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WTO-ABKOMMEN SAMT SCHLUSSAKTE, ANHÄNGEN, BESCHLÜSSEN UND ERKLÄRUN
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(übersetzung) 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Aggregiertes Stützungsmaß (im übereinkommen über die Landwirtschaft) 
(Aggregate Measurement of Support) 

Grundsätzliche Rechtsakte und ausgewählte Dokumente (eine vom GATT 
ständig ergänzte Veröffentlichung) 
(Basic Instruments and Selected Documents) 

Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens 
(Customs Co-operation Council) 

Sekretariat des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zoll~esens 
(Secretariat of the Customs Co-operation Council) 

Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung . 
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) 

Streitbeilegungsorgan 
(Dispute Settlement Body) 

UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(General Agreement on Trade in Services) 

Allgemeines Zol1- und Handelsabkommen 1994 
(General Agreement on Tariffs and Trade 1994) 

Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der 'Waren (HS) 
(Harmonized Commodity Description and Coding System) 

Internationaler Währungsfonds 
(International Monetary Fund) 

Internationale Normenorganisation 
(International Organization for Standardization) 

ISO/Internationale elektrotechnische Kommission 
(ISOlInternational Electrotechnical Commission) 

Internationales Handelszentrum 
(International Trade Center) 
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MFA 

pcwro 

PGE 

SCM 

Secretariat 

SSG 

ST 

TMB 

TPRB 

TPRM 

TRIMs 

TRIPS 

TSB 

World Bank 

wro 

wro Agreement 

1646 der Beilagen 

Abkommen über den Internationalen Handel mit Textilien (auch Mtilti
faserabkommen genannt) 
(Arrangement Regarding International Trade in Textiles) 

Vorbereitungskomitee für die Welthandelsorganisation 
(Preparatory Committee for the World Trade Organization) 

Ständige Expertengruppe (im übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen) 
(Permanent Group of Expertes) 

Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
(Subsidies andCountervailing Measures) 

Sekretariat der Welthandelsorganisation 
(Secretariat of the World Trade Organisation) 

Besondere Schutzklauseln (im Übereinkommen über die Landwirtschaft) 
(Special Safeguard) 

Besondere Behandlung (Anhang 5 des übereinkommens über die· Land
wirtschaft) 
(Special Treatment) 

Textilaufsichtsorgan (im übereinkommen über Textilien und Bekleidung) 
(Textiles Monitoring Body) 

Handelspolitisches Prüfungs organ 
(Trade Policy Review Body) 

Handelspolitischer Prüfungsmechanismus - Verfahren zur überprüfung der 
Handelspolitik 
(Trade Policy Review Mechanism) 

Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen . 
(Trade-Related Investment Measures) 

Handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

Textilüberwachungsorgan (nach dem Multifaserabkommen) 
(Textiles Surveillance Body) 

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) 
(International Bank for Reconstruction and Development) 

Welthandelsorganisation 
(World Trade Organization) 

Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation 
(Agreement Establishing the World Trade Organization) 
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1646 der Beilagen 

SCHLUSSAKTE ÜBER DIE ERGEBNISSE DER MULTILATERALEN HANDELSVERHAND
LUNGEN DER URUGUAY-RUNDE 

Marrakesch, 15. April 1994 

SCHLUSSAKTE ÜBER DIE ERGEBNISSE 
DER MULTILATERALEN HANDELSVER
HANDLUNGEN DER URUGUAY-RUND~ 

1. Die Vertreter der Regierungen und der 
Europäischen Gemeinschaften, Mitglieder 
des Handelsverhandlungskomitees, vereinba
ren zum Abschluß der Multilateralen Han
delsverhandlungen der Uruguay-Runde, daß 
das Abkommen zur Errichtung der Welthan
delsorganisation (im folgenden " WTO
Abkommen" genannt), die als Anhänge 
beigefügten Erklärungen und Beschlüsse der 
Minister sowie die Vereinbarung über Ver
pflichtungen bei Finanzdienstleistungen, die 
Ergebnisse ihrer Verhandlungen enthalten 
und einen integrierenden Bestandteil der 
vorliegenden Schlußakte bilden. 

2. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden 
Schlußakte vereinbaren die Vertreter, 
a) das WTO-Abkommen gegebenenfalls 

ihren jeweils zuständigen Behörden zur 
Prüfung vorzulegen, um die Genehmi
gung dieses Abkommens in übereinstim
mung mit ihren einschlägigen Verfahren 
zu erlangen; und 

b) die Erklärungen und Beschlüsse der 
Minister anzunehmen. 

3. Die Vertreter halten es übereinstimmend für 
wünschenswert, daß das WTO-Abkommen 
von allen Teilnehmern an den' Multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde 
(im folgenden "Teilnehmer" genannt) ange
nommen wird; damit es am 1. Jänner 1995 
oder so früh wie möglich danach in Kraft tritt. 
Gemäß dem· letzten Absatz der Ministererklä
rung von. Punta del Este werden die Minister 
spätestens Ende 1994 zusammentreten, um 
über die internationale Durchführung der 
Ergebnisse, '. einschließlich des Zeitpunkts 
ihres Inkrafttretens, zu beschließen. 

4. Die .Vertreter kommen über~in, daß das 
wrO-Abkommen in seiner Gesamtheit für 
alle Teilnehmer gemäß Artikel XIV zur 
Annahme durch Unterzeichnung oder in 
anderer Form offensteht. Für die Annahme 
und das Inkrafttreten eines im Anhang 4 des 
WTO-Abkommens enthaltenen Plurilateralen 
Handelsübereinkommens gelten die Bestim
mungen des betreffenden Plurilateralen Han
delsüberejnkommens. ' 

5. Teilnehmer, die nicht Vertragsparteien des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
sind, müssen, bevor sie das WTO-Abkommen 
annehmen, zuerst ihre Beitrittsverhandlungen 
zum Allgemeinen Abkommen abgeschlossen 
haben und Vertragsparteien hierzu werden. 
~~rTei\nehmer, die zum Datum der Schluß-

akte nicht Vertragsparteien des Allgemeinen 
Abkommens sind, sind die Listen, der Zuge
ständnisse nicht endgültig, sondern werden in 
der Folge im Hinblick auf ihren Beitritt zum 
Allgemeinen Abkommen und die Annahme 
des WTO-Abkommens ergänzt. 

6. Die vorliegende Schlußakte und die in den 
Anhängen enthaltenen Texte werden beim 
Generaldirektor der VERTRAGS PARTEIEN 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
mens hinterlegt, der' unverzüglich jedem 
Teilnehmer eine beglaubigte Ausfertigung 
hiervon übermittelt. 

Geschehen zu Marrakesch am fünfzehnten April 
eintausendneunhundertvierundneunzig in einer 
Urschrift in englischer, französischer und spani
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 

(Die Liste der Unterzeichnungen wird zur 
Unterzeichnung in die Vertrags aus fertigung der 
Schlußakte aufgenommen.) 

ABKOMMEN ZUR ERRICHTUNG DER 
WELTHANDELSORGANISATION 

Die Parteien dieses Abkommens, 

in der Erkenntnis, daß ihre Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen auf die Erhöhung des 
Lebensstandards, auf die Verwirklichung der 
Vollbeschäftigung, auf ein hohes und ständig 
steigendes Niveau des Realeinkommens. und der 
wirksamen Nachfrage sowie auf die Steigerung der 
Produktion und des Handels mit Waren und 
Dienstleistungen gerichtet sein sollert, gleichzeitig 
aber' die .optimale Nutzung der Hilfsquellen der 
Welt im Einklang mit dem Ziel einer dauerhaften 
Entwicklung. gestatten sollen, die den Schutz und 
die Erhaltungc der Umwelt und zu diesem Zweck 
den verstärkten Einsatz von Mitteln umfaßt, die 
mit den ihrem jeweiligen wirtschaftlichen Entwick
lungsstand ehtsprechenden Bedürfnissen und 
Bestrebungen vereinbar' sind; 

in der Erkenntnis, daß es positiver Bemühungen 
bedarf, damit die Entwicklungsländer, insbesondere 
die am wenigsten entwickelten unter ihnen, einen 
Anteil am Wachstum des internationalen Handels 
erreiche'n, der den Erfordernissen ihrer wirtschaft
lichen Entwicklung entspricht; 

in dem Wunsch, zur Verwirklichung dieser Ziele 
durch den Abschluß von Vereinbarungen beizu
tragen, die auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
und zum gemeinsamen Nutzen auf einen wesent
lichen Abbau der Zölle und anderer Handels
schranken sowie auf die Beseitigung der Diskrimi
nierung in den internationalen Handelsbeziehun
gen abzielen; 
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entschlossen, ein integriertes, funktionsfähigeres 
und dauerhafteres multilaterales Handelssystem zu 
entwickeln, welches das Allgemeine Zoll- und 
Handelsabkommen, die Ergebnisse früherer Han
delsliberalisierungsbemühungen und sämtliche 
Ergebnisse der Multilateralen HandeIsverhandlun
gen der Uruguay-Runde umfaßt, 

entschlossen, die fundamentalen Grundsätze 
dieses multilateralen Handelssystems zu wahren 
und die Verwirklichung seiner Ziele zu fördern, 

kommen wie folgt überein: 

Artikel I 

Errichtung der Organisation 

Die Welthandels organisation (im folgenden 
"WfO" genannt) wird hiermit errichtet. 

Artikel 11 

WIrkungsbereich der WTO 

1. Die WfO bildet den gemeinsamen institutio
nellen Rahmen für die Wahrnehmung der 
Handelsbeziehungen zwischen ihren Mitglie
dern in Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit den Abkommen und den dazugehörigen 
Rechtsinstrumenten, die in den Anhängen 
zum vorliegenden Abkommen enthalten sind. 

2. Die Abkommen und die dazugehörigen 
Rechtsinstrumente, die in den Anhängen 1, 
2 und 3 enthalten sind (im folgenden 
"Multilaterale Handelsabkommen" genannt), 
sind integrierende Bestandteile des vorliegen
den Abkommens und für alle Mitglieder 
verbindlich. 

3. Die Abkommen und die dazugehörigen 
Rechtsinstrumente, die im Anhang 4 enthal
ten sind (im folgenden "Plurilaterale HandeIs
übereinkommen" genannt), sind ebenfalls 
Bestandteil des vorliegenden Abkommens für 
diejenigen Mitglieder, die sie angenommen 
haben und für diese Mitglieder verbindlich. 
Die Plurilateralen Handelsübereinkommen 
begründen für die Mitglieder, die diese nicht 
angenommen haben, weder Pflichten noch 
Rechte. 

4. Das im Anhang 1A enthaltene Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen 1994 (im 
folgenden "GAIT 1994" genannt) unterschei
det sich rechtlich vom Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen vom 30. Oktober 1947, 
im Anhang zur Schlußakte der Zweiten 
Tagung des Vorbereitenden Komitees der 
Konferenz der Vereinten Nationen für 
Handel und Beschäftigung, in seiner später 
berichtigten, ergänzten oder geänderten 
Fassung (im folgenden "GA IT 1947" 
genannt). 

Artikel III 

Aufgaben der WfO 

1. Die WfO fördert die Durchführung, die 
Verwaltung und das Funktionieren des vor
liegenden Abkommens und der Multilateralen 
Handelsabkommen sowie die Verwirklichung 
ihrer Ziele; sie bildet auch den Rahmen für 
die Durchführung, die Verwaltung und das 
Funktionieren der Plurilateralen HandeIsüber
einkommen. 

2. Die WTO dient als Forum für Verhandlun
gen zwischen ihren Mitgliedern über deren 
multilaterale Handelsbeziehungen :ill' den 
Bereichen der Abkommen, die in den 
Anhängen des vorliegenden Abkommens 
enthalten sind. Die WfO kann auch als 
Forum für weitere Verhandlungen zwischen 
den Mitgliedern über deren multilaterale 
Handelsbeziehungen sowie als Rahmen für 
die Durchführung der Ergebnisse solcher 
Verhandlungen dienen, wie sie von der 
Ministerkonferenz beschlossen werden kön
nen. 

3: Die WfO verwaltet die im Anhang 2 des 
vorliegenden Abkommens enthaltene Verein
barung über Regeln und Verfahren zur 
Streitbeilegung (im folgenden "Vereinbarung 
über Streitbeilegling" oder "DSU" genannt). 

4. Die WfO verwaltet das im Anhang 3 des 
vorliegenden Abkommens enthaltene Verfah
ren zur überprüfung der Handelspolitiken 
(handelspolitischer Prüfungsmechanismus, im 
folgenden "TPRM" genannt). 

5. Im Interesse einer kohärenteren Gestaltung 
der Weltwirtschafts politik arbeitet dieWfO 
gegebenenfalls mit dem Internationalen Wäh
rungsfonds und mit der Internationalen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung und ihren 
angegliederten Institutionen zusammen. 

Artikel IV 

Struktur der WTO 

1. Eine Ministerkonferenz, die sich aus Vertre
tern aller Mitglieder zusammensetzt, tritt 
mindestens einmal alle zwei Jahre zusam
men. Die Ministerkonferenz nimmt die 
Aufgaben der WfO wahr und trifft die 
dafür erforderlichen Maßnahmen. Die Mini
sterkonferenz ist befugt, in allen unter die 
Multilateralen Handelsabkommen fallenden 
Angelegenheiten auf Ersuchen eines Mitglie
des in übereinstimmung mit den besonderen 
Erfordernissen für die Beschlußfassung gemäß 
dem vorliegenden Abkommen und dem 
einschlägigen Multilateralen Handelsabkom
men Beschlüsse zu fassen. 

2. Ein Allgemeiner Rat, der sich aus den 
Vertretern aller Mitglieder zusammensetzt, 
tritt zusammen, wann immer dies zweckdien-
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6 1646 der Beilagen 

lich ist. Zwischen den Tagungen der Mini
sterkonferenz nimmt der Allgemeine Rat 
deren Aufgaben wahr. Der Allgemeine Rat 
nimmt auch jene Aufgaben wahr, die ihm 
durch das vorliegende Abkommen übertragen 
sind. Der Allgemeine Rat legt seine Verfah
rensregeln fest und genehmigt die Verfah
rensregeln der im Absatz 7 vorgesehenen 
Komitees. 

3. Der Allgemeine Rat tritt gegebenenfalls 
zusammen, um die Aufgaben des in der 
Vereinbarung über Streitbeilegung vorgese
henen Streitbeilegungsorgans wahrzunehmen. 
Das Streitbeilegungsorgan kann seinen eige
nen Vorsitzenden bestimmen und legt die 
Verfahrensregeln fest, die es zur Erfüllung 
seiner Aufgaben für notwendig erachtet. 

4. Der Allgemeine Rat tritt gegebenenfalls 
zusammen, um die Aufgaben des im TPRM 
vorgesehenen Organs, wahrzunehmen. Das 
Handelspolitische Prüfungsorgan kann seinen 
eigenen Vorsitzenden bestimmen und legt die 
Verfahrensregeln fest, die es zur Erfüllung 
seiner Aufgaben für notwendig erachtet. 

5. Ein Rat für den Handel mit Waren, ein Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen und ein 
Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (im folgenden "Rat 
für TRIPS" genannt) fungieren unter der 
allgemeinen Leitung des Allgemeinen Rates. 
Der Rat für den Handel mit Waren 
überwacht das Funktionieren der Multilate
ralen Handelsabkommen des Anhangs lA. 
Der Rat für den Handel mit Dienstleistun
gen überwacht das Funktionieren des All
gemeinen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (im folgenden "GATS" 
genannt). Der Rat für TRIPS überwacht das 
Funktionieren des Abkommens über handels
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (im folgenden "übereinkommen 
über TRIPS" genannt). Diese Räte erfüllen 
die ihnen von den betreffenden Abkommen 
und vom Allgemeinen Rat übertragenen 
Aufgaben. Sie legen ihre eigenen V erfahrens
regeln vorbehaltlich der Genehmigung durch 
den Allgemeinen Rat fest. Die Mitgliedschaft 
in diesen Räten steht den Vertretern aller 
Mitglieder offen. Diese Räte treten zur 
Ausübung ihrer Funktionen je nach Not
wendigkeit zusammen. 

6. Der Rat für den Handel mit Waren, der Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen und der 
Rat für TRIPS setzen nach Bedarf nach
geordnete Organe ein. Diese nachgeordneten 
Organe legen ihre eigenen Verfahrensregeln 
vorbehaltlich der Genehmigung ihrer jewei
ligen Räte fest. 

7. Die Ministerkonferenz errichtet ein Komitee 
für Handel und· Entwicklung, ein Komitee für 
Zahlungsbilanzbeschränkungen sowie em 

Komitee für Budget, Finanzen und Verwal
tung' die die Aufgaben wahrnehmen, die 
ihnen vom vorliegenden Abkommen und von 
den Multilateralen Handelsabkommen über
tragen sind; sowie alle zusätzlichen Aufgaben, 
die ihnen vom Allgemeinen Rat übertragen 
sind; sie kann zusätzliche Komitees für solche 
Aufgaben errichten, die sie für zweckdienlich 
erachtet. Im Rahmen seiner Aufgaben prüft 
das Komitee für Handel und Entwicklung in 
regelmäßigen Zeitabständen die besonderen 
Bestimmungen in den Multilateralen Handels
abkommen zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Entwicklungsland-Mitglieder 

. und erstattet dem Allgemeinen Rat Bericht, 
damit dieser die geeigneten Maßnahmen 
trifft. Die Mitgliedschaft in diesen Komitees 
steht den Vertretern aller Mitglieder offen. 

8. Die nach den Plurilateralen Handelsüberein
kommen vorgesehenen Organe nehmen die 
ihnen nach diesen übereinkommen über
tragenen Aufgaben wahr und wirken inner
halb des institutionellen Rahmens der WTO. 
Diese Organe informieren regelmäßig den 
Allgemeinen Rat über ihre Tätigkeit. 

Artikel V 

Beziehungen zu anderen Organisationen 

1. Der Allgemeine Rat trifft geeignete Vorkeh
rungen zur wirksamen Zusammenarbeit mit 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen, 
deren Aufgaben mit denen der WTO im 
Zusammenhang stehen. 

2. Der Allgemeine Rat kann geeignete V orkeh
rungen für Konsultationen und Zusammen
arbeit mit nichtstaatlichen Organisationen 
über Angelegenheiten treffen, die mit denen 
der WTO im Zusammenhang stehen. 

Artikel VI 

Sekretariat 

1. Ein Sekretariat der WTO (im folgenden 
"Sekretariat" genannt) steht unter der Leitung 
eines Generaldirektors. 

2. Die Ministerkonferenz ernennt den General
direktor und legt Bestimmungen über die 
Befugnisse, Aufgaben, das Dienstverhältnis 
und die Amtsdauer des Generaldirektors fest. 

3. Der Generaldirektor bestellt die Sekretariats
mitglieder und legt deren Aufgaben und 
Dienstverhältnisse in übereinstimmung mit 
den von der Ministerkonferenz erlassenen 
Regelungen fest. 

4. Die Funktionen des Generaldirektors und des 
Sekretariatspersonals haben ausschließlich 
internationalen Charakter. In der Wahrneh
mung ihrer Pflichten dürfen der General
direktor und' das Sekretariatspersonal Wei
sungen von irgendeiner Regierung oder 
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anderen Stellen außerhalb der wro weder 
einholen noch entgegennehmen. Sie haben 
sich jeglicher Tätigkeit zu enthalten, die sich 
auf ihre Stellung als internationale Beamte 
abträglich . auswirken' könnte. Die Mitglieder 
der wro achten den internationalen Cha
rakter der Funktionen des Generaldirektors 
und des Sekretariatspersonals und versuchen 
nicht, sie in der Ausübung ihrer Pflichten zu 
beeinflussen. 

Artikel VII 

Budget und Beiträge 

1. Der Generaldirektor legt dem Komitee für 
Budget, Finanzen und Verwaltung den 
jährlichen Budgetvoranschlag und Rech
nungsabschluß der wro vor. Das Komitee 
für Budget, Finanzen und Verwaltung prüft 
den vom Generaldirektor vorgelegten jährli
chen Budgetvoranschlag und Rechnungsab
schluß und richtet Empfehlungen hierüber an 
den Allgemeinen Rat. Der jährliche Budget
voranschlag bedarf der Genehmigung des 
Allgemeinen Rates. 

2. Das Komitee für Budget, Finanzen und 
Verwaltung schlägt dem Allgemeinen Rat 
Finanzregelungen vor, die Bestimmungen 
über folgendes enthalten: 
a) den Beitragsschlüssel, der die Ausgaben 

zwischen den Mitgliedern zur Deckung 
der Ausgaben der wro aufteilt; und 

b) die erforderlichen Maßnahmen gegenüber 
Mitgliedern bei Zahlungsrückständen. 

Die Finanzregelungen sind tunlichst nach den 
Regelungen und Praktiken des GATT 1947 
auszurichten. 

3. Der Allgemeine Rat nimmt die Finanzrege
lungen und den jährlichen Budgetvoranschlag 
mit Zweidrittelmehrheit an, die mehr als die 
Hälfte der wrO-Mitglieder umfaßt. 

4. Jedes Mitglied leistet entsprechend seinem 
Anteil an den Ausgaben der wro seinen 
Beitrag ohne Verzug an die wro gemäß den 
vom Allgemeinen Rat angenommenen 
Finanzregelungen. 

Artikel VIII 

Rechtsstellung der WTO 

1. Die wro besitzt Rechtspersönlichkeit; von 
jedem ihrer Mitglieder wird ihr eine solche 
Rechtsfähigkeit eingeräumt, wie sie zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. 

2. Der wro werden von jedem ihrer Mit
glieder solche Privilegien' und Immunitäten 
eingeräumt, wie sie zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erforderlich sind. 

3. Den Bediensteten der WTO und den 
Vertretern der Mitglieder werden in gleich-

artiger Weise von jedem ihrer Mitglieder 
solche Privilegien und Immunitäten einge
räumt, wie sie zur unabhängigen Wahr
nehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang 
mit der WTO erforderlich sind. 

4. Die von einem Mitglied der WTO, ihren 
Bediensteten und den Vertretern der Mit
glieder eingeräumten Privilegien und Immu
nitäten entsprechen jenen Privilegien und 
Immunitäten, die im übereinkommen über 
Privilegien und Immunitäten der Spezialorga
nisationen vorgesehen und von der General
versammlung der Vereinten Nationen am 
21. November 1947 genehmigt worden sind. 

5. Die WTO' kann ein Amtssitzabkorrimen 
abschließen. 

Artikel IX 

Beschlußfassung 

1. Die WTO setzt die nach dem GATT 1947 ') 
übliche Praxis qer Beschlußfassung im 
Konsensweg fort. Falls ein Beschluß nicht 
durch Konsens gefaßt werden kann, wird 
über die strittige Angelegenheit abgestimmt, 
sofern nichts anderes vorgesehen ist. Bei den 
Tagungen der Ministerkonferenz und des 
Allgemeinen Rates verfügt jedes Mitglied der 
WTO über eine Stimme. Wenn die Euro
päischen Gemeinschaften ihr Stimmrecht 
ausüben, verfügen sie über die Anzahl der 
Stimmen, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaa
ten 2), die Mitglieder der WTO sind, ent
spricht. Beschlüsse der Ministerkonferenz und 
des Allgemeinen Rates werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, 
sofern im vorliegenden Abkommen oder in 
einschlägigen Multilateralen Handelsabkom
men nichts anderes vorgesehen ist 3). 

2. Die Ministerkonferenz und der Allgemeine 
Rat verfügen über die alleinige Befugnis, das 
vorliegende Abkommen und die Multilatera
len Handelsabkommen auszulegen. Im Falle 
einer Auslegung eines Multilateralen Han
delsabkommens des Anhangs 1 üben sie ihre 
Befugnis auf der Grundlage einer Empfehlung 
jenes Rates aus, der das Funktionieren des 
betreffenden Abkommens überwacht. Der 

') Ein Beschluß des betreffenden Organs über eine zur 
. Prüfung vorgelegte Angelegenheit gilt als mit Konsens 

gefaßt, wenn kein bei der beschlußfassenden Tagung 
anwesendes Mitglied gegen den vorgeschlagenen Be-
schluß formell Einspruch erhebt. " 

2) Die Anzahl der Stimmen. der Europäischen 
Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten darf in keinem 
Fall die Anzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften übersteigen. 

3) Wenn der AllgemeIne Rat in seiner Eigenschaft als 
Streitbeilegungsorgan zusammentritt, werden seine Be
schlüsse nur in übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Artikels 2 Absatz 4 der Vereinbarung über Streitbei-
legung gefaßt. . .. 
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Beschluß zur Annahme einer Auslegung wird 
m!t Dreiviertelmehrheit der Mitglieder gefaßt. 
Dieser Absatz wird nicht in einer Weise 
angewendet, durch die Änderungsbestim
mungen des Artikels X unterlaufen würden. 

3. Unter außergewöhnlichen Umständen kann 
die Ministerkonferenz beschließen. ein Mit
glied von einer Verpflichtung 'aus dem 
vorliegenden Abkommen oder einem der 
Multilateralen Handelsabkommen zu entbin
den, vorausgesetzt, daß ein derartiger 
Beschluß von drei Viertel 4) der Mitglieder 
gefaßt wird, sofern in diesem Absatz nichts 
anderes vorgesehen ist. 
a) Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 

betreffend das vorliegende Abkommen 
wird der Ministerkonferenz zur Prüfung 
gemäß der Praxis der Beschlußfassung im 
Konsensweg vorgelegt. Die Ministerkon
fe~enz setzt zur Prüfung des Antrags eine 
Fnst von längstens 90 Tagen. Wird ein 
Konsens während dieser Frist nicht 
e:zielt, wird ein Beschluß auf Gewährung 
emer Ausnahmegenehmigung von drei 
Vierteln der Mitglieder gefaßt. 

b) Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 
betreffend die Multilateralen Handelsab
kommen der Anhänge lA, IB oder lC 
und deren Anhänge wird zunächst dem 
Rat für den Handel mit Waren, dem Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen oder 
dem Rat für TRIPS zur Prüfung inner
halb einer Frist von längstens 90 Tagen 
vorgelegt. Mit Ablauf dieser Frist legt der 
zuständige Rat der Ministerkonferenz 
einen Bericht vor. 

4. Ein Beschluß der Ministerkonferenz auf 
Gewähru?-g einer Ausnahmegenehmigung 
nennt die den Beschluß rechtfertigenden 
außergewöhnlichen Umstände, ferner die 
Modalitäten und Bedingungen zur Anwen
dung der Ausnahmegenehmigung sowie das 
Ablaufdatum der Ausnahmegenehmigung. 
Jede Ausnahmegeneh!lligung, die für einen 
lä?geren Zeitraum als ein Jahr gewährt wird, 
"':Ird von der Ministerkonferenz spätestens 
em Jahr nach deren Einräumung und in der 
Folge alljährlich bis zum Ablauf der Ausnah
megenehmigung überprüft. Bei jeder Über
prüfung wird die Ministerkonferenz unter
suchen, . ob die die Ausnahmegenehmigung 
rechtfertigenden Umstände weiterhin 
bestehen, und ob die der Ausnahmegenehmi
gung vorgeschriebenen Modalitäten und 
Bedingungen eingehalten wurden. Auf der 

4) .Ein Bes~hl.uß ~uf ~ewährung einer Ausnahmege
nehmigung ~mslchthch emer Verpflichtung, die einem 
Übergan~szeltraum oder einem Zeitraum für eine 
stufenwe~se purchführung unterliegt, die das antragstel
le.nde ~ltghed zum Ende des maßgebenden Zeitraums 
mcht emgehalten hat, wird nur im Konsensweg gefaßt. 

Grundlage der jährlichen Überprüfung kann 
die Ministerkonferenz die Ausnahmegeneh
migung verlängern, abändern oder aufheben. 

5. Für Beschlüsse nach einem Plurilateralen 
Handelsübereinkommen, einschließlich 
Beschlüsse über Auslegungen und Ausnah
megenehmigungen, sind die Bestimmungen 
des betreffenden Abkommens maßgebend. 

Artikel X 

Änderungen 

1. Jedes Mitglied der WTO kann in der 
Ministerkonferenz Vorschläge zur Ände
rung der Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens oder der Multilateralen Han
delsabkommen des Anhangs 1 einbringen. 
Die im Artikel N Absatz 5 angeführten 
Räte können ebenfalls der Ministerkonfe
renz Vorschläge zur Änderung der Bestim
mungen der einschlägigen Multilateralen 
Handelsabkommen des Anhangs 1 unter
breiten, deren Funktionieren sie' überwa
chen. Innerhalb einer Frist von 90 Tagen 
nach formeller Einbringung bei der Mini
sterkonferenz - sofern die Ministerkonfe
renz nicht eine längere Frist beschließt -
~ird jeglicher Beschluß, die vorgeschlagene 
Anderung den Mitgliedern zur Annahme 
vorzulegen, von der Ministerkonferenz im 
Konsensweg gefaßt. Sofern nicht die 
A?Sätz~ 2, 5 oder 6 Anwendung finden, 
Wird Im Beschluß angegeben, ob die 
Bestimmungen der Absätze 3 oder 4 anzu
wenden sind. Bei Vorliegen eines Konsens 
legt d~~ Ministerkonferenz die vorgeschla
gene Anderung unverzüglich den Mitglie
dern zur Annahme vor. Wird ein Konsens 
innerhalb des festgelegten Zeitraums wäh
rend einer Tagung der Ministerkonferenz 
nicht erzielt, beschließt die Ministerkonfe
renz mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder, 
ob die vorgeschlagene Änderung den 
Mitgliedern zur Annahme vorzulegen ist. 
Soweit nicht die Absätze 2, 5 und 6 
Anwendung finden, werden die Bestimmun
~en des Absatzes 3 auf die vorgeschlagene 
Anderung . angewendet, außer wenn die 
Ministerkonferenz mit Dreiviertelmehrheit 
der Mitglieder beschließt, die Bestimmun
gen des Absatzes 4 anzuwenden. 

2. Änderungen der Bestimmungen dieses Arti
kels und der Bestimmungen der folgenden 
Artikel werden nur nach Annahme durch 
alle Mitglieder wirksam: 
Artikel IX des vorliegenden Abkommens' 
Artikel I und 11 des GA TI 1994; , 
Artikel 11 Absatz 1 des GATS; 
Artikel 4 des Abkommens über TRIPS. 

3. Änderungen der Bestimmungen des vor
liegenden Abkommens oder der Multilate-
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rale'n Handelsabkommen der Anhänge 1A 
und 1 C, ausgenommen die . in den Absät

,zen 2 . und 6 genannten, die die Rechte und 
Pflichten. der Mitglieder ändern würden, 

. ',werden für jene Mitglieder wirksam, die sie 
nach Annahme durch zwei Drittel der 

. Mitglieder • angenommen haben, und, in der 
Folge .für jedes andere Mitglied nach dessen 
Zustimmung, Die Ministerkonferenz kann 
mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder 
beschließen, daß jede gemäß diesem Absatz 
bewirkte Anderungvon einer derartigen 
Beschaffenheit ist, daß es j!,!dem Mitglied, 

'aas die An"derung innerhälb der von' der 
Miriiste'rkonfereriz fesrges'etzten Frist nicht 

, angenommen'hat, in jedem Fall freisteht, aus 
der WTO auszutieten oderrnit?ustimmung 
der Ministerkonferenz Mitglied' zu bleiben. 

4.' Änderungen der Bestimmurgen des vor
,lieg~nden Abkommens oder' der Multilate
. ralen Ha,ndelsabkommen der Anhänge 1A 

und 1 C, ausgenommen die in 'den Absät-
zen 2 und 6 genannten, di"eihrem Inhalt 
nach die Rechte und Pflichten der Mit
glieder nicht ändern, werden nach Annahme 
durch, zwei Drittel der Mitglieder für alle 
Mitglieder wirksam. 

5. Soweit nicht Absatz 2 Anwendung findet, 
werden Anderungen der Teile I, Ir und III 
des GA TS und der einschlägigen Anhänge 
für jene Mitglieder wirksam, die sie nach 
Annahme durch zwei Drittel der Mitglieder 
angenommen haben, und in der Folge für 
jedes andere Mitglied nach dessen Zustim
mung. Die Ministerkonferenz kann mit 
Dreiviertelmehrheit der Mitglieder beschlie
ßen, daß jede nach der vorstehenden 
Bestimmung bewirkte Anderung von einer 
derartigen Beschaffenheit ist, daß es jedem 
Mitglied, das die Anderung innerhalb der 
von der Ministerkonferenz festgesetzten 
Frist nicht angenommen hat, in jedem Fall 
freisteht, aus der WTO auszutreten oder mit 
Zustimmung der Ministerkonferenz Mitglied 
zu bleiben. Anderungen der Teile IV, V und 
VI des GATS und der einschlägigen 
Anhänge werden nach Annahme durch 
zwei DritteL der Mitglieder für alle 
Mitglieder wirksam. 

6. Unbeschadet der anderen Bestimmungen 
dieses Artikels können Anderungen des 
übereinkommens über TRIPS, die die 
Erfordernisse des Artikels 71 Absatz 2 jenes 
übereinkommens erfüllen, von der Mini
sterkonferenz ohne weiteres formelle 
Annahmeverfahren angenommen werden, 

7. Jedes Mitglied, das eine Anderung des 
vorliegenden Abkommens oder eines Multi
lateralen Handelsabkommens des Anhangs 1 
annimmt, hinterlegt innerhalb der von der 
Ministerkonferenz festgesetzten Annahme-

frist eine Annahmeurkunde beim General
direktorder WTO. 

8. Jedes Mitglied derWTO kann der. Mini
sterkonferenz einen Vorschlag zur Ände
rung der Bestimmungen- der Multilateralen 
Handelsabkommen, der Anhänge 2 und 3 
einbringen. Der Beschluß zur Genehmigung 
von AnderungendesMultilateralen Han-

'delsabkommens . des.' Anhangs 2 wird im 
, Konsensweg 'gefaßt; diese Anderungen 

werden nach Genehmigung durch die Mini
sterkonferenz für alle· Mitglieder wirksam. 
Beschlüsse zur Genehmigung von Anderun
gen des Multilateralen Handelsabkommens 
des Anhangs 3 werden '. nach Genehmigung 
durch die Ministerkonferenz für alle Mit
glieder wirksam. 

9. ,Die Ministerkonferenz'kann ,auf Antrag der 
Mitglieder, die Vertragsparteien, eines Han
deisübereinkommens sind, ausschließlich 
durch Konsens beschließen, jenes überein
kommen in den Anhang 4 aufzunehmen. 
Die Ministerkonferenz kann auf Antrag der 
Mitglieder, die Vertragsparteien eines Pluri
lateralen Handelsübereinkommens sind, 
beschließen, jenes übereinkommen aus dem 
Anhang 4 zu streichen. 

10. Für Anderungen eines Plurilateralen Han
deIsübereinkommens gelten die Bestimmun
gen jenes übereinkommens. 

Artikel XI 

Originäre Mitgliedschaft 

1. Die Vertragsparteien des GA TI 1947 und 
die Europäischen Gemeinschaften, die das 
vorliegende Abkommen und die Multilatera
len Handelsabkommen annehmen und für 
welche Listen von Zugeständnissen und 
Verpflichtungen dem GA TI 1994 sowie 
Listen spezifischer Bindungen dem GATS 
angeschlossen sind, werden zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des vorliegenden Abkom
mens Gründungsmitglieder der WTO: 

2. Die am wenigsten entwickelten Länder, die 
von den Vereinten Nationen als solche 
anerkannt sind, brauchen Verpflichtungen 
und Zugeständnisse nur insoweit überneh
men, als diese mit ihren individuellen 
Entwicklungs-, Finanz- und Handelserforder
nissen oder ihrer administrativen und institu
tionellen Leistungsfähigkeit vereinbar sind. 

. Artikel XII 

Beitritt 

1. Jeder Staat oder jedes gesonderte Zollgebiet, 
das (der) in der Wahrnehmung seiner 
Außenhandelsbeziehungen und hinsichtlich 
der übrigen im vorliegenden Abkommen und 
m den Multilateralen Handelsabkommen 
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behandelten Angelegenheiten völlige Hand
lungsfreiheit besitzt, kann dem vorliegenden 
Abkommen unter Bedingungen beitreten, die 
zwischen ihm und der WTO vereinbart 
werden. Ein solcher Beitritt gilt für das 
vorliegende Abkommen und für die in den 
Anhängen hierzu enthaltenen Multilateralen 
Handelsabkommen. 

2. Beitrittsbeschlüsse werden von der Minister
konferenz gefaßt. Die Ministerkonferenz 
genehmigt die Beitrittsbedingungen mit Zwei
drittelmehrheit der WTO-Mitglieder. 

3. Auf den Beitritt zu einem Plurilateralen 
Handelsübereinkommen finden die Bestim
mungen des betreffenden Übereinkommens 
Anwendung. 

Artikel XIII 

Nichtanwendung von Multilateralen Handelsab
kommen zwischen bestimmten Mitgliedern 

1. Das vorliegende Abkommen und die Multila
teralen Handelsabkommen der Anhänge 1 
und 2 finden zwischen zwei Mitgliedern 
keine Anwendung, wenn eines der beiden 
Mitglieder zu dem Zeitpunkt, zu dem eines 
von ihnen Mitglied wird, der Anwendung 
seine Zustimmung versagt. 

2. Absatz 1 kann zwischen WTO-Gründungs
mitgliedern, die Vertragsparteien des 
GAlT 1947 waren, nur dann angerufen 
werden, wenn Artikel XXXV des genannten 
Abkommens früher angerufen worden war 
und zwischen diesen Vertragsparteien zum 
für sie wirksamen Zeitpunkt des Inkraft
tretens des vorliegenden Abkommens wirksam 
war. 

3. Absatz 1 findet zwischen einem Mitglied und 
einem anderen Mitglied, das gemäß Arti
kel XII beitritt, nur dann Anwendung, wenn 
das Mitglied, das der Anwendung nicht 
zustimmt, dies der Ministerkonferenz vor 
Genehmigung der Beitrittsbedingungen durch 
die Ministerkonferenz notifiziert hat. 

4. Die Ministerkonferenz kann die Auswirkun
gen dieses Artikels in .besonderen Fällen auf 
Antrag eines Mitglieds überprüfen und 
geeignete Empfehlungen aussprechen. 

5. Die Nichtanwendung eines Plurilateralen 
Handelsübereinkommens zwischen Vertrags
parteien des betreffenden Übereinkommens 
unterliegt den Bestimmungen des betreffen
den Übereinkommens. 

Artikel XIV 

Annahme, Inkrafttreten und Hinterlegung 

1. Das vorliegende Abkommen steht den Ver
tragsparteien des GAlT 1947 und den Euro
päischen Gemeinschaften, die Gründungsmit
glieder der WTO gemäß Artikel XI des 
vorliegenden Abkommens werden können, 

zur· Annahme durch Unterzeichnung oder in 
anderer Form offen. Eine solche Annahme 
gilt für das vorliegende Abkommen und für 
die in den Anhängen enthaltenen Multilate
ralen Handelsabkommen. Das vorliegende 
Abkommen und die in den Anhängen 
enthaltenen Multilateralen Handelsabkom
men treten zu dem von den Ministern 
gemäß Absatz 3 der Schlußakte über die 
Ergebnisse der Multilateralen HandeIsver
handlungen im Rahmen der Uruguay-Runde 
festgesetzten Zeitpunkt in Kraft und· stehen 
während eines Zeitraums von zwei Jahren ab 
diesem Zeitpunkt zur Annahme offen, sofern 
die Minister nichts anderes beschließen. Eine 
nach dem Inkrafttreten des vorliegenden 
Abkommens erfolgende Annahme tritt am 
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt einer 
solchen Annahme in Kraft. 

2. Ein Mitglied, das das vorliegende Abkommen 
nach seinem Inkrafttreten annimmt, erfüllt die 
Zugeständnisse und Verpflichtungen nach 
den Multilateralen Handelsabkommen, die 
im Verlauf eines Zeitraums, der mit dem 
Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens 
beginnt, erfüllt werden müssen, so, als ob es 
das vorliegende Abkommen zum Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens angenommen hätte. 

3. Bis zum Inkrafttreten des vorliegenden 
Abkommens wird der Wortlaut dieses 
Abkommens und der Multilateralen Handels
abkommen beim Generaldirektor der VER
TRAGSPARTELEN des GAlT 1947 hinter
legt. Der Generaldirektor übermittelt jeder 
Regierung und den Europäischen Gemein
schaften, die dieses Abkommen angenommen 
haben, unverzüglich eine beglaubigte Aus
fertigung dieses Abkommens und der Multi
lateralen Handelsabkommen sowie eine 
Notifikation jeder diesbezüglichen Annahme. 
Das vorliegende Abkommen und die Multila
teralen Handelsabkommen sowie jedwede 
Änderungen hierzu werden zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Abkommens. beim 
Generaldirektor der WTO hinterlegt. 

4. Die Annahme und das Inkrafttreten eines 
Plurilateralen Handelsübereinkommens unter
liegen den Bestimmungen des betreffenden 
Übereinkommens. Derartige Übereinkommen 
werden beim Generaldirektor der VER
TRAGSPARTELEN des GAlT 1947 hinter
legt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
vorliegenden Abkommens werden derartige 
Übereinkommen beim Generaldirektor der 
WTO hinterlegt. 

Artikel XV 

Rücktritt 

1. Jedes Mitglied kann vom vorliegenden 
Abkommen zurücktreten. Der Rücktritt gilt 
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.sowohl für dieses Abkommen als auch für die 
Multilateralen Handelsabkommen und wird 
mit Abl.ilUf von sechs Monaten nach Eingang 
der schriftlichen Rücktrittserklärung beim 

-Generaldirektor der WTO wirksam. 
2. Für den Rücktritt von einem Plurilateralen 

übereinkommen gelten die Bestimmungen 
des betreffenden übereinkommens. 

Artikel XVI 

Verschiedene Bestimmungen 

1. Sofern im vorliegendem Abkommen oder in 
den Multilateralen Handelsabkommen nichts 
anderes vorgesehen ist, gelten als Leitlinien 
für die WTO die Beschlüsse, Verfahren und 
Gepflogenheiten der VERTRAGSPAR
TEIEN des GATT 1947 sowie jene der im 
Rahmen -des GATT 1947 eingesetzten 
Organe .. 

2. Soweit praktisch möglich, wird das Sekreta~ 
riat des GATT 1947 zum Sekretariat der 
WTO, und der Generaldirektor des 
GATT 1947 übernimmt bis zu dem Zeit
punkt, an dem die Ministerkonferenz einen 
Generaldirektor gemäß Artikel VI Absatz 2 
des vorliegenden Abkommens ernannt hat, 
die Aufgaben des Generaldirektors der WTO. 

3. Bei Vorliegen einer Normenkollision zwi
schen einer Bestimmung des vorliegenden 
Abkommens und einer Bestimmung eines der 
Multilateralen Abkommen hat die Bestim
mung des vorliegenden Abkommens im 
Ausmaß der Normenkollision Vorrang. 

4. Jedes Mitglied stellt sicher, daß seine Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
mit seinen Verpflichtungen auf Grund der 
beigefügten Abkommen übereinstimmen. 

5. Vorbehalte gegen irgendeine Bestimmung des 
vorliegenden Abkommens dürfen nicht einge
legt werden. Vorbehalte gegen irgendeine 
Bestimmung der Multilateralen Handelsab
kommen können nur eingelegt werden, 
soweit dies in den betreffenden Abkommen 
vorgesehenen ist. Vorbehalte gegen eine 
Bestimmung eines Plurilateralen Handelsüber
einkommens unterliegen den Bestimmungen 
des betreffenden übereinkommens. 

6. Das vorliegende Abkommen wird nach 
Artikel 102 der Satzung der Vereinten 
Nationen registriert_ 

. -Geschehen zu Marrakesch am fünfzehnten April 
emtausendneunhundertVierundneunzig in einer 
Urschrift in englischer, französischer und spani
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 

Erläuternde Bemerkungen: 

Die Begriffe "Land" oder "Länder" im Sinne 
des .vorliegenden Abkommens und der Multilate
ralen Handelsabkommen gelten auch für alle 

gesonderten Zollgebiete, die Mitglieder der 
WTO sind. 

Wird im Falle eines gesonderten Zollgebietes, 
das Mitglied der WTO ist, ein Ausdruck im 
vorliegenden Abkommen und in den Multilate
ralen Handelsabkommen in Verbindung mit dem 
Wort "inländisch" verwendet, so ist dieser 
Ausdruck so zu verstehen, daß er sich auf das 
Zollgebiet bezieht, sofern nichts anderes vorge
sehen ist. 

Liste der Anhänge 

Anhang 1: 

Anhang 1A: Multilaterale Abkommen über den 
Handel mit Waren 
Allgemeines Zoll- und Handelsab
kommen 1994 
übereinkommen über die Landwirt
schaft 
Übereinkommen über die Anwendung 
sanitärer und phytosanitärer Maß
nahmen 
übereinkommen über Textilien und 
Bekleidung 
übereinkommen über technische 
Handelshemmnisse 
übereinkommen über handelsbezoge
ne Investitionsmaßnahmen 
übereinkommen zur Durchführung 
des Artikels VI des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994 
übereinkommen zur Durchführung 
des Artikels VII des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994 
übereinkommen über Kontrolle vor 
dem Versand 
übereinkommen über Ursprungsre
geln 
übereinkommen über Einfuhrlizenz
verfahren 
übereinkommen über Subventionen 
und Ausgleichsrnaßnahmen 
übereinkommen über Schutzmaßnah
men 

Anhang 1B: Allgemeines Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen samt 
Anhängen 

Anhang 1C: Abkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums 

Anhang 2: 

Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur 
Streitbeilegung 

Anhang 3: 

Handelspolitischer Prüfungs mechanismus (Verfah
ren zur überprüfung der Handelspolitik) 
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Anhang 4: 

Plurilaterale Handelsübereinkom~en 
übereinkommen über den Handel mit Zivilluft
fahrzeugen 

übereinkommen über das öffentliche Beschaf
fungswesen 
I~ternationales übereinkommen über Milcherzeug
nIsse 
Internationales übereinkommen über Rindfleisch 

Anhang 1 

Anhang lA 

MULTILATERALE ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT WAREN 

Allgemeine interpretative Anmerkung zum 
Anhang 1A: 

Bei Vorliegen einer Normenkollision zwischen 
einer Bestimmung des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens 1994 und einer Bestimmung 
eines anderen im Anhang 1A zum Abkommen über 
die Errichtung der Welthandelsorganisation (im 
folgenden "WTO-Abkommen" genannt) enthalte
nen Abkommens hat die Bestimmung des anderen 
Abkommens im Ausmaß der Normenkollision 
Vorrang. 

ALLGEMEINES ZOLL- UND HANDELSAB
KOMMEN 1994 

1. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 
1994 ("GATT 1994") besteht aus: 
a) den Bestimmungen des Allgemeinen Zoll

und Handelsabkommens vom 30. Okto
ber 1947, beigefügt als Anhang zur 
Schlußakte der zweiten Tagung des 
Vorbereitenden Komitees der Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel und 
Beschäftigung (ausgenommen das Proto
koll über die vorläufige Anwendung), in 
der durch die Rechtsinstrumente, die vor 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
In Kraft getreten sind, berichtigten, 
geänderten oder auf andere Weise 
modifizierten Fassung, 

b) den unten angeführten Rechtsinstrumen
ten, die vor dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens des WTO-Abkommens im Rahmen 
des GATT 1947 in Kraft getreten sind: 

(i) Protokolle und Zertifizierungen 
betreffend Zollzugeständnisse ; 

(ii) Beitrittsprotokolle (ausgenommen die 
Bestimmungen a betreffend vorläufige 
Anwendung und Kündigung der 
vorläufigen Anwendung, und b betref
fend vorläufige Anwendung des 
Teils II des GATT 1947 im weitesten 
Ausmaß, soweit dies mit der zum 
Zeitpunkt des Protokolls bestehenden 
Gesetzgebung vereinbar ist); 

(iii) Ausnahmegenehmigungen gemäß 
Artikel XXV des GATT 1947, die 
zum Zeitpunkt des WTO-Abkom
mens noch in Kraft sind '); 

(iv) andere Beschlüsse der VERTRAGS
PARTEIEN des GATT 1947; 

c) den nachstehend angeführten Vereinba
rungen: 

(i) Vereinbarung zur Auslegung des 
Artikels II Absatz 1 lit. b des All
gemeinen Zoll- und Handelsabkom
mens 1994; 

(ii) Vereinbarung zur Auslegung des 
Artikels XVII des Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommens 1994; 

(iii) Vereinbarung über Zahlungsbilanz
bestimmungen des Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommen 1994; 

(iv) Vereinbarung zur Auslegung des 
Artikels XXIV des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994; 

(v) Vereinbarung über die Genehmigung 
von Ausnahmen von VerpfIichtungen 
nach dem Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen 1994; 

(vi) Vereinbarung Zur Auslegung des 
Artikels XXVIII des Allgemeinen 
Zoll - und Handelsabkommens 1994; 
und 

d) dem Protokoll von Marrakesch zum 
GATT 1994. 

2. Erläuternde Bemerkungen 
a) Die Hinweise auf "Vertragspartei" in den 

Bestimmungen des GATT 1994 beziehen 
sich auf "Mitglied". Die Hinweise auf 
"weniger entwickelte Vertragspartei" und 
"entwickelte Vertragspartei" beziehen sich 
auf "Entwicklungsland-Mitglied" und 
"entwickeltes Mitgliedsland" . Die Hin
weise auf "Exekutivsekretär" beziehen 
sich auf "WTO-Generaldirektor". 

') Die von dieser Bestimmung erfaßten Ausnahmege
nehmigungen sind im Dokument MTN/FA, Teil II, Seite 
11 und 12, Fußnote 7), vom 15. Dezember 1993, und im 
Dokument MTN/FA/Corr.6, vom 21. März 1994, 
enthalten. Die Ministerkonferenz wird bei ihrer ersten 
Tagung eine revidierte Liste der von dieser Bestimmung 
erfaßten Ausnahmegenehmigungen erstellen, in die die 
nach dem 15. Dezember 1993 urid vor dem Inkrafttreten 
des WTO-Abkommens gewährten, aufgenommen und aus 
der die zum letzteren Zeitpunkt abgelaufenen Ausnah
megenehmigungen . gestrichen werden. 
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b) Die Hinweise auf die gemeinsam vorge
henden VERTRAGS PARTEIEN gemäß 
Artikel XV Absätze 1,2 und 8, XXXVIII 
und Anmerkungen zu den Artikeln XII 
und XVIII sowie auf Grund der Bestim
mungen über Sonderabkommen betref
fend den Zahlungsverkehr gemäß Arti
kel XV Absätze 2, 3, 6, 7 und 9 des 
GATT 1994 gelten als Hinweise auf die 
W'tO. Die anderen Aufgaben, die die 
Bestimmungen des GATT 1994 den 
gemeinsam vorgehenden VERTRAGS
PARTEIEN übertragen, werden von der. 
Ministerkonferenz zugewiesen. 

c) (i) Der Wortlaut des GATT 1994 ist in 
Englisch, Französisch und Spanisch 
verbindlich. 

(ii) Der Wortlaut des GATT 1994 in 
französischer Sprache unterliegt den 
im Anhang A 4es Dokuments 
MTN.TNC/41 enthaltenen Berichti
.gungen. 

(iii) Der verbindliche Wortlaut des. 
GATT 1994 in spanischer Sprache 
ist der im Band IV der "Basic 
Instruments and Selected Docu
ments" enthaltene Wortlaut, vorbe
haltlich der im Anhang B des Doku
ments MTN.TNC/41 enthaltenen 
Berichtigungen. 

3. a) Die Bestimmungen des Teils 11 des 
GATT 1994 sind nicht auf Maßnahmen 
anzuwenden, die von einem Mitglied 
gemäß einer bestimmten zwingenden 
Gesetzgebung getroffen wurden und 
deren Rechtskraft bestanden hat, - bevor 
das Mitglied Vertragspartei des 
GATT 1947 geworden ist; diese Gesetz
gebung verbietet die Verwendung, den 
Verkauf oder die Vermietung von im 
Ausland gebauten oder im Ausland 
instand gesetzten Schiffen im Handels
verkehr zwischen Orten innerhalb der 
Hoheitsgewässer oder Gewässer einer 
ausschließlichen Wirtschaftszone .. Diese 
Ausnahme findet Anwendung auf: a) die 
Beibehaltung oder sofortige Erneuerung 
einer nichtvereinbaren Bestimmung sol
cher Rechtsvorschriften; und b) die 
Änderung einer nichtvereinbaren Bestim
mung solcher Rechtsvorschriften dahin 
gehend, daß die Änderung die Verein
barkeit der Bestimmung mit Teil 11 des 
GATT 1947 nicht schmälert. Diese Aus
nahme ist auf Maßnahmen beschränkt, die 
auf Grund der oben beschriebenen 
Rechtsvorschriften, die vor dem Inkraft
treten des WTO-Abkommens notifiziert 
u,nd spezifiziert wurden, getroffen worden 
sind. Wenn solche Rechtsvorschriften in 
der Folge geändert werden, um ihre 

Vereinbarkeit mit- Teil 11 des 
GA TI 1994 zu schmälern, ist sie nicht 
mehr vom Geltungsbereich des gegen
ständlichen Absatzes erlaßt. 

b) Die Ministerkonferenz überprüft diese 
Ausnahme spätestens fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
und danach alle zwei Jahre, solange die 
Ausnahme in Kraft ist, mit dem Ziele, ob 
die die Ausnahme begründeten Erforder
nisse weiterhin vorherrschen. 

c) Ein Mitglied, dessen Maßnahmen durch 
diese Ausnahme gedeckt sind, übermittelt 
jährlich eine genaue statistische Mittei
lung, die einen Fünf jahresdurchschnitt der 
tatsächlichen und erwarteten Lieferungen 
einschlägiger Schiffe sowie zusätzliche 
Informationen über Verwendung, Ver
kauf, Vermietung oder Instandsetzung 
einschlägiger Schiffe, die von dieser 
Ausnahme erfaßt sind, enthalten. 

d) Einem Mitglied, das· die Auffassung 
vertritt, daß diese Ausnahme derart 
gehandhabt wird, die eine gegenseitige 
und verhältnismäßige Beschränkung der 
Verwendung, des Verkaufs, der Vermie
tung oder der Instandsetzung von Schif
fen, die im Gebiet des die Ausnahme 
anrufenden Mitglieds gebaut wurden, 
rechtfertigt, steht es frei, eine solche 
Beschränkung einzuführen, vorbehaltlich 
einer vorherigen Notifikation an die 
Ministerkonferenz. 

e) Diese Ausnahme gilt unbeschadet von 
Lösungen betreffend bestimmte Aspekte 
der von der Ausnahme erfaßten Rechts
vorschriften, die im Rahmen sektoraler 
Abkommen oder in anderem Rahmen 
verhandelt werden. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES ARTIKELS 11 ABSATZ 1 LIT. b DES 

ALLGEMEINEN ZOLL- UND HANDELSAB
KOMMENS 1994 

Die Mitglieder kommen wie folgt überein: 
1. Zur Gewährleistung der Transparenz der sich 

aus Artikel 11 Absatz 1 lit. bergebenden 
Rechte und Verpflichtungen werden die Art 
und Höhe jeglicher "anderer Abgaben oder 
Belastungen", die im Sinne dieser Bestimmung 
bei gebundenen Zollpositionen erhoben 
werden, in den als Anhänge dem 
GA TI 1994 beigefügten Listen der Zuge
ständnisse bei jeder diesbezüglichen Zollposi
tion angeführt. Es besteht Einverständnis, daß 
eine solche Anführung den Rechtscharakter 
von "anderen Abgaben oder Belastungen" 
nicht ändert. 

2. Für die Zwecke des Artikels 11 ist der 
Zeitpunkt, ab dem "andere Abgaben oder 
Belastungen" gebunden sind, der 15. April 
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1994. "Andere Abgaben oder Belastungen" 
werden daher in die Listen in der Höhe 
aufgenommen, die zu diesem Zeitpunkt 
angewendet werden. Bei jeder nachfolgenden 
Neuverhandlung eines Zugeständnisses oder 
Verhandlung eines neuen Zugeständnisses 
wird der Anwendungszeitpunkt für die in 
Betracht kommende Zollposition der Zeit
punkt der Aufnahme des neuen Zugeständ
nisses in die betreffende Liste. Der Zeitpunkt 
des Rechtsinstruments, auf Grund dessen ein 
Zugeständnis oder eine bestimmte Zollposi
tion erstmals in das GATT 1947 oder 
GATT 1994 aufgenommen wurde, bleibt 
jedoch weiterhin in der Spalte 6 der Lose
Blatt-Listen angeführt. 

3. "Andere Abgaben oder Belastungen" werden 
hinsichtlich aller Bindungen von Zolls ätzen 
angeführt. 

4. Wenn eine Zollposition früher Gegenstand 
eines Zugeständnisses gewesen ist, übersteigt 
die Höhe von "anderen Abgaben oder 
Belastungen", die in der betreffenden Liste 
aufgenommen sind, nicht die Höhe zum 
Zeitpunkt der ersten Aufnahme des Zuge
ständnisses in die Listen. Es steht jedem 
Mitglied frei, das Bestehen einer "anderen 
Abgabe oder Belastung" aus dem Grunde 
anzufechten, daß keine solche "andere 
Abgabe oder Belastung" zum Zeitpunkt der 
ursprünglichen Bindung der betreffenden 
Position bestanden hat; ebenso kann die 
V ereinbarkeit der aufgenommenen Höhe 
einer "anderen Abgabe oder Belastung" 'mit 
der ursprünglich gebundenen Höhe ange
fochten werden; eine solche Anfechtung 
erfolgt innerhalb einer Frist von drei Jahren 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
wrO-Abkommens, oder drei Jahre nach dem 
Zeitpunkt der Hinterlegung des die in 
Betracht kommende Liste zum GATT 1994 
enthaltenen. Instrum'ents beim Generaldirektor 
der wro, falls dies ein späterer Zeitpunkt ist. 

5. Die Aufnahme der "anderen Abgaben oder 
Belastungen" in die Listen erfolgt unbeschadet 
auf ihre Vereinbarkeit mit anderen Rechten 
und Verpflichtungen des GATT 1994 als den 
vom obigen Absatz 4 berührten. Alle Mit
glieder behalten das Recht, jederzeit die 
Vereinbarkeit jeder "anderen Abgabe oder 
Belastung" mit solchen Verpflichtungen 
anzufechten. 

6. Für die Zwecke dieser Vereinbarung finden 
die Bestimmungen der Artikel XXII und 
XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die 
Vereinbarung über Streitbeilegung Anwen
dung. 

7. "Andere Abgaben oder Belastungen", die in 
einer Liste zum Zeitpunkt weggelassen 
wurden, in dem das Instrument hinterlegt 
wurde, das die in Be~racht kommende Liste in 

das GATT 1994 einbezieht, und zwar bis 
zum Inkrafttreten des. wrO-Abkommens 
beim Generaldirektor der VERTRAGSPAR
TEIEN des GATT 1947, oder in der Folge 
beim Generaldirektor der wro, werden ihr 
nachträglich nicht hinzugefügt; jede "andere 
Abgabe oder Belastung", die mit einer 
niedrigeren Höhe als sie zum Anwendungs
zeitpunkt als zulässig eingetragen war, wird 
auch nicht wieder auf diese Höhe hinaufge
setzt; es sei denn, solche Einfügungen oder 
Änderungen erfolgen innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung 
des Instruments. 

8. Die im Absatz 2 enthaltene Bestimmung über 
den Anwendungszeitpunkt für jedes Zuge
ständnis im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 
lit. b des GATT 1994 ersetzt die Entschei
dung über den Anwendungszeitpunkt, die am 
26. März 1980 getroffen wurde (BISD 27S/ 
24). 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES ARTIKELS XVII DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Die Mitglieder, 

stellen fest, daß Artikel XVII Verpflichtungen 
für Mitglieder in bezug auf Tätigkeiten der im 
Artikel XVII Absatz 1 erwähnten staatlichen 
Handelsunternehmen vorsieht, die die Vereinbar
keit mit den allgemeinen Grundsätzen der nicht
diskriminierenden Behandlung fordern, die im 
GATT 1994 für staatliche Maßnahmen, die sich 
auf Ein- oder Ausfuhren durch Privatunternehmen 
auswirken, vorgeschrieben sind; 

stellen weiters fest, daß die Mitglieder ihren 
Verpflichtungen nach dem GATT 1994 hinsichtlich 
dieser staatlichen Maßnahmen in bezug auf 
staatliche Handelsunternehmen unterliegen; 

anerkennen, daß diese Vereinbarung unbescha
det der im Artikel XVII vorgeschriebenen mate
riellen Normen besteht; 

kommen hiermit wie folgt überein: 
1. Zur Gewährleistung der Transparenz der 

Tätigkeiten der staatlichen Handelsunterneh
men notifiziert jedes Mitglied solche Unter
nehmen dem Rat für den Handel mit Waren 
zur überprüfung durch die gemäß Absatz 5 
eingesetzte Arbeitsgruppe mit folgender 
Arb eits definition : 
"Staatliche und nichtstaatliche Unternehmen, 
einschließlich Vermarktungsstellen, denen 
ausschließliche oder besondere Vorrechte 
gewährt worden sind, einschließlich gesetz
liche oder verfassungsmäßige Befugnisse, bei 
deren Handhabung sie durch ihre Käufe oder 
Verkäufe das Ausmaß oder die Richtung der 
Einfuhren oder Ausfuhren beeinflussen". 
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Dieses Notifikationserfordernis findet keine 
Anwendung auf Einfuhren von Waren für 
den unmittelbaren oder schließlichen Ver
brauch durch staatliche Stellen oder Zur 
Verwendung durch ein oben genanntes 
Unternehmen. und die nicht anderweitig zum 
Wiederverkauf oder zur Verwendung bei der 
Erzeugung von Waren zum Verkauf 
bestimmt sind. 

2. Jedes Mitglied überprüft seine Vorgangsweise 
hinsichtlich der Vorlage von Notifikationen 
über staatliche Handelsunternehmen an den 
Rat für den Handel mit Waren unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieser 
Vereinbarung. Bei der Durchführung einer 
solchen überprüfung soll jedes Mitglied auf 
die Notwendigkeit der Sicherstellung der 
höchstmöglichen Transparenz seiner Notifi
kation Bedacht nehmen, um eine klare 
Beurteilung der Art der Tätigkeit der 
notifizierten Unternehmen und der Auswir
kung ihrer Tätigkeiten auf den internationa
len Handel zu ermöglichen. 

3. Notifikationen werden in übereinstimmung 
mit dem am 24. Mai 1960 genehmigten 
Fragebogen über Staats handel (BISD, 9S/ 
184-185) ausgearbeitet, wobei Einverneh
men besteht, daß Mitglieder die im Absatz 1 
genannten Unternehmen ohne Rücksicht 
darauf notifizieren, ob Einfuhren oder Aus
fuhren tatsächlich stattgefunden haben oder 
nicht. 

4. Jedes Mitglied, das Grund Zur Annahme hat, 
daß ein anderes Mitglied seine N otifikations
pflicht nicht angemessen erfüllt hat, kann die 
Angelegenheit beim betreffenden Mitglied 
aufwerfen. Wenn die Angelegenheit nicht 
zufriedenstellend gelöst wird, kann es eine 
Gegen-Notifikation an den Rat für den 
Handel mit Waren zwecks Prüfung durch 
die gemäß Absatz 5 eingesetzte Arbeitsgruppe 
richten, wobei es das betreffende Mitglied 
gleichzeitig informiert. 

5. Eine Arbeitsgruppe zur Prüfung der Notifi
kationen und Gegen-Notifikationen im 
Namen des Rates für den Handel mit Waren 
wird eingesetzt. Der Rat für den Handel mit 
Waren kann im Lichte dieser überprüfung 
und unbeschadet des Artikels XVII Absatz 4 
lit. c Empfehlungen bezüglich der Angemes
senheit der Notifikationen und der Not
wendigkeit weiterer Informationen· ausspre
chen. Die Arbeitsgruppe überprüft auch im 
Lichte der erhaltenen Notifikationen die 
Angemessenheit des oben erwähnten Frage
bogens über Staatshandel und die Reichweite 
von staatlichen Handelsunternehmen, die 
gemäß Absatz 1 notifiziert wurden. Sie 
arbeitet auch eine Liste von. Beispielen aus, 
in der die Art der Beziehungen zwischen 
staatlichen Stellen und Unternehmen aufge-

zeigt werden, sowie die Art der von diesen 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten, die für 
die Zwecke von Artikel XVII von Bedeutung 
sein können. Es besteht Einvernehmen, daß 
das Sekretariat ein allgemeines Hintergrund
dokument für die Arbeitsgruppe über die 
Arbeiten von staatlichen Handelsunternehmen 
in bezug auf den internationalen Handel 
ausarbeiten wird. Die Mitgliedschaft in der 
Arbeitsgruppe steht allen Mitgliedern offen, 
die ihren Wunsch, ihr anzugehören, bekannt
geben .. Sie wird innerhalb eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Inkrafttreten des WTO
Abkommens zusammentreten und nachher 
mindestens einmal jährlich. Sie berichtet 
jährlich dem Rat für den Handel mit 
Waren '). 

. ') Die Arbeiten dieser Arbeitsgruppe werden mit jenen 
der im Abschnitt III des Ministerbeschlusses über 
Notifikationsverfahren vom 15. April 1994 vorgesehenen 
Arbeitsgruppe koordiniert. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE ZAHLUNGSBI
LANZBESTIMMUNGEN DES ALLGEMEI

NEN ZOLL- UND 
HANDELSABKOMMENS 1994 

Die Mitglieder, 

in der Erkenntnis der Bestimmungen der 
Artikel XII und XVIII Abschnitt B des 
GA TI 1994 und der Erklärung betreffend Han
deIsmaßnahmen zum Schutz der Zahlungsbilanz, 
angenommen am 28. November 1979 (BISD 26S/ 
205-209, im folgenden "Erklärung 1979" 
genannt) und zwecks KlarsteIlung solcher Bestim
mungen '); 

kommen wie folgt überein: 

Anwendung von Maßnahmen 

1. Die Mitglieder bekräftigen ihre Verpflich
tung, Zeitpläne für die Beseitigung von 
Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungsbilanz
gründen sobald wie möglich. öffentlich 
bekanntzumachen. Solche Zeitpläne können 
unter Berücksichtigung von Änderungen der 
Zahlungsbilanzlage gegebenenfalls geändert 
werden. Wenn ein Zeitplan von einem 
Mitglied nicht öffentlich bekanntgemacht 
wird, wird das Mitglied diesbezügliche 
Rechtfertigungsgründe darlegen. 

2. Die Mitglieder bekräftigen ihre Verpflich
tung' jenen Maßnahmen den Vorzug zu 
geben, die den Handel am wenigsten 

') Nichts in dieser Vereinbarung zielt darauf ab, die 
Rechte und Verpflichtungen der Mitglieder. nach 
Artikel XII oder XVIII Abschnitt B des GA TI 1994 zu 
ändern. Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII 
des GA TI 1994, . ergänzt durch die Vereinbarung über 
Streitbeilegung, können bezüglich aller Angelegenheiten, 
die sich bei der Anwendung von aus Zahlungsbilanz
gründen getroffenen Einfuhrbeschränkungsmaßnahmen 
ergeben, angerufen werden. 
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beeinträchtigen. Solche Maßnahmen (im 
folgenden "preisbezogene Maßnahmen" 
genannt) umfassen: Einfuhr-Zusatzabgaben, 
Einfuhrdepot-Erfordernisse oder andere 
gleichwertige Handelsrnaßnahmen mit Aus
wirkungen auf die Preise eingeführter 
Waren. Ungeachtet der Bestimmungen des 
Artikels II können preisbezogene Maßnah
men aus Zahlungsbilanzgründen von einem 
Mitglied angewendet werden, welche die 
Höhe der in der Liste dieses Mitglieds 
gebundenen Zölle überschreiten. Überdies 
wird das Mitglied den Betrag, mit dem die 
preisbezogene Maßnahme den gebundenen 
Zoll überschreitet, eindeutig und gesondert 
1m Rahmen des N otifikationsverfahrens 
dieser Vereinbarung ausweisen. 

3. Jedes Mitglied ist bestrebt, die Anwendung 
von Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungs
bilanzgründen zu vermeiden, außer wenn 
wegen einer bedenklichen Zahlungsbilanzla
ge preisbezogene Maßnahmen eine starke 
Verschlechterung der Devisenbilanzlage 
nicht aufhalten können. In Fällen, in denen 
ein Mitglied Einfuhrbeschränkungen anwen
det, sind Rechtfertigungsgründe darzulegen, 
warum . preisbezogene Maßnahmen kein 
hinreichendes Instrument zur Verbesserung 
der Zahlungsbilanzlage sind. Ein Mitglied, 
welches Einfuhrbeschränkungen aufrechter
hält, hat in nachfolgenden Konsultationen 
den erzielten Fortschritt bei der Verringe
rung der Belastung und der restriktiven 
Auswirkung solcher Maßnahmen anzu
geben. Auf dieselbe Ware sollte höchstens 
nur eine Art von beschränkenden Ein
fuhrmaßnahmen, die aus Zahlungsbilanz
gründen verfügt wurden, angewendet wer
den. 

4. Die' Mitglieder bekräftigen, daß Einfuhrbe
schränkungen aus Zahlungsbilanzgründen 
nur zur Kontrolle der allgemeinen Höhe 
der Einfuhren angewendet werden dürfen; 
sie dürfen nicht das zur Stabilisierung ihrer 
Zahlungsbilanz notwendige Ausmaß über
schreiten. Um die Nebenwirkungen bei 
Schutzmaßnahmen möglichst gering zu 
halten, wird jedes Mitglied die Beschrän
kungen transparent vollziehen. Die Behör
den des einführenden Mitglieds werden für 
ausreichende Rechtfertigung bezüglich der 
angewendeten Kriterien zur Festlegung des 
von den Beschränkungen betroffenen 
Warenkreises sorgen. Wie in den Arti
keln XII Absatz 3 und XVIII Absatz 10 
vorgesehen, kann ein Mitglied bei bestimm
ten unentbehrlichen Waren die generelle 
Anwendung von Zusatz abgaben oder ande
ren Maßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen 
ausschließen oder beschränken. Der Begriff 
"unentbehrliche Waren" bedeutet Waren, 

\. 

welche die Grundbedürfnisse befriedigen 
oder welche zu den BemÜhungen der 
Mitglieder zur Verbesserung ihrer Zahlungs
bilanzlage beitragen, wie Investitionsgüter 
oder Betriebsmittel, die für die Erzeugung 
benötigt werden. Bei der Vollziehung von 
mengenmäßigen Beschränkungen darf ein 
Mitglied ein nicht-automatisches. Bewilli
gungsverfahren nur dann anwenden, wenn 
dies unvermeidlich ist und fortschreitend 
aufgehoben wird. Hinsichtlich der angewen
deten Kriterien ist eine ausreichende Recht
fertigung zu erbringen, um die zulässigen 
Einfuhrmengen oder Einfuhrwerte zu 
bestimmen. 

Verfahren für Zahlungsbilanzkonsultationen 

5. Das Komitee für Zahlungsbilanzbeschrän
kungen (im folgenden "Komitee" genannt) 
führt Konsultationen durch, um alle Ein
fuhrbeschränkungsmaßnahmen aus Zah
lungsbilanzgründen zu überprüfen. Die 
Mitgliedschaft im Komitee steht allen 
Mitgliedern offen, die ihren Wunsch 
bekanntgeben, ihm anzugehören. Das Komi
tee bedient sich des am 28. April 1970 
genehmigten Verfahrens für Konsultationen 
über . Zahlungsbilanzbeschränkungen 
(BISD 18S/48-53, im folgenden "volles 
Konsultationsverfahren" genannt), vorbehalt
lich der nachstehenden Bestimmungen. 

6. Ein Mitglied, welches neue Beschränkungen 
anwendet oder die allgemeine Höhe 
bestehender Beschränkungen durch eine 
wesentliche Verschärfung von Maßnahmen 
anhebt, tritt innerhalb von vier Monaten nach 
der Anwendung solcher Maßnahmen mit dem 
Komitee in Konsultationen ein. Das Mitglied, 
welches solche Maßnahmen trifft, kann 
beantragen, daß zweckdienliche Konsultatio
nen nach Artikel XII Absatz 4 lit. a oder 
Artikel XVIII Absatz 12 lit. a abgehalten 
werden. Wird ein solcher Antrag nicht 
gestellt, richtet der Vorsitzende des Komi
tees an das Mitglied die Einladung, solche 
Konsultationen durchzuführen. Umstände, 
die in den Konsultationen geprüft werden 
können, würden unter anderem die Ein
führung neuer Arten von Beschränkungsmaß
nahmen aus Zahlungsbilanzgründen oder 
eine Steigerung der Höhe oder des Waren
kreises der Beschränkungen einschließen. 

7. Alle aus Zahlungsbilanzgründen angewende
ten Beschränkungen unterliegen im Komitee 
einer regelmäßig wiederkehrenden Überprü
fung gemäß Artikel XII Absatz 4 lit. b oder 
Artikel XVIII Absatz 12 lit. b, vorbehaltlich 
der Möglichkeit der Änderung der Zeitein
teilung für die Konsultationen im Einver
nehmen mit dem konsultierenden Mitglied 
oder nach einem bestimmten Prüfungsver-
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fahren, das vom Allgemeinen Rat empfohlen 
werden kann. 

8. Die Konsultationen können bei am wenigsten 
entwickelten Mitgliedsländern oder bei 
Entwicklungsland~Mitgliedern, die Liberali
sierungsbemühungen gemäß der dem Komi
tee in früheren Konsultationen vorgelegten 
Liste weiter fortsetzen, nach den am 
19. Dezember 1972 genehmigten vereinfach
ten Verfahren (BISD 20S/ 47 -49, im fol
genden "vereinfachte Konsult'ationsverfah
ren" genannt) durchgeführt werden. Verein
fachte Konsultationsverfahren können auch 
danhdurchgeführt werden; wenn die han-
delspolitische Prüfung eines Entwicklungs
land-Mitglieds für dasselbe Kalenderjahr 
anberaumt ist, wie dasfü!-. die KonsultatiO
nen festgelegte Datum. In solchen Fällen 
wird die Entscheidung; ob volle Ki)nsulta
tionsverfahi-en durchgeführ:i werden sollen, 
auf Grund der im Absatz 8 der; Erklärung 
1979 aufgezählten Umständ~ getroffen. Aus
genommen bei am wen'igsten entwickelten 
Mitgliedsländern, dürfen nicht mehr als zwei 
nacheinander folgende Konsultationen nach 
dem vereinfachten Konsultationsverlahren 
durchgeführt werden. 

NotifIkation und Dokumentation. 

\ 9. Ein Mitglied notifiziertdem Allgemeinen 
Rat die Einführung oder· Änderungen von 
beschränkenden ,Einfuhrmaßnahmen aus 
Zahlungsbilanzgründen sowie auch Ande
rungen im Zeitplan für die Beseitigung 
solcher Maßnahmen, wie nach Absatz 1 
vorgesehen. Bedeutsame Änderungen sind 
dem Allgemeinen Rat vor oder spätestens 
dreißig Tage nach ihrer Bekanntmachung zu 
notifizieren. Jedes Mitglied stellt dem 
Sekretariat jährlich eine konsolidierte Noti
fikation, einschließlich aller gesetzlichen 
Anderungen, Verordnungen, politischen 
Erklärungen oder öffentlichen Verlautbarun
gen, zur Prüfung durch die Mitglieder zur 
Verfügung. Die Notifikationen werden 
soweit wie möglich volle Informationen, 
einschließlich Zollinien, Art der angewende
ten Maßnahmen, die Kriterien für ihre 
Vollziehung, betroffener Warenkreis und 
berührte Handelsströme, enthalten. 

10. Auf Antrag eines Mitglieds können Notifi
kationen vom Komitee geprüft werden. 
Solche Prüfungen würden auf die Klärung 
von bestimmten Kernpunkten einer Notifi
kation oder Prüfung, ob eine Konsultation 
nach Artikel XII Absatz 4 Iit. aoder Arti
kel XVIII Absatz 12 lit. a erforderlich ist, 
beschränkt sein. Ein Mitglied, das Grund 
zur Annahn:te hat, daß von einem anderen 
Mitglied aus Zahlungsbilanzgründen eine 

. beschränkende Einfuhrmaßnahme getroffen 

wurde, kann die Angelegenheit dem Komi
tee zur Kenntnis bringen. Der Vorsitzende 
des Komitees hat um Informationen über die 
Maßnahme zu ersuchen und sie allen 
Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 
Unbeschadet des Rechts jedes Komiteemit
glieds geeignete Klarstellungen im Laufe der 
Konsultationen zu suchen, können schon im 
voraus dem konsultierenden Mitglied Fragen 
zur Prüfung gestellt werden. 

11. Das konsultierende Mitglied bereitet ein 
Basisdokument für die Konsultationen vor, 
welches zusätzlich zu anderen rdevanten 
Informationen folgendes enthält: 
a) einen überblick" über die Zaliiungsbi

lanzlage und Vorschau;:" einschließlich 
einer Prüfling der inneren und: äußeren 
Faktoren, die für;dk. Zahlungsbilan:?lage 
vOll, Bedeutung sind. und: die ge~röffenen 
heimischen Maßnahmen, um das Gleich
gewicht auf einer gesunde~u)1d dauer
haften Grundlage wiederherzustellen; 

b) eine ausführliche Beschreibung, der -aus 
Zahlungsbilanzgründen ,angewendeten, 
Beschränkungen;' ,,ihre,, Rechtsgrundlage 
und unternommene Schritte zur Verrin-

, gerung derSchutzne\>enwirkungen; 
c) ,getroffene Maßnahmen, seit:.det; letzten 

Konsultation zur" 'L.iberalisierung der 
Einfuhrbeschränkungen im" Lichte der 
Schlußfolgerungen des Komitees; 

d) einen Plan für die Beseitigung und 
fortschreitende Lockerung von restli
chen Beschränkungen. Sofern erheblich, 
können Hinweise auf Informationen in 
anderen Notifikationen oder Berichten 
an die WTO gegeben werden. Nach den 
vereinfachten Konsultationsverfahren hat 
das konsultierende Mitglied eine schrift
liche Darstellung vorzulegen, die wichti
ge Informationen über die VQffi 13asisdo
kument erfaßten Teile enthält. 

12. Das Sekretariat bereitet zur Erleichterung der 
Konsultationen im Komitee ein tatsächliches 
Hintergrunddokument vor, welches sich mit 
den verschiedenen Aspekten des Konsulta
tionsplans befaßt. Bei Entwicklungsland
Mitgliedern wird das Sekretariatsdokument 
angemessenes Hintergrund- und analytisches 
Material über den Einfluß der äußeren 
Handelsumwelt auf die Zahlungsbilanzlage 
und die Aussichten des konsultierenden 
Mitglieds enthalten. Auf Antrag eines Ent
wicklungsland-Mitglieds , werden die, techni
schen Hilfsdienste des Sekretariats bei der 
Vorbereitung der pokumentation für die 
Konsultationen ihre Unterstützung gewähren. 

Abschluß der Zahlungsbilanzkonsultatiooen 

13, Das Komitee berichtet dem Allgemeinen Rat 
über seine Konsultationen. "W erin volle 
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Konsultationsverfahren durchgeführt . wor
den sind, soll der Bericht die Schlußfolge
rungen über die verschiedenen Elemente des 
Konsultationsplans enthalten, wie auch die 
darauf beruhenden Tatsachen und Gründe. 
Das Komitee wird sich bemühen, Vorschlä
ge für Empfehlungen in seine Schlußfolge
rungen aufzunehmen, die darauf abzielen, 
die Bestimmungen der Anikel XII, XVIII 
Abschnitt B, die Erklärung 1979 und diese 
Vereinbarung zu erfüllen. In jenen Fällen, in 
denen ein Zeitplan für die Beseitigung von 
aus Zahlungsbilanzgründen getroffenen 
beschränkenden Maßnahmen vorgelegt wor
den ist, kann der Allgemeine Rat empfehlen, 
daß ein Mitglied seine Verpflichtungen nach 
dem GATT 1994 einhält, wenn es einen 
solchen Zeitplan befolgt. Wann auch immer 

- der Allgemeine Rat bestimmte Empfehlun
gen ausgesprochen hat, sind die Rechte und 
Verpflichtungen von Mitgliedern im Lichte 
solcher Empfehlungen festzulegen. In 
Ermangelung von bestimmten Vorschlägen 
für Empfehlungen des Allgemeinen Rates 
sollen die Schlußfolgerungen des Komitees 
die verschiedenen im Komitee ausgedrück
ten Meinungen festhalten. Wenn vereinfach
te Konsultationsverfahren durchgeführt wor
den . sind, wird der Bericht eine Zusammen
fassung der im Komitee erörterten Haupt
punkte enthalten und eine Entscheidung 
darüber, ob volle Konsultationsverfahren 
erforderlich sind. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES ARTIKELS XXIV DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Die Mitglieder, 

unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Anikels XXIV des GA TI 1994; 

in der Erkenntnis, daß Zollunionen und Frei
handelszonen in der Anzahl und Bedeutung seit 
der Gründung des GATT 1947 wesentlich zuge
nommen haben und gegenwärtig einen hervor
ragenden Anteil am Welthandel umfassen; 

in Anerkennung des Beitrages Zur Ausweitung 
des Welthandels, der durch engeren Zusammen
schluß zwischen den Wirtschaften der Vertrags
parteien zu solchen Abkommen bewirkt wird; 

in weiterer Anerkennung, daß ein solcher Beitrag 
erhöht wird, wenn zwischen den teilnehmenden 
Gebieten die Beseitigung der Zölle und anderen 
restriktiven Handelsvorschriften auf den gesamten 
Handel ausgedehnt wird und sich verringert; wenn 
ein größerer Handelssektor ausgeschlossen ist; 

in der neuerlichen Bekräftigung, daß der Zweck 
solcher Abkommen darin bestehen soll, den 
Handel zwischen den teilnehmenden Gebieten zu 

erleichtern, nicht aber dem Handel anderer 
Mitglieder mit diesen Gebieten Schranken zu 
setzen; weiters, daß bei ihrer Bildung oder 
Erweiterung deren Vertragsparteien im größtmög
lichen Ausmaß schädliche Auswirkungen auf den 
Handel anderer Mitglieder vermeiden sollen; 

in der Überzeugung, auch von der Notwendig
keit die Wirksamkeit der Rolle des Rates für den 
Handel mit Waren bei der Überprüfung der nach 
Anikel XXIV notifizierten Abkommen durch 
Klärung der Kriterien und Verfahren zur Beurtei
lung von neuen oder erweiterten Abkommen und 
durch Verbesserung der Transparenz aller Abkom
men nach Anikel XXIV zu stärken; 

in der Erkenntnis der Notwendigkeit einer 
gemeinsamen Vereinbarung der Verpflichtungen 
der Mitglieder nach Anikel XXIV Absatz 12; 

kommen wie folgt überein: 

1. Zollunionen, Freihandelszonen und vorläu
fige Vereinbarungen mit dem Ziel der 
Bildung einer Zollunion oder Freihandels
zone, müssen hinsichtlich ihrer Vereinbar
keit mit Artikel XXIV unter anderem die 
Bestimmungen der Absätze 5, 6, 7 und 8 
dieses Anikels erfüllen. 

Artikel XXIV Absatz 5 

2. Die Beurteilung nach Anikel XXIV 
Absatz 5 lit. a der allgemeinen Belastung 
durch Zölle oder andere Handelsvorschrif
ten vor und nach der Bildung einer 
Zollunion stützt sich hinsichtlich der Zölle 
und Abgaben a1:lf die Gesamtbewertung der 
gewogenen Zollsätze und eingehobenen 
Zölle. Diese Bewertung gründet sich auf 
Einfuhrstatistiken, für einen vorangegange
nen repräsentativen Zeitraum betreffend die 
Zollunion, und zwar auf Grundlage von 
Zollinien mit Werten und Mengen, aufge
gliedert nach Ursprung aus WTO-Ländern. 
Das Sekretariat errechnet das gewogene 
Mittel der Zollsätze und der erhobenen 
Zölle in Übereinstimmung mit der bei der 
Bewertung der Zollangebote bei den 
Multilateralen Handelsverhandlungen im 
Rahmen der Uruguay-Runde verwendeten 
Methode. Für diesen Zweck werden bei den 
in Betracht kommenden Zöllen und Abga
ben die Anwendungszölle herangezogen. Es 
wird anerkannt, daß für die Zwecke der 
Gesamtbewertung der Belastung durch 
andere Handelsvorschriften, für die eine 
Quantifizierung und Aggregierung schwierig 
ist, die Prüfung individueller Maßnahmen, 
Vorschriften, in Betracht kommender Waren 
und betroffener Handelsströme erforderlich 
sein kann. 

3. Die im Anikel XXIV 
erwähnte "angemessene 

Absatz 5 lit. c 
Zeitspanne" soll 
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nur in Ausnahmefällen 10 Jahre überschrei
ten. In Fällen, in denen' Mitglieder, die 
~arteien einer vorläufigen Vereinbarung 
smd, der Auffassung sind, daß 10 Jahre 
nicht ausreichend sind, übermitteln sie dem 
Rat für den Handel mit Waren eine 
ausführliche Erläuterung über die Notwen
digkeit einer längeren Zeitspanne. 

Artikel XXIV Absatz 6 

4. Artikel XXIV Absatz 6 sieht das zu beach
tende Verfahren vor, wenn ein eine Zoll
union bildendes Mitglied die Erhöhung eines 
gebundenen Zollsatzes vorschlägt. In dieser 
Hinsicht bekräftigen die Mitglieder erneut, 
daß das im Artikel XXVIII vorgesehene 
Verfahren, wie es in den am 10. November 
1980 angenommenen Richtlinien (BISD 27S/ 
26-28) und in der Vereiribarung über die 
Auslegung des Artikels XXVIII des 
GATT 1994 ausgearbeitet wurde, eingeleitet 
werden muß, bevor Zollzugeständnisse 
anläßlich der Bildung einer Zollunion oder 
einer vorläufigen Vereinbarung mit dem Ziel 
der Bildung einer Zollunion geändert oder 
zurückgenommen werden. 

5. Diese Verhandlungen werden im guten 
Glauben eingeleitet, um eine gegenseitig 
zufriedenstelIende ausgleichende Regelung 
zu erreichen. In solchen Verhandlungen 
werden, wie nach Artikel XXIV Absatz 6 
erforderlich, Zollsenkungen auf die gleiche 
Zollinie durch andere Teilnehmer der sich 
bildenden ZolIunion gebührend in Rechnung 
gestellt. Sollten solche Senkungen für die 
ausgleichende Regelung nicht ausreichen, 
hätte die ZolIunion Ausgleichszugeständnisse 
anzubieten, welche die Möglichkeit von 
Zollsenkungen bei anderen Zollinien bilden 
können. Solch ein Angebot wird von 
Mitgliedern in Betracht gezogen, die Ver
handlungsrechte bei Bindungen haben, die 
geändert oder zurückgenommen werden. 
Sollte die ausgleichende Regelung unan
nehmbar bleiben, solIen die Verhandlungen 
fortgesetzt werden. Kann trotz solcher 
Bemühungen eine Einigung in den Ver
handlungen über eine ausgleichende Rege
lung nach Artikel XXVIII, ergänzt durch 
die Vereinbarung über die Auslegung des 
Artikels XXVIII des GATT 1994, innerhalb 
einer angemessenen Frist ab Beginn der 
Verhandlungen nicht .erzielt werden, ist die 
Zollunion nichtsdestoweniger frei, die Zuge
ständnisse zu ändern oder zurückzunehmen' 
sodann steht es betroffenen Mitgliedern frei: 
im wesentlichen gleichwertige Zugeständ
nisse in Übereinstimmung mit Arti
kel XXVIII zurückzunehmen. 

6. Das GATT 1994 verpflichtet nicht die 
Mitglieder, die als Folge der Bildung einer 

ZolIunion oder vorläufigen Vereinbarung 
mit dem Zi~l der Bildung einer Zollunion 
Nutzen ziehen, ausgleichende Regelungen 
deren Teilnehmern zuzugestehen. 

Prüfung von Zollunionen und Freihandelszonen 

7. Alle gemäß Artikel XXIV Absatz 7 Iit. a 
ergangenen Notifikationen werden von einer 
Arbeitsgruppe im Lichte der einschlägigen 
Bestimmungen des GATT 1994 und des 
Absatzes 1 dieser Vereinbarung geprüft. 
Die Arbeitsgruppe berichtet dem Rat für 
den Handel mit Waren über ihre diesbezüg
lichen Ergebnisse. Der Rat für den Handel 
mit Waren kann die ihm geeigneterschei
nenden Empfehlungen an die Mitglieder 
richten. 

8. In bezug auf vorläufige Vereinbarungen 
kann die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht 
geeignete Empfehlungen über den vorge
schlagenen Zeitrahmen und über erforder
liche Maßnahmen Zur Vollendung der Zoll
union oder Freihandelszone aussprechen. 
Falls erforderlich, kann sie für eine weitere 
Prüfung der Vereinbarung Vorsorge treffen. 

9. Mitglieder, die Parteien einer vorläufigen 
Vereinbarung sind, notifizieren wesentliche 
Änderungen des Planes und Programms 
dieser Vereinbarung an den Rat für den 
Handel mit Waren; der Rat prüft die 
Änderungen, wenn dies beantragt wird. 

10. Sollte eine nach Artikel XXIV Absatz 7 
lit. a notifizierte vorläufige Vereinbarung 
entgegen dem Artikel XXIV Absatz 5 lit. c 
keinen Plan und kein Programm enthalten, 
wird die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht die 
Erstellung eines solchen Planes und Pro
grammes empfehlen. Die Parteien werden 
eine solche Vereinbarung, je nach Lage des 
Falles, weder aufrechterhalten noch in Kraft 
setzen, wenn sie nicht bereit sind, Änderun
gen gemäß diesen Empfehlungen vorzuneh
men. Für eine nachträgliche Überprüfung 
der Erfüllung der Empfehlungen ist V or
sorge zu treffen. 

11. Zollunionen und Teilnehmer an Freihandels
zonen berichten in regelmäßigen Zeitabstän
den über die Durchführung der einschlägi
gen Vereinbarung dem Rat für den Handel 
mit Waren, wie dies von den VERTRAGS
PARTEIEN des GATT 1947 in ihrer 
Weisung an den Rat des GATT 1947 
betreffend Berichte über regionale Verein
barungen (BISD 18S/38) vorgesehen ist. 
Alle bedeutenden Änderungen und/oder 
Entwicklungen der Veteinbarungen sollen 
berichtet werden, sobald sie sich ereignen. 

Streitbeilegung 

12. Die Bestimmungen der Artikel XXII und 
XXIII des GA TI 1994, ergänzt durch die 
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Vereinbarung über Streitbeilegung, können 
in Angelegenheiten, die sich aus der 
Anwendung jener Bestimmungen des Arti
kels XXIV ergeben, die sich auf Zollunio
nen, Freihandelszonen oder vorläufige Ver
einbarungen mit dem Ziel der Bildung einer 
Zollunion oder Freihandelszone beziehen, 
angerufen werden. 

Artikel XXIV Absatz 12 

13. Jedes Mitglied ist nach dem GATT 1994 für 
die Einhaltung aller Bestimmungen des 
GATT 1994 voll verantwortlich und trifft 
solche angemessene verfügbaren Maßnah
men, um eine solche Einhaltung durch 
regionale und lokale staatliche Stellen und 
Behörden- innerhalb seines Gebietes sicher
zustellen. 

14. Die Bestimmungen der Artikel XXII und 
XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die 
Vereinbarung über Streitbeilegung, können 
bei Maßnahmen, die deren Einhaltung durch 
regionale oder lokale staatliche Stellen oder 
Behörden innerhalb des Gebietes eines 
Mitglieds beeinträchtigen, angerufen wer
den. Wenn das Streitbeilegungsorgan ent
schieden hat, daß eine· Bestimmung des 
GATT 1994 . nicht eingehalten worden ist, 
trifft das verantwortliche Mitglied solche 
angemessene verfügbare Maßnahmen, um 
ihre Einhaltung sicherzustellen. Die Bestim
mungen bezüglich Ausgleich und Ausset
zung von Zugeständnissen oder anderer 

-Verpflichtungen finden in Fällen Anwen
dung, in denen es nicht möglich gewesen ist, 
eine derartige Einhaltung sicherzustellen. 

15. Jedes Mitglied verpflichtet sich, Vorbringen 
anderer Mitglieder betreffend Maßnahmen, 
die auf seinem Territorium getroffen wurden 
und die das Funktionieren des GATT 1994 
beeinträchtigen, wohlwollend zu prüfen und 
hinreichend Gelegenheit für Konsultationen 
zu bieten. 

VEREINBARUNG BETREFFEND AUSNAH
MEGENEHMIGUNGEN VON VERPFLICH

TUNGEN NACH DEM ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 1994 

Die Mitglieder kommen _ wie folgt überein : 
1. Ein Antrag um eine Ausnahmegenehmigung 

oder um Verlängerung einer bestehenden 
Ausnahmegenehmigung beschreibt die Maß
nahmen, die das Mitglied zur Anwendung 
vorschlägt, bestimmte handelspolitische Ziele, 
welche das Mitglied zu verfolgen sucht und 
die Gründe, welche das Mitglied daran 
hindern, seine handelspolitischen Ziele durch 
Maßnahmen Zu erreichen, die mit seinen 
Verpflichtungen nach dem GATT 1994 ver
einbar sind.-

2. Jede zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens bestehende Ausnahmege
nehmigung verliert ihre Wirksamkeit, sofern 
sie nicht gemäß dem obigen Verfahren und 
jenen des Artikels IX des WTO-Abkommens, 
zum Zeitpunkt ihres Ablaufs oder zwei Jahre 
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der frühere ist, verlängert wird. 

3. Jedes Mitglied, das der Meinung ist, daß ein 
aus dem GATT 1994 sich ergebender Vorteil 
zunichte gemacht oder geschmälert wird, als 
Folge 
a) eines Versäumnisses eines Mitglieds, dem 

eine Ausnahmegenehmigung eingeräumt 
wurde, Fristen oder -Bedingungen der 
Ausnahmegenehmigung einzuhalten, oder 

b) der Anwendung einer Maßnahme, die mit 
den Fristen und Bedingungen der Aus
nahmegenehmigung vereinbar ist, 

kann die Bestimmungen des Artikels XXIII 
des GATT 1994, ergänzt durch die Verein
barung über Streitbeilegung, anrufen. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES ARTIKELS XXVIII DES ALLGEMEINEN 

ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Die Mitglieder kommen wie folgt überein : 
1_ Für die Zwecke der Änderung oder Zurück

nahme eines Zugeständnisses wird dem 
Mitglied mit dem höchsten Anteil der 
Ausfuhren, die vom Zugeständnis betroffen 
sind (das sind die Ausfuhren der Ware nach 
dem Markt des Mitglieds, welches das 
Zugeständnis ändert oder zurücknimmt), an 
seinen Gesamtausfuhren ein Hauptlieferinter
esse zugestanden, falls es nicht bereits über 
ein ursprüngliches Verhandlungsrecht oder 
Hauptlieferinteresse gemäß Artikel XXVIII 
Absatz 1 verfügt. Es besteht jedoch Ein
vernehmen darüber, daß dieser Absatz vom 
Rat für den Handel mit Waren fünf Jahre 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens mit dem Ziel überprüft 
wird, ob dieses Kriterium zufriedenstellend 
bei der Sicherstellung einer Umverteilung der 
Verhandlungsrechte zugunsten von kleinen 
und mittleren Ausfuhrländern funktioniert 
hat. Ist dies nicht der Fall, werden mögliche 
Verbesserungen erwogen, unter anderem, im 
Lichte verfügbarer ausreichender Daten die 
Annahme eines Kriteriums auf der Grundlage 
des Anteils der Ausfuhren, die vom Zuge
ständnis betroffen sind, nach allen Märkten 
der in Rede stehenden Ware. 0 

2. Wenn ein Mitglied der Meinung ist, daß es 
ein Hauptlieferinteresse im Sinne des Absat
zes 1 hat, soll es sein Begehren schriftlich mit 
Beweismitteln dem Mitglied bekanntgeben, 
welches die Änderung oder Zurücknahme 
eines Zugeständnisses beantragt und gleich-
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zeltlg das WTO-Sekretariat informieren. 
Absatz 4 des am 10. November 1980 ange
nommenen "Verfahrens für Verhandlungen 
nach Artikel XXVIII" (BISD 27S/26) gilt in 
diesen Fällen. 

3. Bei der Festlegung der Mitglieder mit einem 
Hauptlieferinteresse (im Sinne des obigen 
Absatzes 1 oder gemäß Artikel XXVIII 
Absatz 1) oder wesentlichem Lieferinteresse 
ist nur der Handel mit der betroffenen Ware 
heranzuziehen, der auf Meistbegünstigungs
basis stattgefunden hat. Jedoch ist auch jener 
Handel mit der betroffenen Ware heranzu
ziehen, der auf nichtvertraglicher präferen
tieller Basis stattgefunden hat, wenn der in 
Rede stehende Handel nicht mehr die 
Präferenzbehandlung genießt und somit zur 
Zeit der Verhandlung zur Änderung oder 
Zurücknahme des Zugeständnisses oder mit 
dem Verhandlungsabschluß Meistbegünsti
gungshandel wird. 

4. Wenn ein Zollzugeständnis für eine neue 
Ware geändert oder zurückgenommen wird 
(das ist eine Ware, für die eine Dreijahres
statistik nicht verfügbar ist), hat ein Mitglied 
dann ein ursprüngliches Verhandlungsrecht 
bei dem in Rede stehenden Zugeständnis, 
wenn das Mitglied ursprüngliche Verhand
lungsrechte bei der Zollinie hat, bei der die 
Ware in den Zolltarif eingereiht wird oder 
früher eingereiht wurde. Bei der Festlegung 
von Hauptlieferinteressen und wesentlichen 
Lieferinteressen und der Berechnung des 
Ausgleichszugeständnisses werden unter 
anderem berücksichtigt: Erzeugungskapazi
tät, Investitionen bei der betroffenen Ware 
im ausführenden Mitglied und Schätzungen 
des Ausfuhrwachstums sowie auch V orhersa
gen über die Nachfrage für die Ware im 
einführenden Mitglied. Für die Zwecke dieses 
Absatzes bedeutet der Begriff "neue Ware" 
die Schaffung einer Zollposition durch Aus
gliederung v~n einer bestehenden Zolltarif
linie. 

5. Wenn ein Mitglied der Meinung ist, daß es 
ein Hauptlieferinteresse oder ein wesentliches 
Lieferinteresse im Sinne des Absatzes 4 hat, 
soll es sein Begehren schriftlich mit Beweis
mitteln dem Mitglied bekanntgeben, das die 
Änderung oder Zurücknahme eines Zuge
ständnisses beantragt und gleichzeitig das 
Sekretariat informieren. Absatz 4 des oben 
erwähnten "Verfahrens für Verhandlungen 
nach Artikel XXVIII" gilt in diesen Fällen. 

6. Wenn ein unbeschränktes Zollzugeständnis 
durch ein Zollkontingent ersetzt wird, soll der 
Ausgleichsbetrag das durch die Änderung des 
Zugeständnisses berührte tatsächliche Han
deIsvolumen übersteigen. Die Grundlage für 
die Berechnung des Ausgleichs soll der Betrag 
sein, mit dem künftige Handelsaussichten das 

Kontingentausmaß überschreiten. Die Berech
nung der künftigen Handelsaussichten soll 
sich auf den höheren Betrag 
.a) des Handels im Jahresdurchschnitt des 

jüngsten repräsentativen Dreijahreszeit
raums stützen, erhöht um die durch
schnittliche jährliche Wachstumsrate der 
Einfuhren im selben Zeitraum, oder um 
10 Prozent, je nachdem welche der 
höhere ist; oder 

b) des Handels im jüngsten Jahr, erhöht um 
10 Prozent, stützen. 

Keinesfalls darf die Ausgleichsverpflichtung 
eines Mitglieds jenes Maß überschreiten, das 
sich bei gänzlicher Zurücknahme des Zuge
ständnisses ergeben würde. 

7. Jedem Mitglied, das ein Hauptlieferinteresse 
im Sinne des obigen Absatzes 1 oder gemäß 
Artikel XXVIII Absatz 1 bezüglich eines 
Zugeständnisses hat, welches geändert oder 
zurückgenommen wird, ist ein ursprüngliches 
Verhandlungsrecht für die Ausgleichszuge
ständnisse zu gewähren, sofern nicht eine 
andere Ausgleichsform durch die betroffenen 
Mitglieder vereinbart wird. 

PROTOKOLL VON MARRAKESCH ZUM 
ALLGEMEINEN ZOLL- UND HANDELSAB

KOMMEN 1994 

Die Mitglieder, 

haben im Rahmen des GA TI 1947 Verhandlun
gen gemäß der Ministererklärung über die 
Uruguay-Runde geführt, 

kommen hiermit wie folgt überein: 
1. Die diesem Protokoll als Anhang beigefügte 

Zuständigkeitsliste für ein Mitglied wird von 
dem Tag an, an dem das WTO-Abkommen 
für dieses Mitglied in Kraft tritt, eine Liste 
des GATT 1994 für dieses Mitglied. Jede 
gemäß dem Ministerbeschluß über Maß
nahmen zugunsten von am wenigsten entwik
kelten Ländern vorgelegte Liste gilt als 
Anhang zu diesem ProtokolL 

2. Die von jedem Mitglied vereinbarten Zoll
senkungen werden, sofern in der Liste eines 
Mitglieds nichts anderes bestimmt ist, in fünf 
gleichen Senkungs stufen durchgeführt. Die 
erste Senkung wird am Tag des Inkrafttretens 
des WTO-Abkommens, jede darauffolgende 
Senkung am 1. Jänner jedes der folgenden 
Jahre, die letzte Stufe wird spätestens vier 
Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens wirksam, sofern -in der 
Liste des betreffenden Mitglieds nichts 
anderes bestimmt ist. Ein Mitglied,. welches 
dem WTO-Abkommen nach dessen Inkraft
treten beitritt, setzt zum Zeitpunkt, an dem 
dieses Abkommen für dieses Mitglied in Kraft 
tritt, alle Senkungsstufen, die bereits stattge
funden haben, zusammen mit den Senkungen, 
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zu welchen das Mitglied nach dem vorange
gangenen Satz am 1. Jänner des folgenden 
Jahres verpflichtet gewesen wäre, in Kraft 
und setzt die verbleibenden Senkungsstufen 

. der im vorstehenden Satz erwähnten Liste in 
Wirksamkeit. Die gesenkten Zollsätze jeder 
Stufe sollen auf die erste Dezimalstelle 
abgerundet werden. Für die im Artikel 2 des 
Übereinkommens über die Landwirtschaft 
bestimmten Waren werden die stufenweisen 
Senkungen, wie dies in den Listen naher 
festgelegt ist, durchgeführt. 

3. Die Durchführung der in den dem Protokoll 
angeschlossenen Listen enthaltenen Zuge
ständnisse und Verpflichtungen unterliegt 
über Ersuchen einer multilateralen Prüfung 
durch die Mitglieder. Dies würde unbescha
det der Rechte und Pflichten der Mitglieder 
nach den Abkommen des Anhangs 1A zum 
WfO-Abkommen erfolgen. 

4. Nachdem die diesem Protokoll angeschlos
sene Liste für ein Mitglied gemäß Absatz 1 
eine Liste zum GATT 1994 geworden ist, 
steht es einem solchen Mitglied' frei, jederzeit 
ein in dieser Liste enthaltenes Zugeständnis 
ganz oder teilweise zurückzuhalten oder 
zurückzunehmen, wenn es sich auf ein 
Erzeugnis' bezieht, bei· dem der Hauptliefe
rant ein anderer Teilnehmer an der Uruguay
Runde ist, dessen Liste jedoch noch nicht zu 
:einer Liste zum GATT 1994 geworden ist. 
Eine derartige Maßnahme darf jedoch nur 
getroffen werden, nachdem eine schriftliche 
Mitteilung über eine derartige Zurückhaltung 
oder Zurücknahme eines Zugeständnisses an 
den. Rat für den Handel mit Waren gerichtet 
worden ist und ,nachdem über Ersuchen 
Konsultationen mit einem Mitglied, dessen 
Liste von 'Zugeständnissen eine Liste zum 
GATT 1994' geworden ist und die ein 
wesentliches Interesse an der betreffenden 
Ware hat, geführt worden sind. Auf diese 
Weise zurückgehaltene ode'r zurückgenom
mene Zugeständnisse werden von dem Tag 
an wieder angewendet, an dem die Liste des 
Mitglieds, das ein Hauptlieferinteresse hat, 
eine Liste zum GATT 1994 wird. 

5. a) Unbeschadet der Bestimmungen des Arti
kels 4 Absatz 2 des Übereinkommens 
über die Landwirtschaft, gilt für die 
Zwecke des im Artikel 11 Absatz 1 lit. b 
und c des GATT 1994 enthaltenen 
Hinweises auf das Datum dieses Abkom
mens als anwendbares Datum hinsichtlich. 
einer Ware, die den Gegenstand eines 
Zugeständnisses in einer diesem Protokoll 
angeschlossenen Liste von Zugeständnis
sen bildet, das Datum dieses Protokolls. 

b) Für die Zwecke des im Artikel 11 Absatz 6 
lit. a des GATT 1994 enthaltenen Hin
weises auf das Datum dieses Abkommens 

ist das für eine diesem Protokoll ange
schlo~sene Liste von Zugeständnissen 
anzuwendende Datum das Datum des 
vorliegenden Protokolls. 

6. Bei Änderungen oder Zurücknahme von 
Zugeständnissen betreffend nichttarifliche 
Maßnahmen, wie im Teil 111 der Listen 
enthalten, finden die Bestimmungen des 
Artikels XXVIII des GATT 1994 und des 
vom Rat des GATT 1947 am 10. November 
1980 genehmigten " Verfahrens für Verhand
lungen nach Artikel XXVIII" (BISD 27S/26) 
Anwendung. Dies würde unbeschadet der 
Rechte und Pflichten der Mitglieder nach 
dem GA TI 1994 erfolgen. 

7. In Fällen, in denen in einer diesem' Protokoll 
angeschlossene Liste sich für eine Ware eine 
weniger günstige Behandlung ergibt, als sie 
für eine solche Ware in den Listen des 
GATT 1947 vor dem Inkrafttreten des 
WfO-Abkommens vorgesehen war, wird 
von dem Mitglied, auf das sich die Liste 
bezieht, angenommen, daß es angemessene 
Maßnahmen getroffen hat, wie sie sonst nach 
den einschlägigen Bestimmungen des Arti
kels XXVIII des GATT 1947 oder 1994 
notwendig gewesen wären, Die Bestimmun
gen dieses Absatzes gelten nur für Nicaragua, 
Peru und Uniguay. 

8. Die diesem Protokoll angeschlossenen Listen 
sind in englischer, französischer und spani
scher Spr.<l.che, wie in' jeder'tiste jeweils 
bestimmt, ,verbindlich. . . 

9. Das Datum dieses Protokolls ist der 15. April 
1994. 

(Die vereiribarten Zugeständnis listen der Teil~ 
nehmer werden dem Protokoll von Marrakesch in 
der Vertragsausfertigung des WfO-Abkommens 
beigefügt.) . 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE LANDWIRT
SCHAFT . 

Die Mitglieder, 

haben beschlossen, eine Grundlage zur Ein
leitung eines Reformprozesses für den Handel mit 
landwirtschaftlichen Waren in Übereinstimmung 
mit den Zielsetzungen der Verhandlungen der 
Erklärung von Punta deI Este zu schaffen; 

sind sich bewußt, daß das bei der Halbzeit
prüfung der Multilateralen Handelsverhandlungen 
der Uruguay-Runde vereinbarte langfristige Ziel 
"darin besteht, ein faires und marktorientiertes 
landwirtschaftliches Handelssystem zu schaffen, 
und daß ein Reformprozeß durch Verhandlungen 
über Verpflichtungen betreffend Stützung und 
Schutz und durch verstärkte und durchführungs~ 
wirksamere GATT-Regeln und -Vorschriften ein
geleitet werden soll"; 
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sind sich weiterhin bewußt, daß "dieses oben. 
erwähnte langfristige Ziel darin besteht, eine 
wesentliche ·schrittweise Senkung landwirtschaft
licher Stützungen und Schutzmaßnahmen inner
halb eines vereinbarten Zeitraumes zu erreichen, 
sodaß damit eine Korrektur herbeigeführt sowie 
Beschränkungen und Verzerrungen auf den Welt
agrarmärkten verhindert werden«; 

haben sich verpflichtet, bestimmte bindende 
Verpflichtungen in jedem der folgenden Bereiche 
zu erzielen: Marktzutritt, Inlandsstützungen, Aus
fuhrwettbewerb, wie auch ein übereinkommen 
hinsichtlich sanitärer und phytosanitärer Angele
genheiten; 

sind übereingekommen, daß die entwickelten 
Mitgliedsländer bei der Durchführung ihrer 
Marktzutrittsverpflichtungen die besonderen 
Bedürfnisse und Bedingungen der Entwicklungs
land-Mitglieder voll in Betracht ziehen, indem sie 
für eine weitergehende Verbesserung der Zutritts
möglichkeiten und Zutrittsbedingungen für land
wirtschaftliche Waren, die für diese Mitglieder 
besonders wichtig sind, sorgen, einschließlich der 
größtmöglichen Liberalisierung des Handels mit 
tropischen landwirtschaftlichen Waren, wie bei der 
Halbzeitprüfung beschlossen, und für Waren, die 
für die Diversifizierung der Erzeugung als 
Alternativen zum Anbau unerlaubter Kulturen für 
die Drogenherstellung besonders wichtig sind; 

nehmen zur Kenntnis, daß Verpflichtungen im 
Rahmen des Reformprogramms von allen Mitglie
dern auf angemessene Art und Weise übernommen 
werden, unter Bedachtnahme auf nicht handels
bezogene Faktoren wie Nahrungsmittelsicherheit 
und Umweltschutz, sowie eingedenk des Abkom
mens,· daß eine besondere und differenzierte 
Behandlung der Entwicklungsländer ein wesent
liches Element der Verhandlungen ist, wobei auch 
mögliche negative Auswirkungen der Durchfüh
rung des Reformprogrammes auf die am wenigsten 
entwickelten Länder und die Netto-Nahrungs
mittelimporteure unter den Entwicklungsländern 
zu berücksichtigen sind; 

kommen hiermit wie folgt überein: 

TEIL I 

Artikell 

Begriffsbestimmungen 

In diesem übereinkommen, außer wenn der 
Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert, 

a) bedeuten "Aggregiertes Stützungsmaß" und 
"AMS" das jährliche für eine landwirtschaft
liche Ware- vorgesehene in Geldwert ausge
drückte Ausmaß an Stützungen zugunsten 
der Erzeuger eines landwirtschaftlichen 
Grundproduktes oder der nichtproduktspezi
fischen Stützung zugunsten landwirtschaft
licher Erzeuger im allgemeinen, mit Aus-. 

nahme jener Stützungen, die im Rahmen von 
Programmen erfolgen, die nach Anhang 2 als 
von der Senkung ausgenommen gelten, 
nämlich: 
(i) in bezug auf die im Ausgangszeitraum 

gewährte Stützung, die in den diesbe
züglichen Hilfstabellen mit dem Hinweis 
im Teil IV der Liste des Mitglieds im 
einzelnen angeführt ist; und 

(ii) in bezug auf die in jedem Jahr des 
Durchführungszeitraums und danach 
gewährte Stützung, die gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs 3 berechnet 
wird, unter Berücksichtigung der grund
legenden Daten und Methoden, die in 
den Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV 
der Liste des Mitglieds, verwendet 
werden; 

b) versteht man unter "landwirtschaftlichem 
Grundprodukt" in bezug auf inländische 
Stützungsverpflichtungen jene Ware, die 
möglichst nahe dem ersten Verkaufsort 
entspricht, wie in der Liste des Mitglieds 
und der diesbezüglichen Hilfstabelle im 
einzelnen angeführt; 

c) umfassen ,;Budgetausgaben" oder "Ausga
ben" auch Einnahmenverzicht; 

d) bedeutet "Äquivalentes Stützungsmaß" das 
jährliche in Geldwert ausgedrückte Ausmaß 
an Stützung, das der Erzeuger eines land
wirtschaftlichen Grundproduktes durch die 
Anwendung einer oder mehrerer Maßnah
men zugute kommt und nicht nach der 
AMS-Methode berechnet werden kann, mit 
Ausnahme jener Stützungen, die im Rahmen 
von Programmen erfolgen, die nach 
Anhang 2 als von der Senkung ausgenom
men gelten, nämlich: 
(i) in bezug auf die im Ausgangszeitraum 

gewährte Stützung, die in den diesbe
züglichen Hilfstabellen mit Hinweis im 
Teil IV der Liste des Mitglieds 1m 
einzelnen angeführt ist; und 

(ii) in bezug auf die in jedem Jahr des 
Durchführungszeitraums und danach 
gewährte Stützung, die gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs 4 dieses 
übereinkommens berechnet wird, unter 
Berücksichtigung der grundlegenden 
Daten und Methoden, die in den 
Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV 
der Liste des Mitglieds verwendet 
werden; 

e) beziehen sich "Ausfuhrsubventionen" auf 
Subventionen, die von der Ausfuhrleistung 
abhängig sind, einschließlich Ausfuhrsubven
tionen nach Artikel 9 dieses übereinkom-
mens; 

f) bedeutet "Durchführungszeitraum" den Zeit
raum von sechs Jahren beginnend mit dem 
Jahre 1995, mit Ausnahme des Artikels 13, 
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für den der Zeitraum' neun Jahre ab 1995 
umfaßt; 

g) umfassen "Marktzutrittszugeständnisse" alle 
Marktzutrittsverpflichtungen, die im Rahmen 
dieses Übereinkommens übernommen wer
den; 

h) bedeuten "Gesamtes Aggregiertes Stützungs
maß" und "Gesamt~AMS" die Summe aller 
inländischen Stützungen zugunsten landwirt
schaftlicher Erzeuger, berechnet als Summe 
aller AMS-Stützungen für landwirtschaftliche 
Grundprodukte, aller nichtproduktspezifi
scher AMS-Stützungen und aller Stützungen 
des äquivalenten Stützungsmaßes für land
wirtschaftliche Waren, nämlich: 
(i) in bezug auf die Stützung, die im 

Ausgangszeitraum gewährt wurde (das 
heißt, "das Gesamte Ausgangs-AMS"), 
und auf die höchste Stützung, die 
während eines jeden Jahres des Durch
führungszeitraums oder. danach gewährt 
werden darf (das sind die "Jährlichen 
und Endgültigen Gebundenen Verpflich
tungen"), wie im Teil IV der Liste des 
Mitglieds im einzelnen angeführt; und 

(ii) in bezug auf das Stützungsausmaß, das 
tatsächlich während eines jeden Jahres 
des Durchführungszeitraumes und 
danach gewährt wird (das heißt, das 
"Laufende Gesamt-AMS"), berechnet 
gemäß den Bestimmungen dieses 'Über
einkommens, einschließlich Artikel 6, 
und unter Berücksichtigung, der grund
legenden Daten und Methoden, die in 
den Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV 
der Liste des Mitglieds verwendet 
werden; 

i) bezieht sich "Jahr" in obiger lit. f und im 
Zusammenhang mit den spezifischen Ver
pflichtungen eines Mitglieds auf das Kalen
der-, Finanz- oder Wirtschaftsjahr, entspre
chend der Liste dieses Mitglieds, 

Artikel 2 

Warenkreis ' 

Dieses Übereinkommen bezieht sich auf die im 
Anhang 1 zu diesem Übereinkommen aufgezählten 
Waren, die im folgenden landwirtschaftliche 
Waren genannt werden. 

TEIL 11 

Artikel 3 

Einbindung der Zugeständnisse und Verpflichtun
gen 

1. Die Verpflichtungen bezüglich inländischer 
Stützung und Ausfuhrsubventionen Im 
Teil IV der Liste jedes Mitglieds sind 
Verpflichtungen zur Beschränkung der Sub-

ventionierung und bilden hiermit einen 
wesentlichen Bestandteil des GA TT1994. 

2. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 
gewährt ein Mitglied keine Stützung zu gun
sten heimischer Erzeuger, die über die im 
Abschnitt 1 des Teils IV seiner Liste im 
einzelnen angegebenen Verpflichtungen hin
ausgeht. 

3. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 9 
Absätze 2 lit. bund 4 gewährt ein Mitglied 
keine im Artikel 9 Absatz 1 angeführten 
Ausfuhrsubventionen für landwirtschaftliche 
Waren oder Warengruppen, die im Ab
schnitt 11 des Teils IV seiner Liste angeführt 
sind und die über die in jener Liste 
angeführten Verpflichtungsausmaße bezüg
lich Budgetausgaben und Mengen hinaus
gehen und gewährt keine Subventionen dieser 
Art für landwirtschaftliche Waren, die nicht 
in jenem Abschnitt seiner Liste angeführt 
sind. 

TEIL III 

Artikel 4 

Marktzutritt 

1. Marktzutrittszugeständnisse, die' in den Listen 
enthalten sind, betreffen Bindungen und 
Senkungen von Zöllen und anderen Markt
zutrittsverpflichtungen, wie in den Listen 
angeführt. 

2. Die Mitglieder behalten keine Maßnahmen 
bei, noch führen sie solche ein oder führen sie 
wieder ein, die in Zölle 1) im eigentlichen 
Sinn umzuwandeln gewesen sind, außer 
Artikel 5 und dessen Anhang 5 sehen etwas 
anderes vor. 

Artikel 5 

Besondere Schutzlclauseln 

1. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 11 
Absatz 1 lit, b des GATT 1994, kann jedes 
Mitglied im Zusammenhang mit der Einfuhr 
einer landwirtschaftlichen Ware für die 
Maßnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 2 in 
einen Zoll im eigentlichen Sinn umgewandelt 
wurden und welche in seiner Liste mit dem 
Symbol "SSG" als eine Ware, die einem 

1) Diese Maßnahmen umfassen mengenmäßige Ein
fuhrbeschränkungen, Einfuhrabschöpfungen, Mindestein" 
fuhrpreise, Einfuhrlizenzvergaben nach Ermessen, 
nichttarifliche Maßnahmen, die durch staatliche Handels
unternehmen aufrechterhalten werden, freiwillige Aus
fuhrbeschränkungen und ähnliche Grenzmaßnahmen, die 
keine Zölle im eigentlichen Sinn darstellen, unabhängig 
davon, ob die Maßnahmen unter länderspezifischen 
Abweichungen nach den Bestimmungen des GATT 1947 
bestehen, aber nicht Maßnahmen gemäß Zahlungsbilanz
bestimmungen und anderen allgemeinen, nichtlandwirt
schaftlichen Bestimmungen des GATT 1994 oder der 
anderen Multilateralen Handelsabkommen im An
hang 1 A zum WTO-Abkommen. 
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Zugeständnis unterliegt, gekennzeichnet ist, 
für die die Bestimmungen dieses Artikels 
angerufen werden können, auf die Bestim
mungen der untenstehenden Absätze 4 und 5 
zurückgreifen, falls: 
a) der Umfang der Einfuhren dieser Ware, 

welche in das Zollgebiet des Mitglieds 
gelangt, das das Zugeständnis in einem 
Jahr gewährt, eine Auslöseschwelle über
schreitet, die sich auf die bestehenden 
Marktzutrittsmöglichkeiten, entsprechend 
dem Absatz 4 bezieht; oder, aber nicht 
gleichzeitig: . 

b) der Preis zu welchem Einfuhren dieser 
Ware, welche in das Zollgebiet des das 
Zugeständnis gewährenden Mitglieds 
gelangt, festgelegt auf der Grundlage des 
cif-Einfuhrpreises der betreffenden Liefe
rungen in seiner Inlandswährung, unter 
einen Schwellenpreis fällt, welcher dem 
durchschnittlichen Referenzpreis 2) in den 
Jahren 1986 bis 1988 der betreffenden 
Ware entspricht. 

2. Einfuhren im Rahmen der gegenwärtigen und 
der Mindestzutrittsverpflichtungen, die als 
Teil eines im obigen Absatz 1 behandelten 
Zugeständnisses festgelegt werden, sind zu~ 
Zwecke der Bestimmung des Einfuhrvolu
mens, das benötigt wird, um die Bestimmun
gen des Absatzes 1 lit. a und des Absatzes 4 
anzurufen, anzurechnen, jedoch sind die 
Einfuhren im Rahmen solcher Verpflichtun
gen von k~inem zusätzlichen Zoll gemäß 
Absatz 1 lit. a und Absatz 4 oder Absatz 1 
lit. b und Absatz 5 betroffen. 

3. Lieferungen von in Frage kommenden 
Waren, die auf' Grund eines Vertrages, der 
noch vor Erhebung eines Zusatzzolls im 
Rahmen des Absatzes 1 lit. a und des 
Absatzes 4 geschlossen wurde, unterwegs ist, 
ist. von einem solchen Zusatzzoll befreit, 
vorausgesetzt, daß sie dem Umfang der 
Einfuhren der in Frage kommenden Ware 
während des folgenden Jahres angerechnet 
werden kann, und zwar zum Zwecke der 
Auslösung der Bestimmungen des Absatzes 1· 
lit. a in diesem Jahr. 

4. Jeder Zusatzzoll, der gemäß Absatz 1 lit. a 
erhoben wird, wird nur bis Zum Ende des 
Jahres, in welchem er erhoben wurde, 
aufrechterhalten und wird nur bis zu einer 
Höhe erhoben, welche ein Drittel der Höhe 
des in dem Jahr, in welchem diese Aktion 

2) Der Referenzpreis zur Anrufung der Bestimmungen 
dieser lit. ist generell der durchschnittliche cif-Wert pro 
Einheit der betreffenden Ware oder ein angemessener 
Preis hinsichtlich Qualität und Verarbeitungs grad der 
Ware. Er ist gemäß seiner ursprünglichen Verwendung 
genau zu veröffentlichen und hat so weit zur Verfügung 
zu stehen, als dies anderen Mitgliedern ermöglicht, den 
Zusatzzoll, der erhoben werden kann, zu ermitteln. 

vorgenommen wird, erhobenen Zolls nicht 
überschreitet. Die Auslöseschwelle ist nach 
dem folgenden Schema zu berechnen, aus
gehend von den Marktzutrittsmöglichkeiten, 
die als Anteil der Einfuhr in Prozenten des 
entsprechenden Inlandsverbrauchs 3) während 
der drei vorangegangenen Jahre, für die 
Daten vorhanden sind, definiert werden: 
a) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten 

für eine Ware niedriger' oder gleich 
10 Prozent sind, beträgt die Ausgangsaus
löseschwelle 125 Prozent; 

b) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten 
für eine Ware höher als 10 Prozent aber 
unter oder gleich 30 Prozent sind, beträgt 
die Ausgangsauslöseschwelle 110 Prozent; 

c) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten 
für eine Ware höher als 30 Prozent sind, 
beträgt die Ausgangsauslöseschwelle 
105 Prozent. 

In allen Fällen darf der zusätzliche Zoll in 
jedem Jahr erhoben werden, in dem das 
absolute Einfuhrvolumen der betroffenen 
Ware, die in das Zollgebiet des in das 
Zugeständnis gewährenden' Mitglieds 
gelangt, die Summe (x) der oben angegebe
nen Ausgangsauslöseschwelle mal der durch
schnittlichen Menge der Einfuhren in den 
drei vorangegangenen Jahren für die Daten 
vorhanden sind und (y) der absoluten 
Volumensveränderung des inländischen Ver
brauchs der betroffenen Ware im letzten Jahr 
für das Daten vorhanden sind, im Vergleich 
zum vorangegangenen Jahr überschreitet, 
vorausgesetzt, daß die auslösende Schwelle 
105 Prozent der durchschnittlichen Einfuhr
menge nach (x) oben nicht unterschreitet. 

5. Der gemäß Absatz 1 lit. b erhobene Zusatz
zoll ist gemäß folgendem Schema festzuset-
zen: . 
a) wenn die Differenz zwischen dem cif

Einfuhrpreis d!!r Lieferung, ausgedrückt in 
der Inlandswährung (im folgenden "Ein
fuhrpreis" genannt), und dem Schwellen
preis, entsprechend der Definition in jener 
lit., 10 Prozent oder weniger des Schwel
lenpreises ist, ist kein Zusatzzoll zu 
erheben; 

b) wenn die Differenz zwischen .dem Ein
fuhrpreis und dem auslösenden Preis (im 
folgenden "Differenz" genannt) größer als 
10 Prozent, jedoch 40 Prozent oder 
weniger des Schwellenpreises ist, beträgt 
der Zusatzzoll 30 Prozent jenes Betrages, 
um welchen die Differenz 10. Prozent 
überschreitet; 

c) wenn die Differenz größer als 40 Prozent, 
jedoch 6.0 Prozent oder weniger des 

') Wenn der Inlandsverbrauch nicht berücksichtigt 
wird, gilt der Ausgangswert nach lit. a unten. 
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Schwellenpreises ist, beträgt der Zusatz
zoll 50 Prozent jenes Betrages, um 
welchen die Differenz 40 Prozent über
schreitet, plus dem gemäß lit. b zulässigen 
Zusatzzoll; 

d) wenn die Differenz größer als 60 Prozent 
ist, jedoch kleiner als 75 Prozent, beträgt 
der Zusatzzoll 70 Prozent jenes Betrages, 
um welchen die Differenz 60 Prozent des" 
Schwellenpreises überschreitet, plus den 
gemäß lit. bund c zulässigen Zusatz
zöllen; 

e) wenn die Differenz größer als 75 Prozent 
des Schwellenpreises ist, beträgt der 

" Zusatzzoll 90 Prozent jenes Betrages, um 
welchen die Differenz 75 Prozent über
schreitet, plus den gemäß lit. b, c und d 
zulässigen Zusatzzöllen. 

6. Bei verderblichen und Saisonwaren sind die 
oben dargelegten Bedingungen so anzuwen
den, daß den Besonderheiten solcher Waren 
Rechnung getragen wird. Insbesondere kön
nen kürzere Zeiträume als im Absatz 1 lit. a 
und Absatz 4 im Hinblick auf die entspre
chenden Zeiträume im Ausgangszeitraum 
verwendet werden, es können aber auch 
verschiedene Referenzpreise für verschiedene 
Zeiträume gemäß Absatz 1 lit. b verwendet 
werden. 

7. Die Anwendung der besonderen Schutz
maßnahmen erfolgt auf transparente Art und 
Weise. Jedes Mitglied, das gemäß obigem 
Absatz 1 lit. a handelt, übermittelt eine 
schriftliche Mitteilung mit allen relevaI).ten 
Daten an das Komitee für Landwirtschaft 
zum frühestmöglichenZeitpunkt, in jedem 
Fall jedoch innerhalb von 10 Tagen ab 
Durchführung einer solchen Maßnahme. In 
jenen Fällen, in denen Veränderungen im 
. Konsumvolumen individuellen Zollinien, die 
von Maßnahmen nach Absatz 4 erfaßt wurde, 
zugeordnet werden müssen, umfassen die 
relevanten Daten, die Informationen und 
Meth~den, die zur Zuordnung dieser Verän
derungen verwendet wurden. Ein Mitglied, 
das eine Maßnahme unter Absatz 4 trifft, 
gewährt jedem interessie"rten Mitglied die 
Möglichkeit, bezüglich der Durchführungsbe
dingungen, einer solchen Maßnahme Konsul
tationen abzuhalten. Jedes Mitglied, das 
gemäß Absatz 1 lit. b. handelt, teilt dem 
Komitee für Landwirtschaft schriftlich alle 
relevanten Daten, und zwar innerhalb von 
10 Tagen nach Durchführung der ersten 
derartigen Maßnahme mit oder, bei verderb
lichen und Saisonwaren, von der ersten 
Maßnahme inne~halb eines jeden Zeitrau
mes. Die Mitglieder verpflichten sich, soweit 
dies durchführbar ist, dort, wo die Ein
fuhrmengen der betreffenden Ware zurück
gehen, nicht die Bestimmungen des Absat-

zes 1 lit. b in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls 
wird ein Mitglied, das diese Maßnahme trifft, 
jedem interessierten Mitglied die Möglichkeit 
bieten, mit ihm hinsichtlich der Bedingungen 
der Anwendung einer solchen Maßnahme zu 
konsultieren. 

8. In Fällen, in denen ein Mitglied in überein
stimmung mit den Absätzen 1 bis 7 Maß
nahmen trifft, wird das Mitglied hinsichtlich 
einer solchen Maßnahme nicht auf die 
Bestimmungen des Artikels XIX Absätze 1 
lit. a und 3 des GA TI 1994 oder auf 
Artikel 8 Absatz 2 des übereinkommens 
über Schutzmaßnahmen zurückgreifen. 

9. Die Bestimmungen dieses Artikels bleiben für 
die Dauer des Reformprozesses gemäß 
Artikel 20 in Kraft. 

TEIL IV 

Artikel 6 

Verpflichtungen betreffend inländische Stützungen 

1. Die Senkungsverpflichtungen jedes Mitglieds, 
bei inländischen Stützungsmaßnahmen, die im 
Teil IV seiner Liste enthalten sind, zu senken, 
werden auf alle inländischen Stützungsmaß
nahmen zugunsten der landwirtschaftlichen 
Erzeuger angewendet, mit Ausnahme jener 
inländischen Maßnahmen, die nicht gemäß den 
in diesem Artikel und im Anhang 2 zu diesem 
übereinkommen enthaltenen Kriterien zu 
senken sind. Diese Verpflichtungen werden in 
Form des "Gesamten Aggregierten Stützungs
maßes" und den "Jährlichen und Endgültig 
Gebundenen Verpflichtungen" ausgedrückt. 

2. Gemäß dem übereinkommen bei der Halb
zeitprüfung, wonach sowohl unmittelbare als 
auch mittelbare Hilfsmaßnahmen der Regie
rungen zur Förderung der landwirtschaft
lichen und ländlichen Entwicklung einen 
wesentlichen Bestandteil der Entwicklungs
programme der Entwicklungsländer darstel
len, sind Investitionsfördeningen, die der 
Landwirtschaft in den Eniwicklungsland
Mitgliedern im allgemeinen zur Verfügung 
stehen und landwirtschaftliche Betriebsmittel
stützungen, die Erzeugern mit geringem 
Einkommen oder geringen- Ressourcen in 
den Entwicklungsland-Mitgliedern im allge
meinen zur Verfügung stehen, von der 
Verpflichtung zur Senkung dieser inländi
schen Stützungen, die sonst von solchen 
Maßnahmen betroffen wären, ausgenommen, 
ebenso wie inländische Stützungen für 
Erzeuger in den Entwicklungsland-Mitglie
dern, die zur Aufgabe des unerlaubten 
Anbaus narkotischer Pflanzen und zur 
Diversifizierung ermutigt werden sollen. 
Inländische Stützungen, die die Kriterien 
dieses Absatzes erfüllen, müssen nicht in die 
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Berechnung des Laufenden Gesamt-AMS 
eines Mitglieds einbezogen werden. 

3. Die Verpflichtungen eines Mitglieds zur 
Senkung seiner Stützungen werden in jedem 
einzelnen Jahr als erfüllt betrachtet, in dem 
die inländische Stützung zugunsten landwirt
schaftlicher Erzeuger, ausgedrückt im Lau
fenden Gesamt-AMS, das entsprechende 
jährliche oder endgültige Verpflichtungs aus
maß, das im Teil IV der Liste des Mitglieds 
im einzelnen angeführt ist, nicht überschrei
tet. 

4. a) Ein Mitglied ist nicht verpflichtet, in die 
Berechnung seines Laufenden Gesamt
AMS einzubeziehen und zu senken: 

(i) produktspezifische inländische Stüt
zungen, die andernfalls in die 
Berechnungen des AMS eines Mit
glieds einbezogen werden müßten, 
sofern diese 5 Prozent des Gesamt
wertes der Erzeugung eines landwirt
schaftlichen Grundprodukts in die
sem Mitglied im betreffenden Jahr 
nicht überschreiten; und 

(ii) nicht-produktspezifische inländische 
Stützungen, die andernfalls in die 
Berechnungen des AMS eines Mit
glieds einbezogen werden müßten, 
sofern diese 5 Prozent des Wertes 
der gesamten landwirtSchaftlichen 
Erzeugung eines Mitglieds nicht 
überschreiten. 

b) Für die Entwicklungsland-Mitglieder 
beträgt der Mindestprozentsatz in diesem 
Absatz 10 Prozent. 

5. a) Direktzahlungen im Rahmen von Pro
grammen zur Begrenzung der Erzeugung 
unterliegen nicht der Verpflichtung zur 
Senkung von inländischen Stützungen, 
wenn: 

(i) die Zahlungen auf bestimmte Flächen 
und Erträge bezogen sind; oder 

(ii) die Zahlungen auf der Grundlage 
von 85 Prozent oder weniger der 
Ausgangserzeugungsmenge erfolgen; 
oder 

(iii) Lebendviehzahlungen auf d~r Grund
lage einer festgesetzten Stückzahl 
erfolgen. 

b) Der Befreiung von der Verpflichtung zur 
Senkung von Direktzahlungen, die die 
oben genannten Kriterien erfüllen, wird 
durch Nichtberücksichtigung des Wertes 
dieser Direktzahlungen bei der Berech
nung des Laufenden Gesamt-AMS des 
Mitglieds Rechnung getragen. 

Artikel 7 

Allgemeine Regeln für inländische Stützungen 

1. Jedes Mitglied stellt' sicher, daß Stützungs
maßnahmen zugunsten von landwirtschaft-

lichen Erzeugern, die nicht den Senkungsver
pflichtungen unterliegen, weil sie den im 
Anhang 2 zu diesem übereinkommen ange
führten Kriterien entsprechen, dementspre
chend gehandhabt werden. 

2. a) Jede inländische Stützungsmaßnahme 
zugunsten von landwirtschaftlichen 
Erzeugern, einschließlich allfälliger Abän
derungen solcher Maßnahmen und jede 
Maßnahme, die nachträglich eingeführt 
wird, für die jedoch nicht der Nachweis 
erbracht werden kann, .daß sie die 
Kriterien im Anhang 2 zu diesem über
einkommen erfüllt oder auf Grund einer 
anderen Bestimmung dieses übereinkom
mens von der Senkung ausgenommen ist, 
wird in die Berechnung des Laufenden 
Gesamt-AMS des Mitglieds einbezogen. 

b) Falls keine Gesamt-AMS Verpflichtung im 
Teil IV der Liste eines Mitglieds auf
scheint, gewährt das Mitglied keine 
Stützungen für landwirtschaftliche Erzeu
ger, die die entsprechenden Mindestwerte 
im Artikel 6 Absatz 4 überschreiten. 

TEIL V 

Artikel 8 

Ausfuhrwettbewerbsverpflichtungen 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, keine Aus
fuhrsubventionen zu gewähren, soweit sie nicht 
mit diesem übereinkommen und mit den in der 
Liste dieses Mitglieds enthaltenen Verpflichtungen 
im Einklang stehen. 

Artikel 9 

Verpflichtungen betreffend Ausfuhrsubventionen 

1. Die folgenden Ausfuhrsubventionen unter
liegen den Senkungsverpflichtungen im Rah
men dieses übereinkommens: 
a) Gewährung direkter Subventionen der 

öffentlichen Hand, einschließlich Sach
leistungen an eine Firma, einen Wirt
schaftszweig oder Erzeuger einer land
wirtschaftlichen Ware, an eine Genossen
schaft oder andere Vereinigung solcher 
Erzeuger, oder an eine Absatzorganisa
tion nach Maßgabe deren Ausfuhrlei
stung; 

b) Verkauf oder überlassung durch die 
öffentliche Hand zur Ausfuhr von land
wirtschaftlichen Waren aus nicht kom
merziellen Lagern zu einem Preis, der 
niedriger ist als der vom Käufer am 
Inlandsmarkt für gleiche Waren verlangte 
vergleichbare Preis; 

c) Zahlungen für die Ausfuhr einer landwirt
schaftlichen Ware, die auf Grund von 
Regierungsrnaßnahmen finanziert ist, 
unabhängig davon, ob eine Belastung· 
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öffentlicher Konten damit verbunden ist 
oder nicht, einschließlich Zahlungen, die 
von den Einnahmen einer Abgabe, die für 
die betreffende landwirtschaftliche Ware 
erhoben wird oder für eine landwirt
schaftliche Ware, aus der die Ausfuhrware 
erzeugt wird, finanziert sind; 

d) Gewährung von Subventionen zur Ver
minderung der Kosten für die Markt
betreuung bei der Ausfuhr von landwirt
schaftlichen Waren (ausschließlich der 
allgemeinen Ausfuhrförderung und Bera
tungsdienste), einschließlich Manipulati
ons-, Veredelungs- und anderer Verar
beitungskosten, sowie internationaler 
Transport- und Frachtkosten; 

e) Inländische Transport- und Frachtgebüh
ren auf den Auslandsversand, die vom 
Staat zu Bedingungen festgesetzt oder 
vorgeschrieben werden, die günstiger sind 
als für den Inlandsversand; 

f) Subventionen für landwirtschaftliche 
Waren, abhängig von ihrer Einbeziehung 
in Ausfuhrwaren. 

2. a) Mit Ausnahme der Regelungen in lit. b 
umfassen die Verpflichtungen betreffend 
die Ausfuhrsubventionen für jedes Jahr 
des in der Liste eines Mitglieds angege
benen Durchführungszeitraums in bezug 
auf die im Absatz 1 dieses Artikels 
angeführten Ausfuhrsubventionen : 

(i) im Falle von Verpflichtungen zur 
Kürzung von Budgetausgaben das 
Höchstausmaß für solche Subventio
nen, die in diesem Jahr bezüglich der 
betroffenen landwirtschaftlichen 
Ware oder Gruppe solcher Waren 
zugeteilt werden oder anfallen kön
nen; ~. 

(ii) im Falle von Verpflichtungen zur 
Verminderung' von Ausfuhrmengen, 
die Hächstmenge einer landwirt
schaftlichen' Ware oder Gruppe 
solcher Waren, für welche in diesem 
Jahr Subventionen gemäß diesem 
Artikel gewährt werden können. 

b)'In jedem vom zweiten bis zum fünften 
Jahr des Durchführungszeitiaums kann 
ein Mitglied im Absatz 1 oben angegebe
ne Ausfuhrsubventionen gewähren, die für 
das betreffende Jahr die entsprechenden 
j ährlichen Verpflichtungs ausmaße für die 
Waren oder Warengruppen, die .1m 
Teil N der Liste des Mitglieds im 
einzelnen angeführt sind, überschreiten, 
vorausgesetzt, daß: 

(i) die kumulativen Beträge der Budget
ausgaben für solche Subventionen 
vom Beginn des Durchführungszeit
raums bis zum betreffenden Jahr die 
kumulativen Beträge, die sich bei 

voller Einhaltung der diesbezüglichen 
jährlichen Ausgabenverpflichtungen, 
wie in der Liste des Mitglieds im 
einzelnen angeführt, ergeben hätten, 
um nicht mehr als 3 Prozent des 
Ausgangszeitraumwertes für solche 
Budgetausgaben überschreiten; 

(ii) die kumulativen Mengen, die mit 
solchen Ausfuhrsubventionen ausge
führt werden, vom Anfang des 
Durchführungszeitraums bis zum 
betreffenden Jahr die kumulativen 
Mengen, die sich bei voller Ein
haltung der diesbezüglichen jährli
chen Mengenverpflichtungen, wie in 
der Liste des Mitglieds im einzelnen 
angeführt, ergeben hätten, um nicht 
mehr als 1,75 Prozent der Ausgangs
zeitraummengen überschreiten; 

(iii) die gesamten kumulativen Beträge 
der Budgetausgaben für' solche Aus
fuhrsubventionen und die Mengen, 
die mit solchen Ausfuhrsubventionen 
über den gesamten Durchführungs
zeitraum ausgeführt werden, nicht 
höher ·sind als die Gesamtbeträge und 
Gesamtmengen, die sich bei voller 
Einhaltung der diesbezüglichen jähr
lichen Verpflichtungen, wie in der 
Liste des Mitglieds im einzelnen 
angeführt, ergeben hätten; und 

(iv) die Budgetausgaben des Mitglieds für 
Ausfuhrsubventionen und die Men
gen, die mit solchen Subventionen 
ausgeführt werden, am Ende des 
Durchführungszeitraums 64 Prozent 
beziehungsweise 79 Prozent der 
Werte des Ausgangszeitraums 1986 
bis 1990 'nicht überschreiten. Für die 
Entwicklungsland-Mitglieder betra
gen diese Prozentsätze jeweils 
76 Prozent und 86 Prozent. 

3 . Verpflichtungen hinsichtlich einer Begren -
zung der Ausweitung des Umfanges der 
Ausfuhrsubventionierung sind in den Listen 
angeführt. 

4. Während des Durchführungszeitraums sind 
Entwicklungsland-Mitglieder nicht verpflich
tet, Vetpflichtungen hinsichtlich Ausfuhrsub
ventionen gemäß Absatz 1 lit. d und e zu 
übernehmen, vorausgesetzt, daß dies.e nicht in 
einer Art und Weise angewandt werden, die 
die Senkungsverpflichtungen umgehen wür
den. 

Artikel 10 

Verhinderung der Umgehung von Ausfuhrsubven
tionen 

1. Im Artikel 9 Absatz 1 nicht angeführte Aus
fuhrsubventionen werden nicht derart ange-
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wandt, daß damit die Verpflichtungen hin
sichtlich der Ausfuhrsubventionen umgangen 
werden oder in Gefahr sind, umgangen zu 
werden; auch nicht-kommerzielle Transaktio
nen dürfen nicht zur Umgehung solcher 
Verpflichtungen benützt werden. 

2. Die Mitglieder verpflichten sich, international 
abgestimmte Disziplinen zu erarbeiten, die die 
Bereitstellung von Exportkrediten, Export
kreditgarantien oder Versicherungsprogram
men regeln und, sobald' Einvernehmen über 
diese Disziplinen besteht, Exportkredite, 
Exportkreditgarantien oder Versicherungs
programme nur in übereinstimmung mit 
diesen bereitzustellen. 

3. Jedes Mitglied, das behauptet, eine über das 
Senkungsverpflichtungsausmaß hinausgehen
de Menge werde nicht subventioniert, muß 
nachweisen, daß für die betroffene Aus
fuhrmenge keine im Artikel 9 angeführte 
oder nicht angeführte Ausfuhrsubvention 
gewährt wurde. 

4. Mitglieder, die internationale Nahrungsmittel
hilfe leisten, stellen sicher: 
a) daß die Gewährung von internationaler 

Nahrungsmittelhilfe nicht unmittelbar 
oder mittelbar an kommerzielle Ausfuh
ren von landwirtschaftlichen Waren in die 
Empfängerländer gebunden ist; 

b) daß internationale Transaktionen für 
Nahrungsmittelhilfe, einschließlich mone
tärer bilateraler Nahrungsmittelhilfe, ent
sprechend den "FAO-Grundsätzen zur 
Verwertung von überschüssen und bera
tende Verpflichtungen" und, sofern erfor
derlich, dem System der üblichen V er
marktungserfordemisse (UMRs) erfolgen; 
und 

c) daß eine solche Hilfe im größtmöglichen 
Ausmaß in Form einer Schenkung oder 
zumindest zu den im Artikel N 
des N ahrungsmittelhilfe-übereinkommens 
1986 vorgesehenen Bedingungen erfolgt. 

Artikel 11 

Verarbeitete Produkte 

Keinesfalls darf die pro Einheit gewährte 
Subvention eines verarbeiteten landwirtschaftli
chen Rohstoffes die pro Einheit gewährte Aus
fuhrsubvention überschreiten,' die bei der Ausfuhr 
des Rohstoffes selbst bezahlt würde. 

TEIL VI 

Artikel 12 

Disziplinen für Ausfuhrverbote und Ausfuhrbec 
schränkungen 

1. Ein Mitglied, das ein neues Ausfuhrverbot 
oder eine Beschränkung für Nahrungsmittel-

ausfuhren gemäß Artikel XI Absatz 2 lit. a 
des GATT 1994 einführt, wird folgende 
Bestimmungen einhalten: 
a) das Mitglied, das das Ausfuhrverbot oder 

. die Ausfuhrbeschränkung einführt, 
berücksichtigt sorgfältig die Auswirkun
gen eines solchen Verbots oder einer 
solchen Beschränkung auf die Sicherheit 
der Nahrungsmittelversorgung des ein
führenden Mitglieds; 

b) bevor ein Mitglied ein Ausfuhrverbot oder 
eine Ausfuhrbeschränkung einfü,hrt, wird 
es so früh wie möglich das Komitee für 
Landwirtschaft schriftlich unter anderem 
über die Art und. Dauer einer solchen 
Maßnahme benachrichtigen und wird auf 
Wunsch eines beliebigen anderen Mit
glieds, das als Importeur wesentliches 
Interesse an jeder mit der betroffenen 
Maßnahme verbundenen Frage hat, Kon
sultationen abhalten. Auf Antrag muß das 
Mitglied, das ein solches Ausfuhrverbot 
oder eine solche Ausfuhrbeschränkung 
einführt, einem . solchen Mitglied die 
notwendige Information zur Verfügung 
stellen. 

2. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht 
für Entwicklungsland-Mitglieder, außer wenn 
die Maß~ahme von einem Entwicklungsland
Mitglied getroffen wird, das Netto-Exporteur 
des betreffenden' Nahrungsmittels ist. 

TEIL VII 

Artikel 13 

Angemessene Zurückhaltung 

Während des Durchführungszeitraums gilt unge
achtet der Bestimmungen des GATT 1994 und des' 
übereinkommens über Subventionen und Aus
gleichsmaßnahmen (in diesem Artikel' "überein
kommen über Subventionen" genannt) folgendes: 

a) inländische Stützungsmaßnahmen, die den 
Bestimmungen des Anhangs 2 zu diesem 
übereinkommen voll entsprechen, sind: ' 

(i) nicht anfechtbare Subventionen für die 
Zwecke von Ausgleichszöllen 4); 

(ii) ausgenommen von Aktionen auf Grund 
des Artikels XVI des GATT 1994 und 
Teil III des übereinkommens über Sub
ventionen; und 

(iii) ausgenommen von Aktionen bei Nicht
verletzung von GATT -Bestimmungen 
und Zunichtemachung oder Schmäle
rung von Vorteilen von Zollzugeständ
nissen, die sich für ein anderes Mitglied 

4) Die in diesem Artikel erwähnten "Ausgleichszölle" . 
sind die im Artikel VI des GATI 1994 und Teil V des 
übereinkommens über Subventionen und Ausgleichs
maßnahmen erfaßten Abgaben. 
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gemäß Artikel II des GATT 1994 und 
nach Artikel XXIII Absatz 1 lit. b des 
GATT 1994 ergeben; 

b) inländische Stützungsmaßnahmen, die den 
Bestimmungen des Artikels 6 dieses überein
kommens voll entsprechen, einschließlich 
Direktzahlungen, die den Erfordernissen 
des Absatzes 5 desselben entsprechen, wie 
in den Listen jedes Mitglieds angegeben, 
sowie inländische Stützungen mit geringen 
Werten und im Einklang mit Artikel 6 
Absatz 2, sind: 

(i) ausgenommen von der Erhebung von 
Ausgleichszöllen, sofern nicht die Fest
stellung einer Schädigung oder drohen
den Schädigung gemäß Artikel VI des 
GATT 1994 und des Teils V des über
einkommens über Subventionen getrof
fen wird; bei der Einleitung einer 
Ausgleichszolluntersuchung ist angemes
sene Zurückhaltung zu üben; 

(ii) ausgenommen von Aktionen gemäß 
Artikel XVI Absatz 1 des GATT 1994 
oder der Artikel 5 und 6 des überein
kommens über Subventionen, vorausge
setzt die Maßnahmen gewähren keine. 
Stützung für eine bestimmte Ware, die 
über das während des Markt jahres 
1992 beschlossene Maß hinausgeht; 
und 

(iii) ausgenommen von Aktionen bei Nicht
Verletzung von GATT-Bestimmungen, 
und Zunichtemachung oder Schmäle
rung von Vorteilen von Zollzugeständ
nissen, die sich für ein anderes 
Mitglied gemäß Artikel II des 
GATT 1994 nach Artikel XXIII 
Absatz 1 lit. b des GATT 1994 erge
ben, vorausgesetzt die Maßnahmen 
gewähren keine Stützung für eine 
bestimmte Ware, die über das wäh
rend des Markt jahres 1992 beschlos
sene Maß hinausgeht; 

c) Ausfuhrsubventionen, die den Bestimmungen 
des Teils V dieses übereinkommens voll 
entsprechen, wie sie in der Liste jedes 
Mitglieds angeführt sind, 

(i) unterliegen Ausgleichszöllen nur nach 
Feststellung einer Schädigung oder 
drohenden Schädigung auf Grund des 
Umfangs, der Auswirkung auf die Preise 
oder entsprechender Folgen nach Arti
kel VI des GATT 1994 und Teil V des 
übereinkommens über Subventionen; 
bei der Einleitung von Ausgleichszollun
tersuchungen ist angemessene Zurück
haltung zu üben; und sind 

(ii) ausgenommen von Aktionen auf Grund 
des Artikels XVI des GATT 1994 oder 
der Artikel 3, 5 und 6 des überein
kommens über Subventionen. 

TEIL VIII 

Artikel 14 

Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen 

Die Mitglieder kommen überein, dem überein
kommen 'über sanitäre und phytosanitäreMaß
nahmen Wirksamkeit zu verleihen. 

TEIL IX 

Artikel 15 

Besondere und differenzierte Behandlung 

1. In Anerkennung, daß die differenzierte und 
günstigere Behandlung von Entwicklungs
land-Mitgliedern ein wesentlicher Bestandteil 
der Verhandlungen ist, wird wie in den 
diesbezüglichen Bestimmungen dieses über
einkommens und der in den Listen enthalte
nen Zugeständnisse und Verpflichtungen eine 
besondere und differenzierte Behandlung 
gewährt. 

2. Entwicklungsland-Mitglieder haben die Mög
lichkeit, Senkungsverpflichtungen über einen 
Zeitraum bis zu 10 Jahren zu erfülleri. Von 
den am wenigsten entwickelten Entwicklungs
land-Mitgliedern wird nicht verlangt, Sen
kungsverpflichtungen einzugehen. 

TEIL X 

Artikel 16 

Am wenigsten entwickelte Länder und N etto
Nahrungsmittelimporteure unter den Entwick

lungsländern 

1. Die entwickelten Mitgliedsländer treffen 
Maßnahmen, wie sie im Rahmen des 
Beschlusses über Maßnahmen bezüglich 
möglicher negativer Auswirkungen des 
Reformprogramms auf die am wenigsten 
entwickelten Länder und auf Entwicklungs
länder mit Netto-Nahrungsmitteleinfuhren 
vorgesehen sind. 

2. Das Komitee für Landwirtschaft wird in 
geeigneter Weise die Weiterentwicklung 
dieser Bestimmung überwachen. 

TEIL XI 

Artikel 17 

Komitee für Landwirtschaft 

Es wird hiermit ein Komitee für Landwirtschaft 
eingesetzt. 

Artikel 18 

Überprüfung der Durchführung von Verpflichtun
gen 

1. Fortschritte bei der Durchführung der im 
Rahmen des Reformprogramms der Uruguay
Runde ausgehandelten Verpflichtungen wer-
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den vom Komitee für Landwirtschaft über
prüft. 

2. Die überprüfung wird in bezug auf fest
zulegende Angelegenheiten und innerhalb 
festzusetzender Zeiträume sowohl auf Grund 
von Notifikationen der Mitglieder als auch 
auf Grund von Unterlagen, deren Vorberei
tung zur Erleichterung der überprüfung vom 
Sekretariat verlangt werden kann, durch
geführt. 

3. Zusätzlich zu den gemäß Absatz 2 vorzule
genden Notifikationen wird jede neue 
inländische Stützungsmaßnahme oder Abän
derung einer bereits bestehenden Maßnahme, 
für die eine Ausnahme von der Senkungsver
pflichtung beansprucht wird, unverzüglich 
notifiziert. Diese Notifikation enthält die 
Einzelheiten der neuen oder abgeänderten 
Maßnahme und ihre übereinstimmung mit 
den entweder im Artikel 6 oder im Anhang 2 
vereinbarten Kriterien. 

4. Bei Durchführung der überprüfung werden 
die Mitglieder den Einfluß überaus hoher 
Inflationsraten auf die Fähigkeit eines Mit
glieds, seine Verpflichtungen hinsichtlich der 
Inlandsstützungen einzuhalten, gebührend in 
Rechnung stellen. 

5. Die Mitglieder halten jährlich im Komitee für 
Landwirtschaft bezüglich ihres Anteils am 
normalen Wachstum des Welihandels mit 
landwirtschaftlichen Waren im Rahmen der 
Verpflichtungen betreffend Ausfuhrsubventio-' 
nen gemäß dem vorliegenden übereinkom
men Konsultationen ab. 

6. Die überprüfung wird jedem Mitglied die 
Möglichkeit geben, im Rahmen des in diesem 
übereinkommen vorgesehenen Reformpro-. 
gramms eine für die Durchführung der 
Verpflichtungen zweckdienliche Angelegen
heit zur Sprache zu bringen. 

7. Jedes Mitglied kann eine Maßnahme, von der 
es der Meinung ist, daß sie von einem 
anderen Mitglied notifiziert hätte werden 
müssen, dem Komitee für Landwirtschaft zur 
Kenntnis bringen. 

Artikel 19 

Konsultationen und Streitbeilegung 

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII 
des GA TI 1994, ergänzt durch die Vereinbarung 
über Streitbeilegung, gelten für Konsultationen und 
Streitbeilegung im Rahmen dieses übereinkom
mens. 

TEIL XII 

Artikel 20 

Fortsetzung des Reformprozesses 

Angesichts der Tatsache; daß das langfristige Ziel 
von schrittweisen wesentlichen Senkungen von 

Stützungen und Schutzmaßnahmen, die zu einer 
grundlegenden Reform führen, ein andauernder 
Prozeß ist, kommen die Mitglieder überein, 
Verhandlungen zur Fortführung dieses Prozesses 
ein Jahr vor dem Ende des Durchführungszeitraumes 
einzuleiten, wobei folgendes berücksichtigt wird: 

a) die bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen 
Erfahrungen bei der Durchführung der 
Senkungsverpflichtungen; 

b) die Auswirkungen der Senkungsverpflichtun
gen auf den Welt-Agrarhandel; 

c) nicht handelsbezogene Anliegen, besondere 
und differenzierte Behandlung der Entwick
lu~gsland-Mitglieder und das Ziel, ein 
gerechtes und marktorientiertes System für 
den Handel mit landwirtschaftlichen Waren 
einzuführen . und die anderen Ziele und 
Anliegen, die in der Präambel zu diesem 
übereinkommen genannt sind; und 

d) welche Verpflichtungen weiterhin notwendig 
sind, um die oben erwähnten langfristigen 
Ziele zu erreichen. 

TEIL XIII 

Artikel 21 

Schlußbestimmungen 

1. Die Bestimmungen des GA TI 1994 und 
anderer Multilateraler Handelsabkommen 
des Anhangs 1A zum WTO-Abkommen 
unterliegen den Bestimmungen dieses über
einkommens. 

2. Die Anhänge zu diesem übereinkommen sind 
hiermit wesentlicher Bestandteil dieses über
einkommens. 

Anhang 1 

WARENKREIS 

1. Dieses übereinkommen umfaßt die folgenden 
Waren: 
(i) Die HS-Kapitel 1 bis 24, ausgenommen 

Fische und Erzeugnisse daraus, sowie *) 
(ii) HS UNr. 2905 43 (Mannit) 

HS UNr. 2905 44 (Sorbit) 
HS Nr. 3301 (Etherische Öle) 
HS Nm. 3501-3505 (Albumin-

substanzen, 
modifizierte 
Stärken,Leime) 

HS UNr. 3809 10 (Appretur- oder 
Endausrüstungs
mittel) 

HS UNr. 3823 60 (D-Sorbit, weder 
genannt noch 
inbegriffen) 

HS Nm. 4101-4103 (Häute und Fel
le) 

*) Die in runden Klammern enthaltenen Waren
beschreibungen sind nicht notwendigerweise erschöpfend. 
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HS Nr. 4301 (Pelz felle, roh) 
HS Nm. 5001-5003 (Rohseide und 

Abfälle von Sei
de) 

HS Nm. 5101-5103 (Wolle und Tier
haare) 

HS Nm. 5201-5203 (Rohbaumwolle, 
Abfälle und kar
dierte und ge
kämmte Baum
wolle) 

HS Nr. 5301 (Flachs, roh) 
HS Nr. 5302 (Hanf, roh) 

2. Vorstehendes schränkt den Warenkreis des 
übereinkommens über sanitäre und phytosa
nitäre Maßnahmen nicht ein. 

Anhang 2 

INLÄNDISCHE STüTZUNGEN: 
GRUNDLAGE FüR AUSNAHMEN VON 
DEN SENKUNGSVERPFLICHTUNGEN 

1. Inländische Stützungsmaßnahmen, für wel
che Ausnahmen von den Senkungsverpflich
tungen beansprucht werden, werden den 
grundlegenden Erfordernissen entsprechen, 
wonach sie keine oder höchstens geringe 
Handelsverzerrungen hervorrufen oder die 
Erzeugung beeinflussen. Demzufolge wer
den Maßnahmen, für die eine Ausnahme 
beansprucht wird, folgenden grundlegenden 
Kriterien entsprechen: 
a) die in Frage kommende Stützung wird 

durch ein öffentlich finanziertes Regie
rungsprogramm (einschließlich Einnah
menverzicht), welches nicht den Transfer 
vom Konsumenten miteinbezieht, aufge
bracht, und 

b) die in Frage kommende Stützung darf 
sich nicht wie eine Preisstützung für die 
Erzeuger auswirken; 

sowie politikspezifischen Kriterien und 
Bedingungen wie unten angeführt. 

Staatliche Dienstleistungsprogramme 

2. Allgemeine Dienstleistungen 
Maßnahmen in dieser Kategorie schließen 
Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) für 
Programme ein, die Dienstleistungen oder 
Vorteile für die Landwirtschaft oder länd
lichen Raum bieten. Sie schließen Direkt
zahlungen an Erzeuger oder Weiterverar
beiter nicht ein. Solche Programme, die in 
der untenstehenden Liste angeführt, aber 
nicht darauf beschränkt sind,entsprechen 
den allgemeinen Kriterien im obigen 
Absatz 1 und politikspezifischen Bedingun
gen wie folgt: 
a) Forschung, einschließlich Grundlagenfor

schung, Forschung in Verbindung mit 

Umweltprogrammen sowie Forschungs
programme bestimmte Waren betreffend; 

b) Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, 
einschließlich allgemeine und produkt
spezifische Schädlings- und Krankheits
bekämpfungsmaßnahmen wie Frühwarn
systeme, Quarantäne und Austottung; 

c) Ausbildungsmöglichkeiten genereller wie 
auch spezifischer Art; 

d) Förderungs- und Beratungsdienste, ein
schließlich der Zurverfügungstellung von 
Mitteln zur Erleichterung des Informa
tionstransfers und der Weiterleitung der 
Forschungsergebnisse an Erzeuger und 
Verbraucher; 

e) Inspektionsdienste, einschließlich allge
meine Inspektionsdienste und Inspektion 
bestimmter Waren zu Gesundheits-, 
Sicherheits-, Güteklassen- und Nor
mungszwecken; 

f) Marktförderungsmaßnahmen, einschließ
lich Marktinformation, -beratung und 
-förderung in bezug auf bestimmte 
Waren mit Ausnahme von Ausgaben 
für nicht näher bestimmte Zwecke, die 
von den Verkäufern Zur Verminderung 
ihres Verkaufspreises verwendet werden 
oder den Käufern einen unmittelbaren 
wirtschaftlichen Nutzen· verschaffen 
könnten; und 

g) Dienstleistungen betreffend die Infra
struktur, einschließlich Errichtung eines 
Stromnetzes, von Straßen und anderen 
Transportwegen, Markt- und Hafenan
lagen, Wasserversorgungsanlagen, Däm
men und Entwässerungsvorhaben sowie 
infrastrukturelle Arbeiten, die mit 
Umweltprogrammen zusammenhängen. 
In jedem Fall werden die Geldmittel 

. nur für die Errichtung von größeren 
Projekten zur Verfügung gestellt, keines
falls jedoch zur Stützung von Bau
maßnahmen der einzelnen landwirt
schaftlichen Betriebe herangezogen; aus
genommen davon ist der Anschluß an 
öffentliche Versorgungsnetze. Sie dürfen 
keine . Subventionen für Betriebsmittel 
oder Betriebskosten oder begünstigte 
Gebühren für Benützer einschließen. 

3. Öffentliche Lagerhaltung zum Zwecke der 
Nahrungsmittelsicherheit 5) 

5) Für die Zwecke des Absatzes 3 dieses Anhangs 
gelten staatliche Lagerhaltungsprogramme für die Nah
rungsmittelsicherheit in Entwicklungsländern, die trans
parent und im Einklang mit amtlich verlautbarten, 
objektiven Kriterien oder Richtlinien geführt werden, als 
mit den Bestimmungen dieses Absatzes vereinbar, 
einschließlich Programme im Rahmen derer N ahrungs
mittellager für die Nahrungsmittelsicherheit zu amtlich 
geregelten Preisen gekauft und verkauft werden, voraus
gesetzt die Differenz zwischen Kaufpreis und aus
ländischem Referenzpreis wird im AMS berücksichtigt. 
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Ausgaben (oder Einnahmenv:erzicht), die mit 
der Bildung und. Haltung von Lagern 
zusammenhängen, die einen integrierenden 
Bestandteil eines Nahrungsmittel-Sicherheits
programmes gemäß inländischer Gesetzge
bung bildet. Dies kann staatliche Beihilfe an . 
private Lagerhaltung von Waren als Teil 

. eines solchen Programmes einschließen. 
Der Umfang und die Anlegungeines solchen 
Lagers wird .ausschließlich den für Nah
rungsmittelsicherheit vorgegebenen Zielvor
stellungen· entsprechen .. Das .Anlegen eines 
solchen Lagers und die'" erfügung darüber 
muß finanziell transparent sein. 
Lebensmitteleinkäufe durch die öffentliche 
Hand werden zu den üblichen Marktpreisen 
und Verkäufe aus dernLagerbestand für 
Nahrungsmittelsicherheit . nicht unter dem 
Preis, der .für diese Ware und die in Frage 
kommende Qualität . auf . dem. Inlandsmarkt 

. üblich ist, erfolgen. 
4. Inländische N ahrungsinittelhilfe 6) 

Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im 
Hinblick auf die Versorgung von bedürfti
gen Teilen der Bevölkerung mit inländischen 
Nahrungsmitteln. 
Die Berechtigung zum Empfang der Nah
rungsmittelhilfe richtet sich nach klaren 
ernährungswissenschaftlichen Kriterien. Eine 
solche Hilfe erfolgt entweder durch unmittel
bare Nahrungsmittellieferungen an die 
Betroffenen oder durch die Zurverfügung
stellung von Mitteln, die es berechtigten 
Empfängern ermöglichen, die N ahrungsmit
tel auf dem Markt oder zu subventionierten 
Preisen zu kaufen. Nahrungsmittelkäufe 
durch die öffentliche Hand erfolgen zu den 
üblichen Marktpreisen; die Finanzierung und 
Verwaltung der Hilfe muß transparent sein. 

5. Direktzahlungen an Erzeuger 
Stützungen in Form von Direktzahlungen 
(oder Einnahmenverzicht einschließlich von 
Sachbezügen) an Erzeuger, für die eine 
Ausnahme von den Senkungsverpflichtungen 
beansprucht wird, entsprechen den im 
Absatz 1 enthaltenen Kriterien und darüber 
hinaus spezifischen Kriterien, die sich auf 
einzelne Arten von Direktzahlungen gemäß 
den Absätzen 6 bis 13 beziehen. Wenn eine 
Ausnahme von einer Senkung für eine 
bestehende oder neue Art von Direktzah
lungen, außer jenen in den Absätzen 6 bis 
13 angeführten, beansprucht wird, entspricht 

5) 6) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 dies~s 
Anhangs gilt die Zurverfügungs.tellung .von Nahr~ngsml~
tein zu subventionierten Preisen mit dem Ziel, die 
Nahrungsmittelerfordernisse der Bedürftigen in städti
schen und ländlichen Gebieten in Entwicklungsländern 
auf geordneter Grundlage zu vernünftigen Preisen zu 
decken, als mit den Bestimmungen dieses Absatzes 
vereinbar. 

sie zusätzlich zu den im Absatz 1 enthalte
nen allgemeinen Kriterien den im Absatz 6 
Iit. b bis .e aufgezählten Kriterien. 

6. Entkoppelte Einkommensstützung . 
a) Die Berechtigung zuniErhalt solcher 

Zahlungen wird mit Hilfe klar definierter 
Kriterien wie Einkommen,' Status als 
Erzeuger oder Landbesitzer, den Faktor
einsatz oder die Produktionsleistung in 
einem bestimmten und festgelegten Aus
gangszeitraum festgelegt. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
gegebenen Jahr bezieht sich öder stÜtzt 
sich nicht auf Art' oder Erzeugungsmen
ge (einschließlich Vieheinheiten), welche 
vom Erzeuger in 'einem beliebigen Jahr 
nach dem Ausgangszeitraum erzeugt 
wurden. . , 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
gegebenen Jahr beziehisich oder stützt 
sich nicht auf inländische oder inter
nationale Preise, die für eine 'nach dem 
Ausgangszeitraum liegende Erzeugung 
gelten. _ 

d) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
gegebenen Jahr bezieht sich oder stützt 
sich nicht auf die verwendeten Produk
tionsfaktoren in einem beliebigen Jahr 
nach dem Ausgangszeitraum, 

e) Es ist keine Erzeugung erforderlich, um 
solche Zahlungen zu erhalten. 

7. Finanzierungsbeteiligung der öffentlichen 
Hand an Programmen zur Einkommens
versicherung und einem Sicherheitsnetz für 
Einkommen 
a) Die Berechtigung für den Erhal: so!cher 

Zahlungen wird unter ausschheßhcher 
Berücksichtigung des Einkommens aus 
der Landwirtschaft, durch einen Ein
kommensverlust begründet, der 30 Pro
zent des durchschnittlichen Bruttoein
kommens überschreitet oder dessen 
Äquivalent ausgedrückt als Nettoein
kommen (unter Ausschluß von Zahlun
gen aus diesen oder ähnlichen Program
men), auf Grundlage eines vorhergegan
genen Dreijahreszeitraums oder eines 
dreijährigen Durchschnitts aus dem 
vorangegangenen Fünfjahreszeitraum, 
unter Ausschluß der höchsten und der 
niedrigsten Ergebnisse in Betracht gezo
gen wird. Alle Erzeuger, die diesen 
Bedingungen entsprechen, sind zum 

, Erhalt der Zahlungen berechtigt. 
b) Die Höhe solcher Zahlungen gleicht 

nicht mehr als 70 Prozent des Einkom
mensverlustes des Erzeugers in dem Jahr 
aus, in dem er die Berechtigung zum 
Erhalt dieser Hilfe erwirbt. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen bezieht 
sich lediglich auf das Einkommen; sie 
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bezieht sich nicht auf An oder Umfang 
der vom Hersteller vorgenommenen 
Erzeugung (einschließlich Vieheinhei
ten) oder auf inländische oder interna
tionale Preise für eine solche Erzeugung 
oder auf die verwendeten Produktions
faktoren. 

d) In solchen Fällen, in denen ein Erzeuger 
im gleichen Jahr Zahlungen im Rahmen 
dieses Absatzes und des untenstehenden 
Absätzes 8 (Hilfsmaßnahmen bei Natur
ereignissen) erhält, darf das Gesamtaus
maß solcher Zahlungen nicht mehr als 
100 Prozent des gesamten Einkommens
verlustes betragen. 

8. Zahlungen (entweder direkt oder im Rah
men einer Finanzierungsbeteiligung der 
öffentlichen Hand an Ernteversicherungs
programmen) für Hilfsmaßnahmen bei 
Naturereignissen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen entsteht nur durch eine 
formelle Anerkennung durch staatliche 
Behörden, wonach ein Natur- oder 
ähnliches Ereignis (einschließlich Aus
bruch von Krankheiten, Schädlings befall, 
Nuklearunfälle und Krieg auf dem 
Gebiet des betroffenen Mitglieds) statt
gefunden hat oder stattfindet; sie wird 
bestimmt durch einen Produktionsverlust 
der 30 Prozent der durchschnittlichen 
Erzeugung des vorangegangenen Drei
jahreszeitraums überschreitet, oder eines 
dreijährigen Durchschnitts eines voran
gegangenen Fünfjahreszeitraums, unter 
Ausschluß der höchsten und geringsten 
Ergebnisse. 

b) Zahlungen im Gefolge eines Naturereig
nisses werden nur im Hinblick auf 
Verluste beim Einkommen, beim Vieh 
(einschließlich der Zahlungen für die 
tierärztliche Behandlung des Viehs), bei 
Grund und Boden oder anderen Produk
tionsfaktoren auf Grund des betreffen
den Naturereignisses geleistet. 

c) Zahlungen gleichen höchstens den 
Ersatz solcher Verluste aus und erfor
dern und schreiben die Art und den 
Umfang der zukünftigen Erzeugung 
nicht vor. 

d) Während des Naturereignisses geleistete 
Zahlungen werden nicht die . notwendige 
Höhe überschreiten, um weitere Verluste 
zu verhindern oder zu mildern, wie dies 
in lit. b dargelegt ist. 

e) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr 
Zahlungen im Rahmen dieses Absatzes 
und des Absatzes 7 (Einkommensversi
cherung und Sicherheitsnetz für Ein
kommen), wird die Summe solcher 
Zahlungen nicht mehr als 100 Prozent 

des gesamten Einkommensverlustes des 
Erzeugers betragen. 

9. Strukturelle Anpassungshilfe in Form von 
Pensionsprogrammen für Erzeuger 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen wird mit Hilfe klar definierter 
Kriterien bestimmt, die in Programmen 
enthalten sind, die die Pensionierung von 
Personen, die in der vermarktungsfähi
gen landwirtschaftlichen Erzeugung tätig 
sind, oder deren Wechsel zu nichtland
wirtschaftlichen Tätigkeiten erleichtern. 

b) Diese Zahlungen haben die vollständige 
und dauerhafte Zurückziehung des 
Empfängers aus der vermarktungsfähi
gen landwirtschaftlichen Erzeugung zur 
Voraussetzung. 

10. Strukturelle Anpassungshilfe durch Pro
gramme zur Stillegung von Ressourcen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen wird durch Bezugnahme auf 
klar definierte Kriterien bestimmt, die in 
Programmen zur Herausnahme von 
Anbauflächen oder anderen Ressourcen, 
einschließlich Vieh, aus der vermarkt
baren landwirtschaftlichen Erzeugung 
enthalten sind. 

b) Bedingung für diese Zahlungen ist die 
Herausnahme von Anbauflächen aus der 
vermarktbaren landwirtschaftlichen 
Erzeugung für einen Zeitraum von 
mindestens drei Jahren, und bei Vieh 
das Schlachten oder die endgültige 
Aufgabe. 

c) Die Zahlungen erfordern oder spezifi
zieren keinen alternativen Gebrauch 
solcher Anbauflächen oder anderer 
Ressourcen, die mit der Erzeugung 
vermarktbarer landwirtschaftlicher 
Waren im Zusammenhang stehen. 

d) Die Zahlungen werden weder auf Art 
noch Menge der Erzeugung bezogen, 
noch auf inländische oder internationale 
Preise, die für die Erzeugung unter 
Nutzung der verbleibenden Anbauflä
chen oder anderer Ressourcen gelten. 

11. Strukturelle Anpassungshilfe durch Investi
tionszuschüsse 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen wird durch klar definierte 
Kriterien m Regierungsprogrammen 
bestimmt, die der finanziellen oder 
physischen Umstrukturierung der Tätig
keiten eines Erzeugers infolge objektiv 
feststellbarer struktureller Nachteile die
nen. Der Anspruch auf solche Pro
gramme kann auch auf ein klares 
Regierungsprogramm für die Reprivati
sierung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen gestützt sein. 
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b) Das Ausmaß solcher Zahlungen in einem 
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt 
sich nicht· auf Art oder Erzeugungsmen
ge (einschließlich Vieheinheiten), die von 
einem Erzeuger nach dem Ausgangszeit
raum liegenden Jahr erzeugt wurden, 
außer in den unter lit. e genannten 
Fällen. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt 
sich nicht auf inländische oder inter
nationale Preise, die für eine Erzeugung 
nach dem Ausgangszeitraum liegenden 
Jahr gelten. 

d) Die Zahlungen werden nur für die 
erforderliche Zeitspanne gewährt, um 
die Investition für den Zweck durch
zuführen, für den sie vorgesehen wurden. 

e) Durch die Zahlungen werden in keiner 
Weise die von den Empfängern zu 
erzeugenden landwirtschaftlichen Waren 
vorgeschrieben oder bestimmt, doch 
kann von ihnen die Nicht-Erzeugung 
einer bestimmten Ware verlangt werden. 

f) Die Zahlungen werden auf den Betrag 
begrenzt, der für die Entschädigung 
struktureller Nachteile notwendig ist. 

12. Zahlungen im Rahmen von Umweltpro
grammen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen wird als Teil eiries klar 
definierten staatlichen Umwelt- oder 
Erhaltungsprogrammes bestimmt und ist 
von der Erfüllung bestimmter Bedingun
gen im Rahmen des Regierungsprogram
mes, einschließlich der Bedingungen 
hinsichtlich der Erzeugungsmethoden 
oder Betriebsmittel, abhängig. 

b) Die Höhe der Zahlung ist auf die 
Sonderaufwendungen oder den Einkom
mensverlust in Folge der Erfüllung des 
Regierungsprogrammes beschränkt. 

13. Zahlungen im Rahmen regionaler Hilfs
programme 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher 

Zahlungen ist auf Erzeuger in benach
teiligten Regionen beschränkt, Jede 
solche als benachteiligtes Gebiet bezeich
nete Region muß ein klar bezeichnetes 
zusammenhängendes geographisches 
Gebiet sein, mit einer erklärbaren wirt
schaftlichen und verwaltungsmäßigen 
Identität, welches auf Grund neutraler 
und objektiver Kriterien, die deutlich im 
Gesetz oder in Vorschriften zum Aus
druck gebracht werden und aus denen 
hervorgehen muß, daß die Schwierig
keiten der Region nicht nur auf vorüber
gehende Faktoren zurückzuführen sind: 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
bestimmten Jahr bezieht sich weder auf 

Art noch Erzeugungsmenge (einschließ
lich Vieheinheiten), die vom Erzeuger in 
einem beliebigen Jahr nach dem Aus
gangszeitraum hergestellt werden, außer 
um ihre Erzeugung zu verringer'n. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem 
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt 
sich nicht auf inländische oder inter
nationale Preise, die für eine Erzeugung 
in einem Jahr nach dem Ausgangszeit
raum gelten. 

d) Diese Zahlungen stehen nur Erzeugern 
in den in Frage kommenden Regionen 
zur Verfügung, jedoch. generell allen 
Erzeugern innerhalb dieser. Regionen. 

e) Wenn sich die Zahlungen auf Produk
tionsfaktoren beziehen, werden sie 
degressiv über einem Schwellenwert des 
betreffenden Faktors bezahlt. 

f) Die Zahlungen werden auf die Sonder
kosten oder Einkommensverluste auf 
Grund der im vorgeschriebenen Gebiet 
bestehenden landwirtschaftlichen Erzeu
gung beschränkt. 

Anhang 3 

INLÄNDISCHE STÜTZUNGEN: 
BERECHNUNG DES AGGREGIERTEN 

STÜTZUNGSMASSES 

1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 ist 
das Aggregierte Stützungs maß (AMS) für 
jedes landwirtschaftliche Grundprodukt, das 
Marktpreisstützung, nicht-ausgenommene 
Direktzahlungen oder andere Subventionen, 
die nicht von derSenkungsverpflichtung 
ausgenommen. sind ("andere, nicht-ausge
nommene Maßnahmen"), erhält, auf pro
duktspezifischer Grundlage zu berechnen. 
Nichtproduktspezifische Stützungen werden 
in monetärer Form in ein nicht produkt
spezifisches AMS zusammengefaßt. 

2. Subventionen gemäß Absatz 1 umfassen 
sowohl Budgetausgaben als auch Einnah
menverzicht der öffentlichen Hand oder 
ihrer beauftragten Organe. 

3. Stützungen auf nationaler und regionaler 
Ebene sind eingeschlossen. 

4. Spezifische, vom Erzeuger bezahlte land
wirtschaftliche Abschöpfungen oder Gebüh
ren werden vom AMS abgezogen. 

5. Das AMS, das wie untenstehend für den 
Ausgangszeitraum berechnet wird, bildet die 
Ausgangsbasis für die Durchführung der 
Senkungsverpflichtung für inländische Stüt
zungen. 

6. Für jedes landwirtschaftliche Grundprodukt 
wird ein spezifisches AMS berechnet, das in 
einem Gesamtgeldwert ausgedrückt wird. 

7. Das AMS wird so nahe wie möglich beim 
ersten Ort' des Verkaufs des betreffenden 
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landwirtschaftlichen Grundprodukts berech
net. Maßnahmen, die auf landwirtschaftliche 
Verarbeiter gerichtet sind, werden in jenem 
Umfang einbezogen, in welchem sie den 
Erzeugern von landwirtschaftlichen Grund
produkten nützen. 

8. Marktpreisstützung: zur Berechnung der 
Marktpreisstützung wird die Differenz 
zwischen einem festgelegten ausländischen 
Referenzpreis und dem angewendeten amt
lich geregelten Preis mit der durch den 
angewendeten amtlich geregelten Preis 
erzielbaren Erzeugungsmenge multipliziert. 
Budgetäre Zahlungen, die zur Aufrecht
erhaltung dieser Differenz erfolgen, wie 
Einstandskosten oder Lagerkosten, werden 
nicht in das AMS einbezogen. 

9. Der festgelegte ausländische Referenzpreis 
stützt sich auf die Jahre 1986 bis 1988 und 
ist im allgemeinen der durchschnittliche fob
Wert pro Einheit für das betreffende 
landwirtschaftliche Grundprodukt in einem 
Netto-Exportland und der durchschnittliche 
cif-Wert pro Einheit für das betreffende 
landwirtschaftliche Grundprodukt in einem 
Netto-Importland im Ausgangszeitraum. 
Der festgelegte. Referenzpreis kann, falls 
erforderlich, Qualitätsunterschieden ange
paßt werden. 

10. Nicht-ausgenommene Direktzahlungen: 
nicht-ausgenommene Direktzahlungen, die 
auf einer Preisdifferenz beruhen, werden so 
berechnet, daß man entweder die Differenz 
zwischen dem festgelegten Referenzpreis 
und dem angewendeten amtlich geregelten 
Preis mit der durch den angewendeten 
amtlich geregelten Preis erzielbaren Erzeu
gungsmenge multipliziert oder budgetäre 
Ausgaben verwendet. 

11. Der feste Referenzpreis stützt sich auf die 
Jahre 198.6 bis 1988 und ist im allgemeinen 
der tatsächliche, zur Ermittlung der Zah
lungsbeträge angewendete Preis. 

12. Nicht-ausgenommene Direktzahlungen, die 
sich auf· andere Faktoren als den Preis 
stützen, werden unter Verwendung von 
budgetären Ausgaben bemessen. 

13. Andere, nicht-ausgenommene Maßnahmen, 
einschließlich Subventionen für Betriebsmit
tel urid andere Maßnahmen, wie Senkungs
maßnahmen bei Vermarktungskosten: der 
Wert solcher Maßnahmen wird unter 
Verwendung budgetärer Ausgaben bemes
sen oder, wenn die budgetären Ausgaben 
nicht das gesamte Ausmaß der betreffenden 
Subventionen widerspiegeln, wird als Grund
lage Zur Berechnung der Subvention die 
Differenz zwischen dem Preis der subventio
nierten Ware oder Dienstleistung und einem 
repräsentativen Marktpreis für eine ähnliche 
Ware oder Dienstleistung~ multipliziert mit 

der Menge der Ware oder Dienstleistung, 
herangezogen. 

Anhang 4 

INLÄNDISCHE STOTZUNGEN: 
BERECHNUNG DES ÄQUIVALENTEN 

STüTZUNGSMASSES 

1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 
wird das äquivalente Stützungs maß für alle 
landwirtschaftlichen Grundprodukte berech
net, für die eine Marktpreisstützung gemäß 
Anhang 3 besteht, jedoch die Berechnung 
dieser Komponente des AMS nicht praktika
bel ist. Für solche Waren besteht die 
Ausgangsbasis zur Durchführung der Sen
kungsverpfIichtung bei inländischen Stützun
gen aus einer Stützungskomponente des 
Marktpreises, ausgedrückt in Form äquiva
lenter Verpflichtungen gemäß nachstehendem 
Absatz 2 und anderen nicht-ausgenommenen 
Stützungen und direkten Zahlungen, die 
gemäß dem nachstehenden Absatz 3 bewer
tet werden. Stützungen auf nationaler und 
regionaler Ebene werden berücksichtigt. 

2. Das im Absatz 1 erwähnte äquivalente 
Stützungsmaß wird für alle landwirtschaft
lichen Grundprodukte auf produktspezifischer 
Grundlage berechnet, möglichst nahe beim 
ersten Verkaufs ort, an dem die Marktpreis
stützung einsetzt und für die die Berechnung 
der Stützungskomponente des Marktpreises 
des AMS nicht praktikabel ist. Für diese 
landwirtschaftlichen Grundprodukte sind 
äquivalente Marktpreisstützungsmaße unter 
Heranziehung des angewendeten amtlich 
geregelten Preises und der zum Erhalt dieses 
Preises berechtigten Prodl,lktionsmenge 
durchzuführen oder, wo dies nicht praktika
bel ist, auf der Grundlage von budgetären 
Ausgaben, die zur· Aufrechterhaltung des 
Erzeugerpreises gemacht werden. 

3. Bei landwirtschaftlichen Grundprodukten, die 
unter den obigen Absatz 1 fallen und die 
nicht-ausgenommene Direktzahlungen oder 
andere produktspezifische Subventionen 
erhalten, die nicht von der Senkungsverpflieh -
tung ausgenommen sind, werden als Grund
lage für äquivalente Stützungsmaße betref
fend diese Maßnahmen die Berechnungen, 
wie sie für die entsprechenden AMS-Kompo
nenten (gemäß Absätze 10 bis 13 des 
Anhangs 3) gelten, herangezogen. 

4. Äquivalente Stützungsmaße werden auf 
Grundlage des Subventionsbetrages so nahe 
wie möglich beim ersten Verkaufsort des 
betreffenden landwirtschaftlichen Produkts 
berechnet. Maßnahmen, die auf landwirt
schaftliche Verarbeiter gerichtet sind, werden 
in dem Maß einbezogen, in dem der 
Erzeuger des landwirtschaftlichen Grundpro-
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dukts aus diesen Maßnahmen Nutzen zieht. 
Spezifische landwirtschaftliche Abschöpfun
gen oder Gebühren, die von Erzeugern 
gezahlt werden, vermindern das äquivalente 
Stützungsmaß um den entsprechenden 
Betrag. 

Anhang 5 

BESONDERE BEHANDLUNG GEMÄSS 
ARTIKEL 4 ABSATZ 2 

Abschnitt A 

1. Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2 
dieses übereinkommens gelten mit Irikraft
treten des WTO-Abkommens nicht für jene 
landwirtschaftlichen Grundstoffe und die 
dazugehörigen verarbeiteten und/ oder bear
beiteten Waren ("bezeichnete Waren"), für 
die die folgenden Bedingungen erfüllt 
werden (im folgenden "besondere Behand
lung" genannt): 
a) die Einfuhren der bezeichneten Waren 

betragen weniger als 3 Prozent des 
entsprechenden' Inlandsverbrauchs im 
Ausgangszeitraum 1986 bis 1988 ("der 
Ausgangszeitraum '); 

b) für die bezeichneten Waren sind seit 
Anfang des Ausgangszeitraums keine 
Ausfuhrsubventionen gewährt worden; 

c) wirksame Erzeugungsbeschränkungs-
maßnahmen werden für die landwirt
schaftlichen Grundstoffe angewandt; 

d) solche Waren sind im Abschnitt 1 B des 
Teils 1 der Liste des Mitglieds, die als 
Anhang zum Protokoll von Marrakesch 
gehört, mit dem Symbol "ST-Anhang 5" 
gekennzeichnet und unterliegen der 
besonderen Behandlung auf Grund 
nicht handelsbezogener Aspekte wie 
Nahrungsmittelsicherheit und Umwelt
schutz; und 

e) die Mindest-Marktzutrittsmöglichkeiten 
für die bezeichneten Waren entspre
chen, wie im Abschnitt 1 B des Teils 1 
der Liste des betroffenen Mitglieds 
festgelegt, 4 Prozent des Inlandsver
brauchs der bezeichneten Waren im 
Ausgangszeitraum vom Beginn des 
ersten Jahres des Durchführungszeit
raums an und werden in der Folge, im 
restlichen Durchführungszeitraum jähr
lich um 0,8 Prozent des entsprechenden 
Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum 
angehoben. 

2. Am Beginn jedes Jahres des Durchführungs
zeitraums kann ein Mitglied die besondere 
Behandlung für eine bezeichnete Ware 
einstellen, indem die Bestimmungen des 
nachstehenden Absatzes 6 eingehalten wer
den. In diesem Fall gewährt das betreffende 

Mitglied weiterhin die zu .diesem Zeitpunkt 
bereits bestehenden Mindestzutrittsmöglich
keiten und erhöht diese für den Rest des 
Durchführungszeitraums jährlich um 
o 4 Prozent des entsprechenden Inlandsver
b~auchs im Ausgangszeitraum. Danach wird 
das Ausmaß der Mindestzutrittsmöglichkei
ten das nach diesem System im letzten Jahr 
des' Durchführungszeitraums erreicht wird, 
in der Liste des betreffenden Mitglieds 
festgeschrieben. 

3. Verhandlungen über eine mögliche Fort
setzung der' besonderen Behandlung na~h 
Absatz 1 nach Ende des DurchführungszeIt
raums werden im Zeitrahmen des Durch
führungszeitraums selbst als !eil ~er V ~r
handlungen nach Artikel 20 dieses überem
kommens unter Bedachtnahme auf die 
Faktoren nicht handelsbezogener Bereiche 
abgeschlossen. 

4. Wenn infolge der im Absatz 3 erwähnten 
Verhandlungen Einigung erzielt wird, daß 
ein Mitglied die besondere Behandlung 
fortsetzen darf, gewährt das Mitglied 
zusätzliche und annehmbare Zugeständ
nisse, wie sie in dieser Verhandlung fest
gelegt wurden. 

5: Wenn die besondere Behandlung nach Ende 
des Durchführungszeitraums nicht weiterge
führt werden darf; wendet das Mitglied die 

. Bestimmungen des Absatzes 6 an. In diesem 
Fall werden nach Ende des Durchführungs
zeitraums die Mindestzutrittsmöglichkeiten 
für die bezeichneten Waren in der' Höhe 
von 8 Prozent des entsprechenden Inlands
verbrauchs im Ausgangszeitraum in der Liste 
des betreffenden Mitglieds beibehalten. 

6. Grenzmaßnahmen, die keine Zölle im 
eigentlichen Sinn darstellen, für die bezeich
nete Waren aufrechterhalten werden, unter
liegen den Bestimmungen des Artikels 4 
Absatz 2 dieses übereinkommens vom 
Beginn des Jahres an, in dem die besondere 
Behandlung nicht mehr gültig ist. Solche 
Waren unterliegen mit Beginn des Jahres, in 
dem die besondere Behandlung nicht mehr 
gültig ist, regulären Zöllen, die in der Liste 
des betroffenen Mitglieds gebunden und 
angewandt werden, zu Zollsätzen, wie sie 
gegolten hätten, wenn eine Senkung von 
mindestens 15 Prozent während des Durch
führungszeitraums' in gleichen, jährlic?en 
Stufen durchgeführt worden wäre. Diese 
Zölle werden auf der Grundlage von 
Tarifäquivalenten festgelegt, wie in den 
vorgeschriebenen Richtlinien in der zuge
hörigen Beilage ausgeführt. 

. Abschnitt B 

7. Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2 
gelten auch nicht mit Inkrafttreten des 
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WTO-Abkommens für einen landwirtschaft
lichen Grundstoff, der das Hauptprodukt in 
der traditionellen Ernährung eines Entwick
lungsland-Mitglieds darstellt und für das die 
folgenden Bedingungen zusätzlich zu den im 
Absatz 1 lit. abis d oben angeführten 
Bedingungen, wie sie für die betroffenen 
Waren gelten, erfüllt werden: 
a) die Mindestzutrittsmöglichkeiten für die 

betroffenen Waren entsprechen, wie im 
Abschnitt 1 B des Teils 1 der Liste des 
betroffenen Entwicklungsland-Mitglieds 
angegeben, 1 Prozent des Inlandsver
brauchs der betroffenen Waren im 
Ausgangszeitraum mit Beginn des ersten 
Jahres des Durchführungszeitraums und 
werden in jährlichen Stufen auf 2 Pro
zent des entsprechenden Inlandsver
brauchs im Ausgangszeitraum am 
Anfang des fünften Jahres des Durch
führungszeitraums erhöht. Von Anfang 
des· sechsten Jahres des Durchführungs
zeitraums an, entsprechen die Mindest
zutrittsmöglichkeiten für die betroffenen 
Waren 2 Prozent des entsprechenden 
Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum 
und werden bis zum Anfang des zehnten 
Jahres in jährlichen Stufen auf 4 Prozent 
des entsprechenden Inlandsverbrauchs im 
Ausgangszeitraum erhöht. Dann wird 
das Ausmaß der Minäestzutrittsmöglich
keiten, das sich aus dieser Formel im 
zehnten Jahr ergibt, in der Liste des 
betroffenen Entwicklungsland-Mitglieds 
festgeschrieben; 

b) geeignete Marktzutrittsinöglichkeiten 
wurden bei anderen Waren im Rahmen 
dieses übereinkommens vorgesehen. 

8. Verhandlungen über eine Weiterführung der 
besonderen Behandlung nach Ende des 
zehnten Jahres nach Beginn des Durch
führungszeitraums, wie im Absatz 7 aus
geführt, werden im Zeitrahmen des zehnten 
Jahres nach Beginn des Durchführungszeit
raums begonnen und abgeschlossen. 

9. Wenn infolge der im Absatz 8 erwähnten 
Verhandlungen Einigung erzielt wird, daß 
ein Mitglied die besondere Behandlung 
fortsetzen darf, gewährt das' Mitglied 
zusätzliche und annehmbare Zugeständ
nisse, wie sie in dieser Verhandlung fest
gelegt wurden. 

10. Wenn diese besondere Behandlung gemäß 
Absatz 7 nach Ende des zehnten Jahres 
nach Beginn des Durchführungszeitraums 
nicht weitergeführt wird, unterliegen die 
betroffenen Waren den' regulären Zöllen, die 
auf der Grundlage eines Zolläquivalents, das 
nach den in der zugehörigen Beilage 
vorgeschriebenen Richtlinien berechnet 
wird, welches in der Liste des betroffenen 

Mitglieds gebunden wird. In anderen Fällen 
wendet das Mitglied die Bestimmungen des 
Absatzes 6 an, so wie er durch die bezug
habende besondere und differenzierte 
Behandlung, die den Entwicklungsland
Mitgliedern in diesem übereinkommen 
gewährt wird, geändert wird. 

Beilage zum Anhang 5 

Richtlinien für die Berechnung von Tarifäquiva
lenten für den bestimmten in den Absätzen 6 und 
10 dieses Anhangs vorgesehenen Zweck 

1. Die Berechnung von wertmäßig oder durch 
spezifische Sätze ausgedrückten Tarifäquiva
lenten erfolgt auf der Grundlage der tatsäch
lichen Differenz zwischen inländischen und 
ausländischen Preisen auf transparente Art 
und Weise. Es werden die Daten der Jahre 
1986 bis 1988 verwendet. Tarifäquivalente: 
a) werden in erster Linie mit der viersteIligen 

Nummer des HS erstellt; 
b) werden, sofen"! zweckdienlich, mit der 

sechsstelligen oder darüber hinausgehen
den Nummer des HS erstellt; 

c) werden im allgemeinen für verarbeitete 
und/oder bearbeitete Waren erstellt, 
indem das (die) spezifische Tarifäquiva
lent(e) für den (die) landwirtSchaftliche(n) 
Grundstoff(e) mit dem (den) wertmäßigen 
oder physischen Anteil(en), wie für den 
(die) landwirtschaftliche(n) Grundstoff( e) 
in den verarbeiteten und/oder bearbei
teten Waren geeignet, multipliziert wird 
(werden), wobei, wenn notwendig, 
zusätzliche Eleinente, die laufend die 
Wirtschaftszweige stützen, in Betracht 
gezogen werden. 

2. Ausländische Preise sind in der Regel 
tatsächliche durchschnittliche cif-Werte pro 
Einheit für das Einfuhrland. Falls die durch
schnittlichen cif-Werte pro Einheit nicht zur 
Verfügung stehen oder ungeeignet sind, sind 
ausländische Preise entweder: 
a) geeignete durchschnittliche cif-Preise eines 

nahen Landes; oder 
b) geschätzte Werte aus durchschnittlichen 

fob-Werten pro Einheit von (einem) 
geeigneten Hauptexporteur(en), die 
durch Hinzurechnung von geschätzten 
Versicherungs-, Fracht- und anderen 
relevanten Kosten für das Einfuhrland 
berichtigt werden. 

3. Die ausländischen Preise werden im all
gemeinen in Inländische Währung umgerech
net, wobei der Jahresdurchschnitt des Wech
selkurses für denselben Zeitraum wie für die 
Preisunterlage . herangezogen wird. 

4. Der inländische Preis ist im allgemeinen ein 
repräsentativer Großhandelspreis, wie er am 
Inlandsmarkt vorherrscht, oder eine Schät-
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zung dieses Preises, wenn keine adäquaten 
Daten vorhanden sind. 

5. Die ursprünglichen Tarifäquivalente können, 
wenn notwendig, unter Verwendung eines 
geeigneten Koeffizienten angepaßt werden, 
um Qualitäts- oder Sorten unterschieden 
Rechnung zu tragen. 

6. Wenn ein Tarifäquivalent nach diesen 
Richtlinien negativ oder niedriger als der 
j~weilige gebundene Zollsatz ist, kann das 
Ausgarigstarifäquivalent auf der Höhe des 
jeweiligen gebundenen Zollsatzes oder auf 
der Grundlage von inländischen Angeboten 
für diese Ware festgesetzt werden. 

7. Wenn der Wert eines Tarifäquivalents, das 
aus den oben angeführten Richtlinien hervor
gegangen wäre, angepaßt wird, gewährt das 
betroffene Mitglied auf Antrag alle Konsulta- ' 
tionsmöglichkeiten zwecks Verhandlung 
geeigneter Lösungen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ANWEN
DUNG SANITÄRER UND PHYTOSANITÄ

RER MASSNAHMEN 

Die Mitglieder, 

b~kräftigen erneut, daß kein Mitglied. von der 
Annahme oder Durchführung von Maßnahmen 
abgehalten werden soll, die zum Schutz des Lebens 
oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen notwendig sind, unter der Voraussetzung, 
daß diese Maßnahmen nicht so angewendet 
werden, daß sie zu einer willkürlichen oder 
ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen Mit
gliedern, bei denen gleiche Verhältnisse bestehen, 
oder zu einer verschleierten Beschränkung des 
internationalen Handels führen; 

in dem Wunsch, die Gesundheit von Menschen 
und Tieren und die phytosahitäre Lage bei allen 
Mitgliedern zu verbessern; 

nehmen zur Kenntnis, daß - sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen oftmals auf der Grund
lage bilateraler Abkommen oder Protokolle ange
wendet werden; 

in dem Wunsch, ein multilaterales Rahmenwerk 
von Regeln und Disziplinen für die Entwicklung, 
Annahme und Durchführung von sanitären und 
phytosanitären Maßnahmen zu schaffen, um damit 
die negativen Auswirkungen auf den Handel zu 
mindern; 

in der Erkenntnis, welch wichtigen Beitrag 
internationale Normen, Richtlinien und Empfeh
lungen hiezu leisten können; 

in dem Wunsch, die Verwendung harmonisierter 
sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen unter 
Mitgliedern zu fördern und zwar auf der Grund
lage von internationalen Normen, Richtlinien und 
Empfehlungen, die von den einschlägigen inter
nationalen Organisationen entwickelt worden sind, 

einschließlich der Codex Alimentarius Commission, 
des Internationalen Tierseuchenamts sowie der 
betreffenden internationalen und regionalen Orga
nisationen, die im Rahmen der Internationalen 
Pflanzenschutzkonvention tätig sind; dabei ist kein 
Mitglied verpflichtet, sein angemessenes Ausmaß 
an Schutz für die Gesundheit von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen zu ändern; 

in der Erkenntnis, daß die Entwicklungsland
Mitglieder möglicherweise auf besondere Schwie
rigkeiten bei Anwendung der sanitären oder 
phytosanitären Maßnahmen in den einführenden 
Mitgliedern treffen können und folglich auch beim 
Marktzutritt, und ebenso bei der Formulierung und 
Anwendung sanitärer oder phytosanitärer Maß
nahmen in ihrem eigenen Territorium und im 
Wunsch ihnen in ihren diesbezüglichen Bemühun
gen zu helfen; 

ID dem Wunsch, deshalb Regeln für die 
Anwendung der Bestimmungen des GATT 1994, 
die sich auf die Handhabung sanitärer oder 
phytosanitärer Maßnahmen, insbesondere auf die 
Bestimmungen des Artikels XX lit. b 1) beziehen, 
auszuarbeiten; 

kommen wie folgt überein: 

Artikel! 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Dieses übereinkommen findet auf alle 
sanitären und phytosanitären Maßnahmen 
Anwendung, die unmittelbare oder mittelbare 
Auswirkungen auf den internationalen Han
del haben können. Solche Maßnahmen 
werden in Übereinstimmung mit den Bestim
mungen dieses übereinkommens entwickelt 
und angewendet. 

2. Für die Zwecke dieses übereinkommens 
gelten die im Anhang A enthaltenen Begriffs-
bestimmungen. . 

3. Die Anhänge bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses übereinkommens. 

4. Nichts in diesem übereinkommen beeinträch
tigt die Rechte der Mitglieder im Rahmen des 
übereinkommens über technische HandeIs
hemmnisse betreffend Maßnahmen, die nicht 
dem Wirkungsbereich dieses übereinkom
mens unterliegen. 

Artikel 2 

Grundlegende Rechte und Verpflichtungen 

1. Die Mitglieder haben das Recht, sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen zum Schutz von 
Leben öder Gesundheit von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen zu treffen, voraus ge-

1) In diesem übereinkommen umfaßt der Hinweis auf 
Artikel XX lit. b auch den einleitenden Absatz dieses 
Artikels. 
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setzt, daß solche Maßnahmen den Bestim
mungen dieses Übereinkommens nicht ent
gegenstehen. 

2. Die Mitglieder stellen sicher, daß sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen nur in einem 
solchen Ausmaß angewendet werden, das 
notwendig ist, um das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen zu schützen, diese Maßnahmen auf 
wissenschaftlichen Grundsätzen beruhen und 
nicht ohne ausreichende wissenschaftliche 
Beweise aufrecht erhalten werden, soweit im 
Artikel 5 Absatz 7 nichts anderes vorgesehen 
ist. 

3. Die Mitglieder stellen sicher, ,daß ihre 
sanitären und phytosanitären Maßnahmen 
keine willkürliche oder ungerechtfertigte 
Diskriminierung zwischen Mitgliedern dare 
stellen, bei denen identische oder ähnliche 
Verhältnisse bestehen, einschließlich zwischen 
ihrem eigenen Territorium und dem anderer 
Mitglieder. Sanitäre und phytosanitäre Maß
nahmen werden nicht so angewendet, daß sie 
zu einer verschleierten Beschränkung des 
internationalen Handels führen. 

4. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, 'die 
den diesbezüglichen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens entsprechen, gelten als in 
Übereinstimmung mit den Verpflichtungen 
der Mitglieder im Rahmen der Bestimmungen 
des GATT 1994, das sich auf die Anwendung 
von sanitären oder phytosanitären Maßnah
men - insbesondere die Bestimmungen des 
Artikels XX lit. b - bezieht. 

Artikel 3 

Harmonisierung 

1. Zur Harmonisierung der sanitären und 
phytosanitären Maßnahmen im weitestmögli
chen Umfang stützen die Mitglieder ihre 
sanitären und phytosanitären Maßnahmen auf 
allenfalls bestehende internationale Normen, 
Richtlinien oder Empfehlungen, soweit in 
diesem Übereinkommen, insbesondere im 
Absatz 3 dieses Artikels nichts anderes 
vorgesehen ist. 

2. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, die 
internationalen Normen, Richtlinien oder 
Empfehlungen entsprechen, werden als not
wendig erachtet, um das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen zu schützen, und gelten als 
vereinbar mit den entsprechenden Bestim
mungen dieses Übereinkommens und des 
GATT 1994. 

3. Die Mitglieder können sanitäre oder phyto
sanitäre Maßnahmen einführen oder beibe
halten, die einen höheren Grad an sanitären 
oder phytosanitären Schutz erzielen, als 
jenen, der durch Maßnahmen, die auf den 

betreffenden internationalen Normen, Richt
linien oder Empfehlungen beruhen, erzielt 
würde, wenn es dafür eine wissenschaftliche 
Rechtfertigung gibt oder wenn ein Mitglied 
feststellt, daß dieser höhere sanitäre oder 
phytosanitäre Schutz in Folge der betreffen
den Bestimmungen des Artikels 5 2) AbSät
ze 1 bis 8 angemessen sei. Ungeachtet des 
Vorstehenden sind alle Maßnahmen, die 
einen anderen sanitären und phytosanitären 
Schutz zur Folge haben, als wenn er auf der 
Grundlage von Normen, Richtlinien oder 
Empfehlungen erzielt worden wäre, nicht 
unvereinbar mit anderen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens. 

4. Die Mitglieder werden im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten in den betreffenden internatio
nalen Organisationen und ihren nachgeord
neten Organen, insbesondere der Codex 
Alimentarius Commission, des Internationa
len Tierseuchenamts und in den internationa
len und regionalen Organisationen, die im 
Rahmen der Internationalen Pflanzenschutz
konvention tätig sind, voll ihren Teil zur 
Förderung der Entwicklung und zur regel
mäßigen überprüfung .von Normen, Richt
linien und Empfehlungen hinsichtlich aller 
Aspekte sanitärer und phytosanitärer Maß
nahmen im Rahmen dieser Organisationen 
beitragen. 

5. Das Komitee für sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen (in diesem übereinkommen 
"Komitee" genannt), das gemäß Artikel 12 
Absätze 1 und 4 vorgesehen ist, wird eine 
Methode zur überwachung der internationa
len Harmonisierung entwickeln und die 
diesbezüglichen Bemühungen mit den ein
schlägigen internationalen Organisationen 
koordinieren. 

Artikel 4 

Äquivalenz 

1. Die Mitglieder betrachten die sanitären und 
phytosanitären Maßnahmen anderer Mitglie
der als äquivalent, auch wenn diese sich von 
ihren eigenen unterscheiden oder von denen 
anderer Mitglieder, die mit der gleichen Ware 
handeln, wenn das ausführe~de dem ein
führenden Mitglied objektiv darlegt, daß 
seine Maßnahmen den angemessenen sanitä
ren und phytosanitären Schutz des einführen
den Mitglieds erreichen. Zu diesem Zweck ist 

2) Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 3 gibt es dann 
eine wissenschaftliche Rechtfertigung, wenn ein Mitglied 
auf der Grundlage der Uniersuchung und Bewertung 
erhältlicher, wissenschaftlicher Informationen gemäß den 
bezughabenden Bestimmungen in diesem übereinkom
men feststellt, daß die bezughabenden internationalen 
Normen, Richtlinien oder Empfehlungen nicht ausrei
chen, um das angemessene Ausmaß an sanitären oder 
phytosanitären Schutz zu erreichen. 
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dem einführenden Mitglied auf Verlangen die 
geeignete Möglichkeit zur Inspektion, über
prüfung und zu anderen diesbezüglichen 
Vorgangsweisen zu gewähren. . 

2. Die Mitglieder treten auf Verlangen In 

Konsultationen ein, mit dem Ziel, bilaterale 
und multilaterale Abkommen über die Aner
kennung der Äquivalenz bestimmter sanitärer 
und phytosanitärer Maßnahmen zu erreichen. 

Artikel 5 

Bewertung der Risken und Festlegung des 
angemessenen sanitären oder phytosanitären 

Schutzes 

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre 
,sanitären oder phytosanitären Maßnahmen 
'auf, einer den Umständen entsprechenden 
Bewertung der Risken,für das Lehen oder die 
Gesundheit fÜr Menschen, ,Tiere oder 
Pflanzen beruhen, wobei Risikobewertungs
techniken berücksichtigt werden, die von den 
diesbezüglichen internationalen Organisatio
nen entwickelt 'wurden. 

2. Bei der Bewertung der Risken berücksich
tigen; die Mitglieder: verfügbare wissenschaft
licheBeweise, einschlägige Verfahren und 

,Erzeugungsmethoden, sachdienliche Inspek
tion, 'Test- und Probenziehungsmethoden, 
Verbreitung bestimmter Erkrankungen oder 
Schädlinge, das Vorhandensein schädlings
oder krankheitsfreier Gebiete, entsprechende 
ökologische Umweltbedingungen, Quaran
täne oder andere Maßnahmen. 

3. Bei Bewertung des Risikos für das Leben und 
die Gesundheit von Tieren und Pflanzen und 
bei der Festle'gung des angemessenen sanitä
ren und phytosanitären Schutzes, berück
sichtigen die Mitglieder als entsprechende 
wirtschaftliche Faktoren: den möglichen 
Schaden in Form von Erzeugungs- oder 
Absatzverlusten im Falle der Einschleppung, 
des Auftretens oder der Verbreitung eines 
Schädlings oder einer Krankheit beim ein
führenden Mitglied, weiters auch die Kosten 
der Bekämpfung oder Vernichtung sowie die 
relative Kosteneffizienz alternativer Metho
den zur Risikobegrenzung. 

4. Die Mitglieder sollen bei der Festlegung des 
geeigneten Niveaus des, sanitären oder 
phytosanitären Schutzes berücksichtigen, daß 
die negativen Auswirkungen auf den Handel 
möglichst klein gehalten werden. 

5. Mit dem Ziel einer folgerichtigen Anwendung 
des Konzeptes des angemessenen sanitären 
oder phytosanitären Schutzes gegen Risken 
für Leben oder Gesundheit von Menschen, 
Tieren und Pflanzen, hat jedes Mitglied 
willkürliche oder ungerechtfertigte Unter
schiede bei diesem Schutz, den es in 
verschiedenen Situationen angemessen findet, 

zu vermeiden, wenn solche Unterschiede zu 
Diskriminierung oder einer verschleierten 
Beschränkung des internationalen Handels 
führen. Die Mitglieder werden in überein
stimmung mit Artikel 12 Absätze 1, 2 Und 3 
im Komitee zusammenarbeiten, um Richtli
nien zur Förderung der praktischen Durch
führung dieser Bestimmung zu entwickeln. 
Bei der Entwicklung dieser Richtlinien zieht 
das Komitee alle entsprechenden Faktoren in 
Betracht, einschließlich der außergewöhnli
chen Natur von Gesundheitsrisiken für den 
Menschen, denen sich Personen freiwillig 
aussetzen. 

6. Unbeschadet des ,Artikels 3 Absatz 2 stellen 
die Mitglieder ,bei der Einführung o?er 
Aufrechterhaltung sanitärer oder phytosanltä
rer Maßnahmen zur Erreichung des ange
messenen sanitären oder' phytosanitären 
Schutzes bei" Berücksichtiguhg : technischer. 
und ' wirtschaftlicher DUrchführbarkeit 3) 
steher daß solche" Maßnahmen für den 
Hand~l nicht einschränkender sind, als dies 
zur Erreichung seines angemessenen sanitären 
oder phytosanitären Schutzes erforderlich ist. 

7. In Fällen in denen der did,bezügliche 
wissensch;ftliche Beweis unzuteichend ist, 

,kann ein Mitglied vorübergehend sanitäre 
oder' phytosanitäre Maßnahmen auf . der 
Grundlage der' verfügbaren . I?inschläglgen 
Information lreffen, einschließlich jener von 
einschlägigen internationalen Organisati.onen, 
wie auch von sanitären' oder phytosanltären 
Maßnahmen, die von anderen Mitgliedern 
angewendet wurden. Unter diesen. Umst~n
den werden sich die Mitglieder die nötige 
Zusatzinformation für eine objektivere 
Bewertung der Risken beschaffen und die 
sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme dem
entsprechend in einem angemessenen Zeit-
raum überprüfen. , ' 

8. Wenn ein Mitglied die begründete Auffassung 
vertritt, daß eine bestimmte sanitäre oder 
phytosanitäre Maßnahme, die von einem 
anderen Mitglied eingeführt oder aufrecht
erhalten wird, seine Ausfuhren behindert oder 
zu behindern droht und diese Maßnahme sich 
nicht auf internationale Normen, Richtlinien 
oder Empfehlungen stütZt oder solche 
Normen, Richtlinien oder Empfehlungen 
nicht bestehen, kann eine Erklärung der 
Gründe für eine solche sanitäre oder 
phytosanitäre Maßnahme verlangt werden. 
Das Mitglied, das diese Maßnahme aufrecht
erhält, gibt eine solche Erklärung ab. 

3) Für die Zwecke des Artikels 5 Abs~tz 6 ist ei~e 
Maßnahme nicht mehr han.delshemmend als notwendig, 
ausgenommen es besteht .em~ andere zumut?are Maß
nahme die unter Berücksichtigung der techmschen und 
wirtschaftlichen Durchführbarkeit das angemesse!le Aus
maß an sanitären oder phytosanitäre~ Schut~ erreicht und 
wesentlich weniger den Handel beemträchtlgt. , 
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Artikel 6 

Anpassungen an regionale Bedingungen, ein
schließlich schädlings- oder krankheitsfreie Gebiete 

und Gebiete mit geringem Schädtngs- oder 
- . Krankheitsbefall 

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre 
sanitären oder phytosanitären Maßnahmen 
an die sanitären oder phytosanitären Gegeben
heiten des Gebietes angepaßt sind - sei es ein 
ganzes Land, Teil eines Landes, oder alle oder 
Teile verschiedener Länder - aus dem eine 
Ware stammt und für das die Ware bestimmt 
ist. Bei der Bewertung der sanitären oder 
phytosanitären Gegebenheiten einer Region 
berücksichtigen die Mitglieder unter anderem 
den Befall mit speziellen Schädlingen oder 
Krankheiten, das Vorhandensein von Aus
rottungs- oder Bekämpfungsprogrammen und 
geeignete Kriterien oder Richtlinien, die von 
den einschlägigen internationalen Organisa
tionen entwickelt worden sein könnten. 

2. Die Mitglieder anerkennen vor allem die 
Konzepte schädlings- oder krankheitsfreier 
Gebiete und von Gebieten mit geringem 
Schädlings- oder KrankheitsbefalL Die 
Bestimmung solcher Gebiete ist auf folgende 
Faktoren zu gründen: geographische Lage, 
Ökosysteme, epidemiologische Überwachung 
und die Wirksamkeit sanitärer oder phytosa
nitärer Kontrollen. 

3. Behaupten ausführende Mitglieder, daß 
Gebiete innerhalb ihrer Territorien schäd
lings- oder krankheitsfrei seien oder nur einen 
geringen Schädlings- oder Krankheitsbefall 
aufweisen, müssen sie den notwendigen 
Beweis dafür erbringen, um so den ein
führenden Mitgliedern objektiv zeigen zu 
können, daß solche Gebiete tatsächlich 
schädlings- oder krankheitsfrei sind und 
wahrscheinlich bleiben werden beziehungs
weise Gebiete mit einem geringen Schädlings
oder Krankheitsbefall sind. Zu diesem Zweck 
wird auf Verlangen dem einführenden Mit
glied ein angemessener Zutritt zwecks Inspek
tion, Test und anderen einschlägigen Vor
gangsweisen gewährt. 

Artikel-7 

Transparenz 

Die Mitglieder notifizieren Veränderungen ihrer 
sanitären oder phytosanitären Maßnahmen und 
geben im Einklang mit den Bestimmungen des 
Anhangs B Informationen über ihre sanitären oder 
phytosanitären Maßnahmen. 

Artikel 8 

Kontrolle, Inspektion und Genehmigungsverfahren 

Die Mitglieder beachten die Bestimmungen des 
Anhangs C bei der Durchführung von Kontroll-, 

Inspektions- und Genehmigungsverfahren, ein
schließlich nationaler Systeme für die Genehmi
gung von Zusätzen oder die Festlegung von 
Toleranzen bei Verunreinigungen in Nahrungsmit
teln, Getränken oder Futtermitteln; und stellen 
außerdem sicher, daß ihre Verfahren nicht mit den 
Bestimmungen dieses Übereinkommens unverein
bar sind. 

Artikel 9 

Technische Hilfe 

1. Die Mitglieder stimmen überein, die Bei
stellung technischer Hilfe an andere Mitglie
der zu erleichtern, im besonderen an 
Entwicklungsland-Mitglieder, sei es bilateral 
oder über die einschlägigen internationalen 
Organisationen. Eine solche Hilfe kann unter 
anderem auf den Gebieten der Verarbeitungs
technologie, Forschung und Infrastruktur, 
einschließlich der Einrichtung nationaler 
N ormsetzungsorgane, gewährt werden und 
kann in Form von Beratung; Krediten, 
Schenkungen und Zuschüssen erfolgen, ein
schließlich solcher zum Zwecke der Erlan
gung technischer Gutachten, Ausbildung und 
Ausstattung, - damit diesen Ländern die 
Möglichkeit geboten wird, sich sanitären 
oder phytosanitären Maßnahmen anzupassen 
und jenen zu entsprechen, die notwendig 
sind, um den auf ihren Ausfuhrmärkten 
angemessenen sanitären oder phytosanitären 
Schutz zu erreichen. 

2. Dort, wo beträchtliche Investitionen für ein 
ausführendes Entwicklungsland-Mitglied not
wendig sind, um die sanitären oder phytosa
nitären Erfordernisse eines einführenden 
Mitglieds zu erfüllen, wird letzteres eine 
solche technische Hilfe in Betracht ziehen, 
mit der das Entwicklungsland-Mitglied in die 
Lage versetzt wird, seine Marktzutrittsmög
lichkeiten für die betreffende Ware aufrecht
zuerhalten und zu erweitern. 

Artikel 10 

Besondere und differenzierte Behandlung 

1. Bei der Vorbereitung und Anwendung 
sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen 
berücksichtigen die Mitglieder die besonde
ren Bedürfnisse der Entwicklungsland-Mit
glieder und im besonderen die der am 
wenigsten entwickelten Mitgliedsländer. 

2. Dort, wo der angemessene sanitäre oder 
phytosanitäre Schutz Raum für die stufen
weise Einführung neuer sanitärer oder 
phytosanitärer Maßnahmen bietet, sollen 
längerfristige Rahmenbedingungen für deren 
Durchführung bei solchen Waren erstellt 
werden, die für Entwicklungsland-Mitglieder 
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von Interesse sind, damit ihre Ausfuhrmög
lichkeiten gewahrt bleiben. 

3. Um sicherzustellen, daß Entwicklungsland
Mitglieder auch in der Lage sind, den 
Bestimmungen dieses Übereinkommens' zu 
entsprechen, ist das" Komitee ermächtigt, 
solchen Ländern auf Verlangen bestimmte 
zeitlich begrenzte Ausnahmen von der 
Gesamtheit oder eines Teiles der Verpflich
tungen im Rahmen dieses Übereinkommens 
zu gewähren, wobei ihre Finanz-, Handels
und Entwicklungsbedürfnisse in Betracht 
gezogen werden. 

4. Die Mitglieder sollen die aktive Teilnahme 
der Entwicklungsland-Mitglieder an den 
einschlägigen internationalen Organisationen 
fördern und erleichtern. 

Artikeltt 

Konsultationen und Streitbeilegung 

1. Die Bestimmungen der Artikel XXII und 
XXIII des GA TI 1994, ergänzt durch die 
Vereinbarung über Streitbeilegung, finden auf 
Konsultationen und die Streitbeilegung ifI1 
Rahmen dieses Übereinkommens Anwen
dung, außer es ist darin etwas anderes 
ausdrücklich vorgesehen. 

2. Bei ein~m Streitfall im Rahmen dieses 
Übereinkommens, bei· dem es um wissen
schaftliche oder technische Fragen geht, soll 
ein Untersuchungsausschuß den Rat von 
Sachverständigen einholen," die vom Untersu
chungsausschuß nach Konsultationen mit den 
Streitparteien ausgewählt werden. Zu diesem 
Zweck kann der Untersuchungsausschuß, 
wenn er dies für angemessen hält, eine 
beratende technische Sachverständigengruppe 
einsetzen oder auf Wunsch einer der 
Streitparteien oder auf Grund eigener Initia
tive, die einschlägigen internationalen Orga
nisationen konsultieren. 

3. Nichts in diesem Übereinkommen wird die 
Rechte der Mitglieder im Rahmen" anderer 
i~ternationaler Vereinbarungen beeinträchti
gen, einschließlich der Rechte, die guten 
Dienste oder die Streitbeilegungsmechanis
men anderer internationaler Organisationen 
oder solcher, die unter irgendwelchen inter
nationalen Vereinbarungen eingerichtet wur
den, in Anspruch zu nehmen. 

Artikel 12 

Verwaltung 

1. Es wird ein Komitee für sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen eingesetzt, um 
ein regelmäßiges" Forum für Konsultationen 
zu bieten. Dieses wird die Funktionen 
ausüben, die notwendig sind, um die 
Bestimmungen dieses Übereinkommens und 

die Förderung seiner Ziele, besonders im 
Hinblick auf eine Harmonisierung; durch
zuführen. Das Komitee faßt seine Beschlüsse 
durch Konsens. 

2. Das Komitee wird ad hoc Konsultationen 
oder Verhandlungen zwischen Mitgliedern 
bei bestimmten sanitären oder phytosanitären 
Fragen fördern und erleichtern. Das Komitee 
wird die Anwendung internationaler Normen, 
Richtlinien oder Empfehlungen durch alle 
Mitglieder fördern und' diesbezüglich techni
sche Konsultationen und Studien mit dem 
Ziel, die Koordination und Integration 
zwischen internationalen und nationalen 
Systemen' und Ansätzen zur "Genehmigung 
der Verwendung von N ahrungsmi"uelzusätzen 
oder die Festlegung von T oleranzen bei 
Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, 
Getränken oder Futtermitteln unterstützen. 

3. Das Komitee wird engen Kontakt mit den 
einschlägigen internationalen Organisationen 
auf dem Gebiet des sanitären und phytosani
tären Schutzes halten, insbesondere mit der 
Codex Alimentarius Commission, dem Inter
nationalen Tierseuchenamt und dem Sekreta
riat der Internationalen Pflanzenschutzkon
vention mit dem" Ziel, die bestmögliche 
wissenschaftliche und technische Beratung 
für die Handhabung dieses Übe~einkommens 
zu sichern und außerdem sicherstellen, daß 
unnötige Doppelgel~isigkeiten vermieden 
werden. 

4. Das Komitee wird em Verfahren zur Über
wachung des internationalen Harmonisie
rungsprozesses und der Verwendung inter
nationaler Normen, Richtlinien oder Emp
fehlungen ausarbeiten. Zu diesem Zweck soll 
das Komitee in Verbindung mit· den ein
schlägigen internationalen Organisationen 
eine Liste der internationakn" Normen, 
Richtlinien oder Empfehlungen im Zusam
menhang mit sanitären oder phytosanitären 
Maßnahmen, von denen das Komitee fest
stellt, daß sie größere Auswirkungen auf den 
Handel haben, erstellen. Die Liste soll einen 
Hinweis der Mitglieder auf jene internatio
nalen Normen, Richtlinien oder Empfehlun
gen enthalten, die sie als Bedingungen für die 
Einfuhr verwenden oder auf deren Grundlage 
eingeführte Waren, die diesen Normen 
entsprechen, Zutritt zu ihren Märkten 
gestattet wird. Falls ein Mitglied keine 
internationale Norm, Richtlinie oder Empfeh
lung als Bedingung für die Einfuhr verwen
det, soll das Mitglied den Grund dafür 
angeben, insbesondere wenn es der Meinung 
ist, daß die Norm nicht streng genug ist,um 
einen angemessenen sanitären oder phytosa
nitären Schutz zu gewährleisten. Wenn ein 
Mitglied seine Haltung ändert, nachdem es 
auf die Verwendung einet Norm, Richtlinie 
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- oder Empfehlung als Einfuhrvoraussetzung 
hingewiesen hat, soll es eine Erklärung für 
diese Änderung abgeben und sonach das 
Sekretariat wie auch die einschlägigen inter
nationalen Organisationen informieren, außer 
wenn eine solche Notifikation und Erklärung 
gemäß den im Anhang B dargelegten V or
gangsweisen erfolgt-

5. Um unnötige Doppelgleisigkeiten zu vermei
den, kann das Komitee gegebenenfalls 
beschließen, besonders bei Notifikationen die 
Informationen zu nützen, die durch die 
bestehenden Informationsverfahren bei den 
einschlägigen internationalen Organisationen 
verfügbar sind. 

6. Das Komitee kann auf Grund einer Initiative 
eines der Mitglieder über die geeigneten 
Kanäle die einschlägigen internationalen 
Organisationen oder ihre nachgeordneten 
Organe einladen, bestimmte Angelegenheiten 
im Hinblick auf eine besondere Norm, eine 
Richtlinie oder Empfehlung zu untersuchen, 
einschließlich der Gründe für die Erklärungen 
für eine Nichtanwendung im Sinne des 
Absatzes 4 dieses Anikels. 

7. Das Komitee wird das Funktionieren und die 
Durchführung dieses Übereinkommens drei 
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens überprüfen, danach je nach Notwen
digkeit. Das Komitee wird erforderlichenfalls 
dem Rat für den Handel mit Waren 
Änderungen des Textes dieses übereinkom
mens vorschlagen und zwar unter anderem 
unter Berücksichtigung der bei seiner Durch
führung gewonnenen Erfahrungen. 

Artikel 13 

Durchführung 

Die Mitglieder sind im Rahmen dieses überein
kommens für die Beachtung aller darin enthaltenen 
Verpflichtungen voll verantwonlich. Die Mitglieder 
formulieren und wenden positive Maßnahmen und 
Mechanismen an, um die Einhaltung der Bestim
mungen dieses Übereinkommens auch von Orga
nen, die nicht zentrale Regierungsbehörden sind, 
zu unterstützen. Die Mitglieder treffen die ihnen 
zur Verfügung stehenden zweckdienlichen Maß
nahmen, um sicherzustellen, daß nichtstaatliche 
Körperschaften auf ihrem Territorium, aber auch 
regionale Organe, bei denen einschlägige Körper
schaften innerhalb ihres Territoriums Mitglieder 
sind, den einschlägigen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens entsprechen. Überdies treffen 
die Mitglieder keine Maßnahmen, die solche 
regionale oder nichtstaatlicheKörperschaften oder 

. lokale Regierungsstellen unmittelbar oder mittelbar 
veranlassen oder ermutigen, in einer mit den 
Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht ver
einbaren Weise zu handeln. Die Mitglieder stellen 
sicher, daß sie die Dienste von nichtstaatlichen 

Körperschaften zur Durchführung sanitärer oder 
phytosanitärer Maßnahmen nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn diese Körperschaften die Bestim
mungen dieses Übereinkommens einhalten. 

Artikel 14 

Schlußbestimmungen 

Die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer 
können die Anwendung der Bestimmungen dieses 
Übereinkommens auf die Dauer von fünf Jahren ab 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens hinsichtlich 
ihrer sanitären oder phytosanitären Maßnahmen, 
die die Einfuhr oder eingefühne Waren betreffen, 
aufschieben. Andere Entwicklungsland-Mitglieder 
können die Anwendung der Bestimmungen dieses 
übereinkommens, mit· Ausnahme des Anikels 5 
Absatz 8 und des Artikels 7, auf die Dauer von 
zwei Jahren ab Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens hinsichtlich ihrer bestehenden sanitären oder 
phytosanitären Maßnahmen, die die Einfuhr oder 
eingefühne Waren betreffen, aufschieben und zwar 
in Fällen, in denen eine solche Anwendung auf 
Grund mangelnden technischen Fachwissens, tech
nischer Infrastruktur oder Ressourcen nicht 
möglich ist. 

~ang.A 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 4) 

1. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme 
Jede Maßnahme, die angewendet wird: 
a) zum Schutz des Lebens oder der 

Gesundheit von Tieren oder Pflanzen im 
Territorium des Mitglieds vor Risken, die 
aus der Einschleppung, dem Auftreten 
oder der Verbreitung von Schädlingen, 
Krankheiten, krankheitsübenragenden 
oder krankheitsverursachenden Organis
men entstehen; 

b) zum Schutz des menschlichen oder 
tierischen Lebens oder der Gesundheit 
vor Risken, die aus Zusätzen, Verunreini
gungen, Toxinen oder krankheitsverur
sachenden Organismen in Nahrungsmit
teln, Getränken oder Futtermitteln ent
stehen; 

c) zum Schutz des menschlichen oder 
tierischen Lebens oder der· Gesundheit 
im Territorium des Mitglieds vor Risken, 
die von Tieren, Pflanzen oder daraus 
hergestellten Waren übenragen werden, 
oder durch Einschleppen, Auftreten oder 
Verbreitung von Schädlingen entstehen; 
öder 

4) Für Zwecke dieser Begriffsbestimmungen umfaßt 
"Tier" Fische und Wildfauna; "Pflanze" Wälder und 
Wildflora; "Schädlinge" umfassen Unkraut; "Verunrei
nigungen" Pestizide und Rückstände veterinärer Medi- . 
kamente sowie Fremdkörper. 
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d) um anderen Schaden innerhalb des 
Territoriums des Mitglieds durch Ein
schleppen, Auftreten oder Verbreitung 
von Schädlingen zu verhindern oder zu 
begrenzen. 

Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen 
umfassen alle einschlägigen Gesetze, Verord
nungen, Vorschriften, Anordnungen und 
Verfahren sowie unter anderem: Endprodukt
kriterien, Verarbeitungs- und Erzeugungsme
thoden, Tests, Inspektionen, Bescheinigungs
und Genehmigungsverfahren; Quarantäne
maßnahmen, einschließlich der betreffenden 
Erfordernisse bezüglich Tier- und Pflanzen
transporte, Bestimmungen für diesbezügliche 
statistische Methoden, Probenziehungs- und 
Risikobemessungsmethoden und Verpak
kungs- und Kennzeichnungsvorschriften im 
direkten Zusammenhang mit Nahrungsmittel
sicherheit. 

2. Harmonisierung - Die Erstellung, Anerken
nung und Anwendung gemeinsamer sanitärer 
und phytosanitärer Maßnahmen durch ver
schiedene Mitglieder. 

3. Internationale Normen, Richtlinien und Emp
fehlungen 
a) für Nahrungsmittelsicherheit die Normen, 

Richtlinien und Empfehlungen, die von 
der Codex Alimentarius Commission 
hinsichtlich Nahrungsmittelzusätzen, 
Veterinärmedikamenten und Rückstän
den von Schädlingsbekämpfungsmitteln, 
Verunreinigungen, Analyse- und Proben
ziehungsmethoden sowie Codes und 
Richtlinien der hygienischen Praxis 
erstellt wurden; 

b) für Tiergesundheit und Zoonosen die 
Normen, Richtlinien und Empfehlungen, 
die unter der Schirmherrschaft des 
Internationalen Tierseuchenamts entwik
kelt wurden; 

c) für Pflanzengesundheit die internationalen 
Normen, Richtlinien und Empfehlungen, 
die unter der Schirmherrschaft des 
Sekretariats der Internationalen Pflanzen
schutzkonvention in Zusammenarbeit mit 
regionalen Organisationen, die im Rah
men der Internationalen Pflanzenschutz
konyention tätig sind, entwickelt wurden; 

d) und für Angelegenheiten, die nicht durch 
obige Organisationen abgedeckt sind, die 
entsprechenden Normen, Richtlinien und 
Empfehlungen, die von anderen in Frage 
kommenden internationalen Organisatio
nen, die allen Mitgliedern zur Mitglied
schaft offen stehen, veröffentlicht wurden; 
sie werden vom Komitee festgestellt. 

4. Riskenbewertung - Die Einschätzung der 
Möglichkeit des Einschleppens, des Auftre
tens oder der Ausbreitung eines Schädlings 
oder einer Krankheit innerhalb des T erritori-

ums eines Mitglieds gemäß den sanitären und 
phytosanitären Maßnahmen, die angewendet 
werden könnten und der damit verbundenen 
potentiellen biologischen und wirtschaftlichen 
Konsequenzen; oder die Einschätzung der 
potentiellen schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen oder Tieren, 
die durch das Vorhandensein von Zusätzen, 
Verunreinigungen, Toxinen oder krankheits
verursachenden Organismen in Nahrungsmit
teln, Getränken und Futtermitteln entstehen. 

5. Angemessener sanitärer oder phytosanitärer 
Schutz - Jener Schutz, der den Mitgliedern 
angemessen erscheint, die sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen setzen, um das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen auf ihrem Territorium 
zu schützen. 
Anmerkung: Viele Mitglieder bezeichnen dieses 
Konzept als "annehmbare Risikoschwelle". 

6. Schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet -
Ein Gebiet, sei es ein ganzes Land, Teil eines 
Landes oder alle oder Teile mehrerer Länder, 
in denen, wie von den zuständigen Behörden 
bestätigt wird, ein bestimmter Schädling oder 
eine bestimmte Krankheit nicht vorkommt. 
Anmerkung: Ein schädlings- oder krankheitsfreies 
Gebiet kann ein Gebiet sein, welches von einem 
anderen Gebiet - sei es innerhalb eines Teiles 
eines Landes oder in einer geographischen Region, 
die ganze Länder oder Teile davon umfaßt -
umgeben ist oder dieses umgibt, an dieses angrenzt, 
von dem man weiß, daß ein bestimmter Schädling 
oder eine bestimmte Krankheit auftritt, das aber 
regionalen Kontrollrnaßnahmen unterliegt, wie der 
Errichtung von Schutz-, überwachungs- und 
Pufferzonen, die den in Frage kommenden 
Schädling oder die Krankheit eindämmen oder 
ausrotten. 

7. Gebiet mit geringem Schädlings- oder Krank
heitsbefall - Ein Gebiet, sei es ein ganzes 
Land, Teil eines Landes oder alle oder Teile 
mehrerer Länder, dem von den' zuständigen 
Behörden bestätigt wird, daß ein bestimmter 
Schädling oder eine bestimmte Krankheit nur 
in geringem Ausmaß vorkommt und dieses 
Vorkommen wirksamen überwachungs-, 
Kontroll- oder Ausrottungsmaßnahmen unter
liegt. 

Anhang B 

TRANSPARENZ DER SANITÄREN UND 
PHYTOSANITÄREN VORSCHRIFTEN 

Veröffentlichung der Vorschriften 

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß alle 
sanitären und phytosanitären Vorschrif
ten '), die erlassen wurden, sofort und auf 

') Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen wie 
Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften, 
die allgemein angewendet werden. 
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solche Art veröffentlicht werden, daß 
dadurch den interessierten Mitgliedern 
ermöglicht wird, sich mit ihnen vertraut zu 
machen. 

2. Außer in dringenden Fällen gewähren die 
Mitglieder eine angemessene Zeits~anne 
zwischen der Veröffentlichung samtärer 
und phytosanitärer Maßnahmen und der~n 
Inkrafttreten, um so den Erzeugern m 
Ausfuhrländern, insbesondere in Entwick
lungsland-Mitgliedern, Zeit zu geben, ihre 
Waren und Erzeugungsmethoden auf die 
Erfordernisse des Einfuhrlandes umzustellen. 

Auskunftsstellen 

3. Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine 
Auskunftsstelle gibt, die für die Beantwor
tung aller zweckdienlichen Fragen seitens 
der interessierten Mitglieder, aber auch für 
das überlassen der folgenden Dokumente 
zuständig ist: 
a) alle sanitären und phytos~nitären .v o~

schriften, die innerhalb semes Ternton
ums erlassen oder vorgeschlagen wur
den; 

b) die Handhabung aller Kontrollen und 
Inspektionen, die Durchführun~. der 
Erzeugung: und Quarantäne, PestIzIdto
leranzen und Genehmigungsverfahren 
bei Nahrungsmittelzusätzen in seinem 
Gebiet; 

c) Risikobewertungsverfahren, die m 
Betracht gezogenen Faktoren sowie die 
Bestimmung des angemessenen sanitären 
oder phytosanitären Schutzes; 

d) die Mitgliedschaft und Teilnahme der 
Mitglieder oder einschlägiger Körper
schaften in seinem Territorium an 
internationalen und regionalen sanitären 
und phytosanitären Organisationen und 
Systemen sowie an bilateralen. und 
multilateralen Abkommen und Veremba
rungen im Rahmen dieses übereinkom
mens und die Texte solcher Abkommen 
und Vereinbarungen. 

4. Die Mitglieder stellen sicher, daß, falls 
Schriftstücke von interessierten Mitgliedern 
verlangt werden, diese zum selben Preis 
(falls ein solcher dafür bezahlt wurde) zur 
Verfügung gestellt werden wie an die 
eigenen Staatsangehörigen 6) und nur die 
tatsächlichen Zustellungskosten verrechnet 
werden. 

6) In diesem übereinkommen bezieht sich. "Staa~
angehörige" im Falle .von.gesonde~n Zollgeblet~n? die 
Mitglied der wro SInd, auf n~tür~lche oder Ju~st1sche 
Personen, die in diesem Zollgebiet Ihren Wohnsitz ~der 
eine tatsächliche und wirksame industrielle, gewerbliche 
oder Handelsniederlassung haben. 

N otiHkationsverfahren 

5. Wenn eine internationale Norm, Empfeh
lung oder Richtlinie nicht besteh~ oder der 
Inhalt einer vorgeschlagenen samtären und 
phytosanitären Richtlinie nicht im wes~ntli
ehen der internationalen Norm, der mter
nationalen Empfehlung oder Richtlinie ent
spricht, und wenn die Vorschrift ~eträcht
liehe Auswirkungen auf den Handel ander:r 
Mitglieder haben kann, dann werden dIe 
Mitglieder: . . 
a) eine' Ankündigung frühzeitig veröffentlI

chen und zwar so, daß die interessierten 
Mitglieder in die Lage versetzt werden, 
sich mit der zur Einführung vorgeschla
genen Vorschrift vertraut zu ma~he?; 

b) eine Notifikation an andere Mitglieder 
über das WTO-Sekretariat richten, 
welche Waren von der Vorschrift 
betroffen sind und auch Ziel und Zweck 
der beabsichtigten Vorschrift kurz dar
gestellt, bekanntgeben. Notifikationen 
dieser Art sind frühzeitig auszusenden, 
so daß Abänderungen noch vorgenom
men und Stellungnahmen dazu berück
sichtigt werden können; 

c) auf Verlangen anderen Mitglieder 
Kopien der vorgeschlagen~n Vorschrif
ten ,zur Verf:Ugung stellen 4nd falls 

. möglich, jene Teile kennzeichnen, die 
wesentlich von internationalen Normen, 
Empfehlungen oder Richtlinien abwei
chen; 

d) anderen Mitgliedern ohne Diskriminie
rung . genügend Zeit zur Verfügung 
stellen, damit sie schriftliche Stellung
nahmen abgeben und diese auf Verlan
gen erörtern können, so daß diese 
Stellungnahmen und die Ergebnisse der 
Erörterungen berücksichtigt werden kön
nen. 

6. Wenn jedoch dringende Probleme des 
Gesundheitsschutzes für ein Mitglied auf
treten oder aufzutreten drohen, braucht 
dieses Mitglied, wenn es dies für notwendig 
erachtet, . die im Absatz 5 dieses Anhangs 
angeführten Schritte nicht zu setzen, wenn 
es: 
a) sofort. den anderen Mitgliedern über das 

Sekretariat die betreffende Vorschrift 
und . die davon betroffenen Waren 
notifiziert, Ziel und Zweck der V or
schrift und die Art des dringenden 
Problems/ der dringenden Probleme 
kurz dargestellt, bekanntgibt; 

b) auf Verlangen anderen Mitgliedern 
Kopien der Vorschrift zur Verfügung 
stellt; 

c) anderen Mitgliedern gestattet, schrift
liche Stellungnahmen abzugeben, diese 
auf Verlangen erörtert sowie die Stel-
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lungnahmen und die Ergebnisse der 
Erörterungen in Betracht zieht. 

7. Die Notifizierung an das Sekretariat ist 
entweder in Englisch; Französisch oder 
Spanisch abzufassen. 

8. Die entwickelten Mitgliedsländer werden 
auf Verlangen anderer Mitglieder,· Schrift
stücke und falls diese· umfangreich sind, 
Zusammenfassungen dieser Schriftstücke mit 
einer Begleitnote in Englisch, Französisch 
oder Spanisch zur Verfügung stellen. 

9. Das Sekretariat wird unverzüglich Kopien 
dieser Notifikation allen Mitgliedern und 
interessierten internationalen Organisationen 
zusenden und die Entwicklungsland-Mitglie
der auf alle Notifikationen aufmerksam 
machen, die Waren betreffen, die für sie 
von besonderem Interesse sind. 

1 o. Die Mitglieder werden eine einzige zentrale 
Behörde bestimmen, die für die Durch
führung der Bestimmungen betreffend Noti
fikationsverfahren gemäß den Absätzen 5, 6, 
7 und 8 dieses Anhangs auf nationaler 
Ebene zuständig ist. 

Allgemeine Vorbehalte 

11. Nichts in diesem Übereinkommen erfordert 
folgendes: 
a) Einzelheiten oder Kopien von Entwürfen 

oder die Veröffentlichung von Texten in 
einer anderen Sprache als der des 
Mitglieds zur Verfügung zu stellen, 
ausgenommen den im Absatz 8 dieses 
Anhangs genannten Fall; oder 

b) Preisgabe vertraulicher Informationen 
seitens der Mitglieder, wodurch die 
Durchsetzung sanitärer oder phytosani
tärer legislativer Maßnahmen erschwert 
oder die legitimen kommerziellen Inter
essen bestimmter Unternehmen geschä
digt würden. 

Anhang C 

KONTROLLE, INSPEKTION UND GENEH
MIGUNGSVERFAHREN 7) 

1. Die Mitglieder stellen hinsichtlich jeglicher 
. Verfahren zur Überprüfung und Erfüllung 

sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen 
sicher, daß: 
a) solche .Verfahren ohne ungebührliche 

Verzögerung in Angriff genommen und 
zu Ende geführt werden und zwar so, daß 
eingeführte Waren nicht ungünstiger als 
inländische Waren behandelt werden; 

b) der gewöhnliche Zeitaufwand für jedes 
Verfahren öffentlich bekanntgegeben wird 

7) Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren 
umfassen unter anderem Verfahren zur Probenziehung, 
Tests und Bescheinigungen. 

oder daß der hiefür erwartete Zeitauf
wand dem Antragsteller ,auf Antrag 
mitgeteilt wird; bei Erhalt eines Antrages 
das zuständige Organ sofort die V 011-
ständigkeit der Dokumentation prüft und 
den Antragsteller genau und vollständig 
über Mängel informiert; das zuständige 
Organ so bald wie möglich die Ergebnisse 
des Verfahrens in genauer und vollstän
diger Weise dem Antragsteller übermittelt, 
so daß dieser gegebenenfalls Berichtigun
gen vornehmen kann; auch wenn· der 
Antrag mangelhaft ist, das zuständige 
Organ das Verfahren so weit wie 
möglich fortsetzt, sollte dies der Antrag
steller wünschen; und, daß auf Antrag der 
Antragsteller über den Stand des Verfah
rens informiert wird, wobei Verzögerun
gen erklärt werden; 

c) Informationserfordernisse auf das für 
angemessene Kontroll-, Inspektions- und 
Genehmigungsverfahren Notwendige 
beschränkt sind, einschließlich der Geneh
migung zur Verwendung von Zusätzen 
oder der Festlegung von T oleranzen für 
Verunreinigungen bei Nahrungsmitteln, 
Getränken oder Futtermitteln; 

d) die Vertraulichkeit von Informationen 
über eingeführte Waren, die sich im 
Zusammenhang mit der Kontrolle, 
Inspektion und Genehmigung ergibt, 
gewahrt wird, daß diese Waren nicht 
ungünstiger als inländische Waren behan
delt werden und daß legitime kommer
zielle Interessen geschützt sind; 

e) Erfordernisse betreffend die Kontrolle, 
Inspektion und Genehmigung einzelner 
Proben einer Ware auf das Angemessene 
und Notwendige beschränkt sind; 

f) Gebühren, die für die Verfahren bei 
eingeführten Waren erhoben werden, mit 
jenen gleichwertig sind, die für eine 
inländische Ware oder eine Ware, die 
aus einem anderen Mitglied kommt, 
berechnet werden und, daß sie nicht 
höher sein sollen als die tatsächlichen 
Kosten der Dienstleistung; 

g) dieselben Kriterien bei der Platzwahl zur 
Durchführung der Verfahren und der 
Auswahl der Proben von eingeführten 
Waren gelten sollen, wie für inländische 
Waren, um den Antragstellern, Importeu
ren, Exporteuren oder ihren Vertretern so 
wenig Schwierigkeiten wie möglich zu 
bereiten; 

h) bei jeder Änderung der Spezifikationen 
für eine Ware nach ihrer Kontrolle und 
Inspektion gegenüber den anwendbaren 
Vorschriften, das Verfahren für die 
veränderte Ware auf das Notwendige 
beschränkt wird, um zu entscheiden, ob 
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man in gutem Glauben annehmen kann, 
daß die Ware noch immer den betreffen
den Vorschriften entspricht; 

i) ein Verfahren besteht, um Beschwerden 
über das Funktionieren solcher Verfahren 
zu überprüfen und Maßnahmen zur 
Berichtigung getroffen werden, wenn 
eine Beschwerde berechtigt ist. 

Falls ein einführendes Mitglied ein System 
zur Genehmigung von Nahrungsmittelzusät
zen oder für die Festlegung von T oleranzen 
für Verunreinigungen bei Nahrungsmitteln, 
Getränken oder Futtermitteln hat, welches 
den Zutritt für Waren auf Grund einer 
fehlenden Genehmigung zu seinem Inlands
markt verbietet oder beschränkt, wird das 
einführende Mitglied die Anwendung einer 
einschlägigen internationalen Norm als 
Grundlage für den Zutritt in Betracht 
ziehen, solange noch keine endgültige 
Entscheidung' getroffen ist. 

2. Falls eine sanitäre oder phytosanitäre Maß
nahme Kontrollen auf der Erzeugungsebene 
vorsieht, wird das Mitglied, auf dessen 
Territorium die Erzeugung stattfindet, den 
notwendigen Beistand leisten, um eine solche 
Kontrolle und die Arbeit der Kontrollbehör
den zu erleichtern. 

3. Nichts in diesem Übereinkommen wird die 
Mitglieder davon abhalten, eine angemessene 
Inspektion auf ihrem eigenen Territorium 
durchzuführen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER TEXTILIEN UND 
BEKLEIDUNG 

Die Mitglieder, 

eingedenk, daß die Minister in Punta del Este 
vereinbart haben, daß "die Verhandlungen im 
Bereich Textilien und Bekleidung darauf abzielen, . 
die Modalitäten einer späteren Einbeziehung dieses 
Sektors in das GA TI auf der Grundlage 
verstärkter GATT-Regeln und -Disziplinen fest
zulegen und dabei auch zu einer stärkeren 
Liberalisierung des Handels beizutragen"; 

eingedenk, daß das Handelsverhandlungskomitee 
in seinem Beschluß vom April 1989 überein
gekommen ist, daß dieser Einbeziehungsprozeß 
nach dem Abschluß der Uruguay-Runde beginnen 
und stufenweise durchgeführt werden sollte; 

eingedenk, daß des weiteren vereinbart wurde, 
daß den am wenigsten entwickelten Mitgliedslän
dern eine besondere Behandlung eingeräumt 
werden sollte; 

kommen hiermit wie .folgt überein: 

Artikel 1 

1. Dieses Übereinkommen legt die Bestimmun
gen fest, die von den Mitgliedern während 

einer Übergangszeit bis Zur Einbeziehung des 
Textil- und Bekleidungssektors In das 
GA TI 1994 angewendet werden. 

2. Die Mitglieder kommen überein, Artikel 2 
Absatz 18 und Artikel 6 Absatz 6 lit. b in 
einer Weise anzuwenden, die eine bedeutende 
Steigerung der Zutrittsmöglichkeiten für 
kleine Lieferländer und die Entwicklung 
eines kommerziell erheblichen HandeIsvolu
mens für neue Marktteilnehmer im Bereich 
des Handels mit Textilien und Bekleidung 
gestattet 1). 

3. Die Mitglieder berücksichtigen gebührend die 
Lage solcher Mitglieder, die an den Proto
kollen zur Verlängerung des Abkommens 
über den Internationalen Handel mit Texti
lien (in diesem 'Übereinkommen "MFA" 
genannt) seit 1986 nicht teilgenommen 
haben, und räumen diesen im Rahmen des 
Möglichen bei der Durchführung dieses 
Übereinkommens eine besondere Behand
lung ein. 

4. Die Mitglieder kommen überein, daß den 
besonderen Interessen der Baumwolle erzeu
gendenAusfuhrmitglieder in Konsultationen 
mit diesen bei der Durchführung dieses 
Übereinkommens Rechnung getragen wer
den sollte. 

5. Zur Erleichterung der Einbeziehung des 
Textil- und Bekleidungssektors in das 
GATT 1994 sollten die Mitglieder autonom 
für eine kontinuierliche Anpassung ihrer 
Industrie und für verstärkten Wettbewerb 
auf ihren Märkten sorgen. 

6. Soweit in diesem Übereinkommen nichts 
Gegenteiliges bestimmt ist, werden die 
Rechte und Pflichten der Mitglieder auf 
Grund des wrO-Abkommens und der 
Multilateralen Handelsabkommen durch die
ses übereinkommen nicht berührt. 

7. Die Textil- und Bekleidungswaren, die unter 
dieses übereinkommen fallen, sind 1m 
Anhang angeführt. 

Artikel 2 

1. Alle mengenmäßigen Beschränkungen im 
Rahmen von nach Artikel 4 MFA aufrecht
erhaltenen oder nach Artikel 7 oder 8 MFA 
notifizierten bilateralen Abkommen, die am 
Tag vor dem Inkrafttreten des wro
Abkommens in Kraft sind, müssen von den 
Mitgliedern, die diese Beschränkungen 
aufrechterhalten, innerhalb von 60 Tagen 
nach seinem Inkrafttreten unter Angabe aller 
Einzelheiten, einschließlich der Höchstmen
gen, Zuwachsraten und Flexibilitätsbestim-

1) Im Rahmen des Möglichen kann diese Bestimmung 
auch den Ausfuhren eines am wenigsten entwickelten 
Mitgliedslandes zugute kommen. 
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mungen, dem nach Artikel 8 eingerichteten 
Textilaufsichtsorgan (in diesem überein
kommen "TMB" genannt) notifiziert wer
den. Die Mitglieder kommen überein, daß 
mit dem Tag des Inkrafttretens des wro
Abkommens alle derartigen Beschränkungen 
zwischen Vertragsparteien des GATT 1947, 
die am Tag vor dem Inkrafttreten des 
genannten Abkommens in Kraft waren, 
nach Maßgabe dieses übereinkommens 
gehandhabt werden. 

2. Das TMB leitet diese Notifikationen allen 
Mitgliedern zur· Unterrichtung zu. Es steht 
den Mitgliedern frei, dem TMB innerhalb 
von 60 Tagen nach der Verteilung einer 
derartigen Notifikation für notwendig 
erachtete Bemerkungen zu einer Notifika
tion zur Kenntnis zu bringen. Diese 
Bemerkungen werden den anderen Mitglie
dern Zur Unterrichtung zugeleitet. Das 
TMB kann gegebenenfalls an die betreffen
den Mitglieder gerichtete Empfehlungen 
aussprechen. 

3. Wenn der Zwölfmonatszeitraum der nach 
Absatz 1 zu notifizierenden Beschränkungen 
nicht mit dem Zwölfmonatszeitraum über
einstimmt, der dem Inkrafttreten des wro
Abkommens unmittelbar vorangeht, sollten 
die betreffenden Mitglieder einvernehmlich 
Vereinbarungen darüber treffen, wie der 
Beschränkungszeitraum mit dem. über
einkommensjahr i) in übereinstimmung 
gebracht werden kann, und im Hinblick 
auf die Durchführung dieses Artikels 
nominelle Grundmengen derartiger 
Beschränkungen festlegen. Die betreffenden 
Mitglieder kommen überein, auf Antrag 
unverzüglich Konsultationen aufzunehmen, 
um zu einer allseitig zufriedenstellenden 
Vereinbarung zu gelangen. Bei derartigen 
Vereinbarungen werden unter anderem 
saisonbedingte' Schwankungen der Lieferun
gen in den letzten Jahren berücksichtigt. Die 
Ergebnisse dieser Konsultationen werden 
dem TMB notifiziert, das für· angemessen 
erachtete Empfehlungen an die betreffenden 
Mitglieder richten kann. 

4. Die nach Absatz 1 notifizierten Beschrän
kungen gelten als die Gesamtheit· derartiger 
Beschränkungen, die von den betreffenden 
Mitgliedern am Tag vor dem Inkrafttreten 
des wrO-Abkommens angewendet werden. 
Neue Beschränkungen für bestimmte Waren 
oder bestimmte Mitglieder dürfen nur nach 
Maßgabe dieses übeteinkommens oder 
der einschlägigen Bf~stimmungen des 

I 

I 
2) Ein übereinkommensjahr wird als Zwölfmonatszeit

raum definiert, der mit dem Inkrafttreten des WTO
Abkommens beginnt, bzw. die jeweils nachfolgenden 
Zwölfmonatszeiträume. I 

GATT 1994 eingeführt werden '). Beschrän
kungen, die nicht innerhalb von 60 Tagen 
nach dem Inkrafttreten des wrO-Abkom
mens notifiziert worden sind, werden unver
züglich außer Kraft gesetzt. 

5. Einseitige Maßnahmen nach Artikel 3 MFA, 
die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
wrO-Abkommens getroffen worden sind, 
dürfen während der vorgesehenen Dauer, 
aber nicht länger als 12 Monate in Kraft 
bleiben, sofern sie von dem durch das MFA 
eingesetzten Textilüberwachungsorgan (in 
diesem übereinkommen "TSB" genannt) 
geprüft worden sind. Hatte das TSB noch 
keine Gelegenheit, eine derartige einseitige 
Maßnahme zu prüfen, so wird diese Maß
nahme vom TMB im Einklang mit den 
V orschriften und Verfahren geprüft, die 
nach dem MFA für Maßnahmen gemäß 
Artikel3 MFA gelten. Maßnahmen auf 
Grund eines Abkommens nach Artikel 4 
MFA, die vor dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens des wrO~Abkommens angewendet 
wurden und Gegenstand eines Streits sind, 
der vom TSB noch nicht geprüft werden 
konnte, werden gleichfalls vom TMB nach 
den für eine solche Prüfung geltenden 
Regeln und Verfahren des MFA geprüft. 

6. Mit dem Inkrafttreten des' wrO-Abkom
mens wird jedes Mitglied Waren, auf die 
1990 nicht weniger als 16 Prozent des 
Gesamtvolumens der Einfuhren des betref
fenden Mitglieds von im Anhang angeführ
ten Waren entfielen, unter Zugrundelegung 
der betreffenden HS-Tariflinien oder Kate
gorien in das GATT 1994 einbeziehen. Die 
einzubeziehenden Waren schließen Waren 
aus jeder der folgenden vier Gruppen ein: 
Kammzüge und Garne, Gewebe, konfektio
nierte Textilwaren und Bekleidung. 

7. Die vollen Einzelheiten der nach Absatz 6 
getroffenen Maßnahmen werden von den 
betreffenden Mitgliedern wie folgt notifi-
ziert: 
a) Mitglieder, die Beschränkungen nach 

Absatz 1 aufrechterhalten, verpflichten 
sich, unbeschadet des Zeitpunkts des 
Inkrafttretens des wrO-Abkommens 
alle Einzelheiten dem GATT-Sekretariat 
spätestens zu dem mit Ministerbeschluß 
vom 15. April 1994 festgelegten Zeit
punkt zu notifizieren. Das GATT
Sekretariat leitet diese Notifikationen 
umgehend den übrigen Teilnehmern zur 
Unterrichtung zu. Diese Notifikationen 
werden dem TMB nach dessen Errich-

') Für Waren, die noch nicht in das GA TI 1994 
einbezogen worden sind, gehört Artikel XIX nicht zu 
den einschlägigen Bestimmungen des GA TI 1994, sofern 
nicht im Absatz 3 des Anhangs ausdrücklich etwas 
Gegenteiliges bestimmt ist. 
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tung für die Zwecke des Absatzes 21 zur 
Verfügung gestellt; 

b) Mitglieder, die nicht nach Artikel 6 
Absatz 1 auf das Recht verzichtet 
haben, Artikel 6 in Anspruch zu neh
men, notifizieren diese Einzelheiten dem 
TMB spätestens 60 Tage nach dem 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens 
oder, im Falle von Mitgliedern im Sinne 
des Artikels 1 Absatz 3, spätestens am 
Ende des zwölften Monats nach dem 
Inkrafttreten dieses übereinkommens. 
Das TMB leitet diese Notifikationen 
den übrigen Mitgliedern zur Unterrich
tung zu und prüft sie nach Maßgabe des 
Absatzes 21. 

8. Die übrigen Waren, dh. Waren, die nicht 
nach Absatz 6 in das GATT 1994 einbe
zogen werden, werden unter Zugrundele
gung der betreffenden HS-Tariflinien oder 
Kategorien in drei Stufen wie folgt ein
bezogen: 
a) am ersten Tag des 37. Monats nach dem 

Inkrafttreten des wrO-Abkommens 
werden die Waren einbezogen, auf die 
1990 nicht weniger als 17 Prozent des 
Gesamtvolumens der Einfuhren der 
betreffenden Mitglieder von im Anhang 
angeführten Waren entfielen. Die von 
den Mitgliedern einzubeziehenden 
Waren schließen Waren aus jeder der 
folgenden vier Gruppen ein: Kammzüge 
und Game, Gewebe, konfektionierte 
Textilwaren und Bekleidung; 

b) am ersten Tag des 85. Monats nach dem 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens 
werden die Waren einbezogen, auf die 
1990 nicht weniger als 18 Prozent des 
Gesamtvolumens . der Einfuhren der 
betreffenden Mitglieder von im Anhang 
angeführten Waren entfielen. Die von 
den Mitgliedern einzubeziehenden 
Waren schließen Waren aus jeder der 
folgenden vier Gruppen ein: Kammzüge 
und Garne, Gewebe, konfektionierte 
Textilwaren und Bekleidung; 

c) am ersten Tag des 121. Monats nach 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens wird der Textil- und Bekleidungs
sektor vollständig in das GATT 1994 
einbezogen, nachdem alle Beschränkun
gen nach diesem übereinkommen auf
gehoben worden sind. 

9. Haben Mitglieder nach Artikel 6 Absatz 1 
ihre Absicht notifiziert, auf das Recht zur 
Inanspruchnahme des Artikels 6 zu verzich
ten, so gilt ihr Textil- und Bekleidungssektor 
für die Zwecke dieses übereinkommens als 
in das GATT 1994 einbezogen. Diese 
Mitglieder brauchen daher den Absätzen 6 
bis 8 und 11 nicht nachzukommen. 

10. Dieses übereinkommen hindert Mitglieder, 
die ein Programm für die Einbeziehung 
gemäß Absatz 6 . oder 8 vorgelegt haben, 
nicht daran, Waren früher als nach dem 
Programm vorgesehen in das GATT 1994 
einzubeziehen. Die Einbeziehung dieser 
Waren wird jedoch mit Beginn eines 
übereinkommensjahres wirksam; die Einzel
heiten sind dem TMB mindestens drei 
Monate vorher zwecks Weiterleitung an 
alle Mitglieder zu notifizieren. 

11. Die Programme für die Einbeziehung nach 
Absatz 8 werden dem TMB im. einzelnen 
mindestens 12 Monate im voraus notifiziert 
und vom tMB an alle Mitglieder weiter
geleitet. 

12. Die Grundmengen der Beschränkungen für 
die verbleibenden Waren im Sinne des 
Absatzes 8 sind die im Absatz 1 genannten 
Höchstmengen. 

13. Während der Stufe 1 dieses übereinkom
mens (vom Tag des Inkrafttretens des 
wrO-Abkommens bis zum Ende des 
36. Monats nach seinem Inkrafttreten) wird 
jede im Rahmen eines bilateralen MFA
Abkommens festgesetzte Höchstmenge, die 
für den Zwölfmonatszeitraum vor dem 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens gilt, 
jährlich um nicht weniger als die für die 
betreffenden Höchstmengen geltenden 
Zuwachsraten - erhöht um 16 Prozent -
angehoben. 

14. Sofern nicht der Rat für den Handel mit 
Waren oder das Streitbeilegungsorgan nach 
Artikel 8 Absatz 12 etwas Gegenteiliges 
beschließt, werden die verbleibenden Höchst
mengen im Verlauf der weiteren Stufen 
dieses übereinkommens um nicht weniger 
als die folgenden Prozentsätze angehoben: 
a) für Stufe 2 (vom 37. bis zum 84. Monat 

nach dem Inkrafttreten des wro
Abkommens) um die für Stufe 1 gel
tende Zuwachsrate für die betreffende 
Höchstmenge, erhöht um 25. Prozent; 

b) für Stufe 3 (vom 85. bis zum 120. Monat 
nach dem Inkrafttreten des wro
Abkommens) um die für Stufe 2 gel
tende Zuwachsrate für die betreffende 
Höchstmenge, erhöht um 27 Prozent. 

15. Dieses übereinkommen hindert ein Mitglied 
nicht daran, nach diesem Artikel aufrecht
erhaltene Beschränkungen im Verlauf der 
übergangszeit mit Wirkung vom Beginn 
eines übereinkommensjahres aufzuheben, 
sofern das betreffende Ausfuhrmitglied und 
das TMB mindestens drei Monate vor dem 
Wirksamwerden der Maßnahme unterrichtet 
werden. Die Frist für die vorherige U nter
richtung kann mit Zustimmung des Mit
glieds, gegen das die Beschränkung gerichtet 
war, verkürzt werden. Das TMB leitet 
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solche Notifikationen a1n alle Mitglieder 
weiter. Mitglieder, die ~ie Aufhebung von 
Beschränkungen nach diesem Absatz erwä
gen, berücksichtigen die Behandlung gleich
artiger Ausfuhren anderet Mitglieder. 

. 16. Die Flexibilitätsbestimmungen, dh. Über
tragungen zwischen Ka!tegorien, Übertra
gungen auf das folgende Übereinkommens
jahr und Ausnutzung ill1 Vorgriff, die für 
alle nach diesem Artikel in Kraft bleibenden 
Besc.h~~nkunge~ gelten, 1

1 

en~prechen den 
FleX1blhtätsbestJmmungen, die nach den 
bilateralen MFA-Abkomrrilen für den Zwölf-

. monatszeitraum vor' derrl Inkrafttreten des 
wrO-Abkommens galteJ. Eine mengenmä
ßige Beschränkung der Ikumulierten Inan
spruchnahme der Übertragung zwischen 
Kategorien, der Übertragung auf das folgen
de Übereinkommensjahr i und der Ausnut
zung im Vorgriff darf weder eingeführt 
noch beibehalten werden! 

17. Verwaltungsvereinbarung~n, die im Zusam
menhang mit der Dukhführung dieses 
Artikels für notWendig! erachtet werden, 
können zwischen den berreffenden Mitglie
dern getroffen werden. Sie sind dem TMB 
zu notifizieren. ' . 

. 1 8. Mitgliedern, deren Ausfuhren am Tag vor 
dem- Inkrafttretendes iwTO-Abkommens 
Beschränkungen ühterlJgen' und deren 
Beschränkungen 1,2 Proien! oder 'weniger 
des Gesamtvolumens dek von einem Ein
fuhrmitglied am 31.De~einber 1991' ange
wendeten und nach dieSem Artikel notifi-

. zierten Beschränkungen i ausmachen,_ wird 
mit dem Inkrafttreten des wrO-Abkom
mens und für die Dauer dieses Überein
kommens eine bedeutend~ Verbesserung der 
Zutrittsmöglichkeiten für' . ihre Ausfuhren 
gewährt, und zwar en weder durch die 
sofortige Anwendung det Zuwachsraten für 
die nächsthöhere StufJ' im Sinne der 
Absätze 13 und 14 oder: durch mindestens 
gleichwertige Änderungen der Zusammen-

I setzung der Grundmengen, Zuwachsraten 
und Flexibilitätsbestimm1.!ngen, die einver
nehmlich vereinbart we'rden. Diese Ver
besserungen werden dem! TMB notifiziert. 

19. Wird während der Ge'tungsdauer dieses 
Übereinkommens von einem Mitglied für 
eine Ware im ersten i Jahr nach der 
Einbeziehung der betreffynden Ware in das 
GATT 1994 nach Maßgabe dieses Artikels 
eine Schutzmaßnahme ~emäß Artikel XIX 
des GATT 1994 eingeleitet, so gilt in jedem 
Fall Artikel XIX in d~r Auslegung des 
Übereinkommens über Schutzmaßnahmen, 
sofern nicht im Absatzl'20 etwas Gegen
teiliges bestimmt ist. 

20. Wird eine derartige Maßnahme mit nicht
tariflichen Mitteln durchkeführt, so wendet 

i 

I 

das betreffende einführende Mitglied die 
Maßnahme auf Antrag eines ausführenden 
Mitglieds, dessen Ausfuhren der betreffen
den Ware zu irgend einem Zeitpunkt des der 
Einleitung der Schutzmaßnahme unmittelbar 
vorausgehenden Einjahreszeitraums einer 
Beschränkung unterlagen, in der im Arti
kel XIII Absatz 2 lit. d des GATT 1994 
. beschriebenen Weise an. Das betreffende 
ausführende Mitglied verwaltet die Maß

. nahme .. Die anwendbare Höchstmenge darf 
nicht zur Folge haben, daß die betreffenden 
Ausfuhren unter das Niveau eines nicht zu 
weit zurückliegenden repräsentativen Zeit
raums gesenkt werden; darunter sind 
normalerweise die durchschnittlichen Aus
fuhren des betreffenden Mitglieds in den 
letzten drei repräsentativen Jahren, für die 
Statistiken vorliegen, zu verstehen. Wird die 
Schutzmaßnahme für mehr als ein Jahr 
angewendet, so muß die betreffende Höchst
menge im Verlauf des Anwendungszeit
raums in regelmäßigen Zeitabständen schritt
weise liberalisiert werden. In derartigen 
Fällen macht das betreffende ausführende 
Mitglied von dem Recht gemäß' Artikel XIX 
Absatz 3 lit. a des GATT 1994, im wesent-

. lichen gleichwertige Zugeständnisse oder 
andere Verpflichtungen' auf. Grund des 
GATT 1994 auszusetzen, keinen Gebrauch. 

.21. Das TMB üb6rprüft laufend die Durch
führung dieses Artikels. Es prüft' auf Antrag 

.. eines Mitglieds 'jede-besondere Frage im 
Zusammenhartgmit . der - Durchführung 

'. ;'·.dieses . Artikels. Es ~richte.t ,innerhalb von 
30 Tagen geeignete Empfehlungen oder 
Feststellungen an das betreffende Mitglied 
bzw. die betreffenden Mitglieder, nachdem 
es diese zur Teilnahme eingeladen hat. 

Artikel 3 

1. Mitglieder, die (andere als die im Rahmen 
des MFA aufrechterhaltenen und unter 
Artikel 2 fallenden) Beschränkungen 4) für 
Textil- und Bekleidungswaren beibehalten, 
müssen unabhängig davon, ob diese mit dem 
GATT 1994 vereinbar sind oder nicht, inner
halb von 60 Tagen nach dem Inkrafttreten 
des wrO-Abkommens a) die betreffenden 
Beschränkungen dem TMB im einzelnen 
notifizieren oder b) Notifikationen solcher 
Beschränkungen, die anderen wrO-Organen 
vorgelegt worden sind, dem TMB zur 
Verfügung stellen. Soweit angebracht, sollten 
diese Notifikationen Angaben enthalten über 
die Rechtfertigung der Beschränkungen nach 

4) Der Begriff "Beschränkungen" bezeichnet alle 
einseitigen mengenmäßigen Beschränkungen sowie alle 
bilateralen Vereinbarungen und sonstigen Maßnahmen 
mit gleicher Wirkung. 
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dem GA TI 1994, einschließlich der einschlä
gigen Bestimmungen des GA TI 1994, auf 
Grund deren diese Beschränkungen einge
führt wurden. 

2. Die betreffenden Mitglieder müssen nach 
Absatz 1 notifizierte Beschränkungen, die 
nicht durch eine' Bestimmung des 
GATT 1994 gerechtfertigt sind, entweder: 
a) innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft

treten des WTO-Abkommens in überein
stimmung mit dem GA TI 1994 bringen, 
wobei sie dies dem TMB zur Unter
richtung notifiziereIi; oder 

, b) nach einem Programm, das sie dem TMB 
spätestens sechs Monate nach dem 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens vor
legen müssen, schrittweise aufheben. Das 
Programm muß vorsehen, daß alle 
Beschränkungen innerhalb eines Zeit
raums aufgehoben werden, der die 
Geltungsdauer dieses übereinkommens 
nicht überschreitet. Das TMB kann an 
das betreffende Mitglied Empfehlungen in 
bezug auf ein derartiges Programm 
richten. 

3. Während der Geltungsdauer dieses überein
kommens stellen die Mitglieder dem TMB 
zur Unterrichtung alle Notifikationen von 
nach dem GATT 1994 eingeführten neuen 
Beschränkungen oder Änderungen bestehen
der Beschränkungen für Textil- und Beklei
dungswaren, die anderen WTO-Organen 
vorgelegt worden sind, innerhalb von 
60 Tagen nach dem Wirksamwerden dieser 
Beschränkungen zur Verfügung. 

4. Es steht den Mitgliedern frei, dem TMB Zur 
Unterrichtung Gegennotifikationen in bezug 
auf die Rechtfertigung nach dem GA TI 1994 
oder in bezug auf nicht nach Maßgabe dieses 
Artikels notifizierte Beschränkungen zuzulei
ten. Verfahren im Zusammenhang mit 
solchen Entgegnungen können von allen 
Mitgliedern nach den einschlägigen Regeln 
und Verfahren des GATT 1994 beim zustän
digen WTO-Organ eingeleitet werden. 

5. Das TMB leitet die ihm nach diesem Artikel 
zur Verfügung gestellten Notifikationen allen 
Mitgliedern zur Unterrichtung zu. 

Artikel 4 

1. Die im Artikel 2 genannten und die nach 
Artikel 6 angewendeten Beschränkungen wer
den von den ausführenden Mitgliedern 
verwaltet. Die einführenden Mitglieder sind 
nicht verpflichtet, Sendungen zuzulassen, die 
über die nach Artikel 2 notifizierten oder 
nach Artikel 6 angewendeten Höchstmengen 
hinausgehen. 

2. Die Mitglieder kommen überein, daß Ände
rungen in der Anwendung oder Verwaltung 
von nach diesem übereinkommen notifizier-

ten oder angewendeten Beschränkungen, wie 
Änderungen der Praxis, der Vorschriften, der 
Verfahren oder der Kategorien von Textil
und Bekleidungswaren, einschließlich Ände
rungen des Harmonisierten Systems, nicht zur 
Folge haben dürfen, daß das Gleichgewicht 
der Rechte und Pflichten der Mitglieder nach 
diesem übereinkommen gestört, das den, 
Mitgliedern eingeräumte Zutrittsrecht beein
trächtigt, die volle Ausnutzung dieses Zutritts
rechts behindert oder der unter dieses 
übereinkommen fallende Handel zerrüttet 
wird. 

3. Wird nach Artikel 2 die Einbeziehung einer 
Ware notifiziert, die nur einen Teil einer 
Höchstmenge darstellt, so kommen die 
Mitglieder überein, daß Änderungen der 
betreffenden Höchstmenge das Gleichge
wicht der Rechte und Pflichten der Mit
glieder nach diesem übereinkommen nicht 
beeinträchtigen dürfen. 

4. Sofern die in den Absätzen 2 und 3 
genannten Änderungen notwendig sind, 
kommen die Mitglieder jedoch überein, daß 
ein Mitglied, das solche Änderungen vor
nehmen will, die davon betroffenen Mitglie
der unterrichtet und nach Möglichkeit 
Konsultationen mit ihnen einleitet, bevor die 
betreffenden Änderungen wirksam werden, 
um eine einvernehmliche Lösung für eine 
angemessene und gerechte Anpassung zu 
erzielen. Die Mitglieder kommen ferner 
überein, daß in Fällen, in denen vorherige 
Konsultationen nicht durchführbar sind, die 
Mitglieder, die solche Änderungen vorneh
men, auf Antrag der betroffenen Mitglieder 
nach Möglichkeit innerhalb von 60 Tagen 
Konsultationen aufnehmen, um eine einver
nehmliche Lösung für eine angemessene und 
gerechte Anpassung zu erzielen. Wird keine 
einvernehmliche Lösung erzielt, so kann jedes 
beteiligte Mitglied die Angelegenheit dem 
TMB vorlegen, das Empfehlungen nach 
Artikel 8 ausspricht. Hatte das TSB keine 
Gelegenheit, einen Streitfall im Zusammen
hang mit solchen Änderungen zu prüfen, die 
vor dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
vorgenommen worden waren, so wird der 
betreffende Fall vom TMB nach den ein
schlägigen Bestimmungen und Verfahren des 
MFA geprüft. 

Artikel 5 

1. Die Mitglieder kommen überein, daß die 
Umgehung dieses, übereinkommens durch 
Umladung, Umleitung, falsche Angabe des 
Ursprungslandes oder Ursprungsorts und 
Fälschung von amtlichen Papieren die Durch
führung dieses übereinkommens zur Ein-' 
beziehung des Textil- und Bekleidungssektors 
in das GA TI 1994 beeinträchtigen. Die 
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Mitglieder sollten daher' die notwendigen 
Rechtsvorschriften und! odbr Verwaltungsver
fahren festlegen, um sdlche Vorfälle zu 
be~a~deln und Abhilfe jzu sc~aff~n. Die 
Mltgheder kommen ferner überem, Im Em
klang mit ihren inländischen Rechtsvorschrif
ten und Verfahren unein~eschränkt zusam
menzuarbeiten, um Probleme auf Grund der 
Umgehung dieses Überein~ommens zu lÖsen. 

2. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß dieses 
Übereinkommen durch UrJladung, Umleitung, 
falsche Angabe des Ursprungslandes oder 
Ursprungsorts und Fälschung von amtlichen 
Papieren umgangen wird Jnd daß keine oder 
nur unzureichende Maßp-ahmen getroffen 
werden, um solche Vorfälle zu behandeln 
und Abhilfe zu schaff~n, s6 führt es Konsulta
tionen mit dem betreffendeljl Mitglied bzw. den 
betreffenden Mitgliedern durch, um zu einer 
einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Diese 
Konsultationen finden unv6rzüglich statt, nach 
Möglichkeit innerhalb voh 30 Tagen. Wird 
keine einvernehmliche Lös~ng erzielt, so kann 
die Angelegenheit von eidern der beteiligten' 
Mitglieder dem TMB unteibreitet werden, das 
Empfehlungen ausspricht. ! 

3. Die Mitglieder kommen üJ;>erein, im Einklang 
mit ihren inländischen Rechtsvorschriften und 
Verfahren die notwendigdn Maßnahmen zu 
treffen, um Umgehungspbktiken in ihrem 
Gebiet zu verhüten, zu '

1

' untersuchen und 
gegebenenfalls rechtliche und! oder admini
strative Maßnahmen zu treffen. Die Mitglie
der kommen überein, im Einklang mit ihren 
inländischen Rechtsvorschl1ften Und Verfah
ren in Fällen der Umgehung oder behaupteten 
Umgehung dieses Übereinkommens uneinge
schränkt zusammenzuarb~iten, um am Ort 
der Einfuhr, der Ausfuhr ~nd gegebenenfalls 
der Umladung den Sachverhalt zu ermitteln. 
Es besteht Einvernehmen klarüber, daß diese 
Zusammenarbeit im Einkl~ng mit den inlän-' 
dischen Rechtsvorschriften I und Verfahren auf 
Antrag und von Fall zu Fall die Untersuchung 
von Umgehungspraktiken" die einen Anstieg 
der Höchstmengen unterli~genden Ausfuhren 
in das Gebiet des die Beschränkung· aufrecht
erhaltenden MItglieds ver~rsachen, den Aus
tausch von verfügbaren !Unterlagen, Brief
wechseln, Berichten und 'sonstigen einschlä
gigen . Angaben sowie die I Erleichterung von 
Unternehmensbesuchen u4d Kontakten ein
schließt. Die Mitglieder sollten sich bemühen, 
die Umstände solcher Umgehungen oder 
behaupteten Umgehungen) einschließlich der 
Rolle der beteiligten Exporteure oder Impor-
teure, aufzuklären. j 

4. Li~gen auf Gru~d ei.ner \untersuchung .hin
reichende B.ewelse dafür vor, daß dieses 
Übereinkommen umgange;n worden ist (dh. 
liegen Beweise für das tatsächliche Ursprungs-

I 

land oder den tatsächlichen Ursprungsort und 
die Umstände einer Umgehung vor), so 
kommen die Mitglieder überein, daß die zur 
Lösung des Problems erforderlichen geeigne
ten Maßnahmen getroffen werden sollten. Zu 
diesen Maßnahmen können die Zurückwei
sung von Einfuhren der betreffenden Waren 
oder, sofern die Waren bereits eingeführt 
worden sind, die Anrechnung auf die dem 
tatsächlichen Ursprungsland oder Ursprungs
ort entsprechenden Höchstmengen gehören, 
wobei den genauen Umständen der Umge
hung und der Beteiligung des tatsächlichen 
Ursprungslandes oder Ursprungsorts ange
messen Rechnung getragen wird. Sofern 
Beweise für eine Beteiligung der Mitglieder 
vorliegen, in deren Gebiet eine Umladung 
vorgenommen wurde, kann zu diesen Maß
nahmen auch die Einführung von Höchst
mengen gegenüber den betreffenden Mitglie
dern gehören. Derartige Maßnahmen mit 
angemessenem Zeitplan und Geltungsbereich 
können getroffen werden, nachdem zwischen 
den betreffenden Mitgliedern Konsultationen 
im Hinblick auf die Erzielung einer ein
vernehmlichen Lösung durchgeführt worden 
sind, und werden dem TMB mit einer 
ausführlichen Begründung notifiziert. Die 
betreffenden Mitglieder können in den 
Konsultationen andere Möglichkeiten der 
Abhilfe vereinbaren. Alle derartigen Verein
barungen sind dem TMB ebenfalls zu 
notifizieren; das TMB kann für zweckmäßig 
erachtete Empfehlungen an die Mitglieder 
richten. Wird keine einvernehmliche Lösung 
erzielt, so kann jedes betroffene Mitglied die 
Angelegenheit dem TMB vorlegen, das 
umgehend eine Prüfung vornimmt und 

. Empfehlungen ausspricht. 
5. Die Mitglieder nehmen zur Kenntnis, daß in 

einigen Fällen von Umgehung Sendungen im 
Transit durch Länder oder Gebiete befördert 
werden können, in denen an den Umschlag
orten keine Veränderungen der in diesen 
Sendungen enthaltenen Waren vorgenommen 
werden. Sie nehmen zur Kenntnis, daß 
möglicherweise nicht generell eine Kontrolle 
dieser Sendungen an den Umschlagorten 
durchführbar ist. 

6. Die Mitglieder kommen überein; daß falsche 
Angaben über Spinnstoffgehalt, Mengen, 
Warenbezeichnung oder Einreihung in den 
Zolltarif von Waren gleichfalls den Zielen 
dieses Übereinkommens zuwiderlaufen. 
Sofern Beweise dafür vorliegen, daß solche 
falschen Angaben zum Zwecke. der Umge
hung dieses Übereinkommens gemacht wor
den sind, kommen die Mitglieder überein, daß 
nach den inländischen Rechtsvorschriften und 
Verfahren Maßnahmen gegen die beteiligten 
Exporteure oder Importeure getroffen werden 
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sollten. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß 
dieses übereinkommen durch solche falschen 
Angaben umgangen wird und daß keine oder 
nur unzureichende Verwaltungsmaßnahmen 
getroffen werden, um· diesen V orfall zu 
behandeln und/oder Abhilfe zu schaffen, so 
sollte dieses Mitglied umgehend in Konsulta
tionen mit dem beteiligten Mitglied eintreten, 
um eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
Kommt eine solche Lösung nicht zustande, so 
kann jedes beteiligte Mitglied die Angelegen
heit dem TMB vorlegen, das Empfehlungen 
ausspricht. Diese Bestimmung soll die Mit
glieder nicht daran hindern, technische 
Berichtigungen vorzunehmen, wenn bei der 
Anmeldung der Waren unbeabsichtigt Irrtü
mer unterlaufen sind. 

Artikel 6 

1. Die Mitglieder anerkennen, daß es während 
der Übergangszeit notwendig sein kann, 
eine besondere vorübergehende Schutzklau
sel (in diesem übereinkommen "vorüber
gehende SchutzklauseI" genannt) anzuwen
den. Diese vorübergehende Schutzklausei 
kann von allen Mitgliedern für die im 
Anhang angeführten Waren angewendet 
werden, die noch nicht gemäß Artikel 2 in 
das GA TI 1994 einbezogen worden sind. 
Mitglieder, die keine unter Artikel 2 fallen- . 
den Beschränkungen aufrechterhalten, noti
fizieren dem TMB innerhalb von 60 Tagen 
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens, ob sie das Recht zur Inanspruch
nahme dieses Artikels wahren wollen. 
Mitglieder, die an den Protokollen zur 
Verlängerung des MFA seit 1986 nicht 
teilgenommen haben, machen diese Notifi
kation innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens. 
Die vorübergehende Schutzklausel sollte so 
sparsam wie möglich und in einer Weise 
angewendet werden, die mit diesem Artikel 
und mit der effektiven Durchführung des 
Einbeziehungsprozesses nach diesem über
einkommen vereinbar ist. 

2. Schutzmaßnahmen nach diesem Artikel 
können getroffen werden, wenn auf Grund 
der Feststellungen eines Mitglieds 5) nach-

5) Eine Zollunion kann eine Schutzmaßnahme für ihr 
gesamtes Gebiet oder für einen Mitgliedstaat anwenden. 
Nimmt eine Zollunion die SchutzklauseI für ihr gesamtes 
Gebiet in Anspruch, so müssen alle erforderlichen 
Feststellungen des erheblichen Schadens oder des 
tatsächlich drohenden erheblichen Schadens auf Grund 
der Lage in der Zollunion als ganzer getroffen werden. 
Wird eine Schutzmaßnahme für einen Mitgliedstaat 
angewendet, so werden alle erforderlichen Feststellungen 
des erheblichen Schadens oder des tatsächlich drohenden 
erheblichen Schadens auf Grund der Lage in diesem 
Mitgliedstaat getroffen; in diesem Fall gilt die Maßnahme 
nur für den betreffenden Mitgliedstaat. 

gewiesen wird, daß eine bestimmte Ware in 
derart erhöhten Mengen in das Gebiet des 
betreffenden Mitglieds eingeführt wird, daß 
dem inländischen Wirtschaftszweig, der 
ähnliche und/oder unmittelbar konkurrie
rende Waren erzeugt, ein erheblicher 
Schaden entsteht oder zu entstehen droht. 
Ein erheblicher Schaden bzw. der tatsächlich 
drohende erhebliche Schaden muß nach
weislich durch die Erhöhung der Gesamt
einfuhren der betreffenden Ware und nicht 
durch andere Faktoren, wie technologischer 
Wandel oder Änderungen der Verbraucher
gewohnheiten, verursacht werden. 

3. Das Mitglied, das eine Feststellung eines 
erheblichen Schadens bzw. des tatsächlich 
drohenden erheblichen Schadens im Sinne 
des Absatzes 2 trifft, prüft die Auswirkungen 
der betreffenden Einfuhren auf die Lage des 
Wirtschaftszweiges anhand von Veränderun
gen einschlägiger Wirtschaftsindikatoren, 
wie Aussioß, Produktivität, Kapazitätsaus
lastung, Lagerbestände, Marktanteil, Aus
fuhren, Löhne, Beschäftigung, inländische 
Preise, Gewinne und Investitionen, wobei 
keiner dieser Indikatoren für sich allein 
gesehen oder in Verbindung mit anderen 
Faktoren zwangsläufig einen entscheidenden 
Hinweis gibt. 

4. Eine nach diesem Artikel eingeführte Maß
nahme wird jeweils gegenüber bestimmten 
Mitgliedern angewendet. Das Mitglied bzw. 
die Mitglieder, dem bzw. denen ein 
erheblicher oder tatsächlich drohender 
Schaden im Sinne der Absätze 2 und 3 
zuzuschreiben ist, wird bzw. werden anhand 
folgender Kriterien bestimmt: ein bereits 
eingetretener oder bevorstehender scharfer 
und wesentlicher Anstieg der Einfuhren 6) 
aus dem betreffenden Mitglied bzw. den 
betreffenden Mitgliedern für sich gesehen, 
die Höhe der Einfuhren im Vergleich zu 
den Einfuhren aus anderen Quellen, der 
Marktanteil sowie die Einfuhr- und Inlands
preise auf einer vergleichbaren Handelsstufe, 
wobei keiner dieser Indikatoren für sich 
gesehen oder in Verbindung mit anderen 
Faktoren zwangsläufig einen entscheidenden 
Hinweis gibt. Schutzmaßnahmen nach 
diesem Artikel werden nicht auf Ausfuhren 
eines Mitglieds angewendet, dessen Aus
fuhren der betreffenden Ware bereits einer 
Höchstmenge nach diesem übereinkommen 
unterliegen. 

5. Die Geltungsdauer einer Feststellung eines 
erheblichen oder tatsächlich drohenden 
Schadens für die Zwecke der Einführung 

6) Solch ein bevorstehender Anstieg ist meßbar und 
wird nicht auf Grund einer bloßen Behauptung oder 
Möglichk~it festgestellt, zum Beispiel einer Erzeugungs
kapazItät Im ausführenden Land. 
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I 
einer Schutz maßnahme !:larf 90 Tage nach 
der ursprünglichen TtJotifikation nach 
Absatz 7 nicht überschreiten. 

6. Bei der Anwendung de~ vorübergehenden 
SchutzklauseI werden die Interessen der 
ausführenden Mitgliede~ wie nachstehend· 
beschrieben besonders bdrücksichtigt: 
a) am wenigsten entwiclkelte Mitgliedslän

der erhalten vorzugs-iveise in allen Ein
zelheiten, zumindest Jedoch global, eine 
deutlich günstigere Behartdlung als die 
anderen in diesem lAbsatz genannten 
Gruppen von Mitgliedern; 

b) Mitglieder, deren Gesamtvolumen an 
Textil- und Bekleidungsausfuhren 1m 
Vergleich zu dem' Gesamtvolumen der 
Ausfuhren anderer Mitglieder klein ist 
und auf die nur ein keringer Anteil der 
Gesamteinfuhren der Ibetreffenden Ware 
in das Gebiet des einführenden Mitglieds 
entfällt, erhalten bei der Festlegung der 
wirtschaftlichen Bedihgungen nach den 
Absätzen 8, 13 und 1!4 eine differenzier
te und günstigere Beh~ndlung. Bei diesen 
Lieferern werden die ~ünftigen Möglich
keiten für eine :Entwicklung ihres 
Handels und die N dtwendigkeit, ihnen 
kommerzielle Einfuhrmengen zuzugeste
hen, im Sinne des kikels 1 Absätze 2 

I 
und 3 gebührend berücksichtigt; 

c) bei Waren aus. Woll~ aus einem Wolle 
erzeugenden Entwick!lungsland-Mitglied, 
dessen Wirtschaft Imd Handel mit 
Textilien und Beklei4ung vom Wollsek
tor abhängig sind, dessen Textil- und 
Bekleidungsausfuhreni nahezu ausschließ
lich aus Waren aus Wolle bestehen und 
dessen Handelsvolurhen bei Textilien 
und Bekleidung auf i den Märkten der 
einführenden Mitglieder einen ver
gleichsweise geringen Anteil ausmacht, 
wird den Ausfuhr6rfordernissen des 
betreffenden Mitglieqs bei der Prüfung 
von Kontingenten, 2uwachsraten und 
F1exibilitätsbestimmunlgen besondere 
Beachtung geschenkt;! 

d) ein Mitglied gewäh~ eine günstigere 
Behandlung für die :Wiedeniinfuhr von 
Textilien und Bekleidung, die es zur Be
oder Verarbeitung u,nd anschließenden 
Wiedereinfuhr in ei~ anderes Mitglied 
ausgeführt hatte; diese. Behandlung 
unterliegt den Rec~tsvorschriften und 
Praktiken des einführenden Mitglieds 
und ist abhängig vdn zufriedenstelIen
den Kontroll- und Be~cheinigungsverfah
ren, wenn diese Waren aus einem 
Mitglied eingeführt I werden, für das 
diese Art des Warenverkehrs einen 
wesentlichen Teil der gesamten Textil
und Bekleidungsausfuhren darstellt. 

I 
i 
I 

7. Ein Mitglied, das eine Schutzmaßnahme 
beabsichtigt, beantragt Konsultationen mit 
den Mitgliedern, die von der Maßnahme 
betroffen wären. Dem Konsultationsersu
chen sind genaue und sachdienliche Anga
ben für einen möglichst nicht zu weit 
zurückliegenden Zeitraum beizufügen, aus 
denen insbesondere folgendes ersichtlich 
wird: a) die Faktoren gemäß Absatz 3, auf 
die das betreffende Mitglied die Feststellung 
eines erheblichen oder tatsächlich drohenden 
Schadens stützt, und b) die Faktoren gemäß 
Absatz 4, auf Grund deren es die Schutz
maßnahme gegenüber den betreffenden 
Mitgliedern vorschlägt. Bei Konsultations
ersuchen nach diesem Absatz beziehen sich 
diese Angaben so eng wie möglich auf 
erkennbare Produktionssektoren und auf 
den im Absatz 8 genannten Bezugszeit
raum. Das Mitglied, das die Schutzmaß
nahme einführen will, gibt ferner an, in 
welcher Höhe die Beschränkung der Ein
fuhren der fraglichen Ware aus den 
betreffenden Mitgliedern festgesetzt werden 
soll; die vorgeschlagene Höchstmenge darf 
nicht unter der im Absatz 8 genannten 
Höhe liegen. Das Mitglied, das ein 
Konsultationsersuchen stellt, teilt gleichzei
tig dem Vorsitzeriden des TMB das 
Konsultationsersuchen zusammen mit den 
in den Absätzen 3 und 4 genannten sach
lichen Angaben, einschließlich der vorge
schlagenen Höchstmenge, mit. Der V orsit-

; : zende unterrichtet die Mitglieder des TMB 
vom Konsultationsersuchen unter. Angabe 
des antragstellenden Mitglieds, der fragli
chen Ware unq der Mitglieder, an die das 
Ersuchen gerichtet ist. Mitglieder, an die ein 
Konsultationsersuchen gerichtet wird, geben 
diesem Ersuchen umgehend statt; die 
Konsultationen werden unverzüglich aufge
nommen und normalerweise innerhalb von 
60 Tagen nach Eingang des Konsultations
ersuchens abgeschlossen. 

8. Wird in den Konsultationen Einvernehmen 
darüber erzielt, daß die Lage eine Beschrän
kung der Ausfuhren der betreffenden Ware 
durch das betreffende ,Mitglied oder die 
betreffenden Mitglieder erfordert, so wird 
die Höchstmenge auf einer Höhe festge- / 
setzt; die nicht niedriger sein darf als die 
Höhe der Ausfuhren oder Einfuhren aus den 
betreffenden Mitgliedern in dem Zwölf-' 
monatszeitraum, der zwei Monate vor dem 
Monat endet, in dem das Konsultations
ersuchen gestellt wurde. 

9. Die Einzelheiten der vereinbarten Selbst
beschränkungsmaßrrahme werden dem TMB 
innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschluß 
der Vereinbarung mitgeteilt. Das TMB stellt 
fest, ob die Vereinbarung nach Maßgabe 
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dieses Artikels begründet ist.· Bei dieser 
Feststellung stützt sich das TMB auf die 
sachlichen Angaben, die seinem Vorsitzen
den nach Absatz 7 übermittelt worden sind, 
sowie auf alle sonstigen von den betreffen
den Mitgliedern vorgelegten sachdienlichen 
Angaben. Das TMB kann an die betreffen
den Mitglieder die für notwendig erachteten 
Empfehlungen richten. 

10. Ist jedoch nach Ablauf von 60 Tagen nach 
dem Eingang des Konsultationsersuchens 
keine Einigung zwischen den betreffenden 
Mitgliedern zustande gekommen, so kann 
das Mitglied, das die Schutzmaßnahme 
vorgeschlagen hat, die Beschränkung nach 
Maßgabe dieses Artikels innerhalb von 
30 Tagen nach Ablauf des Konsultations
zeitraums von 60 Tagen anwenden, wobei 
das Eirifuhrdatum .oder das Ausfuhrdatum 
zug~unde gelegt ~jrd; gleichzeitig befaßt es 
das TMB mit der Angelegenheit. Es steht 
allen betroffenen Mitgliedern frei, das TMB 
vor AbJauf des Zeitr;mms von 60 Tagen mit 
der. Angelegen.heit zu. befassen. In beiden 
Fällen nimmt das. TMB umgehend eine 
Prüfung ,des Sachverhalts, einschließlich der 
Feststellung eines erheblichen oder tatsäch
lich drohenden Schaqens vor, und richtet 
innerhalb von 30 Tagen . zweckmäßige 
Empfehlungen an die betreffenden Mitglie
der.Bei dieser Prüfung stützt sich das TMB 
auf die sachlichen Angaben, die ihrem 
Vorsitzenden nach Absatz 7 übermittelt 
worden sind, sowie auf. alle sonstigen von 
den betreffenden Mitgliedern vorgelegten 
sachdienlichen Angaben. 

11. Unter äußerst ungewöhnlichen und kriti
schen Umständen, wenn eine Verzögerung 
einen schwer wiedergutzumachenden Scha
den verursachen würde, kann eine Maß
nahme nach Absatz 10 vorläufig getroffen 
werden, sofern das Konsultationsersuchen 
und die Mitteilung an das TMB innerhalb 
von höchstens 5 Arbeitstagen nach der 
Einführung der Maßnahme erfolgen. 
Kommt in diesen Konsultationen keine 
Einigung zustande, so wird das TMB bei 
Abschluß der Konsultationen, in keinem 
Falle jedoch später als 60 Tage nach der 
Einführung der Maßnahme unterrichtet. Das 
TMB nimmt umgehend eine Prüfung der 
Angelegenheit vor und richtet innerhalb von 
30 Tagen zweckmäßige Empfehlungen an 
die betreffenden Mitglieder. Kommt in 
diesen Konsultationen eine Einigung zustan
de, so unterrichten die Mitglieder das TMB 
bei Abschluß der Konsultationen, in keinem 
Falle jedoch später als 90 Tage nach der 
Einführung der Maßnahme. Das TMB kann 
für zweckmäßig erachtete Empfehlungen an 
die betreffenden Mitglieder richten. 

12. Ein Mitglied kann nach diesem Artikel 
angewendete Maßnahmen entweder a) bis 
zu drei Jahren ohne Verlängerung oder 
b) bis zur Einbeziehung der Waren in das 
GATT 1994 aufrechterhalten, wobei der 
jeweils frühere dieser beiden Zeitpunkte 
zugrunde gelegt wird. 

13. Bleibt die Beschränkungsmaßnahme für 
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr in 
Kraft, so gilt für die folgenden Jahre die für 
das erste Jahr festgesetzte Höchstmenge 
zuzüglich einer Zuwachsrate von nicht 
weniger als 6 Prozent pro Jahr, es sei 
denn, daß gegenüber dem TMB etwas 
Gegenteiliges begründet wird. Die Höchst
menge für die betreffende Ware kann in 
jedem von zwei aufeinanderfolgenden Jah
ren durch Ausnutzung im Vorgriff lind/oder 
Übertragung auf das folgende Jahr um 
10 Prozent überschritten werden, wobei auf 
die Ausnutzung im Vorgriff nicht mehr als 
5 Prozent entfallen dürfen. Für die kumu
lierte Inanspruchnahme der Übertragung auf 
das folgende Jahr, der Ausnutzung im 
Vorgriff und des Absatzes i 4 dürfen keine 
mengenmäßigen . Beschränkungen gelten. 

14. Führt. ein Mitglied eine Beschränkung nach 
diesem Artikel für mehr als eine Ware eines 

. anderen . Mitglieds ein, so d~rf .. die nach 
diesem Artikel vereinbarte Höchstmenge für 
jede dieser Waren um 7'Prozent über
schritten werden, sofern die Gesamtaus
fuhren von einer Beschränkung unterliegen
den Waren die Summe der Höchstmengen 
für alle nach diesem Artikel einer Beschrän
kung unterworfenen Waren nicht über
schreiten, wobei vereinbarte gemeinsame 
Maßeinheiten zugrunde gelegt werden. 
Stimmen die Anwendungszeiträume der 
Beschränkungen für diese Waren nicht 
überein, so wird diese Bestimmung pro rata 
temporis angewendet. 

15. Wird eine Schutzmaßnahme nach diesem 
Artikel für eine Ware angewendet, für die 
im Zwölfmonatszeitraum vor dem Inkraft
treten des WTO-Abkommens bereits eine 
Beschränkung nach dem MFA oder nach 
Artikel 2 oder 6 galt, so wird die neue 
Höchstmenge in der im Absatz 8 genannten 
Höhe festgesetzt, es sei denn, das Inkraft
treten der neuen Höchstmenge erfolgt 
innerhalb. eines Jahres nach: 
a) dem Tag der Notifikation der Aufhe

bung der früheren Beschränkung nach 
Artikel 2 Absatz 15; oder 

b) dem Tag der Aufhebung der früheren 
nach diesem Artikel oder nach dem 
MFA eingeführten Beschränkung; 

in diesem Fall darf die neue Höchstmenge 
nicht niedriger sein als i) die Höchstmenge 
für den letzten Zwölfmonatszeitraum, in 
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dem eine Beschränkung ,für die Ware galt, 
oder ii) die Höchstmeng~ nach Absatz 8. 

16. Beschließt ein Mitglied, das keine Beschrän
kung ?ach Artikel 2 . +frechte~hält, . eine 
Beschrankung nach diesem Artikel emzu
führen, so trifft es angerrlessene Vorkehrun
gen, die a) Faktoren wie die bestehende 
Einreihung in den Zoll:tarif und die auf 
üblichen Handelsbräuchen bei Einfuhr- und 
Ausfuhrgeschäften beruhbnden Mengenein
heiten berücksichtigen, u~d zwar sowohl in 
bezug auf die Faserzu~ammensetzung als 
auch in bezug auf den Wettbewerb in dem 
betreffenden Segment I des inländischen 
Marktes, und b) eine üBermäßige Aufsplit
terung der Kategorienl vermeiden. Ein 
Konsultationsersuchen . nach Absatz 7 oder 
11 enthält vollständige &gaben über diese 
Vorkehrungen. I 

I 

Artikel 7 

1. Als Teil des Einbeziehungsprozesses und 
unter Bezugnahme auf! die besonderen 
Verpflichtungen, die di9 Mitglieder auf 
Grund der Uruguay-Runde übernommen 
haben, treffen alle Mitgli~der die erforderli
chen Maßnahmen, um Iden Regeln und 
Disziplinen des GA TI 1;994 in folgender 
Hinsicht nachzukommen: I 
a) Gewährleistung eines verbesserten Markt

zutritts für Textilien I und Bekleidung 
durch Maßnahmen wie Senkung und 
Bindung von Zollsätz~n, Senkung oder 
Beseitigung von nichttariflichen Hemm
nissen und Vereinfachung der Zoll-, 
Verwaltungs- und Litenzerteilungsförm-
lichkeiten; I 

b) Sicherstellung emer Folitik fairer und 
. angemessener Handelsbedingungen für 
Textilien und Bekleid~ng in Bereichen 
wie Dumping und An~idumpingbestimm
ungen und -verfahren, I Subventionen und 
Ausgleichsrnaßnahmen : sowie Schutz des 
geistigen Eigentums; I 

c) Vermeidung einer Diskriminierung der 
Einfuhren im Textil- uhd Bekleidungssek
tor bei der Durchführung von Maß
nahmen aus ~llgemeihen handelspoliti-
schen Gründen. I 

Solche Maßnahmen lassen. die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder nach dem 
GA TI 1994 unberührt. I 

2. Die Mitglieder notifiziw!n dem TMB die 
Maßnahmen nach Absatz ~, die sich auf die 
Durchführung dieses übeteinkommens aus
wirken. Soweit diese M~ßnahmen anderen 
WTO-Organen notifiziertt worden sind, 
genügt füt; die Zwecke di~ses Absatzes eine 
Zusammenfassung mit einem Hinweis auf die 
ursprüngliche Notifikatio~. Es steht jedem 

Mitglied frei, Gegennotifikationen an das 
TMB zu richten. 

3. Ist em Mitglied der Auffassung, daß ein 
anderes Mitglied die 1m Absatz 1 bezeich
neten Maßnahmen nicht getroffen hat und 
das Gleichgewicht der Rechte und Pflichten 
nach diesem übereinkommen beeinträchtigt 
worden ist, so kann es die Angelegenheit den 
zuständigen WTO-Organen vorlegen und das 
TMB unterrichten. Alle Feststellungen oder 
Schlußfolgerungen der betreffenden WTO
Organe in dieser Angelegenheit sind Teil des 
zusammenfassenden Berichts des TMB. 

ArtikelS 

1. Zur überwachung der Durchführung dieses 
übereinkommens, zur Prüfung der nach 
diesem übereinkommen getroffenen Maß
nahmen und deren Konformität und zur 
Ausübung der In diesem übereinkommen 
ausdrücklich vorgesehenen Befugnisse wird 
das Textilaufsichtsorgan ("TMB") errichtet. 
Das TMB besteht aus einem Vorsitzenden 
und zehn Mitgliedern. Die Zusammenset
zung des TMB soll ausgewogen und 
möglichst repräsentativ sein, und ein regel
mäßiger Wechsel der Mitgliedschaft m 
angemessenen Zeitabständen ist vorgesehen. 
Die Mitglieder des TMB werden von den 
vom Rat für den Handel mit Waren für die 
Mitgliedschaft im TMB bezeichneten Mit
gliedern dieses übereinkommens bestellt und 
üben ihre. Funktion ad personam aus. 

2. Das TMB legt seine Arbeitsverfahren selbst 
fest. Es besteht jedoch Einvernehmen 
darüber, daß ein Konsens im TMB ohne 
die Zustimmung von Mitgliedern zustande 
kommen kann, die von Mitgliedern dieses 
übereinkommens bestellt worden sind, die 
Partei In emem dem TMB zur Prüfung 
vorliegenden ungeklärten Streit sind. 

3. Das TMB gilt als ständiges Organ und tritt 
nach Bedarf zusammen, um die ihm nach 
diesem übereinkommen übertragenen Auf
gaben wahrzunehmen. Es stützt sich dabei 
auf die von den Mitgliedern dieses überein
kommens nach dessen einschlägigen Artikeln 
vorgenommenen Notifikationen und Mittei
lungen, ergänzt durch gegebenenfalls erfor
derliche zusätzliche Angab~n oder Einzel
heiten, die von den Mitgliedern vorgelegt 
oder vom TMB angefordert werden. Es 
kann sich ferner auf Notifikationen oder 
Berichte von anderen WTO-Organen oder 
aus anderen für geeignet erachteten Quellen 
stützen. 

4. Die Mitglieder räumen einander angemes
sene Gelegenheit zu Konsultationen über 
alle die Durchführung dieses übereinkom
mens betreffenden Angelegenheiten ein. 
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5. Kommt in bilateralen Konsultationen nach' 
diesem übereinkommen keine einvernehm
liche Lösung zustande, so richtet .das TMB 
auf Ersuchen eines der bei den Mitglieder 
nach einer gründlichen und zügigen Prüfung 
der Angelegenheit Empfehlungen an die 
betreffenden Mitglieder. 

6. Das TMB prüft auf Ersuchen emes 
Mitglieds dieses übereinkommens umge
hend alle besonderen Angelegenheiten, die 
nach Auffassung dieses Mitglieds seinen 
Interessen im Rahmen dieses übereinkom
mens schaden, wenn Konsultationen zwi
schen diesem Mitglied' und den anderen 
betroffenen Mitgliedern keine einvernehm
liche Lösung ergeben haben. In einer 
solchen Angelegenheit macht das TMB 
gegenüber den betreffenden Mitgliedern 
sowie für die Zwecke der Prüfung nach 
Absatz 11 für zweckmäßig erachtete Bemer
kungen. 

7. Bevor das TMB seine Empfehlungen oder 
Bemerkungen abfaßt, lädt es die' Mitglieder, 
die von der zur Prüfung vorgelegten 
Angelegenheit unmittelbar betroffen sein 
können, zur Teilnahme ein. 

8. Das TMB gibt die Empfehlungen oder 
Feststellungen, um die' es ersucht wird, 
nach Möglichkeit innerhalb von 30 Tagen 
ab, sofern in diesem übereinkommen nichts 
Gegenteiliges bestimmt ist. Alle Empfehlun
gen oder Feststellungen werden dem Rat für 
den Handel mit Waren zur Unterrichtung 
zugeleitet. 

9. Die Mitglieder bemühen sich, die Empfeh
lungen des TMB in vollem Umfang 
anzunehmen; das TMB übt eine angemes
sene Kontrolle über die Umsetzung seiner 
Empfehlungen aus. 

10. Hält ein Mitglied es für unmöglich, den 
Empfehlungen des TMB nachzukommen, so 
teilt es dem TMB spätestens einen Monat 
nach Eingang der betreffenden Empfehlung 
die Gründe dafür mit. Nach sorgfältiger 
Prüfung dieser Gründe spricht das TMB 
unverzüglich weitere für zweckmäßig erach
tete Empfehlungen aus. Bleibt die Angele
genheit auch nach diesen Empfehlungen 
weiter ungelöst, so kann jedes betroffene 
Mitglied den Fall dem Streitbeilegungsorgan 
unterbreiten und Artikel XXIII Absatz 2 des 
GATT 1994 sowie die einschlägigen Bestim
mungen der VereinbaJ;Ung über Streitbei
legung in Anspruch nehmen. 

11. Zur Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses übereinkommens nimmt der Rat für 
den Handel mit Waren vor dem Ende jeder 
Stufe des Einbeziehungsprozesses eine 
umfassende Prüfung vor. Zur Unterstüt
zung dieser Prüfung legt das TMB 
spätestens sechs Monate vor dem Ende 

jeder Stufe dem Rat für den Handel mit 
Waren einen vollständigen Bericht über die 

. Durchführung dieses übereinkommens im 
Berichtszeitraum vor; in diesem Bericht 
werden insbesondere Fragen im Zusammen
hang mit dem Einbeziehungsprozeß, der 
Anwendung der vorübergehenden Schutz
klauseI und der Anwendung der Regeln und 
Disziplinen des GATT 1994 gemäß den 
Artikeln 2, 3, 6 und 7 behandelt. Dieser 
Bericht kann die vom TMB für zweckmäßig 
erachteten Empfehlungen an den Rat für 
den Handel mit Waren einschließen. 

12. Auf Grund der Ergebnisse der Prüfung kann 
der Rat für den Handel mit Waren mit 
Konsens Beschlüsse fassen, die er für 
zweckmäßig erachtet, um zu gewährleisten, 
daß das Gleichgewicht der Rechte urid 
Pflichten nach diesem übereinkommen 
nicht beeinträchtigt wird. Zur Beilegung 
von Streitfällen, die im Zusammenhang mit 
einer Angelegenheit im Sinne des Artikels 7 
entstehen können, kann das Streitbeilegungs
organ unbeschadet des im Artikel 9 fest
gelegten Datums des Außerkra,fttretens für 
die an die Prüfung anschließende Stufe eine 
Ermächtigung zu einer Anpassung der 
Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 14 den 
Mitgliedern erteilen, die ihren Verpflichtun
gen nach diesem übereinkommen nachweis
lich nicht nachkommen. 

Artikel 9 

Dieses übereinkommen und alle auf Grund 
dieses übereinkommens angewendeten Beschrän
kungen treten am ersten Tag des 121. Monats 
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
außer Kraft; am gleichen Tag wird der Textil- und 
Bekleidungssektor vollständig in das GATT 1994 
einbezogen. Dieses übereinkommen wird nicht 
verlängert. 

Anhang 

LISTE DER VON DIESEM ÜBEREINKOM
MEN ERFASSTEN WAREN 

1. Dieser Anhang enthält die Liste der Textil
und Bekleidungswaren, die im Harmonisier
ten System zur Bezeichnung und Codierung 
der Waren (HS) mit sechsstelligen Nummern 
erfaßt sind. 

2. Maßnahmen auf Grund der SchutzklauseI im 
Artikel 6 werden für einzelne T~xtil- und 
Bekleidungswaren getroffen und nicht auf der 
Grundlage von HS-Tariflinien als solchen. 

3. Maßnahmen auf Grund der Schutzklausei iin 
Artikel 6 dürfen nicht für folgende Waren 
getroffen werden: 
a) Ausfuhren von Entwicklungsland-Mitglie

dern von in Handwerksbetrieben auf 
Handwebstühlen hergestellten Geweben, 
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! 

von in Handwerksbetri~ben aus derartigen 
Geweben handwerklichlhergestellte Waren 
sowie von handwerklichen Textil- und 
Bekleidungswaren der tiaditionellen V olks
kunst, sofern für diese Waren nach zwischen 
den betreffenden Mitgliedern vereinbarten 
Verfahren ausgestellte I ordnungsgemäße 
Bescheinigungen vorgel~gt werden; 

wie Säcke und Beutel, TeppichunterIagen, 
Bindfäden, Seile und Taue, Reisegepäck, 
Matten, Teppiche und andere Fußboden
beläge, die traditionell aus Fasern wie 
Jute, Kokos, Sisal, Abaca, Maguey und 
Henequen hergestellt werden; 

c) Waren aus reiner Seide. 
Für die vorgenannten Waren findet Arti
kel XIX des GA TI 1994 in der Auslegung 
des Übereinkommens über Schutzmaßnah
men Anwendung. 

b) traditionell gehandeltei Textilwaren, die 
vor 1982 in kommeliziell bedeutenden 
Mengen international gehandelt wurden, 

. I . 
Waren des Abschnitts XI (Textile Spinnstoffe und Waren daraus) der Nomenklatur des Harmonisierten 

Systems fili die Bezeichnung und Kodierung von Waren (HS) 

HS-Nr. 

Kap. 50 

5004 00 

5005 00 

5006 00 

5007 10 

5007 20 

5007 90 

Kap. 51 

5105 10 

5105 21 

5105 29 

5105 30 

5106 10 

5106 20 

Warenbeschreibung i 

Seide ! 
i . 

Garne aus Seide <4ndere als Garne aus Abfällen von Seide), nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf I . , 

Garne aus Abfällen von Seide, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 
I 

Garne aus Seide öder aus Abfällen von Seide, m Aufmachungen für den Kleinverkauf; 
Messinahaar I 

Gewebe aus Bourbtteseide 
I 

Gewebe aus Seide/Seidenabfällen, andere als aus Bouretteseide, 85%/mehr Von solchen 
Spinnstoffen 

Gewebe aus Seidel, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen , .. 

Wolle, feine/grob~ Tierhaare, Game und Gewebe aus Roßhaar 
I 

Gekrempelte W ollb 

Gekämmte Wolle :in loser Form 
I 

Gekämmte Wolle,1 anders als in loser Form 

Feine Tierhaare, ~ekrempelt oder gekämmt 
I 
I 

Streichgarne aus Wolle, > / = 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf ' 

I 

Streichgarne aus 'folie, < 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

I . 
5107 10 . Kammgarne aus Wölle, > / = 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den 

5107 20 

5108 10 

5108 20 

5109 10 

5109 90 

5110 00 

5111 11 

5111 19 

Kleinverkauf I . 

Kammgarne aus Wolle, < 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den 

K1ei~verkauf I.. .. .' 
StreIChgarne aus femen TIerhaaren, flicht m Aufmachungen fur den Klemverkauf 

Kammgarne aus fJinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus WolI~/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew% an solchen' Spinnstoffen, m 
Aufmachungen fÜr1 den Kleinverkauf 

Garne aus Wolle}feinen Tierhaaren, < 85 Gew% an solchen Spinnstoffen, in Aufma
chungen für den Kleinverkauf 

I , 
Garne aus groben iTierhaaren oder Roßhaar 

Streichgarngewebe
l 
aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew%, < / = 300 g/m2 

Streichgarngewebel aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew%, > 300 g/m2 

I 
I 
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HS-Nr. 

5111 20 

5111 30 

5111 90 

5112 11 

5112 19 

5112 20 

5112 30 

5112 90 

5113 00 

Kap. 52 

5204 11 

5204 19 

5204 20 

5205 11 

5205 12 

5205 13 

5205 14 

5205 15 

5205 21 

5205 22 

5205 23 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew%, gemischt mit syntheti
schen/künstlichen Filamenten 

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew%, gemischt mit syntheti
schen/künstlichen Stapelfasern 

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / = 85 Gew%, anderweitig weder 
erfaßt noch inbegriffen 

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, </= 200 g/m2 

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, > / == 85 Gew%, > 200 g/m2 

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, < 85 Gew%, gemischt mit synthetischen/ 
künstlichen Filamenten 

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, < 85 Gew%, gemischt mit synthetischen/ 
künstlichen Stapelfasern 

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, < 85 Gew%, anderweitig weder erfaßt 
noch inbegriffen 

Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaaren 

Baumwolle 

Nähgarne aus Baumwolle, > / = 85 Gew% Baumwolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Nähgarne aus Baumwolle, < 85 Gew% Baumwolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Nähgarne aus Baumwolle, in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex >/ 
= 232,56, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, > / = 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex > / 
= 192,31, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, > / = 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, 
nicht in Aufmachungen 

Garne aus Baumwolle, > / = 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, < 125 dtex, nicht \TI 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht \TI 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Garne aus Baumwolle, >/=85%, ungezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56, 
nicht in Aufmachungen 

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31, 
nicht in Aufmachungen 

5205 24 Garne aus Baumwolle, > / = 85%,ungezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, nicht 
in Aufmachungen 

5205 25 Garne aus Baumwolle, > / = 85%, ungezwirnt, gekämmt, < 125 dtex, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5205 31 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 

5205 32 Garne aus Baumwolle, > / = 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex > / = 232,56, 
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 

5205 33 Garne aus Baumwolle, > / = 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex > / = 192,31, 
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 
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HS-N r. Warenbeschreibung 

5205 34 Garne aus Baumwolle, >/= 850 0, gezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, 
nicht in Aufmachungen, anderwei ig weder erfaßt noch inbegriffen 

5205 35 Garne aus Baumwolle, > / = 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, < 125 dtex, nicht In 

Aufmachungen, anderweitig wede erfaßt noch inbegriffen 

5205 41 Garne aus Baumwolle, >/= 8 %, gezwirnt, gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht In 

Aufmachungen, anderweitig wede erfaßt noch inbegriffen 

5205 42 Garne aus Baumwolle, > / = 85% gezwirnt, gekämmt, 714,29 > dte:)( >.I = 232,56, nicht 
in Aufmachungen, anderweitig w der erfaßt noch inbegriffen 

5205 43 Garne aus Baumwolle, > / = 85% gezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex > / = 192,31, nicht 
in Aufmachungen, anderweitig w der erfaßt noch inbegriffen 

5205 44 Garne aus Baumwolle, > / = 85o/c, gezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig wed erfaßt noch inbegriffen 

5205 45 Garne aus Baumwolle, > / = 85 0 , gezwirnt, gekämmt, < 125 dtex, nicht in Aufmachun
gen, anderweitig weder erfaßt no hinbegriffen 

5206 11 Garne aus Baumwolle, < 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, > / = 714,29, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverk uf 

5206 12 Garne aus Baumwolle, <85%, u gezwirnt, l'Iicht gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56, 
nicht in Aufmachungen 

5206 13 Garne aus Baumwolle, < 85%, u gezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex > / = 192,3~, 
nicht in Aufmachungen 

5206 14 Garne aus Baumwolle, < 85%, un ezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, nicht 
in Aufmachungen 

5206 15 Garne aus Baumwolle, < 85% ungezwirnt, nicht gekämmt, < 125 dtex, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinver auf 

5206 21 Garne aus Baumwolle, ezwirnt, gekämmt, >/= 714,29, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5206 22 Garne aus Baumwolle, ezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex > / = 232,56, nicht in 
Aufmachungen 

5206 23 Garne aus Baumwolle, ezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex > / = 192,31, nicht in 
Aufmachungen 

5206 24 Garne aus Baumwolle, gezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, nicht in 
Aufmachungen 

5206 25 Garne aus Baumwolle, < 85%, gezwirnt, gekämmt, < 125 dtex, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5206 31 Garne aus Baumwolle, < 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, > / = 714,29 dtex, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig wed r erfaßt noch inbegriffen 

5206 32 

5206 33 

Garne aus Baumwolle, < 85%, ezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex > / = 232,56, 
nicht in Aufmachungen, anderwe"tig weder erfaßt noch inbegriffen 

Garne aus Baumwolle, < 85%, kezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex > / = 192,31, 
nicht in Aufmachungen, anderw itig weder erfaßt noch inbegriffen 

5206 34 Garne aus Baumwolle, < 85%, ge wirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex > / ~ 125, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig wed r erfaßt noch inbegriffen 

5206 35 Garne aus Baumwolle, < 85 0, gezwirnt, nicht gekämmt, < 125 dtex, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig wed r erfaßt noch inbegriffen 

5206 41 Garne aus Baumwolle, < 85%, gzwirnt, gekämmt, > / = 714,29, nicht in Aufmachungen, 
anderweitig weder erfaßt noch i begriffen 

5206 42 Garne aus Baumwolle, < 85%, g zwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex > / = 232;56, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig wed r erfaßt noch inbegriffen 
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5206 43 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, 232,56> dtex >/= i92,31, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 

5206 44 Garne aus Baumwolle, < 85%, gezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex > / = 125, nicht in 
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 

5206 45 Garne aus Baumwolle, < 85%, gezwirnt, gekämmt, < 125 dtex, nicht in Aufmachungen, 
anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen 

5207 10 Garne. aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne) >/ = 85 Gew% Baumwolle, in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5207 90 Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne) < 85 Gew% Baumw.olle, in Aufmachun-
gen für den Kleinverkauf 

5208 11 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, 100 g/m2 oder weniger, roh 

5208 12 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, > 100 g/m' bis 200 g/m' , roh 

5208 13 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, roh 

5208 19 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, 200 g/m2 oder weniger, roh 

5208 21 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, 100 g/m' oder weniger, gebleicht 

5208 22 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, > 100 g/m' bis 200 g/m>, 
gebleicht 

5208 23 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, gebleicht 

5208 29 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, 200 g/m2 oder weniger, gebleicht 

5208 31 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%,100 g/m' oder weniger, gefärbt 

5208 32 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, > 100 g/m2 bis 200 g/m' , gefärbt 

5208 33 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, 200 g/m2 oder weniger, gefärbt 

5208 39 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, gefärbt 

5208 41 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m' oder weniger, bunt 
gewebt 

5208 42 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, > 100 g/m2 bis 200 g/m', bunt 
gewebt 

5208 43 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, bunt gewebt 

5208 49 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, bunt gewebt 

5208 51 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, 100 g/m' oder weniger, bedruckt 

5208 52 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, > 100 g/m' bis 200 g/m' , 
bedruckt 

5208 53 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, 200 g/m2 o.der weniger, bedruckt 

520859 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, 200 g/m' oder weniger, bedruckt 

5209 11 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/m' , roh 

5209 12 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/m>, roh 

5209 19 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, mehr als 200 g/m' , roh 

5209 21 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/m' , gebleicht 

5209 22 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/mZ, gebleicht 

5209 29 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, mehr als 200 g/m' , gebleicht 

5209 31 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/ mZ, gefärbt 

5209 32 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > / = 85%, mehr als 200 g/mZ, gefärbt 

5209 39 Andere Gewebe aus Baumwolle, > / = 85%, mehr als 200 g/m' , gefärbt 
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5209 41 

5209 42 

5209 43 

5209 49 

5209 51 

5209 52 

5209 59 

5210 11 

5210 12 

5210 19 

5210 21 

5210 22 

5210 29 

5210 31 

5210 32 

5210 39 

5210 41 

5210 42 

5210 49 

5210 51 

5210 52 

5210 59 

5211 11 

5211 12 

5211 19 

5211 21 

5211 22 

16.l dtl B,il .. ,. 63 

Gewebe aus Baumwolle in Lein ndbindung, > 1= 85%, mehr als 200 g/m" bunt gewebt 

Warenbeschreibung f: -
Denimgewebe aus Baumwolle, 1= 85%, mehr als 200 g/m2 

Gewebe aus Baumwolle in KöPlbindung, andere als Denim, > I = 85%, mehr als 200 gl 
m" bunt gewebt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, > I = 85%, m~hr als 200 g/m" bunt gewebt 

Gewebe aus Baumwolle in Lein andbindung, > 1= 85%, mehr als 200 g/m" bedruckt 

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, > I = 85%, mehr als 200 g/m" bedruckt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, j> I = 85%, mehr als 200 g/m" bedruckt 

Gewebe aus Baumwolle in Leinw ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2 

oder weniger, roh 

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, roh I 
Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% gemischt mit Chemiefasern, < I = 200 g/m" roh 

Gewebe aus Baumwolle in Leinw ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, gebleicht 

Gewebe aus Baumwolle in Köpjrbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 glm' 
oder weniger, gebleicht 

Andere Gewebe aus Baumwoll, < 85% gemischt mit Chemiefasern, < I = 200 g/m" 
gebleicht 

Gewebe ~us Baumwolle in Leinw1ndbindung, < 85% gerriischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder wemger, gefärbt 

Gewebe aus Baumwolle In Köp rbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, gefärbt 

Andere Gewebe aus BaumWOllj' < 85% gemischt mit Chemiefasern, < I = 200 g/m2
, 

gefärbt 

Gewebe aus Baumwolle in Leinw ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, bunt gewebt 

Gewebe aus Baumwolle in Köplrbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern 200 g/m2 

oder weniger, bunt gewebt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% gemischt mit Chemiefasern, < I = 200 g/m2
, bunt 

gewebt 

Gewebe aus Baumwolle in Leinw{ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, bedruckt 

Gewebe aus Baumwolle In Köp rbindung, < 85% gemIscht mit Chemiefasern, 200 g/m2 

oder weniger, bedruckt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% gemischt mIt Chemiefasern, < I = 200 g/m" 

bedruckt 1 
Gewebe aus Baumwolle in Lein ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200 g/m" roh 

Gewebe aus Baumwolle in Köp, rbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 

200 g/m" roh ~ 
Andere Gewebe aus Baumwolle, 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m" roh 

Gewebe aus Baumwolle in Lein ndbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200 g/m2

, gebleicht 

Gewebe aus -Baumwolle In KÖPjrbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200 g/m" gebleicht 
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5211 29 Andere Gewebe aus Baumwolle, <.85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m', 

5211 31 

5211 32 

5211 39 

5211 41 

5211 42 

5211 43 

5211 49 

5211 51 

5211 52 

5211 59 

5212 11 

5212 12 

5212 13 

5212 14 

5212 15 

5212 21 

5212 22 

5212 23 

gebleicht 

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200g/m', gefärbt . . '" 

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern,' mehr als 
200 g/m', gefärbt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m" 
'gefärbt . 

, Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
20d g/m" bunt gewebt 

Denimgewebe aus Baumwolle, < 85%, gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m' 

Gewebe aus 'Baumwolle in Köperbindung, andere als-penim, <.85%, gemischt mit 
Chemiefasern, > 200 g/m" bunt gewebt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% ' gemischt ~it Chemiefasern, meh~ als 20b g/m', 
bunt gewebt 

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200 g/mZ, bedruckt 

Gewebe aus Baumwolle-in Köperbindung, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 
200 g/m', bedruckt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, < 85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m', 
bedruckt . 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von 200 g/m' oder weniger, roh 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von 200 g/m' oder weniger, gebleicht 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von 200 g/m' oder weniger, gefärbt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, </= 200 g/m" bunt gewebt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht vo~ 200 g/m' oder weniger, bedruckt 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von mehr als '200g/m', roh 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von mehr als 200 g/m2
, gebleicht 

Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von mehr als 200 g/m2
, gefärbt 

5212 24 Andere Gewebe aus Baumwolle, >200 g/m" bunt gewebt 

5212 25 Andere Gewebe aus Baumwolle, mit einem Gewicht von mehr als 200 g/m', bedruckt 

Kap. 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergame und Gewebe 

5306 10 Leinengarne (Garne aus Flachs), ungezwirnt 

5306 20 Leinengarne (Garne aus Flachs), gezwirnt 

5307 10 Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, ungezwirnt 

5307 20 Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, gezwirnt 

5308 20 Hanfgarne 

5308 90 Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen 

5309 11 Gewebe, 85 Gew% oder mehr Flachs enthaltend, roh oder gebleicht 

5309 19 Gewebe, 85 Gew% oder mehr Flachs enthaltend, anders als roh oder gebleicht 

5309 21 Leinengewebe (Gewebe aus Flachs), < 85 Gew% Flachs enthaltend, roh oder gebleicht 

5309 29 Leinengewebe (Gewebe aus Flachs), < 85 Gew% Flachs enthaltend, anders als roh oder 
gebleicht 

5310 10 Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, roh 
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5310 90 Gewebe aus Jute oder anderen t xtilen Bastfasern, anders als roh 

5311 00 Gewebe aus anderen pflanzliche Spinnstoffen; Gewebe aus Papiergarnen 

Kap. 54 Synthetische oder künstliche Fila 

5401 10 Nähgarne aus synthetischen Fila 

5401 20 Nähgarne aus künstlichen Filam ten 

5402 10 Hochfeste Garne (ausgenomme Nähgarne), Nylon/andere Polyamidfilamente, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinver auf 

5402 20 Hochfeste Garne (andere als Nä garne), aus Polyesterfilamentert, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5402 31 Andere texturierte Garne, aus N on/andere Polyamidfilamente, < / = 50 tex/Einfachgarn, 
nicht in Aufmachungen für den leinverkituf 

5402 32 

5402 33 

5402 39 

Andere texturierie Garne, aus 
nicht in Aufmachungen für den 

Andere texturierte Garne, 
Kleinverkauf . 

Andere texturierte Garne aus s 
Kleinverkauf 

ylon/ andere Polyamidfilamente, > 50 tex/Einfachgarn, 
leinverkauf . 

Polyesterfilamenten, nicht in Aufmachungen für den 

thetischen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den 

5402 41 Andere Garne aus Nylon oder aderen Polyamidfilamente, ungezwirnt, ungedreht, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinver auf 

5402 42 Andere Garne aus Polyesterfila enten, teilverstreckt, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5402 43 Andere Garne aus Polyesterfilam nü:n, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf 

5402 49 .Andere Garne aus synthetische Filamenten, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufma
chungen für den Kleinverkauf 

5402 51 Garne aus Nylon oder anderen olyamidfilamenten, ungezwirnt, > 50 Drehungen/rn, nicht 
in Aufmachungen für den Klein erkauf 

5402 52 Garne aus Polyesterfilamente , ungezwirnt, > 50 Drehungen je Meter, nicht m 
Aufmachungen für den Kleinver auf 

5402 59 Andere Garne aus synthetische Filamenten, ungezwirnt, > 50 Drehungen/rn, nicht 1ll 

Aufmachungen für den Kleinver auf 

5402 61· Andere Garne aus Nylon 0 er anderen Polyamidfilamenten, gezwirnt, nicht 1ll 

Aufmachungen für den Kleinver auf 

5402 62 Andere Garne aus Polyesterfi amenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

5402 69 Andere Garne aus synthetische Filamenten, gezwirnt, nicht.in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

5403 10 Hochfeste Garne (andere als Nä garne) aus Viskosefilamenten, nicht in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf 

5403 20 Andere texturierte Garne, aus ünstlichen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

5403 31 Andere Garne aus Viskosefilam nten, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf 

5403 32 Andere Garne aus Viskosefi amenten, ungezwirnt, > 120 Drehungen/rn, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinver auf 

5403 33 Andere Garne aus Zelluloseacet tfilamenten, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 
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5403 39 

5403 41 

5403 42 

5403 49 

5404 10 

5404 90 

5405 00 

5406 10 

5406 20 

5407 10 

5407 20 

5407 30 

5407 41 

5407 42 

5407 43 

5407 44 

5407 51 

5407 52 

5407 53 

5407 54 

5407 60 

5407 71 

5407 72 

5407 73 

5407 74 

5407 81 

5407 82 

5407 83 

5407 84 

5407 91 

5407 92 

5407 93 

5407 94 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Andere Garne aus künstlichen Filamenten, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Andere Garne aus Viskosefilamenten, gezwirn~, nicht m Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Andere Garne aus Zelluloseacetatfilamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Andere Garne aus künstlichen Filamenten, gezwirnt, nicht m Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Synthetische Monofile, > I = 67 dtex, mit emem größten Durchmesser von 1 mm oder 
wenIger 

Streifen u. dgL aus synthetischer Spinnrnasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5 mm 
oder weniger 

Künstliche Monofile, 67 dtex, Durchmesser > 1 mm; Streifen aus künstlicher Spinnrnasse < 
1= 5 mm 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen Filamenten, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus künstlichen Filamenten, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylonl anderen/Polyamid/Polyesterfilamenten 

Gewebe aus Streifen oder dgL aus synthetischen Spinnstoffen 

Gewebe im Sinn der Anm. 9 Abschn. XI (Lagen paralleler synthetischer Spinnstoffgarne) 

Andere Gewebe, > 1= 85% aus Nylonlanderen Polyamidfilamenten, roh oder gebleicht 

Andere Gewebe, > I = 85% aus Nylonlanderen Polyamidfilamenten, gefärbt 

Andere Gewebe, > / = 85% aus Nylon/anderen Polyamidfilamenten, bunt gewebt 

Andere Gewebe, > I = 85% aus Nylonlanderen Polyamidfilamenten, bedruckt 

Andere Gewebe, > / = 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, roh oder gebleicht 

Andere Gewebe, > I = 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, gefärbt 

Andere Gewebe, > / = 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, bunt gewebt 

Andere Gewebe, > I = 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, bedruckt 

Andere Gewebe, > I = 85% aus nicht texturierten Polyesterfilamenten 

Andere Gewebe, > I = 85% aus synthetischen Filamenten, roh oder gebleicht 

Andere Gewebe, > / = 85% aus synthetischen Filamenten, gefärbt 

Andere Gewebe, > I = 85% aus synthetischen Filamenten, bunt gewebt 

Andere Gewebe, > I = 85% aus synthetischen Filamenten, bedruckt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, < 85% gemischt mit Baumwolle, roh oder 
gebleicht 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, < 85% gemischt mit Baumwolle, gefärbt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, < 85% gemischt mit Baumwolle, bunt 
gewebt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, < 85% gemischt mit Baumwolle, bedruckt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten; roh oder gebleicht 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, gefärbt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, bunt gewebt 

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, bedruckt 
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5408 10 

5408 21 

5408 22 

5408 23 

5408 24 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Gewebe aus hochfesten Filamentgarnen aus Viskose 

Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten 
Spinnstoffen, roh oder gebleicht 

Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten 
Spinnstoffen, gefärbt 

Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten 
Spinnstoffen, bunt gewebt 

Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten 
Spinnstoffen, bedruckt 

oder 

oder 

oder 

oder 

5408 31 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, roh oder gebleicht 

5408 32 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, gefärbt 

5408 33 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, bunt gewebt 

5408 34 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, bedruckt 

Synthetische oder künstliche Stapelfasern 

Spinnkabel aus Nylon oder anderen Polyamiden 

Spinnkabel aus Polyester 

Spinnkabel aus Polyacryl oder Modacryl 

Andere Spinnkabel aus synthetischen Filamenten 

Spinnkabel aus künstlichen Filamenten 

67 

Streifen aus künstlichen 

Streifen aus künstlichen 

Streifen aus künstlichen 

Streifen aus künstlichen 

Kap. 55 

5501 10 

5501 20 

5501 30 

5501 90 

5502 00 

5503 10 Stapelfasern aus Nylon oder anderen Polyamiden, weder kardiert noch gekämmt 

5503 20 

5503 30 

5503 40 

5503 90 

5504 10 

5504 90 

5505 10 

5505 20 

5506 10 

5506 20 

5506 30 

5506 90 

5507 00 

5508 10 

Stapelfasern aus Polyester, weder kardiert noch gekämmt 

Stapelfasern aus Polyacryl oder Modacryl, weder kardiert noch gekämmt 

Stapelfasern aus Polypropylen, weder kardiert noch gekämmt 

Andere synthetische Stapelfasern, weder kardiert noch gekämmt 

Künstliche Stapelfasern aus Viskose, weder kardiert noch gekämmt 

Künstliche Stapelfasern, andere als aus Viskose, weder kardiert noch gekämmt 

Abfälle von synthetischen Chemiefasern 

Abfälle von künstlichen Chemiefasern 

Stapelfasern -aus Nylon oder anderen Polyamiden, kardiert oder gekämmt 

Stapelfasern aus Polyester, kardiert oder gekämmt 

Stapelfasern aus Polyacryl oder Modacryl, kardiert oder gekämmt 

Andere synthetische Stapelfasern, kardiert oder gekämmt 

Künstliche Stapelfasern, kardiert oder gekämmt 

Nähgarne aus synthetischen Stapelfasern 

5508 20 Nähgarne aus künstlichen Stapelfasern 

5509 11 Garne, > / = 85% Nylon oder andere Polyamidstapelfasern, ungezwirnt, nicht In 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 12 Andere Garne, > / = 85% Nylon oder andere Polyamidstapelfasern, gezwirnt, nicht In 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 21 Garne, > / = 85% Polyesterstapelfasern, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf -

5509 22 Andere Garne, > / = 85% Polyesterstapelfasern, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 
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68 1646 der Beilagen 

HS-Nr. Warenbeschreibung 

5509 31 Garne, > / = 85% Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern, ungezwirnt, nicht In Aufma
chungen für den Kleinverkauf 

5509 32 Andere Garne, > / = 85% Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern, gezwirnt, nicht In 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 41 Garne, > / = 85% aus anderen synthetischen Stapelfasern, ungezwirnt, nicht In 

Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 42 Andere Garne, > / = 85% aus anderen synthetischen Stapelfasern, gezwirnt, nicht m 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 51 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit künstlichen Stapelfasern, nicht m 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 52 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht m 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509. 53 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Baumwolle,-nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5509 59 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 61 Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht m 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 62 Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5509 69 Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 91 Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern gemischt mit Wolle/feinen 
Tierhaaren 

5509 92 Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5509 99 Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern, nicht in Aufmachungen für den 
kleinverkauf 

5510 11 Garne, > / = 85% aus künstlichen Stapelfasern, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

5510 12 Andere Garne, >/= 85% aus künstlichen Stapelfasern, gezwirnt, nicht in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 

5510 20 Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5510 30 Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5510 90 Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5511 10 Garne (ausgenommen Nähgarne), > / = 85% aus synthetischen Stapelfasern, m 
Aufmachungen für den Kleinverkauf 

5511 20 Andere Garne, < 85% aus synthetischen Stapelfasern, In Aufmachungen für den 
Kleinverka uf 

5511 30 Garne (ausgenommen Nähgarne) aus künstlichen Fasern, in Aufmachungen für den· 
Kleinverkauf 

5512 11 Gewebe, >/= 85% Polyesterstapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht 

5512 19 Gewebe, > / = 85% Polyesterstapelfasern enthaltend, anders als roh oder gebleicht 

5512 21 Gewebe, >/= 85% Polyacrylstapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht 

5512 29 Gewebe, >/= 85% Polyacrylstapelfasern enthaltend, anders als roh oder gebleicht 

5512 91 Gewebe, >/= 85% andere synthetische Stapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht 
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HS-Nr. Warenbeschreibung 

5512 99 Gewebe, >/= 85% andere synthetische Stapelfasern enthaltend, anders als roh oder 
gebleicht 

5513 11 Gewebe in Leinwandbindung 'Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m" roh oder gebleicht . 

5513 12 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m" roh oder gebleicht 

5513 13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt rn/Baumwolle, </= 170 g/m" 
roh oder gebleicht 

5513 19 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m" roh oder gebleicht 

5513 21 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m" gefärbt 

5513 22 Gewebe in Köperbindung Polyesterst!tpelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m2

, gefärbt 

5513 23 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / = 170 g/m2
, 

gefärbt 

5513 29 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m" gefärbt 

5513 31 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m2

, bunt gewebt 

5513 32 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
~ 170 g/m" bunt gewebt . 

5513 33 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt rn/Baumwolle, </= 170 g/m', 
bunt gewebt 

5513 39 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m2

, bunt gewebt' . 

5513 41 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m2

, bedruckt 

5513 42 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/mZ, bedruckt 

5513 43 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, < 85%gemischt rn/Baumwolle, < / = 170 g/m2
, 

bedruckt . . . . 

5513 49 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, < / 
= 170 g/m2 , bedruckt ..' . 

5514 11 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, 
> 170 g/mZ, . roh oder gebleicht 

5514 12 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/mZ, 
roh oder gebleicht 

5514 13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m2
, roh 

oder gebleicht 

5514 19 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m" 
roh oder gebleicht 

5514 21 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, 
> 170 g/m2

, gefärbt 

5514 22 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m2
, 

gefärbt 

5514 23 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m" 
gefärbt 
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5514 29 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m\ 
gefärbt 

5514 31 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, 
> 170 g/m2

, bunt gewebt 

5514 32 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m\ 
bunt gewebt 

5514 33 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m\ 
bunt gewebt 

5514 39 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m>, 
bunt gewebt 

5514 41 Gewebe in· Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, 
> 170 g/m>, bedruckt 

5514 42 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt ~/Baumwolle, > 170 g/m2
, 

bedruckt 

5514 43 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m2
, 

bedruckt 

5514 49 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt rn/Baumwolle, > 170 g/m>, 
bedruckt 

5515 11 . Andere Gewebe au~ Polyesterstapelfasern gemischt mit Viskosestapelfasern 

5515 12 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern gemischt mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten 

5515 13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Wollelfeinen Tierhaaren 

5515 19 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern 

5515 21 Andere Gewebe aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten 

5515 22 Andere Gewebe aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren 

5515 29 Andere Gewebe aus Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern 

5515 91 Andere Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, gemischt mit synthetischen oder 
künstlichen Filamenten 

5515 92 Andere Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, gemischt mit Wollelfeinen 
Tierhaaren 

5515 99 Andere Gewebe aus synthetischen Stapelfasern 

5516 11 Gewebe, > / = 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht 

5516 12 Gewebe, >/= 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, gefärbt 

5516 13 Gewebe, > / = 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, bunt gewebt 

5516 14 Gewebe, > / = 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, bedruckt 

5516 21 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemisclit mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, roh oder gebleicht 

5516 22 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, gefärbt 

5516 23 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, bunt gewebt 

5516 24 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, bedruckt 

5516 31 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, roh 
oder gebleicht 

5516 32 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, gefärbt 
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, HS-Nr. 

5516 33 

5516 34 

5516 41 

5516 42 

5516 43 

5516 44 

5516 91 

5516 92 

5516 93 

5516 94 

Kap. 56 

5601 10 

5601 21 

5601 22 

5601 29 

5601 30 

5602 10 

5602 21 

5602 29 

5602 90 

5603 00 

5604 10 

5604 20 

5604 90 

5605 00 

5606 00 

5607 10 

1646 der Beilagen , 71 

Warenbeschreibung 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, bunt 
gewebt 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, . 
bedruckt 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Baumwolle, roh oder gebleicht 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Baumwolle, gefärbt 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Baumwolle, bunt gewebt 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, < 85% gemischt mit Baumwolle, bedruckt 

Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, roh oder gebleicht 

Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, gefärbt 

Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, bunt gewebt 

Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, bedruckt 

Watte, Fihe und Vliesstoffe; Garne; Bindfäden, Seile usw. 

Hygienische Waren aus Watte aus Spinnstoffen, zB hygienische Binden, . Tampons 

Watte aus Baumwolle und Waren daraus, andere als hygienische Waren 

Watte aus Chemiefasern und Waren daraus, andere als hygienische Waren 

Watte aus anderen Spinnstoffen und Waren daraus, andere als hygienische Waren 

Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen 

Nadelfilze und im Nähwirkverfahren hergestellte Flächenerzeugnisse 

Andere als Nadelfilze, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, nicht imprägniert, bestrichen, 
überzogen usw. 

Andere als Nadelfilze, aus anderen textilen Spinnstoffen, nicht imprägniert, bestrichen, 
überzogen usw. . 

Filze aus Spinnstoffen, anderweitig weder e'{fa:ßt noch inbegrIffen 

Vliesstoffe, auch i~prägniert, bestrichen, überzogen odergeschlchtei 

Kautschukfäden und -schnüre, mit Spinnstoffen überzogen 

Hochfeste Garne aus Polyester, Nylon, anderen Polyamiden, Viskose, bestrichen usw. 

Andere Spinnstoffgarne, Streifen. u. dgl., imprägniert, bestrichen/überzogen mit Kautschuk 
oder Kunststoffen 

Meiallgarne, bestehend aus Garnen aus Spinnstoffen in Verbindung mit Fäden, Streifen/ 
Pulver aus Metall 

Gimpen und andere Garne; Chenillegarne; Maschengarne 

Bindfäden, Seile und Taue, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern 

5607 21 Binde- und Pressengarne, aus Sisal oder anderen textilen Fasern von Agaven 

5607 29 Ander~ Bindfäden, Seile und Taue, aus Sisal 

5607 30 Bindfäden, Seile und Taue, aus Abaca oder anderen harten Blattfasern 

5607 41 Binde- und Pressengarne, aus Polyethylen oder Polypropylen 

5607 49 Andere Bindfäden, Seile und Taue, aus Polyethylen oder Polypropylen 

5607 50 Bindfäden, Seile und Taue, aus anderen synthetischen Chemiefasern 

5607 90 Bindfäden, Seile und Taue, aus anderen Materialien 

5608 11 Konfektionierte Fischernetze, aus Chemiefasern 

5608 19 Geknüpfte Netze aus Bindfäden/Seilen/Tauen, und andere konfektionierte Netze aus 
Chemiefasern 
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5608 90 

5609 00 

Kap. 57 

5701 10 

5701 90 

5702 10 

5702 20 

5702 31 

5702 32 

5702 39 

5702 41 

5702 42 

5702 49 

5702 51 

5702 52 

5702 59 

5702 91 

5702 92 

5702 99 

5703 10 

5703 20 

5703 30 

5703 90 

5704 10 

5704 90 

5705 00 

Kap. 58 

5801 10 

5801 21 

5801 22 

5801 23 

5801 24 

5801 25 

5801 26 

5801 31 

5801 32 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Andere geknüpfte Netze aus Bindfäden/Seilen/Tauen und konfektionierte Netze aus 
anderen Spinnstoffen 

Waren aus Garnen, Streifen, Bindfäden, Seilen oder Tauen, anderweitig weder erfaßt noch 
inbegriffen 

Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen 

Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren, geknüpft 

Teppiche aus anderen Spinnstoffen, geknüpft 

Kelem, Schumak, Karamanie uä. handgewebte Teppiche aus Spinnstoffen 

Bodenbeläge aus Kokosfasern· 

Andere Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, mit Flor, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus Chemiefasern, mit Flor, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus sonstigen Spinnstoffen, mit Flor, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, mit Flor, konfektioniert 

Andere Teppiche aus Chemiefasern, mit Flor, konfektioniert 

Andere Teppiche aus sonstigen Spinnstoffen, mit Flor, konfektioniert 

Andere. Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, gewebt, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus Chemiefasern, gewebt, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus sonstigen Spinnstoffen, gewebt, nicht konfektioniert 

Andere Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, gewebt, konfektioniert 

Andere Teppiche aus Chemiefasern, gewebt, konfektioniert 

Andere Teppiche aus sonstigen Spinnstoffen, gewebt, konfektioniert 

Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, getuftet 

Teppiche aus Nylon oder anderen Polyamiden, getuftet 

Teppiche aus anderen Chemiefasern, getuftet 

Teppiche aus anderen Spinnstoffen, getuftet 

Fliesen aus Filz aus Spinnstoffen, mit einer Fläche von höchstens 0,3 m2 

Teppiche aus Filz aus Spinnstoffen, anderweitig weder genannt noch inbegriffen 

Andere Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen 

Spezialgewebe; getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen; Spitzen; Tapisserien usw. 

Gewebte Samte aus Wolle/feinen Tierhaaren, ausgenommen Schlingengewebe und gewebte 
Bänder 

Gewebte Schußsamte und -plüsche/Baumwolle, nicht aufgeschnitten, ausgenommen 
Schlingengewebe und gewebte Bänder 

Gerippte Schußsamte und Plüsche, aufgeschnitten, ausgenommen gewebte Bänder 

Sonstige· Schußsamte und Schußplüsche, aus Baumwolle 

Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Baumwolle, nicht aufgeschnitten, ausgenommen 
Schlingengewebe und gewebte Bänder 

Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Baumwolle, aufgeschnitten, ausgenommen Schlingen
gewebe und gewebte Bänder 

Chenillegewebe aus Baumwolle, ausgenommen gewebte Bänder 

Gewebte Schußsamte und -plüsche/Chemiefasern, nicht aufgeschnitten, ausgenommen 
Schlingengewebe und gewebte Bänder 

Gerippte Schußsamte und Plüsche, aufgeschnitten, ausgenommen gewebte Bänder 
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HS-Nr. Warenbeschreibung 

5801 33 Sonstige Schußsamte und Schußplüsche, aus Chemiefasern 

5801 34 Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Chemiefasern, nicht aufgeschnitten, ausgenommen 
Schlingengewebe und gewebte Bänder 

5801 35 Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Chemiefasern, aufgeschnitten, ausgenommen 
Schlingengewebe und gewebte Bänder 

5801 36 Chenillegewebe aus Chemiefasern, ausgenommen gewebte Bänder 

5801 90 Gewebte Samte und Chenillegewebe aus anderen Spinnstoffen, ausgenommen Schlingen
gewebe ,und gewebte Bänder 

5802 11 Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle, andere als gewebte Bänder, 
roh 

5802 19 Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle, andere als gewebte Bänder, 
anders als roh 

5802 20 Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe aus anderen Spinnstoffen, andere als 
gewebte Bänder 

5802 30 Getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen, ausgenommen Erzeugnisse der Nr. 5703 

5803 10 Drehergewebe (Gaze) aus Baumwolle, ausgenommen gewebte Bänder 

5803 90 Drehergewebe (Gaze) aus anderen Spinnstoffen, ausgenommen gewebte Bänder 

5804 10 Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse, ausgenommen gewebte, gewirkte oder 
gestrickte Erzeugnisse • 

5804 21 Spitzen, maschinell hergestellt, aus Chemiefasern, als Meterware, Streifen oder Motive 

5804 29 Spitzen, maschinell hergestellt, aus anderen Spinnstoffen, als Meterware, Streifen oder 
Motive 

5804 30 Spitzen, mit der Hand hergestellt, als Meterware, Streifen oder Motive 

5805 00 Handgewebte Tapisserien und Tapisserien als Nadelarbeit, auch konfektioniert 

5806 10 Gewebte Bänder aus Samten, Plüschen und aus Chenillegeweben 

5806 20 Andere gewebte Bänder, > / = 5 Gew% Elastomergarrie/Kautschukfäden enthaltend 

5806 31 Andere gewebte Bänder aus Baumwolle 

5806 32 Andere gewebte Bänder aus Chemiefasern 

5806 39 Andere gewebte Bänder aus sonstigen Spinnstoffen 

5806 40 Schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern 

5807 10 Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren 'aus Spinnstoffen, gewebt 

5807 90 Andere Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, nicht gewebt 

5808 10 Geflechte als Meterware 

5808 90 Posamentierwaren als Meterware, nicht gewirkt; Quasten, Pompons und ähnliche Waren 

5809 00 Gewebe aus Metallfäden/Metallgarnen, für Bekleidung usw., anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen 

5810 10 Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, ohne sichtbaren Stickgrund 

5810 91 Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus Baumwolle 

5810 92 Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus Chemiefasern 

5810 99 Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus sonstigen Spinnstoffen 

5811 00 Textile Flächenerzeugnisse, als Meterware 

Kap. 59 Imprägnierte, bestrichene, überzogene/geschichtete Gewebe usw. 

5901 10 Gewebe, mit Leim bestrichen, wie sie für Bucheinbände verwendet werden 
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5901 90 

5902 10 

5902 20 

5902 90 

5903 10 

5903 20 

5903 90 

5904 10 

5904 91 

5904 92 

5905 00 

5906 10 

5906 91 

5906 99 

5907 00 

5908 00 

5909 00 

5910 00 

5911 10 

5911 20 

5911 31 

5911 32 

5911 40 

5911 90 

Kap. 60 

6001 10 

6001 21 

6001 22 

6001 29 

6001 91 

6001 92 

6001 99 

6002 10 

6002 20 

6002 30 

6002 41 

6002 42 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Pausleinwand; präparierte Malleinwand; steife Gewebe; für Hüte usw. 

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder ;nderen Polyamiden 

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Polyester 

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Viskose 

Andere Gewebe, mit Polyvinylchlorid imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet 

Andere Gewebe, mit Polyurethan imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet 

Andere Gewebe, mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet 

Linoleum, auch zugeschnitten 

Bodenbeläge, andere als Linoleum, mit einer Unterlage aus Nadelfilz/Vliesstoffen 

Bodenbeläge, andere als Linoleum, mit sonstiger Spinnstoffunterlage 

Textile Wandbeläge 

Kautschutierte Klebebänder mit einer Breite von 20 cm oder weniger 

Andere kautschutierte Gewebe, gewirkt oder gestrickt 

Andere kautschutierte Gewebe 

Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder überzogen; bemalte Gewebe (zB Theater
dekorationen) 

Dochte aus Spinnstoffen, für Lampen, Kocher usw.; Glühstrümpfe und Gewirke für 
Glühstrümpfe 

Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, ,aus Spinnstoffen 

Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen 

Gewebe, als Kratzenstoffe verwendet, und ähnliche Gewebe für technische Zwecke 

Siebtücher aus Spinnstoffen, auch konfektioniert 

Gewebe, auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendet, < 650 g/m2 

Gewebe, auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendet, > / = 650 g/m2 

Filtertücher, zum Pressen von Öl oder dgl. verwendet, auch aUs Menschenhaaren 

Andere textile Erzeugnisse und Spinnstoffwa;en, für technische Zwecke 

Gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse 

Gewirkte oder gestrickte textile Hochflorerzeugnisse 

Gewirkte oder gestrickte Schlinge'nerzeugnisse, aus Baumwolle 

Gewirkte oder gestrickte Schlingenerzeugnisse, aus Chemiefasern 

Gewirkte oder gestrickte Schlingenerzeugnisse, aus sonstigen Spinnstoffen 

Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus Baumwolle 

Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus Chemiefasern 

Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus sonstigen Spinnstoffen 

Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeugnisse, Breite < / = 30 cm, > / 
= 5 Gew% Elastomer/Kautschuk enthaltend 

Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeugnisse, mit einer Breite von 30 cm oder 
welliger 

Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeugnisse, Breite :> 30 cm, > / = 5 Gew% 
ElastomeriKautschuk enthaltend 

Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Baumwolle 
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6002 43 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Chemiefasern 

6002 49 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus sonstigen Materialien 

6002 91 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6002 92 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Baumwolle 

6002 93 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Chemiefasern 

6002 99 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus anderen Materialien 

Kap. 61 Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt 

75 

6101 10 Mäntel, Anoraks usw., für MänneriKnaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6101 20 ':Mäntel, Anoraks usw., für MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6101 30 Mäntel, Anoraks usw., für MänneriKnaben, gestrickt, aus Chemiefasern 

6101 90 Mäntel, Anoraks usw., für MänneriKnaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6102 10 Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6102 20 Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6102 30 Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

6102 90 Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

- 6103 11 Anzüge für MänneriKnaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Ti~rhaaren 

6103 12 Anzüge für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6103 19 Anzüge für Männ"~r/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen. 

6103 21 Ensembles für Männer/Knaben,gestri<:kt, aus Wolle.oder feinenTierha;tren 

6103 22 Ens~mbles für ~äJ1neriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6103 23 Ensembles für MänneriKnaben,ge~trickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

- 6103 29 ' Ensembles für Männer/K,naben, gestri,ckt,)l.)fs,sonstigenSpinnstgffen ' 

6103 31 Sakkos (Blazer), für MänneriKnaben, gestrirkt",aus .Wolle,odcrfeinc<I! Ti~rhaaren 

6103 32 Sakkos (Blazer),' f,ür MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle" 

6103 33 Sakkos (Blazer), Jür Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen.Spinnstoffen 

6103 39 Sakkos (Blazer), für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6103 41 . Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle/feinen 
Tieihaaren' , 

6103 42 Lange Hosen und kurze Hosen, für MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6103 43 Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer /Knaben, gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

6103 49 Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 11 Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6104 12 Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 13 Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6104 19 Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 21 Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6104 22 Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 23 Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6104 29 Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 31 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle eider feinen Tierhaaren 
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6104 32 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 33 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6104 39 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 41 Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6104 42 Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 43 Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6104 44. Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen 

6104 49 Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 51 Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6104 52 Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 53 Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6104 59 Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6104 61 Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle/feinen 
Tierhaaren . 

6104 62 Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6104 63 Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

6104 69 Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6105 10 Hemden für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6105 20 Hemden für MänneriKnaben, gestrickt, aus Chemiefasern 

6105 90 Hemden für MänneriKnaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6106 10 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6106 20 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

6106 90 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6107 11 Unterhosen für MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6107 12 Unterhosen für MänneriKnaben, gestrickt, aus Chemiefasern 

6107 19 Unterhosen für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6107 21 Nachthemden und Pyjamas für MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6107 22 Nachthemden und Pyjamas für MänneriKnaben, gestrickt, aus Chemiefasern 

6107 29 Nachthemden und Pyjamas für MänneriKnaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6107 91 Bademäntel, Hausmäntel usw. für MänneriKnaben, gestrickt, aus Baumwolle 

6107 92 Bademäntel, Hausmäntel usw. für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern 

6107 99 Bademäntel, Hausmäntel usw. für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6108 11 Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

6108 19 Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6108 21 Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6108 22 Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

6108 29 Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6108 31 Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

6108 32 Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

6108 39 Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 
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6108.91 

6108 92 

6108 99 

6109 10 

6109 90 

6110 10 

6110 20 

6110 30 

6110 90 

6111 10 

6111 20 

6111 30 

6111 90 

6112 11 

6112 12 

6112 19 

6112 20 

6112 31 

6112 39 

6112'41 

6112 49 

1646 der Beilagen 77 

Warenbeschreibung 

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle 

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern 

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

T-Shirts und Unterleibchen, gestrickt, aus Baumwolle 

T-Shirts und Unterleibchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus Baumwolle 

Pullover, Westen und ähnliche. Waren, gestrickt, aus Chemiefasern 

Pullover, Westen und ähnli~he Waren, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus Baumwolle 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Trainingsanzüge, gestrickt, aus Baumwolle 

Trainingsanzüge, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Trainingsanzüge, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Schianzüge, aus textilen Spinnstoffen, gestrickt 

Badebekleidung für MäimeriKnaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Badebekleidung für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Badebekleidung für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Badebekleidung für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6113 00 Bekleidung aus gestrickten, imprägnierten, gestrichenen, überzogenen oder geschichteten 
textilen Flächenerzeugnissen 

6114 10 Andere Bekleidung, .gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6114 20 Andere Bekleidung, gestrickt, aus Baumwolle 

6114 30 Andere Bekleidung, gestrickt, aus Chemiefasern 

6114 90 Andere Bekleidung, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6115 11 Strumpfhosen und Strümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen, < 67 dtex/Einfachgarn, 
gestrickt 

6115 12 Strumpfhosen und Strümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen, > / = 67 dtex/Einfachgarn, 
gestrickt 

6115 19 Strumpfhosen und Strümpfe, aus sonstigen Spinnstoffen, gestrickt 

6115 20 Damenstrümpfe (einschließlich Kniestrümpfe) aus textilem Einfachgarn <67 dtex, gestrickt 

6115 91 Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6115 92 . Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus Baumwolle 

6115 93 Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6115 99 Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6116 10 Handschuhe, gestrickt, mit Kunststoffen/Kautschuk imprägniert, gestrichen oder überzogen 

61 i 6 91 Handschuhe, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6116 92 Handschuhe, gestrickt, aus Baumwolle 
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6116 93 

6116 99 

6117 10 

6117 20 

6117 80 

6117 90 

Kap. 62 

6201 11 

6201 12 

6201 13 

6201 19 

6201 91 

6201 92 

6201 93 

6201 99 

6202 11 

6202 12 

6202 13 

6202 19 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Handschuhe, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Handschuhe, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

'schals, Halstücher, Schleier und ähnliche Waren, gestrickt, aus Spinnstoffen 

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, gestrickt, aus Spinnstoffen 

Anderes Bekleidungszubehör, gestrickt, aus Spinnstoffen 

Teile von Bekleidung/Bekleidungszubehör, gestrickt, aus Spinnstoffen 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, nicht gewirkt oder gestrickt 

Mäntel und ähnliche Waren, für MänneriKnaben, nicht gestrickt,· aus Wolle/feinen 
Tierhaaren 

Mäntel und ähnliche Waren, für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Mäntel und ähnliche Waren, für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Mäntel und. ähnliche' Waren, für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Anoraks und ähnliche Waren, für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen 
Tierhaaren 

. Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt~ aus Wollelfeinen 
Tierhaaren . . 

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

6202 91 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen 
Tierhaaren 

6202 92 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6202 93 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

6202 99 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstIgen 
Spinnstoffen 

6203 11 Anzüge für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6203 12 Anzüge für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6203 19 Anzüge für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6203 21 Ensembles für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6203 22 Ensembles für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6203 23 Ensembles für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6203 29 Ensembles für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6203 31 Sakkos (Blazer) für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6203 32 SaJili-os (Blazer) für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6203 33 Sakkos (Blazer) für MänneriKnaben, nicht gestrickt; aus synthetischen Spinnstoffen 

6203 39 Sakkos (Blazer) für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6203 41 Lange/kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
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6203 42 

6203 43 

6203 49 

6204 11 

6204 12 

6204 13 

6204 19 

6204 21 

6204 22 

6204 23 

6204 29 

6204 31 

Lange Hosen und kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Lange/kurze Hosen für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Lange/kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht .gestrickt, aus Baumwolle 

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, auS sonstigen Spinnstoffen 

Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6204 32 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6204 33 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6204 39 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6204 41 Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6204 42 Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6204 43 Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6204 44 Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen 

6204 49 Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6204 51 Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, .aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6204 52 Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, .aus Baumwolle 

6204 53 Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6204 59 Röcke für Frauen/Mädchen; nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6204 61 Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren 

6204 62 Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6204 63 Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6204 69 Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6205 10 Hemden für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6205 20 Hemden für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6205 30 Hemden für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

6205 90 Hemden für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6206 10 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide 

6206 20 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen Tierhaaren 

6206 30 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6206 40 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

6206 90 Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6207 11 Unterhosen für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6207 19 Unterhosen für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 
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6207 21 

6207 22 

6207 29 

6207 91 

6207 92 

6207 99 

6208 11 

6208 19 

6208 21 

620822 

6208 29 

6208 91 

6208· 92 

6208 99 

6209 10 

620920 

6209 30 

6209 90 

6210 10 

6210 20 

6210 30 

6210 40 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Nachthemden und Pyjamas für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Nachthemden und Pyjamas für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

Bademäntel, Hausmäntel usw., für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Bademäntel, Hausmäntel usw., für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Bademäntel, Hausmäntel usw., für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mä~chen, nicht gestric;kt, aus Chemiefasern 

. Unterkleider und Unterröcke für· Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus spnstigen 
Spinnstoffen . 

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle· 

Nachth~mden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, nicht g~strickt, aus Chemiefasern 

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Unterhosen; Bademäntel usw., für FraueillMädchen, nicht' gestrickt, aus Baumwolle 

Unterhosen, Bademäntel usw., für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

Unterhosen, Bademäntel usw., für Frauen/Mädchen, hicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus Wollelfeinen 
Tierhaaren 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, ni6ht gestrickt:, aJsBaurriwoll~ 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

Bekleidung und Bekleidungszl,lbehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Bekleidung aus textilen Filzen und Vliesstoffen 

Mäntel und ähnliche Artikel für MänneriKnaben, aus Geweben, imprägniert, beschichtet, 
überzogen usw. 

Mäntel und ähnliche Artikel für Frauen/Mädchen, aus Geweben, imprägniert, beschichtet, 
überzogen usw. 

Andere Bekleidung für MänneriKnaben, aus Geweben, imprägniert, beschichtet, überzogen 
usw. 

6210 50 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, aus Geweben, imprägniert, beschichtet, 
überzogen usw. 

6211 11 Badebekleidung für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstoffen 

6211 12 Badebekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstoffen 

6211 20 Schianzüge, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstofferi 

6211 31 Andere Bekleidung für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6211 32 Andere Bekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6211 33 Andere Bekleidung für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

6211 39 Andere Bekleidung für MänneriKnaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6211 41 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen; nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6211 42 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6211 43 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 
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HS-Nr. Warenbeschreibung 

6211 49 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6212 10 Büstenhalter und Teile davon, aus Spinnstoffen 

6212 20 Hüftgürtel, Miederhosen und Teile davon, aus Spinnstoffen 

6212 30 Korseletts und' Teile davon, aus Spinnstoffen 

6212 90 Korsette, Hosenträger und ähnliche Waren, sowie Teile davon, aus Spinnstoffen 

6213 10 _ Taschentücher, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide 

6213 20 Taschentücher, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

6213 90 Taschentücher, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6214 10 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide 

6214 20 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

6214 30 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen 

6214 40 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen 

6214 90 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6215 10 Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide 

6215 20 Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus Chemiefasern 

6215 90 Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen 

6216 00 Handschuhe, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen 

6217 10 Anderes Bekleidungszubehör, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen 

81 

6217 90 Teile von Bekleidung/Zubehör, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen 

Kap. 63 Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren usw. 

6301 10 Decken mit elektrischer Heizvorrichtung, aus Spinnstoffen 

6301 20 Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren 

6301 30 Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus Baumwolle 

6301 40 Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus synthetischen 
Spinnstoffen 

6301 90 Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus sonstigen 
Spinnstoffen 

6302 10 Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt 

6302 21 Bettwäsche, aus Baumwolle, bedruckt, nicht gestrickt 

6302 22 Bettwäsche, aus Chemiefasern, bedruckt, nicht gestri~kt 

6302 29 Bettwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen, bedruckt, nicht gestrickt 

6302 31 Andere Bettwäsche, aus Baumwolle 

6302 32 Andere Bettwäsche, aus Chemiefasern 

6302 39 Andere Bettwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen 

6302 40 Tischwäsche, gewirkt oder gestrickt 

6302 51 Tischwäsche, aus Baumwolle, nicht gestrickt 

6302 52 Tischwäsche, aus Flachs (Leinen), nicht gestrickt 

6302 53 Tischwäsche, aus Chemiefasern, nicht gestrickt 

6302 59 Tischwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen, nicht gestrickt 
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HS-Nr. 

6302 60 

6302 91 

6302 92 

6302 93 

6302 99 

6303 11 

6303 12 

6303 19 

6303 91 

6303 92 

6303 99 

6304 11 

6304 19 

6304 91 

6304 92 

6304 93 

6304 99 

6305 10 

6305 20 

6305 31 

6305 39 

6305 90 

6306 11 

6306 12 

6306 19 

6306 21 

6306 22 

6306 29 

6306 31 

6306 39 

6306 41 

6306 49 

6306 91 

6306 99 

6307 10 

1646 der Beilagen 

Warenbeschreibung 

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus gewebten oder gewirkten Frottier
erzeugnissen, aus Baumwolle 

Andere Wäsche für Körperpflege und Küche!lwäsche, aus Baumwolle 

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus Flachs (Leinen) 

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus Chemiefasern 

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen 

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus Baumwolle 

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, nicht gestrickt, aus Baumwolle 

Gardinen, \Torhänge, Innenrollos, FensteriBettbehänge, nicht gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen 

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, FensteriBettbehänge, nicht gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen 

Andere Bettüberwürfe aus Spinnstoffen, gewirkt oder gestrickt 

Andere Bettüberwürfe aus Spinnstoffen, nicht gewirkt oder gestrickt 

Andere Waren für die Innenausstattung, aus Spinnstoffen, gewirkt oder gestrickt 

Andere Waren für die Innenausstattung, aus Baumwolle, nicht gewirkt oder gestrickt 

Andere Waren für die Innenausstattung, aus synthetischen Spinnstoffen, nicht gewirkt oder 
gestrickt 

Andere Waren für die Innenausstattung, aus sonstigen Spinnstoffen, nicht gewirkt oder 
gestrickt 

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern 

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus Baumwolle 

Säcke und Beutel, für Verpackungs zwecke, aus Streifen oder dgl., aus Polyethylen oder 
Polypropylen 

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus sonstigen Chemiefasern 

Sä~ke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus sonstigen Spinnstoffen 

Planen und Markisen, aus Baumwolle 

Planen und Markisen, aus synthetischen Spinnstoffen 

Planen und Markisen, aus sonstigen Spinnstoffen 

Zelte, aus Baumwolle 

Zelte, aus synthetischen Spinnstoffen 

Zelte, aus sonstigen Spinnstoffen 

Segel, aus synthetischen Spinnstoffen 

Segel, aus sonstigen Spinnstoffen 

Luftmatratzen, aus Baumwolle 

Luftmatratzen, aus sonstigen Spinnstoffen 

Andere Campingausrüstung, aus Baumwolle 

Andere Campingausrüstung, aus sonstigen Spinnstoffen 

Scheuertücher, Putztücher, Geschirrspüllappen, Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher, 
aus Spinnstoffen 
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HS-Nr. Warenbeschreibung 

6307 20 Schwimmwesten und Rettungsgürtel, aus Spinnstoffen 

6307 90 Andere konfektionierte Spinnstoffwaren, einschließlich Schnittmuster für Kleidungsstücke 

6308 00 Warenzusammenstellungen aus Geweben und Garnen, zur Herstellung von Teppichen, 
Tapisserien usw. 

6309 00 Altwaren 

Textil- und Bekleidungswaren in den Kapiteln 30-49, 64-96 

3005 90 Watte, Gaze; Binden und ähnliche Waren 

ex 3921 
12} . 

ex 3921 13 Gewebte und gestrickte ,Flächenerzeugnisse und Vliesstoffe, bestrichen, überzogen oder 
geschichtet mit Kunststoffen 

ex 3921 90 . 

ex 4202 12 

ex 4202 22 

ex 4202 32 

ex 4202 92 

Gepäck, Handtaschen und Flachwaren, mit einer Außenseite überwiegend aus Spinnstoffen 

ex 6405 20 Schuhe mit Sohlen und Oberteilen aus Wollfilz 

ex 6406 10 

ex 6406 99 

6501 00 

6502 00 

6503 00 

6504 00 

6505 90 

6601 10 

6601 91 

6601 99 

ex 7019 10 

ex 7019 20 

8708 21 

8804 00 

9113 90 

ex 9404 90 

9502 91 

ex 9612 10 

Schuhoberteile, deren äußere Oberfläche zu mindestens 50% aus Spinnstoffen besteht 

Gamaschen und Wadenschützer, aus Spinnstoffen' 

Hutstumpen, aus Filz; Hutplatten und Manchons, aus Filz 

Hutstumpen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art 
hergestellt 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus 
Stoffen aller Art hergestellt 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, gestrickt oder aus Spitzen oder ande;en Spinnstoffen 
hergestellt 

Regenschirme und Sonnenschirme, für Gartenzwecke 

Schirme für andere Zwecke, zusammenschiebbar 

Sonstige Schirme 

Garne aus Glasfasern 

Gewebe aus Glasfasern 

Sicherheitsgurte für Kraftfahrzeuge 

Fallschirme; deren Teile und Zubehör 

Uhrarmbänder aus Spinnstoffen 

Sitzkissen und Polster, aus Baumwolle; Steppdecken; Tuchenten; Daunendecken und 
ähnliche Waren aus Spinnstoffen 

Bekleidung für Puppen 

Gewebte Farbbänder, aus Chemiefasern, andere als Farbbänder mit emer Breite von 
weniger als 30 mm und in Kassetten eingebaut 
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER TECHNISCHE 
HANDELSHEMMNISSE 

Die Mitglieder, 

im Hinblick auf die Multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde; 

in dem Wunsch, die Ziele des GATT 1994 zu 
fördern; 

in Anerkennung des bedeutenden Beitrages, den 
internationale Normen und Systemen der Konfor
mitätsbewertung durch Verbesserung der Lei-

kommen hiermit wie folgt überein: 

1.1 

Artikelt 

Allgemeine Bestimmungen 

Die allgemeinen Begriffe für Normung und 
Verfahren zur Konformitätsbewertung 
haben normalerweise unter Berücksichti
gung ihres Zusammenhangs und im Hin
blick auf die Ziele und Zwecke dieses 
Übereinkommens die Bedeutung, die ihnen 
durch die im Rahmen der Vereinten 
Nationen angenommenen Definitionen 
und durch internationale Normenorganisa-
tionen gegeben wurden. 

stungsfähigkeit der Erzeugung und Erleichterung 1.2 Für die Zwecke dieses Übereinkommens 
werden jedoch die Begriffe in der im des internationalen Handels in dieser Hinsicht 

leisten können; Anhang 1 angeführten Bedeutung verwen
det. 

in dein Wunsch, die Entwicklung solcher 1.3 Alle Waren, einschließlich industrieller und 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, fallen 
unter dieses Übereinkommen. 
Einkaufsspezifikationen, die von staatlichen 
Stellen für die Erzeugung oder den 

internationaler Normen und Systeme der Konfor
mitätsbewertung zu ermutigen; 

in dem Wunsch, dennoch sicherzustellen, daß 
technische Vorschriften und Normen, einschließ
lich Erfordernisse der Verpackung, Kennzeichnung 
und Beschriftung· sowie Verfahren zur Konformi
tätsbewertung mit technischen Vorschriften und 
Normen keine unnötigen Hemmnisse für den 
internationalen Handel schaffen; 

in Anerkennung, daß kein Land gehindert 
werden soll, die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, um die Qualität seiner Ausfuhren zu 
erhalten, das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen sowie die Umwelt 

1.4 

1.5 

Verbrauch durch staatliche Stellen erstellt 
werden, fallen nicht unter dieses Überein
kommen, sondern sind Gegenstand des 
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen gemäß seinem Anwen-
dungsbereich. 
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens 
finden auf sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen, wie sie im Anhang Ades 
Übereinkommens über die Anwendung 
sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen 

zu schützen oder irreführende Praktiken im 1.6 
beschrieben sind, keine Anwendung. 
Jede Bezugnahme in diesem Übereinkom
men auf technische Vorschriften, Normen geeignet erachteten Ausmaß zu verhindern, sofern 

solche Maßnahmen nicht so angewandt werden, 
daß sie als Mittel einer willkürlichen oder 
ungerechtfertigten Diskriminierung von Ländern, 
in denen die gleichen Verhältnisse bestehen, oder 
eine verschleierte Beschränkung des internationalen 
Handels darstellen und sonst mit den Bestimmun-
gen dieses Übereinkommen übereinstimmen; 

in Anerkennung, daß kein Land daran gehindert 
werden soll, für den Schutz seiner wesentlichen 
Sicherheitsinteressen notwendige Maßnahmen zu 
treffen; 

in Anerkennung des Beitrags, den die inter
nationale Normung zum Technologietransfer aus 
entwickelten Ländern nach Entwicklungsländern 
leisten kann; 

in Anerkennung, daß für die Entwicklungsländer 
bei der Ausarbeitung und Anwendung technischer 
Vorschriften und Normen und von Verfahren für 
die Konformitätsbewertung mit technischen Vor" 
schriften und Normen besondere Schwierigkeiten 
auftreten können und in dem Wunsch, sie bei ihren 
Bemühungen auf diesem Gebiet zu unterstützen; 

und Verfahren zur Konformitätsbewertung 
in diesem Übereinkommen ist so aus
zulegen, daß sie auch alle Anderungen 
hierzu sowie alle Ergänzungen der Regeln 
oder deren Warenkreis, ausgenommen 
Anderungen und Ergänzungen unbedeu
tender Art, umfaßt. 

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN UND 
NORMEN 

Artikel 2 

Ausarbeitung, Annahme und Anwendung techni
scher Vorschriften durch Stellen der Zentralregie

rung 

In bezug auf die Stellen der Zentralregierung 
gilt: 
2.1 Die Mitglieder stellen sicher, daß im 

Hinblick auf technische Vorschriften aus 
dem Gebiet eines Mitglieds eingeführten 
Waren eine nicht weniger günstige Behand
lung gewährt wird, als den gleichartigen 
Waren inländischen Ursprungs oder gleich
artigen Waren mit Ursprung in einem 
anderen Land. 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

1646 der Beilagen 

Die Mitglieder stellen sicher, daß techni
sche Vorschriften nicht in der Absicht oder 
mit der Wirkung, unnötige Hindernisse für 
den internationalen Handel zu schaffen, 
ausgearbeitet, angenommen oder ange
wandt werden. Zu diesem Zweck werden 
technische Vorschriften nicht handels be
schränkender sein als notwendig, um die 
berechtigte Zielsetzung zu erfüllen unter 
Berücksichtigung der Risken, die eine 
Nichterfüllung schaffen würde. Solche 
berechtigte Zielsetzungen sind unter ande
rem Erfordernisse nationaler Sicherheit, 
Verhinderung irreführender Praktiken, 
Schutz der Gesundheit oder Sicherheit der 
Menschen, des Lebens oder Gesundheit 
von Tieren und Pflanzen oder der Umwelt. 
Bei Feststellung solcher Risken gelten als in 
Frage kommende überlegungs elemente 
unter anderem verfügbare wissenschaftli
che und technische Information, verwandte 
Erzeugungstechnologie oder der beabsich
tigte Endverbrauch der Waren. 
Technische Vorschriften werden nicht 
beibehalten, wenn die Umstände oder 
Zielsetzungen, die zu ihrer Annahme 
führten, nicht mehr bestehen oder wenn 
geänderte Umstände oder Zielsetzungen in 
einer weniger handels beschränkenden Wei
se behandelt werden können. 
Wenn technische Vorschriften erforderlich 
sind und entsprechende internationale 
Normen bestehen oder deren Vollendung 
bevorsteht, werden die Mitglieder diese 
oder die entsprechenden. Teile davon als 
Grundlage für ihre technischen Vorschrif
ten benützen, es sei denn, solche inter
nationale Normen oder entsprechende 
Teile wären unwirksame oder ungeeignete 
Mittel zur Erfüllung der angestrebten 
berechtigten Zielsetzungen, zum Beispiel 
wegen grundlegender klimatischer oder 
geographischer Gegebenheiten oder grund
legender technologischer Probleme. 
Bei Ausarbeitung, Annahme oder Anwen
dung einer technischen Vorschrift, die eine 
bedeutende Auswirkung auf den Handel 
anderer Mitglieder haben könnte, wird das 
Mitglied auf Verlangen eines anderen 
Mitglieds die Rechtfertigung für diese 
technische Vorschrift im Sinne der Bestim
mungen der Absätze 2 bis 4 erläutern. 
Wenn immer eine- technische Vorschrift für 
eine der im Absatz 2 ausdrücklich genann
ten Zielsetzungen ausgearbeitet, angenom
men oder angewandt wird und in überein-, 
stimmung mit entsprechenden internationa
len Normen ist, gilt sie unbestreitbar als kein 
Hindernis für den internationalen Handel. 
Die Mitglieder beteiligen sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und mit dem Ziel, eine 

2.7 

2.8 

2.9 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

2.9.4 

85 

möglichst ~eitgehende Harmonisierung der 
technischen Vorschriften zu erreichen, voll 
und ganz an der Ausarbeitung von 
internationalen Normen durch die zustän
digen internationalen Normenorganisatio
nen, wenn sie für die betreffenden Waren 
technische Vorschriften angenommen 
haben oder vorsehen. 

Die Mitglieder werden die Annahme 
gleichwertiger technischer Vorschriften 
anderer Mitglieder wohlwollend prüfen, 
selbst wenn sich diese Vorschriften von 
ihren eigenen unterscheiden, vorausgesetzt, 
sie sind der Meinung, daß diese Vorschrif
ten die Zielsetzungen ihrer eigenen V or
schriften ausreichend erfüllen. 

Soweit angebracht, umschreiben die Mit
glieder die technischen Vorschriften eher in 
bezug auf die Gebrauchstauglichkeit als in 
bezug auf Konstruktion oder beschreiben
de Merkmale. 

Besteht keine einschlägige internationale 
Norm oder weicht der technische Inhalt 
einer vorgeschlagenen Vorschrift wesent
lich vom technischen Inhalt einschlägiger 
internationaler Normen ab, und wenn die 
technische Vorschrift eine bedeutende 
Auswirkung auf den Handel anderer 
Mitglieder haben könnte, werden die 
Mitglieder: 

zu einem angemessenen frühen Zeitpunkt 
die beabsichtigte Einführung einer 
bestimmten technischen Vorschrift in einer 
Veröffentlichung in einer solchen Weise 
bekanntmachen, daß interessierte Parteien 
anderer Mitglieder in die Lage versetzt 
werden, sich damit vertraut zu machen; 

den anderen Mitgliedern durch das Sekre
tariat die Waren mitteilen, für die 
technische Vorschriften gelten werden und 
kurz Zweck und Gründe der Einführung 
der vorgeschlagenen technischen Vorschrif
ten angeben; solche Notifikationen werden 
zu einem angemessen frühen Zeitpunkt 
stattfinden, wenn noch Änderungen ange
bracht und Stellungnahmen in Betracht 
gezogen werden können; 

auf Ersuchen anderen Mitgliedern Einzel
heiten oder Kopien der vorgeschlagenen 
technischen Vorschriften zur Verfügung 
stellen und, sofern möglich, jene Teile 
bezeichnen, deren Inhalt wesentlich von 
den einschlägigen internationalen Normen 
abweicht; 

anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung 
ausreichende Zeit für schriftliche Stellung
nahmen einräumen, auf Ersuchen diese 
Stellungnahmen erörtern, sowie die schrift
lichen Stellungnahmen und die Ergebnisse 
der Erörterungen in Betracht ziehen. 
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2.1 0 Vorbehaltlich der einleitenden Bestimmun
gen zum Absatz 9 kann ein Mitglied, wenn 
es dies als notwendig erachtet, im Absatz 9 
aufgezählte Schritte unterlassen, wenn 
dringende Probleme der Sicherheit, 
Gesundheit, des Umweltschutzes oder der 
nationalen Sicherheit entstehen oder zu 
entstehen drohen, vorausgesetzt, daß das 
Mitglied nach Annahme einer technischen 
Vorschrift: 

2.10.1 den anderen Mitgliedern durch das Sekre
tariat unverzüglich die besondere techni
sche Vorschrift und die Waren, für die sie 
gilt, sowie den Zweck und die Gründe für 
die technische Vorschrift, einschließlich der 
Art der dringenden Probleme mitteilt; 

2.10.2 auf Ersuchen den anderen Mitgliedern 
Kopien der technischen Vorschrift zur 
Verfügung stellt; 

2.10.3 anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung 
gestattet, ihre Stellungnahmen schriftlich 
einzubringen, diese auf Ersuchen zu 
erörtern, sowie diese schriftlichen Stellung
nahmen und die Ergebnisse dieser Erörte
rungen in Betracht zu ziehen. 

2.11 Die Mitglieder stellen sicher, daß alle 
angenommenen technischen Vorschriften 
unverzüglich veröffentlicht oder in anderer 
Weise derart verfügbar gemacht werden, 
um die interessierten Parteien anderer 
Mitglieder in die Lage zu versetzen, sich 
mit den technischen Vorschriften vertraut 
zu machen. 

2.12 Sofern keine der im Absatz 10 erwähnten 
dringenden . Umstände vorliegen, räumen 
die Mitglieder zwischen der Veröffentli
chung und dem Inkrafttreten technischer 
Vorschriften einen ausreichenden Abstand 
ein, damit die Erzeuger der ausführenden 
Mitglieder und vor allem jene von 
Entwicklungsland-Mitgliedern Zeit haben, 
ihre Waren oder Erzeugungsmethoden den 
Anforderungen des einführenden Mitglieds 
anzupassen. 

Artikel 3 

Ausarbeitung, Annahme und Anwendung techni
scher Vorschriften durch lokale Regierungsstellen 

und nichtstaatliche Stellen 

In bezug auf lokale Regierungsstellen und 
nichtstaatliche Stellen in ihren Gebieten gilt: 
3.1 Die Mitglieder treffen die ihnen zur 

Verfügung stehenden geeigneten Maßnah
men, um sicherzustellen, daß diese Stellen 
die Bestimmunge~ des Artikels 2 einhalten, 
mit Ausnahme der im Artikel 2 Absätze 9.2 
und 10.1 vorgesehenen N otifizierungsver
pflichtung. 

3.2 Die Mitglieder stellen sicher, daß die 
technischen Vorschriften lokaler Regie-

rungsstellen unmittelbar auf der Ebene 
unter der Zentralregierung in Überein
stimmung mit den Bestimmungen des 
Artikels 2 Absätze 9.2 und 10.1 notifiziert 
werden, doch wird keine Notifikation von 
technischen Vorschriften verlangt, deren 
technischer Inhalt im wesentlichen derselbe 
ist, wie jener früher notifizierter techni
scher Vorschriften der Stellender Zentral
regierung des betreffenden Mitglieds. 

3.3 Die Mitglieder können Kontakte mit 
anderen Mitgliedern, einschließlich Notifi
kationen, Versorgung mit Informationen, 
Stellungnahmen und Erörterungen gemäß 
Artikel 2 Absätze 9 und 10 verlangen, die 
im Wege der Zentralregierung stattfinden. 

3.4 Die Mitglieder werden keine Maßnahmen 
treffen, wodurch sie lokale Regierungs
stellen oder nichtstaatliche Stellen innerhalb 
ihrer Gebiete auffordern oder diese veran
lassen, in einer mit den Bestimmungen des 
Artikels 2 unvereinbaren Weise zu handeln. 

3.5 Die Mitglieder sind nach diesem Überein
kommen für die Einhaltung aller Bestim
mungen des Artikels 2 voll verantwortlich. 
Die Mitglieder gestalten und vollziehen 
positive Maßnahmen und Mechanismen 
zur Unterstützung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Artikels 2 durch ·andere 
als zentrale Regierungsstellen. 

Artikel 4 

Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von 
Normen 

4.1 Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre 
zentralen Normenbehörden den Kodex des 
guten Verhaltens für die Ausarbeitung, 
Annahme und Anwendung der Normen 
im Anhang 3 dieses Übereinkommens (in 
diesem Übereinkommen "Kodex des guten 
Verhaltens" genannt) annehmen und ein
halten. Sie werden solche ihnen verfügbare 
zielführende Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, daß innerhalb ihrer 
Gebiete lokale staatliche und nichtstaat
liche Normenorganisationen, wie auch 
regionale Normenorganisationen, wovon 
diese oder eine oder mehrere Organisatio
nen innerhalb ihres Gebietes Mitglieder 
sind, den Kodex des guten Verhaltens 
annehmen und einhalten. Darüber hinaus 
werden die Mitglieder keine Maßnahmen 
treffen, die unmittelbar oder mittelbar die 
Forderung oder Aufforderung an solche 
Normenorganisationen zur Folge haben, in 
einer mit den Bestimmungen des Kodex 
des guten Verhaltens unvereinbaren Weise 
zu handeln. Die Verpflichtungen der 
Mitglieder im Hinblick darauf, daß die 
Normenorganisationen die Bestimmungen 
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des Kodex des guten Verhaltens einhalten, 
gelten ohne Rücksicht darauf, -ob die 
Normenorganisationen den Kodex des 
guten Verhaltens angenommen haben oder 
nicht. 

4.2 Die Normenorganisationen, die den Kodex 
des guten Verhaltens angenommen haben 
und ihn einhalten, werden von den 
Mitgliedern als solche anerkannt, die die 
Grundsätze dieses übereinkommens ein
halten. 

KONFORMITÄT MIT TECHNISCHEN VOR
SCHRIFTEN UND NORMEN 

Artikel 5 

Verfahren zur Konformitätsbewertung durch Stel
len der Zentralregierung 

5.1 Die Mitglieder stellen sicher, daß in Fällen 
in denen ein positiver Nachweis der 
Konformität mit technischen Vorschriften 
und Normen verlangt wird, ihre Stellen der 
Zentralregierung die folgenden Bestimmun
gen auf Waren mit Ursprung in den 
Gebieten anderer Mitglieder anwenden: 

5.1.1 die Verfahren zur Konformitätsbewertung 
werden so ausgearbeitet, angenommen und 
angewandt, daß der Zutritt für Lieferer 
gleichartiger Waren mit Ursprung in 
Gebieten anderer Mitglieder unter nicht 
weniger günstigen Bedingungen als für 
Lieferer gleichartiger Waren mit inländi
schem Ursprung oder Ursprung in irgend 
einem anderen Land in vergleichbarer Lage 
gewährt wird; Zutritt umfaßt das Recht des 
Lieferers auf Konformitätsbewertung 
gemäß den Verfahrensregeln, einschließ
lich der Möglichkeit zu Handlungen 
zwecks Konformitätsbewertung am Ort 
der Einrichtungen und die Systemmarke 
zu erhalten, sofern dies durch dieses 
Verfahren vorgesehen ist; 

5.1.2 Verfahren zur Konformitätsbewertung 
werden nicht in der Absicht oder mit der 
Wirkung, unnötige Hemmnisse für den 
internationalen Handel zu schaffen, aus
gearbeitet, angenommen oder angewandt. 
Dies bedeutet unter anderem, daß Ver
fahren zur Konformitätsbewertung nicht 
strenger als notwendig sein oder ange
wandt werden, um dem einführenden 
Mitglied genügend Vertrauen zu geben, 
daß die Waren mit den anwendbaren 
technischen Vorschriften oder Normen 
übereinstimmen, unter Berücksichtigung 
der Risken, die eine Nicht-übereinstim
mung hervorrufen würde. 

5.2 Bei Durchführung der Bestimmungen des 
Absatzes 1 stellen die Mitglieder sicher, 
daß: 

5.2.1 Verfahren zur Konformitätsbewertung so 
rasch wie möglich eingeleitet und abge
schlossen werden und in einer für Waren 
mit Ursprung in den Gebieten der 
Mitglieder nicht weniger günstigen Rei
hung als für gleichartige inländische 
Waren; 

5.2.2 der Zeitraum der Normsetzung jedes 
Verfahrens zur Konformitätsbewertung 
veröffentlicht wird oder der voraussicht
liche Normsetzungszeitraum dem Antrag
steller auf Verlangen mitgeteilt wird; nach 
Erhalt einer Anmeldung prüft die zustän
dige Stelle unverzüglich die Vollständigkeit 
der Unterlagen und informiert den Anmel
der in genauer und vollständiger Weise von 
den Mängeln; die zuständige Stelle über
mittelt dem Anmelder so rasch wie möglich 
die Ergebnisse der Bewertung in genauer 
und vollständiger Weise, damit, falls 
notwendig, Berichtigungen vorgenommen 
werden können; selbst wenn die Anmel
dung Mängel aufweist, fährt die zuständige 
Stelle mit der Konformitätsbewertung so 
weit wie möglich fort, wenn der Anmelder 
darum ersucht; auf Ersuchen wird der 
Anmelder vom Verfahrensstand mit Erläu
terung von Verzögerungen informiert; 

5.2.3 Informationserfordernisse auf das für die 
Konformitätsbewertung und Festsetzung 
der Gebühren Notwendige beschränkt 
sind; 

5.2.4 die Vertraulichkeit von Informationen, die 
im Zusammenhang mit solchen Verfahren 
zur Konformitätsbewertung auftauchen 
oder beigesteIlt werden, über Waren mit 
Ursprung in den Gebieten anderer Mit
glieder in derselben Art wie für inländische 
Waren und in einer Weise gewahrt wird, 
daß berechtigte Handelsinteressenge
schützt sind; 

5.2.5 alle für ein Verfahren zur Konformi
tätsbewertung einer Ware mit Ursprung in 
den Gebieten eines anderen Mitglieds 
erhobenen Gebühren gleichwertig mit den 
Gebühren sind, die für die Konformi
tätsbewertung für gleichartige Waren 
inländischen Ursprungs oder mit Ursprung· 
in jedem anderen Land verrechnet werden, 
unter Berücksichtigung der Kosten für 
Benachrichtigung, Beförderung und ande
re Kosten, die aus Unterschieden zwischen 
der örtlichen Lage der Einrichtungen des 
Anmelders und der Konformitätsbewer
tungsbehörde entstehen; 

5.2.6 die Wahl des Standorts der Einrichtungen, 
die in Verfahren zur' Konformitätsbewer
tung verwendet werden und die Auswahl 
der Proben so gewählt werden, daß sie 
keine unnötigen Schwierigkeiten für die 
Anmelder oder ihre Vertreter verursachen; 
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5.2.7 

5.2.8 

5.3 

5.4-

5.5 

5.6 

1646 der Beilagen 

, wenn 'Spezifikationen einer Ware nach, 
Konformitätsfeststellung gegenüber den 
anweridbaren . technischen Vorschriften 
oder Normen geändert werden, das 
Verfahren zur Konf~rmitätsbewertung für 

. die veränderte Ware auf das zur Fest
'stellung des entsprechenden Vertrauens 

Notwendige beschränkt ist, wonach diese 
, Ware noch die technischen . Vorschriften 
oder Normen erfüllt; 
es ein Verfahren zur überprüfung von 
Beschwerden über die Durchführung des 
Konformitätsbe-..yertungsverfahrens und 
berichtigender Maßnahmen gibt, wenn 
eine' Beschwerde gerechtfertigt ist; 
Absätze' l' und 2 hindern die Mitglieder 

, nicht daran, angemessene Stichproben in 
'ihren 'Gebieten durchzuführen. 
In Fällen, in denen ein positiver Nachweis 
verlangt wird, daß die Waren mit den 
technischen Vorschriften oder Normen 
übereinstimmen und entsprechende Richt-

'linien oder Empfehlungen internationaler 
Normenorganisationen bestehen oder ihre 
Vollendung bevorsteht, stellen die Mitglie
der sicher, daß die Stellen der Zentralre
gierung diese oder die entsprechenden 
Teile davon als Grundlage für ihre 
Verfahren zur Konformitätsbewertung 
anwenden, ausgenommen wenn auf Ver
langen erläutert wurde, daß solche Richt
linien und Empfehlungen oder entspre-' 
chende Teile davon für die betroffenen 
Mitglieder ungeeignet sind, unter anderem 
aus Gründen der Erfordernisse nationaler 
Sicherheit, der Verhinderung irreführender 
Praktiken, zum Schutz der Gesundheit 
oder Sicherheit von Menschen, des Lebens 
oder der Gesundheit von Tieren oder 
Pflanzen oder der Umwelt, auf Grund 
wesentlicher klimatischer oder sonstiger 
geographischer Faktoren, oder wegen 
grundlegender technologischer oder infra
struktureller Probleme. 
In der Absicht, die Verfahren zur Konfor
mitätsbewertung auf möglichst breiter 
Grundlage zu harmonisieren, nehmen die 
Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
an der Ausarbeitung von Richtlinien und 
Empfehlungen für die Verfahren zur 
Konformitätsbewertung durch die entspre
chenden internationalen Normenorganisa
tionen voll teiL 
Wenn eine entsprechende Richtlinie oder 
Empfehlung einer internationalen Normen
organisation nicht besteht oder der tech
nische Inhalt eines vorgeschlagenen Ver
fahrens zur Konformitätsbewertung mit 
den entsprechenden Richtlinien und Emp
fehlungen internationaler Normenorganisa
tionen nicht in Einklang steht, und wenn 

5.6.1 

" das Verfahren zur Konformitätsbewertung 
bedeutende Auswirkungen aüf den Handel 
anderer Mitglieder haben könnte, werden 
die Mitglieder: 

zu einem angemessen frühen Zeitpunkt die 
beabsichtigte E'inführung eines besonderen 
Verfahreris zur Konformitätsbewertung in 
einer Veröffentlichung in einer .solchen 
Weise bekanntmachen, daß interessierte' 
Parteien anderer Mitglieder in die Lage 
versetzt werden, sich da'mit vertraut zu 
machen; • ' ' 

·1J,,,,:!">,,r.··:'-:~·'·y\r .. (,""I " -

~:6'."2" den anderen' Mitgliedern durch das Sekre-
, tariat die Warennotifizieren, für die das 

·v erf~hrep' zl.lr K~~f9rrriidtsbewer.t\lng geI
ten ~ird, U:nd kurz Zweck und , GrÜnde der 
Eipführurig' angeben.' Solche 'Notifizierun
gen ,werd~n in einem angemessen frühen 
Zeitpunkt stattfinden, wenn noch Änderun
gen angebracht und Stellungnahmen in 

5.6.3 

5.6.4 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

Betracht gezogen werden, können; 

auf Ersuchen anderen Mitgliedern Einzel
heiten .oder Kopien des vorgeschlagenen 
Verfahrens zur Verfügung stellen und, 
sofern möglich, jene Teile bezeichnen, 
deren Inhalt von den entsprechenden 
Richtlinien oder Empfehlungen internatio
naler Norinenorganisationen wesentlich 
abweicht; 

anderen Mitgliedern ohne Diskriminieiung 
ausreichend Zeit für schriftliche Stellung
nahmen einräumen, auf Ersuchen diese 
Stellungnahmen erörtern, sowie diese 
schriftlichen Stellungnahmen und die 
Ergebnisse der Erörterungen in Betracht 
ziehen. 

Vorbehaltlich der einleitenden Bestimmun
gen zum Absatz 6 kann ein Mitglied für 
das dringende Probleme der Sicherheit, der 
Gesundheit, des Umweltschutzes oder der 
nationalen Sicherheit entstehen oder zu 
entstehen drohen, die im Absatz 6 aufge
zählten Schritte unterlassen, wenn es dies 
als notwendig erachtet, vorausgesetzt, daß 
es nach Annahme des Verfahrens: 

den anderen Mitgliedern durch das Sekre
tariat unverzüglich das besondere Verfah
ren und die davon betroffenen Waren 
sowie kurz den Zweck und die Gründe für 
das Verfahren einschließlich der Art der 
dringlichen Probleme notifiziert; 

auf Ersuchen den anderen Mitgliedern 
Kopien der Verfahrensregeln zur Verfü
gung stellt; 

anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung 
gestattet, ihre Stellungnahmen schriftlich 
einzubringen, diese auf Ersuchen zu 
erörtern, sowie diese schriftlichen Stellung
nahmen und die Ergebnisse der Erörterun
gen in Betracht zu ziehen. 
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5.8 Die Mitglieder stellen sicher, daß alle 
angenommenen Verfahren zur Konformi
tätsbewertung unverzüglich veröffentlicht 
oder in anderer Weise derart verfügbar 
gemacht werden, um die interessierten 
Parteien anderer Mitglieder in die Lage 
zu versetzen, sich damit vertraut zu 
machen. 

5.9 Sofern keine der im Absatz 7 erwähnten 
dringenden Umstände vorliegen, räumen 
die Mitglieder einen zwischen der Veröf
fentlichung der Erfordernisse für das 
Verfahren zur KonformitätsbewertuQ.g 
und dem Inkrafttreten des Verfahrens eine 
angemessene Frist ein, um den Erzeugern 
der ausführenden Mitglieder, im besonde
ren jenen von Entwicklungsland-Mitglie
dern, Zeit zu geben, ihre Waren oder 
Erzeugungsmethoden den Erfordernissen 
des einführenden Mitglieds anzupassen. 

Artikel 6 

Anerkennung der Konformitätshewertung durch 
Stellen der Zentralregierung 

In bezug auf die Stellen der Zentralregierung 
gilt: 
6.1 Unbeschadet der Bestimmungen der Absät

ze 3 und 4 stellen die Mitglieder sicher, 
daß die Ergebnisse von Verfahren zur 
Konformitätsbewertung in anderen Mit
gliedländern, wenn immer möglich, ange
nommen werden, selbst wenn diese Ver
fahren sich von ihren eigenen unterschei
den, vorausgesetzt, sie sind überzeugt, daß 
diese Verfahren eine Sicherheit der Kon
formität mit ihren eigenen Verfahren 
gleichwertigen anwendbaren technischen 
Vorschriften und Normen bieten. Es wird 
anerkannt, daß vorangehende Konsultatio
nen notwendig sein können, um zu einer 
beiderseits zufriedenstelIenden überein
kunft zu kommen, insbesondere hinsicht
lich: 

6.1.1 angemessener und dauernder technischer 
Zuständigkeit der entsprechenden Behör
den für die Konformitätsbewertung in den 
ausführenden Mitgliedern, damit das Ver
trauen in die weiterhin bestehende Zuver
lässigkeit für die Ergebnisse ihrer Konfor
mitätsbewertung gewahrt bleibt; diesbezüg
lich wird beispielsweise durch Beglaubigung 
überprüfte Entsprechung mit einschlägigen 
Richtlinien oder Empfehlungen internatio
naler Normenorganisationen als Nachweis 
angemessener technischer Zuständigkeit 
berücksichtigt; 

6.1.2 Einschränkungen der Annahme der Ergeb
nisse der Konformitätsbewertung mit jenen 
der in Frage kommenden Behörden in den 
ausführenden Mitgliedern. 

6.2 

6.3 

6.4 

Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre 
Verfahren zur Konformitätsbewertung so 
weit wie möglich die Durchführung der 
Bestimmungen des Absatzes 1 erlauben. 
Die Mitglieder werden ermutigt, auf 
Ersuchen anderer Mitglieder bereit zu 
sein, in Verhandlungen zum Abschluß von 
übereinkommen zur gegenseitigen Aner
kennung der Ergebnisse der beiderseitigen 
Verfahren zur Konformitätsbewertung ein
zutreten. Die Mitglieder können verlangen, 
daß solche übereinkommen die Kriterien 
des Absatzes 1 erfüllen und gegenseitige 
Zustimmung betreffend ihre Möglichkeiten 
zur Erleichterung des Handels mit den 
betroffenen Waren zu geben. 
Die Mitglieder werden ermutigt, die 
Teilnahme von Behörden zur Konformi
tätsbewertung mit Sitz in den Gebieten 
anderer Mitglieder an ihren Verfahren zur 
Konformitätsbewertung unter nicht weni
ger günstigen Bedingungen als jenen, die 
sie Behörden mit Sitz in ihrem Gebiet oder 
im Gebiet irgend eines anderen Landes 
gewähren, zu erlauben. 

Artikel 7 

Verfahren' zur Konformitätsbewertung durch lokale 
Regierungsstellen 

In bezug auf ihre lokalen Regierungsstellen In 

ihren:Gebieten gilt: 
7.1 Die Mitglieder treffen die ihnen verfügba

ren angemessenen Maßnahmen, um die 
Einhaltung der Bestimmungen der Artikel 5 
und 6 durch diese Behörden sicherzu
stellen, mit Ausnahme der im Artikel 5 
Absätze 6.2 und 7.1 angeführen Notifika
tionsverpflichtung. 

7.2 Die Mitglieder stellen sicher, daß die 
Verfahren zur Feststellung der überein
stimmung lokaler Behörden auf der Ebene 
unmittelbar unter der Zentralregierung der 
Mitglieder in übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Artikels 5 Absätze 6.2 
und 7.1 notifiziert werden, wobei bemerkt 
wird, daß Notifikationen von Verfahren 
zur Feststellung der übereinstimmung, 
deren technischer Inhalt· im wesentlichen 
derselbe ist, wie jener früher notifizierter 
Verfahren. zur Feststellung der überein
stimmung durch zentrale Regierungsstellen 
der betreffenden Mitglieder, nicht erforder
lich sind. 

7.3 Die Mitglieder können Kontakte mit 
anderen Mitgliedern, einschließlich Notifi
kationen, Versorgung mit Informationen, 
Stellungnahmen und Erörterungen gemäß 
Artikel 5 Absätze 6 und 7 verlangen, die im 
Wege der Zelltralregierung stattfinden. 
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7.4 Die Mitglieder treffen keine Maßnahmen, 
wodurch sie die Regierungsstellen in ihren 
Gebieten auffordern oder diese veranlassen, 
in einer mit den Bestimmungen der 
ArtikelS und 6 unvereinbaren Weise zu 
handeln. 

7.5 Die Mitglieder sind nach diesem Überein
kommen für die Einhaltung aller Bestim
mungen der Artikel 5 und 6 voll verant
wortlich. Die Mitglieder erarbeiten und 
vollziehen pOSItIve Maßnahmen und 
Mechanismen zur Unterstützung der Ein
haltung der Bestimmungen der Artikel 5 
und 6 durch andere als zentrale Regie
rungsstellen. 

Artikel 8 

Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung 
durch nichtstaatliche Stellen 

8.1 

8.2 

9.1 

9.2 

Die Mitglieder treffen die ihnen verfügba
ren angemessenen Maßnahmen, um sicher
zustellen, daß nichtstaatliche Stellen in 
ihren Gebieten die . Verfahren zur Fest
stellung der Übereinstimmung durchführen, 
die Bestimmungen der Artikel 5 und 6 
einhalten, mit Ausnahme der Verpflichtung, 
vorgeschlagene Verfahren zur Feststellung 
der Übereinstimmung zu notifizieren. 
Darüber hinaus treffen die Mitglieder 
keine Maßnahmen, die mittelbar oder 
unmittelbar die Wirkung haben, solche 
Stellen aufzufordern oder zu veranlassen, 
in 'einer mit den Bestimmungen der 
Artikel 5 und 6 unvereinbaren Weise zu 
handeln. 
Die Mitglieder stellen sicher, daß sich ihre 
zentralen Regierungsstellen auf die von 
nichtstaatlichen Stellen durchgeführten 
Verfahren zur Feststellung der Überein
'stimmung nur dann stützen, wenn diese 
Stellen die Bestimmungen der Artikel 5 und 
6 einhalten, mit Ausnahme der Verpflich
tung vorgeschlagene Verfahren zur Fest
stellung der Übereinstimmung zu notifizie
ren. 

Artikel 9 

Internationale und regionale Systeme 

Wenn ein positiver Nachweis der Überein -
stimmung mit einer technischen Vorschrift 
oder Norm verlangt wird, werden die 
Mitglieder, wenn immer möglich, interna
tionale Systeme für die Feststellung der 
Übereinstimmung ausarbeiten und anneh
men sowie Mitglieder dieser Systeme 
werden oder daran teilnehmen. 
Die Mitglieder treffen die ihnen verfügba
ren angemessenen Maßnahmen, um sicher
zustellen, daß internationale und regionale 

9.3 

Systeme für die Feststellung der Überein
stimmung, bei denen entsprechende Stellen 
in ihren Gebieten Mitglieder oder Teil
nehmer sind, die Bestimmungen der 
Artikel 5 und 6 einhalten. Darüber hinaus 
treffen die Mitglieder keine Maßnahmen, 
die mittelbar oder unmittelbar zur Folge 
haben, solche Systeme aufzufordern oder 
zu veranlassen, in einer mit den Bestim
mungen der Artikel 5 und 6 unvereinbaren 
Weise zu handeln. 
Die Mitgliedel; stellen sicher, daß sich ihre 
zentralen Regierungsstellen auf internatio
nale und regionale Systeme für die 
Feststellung der Übereinstimmung nur in 
dem Maße stützen, als diese Systeme den 
Bestimmungen der Artikel 5 und 6, soweit 
anwendbar, entsprechen. 

INFORMATION UND BEISTAND 

Artikel 10 

Information über technische Vorschriften, Normen 
und Verfahren zur Feststellung der Übereinstim

mung 

10.1 Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine 
Auskunftsstelle gibt, die in der Lage ist, alle 
sinnvollen Anfragen von Mitgliedern und 
interessierten Parteien anderer Mitglieder 
zu beantworten, wie auch die entsprechen
den Dokumente zur Verfügung zu stellen, 
betreffend: 

10.1.1 technische Vorschriften, die in seinem 
Gebiet von zentralen oder lokalen Regie
rungsstellen, nichtstaatlichen Stellen, die 
durch Gesetz ermächtigt sind, eine tech
nische Vorschrift durChzusetzen oder von 
regionalen Normenorganisationen, denen 
solche Stellen als Mitglieder oder Teilneh
mer angehören, angenommen oder vorge-
schlagen wurden; , 

10.1.2 Normen; die in seinem Gebiet von 
zentralen oder lokalen Regierungsstellen 
oder von regionalen Normenorganisatio
nen, denen solche Stellen als Mitglieder 
oder Teilnehmer angehören, angenommen 
oder vorgeschlagen wurden; 

lÖ.1.3 Verfahren zur Feststellung der Überein
stimmung oder solche vorgeschlagenen 
Verfahren, die in seinem Gebiet durch 
zentrale oder lokale Regierungsstellen oder 
nichtstaatlichen Stellen, die gesetzlich 
ermächtigt sind, eine technische Vorschrift 
durchzusetzen oder durch regionale Stel
len, denen diese Stellen als Mitglieder oder 
Teilnehmer angehören, durchgeführt wer
den; 

10.1.4 die Mitgliedschaft oder Teilnahme des 
Mitglieds oder der entsprechenden zentra
len oder lokalen Regierungsstellen in 
seinem Gebiet bei internationalen und 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)90 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 91 

regionalen Normenorganisationen und 
Systemen für die Feststellung der überein
stimmung, wie auch bei bilateralen und 
multilateralen Vereinbarungen im Rahmen 
dieses übereinkommens; sie werden eben
falls in der Lage sein, angemessene Infor
mationen über die Bestimmungen solcher 
Systeme und Vereinbarungen zu geben; 

10.1.5 die Stellen, bei denen Bekanntmachungen 
gemäß diesem übereinkommen veröffent
licht werden, oder Mitteilungen darüber, 
wo die entsprechenden Informationen 
erhältlich sind; und . :-c . 

10.1.6 den Sitz der' im Absatz 3 erwähnten 
Auskunftsstellen. 

10.2 Wenn jedoch aus rechdichen oder verwal
tungstechnischen Gründen mehr als eine 
Auskunftsstelle durch ein Mitglied errichtet 
wird, stellt dieses Mitglied den anderen 
Mitgliedern eine vollständige und eindeu
tige Information über den Verantwortungs
bereich jeder dieser Auskunftsstellen zur 
Verfügung. Darüber hinaus wird dieses 
Mitglied sicherstellen, daß an eine unzu
ständige Auskunftsstelle gerichtete Anfra
gen unverzüglich an die zuständige Aus
kunftsstelle weitergeleitet werden. 

10.3 Jedes Mitglied trifft die ihm verfügbaren 
angemessenen Maßnahmen, um sicherzu
stellen, daß eine oder mehrere Auskunfts
stellen bestehen, die in der Lage sind, alle 
sinnvollen Anfragen anderer Mitglieder 
oder interessierter Parteien anderer Mit
glieder zu beantworten, wie auch die 
entsprechenden Dokumente oder Informa
tionen zur Verfügung zu stellen, wo diese 
erhältlich sind und folgendes betreffen: 

10.3.1 alle in seinem Gebiet von nichtstaatlichen 
Normenorganisationen oder von regionalen 
Normenorganisationen, denen diese Stellen 
als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, 
angenommenen oder vorgeschlagenen Nor
men; und 

10.3.2 alle Verfahren zur Feststellung der über
einstimmung oder vorgeschlagenen Verfah
ren zur Feststellung der übereinstimmung, 
die in seinem Gebiet von nichtstaatlichen 
Stellen oder regionalen Stellen, dem diese 
Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer 
angehören, durchgeführt werden; 

10.3.3 die Mitgliedschaft und Teilnahme entspre
chender nichtstaatlicher Stellen in seinem 
Gebiet an internationalen oder regionalen 
Normenorganisationen und Systemen zur 
Feststellung der übereinstimmung, wie 
auch an bilateralen und multilateralen 
Vereinbarungen im Rahmen dieses über
einkommens; sie werden ebenso in der 
Lage sein, angemessene Informationen über 
die Bestimmungen solcher Systeme und 
Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen. 

10.4 Die Mitglieder treffen die ihnen verfügba
ren angemessenen Maßnahmen, um sicher
zustellen, daß Kopien von Dokumenten, 
die von anderen Mitgliedern oder inter
essierten Parteien anderer Mitglieder in 
übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses übereinkommens verlangt werden, 
zum selben Preis (wenn überhaupt) gelie
fert werden, der außer den tatsächlichen 
Versandkosten derselbe ist für die Staats- . 
angehörigen 1) des betreffenden Mitglieds 
und jedes anderen Mitglieds. 

10.5 Die entwickelten Mitgliedsländer stellen 
auf Ersuchen anderer Mitglieder über
setzungen der von einer bestimmten 
Notifikation umfaßten Dokumente oder 
im Falle umfangreicher Dokumente Zusam
menfassungen solcher Dokumente, in eng
lischer, französischer oder spanischer 
Sprache zur Verfügung. 

10.6 Das Sekretariat stellt nach Erhalt von 
Notifikationen gemäß den Bestimmungen 
dieses übereinkommens allen interessierten 
internationalen Normenorganisationen und 
Stellen zu Feststellung der übereinstim
mung Kopien zur Verfügung und lenkt die 
Aufmerksamkeit der Entwicklungsland
Mitglieder auf alle Notifikationen, die 
Waren von besonderem Interesse für sie 
betreffen. 

10.7 Wenn immer ein Mitglied mit irgendeinem 
anderen Land oder Ländern eine Verein
barung über Fragen betreffend technische 
Vorschriften, Normen oder Verfahren zur 
Feststellung der Übereinstimmung erzielt 
hat, die eine bedeutende Auswirkung auf 
den Handel mindestens eines Mitglieds, das 
Partei dieser Vereinbarung ist, wird es den 
anderen Mitgliedern im Wege des Sekreta
riats die von der Vereinbarung erfaßten 
Waren mit einer kurzen Beschreibung der 
Vereinbarung notifizieren. Die betroffenen 
Mitglieder werden eingeladen, auf Ersu
chen in Konsultationen mit anderen 
Mitgliedern zum Zwecke des Abschlusses 
ähnlicher Vereinbarungen oder der Rege
lung ihrer Teilnahme an solchen Vereinba
rungen, einzut.reten. 

10.8 Nichts in diesem übereinkommen verlangt: 

10.8.1 die Veröffentlichung der Texte in einer 
anderen als der Amtssprache des Mitglieds; 

10.8.2 die überlassung von Einzelheiten oder 
Kopien von Entwürfen in einer anderen 
als der Amtssprache des Mitglieds, mit 
Ausnahme wie im Absatz 5 festgelegt; oder 

1) "Staatsangehörige" bedeutet in diesem Zusammen
hang, im Falle eines eigenen Zollgebiets, das Mitglied der 
WTO ist, eine natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder tatsächlicher oder wirksamer industrieller 
oder Handelsniederlassung in diesem Zollgebiet. 
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10.8.3 Angaben zu liefern, deren Weitergabe ihrer 
Meinung nach ihren wesentlichen Sicher
heitsinteressen zuwiderläuft. 

10.9 Die Notifikationen an das Sekretariat 
erfolgen in englischer, französischer oder 
spanischer Sprache. 

10.10 Die Mitglieder bestimmen eine einzige 
staatliche Stelle, die auf innerstaatlicher 
Ebene für die Durchführung der Bestim
mungen über die Notifikationsverfahren 
gemäß diesem übereinkommen, ausgenom
men jener im Anhang 3, verantwortlich ist. 

10.11 Wenn jedoch aus rechtlichen oder verwal
tungstechnischen Gründen die Verantwor
tung für Notifikationsverfahren auf zwei 
oder mehr zentrale staatliche Stellen 
verteilt ist, stellt das betreffende Mitglied 
den anderen Mitgliedern eine vollständige 
und eindeutige Information über den 
Verantwortungsbereich jeder dieser Stellen 
zur Verfügung. 

Artikel!! 

Technischer Beistand für andere Mitglieder 

11.1 Die Mitglieder beraten auf Ersuchen 
andere Mitglieder, vor allem die Entwick
lungsland-Mitglieder, bei der Ausarbeitung 
technischer Vorschriften. 

11.2 Die Mitglieder beraten auf Ersuchen 
andere Mitglieder, vor allem die Entwick
lungsland-Mitglieder und gewähren ihnen 
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten 
und Bedingungen technischen Beistand bei 
der Errichtung nationaler Normenorgani
sationen sowie die Teilnahme an interna
tionalenNormenorganisationen; sie ermu
tigen ihre eigenen Normenorganisationen 
das gleiche zu tun. 

11.3 Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die 
ihnen verfügbaren angemessenen Maßnah
men, um für Normsetzungsorgane in ihrem 
Gebiet Vorkehrungen zu treffen, andere 
Mitglieder, vor allem Entwicklungsland
Mitglieder zu beraten und gewähren ihnen 
zu gegenseitig vereinbarten M9dalitäten 
und Bedingungen technischen Beistand: 

11.3.1 zur Errichtung von Normsetzungsorganen 
oder Stellen für die Feststellung der 
übereinstimmung mit technischen V or
schriften j und 

11.3.2 bei Methoden, die für die Erfüllung ihrer 
technischen Vorschriften am besten geeig
net sind. 

11.4 Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die 
ihnen verfügbaren angemessenen Maßnah
men zwecks Vorkehrung zur Beratung 
anderer Mitglieder, vor allem der Entwick
lungsland-Mitglieder und gewähren ihnen 
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten 
und Bedingungen technischen Beistand bei 

der Errichtung von Stellen für die Fest
stellung der übereinstimmung mit Normen, 
die im Gebiet des ersuchenden Mitglieds 
angenommen wurden. 

11.5 Die Mitglieder beraten auf Ersuchen 
andere Mitglieder, vor allem die Entwick
lungsland-Mitglieder und gewähren ihnen 
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten 
und B.edingungen technischen Beistand 
hinsichtlich der von ihren Erzeugern zu 
unternehmenden Schritte, wenn sie Zugang 
zu_ dep..~S'yswm~n für die Fes~stellung der 

-')<"1,,[,,1 überemstImmung wünschen, dIe von staat
lichen oder nichtstaatlichen Stellen im 
Gebiet des ersuchten Mitgliedsdurchge
führt werden. 

11.6 Mitglieder, die Mitglieder bei oder Teil
nehmer an internationalen oder regionalen 
Systemen für die Feststellung der überein
stimmung sind, beraten auf Ersuchen 
andere Mitglieder, vor allem die Entwick
lungsland-Mitglieder und gewähren ihnen 
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten 
und Bedingungen technischen Beistand bei 
der Errichtung der Institutionen und des 
rechtlichen Rahmens, die es ihnen ermög
lichen, die Verpflichtungen der Mitglied
schaft oder Teilnahme zu erfüllen. 

11.7 Die Mitglieder ermutigen auf Ersuchen die 
Stellen in ihren Gebieten, die Mitglieder bei 
oder Teilnehmer an internationalen oder 
regionalen Systemen für die Feststellung 
der übereinstimmung sind, andere Mitglie
der, vor allem die Entwicklungsland
Mitglieder, zu beraten; sie sollen deren 
Ersuchen um technischen Beistand bei der 
Errichtung von Institutionen prüfen, die es 
den zuständigen Stellen in ihren Gebieten 
ermöglichen würden, die Verpflichtungen 
der Mitgliedschaft oder Teilnahme zu 
erfüllen. 

11.8 Bei Beratung und technischem Beistand für 
andere Mitglieder im Sinne der Absätze 1 
bis 7 geben die Mitglieder den Bedürfnis
sen 'der am wenigsten entwickelten Ent
wicklungsland-Mitglieder Vorrang. 

Artikel!2 

Besondere und differenzierte Behandlung von 
Entwicklungsland-Mitgliedern 

12.1 Die Mitglieder gewähren den Entwick
lungsland-Mitgliedern zu diesem überein
kommen auf Grund der folgenden Bestim
mungen sowie auf Grund der entsprechen
den Bestimmungen anderer Artikel dieses 
übereinkommens eine differenzierte und 
günstigere Behandlung. 

12.2 Die Mitglieder schenken den Bestimmun
gen dieses übereinkommens betreffend die 
Rechte und Pflichten der Entwicklungs-
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land-Mitglieder besondere Aufmerksamkeit 
und ziehen bei der Durchführung dieses 
Übereinkommens sowohl innerstaatlich wie 
auch bei der Handhabung der internatio
nalen Vereinbarung dieses Übereinkom
mens die besonderen Entwicklungs-, 
Finanz- und Handelsbedürfnisse der Ent
wicklungsland-Mitglieder in Betracht. 

12.3 Die Mitglieder ziehen bei der Ausarbeitung 
und Anwendung technischer Vorschriften, 
Normen und Verfahren zur Feststellung 
der Übereinstimmung. die b~~onderen 
Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbe
dürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder 
in Betracht, um sicherzustellen, daß solche 
technischen Vorschriften, Normen und 
Verfahren zur Feststellung der Überein
stimmung keine unnötigen Hemmnisse für' 
die Ausfuhren von Entwicklungsland-Mit
gliedern schaffen. 

12.4 Die Mitglieder anerkennen, daß trotZ 
Bestehens internationaler Normen, Richt
linien und Empfehlungen; Entwicklungs
land-Mitglieder in ihren besonderen tech
nologischen und sozialwirtschaftlichen 
Bedingungen gewisse technische Vorschrif
ten, Normen oder Verfahren zur Fest
stellung ,der Übereinstimmung mit dem Ziel 
aimehmen, einheimische Technologie und 
Erzeugungsmethoden und Erzeugungsver
fahren mit ihren Entwicklungsbedürfnissen 
vereinbar zu halten. Die Mitglieder aner
kennen daher, daß von Entwicklungsland
Mitgliedern nicht erwartet werden soll, 
internationale Normen, die für ihre 

. Entwicklungs-, Finan~- ,und ,Handelsbe
dürfnisse nicht geeignet 'sind, als Grund
lage für ihre technischen Vorschriften oder 
Normen einschließlich der Prüfmethoden, 
zu verwenden. . 

12.5 Die' Mitglieder treffen die ihnen verfügba-
ren angemessenen Maßnahmen, um sicher

.. zustellen, daß internationale Normenorga
nisationen und internationale Systeme zur 
Feststellung der Übereinstimmung in einer 
Art und Weise organisiert und geführt 
werden, die eine aktive und repräsentative 
Teilnahme der zuständigen Stellen aller 
Mitglieder erleichtert, wobei die besonde
ren Probleme der Entwicklungsland-Mit
glieder in Betracht gezogen werden. 

12.6 Die Mitglieder treffen die ihnen verfügba
ren angemessenen Maßnahmen, um sicher
zustellen, daß internationale Normenorga
nisationen auf Ersuchen von Entwicklungs~ 
land-Mitgliedern die Möglichkeit, interna
tionale Normen für Waren von 
besonderem Interesse von Entwicklungs
land-Mitgliedern prüfen und soweit durch
führbar, solche ausarbeiten. 

12.7 Die Mitglieder gewähren nach Artikel 11 
technischen Beistand an Entwicklungsland
Mitglieder, um sicherzustellen, daß die 
Ausarbeitung und Anwendung technischer 
Vorschriften, Normen und Verfahren zur 
Feststellung der Übereinstimmung keine 
unnötigen Hemmnisse für die Ausweitung 
und Diversifizierung der Ausfuhren der 
Entwicklungsland-Mitglieder schaffen. Bei 
Festlegung der Modalitäten und Bedingun
gen für den technischen Beistand wird der 
Entwicklungsstand des ersuchenden Mit
glieds, vor allem der am wenigsten entwik
kelten Entwicklungsland-Mitglieder, m 
Betracht gezogen. 

12.8 Es wird anerkannt, daß Entwicklungsland-
Mitglieder auf dem Gebiet der Ausarbei
tung und Anwendung technischer V or
schriften, Nonnen und Verfahren lur 
Feststellung der Übereinstimmung, beson
deren Problemen, einschließlich solcher 
institutioneller und infrastruktureller Art 
gegenüberstehen können. Es wird weiters 
anerkannt, daß die besonderen Entwick
lungs- und Handelsbedürfnisse der Ent
wicklungsland-Mitglieder, sowie der Stand 
ihrer technologischen Entwicklung diese 
Länder daran hindern können, ihre Ver
pflichtungen aus diesem Übereinkommen 
voll zu erfüllen. Daher werden die 
Mitglieder diese Tatsache voll in Betracht 
ziehen. Um sicherzustellen, daß die 
.Entwicklungsland-Mitglieder dieses Über
einkommen einhalten können, ist somit das 

"iIn' Artik~l 13 . vorgesehene" Ko~itee für 
technische Handelshemmnisse (in diesem 
Übereinkommen "Komitee" genannt) 
ermächtigt, auf Ersuchen ganz oder teil
weise genaue, zeitlich begrenzte, Ausnah-

,men von den Verpflichtt.ingen aus diesem 
Übereinkommen zu gewähren. Bei 'Prüfung 
derartiger Ersuche,n zieht das Ko~itee die 
besonderen Problem.e bei ,der Ausarbeitung 
und Anwendung technischer Vorschriften, 
Normen und Verfahren zur Feststellung 
der Übereinstimmung ebenso in Betracht, 
wie die besonderen Entwicklungs- und 
Handelsbedürfnisse des Entwicklungsland
Mitglieds WIe auch den Stand semer 
technologischen Entwicklung, die dieses 
Land daran hindern können, seme Ver
pflichtungen aus diesem Übereinkommen 
voll zu erfüllen. Das' Komitee zieht vor 
allem die besonderen Probleme der am 
wenigsten entwickelten Entwicklungsland
Mitglieder in Betracht. 

12.9 Bei Konsultationen behalten die entwik
kelten Mitgliedsländer die besonderen 
Schwierigkeiten 1m Auge, die sich für 
Entwicklungsland-Mitglieder bei der Aus
arbeitung und Durchführung von Normen, 
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technischen Vorschriften und Verfahren 14.2 
Zur Feststellung der Übereinstimmung 
ergeben; in dem Wunsch, die Entwick
lungsland-Mitglieder bei ihren Bemühun-
gen auf diesem Gebiet zu unterstützen, 
ziehen die entwickelten Mitgliedsländer die 
besonderen Finanz-, Handels- und Ent-
wicklungsbedürfnisse der Entwicklungs- 14.3 
land-Mitglieder in Betracht. 

Auf Ersuchen einer Streitpartei oder aus 
eigenem Antrieb kann ein Untersuchungs
ausschuß eine technische Sachverständi
gungsgruppe einsetzen, um in Fragen 
technischer Natur, die eine eingehende 
Prüfung durch Sachverständige erfordern, 
Beistand zu leisten. 

12.10 Das Komitee überprüft in bestimmten 

Für technische Sachverständigengruppen 
gelten die 1m Anhang 2 angeführten 
Verfahren. 

Zeitabständen die in diesem Übereinkom- 14.4 Die oben dargelegten Streitbeilegungsbe
stimmungen kqnnen in Fällen angerufen 
werden, in L denen ein Mitglied der 
Meinung ist, daß ein anderes Mitglied 
keine zufriedenstelIenden Ergebnisse 
gemäß den Artikeln 3, 4, 7, 8 und 9 
erzielt hat und seine Handelsinteressen 
bedeutend beeinträchtigt sind. In diesem 
Fall werden die Ergebnisse jenen gleich
wertig sein, als wäre das fragliche Organ 
ein Mitglied. 

men festgelegte, den Entwicklungsland
Mitgliedern auf nationaler und internatio-
naler Ebene gewährte besondere und 
differenzierte Behandlung. 

INSTITIJTIONEN, KONSULTATIONEN UND 
STREITBEILEGUNG 

13.1 

13.2 

13.3 

14.1 

Artikel 13 

Komitee für technische Handelshemmnisse 

Ein Komitee für technische Handelshemm
nisse wird hiermit eingesetzt; es besteht aus 
Vertretern jedes Mitglieds. Das Komitee 
wählt seinen V ositzeriden und tagt sooft 
wie notwendig, mindestens aber einmal im 
Jahr, um den Mitgliedern die Möglichkeit 
zu bieten, über alle Angelegenheiten, die 
die Wirksamkeit dieses Übereinkommens 
oder die Förderung seiner Zielsetzung 
betreffen, zu beraten; es erfüllt ferner die 
Aufgaben, die ihm nach diesem Überein
kommen oder von den Mitgliedern zuge
wiesen werden. 
Das Komitee setzt Arbeitsgruppen oder 
Gruppen je nach Bedarf ein, die jene 
Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Komitee 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
dieses Übereinkommens zugewiesen wer
den. 
Es besteht Einvernehmen darüber, daß 
unnötige Doppelgeleisigkeit der Tätigkeit 
im Rahmen dieses Übereinkommens und 
der Tätigkeit der Regierungen in anderen 
technischen Institutionen vermieden wer
den soll. Das Komitee untersucht dieses 
ProDlem, um eine solche Doppelgeleisigkeit 
auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Artikel 14 

Konsultationen und Streitbeilegung 

Konsultationen und die Streitbeilegung im 
Hinblick auf jede die Tätigkeit dieses 
Übereinkommens berührende Angelegen
heit finden unter der Schirmherrschaft des 
Streitbeilegungsorgans statt und folgen 
sinngemäß den Bestimmungen der Arti
kel XXII und XXIII des GA TI 1994, 
ergänzt durch die Vereinbarung über 
Streitbeilegung. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 15 

Schlußbestimmungen 

Vorbehalte 

15.1 Ohne Zustimmung der anderen Mitglieder 
dürfen keine Vorbehalte gegen Bestimmun
gen dieses Übereinkommens eingelegt 
werden. 

Überprüfung 

15.2 Jedes Mitglied teilt unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt, an dem das WTO-Abkommen 
für dieses Mitglied in Kraft getreten ist, 
dem Komitee bestehende oder getroffene 
M<\ßnahmen zur Sicherung der Durch
führung und Handhabung dieses Überein
kommens mit. Jede nachträgliche Anderung 
solcher Maßnahmen wird dem Komitee 
ebenfalls notifiziert. 

15.3 Das Komitee überprüft jährlich die Durch
führung und Wirksamkeit dieses Überein
kommens unter Berücksichtigung dessen 
Zielsetzungen. 

15.4 Das Komitee überprüft spätestens am Ende 
des dritten Jahres nach Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens nachher am Ende jedes 
Dreijahreszeitraums die Wirksamkeit und 
Durchführung dieses Übereinkommens, 
einschließlich der Bestimmungen über die 
Transparenz mit dem Ziel, eine Anpassung 
der Rechte und Pflichten aus diesem 
Übereinkommen zu empfehlen, sofern dies 
zur Sicherstellung des gegenseitigen wirt
schaftlichen Vorteils und des Gleichge
wichts .von Rechten und Pflichten, unbe
schadet der Bestimmungen des Artikels 12, 
notwendig ist. Falls zweckmäßig, wird das 
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Komitee Änderungen des Wortlauts dieses 
übereinkommens unter anderem im Hin
blick auf die bei seiner Durchführung 
gewonnenen Erfahrungen dem Rat für 
den Handel mit Waren vorschlagen. 

Anhänge 

15.5 Die Anhänge zu diesem übereinkommen 
bilden emen integrierenden Bestandteil 
hievon. 

Anhangt 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ZWECKE DIESES ÜBEREINKOMMENS 

Die Begriffe in der sechsten Ausgabe des "ISO/ 
IEC-Handbuchs 2: 1991, Allgemeine Begriffe und 
ihre Definitionen betreffend die Normung und 
verwandte Tätigkeiten" haben, wenn sie in diesem 
übereinkommen verwendet werden, dieselbe 
Bedeutung wie in den Definitionen im erwähnten 
Handbuch unter Berücksichtigung, daß Dienst
leistungen vom Anwendungsbereich dieses über
einkommens ausgenommen sind. 

Für die Zwecke dieses übereinkommens werden 
jedoch die folgenden Definitionen angewandt: 

1. Technische Vorschriften 
Ein' Dokument, 'weiches 'Merkmale einer 
Ware oder ihre dazugehörigen Verfahren 
und Erzeugungsmethoden festlegt, einschließ
lich der anwendbaren Verwaltungsbestim
mungen, mit welchen die übereinstimmung 
zwingend ist. Es kann auch einschließen oder 
ausschließlich die Terminologie, Bildzeichen, 
Verpackungs-, Kennzeichnungs- oder 
Beschriftungserfordernisse, wie sie für eine 
Ware, Verfahren oder Erzeugungsmethoden 
angewandt werden, behandeln. 

Erläuternde Bemerkung 
Die Definition im ISO/IEC Handbuch 2 ist nicht 
in sich geschlossen, sondern auf dem sogenannten 
"Baustein"-Systein begründet. 

. 2. Norm 
Ein von einer anerkannten Stelle zugelassenes 
Dokument, das für allgemeine und wieder
holte Anwendung, Regeln, Richtlinien oder 
Merkmale für Waren oder zugehörige 
Verfahren und Erzeugungsmethoden festlegt, 
deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrie
ben ist. Es kann auch einschließen oder 
ausschließlich die Terminologie, Bildzeichen, 
V erpackungs-, Kennzeichnungs- oder 
Beschriftungserfordernisse, wie sie für eine 
Ware, Verfahren oder Erzeugungsmethoden 
angewandt werden, behandeln. 

Erläuternde Bemerkung 
Die im ISOIIEC-Handbuch 2 erklärten Begriffe 
erfassen Waren, Verfahren und Dienstleistungen. 
Dieses übereinkommen befaßt sich nur mit 
technischen Vorschriften, Normen und Verfahren 

zur Feststellung der übereinstimmung in bezug auf 
Waren oder Verfahren und Erzeugungsmethoden. 
Normen, wie sie im ISOIIEC-Handbuch 2 erklärt 
sind, können zwingend oder freiwillig sein. Für die 
Zwecke dieses 'Übereinkommens werden Normen 
als freiwillige und technische Vorschriften als 
zwingende Dokumente erklärt. Von der internatio
nalen Normung:sgemeinschaft ausgearbeitete N?r
men gründen SIch auf Konsens. DIeses überem
kommen umfaßt auch Dokumente, die nicht auf 
Konsens gegründet sind. 

3. Verfahren zur Feststellung der Übereinstim
mung 
Jedes mittelbar oder unmittelbar angewandte 
Verfahren zur Feststellung, daß entsprechen
de Erfordernisse in technischen Vorschriften 
oder Normen erfüllt sind. 

Erläuternde Bemerkung: 
Verfahren zur Feststellung der. übereinstimmung 
schließen unter anderem Verfahren für Proben, 
Prüfung und Kontrolle, Auswertung, Verifizierung 
und Nachweis der übereinstimmung, Registrierung, 
Beglaubigung und Genehmigung sowie deren 
Kombinationen ein. 

4. Internationale Organisation oder internatio
nales System 
Eine Organisation oder ein System, der bzw. 
dem zuständige Stellen zumindest aller 
Mitglieder beitreten können. 

5. Regionale Organisation oder regionales 
System 
Eine Organisation oder ein System, der bzw. 
dem zuständige Stellen nur einiger Mitglieder 

,b.eitreten können. 

6 .. Stellen der Zentralregierung 
Die Zentralregierung, ihre Ministerien und 
Abteilungen oder jede andere Stelle unter der 
Aufsicht der Zentralregierung hinsichtlich der 
betreffenden Tätigkeit. 

Erläuternde Bemerkung 
Im Fall der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaf
ten finden die Bestimmungen über Zentralregierung 
Anwendung.' Regionale Organisationen oder 
Systeme zur Feststellung der übereinstimmung 
können jedoch innerhalb der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft errichtet werden, den Bestim
mungen dieses übereinkommens betreffend regio
nale Organisationen oder Systeme für die Fest
stellung der übereinstimmung unterliegen. 

7. Stellen einer lokalen Regierung 
Eine Regierung, die keine Zentralregierung 
ist (zB Mitglieder eines Bundesstaats, Pro
vinzen, Länder, Kantone, Gemeinden, usw.), 
ihre Ministerien oder Abteilungen oder jede 
andere Stelle unter der Aufsicht einer solchen 
Regierung hinsichtlich der betreffenden 
Tätigkeit. 

8. Nichtstaatliche Stelle 
Eine Stelle, die keine Stelle einer Zentralre
gierung und keine Stelle einer lokalen 
Regierung ist, einschließlich einer nichtstaat
lichen Stelle, die gesetzlich ermächtigt ist, 
eine technische Vorschrift durchzusetzen. 
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Anhang 2 

TECHNISCHE SACHVERSTÄNDIGEN
GRUPPEN 

Die folgenden Verfahren gelten für die nach 
Artikel 14 eingesetzten technischen Sachverständi
gengruppen. 

1. Technische Sachverständigengruppen stehen 
unter der Aufsicht des Untersuchungsaus
schusses. Ihre Mandate und genauen Arbeits
verfahren werden vom Untersuchungsaus
schuß beschlossen, dem sie berichten. 

2. Die Teilnahme an technischen Sachverständi
gengruppen ist auf fachlich anerkannte 
Personen. mit Erfahrung auf dem betreffen
den Gebiet beschränkt. 

3. Staatsbürger der Streitparteien werden ohne 
gemeinsame Zustimmung der Streitparteien 
nicht in einer technischen Sachverständigen
gruppe mitarbeiten, außer wenn unter 
besonderen Umständen der Untersuchungs
ausschuß befindet, daß der Bedarf an einem 
wissenschaftlichen Fachgutachten anders 
nicht gedeckt werden kann. Öffentliche 
Bedienstete der Streitparteien dürfen in einer 
technischen Sachverständigengruppe nicht 
mitarbeiten. Die Mitglieder einer technischen 
Sachverständigengruppe handeln in ihrer 
persönlichen Eigenschaft und nicht als Regie
rungsvertreter noch als Vertreter einer 
Organisation. Die Regierungen oder Organi
sationen werden ihnen daher keine Weisun
gen in bezug auf die der Sachverständigen
gruppe vorliegenden Angelegenheiten erteilen. 

4 . Technische Sachverständigengruppen können 
konsultieren und Informationen und techni
schen Rat von jeder ihnen geeignet erschei
nenden Quelle einholen. Bevor eine techni
sche Sachverständigengruppe solche Infor
mationen oder solchen Rat von einer Quelle 
innerhalb der Jurisdiktion eines Mitglieds 
einholt, wird sie die Regierung dieses 
Mitglieds in Kenntnis setzen. Jedes Mitglied 
wird unverzüglich und vollständig jedes 
Ersuchen einer technischen Sachverständigen
gruppe um solche Informationen, die sie für 
notwendig und angemessen hält, beantwor
ten. 

5. Die Streitparteien haben Zugang zu allen 
einer technischen Sachverständigengruppe 
erteilten einschlägigen Auskünften, sofern 
diese nicht vertraulicher Natur 'sind. Der 
technischen Sachverständigengruppe erteilte 
vertrauliche Auskünfte dürfen ohne formelle 
Zustimmung der diese Auskunft erteilenden 
Regierung, Organisation oder Person nicht 
preisgegeben werden. Wird von der techni
schen Sachverständigengruppe eine Auskunft 
verlangt, die sie aber nicht preisgeben darf, so 
stellt die Regierung, Organisation oder 
Person, die die Auskunft erteilt hat, eine 

nichtvertrauliche Zusammenfassung der Aus
kunft zur Verfügung. 

6. Die technische Sachverständigengruppe unter
breitet den betreffenden Mitgliedern einen 
Berichtsentwurf, um deren Stellungnahmen 
zu erhalten; sie wird diese im Schlußbericht 
gegebenenfalls berücksichtigen. Dieser 
Bericht wird auch den betreffenden Mitglie
dern übergeben, wenn er dem Untersuchungs
ausschuß unterbreitet wird. 

Anhang 3 

KODEX DES GUTEN VERHALTENS FÜR 
DIE AUSARBEITUNG, ANNAHME UND 

ANWENDUNG VON NORMEN 

Allgemeine Bestimmungen 

A. Für die Zwecke dieses Kodex werden die 
Begriffsbestimmungen des Anhangs 1 zu die
sem übereinkommen angewandt. 

B. Dieser Kodex liegt zur Annahme durch jede 
Normenorganisation im Gebiet eines Mitglieds 
der WTO auf, sei es eine Stelle der Zentral
regierung, einer lokalen Regierungsstelle oder 
einer nichtstaatlichen Stelle; jeder staatlichen 
regionalen Normenorganisation, wobei ein 
Mitglied oder mehrere Mitglieder Mitglieder 
der WTO sind; jeder nichtstaatlichen regiona
len Normenorganisation, wobei ein Mitglied 
oder mehrere Mitglieder ihren Sitz im Gebiet 
eines Mitglieds der WTO haben (im folgendeI:1 
zusammengefaßt "Normenorganisationen" und 
einzeln "Normenorganisation" genannt). 

C. Normenorganisationen, die diesen Kodex 
angenommen haben oder davon zurückgetre
ten sind, notifizieren diesen Umstand dem 
ISO/IEC-Informationszentrum in Genf. Die 
Notifikation enthält den Namen und die 
Anschrift der betreffenden Stelle und den 
Umfang ihrer gegenwärtigen und zu erwar
tenden Normungstätigkeiten. Die Notifikation 
kann entweder unmittelbar an das ISO/IEC
Informationszentrum oder durch die nationale 
Mitgliedsstelle bei der ISO/IEC, oder vorzugs
weise je nach dem, durch das entsprechende 
nationale Mitglied oder die internationale 
Tochter der ISONET, gerichtet werden. 

Materielle Bestimmungen 

D. In bezug auf Normen gewähren die Normen
organisationen den Waren mit Ursprung im 
Gebiet jedes Mitglieds der WTO keine 
ungünstigere Behandlung als den gleichartigen 
Waren nationalen Ursprungs und gleichartigen 
Waren mit Ursprung in irgendeinem anderen 
Land. 

E. Die Normenorganisationen stellen sicher, daß 
Normen nicht ausgearbeitet, angenommen oder 
angewandt werden in der Absicht oder mit der 
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Wirkung, unnötige Hemmnisse für den inter
nationalen Handel zu schaffen. 

F. Sofern internationale Normen bestehen oder 
ihre Vollendung unmittelbar bevorsteht, wird 
die Normenorganisation diese oder entspre
chende Teile hievon als Grundlage für die 
Normen, die sie entwickelt, verwenden, aus
genommen, wo solche internationale Normen 
oder entsprechende Teile hievon unwirksam 
oder ungeeignet sein würden, zum Beispiel 
wegen eines ungenügenden Schutzausmaßes 
oder grundlegender klimatischer oder geogra
phischer Gegebenheiten oder grundlegender 
technologischer Probleme. 

G. In der Absicht, Normen auf möglichst breiter 
Grundlage zu harmonisieren, wird die 
Normenorganisation in angemessener Weise 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der 
Ausarbeitung internationaler Normen betref
fend den Gegenstand für welchen sie Normen 
angenommen hat oder anzunehmen beabsich
tigt, durch entsprechende internationale Nor
menorganisationen voll teilnehmen. Für Nor
menorganisationen im Gebiet eines Mitglieds 
findet die Teilnahme an einer bestimmten 
internationalen Normungstätigkeit, wenn 
immer möglich, durch eine Delegatiqn statt, 
die alle Normenorganisationen im Gebiet 
vertritt, das Nonnen betreffend den Gegen
stand, auf den sich die internationale Nor
mungstätigkeit bezieht, angenommen hat oder 
anzunehmen beabsichtigt. 

H. Die Normenorganisation im Gebiet eines 
Mitglieds unternimmt jede Anstrengung, Dop
pelgeleisigkeit oder überschneidung mit der 
Arbeit anderer Normenorganisationen auf dem 
nationalen Gebiet oder mit der Arbeit ent
sprechender internation;tler Normenorganisa
tionen zu vermeiden. Sie werden auch jede 
Anstrengung unternehmen, nationalen Konsens 
über die Normen, die sie entwickeln, zu 
erreichen. In gleicher Weise werden die 
regionalen Normenorganisationen jede 
Anstrengung unternehmen, Doppelgeleisigkeit 
oder überschneidung mit der Arbeit entspre
chender internationaler Normenorganisationen 
zu vermeiden. 

1. Soweit angebracht, umschreibt die Normenor
ganisation die Normen eher in bezug auf die 
Gebrauchstauglichkeit als in bezug auf Kon
struktion oder beschreibende Merkmale. 

J. Mindestens einmal alle sechs Monate veröffent
licht die Normenorganisation ein Arbejtspro
.gramm mit ihrem Namen und Anschrift, den 
Normen, die sie laufend ausarbeitet und die sie 
im vorangegangenen Zeitraum angenommen 
hat. Eine Norm ist von dem Zeitpunkt an in 
Ausarbeitung, in dem eine Entscheidung 
getroffen wurde, eine Norm zu entwickeln bis 
zu ihrer Annahme. Die Titel der bestimmten 
Normenentwürfe werden auf Ersuchen in 

englischer, französischer oder spanischer Spra
che zur Verfügung gestellt. Eine Mitteilung 
über das Bestehen des Arbeitsprogramms wird 
in einer nationalen oder gegebenenfalls regio
nalen Fachzeitschrift über Normungstätigkeiten 
veröffentlicht. 
Das Arbeitsprogramm wird für jede Norm in 
übereinstimmung mit den ISONET-Regeln die 
den Gegenstand betreffende Klassifikation, den 
in der Entwicklung der Norm erreichten Stand 
und die Hinweise auf internationale Normen, 
die als Grundlage genommen wurden, angeben. 
Spätestens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
ihres Arbeitsprogramms wird die Normenorga
nisation dessen Bestehen dem ISO/lEe-Infor
mationszentrum in Genf notifizieren. 
Die Notifikation enthält den Namen und die 
Anschrift der Normenorganisation, den Namen 
und Nummer der Fachzeitschrift, in der das 
Arbeitsprogramm veröffentlicht ist, den Zeit
raum für den das Arbeitsprogramm gilt, 
gegebenenfalls den Preis und wo es erhältlich 
ist. Die Notifikation kann unmittelbar an das 
ISO/lEe-Informationszentrum oder vorzugs
weise, je nach dem, durch das entsprechende 
nationale Mitglied oder die internationale 
Tochter der ISONET gerichtet werden. 

K. Das nationale Mitglied der ISO/IEe wird jede 
Anstrengung unternehmen, Mitglied bei ISO
NET zu werden oder· eine andere Stelle 
beauftragen, Mitglied zu werden, wie auch 
die fortgeschrittenste mögliche Art der Mit
gliedschaft für ein ISONET-Mitglied zu 
erlangen. Andere Normenorganisationen wer
den jede Anstrengung unternehmen, sich mit 
dem ISONET-Mitglied zu assoziieren. 

L. Vor Annahme einer Norm gewährt die 
Normenorganisation einen Zeitraum von min
destens 60 Tagen für die Unterbreitung von 
Stellungnahmen zum Normenentwurf durch 
interessierte Parteien im Gebiet eines Mitglieds 
der wro. Dieser Zeitraum kann aber in 
Fällen, in denen dringende Angelegenheiten 
der Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt 
entstehen oder zu entstehen drohen, verkürzt 
werden. Spätestens zum Beginn des Zeitraums 
für Stellungnahmen veröffentlicht die Normen
organisation eine Mitteilung, die den Zeitraum 
für Stellungnahmen in der im Absatz J 
genannten Fachzeitschrift ankündigt. Solche 
Notifikationen schließen soweit möglich ein, ob 
der Normenentwurf von entsprechenden inter
nationalen Normen abweicht. 

M. Auf Ersuchen jeder interessierten Partei im 
Gebiet eines Mitglieds der wro wird die 
Normenorganisation unverzüglich eine Kopie 
des Normenentwurfs, den sie für Stellungnah
men unterbreitet hat, zur Verfügung stellen 
oder Vorsorge hiefür treffen. Alle für diese 
Dienstleistungen verrechneten Gebühren wer
den, abgesehen von den tatsächlichen Kosten 
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für die Versendung, dieselben für inländische 
wie für ausländische Parteien sein. 

N. Die Normenorganisation zieht bei der weiteren 
Ausarbeitung der Normen die während des 
Zeitraums für Stellungnahmen erhaltenen 
Stellungnahmen in Betracht. Stellungnahmen, 
die durch Normenorganisationen, die diesen 
Kodex des guten Verhaltens angenommen 
haben, erhalten wurden, ,werden auf Ersuchen 
so rasch wie möglich beantwortet. Die Antwort 
enthält eine Erläuterung, warum eine Abwei
chung von entsprechenden internationalen 
Normen notwendig ist. 

O. Wenn eine Norrri angenommen wurde, wird sie 
unverzÜglich veröffentlicht. 

P. Auf Ersuchen jeder interessierten Partei im 
Gebiet eines Mitglieds der WTO wird die 
Normenorganisation unverzüglich eine Kopie 
ihres jüngsten Arbeitsprogramms oder einer 
von ihr geschaffenen Norm zur Verfügung 
stellen oder Vorsorge hiefür treffen. Alle für 
diese pienstleistungen verrechneten' Gebühren 
werden, abgesehen von den tatsächlichen 
Kosten für die Versendung, dieselben für 
inländische wie für ausländische Parteien sein. 

Q. Die Normenorganisation wird wohlwollend 
prüfen und angemessene Gelegenheit für 
Konsultationen betreffend Vertretungen, die 
von Normenorganisationen, die diesen Kodex 
des gUten Verhaltens angenommen haben, 
entsandt wurden, mit bezug· auf die Tätigkeit 
dieses Kodex bieten, Sie wird jede Anstrengung 
zur Bereinigung von Beschwerden unternehmen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER HANDELSBEZO
GENE INVESTITIONSMASSNAHMEN 

Die Mitglieder, 

in Berücksichtigung, daß die Minister in der 
Erklärung von Punta del Este übereingekommen 
sind, daß "nieh' einer Prüfung der Wirksamkeit 
von GATT-Bestimmungen betreffend die handels
beschränkenden und handelsverzerrenden Auswir
kungen von Investitionsmaßnahmen in Verhand
lungen geeignete weitere Bestimmungen ausgear
beitet werden sollen, die notwendig sein könnten, 
um solche nachteilige Auswirkungen auf den 
Handel zu vermeiden"; 

in dem Wunsch, die Erweiterung und schritt
weise Liberalisierung des Welthandels zu fördern 
und die Investitionen über die internationalen 
Grenzen hinaus zu erleichtern, um so das 
wirtschaftliche Wachstum aller Handelspartner, 
im besonderen der Entwicklungsland-Mitglieder, 
bei Sicherung des freien Wettbewerbs zu erhöhen; 

in Anbetracht der besonderen Handels-, Ent
wicklungs- und Finanzbedürfnisse der Entwick
lungsland-Mitglieder, im besonderen der am 
wenigsten entwickelten Entwicklungsland-Mitglie
der; 

in der Erkenntnis, daß gewisse Investitions
maßnahmen handelsbeschränkende und handels
verzerrende A~swirkungen haben können; 

kommen hiermit wie folgt überein: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich . 

Dieses übereinkommen wird nur auf Investi
tionsmaßnahmen,die sich auf den Handel mit 
Waren beziehen (in diesem übereinkommen 
"TRIMs" genannt) angewandt. 

Artikel 2 

InIänderhehandiung und mengenmäßige Beschrän
kungen 

1. Vorbehaltlich anderer Rechte und Pflichten 
aus dem GA TI 1994 wendet kein Mitglied 
eine mit den Bestimmungen des Artikels In 
oder des Artikels XI des GA TI 1994 unver
einbare TRIM an. 

2. Eine erläuternde Liste von TRIMs, die mit 
der Verpflichtung der Inländerbehandlung 
nach Artikel III Absatz 4 des GATT 1994 
und der Verpflichtung der allgemeinen 
Beseitigung der mengenmäßigen Beschrän
kungen gemäß Artikel XI Absatz 1 des 
GATT 1994 unvereinbar sind, ist im Anhang 
zu diesem übereinkommen enthalten. 

Artikel 3 

Ausnahmen 

Alle Ausnahmen nach dem GATT 1994 werden 
gegebenenfalls auf die Bestimmungen dieses über
einkommens angewandt. 

Artikel 4 

Entwicklungsland-Mitglieder 

Einem Entwicklungsland-Mitglied steht es frei, 
zeitweise von den Bestimmungen des Artikels 2 in 
dem Ausmaß und in der Art und Weise, wie es der 
Artikel XVIII des GATT 1994, die Vereinbarung 
über Zahlungsbilanzbestimmungen des GA TI 1994 
und die am 28. November 1979 angenommene 
Erklärung über aus Zahlungsbilanzgründen getrof
fene Handelsrnaßnahmen (BISD 26SI205-209) 
gestatten, . von den Bestimmungen der Artikel In 
und XI des GATT 1994 abzuweichen. 

Artikel 5 

NotifIkation und Übergangsregelungen 

1. Innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten 
des WTO-Abkommens notifizieren die Mit
glieder dem Rat für den Handel mit Waren 
alle nicht mit den Bestimmungen dieses 
übereinkommens vereinbaren TRIMs, die sie 
anwenden. Solche TRIMs allgemeiner oder 
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besonderer Art der Anwendung werden mit 
ihren wichtigsten Merkmalen notifiziert '). 

2. Jedes Mitglied beseitigt im Falle eines entwik
kelten Mitgliedslandes innerhalb von zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten des· wro
Abkommens alle gemäß Absatz 1 notifizierten 
TRIMs innerhalb von fünf Jahren im Falle 
eines Entwicklungsland-Mitglieds und inner
halb von sieben Jahren im Falle eines am 
wenigsten entwickelten Entwicklungsland
Mitglieds. 

3. Auf Ersuchen kann der Rat für den Handel 
mit Waren die übergangsfrist für die 
Beseitigung der gemäß Absatz 1 notifizierten 
TRIMs für ein Entwicklungsland-Mitglied, 
einschließlich eines am wenigsten entwik
kelten Entwicklungsland-Mitglieds, das 
besondere Schwierigkeiten bei der Durch-· 
führung der Bestimmungen dieses überein
kommens nachweist, verlängern. Bei Prüfung 
eines solchen Ersuchens berücksichtigt der 
Rat für den Handel mit Waren die 
individuelle Entwicklung und die Finanz
und Handelsbedürfnisse des betreffenden 
Mitglieds. 

4. Während des übergangszeitraums ändern die 
Mitglieder die Bestimmungen einer TRIM, die 
sie gemäß Absatz 1 notifiziert haben, wie sie 
am Tage des Inkrafttretens des wro
Abkommens gegolten haben, nicht in der Art 
und Weise, daß der Grad der Unvereinbarkeit 
mit den Bestimmungen des Artikels 2 erhöht 
wird. TRIMs, die weniger als 180 Tage vor 
dem Inkrafttreten des wrO-Abkommens 
eingeführt wurden, genießen nicht die Vorteile . 
der übergangsregelungen gemäß Artikel 2. 

5. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 2 
kann ein Mitglied, um bestehende Unter
nehmen, die einer gemäß Absatz 1 notifizier
ten TRIM unterworfen sind, nicht zu 
schädigen, während des übergangszeitraums 
dieselbe TRIM auf eine neue Investition 
anwenden, i) wenn die Waren einer solchen 
Investition ähnlich den Waren von bestehenden 
Unternehmen sind, und ii) wenn sie notwendig 
sind, Verzerrungen der Wettbewerbsbedingun
gen zwischen den neuen Investitionen und 
bestehenden Unternehmen zu vermeiden. 
Jede auf eine neue Investition angewandte 
TRIM wird dem Rat für den Handel mit 
Waren notifiziert. Die Bestimmungen einer 
solchen TRIM werden in ihrer Wettbewerbs
auswi~kung den auf bestehende Unternehmen 
anwendbaren gleichwertig sein und zur selben 
Zeit beendet. 

') Im Falle von TRIMs, die nach einer Ermessensent
scheidung angewandt werden, wird jede spezifische 
Anwendung notifiziert. Informationen; die legitime 
Handelsinteressen eines bestimmten Unternehmens ver
letzen würden, müssen nicht bekanntgegeben werden. 

Artikel 6 

Transparenz 

1. Die Mitglieder bekräftigen im Hinblick auf 
die TRIMs ihre Bindung an die Verpflichtung 
zur Transparenz und Notifikation gemäß 
Artikel X des GATT 1994, an die Durch
führung der "Notifikation" gemäß der am 
28. November 1979 angenommenen Verein
barung über Notifikationen, Konsultationen, 
Streitbeilegung und überwachung sowie im 
Ministerbeschluß vom 15. April 1994 über 
Notifikationsverfahren. 

2. Jedes Mitglied notifiziert dem Sekretariat die 
Bekanntmachungen, in denen· die TRIMs 
gefunden werden können, einschließlich 
jener, die von regionalen und lokalen Regie
rungsstellen und Behörden in ihrem Gebiet 
angewandt werden. 

3. Jedes Mitglied prüft wohlwollend Ersuchen 
um Auskunft und bietet angemessene Gele
genheit für Konsultationen über alle Fragen 
aus diesem übereinkommen, die von einem 
anderen Mitglied aufgeworfen werden. Nach 
Artikel X des GATT 1994 wird von keinem 
Mitglied verlangt, Auskünfte zu erteilen, 
deren Preisgabe die Durchführung von 
Gesetzen hindern oder auf andere Weise 
gegen das öffentliche Interesse wäre oder die 
legitimen Handelsinteressen öffentlicher oder 
privater Unternehmen schädigen würde. 

Artikel 7 

Komitee für handelsbezogene Investitionsmaß
nahmen 

1. Ein Komitee für handelsbezogene Investi
tionsmaßnahmen (in diesem übereinkommen 
das "Komitee" genannt) wird hiermit einge
setzt und steht allen Mitgliedern offen. Das 
Komitee wählt seinen eigenen Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden und tagt 
mindestens einmal jährlich und sonst auf 
Ersuchen eines Mitglieds. 

2. Das Komitee erfüllt .alle ihm durch den Rat 
für den Handel mit Waren zugewiesenen 
Aufgaben und bietet den Mitgliedern die 
Möglichkeit, alle Angelegenheiten betreffend 
die Wirksamkeit und die Durchführung dieses 
übereinkommens zu beraten. 

3. Das Komitee überwacht die Wirksamkeit und 
Durchführung dieses übereinkommens und 
berichtet hierüber jährlich dem Rat für den 
Handel mit Waren. 

Artikel 8 

Konsultationen und Streitbeilegung 

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII 
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung 
über Streitbeilegung, finden nach diesem überein
kommen auf die Konsultationenun<;l das ·Streitbei
legungsverfahren Anwendung. 
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Artikel 9 

Überprüfung durch den Rat für den Handel mit 
Waren 

Spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens überprüft der Rat für den 
Handel mit Waren die Wirksamkeit dieses über
einkommens und schlägt gegebenenfalls der Mini
sterkonferenz Textänderungen vor. Im Verlauf 
dieser überprüfung erwägt der Rat für den Handel 
mit Waren, ob das übereinkommen durch 
Bestimmungen über Investitionspolitik und Wett
bewerbspolitik ergänzt werden soll. 

Anhang 

ERLÄUTERNDE LISTE 

1. TRIMs, di~ unvereinbar mit der Verpflich
tung der Inländerbehandlung nach Artikel III 
Absatz 4 des GATT 1994 sind, umfassen 
solche, die nach innerstaatlichen Gesetzen 
oder Verwaltungsvorschriften zwingend oder 
durchsetzbar sind oder wenn ihre Einhaltung 
zur Erreichung eines Vorteils notwendig ist, 
und die erfordern: 
a) den Kauf oder Gebrauch von Waren 

inländischen Ursprungs oder aus inländi
scher Quelle, die entweder durch 
bestimmte Waren, ihre Menge, ihren 
Wert oder im Verhältnis von Menge 
oder Wert zu seiner lokalen Erzeugung 
spezifiziert sind, oder 

b) daß 'die Käufe oder der Gebrauch von 
ei~geführten Waren durch ein Unter
nehmen bezogen auf Menge oder Wert 
der lokalen Waren, die es ausführt, 
beschränkt sind. 

2. TRIMs, . die mit der Verpflichtung der 
allgell?-einen Beseitigung mengenmäßiger 
Beschrä!1kungen nach Artikel XI Absatz 1 
des GATT 1994 nicht vereinbar sind, umfas
sena~ch die gemäß nationalem Gesetz oder 
Verwaltungsvorschriften zwingenden oder 
durchsetzbaren TRIMs,' oder wenn ihre 
Einhaltung zur Erreichung eines Vorteils 
notw~ndig ist, und die folgendes beschrän
ken: . 
a) die Einfuhr von in der lokalen Erzeugung 

de"r im Zusammenhang mit dieser ver
wendeten Waren durch ein Unternehmen, 
allgemein oder in einem Ausmaß, das auf 
die Menge oder den, Wert der lokalen 
Erzeugung, die es ausführt, bezogen ist, 

b) die Einfuhr von in der lokalen Erzeugung 
oder im Zusammenhang mit dieser 
verwendeten Waren durch ein Unter
nehmen, durch Beschränkung seines 
Zugangs zum Zahlungsverkehr mit dem 
Ausland in einem Ausmaß, das auf den 
ausländischen Devisenzustrom dem 
Unternehmen zugerechnet wird oder 

c) die Ausfuhr oder den Verkauf zur 
Ausfuhr von Waren durch ein Unter
nehmen, die entweder durch bestimmte 
Waren, ihre Menge oder Wert oder im 
Verhältnis von Menge oder Wert zu 
seiner lokalen Erzeugung spezifiziert sind. 

ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG 
DES ARTIKELS VI DES ALLGEMEINEN 

ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 199,. 

TEIL I 

Artikel! 

Grundsätze 

Eine Antidumpingmaßnahme wird nur unte; den 
im Artikel VI des GA TI 1994 vorgesehenen 
Umständen und auf Grund von Untersuchungen 
angewendet, die gemäß den Bestimmungen dieses 
übereinkommens eingeleitet 1) und durchgeführt 
wurden. Die folgenden Bestimmungen regeln die 
Anwendung des Artikels VI des GATT 1994 in 
den Fällen, in denen Maßnahmen auf Grund von 
Antidumpinggesetzen: oder Antidumpingverordnun
gen getroffen werden. 

Artikel 2 

Feststellung des Dumpings 

2.1 Im Sinne dieses übereinkommens gilt eine 
Ware als Gegenstand eines Dumpings, das 
heißt, als unter ihrem Wert auf den Markt 
eines anderen Landes gebracht, wenn ihr 
Ausfuhrpreis im Handelsverkehr von einem 
Land in ein anderes niedriger ist als der 
vergleichbare Preis einer zum Verbrauch 
im Ausfuhrland bestimmten gleichartigen 
Ware im normalen Handelsverkehr. 

2.2 Werden gleichartige Waren auf dem 
Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes nicht im 
normalen Handelsverkehr verk~uft oder 
lassen solche Verkäufe wegen der beson
deren Marktlage 'oder der geringen Ver
kaufsmenge am Inlandsmarkt keinen pas
senden Vergleich zu 2), so wird die 
Dumpingspanne entweder' durch einen 
Vergleich mit einem vergleichbaren Preis 

') Der Begriff »eingeleitet" bezeichnet in diesem 
übereinkommen die vetfahrensmäßigen Schritte, durch 
die ein Mitglied eine Untersuchung nach Artikel 5 formell 
beginnt. 

2) Verkäufe gleichartiger Waren, welche zum 
Verbrauch auf dem inländischen Markt des Ausfuhrlan
des bestimmt sind, werden üblicherweise als in 
genügender Menge zur Feststellung des Normalwertes 
angesehen, wenn solche Verkä,ufe mindestens 5 Prozent 
der Verkäufe der betreffenden Ware an das einführende 
Mitglied betragen, vorausgesetzt, daß ein niedrigeres 
Verhältnis annehmbar wäre, wenn der Nachweis gelingt, 
daß inländische Verkäufe in ~inem derartigen niedrigeren 
Verhältnis trotzdem einen Umfang erreicht haben, der 
einen angemessenen Vergleich ermöglicht. 
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. der in einem Drittland ausgeführten gleich
artigen Ware bestimmt, vorausgesetzt, daß 
es sich um einen repräsentativen Preis 
handelt, oder· durch Vergleich mit den 
Herstellungskosten im Ursprungsland 
zuzüglich eines angemessenen Betrages 
für Verwaltungs-, Verkaufs- und allge
meine Kosten sowie für den Gewinn. 

2.2.1 Verkäufe von gleichartigen Waren auf dem 
Inlandsmarkt des 'Ausfuhrlandes oder 
Verkäufe in ein Drittland zu einem Preis 
unter den Stückkosten (fix oder variabel) 
zuzüglich Verwaltungs-, Verkaufs- und 
Gemeinkosten können aus Preis gründen 
als nicht dem normalen Handelsverkehr 
zugehörig behandelt werden und können 
bei der Feststellung des Normalwertes im 
Falle der FeststeiIung durch die Behör
den 3), daß solche Verkäufe während einer 
längeren Zeitspanne 4) in wesentlichen 
Mengen 5) getätigt wurden und dies zu 
Preisen, die während einer angemessenen 
Zeitspanne nicht kostendeckend sind, außer 
acht gelassen werden. Wenn Preise unter 
den Stückkosten zum Zeitpunkt des Ver
kaufs über dem gewogenen Mittel der 
Stückkosten im Untersuchungszeitraum 
liegen,. sind solche Preise während einer 
angemessenen Zeitspanne als kostendek
kend zu berücksichtigen. 

2.2.1.1 Im Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels 
werden die Kosten in der Regel auf der 
Grundlage der· vom Exporteur oder 
Erzeuger geführten Aufzeichnungen 
berechnet, vorausgesetzt, daß solche Auf
zeichnungen mit den allgemein angenom
menen Grundsätzen der Buchführung des 
Ausfuhrlandes übereinstimmen und die mit 
der Erzeugung und dem Verkauf der 
betreffenden Ware zusammenhängenden 
Kosten angemessen darstellen. Die Behör
den werden sämtliche vorhandenen Bewei
se bezüglich der richtigen Kostenzuord
nung, einschließlich der Beweise, die vom 
Exporteur oder Erzeuger s.elbst im Zuge 
der Untersuchung beigesteIlt werden, 
berücksichtigen, um vor allem dieange
messenen Amortisations- und Abschrei
bungszeiträume sowie die Vergünstigun
gen für Investitionsaufwendungen und 
andere Entwicklungskosten, falls solche 

') In diesem übereinkommen sind unter "Behörden" 
solche auf angemessener höherer Ebene zu verstehen. 

4) Die längere Zeitspanne sollte üblicherweise ein Jahr, 
aber auf keinen Fall unter sechs Monaten betragen. 

5) Verkäufe unter Stückkosten werden in wesentlichen 
Mengen getätigt, wenn die Behörden feststellen, daß der 
gewogene durchschnittliche Verkaufspreis der betreffen
den Verkäufe zur Feststellung des Normalwertes unter 
den gewogenen durchschnittlichen Stückkosten liegt, oder 
daß der Umfang der. Verkäufe unter den Stückkosten 
nicht unter 20 Prozent der betroffenen Verkäufe, die zur 
Feststellung des Normalwertes verwendet werden, liegt. 

Kosten beim Exporteur oder Erzeuger 
früher schon angefallen sind, festzustellen. 
Die Kosten werden für jene nichtwieder
kehrenden Kostenelemente, welche einer 
zukünftigen und/ oder gegenwärtigen 
Erzeugung zugutekommen, oder für 
Umstände, in denen die Kosten während 
des Zeitraums der Prüfung durch die 
Anlaufphase 6) betroffen werden, angemes
sen berichtigt, falls dies nicht bereits als 
Kostenzuordnung in dieser lit. angegeben 
wurde. 

2.2.2 Im. Sinne des Absatzes 2 werden die 
Beträge für Verwaltungs-, Verkaufs- und 
Gemeinkosten sowie für den Gewinn auf 
der Grundlage von tatsächlichen Erzeu
gungs- und Verkaufsdaten im normalen 
Handelsverkehr einer gleichartigen Ware 
von einem in überprüfung befindlichen 
Exporteur oder Erzeuger ermittelt. Sind 
solche Beträge auf dieser Grundlage nicht 
feststellbar, so können sie auf folgenden 
Grundlagen ermittelt werden: 

(i) durch tatsächliche vom betreffenden 
Exporteur oder Erzeuger für die 
Erzeugung und Verkäufe auf dem 
Inlandsmarkt des Ursprungslandes für 
Waren der gleichen allgemeinen Art 
angefallene und erzielte Beträge; 

(ii) durch den gewogenen Durchschnitt 
der tatsächlich angefallenen und 
erzielten Beträge durch andere in 
Untersuchung gezogene Erzeuger 
oder Exporteure hinsichtlich der 
Erzeugung und des Verkaufs von 
gleichartigen Waren auf dem Inlands
markt des Ursprungslandes; 

(iii) durch jede andere .~ngemessene 
Methode, sofern der Gewinnauf
schlag nicht den Gewinn übersteigt, 
der üblicherweise .von anderen 
Exporteuren oder Erzeugern bei 
Verkäufen von Waren der gleichen 
allgemeinen Art auf dem Inlandsmarkt 
des Ursprungslandes erzielt wird. 

2.3 Liegt kein Ausfuhrpreis vor oder sind die 
zuständigen Behörden der Ansicht, daß der 
Ausfuhrpreis wegen einer geschäftlichen 
Verbindung oder einer Ausgleichsverein
·barung zwischen dem Exporteur und dem 
Importeur oder einem Dritten keinen 
zuverlässigen Preisvergleich gestattet, so 
kann der Ausfuhrpreis auf der Grundlage 
des Preises errechnet werden, zu dem die 
eingeführten Waren erstmals an einen 
unabhängigen Käufer weiterverkauft wer-

6) Die Berichtigung der Anlaufphase berücksichtigt die 
Kosten am Ende des Anlaufzeitraumes oder, falls dieser 
Zeitraum sich über den Untersuchungszeitraum hinaus 
erstreckt, die jüngsten Kosten, welche durch die 
Behörden während der Untersuchung entsprechend 
berücksichtigt werden können. 
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den, oder, wenn die Waren nicht an einen 
unabhängigen Käufer oder nicht in dem 
Zustand weiterverkauft werden, in dem sie 
eingeführt wurden, auf einer von den 
Behörden festzusetzenden angemessenen 
Grundlage. 

2.4 Ein richtiger Vergleich wird zwischen 
Ausfuhrpreis und Normalwert erstellt. 
Dieser Vergleich wird auf der gleichen 
Handelsstufe erstellt, und zwar grundsätz
lich auf der Stufe ab Werk und unter 
Zugrundelegung von Verkäufen, die zu 
möglichst nahe beieinander liegenden Zeit
punkten vorgenommen wurden. Die Unter
schiede, die die Vergleichbarkeit der Preise 
beeinflussen, einschließlich Unterschiede in 
den Verkaufsbedingungen, in der Besteue
rung, in der Handelsstufe, in den Mengen, 
in den körperlichen Merkmalen und in den 
sonstigen, die Vergleichbarkeit der Preise 
beeinflussenden Umständen werden jedes
mal nach der Lage des Falles gebührend 
berücksichtigt 7). In den im Absatz 4 
genannten Fällen sollen auch zwischen 
Einfuhr und Weiterverkauf entstandene 
Kosten, einschließlich Zölle und Steuern, 
sowie angefallene Gewinne berücksichtigt 
werden: In Fällen, in denen der Preisver
gleich nicht durchführbar ist, sollen die 
Behörden den normalen Wert auf der 
Handelsstufe festsetzen, die der Handels
stufe des errechneten Ausfuhrpreises ent
spricht, oder wie in diesem Absatz 
gefordert, gebührend berücksichtigen. Die 
Behörden setzen die betroffenen Parteien 
davon in Kenntnis, welche Informationen 
zur Gewährleistung eines richtigen Ver
gleichs benötigen werden; sie werden 
diesen Parteien keine unzumutbare Beweis
last auferlegen. 

2.4.1 Erfordert der Vergleich nach Absatz 4 eine 
Währungsumrechnung, so soll eine solche 
Umrechnung unter Verwendung des 
Umiechnungskurses am Verkaufstag ') 
erfolgen, vorausgesetzt, daß, wenn ein 
Verkauf von Fremdwährung auf Termin
märkten unmittelbar an den betreffenden 
Ausfuhrverkauf gebunden ist, der Umrech
nungskurs des Terminverkaufs Anwendung 
findet. Kursschwankurrgen sind nicht zu 
berücksichtigen. Sollte eine Untersuchung 
stattfinden, räumen die Behörden den 
Exporteuren eme Mindestfrist von 

7) Es gilt als vereinbart, daß sich einige der oben 
genannten Faktoren überschneiden können und die 
Behörden werden sicherstellen, daß keine Anpassungen 
im Sinne dieser Bestimmung doppelt vorgenommen 
werden. 

') üblicherweise entspricht das Verkaufsdatum dem 
Vertragsdatum, dem Datum der Bestellung, der Bestel
lungsbestätigung oder der Rechnung, je nachdem, worauf 
sich die Verkaufsbedingungen gründen. 

2.4.2 

2.5 

2.6 

2.7 

60 Tagen zur Anpassung der Ausfuhr
preise ein, um so die ununterbrochenen 
Schwankungen in den Umrechnungskursen 
während der Untersuchungszeit darzule
gen. 
Vorbehaltlich der Bestimmungen des 
Absatzes 4 zur Regelung eines richtigen 
Vergleichs, wird das Bestehen von Dum
pingspannen üblich erweise während der 
Untersuchung auf der Grundlage eines 
Vergleichs zwischen dem gewogenen 
durchschnittlichen normalen Wert und 
einem gewogenen Preisdurchschnitt aller 
vergleichbaren Ausfuhrgeschäfte oder aber 
durch einen Vergleich zwischen normalem 
Wert und Ausfuhrpreisen auf der Grund
lage von Geschäft zu Geschäft ermittelt. 
Sollte die Behörde ein Modell von Aus
fuhrpreisen finden, welches sich von Käufer 
zu Käufer, von Region zu Region oder in 
verschiedenen Zeitabschnitten bedeutsam 
unterscheidet und wenn eine Begründung 
vorliegt, warum solche Unterschiede nicht 
entsprechend im Vergleich von einem zu 
anderen gewogenen Durchschnitt, oder 
von Geschäft zu Geschäft, berücksichtigt 
werden können, kann ein normaler auf 
einer gewogenen durchschnittlichen Grund
lage erstellter Wert mit Preisen von 
einzelnen Ausfuhrgeschäften verglichen 
werden. 
Werden Waren nicht unmittelbar aus dem 
Ursprungsland eingeführt, sondern aus 
einem Drittland in das einführende Mit
glied ausgeführt, so wird der Preis zu dem 
diese Waren vom Ausfuhrland in das 
einführende Mitglied verkauft werden, in 
der Regel mit dem vergleichbaren Preis im 
Ausfuhrland verglichen. Es kann jedoch 
auch ein Vergleich mit dem Preis im 
Ursprungsland angestellt werden, zum 
Beispiel wenn die Waren durch das 
Ausfuhrland nur durchgeführt oder im 
Ausfuhrland nicht hergestellt werden, oder 
wenn: es dort keinen vergleichbaren Preis 
für sie gibt. 
In diesem übereinkommen ist unter dem 
Begriff "gleichartige Ware" ("like product", 
"produit similaire") eine Ware zu verste
hen, die mit der betreffenden Ware 
identisch ist, das heißt, ihr in jeder 
Hinsicht gleicht, oder in Ermangelung 
einer solchen Ware eine andere Ware, die 
zwar der betreffenden Ware nicht in jeder 
Hinsicht gleicht, aber charakteristische 
Merkmale aufweist, die denen der betref
fenden Ware sehr ähnlich sind. 
Dieser Artikel gilt unbeschadet der zweiten 
ergänzenden Bestimmung zum Absatz 1 
des . Artikels VI der Anlage 1 zum 
GATT 1994. 
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Artikel 3 

Feststellung der Schädigung 9) 

3.1 Die Feststellung einer Schädigung im Sinne 
des Artikels VI des GA TI 1994 wird auf 
positive Beweise gestützt und erfordert eine 
objektive Prüfung a) des Umfanges der 
Dumpingeinfuhren und ihrer Auswirkung 
auf die Preise gleichartiger Waren auf dem 
Inlandsmarkt und b) der Folgen der Ein
fuhren für die inländischen Erzeuger dieser 
Waren. 

3.2 Bezüglich des Umfanges der Dumpingein
fuhren prüfen die untersuchenden Behör
d~n, ob eine erhebliche Erhöhung dieser 
Emfuhren entweder absolut oder im 
Verhälinis zur. Erzeugung oder zum 
Verbrauch im einführenden Mitglied statt
gefunden hat. Bezüglich der Auswirkung 
der Dumpingeinfuhren auf die Preise 
prüfen die untersuchenden Behörden, ob 
eine erhebliche Preisunterschreitung durch 
die Dumpingeinfuhren im Vergleich zum 
Preis einet gleichartigen Ware des ein
führenden Mitglieds eingetreten ist oder, 
ob diese Einfuhren in anderer Form einen 
erheblichen Druck auf die Preise bewirken 
oder . wesentlich zur Verhinderung von 
Preiserhöhungen beitragen, die sonst ein
getreten wären. Weder eines noch mehrere 
dieser Kriterien sind notwendigerweise für 
die Beurteilung maßgebend. 

3.3 Wenn Einfuhren einer Ware aus mehreren 
Ländern als einem Land gleichzeitig Anti
dumpinguntersuchungen unterliegen, kön-. 
nen die untersuchenden Behörden die 
Auswirkungen solcher Einfuhren nur 
zusammenfassend beurteilen, falls sie fest
stellen, daß a) die festgestellte Dumping
spanne im Verhältnis zu den Einfuhren aus 
jedem Land über dem im Artikel 5 
Absatz 8 definierten geringen Werten liegt 
und der Umfang der Einfuhren aus jedem 
Land nicht unbeachtlich ist und b) eine 
zusammenfassende Beurteilung der Aus
wirkungen auf die Einfuhren im Lichte der 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
eingeführten Waren und den Wettbewerbs
bedingungen und zwischen den eingeführ
ten Waren und den gleichartigen inländi
schen Waren angemessen ist. 

3.4 Die Prüfung der Auswirkungen der Dum
pingeinfuhren auf den betroffenen inländi
schen Wirtschafts zweig umfaßt eine Beur-

9) .. S,?weit "n~cht ~ders. bestimmt, bedeutet der Begriff 
~Scha~lgung Im Smne dieses übereinkommens daß ein 
mländlscher Winschaftszweig bedeutend geschädigt wird, 
oder bedeutend geschädigt zu werden droht oder daß 
die E:rrichtun~ eines. inländischen Wirtschaftsz~eiges 
erheblich verzogen Wird' und Ist gemäß den Bestimmun
gen dieses Artikels auszulegen. 

3.5 

3.6 

103 

teilung aller relevanten Wirtschafts faktoren 
und Wirtschaftsindizes, die die Lage dieses 
Wirtschaftszweiges beeinflussen, wie tat
sächliche und potentielle Verringerung des 
Absatzes, des Gewinns, der Erzeugung, des 
Marktanteils, der Produktivität, der Investi
tionserträge oder der Kapazitätsauslastung; 
Faktoren, die die inländischen Preise 
beeinflussen; die Größe der Dumping
spanne; tatsächliche und potentielle nega
tive Auswirkungen auf Cash-flow, Lager
haltung, Beschäftigung, Löhne, Wachstum, 
Investitions- und Kapitalbeschaffungsmög
lichkeiten. Diese Liste ist nicht erschopfend 
und weder eines noch mehrere dieser 
Kriterien sind für die Entscheidung aus-
schlaggebend. " 

Es inuß nachgewiesen werden, daß die 
Dumpingeinfuhren, durch die Auswirkun
gen des Dumpings, wie in den Absätzen 2 
und 4 dargestellt, eine Schädigung im Sinne 
dieses übereinkommens verursachen. Der 
Nachweis eines kausalen Zusammenhangs 
zwischen Dumpingeinfuhren und der 
Schädigung des inländischen Wirtschafts
zweiges stützt sich auf die Prüfung aller 
erheblichen Beweise seitens der Behörden. 
Die Behörden prüfen auch alle anderen 
bekannten Faktoren als die Dumpingein
fuhren, die gleichzeitig den inländischen 
Wirtschaftszweig schädigen und die Schä
digungen, die durch diese anderen Fakto
ren verursacht wurden, dürfen nicht den 
Dumpingeinfuhren zur Last gelegt werden. 
Faktoren, welche diesbezüglich von Bedeu
tung sein könnten, sind unter anderem, der 
Einfuhrumfang sowie die Preise von nicht 
zu Dumpingpreisen verkauften Einfuhr
waren, eine geringere Nachfrage oder 
eine Änderung im Konsumye,rhalten, han
delsbeschränkende Maßnah~en und Weti~ 
bewerb zwischen ausländischen und inlän
dischen Erzeugern, Technologieentwick
lungen sowie die Ausfuhrleistung und 
Produktivität des inländischen Wirtschafts
zweiges. 

Die Auswirkung der Dumpingeinfuhren 
wird in bezug auf die inländische Erzeu
gung der gleichartigen Ware bewertet,' 
wenn die verfügbaren Unterlagen eine 
Abgrenzung dieser Produktion anhand 
von Kriterien wie Produktionsverfahren, 
Verkäufe und Gewinn des Erzeugers 
erlauben. Läßt sich diese Erzeugung nicht 
abgrenzen" so wird die Auswirkung der 
Dumpihgeinfuhren an ihrem Einfluß auf 
die Erzeugung der kleinsten, die gleich
artigen Waren miteinschließende Gruppe 
oder Reihe von Waren gemessen, für die 
die erforderlichen Angaben erhältlich sind. 
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3.7 Die Feststellung, daß eine materielle 
Schädigung droht, muß auf Tatsachen und 
nicht lediglich auf Behauptungen, Vermu
tungen oder entfernte Möglichkeiten beru
hen. Das Eintreten von Umständen, unter 
denen das Dumping eine Schädigung 
verursachen würde, muß klar vorauszuse
hen sein und unmittelbar bevorstehen 10). 
Um das Vorhandensein einer bevorstehen
den materiellen Schädigung festzustellen, 
sollen die Behörden, unter anderem, 
folgende Faktoren berücksichtigen: 

3.8 

(i) eine erhebliche Steigerungsrate von 
Dumpingeinfuhren für den inländi
schen Wirtschafts zweig, welche die 
Wahrscheinlichkeit einer wesentlich 
gesteigerten Einfuhr anzeigt; 

(ii) ausreichend frei verfügbare Kapazitä
ten seitens des Exporteurs oder ein 

: wesentlicher, unmittelbar bevorstehen
der Kapazitätszuwachs als Indiz von 
erheblich gesteigerten Dumpingaus
'fuhren au:f den Markt des einführen
den Mitglieds, unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Verfugbarkeit 
anderer Ausfuhrmärkte für die Auf

'nahme zusätzlicher Ausfuhren; 
, (iii) ~bb'die Preise der Einfuhren eine 

"wesentlich' 'ungünstig beeinflussende 
. "oder dämpfende Auswirkung auf die 
Inlandspreise haben werden, wobei 
dies zu einem erhöhten Einfuhrbe
darf führen würde; und 

(iv);Lagerhaltung der zu untersuchenden 
Ware .. 

Keiner dieser Faktoren ist für sich selbst 
notWendigerweise für die Beurteilung maß
gebeild, aber· in ihrer Gesamtheit müssen 
sie 'zur Schlußfolgerung' führen, daß 
weitere Dumpingausfuhren unmittelbar 
bevorstehen, und daß, ohne Schutzmaß
nahmen, dies zu einer materiellen Schädi
gung führen würde. 
In den Fällen, in denen Dumpingeinfuhren 
eine Schädigung zu verursachen drohen, ist 
die Frage der Anwendung von Antidum
pingmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt 
zu erwägen und zu entscheiden. 

Artikel 4 

Bestimmung des Begriffes "inländischer Wirt
schaftszweig" 

4.1 Im Si~iie dieses Übereinkommens bezeich
netder Begriff "inländischer Winschafts
zweig" alle inländischen Erzeuger gleich-

--:-;::--=,----,. 
10) Ein Beispiel, wenn auch kein entscheidendes, ist 

gegeben, wenn überzeugende Gründe für die Annahme 
bestehen, daß in naher Zukunft die Einfuhr der 
betreffenden Ware zu Dumpingpreisen erheblich zuneh
men wird. 

4.2 

artiger Waren oder diejenigen unter ihnen, 
deren Erzeugung insgesamt einen erhebli
chen Anteil an der gesamten Inlandserzeu
gung dieser Ware ausmacht, dabei gilt 
jedoch folgendes. 

(i) sind Erzeuger mit den ~xporteuren 
oder Importeuren geschäftlich verbun
den ") oder selbst Importeure der 
Ware, die angeblich Gegenstand eines 
Dumpings ist, so ist es zulässig, unter 
dem Begriff "inländischer Wirtschafts
zweig" nur die übrigen Erze)lger zu, 
verstehen; 

(ii) unter außergewöhnlichen Umständen 
kann das Gebiet eines Mitglieds 
hinsichtlich der betreffenden Erzeu
gung in zwei oder mehrere Wettbe
werbsmärkte eingeteilt und können 
die Erzeuger in jedem einzelnen 
Markt als ein eigener' Wirtschafts
zweig angesehen werden, wenn a) die 
Erzeuger in einem solchen Markt die 
Gesamtheit oder, fast die Gesamtheit 
ihrer Erzeugung der. betreffenden 
Ware auf diesem Markt absetzen 
und b) die Nachfrage' auf diesem 
Markt nicht zu einem wesentlichen 
Teil von Erzeugern der betreffenden 
Ware gedeckt 'Y'ird, die ihren Standort 
in einem anderen Teil des Gebiets 
haben. Unter diesen Umständen kann 
die Feststellung einer 'Schädigung 
getroffen werden, wenn ein wesentli
cher Teil des gesamten inländischen 
Wirtschaftszweiges nicht geschädigt 

. wird, sofern, es zu einer Konzentra
tion von Dumpingeinfuhren in einen 
solchen isolierten Markt kommt und 
sofern die Dumpingeinfuhren eine 
Schädigung der Erzeu'ger der gesam
tenoder fast der gesamten Erzeugung 
in einem solchen Markt verursachen. 

Werden die Erzeuger eines bestimmten 
Gebiets, das heißt, eines Marktes im Sinne 
des Absatzes 1 lit. b als eigener inländi
scher Wirtschaftszweig angesehen, so 
werden DumpingzÖile nur auf die zum 
Endverbrauch in diesem Gebiet bestimmten 

11) Im Sinne dieses Absatzes werden Erzeuger als mit 
den Exporteuren oder Importeuren geschäftlich verbun
den nur betrachtet, wenn a) einer von ihnen direkt oder 
indirekt den anderen kontrolliert; oder b) beide von 
ihnen direkt oder indirekt von einer dritten Person 
kontrolliert werden; oder c) sie gemeinsam, direkt oder 
indirekt, eine dritte Person kontrollieren, vorausgesetzt es 
bestehen Gründe zur Annahme, daß die Verbundenheit 
bewirkt, daß der betroffene Erzeuger anders handelt als 
die nicht geschäftlich verbundenen Erzeuger. Im Sinne 
dieses Absatzes gilt eine Person als die kontrollierende, 
wenn sie gesetzlich oder betrieblich' in der Lage ist, 
Zwang auszuüben oder Weisungen einem anderen zu 
erteilen. 
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, Waren erhoben 12). Ist nach den verfas
sungsrechtlichen Bestimmungen des ein

. führenden Mitglieds die Erhebung von 
Antidumpingzöllen , auf dieser Grundlage 
nicht zulässig, so darf ," das einflihrende 
Mitglied Antidumpingzölle ohne Beschrän
kung nur erheben, wenn a) den Expor-

, teuren Gelegenheit.gegeben worden ist, die 
Ausfuhren zu'' Dumpingpreisen in das 
betreffende Gebiet einzustellen oder Zusi
cherungen nach Artikel 8 abzugeben und 
derartige Zusicherungen nicht innerhalb 
kürzester Frist und in kürzester Form 
erfolgt sind und b) diese Zölle nicht allein 
auf Waren bestimmter, Erzeuger, die das 
,betreffende, Gebiet beliefern, erhoben 
werden können, 

4.3 Haben zwei oder mehr Länder im Rahmen 
des Artikels XXIV Absatz8 lit. ades 
GA TI 1994 einen solchen Integrations
grad erreicht, daß sie die Merkmale eines 
ein:zigen einheitlichen Marktes aufweisen, 
so gelten die Erzeuger des gesamten 
Integrationsgebiets als inländischer Wirt
schaftszweig im Sinne des Absatzes 1. 

4.4 Artikel 3 Absatz 6 findet auf diesen Artikel 
Anwendung. 

Artikel 5 

Einleitung des Verfahrens und anschließende 
Prüfung 

5.1 Eine Untersuchung zur Feststellung des 
V orliegens, des Ausmaßes und der Aus
wirkung eines behaupteten Dumpings wird 
auf Grund eines schriftlichen Antrags 
eingeleitet, der von dem betroffenen 
inländischen Wirtschaftszweig oder in 
seinem Namen gestellt wird, sofern nicht 
Absatz 6 Anwendung findet. 

5.2 Ein Antrag nach Absatz 1 muß Beweismit-
tel für das Vorliegen a) eines Dumpings, 
b) einer Schädigung im Sinne des Arti-
kels VI des GA TI 1994 in der Auslegung 
durch dieses übereinkommens und c) eines 
Kausalzusammenhangs zwischen den Dum
pingeinfuhren und der behaupteten Schädi-
gung enthalten. Einfache Behauptungen, 
welche nicht auf einschlägige Beweise 
gestützt sind, können nicht als den 
Erfordernissen dieses Absatzes entspre
chend angesehen werden. Der Antrag hat 5.3 
folgende, dem Antragsteller zur Verfügung 
stehende Angaben, zu enthaltep.: 

(i) die Identität des Antragstellers, sowie 
eine Beschreibung des Umfangs und 
Wertes der inländischen Erzeugung 

12) In diesem übereinkommen bedeutet der Ausdruck 
"erheben" eine endgültige oder abschließende Festsetzung 
oder Einhebung eines Zolles oder einer Abgabe. 

5.4 

der gleichartigen durch den Antrag
steller erzeugten Ware.'. Wenn ein 

schriftlicher Antrag im Namen des 
inländischen Wirtschaftszweiges 
gesteilt wird, ,ist im Antr;ag der 

,Wirtschaftszweig indessen Namen 
der Antrag mit einer Aufstellung aller 
bekannten inländischen Erzeuger der 
gleichartigen Ware ' (oder eines 
Zusammenschlusses inländischer 
Erzeuger einer gleichartigen, Ware) 
gestellt wird, zu' benennen" und auch, 
soweit, möglich, eine Beschreibung des 
Umfangs und Wertes einer gleich
artigenWare aus inländischer Erzeu
gung von diesem Erzeuger; 

(ii) eine vollständige Beschreibung der 
Ware, die angeblich Gegenstand des 
Dumpings ist, Namen des Ursprungs
landes oder der Ursprungsländer oder 
der betreffenden ,Ausfuhrländer, die 
Identität des bekannten, Exporteurs 
oder ausländischen Erzeugers sowie 
eine ,Liste bekannter Importeure der 
betreffenden Ware; 

,(iii) Angaben über den Verkaufspreis der 
betreffenden Ware, sofern sie zum 
Verbrauch auf dem Inlandsmarkt des 
Ursprungslandes, der Ursprungsländer 
oder zur Ausfu:hr bestimmt ist (oder, 
wo zulässig, Angaben über den Ver
kaufspreis der . Ware aus dem 
Ursprungsland, oder den Ursprungs
oder Ausfuhrländern an ein Drittland 
oder Drittländer oder den errechneten 
Wert der Ware) und Angaben über 
Ausfuhrpreise oder, wenn zutreffend, 
den Wiederverkaufspreis der Ware an 
einen unabhängigen Käufer im Gebiet 
des einführenden Mitglieds; 

(iv) Angaben, welche die EIltwicklung des 
Umfangs der, angeblichen Dumping
einfuhren betreffen, Auswirkung die
ser Einfuhren auf die Preise einer 
gleichartigen Ware auf dem Inlands
markt und die sich daraus ergebende 
Belastung des inländischen Wirt
schaftszweiges" beispielsweise durch 
den Einfluß von wesentlichen Fakto
ren und Indizes auf den inländischen 
Wirtschaftszweig, die im Artikel 3 
Absätze 2 und 4 angeführt sind., 

Die Behörden prüfen die Genauigkeit und 
Angemessenheit der im Antrag vorgesehe-

. nen Beweismittel, um festzustellen, ob 
ausreichende Beweismittel vorliegen, die 
die Einleitung einer Untersuchung recht- , 
fertigen. 

Eine Untersuchung wird nach Absatz 1 nur 
dann eingeleitet, wenn die Behörden auf 
Grund einer Prüfung den Unterstützungs-
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5.5 

5.6 

5.7 

oder Ablehnungsgrad des Antrags seitens 
der inländischen Erzeuger einer gleich
artigen Ware festgestellt haben 13), daß der 
Antrag vom oder im Namen des inländi
schen Wirtschaftszweiges eingebracht wor
den ist 14). Der Antrag wird als "vom oder 
im Namen des inländischen Wirtschafts
zweiges eingebracht" betrachtet, wenn er 
von den inländischen Erzeugern, deren 
gemeinsame Erzeugung über 50 Prozent 
der Gesamterzeugung der gleichartigen 
Ware beträgt, unterstützt wird, welche 
von dem Teil des inländischen Wirtschafts
zweiges erzeugt wird, der die Zustimmung 
oder Ablehnung des Ansuchens bekundet. 
Wenn das Ansuchen jedoch nur von jenen 
inländischen Erzeugern unterstützt wird, 
die über weniger als 25 Prozent der 
gesamten Erzeugung der gleichartigen 
vom inländischen Wirtschaftszweig erzeug
ten Ware verfügen, wird keine Unter
suchung eingeleitet. 

Die Behörden vermeiden die öffentliche 
Bekanntmachung eines Antrags zur Ein
leitung einer Untersuchung, sofern nicht 
eine Entscheidung zur Einleitung einer 
Untersuchung getroffen worden 1st. 
Jedoch notifizieren die Behörden der 
Regierung des betroffenen ausführenden 
Mitglieds den Erhalt eines ordnungsgemäß 
belegten Antrags vor Einleitung emer 
Untersuchung. 

Unter besonderen Umständen können die 
Behörden entscheiden, eine Untersuchung 
ohne ein diesbezügliches schriftliches Ansu
chen seitens des oder im Namen des 
inländischen Wirtschaftszweiges einzulei
ten. Dies soll jedoch nur dann geschehen, 
wenn genügend Beweise über Dumping, 
Schädigung und einen kausalen Zusammen
hang nach Absatz 2 zur Rechtfertigung der 
Einleitung einer Untersuchung vorliegen. 

Die Beweismittel für das Dumping und die 
Schädigung werden gleichzeitig geprüft 
a) bei der Entscheidung zur allfälligen 
Einleitung einer Untersuchung und 
b) danach, im Verlauf der Untersuchung, 
beginnend zu einem Zeitpunkt, der nicht 
nach dem frühesten Zeitpunkt liegen darf, 
von dem an gemäß diesem übereinkom
men vorläufige Maßnahmen angewendet 
werden können. 

13) Im Falle von zersplitterten Wirtschaftszweigen mit 
einer ungewöhnlich hohen Zahl von Erzeugern können 
die Behörden Unterstützung und Ablehnung mittels 
statistisch gültigen Proben feststellen. 

14) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß in den 
Gebieten von bestimmten Mitgliedern, Angestellte 
inländischer Erzeuger gleichartiger Waren oder Vertre
ter dieser Angestellten, einen Antrag auf Untersuchung 
nach Absatz 1 einbringen oder unterstützen können. 

5.8 

5.9 

5.10 

6.1 

6.1.1 

Sind die zuständigen Behörden überzeugt, 
daß die Beweise für das Dumping oder für 
die Schädigung nicht ausreichen, um die 
Fortsetzung des Verfahrens zu rechtferti
gen, so wird der Antrag umgehend 
zurückgewiesen und die Untersuchung 
umgehend eingestellt. Ist die Dumping
spanne oder der Umfang der tatsächlichen 
Dumpingeinfuhren oder die Schädigung 
geringfügig, so wird die Untersuchung 
umgehend eingestellt. Die Dumpingspanne 
wird als geringfügig betrachtet, wenn sie 
unter 2 Prozent, gemessen als Prozentsatz 
des Ausfuhrpreises, beträgt. Der Umfang 
der Dumpingeinfuhren wird üblicherweise 
als geringfügig betrachtet, wenn der 
Umfang der Dumpingeinfuhren aus einem 
bestimmten Land unter 3 Prozent der 
Einfuhren einer gleichartigen Ware in das 
einführende Mitglied beträgt, es sei denn, 
die Länder, welche einzeln über weniger 
als 3 Prozent der Einfuhren der gleich
artigen Ware des einführenden Mitglieds 
verfügen, zusammen über mehr als 
7 Prozent der Einfuhren der gleichartigen 
Ware des einführenden Mitglieds verfügen. 
Ein Antidumpingverfahren steht der Zoll
abfertigung nicht entgegen. 
Wenn keine besonderen Umstände ein
treten, werden Untersuchungen innerhalb 
eines Jahres, spätestens ab 18 Monate nach 
ihrer Einleitung, abgeschlossen. 

Artikel 6 

Beweise 

Allen interessierten Parteien wird mitgeteilt, 
welche Auskünfte die Behörden benötigen 
und sie erhalten ausreichend Gelegenheit 
schriftlich alle Beweismittel vorzulegen, 
deren Verwendung sie in der anhängigen 
Antidumping~U ntersuchung für zweckdien -
lieh halten. 
Exporteuren oder ausländischen Erzeugern 
wird eine Frist von 30 Tagen Zur Beant
wortung der ihnen anläßlich der Anti
dumping-Untersuchung übermittelten Fra
gebögen eingeräumt 15). Gebührende 
Berücksichtigung soll auch jedes Ersuchen 
um Verlängerung der 30-Tage-Frist finden, 
und nach Bekanntgabe der Gründe soll 
eine Verlängerung, wann immer möglich, 
gewährt werden. 

15) Als allgemeine Regel wird die Frist für Exporteure 
ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Fragebogens 
berechnet, wobei angenommen wird, daß das Einlangen 
eine Woche nach Absenden an den Empfänger oder nach 
übermittlung an den betreffenden diplomatischen Ver
treter des ausführenden Mitglieds oder aber, im Falle 
eines gesonderten Zollgebiet-Mitglieds an einen offiziel
len Vertreter des ausführenden Gebiets, gilt. 
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6.1.2 

6.1.3 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Die Beweismittel, welche von einer betrof
fenen Partei schriftlich vorgelegt werden, 
werden umgehend den anderen betroffenen 
Parteien, die an der Untersuchung teil
nehmen, zur Verfügung gestellt, es sei 
denn, es besteht Anlaß, vertrauliche 
Angaben zu schützen. 
Nach Einleitung der Untersuchung werden 
die Behörden den bekanntermaßen betrof
fenen Exporteuren sowie den Regierungen 
der ausführenden Mitglieder den vollen 
Wortlaut des schriftlichen Antrags, welchen 
sie gemäß ArtikelS Absatz 1 erhalten 
haben, übermitteln 16) und ihn, auf Ersu
chen den anderen betroffenen Parteien 
zugänglich machen. Vertraulichen Anga
ben wird nach Absatz 5 besonderer Schutz 
gewährt. 
Während der Antidumping-Untersuchurig 
haben alle Parteien uneingeschränkt Gele
genheit, ihre Interessen zu verteidigen. Zu 
diesem Zweck geben die zuständigen 
Behörden allen unmittelbar interessierten 
Parteien auf Antrag Gelegenheit, mit den 
Parteien zusammenzutreffen, die entgegen
gesetzte Interessen vertreten, damit wider
sprechende Ansichten geäußert und Gegen
argumente vorgebracht werden können. 
Dabei ist der notwendigen Vertraulichkeit 
und den praktischen Bedürfnissen Rech
nung zu tragen. Eine Partei ist nicht 
verpflichtet, an einer solchen Zusammen
kunft teilzunehmen, und ihre Abwesenheit 
ist ihrer Sache nicht abträglich. Interessierte 
Parteien haben auch Anspruch darauf, 
sofern besondere Gründe dies rechtferti
gen, Angaben mündlich vorzubringen. 
Mündliche Angaben nach Absatz 2 werden 
von den Behörden nur dann berücksichtigt, 
wenn sie schriftlich nachgereicht und 
anderen betroffenen Parteien, wie im 
Absatz 2 lit. b vorgesehen, zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Behörden geben den interessierten 
Parteien, falls durchführbar, zeitgerecht 
Gelegenheit, alle für die Darlegung ihres 
Standpunktes erheblichen Unterlagen ein
zusehen, die von den Behörden in einer 
Antidumping-Untersuchung verwendet 
werden und nicht im Sinne des Absatzes 6 
vertraulich sind, sowie auf Grund dieser 
Unterlagen Stellungnahmen vorzubereiten. 
Alle Auskünfte, die ihrer Natur nach 
vertraulich sind (beispielsweise, weil ihre 
Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche 
Wettbewerbsvorteile verschaffen würde 

16) Es besteht Einvernehmen, daß im Falle einer 
besonders hohen Zahl von Exporteuren der volle 
Wortlaut des schriftlichen Antrags nur den Behörden 
des ausführenden Mitglieds oder den betroffenen 
Handelsvertretungen zur Verfügung gestellt werden soll. 

oder für den Auskunftgeber oder die 
Person, von der er die Auskünfte erhalten 
hat, von erheblichem Nachteil wäre) oder 
von den Parteien für eine Untersuchung 
vertraulich zur Verfügung gestellt werden, 
sind bei entsprechender Begründung von 
den Untersuchungsbehörden vertraulich zu 
behandeln. Diese Auskünfte dürfen nicht 
ohne ausdrückliche Genehmigung der 
Partei, die sie erteilt hat, preisgegeben 
werden 17). 

6.5.1 Die Behörden werden interessierte Partei
en, die vertrauliche Auskünfte erteilen, 
veranlassen, eine nichtvertrauliche Zusam
menfassung dieser Auskünfte zur Verru
gung zu stellen. Die Zusammenfassungen 
enthalten genügend Einzelheiten, um den 
wesentlichen Inhalt der vertraulichen Aus
künfte verstehen zu können. Unter außer
gewöhnlichen Umständen können die 
Parteien erklären, daß sich diese Aus
künfte nicht für eine Zusammenfassung 
eignen. Unter solchen außergewöhnlichen 
Umständen sind die Gründe anzugeben, 
die eme Zusammenfassung unmöglich 
machen. 

6.5.2 Ist jedoch nach Ansicht der betreffenden 
Behörden ein Antrag auf· vertrauliche 
Behandlung nicht gerechtfertigt und ist 
der Auskunftgeber weder bereit, die 
Angaben bekanntzugeben noch ihrer 
Bekanntgabe in großen Zügen oder in 
gekürzter Form zuzustimmen, so können 
die Behörden diese Angaben unberück
sichtigt lassen, sofern ihnen nicht aus 
geeigneter Quelle überzeugend nachgewie
sen wird, daß sie zutreffen. 

6.6 Die Behörden werden sich im Verlauf der 
Untersuchungen, außer unter den im 
Absatz 8 vorgesehenen Umständen, davon 
überzeugen, daß die von den betroffenen 
Parteien gemachten Angaben,. auf denen 
sich ihr Ermittlungsergebnis stütZt, zutref
fend sind 18). 

6.7 Zur Nachprüfung oder Ergänzung der 
erhaltenen Angaben können die Behörden 
erforderlichenfalls im Gebiet anderer Mit
glieder Untersuchungen anstellen, voraus
gesetzt, daß sie die Zustimmung der 
betroffenen Unternehmen erhalten, die 
Vertreter der Regierung des betroffenen 
Mitglieds offiziell unterrichten und dieses 
Mitglied keine Einwände gegen die Unter
suchung erhebt. Die im Anhang 1 beschrie
bene Vorgangsweise wird auf Untersuchun
gen angewendet, die im Gebiet anderer 

17) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß .im Gebiet 
gewisser Mitglieder die Preisangabe auf Grund von 
enggefaßten Schutzbestimmungen verlangt werden kann. 

") Die Mitglieder sind sich darüber einig, daß 
Ersuchen um vertrauliche Behandlung von Auskünften 
nicht willkürlich abgelehnt werden sollen. 
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Mitglieder durchgeführt werden. Die 
Behörden werden, sofern es sich nicht um 
den Schutz vertraulicher Unterlagen han-
delt, die Ergebnisse solcher Untersuchun-
gen zugänglich machen oder sIe nach 
Absatz 11 den betroffenen Unternehmen 
mitteilen und solche Ergebnisse den 6.11 
Antragstellern zur Verfügung stellen. 

6.8 Verweigert eine interessierte Partei den 
Zugang zu erforderlichen Angaben oder 
stellt sIe erforderliche Angaben nicht 
innerhalb emes angemessenen Zeitraums 
zur Verfügung, oder behindert sie erheb
lich das Verfahren, so können vorläufige 
und endgültige Feststellungen bejahender 
oder verneinender Art auf Grund der 
verfügbaren Tatsachen getroffen werden. 
Die Bestimmungen des Anhangs II sind bei 
Anwendung dieses Absatzes zu beachten. 

6.9 Die Behörden setzen vor einer endgültigen 
Feststellung alle interessierten Parteien über 
die wesentlichen zu berücksichtigenden 
Tatsachen in Kenntnis, welche die Grund
lage der Entscheidung bilden, ob end
gültige Maßnahmen Anwendung finden. 
Diese Bekanntmachung soll zeitgerecht 
stattfinden, um es den Parteien zu 
ermöglichen, ihre Interessen zu verteidigen. 

6.10 Die Behörden setzen in der Regel eme 
individuelle Dumpingspanne für jeden 6.12 
bekannten Exporteur oder betroffenen 
Erzeuger der m Untersuchung befindli-
chen Ware fest. Sollte die Anzahl der 
Exporteure, Erzeuger, Importeure oder 
betroffenen Warenarten für eine Feststel-
lung so groß sem, daß eme solche 
Feststellung undurchführbar ist, können 
die Behörden ihre Untersuchung auf eine 
angemessene Anzahl interessierter . Parteien 6.13 
oder Warenmuster beschränken, die auf 
Grund von Angaben, die für die Behörden 
zum' Zeitpunkt der Auswahl verfügbar und 
statjstisch gültig sind oder aber die Unter
suchung auf 'den höchsten Prozentsatz des 6.14 
Umfangs der Ausfuhren aus dem betref-
fenden Land, die in angemessener Weise 
untersucht werden können. 

6.10.1 Die Auswahl von Exporteuren, Erzeugern, 
Importeuren oder Warenarten, welche 
nach diesem Absatz getätigt wird, findet 
vorzugsweise in Zusammenarbeit und im 
Einvernehmen mit den betroffenen Expor
teuren, Erzeugern oder Importeuren statt. 

6.10.2 In Fällen, m denen die Behörden nach 
diesem Absatz ihre Untersuchungen einge
schränkt haben, werden trotzdem für jeden 
ursprünglich nicht ausgewählten Exporteur 7.1 
oder Erzeuger, der die Angaben rechtzeitig 
vorlegt, um im Zuge der Untersuchung 
berücksichtigt zu werden, eine individuelle 
Dumpingspanne festsetzen, es sei denn, die 

Zahl der Exporteure und Erzeuger wäre so' 
groß, daß eine individuelle Prüfung die 
Behörden übermäßig belasten und die 
zeitgerechte Beendigung der Untersu
chung verhindern würde. Freiwillige Stel
lungnahmen sind möglich. 
Im Sinne dieses übereinkommens umfaßt 
der Ausdruck "interessierte Parteien": 

(i) einen Exporteur oder ausländischen 
Erzeuger oder den Importeur einer 
Ware, die Gegenstand einer Unter
suchung ist, oder eine Haridels- oder 
Wirtschaftsvereinigung, deren über
wiegende Zahl von Mitgliedern 
Erzeuger, Exporteure oder Importeu
re einer solchen Ware sind; 

(ii) die Regierung qes ausführenden Mit
glieds; und 

(iii) den Erzeuger der gleichartigen Ware 
im einführenden Mitglied oder eine 
Handels- und Wirtschaftsvereinigung, 
deren überwiegende Zahl von Mit
gliedern, die gleichartige Ware im 
Gebiet des einführenden Mitglieds 
erzeugen. 

Diese Liste hindert die Mitglieder nicht 
daran, inländische oder ausländische Par
teien, die oben nicht angeführt wurden, als 
interessierte Parteien einzubeziehen. 
Die Behörden werden es. den gewerblichen 
Verbrauchern der Ware, die Gegenstand 
der Untersuchung ist, als auch den 
maßgeblichen Konsumentenorganisationen 
in Fällen, in denen die Ware üblicherweise 
im Einzelhandel erhältlich ist, ermöglichen, 
Auskünfte zu erteilen, die für die Unter
suchung bezüglich Dumping, Schädigung 
und Kausalität von Bedeutung sind. 
Die Behörden werden die auftretenden 
Schwierigkeiten beim Erteilen der erforder
lichen Auskünfte berücksichtigen, beson
ders bei kleineren Unternehmen und jede 
mögliche Hilfe gewähren .. 
Die oben angeführten Verfahren sollen die 
Behörden eines Mitglieds gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen dieses über
einkommens nicht daran hindern, ohne 
Verzögerung Untersuchungen einzuleiten, 
vorläufige oder endgültige Feststellungen 
bejahender oder verneinender. Art zu 
treffen oder vorläufige oder' endgültige 
Maßnahmen anzuwenden. 

Artikel 7 

Vorläufige Maßnahmen 

Vorläufige Maßnahmen dürfen nur getrof
fen werden, wenn: 

(i) eine Untersuchung im Sinne des 
Artikels 5 eingeleitet wurde, eine 
öffentliche Bekanntmachung darüber 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)108 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 109 

erfolgt ist und die interessierten 
Parteien ausreichend Gelegenheit 
erhalten haben, Auskünfte oder Stel
lungnahmen abzugeben; 

(ii) eine bejahende vorläufige Feststellung 
von Dumping und folgender Schädi
gung eines inländischen Wirtschafts
zweiges erfolgt ist; und 

(iii) die betroffenen Behörden solche 
Maßnahmen für notwendig erachten, 
um eine Schädigung während der 
Dauer des Verfahrens zu verhindern. 

7.2 Vorläufige Maßnahmen können .darin 
bestehen, daß ein vorläufiger Zoll erhoben 
oder vorzugsweise Sicherheitsleistung 
durch Barhinterlegung oder Bürgschaft in 
Höhe des vorläufig geschätzten Antidum
pingzolls gefordert wird, wobei die vor
läufig geschätzte Dumpingspanne nicht 
überschritten werden darf. Die Aussetzung 
der endgültigen Verzollung ist eine ange-

. messene vorläufige Maßnahme, sofern der 
tarifmäßige Zoll und der geschätzte Betrag 
des Antidumpingzolls angegeben werden 
und die Aussetzung der endgültigen 
Verzollung . denselben Bedingungen unter
liegt wie andere vorläufige Maßnahmen. 

7.3 Vorläufige Maßnahmen werden nicht vor 
60 Tagen ab Einleitung der Untersuchung 
angewendet. . 

7.4 Vorläufige Maßnahmen sind auf einen 
möglichst kurzen Zeitraum zu beschrän
ken; dieser darf vier Monate oder - wenn 
die zuständigen Behörden auf Antrag von 
Exporteuren, die über einen wesentlichen 
Prozentsatz des betroffenen Handels ver
fügen, dies beschließen - sechs Monate 
nicht überschreiten. Falls die Behörden im 
Zuge einer Untersuchung prüfen, ob ein 
niedrigerer Zoll als die Dumpingspanne die 
Schädigung beseitigen würde, kann die 
Zeitspanne sechs beziehungsweise neun 
Monate betragen. 

7.5 Bei der Anwendung vorläufiger Maßnah
men werden die einschlägigen Bestimmun
gen des Artikels 9 befolgt. 

Artikel 8 

Verpflichtungen bezüglich der Preise 

8.1 Ein Verfahren kann 19) ohne Anwendung 
von vorläufigen Maßnahmen oder Anti
dumpingzöllen ausgesetzt oder beendet 
werden, wenn sich der Exporteur freiwillig 
und in zufriedenstelIender Form verpflich
tet, seine Preise zu ändern oder die 
Ausfuhr zu Dumpingpreisen in das betref-

19) Das Wort »kann" ist nicht so auszulegen, daß eine 
Fortsetzung des Verfahrens bei gleichzeitiger Erfüllung 
von Preisverpflichtungen gestattet ist; ausgenommen sind 
Fälle, in denen Absatz 4 gilt. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

fende Gebiet zu unterlassen, sodaß die 
. untersuchenden Behörden überzeugt sind, 
daß die schädigende Auswirkung des 
Dumpings beseitigt ist. Preiserhöhungen 
auf Grund solcher Verpflichtungen dürfen 
nur so hoch sein, wie dies zum Ausgleich 
der Dumpingspanne notwendig ist. Es ist 
wünschenswert, daß die Preiserhöhungen 
niedriger als die Dumpingspanne sind, 
wenn solche Erhöhungen zur Beseitigung 
der Schädigung des inländischen Wirt
schaftszweiges ausreichen. 
Preisverpflichtungen dürfen von den 
Exporteuren weder verlangt noch ange
nommen werden, sofern die Behörden des . 
einführenden Mitglieds keine bejahende 
vorläufige Feststellung von Dumping und 
der aus solchem Dumping verursachten 
Schädigung getroffen haben. 
Angebotene Verpflichtungen brauchen 
nicht angenommen zu werden, wenn die 
Behörden die Annahme für schwer durch
führbar halten, zum Beispiel wenn die Zahl 
der tatsächlichen oder möglichen Expor
teure zu groß ist oder, wenn andere 
Gründe, einschließlich allgemeiner Verfah
rensweise, dagegen sprechen. Die .Behörden 
teilen dem Exporteur die Gründe mit, die 
sie dazu bewogen haben, die Annahme 
einer Verpflichtung als ungeeignet anzu
sehen, sollte sich ein solcher Fall ergeben; 
sie bieten dem Exporteur weitgehend die 
Gelegenheit, Stellungnahmen hiezu abzuge
ben. 
Wird eine Verpflichtung angenommen, so 
ist die Untersuchung des Dumpings und 
der Schädigung trotzdem abzuschließen, 
wenn der Exporteur dies wünscht oder die 
Behörden es beschließen. Wird in einem 

. solchen Fall festgestellt, daß kein Dumping 
oder keine Schädigung vorliegt, so wird die 
Verpflichtung automatisch hinfällig, sofern 
die Feststellung weitgehend auf das 
Bestehen einer Preisverpflichtung zurück
zuführen ist. In solchen Fällen können die 
Behörden verlangen, daß eine Verpflich
tung über einen angemessenen Zeitraum im 
Einklang mit diesem Übereinkom~en 
aufrechtzuerhalten ist. Im Falle einer 
bejahenden Feststellung von Dumping und 
Schädigung, wird die Verpflichtung ent
sprechend ihren Bedingungen und den 
Bestimmungen dieses Übereinkommens 
beibehalten. 
Preisverpflichtungen köimen von den 
Behörden des einführenden Mitglieds 
vorgeschlagen werden, aber kein Expor
teur ist gezwungen, eine solche Verpflich
tung einzugehen. Die Tatsache, daß die 
Exporteure solche Verpflichtungen nicht 
anbieten oder einer Aufforderung zu 
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solchen Verpflichtungen nicht nachkom
men, darf sich nicht nachteilig auf die 
Prüfung des Falles auswirken. Den Behör
den steht es jedoch frei, festzustellen, daß 
eine drohende Schädigung eher eintreten 
wird, wenn die Dumpingeinfuhren andau
ern. 

8.6 Die Behörden eines einführenden Mitglieds 
können von jedem Exporteur, dessen 
Verpflichtung sie angenommen haben, 
verlangen, daß er regelmäßig Angaben 
über die Erfüllung dieser Verpflichtung 
macht und die Nachprüfung sachdienlicher 
Daten zuläßt. Bei Verletzung der Ver
pflichtung können die Behörden des 
einführenden Mitglieds auf Grund dieses 
Übereinkommens und in Übereinstimmung 

. mit seinen Bestimmungen ohne Verzöge
rung Maßnahmen treffen, die in der 
umgehenden Anwendung von vorläufigen 
Maßnahmen auf der Grundlage der besten, 
zur Verfügung stehenden Angaben, 
bestehen können. In solchen Fällen kön
nen gemäß diesem Übereinkommen auf 
Waren, die nicht mehr als 90 Tage vor 
Anwendung solcher vorläufiger Maßnah
men zum freien Verkehr abgefertigt wor
den sind, endgültige Zölle erhoben werden; 
die rückwirkende Zollfestsetzung gilt 
jedoch nicht für Einfuhren, die vor. der 
Verletzung der Verpflichtung abgefertigt 
worden sind. 

Artikel 9 

Festsetzung und Erhebung von Antidumpingzöllen 

9.1 Die Entscheidung darüber, ob beim Vor
liegen aller Voraussetzungen ein Antidum
pingzoll festgesetzt werden soll und ob ein 
solcher in voller Höhe der Dumpingspanne 
oder niedriger festzusetzen ist, obliegt den 
Behörden des einführenden Mitglieds. Es 
ist wünschenswert, daß im Gebiet aller 
Mitglieder die Festsetzung fakultativ und 
der Zoll niedriger als die Dumpingspanne 
ist, wenn dieser niedrigere Zoll ausreicht, 
um die Schädigung des inländischen Wirt
schaftszweiges zu beseitigen. 

9.2 Der für eine Ware festgesetzte Antidum
pingzoll wird in der jedem Fall angemes
senen Höhe ohne Diskriminierung auf alle 
Einfuhren . dieser Ware, gleich welcher 
Herkunft, erhoben, sofern festgestellt 
wird, daß sie Gegenstand eines Dumpings 
sind und eine Schädigung verursachen, 
ausgenommen Einfuhren aus solchen Quel
len, von denen auf Grund der Bestimmun
gen dieses Übereinkommens Verpflichtun
gen bezüglich der Preise angenommen 
worden sind. Die Behörden nennen den 
oder die Lieferer der betreffenden Ware. 

Sind jedoch mehrere Lieferer desselben 
Landes betroffen und ist es aus praktischen 
Gründen nicht möglich, alle Lieferer zu 
nennen, so können die Behörden das 
Lieferland nennen. Sind mehrere Lieferer 
aus mehreren Ländern betroffen, so 
können die Behörden entweder alle 
betroffenen Lieferer oder, wenn dies aus 
praktischen Gründen nicht möglich ist, alle 
beteiligten Lieferländer nennen. 

9.3 Der Betrag des Antidumpingzolls darf die 
nach Artikel 2 festgestellte Dumpingspanne 
nicht überschreiten. 

9.3.1 Im Falle der Ermittlung eines rückwirken
den Antidumpingzolls wird die Festsetzung 
der endgültigen Verpflichtung zur Entrich
tung des Antidumpingzolls so bald wie 
möglich erfolgen, üblicherweise binnen 
zwölf Monaten, aber keinesfalls länger 
als 18 Monate nach dem Zeitpunkt des 
Antrags auf endgültige Festsetzung der 
Höhe des Antidumpingzolls 20). Jede 
Rückerstattung wird umgehend erfolgen 
und üblicherweise binnen· längstens 
90 Tagen nach Festsetzung der endgülti
gen Zahlungsverpflichtung gemäß dieser 
lit. Sollte eine Rückerstattung nicht binnen 
90 Tagen erfolgt sein, werden die Behör
den dies begründen, falls darum ersucht 
wird. 

9.3.2 Im Falle der Ermittlung eines erwarteten 
Antidumpingzolls wird auf Antrag der 
entrichtete Antidumpingzoll, soweit er die 
Dumpingspanne überschreitet, unverzüglich 
rückerstattet. Eine Rückerstattung des die 
tatsächliche Dumpingspanne überschreiten
den Teils des Zollbetrages erfolgt üblicher
weise binnen 12 Monaten; die Erstattungs
frist darf keinesfalls 18 Monate nach 
Einbringung eines auf ausreichende Bewei
se gestützten Antrags durch einen Impor
teur der Ware, welche Grundlage. eines 
Antidumpingzolls ist, überschreiten. Die 
bewilligte Rückerstattung soll üblicherwei
se binnen 90 Tagen nach der oben 
genannten Entscheidung erfolgen. 

9.3.3 Bei der Feststellung, ob und gegebenenfalls 
in welcher Höhe eine Rückerstattung bei 
einem nach Artikel 2 Absatz 3 errechneten 
Ausfuhrpreis zu erfolgen hat, sollen die 
Behörden jede Änderung des Normalwer
tes, der aufgelaufenen Kosten zwischen 
Einfuhr und Wiederverkauf sowie jede 
Bewegung beim Wiederverkaufspreis 
berücksichtigen, welche sich zwangsläufig 
in' den nachfolgenden Verkaufspreisen 
niederschlägt und den Ausfuhrpreis ohne 

20) Es besteht Einvernehmen, daß die Einhaltung von 
in dieser lit. und im Absatz 3 lit. b erwähnten Fristen 
nicht möglich sein kÖnnte, wenn sich die betreffende 
Ware in gerichtsanhängiger Prüfung befindet. 
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Abzug der für Antidumpingzölle entrich
teten Beträge berechnen, sofern schlüssige 
Beweise gegeben sind. 

Wenn die Behörden ihre Untersuchung 
gemäß Artikel 6 Absatz 10 zweiter Satz 
eingeschränkt haben, dürfen die auf Ein
fuhren von Exporteuren oder Produzenten, 
die nicht in die Untersuchung einbezogen 10.1 
sind, angewendeten Antidumpingzölle fol
genden Betrag nicht überschreiten: 

(i) die gewogene durchschnittliche Dum
pingspanne in bezug auf die ausge
wählten Exporteure und Erzeuger 
oder, 

(ii) in Fällen, in denen die Zahlungsver-
pflichtung von Antidumpingzöllen auf 10.2 
der Grundlage vom erwarteten Nor
malwert ermittelt wird, die Differenz 
zwischen dem gewogenen durch
schnittlichen Normalwert der ausge
wählten Exporteure und Erzeuger und 
den Ausfuhrpreisen der nicht einzeln 
geprüften Exporteure und Erzeuger, 

vorausgesetzt, daß die Behörden im Sinne 
dieses Absatzes keine oder geringfügige 
Spannen und die unter den im Artikel 6 
Absatz 8 erwähnten Umständen festgesetz
ten Spannen außeracht lassen. Die Behör
den wenden individuelle Zölle der Normal-
werte auf Einfuhren von in die Prüfung 10.3 
nicht einbezogenen Exporteure oder 
Erzeuger an, die jedoch im Verlauf der 
Untersuchung die erforderlichen Unter-
lagen, wie im Artikel 6 Absatz 10.2 vorge-
sehen, zur Verfügung gestellt haben. 

Unterliegt eine Ware Antidumpingzöllen 
im einführenden Mitglied werden die 
Behörden unverzüglich eine Prüfung ver
anlassen, um die einzelnen Dumpingspan-
nen der Exporteure oder Erzeuger im 
betroffenen Ausfuhrland festzusetzen, wei-
che die Ware in der Zeit der Untersuchung 10.4 
nicht ins einführende Mitglied ausgeführt 
haben, vorausgesetzt, daß diese Exporteure 
oder Erzeuger schlüssig beweisen können, 
nicht mit Exporteuren oder Erzeugern im 
Ausfuhrland, die Antidumpingzölle für die 
Ware zahlen müssen, geschäftlich verbun-
den zu sein. Eine solche überprüfung wird 
im Vergleich zur normalen Zollfestsetzung 
und Prüfungsverfahren im einführenden 
Mitglied' beschleunigt eingeleitet und 
durchgeführt. Während der Dauer des 
Prüfungsverfahrens werden keine Antidum- 10.5 
pingzölle auf Einfuhren von diesen Expor-
teuren und Erzeugern erhoben. Die 
Behörden können jedoch die endgültige 
Verzollung aussetzen und/ oder Sicher
heitsleistung verlangen, um sicherzustellen, 
daß Antidumpingzölle rückwirkend bis 10.6 
zum Tage der Einleitung der überprüfung 

111 

erhoben 'werden köimen, falls eine solche 
überprüfung zur Feststellung eines Dum
pings bezüglich solCher Erzeuger oder 
Exporteure führt. 

Artikel 10 

Rückwirkung 

Vorläufige Maßnahmen und Antidumping
zölle werden nur auf Waren angewendet, 
die nach dem Zeitpunkt, zu dem die nach 
Artikel 7 Absatz 1 beziehungsweise Arti
kel 9 Absatz 1 getroffene Entscheidung in 
Kraft tritt zum freien Verkehr abgefertigt 
werden, vorbehaltlich der in diesem Artikel 
festgelegten Ausnahmen. 
Wird endgültig festgestellt, daß eine 
Schädigung (jedoch nicht eine drohende 
Schädigung oder eine erhebliche Verzöge
rung der Errichtung eines Wirtschaftszwei
ges) vorliegt, oder hätten im Falle einer 
endgültigen Feststellung einer drohenden 
Schädigung die Auswirkungen der Dum
pingeinfuhren zur Feststellung einer Schä
digung geführt, wenn die vorläufigen 
Maßnahmen unterblieben wären, so kön
nen Antidumpingzölle rückwirkend für' den 
Zeitraum erhoben werden, in dem etwaige 
vorläufige Maßnahmen angewendet wor
den sind. 
Ist der endgültige Antidumpingzoll höher 
als der entrichtete oder zu entrichtende 
vorläufige Zoll, oder als der zum Zwecke 
der Sicherheitsleistung geschätzte Betrag so 
wird der Unterschiedsbetrag nicht einge
hoben. Ist der endgültige Zoll niedriger als 
der entrichtete oder zu entrichtende 
vorläufige Zoll oder als der zum Zweck 
der Sicherheitsleistung geschätzte Betrag, 
so wird, je nach Lage des Falles, der 
Unterschiedsbetrag erstattet oder der Zoll 
neu berechnet. 
Außer bei Anwendung des Absatzes 2 darf 
bei Feststellung einer drohenden Schädi
gung oder einer wesentlichen Verzögerung 
(ohne daß eine Schädigung schon einge
treten wäre) ein endgültiger Antidumping
zoll erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung 
einer drohenden Schädigung oder einer 
wesentlichen Verzögerung erhoben wer
den; während der Anwendungsdauer 
hinterlegte Beträge werden ohne Verzöge
rung erstattet oder Bürgschaften' ohne 
Verzögerung freigegeben. 
Im Falle einer verneinenden endgültigen 
F~ststellung werden während der Anwen
dungsdauer der vorläufigen Maßnahmen 
hinterlegte Beträge ohne Verzögerung 
erstattet oder Bürgschaften ohne Verzöge
rung freigegeben. 
Ein endgültiger Antidumpingzoll kann auf 
Waren, die innerhalb von 90 Tagen vor 
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Anwendung vorläufiger Maßnahmen zum
freien Verkehr abgefertigt worden sind, 
erhoben werden, falls die Behörden für die 
betreffende Dumpingware feststellen: 

(i) daß schon früher Dumpingeinfuhren 
eine Schädigung verursacht haben 
oder, daß der Importeur wußte oder 
hätte wissen müssen, daß der Expor
teur Dumping betreibt und daß dies 
eme Schädigung verursachen würde, 
und 

(ii) daß die Schädigung durch massive 
Dumpingeinfuhren einer Ware in 
einem verhältnismäßig kurzen Zeit
raum verursacht wird, die im Lichte 
der Zeitspanne und des Umfangs der 
Dumpingeinfuhren sowie anderer 
Bedingungen (wie zum Beispiel 
rascher Aufbau eines Lagerbestandes 
der eingeführten Ware) wahrschein
lich die Abhilfewirkung des anwend
baren endgültigen Antidumpingzolls 
ernsthaft untergräbt, vorausgesetzt, 
die betroffenen Importeure hatten 
Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 

10.7 Die Behörden können nach Einleitung 
einer Untersuchung notwendige Maßnah
men treffen, wie die Aussetzung der 
endgültigen oder vorläufigen Verzollung, 
um nach Bedarf rückwirkend Antidum
pingzölle, wie im Absatz 6 vorgesehen, 
einzuheben, sobald sie ausreichende Bewei
se haben, daß die in diesem Absatz 
geforderten Bedingungen erfüllt sind. 

10.8 Auf Waren, die zum freien Verkehr vor 
Einleitung der Untersuchung abgefertigt 
wurden, werden nach Absatz 6 rückwir
kend keine Zölle erhoben. 

Artikel 11 

Geltungsdauer und Überprüfung von Antidum
pingzöllen und Preisverpflichtungen 

11.1 Ein Antidumpingzoll bleibt nur so lange 
und nur in dem Umfang in Kraft, wie dies 
notwendig ist, um das schädigende Dum
ping unwirksam zu machen. 

11.2 Die Behörden überprüfen gegebenenfalls 
die Notwendigkeit der weiteren Erhebung 
eines Zolls von sich aus oder auf Antrag 
der interessierten Parteien, die eine ein-. 
deutige Angabe zum Nachweis der Not
wendigkeit einer überprüfung ") beibrin
gen, sofern eine angemessene Zeitspanne 
seit der Erhebung eines endgültigen Anti
dumpingzolls verstrichen ist. Die interes
sierten Parteien sind berechtigt, die Behör-

-=----
21) Eine Feststellung der endgültigen Verpflichtung zur 

Zahlung von Antidumpingzöllen, wie im Artikel 9 
Absatz 3 vorgesehen, stellt an und für sich keine 
Überprüfung im Sinne dieses Artikels dar. 

den zu ersuchen, die Notwendigkeit der 
weiteren Erhebung des Zolls als Dumping-
ausgleich zu überprüfen und auch zu 
prüfen, ob die Schädigung wahrscheinlich 
andauern oder wiederkehren würde, wenn 
der Zoll beseitigt oder verändert oder 
beides würde. Sollten die Behörden nach 
Prüfung gemäß diesem Absatz feststellen, 
daß der Antidumpingzoll nicht mehr 
erforderlich ist, so wird er mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben. 

11.3 Ungeachtet der Bestimmung der Absätze 1 
und 2 wird jeder endgültige Antidumping
zoll nicht später als fünf Jahre nach seiner 
Festsetzung aufgehoben (oder ab dem 
Zeitpunkt der jüngsten überprüfung nach 
Absatz 2, sofern sich diese Prüfung sQwohl 
auf Dumping als auch auf eine Schädigung 
bezogen hat, oder nach diesem Absatz), es 
sei denn, die Behörden stellen anläßlich 
einer überprüfung fest, die vor diesem 
Zeitpunkt auf eigenes Betreiben oder auf 
ein gebührend begründetes Ansuchen 
seitens des inländischen Wirtschaftszwei
ges oder in seinem Namen, binnen eines 
angemessenen Zeitraums vor diesem Zeit
punkt stattgefunden hat, daß die Aufhe
bung des Zolls voraussichtlich zu einem 
Andauern oder Wiederkehren von Dum
ping und Schädigung führen würde 22). Der 
Zoll kann bis zum Ergebnis einer solchen 
überprüfung in Kraft bleiben. 

11.4 Die Bestimmungen des Artikels 6, welche 
die Beweismittel und das Verfahren 
betreffen, beziehen sich auf jede über
prüfung, die nach diesem Artikel durch
geführt wird. Jede derartige überprüfung 
wird ohne Verzögerung durchgeführt und 
üblich erweise 12 Monate nach Einleitung 
der überprüfung abgeschlossen. 

11.5 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 
sinngemäß für die nach Artikel 8 ange
nommenen Preisverpflichtungen. 

Artikel 12 

Öffentliche Bekanntmachung und Erklärung der 
Feststellung 

12.1 Falls die Behörden überzeugt sind, daß 
genügend Beweismittel vorliegen, um eine 
Antidumping-Untersuchung nach Artikel 5 
einzuleiten, werden die Mitglieder oder die 
Mitglieder, deren Waren Gegenstand einer 
solchen Untersuchung sind, sowie andere 
interessierte Parteien, deren Interesse daran 
den untersuchenden Behörden bekannt ist, 

22) Wenn die Höhe des Antidumpingzolls rückwirkend 
festgesetzt wird, wird ein Ergebnis der letzten Fest
stellung nach Artikel 9 Absatz 3.1, daß kein Zoll erhoben 
wird, nicht an sich die Behörden dazu veranlassen, den 
endgültigen Zoll aufzuheben. 
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davon in Kenntnis gesetzt; eine öffentliche 
Bekanntmachung darüber wird erfolgen. 

12.1.1 Eine öffentliche Bekanntmachung über die 
Einleitung einer Untersuchung, allenfalls im 
Wege eines verfügbaren gesonderten 
Berichts 23), enthält folgende angemessene 
Angaben: 

(i) den Namen des Ausfuhrlandes oder 
der Ausfuhrländer und die betreffende 
Ware; 

(ii) Zeitpunkt der Einleitung der Unter
suchung; 

(iii) Grundlage, auf der im Antrag Dum
ping behauptet wird; 

(iv) Kurzfassung der Faktoren, auf die 
sich die Schädigungsbehauptung 
stützt; 

(v) Anschrift, an die die Vorstellungen 
der interessierten Parteien gerichtet 
werden sollen; 

(vi) den interessierten Parteien eingeräum
te Fristen zur Erläuterung ihres 
Standpunkts. 

12.2 Jede vorläufige oder endgültige Feststel
lung, sei sie bejahender oder verneinender 
Art, einer Entscheidung zur Übernahme 
einer Verpflichtung nach Artikel 8, des 
Erlöschens einer solchen Verpflichtung und 
der Aufhebung eines endgültigen Anti
dumpingzolls wird öffentlich bekanntge
macht. Jede solche Bekanntmachung wird 
in hinreichenden Einzelheiten die Ergeb
nisse und Schlußfolgerungen, die von den 
untersuchenden Behörden in allen als 
wesentlich angesehenen Sach- und Rechts
fragen erzielt wurden, offen dargelegt oder 
mittels gesondertem Bericht zur Verfügung 
gestellt. Alle Bekanntmachungen und 
Berichte werden an die Mitglieder oder 
die Mitglieder, deren Waren Gegenstand 
einer solchen Feststellung oder Verpflich
tung sind, sowie an andere interessierte 
Parteien, deren Interesse dafür bekannt ist, 
weitergeleitet. 

12.2.1 Eine öffentliche Bekanntmachung der 
Auferlegung von einstweiligen Maßnah
men wird genügend ausführliche Erklärun
gen für die vorläufigen Feststellungen von 
Dumping und Schädigung enthalten oder 
mittels gesondertem Bericht zur Verfügung 
stellen und wird sich auf jene Sach- und 
Rechtsfragen beziehen, die zu angenom
menen oder abgelehnten Beweisen geführt 
haben. Eine solche Bekanntmachung oder 
ein solcher Bericht enthält, vorausgesetzt, 
daß dem Bedürfnis nach Schutz vertrauli-

23) Wie in diesem Artikel vorgesehen, werden die 
Behörden im Falle einer Beibringung von Angaben und 
Erläuterungen mittels gesonderten Bericht sicherstellen, 
daß so ein Bericht der Öffentlichkeit frei zugänglich ist. 

cher Mitteilungen Rechnung getragen 
wird, im einzelnen folgendes: 

(i) die Namen der Lieferer, oder falls 
nicht durchführbar, die betroffenen 
Länder; 

(ii) eine für Zollzwecke ausreichende 
Beschreibung der Ware; 

(iii) die festgesetzten Dumpingspannen 
und eine umfassende Begründung der 
angewendeten Methode zur Feststel
lung und zum Vergleich von Ausfuhr
preis und Normalwert nach Artikel 2; 

(iv) überlegungen, die für die Feststellung 
der Schädigung nach Artikel 3 wichtig 
sind; 

(v) die Hauptgründe, die zur Feststellung 
geführt haben. 

12.2.2 Im Falle einer bejahenden Feststellung zur 
Erhebung eines endgültigen Zolls oder der 
übernahme einer Preisverpflichtung wird 
eine öffentliche Bekanntmachung oder ein 
verfügbarer gesonderter Bericht über den 
Abschluß oder die Aussetzung einer Unter
suchung alle bedeutsamen Aussagen über 
Sach- und Rechtsfragen enthalten, die zur 
Auferlegung der endgültigen Maßnahmen 
oder zur übernahme einer Preisverpflich
tung geführt haben, wobei dem Bedürfnis 
nach Schutz vertraulicher Mitteilungen 
Rechnung getragen wird. Die Bekanntma
chung oder der Bericht wird insbesondere 
Angaben enthalten, wie im Absatz 2.1 
beschrieben, als auch die Gründe für eine 
Annahme oder Ablehnung von sachdienli
chen Beweisen oder Ansprüchen, die von 
den Exporteuren oder Importeuren vorge
bracht wurden, sowie die Grundlage für 
jede nach Artikel 6 Absatz 10.2 getroffene 
Entscheidung. 

12.2.3 Eine öffentliche Bekanntmachung über den 
Abschluß oder die Aussetzung einer Unter
suchung zufolge der übernahme der 
Verpflichtung gemäß Artikel 8 umfaßt den 
nichtvertraulichen Teil dieser Verpflichtung 
oder macht ihn durch einen gesonderten 

. Bericht zugänglich. 
12.3 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 

sinngemäß für die Einleitung und den 
Abschluß von überprüfungen nach Arti
kel 11 sowie für die Entscheidungen nach 
Artikel 10, die Zölle rückwirkend fest
zusetzen. 

Artikel 13 

Gerichtliche überprüfung 

Jedes Mitglied, dessen innerstaatliche Gesetz
gebung Antidumpingmaßnahmen vorsieht, unter
hält Gerichte, Schiedsgerichte oder Verwaltungs
gerichte oder Verfahren, unter anderem zum 
Zwecke einer zügigen überprüfung der Verwal-
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tungstätigkeiten, die sich auf die endgültigen 
Festsetzungen und überprüfungen von Festsetzun
gen im Rahmen des Artikels 11 . beziehen. Solche 
Gerichte oder Verfahren sind unabhängig von den 
für die betreffende Festsetzung oder überprüfung 
verantwortlichen Behörden. 

_ Artikel 14 

Antidumpingmaßnahmen zugunsteneines Dritt
landes 

14.1 Ein Antrag auf Antidumpingmaßnahmen 
zugunsten eines Drittlandes wird von den 
Behörden des die Maßnahmen beantragen
den Drittlandes gestellt. 

14.2 Ein solcher Antrag wird auf Preisangaben 
gestützt, aus denen sich ergibt, daß 
Dumpingeinfuhren getätigt werden, sowie 
auf ins einzelne gehende Angaben darüber, 
daß das behauptete Dumping eine Schädi
gung des betroffenen Wirtschaftszweiges 
im Drittland verursacht. Die Regierung des 
Drittlandes gewährt den Behörden des 
Einfuhrlandes jede Unterstützung bei der 
Beschaffung aller weiteren Angaben, die sie 
für notwendig halten. 

14.3 Bei der Prüfung eines solchen Antrags 
berücksichtigen die Behörden des Ein
. fuhrlandes die Auswirkungen, die das 
behauptete Dumping im Drittland auf den 
betroffenen Wirtschaftszweig insgesamt 
hat; mit anderen Worten wird die Schädi
gung weder lediglich nach der Auswirkung, 
die das behauptete Dumping im Drittland 
auf die Ausfuhren des Wirtschaftszweiges 
in das Einfuhrland hat, noch allein nach 
ihrer Auswirkung auf die Gesamtausfuhren 
des Wirtschaftszweiges beurteilt. . 

14.4 Die Entscheidung, ob ein Prüfungsverfah
ren eingeleitet werden soll, liegt beim· 
Einfuhrland. Wenn das Einfuhrland ent
scheidet, daß es bereit ist, Maßnahmen zu 
treffen, so muß das Einfuhrland die 
Zustimmung des Rates für den Handel 
mit Waren für solche Maßnahmen ein
holen. 

Artikel 15 

Entwicklungsland-Mitglieder 

Es wird anerkannt, daß die entwickelten 
Mitgliedsländer, wenn sie Antidumpingmaßnah
men auf Grund dieses übereinkommens erwägen, 
die spezifische Lage der Entwicklungsland-Mitglie
der besonders in Betracht ziehen; Vor Anwendung 
von Antidumpingzöllen, die die wesentlichen 
Interessen der Entwicklungsland-Mitglieder berüh
ren würden, werden die Möglichkeiten von 
konstruktiven Abhilfen, die im Rahmen dieses 
übereinkommens vorgesehen sind,geprüft. 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

17.1 

TEIL 11 

Artikel16-

Komitee für Antidumpingpraktiken 

Im Rahmen dieses übereinkommens wird 
ein "Komitee für Antidumpingpraktiken'~ 
(im folgenden das ;,Komitee" genannt) 
eingesetzt, das aus Vertretern jedes Mit
glieds dieses übereinkommens besteht. Das 
Komitee wählt seinen Vorsitzenden. Es tritt 
mindestens zweimal im Jahr sowie auf 
Antrag eines Mitglieds nach Maßgabe 
dieses übereinkommens zusammen. Das 
Komitee erfüllt die Aufgaben, die ihm auf 
Grund dieses übereinkommens übertragen 
oder von den Mitgliedern zuge·wiesen 
werden, und bietet den Mitgliedern 
Gelegenheit, über alle das Funktionieren 
dieses übereinkommens oder die Verfol
gung seiner Ziele betreffenden Fragen zu 
beraten. Die Sekretariatsgeschäfte des 
Komitees werden vom WTO-Sekretariat 
wahrgenommen. 
Das Komitee kann gegebenenfalls Unter
gruppen einsetzen. 
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
können das Komitee und die Untergrup
pen sich mit jeder ihnen geeignet erschei
nenden Stelle beraten und von dieser 
Auskünfte einholen. Bevor jedoch das 
Komitee oder eine Untergruppe Auskünfte 
von einer Stelle im Gebiet eines Mitglieds 
einholt, wird das betreffende Mitglied 
davon in Kenntnis gesetzt. Die Zustim
mung des Mitglieds und des jeweiligen 
Unternehmens, das befragt werden soll, 
wird eingeholt. 
Die Mitglieder berichten dem Komitee 
unverzüglich über alle von ihnen getroffe
nen vorläufigen oder endgültigen Anti
dumpingmaßnahmen. Diese Berichte lie
gen im Sekretariat zur Einsichtnahme 
durch andere Mitglieder auf. Die Mitglie
der unterbreiten ferner Halbjahresberichte 
über die während der vorausgegangenen 
sechs Monate getroffenen Antidumping
maßnahmen. Die Halbjahresberichte wer
den nach einem vereinbarten einheitlichen 
Muster vorgelegt. 
Jedes Mitglied notifiziert dem Komitee a) 
welche seiner Behörden zuständig sind, 
eine Untersuchung nach Artikel 5 einzu
leiten und durchzuführen, sowie b) seine 
inländischen Verfahren zur Einleitung und 
Durchführung solcher Untersuchungen. 

Artikel 17 

Konsultationen und Streitbeilegung 

Die Vereinbarung über Streitbeilegung gilt 
für die Konsultationen und Streitbeilegung 
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. nach diesem übereinkommen, sofern hierin 17.6 Bei der Prüfung der Angelegenheit nach 
Absatz 5: nichts anderes vorgesehen ist. 

17.2 Jedes Mitglied prüft wohlwollend die 
V orstellungen eines anderen Mitglieds zu 
allen das Funktionieren dieses überein
kommens betreffenden Fragen und bietet 
ausreichend Gelegenheit zu Konsultationen 
hierüber. 

17.3 Ist ein Mitglied der Auffassung, daß durch 
ein· anderes Mitglied oder durch andere 
Mitglieder ein ihr aus diesem überein
kommen unmittelbar oder mittelbar 
erwachsener Vorteil zunichte gemacht 
oder geschmälert. oder die Erreichung 
eines Zieles des übereinkommens behin
dert wird, so kann es im Hinblick auf eine 
allseits zufriedenstellende Lösung der Frage 
schriftlich um Konsultationen mit dem 
betreffenden Mitglied beziehungsweise 
den betreffenden Mitgliedern ersuchen. 
Jedes Mitglied prüft wohlwollend das 
Konsultationsersuchen eines anderen Mit
glieds. 

17.4 Ist das Mitglied, das um Konsultationen 
ersucht hat, der Auffassung, daß die 
Konsultationen nach Absatz 3 keine ein
vernehmliche Lösung erbracht haben, und 

(i) wird der Untersuchungsausschuß in 
seiner Beurteilung des Sachverhalts 
feststellen, ob die Sachverhaltsdarstel
lung seitens der Behörden richtig und 
ob ihre Beurteilung der Tatsachen 
unparteiisch und objektiv war; auch 
wenn der Untersuchungsausschuß zu 

. einem anderen Ergebnis kommen 
sollte, wird die Beurteilung nicht 
umgestoßen; 

(ii) wird der Untersuchungs ausschuß die 
einschlägigen Bestimmungen dieses 
übereinkommens in übereinstim
mung mit den üblichen Auslegungs
regeln des allgemeinen Völkerrechts 
auslegen. Wenn der Untersuchungs
ausschuß der Meinung. .ist, daß eine 
einschlägige Bestimmung dieses über
einkommens mehr als eine Auslegung 
zuläßt, so wird der Untersuchungs
ausschuß darauf achten, daß die von 
den Behörden gesetzte. Maßnahme in 
übereinstimmung mit diesem über
einkommen getroffen wurde, sofern 
sie sich auf eine der zulässigen 
Auslegungen stützt. . . . . 

wurden von den Verwaltungsbehörden des 17.7 Die dem Untersuchungsausschuß erteilten 
vertraulichen Auskünfte werden ohne 
formelle Zustimmung seitens der diese 
Auskünfte liefernden Person, Organ oder 
Behörde nicht preisgegeben. Werden der
artige Auskünfte vom Untersuchungsaus
schuß verlangt und wird ihrer Preisgabe 
durch den Untersuchungsausschuß nicht 
zugestimmt, so wird eine nicht vertrauliche 
Zusammenfassung dieser Angaben zur 
Verfügung gestellt, der die Person, Organ 
oder Behörde, die die Auskünfte liefert, 
zugestimmt hat. 

17.5 

einführenden Mitglieds endgültige Maß
nahmen betreffend die Erhebung endgülti-
ger Antidumpingzölle oder die übernahme 
von Verpflichtungen bezüglich der Preise 
getroffen, so kann es die Angelegenheit 
dem Streitbeilegungsorgan ("DSB") unter
breiten. Hat eine vorläufige Maßnahme 
wesentliche Auswirkungen und ist das 
Mitglied, das um die Konsultationen 
ersucht hat, der Auffassung, daß die 
getroffene Maßnahme gegen Artikel 7 
Absatz 1 verstößt, so kann das Mitglied 
eine solche Angelegenheit ebenfalls dem 

. DSB unterbreiten. 

Das DSB setzt auf Ersuchen einer Streit
partei einen Untersuchungsausschuß 
("panel") ein, der die Angelegenheit prüft, 
auf Grund: 

(i) einer schriftlichen Erklärung des 
antragstellenden Mitglieds, in der es 
anführt, in welcher Form ein ihm aus 
dem übereinkommen . unmittelbar 
oder mittelbar erwachsender Vorteil 
zunichte gemacht oder geschmälert 
wurde oder, daß die Erreichung der 
Ziele des übereinkommens behindert 
wird, und 

(ii) der den Behörden des einführenden 
Mitglieds in übereinstimmung mit den 
einschlägigen inländischen Verfahren 
zur Verfügung gestellten Angaben 
zum Sachverhalt. 

TEIL III. 

Artikel 18 

Schlußbestimmungen 

18.1 Spezifische Maßnahmen gegen Dumping 
von Ausfuhren eines anderen Mitglieds 
können nur gemäß den Bestimmungen des 
GA TI 1994 in der Auslegung durch dieses 
übereinkommen getroffen werden 24). 

18 .2 Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses 
übereinkommens dürfen· nicht ohne 
Zustimmung der anderen Mitglieder einge
legt werden. 

18.3 Vorbehaltlich der Absätze 3.1 und 3.2 
beziehen sich die Bestimmungen dieses 

24) Dies schließt jedoch geeignete Maßnahmen auf 
Grund anderer einschlägiger Bestimmungen des 
GATI 1994 nicht aus. 
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Übereinkommens auf Untersuchungen und 
überprüfungen bestehender Maßnahmen 
auf Grund von Anträgen, welche ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des wro
Abkommens für em Mitglied gestellt 
wurden. 

18.3.1 Für die Berechnung von Dumpingspannen 
in Rückerstattungsverfahren gemäß Arti
kel 9 Absatz 3 gelten die zuletzt angewen
deten· Regeln zur Feststellung oder über
prüfung von Dumping. 

18.3.2 Für die Zwecke des Artikels 11 Absatz 3 
gelten die bestehenden Antidumpingmaß
nahmen spätestens zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens für ein Mitglied der wro; 
eine Ausnahme bilden Fälle, in denen eine 
bereits bestehende inländische Gesetzge
bung eines Mitglieds eine Klausel, wie in 
diesem Absatz vorgesehen, enthält. 

18.4 Jedes Mitglied unternimmt alle erforderli
chen Schritte allgemeiner oder besonderer 
Art, um sicherzustellen, daß spätestens zum 
Zeitpunkt, in dem das wrO-Abkommen 
fur dieses Mitglied in Kraft tritt, seine 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungs
verfahren mit den Bestimmungen dieses 
übereinkommens, soweit sie auf dieses 
Mitglied Anwendung finden, übereinstim
men. 

18.5 Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee 
über alle Änderungen seiner Gesetze und 
Verordnungen sowie über alle Anderungen 
in ihrer Anwendung in bezug auf dieses 
übereinkommen. 

18.6 Das Komitee überprüft jährlich unter 
Berücksichtigung der Ziele dieses überein
kommens dessen Durchführung und Funk
tionieren. Das Komitee unterrichtet jährlich 
den Rat für den Handel mit Waren über 
die Entwicklung während des überprü
fungszeitraums. 

18.7 Die Anhänge zu diesem übereinkommen 
bilden emen integrierenden Bestandteil 
hiervon. 

Anhang I 

VERFAHREN BEI "AN ORT UND STELLE"
UNTERSUC;:HUNGEN GEMASS ARTIKEL 6 

ABSATZ 7 

1. Nach Einleitung einer Untersuchung sollen 
die Behörden des ausführenden Mitglieds und 
betroffenen Unternehmen von der Absicht 
einer "an Ort und Stelle"-Untersuchung in 
Kenntnis gesetzt werden. 

2. Sollte unter außergewöhnlichen Umständen 
die Absicht bestehen, nichtbeamtete Experten 
der Untersuchung beizuziehen, sollen die 
Behörden des ausführenden Mitglieds davon 
in Kenntnis gesetzt werden. Diese nichtbe
amteten Experten sollen wirksamen Strafen 

im Falle der Geheimhaltungsverletzung unter
liegen. 

3. Es soll allgemeine übung sein, vor Festlegung 
eines Besuchstermins eine ausdrückliche 
Zustimmung seitens der betroffenen Unter
nehmen des ausführenden Mitglieds einzuho
len. 

4. Sobald die Zustimmung der betreffenden 
Unternehmen vorliegt, sollen die untersuchen
den Behörden die Behörden des ausführenden 
Mitglieds über die Namen und Anschriften 
der Unternehmen, die besucht werden sollen, 
sowie über den vereinbarten Zeitpunkt des 
Besuchs, unterrichten. 

5. Die betreffenden Unternehmen sollen früh
zeitig von dem bevorstehenden Besuch unter
ri:chtet werden, 

6. Besuche zum Zwecke der Fragebogenerläute
rung sollen nur auf Wunsch des Ausfuhrun
ternehmens stattfinden. Solche Besuche sollen 
nur stattfinden, wenn a) die Behörden des 
einführenden Mitglieds die Vertreter des 
betreffenden Mitglieds benachrichtigen und 
b) das letztere gegen den Besuch keinen 
Einwand hat. 

7. Da der Hauptgrund für solche "an Ort und 
Stelle"-Untersuchungen darin besteht, die 
erhaltenen Auskünfte auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen oder weitere Einzelheiten zu 
erfahren, soll die Untersuchung erst nach 
Beantwortung des Fragebogens erfolgen, es 
sei denn, das Unternehmen stimmt dem 
Gegenteil zu und die Regierung des aus
führenden Mitglieds durch die Behörden vom 
bevorstehenden Besuch unterrichtet, hat keine 
Einwände; außerdem soll es allgemeine 
übung sein, vor dem Besuch die Unter
nehmen über die Art der allgemeinen 
Angaben, welche geprüft werden, zu unter
richten, sowie über etwaige zusätzliche 
Auskünfte, die erteilt werden sollen; dies 
schließt jedoch Anfragen, die an Ort und 
Stelle bezüglich weiterer, im Lichte der 
bereits erhaltenen Auskünfte benötigten Ein
zelheiten gemacht werden sollen, nicht aus. 

8. Erkundigungen oder Anfragen, welche von 
den Behörden und Unternehmen des aus
führenden Mitglieds gestellt wurden, und die 
wesentlich für eine erfolgreiche "an Ort und 
Stelle" -Untersuchung sind, sollen möglichst 
vor dem Besuch beantwortet werden. 

Anhang 11 

BESTE VERFÜGBARE ANGABEN IM SINNE 
DES ARTIKELS 6 ABSATZ 8 

1. Die Untersuchungsbehörden sollen sobald 
wie möglich nach Einleitung der Untersu
chung die interessierten Parteien in allen 
Einzelheiten über die benötigten Auskünfte 
benachrichtigen, sowie angeben, wie diese 
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Auskünfte durch die interessierte Partei in 
ihrer Beantwortung gegliedert sein sollen. Die 
Behörden sollen auch sicherstellen, daß die 
Partei sich dessen bewußt ist, daß - falls die 
Auskünfte nicht binnen eines angemessenen 
Zeitraums erteilt wurden - es den Behörden 
freisteht, Entscheidungen auf Grund der 
vorhandenen Tatsachen zu treffen, einschließ
lich der Tatsachen, welche zum Antrag des 
inländischen Wirtschaftszweiges auf Einlei
tung einer Untersuchung geführt haben. 

2. Die Behörden sind berechtigt, von emer 
interessierten Partei zu verlangen, ihre 
Antwort in einer bestimmen Form (zum 
Beispiel Datenträger) oder Computersprache 
abzufassen. Die Behörden sollen bei V or
liegen einer solchen Anfrage die zumutbare 
Durchführung seitens der interessierten Partei 
sich der bevorzugten Form oder der Compu
tersprache zu bedienen, prüfen und sollen das 
Unternehmen nicht ersuchen, zur Beantwor
tung mittels Computer ein anderes System als 
das im Unternehmen gebräuchliche anzuwen
den.Die Behörde soll nicht auf einer Antwort 
mittels Computer bestehen, wenn die inter
essierte Partei ihre Buchhaltung nicht mittels 
Datenträger führt und wenn die Erstellung 
der Antwort in der geforderten Art eine 
unzumutbare Belastung für die interessierte 
Partei bedeuten würde, das heißt, wenn damit 
unzumutbare zusätzliche Kosten und Mühen 
verbunden wären. Die Behörden sollen ihr 
Ersuchen um Übermittlung der Antwort in 
einer bestimmten Form oder Computerspra
che nicht aufrechterhalten, wenn die inter
essierte Partei ihre Buchhaltung nicht mittels 
Datenträger führt und wenn die Erstellung 
der Antwort in der geforderten Art eine 
unzumutbare Belastung für die interessierte 
Partei bedeuten würde, das heißt, wenn damit 
unzumutbare zusätzliche Kosten und Mühen 
verbunden wären. 

3. Bei Entscheidungen sollen alle überprüfbaren 
Angaben, die angemessen zum Zweck der 
Untersuchung ohne unzumutbare Erschwer
nisse beigesteIlt wurden, rechtzeitig und -
wenn möglich - in einer Form oder in einer 
von den Behörden erwünschten Computer
sprache berücksichtigt werden. Wenn eine 
Partei ihre Antwort den Behörden nicht in 
der erwünschten Form oder in der Computer
sprache übermittelt, die Behörden aber die 
Meinung vertreten, daß die im Absatz 2 
dargelegten Bedingungen erfüllt wurden, soll 
der Mangel der Beantwortung in der 
gewünschten Form oder Computersprache 
nicht als wesentliche Beeinträchtigung der 
Untersuchung gelten. 

4. Falls die Behörden nicht die Möglichkeit 
haben" die Angaben in der bestimmten Form 
zu verwerten (zB Datenträger), sollen die 

Angaben in schriftlicher Form oder in jeder 
anderen von den Behörden zugelassenen 
Form erfolgen. 

5. Wenn sich die zur Verfügung gestellten 
Angaben nicht als in jeder Hinsicht fehlerfrei 
erweisen, die Partei aber ihr Bestes gegeben 
hat, sollen die Behörden nicht berechtigt 
'Sein, diese Angaben unberücksichtigt zu 
lassen. 

6. Falls Beweise oder Angaben nicht angenom
men werden, soll die Partei, die sie erbracht 
hat, von den Gründen in Kenntnis gesetzt 
werden und die Möglichkeit erhalten, binnen 
eines angemessenen Zeitraums weitere Erläu
terungen zu übermitteln, wobei auf die 
zeitliche Begrenzung der Untersuchung zu 
achten ist. Sollten die Erläuterungen den 
Behörden unbefriedigend erscheinen, werden 
die Gründe für eine Abweisung solcher 
Beweismittel oder Angaben in einer veröffent
lichten Feststellung dargelegt. 

7 . Wenn die Behörden ihre Ergebnisse, ein
schließlich derer über Normalwert, auf 
Angaben aus zweiter Hand, einschließlich 
der Angaben anläßlich des Antrags zur 
Einleitung einer Untersuchung begründen, 
sollen sie dies mit besonderer Sorgfalt tun. In 
derartigen Fällen sollen· die Behörden, falls 
möglich, die Angaben aus anderen unab
hängigen Quellen, die ihnen zur Verrugung 
stehen, prüfen, wie beispielsweise veröffent
lichte Preislisten, offizielle Einfuhrstatistiken 
und Zollpapiere, sowie von den Parteien im 
Verlauf der Untersuchung getätigte Aus
sagen. Wenn eine interessierte Partei nicht 
zusammenarbeitet, und damit maßgebliche 
Auskünfte den Behörden vorenthalten wer
den, könnte dies zu einem für die Partei 
weniger günstigen Ergebnis führen, als dies 
im Falle einer Zusammenarbeit gewesen 
wäre. 

ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG 
DES ARTIKELS VII DES ALLGEMEINEN 

ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeiner Kommentar zur Einleitung 

1. Grundlage für den Zollwert nach diesem 
Übereinkommen ist in erster Linie der im 
Artikel 1 definierte "Transaktionswert". Arti
kel 1 ist zusammen mit Artikel 8 zu lesen, der 
unter anderem Berücksichtigungen des 
gezahlten oder zu zahlenden Preises in 
Fällen vorsieht, in denen bestimmte ein
schlägige Wertelemente, die als Teil des 
Zollwertes angesehen werden;. vom Käufer 
getragen werden, jedoch nicht im gezahlten 
oder zu zahlenden Preis für die eingeführten 
Waren enthalten sind. Artikel 8 sieht ferner 
die Einbeziehung bestimmter Leistungen in 
den Transaktionswert vor, die vom Käufer an 
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den Verkäufer vornehmlich in Form bestimm
ter Waren oder Dienstleistungen a~statt in 
Form von Geld erbracht werden. Die 
Artikel 2 bis 7 sehen Verfahren für die 
Ermittlung des Zollwertes vor, wenn dieser 
nicht nach Artikel 1 ermittelt werden kann. 

2. Kann der Zollwert nicht nach Artikel 1 
ermittelt werden, so sollen sich normaler
weise Zollverwaltung und Importeur in 
Verbindung setzen, um zu einer Bewertungs
grundlage nach Artikel 2 oder 3 zu gelangen. 
Es kann beispielsweise vorkommen, daß der 
Importeur über Informationen hinsichtlich des 
Zollwertes gleicher oder gleichartiger Waren 
verfügt, die der Zollverwaltung am Einfuhrort 
nicht unmittelbar zur Verfügung stehen. 
Andererseits kann die Zollverwaltung Infor
mationen über den Zollwert gleicher oder 
gleichartiger Waren haben, die sich der 
Importeur nicht ohne weiteres verschaffen 
kann. indem die beiden Parteien sich in 
Verbindung setzen, ist vorbehaltlich der 
Erfordernisse zur Wahrung des Geschäfts
geheimnisses ein Informationsaustausch mit 
dem Ziel der Ermittlung einer passenden 
Grundlage für den Zollwert möglich. 

3. Die Artikel. 5 und 6 sehen zwei Grundlagen 
für die _ ?rmittlung des Zollwertes vor, wenn 
dieser nicht auf der Grundlage des Transak
tionswerts eingeführter beziehungsweise glei
cher oder gleIchartiger eingeführter Waren 
ermittelt werden kann. Nach Artikel 5 
Absatz 1 wird der. Zollwert auf der Grund
lage de~.Preises ermittelt, zu dem die Waren in 
dem Zustand, in dem sie eingeführt :wurden, 
an einen unabhängigen Käufer im Einfuhrland 
verkauft werden. Der Importeur ist ferner 
berechtigt, Waren, die nach der Einfuhr weiter 
bearbeitet werden, nach Artikel 5 bewerten zu 
lassen, wenn der Importeur dies beantragt. 
Nach Artikel 6 . wird der Zollwert auL der 
Grundlage des "errechneten Wertes" er~ittelt. 
Beide Verfahren weisen einige Schwierigkei
ten auf; dem Importeur ist deshalb im 
Artikel 4 das Recht eingeräumt worden, die 
Reihenfolge der Anwendung der bei den 
Verfahren zu wählen. 

4. Artikel 7 bestimmt, wie der Zollwert ermittelt 
wird, wenn er nicht nach den vorhergehenden 
Artikeln ermittelt werden kann. 

Die Mitglieder, 

im Hinblick auf die Multilateralen Handels
verhandlungen ; 

in dem Wunsch, die Zielsetzungen des 
GATT 1994 zu fördern und zusätzliche Vorteile 
für den internationalen Handel der Entwicklungs
länder zu sichern; 

in Anerkennung der Bedeutung der Bestimmun
gen des Artikels 7 des GATT 1994 und in dem 

Wunsch, Regeln für ihre Anwendung auszuarbei
ten, die eine größere Einheitlichkeit und Bestimmt
heit bei' ihrer Durchführung gewährleisten; 

in Anerkennung der Notwendigkeit eines 
gerechten, einheitlichen und neutralen Systems für 
die Bewertung von Waren für Zollzwecke, d;J.s die 
Anwendung willkürlicher oder fiktiver Werte 
ausschließt; 

in Anerkennung, daß die Grundlage für die 
Bewertung von Waren für Zollzwecke so weit wie 
möglich der Transaktionswert der zu bewertenden 
Waren sein soll; 

in Anerkennung, daß der Zollwert auf einfachen 
und objektiven Kriterien beruhen soll, die mit der 
Handelspraxis im Einklang stehen und, daß die 
Bewertungsverfahren allgemein und unabhängig 
von den Lieferquellen angewendet werden sollen; 

in Anerkennung,' daß die Bewertungsverfahren 
nicht zur Bekämpfung von Dumping benutzt 
werden sollen; 

kommen hiermit wie folgt überein : 

TEIL I 

REGELN ÜBER DEN ZOLLWERT 

Artikel 1 

1. Der Zollwert eingeführter Waren ist der 
'Transaktionswert, das ist der für die Waren 
bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das 
Einfuhrland tatsächlich gezahlte oder zu 
zahlende Preis, gegebenenfalls nach Berichti
gung gemäß Artikel 8, unter der Voraus
setzung, daß 
a) keine Einschränkung bezüglich der Ver

wendung und des Gebrauchs der Waren 
durch den Käufer bestehen, ausgenom
men solche, die 

Ci) durch das Gesetz oder von den 
Behörden des Einfuhrlandes aufer
legt oder gefordert werden; 

(ii). das Gebiet abgrenzen, innerhalb 
dessen die Waren weiterverkauft 
werden können; oder 

(iii) sich auf den Wert der Waren nicht 
wesentlich auswirken; 

b) hinsichtlich des Kaufgeschäfts oder des 
Preises weder Bedingungen vorliegen 
noch Leistungen zu erbringen sind, deren 
Wert im Hinblick auf die zu bewertenden 
Waren nicht bestimmt werden kann; 

c) kein Teil des Erlöses aus späteren 
Weiterverkäufen, sonstigen Überlassun
gen oder Verwendungen der Waren 
durch den Käufer unmittelbar oder 
mittelbar dem Verkäufer zugute kommt, 
wenn nicht eine angemessene Berichti
gung gemäß Artikel 8 erfolgen kann; und 
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d) der Käufer, und der Verkäufer nicht 
. miteinander verbunden sind oder, wenn 
sie miteinander verbunden sind, der 
Transaktions~ert für Zollzwecke nach 
Absatz 2 anerkannt werden kann. 

2. a) Bei der Feststellung, ob der Transaktions
wert für die Anwendung des Absatzes 1 
anerkannt werden kann, ist die Verbun
denheit von Käufer und Verkäufer im 
Sinne des Artikels 15 allein kein Grund, 
den Transaktionswert als unannehmbar 
anzusehen. In solchen Fällen sind die 
Begleitumstände des Kaufgeschäfts zu 
prüfen und ist der Transaktionswert 
anzuerkennen, wenn die Verbundenheit 
den Preis nicht beeinflußt hat. Sofern die 
Zollverwaltung jedoch auf Grund der vom 
Importeur oder auf andere Art beige
brachte Informationen Gründe für die 
Annahme hat, daß die Verbundenheit den 
Preis beeinflußt hat, teilt sie dem Impor
teur ihre Gründe mit und gibt dem 
Importeur ausreichende Gelegenheit zur 
Gegenäußerung. Auf Antrag des Iinpor
teurs sind ihm die Gründe schriftlich 
mitzuteilen. 

b) Bei einem Kaufgeschäft zwischen verbun
denen Personen wird der Transaktions
wert anerkannt, und die Waren werden 
nach Absatz 1 bewertet, wenn der Impor
teur darlegt, daß dieser Wert einem der 
nachfolgenden, im selben oder annähernd 
im selben Zeitpunkt bestehenden Wert 
sehr nahekommt: 

(i) dem Transaktionswert bei Verkäufen 
an nicht verbundene Käufer gleicher 
oder gleichartiger Waren zur Aus
fuhr in das gleiche Einfuhrland; 

(ii) dem Zollwert gleicher oder gleich
artiger Waren der nach Artikel 5 
festgesetzt wurde; 

(iii) dem Zollwert gleicher oder gleich
artiger Waren, der nach Artikel 6 
festgesetzt wurde. 

Bei Anwendung der vorangeführten Ver
gleiche sind dargelegte Umstände bezüg
lich der Handelsstufe, der Menge, der im 
Artikel 8 aufgezählten Elemente sowie der 
Kosten, die der Verkäufer bei Verkäufen 
an nicht verbundene Käufer, nicht aber 
bei solchen an verbundene Käufer trägt, 
zu berücksichtigen. 

c) Die im Absatz 2 lit. b vorgesehenen 
Vergleiche sind auf Antrag des Impor
teurs durchzuführen und dienen nur zu 
Vergleichszecken. Alternative Transak
tionswerte dürfen nach Absatz 2 lit. b 
nicht festgesetzt werden. 

Artikel 2 

1. a) Kann der Zollwert der eingeführten 
Waren nicht nach Artikel 1 ermittelt 
werden, so ist der Zollwert der Transak
tionswert gleicher Waren, die zur Ausfuhr 
in dasselbe Einfuhrland verkauft und im 
selben oder annähernd im selben Zeit
punkt wie die zu bewertenden Waren 
ausgeführt wurden. 

b) Bei der Anwendung dieses Artikels ist Zur 
Ermittlung des Zollwertes der Transak
tionswert gleicher Waren aus einem 
Kaufgeschäft auf der gleichen Handels
stufe und über im wesentlichen gleiche 
Mengen wie die zu bewertenden Waren 
heranzuziehen. Kann ein solches Kaufge
schäft nicht festgestellt werden, so ist der 
Transaktionswert gleicher Waren heran
zuziehen, die auf einer anderen Handels
stufe und/oder in abweichenden Mengen 
verkauft wurden; dieser Transaktionswert 
ist hinsichtlich der Unterschiede in bezug 
auf die Handelsstufe und/oder die Menge 
zu berichtigen, wenn diese Berichtigungen 
auf der Grundlage vorgelegter Nachweise 
vorgenommen werden können, welche die 
Richtigkeit und Genauigkeit der Berichti
gung klar darlegen, unabhängig davon, ob 
diese zu einer Erhöhung oder Verminde
rung des Wertes führt. . 

2. Sind die im Artikel 8 Absatz 2' angeführten 
Kosten im Transaktionswert enthalten, so ist 
eine Berichtigung vorzunehmen, um wesent
lichen Unterschieden hinsichtlich dieser 
Kosten zwischen den eingeführten Waren 
und den betreffenden gleichen Waren, die 
sich aus Unterschieden in der Entfernung und 
der Beförderungsart ergeben, Rechnung zu 
tragen. 

3. Wird bei Anwendung dieses Artikels mehr als 
ein Transaktionswert gleicher Waren fest
gestellt, so ist der niedrigste dieser Werte zur 
Ermittlung des Zollwertes der eingeführten 
Waren heranzuziehen. 

Artikel 3 

1. a) Kann der Zollwert der eingeführten 
Waren nicht nach den Artikeln 1 und 2 
ermittelt werden, so ist der Zollwert der' 
Transaktionswert gleichartiger Waren, die 
zur Ausfuhr in dasselbe Einfuhrland 
verkauft und im selben oder annähernd 
im selben Zeitpunkt wie die zu bewer
tenden Waren ausgeführt wurden. 

b) Bei der Anwendung dieses Artikels ist zur 
Ermittlung des Zollwertes der Transak
tionswert gleichartiger Waren aus einem 
Kaufgeschäft auf der gleichen Handels
stufe und über im wesentlichen gleiche 
Mengen wie die zu bewertenden Waren 
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heranzuziehen. Kann ein solches Kaufge
schäft nicht festgestellt werden, so ist der 
Transaktionswert gleichartiger Waren 
heranzuziehen, die auf einer anderen 
Handelsstufe und/oder in abweichender 
Menge verkauft wurden; dieser Transak
tionswert ist hinsichtlich der Unterschiede 
in bezug auf die Handelsstufe und/oder 
die Menge zu berichtigen, wenn diese 
Berichtigungen auf der Grundlage vorge
legter Nachweise vorgenommen werden 
können, welche die Richtigkeit und 
Genauigkeit der Berichtigung klar dar
legen, unabhängig davon, ob diese zu 
einer Erhöhung oder Verminderung des 
Wertes führt. . 

2. Sind die im Artikel 8 Absatz 2 angeführten 
Kosten im Transaktionswert enthalten, so ist 
eine Berichtigung vorzunehmen, um wesent
lichen Unterschieden hinsichtlich dieser 
Kosten zwischen den eingeführten Waren 
und den betreffenden gleichartigen Waren, 
die sich aus Unterschieden in der Entfernung 
und der Beförderungsart ergeben, Rechnung 
zu tragen. 

3 .. Wird bei Anwendung dieses Artikels mehr als 
ein Transaktionswert gleichartiger Waren 
festgestellt, so ist der niedrigste dieser Werte 
Zur Ermittlung des Zollwertes der eingeführ
ten Waren heranzuziehen. 

Artikel 4 

Kann der Zollwert der eingeführten Waren nicht 
nach den Artikeln 1, 2 und 3 ermittelt werden, so 
ist der Zollwert nach Artikel 5, oder wenn der 
Zollwert nicht nach diesem Artikel ermittelt 
werden kann, nach Artikel 6 zu ermitteln; auf 
Antrag des Importeurs erfolgt die Anwendung der 
ArtikelS und 6 jedoch in umgekehrter Reihen
folge. 

Artikel 5 

1. a) Werden die eingeführten Waren oder 
eingeführte gleiche oder gleichartige 
Waren in dem Zustand, in dem sie 
eingeführt wurden, im Einfuhrland ver
kauft, so ist Grundlage für die Ermittlung 
des Zollwertes der eingeführten Waren 
nach diesem Artikel der Preis je Einheit, 
zu dem die eingeführten Waren oder 
eingeführte gleiche oder gleichartige 
Waren im selben oder annähernd im 
selben Zeitpunkt wie die Einfuhr der zu 
bewertenden Waren in der größten 
Menge insgesamt an Personen verkauft 
werden, die mit den Personen, von denen 
sie solche Waren kaufen, nicht verbunden 
sind. Hiebei sind abzuziehen: 

(i) entweder die bei Verkäufen im 
Einfuhrland in der Regel bezahlten 

bzw. vereinbarten Provisionen oder 
die üblichen Zuschläge für Gewinn 
und Gemeinko~ten für eingeführte 
Waren derselben Gattung oder Art; 

(ii) die im Einfuhrland anfallenden übli
chen Beförderungs- und Versiche
rungskosten sowie damit zusammen
hängende Kosten; 

(iii) gegebenenfalls die im Artikel 8 
Absatz 2 angeführten Kosten; und 

(iv) Zölle und andere auf Grund der 
Einfuhr oder des Verkaufes der 
Waren im Einfuhrland zu zahlende 
inländische Abgaben. 

b) Werden weder die eingeführten Waren 
noch eingeführte gleiche oder gleichartige 
Waren in dem Zustand, in dem sie 
eingeführt wurden, im Einfuhrland ver
kauft, so ist der Zollwert auf Antrag des 
Importeurs auf der Grundlage des Preises 
je Einheit zu ermitteln, zu dem die 
eingeführten oder eingeführte gleiche 
oder gleichartige Waren Zum frühesten 
Zeitpunkt nach der Einfuhr der zu 
bewertenden Waren, in dem Zustand, in 
dem sie eingeführt wurden, im Einfuhr
land verkauft werden, jedoch vor Ablauf 
von 90 Tagen nach dieser Einfuhr. 

2. Werden weder die eingeführten Waren noch 
eingeführte gleiche oder gleichartige Waren 
in dem Zustand, in dem sie eingeführt 
wurden, im Einfuhrland verkauft, so ist der 
Zollwert auf Antrag des Importeurs auf. der 
Grundlage des Preises je Einheit zu ermitteln, 
zu dem die eingeführten Waren nach weiterer 
Be- oder Verarbeitung in der größten Menge 
insgesamt an Personen im Einfuhrland ver
kauft werden, die mit der Person, von denen 
sie solche Waren kaufen, nicht verbunden 
sind, wobei der durch eine solche Be- oder 
Verarbeitung bewirkten Werterhöhung und 
den im Absatz 1 lit. a vorgesehenen Abzügen 
Rechnung zu tragen ist. 

Artikel 6 

1. Der nach diesem Artikel eJ;"mittelte Zollwert 
eingeführter Waren beruht auf einem errech
neten Wert. Der errechnete Wert besteht aus 
der Summe folgender Elemente: 
a) die Kosten oder der Wert des Materials, 

der Herstellung, sowie sonstiger Be- oder 
Verarbeitungen, die bei der Erzeugung 
der eingeführten Waren angefallen sind; 

b) ein Betrag für Gewinn und Gemeinkosten, 
der jenem Betrag entspricht, der üblicher
weise von Herstellern im Ausfuhrland bei 
Verkäufern von Waren derselben Gattung 
oder Art wie die zu bewertenden Waren 
Zur Ausfuhr in das Einfuhrland angesetzt 
wird; 
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c) die Kosten oder der Wert aller anderen 
Aufwendungen, die entsprechend der von 
dem Mitglied nach Artikel 8 Absatz 2 
getroffenen Wahl zu berücksichtigen sind. 

2. Kein Mitglied darf von einer nicht in seinem 
eigenen Gebiet ansässigen Person verlangen 
oder sie dazu verpflichten, Buchhaltungskon
ten oder andere Unterlagen zur Ermittlung 
des errechneten Wertes zur überprüfung 
vorzulegen oder zugänglich zu machen. 
Angaben, die vom Hersteller der Waren zur 
Ermittlung des Zollwertes nach diesem 
Artikel gemacht werden, können jedoch in 
einem anderen Land durch die Behörden des 
Einfuhrlandes mit Zustimmung des Herstel
lers überprüft werden, vorausgesetzt, daß sie 
die Regierung des betroffenen Landes recht
zeitig vorher benachrichtigen und diese keine 
Ejnwendungen gegen das Prüfungsverfahren 
erhebt. 

Artikel 7 

1. Kann der Zollwert der eingeführten Waren 
nicht nach den Artikeln 1 bis 6 ermittelt 
werden, so ist der Zollwert durch zweckmä
ßige Methoden, die mit den Grundsätzen und 
allgemeinen Bestimmungen dieses überein
kommens sowie mit Artikel VII des 
GA TI 1994 vereinbar sind, sowie auf der 
Grundlage von im Einfuhrland verfügbaren 
Daten zu ermitteln. 

2. Der Zollwert darf nach diesem Artikel nicht 
zur Grundlage haben: 
a) den Verkaufspreis im Einfuhrland von 

Waren, die in diesem Land hergestellt 
wurden; 

b) ein Verfahren, nach dem jeweils der 
höhere von zwei Alternativwerten für die 
Zollbewertung heranzuziehen ist; 

c) der Inlandsmarktpreis von Waren im 
Ausfuhrland; 

d) andere Herstellungskosten als jene, die bei 
dem errechneten Wert für gleiche oder 
gleichartige Waren nach Artikel 6 ermit
telt wurden; 

e) den Ausfuhrpreis der Waren für ein 
anderes als das Einfuhrland; 

f) Mindestzollwerte; 
g) willkürliche oder fiktive Werte. 

3. Auf Antrag des Importeurs ist dem Importeur 
der nach diesem Artikel ermittelte Zollwert 
mitzuteilen. 

Artikel 8 

1. Bei der Ermittlung des Zollwertes nach 
Artikel 1 sind dem für die eingeführten 
Waren tatsächlich gezahlten oder zu zahlen
den Preis hinzuzurechnen : 
a) folgende Kosten, soweit diese für den 

Käufer entstanden, aber nicht in dem für 

die Waren tatsächlich gezahlten oder zu 
zahlenden Preis enthalten sind; 

(i) Provisionen und Maklerlöhne, aus
genommen Einkaufsprovisionen; 

(ii) Kosten von Umschließungen, die für 
Zollzwecke als Einheit mit den 
betreffenden Waren angesehen wer-
den; . 

(iii) Verpackungskosten und zwar sowohl 
Material- als auch Arbeitskosten; 

b) der entsprechende aufgeteilte Wert fol
gender Gegenstände und Leistungen, die 
unmittelbar oder mittelbar von Käufern 
unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen 
für die Verwendung im Zusammenhang 
mit der Herstellung und den Verkauf zur 
Ausfuhr der zu bewertenden Waren 
geliefert bzw. erbracht wurden, soweit 
dieser Wert nicht im tatsächlich gezahlten 
oder zu zahlenden Preis enthalten ist: 

(i) der in den Waren enthaltenen 
Materialien, Bestandteile, Teile und 
dergleichen; 

(ii) der bei der Herstellung der einge
führten Waren verwendeten Werk
zeuge, Matrizen, Gußformen und 
dergleichen; 

(iii) der bei der Herstellung eingeführter 
Waren verbrauchten Materialien; 

(iv) der für die Herstellung der einge
führten Waren notwendigen Tech
niken, Entwicklungen, Entwürfe, 
Pläne und Skizzen, die in einem 
anderen als dem Einfuhrland erarbei
tet wurden; 

c) Lizenzgebühren für die zu bewertenden 
Waren, die der Käufer entweder unmittel
bar oder mittelbar nach den Bedingungen 
des Kaufgeschäftes für die zu bewerten
den Waren zu zahlen hat, soweit diese 
Lizenzgebühren nicht im tatsächlich 
gezahlten oder zu zahlenden Preis 
enthalten sind; 

d) der Wert jeglicher Erlöse aus späteren 
Wiederverkäufen, sonstigen überlassun
gen oder Verwendungen der eingeführ
ten Waren, die unmittelbar oder mittelbar 
dem Verkäufer zugute kommen. 

2. Jedes Mitglied trifft gesetzliche Regelungen 
darüber, ob die nachstehenden Kosten ganz 
oder teilweise in den Zollwert einzubeziehen 
sind oder nicht: 
a) Beförderungskosten für die eingeführten 

Waren bis zum Einfuhrliafen oder Ein
fuhrort; 

b) Lade- und Entladekosten sowie Kosten 
für die Behandlung der eingeführten 
Waren, die mit ihrer Beförderung bis 
zum Einfuhrhafen oder Einfuhrort zusam
menhängen; 

c) Versicherungskosten. 
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3. Zuschläge zu dem tatsächlich gezahlten oder 
zu zahlenden Preis dürfen nach diesem 
Artikel nur auf der Grundlage objektiver 
und bestimmbarer Tatsachen vorgenommen 
werden. 

4. Zuschläge zu dem tatsächlich gezahlten oder 
zu zahlenden Preis dürfen bei der Ermittlung 
des Zollwerts nur vorgenommen werden, 
wenn dies in diesem Artikel vorgesehen ist. 

Artikel 9 

1. Ist bei der Ermittlung des Zollwertes eine 
Währungsumrechnung erforderlich, so ist als 
Umrechnungskurs der von den zuständigen 
Behörden des betreffenden Einfuhrlandes 
ordnungsgemäß veröffentlichte Kurs anzu
wenden. Dieser' Kurs hat so gen au wie 
möglich für jeden von einer solchen Veröf
fentlichung betroffenen Zeitabschnitt den 
Tageswert der betreffenden Währung im 
Handelsverkehr in der Währung des Ein
fuhrlandes wiederzugeben. 

2. Maßgebender Umrechnungskurs ist je nach 
V orschrift jedes Mitglieds der Kurs im 
Zeitpunkt der Ausfuhr oder im Zeitpunkt 
der Einfuhr. 

ArtikellO 

Alle Angaben, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind, oder' die für Zwecke der Zollwertermittlung 
vertraulich mitgeteilt werden, sind vo'n den 
betreffenden Behörden streng vertraulich zu 
behandeln und dürfen, soweit dies nicht im 
Verlauf eines Gerichtsverfahrens verfügt wird, 
ohne ausdrückliche Erlaubnis der Person oder der 
Regierung, die diese Angabengerriacht hat, nicht 
preisgegeben werden. 

Artikel 11 

1. Jedes Mitglied hat in seinen Rechtsvor
schriften für den Importeur oder für jede 
andere Person, die zur Zahlung des Zolles 
herangezogen werden kann, hinsichtlich der 
Zollwertermittlung ein straffreies Beschwerde
recht vorzusehen. 

2. Das straffreie Beschwerderecht kann zunächst 
gegenüber einer Behörde innerhalb der 
Zollverwaltung oder gegenüber einem unab
hängigem Gremium ausgeübt werden; die 
Rechtsvorschriften jedes Mitglieds müssen 
jedoch ein straffreies Beschwerderecht an 
ein Gericht vorsehen .. 

3. Dem Beschwerdeführer müssen die Entschei
dung und die Entscheidungsgründe schriftlich 
mitgeteilt werden. Der Beschwerdeführer ist 
auch über weitere Beschwerderechte zu 
unterrichten. 

Artikel 12 

Gesetze und Verordnungen sowie allgemein 
gültige Gerichts- und Verwaltungs entscheidungen, 
mit denen dieses Übereinkommen zur Anwendung 
gebracht wird, sind durch das betreffende Einfuhr
land nach Artikel X des GATT 1994 zu veröffent
lichen. 

Artikel 13 

Wird es 1m Verlaufe der Ermittlung des 
Zollwertes von eingeführten Waren notwendig, 
die endgültige Festsetzung des Zollwertes aufzu
schieben, so darf der Importeur der Waren über sie 
verfügen, wenn der Importeur auf Verlangen durch 
Bürgschaft, Hinterlegung oder auf andere geeig
nete Art Sicherheit leistet,' die den endgültigen 
Zollbetrag abdeckt, dem die Waren unterliegen. 
Die Rechtsvorschriften jedes Mitglieds müssen 
entsprechende Bestimmungen vorsehen. 

Artikel 14 

Die Anmerkungen im Anhang I sind integrie
render Bestandteil dieses übereinkommens; die 
Artikel . dieses übereinkommens sind daher in 
Verbindung mit den dazugehörigen jeweiligen 
Anmerkungen zu lesen und anzuwenden. Die 
Anhänge II und III sind ebenfalls integrierender 
Bestandteil dieses übereinkommens. 

Artikel 15 

1. In diesem übereinkommen: 
a) bedeutet der Ausdruck "Zollwert von 

eingeführten Waren" den . Wert von 
Waren für Zwecke der Erhebung von 
Wertzöllen für eingeführte Waren; 

b) bedeutet der Ausdruck "Einfuhrland" das 
Land oder Zollgebiet der Einfuhr; und 

c) schließt der Ausdruck "hergestellt" den 
Anbau, die Erzeugung und den Abbau 
ein. 

2. In diesem übereinkommen: 
a) bedeutet der Ausdruck "gleiche Waren" 

Waren, die in jeder Hinsicht - ein
schließlich der körperlichen Eigenschaf -
ten, der Qualität und des Ansehens -
gleich sind. Geringfügige Unterschiede im 
Ansehen schließen Waren nicht aus, die 
ansonsten nach der Definition als gleich 
anzusehen sind; 

b) bedeutet der Ausdruck "gleichartige 
Waren" Waren, die - obwohl sie nicht 
in jeder Hinsicht gleich sind - gleiche 
Eigenschaften und gleiche Materialzusam
mensetzungen aufweisen, die es ihnen 
ermöglichen, gleiche Aufgaben zu erfüllen 
und im Handelsverkehr austauschbar zu 
sein. Bei der Feststellung, ob Waren als 
gleichartige anzusehen sind, sind unter 
anderem die Qualität der Waren, ihr 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)122 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 123 

Ansehen und das V orhandensein eines 
Warenzeichens zu berücksichtigen; 

c) schließen die Ausdrücke "gleiche Waren" 
und "gleichartige Waren" keine Waren 
ein, die Techniken, Entwicklungen, Ent
würfe, Pläne und Skizzen beinhalten, für 
die keine Berichtigung nach Artikel 8 
Absatz 1 lit. b (iv) vorgenommen wurde 
weil sie im Einfuhrland erarbeitet wurden: 

d) dürfen Waren nur dann als "gleich~ 
Waren" oder "gleichartige Waren" ange
sehen werden, wenn sie im selben Land 
wie die zu bewertenden Waren hergestellt 
wurden; 

e) sind von einer anderen Person hergestellte 
Waren nur dann in Betracht zu ziehen 
wenn es keine gleichen oder gleichartige~ 
Waren gibt, die von derselben Person 
hergestellt wurden, die auch die zu 
bewertenden Waren hergestellt hat. 

3. In diesem übereinkommen bedeutet der 
Ausdruck "Waren derselben Gattung oder 
Art" Waren, die zu einer Gruppe oder einem 
Bereich von Waren gehören, welche von 
einer bestimmten Industrie oder von einem 
bestimmten Industriezweig hergestellt wer
den. Dieser Ausdruck schließt auch gleiche 
oder gleichartige Waren ein. 

4. Im Sinne dieses übereinkommens gelten 
Personen nur dann als verbunden, wenn: 
a) sie der Leitung des Geschäftsbetriebes der 

jeweils anderen Person angehören' 
b) sie Teilhaber oder Gesellschaft~r von 

Personengesellschaften sind; 
c) sie si~h zueinander in eine~ Arbeitgeber

Arbeltnehmerverhältnis befinden' 
d) eine beliebige Person unmittelbar oder 

mittelbar fünf Prozent oder mehr der im 
Umlauf befindlichen Wertpapiere oder 
Aktien beider Personen besitzt, kontrol
liert oder innehat; 

e) eine von ihnen unmittelbar oder. mittelbar 
die andere kontrolliert; 

f) beide von ihnen unmittelbar oder mittel
bar von einer dritten Person kontrolliert 
werden; 

g) sie zusammen unmittelbar oder mittelbar 
eine dritte Person kontrollieren; oder 

h) sie Mitglieder derselben Familie sind. 
5. Personen, die dadurch miteinander verbunden 

sind, daß - unabhängig von der Bezeich
nung - die eine von ihnen Alleinvertreter 
oder Alleinkonzessionär der anderen . Ist, 
gelten im Sinne dieses übereinkommens nur 
dann als verbunden, wenn auf sIe die 
Kriterien· des Absatzes 4 zutreffen. 

Artikel 16 

Auf schriftlichen Antrag ist dem Importeur von 
der Zollverwaltung des Einfuhrlandes schriftlich 

mitzuteilen, auf welche Weise der Zollwert der 
Waren des Importeurs ermittelt wurde. 

Artikel 17 

Dieses übereinkommen schränkt in keiner Weise 
das Recht der Zollverwaltungen ein, sich von der 
Richtigkeit oder Genauigkeit von Angaben, Erklä
rungen oder Unterlagen zu überzeugen, die für die 
Zollwertermittlung abgegeben wurden. 

TEIL 11 

DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOM
MENS, KONSULTATIONEN UND STREIT

BEILEGUNG 

Artikel 18 

Institutionen 

1. Ein Komitee für den Zollwert (in diesem 
übereinkommen "Komitee" genannt) wird 
hiermit eingesetzt, das sich aus Vertretern 
jedes Mitglieds zusammensetzt. Das Komitee 
wählt seinen Vorsitzenden und tritt in der 
Regel einmal im Jahr oder sonst nach 
Maßgabe dieses übereinkommens zusam
men, damit- die Mitglieder sich über Angele
genheiten beraten können, die die Anwen
dung des Wertzollsystems durch ein Mitglied 
betreffen, soweit diese Anwendung die Wirk
samkeit dieses übereinkommens und die 
Förderung seiner Ziele berührt; das Komitee 
tritt ferner zusammen, um alle anderen 
Aufgaben -erfüllen zu können, die ihm von 
den Mitgliedern zugewiesen werden. Das 
Sekretariat der WTO handelt als Sekretariat 
des Komitees. 

2. Ein Technisches Komitee für den Zollwert (in 
diesem übereinkommen "Technisches Komi
tee" genannt) unter der Schirmherrschaft des 
Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete des Zollwesens (in diesem überein
kommen "CCC" genannt) wird hiermit 
~ingesetzt, welches die im Anhang II dieses 
übereinkommen bezeichneten Aufgaben 
erfüllt und nach den darin enthaltenen 
Verfahrensvorschriften tätig wird. 

Artikel 19 

Konsultationen und Streitbeilegung 

1. Die Vereinbarung über Streitbeilegung gilt 
für Konsultationen und die Beilegung von 
Streitfällen, sofern darin nichts anderes 
vorgesehen ist. 

2. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß Zuge
ständnisse oder sonstige Vorteile, die sich 
unmittelbar oder mittelbar auf Grund dieses 
übereinkommens für es ergeben, zunichte 
gemacht oder geschmälert werden, oder daß 
die Erreichung irgend einer Zielsetzung dieses 
übereinkommens durch Handlungen eines 
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anderen Mitglieds oder anderer Mitglieder 
behindert wird, so kann es zur Erzielung 
einer die Beteiligtefl zufriedenstelIenden 
Lösung der Angelegenheit Konsultationen 
mit dem betreffenden Mitglied oder den 
betreffenden Mitgliedern verlangen. Jedes 
Mitglied wird das Ersuchen eines anderen 
Mitglieds um Konsultationen wohlwollend 
prüfen. 

3. Das Technische Komitee wird den mit 
Konsultationen befaßten Mitgliedern auf 
Verlangen Rat und Beistand leisten. 

4. Auf Ersuchen einer Streitpartei oder von sich 
aus kann der zur Prüfung eines Streites in 
bezug auf die Bestimmungen dieses überein
kommens eingesetzte Untersuchungsausschuß 
das Technische Komitee mit der Prüfung 
jeder Frage beauftragen, die einer technischen 
Erörterung bedarf. Der Untersuchungsaus
schuß legt das Mandat des Technischen 
Komitees für den bestimmten Streitfall fest 
und setzt eine Frist für den Erhalt des 
Berichts des Technischen Komitees fest. Der 
Untersuchungsausschuß berücksichtigt den 
Bericht des Technischen Komitees. Falls das 
Technische Komitee nicht in der Lage ist, 
einen Konsens über eine ihm nach diesem 
Absatz übertragene Angelegenheit zu errei
chen, soll der Untersuchungsausschuß den 
Streitparteien die Möglichkeit bieten, ihre 
Ansichten über diese Angelegenheit dem 
Untersuchungsausschuß vorzutragen. 

5. Die dem Untersuchungsausschuß zur Verfü
gung gestellten vertraulichen Informationen 
dürfen nicht ohne formelle Erlaubnis von der 
Person, der Stelle oder der Behörde, die diese 
Iriformationen gegeben haben, preisgegeben 
werden. Werden solche Informationen vom 
Untersuchungsausschuß verlangt, die Preis
gabe dieser Informationen durch den Unter
suchungsausschuß wird jedoch nichtgeneh
migt, so ist eine nichtvertrauliche Zusammen
fassung. mit Zustimmung der Person, der 
Stelle oder der Behörde 'zur Verfügung zu 
stellen. 

TEIL III 

BESONDERE UND DIFFERENZIERTE 
" BEHANDLUNG 

Artikel 20 

1. Entwicklungsland-Mitglieder, die nicht Partei 
des übereinkommens zur Du'rchführung des 
Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens vom 12. April 1979 
sind, können die Anwendung dieses überein
kommens für einen Zeitraum von längstens 
fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens des WTO-Abkommens für diese 
Mitglieder aufschieben. Entwicklungsland
Mitglieder, die sich für einen solchen 

Aufschub entscheiden, notifizieren dies dem 
Generaldirektor der WTO. 

2. Zusätzlich zu Absatz 1 können Entwicklungs
land-Mitglieder, die nicht Partei des überein
kommens zur Durchführung des Artikels VII 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
mens vom 12. April 1979 sind, die Anwen
dUflg des Artikels 1 Absatz 2 lit. b (iii) und 
des Artikels 6 für einen Zeitraum, von 
längstens drei Jahren im Anschluß an die 
Anwendung aller anderen Bestimmungen 
dieses übereinkommens aufschieben. Ent
wicklungsland-Mitglieder, die sich für einen 
solchen Aufschub entscheiden, notifizieren 
dies dem Generaldirektor der WTO. 

3. Entwickelte Mitgliedsländer leisten den Ent
wicklungsland-Mitgliedern auf Antrag techni
sche Hilfe zu gegenseltlg vereinbarten 
Bedingungen. Auf dieser Grundlage erstellen 
die entwickelten Mitgliedsländer Programme 
für technische Hilfe, die unter anderem 
Personalschulung, Beistand bei der V orberei
tung von Durchführungsmaßnahmen, Zugang 
zu Informationsquellen betreffend die Metho
de der Zollbewertung und Ratschläge für die 
Anwendung dieses übereinkommens ein
schließen können. 

TEIL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 21 

Vorbehalte 

Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses über
einkommens dürfen nicht ohne Zustimmung der 
anderen Mitglieder eingelegt werden. 

Artikel 22 

Innerstaatliche Rechtsvorschriften 

1. Jedes ,Mitglied gewährleistet, daß spätestens 
zum Zeitpunkt der Anwendung der Bestim
mungen dieses übereinko'mmens seine Geset
ze, Verordnungen und Verwaltungsverfahren 
mit diesem übereinkommen im Einklang 
stehen. 

2. Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee über 
alle Änderungen seiner Gesetze und Verord
nungen, die sich auf dieses übereinkommen 
beziehen, und über alle Änderungen in der 
Durchführung dieser Gesetze und Verord
nungen. 

Artikel 23 

Überprüfung 

Das Komitee überprüft jährlich unter Berück
sichtigung der Ziele des, übereinkommens dessen 
Durchführung und Funktionieren. Das Komitee 
unterrichtet den Rat für den Handel mit Waren 
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jährlich über die Entwicklungen während des 
Überprüfungszeitraumes. 

Artikel 24 

Sekretariat 

Die Sekretariatsgeschäfte für dieses Überein
kommen werden vom WTO~Sekretariat wahr
genommen, ausgenommen bezüglich jener Aufga
ben, die dem Technischen Komitee im besonderen 
übertragen sind, das vom Sekretariat des CCC 
betreut wird. 

Anhang I, 

Erläuternde Anmerkungen 

Allgemeine Anmerkung 

Reihenfolge der ,Anwendung der Bewertungsme
thoden 

1. Artikel 1 bis 7 bestimmen, wie der Zollwert 
eingeführter Waren nach diesem Überein
kommen ermittelt wird. Die Bewertungsme
thoden sind in der anzuwendenden Reihen
folge angeführt. Die vorrangig anzuwendende 
Methode der Zollwertermittlung ist im 
Artikel 1 festgelegt, das heißt, eingeführte 
Waren werden nach diesem Artikel bewertet, 
sofern die darin vorgesehenen Voraussetzun
gen erfüllt sind. 

2. Kann der Zollwert nicht nach Artikel 1 
ermittelt werden, so ist er nach dem erst
möglichen der nachfolgenden Artikel zu 
ermitteln, der jeweils anwendbar ist. Abge
sehen von der Regelung im Artikel 4 können 
die nächstfolgenden Artikel erst herangezogen 
werden, wenn der Zollwert nicht nach dem 
vorangehenden Artikel ermittelt werden kann. 

3. Sofern der Importeur ,nicht die Umkehrung 
der Reihenfolge der Artikel 5 und 6 bean
tragt, ist die normale Reihenfolge einzuhal
ten. Stellt der Importeur einen solchen 
Antrag, erweist sich dann aber eine Ermitt
lung des Zollwertes nach Artikel 6 als 
unmöglich, so ist der Zollwert nach Arti
kel 5 zu ermitteln, wenn dieser anwendbar ist. 

4. Kann der Zollwert nicht nach den Artikeln 1 
bis 6 ermittelt werden, so ist er nach Artikel 7 
zu ermitteln. 

Anwendung allgemein anerkannter Buchführungs
grundsätze 

1. Der Begriff "Allgemein anerkannte Buch
führungsgrundsätze" bezieht sich auf Grund
sätze, welche die einhellige oder in Fach
kreisen anerkannte Meinung innerhalb eines 
Landes zu einem bestimmten Zeitpunkt 
darüber wiedergeben, welche wirtschaftli
chen Hilfsquellen und Verpflichtungen als 
Aktiva und Passiva gebracht werden, welche 
Änderungen bei Aktiva und Passiva gebucht 

werden, wie die Aktiva und Passiva sowie 
ihre Änderungen bewertet werden, welche 
Informationen offen gelegt und wie sie offen 

,gelegt werden und welche finanziellen Auf
stellungen vorbereitet werden sollen. Hiebei 
kann es sich sowohl um grobe Richtlinien von 
allgemeiner: Geltung als auch um ins einzelne 
gehende Praktiken und Verfahren handeln. 

2. Nach diesem Übereinkommen haben die 
Zollverwaltungen der einzelnen Mitglieder 
Informationen zu verwenden, die den all
gemein anerkannten Buchführungsgrundsät
zen in dem betreffenden Land entsprechen 
und sich für den anzuwendenden Artikel 
eignen. So soll beispielsweise die Ermittlung 
des üblichen Gewinnes und der Gemein
kosten nach Artikel 5 unter Verwendung von 
Informationen durchgeführt werden, die mit 
den . allgemein anerkannten Buchführungs
grundsätzen des Einfuhrlandes übereinstim
men. Andererseits soll die Ermittlung des 
üblichen Gewinnes und der Gemeinkosten 
nach Artikel 6 unter Verwendung von Infor
mationen durchgeführt werden, die mit den 
allgemein anerkannten Buchführungsgrund
'sätzen des Herstellungslandes im Einklang 
stehen. Ein weiteres Beispiel: Die Ermittlung 
des Wertes eines im Artikel 8 Absatz 1 lit. b 
(ii) angeführten und im Einfuhrland her
gestellten Gegenstandes erfolgt unter Ver
wendung von Informationen, die mit den 
allgemein anerkannten Buchführungsgrund
sätzen dieses Landes übereinstimmen. 

Anmerkung zu Artikel 1 

Gezahlter oder zu zahlender Preis 

1. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende 
Preis ist die vollständige Zahlung, die der 
Käufer an' den Verkäufer oder zu seinen 
Gunsten für die eingeführten W aren entrich~ 
tet oder zu entrichten hat. Die Zahlung muß 
nicht notwendigerweise in Form einer Geld
übertragung vorgenommen werden. Sie kann 
auch durch Kreditbriefe oder verkehrsfähige 
Wertpapiere erfolgen; sie kann unrrIittelbar 
oder mittelbar durchgeführt werden. Ein 
Beispiel für eine mittelbare Zahlung ist die 
vollständige oder teilweise Begleichung einer 
Schuld des Verkäufers durch den Käufer. 

2. Vom Käufer auf eigene Rechnung durch
geführte Tätigkeiten werden, abgesehen von 
denen, für die im Artikel 8 eine Berichtigung 
vorgesehen ist, nicht als eine mittelbare 
Zahlung an den Verkäufer angesehen, selbst 
wenn sie als für den Verkäufer von Vorteil 
angesehen werden können. Die Kosten 
solcher Tätigkeiten werden daher bei der 
Ermittlung des Zollwertes dem tatsächlich 
gezahlten oder zu zahlenden Preis nicht 
zugeschlagen. 
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3. Die nachstehenden Aufwendungen oder 
Kosten werden nicht in den Zollwert ein
bezogen, vorausgesetzt, daß sie getrennt von 
dem für die eingeführten Waren tatsächlich 
gezahlten oder zu zahlenden Preis aus
gewiesen werden: 
a) Zahlungen für den Bau, die Errichtung, 

die Montage, die Instandhaltung oder die 
technische Unterstützung, sofern diese 
Tätigkeiten an den eingeführten Waren 
wie Industrieanlagen, Maschinen oder 
Ausrüstungen nach der Einfuhr vorge
nommen werden; 

b) Beförderungskosten nach der Einfuhr; 
c) Zölle und Abgaben des Einfuhrlandes. 

4. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende 
Preis bezieht sich auf den Preis für die 
eingeführten Waren. Somit gehören Dividen
den oder andere Zahlungen des Käufers an 
den Verkäufer, die sich nicht auf die 
eingeführten Waren beziehen, nicht zum 
Zollwert. 

Zu Absatz 1 lit~ a (iü): 

Zu den Einschränkungen, die einen tatsächlich 
gezahlten oder zu zahlenden Preis nicht unan
nehmbar machen, gehören solche, die sich nicht 
wesentlich auf den Wert der Waren auswirken. Ein 
Beispiel für derartige Einschränkungen ist, daß ein 
Verkäufer von einem Autohändler verlangt, die 
Autos nicht vor einem festgelegten Zeitpunkt, zu 
dem ein neues Modelljahr beginnt, zu verkaufen 
oder auszustellen. 

Zu Absatz 1 lit. b: 

1. Liegen bezüglich des Kaufgeschäftes oder des 
Preises Bedingungen vor oder sind Leistungen 
zu erbringen, deren Wert im Hinblick auf die 
zu bewertenden Waren nicht bestimmt 
werden kann, so kann der Transaktionswert 
für Zollzwecke nicht anerkannt werden. 
Beispiele hiefür sind: 
a) Der Verkäufer legt den Preis für die 

eingeführten Waren unter der Bedingung 
fest, daß der Käufer auch andere Waren 
in bestimmten Mengen kauft; 

b) der Preis für die eingeführten Waren 
hängt von dem Preis oder den Preisen ab, 
zu denen der Käufer der eingeführten 
Waren dem Verkäufer der eingeführten 
Waren andere Waren verkauft; 

c) der Preis wird auf der Grundlage einer 
nicht mit den eingeführten Waren zusam
menhängenden Form der Bezahlung fest
gelegt; das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
es sich bei den eingeführten Waren um 
Halbfertigerzeugnisse handelt, die von 
dem Verkäufer unter der Bedingung 
geliefert worden sind, daß der Verkäufer 

eine bestimmte Menge der Fertigerzeug-
nisse erhält. . 

2. Bedingungen oder Leistungen jedoch, die sich 
auf die Erzeugung oder den Absatz der 
eingeführten Waren beziehen, führen nicht 
zur Ablehnung des Transaktionswertes. So 
hat beispielsweise der Umstand, daß der 
Käufer den Verkäufer mit im Einfuhrland 
entwickelten Techniken und Plänen beliefert, 
nicht die Ablehnung des Transaktionswertes 
nach Artikel 1 zur Folge. Ebenso ist dann, 
wenn der Käufer auf eigene Rechnung, wenn 
auch nach Absprache mit dem Verkäufer, für 
den Absatz der eingeführten Waren selbst 
tätig wird, der Wert dieser Tätigkeiten nicht 
Teil des Zollwertes; außerdem dürfen solche 
Tätigkeiten nicht zur Ablehnung des Trans
aktionswertes führen. 

Zu Absatz 2: 

1. Absatz 2 lit. a und Absatz 2 lit. b sehen 
unterschiedliche Mittel für die Feststellung 
vor,· ob der Transaktionswert anerkannt 
werden kann. 

2. Absatz 2 lit. a sieht vor, daß, falls der Käufer 
und der Verkäufer miteinander verbunden 
sind, die Begleitumstände des Kaufgeschäftes 
untersucht werden sollen und der Transak
tionswert als Zollwert anerkannt wird, sofern 
diese Verbundenheit den Preis nicht beein
flußt hat. Es ist nicht daran gedacht, eine 
Untersuchung dieser Umstände in allen Fällen 
vorzunehmen, in denen Käufer und Verkäu
fer miteinander verbunden sind. Eine solche 
Untersuchung ist nur erforderlich, wenn 
Zweifel daran bestehen, ob der Preis 
anerkannt werden kann. Zweifelt die Zoll
verwaltung nicht daran, daß der Preis 
anerkannt werden kann, so wird . er aner
kannt, ohne daß weitere Informationen vom 
Importeur verlangt werden. Beispielsweise 
kann die Zollverwaltung schon früher die 
Verbundenheit untersucht haben, oder sie 
kann schon über ausführliche Informationen 
über den Käufer und Verkäufer verfügen und 
sie kann bereits anhand einer solchen Unter
suchung oder Information zu dem Ergebnis 
gekommen sein, daß die Verbundenheit den 
Preis nicht beeinflußt hat. 

3. Kann die Zollverwaltung den Transaktions
wert nicht ohne weitere Nachforschung 
anerkennen, so gibt sie dem Importeur 
Gelegenheit zur Beschaffung solcher weiter
gehender Informationen, die für die Prüfung 
der Begleitumstände des Kaufgeschäftes 
durch sie erforderlich sein können. In diesem 
Zusammenhang soll die Zollverwaltung bereit 
sein, die maßgebenden Gesichtspunkte des 
Kaufgeschäftes zu untersuchen, einschließlich 
der Art und Weise, nach der Käufer und 
Verkäufer ihre Handelsbeziehungen gestalten 
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und wie der betreffende Preis zustande 
gekommen ist, um feststellen zu können, ob 
die Verbunaenheit den Preis beeinflußt hat. 
Kann aufgezeigt werden, daß der Käufer und 
Verkäufer, obwohl nach Artikel 15 mitein
ander verbunden, voneinander kaufen oder 
aneinander verkaufen, als wenn sie nicht 
miteinander verbunden wären, so würde dies 
zeigen, daß der Preis durch diese Verbun
denheit nicht beeinflußt wurde. Ein Beispiel 
hiefür: Ist der Preis im Einklang mit der in 
der betroffenen. Branche üblichen Preispraxis 
festgelegt worden oder so wie der Verkäufer 
die Preise für Verkäufer an Käufer festsetzt, 
die nicht mit dem Verkäufer verbunden sind, 
so zeigt dies, daß der Preis durch die 
Verbundenheit nicht beeinflußt wurde. Ein 
weiteres Beispiel: Wird aufgezeigt, daß der 
Preis für die Deckung aller Kosten zuzüglich 
eines Gewinnes ausreicht, der dem allgemei
nen Gewinn des Unternehmens innerhalb 
eines repräsentativen Zeitraumes (zum Bei
spiel auf jährlicher Grundlage) bei Verkäufen 
von Waren der gleichen Gattung oder Art 
entspricht, so würde dies zeigen, daß der 
Preis nicht beeinflußt wurde. 

4. Absatz 2 lit. b gibt dem Importeur die 
Möglichkeit darzulegen, daß der Transak
tionswert einem zuvor von der Zollverwal
tung anerkannten Vergleichswert sehr nahe 
kommt und daher nach Artikel 1 anerkannt 
werden kann. Sofern nach Artikel 2 lit. bein 
Vergleichswert gefunden wird, braucht die 
Frage nach der Beeinflussung des Preises 
nach Absatz 2 lit. a nicht untersucht werden. 
Verfügt die Zollverwaltung schon über 
ausreichende Informationen, die sie ohne 
weitere eingehende Untersuchung zu dem 
Ergebnis kommen lassen, daß einer der im 
Absatz 2 lit. b vorgesehenen Vergleichswerte 
gefunden wurde, so liegt kein Grund vor, den 
Importeuren darlegen zu lassen, daß der 
Vergleich auch hier zum Erfolg führt. Im 
Absatz 2 lit. b bedeutet der Begriff "nicht 
verbundene Käufer", Käufer, die in keinem 
konkreten Anwendungsfall mit dem Verkäu
fer verbunden sind. 

Zu Absatz 2 lit. b: 

Bei der Feststellung, ob ein Wert einem anderen 
Wert "sehr nahe kommt", müssen mehrere 
Faktoren in Betracht gezogen werden. Dazu 
gehören die Art der eingeführten Waren, die Art 
des Industriezweiges, die Saison, in der die Waren 
eingeführt werden und die Feststellung, ob der 
Unterschied bei den Preisen im Handel von 
Bedeutung ist. Da diese Faktoren von Fall zu Fall 
verschieden sein· können, ist es nicht möglich, in 
jedem Fall einen einheitlichen Maßstab, etwa in 
Form eines festgelegten Prozentsatzes, anzuwen
den. So kann zum Beispiel ein geringer Wertun-

terschied in einem Fall, der eine bestimmte 
Warenart betrifft, nicht anerkannt werden, wäh
rend ein großer Unterschied in einem Fall einer 
anderen Art von Waren bei der Feststellung 
anerkannt werden kann, ob der Transaktionswert 
den im Artikel 1 Absatz 2 lit. bangeführten 
"Vergleichswert" sehr nahe kommt: 

Anmerkung zu Artikel 2 

1. Bei der Anwendung des Artikels 2 wird die 
Zollverwaltung nach Möglichkeit ein Kauf
geschäft über gleiche Waren auf der gleichen 
Handelsstufe und über in im wesentlich 
gleichen Mengen wie die zu bewertenden 
Waren heranziehen. Ist ein solches Kaufge
schäft nicht ausfindig zu machen, so kann ein 
Kaufgeschäft über gleiche Waren herange
zogen werden, das eine der nachstehenden 
drei Bedingungen erfüllt: 
a) ein Kaufgeschäft auf der gleichen Han

deIsstufe, jedoch über eine abweichende 
Menge; 

b) ein Kaufgeschäft auf emer anderen 
Handelsstufe, jedoch, über eme 1m 
wesentlich gleichen Menge; 

c) ein Kaufgeschäft auf einer anderen 
Handelsstufe und über eine abweichende 
Menge. 

2. Sobald ein unter einer dieser drei Bedingun
gen fallendes Kaufgeschäft ausfindig gemacht 
wurde, werden je nach Lage des Falles 
Berichtigungen vorgenommen wegen: 
a) sich nur auf die Menge beziehender 

Faktoren; 
b) sich nur auf die Handelsstufe beziehender 

Faktoren; 
c) sich sowohl auf die Handelsstufe als auch 

auf die Menge beziehender Faktoren. 
3. Der Begriff "und/oder" läßt genügend Spiel

raum· zur Heranziehung von Kaufgeschäften 
und zur Vornahme der unter eine der drei 
obigen Bedingungen fallenden notwendigen 
Berichtigungen. 

4. Der Transaktionswert eingeführter gleicher 
Waren im Sinne des Artikels 2 ist ein 
Zollwert, der - gegebenenfalls nach den im 
Absatz 1 lit. b und Absatz 2 vorgesehenen 
Berichtigungen - bereits nach Artikel 1 
anerkannt wurde. 

5. Voraussetzung für eine Berichtigung wegen 
unterschiedlicher Handelsstufenoder abwei
chender Mengen ist, daß eine solche Berich
tigung - unabhängig davon, ob diese zu 
einer Erhöhung oder Verminderung des 
Wertes führt - nur auf Grund vorgelegter 
Nachweise vorgenommen wird, welche die 
Richtigkeit und Genauigkeit klar darlegen, 
zum Beispiel gültige Preislisten mit Preisen, 
die sich auf verschiedene Handelsstufen oder 
verschiedene Mengen beziehen. Hiefür ein 
Beispiel: Bestehen die zu bewertenden 
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eingeführten Waren aus einer Sendung von 
10 Einheiten, während die einzigen einge
führten gleichen Waren, für die ein Transak
tionswert vorliegt, ein Kaufgeschäft über ~ 
500 Einheiten betrafen und ist festgestellt 
worden, daß der Verkäufer Mengenrabatte 
einräumt, so muß bei der Berichtigung die 
Preisliste des Verkäufers berücksichtigt und 
der Preis genommen werden, der sich auf 
einen Verkauf von 10 Einheiten bezieht. Das 
setzt nicht voraus, daß ein Verkauf von 
10 Einheiten tatsächlich stattgefunden hat, 
sofern sich die Preisliste anhand von Kaufge
schäften über andere Mengen als wahrheits
gemäß erwiesen hat. Fehlt jedoch ein solcher 
objektiver Maßstab, so ist die Ermittlung des 
Zollwertes nach Artikel 2. nicht angebracht. 

Anmerkung .zu Artikel 3 

1. Bei der Anwefldung des Artikels 3 wird die 
ZollverW-'altung nach Möglichkeii ein· Kauf
geschäft qber gleichartige Wareri auf der 
gleichen .Handelsstufe und 'über im wesentli
chen gleiche Mengen wie die zu bewertenden 
Waren heranziehen. Ist ein solches Kaufge
schäft ni~ht~ausfindig zu machen, so kann ein 
Kaufge~chäft.· über gleichartige .Waren her
arigezogen werden, das eine der nachstehen
den Bedingungen erfüllt: 
a) Ein Kaufgeschäft auf der gleichen Han

delsstufe, jedoch über eine abweichende 
Menge; . 

b) ein Kaufgeschäft auf emer anderen 
Handelsstufe, jedoch über eine Im 
wesentlichen gleiche Menge; oder 

c) ein Kaufgeschäft auf einer anderen 
Handelsstufe und über eine abweichende 
Menge: 

2. Sobald ein unter eine dieser drei Bedingungen 
fallendes Kaufgeschäft ausfindig gemacht 
wurde, werden je nach Lage des Falles 
Berichtigungen vorgenommen wegen: 
a) sich nur auf die Menge beziehender 

Faktoren;" . 
b) sich nur auf die Handelsstufe beziehender 

Faktoren; oder 
c) sich sowohl auf die Handelsstufe als auch 

auf die Menge beziehender Faktoren. 
3. Der Begriff "und/oder" läßt genügend Spiel

raum zur Heranziehung von Kaufgeschäften 
und zur Vornahme der unter eine der drei 
obigen Bedingungen fallenden notWendigen 
Berichtigungen. 

4. Der Transaktionswert eingeführter gleichar
tiger Waren im Sinne des Artikels 3 ist ein 
Zollwert, der...;... gegebenenfaltsnach den im 
Absatz 1 lit. b und Absatz 2 vorgesehenen 
Berichtigungen - bereits nach Artikel 1 
anerkannt ·wurde. 

5. Voraussetzung für eine Berichtigung wegen 
unterschiedlicher Handelsstufen oder abwei-

chender Menge ist, daß eine solche Berich
tigung - unabhängig davon, ob diese zu 
einer Erhöhung oder Verminderung des 
Wertes führt - nur auf Grund vorgelegter 
Nachweise vorgenommen wird, die die 
Richtigkeit und Genauigkeit klar darlegen, 
zum Beispiel gültige Preislisten mit Preisen, 
die sich auf verschiedene Handelsstufen oder 
verschiedene Mengen beziehen. Hiefür ein 
Beispiel: Bestehen die zu bewertenden 
eingeführten Waren aus einer Sendung von 
10 Einheiten, während die einzigen einge
führten gleichartigen Waren, für die ein 
Transaktionswert vorliegt; ein Kaufgeschäft 
über 500 Einheiten betrafen und ist fest
gestellt worden, daß der Verkäufer Mengen
rabatte einräumt, so muß bei der Berichtigung 
die Preisliste des Verkjiufers berücksichtigt 
und der Preis genommen werden, der sich auf 
den Verkauf von 10 Einheiten bezieht. Das 
setzt nicht voraus, daß ein 'Verkauf von 
10 Einheiten tatsächlich' stattgefunden hat, 
sofern sich die Preisliste' anhand Von Kaufge
schäften über andere Mengen als wahrheits
gemäß erwiesen hat. Feh1t jedoch ein solcher 
objektiver Maßstab, so ist" die Ermittlung des 
Zoltwertes nach Artikel 3 nicht angebracht. 

. " -

Anmerk~g zu Artikel 5 

1. Der Begriff "Preis je Einheit, zu dem ... 
Waren, in der größten Menge insgesamt 
verkauft werden" bedeutet den· Preis, zu 
dem die größte Anzahl von Einheiten bei 
Verkäufen an Personen verkauft wird, die 
mit den Personen nicht verbunden sind, von 
denen sie diese Waren auf der" ersten 
Handelsstufe nach der Einfuhr, auf der 
diese Verkäufe stattfinden, kaufen. 

2. Hiefür ein 'Beispiel: Waren werden nach 
einer Preisliste verkauft, die günstigere 
Preise je Einheit für in größeren Mengen 
getätigte Käufe vorsieht: . 

Gesamt-

Verkaufs~ Preis je Anzahl der 
meng~ de! 
Zum Jewel-

menge Einheit Verkäufe ligen Preis 
verkauften 

Waren 

1'-10 Ein- 100 10 Verkäufe zu 65 
heiten 5 Einheiten 

5 Verkäufe zu 
3 Einheiten 

11_25 Ein- 95 5 Verkäufe zu 55 
heiten 11 Einheiten 

über 25 90 1 Verkauf zu 80 
Einheiten 30 Einheiten 

1 Verkauf zu 
50 Einheiten 

Die größte Anzahl der zu einem bestimmten 
Preis verkauften Einhei ten beträgt 80; 
infolgedessen beläuft sich der Preis je 
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Einheit für die größte Menge insgesamt 
auf 90. 

3. Ein anderes Beispiel hiefür: Es liegen zwei 
Verkäufe vor. Bei ,dem ersten ,Verkauf 
werden 500 Einheiten zu einem Preis von 
je 95 RechnuJ;lgseinheiten verkauft. Bei dem 
zweiten Verkauf werden 400 Einheiten zu 
einern Preis von je 90 Rechnungseinheiten 
verkauft. Bei diesem Beispiel beträgt die 
größte Anzahl der zu einem bestimmten 
Preis verkauhen Einheiten 500, der Preis je 
Einheit für die größte >Menge insgesamt ist 
daher 95. 

4. Ein drittes Bei,spiel 'betrifft den Fall, daß 
verschiedene, Mengen zu verschiedenen 
Preisen verkauft werden. 
a) Verkäufe 

Verkaufsmengen Preis je Einheit 

40 Einheiten ' 100 
30 Einheiten 90 
15 Einheiten 100 
50 Einheiten 95 
25 Einheiien 105 
35 Einheiten 90 

5 Einheiten 100 

b) Insgesamt 
Verkaufsgesamtmenge Preis je Einheit 

65 90 
50 95 
60 100 
25 105 

Bei diesem Beispiel beträgt die größte 
Anzahl von zu einem bestimmten Preis 
verkauften Einheiten 65; der Preis je 
Einheit für die größte Menge insgesamt ist 
daher 90. 

5. Ein Verkauf im Einfuhrland im Sinne von 
Absatz 1 an eine Person, die unmittelbar 
oder mittelbar unentgeltlich oder zu ermä
ßigten Preisen, irgendwelche der im Artikel 8 
Absatz 1 lit. b angeführten Gegenstände 
oder Leistungen für die Verwendung im 
Zusammenhang mit der Herstellung und 
dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten 
Waren liefert oder erbringt, soll bei der 
Feststellung , des Preises je Einheit nach 
Artikel 5 nicht in Betracht gezogen werden. 

6. Zu beachten ist, daß der im Artikel 5 
Absatz 1 angeführte Begriff "Gewinn und 
Gemeinkosten" als Ganzes anzusehen ist. 
Das Ausmaß des insoweit vorzunehmenden 
Abzuges wird auf der Grundlage der von 
dem oder für den Importeur gelieferten 
Angaben ermittelt, es sei denn, daß seine 
Zahlen nicht mit denjenigen im Einklang 
stehen, die sich bei Verkäufen eingeführter 
Waren derselben Gattung oder Art im 
Einfuhrland ergeben. Stehen die Zahlen des 
Importeurs , nicht mit den vorgenannten 

,Zahlen, im Einklang, so kann der Betrag 
für, Gewinn und Gemeinkosten auf eine 
andere als die vom oder, für den Importeur 
gegebene einschlägige Ill,formatiqn gestützt 
werden. 

7. Die ,;Getneinkosten" umfassen die direkten 
'und indirekten Kosten für den Absatz der 
betreffenden Waren. 

8. Örtliche Abgaben auf Grund des Verkaufes 
der Waren, die nach Artikel 5 Absatz 1 lit. a 
(iv) nicht abgezo'gen wurden, ,können nach 
Artikel 5 Absatz 1 lit.a (i) abgezogen 
werden. 

9. Bei der Ermittlung der Provisionen oder der 
üblichen Gewinne und Gemeinkosten'nach 
Artikel 5 Absatz 1 muß'· die Frage, ob 
bestimmte' Waren derselben Gattung oder 
Art wie andere Waren angehören, von Fall 
zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umstände entschieden werden. Dabei wer
den Verkäufe im Einfuhrland' untersucht, die 
eingeführte Waren derselb~n Gattung oder 
Art wie die zu bewertenden Waren betreffen 
und zu einer möglichst eng umschriebenen 
Warengruppe oder' einem solchen Warenbe
reich wie die zu bewertenden Waren gehören 
und für die die notwendigeg Informationen 

,beschafft werden können. Der Begriff 
"Waren derselben Gattung oder Art" im 
Sinne des Artikels 5 umfaßt sowohl Waren 
aus dem gleichen Land wie die zu 

, bewertenden Waren als auch aus anderen 
Ländern eingeführte Waren. 

10. Als "frühester Zeitpunkt" im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 1 lit. b gilt der Tag, an 
dem Verkäufe, der eingeführten Waren oder 
eingeführter gleicher oder gleichartiger 
Waren über für die Ermittlung des Preises 
je Einheit ausreichenden Mengen vorliegen. 

11. Die bei Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 
vorzunehmenden Abzüge für die Wertstei
gerung durch weitere~e- oder Verarbeitung 
müssen sich auf objektive und quantitative 
bestimmbare Daten stützen,' die sich auf die 
Kosten einer solchen Arbeit beziehen. 
Anerkannte industrielle V era~beitungsmetho
den, Rezepturen, Konstruktionsverfahren 
und andere industrielle Verfahren bilden 
die Grundlage der Berechnungen, 

12. Die Bewertungsmethode nach Artikel 5 
Absatz 2 sollte normalerweise nicht ange
wendet werden, wenn die' eingeführten 
Waren auf Grund der weiteren Be- oder 
Verarbeitung ihre Nämlichkeit verlieren, Es 
können jedoch Fälle auftreten, in denen die 
Wertsteigerung trotz Verlustes der Nämlich
keit der eingeführten Waren ohne erhebliche 
Schwierigkeiten 'genau ermittelt werden 
kann. Andererseits gibt es auch, Fälle, in 
denen die eingeführten Waren zwar ihre 
Nämlichkeit behalten, jedoch emen so 
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unbedeutenden Bestandteil der im Einfuhr
land verkauften Waren darstellen, daß die 
Anwendung dieser Bewertungsmethode 
nicht gerechtfertigt ist. Demgemäß muß 
jeder derartige Sachverhalt von Fall zu Fall 
geprüft werden. 

Anmerkung zu Artikel 6 

1. Der Zollwert wird nach diesem Überein
kommen grundsätzlich anhand von im Ein
fuhrland leicht verfügbaren Informationen 
ermittelt. Für die Ermittlung eines "errech
neten Wertes" kann es jedoch notwendig sein, 
die Angaben über die Herstellungskosten der 
zu bewertenden Waren und andere Angaben, 
die außerhalb des Einfuhrlandes beschafft 
werden müssen, zu überprüfen. Außerdem 
untersteht der Hersteller der Waren meist 
nicht der Hoheitsgewalt der Behörden des 
Einfuhrlandes. Die Verwendung der Methode 
des "errechneten Wertes" ist im allgemeinen 
auf die Fälle beschränkt, in denen .Käufer und 
Verkäufer miteinander verbunden sind und 
der Hersteller bereit ist, den Behörden des 
Einfuhrlandes die erforderlichen Preisberech
nungen zu liefern und gegebenenfalls später 
notwendig werdende überprüfungen möglich 
zu machen. 

2. Die "Kosten oder der Wert" im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 1 lit. a sind auf Grund von 
Angaben zu ermitteln, die sich auf die 
Herstellung der zu bewertenden Waren 
beziehen und vom oder für den Hersteller 
geliefert werden. Die Ermittlung ist auf die 
Buchhaltungskonten des Herstellers zu stüt
zen, sofern diese Konten den im Herstel
lungsland angewendeten allgemein anerkann
ten Buchführungsgrundsätzen entsprechen. 

3. Zu den "Kosten oder dem Wert" gehören die 
im Artikel 8 Absatz 1 lit. a (ii) und (iii) 
angeführten Kosten. Ferner gehört dazu der 
entsprechend . der einschlägigen Anmerkung 
zu Artikel 8 anteilig aufgeteilte Wert aller im 
Artikel 8 Absatz 1 lit. b angeführten Gegen
stände oder Leistungen, die vom Käufer 
unmittelbar oder mittelbar für die Verwen
dung im Zusammenhang mit der Herstellung 
der eingeführten Waren geliefert oder 
erbracht wurden. Der Wert der im Artikel 8 
Absatz 1 lit. b (iv) angeführten und im 
Einfuhrland erarbeiteten Elemente wird nur 
insoweit miteinbezogen, als sie dem Hersteller 
in Rechnung gestellt werden. Selbstverständ
lich dürfen die Kosten oder Werte der in 
diesem Absatz behandelten Gegenstände oder 
Leistungen bei der Ermittlung des "errech
neten Wertes'" nicht zweimal angerechnet 
werden. 

4. Der "Betrag für Gewinn und Gemeinkosten" 
im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 lit. b ist auf 
Grund der vom oder für den Hersteller 

gelieferten Angaben festzusetzen, es sei denn, 
daß die Zahlen des Herstellers nicht mit 
denen im Einklang stehen, die sich üblicher
weise beim Verkauf von Waren derselben 
Gattung oder Art wie die zu bewertenden 
Waren ergeben, die vom Hersteller im 
Ausfuhrland zur Ausfuhr in das Einfuhrland 
hergestellt werden. 

5. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu
weisen, daß der "Betrag für Gewinn und 
Gemeinkosten" als Ganzes anzusehen ist. 
Wenn daher in einem bestimmten Fall die 
Gewinnspanne des Herstellers niedrig ist und 
die Gemeinkosten des Herstellers hoch liegen, 
so können Gewinn und Gemeinkosten des 
Herstellers zusammen trotzdem mit dem im 
Einklang stehen, was sich üblicherweise bei 
Verkäufen von Waren derselben Gattung 
oder Art ergibt. Das kann beispielsweise 
vorkommen, wenn ein Erzeugnis im Einfuhr
land neu auf den Markt gebracht wird und 
der Hersteller es deshalb in. Kauf nimmt, 
zunächst keinen oder nur einen geringen 
Gewinn zu erzielen, um seine mit der 
Einführung des Erzeugnisses zusammenhän
genden hohen Gemeinkosten zu decken. 
Kann der Hersteller einen niedrigen Gewinn 
beim Verkauf der 'eingeführten Waren auf 
Grund besonderer handelsbedingter Umstän
de nachweisen, so soll der tatsächliche 
Gewinn des Herstellers berücksichtigt wer
den, sofern der Hersteller triftige kaufmän
nische Gründe zu dessen Rechtfertigung 
anführen kann und die Preispolitik des 
Herstellers der üblichen Preispolitik des 
betreffenden Industriezweiges entspricht. 
Das kann beispielsweise vorkommen, wenn 
Hersteller wegen eines nicht vorhersehbaren 
Nachfragerückganges gezwungen sind, vor
übergehend ihre Preise zu senken oder wenn 
sie Waren zur Ergänzung eines im Einfuhr
land hergestellten Warensortiments verkaufen 
und sich zur Erhaltung der Wettbewerbs
fähigkeit mit einem geringen Gewinn begnü
gen, Stehen die Zahlenangaben des Her
stellers für Gewinn und Gemeinkosten nicht 
mit den Zahlen im Einklang, die sich 
üblicherweise bei Verkäufen von Waren 
derselben Gattung oder Art wie die zu 
bewertenden Waren ergeben, die im Ausfuhr
land von Herstellern zur Ausfuhr' in das 
Einfuhrland hergestellt werden, so kann der 
Betrag für Gewinn und Gemeinkosten auf 
andere einschlägige Informationen als die 
vom oder für den Hersteller der Waren 
gemachten Angaben gestützt werden. 

6. Werden andere Informationen als die vom 
oder für den Hersteller gemachten Angaben 
für die Ermittlung eines "errechneten Wertes" 
benutzt, so haben die Behörden des Ein
fuhrlandes den' Importeur auf dessen Antrag 
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über die Herkunft dieser Informationen, die 
herangezogenen Daten und die darauf 
gestützten Berechnungen, vorbehaltlich des 
Artikels 10, zu unterrichten. 

7. Zu den im Artikel 6 Absatz 1 lit."b ange
führten "Gemeinkosten" gehören auch die 
direkten und indirekten Kosten für die 
Herstellung und den Verkauf der Waren 
zur Ausfuhr, die nicht vom Artikel 6 Absatz 1 
lit. a umfaßt werden. 

8. üb bestimmte Waren "derselben Gattung 
oder Art" wie andere Waren angehören, ist 
von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Umstände zu ermitteln. Bei 
der Ermittlung der üblichen Gewinne und 
Gemeinkosten nach Artikel 6 werden Ver
käufe zur Ausfuhr in das Einfuhrland unter
sucht, die zu einer möglichst eng umschrie
benen Warengruppe oder einem solchen 
Warenbereich wie die zu bewertenden 
Waren gehören und für welche die not
wendigen Informationen beschafft werden 
können. Im Sinne des Artikels 6 müssen 
"Waren derselben Gattung oder Art" aus 
demselben Land stammen wie die zu 
bewertenden Waren. 

Anmerkung zu Artikel 7 

1. Die nach Artikel 7 ermittelten Zollwerte 
sollen möglichst auf schon früher ermittelten 
Zollwerten beruhen. 

2. Als Bewertungsmethoden nach Artikel 7 
sollen die in den Artikeln 1 bis 6 festgelegten 
Methoden herangezogen werden, doch steht 
ein angemessener Spielraum bei der Anwen
dung solcher Methoden im Einklang mit den. 
Zielsetzungen und Bestimmungen des Arti
kels 7. 

3. Einige Beispiele für emen angemessenen 
Spielraum: 
a) Gleiche Waren - Das Erfordernis, daß 

die gleichen Waren im selben oder 
annähernd im selben Zeitpunkt wie die 
zu bewertenden Waren ausgeführt wur
den, kann weit ausgelegt werden; in 
einem anderen Land als dem Ausfuhrland 
hergestellte gleiche Waren wie die zu 
bewertenden Waren können Grundlage 
für die Zollwertermittlung sein; bereits 
nach den Artikeln 5 und 6 ermittelte 
Zollwerte gleicher Waren können her
angezogen werden. 

b) Gleichartige Waren - Das Erfordernis, 
daß die gleichartigen Waren im selben 
oder annähernd im selben Zeitpunkt wie 
die zu bewertenden Waren ausgeführt 
wurden, kann weit ausgelegt werden; in 
einem anderen Land als dem Ausfuhrland
hergesteIlte gleichartige.Waren wie die zu 
bewertenden Waren können Grundlage 
fü~ die Zollwertermittlung sein; bereits 

nach den Artikeln 5 und 6 ermittelte 
Zollwerte gleichartiger Waren können 
herangezogen werden; 

c) Deduktive Methode - Das Erfordernis 
im Artikel 5 Absatz 1· lit. a, daß die 
Waren "in dem Zustand, in dem sie 
eingeführt wurden" verkauft werden, 
kann weit ausgelegt werden; die Frist 
von ,,90 Tagen" kann großzügig gehand
habt werden. 

Anmerkung zu Artikel 8 

Zu Absatz 1 lit. a (i): 

Unter dem Begriff "Einkaufsprovisionen" sind 
Beträge zu verstehen, die ein Importeur an seinen 
Vertreter dafür zahlt, daß er den Importeur im 
Ausland beim Kauf der zu bewertenden Waren 
vertritt. 

Zu Absatz 1 lit. b (ii): 

1. Bei der Auf teilung des Wertes der im 
Artikel 8 Absatz 1 lit. b (ii) angeführten 
Gegenstände auf die eingeführten Waren ist 
zweierlei zu berücksichtigen - der Wert des 
Gegenstandes selbst und die Art und Weise, 
wie dieser Wert auf die eingeführten Waren 
aufgeteilt wird. Die Auf teilung des Wertes 
dieser Gegenstände soll in sinnvoller den 
Umständen angemessener Weise und in 
übereinstimmung mit den allgemeinen aner
kannten Buchführungsgrundsätzen vorgenom
men werden. 

2. Erwirbt der Importeur den Gegenstand von 
einem mit dem Importeur nicht verbundenen 
Verkäufer zu einem· bestimmten Preis, so ist 
der Wert des Gegenstande~ diesem Preis 
gleichzusetzen. Wurde der Gegenstand von 
einem Importeur oder einer mit den Impor
teuren verbundenen Person hergestellt, so 
sind als sein Wert die Herstellungskosten 
anzusetzen. Ist der Gegenstand vorher vom 
Importeur verwendet worden, gleichgültig ob 
er ihn erworben oder hergestellt hat, so wird 
der ursprünglich für den Erwerb oder die 
Herstellung aufgewendete Betrag wegen der 
Verwendung nach unten berichtigt, um den 
Wert des Gegenstandes zu erhalten. 

3. Ist für den Gegenstand ein Wert ermittelt 
worden, so ist dieser Wert auf die einge
führten Waren aufzuteilen. Hiefür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Der Wert kann 
beispielsweise der ersten. Sendung zugeteilt 
werden, wenn der Importeur den Zoll auf 
den gesamten Wert auf einmal entrichten 
möchte. Der Importeur kann aber auch 
beantragen, daß der Wert auf die Anzahl 
der bis zu der Zeit der ersten Sendung 
hergestellten Einheiten aufgeteilt wird. Der 
Importeur kann ferner beantragen, daß der 
Wert auf die vorgesehene Gesamtproduktion 
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aufgeteilt wird, wenn Verträge oder feste 
Firmenaufträge für diese Produktion vorlie
gen. Die Auf teilungs art hängt von den vom 
Importeur beigebrachten Unterlagen ab. 

4. Zur Veranschaulichung der obigen Ausfüh
rungen: Ein Importeur stellt einem Hersteller 
eine Gußform zur Verfügung, die bei der 
Herstellung der eingeführten Waren benutzt 
werden soll und vereinbart vertraglich mit 
dem Hersteller 10 000 Einheiten zu kaufen. 
Beim Eingang der ersten Sendung von 
1 000 Einheiten hat der Hersteller schon 
4 000 Einheiten hergestellt. Der Importeur 
kann bei der Zollverwaltung beantragen, den 
Wert der Gußform auf 1 000, 4 000 oder 
10 000 Einheiten aufzuteilen. 

Zu Absatz 1 lit. b (iv): 

1. Zuschläge für die im Artikel 8 Absatz 1 lit. b 
(iv) angeführten Gegenstände und Leistungen 
müssen auf objektive und quantitativ 
bestimmbare Daten gestützt werden. Um 
den Verwaltungsaufwand bei der Ermittlung 
der zuzuschlagenden Werte sowohl für den 
Importeur als auch für die Zollverwaltung 
gering zu halten, sollen so weit wie möglich 
Daten herangezogen. werden, die den 
Geschäftsbüchern des Käufers leicht entnom
men werden können. 

2. Bei den vom Käufer gelieferten Gegenständen 
oder erbrachten Leistungen, die er erworben 
oder gemietet hat, entspricht der Zuschlag 
dem Kaufpreis oder der Miete. Für jeder
mann Zur Verfügung stehende Gegenstände 
oder Leistungen dürfen - mit Ausnahme der 
Kosten für Kopien - keine Zuschläge 
vorgenom.tp.en werden. 

3. Ob die zuzuschlagenden Werte leicht berech
net werden können, hängt vom Aufbau und 
der Art der Führung des betreffenden 
Unternehmens sowie von seinen Buchfüh
rungsmethoden ab. 

4. Es ist beispielsweise möglich, daß ein Unter
nehmen, das eine Vielzahl von Erzeugnissen 
aus mehreren Ländern einführt, die Aufzeich
nungen über sein außerhalb des Einfuhrlandes 
befindliches Modellbüro so führt, daß es die 
auf ein bestimmtes Erzeugnis entfallenden 
Kosten genau bestimmen kann. In solchen 
Fällen kann eine angemessene Berichtigung 
nach Artikel 8 ohneweiters vorgenommen 
werden. 

5. In einem anderen Fall kann ein Unternehmen 
die Kosten d~s Modellbüros außerhalb des 
Einfuhrlandes als Gemeinkosten ohne Zuwei
sung zu bestimmten Erzeugnissen ausweisen. 
Unter diesen Umständen kann eine angemes
sene Berichtigung bezüglich der eingeführten 
Waren nach Artikel 8 durch Auf teilung der 
Gesamtkosten des Modellbüros auf die 
gesamte Herstellung vorgenommen werden, 

für welch.e die Tätigkeit des Modellbüros von 
Nutzen ist; die aufgeteilten Kosten werden 
den Einfuhren auf die Einheit bezogen 
hinzugefügt; 

6. Eine Anderung der oben genannten Umstän
de erfordert selbstverständlich andere über
legungen bei der Ermittlung der passenden 
Zuteilungsmethode. 

7. Werden die betreffenden Gegenstände oder 
Leistungen während eines bestimmten Zeit
raumes in mehreren Ländern hergestellt oder 
erarbeitet, so ist die Berichtigung auf die 
dadurch außerhalb des Einfuhrlandes tatsäch
lich eingetretene Wertsteigerung zu beschrän
ken. 

Zu Absatz 1 lit. c: 

1. Die im Artikel 8 Absatz 1 lit. c angeführten 
Lizenzgebühren können unter anderem 
Zahlungen für Patente, Warenzeichen und 
Urheberrechte umfassen. Zahlungen für das 
Recht zur Vervielfältigung der eingeführten 
Waren im Einfuhrland dürfen jedoch bei der 
Ermittlung des Zollwertes nicht dem für die 
eingeführten Waren tatsächlich gezahlten 
oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet 
werden. 

2. Zahlungen des Käufers für das Recht auf 
Vertrieb oder Wiederverkauf der eingeführ
ten Waren werden nicht dem für die 
eingeführten Waren tatsächlich· gezahlten 
oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet, 
wenn diese Zahlungen nicht eine Bedingung 
für den Verkauf der eingeführten Waren zur 
Ausfuhr in das Einfuhrland darstellen. 

Zu Absatz 3: 

Liegen keine objektiven und quantitativ bestimm
baren Daten über die nach Artikel 8 vorzuneh
menden Zuschläge vor, so kann der Transaktions
wert nicht nach Artikel 1 ermittelt werden. Zur 
Veranschaulichung: Es wird eine Lizenzgebühr auf 
der Grundlage des Preises bei einem Verkauf im 
Einfuhrland für einen Liter eines bestimmten 
Erzeugnisses gezahlt, das nach Kilogramm einge
führt und nach der Einfuhr zu einer Lösung 
verarbeitet wurde. Beruht die Lizenzgebühr teil
weise auf den eingeführten Waren und teilweise 
auf anderen Faktoren, die nichts mit den 
eingeführten Waren zu tun haben (wenn zum 
Beispiel die eingeführten Waren mit inländischen 
Teilen gemischt werden und nicht mehr als die 
eingeführten Waren erkennbar sind oder wenn die 
Lizenzgebühr von besonderen finanziellen Abma
chungen zwischen Käufer und Verkäufer nicht 
unterschieden werden kann), so darf die Lizenz
gebühr nicht hinzugerechnet werden. Bezieht sich 
die Lizenzgebühr jedoch ausschließlich auf die 
eingeführten Waren und läßt sie sich leicht der 
Höhe nach bestimmen, so kann sie dem tatsächlich 
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gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet 
werden. 

Anmerkung zu Artikel 9 

Der Begriff "Zeitpunkt der Einfuhr" im Sinne 
des Artikels 9 kann auch den Zeitpunkt der 
Abgabe der Warenerklärung umfassen. 

Anmerkung zu Artikel 11 

1. Artikel 11 sichert dem Importeur em 
Beschwerderecht gegen eine Entscheidung 
der Zollverwaltung über den Zollwert der 
zu bewertenden Ware zu. Die Entscheidung 
kann zunächst auf einer höheren Ebene der 
Zollverwaltung angefochten werden, doch 
muß der Importeur das Recht haben, letzten 
Endes ein Gericht anzurufen. 

2. "Straffrei" bedeutet, daß der Importeur nicht 
mit einer Buße oder mit einer Bußandrohung 
belegt werden darf, nur weil der Importeur 
vom Beschwerderecht Gebrauch macht. Die 
Entrichtung der üblichen Gerichtskosten und 
Anwaltsgebühren wird nicht als Buße betrach
tet. 

3. Artikel 11 hindert jedoch kein Mitglied 
daran, die volle Entrichtung der berechneten 
Zölle zu verlangen, auch wenn das Beschwer
derecht ausg~übt wird. 

Anmerkung zu Artikel 15 

Zu Absatz 4: 

Der Begriff "Personen" im Sinne des Artikels 15 
schließt gegebenenfalls eine juristische Person ein. 

Zu Absatz 4 lit. e: 

Im Sinne dieses übereinkommens wird ange
nommen, daß eine Person eine andere kontrolliert, 
wenn die eine rechtlich oder tatsächlich in der 
Lage ist, der anderen Beschränkungen aufzuer
legen oder Anweisungen zu erteilen. 

Anhang 11 

Technisches Komitee für den Zollwert 

1. Nach Artikel 18 dieses' übereinkommens 
wird ein Technisches Komitee urtter der 
Schirmherrschaft des CCC eingesetzt, um 
die einheitliche Auslegung und Anwendung 
dieses übereinkommens zu gewährleisten. 

2. Die Aufgaben des" Technischen Komitees" 
umfassen: 
a) die Untersuchung technischer Probleme, 

die bei der Anwendung der Bewertungs
systeme der Mitglieder immer wieder 
vorkommen; ferner die Erstellung von 
zweckmäßigen Lösungsvorschlägen 
anhand der vorgelegten Tatsachen; 

b) auf Antrag die Untersuchung von die 
Bewertung betreffenden Rechtsvorschrif-

ten, die Bewertungsverfahren und 
-praktiken, soweit sie sich auf dieses 
übereinkommen beziehen; ferner die 
Erstellung von Berichten über solche 
Untersuchungen; 

c) die Ausarbeitung und Verteilung von 
Jahresberichten über die Wirkungsweise 
und den Stand dieses übereinkommens 
in technischer Hinsicht; 

d) die Unterrichtung und Beratung in allen 
Angelegenheiten, die sich auf die Zoll
bewertung eingeführter Waren beziehen, 
wenn dies von einem Mitglied oder vom 
Komitee verlangt wird. Solche Unter
richtungen und Beratungen können in 
Form von Gutachten, Kommentaren 
oder Erläuterungen erfolgen; 

e) auf Antrag Hilfestellung bei der techni
schen Unterstützung der Mitglieder, um 

. die weltweite Annahme dieses überein
kommens zu fördern; 

f) die Durchführung einer ihm zur Prüfung 
von einem Untersuchungsausschuß nach 
Artikel 19 dieses übereinkommens über
tragenen Angelegenheit; 

g) die übernahme weiterer Aufgaben, die 
ihm vom Komitee übertragen werden. 

Allgemeines 

3. Das Technische Komitee ist bestrebt, seine 
Arbeiten insbesondere bei solchen Proble
men, die ihm von Mitgliedern, dem Komitee 
oder einem Untersuchungsausschuß vorge
legt werden, innerhalb angemessen kurzer 
Zeit abzuschließen. Wie im Artikel 19 
Absatz 4 vorgesehen ist, setzt ein Untersu
chungsausschuß für den Erhalt eines Berich
tes des Technischen Komitees eine 
bestimmte Frist; das Technische Komitee 
legt seinen Bericht innerhalb dieser Frist vor. 

4. Das Technische Komitee wird bei seiner 
Tätigkeit vom Sekretariat des CCC in 
geeigneter Weise unterstützt. 

Vertretung 

5. Jedes Mitglied ist berechtigt, Vertreter in 
das Technische Komitee zu entsenden. Jedes 
Mitglied kann einen Vertreter und einen 
oder mehrere Stellvertreter zu seiner 
Vertretung im Technischen Komitee ernen
nen. Ein auf diese Weise im Technischen 
Komitee vertretenes Mitglied wird nachste
hend als "Mitglied des Technischen Komi
tees" bezeichnet. Die Vertreter von Mitglie
dern des Technischen Komitees können sich 
von Beratern unterstützen lassen. Das 
WTO-Sekretariat kann an den Sitzungen 
als Beobachter ebenfalls teilnehmen. 

6. Mitglieder des CCC, die nicht Mitglieder 
der WTO sind, können bei Sitzungen des 
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Technischen Komitees durch einen Vertreter 
und emen oder mehrere Stellvertreter 
vertreten sein. Diese Vertreter nehmen an 
den Sitzungen als Beobachter teil. 

7. Mit Zustimmung des Vorsitzenden des 
Technischen Komitees kann der General
sekretär des CCC (im folgenden "der 
Generalsekretär" genannt) Vertreter· von 
Regierungen, die weder Mitglieder der 
wro noch Mitglieder des CCC sind, 
sowie Vertreter internationaler Regierungs
organisationen und Handelsvereinigungen 
einladen, an den Sitzungen des Technischen 
Komitees als Beobachter teilzunehmen. 

8. Die für die Sitzungen des Technischen 
Komitees vorgesehenen Vertreter, Stellver
treter und Berater sind dem Generalsekretär 
mitzuteilen. 

Sitzungen des Technischen Komitees 

9. Das Technische Komitee tritt nach Bedarf 
mindestens jedoch zweimal jährlich zusam
men. Die einzelnen Sitzungstermine werden 
vom Technischen Komitee bei der jeweils 
vorhergehenden Sitzung festgelegt. Der 
Sitzungstermin kann auf Antrag eines 
Mitgliedes des Technischen Komitees mit 
einfacher Mehrheit seiner Mitglieder oder in 
dringenden Fällen auf Verlangen des V or
sitzenden geändert werden. Ungeachtet der 
Bestimmungen des ersten Satzes dieses 
Absatzes tritt das Technische Komitee nach 
Bedarf zusammen, um die Angelegenheiten 
zu. prüfen, die ihm von einem Untersu
chungsausschuß nach Artikel 19 dieses 
Übereinkommens übertragen wurden. . 

10. Die Sitzungen des Technischen Komitees 
werden am Sitz des CCC abgehalten, sofern 
nichts anderes bestimmt ist. 

11. Der Generalsekretär unterrichtet alle Mit
glieder des Technischen Komitees und die in 
den Absätzen 6 und 7 genannten - außer 
in dringenden Fällen - mindestens 30 Tage 
vorher über den Zeitpunkt des Beginnes der 
einzelnen Sitzungsperioden des Technischen 
Komitees. . 

Tagesordnung 

12. Für jede Sitzungsperiode stellt der General
sekretär eine vorläufige Tagesordnung auf 
und gibt sie den Mitgliedern des Techni
schen Komitees sowie den in den AbSät
zen 6 und 7 genannten außer in 
dringenden Fällen - mindestens 30 Tage 
vor der Sitzungsperiode bekannt. Diese 
Tagesordnung umfaßt alle Punkte, deren 
Aufnahme vom Technischen Komitee bei 
der vorhergehenden Sitzung genehmigt 
wurde, alle vom Vorsitzenden von sich aus 
aufgenommenen Punkte sowie alle Punkte, 

deren Aufnahme vom Generalsekretär, dem 
. Komitee oder einem Mitglied des Techni
schen Komitees beantragt wurde. 

13. Das Technische Komitee beschließt seine 
Tagesordnung bei Beginn jeder Sitzungs
periode. Die Tagesordnung kann im Laufe 
der Sitzungsperiode jederzeit vom Techni
schen Komitee geändert werden. 

Leitung und Führung des Komitees 

14. Das Technische Komitee wählt unter den 
Vertretern seiner Mitglieder einen V orsit
zenden und einen oder mehrere Stellvertre
tende Vorsitzende. Der Vorsitzende und die 
Stellvertretenden Vorsitzenden üben ihr Amt 
ein Jahr lang aus. Der Vorsitzende und die 
Stellvertretenden Vorsitzenden können wie
dergewählt werden. Die Amtsdauer eines 
Vorsitzenden oder Stellvertretenden V orsit
zenden ist automatisch abgelaufen, wenn er 
nicht mehr ein Mitglied des Technischen 
Komitees vertritt. 

15. Ist der Vorsitzende während einer Sitzung 
nicht oder zeitweise nicht anwesend, so 
übernimmt ein Stellvertretender Vorsitzen
der den Vorsitz. In diesem Fall hat der 
Stellvertretende Vorsitzende die gleichen 
Rechte und Pflichten wie der Vorsitzende. 

16. Der Vorsitzende einer Sitzung nimmt an 
den Beratungen des Technischen Komitees 
in dieser Eigenschaft und nicht als Vertreter 
eines Mitglieds des Technischen Komitees 
teil. 

17. Zusätzlich zu den dem Vorsitzenden durch 
diese Regeln übertragenen anderen Befug
nissen hat der Vorsitzende die Aufgabe, die 
einzelnen Sitzungen zu eröffnen und zu 
schließen, die Diskussion zu leiten, das Wort 
zu erteilen und die Beratungen im Rahmen 
dieser Regeln zu lenken. Weiters kann der 
Vorsitzende einen Redner zur Ordnung 
rufen, wenn die Ausführungen des Redners 
nicht zur Sache gehören. 

18. Bei der Diskussion jeder Angelegenheit kann 
der Vertreter eines Mitglieds eine Verfah
rensfrage stellen. In diesem Fall entscheidet 
der Vorsitzende sofort. Wird diese Entschei
dung bestritten, so legt sie der Vorsitzende 
dem Komitee zur Beschlußfassung vor; sie 
bleibt bestehen, sofern sie nicht verworfen 
wird. 

19. Der Generalsekretär oder vom General
sekretär bestellte Bedienstete deS Sekreta
riats erledigen die Sekretariatsarbeiten der 
Sitzungen des Technischen Komitees. 

Beschlußfähigkeit und Abstimmung 

20. Das Technische Komitee ist beschlußfähig, 
wenn eine einfache Mehrheit seiner Mit
glieder vertreten ist. 
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21. Jedes Mitglied des Technischen Komitees 
hat eine Stimme. Entscheidungen des 
Technischen Komitees werden mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder getroffen. Unabhän
gig vom Ergebnis der Abstimmung über eine 
bestimmte Frage ist es dem Technischen 
Komitee freigestellt, dem Komitee und dem 
Rat des CCC einen umfassenden Bericht 
über diese Frage zu geben, in dem die bei 
den einschlägigen Diskussionen zum Aus
druck gebrachten unterschiedlichen Stand
punkte angeführt werden. 

Sprachen und Aufzeichnungen 

22. Die Amtssprachen des Technischen Komi
tees sind Englisch, Französisch und Spa
nisch. Ausführungen und Erklärungen in 
einer dieser drei Sprachen werden unmittel
bar in die anderen Amtssprachen übersetzt, 
sofern nicht alle Mitglieder auf eine über
setzung verzichten. Ausführungen oder 

. Erklärungen in einer anderen Sprache sind 
mit der gleichen Maßgabe ins Englische, 
Französische oder Spanische zu übersetzen, 
vorausgesetzt, daß das betreffende Mitglied 
eine englische, französische oder spanische 
übersetzung vorlegt. Für die offiziellen 
Dokumente des Technischen Komitees 
werden ausschließlich Englisch, Französisch 
und Spanisch benutzt. Alle Schriftstücke, die 
dem Technischen Komitee zur Prüfung 
vorgelegt werden, müssen in einer der 
Amtssprachen abgefaßt sein. . 

23. Das Technische Komitee erstellt über jede 
Sitzungsperiode einen Bericht und - falls 
der Vorsitzende es für notwendig hält -
Sitzungsprotokolle oder Kurzberichte über 
die einzelnen Sitzungen. Der Vorsitzende 
oder ein Beauftragter des- Vorsitzenden 
erstattet bei jeder Sitzung des Komitees 
und bei jeder Sitzung des CCC Bericht über 
die Arbeit des Technischen Komitees. 

Anhang III 

1. Der Fünfjahresaufschub bezüglich der 
Anwendung der Bestimmungen des überein
kommens durch die Entwicklungsland-Mit
glieder im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 
kann für gewisse Entwicklungsland-Mitglie
der in der Praxis nicht ausreichend sein. In 
solchen Fällen kann ein Entwicklungsland
Mitglied vor Ablauf der im Artikel 20 
Absatz 1 vorgesehenen Frist um Verlänge
rung dieser Frist ersuchen, wobei die 
Mitglieder ein derartiges Ersuchen selbst
verständlich in Fällen wohlwollend prüfen 
werden, in denen das betreffende Entwick
lungsland-Mitglied einen stichhaltigen Grund 
hiefür nachweisen kann. 

2. Entwicklungsland-Mitglieder, die derzeit 
Waren auf der Grundlage von amtlich 
festgesetzten Mindestwerten bewerten, kön
nen einen Vorbehalt dahingehend einlegen, 
daß sie solche Werte auf einer begrenzten und 
übergangsmäßigen Grundlage unter bestimm
ten von den Mitgliedern vereinbarten Bedin
gungen weiterhin beibehalten können. 

3. Entwicklungsland-Mitglieder, die der Mei
nung sind, daß die Umkehrung der Reihen
folge auf Antrag des Importeurs nach 
Artikel 4 des übereinkommens ihnen echte 
Schwierigkeiten bereiten kann, können einen 
Vorbehalt zu Artikel 4 folgenden Inhalts 
einlegen: 
"Die Regierung von ... behält sich das Recht 
vor, vorzusorgen, daß die einschlägige 
Bestimmung des Artikels 4 des übereinkom
mens nur Anwendung findet, wenn die 
Zollbehörden dem Antrag auf Umkehrung 
der Reihenfolge der ArtikelS und 6 stattge
ben." 
Falls Entwicklungsland-Mitglieder einen der
artigen V orbehalt einlegen, werden die 
Mitglieder diesem nach Artikel 21 des über
einkommens ihre Zustimmung erteilen. 

4. Entwicklungsland-Mitglieder können einen 
Vorbehalt nach Artikel 5 Absatz 2 dieses 
übereinkommens folgenden Inhalts einlegen: 
"Die Regierung von ... behält sich das Recht 
vor, vorzusorgen, daß Artikel 5 Absatz 2 des 
übereinkommens im Einklang mit den 
Bestimmungen der einschlägigen Anmerkung 
hiezu Anwendung findet, unabhängig davon, 
ob der Importeur darum ersucht hat oder 
nicht." 
Falls Entwicklungsland-Mitglieder einen der
artigen Vorbehalt einlegen, werden die 
Mitglieder diesem nach Artikel 21 des über
einkommens ihre Zustimmung erteilen. 

5. Gewisse Entwicklungsland-Mitglieder haben 
Probleme bei der Durchführung des Arti
kels 1 des übereinkommens insoweit als sie 
sich auf Einfuhren durch Alleinvertreter und 
Alleinkonzessionäre beziehen. Wenn sich 
solche Probleme in Entwicklungsland-Mitglie
dern in der Praxis bei der Anwendung des 
übereinkommens ergeben, wird eine Studie 
über Ersuchen solcher Mitglieder unternom
men, um geeignete Lösungen zu finden. 

6. Artikel 17 anerkennt, daß die Zollverwaltun
gen bei der Anwendung des übereinkommens 
im Bedarfsfall überprüfungen hinsichtlich der 
Richtigkeit oder Genauigkeit von Angaben, 
Erklärungen oder Unterlagen, die für die 
Zollwertermittlung abgegeben wurden, vor
nehmen können. Somit bestätigt dieser 
Artikel, daß überprüfungen vorgenommen 
werden können, beispielsweise um die Rich
tigkeit zu prüfen, daß die erklärten oder den 
Zollbehörden dargelegtenWertelemente im 
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Zusammenhang mit der Festsetzung des 
Zollwertes vollständig und richtig sind. 
Mitglieder, die ihren inländischen Rechts
und Verfahrensvorschriften . unterliegen, 
haben das Recht, die volle Zusammenarbeit 
der Importeure bei diesen überprüfungen zu 
erwarten. 

7. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende 
Preis umfaßt als Bedingung des Verkaufs der 
eingeführten Waren durch den Käufer an den 
Verkäufer oder durch den Käufer an eine 
dritte Partei - um eine Verpflichtung des 
Verkäufers zu erfüllen - alle tatsächlich 
geleisteten oder zu leistenden Zahlungen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER KONTROLLE 
VOR DEM VERSAND 

Die Mitglieder, 

in Kenntnis, daß die Minister am 20. September 
1986 übereingekommen sind, daß "die Multilate
ralen Handelsverhandlungen im Rahmen der 
Uruguay-Runde zum Ziel haben, eine weitere 
Liberalisierung und Ausweitung des Welthandels 
herbeizuführen", "die Rolle des GATT zu stärken" 
und "die Anpassungsfähigkeit des GATT -Systems 
an das sich ändernde internationale wirtschaftliche 
Umfeld zu erhöhen"; 

. in Kenntnis, daß eine Anzahl von Entwicklungs
land-Mitgliedern zur Kontrolle vor dem Versand 
Zuflucht nimmt; 

in Anerkennung der Notwendigkeit für die 
Entwicklungsland-Mitglieder so zu handeln, so 
lang u.nd insoweit die überprüfung der Qualität, 
Quantität oder des Preises von eingeführten Waren 
erforderlich ist; 

eingedenk, daß solche Programme durchgeführt 
werden müssen, ohne Anlaß für unnötige Verzö
gerungen oder ungleiche Behandlung zu geben; 

in Kenntnis, daß diese Kontrolle naturgemäß auf 
dem Gebiet des ausführenden Mitglieds durch-
geführt wird; . 

in Anerkennung der Notwendigkeit, einen 
vereinbarten internationalen Rahmen von Rechten 
und Pflichten sowohl der "Benutzermitglieder" als 
auch der ausführenden Mitglieder zu schaffen; 

in Anerkennung, daß die Grundsätze und 
Verpflichtungen des GATT 1994 auf die mit 
Tätigkeiten der Kontrolle vor dem Versand von 
den Regierungen, die Mitglieder der WTO sind, 
beauftragten Stellen anwendbar sind; 

in. Anerkennung, daß es wünschenswert ist für 
Transparenz der Tätigkeit der mit der Kon:rolle 
vor dem Versand befaßten Stellen und der die 
Kontrolle vor' dem Versand betreffenden Gesetze 
und Regelungen zu sorgen; 

in dem Wunsch, für eine rasche, wirksame und 
unparteiische Lösung von aus diesem überein
kommen entstehenden Streitfällen zwischen 

Exporteuren und Stellen, die die Kontrolle vor 
dem Versand durchführen, zu sorgen; 

kommen hiermit wie folgt überein: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich - Begriffsbestimmungen 

1. Dieses übereinkommen findet auf alle im 
Gebiet eines Mitglieds vor dem Versand 
durchgeführten Kontrolltätigkeiten Anwen
d.ung, ob sie vertraglich vereinbart oder von 
der Regierung oder einer Regierungsstelle 
eines Mitglieds in Auftrag gegeben sind. 

2. Der Begriff "Benutzermitglied" bedeutet ein 
Mitglied, dessen Regierung oder Regierungs
steIlen die Anwendung der Kontrollen vor 
dem Versand vertraglich vereinbaren oder 
beauftragen. 

3. Als Kontrollen vor dem Versand gelten alle 
Tätigkeiten, die sich auf die überprüfung der 
Qualität, Quantität, des Preises, einschließlich 
Währungskurse und Finanzregelungen, und/ 
oder die zolltarifarische Einreihung der in das 
Gebiet des Benutzermitglieds ausgeführten 
Waren beziehen. 

4. Der Begriff "Stelle für die Kontrolle vor dem 
Versand" bedeutet jede Stelle, die vertraglich 
oder über Auftrag eines Mitglieds Kontrollen 
vor dem Versand ausführt 1). 

Artikel 2 

Verpfliclitungen der Benutzermitglieder 

Nichtdiskriminierung 

1. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Kontrollen vor dem Versand auf 
nichtdiskriminierende Art und Weise durch
geführt werden, und daß die bei der 
Durchführung dieser verwendeten Verfah
ren und Kriterien objektiv sind und auf 
gleicher Grundlage auf alle durch diese 
Kontrollen betroffenen Exporteure ange
wandt werden. Sie stellen die einheitliche 
Ausführung der Kontrolle durch alle Kon
trollorgane der vertraglichen oder von ihnen 
beauftragten KontrollsteIlen sicher. 

Regierungserfordemisse 

2. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß im 
Verlauf der Kontrollen in bezug auf ihre 
Gesetze, Verordnungen und Erfordernisse 
die Bestimmungen des Artikels III Absatz 4 
des GATT 1994, soweit sie von Bedeutung 
sind, eingehalten werden. 

.1) ~s beste~t Einverst~ndnis, daß ~iese Bestimmung die 
MitglIeder mcht verpflIchtet, auf Ihrem Gebiet Regie
rungsstellen anderer Mitglieder Kontrollen vor dem 
Versand zu erlauben. . 
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Ort der Kontrolle 

3. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
alle Kontrollen vor dem Versand, ein
schließlich der Herausgabe eines Schluß
berichtes über die Feststellungen oder eines 
Ablehnungsbescheides im Zollgebiet, aus 
dem die Waren ausgeführt werden, oder, 
wenn die Kontrolle wegen der komplexen 
Art der einbezogenen Waren in diesem 
Zollgebiet nicht durchgeführt werden kann 
oder wenn die beiden Parteien sich darauf 
einigen, im Zollgebiet, in welchem die 
Waren hergestellt wurden, durchgeführt 
werden. 

Normen 

4. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
Mengen- und Qualitätskontrollen in über
einstimmung mit den vom Verkäufer und 
vom Käufer im Kaufvertrag beschriebenen 
Normen durchgeführt werden, und daß in 
Ermangelung solcher Normen die einschlä
gigen internationalen Normen 2) angewandt 
werden. 

Transparenz 

5. ~ie Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Kontrollen vor dem Versand auf 
transparente Art und Weise durchgeführt 
werden. 

6. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
bei der ersten Kontaktnahme durch die 
Exporteure die Versandkontrollstellen den 
Exporteuren eine Liste aller Auskünfte zur 
Verfügung stellen, die für die Exporteure 
zur Erfüllung der Kontrollerfordernisse 
notwendig sind. Die Versandkontrollstellen 
stellen den Exporteuren auf Ersuchen die 
ta~sächlichen Auskünfte zur Verfügung. 
Diese Auskünfte enthalten einen Hinweis 
auf die Gesetze und Verordnungen des 
Benutzermitglieds in bezug auf die Kontrolle 
vor dem Versand, die Verfahren und 
Kriterien, die für die Kontrolle und für 
Zwecke der Prüfung der Preise und 
Wechselkurse angewandt werden, die Rech
te der Exporteure .gegenüber den V ersand~ 
kontrollsteIlen und die Beschwerdeverfahren 
gemäß Absatz 21. Zusätzliche Verfahrens
erfordernisse oder Änderungen der gelten
den Verfahren werden auf einen Versand 
nur angewandt, wenn der betroffene Expor
teur von diesen Änderungen zum Zeitpunkt 
der Vereinbarung der Kontrolle informiert 
wird. In Dringlichkeitsfällen der in den 

---,;:--=-:--.,.-
2). Eine internationale Norm· ist eine von einer 

R~glerungsstelle od.er Nichtregierungsstelle, deren Mit
~hedsch~t allen Mitgliedern offen steht, wenn eine von 
Ih~~n e.me auf dem Gebiet der Normung anerkannte 
Taugkelt ausübt, angenommene Norm. 

Artikeln XX und XXI des GA TI 1994 
angesprochenen Art können jedoch solche 
zusätzlichen Erfordernisse oder Änderungen 
auch vor Information des Exporteurs auf 
einen Versand angewandt werden. Diese 
Hilfe befreit die Exporteure jedoch nicht von 
ihren Verpflichtungen, den Einfuhrbestim-. 
mungen des Benutzermitglieds zu entspre
chen. 

7. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die im Absatz 6 genannten Auskünfte den 
Exporteuren auf geeignete Art und Weise 
verfügbar gemacht werden, und daß die 
Versandkontrollämter, die von den Ver
sandkontrollstellen aufrecht erhalten wer
den, als Auskunftsstellen dienen, wo Aus
künfte verfügbar sind: 

8. Die Benutzermitglieder" veröffentlichen un
verzüglich alle auf die Kontrolle vor dem 
Versand anwendbaren Gesetze und Verord
nungen auf eine Art und Weise, die andere 
Regierungen und den Handel in die Lage 
versetzt, sich damit vertraut zu machen. 

Schutz von vertraulichen Geschäftsmitteilungen 

9. Die Benutzermitgliederstellen sicher, daß 
die Versandkontrollstellen· alle im Verlauf 
der Kontrolle erhaltenen Auskünfte als 
vertrauliche Geschäftsmitteilungen insoweit 
behandeln, als diese nicht schon veröffent
licht, dritten Parteien bereits allgemein 
verfügbar oder auf andere Weise in der 
Öffentlichkeit bekannt sind. Die Benutzer
mitglieder stellen sicher, daß die Versand
kontrollsteIlen zu diesem Zweck Verfahren 
beibehalten. 

10. Die Benutzermitglieder stellen den Mitglie
dern auf Ersuchen Auskünfte über die 
Maßnahmen, die sie treffen, zur Verfügung, 
um dem Absatz 9 Wirksamkeit zu verleihen. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes verlangen 
von keinem Mitglied, vertrauliche Mitteilun
gen preiszugeben, deren Preisgabe die Wirk
samkeit des Kontrollprogramms gefährden 
oder die legitimen Handelsinteressen 
bestimmter öffentlicher oder privater Unter
nehmen schädigen würde. 

11. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Versandkontrollstellen keine vertrauli
chen Geschäftsmitteilungen einer. dritten 
Partei preisgeben, es sei denn, die Versand
kontrollsteIlen können diese Auskünfte den 
Regierungen mitteilen, mit denen sie unter 
Vertrag stehen oder in deren Auftrag sie 
handeln. Die Benutzermitglieder stellen 
sicher, daß vertrauliche Geschäftsmitteilun
gen, die sie von . den vertraglichen oder 
beauftragten Versandkontrollstellen erhal
ten, von ihnen in gleicher Weise geschützt 
werden. Die vertraglichen oder beauftragten 
Versandkontrollstellen geben Geschäftsmit-
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teilungen ihren Regierungen nur insoweit 
bekannt, als solche Mitteilungen für Kredit
briefe, andere Zahlungsformen, Zollzwecke, 
Einhlhrlizenzverfahren oder Währungskon
trollen üblicherweise notwendig sind. 

12. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Versandkontrollstellen von den Expor
teuren keine Mitteilungen verlangen, betref
fend: 
a) Herstellungsdaten Uber patentierte, lizen

zierte oder geheimgehaltene Verfahren 
oder Verfahren, für welche ein Patent 
angemeldet ist; 

b) unveröffentlichte technische Daten oder 
andere als für den Beweis der überein
stimmung mit technischen Vorschriften 
oder Normen notwendige Daten; 

c) interne Preisbildung, einschließlich der 
Herstellungskosten; 

d) Gewinnspannen; 
e) Bestimmungen der Verträge zwischen den 

Exporteuren und ihren Lieferern, außer es 
ist der Versandkontrollstelle anders nicht 
möglich, die Kontrolle durchzuführen. In 
solchen Fällen verlangt die Versandkon
trollsteIle nur die für diesen Zweck 
erforderlichen Auskünfte. 

13. Die Mitteilungen im Sinne des Absatzes 12, 
welche die Versandkontrollstellen nicht 
verlangen, können vom Exporteur freiwillig 
weitergegeben werden, um einen bestimmten 
Fall zu veranschaulichen. 

Interessenskonflikte 

14. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß die 
VersandkontrollsteIlen unter Beachtung der 
Bestimmungen über den Schutz vertraulicher 
Geschäftsmitteilungen gemäß den Absät
zen 9 bis 13 Verfahren zwecks Vermeidung 
von Intere~senskonflikten beibehalten: 
a) zwischen Versandkontrollstellen und 

allen nachgeordneten Stellen der betref
fenden VersandkontrollsteIlen, ein
schließlich jener, bei denen die letzteren 
ein finanzielles oder Handelsinteresse 
haben oder alle Stellen, die ein finan
zielles Interesse an einschlägigen Ver
sandkontrollsteIlen haben und deren 
Versand die Versandkontrollstellen zu 
kontrollieren haben; 

b) zwischen Versandkontrollstellen und 
jeder anderen Stelle, einschließlich ande
rer von der Versandkontrolle abhängigen 
Stellen, . ausgenommen die Regierungs
stellen, die Kontrollen vereinbaren oder 
in Auftrag geben; 

c) mit Abteilungen der Versandkontroll
steIlen, die mit anderen als jenen, die 
für die Durchführung des Kontrollver
fahrens erforderlichen Tätigkeiten befaßt 
sind. 

Verzögerungen 

15. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Versandkontrollstellen unnötige Verzö
gerungen bei den Versandkontrollen ver
meiden. Die Benutzermitglieder stellen 
sicher, daß, sobald eine Versandkontroll
steIle und ein Exporteur einen Kontroll
termin vereinbart haben, die Versandkon
trollsteIle die Kontrolle zu diesem Termin 
durchführt, außer er wird auf Grund einer 
Vereinbarung zwischen Exporteur und 
VersandkontrollsteIle geändert oder die 
VersandkontrollsteIle wird an der Durch
führung durch den Exporteur oder durch 
höhere Gewalt behindert 3). 

16. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
nach Erhalt der endgültigen Dokumente und 
Abschluß der Kontrolle die Versandkon
trollsteIlen binnen fünf Arbeitstagen entwe
der einen Schlußberichtüber die Feststellun
gen oder eine genaue schriftliche Erläute
rung der Gründe für den Ablehnungsbe
scheid zur Verfügung stellen. Die 
Benutzermitglieder stellen sicher, daß im 
letzteren Fall die Versandkontrollstellen den 
Exporteuren Gelegenheit geben, ihre Mei
nungen schriftlich vorzubringen und auf 
Ersuchen der Exporteure eine neue Kon
trolle zum beiderseits frühestmöglichen 
Termin zu vereinbaren. 

17. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß, 
wenn immer von den Exporteuren beantragt, 
die VersandkontrollsteIlen vor dem Termin 
der physischen Kontrolle eine vorläufige 
Prüfung der Preise und gegebenenfalls der 
Wechselkurse auf der Grundlage des Ver
trags zwischen Exporteuren und Importeu
ren, der Pro-forma-Rechnung und allenfalls 
des Antrags auf Einfuhrbewilligung vorneh
men. Die Benutzermitglieder stellen sicher, 
daß ein von einer Versandkontrollstelle auf 
Grund einer vorläufigen Prüfung bereits 
angenommener Preis oder Wechselkurs 
nicht zurückgenommen wird, vorausgesetzt, 
daß die Waren den Einfuhrdokumenten 
und/ oder der Einfuhrlizenz entsprechen. 
Sie stellen sicher, daß die Versandkontroll
steIlen nach der vorläufigen Prüfung den 
Exporteuren unverzüglich schriftlich die 
Anerkennung oder die genauen Gründe für 
die Nichtanerkennung des Preises und/oder 
des Wechselkurses mitteilen. 

18. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
zur Vermeidung von Zahlungsverzögerun
gen die Versandkontrollstellen den Expor
teuren oder ihren bestellten Vertretern einen 

3) Es besteht Einverständnis, daß "höhere Gewalt" für 
die Zwecke dieses übereinkommens "unwiderstehlichen 
Zwang oder Nötigu·ng, unvorhersehbaren Verlauf der 
Ereignisse, die die Erfüllung des Vertrags entschuldigen", 
bedeutet. . 
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Schlußbericht über die Feststellungen so 
rasch wie möglich zusenden. 

19. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die VersandkontrollsteIlen Schreibfehler im 
Schlußbericht über die Feststellung berich
tigen und die berichtigten Angaben den 
betreffenden Parteien so rasch wie möglich 
übermitteln. 

Preisprüfung 

20. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Versandkontrollsiellen zwecks Vermei
dung vonüberfakturierung oder Unter
fakturierung und Betrug Preisprüfungen 4) 
gemäß den folgenden Richtlinien durch
führen: 
a) die VersandkontrollsteIle weist einen 

zwischen Exporteur und Importeur 
vereinbarten Vertragspreis nur zurück, 
wenn sie nachweisen kann, daß ihre 
Feststellungen betreffend einen unbefrie
digenden Preis auf einem Prüfungsver
fahren beruhen, das den Kriterien nach 
den lit. b bis e entspricht; 

b) die VersandkontrollsteIle stützt ihren 
Preisvergleich für die Prüfung des Aus
fuhrpreises auf den (die) Preis(e) für 
gleiche oder gleichartige Waren, die für 
die Ausfuhr aus demselben Ausfuhrland 
annähernd zur selben Zeit unter kon
kurrierenden und vergleichbaren Ver
kaufsbedingungen in übereinstimmung 
mit den· üblichen Handelspraktiken und 
netto anwendbaren Standardpreisnach
lässen angeboten werden. Solche Ver
gleiche stützen sich auf folgendes: 

(i) nur Preise, die eine gültige Ver
gleichsgrundlage bilden, werden 
verwendet, wobei die entsprechen
den wirtschaftlichen Faktoren in 
Betracht gezogen werden, die das 
Einfuhrland oder ein Land oder 
Länder betreffen; 

(ii) die Versandkontrollstelle stützt sich 
nicht auf den Preis für Waren, die 
für die Ausfuhr in verschiedene 
EinfuhfIänder angeboten werden; 
um der Sendung willkürlich den 
niedrigsten Preis aufzuerlegen; 

(iii) die Versandkontrollstelle zieht die 
besonderen in lit. cerfaßten . Ele
mente in Betracht; 

(iv) in jedem Abschnitt des eben 
beschriebenen Verfahrens gibt die 
VersandkontrollsteIle dem Expor-

4) Die Verpflichtungen von Benutzermitgliedem in 
bezug auf Dienstleistungen der VersandkontrollsteIlen im 
Zusammenhang mit der Zollbewertung sind die Verpflich
tungen, die sie nach dem GA TI 1994 und den anderen im 
Anhang 1 Ades wrO-Abkommens angeführten Multila
teralen Handelsabkommen angenommen haben. 

teur die Möglichkeit, den Preis zu 
erläutern; 

c) bei Durchführung der Preisprüfung erteilt 
die Versandkontrollstelle die entsprechen
de Bewilligung für die Bestimmungen des 
Kaufvertrags und allgemein anwendbare 
zur Abwicklung gehörende Anpassungs
faktoren; die Faktoren umfassen, aber 
sind nicht eingeschränkt auf die Handels
stufe und die Quantität des Verkaufs, 
Lieferfristen und Lieferbedingungen, 
Preissenkungsklauseln, Qualitätsvor
schriften, Auftragsgröße, Kassaverkäufe, 
saisonale Einflüsse, Lizenz- oder andere 

. Gebühren für Rechte an geistigem Eigen-
tum, als Teil des Vertrags geleistete 
Dienste, wenn diese nicht üblicherweise 
getrennt fakturiert werden; die Faktoren 
schließen auch gewisse Bestandteile 
betreffend den Preis des Exporteurs, wie 
die vertraglichen Verhältnisse zwischen 
Exporteur und Importeur ein; 

d) die Prüfung der Beförderungskosten 
betrifft nur den' vereinbarten Preis für 
die Beförderungsart im Ausfuhrland, wie 
im Kaufvertrag angegeben; 

e) folgendes wird für Preisprüfungszwecke 
nicht herangezogen: .. 

(i) der Verkaufspreis für im Einfuhr
land erzeugte Waren; 

(ii) der Preis von Waren für die 
Ausfuhr aus einem anderen als 
dem Ausfuhrland; 

(iii) die Erzeugungskosten; 
(iv) willkürliche oder fiktive· Preise oder 

Werte. 

Berufungsverfahren 

21. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß 
die Versandkontrollstellen Verfahren für 
Entgegennahme, Prüfung und Erlassung 
von Bescheiden: bezüglich . der von Expor
teuren erhobenen Beschwerden einführen 
und daß die Mitteilung über solche 
Verfahren den Exporteuren gemäß den 
Bestimmungen der Absätze 6 und 7 verfüg
bar gemacht wird. Die Benutzermitglieder 
stellen sicher, daß die Verfahren in über
einstimmung mit den folgenden Leitlinien 
entwickelt und beibehalten werden: 
a) die Versandkontrollstellen bestimmen 

einen oder mehrere Bedienstete, die 
während der normalen Geschäftszeit in 
jeder Stadt oder Hafen, wo sie ein 
Versandkontrollverwaltungsbüro haben, 
erreichbar sind, um Berufungen oder 
Beschwerden der Exporteure entgegen
zunehmen, zu prüfen und Entscheidun
gen hierüber zutreffen; 

b) die Exporteure stellen den hiefür 
bestimmten Bediensteten schriftlich die 
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den bestimmten Geschäftsfall betreffen
den Fakten, die Natur ihrer Beschwerde 
und einen Lösungsvorschlag zur Verfü
gung; 

c) der (die) hiefür bestimmte(n) Bedien
stete(n) prüft (prüfen) wohlwollend die 
Beschwerden des Exporteurs und erläßt 
(erlassen) so rasch wie möglich nach 
Erhalt der in der lit. b bezeichneten 
Dokumentation (eine) Entscheidung(en). 

Ausnahme 

22. In Abweichung von den Bestimmungen des 
Artikels 2 stellen die Benutzermitglieder 
sicher, daß mit Ausnahme von Teil-
sendungen Sendungen, deren Wert 
geringer ist als der vom Benutzermitglied 
festgelegte auf solche Sendungen anwend
bare Mindestwert, nicht kontrolliert werden, 
außer unter außergewöhnlichen Umständen. 
Der Mindestwert ist Teil der den Expor
teuren nach den Bestimmungen des Absat
zes 6 erteilten Auskunft. 

Artikel 3 

Verpflichtungen der Ausfuhrmitglieder 

Nichtdiskriminierung 

1. Die Ausfuhrmitglieder stellen sicher, daß ihre 
Gesetze und Verordnungen für die Kontrolle 
vor dem Versand nichtdiskriminierend ange
wandt werden. 

Transparenz 

2. Die Ausfuhrmitglieder veröffentlichen unver
züglich alle auf die Kontrolltätigkeiten vor 
dem Versand anwendbaren Gesetze und 
Verordnungen in einer Art und Weise, die 
andere Regierungen und den Handel in die 
Lage versetzt, sich damit vertraut zu machen. 

Technischer Beistand 

3. Die Ausfuhrmitglieder stellen den Benutzer
mitgliedernauf Ersuchen zu vereinbarten 
Bedingungen technischen Beistand zur Erläu
terung der Zielsetzungen dieses überein
kommens zur Verfügung 5). 

Artikel 4 

Unabhängige Überprüfungsverfahren 

Die Mitglieder ermutigen die Versandkontroll
steIlen und die Exporteure, ihre Streitfälle in 
beiderseitigem 'Einvernehmen zu lÖsen, Zwei 
Arbeitstage nach Vorlage der Beschwerde nach 
den Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 21 kann 

5) Es besteht Einverständnis, daß technischer Beistand 
auf bilateraler, plurilateraler oder multilateraler Grund
lage gewährt werden kann. 

jedoch jede Partei den Streitfall zur unabhängigen 
Prüfung bringen. Die Mitglieder treffen solche 
ihnen verfügbare angemessene Maßnahmen, um 
sicherzustellen, daß zu diesem· Zweck die folgen
den Verfahren eingeführt und beibehalten werden: 

a) diese Verfahren werden von einer unabhän
gigen Stelle vollzogen, die gemeinsam von 
einer die VersandkontrollsteIlen vertretenden 
Organisation und einer Organisation, die die 
Exporteure vertritt, für die Zwecke dieses 
übereinkommens gebildet wird; 

b) diese in der lit. a bezeichnete unabhängige 
Stelle erstellt eine Liste von Sachverständigen 
wie folgt: 

(i) eine Gruppe von durch eine Organisa
tion, die die Versandkontrollstellen 
vertritt, nominierten Mitgliedern; 

(ii) eine Gruppe von durch eine Organisa
tion, die die Exporteure vertritt, nomi
nierten Mitgliedern; 

(iii) eine Grupp.e von unabhängigen Sach
verständigen des Handels, die von der in 
der lit. a bezeichneten unabhängigen 
Stelle nominiert werden. 

Die geographische AufteiIung der Sachver
ständigen in dieser Liste wird so sein, daß 
alle unter diesen Verfahren aufgeworfenen 
Streitfälle rasch behandelt werden können. 
Diese Liste wird binnen zwei Monaten nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens erstellt 
und jährlich auf den neuesten Stand 
gebracht. Diese Liste ist öffentlich zugäng
lich. Sie wird dem Sekretariat notifiziert und 
an die Mitglieder verteilt; 

c) wünscht ein Exporteur oder ei~e Versand
kontrollsteIle einen StreitfaII anhängig zu 
machen, befaßt er (sie) die in der lit. a 
bezeichnete unabhängige Stelle und bean
tragt die Einsetzung eines Untersuchungs
ausschusses. Diese unabhängige Stelle ist 
verantwortlich für die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses. Dieser Untersu
chungsausschuß besteht aus drei Mitgliedern. 
Die Mitglieder des Untersuchungsausschus
ses werden so ausgewählt, daß unnötige 
Kosten und Verzögen,lllgen vermieden wer
den. Das erste Mitglied wird von der 
betreffenden Versandkontrollstelle aus der 
Gruppe (i) der vorhin erwähnten Liste 
ausgewählt, vorausgesetzt, daß dieses Mit
glied nicht an diese Stelle gebunden ist. Das 
zweite Mitglied wird vom betreffenden 
Exporteur aus der Gruppe (ii) der vorhin 
erwähnten Liste ausgewählt, vorausgesetzt, 
daß dieses Mitglied nicht an den Exporteur 
gebunden ist. Das dritte Mitglied wird ,von 
der in der Iit. a bezeichneten unabhängigen 
Stelle aus der Gruppe (iii) ausgewählt. Gegen 
den unabhängigen Sachverständigen des 
Handels aus ,der Gruppe (iii) der vorhin 
erwähnten Liste wird kein Einwand erhoben; 
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d) der aus der Gruppe (iii) der vorhin erwähn
ten Liste ausgewählte unabhängige Sach
verständige des Handels wird Vorsitzender 
des Untersuchungsausschusses. Der unabhän
gige Sachverständige des Handels trifft die 
notwendigen Entscheidungen, um eine rasche 
Streitbeilegung durch den Untersuchungsaus
schuß sicherzustellen, zum Beispiel, ob der 
Sachverhalt eine Sitzung des Untersuchungs
ausschusses erfordert, und wo die Sitzung in 
diesem Fall unter Bedachtnahme auf den Sitz 
der betreffenden KontrollsteIle stattfindet; 

e) wenn die Streitparteien zustimmen, kann ein 
unabhängiger Sachverständiger des Handels 
aus der Gruppe (iii) der erwähnten Liste von 
der in der lit. a bezeichneten unabhängigen 
Stelle ausgewählt werden, um den betreffen
den Streitfall zu prüfen. Dieser Sachverstän
dige trifft unter Bedachtnahme auf den Sitz 
der betreffenden KontrollsteIle die notwen
digen Entscheidungen, um eme rasche 
Streitbeilegung sicherzustellen; 

f) Gegenstand der Überprüfung ist es, festzu
stellen, ob im Verlauf der strittigen Kontrolle 
die Parteien die Bestimmungen dieses Über
einkommens eingehalten haben. Die Verfah
ren werden rasch sein und beide Parteien die 
Gelegenheit bieten, ihre Ansichten persönlich 
oder schriftlich vorzutragen; 

g) Entscheidungen eines dreiköpfigen Untersu
chungsausschusses werden mit Mehrheit 
gefaßt. Die Entscheidung über den Streit 
ergeht binnen acht Arbeitstagen nach Antrag 
für eine unabhängige Überprüfung und wird 
den Streitparteien mitgeteilt. Diese Frist 
könnte durch Vereinbarung der Streitpartei
en erstreckt werden. Der Untersuchungsaus
schuß oder der unabhängige Sachverständige 
des Handels bemißt die Kosten nach dem 
Inhalt des Falles; 

h) die Entscheidung des Untersuchungsaus
schusses ist für die VersandkontrollsteIle 
und den Exporteur, die Streitparteien sind, 
bindend. 

Artikel 5 

Notifikationen 

Die Mitglieder übermitteln dem Sekretariat 
Ausfertigungen der Gesetze und Verordnungen 
zur Inkraftsetzung des Übereinkommens und aller 
anderen Gesetze und Verordnungen über die 
Versandkontrolle, wenn das WTO-Abkommen in 
bezug auf das betreffende Mitglied in Kraft tritt. 
Vor der offiziellen Veröffentlichung werden keine 
Änderungen von Gesetzen und Verordnungen 
betreffend die Versandkontrolle durchgeführt. Sie 
werden dem Sekretariat nach ihrer Veröffentli
chung unverzüglich notifiziert. Das Sekretariat teilt 
den Mitgliedern die Verfügbarkeit dieser Informa
tion mit. 

Artikel 6 

überprüfung 

Am Ende des zweiten Jahres nach Inkrafttreten 
des WTO-Abkommens und nachher alle drei Jahre 
überprüft die Ministerkonferenz die Bestimmun
gen, Durchführung und das Funktionieren dieses 
Übereinkommen unter Bedachtnahme auf die 
Zielsetzungen und die beim Funktionieren gewon
nenen Erfahrungen. Als Ergebnis einer solchen 
Überprüfung kann die Ministerkonferenz die 
Bestimmungen des Übereinkommens ändern. 

Artikel 7 

Konsultationen 

Die Mitglieder konsultieren auf Ersuchen 
anderer Mitglieder über jede die Wirksamkeit des 
Übereinkommens beeinträchtigende Angelegenheit. 
In solchen Fällen finden die Bestimmungen des 
Artikels XXII des GATT 1994, erganzt durch die 
Vereinbarung über Streitbeilegung, auf dieses 
Übereinkommen Anwendung. 

Artikel 8 

Streitbeilegung . 

Streitfälle zwischen den Mitgliedern betreffend 
das Funktionieren dieses Übereinkommens fallen 
unter die Bestimmungen des Artikels XXIII des 
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über 
Streitbeilegung. 

Artikel 9 

Schlußbestimmungen 

1. Die Mitglieder treffen die für die Durch
führung dieses Übereinkommens notwendigen 
Maßnahmen. . 

2. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre 
Gesetze und Verordnungen nicht gegen die 
Bestimmungen dieses Übereinkommens ver
stoßen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER URSPRUNGS
REGELN 

. Die Mitglieder, 

in Kenntnis, daß die Minister am 20. September 
1986 übereingekommen sind, daß die Multilate
ralen Handelsverhandlungen im Rahmen der 
Uruguay-Runde zum Ziel haben, "eine weitere 
Liberalisierung und Ausweitung des Welthandels 
herbeizuführen", "die Rolle des GATT zu stärken" 
und "die Anpassungsfähigkeit des GATTeSystems 
an das sich ändernde internationale wirtschaftliche 
Umfeld zu erhöhen"; 

in dem Wunsch, die Ziele des GATT 1994 zu 
fördern; 
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in Anerkennnng, daß klare und vorhersehbare 
Ursprungsregeln und ihre Anwendung die inter
nationalen Handelsströme erleichtern; 

in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungs
regeln an sich keine unnötigen Handelshindernisse 
schaffen; 

in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungs
regeln die Rechte der Mitglieder nach dem 
GAIT 1994 weder zunichte machen noch schmä
lern; 

in Anerkennung, daß es wünschenswert ist, 
Transparenz von Gesetzen, Verordnungen und 
Verfahrensweisen hinsichtlich von Ursprungsregeln 
vorzusehen; 

in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungs
regeln in unparteiischer, transparenter, vorherseh
barer, in sich übereinstimmender und neutraler 
Form ausgearbeitet und angewendet werden; 

in An~rkennung der Verfügbarkeit eines Kon
sultationsmechanismus sowie von Verfahren für 
eine rasche, wirkungsvolle und gerechte Lösung 
von Streitfällen, die sich aus diesem überein
kommen ergeben; 

in dem Wunsch, die Ursprungsregeln zu 
harmonisieren und klarzulegen; 

kommen hiermit wie folgt überein : 

TEIL I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWEN
DUNGSBEREICH 

Artikel 1 

Ursprungsregeln 

1. Im Sinne der Teile I bis IV dieses überein
kommens sind Ursprungsregeln jene Gesetze, 
Verordnungen und administrativen Vorschrif
ten von allgemeiner Anwendung, die von 
einem Mitglied zur Bestimmung des 
Ursprungslandes von Waren angewendet 
werden, vorausgesetzt, solche Ursprungsre
geln beziehen sich nicht auf vertragliche oder 
autonome Handelssysteme, die zur Einräu
mung von Zollpräferenzen führen und somit 
über die Anwendung des Artikels I Absatz 1 
des GATT 1994 hinausgehen. 

2. Ursprungsregeln im Sinne des Absatzes 1 
umfassen alle Ursprungsregeln, die in nicht
präferentiellen handelspolitischen Instrumen
ten Verwendung finden, wie etwa bei 
folgender Anwendung: Meistbegünstigungs
behandlung nach den Artikeln I, 11, I1I, XI 
und XIII des GATT 1994; Antidumping- und 
Ausgleichszölle nach Artikel VI des 
GATT 1994; Schutzmaßnahmen nach Arti
kel XIX des GATT 1994; Ursprungskenn
zeichnungserfordernisse nach Artikel IX des 

GATT 1994; und alle mengenmäßigen 
Beschränkungen oder Zollkontingente. Sie 
umfassen auch Ursprungsregeln, die für das 
öffentliche Beschaffungswesen und für Han
delsstatistiken herangezogen werden. ') 

TEIL 11 

DISZIPLIN BEI DER ANWENDUNG VON 
URSPRUNGSREGELN 

Artikel 2 

Disziplin während des Übergangszeitraums 

Bis zur Erfüllung des im Teil IV angeführten 
Arbeitsprogramms für die Harmonisierung der 
Ursprungsregeln stellen die Mitglieder sicher, daß 

a) bei der Erlassung administrativer V orschrif
ten von aiIgemeiner Anwendung die zu 
beachtenden Erfordernisse klar definiert 
werden. Im besonderen: 

(i) in Fällen, in denen das Kriterium des 
Wechsels der tarifarischen Einreihung 
angewendet wird, einschließlich Ausnah
meregelungen, müssen die Unternum
mern oder Nummern innerhalb der 
Tarifnomenklaturklar ausgewiesen 
sein, die durch diese RegeIbetroffen 
sind; 

(ii) in Fällen,. in denen das \\;ertmäßige 
Prozentsatzkriterium . angewendet wird, 
ist die Methode zur Berechnung dieses 

: Prozentsatzes ebenfalls in den 
Ursprungsregeln_anzugeben; 

(iii) in Fällen, in denen das Be- oder 
Verarbeitungskriterium vorgeschrieben 
wird, ist der .ursprungsbegründende 
V orgarig bei den betreffenden Waren 

. genau anzuführen; 
b) ihre Ursprungsregeln ungeachtet der handels

politischen Maßnahme oder des handels
politischen Instruments, an die sie gebunden 
sind, unmittelbar oder mittelbar nicht als 
Mittel zur Verfolgung von Handelszielen 
dienen; 

c) Ursprungsregeln an sich keine beschränken
den, störenden oder verzerrenden Wirkun
gen auf den internationalen Handel hervor
rufen. Als Voraussetzung für die Ermittlung 
des Ursprungslandes werden sie keine· 
ungebührlich strengen Erfordernisse aufer
legen oder die Erfüllung bestimmter Bedin
gungen verlangen, die nicht mit der Be- oder 
Verarbeitung als Voraussetzung für die 
Bestimmung des Ursprungslandes im Zusam-

') Diese Vorschrift gilt unbeschadet der Bestimmun
gen, die für Zwecke der Definition der Begriffe 
"inländischer Wirtschaftszweig" oder "gleichartige Wa
ren des inländischen Wirtschaftszweiges" oder ähnlicher 
Begriffe geschaffen wurde, wo auch immer sie Anwen
dung finden. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)142 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 143 

menhang stehen. Jedoch können Kosten, die 
nicht unmittelbar mit der Be- oder Verarbei
tung im Zu~ammenhang stehen, für die 
Zwecke der Anwendung des wertmäßigen 
Prozentsatzkriteriums in Übereinstimmung 
mit lit. a herangezogen werden; 

d) die Ursprungsregeln, die sie auf Einfuhren 
und Ausfuhren anwenden, nicht strenger als 
die Ursprungsregeln sind, die sie zur 
Festlegung anwenden, ob eine Ware inlän
disch ist oder nicht, und nicht zwischen 
anderen Mitgliedern diskriminieren, unab
hängig von der Verbundenheit der Hersteller 
der betreffenden Ware 2); 

e) ihre Ursprungsregeln in einer konsistenten, 
einheitlichen, unparteiischen und angemesse
nen Form vollzogen werden; 

f) ihre Ursprungsregeln auf einem positiven 
Konzept beruhen. Ursprungsregeln, die 
klarlegen, was nicht ursprungsbegründend 
ist (negatives Konzept), sind zulässig als Teil 
einer Klarstellung eines positiven Konzepts 
oder in einzelnen Fällen, in denen eine 
posltlve Regelung des Ursprungs nicht 
erforderlich ist; 

g) ihre Gesetze, Verordnungen, ,richterliche 
. Entscheidungen und Verwaltungsanordnun
gen von allgemeiner Anwendung, die sich auf 
Ursprungsregeln beziehen, so veröffentlicht 
werden, als ob sie den Bestimmungen des 
Artikels X Absatz 1 des GATT 1994 unter
lägen und mit ihnen im Einklang stünden; 

h) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs oder 
einer Person aus vertretbarem Anlaß, Fest
stellungen des Ursprungs für eine Ware 
sobald wie möglich gemacht werden, jedoch 
nicht später als 150 Tage ') nach dem Antrag 
auf eine solche Feststellung, vorausgesetzt, 
daß alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt 
worden sind. Anträge auf solche Feststellun
gen werden vor Beginn des Handelsgeschäfts 
mit den betreffenden Waren entgegengenom
men und können zu jeden späteren Zeitpunkt 
entgegengenommen werden. Solche Feststel
lungen bleiben für drei Jahre in Geltung, 
vorausgesetzt, daß die Tatsachen und 
Bedingungen einschließlich der Ursprungsre
geln, unter denen sie getroffen worden sind, 
weiterhin vergleichbar sind. Solche Feststel
lungen werden nicht länger in Geltung sein, 
wenn· eine gegenteilige Entscheidung zur 
Feststellung bei einer Überprüfung im Sinne 
der lit. j getroffen wird, vorausgesetzt, daß 

2) Hinsichtlich der für Zwecke des öffentlichen 
Beschaffungswesens angewendeten Ursprungsregeln 
schafft diese Bestimmung keine zusätzlichen Verpflich
tungen zu den bereits von den Mitgliedern über
nommenen Verpflichtungen nach dem GA TI 1994. 

') Bei Anträgen, die während des ersten Jahres ab dem 
Datum des Inkrafttretens des WTO-Abkommens gestellt 
werden, brauchen die Mitglieder diese Feststellungen nur 
so bald wie möglich herausgeben. 

die betroffenen Parteien im Voraus infor
miert werden. Solche Feststellungen werden 
vorbehaltlich der Bestimmungen der lit., k 
öffentlich zugänglich gemacht; . . 

i) falls Änderungen in ihren Ursprungsregeln 
oder neue Ursprungsregeln eingeführt wer
den, sie solche Änderungen, wie sie in ihren 
Gesetzen oder Verordnungen definiert sind 
und unbeschadet ihrer Gesetze oder Ver
ordnungen, nicht rückwirkend anwenden; 

j) jede Verwaltungs tätigkeit, die sie in bezug 
auf die Feststellung des Ursprungs ausführen, 
ohne Verzögerung durch gerichtliche, 
schiedsgerichtliche oder Verwaltungsinstan
zen oder Verfahren überprüfbarist, unab
hängig von der Behörde, die die Feststellung 
erJassen hat und die Änderung oder Aufhe
bung der Feststellung bewirken kann; 

k) alle Informationen, ·die ihrer Natur nach 
vertraulich sind oder die auf einer vertrauli
chen Grundlage für die Zwecke der Anwen
dung der Ursprungsregeln zur Verfügung 
gestellt werden, von den betreffenden 
Behörden streng vertraulich behandelt wer
den, die sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der 
Person oder Regierung, die solche Infor
mationen zur Verfügung stellen, nicht preis
geben, ausgenommen - soweit erforderlich 
- im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren. 

Artikel 3 

Disziplin nach. dem Übergangszeitraum 

Unter Berücksichtigung der Zielsetzung aller 
Mitglieder als ein Ergebnis des Harmonisierungsar
beitsprogramms nach Teil IV die Schaffung 
harmonisierter Ursprungs regeln zu erreichen, 
stellen die Mitglieder bei der Umsetzung der. 
Ergebnisse des Harmonisierungsarbeitsprogramms 
sicher, daß: 

a) sie Ursprungsregeln in gleicher Weise für alle 
im Artikel 1 angeführten Zwecke anwenden; 

b) nach ihren Ursprungsregeln jenes Land als 
Ursprungsland einer bestimmten Ware fest
gelegt wird, in dem die Ware zur Gänze 
erzeugt worden ist, oder wenn mehr als ein 
Land an der Erzeugung der Ware beteiligt 
ist, das Land, in dem die letzte wesentliche 
Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat; 

c) die Ursprungsregeln, die sie auf Einfuhren 
oder Ausfuhren anwenden, nicht strenger als 
die Ursprungs regeln sind, die sie zur 
Feststellung anwenden, ob eine Ware inlän
disch ist oder nicht, und nicht zwischen 
anderen Mitgliedern diskriminieren, unab
hängig von der Verbundenheit der Hersteller 
der betreffenden Ware; 

d) die Ursprungsregeln in einer in sich überein
stimmenden, einheitlichen, unparteiischen 
und angemessenen Form vollzogen werden; 
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. e) ihre Gesetze, Verordnungen, richterlichen 
Entscheidungen und Verwaltungsanordnun
gen von allgemeiner Anwendung, die sich auf 
Ursprungsregeln beziehen, so veröffentlicht 
werden, als ob sie den Bestimmungen des 
Artikels X Absatz 1 des GA TI 1994 unter
lägen und mit ihnen im Einklang stünden; 

f) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs oder 
einer Person aus vertretbarem Anlaß, Fest
stellungen des Ursprungs sobald wie möglich 
gemacht werden, jedoch nicht später als 
150 Tage nach dem Antrag auf solche 
Feststellungen, vorausgesetzt, daß alle erfor
derlichen Unterlagen vorgelegt worden sind. 
Anträge auf solche Feststellungen werden vor 
Beginn des Handelsgeschäfts mit den 
betreffenden Waren entgegengenommen 
und können zu jeden späteren Zeitpunkt 
entgegengenommen werden. Solche Feststel
lungen bleiben ·für drei Jahre in Geltung, 
vorausgesetzt, daß die Tatsachen und 
Bedingungen, einschließlich der Ursprungs
regeln, unter denen sie getroffen worden 
sind, weiterhin vergleichbar sind. Solche 
Feststellungen werden nicht länger in 
Geltung sein, wenn eine gegenteilige Ent
scheidung zur Feststellung bei einer über
prüfung im Sinne der lit. h getroffen wird, 
vorausgesetzt, daß die betroffenen Parteien 
im Voraus informiert werden. Solche Fest
stellungen werden vorbehaltlich den Bestim~ 
mungen der lit. i öffentlich zugänglich 
gemacht; 

g) falls Änderungen in ihren Ursprungsregeln 
oder neue Ursprungsregeln eingeführt wer
den, sie solche Änderungen, wie sie in ihren 
Gesetzen oder Verordnungen definiert sind 
und unbeschadet ihrer Gesetze oder Ver
ordnungen nicht rückwirkend anwenden; 

h) jede Verwaltungstätigkeit, die sie in bezug 
auf die Feststellung des Ursprungs ausführen, 
ohne Verzögerung durch gerichtliche, 
schiedsgerichtliche oder Verwaltungsinstan
zen oder Verfahren überprüfbar ist, unab
hängig von der Behörde, die die Feststellung 
erlassen hat und die Änderung oder Aufhe
bung der Feststellung bewirken kann; 

i) ,alle Informationen, die ihrer Natur nach 
vertraulich sind oder die auf einer vertrauli
chen Grundlage für die Zwecke der Anwen
dung der Ursprungsregeln zur Verfügung 
gestellt werden, von den betreffenden 
Behörden streng vertraulich behandelt wer
den, die sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der 
Person oder Regierung, die solche Infor
mationen zur Verfügung stellen, nicht preis
geben, ausgenommen - soweit erforderlich 
- im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren. 

TEIL III 

VERFAHRENSVEREINBARUNGEN ÜBER 
NOTIFIKATIONEN, ÜBERPRÜFUNG, KON
SULTATIONEN UND STREITBEILEGUNG 

Artikel 4 

Institutionen 

1. Ein Komitee für Ursprungsregeln (in diesem 
übereinkommen "das Komitee" genannt) wird 
hiermit eingesetzt, das sich aus Vertretern aller 
Mitglieder zusammensetzt. Das Komitee 
wählt seinen Vorsitzenden und tagt nach 
Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, um 
den Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, über 
Angelegenheiten betreffend die Durchführung 
der Teile I, II, III und IV oder über die in 
diesen Teilen vorgesehene Förderung 'der 
Zielsetzungen zu beraten, sowie solche 
Aufgaben zu erfüllen, die ihm nach diesem 
Übereinkommen oder vom Rat für den 
Handel mit Waren übertragen werden. Das 
Komitee ersucht das im Absatz 2 erwähnte 
Technische Komitee gegebenenfalls um Infor
mationen und Beratung über Angelegenheiten, 
die sich auf dieses Übereinkommen beziehen. 
Das Komitee kann das Technische Komitee 
auch um andere Arbeiten ersuchen, die es zur 
Förderung der oben erwähnten Zielsetzungen 
dieses übereinkommen für geeignet hält. Das 
WTO-Sekretariat ist als Sekretariat für das 
Komitee tätig. 

2. Ein Technisches Komitee für Ursprungsregeln 
(in diesem Übereinkommen "das Technische 
Komitee" genannt) wird hiermit unter der 
Schirmherrschaft des Rates für die Zusam
menarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens 
(CCC), wie im Anhang I angeführt, einge
setzt. Das Technische Komitee führt die im 
Teil IV geforderten. und im Anhang I vorge
sehenen technischen Arbeiten durch. Das 
Technische Komitee ersucht das Komitee 
gegebenenfalls um Informationen und Bera
tung über Angelegenheiten, die sich auf dieses 
übereinkommen beziehen. Das Technische 
Komitee kann das Komitee auch um andere 
Arbeiten ersuchen, die es zur Förderung der 
oben erwähnten Zielsetzungen für geeignet 
hält. Das CCC-Sekretariat ist als Sekretariat 
für das Technische Komitee tätig. 

Artikel 5 

Informationen und Verfahren für die Änderung und 
Einführung neuer Ursprungsregeln 

1. Jedes Mitglied stellt dem Sekretariat innerhalb 
von 90 Tagen nach dem für das Mitglied 
wirksamen Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens seine Ursp~ngsregeln, richterlichen 
Entscheidungen und Verwaltungsanordnun
gen von allgemeiner Anwendung zur Verfü
gung, die sich auf die zu diesem Zeitpunkt in 
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Kraft stehenden Ursprungsregeln beziehen. 
Wenn aus Versehen eine Ursprungsregelung 
nicht zur Verfügung gestellt worden ist, wird 
das betreffende Mitglied sie nach Bekanntwer
den dieses Umstandes unverzüglich zur 
Verfügung stellen. Die erhaltenen Informa
tionslisten sind im Sekretariat verfügbar und 
werden vom Sekretariat an die Mitglieder 
verteilt. 

2. Im Verlaufe des im Artikel 2 vorgesehenen 
Zeitraums werden die Mitglieder, die andere 
als geringfügige Änderungen ihrer Ursprungs
regeln einführen, oder die neue Ursprungs
regeln einführen, die für die Zwecke dieses 
Artikels jede im Absatz 1 erwähnte 
Ursprungsregelung umfaßt und nicht dem 
Sekretariat zur Verfügung gestellt wurde, 
eine Mitteilung mindestens 60 Tage vor dem 
Inkrafttreten der geänderten oder neuen 
Regelung derart veröffentlichen, daß die 
interessierten Parteien in die Lage versetzt 
werden, die beabsichtigte Änderung oder 

, Neueinführung einer Ursprungsregelung ken
nen zu lernen, außer es ergeben sich für ein 
Mitglied außergewöhnliche Umstände oder 
solche drohen sich zu ergeben. In diesen 
außergewöhnlichen Fällen veröffentlichen die 
Mitglieder sobald wie möglich die geänderte 
oder neue Regelung. 

Artikel 6 

Überprüfung 

1. Das Komitee überprüft jährlich die Durch
führung und Wirksamkeit der Teile II und III 
dieses übereinkommens unter Bedachtnahme 
auf seine Zielsetzungen. Das Komitee unter
richtet jährlich den Rat für den Handel mit 
Waren über die Entwicklungen im Verlaufe 
der überprüfungszeiträume. 

2. Das Komitee überprüft die Bestimmungen der 
! eile I, II und III und schlägt notwendige 
Anderungen vor, um den Ergebnissen des 
Harmonisierungsarbeitsprogramms Rechnung 
zu tragen. 

3. Das Komitee richtet im Einvernehmen mit 
dem Technischen Komitee einen Mechanis
mus ein, um Änderungen zu prüfen und 
vorzuschlagen, wobei es die im Artikel 9 
angeführten Zielsetzungen und Grundsätze 
berücksichtigt. Dies kann Fälle einschließen, 
in denen die Regeln besser handhabbar 
gem~cht oder unter Berücksichtigung neuer 
Herstellungsverfahren, die durch technologi
sche Änderungen bewirkt werden, auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 

Artikel 7 

Konsultationen 

Die Bestimmungen 'des Artikels XXII des 
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung 

über Streitbeilegung, finden auf dieses überein
kommen Anwendung. 

Artikel 8 

Streitbeilegung 

Die Bestimmungen des Artikels XXIII des 
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung 
über Streitbeilegung, finden auf dieses überein
kommen Anwendung. 

TEIL IV 

HARMONISIERUNG DER URSPRUNGS
REGELN 

Artikel 9 

Zielsetzungen und Grundsätze 

1. Im Hinblick auf die Harmonisierung der 
Ursprungsregeln und, unter anderem, die 
Ermöglichung einer größeren Sicherheit bei 
der Abwicklung des Welthandels, nimmt die 
Ministerkonferenz im Einvernehmen mit dem 
CCC das nachstehende Arbeitsprogramm auf 
der Grundlage folgender Grundsätze an: 
a) Ursprungsregeln sollen in gleicher Weise 

für alle im Artikel 1 genannten Zwecke 
angewendet werden; 

b) Ursprungsregeln sollen jenes Land als 
Ursprungsland einer bestimmten Ware 
festlegen, in dem die Ware zur Gänze 
erzeugt worden ist, oder, wenn mehr als 
ein Land an der Erzeugung der Ware 
beteiligt ist, das Land, in dem die letzte 
wesentliche Be- oder Verarbeitung statt
gefunden hat; 

c) Ursprungsregeln sollen objektiv, leicht 
verständlich und vorhersehbar sein; 

d) ungeachtet der Maßnahme oder des 
Instruments, an die bzw. an das sie 
gebunden sein können, sollen Ursprungs
regeln nicht unmittelbar oder mittelbar als 
Mittel zur Verfolgung von Handelszielen 
dienen. Sie sollen an sich keine beschrän
kenden, störenden oder verzerrenden 
Wirkungen" auf den internationalen Han
del hervorrufen. Sie sollen keine unge
bührlich strengen Erfordernisse auferlegen 
oder die Erfüllung bestimmter Bedingun
gen verlangen, die nicht mit der Be- oder 
Verarbeitung als Voraussetzung für die 
Bestimmung des Ursprungslandes im 
Zusammenhang stehen. Jedoch können 
Kosten, die nicht unmittelbar mit der Be
oder Verarbeitung im Zusammenhang 
stehen, für die Zwecke der Anwendung 
des wertmäßigen Prozentsatzkriteriums 
herangezogen werden; 

e) Ursprungsregeln sollen in einer in sich 
übereinstimmenden, einheitlichen, unpar-
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teiischen und angemessenen Form voll
ziehbar sein; 

f) Ursprungsregeln sollen kohärent sein; 
g) Ursprungsregeln sollen auf einem positi

ven Konzept beruhen. Negative Maßstäbe 
können zur KlarsteIlung eines positiven 
Konzepts verwendet werden. 

Arbeitsprogramm 

2. a) Das Arbeitsprogramm wird so bald wIe 
möglich nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens in Angriff genommen 
und innerhalb von drei Jahren nach 
Arbeitsbeginn abgeschlossen. 

b) Das im Artikel 4 angeführte Komitee und 
das Technische' Komitee sind geeignete 
Organe für die Erledigung dieser Arbei
ten. 

c) Um für einen umfassenden Leistungsein
satz des CCC vorzusorgen, wird das 
Komitee das Technische Komitee ersu
chen, seine Auswertungen und Ansichten 
bekanntzugeben, die sich aus den Arbei
ten ergeben, die nachstehend auf der 
Grundlage der im Absatz 1 angeführten 
Grundsätze dargestellt sind. Um zeitge
recht das Arbeitsprogramm für die 
Harmonisierung abzuschließen, werden 
diese Arbeiten nach Warensektoren, 
entsprechend den verschiedenen Kapiteln 
und Abschnitten des Harmonisierten 
Nomenklatursystems (HS) durchgeführt. 

(i) Zur Gänze erzeugt und geringfügige 
Be- oder Verarbeitungen 
Das Technische Komitee wird har
monisierte Definitionen entwickeln 
über: 

die Waren, die zur Gänze als in 
einem Land erzeugt angesehen 
werden. Diese Arbeiten werden 
so ausführlich wie möglich zu 
verrichten sein; 
geringfügige Be- oder Verarbei
tungsvorgänge, die für sich selbst 
nicht ursprungs begründend für 
eine Ware sin,d. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten wer
den dem Komitee innerhalb von drei 
Monaten nach Erhalt des Ersuchens 
des Komitees vorgelegt. 

(ii) Wesentliche Be- oder Verarbeitung 
- Wechsel der Einreihung in den 
Zolltarif 

Das Technische Komitee wird 
auf der Grundlage des Krite
riums der wesentlichen Be- oder 
Verarbeitung folgendes prüfen 
und, erarbeiten: die Brauchbar
keit des Wechsels der Tarif
Unternummer oder Nummer bei 
der Ausarbeitung von Ursprungs-

(iii) 

regeln für bestimmte Waren oder 
einen Warensektor und gegebe
nenfalls den Mindestwechsel im 
Rahmen der Nomenklatur, der 
dieses Kriterium erfüllt. 
Das Technische Komitee wird die 
vorstehenden Arbeiten nach 
Waren aufteilen und hiebei die 
Kapitel und Abschnitte der HS
Nomenklatur berücksichtigen und 
die Ergebnisse seiner Arbeiten 
zumindest auf Vierteljahresbasis 
dem Komitee vorlegen. Das 
Technische Komitee wird die 
vorstehenden Arbeiten innerhalb 
von einem Jahr und drei Mona
ten ab Erhalt des Ersuchens des 
Komitees abschließen. 

Wesentliche Be- oder Verarbeitung 
- zusätzliche Kriterien 
Bei Abschluß der Arbeiten nach lit. 
(ii) für jeden Warensektor oder 
einzelne Warengruppe, wo die aus
schließliche Verwendung der HS
Nomenklatur das Kriterium der 
wesentlichen Be- oder Verarbeitung 
nicht zuläßt, wird das Technische 
Komitee: 

auf der Grundlage des Kriteriums 
der wesentlichen Be- oder Verar
beitung die Brauchbarkeit in einer 
ergänzenden oder ausschließli
chen Form anderer Erfordernisse 
prüfen und erarbeiten, einschließ
lich wertmäßiger Prozentsätze 4) 
und/ oder Be- oder Verarbei
tungsvorgänge 5) bei der Ausar
beitung von Ursprungsregeln für 
bestimmte Warengruppen oder 
einen Warensektor ; 
Erläuterungen für seine V orschlä
ge vorsehen; 
die vorstehenden Arbeiten nach 
Waren aufteilen und hiebei die 
Kapitel oder Abschnitte der HS
Nomenklatur berücksichtigen und 
die Ergebnisse seiner Arbeiten 
zumindest auf Vierteljahresbasis 
dem Komitee vorlegen. Das 
Technische Komitee wird die 
vorstehenden Arbeiten innerhalb 
von zwei Jahren und drei Mona
ten ab Erhalt des Ersuchens des 
Komitees abschließen. 

4) Wenn das Wertkriterium vorgeschrieben ist, wi.rd die 
Berechnungsmethode für den Prozentsatz ebenfalls m den 
Ursprungsregeln angegeben, . 

5) Wenn das Kriteriu~ der. Be- oder VerarbeItungs
vorgänge vorgeschrieben Ist, wIrd der ursprungsbegrun
dende Vorgang an den betreffenden Waren genau 
bezeichnet. 
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Funktion des Komitees 

3. Auf der Grundlage der im Absatz 1 enthalte
nen Grundsätze: 
a) prüft das Komitee die Erläuterun.gen und 

Avis des Technischen Komitees In regel
mäßigen Zeitabständen im Einklang. mit 
dem Zeitrahmen nach Absatz 2 lit. c (i), 
(ii) und (iii) um solche Erläuterungen und 
Avis zu bestätigen. Das Komitee kann das 
Technische Komitee ersuchen, seine 
Arbeiten zu verfeinern oder weiter aus
zuführen und/ oder neue Ansätze zu 
entwickeln. Zur Unterstützung des Tech
nischen Komitees soll das Komitee seine 
Gründe für das Ersuchen um zusätzliche 
Arbeit dai-legen und gegebenenfalls alter
native Ansätze vorschlagen; 

b) prüft das Komitee bei Abschluß der 
gesamten im' Absatz 2 lit. c (i), (ii) und 
(iii) definierten Arbeiten die Ergebnisse im 
Lichte ihres Gesamtzusanimenhangs. 

Ergebnisse des Harmonisierungsarbeitsprogramms 
und Folgearbeit 

4. Die Ministerkonferenz legt die Ergebnisse des 
. Harmonisierungsarbeitsprogramms in 'einem 
Anhang als integrierenden Bestandteil dieses 
,Übereinkommens fest 6). Die Ministerkonfe
renz legt einen Zeitrahmen für das Inkraft
treten dieses Anhangs fest. 

Anhang I 

TECHNISCHES KOMITEE FÜR 
URSPRUNGSREGELN 

Aufgaben 

1. Die ständigen Aufgaben des Technischen 
Komitees umfassen folgende: 
a) auf Antrag jedes Mitglieds des Techni

. schen Komitees, Prüfung spezifischer 
technischer Probleme, die sich bei der 
täglichen Vollziehung der Ursprungsr~
geln der Mitglieder ergeben, und .Ertel
lung von Gutachten über geeIgnete 
Lösungen auf der Grundlage der vorge
brachten Tatsachen; 

b) Verschaffung von Informationen und 
Beratung in Angelegenheiten betreffend 
die Ursprungsbestimmungen von Waren 
auf Antrag jedes Mitglieds oder des 
Komitees; 

c) Ausarbeitung und Verteilung von periodi
schen Berichten über die technischen 
Aspekte der Wirksamkeit und des Zustan
des dieses Übereinkommens; 

6) Gleichzeitig werden überlegu?gen über Y er~inba
rungen zur Streitbeilegung bezüglich der tanfanschen 
Einreihung angestellt. 

d) jährliche Überprüfung der tech?ischen 
Aspekte der Durchführung urid WIrksam
keit der Teile 11 und 111. 

2. Das Technische Komitee beschäftigt sich mit 
solchen anderen Aufgaben, die das Komitee 
von ihm verlangen kann. 

3. Das Technische Komitee ist bestrebt, seine 
Arbeit über bestimmte Angelegenheiten, vor 
allem jene, die ihm von Mitgliedern . des 
Komitees übertragen werden, in einer ange
messen kurzen Frist zu beenden. 

4. Jedes Mitglied hat das R~cht, im Techn!sc~en 
Komitee vertreten zu sein. Jedes MItglIed 
kann einen Delegierten und einen oder 
mehrere Stellvertreter als seine Vertreter im 
Technischen Komitee nominieren. Ein so 
vertretenes Mitglied im Technischen Komi
tee wird im folgenden als "Mitglied" des 
Technischen Komitees bezeichnet. Vertreter 
von Mitgliedern des Technischen Ko~itees 
können bei Tagungen des Techmschen 
Komitees von Beratern unterstützt werden. 
Das WTO-Sekretariat kann ebenfalls bei 
solchen Tagungen als Beobachter zugegen 
sem. 

5. Mitglieder desCCC, die nicht Mitglieder der 
WTO sind können bei Tagungen des 
Technischen' Komitees durch einen Delegier
ten oder einen oder mehrere Stellvertreter 
v~rtr~ten' sein. Solche Vertreter sind bei 

'Tagungen des Technischen' Komitees als 
Beobachteranwesend.·. ..' 

6. Vorbehaltlich der Zustim'mungdes Vorsitzen-
':' '~a-en des Technischen Komitees kann der 

Generalsekretär des CCC (im folgenden "der 
Generalsekretax" genannt) Vertreter von 
R~gierungen, die weder Mitgli~der d~r 
WTO noch Mitglieder des CCC SInd, sO:,"Ie 
V~rtreter internationaler Regierungsorgamsa
tionen und Handelsvereinigungen zur Teil
nahme an Tagungen des Technischen Komi
tees als Beobachter einladen. 

7. Nominierungen von Delegierten, Stellvertr~
tern und Beratern für Tagungen des Techm

"schen Komitees werden an den General
sekretär gerichtet. 

8. Das Technische Komitee tagt nach Bedarf, 
jedoch mindestens einmal im Jahr. 

Verfahren 

9. Das Technische 
Vorsitzenden und 
geln fest. 

Komitee wählt seinen 
legt" seine Verfahrensre-

Anhang 11 

GEMEINSAME ERKlÄRUNG IN BEZUG AUF 
PRÄFERENTIELLE URSPRUNGSREGELN 

1. In Anerkennung, daß einige Mitglied~r 
präferentielle Ursprungsregeln anwenden, dIe 
gegenüber nichtpräferentiellen Ursprungsre-
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geln unterschiedlich sind, kommen die 
Mitglieder hiermit wie folgt überein. 

2. Für die Zwecke dieser Gemeinsamen Erklä
rung werden präferentielle Ursprungsregeln 
als jene Gesetze, Verordnungen und Verwal
tungsvorschriften von allge~einer ~w~n
dung definiert, die von Jedem MItglIed 
angewendet werden, um festzustellen,. ob 
Waren der Präferenzbehandlung nach emem 
vertraglichen oder autonomen Handelssystem 
hinsichtlich der Gewährung von Zollpräferen
zen unterliegen, die über die Anwendung des 
Artikels 1 Absatz 1 des GA TI 1994 hinaus
gehen. 

3. Die Mitglieder kommen überein und stellen 
sicher, daß: 
a) wenn sie Verwaltungsvorschriften. von 

allgemeiner Anwendung erlassen, dIe zu 
erfüllenden Erfordernisse klar definiert 
werden müssen. Im besonderen: 

(i) in Fällen, in denen das Kriterium des 
Wechsels der tarifarischen Einreihung 
angewendet wird, muß eine derartige 
präferentielle Ursprungsregel und 
jedwede Ausl1ahmen zu dieser Regel 
eindeutig die Unternummern oder 
Nummern im Rahmen der Zolltarif

. nomenklatur anführen, die von dieser 
Regel erfaßt werden; 

(ii) in Fällen, in denen das wertmäßige 
Prozentsatzkriterium angewendet 
wird, wird die Berechnungsmethode 
dieses Prozentsatzes ebenfalls in den 
präferentiellen Ursprungs regeln ange-
führt; . 

(iii) in Fällen, in denen das Kriterium der 
Be- oder Verarbeitung vorgeschrie
ben ist, wird der präferentielle 
ursprungsbegründende Vorgang 
genauangeführt; 

b) ihre präferentiellen Ursprungsregeln auf 
einem positiven Konzept beruhen. Präfe
rentielle Ursprungsregeln, die angeben, 
was nicht ursprungsbegründend ist (nega
tives Konzept), sind als Teil einer Klar
stellung eines positiven Konzepts zulässig 
oder in einzelnen Fällen, in denen eine 
positive Feststellung des präferentiellen 
Ursprungs nicht erforderlich ist; 

c) ihre Gesetze, Verordnungen, richterlichen 
Entscheidungen und V erwaltungsanord
nungen von allgemeiner Anwendung, die 
sich auf' präferentielle Ursprungsregeln 
beziehen, so veröffentlicht werden, als 
ob sie den Bestimmungen des Artikels. X 
Absatz 1 des GA TI 1994 unterlägen und 
mit ihnen im Einklang stünden; 

d) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs 
oder einer Person aus vertretbarem Anlaß, 
Feststellungen des präferentiellen Ur
sprungs, die sie einer Ware gewähren 

würden, sobald wie möglich aber nicht 
später als 150 Tage nach einem Antrag 
auf eine solche Feststellung gemacht 
werden, vorausgesetzt, daß alle erfor~er
lichen Unterlagen vorgelegt worden smd. 
Anträge auf solche Feststellungen werden 
entgegengenommen, bevor das Handels
geschäft mit den betreffenden Waren 
beginnt und können zu jedem späteren 
Zeitpunkt entgegengenommen werden. 
Solche Feststellungen bleiben drei Jahre 
in Geltung, vorausgesetzt, daß die Tat
sachen und Bedingungen, einschließlich 
der präferentiellen Ursprungsr~geln, u?ter 
denen sie getroffen worden smd, weIter
hin vergleichbar sind. Solche Feststell~n
gen werden nicht länger in Geltung sem, 
wenn eine gegenteilige Entscheidung .zur 
Feststellung bei einer im Zuge emer 
überprüfung im Sinne des lit. f getroffen 
wird, vorausgesetzt, daß die betroffenen 
Parteien im Voraus informiert werden. 
Solche Feststellungen werden vorbehalt
lich der Bestimmungen nach lit. g öffent-
lich zugänglich gemacht; . 

e) falls Anderungen in ihren präferenu~llen 
Ursprungsregeln oder neue präferenuel~e 
Ursprungsregeln eingeführt werden, sIe 
solche Anderungen, wie sie in ihren 
Gesetzen oder Verordnungen definiert' 
sind und unbeschadet ihrer Gesetze oder 
Verordnungen, nicht rückwirkend anwen-
den; . 

f) jede administrative Tätigkeit, die sie in 
bezug auf die Festsetzung des präferen
tiellen Ursprungs ausführen, durch 
gerichtliche, schiedsgerichtliche oder Ver
waltungsinstanzen und Verfahren über
prüfbar ist, unabhängig von der Behörd~, 
die die Feststellung erlassen hat und dIe 
Änderung oder Aufhebung der Feststel
lung bewirken kann; 

g) alle Informationen, die ihrer Natur nach 
vertraulich sind oder die auf einer 
vertraulichen Grundlage für die Zwecke 
der Anwendung von präferentiellen 
Ursprungsregeln zur Verfügung gestellt 
werden von den betreffenden Behörden 
streng ~ertraulich behandelt werden, die 
sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der 
Person oder Regierung, die solche Infor
mationen zur Verfügung stellen, nicht 
preisgeben, ausgenommen sowe!t 
erforderlich - im Zusammenhang mIt 
Gerichtsverfahren. 

4. Die Mitglieder komqten überein, . dem· 
Sekretariat unverzüglich ihre präferenuellen 
Ursprungsregeln Zur Verfügung zu stellen, 
einschließlich einer Zusammenstellung von 
präferentiellen Regelungen, auf die sie 

. richterliche Entscheidungen und Verwaltungs-
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anordnungen von allgemeiner Anwendung in 
bezug auf ihre präferentiellen Ursprungsre
geln, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens für das betreffende Mit
glied wirksam sind, anwenden. überdies 
kommen die Mitglieder überein, alle Ände
rungen ihrer präferentiellen Ursprungsregeln 
oder neuer präferentieller Ursprungsregeln so 
bald wie möglich dem Sekretariat bekannt
zugeben. Die vom Sekretariat erhaltenen und 
dort verfügbaren Informationslisten werden 
an die Mitglieder vom Sekretariat verteilt. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
EINFUHRLIZENZVERFAHREN 

Die Mitglieder, 

im Hinblick auf die Multilateralen Handels
verhandlungen ; 

in dem Wunsch, die Zielsetzungen des 
GA TI 1994 zu fördern; 

in Anbetracht der besonderen Handels-, Ent
wicklungs- und Finanzbedürfnisse der Entwick
lungsland -Mitglieder; 

in Anerkennling, daß automatische Einfuhrli
zenzverfahren für bestimmte Zwecke sinnvoll sind, 
aber zur Beschränkung des Handels nicht benutzt 
werden sollen; 

in Anerkennung, daß Einfuhrlizenzverfahren zur 
Verwaltung von Maßnahmen angewendet werden 
können, die auf Grund der einschlägigen Bestim
mungen des GA TI 1994 erlassen worden sind; 

in Anerkennung, der für Einfuhrlizenzverfahren 
geltenden Bestimmungen des GA TI 1994; 

in dem Wunsch,. sicherzustellen, daß Einfuhrli
zenzverfahren nicht in einer den Grundsätzen und 
Verpflichtungen des GA TI 1994 widersprechen
den Art und Weise benutzt werden; 

in Anerkennung, daß der internationale Handel 
durch unangemessene Anwendung von Einfuhrli
zenzverfahren behindert werden könnte; 

in der Überzeugung, daß das Einfuhrlizenz
verfahren, insbesondere das nicht automatische 
Einfuhrlizenzverfahren, in einer transparenten und 
berechenbaren Art und Weise durchgeführt werden 
soll; 

in Anerkennung, daß die nichtautomatischen 
Lizenzverfahren verwaltungsmäßig nicht belasten
der als für die Verwaltung der betreffenden 
Maßnahmen notwendig sein sollen; 

in dem Wunsch, die Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungspraktiken im internationalen Handel 
zu vereinfachen und transparent zu gestalten und 
eine angemessene und gerechte Anwendung und 

Durchführung dieser Verfahren und Praktiken 
sicherzustellen; 

in dem Wunsch, ein Konsultationsverfahren zu 
schaffen und für die rasche, wirksame und gerechte 
Beilegung von Streitfällen im Rahmen dieses 
übereinkommens zu sorgen; 

kommen hiermit wie folgt überein : 

Artikel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Im Sinne dieses übereinkommens sind 
Einfuhrlizenzverfahren die Verwaltungsver
fahren 1) zur Durchführung von Einfuhrli
zenzregelungen, bei denen die Vorlage eines 
Antrags oder anderer Unterlagen (außer den 
für Zollzwecke) bei der zuständigen Behör
de als Vorbedingung für die Einfuhr in das 
Zollgebiet des einführenden Mitglieds vor
geschrieben ist. 

2. Die Mitglieder stellen sicher, daß die 
-Verwaltungsverfahren zur Durchführung 
von Einfuhrlizenzregelungen mit den ein
schlägigen Bestimmungen des GA TI 1994 
einschließlich seiner Anhänge und Proto
kolle in der Auslegung durch dieses über
einkommen übereinstimmen, um Handels
verzerrungen zu vermeiden, die sich aus 
einer unangemessenen Anwendung dieser 
Verfahren ergeben können, wobei die Ziele 
der wirtschaftlichen Entwicklung und die 
Finanz- und Handelsbedürfnisse der Ent
wicklungsland-Mitglieder 2) in Betracht zu 
ziehen sind. 

3. Die Regeln für Einfuhrlizenzverfahren 
müssen in ihrer Anwendung neutral sein 
und in angemessener und gerechter Weise 
gehandhabt werden. 

4. a) Die Regeln und alle Angaben über die 
Verfahren der AntragsteIlung einschließ
lich der Personen, Unternehmen und 
Institutionen, die Anträge stellen können, 
die betreffende(n) Verwaltungsstelle(n) 
sowie die Listen lizenzpflichtiger Waren 
werden innerhalb kürzester Frist in den 
dem im Artikel 4 vorgesehenen Komitee 
für Einfuhrlizenzverfahren (in diesem 
übereinkommen "Komitee" genannt) 
notifizierten Quellen in kürzester Frist 
in einer Art und Weise veröffentlicht, die 
den Regierungen 3) und dem Handel die 
Möglichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu 

1) Diese Verfahren umfassen "Lizenzverfahren " sowie 
andere ähnliche Verwaltungsverfahren. 

2) Nichts in diesem übereinkommen bedeutet, daß die 
Grundlage, das Ausmaß oder die Dauer einer Ma.ßnahme 
gemäß einem Lizenzverfahren nach diesem Uberein
kommen in Frage gestellt wird. 

3) Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der 
Ausdruck "Regierungen" auch die zuständigen Behörden 
der Europäischen Gemeinschaften. 
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nehmen. Solche Veröffentlichungen wer
den, wenn möglich, 21 Tage vor dem 
rechtswirksamen Zeitpunkt der Erforder
nisse, aber in jedem Fall nicht später als 
zu diesem Zeitpunkt, erfolgen. Jede 
Ausnahme, Beseitigung oder Änderung 
von Regeln für Lizenzverfahren oder der 
Liste der einfuhrlizenzpflichtigen Waren 
werden ebenfalls innerhalb kürzester 
Frist in der gleichen Art und Weise, 
wie oben dargelegt, veröffentlicht. 
Kopien dieser Veröffentlichung werden 
auch dem Sekretariat zur Verfügung 
gestellt. 

b) Mitgliedern, die schriftliche Stellungnah
men abgeben wollen, wird auf Ersuchen 
die Möglichkeit gegeben, diese Stellung
nahmen . zu erörtern. Das betreffende 
Mitglied wird diese Stellungnahmen und 
die Ergebnisse der Erörterungen gebüh
rend in Betracht ziehen. 

5. Die Antragsformulare und gegebenenfalls 
die Verlängerungsformulare werden so ein
fach wie möglich gestaltet. Dokumente und 
Angaben, die für unbedingt notwendig für 
die ordnungsgemäße Durchführung der 
Lizenzregelung gehalten werden, können 
bei der AntragsteIlung verlangt werden. 

6. Die Antragsverfahren und gegebenenfalls die 
Verlängerungsverfahren werden so einfach 
wie möglich gestaltet. Den Antragstellern 
wird eine angemessene Frist für die Ein
bringung von Lizenzanträgen gesetzt. Im 
Falle eines Endtermins soll die Frist 
mindestens' 21 Tage init Verlängerungsmög
lichkeit betragen, wenn innerhalb dieser Frist 
zu wenige Anträge eingelangt sind. Die 
Antragsteller brauchen sich im Zusammen
hang mit einem Antrag nur an eine Behörde 
wenden. Wenn es unvermeidlich ist, sich 
mehr als an eine Behörde zu wenden, wird 
sich der Antragsteller nicht an mehr als drei 
Behörden wenden müssen. 

7. Anträge dürfen wegen geringfügiger Fehler 
in den Unterlagen, durch die sich die darin 
enthaltenen wesentlichen Angaben nicht 
ändern, nicht' zurückgewiesen werden. Bei 
Unterlassung oder Irrtümern im Zusammen
hang mit den Unterlagen oder Verfahren, 
die offensichtlich ohne betrügerische Absicht 
oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, 
darf keine schwerere Strafe verhängt 
werden, als nötig ist, um lediglich eine 
Warnung auszudrücken. 

8. Lizenzpflichtige Einfuhren dürfen wegen 
geringfügiger Abweichungen des Wertes, 
der Menge oder des Gewichts von den 
Angaben in der Lizenz nicht zurückgewie
sen werden, wenn diese Abweichungen 
während des Transports eingetreten sind 
oder mit der Massengutladung zusammen-

hängen oder wenn es sich um andere, mit 
der üblichen Handelspraxis zu vereinbaren
de geringfügige Abweichungen handelt. 

9. Die für die Bezahlung von lizenzpflichtigen 
Einfuhren benötigten Devisen werden den 
Lizenzinhabern auf derselben Grundlage zur 
Verfügung gestellt wie Importeuren von 
Waren, für die keine Einfuhrlizenzen 
verlangt werden. 

10. Im Hinblick auf die Ausnahmen zur 
Wahrung der Sicherheit gilt Artikel XXI 
des GATT 1994. 

11. Dieses übereinkommen verpflichtet ein Mit
glied nicht zur Preisgabe vertraulicher Aus
künfte, deren Veröffentlichung die Durch
führung der Rechtsvorschriften behindern 
oder sonst dem öffentlichen Interesse 
zuwiderlaufen oder die berechtigten Wirt
schaftsinteressen bestimmter öffentlicher 
oder privater Unternehmen schädigen würde. 

Artikel 2 

Automatische Einfuhrlizenzverfahren 4) 

1. Automatische Einfuhrlizenzverfahren sind Ein
fuhrlizenzverfahren, bei denen die Anträge in 
allen Fällen in übereinstimmung mit Erforder
nissen des Absatz 2. lit. a bewilligt werden. 

2. Die folgenden Bestimmungen 5) gelten 
zusätzlich zu Artikel 1 Absätze 1 bis 11 und 
Absatz 1 dieses Artikels für automatische 
Einfuhrlizenzverfahren : 
a) Automatische Lizenzverfahren dürfen 

nicht so gehandhabt werden, daß sIe 
beschränkende Auswirkungen auf die 
unter automatische Lizenzverfahren fal
lenden Einfuhren haben. Automatische 
Lizenzverfahren gelten als handelsbe
schränkend, außer, unter anderem: 

(i) jede Person,' Unternehmen oder 
Institution, die im einführenden Mit
glied die gesetzlichen Voraussetzun
gen für die Einfuhr von unter 
automatische Lizenzverfahren fallen
den Waren erfüllt, ist gleichermaßen 
berechtigt, Einfuhrlizenzen zu bean
tragen und zu erhalten; 

(ii) Lizenzanträge können an jedem 
Arbeitstag vor der Zollabfertigung 
der Waren eingereicht werden; 

4) Einfuhrlizenzverfahren, bei denen eine Sicherheit 
verlangt wird, fallen in den Anwendungsbereich der 
Absätze 1 und 2, sOfern sie keine einfuhrbeschränkende 
Wirkung haben. 

5) Ein Entwicklungsland-Mitglied, das nicht Partei des 
am 12. April 1979 unterzeichneten übereinkommens über 
Einfuhrlizenzverfahren ist, und bestimmte Schwierigkei
ten mit den Anforderungen gemäß lit. a (ii) und (iii) hat, 
kann nach Notifikation an das Komitee die Anwendung 
dieser lit. um höchstens zwei Jahre nach dem Inkraft
treten des wrO-Abkommens für das betreffende 
Mitglied aufschieben. 
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(iii) Lizenzanträge, die richtig-und voll
ständig eingereicht werden, werden 
umgehend bewilligt, sofern dies ver
waltungsmäßig durchführbar ist, in 
jedem Fall aber innerhalb von 
höchstens 10 Arbeitstagen. 

b) Die Mitglieder anerkennen, daß automa
tische Einfuhrlizenzverfahren immer dann 
notwendig sein können, wenn andere 
geeignete Verfahren nicht zur Verfügung 
stehen. Automatische Einfuhrlizenzverfah
ren können so lange beibehalten werden, 
wie die Umstände, die zu ihrer Ein
führung Anlaß gaben, fortbestehen oder 
die ihnen zugrundeliegenden Verwal
tungszwecke nicht in einer angemessene
ren Art und Weise erreicht werden 
können. 

Artikel 3 

Nichtautomatische Einfuhrlizenzverfahren 

1. Die folgenden Bestimmungen gelten zusätz
lich zu Artikel 1 Absätze 1 bis 11 für 
nichtautomatische Einfuhrlizenzverfahren. 
Nichtautomatische Einfuhrlizenzverfahren 
sind Einfuhrlizenzverfahren, die nicht unter 
Artikel 2 Absatz 1 fallen. 

2. Nichtautomatische Lizenzverfahren dürfen 
außer der durch die Verhängung der Ein
fuhrbeschränkung verursachten keine zusätz
lichen handelsbeschränkenden oder handels
verzerrenden Wirkungen haben. Nichtauto
matische Lizenzverfahren werden in Ausmaß 
und Dauer der Maßnahme, die sie erzielen 
sollen, entsprechen und werden verwaltungs
mäßig nicht belastender sein, als für die 
Verwaltung der Maßnahme unbedingt not
wendig ist. 

3. Im Falle von Lizenzerfordernissen zu anderen 
Zwecken als- die Durchführung von mengen
mäßigen Beschränkungen veröffentlichen die 
Mitglieder ausreichende Auskünfte für andere 
Mitglieder und den Handel zwecks Kennt
nisnahme der Grundlagen für die Bewilligung 
und! oder Zuteilung der Lizenzen. 

4. Wenn ein Mitglied für Personen, Unter
nehmen oder Institutionen die Möglichkeit 
vorsieht, Ausnahmen oder Abweichungen von 
den Lizenzerfordernissen zu beantragen, wird 
es sowohl diesen Umstand als auch eine 
Auskunft wie ein solcher Antrag zu stellen ist 
und, soweit wie möglich, einen Hinweis auf 
die Umstände, welche bei diesen Anträgen in 
Betracht gezogen werden, in die gemäß 
Artikel 1 Absatz 4 veröffentlichte Mitteilung 
aufnehmen. 

5. a) Die Mitglieder erteilen auf Ersuchen eines 
Mitglieds, das am Handel mit einer Ware 
interessiert ist, alle einschlägigen Aus
künfte über: 

(i) die Verwaltung der Beschränkungen; 
(ii) die innerhalb eines nicht weit zurück

liegenden Zeitraums erteilten Ein
fuhrlizenzen ; 

(iii) die Auf teilung dieser Lizenzen auf 
die Lieferländer; 

(iv) soweit durchführbar, Einfuhrstatisti
ken (dh. Wert und! oder Menge) 
über die einfuhrlizenzpflichtigen 
Waren. Von den Entwicklungsland
Mitgliedern wird nicht erwartet, daß 
sie in dieser Hinsicht zusätzliche 
administradve oder finanzielle Bela
stungen auf sich nehmen. 

b) Mitglieder, die Lizenzverfahren zur Ver
waltung von Kontingenten anwenden, 
veröffentlichen die Gesamthöhe der Men
gen- und!oder Wertkontingente, Beginn 
und Ende des Kontingentzeitraums und 
alle eintretenden Änderungen innerhalb 
der im Artikel 1 Absatz 4 .festgelegten 
Frist und in solcher Art und Weise, die 
den Regierungen und dem Handel die 
Möglichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu 
nehmen. 

c) Werden Kontingente unter Lieferländern 
aufgeteilt, so wird das diese Beschränkun
gen anwendende Mitglied alle anderen an 
der Lieferung der betreffenden Ware 
interessierten Mitglieder innerhalb kürze
ster Frist über die verschiedenen Liefer
Iändern zugeteilten Anteile der Mengen 

. oder Warenkontingente im laufenden 
Zeitraum unterrichten und alle ·für diesen 
Zweck nützlichen Angaben ,innerhalb der 
im Artikel 1 Absatz 4 festgelegten Frist 
,und in solcher Art und Weise veröffent
lichen, die den Regierungen und dem 
Handel die Möglichkeit gibt, von ihnen 
Kenntnis zu nehmen. 

d) In Fällen, die ein frühes Eröffnungsdatum 
für" Kontingente notwendig machen, soll 
die im Artikel 1 Absatz 4 genannte Aus
kunft in der im Artikel 1 Absatz 4 
festgelegten Frist und in einer Art und 
Weise veröffentlicht werden, die den 
Regierungen und dem Handel die Mög
lichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu 
nehmen. 

e) Jede Person, Unternehmen oder Institu
tion, die im einführenden Mitglied die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist 
gleichermaßen berechtigt, eine Lizenz zu 
beantragen und für eine Bewilligung in 
Betracht gezogen zu werden. Wird ein 
Lizenzantrag nicht bewilligt, so sind d~m 
Antragsteller auf Ersuchen die Gründe 
hierfür mitzuteilen; der Antragsteller hat 
das Recht, nach Maßgabe der innerstaat
lichen Rechtsvorschriften qder Verfahren 
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des einführenden Mitglieds Rechtsmittel 
einzulegen. 

±) Die Frist für die Behandlung von 
Anträgen wird - von Gründen, die 
außerhalb der Kontrolle des Mitglieds 
sind, abgesehen - nicht länger sein als 
30 Tage, wenn die Anträge als erhalten 
angesehen werden, das heißt auf der 
Grundlage, daß der zuerst be1:Iandeit 
wird, der zuerst kommt, und keinesfalls 
länger als 60 Tage, wenn alle Anträge 
gleichzeitig behandelt werden. Im letzte
ren Fall gilt als Beginn der Frist für die 
Prüfung der Anträge jener Tag, der auf 
den Endtermin der angekündigten 
Antragsfrist folgt. 

g) Die Geltungsdauer der Lizenz muß 
angemessen sein und darf nicht so kurz 
sein, daß dadurch Einfuhren ausgeschlos
sen werden. Die Geltungsdauer der 
Einfuhrlizenzen darf Einfuhren aus ent
fernten Lieferquellen nicht ausschließen, 
es sei denn, daß in besonderen Fällen 
Einfuhren zur Deckung eines unvorher
gesehenen kurzfristigen Bedarfs notwen
dig sind. 

h) Die Mitglieder dürfen bei der Verwaltung 
von Kontingenten nicht verhindern, daß 
Einfuhren entsprechend den erteilten 
Lizenzen getätigt werden, und die volle 
Ausnutzung der Kontingente nicht 
erschweren. 

i) Bei der Lizenzerteilung berücksichtigen 
die Mitglieder, daß es wünschenswert ist, 
Lizenzen für die betreffenden Waren' in 
wirtschaftlich sinnvollen Mengen zu 
erteilen. 

j) Bei der Zuteilung von Lizenzen sollen die 
Mitglieder die Einfuhren des Antragstel
lers in Betracht ziehen. In dieser Hinsicht 
wird auch in Betracht gezogen, ob die 
dem Antragsteller in einem nicht weit 
zurückliegenden repräsentativen Zeitraum 
voll ausgenützt worden sind. Wenn 
Lizenzen nicht voll ausgenützt worden 
sind, prüfen die Mitglieder die Gründe 
hierfür und ziehen diese bei der Zuteilung 
von neuen Lizenzen in Betracht. Es ist 
auch auf eine angemessene Zuteilung von 
Lizenzen an neue Importeure zu achten, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß es 
wünschenswert ist, Lizenzen für Waren 
in wirtschaftlich sinnvollen Mengen zu 
erteilen. In dieser Hinsicht sollen Impor
teure, die Waren mit Ursprung in 
Entwicklungsland-Mitgliedern und insbe
sondere in den am wenigsten entwickelten 
Entwicklungsland-Mitgliedern einführen, 
besondere Beachtung finden. 

k) Sind durch Lizenzverfahren verwaltete 
Kontingente nicht unter den Lieferlän-

dern aufgeteilt, so steht es den Lizenz
inhabern 6) frei, die Einfuhrquellen zu 
wählen. Sind die Kontingente unter den 
Lieferländern aufgeteilt, so ist in der 
Lizenz eindeutig anzugeben, für welche 
Länder sie gilt. 

I) In Anwendung von Artikel 1 Absatz 8 
können bei späteren Lizenzzuteilungen 
ausgleichende Anpassungen vorgenommen 
werden, wenn ein früheres Lizenzniveau 
überschritten wurde. 

Artikel 4 

Institutionen 

Es wird hiermit ein Komitee für Einfuhrlizenzen 
eingesetzt, das aus Vertretern aller Mitglieder 
besteht. Das Komitee wählt seinen Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden und es tritt so 
oft wie notwendig zusammen, um den Mitgliedern 
Gelegenheit zu bieten, über alle das Funktionieren 
dieses übereinkommens oder das Verfolgen seiner 
Ziele betreffenden Fragen zu beraten. 

Artikel 5 

Notifikationen 

1. Mitglieder, die Lizenzverfahren einführen 
oder Änderungen dieser Verfahren vorneh
men' notifizieren dies dem Komitee innerhalb 
von 60 Tagen nach der Bekanntmachung. 

2. Die Notifikationen über die Einführung von 
Einfuhrlizenzverfahren enthalten die folgen
den Angaben: 
a) die Liste, der dem Lizenzverfahren unter

worfenen Waren; 
b) die KontaktsteIle für Auskünfte über die 

Berechtigung; 
c) die Verwaltungsstelle(n) für die Einrei

chung von Anträgen; 
d) Datum und Titel der V I;röffentlichung, in 

der die Lizenzverfahren bekannt gemacht 
werden; 

e) eine Angabe, ob das Lizenzverfahren 
automatisch oder nichtautomatisch ist, 
gemäß den Beschreibungen in den Arti
keln 2 und 3; 

±) im Falle automatischer Einfuhrlizenzver
fahren ihren administrativen Zweck; 

g) im Falle von nichtautomatischen Einfuhrli
zenzverfahren eine Angabe der Maß
nahme, die durch das Lizenzverfahren 
erfüllt werden soll; und 

h) die voraussichtliche Dauer des Lizenzver
fahrens, wenn diese mit einiger Wahr
schein�ichkeit abgeschätzt werden kann, 
und falls nicht, den Grund warum diese 
Auskunft nicht erteilt werden kann. 

3. Notifikationen von Änderungen der Ein
fuhrlizenzverfahren werden, wenn solche 

6) Manchmal als "Kontingentinhaber" bezeichnet. 
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eintreten, die vorhin erwähnten Angaben 
enthalten. 

4. Die Mitglieder notifizieren dem Komitee die 
V eröffentlichung( en), in denen die erforder
lichen Auskünfte gemäß Artikel 1 Absatz 4 
bekanntgemacht werden. 

5. Jedes interessierte Mitglied, das vermeint, daß 
ein anderes Mitglied die Einführung eines 
Lizenzverfahrens oder Änderungen eines 
solchen gemäß den Bestimmungen der 
Absätze 1 bis 3 nicht notifiziert hat, kann 
diese Angelegenheit dem betreffenden Mit
glied zur Kenntnis bringen. Wenn die 
Notifikation nicht unverzüglich nachher vor
genommen wird, kann ein solches Mitglied 
selbst das Lizenzverfahren oder Änderungen 
desselben, einschließlich aller einschlägigen 
und verfügbaren Auskünfte, notifizieren. 

Artikel 6 

Konsultationen und Streitbeilegung 

Für Konsultationen und für die Streitbeilegung 
in allen mit dem Funktionieren dieses überein
kommens zusammenhängenden Fragen gelten die 
Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII des 
GATI 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über 
Streitbeilegung. 

Artikel 7 

Überprüfung 

1. Das Komitee überprüft so oft wie notwendig, 
mindestens aber alle zwei Jahre, die Durch
führung und das Funktionieren dieses über
einkommens unter Berücksichtigung seiner 
Ziele und der Rechte und Pflichten. 

2. Als Grundlage für die überprüfung durch das 
Komitee bereitet das Sekretariat einen Tat
sachenbericht auf Grund der im Artikel 4 
vorgesehenen Auskünfte, der Antworten auf 
die jährlichen Fragebögen über Einfuhrlizenz
verfahren 7) und anderer einschlägiger, zuver
lässiger, ihm verfügbarer Auskünfte vor. 
Dieser Bericht sieht eine übersichtliche 
Zusammenfassung der vorhin erwähnten 
Angaben vor und zeigt insbesondere alle 
Änderungen oder Entwicklungen während 
des zu überprüfenden Zeitraums, einschließ
lieh. anderer Auskünfte, wie vom Komitee 
vereinbart, auf. 

3. Die Mitglieder verpflichten sich, den jährli
chen Fragebogen über Einfuhrlizenzverfahren 
rasch und vollständig auszufüllen. 

4. Das Komitee setzt den Rat für den Handel 
mit Waren von den Entwicklungen während 
des überprüften Zeitraums in Kenntnis. 

7) Ursprünglich als GATI 1947 Dokument L/3515 
vom 23. März 1971 in Umlauf gesetzt. 

Artikel 8 

Schlußbestimmungen 

Vorbehalte 

1. Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses über
einkommens dürfen nicht ohne die Zustim
mung der übrigen Mitglieder eingelegt 
werden. 

Innerstaatliche Rechtsvorschriften 

2. a) Jedes Mitglied stellt sicher, daß spätestens 
in dem Zeitpunkt, in dem dieses überein -
kommen für das Mitglied in Kraft tritt, 
seine Gesetze, Verordnungen und Ver
waltungsverfahren mit diesem überein
kommen übereinstimmen. 

b) Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee 
über alle Änderungen seiner Gesetze und 
Verordnungen, die sich auf dieses Über
einkommen beziehen, und über alle 
Änderungen in der Anwendung dieser 
Gesetze und Verordnungen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER SUBVENTIONEN 
UND AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

Die Mitglieder kommen wie folgt überein : 

TEIL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikell 

Begriffsbestimmung einer Subvention 

1.1 Im Sinne dieses übereinkommens gilt als 
Subvention: 
a) 1. ein finanzieller Beitrag einer Regie

rung oder öffentlichen Körperschaft im 
Gebiet eines Mitglieds (in diesem über
einkommen "Regierung" genannt), näm
lich, 

(i) eine Regierungspraxis, die direkten 
Kapitaltransfer (zum Beispiel 
Zuschüsse, Darlehen, Kapitalauf
stockung), den möglichen direkten 
Transfer von Kapital oder Verbind
lichkeiten (zum Beispiel Darlehens
garantien) umfaßt; 

(ii) Verzicht auf oder Nichteinhebung 
von fälligen staatlichen Einnahmen 
(zum Beispiel steuerliche Anreize 
wie Steuergutschriften) 1); 

1) Gemäß den Bestimmungen des Artikels XVI des 
GATI 1994 (Anmerkung zu Artikel XVI) und den 
Bestimmungen der Anhänge I bis III dieses überein
kommens gelten die Befreiung einer ausgefü.hrten .Ware 
von Zöllen oder Steuern, die gleiche für den mländlschen 
Verbrauch bestimmte Waren belasten, 'oder die Erstattung 
solcher erhobener Zölle und Steuern in einem diese nicht 
überschreitenden Ausmaß, nicht als Subvention. 
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(iii) wenn eine Regierung Waren oder 
Dienstleistungen über den allgemei
nen Infrastrukturbedarf hinaus zur 
Verfügung stellt oder Waren 
ankauft; 

(iv) wenn eine Regierung Zahlungen an 
Fondseinrichtungen leistet oder ein 
privates Organ mit der Durchfüh
rung einer oder mehrerer Arten der 
in (i) bis (iii) dargestellten Tätig
keiten betraut oder dazu anweist, 
die normalerweise von der Regie
rung vorgenommen werden und 
dieser Praxis sich materiell von 
den normalerweise von den Regie- . 
rungen gepflogenen Praktiken nicht 
unterscheidet; 

oder 
a) 2. jede Form der Einkommens- oder 

Preisstürzung im Sinne des Artikels XVI 
des GATT 1994; 

und 
b) wenn ein Vorteil daraus übertragen 

wird .. 
1.2 Eine im Absatz 1 definierte Subvention fällt 

nur dann unter die Bestimmungen der 
Teile 11, III oder V, wenn es sich um eine 
spezifische Subvention im Sinne der 
Bestimmungen des Artikels 2 handelt. 

Artikel 2 

Besonderheiten 

2.1 Zwecks Feststellung, ob eine im Artikel 1 
Absatz 1 beschriebene Subvention für ein 
Unternehmen oder einen Wirtschaftszweig 
oder eine Gruppe' von Unternehmen oder 
Wirtschaftszweigen (in diesem Überein
kommen "bestimmte Unternehmen" 
genannt) im Zuständigkeitsbereich der 
Bewilligungsbehörde spezifisch ist, finden 
folgende Grundsätze Anwendung: 
a) Wenn die Bewilligungsbehörde oder die 

Gesetzgebung, wonach die Bewilli
gungsbehörde vorgeht, den Zugang zu 
einer Subvention ausdrücklich auf 
bestimmte Unternehmen beschränkt, ist 
eine Subvention spezifisch. 

b) Wenn die Bewilligungsbehörde oder die 
Gesetzgebung, wonach die Bewilli
gungsbehörde vorgeht, objektive Krite
rien oder Bedingungen 2) für die 
Berechtigung und das Ausmaß einer 

. Subvention erstellt, ist die Besonderheit 
nicht gegeben, außer die Berechtigung 
ist automatisch, und die Kriterien und 

2) Objektive Kriterien oder Bedingungen bedeuten hier 
Kriterien und Bedingungen, die neutral sind, keine 
bestimmten Unternehmen gegenüber anderen bevorzu
gen Und ihrer Natur und horizontaler Anwendung nach, 
wie Anzahl der Beschäftigten oder Unternehmensgräße, 
wirtschaftlich sind. 

Bedingungen werden genau eingehalten. 
Die Kriterien und Bedingungen müssen 
durch Gesetz, Verordnung oder andere 
amtliche Unterlagen klar festgelegt sein, 
damit eine Nachprüfung möglich ist. 

c) Wenn, ungeachtet der Anwendung der 
in den [it. a und b festgelegten Grund
sätze der Eindruck entsteht, daß eine 
Besonderheit der .Subvention nicht 
gegeben ist, jedoch Gründe zur 
Annahme vorhanden sind, die Subven
tion für spezifisch anzusehen, können 
andere Faktoren in Betracht gezogen 
werden. Solche Faktoren sind: die 
Anwendung eines Subventionspro
gramms durch eine begrenzte Anzahl 
von bestimmten Unternehmen, vorwie
gende Anwendung durch bestimmte 
Urlternehmen, die Gewährung von 
unverhältnismäßig großen Subventions
beträgen an bestimmte Unternehmen 
und die Art und Weise, in welcher die 
Bewilligungsbehärde bei der Entschei
dung über die Gewährung einer Sub
vention ') von ihrem Ermessen 
Gebrauch gemacht hat. Bei Anwen
dung dieser lit. werden das Ausmaß 
der Vielfältigkeit der wirtschaftlichen 
Aktivitäten innerhalb der Zuständigkeit 
der Bewilligungsbehörde und die Dauer 
der Wirksamkeit des Subventionierungs
programms in Betracht gezogen. 

2.2 Eine auf bestimmte Unternehmen in einer 
bezeichneten geographischen Region inner
halb der Zuständigkeit der Bewilligungsbe
hörde beschränkte Subvention ist spezi
fisch. Es besteht Einverständnis, daß die 
Festsetzung oder Änderung von allgemein 
anwendbaren Steuersätzen durch alle hiezu 
befugten öffentlichen Organe nicht als 
spezifische Subvention im Sinne dieses 
Übereinkommens angesehen wird. 

2.3 Jede Subvention gemäß Artikel 3 gilt als 
spezifisch. 

2.4 Jede Feststellung einer Besonderheit gemäß 
diesem Artikel wird auf der Grundlage von 
positiven Beweisen klar begründet. 

TEIL 11 

VERBOTENE SUBVENTIONEN 

Artikel 3 

Verbot 

3.1 Mit Ausnahme der im Übereinkommen 
über die Landwirtschaft vorgesehenen 

3) In dieser Hinsicht werden insbesondere Mitteilungen 
über die Häufigkeit der Ablehnung oder Bewilligung von 
Subventionsanträgen und der Gründe für solche 
Entscheidungen berücksichtigt. 
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Subventionen sind die folgenden Subven
tio1).en im Sinne des Artikels 1 verboten: 
a) Subventionen, die gesetzlich oder tat

sächlich 4) entweder für sich allein oder 
als eine von mehreren anderen Bedin
gungen, einschließlich der im Anhang I 
beschriebenen 5), von der Ausfuhrlei
stung abhängig sind; 

b) Subventionen, die entweder für sich 
allein oder als eine von mehreren 
anderen Bedingungen vom Verbrauch 
von inländischen gegenüber eingeführ
ten Waren abhängig sind. 

3.2 Kein Mitglied wird im Absatz 1 beschrie
bene Subventionen gewähren oder 'beibe
halten. 

Artikel 4 

Abhllfemaßnahmen 

4 .1 Wenn ein Mitglied Grund zur Annahme 
hat, daß ein anderes Mitglied verbotene 
Subventionen gewährt oder beibehält, kann 
es um Konsultationen mit dem anderen 
Mitglied ersuchen. 

4.2 Ein Ersuchen um Konsultationen nach 
Absatz 1 enthält eine Darstellung der 
verfügbaren Beweise für das Bestehen und 
die Art der fraglichen Subvention. 

4.3 Auf Ersuchen um Konsultationen nach 
Absatz 1 wird das Mitglied, von dem 
angenommen wird, daß es die fragliche 
Subvention gewährt oder beibehält, so 
rasch wie möglich in solche Konsultatio
nen eintreten. Zweck der Konsultationen 
ist es, die Umstände der Lage zu klären 
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu 
kommen. 

4.4 Wenn binnen 30 Tagen 6) nach Erhalt des 
Konsultationsersuchens keine einvernehm
liche Lösung erzielt worden ist, kann jedes 
Mitglied, das Partei bei diesen Konsulta
tionen ist, die Angelegenheit vor das 
Streitbeilegungsorgan ("DSB") zwecks 
unverzüglicher Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses bringen, außer das DSB 
beschließt mit Konsens, keinen Untersu
chungsausschuß einzusetzen. 

4) Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn die Umstände 
zeigen, daß die Gewährung einer Subvention, ohne 
rechtlich von der Ausfuhrleistung abhängig gemacht zu 
sein, tatsächlich an die gegenwärtige(n) oder erwartete(n) 
Ausfuhr oder Ausfuhrerlöse gebunden ist. Die bloße 
Tatsache, daß eine Subvention Ausfuhrunternehmen 
gewährt wird, wird für sich allein nicht als Ausfuhrsub
vention im Sinne des Artikels 1 angesehen. 

5) Maßnahmen, die gemäß Anhang I keine Aus
fuhrsubventionen darstellen, sind weder durch diese 
noch eine andere Bestimmung dieses übereinkommens 
verboten. 

6) Jede in diesem Artikel erwähnte Frist kann 
einvernehmlich verlängert werden. 

4.5 Nach seiner Einsetzung kann der Untersu
chungsausschuß den Beistand der Ständi
gen Sachverständigengruppe 7) (in diesem 
übereinkommen "PGE" genannt) im Hin
blick darauf beantragen, ob die fragliche 
Maßnahme eine verbotene Subvention 
darstellt. Im Falle eines solchen Antrags, 
überprüft die PGE unverzüglich die 
Beweise im Hinblick auf das V orhanden
sein und die Art der fraglichen Maßnahme 
und wird dem die Maßnahme anwenden
den oder beibehaltenden Mitglied die 
Möglichkeit bieten, darzulegen, daß die 
fragliche Maßnahme keine verbotene Sub
vention darstellt. Die PGE berichtet ihre 
Schlußfolgerungen dem Untersuchungsaus
schuß binnen einer von diesem festgesetz
ten Frist. Die Schlußfolgerungen der PGE 
zur Frage, ob die fragliche Maßnahme eine 
verbotene Subvention darstellt oder nicht, 
wird vom Untersuchungsausschuß ohne 
Änderungen angenommen. 

4.6 Der Untersuchungs ausschuß legt seinen 
Schlußbericht den Streitparteien vor. Der 
Bericht wird binnen 90 Tagen vom Zeit
punkt der Zusammensetzung und der 
Erteilung des Mandats des Untersuchungs
ausschusses an alle Mitglieder verteilt. 

4.7 Wird eine fragliche Maßnahme als verbo
tene Subvention befunden, empfiehlt der 
Untersuchungsausschuß dem subventionie
renden Mitglied, die Subvention unverzüg
lich zurückzunehmen. Der Untersuchungs
ausschuß legt diesbezüglich in seiner 
Empfehlung eine genaue Frist fest, binnen 
welcher die Maßnahme zurückgenommen 
werden muß. 

4.8 Binnen 30 Tagen nach Verteilung des 
Berichts des Untersuchungsausschusses an 
alle Mitglieder wird der Bericht vom DSB 
angenommen, außer eine der Streitparteien 
teilt dem DSB ihre Entscheidung zu 
berufen formell mit, oder das DSB 
beschließt mit Konsens, den Bericht nicht 
anzunehmen. 

4.9 Bei Berufung gegen einen Bericht des 
-Untersuchungsausschusses erläßt das Beru
fungsorgan binnen 30 Tagen nachdem die 
Streitpartei ihre Absicht zu berufen formell 
mitgeteilt hat, seine Entscheidung. Wenn 
das Berufungsorgan vermeint, daß es seinen 
Bericht binnen 30 Tagen nicht zur Verfü
gung stellen kann, informiert es das DSB 
schriftlich unter Angabe der Gründe für die 
Verzögerung und der voraussichtlichen 
Frist, binnen welcher es den Bericht 
vorlegen kann. Keinesfalls wird das Ver
fahren 60 Tage überschreiten. Der Beru
fungsbericht wird vom DSB angenommen 
und von den Streitparteien bedingungslos 

7) Nach Artikel 24 eingesetzt. 
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anerkannt, außer das DSB entscheidet mit 
Konsens binnen 20 Tagen nach Verteilung 
an die Mitglieder 8) den Berufungsbericht 
nicht anzunehmen. 

4.10 Wenn die Empfehlung des DSB binnen der 
vom Untersuchungsausschuß festgesetzten 
Frist, die mit dem Tag der Annahme des 
Berichts des Untersuchungsausschusses 
oder des Berufungsorgans beginnt, nicht 
befolgi wird, ermächtigt das DSB das 
beschwerdeführende Mitglied, angemes
sene Gegenmaßnahmen 9) zu treffen, 
außer das DSB entscheidet mit Konsens, 
den Antrag zurückzuweisen. 

4.11 Wenn eine Streitpartei gemäß Artikel 22 
Absatz 6 der Vereinbarung über Streitbei-_ 
legung ("DSU") ein Schiedsverfahren 
beantragt, bestimmt der Schiedsrichter, ob 
die Gegenmaßnahmen angemessen sind 10). 

4.12 Für gemäß diesem Artikel behandelte 
Streitfälle betragen die Fristen, außer 
wenn in diesem Artikel besondere Fristen 
vorgeschrieben sind, die Hälfte der gemäß 
der DSU für die Behandlung von solchen 
Streitfällen vorgeschriebenen Fristen. 

TEIL III 

ANFECHTBARE SUBVENTIONEN 

Artikel 5 

Nachteilige Auswirkungen 

, Kein Mitglied soll durch die Verwendung von 
im Artikel 1 Absätze 1 und 2 beschriebenen 
Subventionen nachteilige Auswirkungen auf die 
Interessen anderer Mitglieder verursachen, zum 
Beispiel: 

a) Schädigung des inländischen Wirtschafts
zweiges eines anderen Mitglieds 1'); 

b) Zunichtemachung oder Schmälerung von 
Vorteilen, die anderen Mitgliedern gemäß 
dem GA TI 1994 und im besonderen aus 
gebundenen Zugeständnissen nach Artikel II 
des GA TI 1994 erwachsen 12); 

8) Wenn eine Tagung des DSB während dieser Frist 
nicht anberaumt ist, wird eine Tagung zu diesem Zweck 
ab~ehalt~n. .. . 

) Dieser Ausdruck bedeutet keme Erlaubms fur 
Gegenmaßnahmen, die im Lichte der Tatsache, daß die 
Subventionen, die nach diesen Bestimmungen behandelt 
werden, verboten sind, unverhältnismäßig sind. 

10) Dieser Ausdruck bedeutet keine Erlaubnis für 
Gegenmaßnahmen, die im Lichte der Tatsache, daß die 
Subventionen, die nach diesen Bestimmungen behandelt 
werden, verboten sind, unverhältnismäßig sind. 

") Der Begriff "Schädigung der inländischen Wirt
schaftszweige" wird hier in derselben Bedeutung 
verwendet wie im Teil V. 

12) Der Begriff "Zunichtemachung oder Schädigung" 
wird in diesem übereinkommen in derselben Bedeutung 
verwendet, wie in den entsprechenden Bestimmungen des 
GATT 1994, und. das Vorliegen solcher Zunichtema
chung oder Schmälerung wird in übereinstimmung mit 
der Anwendungspraxis dieser Bestimmungen festgestellt. 

c) ernsthafte Schädigung der Interessen emes 
anderen Mitglieds 13). 

Dieser Artikel findet auf die für landwirtschaft
liche Waren gemäß Artikel 13 des übereinkom
mens über die Landwirtschaft beibehaltenen Sub
ventionen keine Anwendung. 

Artikel 6 

Ernsthafte Schädigung 

6.1 Ernsthafte Schädigung im Sinne des 
Artikels 5 lit. c gilt als vorhanden im Falle: 
a) daß die Summe der wertmäßigen Sub

ventionierung 14) einer Ware 5 Prozent 
überschreitet 15); 

b) von Subventionen zur Deckung von 
Betriebsverlusten eines Wirtschaftszwei
ges; 

c) von Subventionen zur Deckung von 
Betriebsverlusten eines Unternehmens, 
das heißt andere als einmalige Maß
nahmen, die nicht wiederkehrend sind 
und für dieses Unternehmen nicht 
wiederholt werden und die nur gege
ben werden, um Zeit für die Entwick
lung von langfristigen Lösungen zu 
bieten und akute soziale Probleme zu 
vermeiden; 

d) von direktem Schuldenerlaß, das heißt 
Erlaß von Schulden an die Regierung 
und Zuschüsse zur Deckung der 
Schuldenrückzahlung 16). 

6.2 Ungeachtet der Bestimmungen des Absat
zes 1 besteht keine ernsthafte Schädigung, 
wenn das' subventionierende Mitglied 
nachweist, daß die fragliche Subvention 
keine der im Absatz 3 aufgezählten Aus
wirkungen zur Folge gehabt hat. 

6.3 Ernsthafte Schädigung im Sinne des 
Artikels 5 lit. c kann in jedem Fall 
entstehen, wenn ein oder mehrere der 
folgenden Umstände zutreffen: 
a) die Subvention wirkt sich in der 

Verdrängung oder Verhinderung von 
Einfuhren emer gleichartigen Ware 

13) Der Begriff "ernsthafte Schädigung, der Interessen 
eines anderen Mitglieds" wird in diesem Ubereinkommen 
in derselben Bedeutung verwendet, wie im Artikel XVI 
Absatz 1 des GATT 1994 und schließt die Drohung· 
ernsthafter Schädigu.ng ein. 

14) Die Summe der wertmäßigen Subventionierung 
wird in übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Anhangs IV berechnet. 

15) Da erwartet wird, daß für Zivilluftfahrzeuge 
besondere multilaterale Regeln gelten werden, findet der 
Schwellenwert dieser lit. auf Zivilluftfahrzeuge keine 
Anwendung. 

16) Die Mitglieder erkennen an, daß Lizenzfinanzie
rung von Zivilluftfahrzeugprogrammen nicht voll zurück
b~zahlt werden, wenn die gegenWärtigen. V erkäl:lfe un~er 
die Vorausschätzungen fallen und daß dies an Sich keme 
ernsthafte Schädigung im Sinne dieser lit. bedeutet. 
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eines anderen Mitglieds in den Markt 
des subventionierenden Mitglieds aus; 

b) die Subvention wirkt sich in der 
Verdrängung oder Verhinderung von 
Ausfuhren der gleichartigen Ware eines 
anderen Mitglieds vom Markt eines 
Drittlandmitglieds aus; 

c) die Subvention wirkt sich auf eine 
bedeutende Preisunterschreitung durch 
die subventionierte Ware im Vergleich 
mit dem Preis einer gleichartigen Ware 
eines anderen Mitglieds auf demselben 
Markt, einen bedeutenden Preisdruck, 
Preissenkung oder Verkaufsverluste auf 
demselben Markt aus; 

d) die Subvention wirkt sich auf einen 
Zuwachs des Weltmarktanteils des sub
ventionierenden Mitglieds bei einem 
bestimmten Grundstoff oder einem 
Erzeugnis 17) im Vergleich zum Durch
schnittsanteil während des vorangegan
genen Dreijahreszeitraums aus, wobei 
dieser Zuwachs einer stetigen Entwick
lung über einen Zeitraum folgt, in 
welchem Subventionen gewährt wurden. 

6.4 Im Sinne des Absatzes 3 lit. b umfaßt die 
Verdrängung oder Verhinderung von Aus
fuhren alle Fälle, in denen vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Absatzes 7, nachgewie
sen wurde, daß eine Änderung der 
relativen Marktanteile zum Nachteil nicht
subventionierter gleichartiger Waren einge
treten ist (über einen angemessen repräsen
tativen Zeitraum, der ausreicht, um eine 
klare Tendenz in der Marktentwicklung 
für die betreffende Ware aufzuzeigen, die 
unter normalen Umständen wenigstens ein 
Jahr beträgt). "Änderung der relativen 
Marktanteile" umfaßt folgende Situatio
nen: a) Erhöhung des Marktanteils der 
subventionierten Ware; b) der Marktanteil 
der subventionierten Ware bleibt unverän
dert unter Umständen, unter denen er beim· 
Fehlen der Subvention zurückgegangen 
wäre; c) der Marktanteil der subventionier
ten Ware geht zurück, jedoch langsamer 
als dies bei Fehlen der Subvention der Fall 
gewesen wäre. 

6.5 Im Sinne des Absatzes 3 lit. c umfassen 
Preisunterschreitungen jene Fälle, in denen 
solche Preisunterschreitungen durch einen 
Preisvergleich der subventionierten Ware 
mit Preisen einer nichtsubventionierten 
gleichartigen: Ware, die auf denselben 
Markt geliefert wird, nachgewiesen worden 
sind. Der Vergleich wird auf derselben 
Handelsstufe und zu vergleichbaren Zeit
punkten durchgeführt, wobei auf andere den 

17) Außer es finden andere multilateral vereinbarte 
Regeln auf den Handel mit in Frage kommenden 
Grundstoffen oder Erzeugnissen Anwendung. 

Preisvergleich beeinflussende Faktoren 
gebührend Rücksicht genommen wird. Ist 
jedoch ein solcher direkter Vergleich nicht 
möglich, kann das Bestehen der Preisunter
schreitung auf der Grundlage von.einheitli
chen Ausfuhrwerten aufgezeigt werden. 

6.6 Jedes auf dem Markt, auf dem eine 
ernsthafte Schädigung vermutlich eingetre
ten ist, tätige Mitglied stellt vorbehaltlich 
des Absatzes 3 des Anhangs V den Streit
parteien nach Artikel 7 und dem nach 
Artikel 7 Absatz 4 eingesetzten Untersu
chungsausschuß alle einschlägigen Infor
mationen zur Verfügung, die es hinsichtlich 
der Änderung der Marktanteile der 
Streitparteien wie auch der Preise der 
betreffenden Ware erhalten kann. 

6.7 Verdrängung oder Verhinderung, die zu 
einer ernsthaften Schädigung führt, entsteht 
nicht nach Absatz 3, wenn während des 
einschlägigen Zeitraums folgende Umstän
de vorliegen 18): 
a) Verbot oder Beschränkung von Aus

fuhren der gleichartigen Ware aus dem 
beschwerdeführenden Mitglied oder von 
Einfuhren aus dem beschwerdeführen
den Mitglied in den betreffenden Dritt
landsmarkt; 

b) Entscheidung einer einführenden Regie
rung, die ein Handelsmonopol oder 
Staatshandel mit der betreffenden Ware 
betreibt, aus nichtkommerziellen Grün
den Einfuhren aus dem beschwerdefüh
renden Mitglied in ein anderes Land 
oder Länder umzuleiten; 

c) Naturkatastrophen, Streiks, Beförde
rungsunterbrechungen oder andere 
durch höhere Gewalt, Produktion, 
Qualität, Mengen oder Preise einer für 
die Ausfuhr aus dem beschwerdefüh
renden Mitglied verfügbaren Ware 
beeinträchtigende Faktoren; 

d) Bestehen von Absprachen, die Aus
fuhren aus dem beschwerdeführenden 
Mitglied begrenzen; 

e) freiwillige Einschränkung der Verfüg
barkeit der betreffenden Ware für die 
Ausfuhr aus dem beschwerdeführenden 
Mitglied (unter anderem eine Situation, 
in der Unternehmen im beschwerdefüh
renden Mitglied autonom Ausfuhren 
dieser Ware für neue Märkte umver
teilen); 

f) mangelnde Vereinbarkeit mit den 
Normvorschriften und anderen Erfor
dernissen im einführenden Land. 

18) Die Tatsache, daß bestimmte Umstände in diesem 
Absatz angeführt sind, verleiht ihnen noch nicht einen 
rechtlichen Status nach den Bestimmungen des 
GAIT 1994 oder diesem übereinkommen. Diese Um
st~nde dürfen nicht isoliert, sporadisch oder unbedeutend 
sem. 
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6.8 Falls die im Absatz 7 angeführten Umstän
de nicht vorliegen, soll das Bestehen einer 
ernsthaften Schädigung auf Grund der dem 
Untersuchungs ausschuß vorgelegten oder 
vom Untersuchungsausschuß eingeholten 
Informationen festgestellt werden, ein
schließlich der gemäß Anhang V vorgeleg
ten Informationen. 

6.9 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf 
Subventionen, die für landwirtschaftliche 
Waren beibehalten werden, wie dies im 
Artikel 13 des übereinkommens über die 
Landwirtschaft vorgesehen ist. 

Artikel 7 

Abhilfemaßnahmen 

7 .1 Wenn ein Mitglied Grund zur Annahme hat, 
daß eine im Artikel 1 angeführte Subvention 
von einem anderen Mitglied gewährt oder 
beibehalten wird, kann ein solches Mitglied 
um Konsultationen mit dem anderen Mit
glied ersuchen, wenn die Subvention zu 
einer Schädigung seines inländischen Wirt
schaftszweiges, Zunichtemachung oder 
Schmälerung oder ernsthaften Schädigung 
führt, sofern im Artikel 13 des überein
kommens über die Landwirtschaft nichts 
anderes vorgesehen ist. 

7.2 Ein Ersuchen um Konsultationen nach 
Absatz 1 enthält eine Darlegung der 
verfügbaren Beweise in bezug auf a) das 
Bestehen und die Art der fraglichen 
Subvention und b) die dem inländischen 
Wirtschaftszweig verursachte Schädigung 
oder die Zunichtemachung oder Schmäle
rung oder ernsthafte Schädigung 19) . der 
Interes~en des um Konsultationen ersu
chenden Mitglieds. 

7.3 Auf Ersuchen um Konsultationen nach 
Absatz 1 wird das Mitglied, von dem 
angenommen wird, daß es die fragliche 
Subventionspraxis gewährt oder beibehält, 
so rasch wie möglich in solche Konsulta
tionen eintreten. Zweck der Konsultationen 
ist es, die Umstände der Lage zu klären 
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu 
kommen. 

7.4 Wenn binnen 60 Tagen '0) keine einver
nehmliche Lösung erzielt worden ist, kann 
jedes Mitglied, das Partei bei diesen 
Konsultationen ist, die Angelegenheit vor 
das DSB zwecks Einsetzung eines Unter-

19) Falls das Ersuchen eine Subvention betrifft, von der 
angenommen wird, daß sie zu einer ernsthaften 
Schädigung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 führt, 
kann der verfügbare Beweis einer ernsthaften Schädigung 
auf den verfügbaren Beweis eingeschränkt werden, ob die 
Bedingungen des Artikels 6 Absatz 1 erfüllt worden sind 
oder nicht. 

20) Jede in diesem Artikel erwähnte Frist kann 
einvernehmlich verlängert werden. 

suchungsausschusses bringen, außer das 
DSB beschließt mit Konsens, keinen 
Untersuchungs ausschuß einzusetzen. Die 
Zusammensetzung des Untersuchungsaus
schusses und sein Mandat werden binnen 
15 Tagen ab dem Zeitpunkt seiner Ein
setzung festgelegt. 

7.5 Der Untersuchungs ausschuß überprüft die 
Angelegenheit und legt seinen Schlußbe
richt den Streitparteien vor. Der Bericht 
wird binnen 120 Tagen ab dem Zeitpunkt 
der Zusammensetzung und der Erteilung 
des Mandates des Untersuchungsausschus
ses an alle Mitglieder verteilt. 

7.6 Binnen 30 Tagen nach Verteilung des 
Berichts des Untersuchungsausschusses an 
alle Mitglieder wird der Bericht vom 
DSB 21) angenommen, außer eine der 
Streitparteien teilt dem DSB ihre Entschei
dung zu berufen, formell mit, oder das 
DSB beschließt mit Konsens, den Bericht 
nicht anzunehmen. 

7.7 Bei Berufung gegen einen Bericht des 
Untersuchungsausschusses erläßt das Beru-· 
fungsorgan binnen 60 Tagen, nachdem die 
Streitpartei ihre Absicht zu berufen, formell 
mitgeteilt hat, seine Entscheidung. Wenn 
das Berufungsorgan vermeint, daß es seinen 
Bericht binnen 60 Tagen nicht zur Verfü
gung stellen kann, informiert es das DSB 
schriftlich unter Angabe der Gründe für die 
Verzögerung und der voraussichtlichen 
Frist binnen welcher es den Bericht 
vorlegen kann. Der Berufungsbericht wird 
vom DSB angenommen und von den 
Streitparteien bedingungslos anerkannt, 
außer das DSB entscheidet mit Konsens 
binnen 20 Tagen nach Verteilung an die 
Mitglieder ZZ), den Berufungsbericht nicht 
anzunehmen. 

7.8 Wenn ein Bericht des Untersuchungsaus
schusses oder ein Bericht des Berufungs
organs angenommen wird, in dem fest
gestellt wird, daß eine Subvention zu 
schädlichen Auswirkungen auf die Inter
essen eines anderen Mitglieds im Sinne des 
Artikels 5 führt, wird das Mitglied, das eine 
solche Subvention gewährt oder beibehält, 
geeignete Schritte unternehmen, um die 
nachteiligen Auswirkungen zu beseitigen. 
oder zieht die Subvention zurück. 

7.9 Falls das Mitglied keine geeigneten Schritte . 
zur Beseitigung der nachteiligen Auswir
kungen der Subventiori unternommen hat, 
oder die Subvention binnen 6 Monaten ab 
dem Zeitpunkt zu dem das DSB den 

21) Wenn eine Tagung des DSB während dieser Frist 
nicht anberaumt ist, wird eine Tagung zu diesem Zweck 
abgehalten. 

22) Wenn eine Tagung des DSB während dieser Frist 
nicht anberaumt ist, wird eine solche Tagung zu diesem 
Zweck abgehalten. 
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Bericht des Untersuchungsausschusses oder 
den Bericht des Berufungsorgans angenom
men hat, nicht zurückzieht und bei Fehlen 
einer Ausgleichsvereinbarung, erteilt das 
DSB dem beschwerdeführenden Mitglied 
die Ermächtigung zu Gegenmaßnahmen, 
die dem Grad lind der Art angemessen 
sind, außer das DSB entscheidet mit 
Konsens, das Ersuchen zurückzuweisen. 
Wenn eine Streitpartei gemäß Artikel 22 
Absatz 6 der DSU ein Schiedsverfahren 
beantragt, bestimmt der Schiedsrichter, ob 
die Gegenmaßnahmen dem Grad und der 
Art der festgestellten nachteiligen Aus
wirkungen angemessen sind. 

.' TEIL IV 

NICHTANFECHTBARE SUBVENTIONEN 

Artikel 8 

Ermittlung von nichtanfechtbaren Subventionen 

8.1 Die folgenden Subventionen gelten als 
nichtanfechtbar 23): 
a) Subventionen, die nicht spezifisch 1m 

Sinne des Artikels 2 sind; 
b) Subventionen, die spezifisch im Sinne 

des Artikels 2 sind, aber alle 1m 
Absatz 2 lit. a, b oder c vorgesehenen 
Bedingungen erfüllen. 

23) Es wird anerkannt, daß Regierungsbeihilfen für 
verschiedene Zwecke von Mitgliedern weitgehend vorge
sehen sind und daß die bloße Tatsache, wonach solche 
Beihilfen nach diesem Artikel als anfechtbar beurteilt 
werden, nicht an sich die Möglichkeit der Mitglieder 
einschränkt, . solche Beihilfen vorzusehen. 

24) Da erwartet wird, daß für Zivilluftfahrzeuge 
besondere multilaterale Regeln gelten werden, finden 
die Bestimmungen dieser lit. auf diese Waren nicht 
Anwendung. 

25) Spätestens 18 Monate nach dem' Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens überprüft das im Artikel 24 vorgese
hene Komitee für Subventionen und Ausgleichsmaßnah
men (in diesem übereinkommen das "Komitee" genannt) 
die Wirksamkeit der Bestimmungen des Absatzes 2 lit. a 
mit dem Ziel, alle notwendigen Änderungen zur 
Verbesserung der Wirksamkeit dieser Bestimmungen 
vorzunehmen. Bei seiner Prüfung der möglichen Ände
rungen überprüft das Komitee sorgfältig die in dieser 
lit. enthaltenen Begriffsbestimmungen der Gruppen im 

- Lichte der von den Mitgliedern bei der Durchführung 
von Forschungsprogrammen gewonnenen Erfahrungen 
und der Arbeiten in anderen einschlägigen internationalen 
Institutionen. 

26) Die Bestimmungen dieses übereinkommens finden 
keine Anwendung auf Grundsatzforschung, die unabhän
gig von höheren Bildungs- und Forschungszentren 
durchgeführt wird. Der Ausdruck "Grundsatzforschung" 
bedeutet eine Ausweitung der allgemeinen wissenschaft
lichen und technischen Kenntnis, die an industrielle oder 
kommerzielle Zielsetzungen nicht gebunden ist. 

27) Das in dieser lit. angeführte erlaubte Maß an 
nichtanfechtbaren Beihilfen wird in bezug auf die 
gesamten zulässigen Kosten während der ·Dauer eines 
einzelnen Projekts festgelegt. 

8.2 Ungeachtet der Bestimmungen der Teile III 
und V sind folgende Subventionen nicht 
anfechtbar: 
a) Beihilfen für Forschungstätigkeiten, die 

von Unternehmen oder durch höhere 
Bildungs- oder Forschungszentren auf 
einer vertraglichen Grundlage mit 
Unternehmen durchgeführt werden, 
wenn 24), 25), 26) die Beihilfen 27) nicht 
mehr als 75 Prozent der Kosten für 
industrielle Forschung 28) oder 50 Pro
zent der Kosten für Entwicklungstätig
keit vor dem Wettbewerb 29), 30); 

und vorausgesetzt, daß solche Beihilfen 
ausschließlich beschränkt sind auf: 

(i) Personalkosten (Forscher, Techni
ker und anderes ausschließlich in 
der Forschungstätigkeit beschäftig
tes Hilfspersonal) ; 

(ii) Kosten für Instrumente, Ausrü
stung, Grundstücke und ausschließ
lich und dauernd für Forschungstä
tigkeiten benutzte Gebäude (aus
genommen, wenn sie auf kommer
zieller Grundlage be;eitgesteIit 
sind); 

(iii) Kosten für Fachberatung und 
gleichartige Dienstleistungen aus
schließlich für Forschungstätigkei
ten, einschließlich' Forschungsein
kauf, technische Kenntnis, Patente, 
usw.; 

28) Der Ausdruck "industrielle Forschung" bedeutet 
geplante Forschung oder kritische Untersuchung mit dem 
Ziel der Entdeckung neuen Wissens und mit dem 
weiteren Ziel, daß ein solches Wissen bei der Entwick
lung neuer W aren, Verfahren oder Dienstleistungen, oder 
bei der Schaffung einer wesentlichen Verbesserung für 
bestehende Waren, Verfahren oder Dienstleistungen 
zweckmäßig sein kann. 

29) Der Ausdruck "Entwicklungstätigkeit vor dem 
Wettbewerb" bedeutet die überführung industrieller 
Forschungsergebnisse in einen Plan, Lichtpause oder 
Muster für neue, modifizierte oder verbesserte Waren, 
Verfahren oder Dienstleistungen zum Verkauf oder 
Gebrauch, einschließlich der Schaffung eines ersten 
Prototyps, der nicht für den kommerziellen Gebrauch 
verwendungsfähig wäre. Weiters kann der Ausdruck die 
begriffliche Formulierung und die Strukturierung von 
Waren, Verfahren oder fakultativen Dienstleistungen und 
Anfangsvorführungen oder Pilotprojekten umfassen, 
vorausgesetzt, daß diese Projekte nicht für industrielle 
Zwecke ·oder kommerzielle Nutzung umgewandelt oder 
verWendet werden können. Dies umfaßt nicht routine
mäßige oder regelmäßige Veränderungen bei bestehenden 
Waren, Erzeugungslinien, Herstellungsverfahren, Dienst
leistungen und andere ständige Verarbeitungen, auch 
wenn diese V eränderungen Verbesserungen darstellen 
können. 

30) Bei Programmen, die industrielle Forschung und, 
Entwicklungstätigkeiten vor dem Wettbewerb erfassen, 
übersteigt das erlaubte Maß an nichtanfechtbaren 
Beihilfen nicht den einfachen Durchschnitt des erlaubten 
Ausmaßes von nichtanfechtbaren Beihilfen, die auf die 
beiden oberen Gruppen anwendbar sind, berechnet auf 
der Grundlage aller in lit. (i) bis (v) zulässigen Kosten. 
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(iv)- zusätzliche Fertigungsgemeinko-
sten, die unmittelbar als Folge der 
Forschungstätigkeiten entstehen; 

(v).andere laufende Kosten (wie für 
Material, Lieferungen und derglei
chen), die unmittelbar als Folge der 

. Forschungstätigkeiten entstehen. 
b) Beihilfen für benachteiligte Regionen im 

Gebiet eines Mitglieds, die entsprechend 
einem Rahmen der regionalen Entwick
lung 31) und nicht spezifisch (im Sinne 
des Artikels 2) innerhalb der berech
tigten Regionen gegeben werden, vor
ausgesetzt daß: 

(i). jede benachteiligte Region ein klar 
umschriebenes, zusammenhängen
des geogiaphisches Gebiet mit 
einer definierbaren wirtschaftlichen 
und verwaltungsmäßigen Identität 
sein muß; 

(ii) die Region auf Grund neutraler 
und objektiver Kriterien 32) als 
benachteiligt angesehen wird, die 
erkennen lassen, daß die Schwie
rigkeiten der Region aus mehr als 
vorübergehenden Umständen ent
stehen; solche Kriterien müssen 
klar im Gesetz, Verordnungen 
oder anderen staatlichen Doku
menten dargelegt sein, sodaß eine 
Nachprüfung möglich ist; 

(iii) die Kriterien umfassen eine Mes
sung der wirtschaftlichen Entwick
lung auf Grund zumindest eines 
der folgendenden Faktoren; 

das Einkommen pro Kopf oder 
das Haushaltseinkommen pro 
Kopf oder das· Bruttonational
produkt pro Kopf darf 
85 Prozent des Durchschnitts 
des betreffenden. Gebiets nicht 
überschreiten; 

31) Ein »allgemeiner Rahmen der regionalen Entwick- . 
lung" bedeutet, daß regionale Subventionsprogramme Teil 
einer intern vereinbarten und allgemein anwendbaren 
Entwicklungspolitik sind, und daß regionale Entwick
lungssubventionen nicht isolierten geographischen Ört
lichkeiten gewährt werden, die keinen oder praktisch 
keinen Einfluß auf die Entwicklung einer Region haben. 

32) "Neutrale und objektive Kriterien" bedeuten 
Kriterien, die bestimmte Regionen nicht über das was 
für die Beseitigung oder Verminderung der regionalen 
Verschiedenheiten· im Rahmen der regionalen Entwick
lungspolitik hinaus entsprechend begünstigen. In dieser 
Hinsicht umfassen regionale Subventionsprogramme 
Obergrenzen für die Beihilfen, die für jedes subventio
nierte Projekt gewährt werden können. Solche Ober
grenzen müssen entsprechend den verschiedenen Ebenen 
der Entwicklung der unterstützten Region sowie nach 
Investitionskosten oder Kosten für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen unterschieden werden. Innerhalb dieser 
Obergrenzen wird die Beihilfe breit genug gestreut, um 
so einen überwiegenden Gebrauch der Subventionen oder 
die Gewährung einer unverhältnismäßig großen Sub
ventionssumme an bestimmte Unternehmen, wie im 
Artikel 2 vorgesehen, zu vermeiden. 

_. die· Arbeitslosenrate muß min
destens 110 Prozent des Durch-

. schnitts des . betreffenden 
Gebiets ausmachen; 

gemessen über einen Dreijahres
zeitraum; eine solche Messung 
kann . jedoch gemischt sein und 
andere Faktoren einschließen. 

c) Beihilfen zur Förderung der Anpassung 
bestehender . Einrichtungen 33) an neue 
durch Gesetz und/oder . Verordnungen 
angeordnete Umwelterfordernisse, die 
größere· Beschränkungen und finan
zielle Lasten für .. Unternehmen zur 
Folge . haben, vorausgesetzt, daß die 
Beihilfe: 

(i) eine einmalige; nicht wiederkehren
de Maßnahme 1st; und 

(ii) auf 20 Prozent der Anpassungs
kosten . beschränkt ist; und 

(iii) die Kosten des Ersatzes und der 
Durchführung der unterstützten 
Investition, die voll vom Unter
nehmen getragen werden müssen, 
nicht deckt; und 

(iv) unmittelbar an die von einem 
Unternehmen :geplante Reduktion 
der Belästigungen und Verschrnut
zung gebunden und angemessen ist· 
und keine Herstellungskostener
sparnis, die erzielt werden kann, 
deckt; und 

(v) allen Unternehmen, die neue Aus
rüstung und/oder Erzeugungsver
fahren annehmen können, verfüg-
bar ist. -

8.3 Ein Subventionsprogramm, das sich auf 
Absatz 2 stützt, wird vor seiner Durch
führung dem Komitee gemäß Teil VII 
notifiziert. Jede derartige Notifikation 
wird ausreichend genau sein, um anderen 
Mitgliedern die Bewertung zu ermöglichen, 
ob das Programm mit den in den 
einschlägigen Bestimmungen des Absat
zes 2 festgelegten Bedingungen und Krite
rien übereinstimmt. Die Mitglieder stellen 
dem Komitee jährlich auch die auf den 
neuesten Stand gebrachten Notifikationen 
zur Verfügung, im besonderen durch 
Beistellung von Angaben über die Gesamt
aufwendungen für jedes Programm und 
Programmänderungen. Die anderen Mit
glieder haben das Recht, Informationen 
über einzelne Subventionsfälle des notifi
zierten Programms zu verlangen 34). 

33) Der Ausdruck "bestehende Einrichtungen" bedeutet 
Einrichtungen, die zum Zeitpunkt als neue Umwelt
erfordernisse angeordnet wurden, mindestens zwei Jahre 
im Betrieb waren. 

34) Es besteht Einverständnis, daß diese Notifikations
bestimmung keine Mitteilung vertraulicher Angaben, 
einschließlich vertraulicher Geschäftsangaben, verlangt. 
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8.4 Auf Ersuchen eines Mitglieds überprüft das 
Sekretariat eine nach Absatz 3< vorgenom
mene Notifikation und kann gegebenenfalls 
vom subventionierenden Mitglied ergän
zende Angaben zu dem in überprüfung 
befindlichen notifizierten Programm ver
langen. Das Sekretariat berichtet seine 
Feststellung dem Komitee. Das Komitee 
überprüft auf Ersuchen unverzüglich die 
Feststellungen des Sekretariats (oder, falls 

< eine überprüfung durch das Sekretariat 
nicht verlangt wurde, die Notifikation 
selbst), um festzustellen, ob die im 
Absatz 2 festgelegten Bedingungen und 
Kriterien erfüllt wurden oder nicht. Das 
in diesem Absatz vorgesehene Verfahren 
wird spätestens bei der ersten regulären 
Tagung des Komitees, die der Notifikation 
eines Subventionsprogramms folgt, beendet, 
vorausgesetzt, daß zwischen Notifikation 
und regulärer Tagung des Komitees 
mindestens' zwei Monate vergangen sind. 
Das in diesem Absatz beschriebene über
prüfungsverfahren findet auf Ersuchen 
auch auf substantielle Notifikationen eines 
Programms < Anwendung, die gemäß 
Absatz 3 jährlich auf den rieliesten Stand 

, gebracht werden., < " 
8.5: <Auf Ersuchen ,eines Mitglieds wird die im 

< Absatz 4 erwähnte Feststellung des Komi
tees, oder wenn das Komitee keine 
Feststellung treffen konnte, sowie in 
bestimmten Fällen die Verletzung der im 
notifizierten Programm festgelegten Bedin
gungen dem bindenden Schiedsverfahren 
übertragen. Das Schiedsorgan legt seine 

< < Schlußfolgerungen den Mitgliedern binnen 
120 Tagen nach übertragung der Angele
genheit an das Schiedsorgan vor. Sofern in 
diesem Absatz nichts anderes vorgesehen 
ist, findet das DSU auf nach diesem Absatz 
durchgeführte Schiedsverfahren Anwen
dung. 

'Artikel 9 < < 

;._c 

Konsultationen und genehmigte Abhilfemaßnahmen 

9 .1 Wenn während der Durchführu~g eines im 
Artikel 8 Absatz 2 angeführten Programms 
ungeachtet der Tatsache, daß das Pro
gramm mit den in diesem Absatz fest
gelegten Kriterien vereinbar ist, ein Mit
glied jedoch Grund zur Annahme hat, daß 
dieses Programm zu ernsthaften nachteili
gen Auswirkungen auf den inländischen 
WirtSchaftszweig dieses Mitglieds geführt 
hat, und daß es Schädigungen verursacht, 
welche schwer zu beseitigen wären, kann 
ein solches Mitglied um Konsultationen mit 
dem die Subventionen gewährenden oder 
diese beibehaltenden Mitglied ersuchen. 

9.2 Auf Ersuchen um Konsultationen nach 
Absatz 1 wird das Mitglied, welches das 
fragliche Subventionsprogramm gewährt 
oder beibehält, so rasch wie möglich in 
solche Konsultationen eintreten. Zweck 
solcher Konsultationen ist es, die Tat
sachen zu klären und eine einvernehmliche 
Lösung zu erreichen. 

9.3 Wenn eine einvernehmliche Lösung in den 
Konsultationen nach Absatz 2 binnen 
60 Tagen ab dem Konsultationsersuchen 
nicht erreicht wird, kann das ersuchende 
Mitglied die Angelegenheit dem Komitee 
übertragen. 

9 .4 Wenn eine Angelegenheit dem Komitee 
übertragen wird, überprüft das Komitee 
unverzüglich die diesbezüglichen Tatsachen 

< und den Nachweis der im Absatz 1 
angeführten Auswirkungen. Wenn das 
Komitee das Bestehen solcher Auswirkun

, , :gen feststellt, kann es dem subventionieren-
< den Mitglied derartige Änderung dieses 
Programms empfehlen, um diese Auswir-

: kungen zU beseitigen. Das Komitee legt 
seine Schlußfolgerungen binnen 
120 Tagen, nachdem' ihm die Angelegen
heit nach Absatz 3 übertragen worden ist, 
vor. Wenn der Empfehlung nicht binnen 
sechs ,Monaten' < entsprochen wurde, 

. ermächtigt das "Komitee das ersuchende 
Mitglied zugeeigneten Gegenmaßnahmen, 
die der Art und dem Grad der festgestellten 

,Auswirkungen <entsprech~n. < 

TEIL V 

AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

Artikei 10 

Anwendung des Artikels VI des GATT 1994 35
) 

Die Mitglieder untern~hmen alle notwendigen 
Schritte umsicherzustelleri,daß die Erhebung eines 

35) Die Bestimmungen des Teils II oder II! können 
parallel mit den Bestinimungen des TeitsV angerufen 
werden; jedoch wird hinsichtlich der Auswirkungen einer 
bestimmten Subvention auf- den inländischen Markt des 
einführenden Mitglieds nur eine Abhilfeform (entweder 
ein Ausgleichszoll, wenn die Erfordemisse des Teils V 
erfüllt werden, oder eine .Gegenmaßnahme nach Artikel 4 
oder 7) verfügbar sein. 'Die Bestimmungen der Teile III < 
und V werden bezüglich nichtanfechtbarer Maßnahmen' 
gemäß Teil IV nicht angerufen. Jedoch konnen Maß
nahmen nach Artikel 8 Absatz 1 lit., a zwecks Feststellung 
untersucht werden, ob sie im Sinne des Artikels 2 
spezifisch sind oder nicht. Überdies können im Falle< 
einer im Artikel 8 Absatz 2 angeführten Subvention nach 
einem nichtnotifizierten Programm gemäß Artikel 8 
Absatz 3 die Bestimmungen des Teils III oder V 
angerufen werden; eine solche Subvention wird aber als 
nichtanfechtbar behandelt, wenn sie mit dem im Artikel 8 
Absatz 2 enthaltenen Regeln' als vereinbar angesehen 
wird, 
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Ausgleichszolls 36) auf eine aus dem Gebiet eines 
Mitglieds in das Gebiet eines anderen Mitglieds 
eingeführte Ware im Einklang mit Artikel VI des 
GA TI 1994 und den Bedingungen dieses über
einkommens erfolgt. Ausgleichszölle können nur 
nach einer eingeleiteten' 37) und durchgeführten 
Untersuchung im Einklang mit den Bestimmungen 
dieses übereinkommens und des übereinkommens 
über die Landwirtschaft erhoben werden, 

Artikel 11 

Einleitung des Verfahrens und anschließende 
Prüfung 

11.1 

11.2 

Eine Untersuchung zur Feststellung des 
V orliegens, des Ausmaßes und der Aus
wirkung einer behaupteten Subvention wird 
auf Grund eines schriftlichen Antrags 
eingeleitet, der von dem betroffenen 
inländischen Wirtschaftszweig oder in 
seinem Namen gestellt wird, sofern nicht 
Absatz 6 Anwendung findet. 
Ein Antrag nach Absatz 1 muß ausreichen
de Beweismittel für das Vorliegen a) einer 
Subvention,b) einer Schädigung im Sinne 
des Artikels VI des GATT 1994 in der 
Auslegung durch dieses übereinkommen 
und c) eines Kausalzusammenhangs zwi
schen den subventionierten Einfuhren und 
der behaupteten Schädigung enthalten, 
Einfache Behauptungen, welche nicht auf 
einschlägige Beweise gestützt sind, können 
nicht als den Erfordernissen dieses Absat
zes entsprechend angesehen weiden. Der 
Antrag enthält folgende' Angaben, die dem 

Umfangs und Wertes einer gleich
artigen Ware aus inländischer Erzeu
gung von diesem Erzeuger; 

(ii) eine vollständige Beschreibung der 
Ware, die vermutlich Gegenstand der 
Subvention ist, Namen des Ursprungs
landes oder der Ursprungsländer oder 
der betreffenden Ausfuhrländer, die 
Identität des bekannten Exporteurs 
oder ausländischen Erzeugers sowie 
eine Liste bekannter' Importeure der 
betreffenden Ware; 

(iii) Beweise für das Vorliegen, die Höhe 
und die Art der betreffenden Subven
tion; 

(iv) Beweise, daß die behauptete Schädi
gung eines inländischen Wirtschafts
zweiges durch subventionierte Ein
fuhren zufolge der Auswirkungen der 
Subventionen verursacht wird; diese' 
Beweise umfassen Informationen über 
die Entwicklung des Umfangs der 
vermutlich subventionierten Einfuh
ren, die Auswirkungen dieser Ein
fuhren auf die Preise der gleichartigen 
Ware auf dem inländischen Markt und 
die daraus folgenden Auswirkungen 
der Einfuhren auf den inländischen 
Wirtschaftszweig, wie dies durch ein
schlägige Faktoren und Hinweise, die 
auf die Lage des inländischen Wirt
schaftszweiges einwirken und zwar 
solche, die im Artikel 15 Absätze 2 
und 4 angeführt sind, nachgewiesen 
wird. 

Antragsteller billigerweise verfügbar sind: 11.3 Die Behörden prüfen die Genauigkeit und 
Angemessenheit der im Antrag vorgesehe
nen Beweismittel, um festzustellen, ob 
ausreichende Beweismittel vorliegen, die 
die Einleitung einer Untersuchung recht
fertigen. 

(i) die Identität des Antragstellers sowie 
eine Beschreibung des Umfangs und 
Wertes dei inländischen Erzeugung 
der gleichartigen durch den Antrag
steller erzeugten Ware. Wenn ein 
schriftlicher Antrag im Namen des 11.4 Eine Untersuchung wiid nach Absatz 1 nur 

dann eingeleitet, wenn die Behörden auf 
Grund einer Prüfung des Unterstützungs
oder Ablehnungsgrades des Antrags seitens 
der inländischen Erzeuger einer gleich
artigen Ware festgestellt haben 38), daß dei 
Antrag vom oder im Namen des inländi
schen Wirtschaftszweiges eingebracht wor
den ist 39). Der Antrag wird als "vom oder 
im Namen des inländischen Wirtschafts
zweiges eingebracht" betrachtet, wenn er 
von den inländischen Erzeugern, deren 

inländischen Wirtschafts zweiges ge-
stellt wird, ist im Antrag der Wirt
schaftszweig, in dessen Namen der 
Antrag mit einer Aufstellung aller 
bekannten inländischen Erzeuger der 
gleichartigen Ware (oder eines Zusam
menschlusses inländischer Erzeuger 
einer gleichartigen Ware) gestellt 
wird, zu benennen und auch, soweit 
möglich, eme Beschreibung des 

36) Der Ausdruck "Ausgleichszoll" bede~tet einen 
besonderen Zoll, der zum Zweck des Ausgleichs einer 
Subvention, die unmittelbar oder mittelbar für die 
Herstellung, Erzeugung oder Ausfuhr einer Ware 
gewährt wird, erhoben wird, wie dies im Artikel VI des 
GA TI 1994 vorgesehen ist. 

37) Der Ausdruck "eingeleitet", wie er in der Folge 
verwendet wird, bedeutet eine prozedurale V organgs
weise, wodurch ein Mitglied formell eine Untersuchung 
beginnt, wie dies im Artikel 11 vorgesehen ist. 

38) Im Falle von zersplitterten Wirtschaftszweigen mit 
einer ungewöhnlich hohen Zahl von Erzeugern können 
die Behörden Unterstützung und Ablehnung mittels 
statistisch gültigen Proben feststellen. 

39) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß in den 
Gebieten von bestimmten Mitgliedern Angestellte inlän
discher Erzeuger gleichartiger Waren oder Vertreter 
dieser Angestellten einen Antrag auf Untersuchung nach 
Absatz 1 einbringen oder unterstützen können. 
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gemeinsame Erzeugung über 50 Prozent 
der Gesamterzeugung der gleichartigen 
Ware beträgt, unterstützt wird, welche 
von dem Teil des inländischen Wirtschafts
zweiges erzeugt wird, der die -Zustimmung 
oder Ablehnung des Ansuchens bekundet. 
Wenn das Ansuchen jedoch nur von jenen 
inländischen Erzeugern unterstützt wird, 
die über weniger als 25 Prozent der 
gesamten Erzeugung der gleichartigen 
vom inländischen Wirtschaftszweig erzeug
ten Ware verfügen, wird keine Unter
suchung eingeleitet. 
Die Behörden vermeiden die öffentliche 
Bekanntmachung eines Antrags zur Ein
leitung einer Untersuchung, sofern nicht 
eine Entscheidung zur Einleitung einer 
Untersuchung getroffen worden ist. 
Unter besonderen Umständen können die 
Behörden entscheiden, eine Untersuchung 
ohne ein diesbezügliches schriftliches Ansu
chen seitens des oder im Namen des 
inländischen Wirtschaftszweiges einzulei
ten. Dies soll jedoch nur dann geschehen, 
wenn genügend Beweise über das Bestehen 
einer - Subvention, eine Schädigung und 
einen kausalen Zusammenhang nach 
Absatz 2 zur Rechtfertigung der Einlei
tung einer Untersuchung vorliegen. 
Die Beweismittel für diese Subvention und 
die Schädigung werden gleichzeitig geprüft 
a) bei der Entscheidung zur allfälligen 
Einleitung einer Untersuchung und - b) 
danach im Verlauf der Untersuchung, 
beginnend zu einem Zeitpunkt, der nicht 
nach dem frühesten Zeitpunkt liegen darf, 
von dem an gemäß diesem übereinkom
men vorläufige Maßnahmen angewendet 
werden können. 
In Fällen, in denen Waren nicht direkt aus 
dem Ursprungsland eingeführt, sondern aus 
einem anderen Land in das einführ~nde 
Land ausgeführt werden, finden die 
Bestimmungen dieses übereinkommens 
voll. Anwendung, und der Geschäftsvor
gang oder die Geschäftsvorgänge werden 
im Sinne dieses übereinkommens so 
betrachtet als hätten sie zwischen dem 
Ursprungsland und' dem einführenden 
Mitglied stattgefunden. 
Sind die zuständigen Behörden überzeugt, 
daß die Beweise für eine Subvention oder 
für die Schädigung nicht ausreichen, um 
die Fortsetzung des Verfahrens zu recht
fertigen, so wird der Antrag umgehend 
zurückgewiesen und die Untersuchung 
umgehend eingestellt. Ist der Subventions
betrag oder der Umfang der tatsächlichen 
oder möglichen ·subventionierten Einfuhren 
oder die Schädigung geringfügig, so wird 
die Untersuchung umgehend eingestellt. 

Der Subventions betrag wird als gering
fügig betrachtet, wenn er unter 1 Prozent 
des Wertes beträgt. 

11.10 Ein Verfahren steht der Zollabfertigung 
nicht entgegen. 

11.11 Wenn keine besonderen Umstände ein
treten, werden Untersuchungen innerhalb 
eines Jahres, spätestens 18 Monate nach 
ihrer Einleitung, abgeschlossen. 

Artikel 12 

Beweise 

12.1 Interessierten Mitgliedern und allen inter
essierten Parteien wird mitgeteilt, welche 
Auskünfte die Behörden benötigen und sie 
erhalten ausreichend Gelegenheit schriftlich 
alle Beweismittel vorzulegen, deren Anwen
dung sie in der anhängigen Untersuchung 
für zweckdienlich halten. 

12.1.1 Exporteuren, ausländischen Erzeugern oder 
interessierten Mitgliedern wird eine Frist 
von 30 Tagen zur Beantwortung der ihnen 
anläßlich der Ausgleichszolluntersuchung 
übermittelten Fragebögen eingeräumt 40). 

- Gebührende Berücksichtigung soll auch 
jedes Ersuchen um Verlängerung der 30-
Tage-Frist finden, und nach Bekanntgabe 
der Gründe soll eine Verlängerung, wann 
immer möglich, g~währt werden. 

12.1.2 Die Beweismittel, welche von einem 
interessierten Mitglied oder interessierten 
Partei schriftlich vorgelegt werden, werden 
umgehend den anderen interessierten Mit
gliedern oder interessierten Parteien, die an 
der Untersuchung teilnehmen, zur Verfü
gung gestellt, es sei denn, es besteht Anlaß, 
vertrauliche Angaben zu schützen. 

12.1.3 Nach Einleitung der Untersuchung werden 
die Behörden den bekanntermaßen betrof
fenen Exporteuren sowie den Behörden der 
ausführenden Mitglieder den vollen W ort
laut des schriftli~hen Antrags, welchen sie 
gemäß Artikel 11 Absatz 1 erhalten haben, 
übermitteln 41) und ihn auf Ersuchen den 
anderen betroffenen Parteien zugänglich 
machen. Vertraulichen Angaben wird nach 
Absatz 4 besonderer Schutz gewährt. 

12.2 Interessierte Mitglieder und interessierte 
Parteien haben auf Antrag das Recht, 

40) Als allgemeine Regel wird die Frist für Exporteure 
ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Fragebogens 
b~rechnet, wobei angenommen wird, daß das Einlangen 
eme Woche nach Absenden an den Empfänger oder nach 
übermittlung an den betreffenden diplomatischen Ver
treter des ausführenden Mitglieds oder aber, im Falle 
eines gesonderten Zollgebiet-Mitglieds. der wro ;l.n 
einen offiziellen Vertreter des ausführenden Gebiets, gilt. 

41) Es besteht Einvernehmen, daß im Falle einer 
besonders hohen Zahl von Exporteuren der volle 
Wortlaut des schriftlichen Antrags nur den Behörden 
des ausführenden Mitglieds oder den . betroffenen 
Handelsvertnitungen zur Verfügung gestellt werden soll. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 163 von 1166

www.parlament.gv.at



164 1646 der Beilagen 

Angaben mündlich vorzubringen. Münd
liche Vorbringen werden den interessierten 
Mitgliedern und interessierten Parteien 
schriftlich nachgereicht. Eine Entscheidung 
der Untersuchungsbehörden kann nur auf 
Angaben lind Beweise im schriftlichen 
Bericht dieser Behörde und die den 
interessierten Mitgliedern und interessier
ten Parteien, die an der Untersuchung 
teilgenommen haben, verfügbar waren, 
gestützt werden, wobei der Notwendig
keit, vertrauliche Angaben zu schützen, 
angemessen Rechnung getragen wird. 

12.3 Die Behörden geben den interessierten 
Parteien, falls durchführbar, ieitgerecht 
Gelegenheit, alle für die Darlegung ihres 
Standpunktes erheblichen Unterlagen ein
zusehen, die von den Behörden in einer 
Ausgleichszolluntersuchung verwendet wer
den und nicht im Sinne des Absatzes 4 
vertraulich sind, sowie auf Grund dieser 
Unterlagen Stellungnahmen vorzubereiten. 

12.4 Alle Auskünfte, die ihrer Natur nach 
vertraulich sind (beispielsweise, weil ihre 
Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche 
Wettbewerbsvorteile verschaffen würde oder 
für den Auskunftgeber oder die Person, von 
der er die Auskünfte erhalten hat, von 
erheblichem Nachteil wäre) oder von den 
Parteien für eine Untersuchung vertraulich 
zur Verfügung gestellt werden, sind bei 
entsprechender Begründung von den Unter
suchungsbehörden vertraulich zu behandeln. 
Diese Auskünfte dürfen nicht ohne aus
drückliche Genehmigung der Partei, die sie 
erteilt hat, preisgegeben werden 42). 

12.4.1 Die Behörden werden interessierte Partei
en, die vertrauliche Auskünfte erteilen, 
veranlassen, eine nichtvertrauliche Zusam
menfassung dieser Auskünfte zur Verfü
gung zu stellen. Die Zusammenfassungen 
enthalten genügend Einzelheiten, um den 
wesentlichen Inhalt der vertraulichen Aus
künfte verstehen zu können. Unter außer
gewöhnlichen Umständen können die 
Parteien erklären, daß sich diese Aus
künfte nicht für eine Zusammenfassung 
eignen. Unter solchen außergewöhnlichen 
Umständen sind die Gründe anzugeben, die 
eine Zusammenfassung unmöglich machen. 

12.4.2 Ist jedoch nach Ansicht der betreffenden 
Behörden ein Antrag auf vertrauliche 
Behandlung nicht gerechtfertigt und ist 
der Auskunftgeber weder bereit, die 
Angaben bekanntzugeben noch ihrer 
Bekanntgabe in großen Zügen oder in 
gekürzter Form zuzustimmen, so können 
die Behörden diese Angaben unberück-

42) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß im Gebiet 
gewisser Mitglieder die Preis angabe auf Grund von 
enggefaßten Schutzbestimmungen verlangt werden kann. 

sichtigt lassen, sofern ihnen nicht aus 
geeigneter Quelle überzeugend nachgewie
sen wird, daß sie zutreffen 43). 

12.5 Die Behörden werden sich im Verlauf der 
Untersuchungen, außer unter den im 
Absatz 7 vorgesehenen Umständen, davon 
überzeugen, daß die von den betroffenen 
Parteien gemachten Angaben, auf denen 
sich ihr Ermittlungsergebnis stützt, zutref
fend sind. 

12.6 Die Untersuchungsbehörden können erfor
derlichenfalls im Gebiet anderer Mitglieder 
Untersuchungen anstellen, vorausgesetzt, 
daß sie das betroffene Mitglied zeitgerecht 
unterrichten und dieses Mitglied keine 
Einwände gegen die Untersuchung erhebt. 
Darüber hinaus können die Untersuchungs
behörden Untersuchungen in den Räum
lichkeiten eines Unternehmens durchführen 
und die Firmenberichte prüfen, wenn 
a) das Unternehmen zustimmt und b) das 
betroffene Mitglied informiert wird und 
keinen Einwand erhebt. Die im Anhang VI 
festgelegten Verfahren finden auf Unter
suchungen in den Räumlichkeiten eines 
Unternehmens Anwendung. Vorbehaltlich 
des Erfordernisses, vertrauliche Angaben 
zu schützen, machen die Behörden die 
Ergebnisse solcher Untersuchungen verfüg
bar oder besorgen ihre Bekanntmachung 
gemäß Absatz 8 an die Unternehmen, die 
sie betreffen, und stellen die Ergebnisse den 
Antragstellern zur Verfügung. 

12.7 Verweigert ein interessiertes Mitglied oder 
eine interessierte Partei den Zugang zu 
erforderlichen Angaben oder stellen sie 
erforderliche Angaben nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums zur Verfügung, 
oder behindern sie erheblich das Verfahren, 
so können vorläufige und endgültige 
Feststellungen bejahender oder verneinen
der Art auf Grund der verfügbaren 
Tatsachen getroffen wer.den. 

12.8 Die Behörden setzen vor einer endgültigen 
Feststellung alle interessierten Mitglieder 
und interessierten Parteien über die 
wesentlichen zu berücksichtigenden Tat
sachen in Kenntnis, welche die Grundlage 
der Entscheidung bilden, ob endgültige 
Maßnahmen Anwendung finden. Diese 
Bekanntmachung soll zeitgerecht stattfin
den, um es den Parteien zu ermöglichen, 
ihre Interessen zu verteidigen. 

12.9 Im Sinne dieses übereinkommens umfaßt 
der Ausdruck "interessierte Parteien": 

43) Die Mitglieder sind sich darüber einig, daß 
Ersuchen um vertrauliche Behandlung von Auskünften 
nicht willkürlich abgelehnt werden sollen. Die Mitglieder 
sind sich ferner darüber einig, daß di~ Untersuchungs
behörde nur verlangen kann, bezüghch der für das 
Verfahren einschlägigen Angaben auf die Vertraulichkeit 
zu verzichten. 
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(i) einen Exporteur oder ausländischen 
Erzeuger oder den Importeur einer 
Ware, die Gegenstand einer Unter
suchung ist, oder eine Handels- oder 
Wirtschaftsvereinigung, deren über
wiegende Zahl von Mitgliedern Erzeu
ger, Exporteure oder Importeure einer 
solchen Ware sind; und 

(ii) einen Erzeuger der gleichartigen Ware 
im einführenden Mitglied oder eine 
Handels- oder Wirtschaftsvereinigung, 
deren überwiegende Zahl von Mitglie
dern, die gleichartige Waren im Gebiet 
des einführenden Mitglieds erzeugen. 

Diese Aufzählung hindert die Mitglieder 
nicht daran, inländische oder ausländische 
Parteien, die oben nicht angeführt wurden, 
als interessierte Parteien einzubeziehen. 

12.10 Die Behörden werden es den gewerblichen 
Verbrauchern der Ware, die Gegenstand 
der Untersuchung ist, und den maßgebli
chen Konsumentenorganisationen in Fällen, 
in denen die Ware üblicherweise im 
Einzelhandel erhältlich ist, ermöglichen, 
Auskünfte zu erteilen, die für die Unter
suchung bezüglich Subventionierung, Schä
digung und Kausalität von Bedeutung sind. 

12.11 Die Behörden werden die auftretenden 
Schwierigkeiten beim Erteilen der,erforder
lichen Auskünfte berücksichtigen, beson
ders bei kleineren Unternehmen, und jede 
mögliche Hilfe gewähren. 

12.12 Die oben angeführten Verfahren sollen die 
Behörden eines Mitglieds gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen dieses über
einkommens nIcht daran hindern, ohne 
Verzögerung Untersuchungen einzuleiten, 
vorläufige oder endgültige Feststellungen 
bejahender oder verneinender Art zu 
treffen oder vorläufige oder endgültige 
Maßnahmen ·anzuwenden. 

Artikel 13 

Konsultationen 

13.1 Wird einem Antrag gemäß Artikel 11 
stattgegeben, werden die Mitglieder, deren 
Waren Gegenstand der Untersuchung sein 
können, sobald wie möglich, in jedem Fall 
aber vor Einleitung einer Untersuchung, zu 
Konsultationen eingdaden, um die im 
Artikel 11 Absatz 2 genannten Fragen zu 
klären und eine einvernehmliche Lösung zu 
erzielen. 

13.2 ' Ferner wird den Mitgliedern, deren Waren 
Gegenstand der Untersuchung' sind, wäh
rend der Untersuchung ausreichend Gele
genheit gegeqen, die Konsultationen fort
zusetzen, um den Sachverhalt zu klären 

und eme einvernehmliche Lösung zu 
erzielen 44). 

13.3 Unbeschadet der Verpflichtung, ausrei
chende Gelegenheit zu Konsultationen zu 
geben, sollen diese Bestimmungen über die 
Konsultationen die Behörden eines Mit
glieds nicht daran hindern, gemäß den 
Bestimmungen dieses übereinkommens 
ohne Verzögerung Untersuchungen ein
zuleiten, vorläufige oder endgültige Fest
stellungen, gleich ob bejahender oder 
verneinender Art, zu treffen oder vorläu
fige oder endgültige Maßnahmen anzu
wenden. 

13.4 Das Mitglied, das die Einleitung einer 
Untersuchung beabsichtigt oder eine Unter
suchung durchführt, gewährt dem oder den 
Mitgliedern, deren Waren Gegenstand 
dieser Untersuchung sind, auf Antrag 
Zugang zu den nichtvertraulichen Beweis
mitteln, einschließlich der nichtvertrauli
chen Zusammenfassung von vertraulichen 
Angaben, die zur Durchführung der 
Untersuchung verwendet wurden. 

Artikel 14 

Berechnung der Höhe der Subvention im Sinne des 
Vorteils für den Empfänger 

Für die Zwecke des Teils V sehen die 
inländische Gesetzgebung oder die Durchführungs
bestimmungen des betreffenden Mitglieds die von 
der' untersuchenden Behörde verwendete Methode 
zur Berechnung des Vorteils für den Empfänger 
gem"äß Artikel 1 Absatz '1 vor, und deren Anwen
dung ist in jedem einzelnen Fall transparent und 
wird entsprechend erläutert. überdies ist jede 

'solche Methode mit den folgenden Richtlinien 
vereinba;: ' 

a) die staatliche Beistellung von Eigenkapital 
gilt nicht als Einräumung eines Vorteils, 
außer die Investitionsentscheidung kann als 
un:Vereinhar mit der übli~hen Investitions
praxis ,(einschließlich der Bereitstellung von 
Risikokapital) von privaten Investoren im 
Gebiet dieses Mitglieds angesehen werden; 

b) ein staatliches Darlehen gilt nicht als 
Einräumung eines, Vorteils, außer es besteht 
ein Unterschied zwischen dem Betrag, den 
die das Darlehen empfangende Fin:ri.a für das 
staatliche Darlehen bezahlt, und dem Betrag, 
den die Firma für ein vergleichbares 
kommerzielles Darlehen, das sie tatsächlich 
auf dem Markt erhalten würde, bezahlen 

44) Gemäß den Bestimmungen dieses, Abs;tzes ist es 
besonders wichtig, daß keine vorläufige oder endgültige 
Feststellung bejahender Art ergeht, ohne daß ausreichend 
Gelegenheit zu Konsultationen gegeben worden ist. 
Solche Konsultationen können die Grundlage für das 
Vorgehen, nach den Teilen II, IIr oder X dieses 
übereinkommens bilden. . 
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würde. In diesem Fall besteht der Vorteil im 
Unterschied zwischen diesen zwei Beträgen; 

c) eine staatliche Darlehensgarantie gilt nicht als 
Einräumung eines Vorteils, außer es besteht 
ein Unterschied zwischen dem Betrag, den 
die die Garantie empfangende Firma für die 
staatliche Darlehensgarantie bezahlt, und 
dem Betrag, den die Firma für ein vergleich
bares kommerzielles Darlehen ohne staatliche 
Garantie bezahlen würde. In diesem Fall 
besteht der Vorteil im Unterschied zwischen 
diesen zwei Beträgen, berichtigt um allfällige 
Gebührenunterschiede ; 

d) die staatliche Bereitstellung von Waren oder 
. Dienstleistungen oder von gekauften Waren 
gilt nicht als Einräumung eines Vorteils, 
außer die Beistellung erfolgt zu einer 
niedrigeren als angemessenen Vergütung 
oder der Kauf erfolgt zu einer höheren als 
angemessenen Vergütung. Die Angemessen
heit der Vergütung wird im Vergleich zu den 
üblichen Marktbedingungen für die betref
fende Ware oder Dienstleistung im Land der 
Bereitstellung oder des Kaufs (einschließlich 
Preis, Qualität, Verfügbarkeit, Marktgängig
keit, Beförderung und andere Kaufs- oder 
Verkaufs bedingungen) festgestellt. 

Artikel 15 

Feststellung der Schädigung 45) 

15.1 Die Feststellung einer Schädigung im Sinne 
des Artikels VI des GA TI 1994 wird auf 
positive Beweise gestützt und erfordert eine 
objektive Prüfung a) des Umfanges der 
subventionierten Einfuhren und ihrer Aus
wirkung auf die Preise gleichartiger 
Waren 46) auf dem Inlandsmarkt und b) 
der Folgen der Einfuhre~ für die inländi
schen Erzeuger dieser Waren. 

15.2 Bezüglich des Umfanges der subventionier
ten Einfuhren prüfen die untersuchenden 
Behörden, ob eine erhebliche Erhöhung 
dieser Einfuhren entweder absolut öder im 
Verhältnis zur Erzeugung oder zum 
Verbrauch im einführenden Mitglied statt
gefunden hat. Bezüglich der Auswirkung 
der subventionierten Einfuhren auf die 

45) Soweit nicht anders bestimmt, bedeutet der Begriff 
"Schädigung" im Sinne dieses übereinkommens, daß ein 
inländischer Wirtschaftszweig bedeutend geschädigt wird, 
oder bedeutend geschädigt zu werden droht, oder, daß 
die Errichtung eines inländischen Winschaftszweiges 
erheblich verzögert wird, und ist gemäß den Bestimmun
gen dieses Artikels auszulegen. 

46) In diesem übereinkommen ist unter dem Begriff 
"gleichartige Ware" ("like product", "produit similaire") 
eine Ware zu verstehen, die mit der betreffenden Ware 
identisch ist, das heißt, ihr in jeder Hinsicht gleicht, oder 
in Ermangelung einer solchen Ware eine andere Ware, 
die zwar der betreffenden Ware nicht in jeder Hinsicht 
gleicht, aber charakteristische Merkmale aufweist, die 
denen der betreffenden Ware sehr ähnlich sind. 

Preise prüfen die untersuchenden Behör
den, ob eine erhebliche Preisunterschrei
tung durch die subventionierten Einfuhren 
im Vergleich zum Preis einer gleichartigen 
Ware des einführenden Mitglieds einge
treten ist oder, ob diese Einfuhren in 
anderer Form einen erheblichen Druck auf 
die Preise bewirken oder wesentlich Zur 
Verhinderung von Preiserhöhungen beitra
gen, die sonst eingetreten wären. Weder 
eines noch mehrere dieser Kriterien sind 
notwendigerweise für die Beurteilung maße 
gebend. . 

15.3 Wenn Einfuhren einer Ware aus mehreren 
Ländern als einem Land gleichzeitig Aus
gleichszolluntersuchungen unterliegen, 
können die untersuchenden Behörden die 
Auswirkungen solcher Einfuhren nur 
zusammenfassend beurteilen, falls sie fest
stellen, daß a) die festgestellte Subven
tionshöhe im Verhältnis zu den Einfuhren 
aus jedem Land über dem im Artikel 11 
Absatz 9 definierten geringen Wert liegt 
und der Umfang der Einfuhren aus jedem 
Land nicht unbeachtlich ist und b) eine 
zusammenfassende Beurteilung der Aus
wirkungen auf die Einfuhren im Lichte der 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
eingeführten Waren und den Wettbewerbs
bedingungen zwischen den eingeführten 
Waren und den gleichartigen inländischen 
Waren angemessen ist. 

15.4 Die Prüfung der Auswirkungen der sub
ventionierten Einfuhren auf den betroffe
nen inländischen Wirtschafts zweig umfaßt 
eine Beurteilung aller relevanten Wirt
schaftsfaktoren und Wirtschaftsindizes, die 
die Lage dieses Wirtschaftszweiges beein
flussen, wie tatsächliche und potentielle 
Verringerung der Erzeugung, des Absatzes, 
des Marktanteils, des Gewinns, der Pro
duktivität, der Investitionserträge oder der 
Kapazitätsauslastung; Faktoren, die die 
inländischen Preise beeinflussen; tatsäch
liche und potentielle negative Auswirkun
gen auf Cash-flow, Lagerhaltung, Beschäf
tigung, Löhne, Wachstum, Investitions- und 
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten ; im Falle 
der Landwirtschaft, ob eine erhöhte 
Belastung bei staatlichen Beihilfeprogram
men eingetreten ist. Diese Liste ist nicht 
erschöpfend und weder ein noch mehrere 
dieser Kriterien sind für die Entscheidung 
ausschlaggebend. 

15.5 Es muß nachgewiesen werden, daß die 
subventionierten Einfuhren durch die Aus
wirkungen 47) der Subventionen eine Schä
digung· im Sinne dieses übereinkommens 
verursachen. Der Nachweis eines kausalen 
Zusammenhangs zwischen subventionierten 

47) Wie in den Absätzen 2 und 4 dargestellt. 
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Einfuhren und der Schädigung des inländi
schen Wirtschaftszweiges stützt sich auf die 
Prüfung aller erheblichen Beweise seitens 
der Behörden. 
Die Behörden prüfen auch alle anderen 
bekannten Faktoren als die subventionier
ten Einfuhren, die gleichzeitig den inländi
schen Wirtschaftszweig schädigen und die 
Schädigungen, die durch diese anderen 
Faktoren verursacht wurden, dürfen nicht 
den subventionierten Einfuhren zur Last 
gelegt werden. 
Faktoren, welche diesbezüglich von Bedeu
tung sein könnten, sind unter anderem der 
Einfuhrumfang sowie die Preise von nicht 
zu subventionierten Preisen verkauften 
Einfuhrwaren, eine geringere Nachfrage 
oder eine Änderung im Konsumverhalten, 
handelsbeschränkende Maßnahmen und 
Wettbewerb zwischen ausländischen und 
inländischen Erzeugern, Technologieent
wicklungen sowie die Ausfuhrleistung und 

. Produktivität des inländischen Wirtschafts
zweiges. 

15.6 Die Auswirkung der subventionierten Ein
fuhren wird in bezug auf die inländische 
Erzeugung der gleichartigen Ware bewer
tet, wenn die verfügbaren Unterlagen eine 
Abgrenzung dieser Erzeugung anhand von 
Kriterien wie Produktionsverfahren, Ver
käufe und Gewinn des Erzeugers erlauben. 
Läßt sich diese Erzeugung nicht abgrenzen, 
so wird die Auswirkung der subventionier
ten Einfuhren an ihrem Einfluß auf die 
Erzeugung der kleinsten, gleichartige 
Waren miteinschließenden Gruppe oder 
Reihe von Waren gemessen, für die die 
erforderlichen Angaben erhältlich sind. 

15.7 Die Feststellung, daß eine materielle 
Schädigung droht, muß auf Tatsachen und 
nicht lediglich auf Behauptungen, Vermu
tungen oder' entfernten Möglichkeiten 
beruhen. Das 'Eintreten von Umständen, 
unter denen die Subvention eine Schädi
gung verursachen würde, muß klar voraus
zusehen sein und unmittelbar bevorstehen. 
Um das Vorhandensein einer bevorstehen
den materiellen Schädigung festzustellen, 
sollen die Behörden unter anderem folgende 
Faktoren berücksichtigen: 

(i) die Art der betreffenden Subvention 
oder Subventionen und die daraus 
wahrscheinlich entstehenden Handels
auswirkungen; 

(ii) eine erhebliche Steigerungsrate von 
subventionierten Einfuhren in den 
inländischen Markt, welche die Wahr
scheinlichkeit einer wesentlich gestei
gerten Einfuhr anzeigt; 

(iii) ausreichend frei verfügbare Kapazitä
ten seite,ns des Exporteurs oder ein 

wesentlicher, unmittelbar bevorstehen
der Kapazitätszuwachs als Indiz von 
erheblich gesteigerten subventionierten 
Ausfuhren in den Markt des ein
führenden Mitglieds, unter gleichzei
tiger Berücksichtigung der Verfügbar- _ 
keit anderer Ausfuhrmärkte für die 
Aufnahme zusätzlicher Ausfuhren; 

(iv) ob die Preise der Einfuhren eine 
wesentlich ungünstig beeinflussende 
oder dämpfende Auswirkung auf die 
Inlandspreise haben werden, wobei 
dies zu einem erhöhten Einfuhrbedarf 
führen würde; und 

(v) Lagerhaltung der zu untersuchenden 
Ware. 

Keiner dieser Faktoren ist für sich selbst 
notwendigerweise für die Beurteilung maß
gebend, aber in ihrer Gesamtheit müssen 
sie zur Schlußfolgerung führen, daß 
weitere subventionierte Ausfuhren unmittel
bar bevorstehen und daß, ohne Schutz
maßnahmen, dies zu einer materiellen 
Schädigung führen würde. 

15.8 In den Fällen, in denen subventionierte 
Einfuhren eine Schädigung zu verursachen 
drohen, ist die Frage der Anwendung von 
Ausgleichsrnaßnahmen mit besonderer 
Sorgfalt zu erwägen und zu entscheiden. 

Artikel 16 

Bestimmung des Begriffes "inländischer Wtrt
schaftszweig" 

16.1 Im Sinne dieses übereinkommens bezeich-
'net der Begriff "inländischer Wirtschafts

zweig", ausgenommen wie im Absatz 2 
vorgesehen, alle inländischen Erzeuger 
gleichartiger Waren oder diejenigen unter 
ihnen, deren Erzeugung insgesamt einen 
erheblichen Anteil an der gesamten 
Inlandserzeugung dieser .Waren ausmacht, 
außer die Erzeuger. sind mit den Expor
teuren oder Importeuren geschäftlich ver
bunden 48) oder selbst Importeure der 
Ware, die vermutlich Gegenstand einer 
Subvention ist oder einer gleichartigen 
Ware, so ist es zulässig, unter dem Begriff 

48) Im Sinne dieses Absatzes werden Erzeuger als mit 
den Exporteuren oder Importeuren geschäftlich verbun
den nur betrachtet, wenn a) einer von ihnen direkt oder 
indirekt den anderen kontrolliert; oder b) beide von 
ihnen direkt oder indirekt von einer dritten Person 
kontrolliert werden; oder c) sie gemeins~m, direkt oder 
indirekt, eine dritte Person kontrollieren, vorausgesetzt es 
bestehen Gründe zur Annahme, daß die· Verbundenheit 
bewirkt, daß der betroffene Erzeuger anders handelt als 
die nicht geschäftlich verbundenen Erzeuger. .Im Sinne 
dieses Absatzes gilt eine Person als die kontrollierende, 
wenn sie gesetzlich oder betrieblich in der Lage ist, 
Zwang auszuüben oder Weisungen einem anderen zu 
erteilen. 
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"inländischer Wirtschafts zweig" nur die 
übrigen Erzeuger zu verstehen. 
Unter außergewöhnlichen Umständen kann 
das Gebiet eines Mitglieds hinsichtlich der 
betreffenden Erzeugung in zwei oder mehr 
Wettbewerbsmärkte eingeteilt werden und 
können die Erzeuger in jedem einzelnen 
Markt als ein eigener Wirtschaftszweig 
angesehen werden, wenn a) die Erzeuger 
in einem solchen Markt die Gesamtheit 
oder fast die Gesamtheit ihrer Erzeugung 
der betreffenden Ware auf diesem Markt 
absetzen und b) die Nachfrage auf diesem 
Markt nicht zu einem wesentlichen Teil 
von Erzeugern der betreffenden Ware 
gedeckt wird, die ihren Standort in einem 
anderen Teil des Gebiets haben. Unter 
diesen Umständen kann die Feststellung 
einer Schädigung getroffen werden, wenn 
ein wesentlicher Teil des gesamten inländi
schen Wirtschaftszweiges nicht geschädigt 
wird, sofern es zu einer Konzentration von 
subventionierten Einfuhren in einen solchen 
isolierten Markt kommt und sofern die 
subventionierten Einfuhren eine Schädi
gung der Erzeuger der gesamten oder fast 
der gesamten Erzeugung in einem solchen 
Markt' verursachen. 
Werden die Erzeuger eines bestimmten 
Gebiets, das heißt, eines Marktes im Sinne 
des Absatzes 2 als eigener inländischer 
WirtSchaftszweig angesehen, so werden 
Ausgleichszölle nur auf die zum End
verbrauch in diesem Gebiet bestimmten 
Waren erhoben. Ist nach den verfassungs
rechtlichen Bestimmungen des einführen
den Mitglieds die Erhebung von Aus
gleichszöllen auf dieser Grundlage nicht 
zulässig, so darf das einführende Mitglied 
Ausgleichszölle ohne Beschränkung nur 
erheben, wenn a) den Exporteuren Gele
genheit gegeben worden ist, die Ausfuhren 
zu subventionierten Preisen in das betref
fende Gebiet einzustellen oder Zusicherun
gen nach Artikel 18 abzugeben und 
derartige Zusicherungen nicht innerhalb 
kürzester Frisl und in kürzester Form 
erfolgt sind und b) diese Zölle nicht allein 
auf Waren bestimmter Erzeuger, die das 
betreffende Gebiet beliefern, erhoben 
werden können. 
Haben zwei oder mehr Länder im Rahmen 
des Artikels XXN Absatz 8 lit. ades 
GA TI 1994 einen solchen Integrations
grad erreicht, daß sie die Merkmale eines 
einzigen einheitlichen Marktes aufweisen, 
so gelten die Erzeuger des gesamten 
Integrationsgebiets als inländischer Wirt
schafts zweig im Sinne der Absätze 1 und 2. 
Artikel 15 Absatz 6 findet auf diesen 
Artikel Anwendung. 

Artikel 17 

Vorläufige Maßnahmen 

17.1 Vorläufige Maßnahmen dürfen nur getrof
fen werden, wenn: 
a) eine Untersuchung im Sinne des Arti

kels 11 eingeleitet wurde, eine öffent
liche Bekanntmachung darüber erfolgt 
ist und die interessierten Mitglieder und 
interessierte Parteien ausreichend Gele
genheit erhalten haben, Auskünfte oder 
Stellungnahmen abzugeben, 

b) eine bejahende vorläufige Feststellung 
erfolgt ist, daß eine Subvention besteht 
und eine Schädigung eines inländischen 
Wirtschaftszweiges durch subventionier
te Einfuhren eingetreten ist, und 

c) die betroffenen Behörden solche Maß
nahmen für notwendig erachten, um 
eine Schädigung während der Dauer 
des Verfahrens zu verhindern. 

17 .2 Vorläufige Maßnahmen können darin 
bestehen, daß vorläufige Ausgleichszölle 
durch Barhinterlegung oder Bürgschaft in 
Höhe des vorläufig berechneten Subven
tionsbetrages gesichert werden. 

17.3 Vorläufige Maßnahmen werden nicht vor 
60 Tagen ab Einleitung der Untersuchung 
angewendet. 

17.4 Vorläufige Maßnahmen sind auf einen 
möglichst kurzen Zeitraum zu beschrän
ken; dieser darf vier Monate nicht über
schreiten. 

17.5 Bei der Anwendung vorläufiger Maßnah
men werden die einschlägigen Bestimmun
gen des Artikels 19 befolgt. 

Artikel 18 

Verpflichtungen 

18.1 Ein Verfahren kann 49) ohne Anwendung 
von vorläufigen Maßnahmen oder Aus
gleichszöllen 'nach Erhalt zufriedenstelIen
der freiwilliger Verpflichtungen ausgesetzt 
oder beendet werden, wie etwa wenn: 
a) die Regierung des· ausführenden Mit

glieds sich einverstanden erklärt, die 
Subvention abzuschaffen oder zu 
begrenzen oder andere Maßnahmen 
bezüglich ihrer Auswirkungen zu tref-
fen; oder . 

b) der Exporteur sich einverstanden 
erklärt, die Preise so zu ändern, daß 
die untersuchenden Behörden überzeugt 
sind, daß die schädigende Auswirkung 
der Subvention beseitigt ist. Preiserhö
hungen auf Grund von Verpflichtungen 

. 49) ~as~'?rt "kann" wird nicht so ausgelegt, daß es 
die gleichzeitige Fortsetzung der Verfahren und der 
Erfüllung der Verpflichtungen erlaubt, mit Ausnahme der 
Bestimmungen im Absatz 4. 
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dürfen nur so hoch sein, wie dies zum 
Ausgleich des Betrags der Subvention 
notwendig ist. Es ist wünschenswert, 
daß die Preis erhöhungen unter dem 
Betrag der Subvention liegen, wenn 
solche Erhöhungen ausreichen, um die 
Schädigung des inländischen Wirt
schaftszweiges zu beseitigen. 

18 .2 Verpflichtungen dürfen von den Expor
teuren, weder verlangt noch angenommen 
werden, sofern die Behörden des ein
führenden Mitglieds keine bejahende vor
läufige Feststellung einer Subventionierung 
oder einer durch solche Subventionierung 
verursachten Schädigung getroffen haben, 
und im Falle von Verpflichtungen von 
Exporteuren, sie die Zustimmung des 
ausführenden Mitglieds erhalten haben. 

18.3 Angebotene Verpflichtungen brauchen 
nicht angenommen zu werden, wenn die 
Behörden des einführenden Mitglieds ihre 
Annahme für schwer durchführbar halten, 
zum Beispiel wenn die Zahl der tatsäch
lichen oder möglichen Exporteure zu groß 
ist oder, werm andere Gründe einschließ
lich allgemeiner Verfahrensweise dagegen 
sprechen. Die Behörden teilen dem Expor
teur die Gründe mit, die sie dazu bewogen 
haben, die Annahme einer Verpflichtung 

, als ungeeignet anzusehen, sollte sich ein 
solcher Fall ergeben; sie bieten dem 
Exporteur weitgehend Gelegenheit, Stel
lungnahmen hiezu abzugeben. 

18.4 Wird eine Verpflichtung angenommen, 
wird die Untersuchung der Subventionie
rung und dei Schädigung trotzdem abge
schlossen, wenn das ausführende Mitglied 
dies wünscht oder das einführende Mitgl~ed 
es beschließt. Wird in einem solchen Fall 
festgestellt, ,daß keirie Subvention oder 
Schädigung vorliegt, so wird die V erpflich
tung automatisch hinfällig, sofern die 
Feststellung weitgehend auf das Bestehen 
einer Preisverpflichtung zurückzuführen ist. 
In solchen Fällen können die betreffenden 
Behörden verlangen, daß eine Verpflich
tung für einen angemessenen Zeitraum im 
Einklang mit diesem Übereinkommen 
aufrechtzuerhalten ist. Im, Falle einer 
bejahenden Feststellung, der Subventionie
rung und Schädigung wird die Verpflich
tung entsprechend ihren Bedingungen und 
den Bestimmungen dieses Übereinkommens 
beibehalten. 

18.5 Preisverpflichtungen können von den 
Behörden des einführenden Mitglieds 
yorgeschlagen werden, aber kein Expor
teur ist gezwungen, eine solche Verpflich
tung einzugehen. Die Tatsache, daß 
Regierungen oder Exporteure solche Ver
pflichtungeri nicht anbieten oder einer 

Aufforderung zu solchen Verpflichtungen 
nicht nachkommen, darf sich nicht nachtei
lig auf die Prüfung des Falles auswirken. 
Den Behörden steht es jedoch frei, festzu
stellen, daß eine drohende Schädigung eher 
eintreten wird, wenn die subventionierten 
Einfuhren andauern. 

18.6 Die Behörden eines einführenden Mitglieds 
können von jeder Regierung oder jedem 
Exporteur, dessen Verpflichtung sie ange
nommen haben, verlangen, daß regelmäßi
ge Angaben über die Erfüllung dieser 
Verpflichtung gemacht werden, und die 
Nachprüfung sachdienliche Daten zuge
lassen wird. Bei Verletzung der Verpflich
tung können die Behörden des einführen
den Mitglieds auf Grund dieses Überein
kommens und in Übereinstimmung mit 
seinen Bestimmungen ohne Verzögerung 
Maßnahmen treffen, die in der umgehen
den Anwendung von vorläufigen Maß
nahmen auf der Grundlage der besten zur 
Verfügung stehenden Angaben bestehen 
können. In solchen Fällen können gemäß 
diesem Übereinkommen auf Waren, die 
nicht mehr als 90 Tage vor Anwendung 
solcher vorläufiger Maßnahmen zum freien 
Verkehr abgefertigt worden sind, end
gültige Zölle erhoben werden; die rück
wirkende Zollfestsetzung gilt jedoch nicht 
für Einfuhren, die vor der Verletzung der 
Verpflichtung abgefertigt worden sind. 

Artikel 19 

Erhebung und Einhebung von Ausgleichszällen 

19.1 Stellt ein Mitglied nach, angemessenen 
Bemühungen um Abschluß der Konsulta
tionen endgültig, das Vorliegen einer Sub
vention und deren Höhe sowie die 

, Tatsache fest, daß die subventionierten 
Einfuhren durch die Auswirkung der 
Subvention eine Schädigung verursachen, 
so kann es gemäß den Bestimmungen 
dieses Artikels einen Ausgleichszoll erhe
ben, sofern die Subvention nicht, beseitigt 
wird. 

19.2 Die Entscheidung darüber, ob ein Aus
gleichszoll erhoben wird, wenn alle V or
aussetzungen für die Erhebung erfüllt sind, 
und ob der Ausgleichszöll .in voller Höhe 
der Subvention oder niedriger festgesetzt 
wird, ist von den Behörden des einführen
den Mitglieds zu treffen. Es ist wünschens
w~rt, daß die Erhebung im Gebiet aller 
Mitglieder fakultativ und der Zoll niedriger 
als der volle Betrag der Subventionen sein 
soll, wenn dieser niedrigere Zoll ausreicht, 
um die Schädigung des inländischen Wirt
schaftszweigszu beseitigen, und daß 
Verfahren eingerichtet werden sollen, die 
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es den betreffenden Behörden erlauben, die 
von den inländischen interessierten Partei
en 50) erhobenen Vorstellung~n gebührend 
zu berücksichtigen, deren Interessen durch 
die Erhebung eines Ausgleichszolles beein
trächtigt werden könnten. 

19.3 Wird auf eine Ware ein Ausgleichszoll 
erhoben, so ist dieser Ausgleichszoll in 
angemessener Höhe auf nichtdiskriminie
render Grundlage auf alle Einfuhren dieser 
Ware unabhängig von ihrer Herkunft zu 
erheben, sofern festgestellt wurde, daß sie 
subventioniert werden und eine Schädigung 
verursachen; ausgenommen sind _ Einfuhren 
aus Ländern, die auf die betreffende 
Subventionierung verzichtet haben, oder 
von denen nach Maßgabe dieses überein
kommens Verpflichtungen angenommen 
wurden. Jeder Exporteur, dessen Ausfuh
ren einem endgültigen Ausgleichszoll unter
liegen, der jedoch aus anderen Gründen als 
der Verweigerung einer Zusammenarbeit 
tatsächlich nicht geprüft wurde, hat auf 
eine beschleunigte überprüfung Anspruch, 
damit die Untersuchungsbehörden unver
züglich einen eigenen Ausgleichszoll für 
diesen Exporteur festsetzen. 

19.4 Der auf eine eingeführte Ware erhobene 51) 
Ausgleichszoll darf nicht höher sein als der 
auf der Grundlage der Subventionierung je 
Einheit der subventionierten und ausge
führten Ware berechnete Betrag der 
festgestellten Subvention. 

Artikel 20 

Rückwirkung 

20.1 Vorläufige Maßnahmen und Ausgleichs
zölle werden nur auf Waren angewendet, 
die nach dem Zeitpunkt, an dem die 
Entscheidung nach Artikel 17 Absatz 1 
bzw. Artikel 19 Absatz 1 in Kraft tritt, 
zum freien Verkehr abgefertigt worden 
sind, vorbehaltlich der in diesem Artikel 
vorgesehenen Ausnahmen. 

'20.2 Wird endgültig festgestellt, daß eine 
Schädigung (jedoch nicht· eine drohende 
Schädigung oder eine erhebliche Verzöge
rung der Errichtung eines Wirtschafts
zweigs) vorliegt, oder hätten im Falle der 
endgültigen Feststellung einer drohenden 
Schädigung die Auswirkungen der sub
ventionierten Einfuhren zur Feststellung 
einer Schädigung geführt, wenn die 
vorläufigen Maßnahmen unterblieben 

.,---,:-;;:--::----:-:-
50) Im Sinne dieses Absatzes umfaßt der Ausdruck 

"inländische interessierte Parteien" Verbraucher und 
industrielle Nutzer der eingeführten Waren, die von der 
Untersuchung betroffen sind.. . 

51) In diesem übereinkommen bedeutet der Ausdruck 
"erheben" die endgültige oder abschließende Festsetzung 
oder Einhebung eines Zolls oder einer Abgabe. 

wären, so können Ausgleichszölle rück
wirkend für den Zeitraum erhoben werden, 
in dem etwaige vorläufige Maßnahmen 
angewendet worden sind. 

20.3 übersteigt der endgültige Ausgleichszoll 
den durch Barhinterlegung oder Bürg
schaft sichergestellten Betrag, so wird der 
Unterschiedsbetrag nicht erhoben. Ist der 
endgültige Zoll niedriger als der durch 
Barhinterlegung oder Bürgschaft sicherge
stellte Betrag, so wird der überschüssige 
Betrag ohne Verzögerung rückerstattet 
oder die Bürgschaft ohne Verzögerung 
freigegeben. 

20.4 Außer bei Anwendung des Absatzes 2 darf 
bei Feststellung einer drohenden Schädi
gung oder einer wesentlichen Verzögerung 
(ohne daß eine Schädigung schon einge
treten wäre) ein endgültiger Ausgleichszoll 
erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung 
einer drohenden Schädigung oder einer 
wesentlichen Verzögerung erhoben wer
den; während der Anwendungsdauer der 
vorläufigen Maßnahmen hinterlegte Beträ
ge werden ohne Verzögerung rückerstattet 
oder Bürgschaften ohne Verzögerung 
freigegeben. 

20.5 Im Falle einer endgültigen verneinenden 
Feststellung werden während der Anwen
dungsdauer der vorläufigen Maßnahmen 
hinterlegte Beträge ohne Verzögerung 
rückerstattet oder Bürgschaften ohne Ver
zögerung freigegeben. 

20.6 Stellen die Behörden unter außergewöhn
lichen Umständen bezüglich einer sub
ventionierten Ware fest, daß eine schwer 
gutzumachende Schädigung durch inner
halb eines verhältnismäßig kurzen Zeit
raumes getätigte massive Einfuhren einer 
Ware verursacht wird, für die Ausfuhrsub
ventionen in einer Weise gezahlt oder 
gewährt werden, die mit dem GATT 1994 
und diesem übereinkommen unvereinbar 
ist, und wird eine rückwirkende Erhebung 
von Ausgleichszöllen auf diese Einfuhren 
für notwendig erachtet, um die Wieder
holung einer solchen Schädigung zu 
verhindern, so dürfen auf Einfuhren, die 
höchstens 90 Tage vor dem Zeitpunkt der 
Anwendung der vorläufigen Maßnahmen 
zum freien Verkehr abgefertigt worden 
sind, endgültige Ausgleichszölle . erhoben 
werden. 

Artikel 21 

Dauer und Überprüfung der Ausgleichszölle und 
Verpflichtungen 

21.1 Ein Ausgleichszoll bleibt nur solange und 
nur in dem Umfang in Kraft, wie dies 
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notwendig ist, um die schädigende Sub
ventionierung unwirksam zu machen. 

21.2 Die Behörden überprÜfen die Notwendig
keit der weiteren Erhebung eines Zolls 
gegebenenfalls von sich aus oder auf 
Antrag der interessierten Parteien, wenn 
diese den Nachweis für die Notwendigkeit 
einer überprüfung erbringen, vorausge
setzt, daß eine angemessene Frist seit der 
Erhebung des endgültigen Ausgleichszolls 
verstrichen ist. Interessierte Parteien haben 
das Recht, die Behörden um Prüfung zu 
ersuchen, ob die weitere Erhebung eines 
Zolls zum Ausgleich der Subventionierung 
erforderlich ist, ob die Schädigung mögli
cherweise weiter andauern oder wieder
kehren wird, wenn der Zoll aufgehoben 
oder geändert wird oder bei des. Wenn die 
Behörden als Ergebnis dieser überprüfung 
nach diesem Absatz feststellen, daß der 
Ausgleichszoll nicht länger notwendig ist, 
wird er unverzüglich aufgehoben. 

21.3 Unbeschadet der Bestimmungen der Absät
ze 1 und 2 wird jeder endgültige Aus
gleichszoll spätestens fünf Jahre ab dem 
Zeitpunkt seiner Erhebung aufgehoben 
(oder ab dem Zeitpunkt der jüngsten 
überprüfung nach Absatz 2, wenn diese 
überprüfung. sowohl die Subventionierung 

,wie auch· die Schädigung betroffen hat, 
oder nach diesem Absatz), außer die 
Behörden stellen in einer vor diesem 
Zeitpunkt auf eigenen Antrieb eingeleite
ten überprüfuilg fest oder auf Grund eines 
ausreichend 'begründeten Antrags, der von 
oder namens· des inländischen Wirtschafts
zweiges innerhalb einer angemessenen Frist 
vor diesem Zeitpunkt gestellt wurde, daß 
die Aufhebung des Zolls wahrscheinlich zu 
einer Fortdauer oder Wiederkehr der 
Subventionietung und Schädigung führen 
würde 52). Der Zoll kann bis zum Vor
liegen eines überprüfungsergebnisses wirk-
sam bleiben. . 

21.4 Die Bestimmungen des Artikels 12 betref
fend Nachweis und Verfahren finden auf 
jede nach diesem Artikel durchgeführte 
überprüfung Anwendung. Jede solche 
überprüfung wird rasch durchgeführt und 
gewöhnlich binnen 12 Monaten nach Ein
leitung der überprüfung abgeschlossen. 

21.5 Die Bestimmungen dieses Artikels finden 
sinngemäß auf die nach Artikel 18 über
nommenen Verpflichtungen Anwendung. 

52) Wenn die Höhe des Ausgleichszolls rückwirkend 
festgesetzt wird, wird eine Feststellung in der jüngsten 
Festsetzung, daß kein Zoll erhoben wird, den Behörden 
an sich keine Veranlassung geben, den endgültigen Zoll 
aufzuheben. . 

Artikel 22 

Öffentliche Bekanntmachung und Erläuterung von 
Feststellungen 

22.1 Haben sich die untersuchenden Behörden 
davon überzeugt, daß die Beweismittel 
ausreichen, um die Einleitung einer Unter
suchung zu rechtfertigen, so erhalten das 
Mitglied oder die Mitglieder, deren Waren 
Gegenstand einer solchen Untersuchung 
sind, und andere Parteien, von denen den 
untersuchenden Behörden bekannt ist, daß 
sie' an der· Untersuchung interessiert sind, 
eine Mitteilung, und es wird eine Bekannt
machung veröffentlicht. 

22.2 Eine öffentliche Bekanntmachung der Ein
leitung einer Untersuchung oder ein ge
sonderter zugänglich gemachter Bericht 53), 
enthält folgendes: 

(i) Namen des Ausfuhrlandes oder der 
Ausfuhrländer und die betroffene 
Ware; 

(ii) Datum der Einleitung der Untersu
chung; 

(iii) Beschreibung der in Untersuchung 
stehenden Subventionspraxis oder Sub
ventionspraktiken; 

(iv) Zusammenfassung der Faktoren, auf 
die sich die Behauptung der Schädi
gung gründet; 

(v) Anschrift, "an die V ors'tellungen von 
interessierten Mitgliedemund interes
sierten . Parteien gerichtet· werden 
sollen; 

(vi) Fristen für interessierte Mitglieder und 
interessierte Parteien zur Bekanntgabe 
ihrer Ansichten. 

22,3 Gegenstand einer öffentlichen Bekanntma
chung sind vorläufige . oder endgültige 
Feststellungen bejahender oder verneinen
der Art, Entscheidungen über übernom
mene Verpflichtungen nach Artikel 18, 
Beendigung einer Verpflichtung und Auf
hebung eines endgültigen Ausgleichszolls. 
Jede solche Bekanntmachung oder ein 
gesonderter zugänglich gemachter Bericht 
enthält ausführliche Einzelheiten über die 
Feststellungen und Schlußfolgerungen über 
alle Sach- und Rechtsfragen, die von den 
untersuchenden Behörden als erheblich 
erachtet wurden. Alle solche Bekanntma
chungen und Berichte werden dem Mit
glied oder den Mitgliedern zugeleitet, 
deren Waren von einer solchen Feststel
lung oder Verpflichtung betroffen sind und 
anderen interessierten Parteien, deren 
diesbezügliches Interesse bekannt ist. 

53) Wenn Behörden Informationen und Erläuterungen 
nach diesem Artikel in einem gesonderten Bericht 
vorsehen, stellen sie sicher, daß ein solcher Bericht für 
die Öffentlichkeit leicht zugänglich ist. 
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Eine öffentliche Bekanntmachung oder ein 
gesonderter z~gänglich gemachter Bericht 
enthält ausführliche Einzelheiten hinsicht
lich vorläufiger Feststellungen über das 
Bestehen einer Subvention und Schädigung 
und nimmt Bezug auf Sach- und Rechts
fragen, die zur Annahme oder Abweisung 
der Parteivorbringen geführt haben. 'Jede 
solche Bekanntmachung oder jeder solche 
Bericht nimmt gebührend auf das Schutz
erfordernis vertraulicher Informationen 
Rücksicht und enthält im besonderen: 

(i) Namen der Lieferer oder, falls untun
lich, die betroffenen Lieferländer; 

(ii) für Zollzwecke ausreichende Waren
beschreibung; 

(iii) Ausmaß der festgestellten Subvention 
und Grundlage, auf der das Bestehen 
einer Subvention festgestellt worden 
ist; 

(iv) Würdigung der im Artikel 15 darge
legten Schädigungsfeststellung ; 

(v) maßgebende Gründe für die Feststel
lung. 

Eine öffentliche Bekanntmachung über den 
Abschluß oder ein gesonderter zugänglich 
gemachter Bericht oder die Aussetzung 
einer Untersuchung im Falle einer bejahen
den Feststellung zur Erhebung eines end
gültigen Zolls oder die übernahme einer 
Verpflichtung enthält alle erheblichen 
Informationen über Sach- und Rechts
fragen sowie die Gründe, die zur Auferle
gung endgültiger Maßnahmen oder zur 
übernahme einer Verpflichtung unter 
gebührender Bedachtnahme auf das 
Schutzerfordernis vertraulicher Informatio
nen geführt haben. Die Bekanntmachung 
oder der Bericht enthält im besonderen die 
im Absatz 4 beschriebenen Angaben sowie 
die Gründe für die Annahme oder 
Abweisung der Parteivorbringen oder der 
von interessierten Mitgliedern, Exporteuren 
oder Importeuren vorgebrachten Ansprü
che. 

Eine öffentliche Bekanntmachung oder ein 
gesonderter zugänglich gemachter Bericht 
über die Beendigung oder Aussetzung einer 
Untersuchung zufolge der übernahme 
einer Verpflichtung nach Artikel 18 
schließt den nichtvertraulichen Teil dieser 
Verpflichtung ein. 

Die Bestimmungen dieses Artikels finden 
sinngemäß auf die Einleitung und den 
Abschluß der überprüfungen nach Arti
kel 21 und auf Entscheidungen nach 
Artikel 20, Zölle rückwirkend anzuwen
den, Anwendung. 

Artikel 23 

Gerichtliche Überprüfung 

Jedes Mitglied, dessen innerstaatlichen Gesetz
gebung Vorschriften über Ausgleichszollmaßnah
men enthält, unterhält gerichtliche, schie'dsgericht
liehe oder administrative Instanzen oder Verfahren 
unter anderem für die Zwecke einer raschen 
überprüfung von Verwaltungstätigkeiten, in bezug 
auf endgültige Feststellungen und überprüfungen 
von Feststellungen im Sinne des Artikels 21. Solche 
Instanzen und Verfahren sind unabhängig von den 
für die in Rede stehende Festsetzung und 
überprüfung verantwortlicher Behörden; sie ste
hen allen interessierten Parteien zur Verfügung, die 
am Verwaltungsverfahren beteiligt und unmittelbar 
durch überprüfungs zugängliche Verwaltungstätig
keiten berührt sind. 

TEIL VI 

INSTITUTIONEN 

Artikel 24 

Komitee für Subventionen und Ausgleichsmaß
nahmen und Untergruppen 

24.1 Ein Komitee für Subventionen und Aus
gleichsm~ßnahmen wird hiermit eingesetzt, 
das aus Vertretern jedes Mitglieds besteht. 
Das Komitee wählt seinen V orsitzenclen. 
Es tritt mindestens zweimal im Jahr 
zusammen sowie über Ersuchen eines 
Mitglieds nach Maßgabe dieses überein
kommens. Das Komitee erfüllt die Auf
gaben, die ihm auf Grund dieses überein
kommens übertragen oder von den' Mit
gliedern zugewiesen werden und bietet den 
Mitgliedern Gelegenheit, über alle das 
Funktionieren dieses übereinkommens 
oder die Verfolgung seiner Zielsetzungen 
betreffenden Fragen zu beraten. Die 
Sekretariats geschäfte des Komitees werden 
vom WTO-Sekretariat wahrgenommen. 

24.2 Das Komitee kann gegebenenfalls Unter
gruppen einsetzen. 

24.3 Das Komitee setzt eine Ständige Sach
verständigengruppe ein. Sie besteht aus 
fünf unabhängigen Personen mit hohem 
Ausbildungsstand auf den Gebieten der 
Subventionen und Handelsbeziehungen. 
Die Sachverständigen werden vom Komi
tee ausgewählt und einer von ihnen wird 
jedes Jahr ersetzt. Die PGE kann ersucht 
werden, einem Untersuchungs ausschuß im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 5 Beistand zu 
leisten. Das Komitee kann auch ein 
Gutachten über das Bestehen und die Art 
einer Subvention einholen. 

24.4 Die PGE kann von jedem Mitglied 
konsultiert werden und Gutachten über 
die Art einer Subvention, deren Einführung 
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vorgeschlagen oder von diesem Mitglied 
gegenwärtig aufrechterhalten wird, abge
ben. Solche Gutachten werden vertraulich 
sein und können nicht im Verfahren nach 
Artikel 7 zugelassen werden. 

24.5 Bei Erfüllung ihrer Aufgaben können das 
Komitee und die Untergruppen ihnen 
geeignet erscheinende Quellen konsultie
ren oder von solchen Quellen Auskünfte 
einholen. Bevor jedoch das Komitee oder 
eine Untergruppe solche Auskünfte von 
einer Quelle innerhalb der Hoheitsgewalt 
eines Mitglieds einholt, unterrichtet es das 
betroffene Mitglied. 

TEIL VII 

NOTIFIKATIONEN UND üBERWACHUNG 

Artikel 25 

N otiftkationen 

25.1 Die Mitglieder stimmen überein, daß 
unbeschadet des Artikels XVI Absatz 1 des 
GATT 1994 ihre Notifikationen über Sub
ventionen spätestens bis zum 30. Juni jedes 
Jahres vorgelegt werden und den Bestim
mungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen. 

25.2 Die Mitglieder notifizieren die im Artikel 1 
Absatz 1 definierten Subventionen, die im 
Sinne des Artikels 2 gewährt oder aufrecht
erhalten werden. 

25.3 Der Inhalt der Notifikationen soll genü
gend konkret sein, um andere Mitglieder in 
die Lage zu versetzen, die Handelsaus
wirkungen zu bewerten und das Funk
tionieren der notifizierten Subventionspro
gramme zu verstehen. In diesem Zusam
menhang und' ohne dem Inhalt und der 
Form des Fragebogens über Subventio
nen 54) vorzugreifen, stellen die Mitglieder 
sicher, daß ihre Notifikationen folgende 
Angaben enthalten: 

(i) Art der Subvention (dh. Zuschuß, 
Kredit, Steuerbegünstigung usw.); 

(ii) Subvention pro Einheit, oder wenn 
dies nicht möglich. ist, Gesamtbetrag 
oder Jahresbetrag, der für diese Sub
vention veranschlagt wird (wenn 
möglich die Durchschnittssubvention 
pro Einheit im vorhergehenden Jahr); 

(iii) Zielsetzung und!oder Zweck der 
Subvention; 

(iv) Dauer der Subvention und! oder 
andere daran geknüpfte zeitliche 
Begrenzungen; 

(v) statistische Daten zwecks Bewertung 
der Handelsauswirkungen einer Sub
vention. 

54) Das Komitee setzt eine Arbeitsgruppe ein, um 
Inhalt und Form des im BISD 9S/193-194 enthaltenen 
Fragebogens zu überprüfen. 

25.4 Wenn bestimmte Angaben aus Absatz 3 in 
einer Notifikation nicht aufscheinen, ist 
eine Erklärung hiefür in der Notifikation 
selbst anzuführen. 

25.5 Wenn Subventionen für bestimmte Waren 
oder Sektoren gewährt werden, sollen die 
Notifikationen nach Waren oder Sektoren 
geordnet werden. 

25.6 Mitglieder, die der Meinung sind, daß in 
ihren Gebieten keine nach Artikel XVI 
Absatz 1 des GATT 1994 und diesem 
übereinkommen notifizierungspflichtigen 
Maßnahmen bestehen, unterrichten hievon 
schriftlich das Sekretariat. 

25.7 Die Mitglieder erkennen an, daß Notifika
tionen einer Maßnahme weder ihre Rechts
lage nach dem GATT 1994 und diesem 
übereinkommen, die Auswirkungen nach 
diesem übereinkommen noch die Art der 
Maßnahme selbst präjudiziert. 

25.8 Jedes Mitglied kann jederzeit schriftlich um 
Auskünfte über Art und Ausmaß einer 
Subvention ersuchen, die von einem 
anderen Mitglied gewährt oder aufrecht
erhalten wird (einschließlich jeder im 
Teil IV angeführten Subvention), oder. um 
eine Erklärung der Gründe, warum eine 
bestimmte Maßnahme nicht als notifizie
rungspflichtig erachtet wurde. 

25.9 Die so ersuchten Mitglieder erteilen diese 
Auskünfte so rasch wie möglich und 
ausführlich und halten sich bereit, dem 
ersuchenden Mitglied zusätzliche Aus
künfte zu erteilen. Insbesondere geben sie 
hinreichende Einzelheiten bekannt, um die 
anderen Mitglieder in die Lage zu 
versetzen, die Einhaltung der Bestimmun
gen dieses übereinkommens zu beurteilen. 
Ist ein Mitglied der Ansicht, daß ihm diese 
Auskünfte nicht erteilt worden sind, so 
kann es die Angelegenheit dem Komitee 
zur Kenntnis bringen. 

25.10 Ist ein Mitglied der Ansicht, daß Maß
nahmen eines anderen Mitglieds, welche 
die Auswirkungen einer Subvention haben, 
nicht gemäß Artikel XVI Absatz 1 des 
GATT 1994 und diesem Artikel nicht 
notifiziert worden sind, so kann es die 
Angelegenheit diesem anderen Mitglied zur 
Kenntnis bringen. Wird die vermutliche 
Subvention danach nicht innerhalb kürze
ster Zeit notifiziert, so kann das Mitglied 
selbst die vermutliche Subvention dem 
Komitee zur Kenntnis bringen. 

25.11 Die Mitglieder berichten dem Komitee 
ohne Verzögerung alle vorläufigen oder 
endgültigen Maßnahmen in bezug auf 
Ausgleichszölle. Solche Berichte liegen im 
Sekretariat zur Kontrolle durch andere 
Mitglieder auf. Die Mitglieder legen auch 
Halbjahresberichte über allein den vorher-
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gehenden . sechs Monaten getroffenen 
Maßnahmen vor. Die Halbjahresberichte 
:verden in einer einvernehmlich festgelegten 
einheitlichen Form vorgelegt. 

25.12 Jedes Mitglied notifiziert dem Komitee a) 
seine Behörden, die für die Einleitung und 
Durchführung von Untersuchungen nach 
Artikel 11 zuständig sind und b) seine 
inländischen Verfahren, die für die Ein
leitung und Durchführung solcher Unter
suchungen maßgebend sind. 

Artikel 26 

Überwachung 

26.1 Das Komitee prüft die nach Artikel XVI 
Absatz 1 des GA TI 1994 und Artikel 25 
Absatz 1 dieses übereinkommens vorgeleg
ten . neuen und vollen Notifikationen 
anläßlich von außerordentlichen Tagun
gen, die jedes dritte Jahr . abgehalten 
werden. Notifikationen, die in den dazwi
schen liegenden Jahren (Notifikationen 
nach dem neuesten Stand) vorgelegt 
werden, werden bei jeder ordentlichen 
Tagung des Komitees geprüft. 

26.2 Das Komitee prüft die nach Artikel 25 
Absatz 11 vorgelegten Berichte bei jeder 
ordentlichen Tagung des Komitees. 

TEIL VIII: 

ENTWICKLUNGSLAND-MITGLIEDER 

Artikel 27 

Besondere und differenzierte Behandlung von 
Entwicklungsland-Mitgliedern 

27.1 Die Mitglieder erkennen' an, daß Sub
ventionen eine bedeutende Rolle in Wirt
schaftsentwicklungsprogrammen spielen 
können. 

27.2 Das Verbot nach Artikel 3 Absatz 1 lit. a 
findet keine Anwendung auf: 
a) im Anhang VII angeführte Entwick

lungsland -Mitglieder; 
b) andere Entwicklungsland-Mitglieder für 

einen Zeitraum von acht Jahren ab dem· 
Datum des Inkrafttretens, des WTO
Abkommens, vorbehaltlich der Einhal
tung der Bestimmungen des Absatzes 4. 

27.3 Das Verbot nach Artikel 3 Absatz 1 lit. b 
findet auf Entwicklungsland-Mitglieder für 
einen Zeitraum von fünf Jahren keine 
Anwendung sowie auf am wenigsten 
entwickelte Entwicklungsland -Mitglieder 
für einen Zeitraum von acht Jahren ab 
dem Datum des Inkrafttretens des WTO
Abkommens keine Anwendung. 

27.4 Jedes im Absatz 2 lit. b angeführte Ent
wicklungsland-Mitglied wird seine Ausfuhr
subventionen während des Acht jahreszeit-
raums vorzugsweise progressIv 

beseitigen. Jedoch wird ein Entwicklungs
land-Mitglied das Ausmaß seiner Ausfuhr
subventionen 55) nicht erhöhen und wird sie 
innerhalb eines kürzeren als in diesem 
Absatz vorgesehenen Zeitraums beseitigen, 
wenn· die Anwendung solcher Ausfuhrsub
ventionen mit seinen Entwicklungsbedürf
nissen unvereinbar ist. Wenn es ein 
Entwicklungsland-Mitglied für notwendig 
hält, solche Subventionen über den Acht
jahreszeitraum hinaus anzuwenden, wird es 
spätestens ein Jahr vor Ablauf dieses 
Zeitraums mit dem Komitee in Konsulta
tionen eintreten, welches nach Prüfung aller 
relevanten wirtschaftlichen, finanziellen und 
Entwicklungsbedürfnisse des betreffenden 
Entwicklungsland-Mitglieds feststellt, ob 
eine Verlängerung dieses Zeitraums 
gerechtfertigt ist. Wenn das Komitee fest
stellt, daß die Verlängerung gerechtfertigt 
ist, hält das betreffende Entwicklungsland
Mitglied jährliche Konsultatiorien mit dem 
Komitee ab, um die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung der Subventionen festzu
stellen. Falls vom Komitee keine solchen 
Feststellungen. getroffen werden, wird das 
Entwicklungsland-Mitglied die restlichen 
Ausfuhrsubventionen innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Ende der zuletzt bewilligten 
Frist beseitigen. 

27.5 Ein Entwicklungsland-Mitglied, welches die 
Wettbewerbsfähigkeit für eine bestimmte 
Ware erreicht hat, wird seine Ausfuhrsub
ventionen für solche Ware(n) im Verlaufe 
eines Zeitrau~s von z~ei Jahren beseitigen. 
Jedoch wird ein im Anhang VII angeführ
tes Entwicklungsland~Mitglied, welches die 
Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit für eine oder 
mehrere Waren erreicht hat, Ausfuhrsub~ 
ventionen im Verlauf eines Zeitraums von 
acht Jahren stufenweise beseitigen. 

27.6 Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit für eine Ware 
ist gegeben, wenn in zwei aufeinander 
folgenden Jahren diese Ware einen Anteil 
von mindestens 3,25 Prozent am Welt
handel dieser Ware erreicht hat. Ausfuhr
wettbewerbsfähigkeit.liegt vor, entweder a) 
auf Grund einer Notifikation des Entwick
lungsland-Mitglieds, das die Ausfuhrwett
bewerbsfähigkeit erreicht hat, oder b) auf 
Grund einer vom Sekretariat über Ersuchen 
eines Mitglieds angestellten Berechnung. 
Für die Zwecke dieses Absatzes wird eine 
Ware nach der Nummer der Nomenklatur 
des Harmonisierten Systems definiert. Das 

55) Für ein Entwicklungsland-Mitglied, das zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des wrO-Abkommens 
keine Ausfuhrsubventionen gewährt, findet dieser Absatz 
auf der Grundlage des Ausmaßes der im Jahre 1986 
gewährten Ausfuhrsubventionen Anwendung. 
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Komitee überprüft die Wirksamkeit dieser 
Bestimmung fünf Jahre nach dem Inkraft
treten des WTO-Abkommens. 

27.7 Artikel 4 findet auf ein Entwicklungsland
Mitglied für Ausfuhrsubventionen, die mit 
den Absätzen 2 bis .5 vereinbar sind, keine 
Anwendung. In einem solchen Fall gelten 
die relevanten Bestimmungen des Absat
zes 7. 

27.8 Es besteht keine Vermutung im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 1, daß eine von einem 
Entwicklungsland-Mitglied gewährte Sub
vention zu einer' ernsthaften Schädigung 
nach diesem übereinkommen führt. Eine 
solche ernsthafte Schädigung wird gegebe
nenfalls nach Absatz 9 durch positiven 
Nachweis im Einklang mit den Bestimmun
gen des Artikels 6 Absätze 3 bis 8 aufge
zeigt. 

27.9 In bezug auf andere als im Artikel 6 
Absatz 1 angeführte anfechtbare Subven
tionen, die von einem Entwicklungsland
Mitglied gewährt oder aufrechterhalten 
werden, dürfen keine Maßnahmen auf 
Grund des Artikels 7 erlaubt oder getrof
fen werden, es sei denn; daß festgestellt 
wird, daß als Folge einer solchen Subven
tion Zollzugeständnisse oder andere Ver
pflichtungen auf Grund des GA TI 1994 in 
einer Weise zunichte gemacht oder 
geschmälert werden, daß die Einfuhren 
von gleichartigen Waren eines anderen 
Mitglieds in den Markt des subventio
nierenden Entwicklungsland-Mitglieds ver
drängt oder behindert werden, oder, daß 
eine Schädig~ng eines inländischen Wirt
schaftszweiges auf dem Markt eines ein
führenden Mitglieds vorliegt. 

27.10 Jede Ausgleichszolluntersuchung einer 
Ware mit Ursprung in einem Entwicklungs
land-Mitglied wird eingestellt, sobald die 
~etreffenden Behörden feststellen, daß: 
a) das Gesamtausmaß der für die Ware 

gewährten Subventionen 2 Prozent sei
nes Wertes pro Einheit 'nicht übersteigt; 

b) die Menge der subventionierten Ein
fuhren weniger als 4 Prozent der 
Gesamteinfuhren einer gleichartigen 
Ware in das einführende Mitglied 
beträgt, außer wenn Einfuhren aus 
Entwicklungsland-Mitgliedern, deren 
einzelne Anteile an den Gesamtein
fuhren unter 4 Prozent liegen und 
zusammengenommen sie mehr als 
9 Prozent der Gesamteinfuhren - der 
gleichartigen Ware in das einführende 
Mitglied erreichen. 

27.11 Für die vom Absatz 2 lit. b erfaßten 
Entwicklungsland-Mitglieder, die Ausfuhr
subventionen vor dem Ablauf des Acht
jahreszeitraums ab -Inkrafttreten des WTO-

Abkommens beseitigt haben und für die im 
Anhang VII angeführten Entwicklungs
land-Mitglieder beträgt die im Absatz 10 
lit. a erwähnte Ziffer 3 Prozent statt 
2 Prozent. Diese Bestimmung findet ab 
dem Zeitpunkt, zu dem die Beseitigung von 
Ausfuhrsubventionen dem Komitee notifi
ziert wird, Anwendung, und zwar so lange 
wie vom notifizierenden Entwicklungsland-
Mitglied keine Ausfuhrsubventionen 
gewährt werden. Diese Bestimmung 
erlischt acht Jahre ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des WTO-Abkommens. 

27.12 - Für die Bestimmungen der Absätze 10 und 
11 gelten die Bestimmungen über die 
Festlegung von geringen Werten im Sinne 
des Artikels 15 Absatz 3, 

27.13 die Bestimmungen des Teils III finden 
keine Anwendung auf Schuldennachlässe, 
Subventionen zur Deckung von Sozialaus
gaben in welcher Form auch immer, 
einschließlich Verzicht auf staatliche Ein
nahmen und sonstige Haftungsübernah
men, wenn solche Subventionen im Rah
men und unmittelbar an ein Privatisie
rungsprogramm eines Entwicklungsland
Mitglieds gebunden sind, vorausgesetzt, 
daß sowohl solche Programme als auch 
die Subventionen zeitlich begrenzt gewährt 
und dem Komitee notifiziert werden und 
daß die Programme zu einer möglichen 
Privatisierung des betreffenden Unterneh
mens führen. 

27.14 Auf Ersuchen eines interessierten Mitglieds 
überprüft das Komitee eine bestimmte 
AusfuIlrsubventionspraxis ein~s Entwick
lungsland-Mitglieds in der Richtung, ob 
diese Vorgangsweise mit seinen Entwick
lungsbedürfnissen vereinbar ist. 

27.15 Auf Ersuchen eines interessierten Entwick
lungsland-Mitglieds überprüft das Komitee 
eine bestimmte Ausgleichsmaßnahme in der 
Richtung, ob sie mit den auf das 
betreffende Entwicklungsland -Mitglied 
anwendbaren Bestimmungen der Absät
ze 10 und 11 vereinbar ist. 

TEIL IX: 

ÜBERGANGSREGELUNGEN 

Artikel 28 

Bestehende Programme 

28.1 Subventionsprogtamme, die im Gebiet eines 
Mitglieds vor dem Zeitpunkt, zu dem ein 
Mitglied das WTO-Abkommen unterzeich
net hat; erstellt worden sind und die mit 
den Bestimmungen dieses übereinkommens 
unvereinbar sind, werden: 
a) spätestens 90 Tage nach dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des WTÖ-Abkom-

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 175 von 1166

www.parlament.gv.at



176 1646 der Beilagen 

mens für dieses Mitglied dem Komitee 
notifiziert; und 

b) binnen drei Jahren ab Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens für dieses Mitglied 
mit den Bestimmungen dieses überein
kommens vereinbar gemacht und unter
liegen sodann nicht dem Teil II. 

28.2 Kein Mitglied erweitert das Ausmaß eines 
solchen Programms, noch wird ein solches 
Programm nach seinem Ablauf erneuert. 

Artikel 29 

Übergang zur Marktwirtschaft 

29.1 Mitglieder, die sich im Zuge der Umge
staltung von einer zentralgelenkten in eine 
freie Marktwirtschaft befinden, können für 
eine solche Umgestaltung notwendige 
Programme und Maßnahmen anwenden. 

29.2 Solche vom Artikel 3 erfaßte und gemäß 
Artikel 3 notifizierte Subventionspro
gramme werden innerhalb von sieben 
Jahren ab Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens beseitigt oder in übereinstimmung 
mit Artikel 3 gebracht. In solchen Fällen 
findet Artikel 4 keine Anwendung. Zusätz
lich gilt innerhalb dieser Frist folgendes: 
a) die vom Artikel 6 Absatz 1 lit. d 

erfaßten Subventionsprogramme sind 
nach Artikel 7 nicht anfechtbar; 

b) hinsichtlich anderer anfechtbarer Sub
ventionen finden die Bestimmungen des 
Artikels 27 Absatz 9 Anwendung. 

29.3 Die vom Artikel 3 erfaßten Subventions
programme werden dem Komitee zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens notifi
ziert. Weitere Notifikationen solcher Sub
ventionen können bis zu zwei Jahren nach 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
vorgenommen werden. 

29.4 Unter außergewöhnlichen Umständen kön
nen den im Absatz 1 angeführten Mitglie
dern Abweichungen von ihren notifizierten 
Programmen und Maßnahmen sowie von 
ihren Zeitrahmen vom Komitee zugestan
den werden, wenn solche Abweichungen 
für den Umgestaltungsvorgang als not
wendig erachtet werden. 

TEIL X 

STREITBEILEGUNG 

Artikel 30 

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII 
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung 
über Streitbeilegung, finden auf Konsultationen 
und die Streitbeilegung nach diesem überein
kommen. Anwendung, sofern darin nichts anderes 
ausdrücklich vorgesehen ist. 

TEIL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 31 

Vorläufige Anwendung 

Die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 1 und 
die Bestimmungen der Artikel 8 und 9 finden für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten 
des WTO-Abkommens Anwendung. Spätestens 
180 Tage vor Ablauf dieses Zeitraums überprüft 
das Komitee das Funktionieren dieser Bestimmun
gen, um festzustellen, ob deren Anwendung in 
ihrer derzeitigen oder geänderten Fassung für 
einen weiteren Zeitraum verlängert werden soll. 

Artikel 32 

Sonstige Schlußbestimmungen . 

32.1 Spezifische Maßnahmen gegen Subventio
nen eines anderen Mitglieds können nur 
gemäß den Bestimmungen des GATT 1994 
in der Auslegung durch dieses überein
kommen getroffen werden 56). 

32.2 Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens dürfen nicht ohne 
Zustimmung der übrigen Mitglieder dieses 
übereinkommens eingelegt werden. 

32.3 Vorbehaltlich des Absatzes 4 finden die 
Bestimmungen dieses übereinkommens auf 

. Untersuchungen und überprüfungen von 
bestehenden Maßnahmen Anwendung, die 
zum oder nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens für ein Mitglied einge
leitet worden sind. 

32.4 Für die Zwecke des Artikels 21 Absatz 3 
gelten bestehende Ausgleichsrnaßnahmen 
spätestens bis zum Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens für ein Mitglied als 
auferlegt, ausgenommen in Fällen, in 
denen die zu diesem Zeitpunkt in Kraft 
stehende inländische Gesetzgebung eines 
Mitglieds bereits eine Klausel enthält, wie 
sie in jenem Absatz vorgesehen ist. 

32.5 Jedes Mitglied unternimmt alle erforderli
chen Schritte allgemeiner oder besonderer 
Art, um sicherzustellen, daß spätestens in 
dem Zeitpunkt, in dem das WTO-Abkom
men für das Mitglied in Kraft tritt, seine 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungs
verfahren mit den Bestimmungen dieses 
übereinkommens, soweit diese auf das 
betreffende Mitglied Anwendung finden, 
übereinstimmen. 

32.6 Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee 
über alle Änderungen seiner Gesetze und 
Verordnungen in bezug auf dieses über
einkommen sowie über alle Änderungen in 

. ihrer Anwendung. 

56) Dieser Absatz schließt gegebenenfalls Maßnahmen 
nach anderen Bestimmungen des GA TI 1994 nicht aus. 
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32.7 Das Komitee überprüft jährlich die Durch
führung und das Funktionieren dieses 
übereinkommens unter Bedachtnahme auf 
dessen Zielsetzungen. Das Komitee unter
richtet jährlich den Rat für den Handel mit 
Waren über die Entwicklungen während 
des überprüfungszeitraums. 

32.8 Die Anhänge zu diesem übereinkommen 
bilden eInen integrierenden Bestandteil 
hievon. 

Anhang I 

BEISPIELLISTE VON AUSFUHRSUBVEN
TIONEN 

a) Gewährung direkter Subventionen der 
öffentlichen Hand an Unternehmen oder 
Wirtschaftszweige nach Maßgabe deren 
Ausfuhrleistung. 

b) Devisenbelassungsverfahren oder ähnliche 
Praktiken, die der Gewährung einer Aus
fuhrprämie gleichkommen. 

c) Inländische Transport- und Frachtgebühren 
auf den Auslandsversand, die vom Staat zu 
Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben 
werden, die günstiger sind als für den 
Inlandsversand. 

d) Bereitstellung eingeführter oder inländischer 
Waren oder Dienstleistungen durch den 
Staat oder staatliche Stellen entweder unmit
telbar oder mittelbar, Einrichtungen im 
staatlichen Auftrag zur Verwendung bei der 
Erzeugung von Waren für die Ausfuhr zu 
Bedingungen, die günstiger sind als für die 
Bereitstellung gleichartiger oder direkt kon
kurrierenden Waren oder Dienstleistungen 
zur Verwendung bei der Erzeugung von 
Waren für den inländischen Verbrauch, 
wenn (bei Waren) diese Bedingungen· 
günstiger sind als die Bedingungen, die ihre 
Exporteure auf den Weltmärkten kommerzi
ell erlangen 57) können. 

e ) Vollständige oder teilweise Freistellung und 
vollständiger oder teilweiser Erlaß oder 

'Aufschub von direkten Steuern 58) oder 
Sozialabgaben, die von Industrie- oder 
Handelsunternehmen gezahlt wurden oder 
zu zahlen sind, soweit die Freistellung, der 
Erlaß oder der Aufschub spezifisch aus
fuhrgebunden sind 5"). 

f) Besondere Freibeträge in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Ausfuhr oder Aus
fuhrleistung bei der Berechnung der Bemes
sungsgrundlage für direkte Steuern, soweit 
diese Freibeträge neben den Freibeträgen für 
die zum inländischen Verbrauch bestimmte 
Erzeugung gewährt werden. 

g) Freistellung oder Erlaß von indirekten 
Steuern 58) auf die Erzeugung und Vertei-
1ung von Waren für die Ausfuhr in einem 
Umfang, der über das hinausgeht,. was an 

indirekten Steuern auf die Erzeugung und 
Verteilung gleichartiger, zum inländischen 
Verbrauch verkaufter Waren erhoben wird. 

h) Freistellung, Erlaß oder Aufschub von 
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 
erhobenen Steuern 58) auf Waren oder 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Erzeugung von Waren für die Ausfuhr, 
wenn der Betrag über die 'Freistellung, den 
Erlaß oder den Aufschub von gleichartigen 
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 
erhobenen Steuern auf Waren oder Dienst
leistungen in Verbindung mit der Erzeugung 
gleichartiger Waren für den inländischen 

57) Der Ausdruck "kommerziell erlangen" bedeutet, 
daß die Wahl zwischen inländischen und eingeführten 
Waren uneingeschränkt gilt und nu~ von kommerziellen 
Erwägungen abhängt. 

58) Im Sinne dieses übereinkommens bedeutet der 
Ausdruck "direkte Steuern" die Steuern auf Löhne, 
Gewinne, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren und alle 
anderen Einkommensformen sowie die Steuern auf 
Grundbesitz; 
bedeutet der Ausdruck "Eingangsabgaben" die Zölle 
sowie die sonstigen, in dieser Anmerkung nicht 
anderweitig angeführten Abgaben und Steuern, die bei 
der Einfuhr erhoben werden; 
bedeutet der Ausdruck "indirekte Steuern" die V erkaufs
steuern, Verbrauchssteuern, Umsatzsteuern, Mehrwert
steuern, Konzessionssteuern, Grenzabgaben und alle 
Steuern, die nicht zu den direkten Steuern und 
Eingangsabgaben zählen; 
sind indirekte, "auf einer Vorstufe" erhobene Steuern die 
Steuern, die auf Gütern oder Dienstleistungen erhoben 
werden, die mittelbar oder unmittelbar bei der Her
stellung der Ware verwendet werden; 
sind "kumulative" indirekte Steuern Mehrphasensteuern, 
die erhoben werden, wenn es keinen Mechanismus für die 
nachfolgende Anrechnung der Steuer in Fällen gibt, in 
denen die in einem bestimmten Produktionsstadium 
besteuerbaren Güter oder Dienstleistungen in einem 
späteren Produktionsstadiumverwendet werden; 
umfaßt "Erlaß" von Steuern, die Rückerstattung von 
Steuern oder den Steuerrabatt. 

59) Die Mitglieder erkennen an, daß ein Aufschub zum 
Beispiel dann keine Ausfuhrsubvention darstellen muß, 
wenn angemessene Zinsen gezahlt werden. Die Mit
glieder bekräf~igen erneut den Grundsatz, daß die preise 
für Waren Im Rahmen von Geschäften ZWischen 
Ausfuhrunternehmen und ausländischen Käufern, die 
unter ihrer Kontrolle oder unter der gleichen Kontrolle 
wie sie" stehen, für Steuerzwecke diejenigen Preise sein 
sollten, die zwischen unabhängigen, selbständig handeln
den Unternehmen berechnet würden. Jedes Mitglied kann 
ein anderes Mitglied auf administrative oder andere 
Praktiken hinweisen, die diesem Grundsatz zuwiderlaufen 
und die zu einer beträchtlichen Ersparnis an· direkten 
Steuern bei Ausfuhrgeschäften führen. Unter solchen 
Umständen werden sich die Mitglieder in der Regel um 
Beilegung ihrer Differenzen bemühen, indem sie die 
Möglichkeiten bestehender bilateraler Steuerabkommen 
oder anderer spezifischer internationaler Mechanismen in 
Anspruch nehmen, ohne daß dadurch die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder nach dem GATT 1994 ein
schließlich des im vorstehenden Satz geschaffenen Rechts 
auf Konsultationen berührt werden. Mit lit. e wird nicht 
beabsichtigt, ein Mitglied an Maßnahmen zu hindern, 
durch die die Doppelbesteuerung von Einkommen aus 
ausländischen Quellen, die von seinen Unternehmen oder 
den Unternehmen eines anderen Mitglieds erzielt werden, 
vermieden werden soll. 
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Verbrauch hinausgeht; jedoch können die 
Feistellung, der Erlaß oder der Aufschub von 
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 
erhobenen Steuern für Waren für die 
Ausfuhr selbst dann gewährt werden, wenn 
dies für gleichartige, für den inländischen 
Verbrauch verkaufte Waren nicht der Fall 
ist, sofern die kumulativen indirekten, auf 
einer Vorstufe erhobenen Steuern Betriebs
mittel betreffen, die bei der Erzeugung der 
angeführten Ware verbraucht worden sind 
(wobei normaler Schwund berücksichtigt 
wird) 60). 

i) Erlaß oder Rückerstattung von Eingangs
abgaben ") in einem Umfang, der über das 
hinausgeht, was an Eingangsabgaben auf 
eingeführte Betriebsmittel erhoben wird, die 
bei der Erzeugung verbraucht worden sind 
(wobei normaler Schwund berücksichtigt 
wird); jedoch kann ein Unternehmen, um 
in den Genuß dieser Bestimmung zu 
kommen, in Sonderfällen ersatzweise Waren 
des Inlandsmarktes in gleicher Menge und 
von gleicher Qualität und Beschaffenheit wie 
die eingeführten Waren verwenden, sofern 
die Einfuhr- und die entsprechenden Aus
fuhrgeschäfte innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums stattfinden, der in der Regel zwei 
Jahre nicht übersteigen darf. Dieser Absatz 
wird im Einklang mit den im Anhang II 
enthaltenen Richtlinien über den Verbrauch 
von Betriebsmitteln beim Erzeugungsvorgang 
ausgelegt. 

j) Einführung von Programmen für Export
kreditgarantien oder Exportkreditversiche
rungen durch den Staat (oder von ihm 
kontrollierte Sondereinrichtungen) , von Ver
sicherungs- oder Garantieprogrammen zum 
Schutz vor Preissteigerungen bei Waren für 
die Ausfuhr oder von Programmen zur 
Abdeckung von Währungsrisken zu Prämien
sätzen, die offensichtlich nicht ausreichen, 
um die Betriebskosten und Verluste bei der 
Ausführung der betreffenden Programme auf 
lange Sicht zu decken. 

k) Gewährung von Ausfuhrkrediten durch den 
Staat (oder von ihm kontrollierte und/oder 
ihm unterstellte Sondereinrichtungen) zu 
Sätzen, die unter jenen liegen, welche die 
Exporteure zahlen müssen, um sich die 
Mittel zu verschaffen, die sie dafür auf
wenden (oder zahlen. müßten, wenn sie 
internationale Kapitalmärkte in Anspruch 
nähmen, um Gelder derselben Fälligkeit und 
auf dieselbe Währung wie der Exportkredit 
lautend zu erhalten), oder staatliche Über
nahme aller oder eines Teils der Kosten, die 

60) Lit. h findet auf Mehrwertsteuersysteme und 
steuerliche Grenzausgleiche an deren Stelle keine 
Anwendung; die Frage des überhöhten Erlasses von 
Mehrwertsteuern ist ausschließlich in lit. g erfaßt. 

den Exporteuren oder den Finanzinstituten 
bei der Beschaffung von Krediten erwachsen, 
soweit sie dazu dienen, auf dem Gebiet der 
Ausfuhrkreditbedingungen emen wesentli
chen Vorteil zu erlangen. 
Wenn jedoch ein Mitglied Partei einer 
internationalen Verpflichtung auf dem 
Gebiet der öffentlichen Ausfuhrkredite ist, 
an der am 1. Jänner 1979 mindestens zwölf 
der ursprünglichen Mitglieder dieses Über
einkommens beteiligt sind (oder wenn diese 
ursprünglichen Mitglieder eine Nachfolger
verpflichtung eingegangen sind), oder: wenn 
ein Mitglied in der Praxis die Zinssatzbe
stimmungen dieser Verpflichtung anwendet, 
gilt eine bei Ausfuhrkrediten angewandte 
Praxis, die mit diesen Bestimmungen im 
Einklang steht, nicht als eine durch dieses 
Übereinkommen verbotene Ausfuhrsubven
tion. 

I) Jede andere Belastung der Staatskasse, die 
eine Ausfuhrsubvention im Sinne des Arti
kels XVI des GA TI 1994 darstellt. 

Anhang 11 

RICHTLINIEN ÜBER DEN VERBRAUCH 
VON BETRIEBSMITTEL IM ERZEUGUNGS

VORGANG 

I. 

1. Indirekte Steuerbegünstigungssysteme können 
die Freistellung, den Erlaß oder den Aufschub 
von kumulativen indirekten auf einer V or
stufe erhobenen Steuern auf Betriebsmittel 
erlauben, die bei der Erzeugung der aus-

. geführten Ware verbraucht werden (wobei 
normaler Schwund berücksichtigt wird). In 
gleicher Weise können Vergütungssysteme 
den Erlaß oder die Rückerstattung von 
Eingangsabgaben auf Betriebsmittel erlauben, 
die bei der Erzeugung der ausgeführten Ware 
verbraucht werden (wobei normaler Schwund 
berücksichtigt wird}. 

2. Die Beispielliste von Ausfuhrsubventionen im 
Anhang I dieses übereinkommens nimmt in 
lit. hund i Bezug auf den Ausdruck 
"Betriebsmittel, die bei der Erzeugung der 
ausgeführten Ware verbraucht werden". 
Gemäß lit. h können indirekte Steuerbegün
stigungssysteme eine Ausfuhrsubvention in 
dem Ausmaß darstellen, wenn die bei der 
Freistellung, beim Erlaß oder Aufschub von 
kumulativen indirekten auf einer Vorstufe 
erhobenen Steuern über den Betrag hinaus
gehen, der tatsächlich von solchen Steuern 
auf Betriebsmittel erhoben wird, die bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht 
werden. Gemäß lit. i können Vergütungs
systeme eine Ausfuhrsubvention in dem 
Ausmaß darstellen, welches beim Erlaß oder 
bei. der Rückerstattung von Eingangsabgaben 
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über die tatsächlich auf Betriebsmittel erho-
. benen Abgaben hinausgeht, die bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware ver
braucht werden. In beiden lit. ist vorgese
hen, daß normaler Schwund bezüglich des 
Verbrauchs von Betriebsmitteln bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware berück
sichtigt werden muß. Lit. i sieht auch 
gegebenenfalls die Möglichkeit eines Ersat
zes vor. 

11. 

Bei der Prüfung, ob Betriebsmittel bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht 
werden, sollen die untersuchenden Behörden im 
Rahmen dieses Teiles einer Ausgleichszolluntersu
chung wie folgt vorgehen: 

1. Wenn vermutet wird, daß ein indirektes 
Steuerrabattsystem oder ein Rückerstattungs
system eine Subvention zufolge eines über
rabattes oder einer überhöhten Rückerstat
tung indirekter Steuern oder Eingangsabga
ben auf Betriebsmittel darstellt, die während 
der Erzeugung der ausgeführten Ware 
verbraucht werden, sollen sich die unter
suchenden Behörden zuerst vergewissern, ob 
die Regierung eines ausführenden Mitglieds 
über ein System oder Verfahren verfügt und 
dieses anwendet, welche Betriebsmittel bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht 
werden und in welchen Mengen. Wenn die 
Anwendung eines solchen Systems oder 
Verfahrens festgestellt wird, sollen sodann 
die untersuchenden Behörden prüfen, ob es 
angemessen ist, wirkungsvoll für den beab
sichtigten Zweck und auf allgemein üblichen 
kommerziellen Praktiken im Ausfuhrland 
beruht. Die untersuchenden Behörden kön
nen es für notwendig halten, gewisse 
praktische Stichproben zur überprüfung der 
Auskünfte durchzuführen oder sich selbst zu 
überzeugen, daß das System oder Verfahren 
wirkungsvoll angewendet wird. 

2. Wenn kein solches System oder Verfahren 
besteht, wenn es nicht angemessen ist, oder 
wenn es zwar eingerichtet und als ange
messen angesehen wird, aber nicht oder nicht 
wirkungsvoll angewendet wird, wäre eine 
weitere Prüfung durch das ausführende 
Mitglied auf der Grundlage der tatsächlich 
eingesetzten Betriebsmittel in diesem Zusam
menhang zur Feststellung notwendig, ob eine 
überhöhte Zahlung stattfindet. Falls es die 
untersuchenden Behörden für erforderlich 
halten, würde eine weitere Prüfung gemäß 
Absatz 1 vorgenommen werden. 

3. Die untersuchenden Behörden sollen Betriebs
mittel als materiell verarbeitet behandeln, 
wenn solche Betriebsmittel beim Erzeugungs
vorgang verwendet werden und materiell in 
der ausgeführten Ware enthalten sind. Die 

Mitglieder halten fest, daß ein Betriebsmittel 
im . Endprodukt nicht in derselben Form, in 
der es in den Erzeugungsvorgang eingebracht 
wurde, enthalten sein muß. 

4. Bei der Feststellung der Menge eines 
bestimmten Betriebsmittels, welches bei der 
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht 
wird, soll ein "normaler Schwund für Abfall" 
berücksichtigt werden und solch ein Abfall 
soll als bei der Erzeugung der ausgeführten 
Ware verbraucht behandelt werden. Der 
Ausdruck "Abfall" bezieht sich auf jenen 
Teil eines bestimmten Betriebsmittels, der 
keiner unabhängigen Funktion beim Erzeu
gungsvorgang dient, bei der Herstellung der 
ausgeführten Ware nicht verbraucht wird 
(etwa wegen Wirkungslosigkeit) und nicht 
wiedergewonnen wird und vom selben Her-

. steiler verwendet oder verkauft wird. 
5. Die Feststellung der untersuchenden Behörde, 

ob der beanspruchte Schwund für Abfall 
"normal" ist, soll auf den Herstellungsvor
gang die Durchschnittserfahrung des Wirt
schaftszweiges im Ausfuhrland und allenfalls 
auf andere technische Faktoren Bedacht 
nehmen. Die untersuchende Behörde soll 
darauf achten, daß eine wichtige Frage darin 
besteht, ob die Behörden des ausführenden 
Mitglieds die Schwundmenge richtig berech
net haben, wenn eine solche Menge in den 
Steuer- oder Zollnachlaß oder deren Rück
erstattung einbezogen werden soll. 

Anhang III 

RICHTLINIEN FÜR DIE FESTSTELLUNG 
. VON ERSATZWEISEN RÜCKVER

GüTUNGSSYSTEMEN ALS AUSFUHR
SUBVENTIONEN 

I. 

Rückvergütungssysteme können die Rückvergü
tung oder Rückerstattung von Eingangsabgaben 
für Betriebsmittel gestatten, die im Erzeugungsvor
gang einer anderen Ware verbraucht werden und 
wenn die Ausfuhr dieser letzteren Ware ersatz
weise inländische Betriebsmittel enthält, welche die 
gleiche Qualität und Merkmale aufweisen, wie die 
eingeführten Betriebsmittel. 

Gemäß lit. i der Beispielliste von Ausfuhrsubven
tionen des Anhangs I können Rückvergütungs
systeme zu einer Ausfuhrsubvention in dem 
Ausmaß führen, in dem die Rückerstattung die 
Höhe der ursprünglich für eingeführte Betriebsmit
tel erhobenen Eingangsabgaben, deren Rückerstat
tung in Anspruch genommen wird, überschreitet. 

11. 

Bei der Prüfung von ersatzweisen Rpckvergü
tungssystemen als Teil einer Ausgleichszolluntersu-

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 179 von 1166

www.parlament.gv.at



180 1646 der Beilagen 

chung sollen die untersuchenden Behörden wie 
folgt vorgehen: 

1. Lit. i der Beispielliste sieht vor, daß ersatz
weise Betriebsmittel bei der Erzeugung der 
ausgeführten Ware verwendet werden kön
nen, vorausgesetzt solche Betriebsmittel sind 
von gleicher Menge und von gleicher Qualität 
und Beschaffenheit wie die eingeführten 
Betriebsmittel, die ersetzt werden. 
Das Bestehen ·eines Überprüfungssystems 
oder -verfahrens ist von Bedeutung, weil es 
die Regierung eines ausführenden Mitglieds 
in die Lage versetzt, sicherzustellen und 
nachzuweisen, daß die Menge von Betriebs
mitteln für die Rückvergütung beansprucht 
wird, die Menge gleichartiger ausgeführter 
Waren in welcher Form auch immer nicht 
überschreitet und daß die Rückerstattung von 
Eingangsabgaben nicht über jene hinausgeht, 
die ursprünglich für die betreffenden einge
führten Betriebsmittel erhoben wurden. 

2. Wenn vermutet wird, daß ein ersatzweises 
Rückvergütungssystem eine Subvention dar
stellt; sollen sich die untersuchenden Behör
den zuerst vergewissern, ob die Regierung 
des ausführenden Mitglieds über ein Über
prüfungs system oder -verfahren verfügt und 
dieses anwendet. Wenn die Anwendung eines 
solchen Systems oder Verfahrens festgestellt 
wird, sollen sodann die untersuchenden 
Behörden die Überprüfungsverfahren unter
suchen, ob sie angemessen sind, wirkungsvoll 
für den beabsichtigten Zweck und auf 
allgemein üblichen kommerziellen Praktiken 
beruhen. Insoweit diese Verfahren diese 
Prüfung bestehen und wirkungsvoll angewen
det werden, soll die Vermutung einer 
Subvention nicht gegeben sein. Die unter
suchenden Behörden können es für not
wendig halten, gewisse praktische Stichpro
ben zur Überprüfung der Auskünfte durch
zuführen, oder sich selbst überzeugen, daß 
die Überprüfungsverfahren wirkungsvoll an
gewendet werden. 

3. Wenn solche Überprüfungsverfahren nicht 
bestehen, oder wenn sie nicht angemessen 
sind und wenn solche Verfahren zwar 
eingerichtet sind und als angemessen ange
sehen werden, aber nicht tatsächlich oder 
nicht wirkungsvoll angewendet werden, so 
kann eine Subvention vorliegen. In solchen 
Fällen wäre eine weitere Prüfung durch das 
ausführende Mitglied auf der Grundlage der 
tatsächlichen Geschäftsvorgänge zur Feststel
lung notwendig, ob eine überhöhte Zahlung 
stattgefunden hat. Wenn die untersuchenden 
Behörden es für notwendig halten, wäre eine 
weitere Prüfung gemäß Absatz 2 vorzuneh
men. 

4. Das Bestehen einer ersatzweisen Rückvergü
tungsbestimmung, auf Grund der es Expor-

teuren gestattet ist, bestimmte Einfuhrsen
dungen auszuwählen, für die eine Rück
vergütung in Anspruch genommen wird, soll 
an sich nicht bedeuten, daß eine Subvention 
vorliegt. 

5. Eine überhöhte Rückvergütung von Ein
gangsabgaben im Sinne der lit. i wäre als 
bestehend zu erachten, wenn Regierungen im 
Rahmen ihrer Rückerstattungssysteme Zinsen 
für Geldrefundierungen leisten und zwar bis 
zum Ausmaß der tatsächlich gezahlten oder 
zahlbaren Zinsen. 

Anhang IV 

BERECHNUNG DER GESAMTEN WERT-' 
MASSIGEN SUBVENTIONIERUNG 

(Artikel 6 Absatz 1 lit. a) 62) 

1. Jede Berechnung des Betrages einer Subven
tion im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 lit. a 
erfolgt nach den der zuschußgewährenden 
Regierung entstandenen Kosten. 

2. Soweit nichts anderes in den Absätzen 3 bis 5 
vorgesehen ist, wird bei der Feststellung, ob 
der Gesamtbetrag der Subventionierung 
5 Prozent des Warenwertes übersteigt, der 
Warenwert als der Gesamtwert der Verkäufe 
der Empfängerfirma 63), für welche Verkaufs
daten verfügbar sind, in den jüngsten 
12 Monaten herangezogen, die dem Zeit
raum vorangehen, in dem die Subventionen 
gewährt worden ist 64). 

3. Wenn die Subvention an die Erzeugung oder 
den Verkauf einer bestimmten Ware gebun
den ist, wi~d der Warenwert als der Gesamt
wert der Verkäufe der Empfängerfirma, für 
welche Verkaufsdaten verfügbar sind, in den 
jüngsten 12 Monaten herangezogen, die dem 
Zeitraum vorangehen, in dem die Subvention 
gewährt worden ist. 

4. Wenn sich die Empfängerfirma in einer 
Anlaufphase befindet, wird das V orhanden
sein einer ernsten Schädigung angenommen, 
wenn der Gesamtbetrag der Subventionierung 
15 Prozent des gesamten Investitionskapitals 
übersteigt. Für die Zwecke dieses Absatzes 
wird sich eine Anlaufphase nicht über das 
erste Erzeugungsjahr erstrecken 65). 

62) Erforderlichenfalls soll ein Einverneh~en .zwi~chen 
den Mitgliedern entwickelt werden, über nIcht. In dl~sem 
Anhang angeführte Angelegenheiten oder die weitere 
Klärung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 lit. a erfordern. 

63) Die Empfängerfirma ist eine Firma im Gebiet des 
subventionierenden Mitglieds. 

64) Im Falle steuerbezogener Subventionen wird der 
Warenwert als der Gesamtwert der Verkäufe der 
Empfängerfirma in dem Fiskaljah.r berechnet? in dem 
die steuerbezogene Maßnahme erZIelt worden Ist. 

65) Anlaufphasen umfassen Fälle, in denen finanzielle 
Verpflichtungen für Produktentwicklung oder Errichtung 
von Einrichtungen zur Warenherstellung wegen des 
Subventionsvorteils eingegangen worden sind, ~uch wenn 
die Produktion noch nicht begonnen worden Ist. 
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S. Liegt die Empfängerfirma in einem Land mit 
inflationärer Wirtschaft, wird der Warenwert 
nach den Gesamtverkäufen (oder Verkäufen 
der betreffenden Ware, wenn die Subvention 
gebunden ist) im vorhergehenden Kalender
jahr mit dem Index der Inflationsrate in den 
12 Monaten berechnet, die vor dem Monat 
liegen, in dem die Subvention gewährt 
worden ist. 

6. Bei der Ermittlung des gesamten Subventions
betrages in einem bestimmten Jahr werden 
Subventionen, die nach verschiedenen Pro
grammen und von verschiedenen Behörden 
im Gebiet eines Mitglieds gewährt worden 
sind, zusammengerechnet. 

7. Subventionen, die vor dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens gewährt worden sind, bei 
denen die Vorteile für eine künftige Erzeu
gung bemessen sind, werden in den Gesamt
betrag der Subventionierung einbezogen. 

8. Nichtanfechtbare Subventionen nach den 
einschlägigen Bestimmungen dieses überein
kommens werden nicht in die Berechnung des 
Betrages einer Subvention im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 1 lit. a einbezogen. 

Anhang V 

VERFAHREN FüR DIE ENTWICKLUNG 
VON INFORMA nONEN BETREFFEND 

ERNSTHAFTE SCHÄDIGUNG 

1. Jedes Mitglied wird bei der Entwicklung von 
Beweismitteln mitwirken, die von einem 
Untersuchungs ausschuß in den Verfahren 
gemäß Artikel 7 Absätze 4 bis 6 geprüft 
werden. Die Streitparteien und jedes betrof
fene Drittlands-Mitglied notifizieren dem 
DSB sobald die Bestimmungen des Arti
kels 7 Absatz 4 angerufen worden sind, die 
zuständige Stelle für die Durchführung dieser 
Bestimmung in seinem Gebiet sowie die 
anzuwendenden Verfahren, um den' Ersu
chen um Auskünfte zu entsprechen. 

2. Wenn Angelegenheiten nach Artikel 7 
Absatz 4 dem DSB übertragen werden, leitet 
das DSB über Ersuchen das Verfahren ein, 
um von der Regierung des subventionieren-, 
den Mitglieds solche notwendigen Infor
mationen um das Bestehen und den Betrag 
der Subventionierung, den Wert der Gesamt
verkäufe der subventionierten Unternehmen 
festzustellen, wie auch die erforderlichen 
Informationen, um die durch die subventio
nierte Ware verursachten nachteiligen Aus
wirkungen gen au zu untersuchen 66). Dieses 
Verfahren kann gegebenenfalls die Präsenta -
tion von Fragen an die Regierung des 
subventionierenden Mitglieds und des 

66) In Fällen, in d~nen das Bestehen 'einer ernsthaften 
Schädigung nachgewiesen werden muß. 

beschwerdeführenden Mitglieds einschließen, 
um Informationen einzuholen, wie auch die 
Ausarbeitung von Informationen zu klären 
und zu erhalten, die den Streitparteien durch 
das im Teil VII enthaltene Notifikations
verfahren verfügbar sind 67). 

3. Bei Auswirkungen auf Drittlandmärkte kann 
eine Streitpartei erforderliche Informationen 
einholen, einschließlich durch Fragen an die 
Regierung des Drittland-Mitglieds, um die 
nachteiligen Auswirkungen genau zu unter
suchen, die ansonsten in angemessener Form 
von dem beschwerdeführenden Mitglied oder 
dem subventionierenden Mitglied nicht ver
fügbar sind. Insbesondere wird von einem 
solchen Mitglied nicht erwartet, Markt- oder 
Preisanalysen speziell für diesen Zweck 
vorzunehmen. Die Informationsbeschaffung 
besteht darin, was bereits verfügbar ist oder 
leicht von diesem Mitglied besorgt werden 
kann (zum Beispiel die jüngsten Statistiken,' 
die bereits von den entsprechenden statisti
schen Diensten aufbereitet aber noch nicht 
veröffentlicht worden sind, Zollunterlagen 
betreffend Einfuhren und Werterklärungen 
der betreffenden Waren usw.). Wenn jedoch 
eine Streitpartei eine genaue Marktanalyse 
auf eigene Kosterr durchführt, wird die Arbeit 
der Person oder der Firma, die eine solche 
Analyse durchführt, von den Behörden des 
Drittland-Mitglieds gefördert und dieser 
Person oder Firma werden alle Informatio
nen zugänglich gemacht, die normalerweise 
von der Regierung nicht vertraulich gehalten 
werden. 

4. Das DSB bestimmt einen Vertreter zur 
Förderung des Verfahrens betreffend die 
Einholung von Informationen. Der alleinige 
Zweck des Vertreters besteht darin, die 
rechtzeitige Erschließung von Informationen 
sicherzustellen, die notwe'ndig sind, um eine 
nachfolge!1de multilaterale überprüfung des 
Streitfalles zu erleichtern. Insbesondere kann 
der Vertreter Wege vorschlagen, um am 
wirksamsten für die notwendigen Informatio
nen zu ersuchen wie auch die Zusammen
arbeit der Parteien zu fördern. 

S. Das in den Absätzen 2 bis 4 beschriebene 
Verfahren zur Informationseinholung wird 
binnen 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem 
die Angelegenheit nach Artikel 7 Absatz 4 
dem DSB übertragen worden ist, abgeschlos
sen. Die während dieses Verfahrens erhalte
nen Informationen werden dem vom DSB 
nach den Bestimmungen des Teils X einge-

67) Das Verfahren über die Informationseinholung 
durch das DSB berücksichtigt die Notwendigkeit Infor
mationen zu schützen, welche ihrer Natur nach 
vertraulich sind oder die von einem an diesem Verfahren 
beteiligten Mitglied auf vertraulicher Grundlage zur 
Verfügung gestellt werden. 
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setzten Untersuchungsausschuß vorgelegt. 
Diese Informationen umfassen unter ande
rem Angaben über die Höhe der fraglichen 
Subvention (und gegebenenfalls den Wert der 
Gesamtverkäufe der subventionierten Unter
nehmen), die Preise der subventionierten 
Ware, Preise von anderen Lieferern auf den 
Markt, Anderungen bei der Lieferung der 
subventionierten Ware auf dem betroffenen 
Markt und Anderungen in den Marktantei
len. Sie sollen auch Gegenbeweise einschlie
ßen, wie auch solche ergänzenden Infor
mationen, die der Untersuchungsausschuß im 
Zuge der Erreichung seiner Schlußfolgerun
gen als erheblich erachtet. 

6. Wenn es dem subventionierenden und/oder 
dem Drittlands-Mitglied nicht gelingt, im 
Verfahren bei der Informationseinholung 
zusammenzuarbeiten, wird das beschwerde
führende Mitglied seinen Fall von ernsthafter 
Schädigung, gestützt auf ihm verfügbare 
Beweise, zusammen mit den Tatsachen und 
Umständen über die Nicht-Zusammenarbeit 
des subventionierenden und/oder Drittlands
Mitglieds, vorbringen. Wenn Informationen 
infolge der Nicht-Zusammenarbeit des sub
ventionierenden und/ oder Drittlands-Mit
glieds nicht verfügbar sind, kann der Unter
suchungsausschuß den Bericht zwangsläufig 
im Vertrauen auf die ansonst verfügbare b.este 
Information abschließen. 

7. Der Untersuchungsausschuß soll bei der 
Vornahme seiner Feststellung nachteilige 
Beeinträchtigungen von Beispielen der 
Nicht-Zusammenarbeit von jeder im Verfah
ren der Informationseinholung betroffenen 
Partei darstellen. 

8. Bei der Vornahme der Feststellung durch 
Nutzung der bestverfügbaren Information 
oder durch nachteilige Beeinträchtigung wird 
der Untersuchungs ausschuß den Rat des nach 
Absatz 4 bestellten DSB-Vertreters bezüglich 
der Angemessenheit jedes Informationsersu
chens und der von den Parteien unter
nommenen Bemühungen, diesen Ersuchen in 
kooperativer und zeitgerechter Art und Weise 
zu entsprechen, berücksichtigen., 

9. Nichts im Verfahren der Informationsein
holung begrenzt die Möglichkeit des Unter
suchungsausschusses solche zusätzlichen 
Informationen zu beschaffen, die er für eine 
geeignete Lösung des Streitfalls für wesentlich 
hält, und die während des Verfahrens nicht 
entsprechend gesucht oder entwickelt wur
den. Der Untersuchungsausschuß soll jedoch 
in der Regel nicht um zusätzliche Infor
mationen ersuchen, um den Bericht abzu
schließen, wenn die Informationen die Lage 
einer bestimmten Partei unterstützen würde 
und das Fehlen dieser Informationen im 
Bericht das Ergebnis einer unangemessenen 

Nicht-Zusammenarbeit seitens dieser, Partei 
im Verfahren der Informationseinholung ist. 

Anhang VI 

VERFAHREN FüR AN-ORT-UND-STELLE
UNTERSUCHUNGEN GEMASS ARTIKEL 12 

ABSATZ 6 

1. Bei Einleitung einer Untersuchung sollen die 
Behörden des ausführenden Mitglieds und die 
betroffenen bekannten Unternehmen über die 
Absicht der Durchführung von an-Ort-und
Stelle-Untersuchungen in Kenntnis gesetzt 
werden. 

2. Wenn unter außergewöhnlichen Umständen 
beabsichtigt ist, nichtbeamtete Sachverständi
ge in das untersuchende Team einzubeziehen, 
sollen die Unternehmen und die Behörden 
des ausführenden Mitglieds in Kenntnis 
gesetzt werden. Diese nichtbeamteten Sach
verständigen sollen bei Verletzung von 
Vertraulichkeitserfordernissen wirksamen 
Sanktionen unterliegen. 

3. Bevor der Besuch endgültig festgelegt wird, 
sollte es ständige Übung sein, die ausdrück
liche Zustimmung des betroffenen Unter
nehmens im ausführenden Mitglied zu 
erhalten. 

4. Sobald die Zustimmung des betroffenen 
Unternehmens vorliegt, sollen die untersu
chenden Behörden den Behörden des aus
führenden Mitglieds die Namen und 
Anschriften der zu besuchenden Unterneh
men und die vereinbarten Termine mitteilen. 

5. Bevor der Besuch durchgeführt wird, sollen 
die in Frage kommenden Unternehmen zeit
gerecht im Voraus in Kenntnis gesetzt werden. 

6. Besuche zur Erklärung des Fragebogens 
sollen nur auf Antrag des ausführenden 
Unternehmens vorgenommen werden. Im 
Falle eines solchen Antrages können sich die 
untersuchenden Behörden selbst dem Unter
nehmen zur Verfügung stellen; so ein Besuch 
kann nur gemacht werden, wenn a) die 
Behörden des einführenden Mitglieds die 
Vertreter der Regierung des betreffenden 
Mitglieds bekanntgeben, und b) die letztere 
gegen den Besuch keinen Einspruch erhebt. 

7. Der Hauptzweck der an-Ort-und-Stelle
Untersuchung besteht darin, die erhaltenen 
Informationen· auf ihre Richtigkeit zu über
prüfen oder weitere Einzelheiten zu erhalten; 
diese Untersuchung soll nach Erhalt der 
Beantwortung des Fragebogens durchgeführt 
werden, außer das Unternehmen steht auf 
dem gegenteiligen Standpunkt und die Regie
rung des ausführenden Mitglieds wird von 
den untersuchenden Behörden vom bevor
stehenden Besuch unterrichtet und erhebt 
dagegen keinen Einspruch; weiters sollte es 
ständige Übung sein, die betroffenen Unter-
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nehmen vor dem Besuch über die allgemeine 
Art der zu überprüfenden Informationen und 
über weitere noch notwendigerweise zu 
beschaffende Informationen zu beraten; dies 
soll jedoch Ersuchen an Ort und Stelle um 
weitere im Lichte der erhaltenen Informatio
nen zur Verfügung zu stellende Einzelheiten 
nicht ausschließen. 

8. Erkundigungen oder Fragen seitens der 
Behörden oder Unternehmen des ausführen
den Mitglieds, die für eine an-Ort-und-Stelle
Untersuchung wesentlich sind, sollen, wenn 
immer möglich, 'vor der Durchführung des 
Besuchs beantwortet werden. 

Anhang VII 

ENTWICKLUNGSLAND-MITGLIEDER 
GEMÄSS ARTIKEL 27 ABSATZ 2 LIT. A 

Die Entwicklungsland-Mitglieder, die gemäß 
Artikel 27 lit. a nicht den Bestimmungen des 
Artikels 3 Absatz 1 lit. a unterliegen, sind: 

a) Am wenigsten entwickelte Länder von den 
Vereinten Nationen als solche bezeichnet, 
die Mitglieder der WTO sind. 

b) Die folgenden Entwicklungsländer, die Mit
glieder der WTO sind, unterliegen den auf 
andere Entwicklungsland-Mitglieder anwend
baren Bestimmungen gemäß Artikel 27 
Absatz 2 lit. b, wenn das Pro-Kopf Brutto
nationalprodukt 1 000 Dollar pro Jahr 
erreicht hat: Bolivien, Kamerun, Kongo, 
Elfenbeinküste, Dominikanische Republik, 
Ägypten, Ghana, Guatemala, Guyana, 
Indien, Indonesien, Kenia, Marokko, Nica
ragua, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Sene
gal, Sri Lanka und Zimbabwe. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER SCHUTZMASS
NAHMEN 

Die Mitglieder, 

im Bewußtsein der umfassenden Zielsetzung der 
Mitglieder, das auf dem GA TI 1994 gestützte 
internationale Handelssystem zu verbessern und zu 
stärken; 

in der Erkenntnis der Notwendigkeit, die 
Disziplinen des GA TI 1994 zu klären und zu 
verstärken, im besonderen jene des Artikels XIX 
(N otstandsmaßnahmen bei Einfuhren bestimmter 
Waren), die multilaterale Kontrolle über Not
standsmaßnahmen wiederherzustellen und Maß
nahmen auszuschließen, die die'ser Kontrolle 
entgehen; 

in der Erkenntnis der Bedeutung struktureller 
Anpassung und der Notwendigkeit, den Wett
bewerb auf den internationalen Märkten eher zu 
steigern als zu beschränken; und weiters 

in der Erkenntnis, daß für diese Zwecke ein 
umfassendes, auf alle Mitglieder anwendbares und 

auf den grundlegenden Prinzipien des GA TI 1994 
aufgebautes Übereinkommen erforderlich ist; 

kommen hiermit wie folgt Überein : 

Artikell 

Allgemeine Bestimmung 

Dieses Übereinkommen stellt Regeln für die 
Anwendung von Schutzmaßnahmen auf, die als 
Maßnahmen im Sinne des Artikels XIX des 
GA TI 1994 verstanden werden. 

Artikel 2 

Bedingungen 

1. Ein Mitglied 1) kann eine Schutzmaßnahme 
bei einer Ware nur anwenden, wenn dieses 
Mitglied gemäß den folgenden Bestimmungen 
festgestellt hat, daß diese Ware in sein Gebiet 
in solchen absoluten oder. im Vergleich zur 
inländischen Erzeugung erhöhten Mengen 
und unter solchen Bedingungen eingeführt 
wird, die für den inländischen Wirtschafts
zweig, der gleichartige oder unmittelbar 
konkurrierende Waren herstellt, eine ernst
hafte Schädigung verursacht oder zu verur-
sachen droht. . 

2. Schutzmaßnahmen werden auf eIne eInge
führte Ware ohne Rücksicht auf ihren 
Ursprung angewendet. 

Artikel 3 

Untersuchung 

1. Ein Mitglied kann eine Schutzmaßnahme nur 
auf Grund einer Untersuchung durch die 
zuständigen Behörden dieses Mitglieds gemäß 
den zuvor festgelegten und im Einklang mit 
Artikel X des GA TI 1994 veröffentlichten 
Verfahren anwenden. Diese Untersuchung 
schließt eine angemessene öffentliche Mittei
lung an alle interessierten Parteien, öffent
liche Anhörungen oder andere geeignete 
Mittel ein, .in welchen Importeure, Expor
teure und andere interessierte Parteien ihre 
Beweise und ihre Meinungen darlegen 
können, einschließlich der Möglichkeit, den 

1) Eine Zollunion kann eine Schutzmaßnahme als 
Einheit oder im Namen eines Mitgliedstaates anwenden. 
Wenn eine Zollunion eine Schutzmaßnahme als Einheit 
anwendet, stützen sich alle Erfordernisse für die 
Feststellung einer ernsthaften ,?der drohenden ernst
haften Schädigung nach diesem übereinkommen auf die 
in der Zollunion als Ganzes bestehenden Bedingungen. 
Wenn eine Schutzmaßnahme im Namen eines Mitglied
staates angewendet wird, stützen sich alle Erfordernisse 
für die Feststellung einer ernsthaften oder drohenden 
ernsthaften Schädigung auf die in diesem Staat bestehen
den Bedingungen und die Maßnahme wird auf diesen 
Staat beschränkt. Nichts in diesem übereinkommen 
beeinträchtigt die Auslegung der Beziehung zwischen 
Artikel XIX und Artikel XXIV Absatz 8 des 
GATI 1994. 
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Darlegungen' anderer Parteien zu erwidern 
und ihre Meinungen, zu unterbreiten, unter 
anderem, ob die' Anwendung einer Schutz
maßnahme im öffentlichen Interesse, wäre 
ode~ nicht. ,Die zuständigen Behörden 
veröffentlichen einen Bericht, der ihre Fest
stellungen und die begründeten erzielten 
Schlußfolgerungen zu allen einschlägigen 
Tatsachen- und Rechtsfragen' bekanntmacht. 

2. Jede Mitteilung, die ihrer Natur nach 
vertraulich ist oder aus guten Gründen auf 
vertraulicher Grundlage ~ur Verfügung 
gestellt wird, wird als solche,' von den 
zuständigen Behörden behandelt. ,Solche 
Mitteilungen werden nicht ohne Erlaubnis 
der Partei; die sie beigesteIlt hat, p~ei~gegeben. 
Parteien" die veru:auliche Mitteilungen zur 

, Verfügimg stellen, 1$:.önnen ersucht ,werden, 
nichtvertraulich~ Zusammenfassungen beizu
bringen oder falls sie, angeben, eine solche 
Mitteilung nicht zusammenfassen zu können, 
die GrUnde anzugeben, warum" eine solche 
Zusammenfassung' nicht zur ' Verfügung 
gestellt werden ,kann. Wenn die zuständigen 
Behörd~n jedoch befinden, daß ein Antrag für 
Vertraulichkeit nicht gerechtfertigt ist und 
wenn die, betreffende Partei entweder. nicht 
willens ist, die Mitteilung öffentlich zu machen 
oder die Preisgabe in allge,neiner oder 
zusammenfassender Form zu erlauben, kön
neri die B~hörden solche Mitteilungen außer 
acht lassen, außer es kann aus geeigneten 
Quellen zu ihrer Gewißheit nachgewiesen 
werden, daß die Mitteilung richtig ist., ; :.'. 

Artikel 4 

Feststellung der ernsthaften Schädigung oder der 
drohenden ernsthaften Schädigung 

1. Für die' Zwecke dieses' übereinkommen 
bedeutet: 
a) »ernsthafte Schädigung" eine bedeutende 

umfassende Schmälerung der Lage in 
einem inländischen Wirtschafts zweig ; 

b) "drohende ernsthafte Schädigung" eine 
klar bevorstehende ernsthafte Schädigung 
in übereinstimmung mit den Bestimmun
gen des Absatzes 2. Eine Feststellung des 
Bestehens einer drohenden ernsthaften 
Schädigung gründet sich auf Tatsachen 
und nicht nur auf Behauptungen, Vermu
tungen oder entfernte Möglichkeiten; und 

c) bei Feststellung einer Schädigung oder 
drohenden Schädigung "inländischer 
Wirtschaftszweig" die Erzeuger insge
samt der' gleichartigen oder unmittelbar 
konkurrierenden Waren, die im Gebiet 
emes Mitglieds tätig sind, oder die 
Erzeuger, deren Erzeugung insgesamt 
von gleichartigen oder konkurrierenden 
Waren einen erheblichen Anteil an der 

gesamten inländischen Erzeugung ,dieser 
Waren darstellt. 

2. a) Bei: der Ermiitlungzwecks Feststellung, 
ob erhöhte' Einfuhren für einen inländi
.schenWirtschaftszweig im Sinne dieses 
übereinkommens eine ernsthafte Schädi
gung verursacht haben oder zu verur
sachendrohen, werden alle einschlägigen 
Umstände von objektiver und mengenmä
ßiger Natur geprüft, die sich auf die Lage 

~ dieses' Wirtschaftszweiges auswirken, im 
besonde1'enclda~s,(Verhältnis und das Aus-

,-' maß der Zunahme der, Einfuhren der 
betreffenden ,Ware' in ab,soluten und 

relativen Begriffen, den Anteil 'der erhöh
ten Einfuhren am . inländischen Markt, 
Veränderungen der Verkaufsmenge, 
Erzeugung, Produktivität, Kapazitätsaus
lasmng, Gewinne und Verluste und 
Beschäftigung. 

b) Die in lit. a genannte Feststellung wird 
nicht getroffen, außer die Untersuchung 
beweist auf der Grundlage von objektivem 
Beweismaterial das Bestehen eines ursäch
lichen Zusammenhangs zwischen erhöh
ten Einfuhren der betreffenden Ware und 
der ernsthaften Schädigung oder der 
drohenden ' ernstha'ften' Schädigung. 
Wenn andere Umstände als erhöhte 
Einfuhren zur selben Zeit eine Schädi
gung für den inländischen Wirtschafts
zweig verursachen, wird eine solche 
Schädigung den erhöhten Einfuhren nicht 
zugerechnet. 

c) Die zuständigen Behörden veröffentlichen 
nach den Bestimmungen des Artikels 3 
unverzüglich eine ausführliche Analyse 
des in Untersuchung befindlichen Falles 
und die Darstellung der geprüften 
Umstände. 

'Artikel 5 

Anwendung von Schutzmaßnahmen 

1. Ein Mitglied trifft Schutzmaßnahmen nur in 
dem für die Verhinderung oder Abhilfe einer 
ernsthaften Schädigung und die Erleichterung 
der Anpassung notwendigen Ausmaß. Wenn 
mengenmäßige Beschränkungen angewendet 
werden, werden durch solche Maßnahmen 
nicht die Einfuhrmengen unter den Umfang 
eines jüngsten Zeitraums gesenkt, der dem 
Durchschnitt der Einfuhren während der 
letzten drei repräsentativen Jahre entspricht, 
für welche Statistiken verfügbar sind, außer es 
gibt eine klare Rechtfertigung, daß ein 
anderer Umfang notwendig ist, um eine 
ernsthafte Schädigung zu verhindern oder 
ihr abzuhelfen. Die Mitglieder sollten die Zur 
Erreichung dieser Zielsetzung geeignetsten 
Maßnahmen wählen. 
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2. a) Wenn Kontingente auf Lieferländer auf
geteilt werden, kann das die Beschrän
kungen anwendende Mitglied eine Ver
einbarung in bezug auf die Zuteilung der 
Anteile mit allen anderen Mitgliedern 
suchen, die ein wesentliches Lieferinter
esse an der betreffenden Ware haben. 
Wenn diese Methode billigerweise nicht 
durchführbar ist, teilt das betreffende 
Mitglied den Mitgliedern, die ein wesent
liches Lieferinteresse an der betreffenden 
Ware haben, Kontingentanteile zu, auf 
Grund der Anteile solcher Mitglieder an 
Menge oder Wert der Lieferungen dieser 
Ware während eines' früheren repräsen
tativen Zeitraums, wobei besondere 
Umständen, die den Handel mit dieser 
Ware beeinflußt haben oder beeinflussen, 
gebührend in Betracht gezogen. werden. 

b) Ein Mitglied kann von den Bestimmungen 
., der lit. a abweichen, vorausgesetzt, daß 

Konsultationen gemäß Artikel 12 Absatz 3 
. unter der Schirmherrschaft· des im Arti
keil 3 Absatz 1 vorgesehenen Komitees 
für Schutzklauseln geführt werden und 
dem Komitee .der eindeutige Nachweis 
erbracht wird,· daß i) die 'Einfuhren aus 

. bestimmten Mitgliedern in unverhältnismä
", ,ßigem Ausmaß im Verhältnis zur Gesamt
.' zunahme'öerEinfuhren der betreffenden 

, . Ware in eiriem repräsentativen Zeitraum 
zugenommen haben, ii) die Gründe für die 
·Abweichung von den Bestimmungen der 
lit. a gerechtfertigt sind, 'und iii) die 
Bedingungen. einer solchen Abweichung 
für alle Lieferer der betreffenden Ware 
gleich sind. Die Dauer einer solchen 
Maßnahme 'fird nicht über den Anfangs
zeitraum gemäß Artikel 7 Absatz 1 hinaus 
ausgedehnt. Die erwähnte Abweichung ist 
im Falle einer drohenden ernsthaften 
Schädigung nicht gestattet. 

Artikel 6 

Vorläufige Schutzmaßnahmen 

Wenn in kritischen Umständen eine Verzöge
rung schwer wiedergutzumachenden Schaden ver
ursachen würde, kann ein Mitglied, nach einer 
vorläufigen Feststellung,' wonach ein klarer Beweis 
vorliegt, daß erhöhte Einfuhren ernsthafte Schädi
gung verursacht haben oder zu verursachen 
drohen, vorläufige Schutzmaßnahmen treffen. Die 
Dauer vorläufiger Schutzmaßnahmen wird 
200 Tage nicht überschreiten, während welchen 
Zeitraums die Erfordernisse der Artikel 2 bis 7 und 
12 erfüllt werden. Solche Maßnahmen sollen in 
Form von Zollerhöhungen getroffen werden, die 
sofort rückerstattet werden, wenn die folgende 
Untersuchung gemäß Artikel 4 Absatz 2 nicht 
feststellt, daß erhöhte Einfuhren für einen inländi-

sehen Wirtschafts zweig eine ernsthafte Schädigung 
verursacht haben oder zu verursachen drohten. Die 
Dauer einer solchen. vorläufigen Maßnahme wird 
als Teil des Anfangszeitraums und einer Verlänge
rung nach Artikel 7 Absätze 1, 2 und 3 gerechnet. 

Artikel 7 

Dauer und Überprüfung von Schutzmaßnahmen 

1. Ein Mitglied wendet Schutzmaßnahmen nur 
für den zur Vermeidung einer oder zur 
Abhilfe bei einer ernsthaften Schädigung und 
zur Erleichterung der Anpassung notwendi
gen Zeitraum an. Dieser Zeitiaum wird vier 
Jahre nicht überschreiten, außer er wird nach 
Absatz 2 verlängert. . 

2. Der im Absatz 1 genannte Zeitraum kann 
verlärigert werden, vorausgesetzt; diezustän
digenBehörden des einführenden Mitglieds 
haben in übereinstimmung mit deri Verfahren 
gemäß deri Artikeln 2, 3, 4 und 5 festgestellt, 
daß die Fortsetzung der Schutzmaßnahme 
notWendig ist, um.eine ernsthafte'Schädigung 
zu vermeiden 6der Abhilfe zuschaJferi'und 
daß der N achJeis der Anpilssung des 
Wii-tschaftszweigs vorliegt unq. vorausgesetzt 
ferrier, daß die' einschlägigen Bestimmungen 
der Artikel 8 und 12' befolgt werq.eri. 

3. Dei, 'Cesamtzeitraurri 'für die Anwendung 
einer Schutzmaßnahme einschließlich des 
Zeitraums der Anwendung einer vorläufigen 
Maßnahme, des Anfangszeitraumes und jeder 

Verlängerung wird ac;:ht Jahre nicht über-
schreiten. '. , .' 

4. Um die Anpassung in einer Lage zu 
erleichtern, in der die erwartete Dauer einer 
nach den Bestimmungen des Artikels 12 
Absatz·l notifizienen Schutzmaßnahme län
ger als ein Jahr ist, liberalisiert das anwen
dende Mitglied die Maßnahme schrittWeise in 
regelmäßigen Abständen während . des 
Anwendungszeitraums. Wenn die Dauer der 
Maßnahme drei Jahre überschreitet, überprüft 
das die Maßnahme anwendende Mitglied die 
Lage· nicht später' als zur Halbzeit der 
Maßnahme und nimmt gegebenenfalls die 
Maßnahme . zurück oder erweitert die Libe
ralisierungsschritte. Eine nach· Absatz 2 ver
längerte Maßnahme wird nicht einschränken
der sein als sie am Ende des Anfangszeit
raums ist und· soll fortlaufend liberalisiert 
werden. 

5. Keine Schutzmaßnahme wird auf die Einfuhr 
einer Ware, welche einer solchen Maßnahme 
unterworfen war, die nach dem Inkrafttreten 
des WTO-Abkommens getroffen wurde, für 
einen Zeitraum' angewendet, der jenem 
entspricht, in welchem die Maßnahme früher 
angewendet worden ist, vorausgesetzt, daß 
der Zeitraum der Nichtanwendung minde
stens zwei Jahre beträgt. 
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6. Unbeschadet der Bestimmungen des Absat
zes 5 kann eine Schutzmaßnahme mit einer 
Dauer von 180 Tagen oder weniger auf die 
Einfuhr einer Ware wieder angewendet 
werden, wenn: 
a) wenigstens ein Jahr seit der Einführung 

einer Schutzmaßnahme auf die Einfuhr 
dieser Ware vergangen ist; und 

b) eine solche Schutzmaßnahme auf dieselbe 
Ware nicht öfter als zweimal innerhalb 
einer Fünfjahresperiode unmittelbar vor 
dem Zeitpunkt der Einführung der Maß
nahme angewendet worden ist. 

Artikel 8 

Umfang der Zugeständnisse und anderer Ver
pflichtungen 

1. Ein Mitglied, welches vorschlägt, eine.Schutz
maßnahme anzuwenden oder die Verlänge
rung einer Schutz.maßnahme anstrebt, wird 
sich nach den Bestimmungen des Artikels 12 
Absatz 3 bemühen, einen im wesentlichen 
gleichwertigen Umfang von Zugeständnissen 
und anderen Verpflichtungen aufrechtzuer
halten, die nach dem GATT 1994 zwischen 
ihm und dem ausführenden Mitglied 
bestehen, das durch eine solche Maßnahme 
berührt würde. Um dieses Ziel zu erreichen, 
können die betroffenen Mitglieder jeder 
angemessenen Maßnahme zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen der Maß
nahme auf ihren Handel zustimmen. 

2. Falls in den. Konsultationen nach Artikel 12 
Absatz 3 innerhalb von 30 Tagen keine 
Einigung erreicht wird, steht es den betroffe
nen ausführenden Mitgliedern frei, spätestens 
90 Tage nach Anwendung der Maßnahme 
die Anwendung von im wesentlichen gleich
wertigen Zugeständnissen oder anderen Ver
pf�ichtungen nach dem GATT 1994 gegen
über den die Schutz maßnahme anwendenden 
Mitglied auszusetzen und zwar nach Ablauf 
von 30 Tagen ab Eingang der schriftlichen 
Mitteilung dieser Aussetzung beim Rat für 
den Handel mit Waren, vorausgesetzt, daß 
der Rat für den Handel mit Waren die 
Aussetzung nicht mißbilligt. 

3. Das Recht auf Aussetzung nach Absatz 2 
wird nicht in den ersten drei Jahren während 
der Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme 
geltend gemacht, vorausgesetzt, daß die 
Schutzmaßnahme als Folge einer echten 
Steigerung der Einfuhren getroffen worden 
ist und daß eine derartige Maßnahme mit den 
Bestimmungen dieses übereinkommens ver
einbar ist. 

Artikel 9 

Entwicklungsland-Mitglieder 

1. Schutzmaßnahmen werden nicht auf eine 
Ware mit Ursprung in einem Entwicklungs
land-Mitglied angewendet, vorausgesetzt, daß 
dessen Anteil an den Einfuhren der betref
fenden Ware im einführenden Mitglied 
3 Prozent nicht überschreitet und, daß 
Entwicklungsland-Mitglieder mit weniger als 
3 Prozent Einfuhranteil ,zusammengenommen 
nicht mehr als, 9~Prozent der Gesamtein
fuhren der betreffenden Ware erreichen 2). 

2. Ein Entwicklungsland-Mitglied ist berechtigt, 
den Anwendungszeitraum einer Schutzmaß
nahme für eine Frist bis zu zwei Jahren über 
die im Artikel 7 Absatz 3 vorgesehene 
Höchstdauer zu verlängern. Ungeachtet der 
Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 5 ist ein 
Entwicklungsland-Mitglied berechtigt, eme 
Schutzmaßnahme auf die Einfuhr einer 
Ware, die bereits Gegenstand einer solchen 
Maßnahme nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens gewesen ist, neuerlich 
anzuwenden und zwar nach einer Frist, die 
der Hälfte jenes Zeitraums entspricht,· in dem 
eine solche Maßnahme· angewendet ·worden 
ist, vorausgesetzt, daß die Frist der Nicht
anwendung mindestens zwei Jahre b~trägt. 

Artikel!O 

Bereits bestehende Maßnahmen nach Artikel XIX 

Die Mitglieder beendigen alle nach Artikel XIX 
des GATT 1947 getroffenen Schutzmaßnahmen, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO
Abkommens bestanden haben, spätestens acht 
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig 
angewendet wurden oder fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens, je nachdem, 
welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel!! 

Verbot und Beseitigung von bestimmten Maß
nahmen 

1. a) Kein Mitglied trifft eine Notstandsmaß
nahme auf Einfuhren bestimmter Waren 
nach Artikel XIX des GATT 1994 oder 
strebt danach, außer eine solche Maß
nahme ist mit den Bestimmungen dieses 
Artikels vereinbar, der im Einklang mit 
diesem übereinkommen angewendet wird. 

b) überdies . wird ein Mitglied freiwillige 
Ausfuhrbeschränkungen, Absatzmarktab
sprachen oder sonstige ähnliche ausfuhr
oder einfuhrseitige Maßnahmen weder 
anstreben noch vornehmen oder aufrecht-

2) Ein Mitglied notifiziert unverzüglich eine nach 
Artikel 9 Absatz 1 getroffene Maßnahme dem Komitee 
für Schutzmaßnahmen. 
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erhalten '), 4). Diese umfassen Maßnah
men die von einem einzelnen Mitglied, 
wie ~uch Maßnahmen, die auf Grund von 
Abkommen, übereinkünften oder Abspra
chen von zwei oder mehr Mitgliedern 
getroffen wurden. Jede solche zum Zeit
punkt des Inkrafttretens des wr?
Abkommens wirksame Maßnahme wird 
mit diesem übereinkommen in Einklang 
gebracht oder gemäß Absatz 2 beseitigt. 

c) Dieses übereinkommen gilt nicht für 
Maßnahmen, die von einem Mitglied 
angestrebt, getroffen oder aufrechterhal
ten werden nach den Bestimmungen des 
GATI 1994, ausgenommen Artikel XIX, 
und der Multilateralen Handelsabkommen 
des Anhangs lA, ausgenommen dieses 
übereinkommen, oder nach den Proto
kollen und Abkommen oder überein
kommen, die im Rahmen des 
GA TI 1994 abgeschlossen wurden. 

2. Die Beseitigung der im Absatz 1 lit. b 
angeführten Maßnahmen erfolgt .. gemäß 
einem Terminkalender, der dem Komitee für 
Schutzmaßnahmen spätestens 180 Tage nach 
dem Inkrafttreten des wrO-Abkommens vom 
betreffenden Mitglied vorzulegen ist. Dieser 
Terminkalender erstreckt sich auf alle im 
Absatz 1 angeführten Maßnahmen, die inner
halb einer Frist von höchstens vier Jahren nach 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens beseitigt 
oder in Einklang mit diesem übereinkommen 
gebracht werden, vorbehaltlich von nicht me~r 
als einer bestimmten Maßnahme pro Mit
glied 5), deren Dauer nicht über den 
31. Dezember 1999 hinausgeht. Jede solche 
Ausnahme muß zwischen den unmittelbar 
betroffenen Mitgliedern ,einvernehmlich fest
gelegt und dem Komitee für Schutzmaßnah
men zur überprüfung und Annahme innerhalb 
von 90 Tagen nach Inkrafttreten des wro
Abkommens notifiziert werden. Der Anhang 
dieses Obereinkommens enthält eine Maß
nahme, die vereinbarungsgemäß dieser Aus-
nahmebestimmung unterliegt. . 

3. Die Mitglieder werden die Annahme oder 
Aufrechterhaltung von nichtstaatlichen Maß
nahmen, die den im Absatz 1 angeführten 

') Ein Einfuhrkontingent, ~as als ~chutzma~nahme in 
übereinstimmung mit den eipschl~gIgen BestImmungen 
des GA TI 1994 und dieses übereInkommens angewen
det wird, kann einvernehmlich vom ausführenden 
Mitglied verwaltet werden.: 

4) Beispiele von ähnlichen Maßnahmen umfassen 
Ausfuhreinschränkungsmaßnahmen, überwachungs.sy
sterne betreffend Einfuhrpreise oder ~usfuhrpreI~e, 
Ausfuhr- oder Einfuhrüberwachung, zWIngende E!n
fuhrkartelle und nichtautomatische Ausfuhr~ oder ~In
fuhrlizenzierungssysteme, wobei jede von Ihnen eInen 
Schutz gewährt. . 

5) Die einzige derartIge AusnahIl!e, ~u d~r die 
Europäischen Gemei.nschaften berechtIgt SInd, 1st 1m 
Anhang dieses übereInkommens angegeben. 

gleichwertig sind, durch öffentli~he oder 
private Unternehmen weder ermutigen noch 
unterstützen. 

Artikel 12 

Notifikationen und Konsultationen 

1. Ein Mitglied notifiziert dem Komitee für 
Schutzmaßnahmen unverzüglich: 
a) die Einleitung einer Untersuchung üb~r 

eine ernsthafte oder drohende Schädi
gung samt diesbezüglicher Begründung; . 

b) die Feststellung einer ernsthaften oder 
drohenden Schädigung, die durch 
erhöhte Einfuhren verursacht wurde; und 

c) die getroffene Entscheidung über . die 
Anwendung oder Verlängerung emer 
Schutzmaßnahme. 

2. Bei den im Absatz 1 lit. bund c angeführten 
Notifikationen versorgt das Mitglied, wel
ches die Anwendung oder Verlängerung 
einer Schutzmaßnahme beabsichtigt, das 
Komitee für Schutzmaßnahmen mit allen 
einschlägigen Informationen, die folgendes 
umfassen: Beweise für die ernsthafte oder 
drohende, durch gesteigerte Einfuhre~ ver
ursachte Schädigung, gen aue Beschreibung 
der betreffenden Ware und die beabsichtigte 
Maßnahme beabsichtigtes Datum der Ein
führung, v~raussichtliche Dauer und Zeit
plan für die fortschreitende Libe~alisierung. 
Im Falle einer Verlängerung emer Maß
nahme werden auch Beweise vorgelegt, daß 
sich der betroffene Wirtschaftszweig auf 
dem Weg der Anpassung befind~t. Der Rat 
für den Handel mit Waren oder das 
Komitee für Schutzmaßnahmen können das 
Mitglied, das die Anwendung o~er .Verlän
gerung einer Maßnahme beabslchtlgt~ ut? 
zusätzliche' Informationen ersuchen, die sie 
für erforderlich erachten. 

3. Ein Mitglied, das die Anwendung der 
Verlängerung einer Schu7z~aßnahme. beab
sichtigt, bietet jenen Mltghedern, die em 
wesentliches Interesse als Exporteur der 
betreffenden Ware bekunden, ausreichende 
Gelegenheit für Vorauskonsultationen mit 
dem Ziel, unter anderem, der überprüfung 
der nach Absatz 2 vorgesehenen Informa
tionen eines Meinungsaustausches über die 
Maßn~hme und der Erzielung eines Ein
verständnisses über die Wege zur Errei
chung der im Artikel 8 Absatz 1 angeführten 
Zielsetzung. 

4. Ein Mitglied richtet eine Notifikation an das 
Komitee für Schutzmaßnahmen, bevor es 
eine im Artikel 6 vorgesehene vorläufige 
Maßnahme trifft. Konsultationen werden 
unverzüglich eingeleitet, nachdem die Maß
nahme getroffen worden ist. 

5. Die Ergebnisse der in dies.em Artik~l 
angeführten Konsultationen, wie auch die 
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Ergebnisse der im Artikel 7 Absatz 4 ange
führten Halbzeitprüfung, jegliche Form des 
im Artikel 8 Absatz 1 vorgesehenen Aus
gleichs, sowie die im Artikel 8 Absatz 2 
vorgesehenen Aussetzungen von Zugeständ
nissen und anderen Verpflichtungen werden 
von den betreffenden Mitgliedern unverzüg
lich dem Rat für den Handel mit Waren 
notifiziert. 

6. Die Mitglieder notifizieren unverzüglich 
dem Komitee für Schutzmaßnahmen ihre 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungs
vorschriften, die sich auf Schutzmaßnahmen 
beziehen, sowie auch deren Änderungen. 

7. Mitglieder, die Maßnahmen nach Artikel 10 
und Artikel 11 . Absatz 1 aufrechterhalten, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens bestehen, notifizieren 
solche Maßnahmen dem Komitee für 
Schutzmaßnahmen spätestens 60 Tage nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens. 

8. Jedes Mitglied kann dem Komitee für 
Schutzmaßnahmen alle Gesetze, Verordnun
gen und Verwaltungsvorschriften und die in 
diesem Übereinkommen behandelten Maß
nahmen oder Aktionen notifizieren, die von 
anderen Mitgliedern nicht notifiziert worden 
sind, die notifikationspflichtig nach diesem 
Übereinkommen gewesen wären. 

9. Jedes Mitglied kann dem Komitee für 
Schutzmaßnahmen die im Artikel 11 
Absatz 3 angeführten nichtstaatlichen Maß
nahmen notifizieren. 

10. Alle an den Rat für den Handel mit Waren 
nach diesem Übereinkommen gerichteten 
Notifikationen werden normalerweise im 
Wege des Komitees für Schutzmaßnahmen 
vorgenommen. 

11. Die Bestimmungen über Notifikationen in 
diesem übereinkommen verlangen von 
keinem Mitglied die Preisgabe vertraulicher 
Informationen, wenn deren Preisgabe die 
Rechtsdurchsetzung verhindern würde oder 
sonst dem öffentlichen Interessen abträglich 
wäre oder die legitimen kommerziellen 
Interessen von bestimmten öffentlichen oder 
privaten Unternehmen schädigen würde. 

Artikel 13 

Überwachung 

1. Ein Komitee für Schutzmaßnahmen wird 
unter der Leitung des Rates für den Handel 
mit Waren eingesetzt; die Teilnahme steht 
jedem Mitglied offen, das seinen Wunsch 
bekanntgibt, ihm anzugehören. Dem Komitee 
obliegen folgende Aufgaben: 
a) Überwachung und jährliche Berichterstat

tung an den Rat für den Handel mit 
Waren über die allgemeine Durchführung 
dieses übereinkommens und Ausarbeitung 

von Empfehlungen für die Verbesserung 
dieser Durchführung; 

b) auf Antrag eines betroffenen Mitglieds 
Feststellung, ob den Verfahrenserforder
nissen dieses übereinkommens im Zusam
menhang mit einer Schutzmaßnahme 
entsprochen wurde, oder nicht entspro
chen wurde; Bericht seiner Feststellungen 
an qen Rat für den Handel mit Waren; 

c) auf Antrag Unterstützung der Mitglieder 
bei ihren Konsultationen nach den 
Bestimmung8l"dieses übereinkommens; 

·.·in'" d) Prüfung der von Artikel 10 und Artikel 11 
Absatz 1 erfaßten Maßnahmen, überwa
chung der Beseitigung solcher Maßnah
men und gegebenenfalls Bericht an den 
Rat für den Handel mit Waren; 

e) auf Antrag des Mitglieds, das eine 
Schutzmaßnahme trifft, überprüfung, ob 
Vorschläge auf Aussetzung von Zuge
ständnissen oder anderen Verpflichtungen 
im "wesentlichen gleichwertig" sind, und 
gegebenenfalls Bericht an den Rat für den 
Handel mit Waren; 

f) Empfang und überprüfung aller Notifi
kationen nach diesem Übereinkommen 
und gegebenenfalls Bericht an den Rat 
für den Handel mit Waren; und 

g) Erfüllung jeder sonstigen Aufgabe im 
Zusammenhang mit diesem Übereinkom
men, welche der Rat für den Handel mit 
Waren übertragen kann. . 

2. Zur Unterstützung des Komitees in Ausübung 
seiner Überwachungsfunktion wird das Sekre
tariat jährlich einen Tatsachenbericht über die 
Durchführung dieses übereinkommens aus
arbeiten, gestützt auf Notifikationen und 
andere ihm verfügbare zuverlässige Infor
mationen. 

Artikel 14 

Streitbeilegung 

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII, 
ergänzt durch die Vereinbarung über Streitbeile
gung, finden auf Konsultationen und die Beilegung 
von Streitfällen, die sich nach diesem überein
kommen ergeben, Anwendung. 

Anhang 

AUSNAHME NACH ARTIKEL 11 ABSATZ 2 

Betroffene 
Mitglieder 

EWG/JAPAN 

Ware 

Personenkraftwagen, 
Geländefahrzeuge, 
leichte NutZfahrzeuge, 
leichte Lastkraftwagen 
(bis zu 5 Tonnen); 
dieselben Fahrzeuge 
vollständig zerlegt 
(CKD-Sets) 

Beendigung 

31. 12. 1999 
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rung 
Rat. für den Handel mit Dienst
leistungen 
Technische Zusammenarbeit 
Beziehungen zu anderen interna
tionalen Organisationen 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Zurücknahme von Handelsvor
teilen 
Begriffsbestimmungen 
Anhänge 
Anhang über Ausnahmen· von 
Artikel II 

Anhang über Freizügigkeit natür
licher Personen, die Dienstlei
stungen im Rahmen des Abkom
mens erbringen 
Anhang über Luftverkehrsdienst
leistungen 
Anhang über Finanzdienstleistun
gen 
Zweiter Anhang über Finanz
dienstleistungen 
Anhang über Verhandlungen 
über Seeverkehrsdienstleistungen 
Anhang über Fernmeldewesen 
Anhang über Verhandlungen 
über Fernmeldegrunddienste 

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN 
HANDEL MIT DI,ENSTLEISTUNGEN 

Die Mitglieder, 

in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung 
des Handels mit Dienstleistungen für das Wachs
turn und die Entwicklung der Weltwirtschaft; 

in dem Wunsch, ein multilaterales Regelwerk für 
den Handel mit Dienstleistungen im Hinblick auf 
die Erweiterung dieses Handels unter der V oraus
setzung der Transparenz und der fortschreitenden 
Liberalisierung und zur Förderung des Wirtschafts
wachstums aller Handelspartner sowie der Weiter
entwicklung der Entwicklungsländer zu schaffen; 

in dem Wunsch, sobald wie inöglich einen stetig 
wachsenden Grad an Liberalisierung des Handels 
mit Dienstleistungen durch· aufeinanderfolgende 
Runden multilateraler Verhandlungen zu errei
chen mit dem Ziel, die Interessen aller Beteiligten 
zu ihrer aller Vorteil zu fördern und ein insgesamt 
ausgeglichenes Verhältnis von Rechten und 
Pflichten unter angemessener Berücksichtigung 
der nationalen· politischen Ziel$e\;zungen zu 
gewähdeisten; 

in Anerkennung des Rechts der Mitglieder, neue 
Regelungen über die Erbringung von Dienst
leistungen in ihrem Gebiet im Interesse der 
Durchsetzung ihrer nationalen politischen Ziele 
festzusetzen und einzuführen sowie in Anbetracht 
der in einzelnen Ländern hinsichtlich des Entwick
lungsstands ihrer Regelungen im Dienstleistungs
bereich bestehenden Unausgewogenheit, dem 
besonderen Bedürfnis der Entwicklungsländer auf 
Ausübung dieses Rechts zu entsprechen; 

in dem Wunsch, eine stärkere Beteiligung der 
Entwicklungsländer am Handel mit Dienstleistun
gen und die Ausweitung ihrer Dienstleistungsaus
fuhren unter anderem durch die Stärkung ihrer 
Dienstleistungskapazität, ihrer Effizienz und Wett
bewerbsfähigkeit zu erleichtern; 
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unter Berücksichtigung der schwerwiegenden 
Probleme der am wenigsten entwickelten Länder 
in Anbetracht ihrer besonderen wirtschaftlichen 
Lage und ihrer Bedürfnisse im Entwicklungs-, 
Handels- und Finanzbereich; 

kommen hiemit wie folgt überein : 

TEIL I 

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBE
STIMMUNGEN 

Artikel I 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Dieses Abkommen gilt für den Handel mit 
Dienstleistungen betreffende Maßnahmen der 
Mitglieder. 

2. Für die Zwecke dieses Abkommens wird der 
Handel mit Dienstleistungen definiert als eine 
Dienstleistung, die 
a) aus dem Gebiet eines Mitglieds stammt 

und im Gebiet eines anderen Mitglieds 
erbracht wird; 

b) im Gebiet eines Mitglieds gegenüber dem 
Dienstleistungsempfänger eines anderen 
Mitglieds erbracht wird; 

c) von einem Erbringer einer Dienstleistung 
eines Mitglieds im Wege geschäftlicher 
Anwesenheit im Gebiet eines anderen 
Mitglieds erbracht wird; 

d) von einem Erbringer einer Dienstleistung 
eines Mitglieds durch die Anwesenheit 
einer natürlichen Person eines Mitglieds 
im Gebiet eines anderen Mitglieds 
erbracht wird. 

3. Für die Zwecke dieses Abkommens: 
a) bedeutet der Begriff "Maßnahmen der 

Mitglieder" Maßnahmen 
(i) zentraler, regionaler und lokaler 

Regierungen und Behörden, sowie 
(ii) nichtstaatlicher Stellen in Ausübung 

der ihnen von zentralen, regionalen 
oder lokalen Regierungen oder 
Behörden übertragenen Zuständig
keit. 

In Erfüllung seiner Verpflichtungen und 
Bindungen im Rahmen des Abkommens 
trifft jedes Mitglied ihm zur Verfügung 
stehende angemessene Maßnahmen, um 
die Umsetzung dieser Verpflichtungen 
und Bindungen durch die regionalen und 
lokalen Regierungen und Behörden sowie 
di~ nichtstaatlichen Stellen in seinem 
Gebiet zu gewährleisten; 

b) schließt der Begriff "Dienstleistungen" 
jede Art von Dienstleistungen in jedem 
Bereich mit Ausnahme solcher Dienst
leistungen ein, die im Rahmen staatlicher 
Zuständigkeit erbracht werden; 

c) bedeutet der Begriff "im Rahmen staat
licher Zuständigkeit erbrachte Dienstlei-

stung" jede Art von Dienstleistung, die 
weder zu gewerblichen Zwecken noch im 
Wettbewerb eines oder mehrerer Erbringer 
von Dienstleistungen erbracht wird. 

TEIL 11 

ALLGEMEINE VERPFLICHTUNG UND 
DISZIPLINEN 

Artikel 11 

. Meistbegünstigung 

1. Bei Maßnahmen, die unter dieses Abkommen 
fallen, behandelt jedes Mitglied Dienstleistun
gen und Erbringer von Dienstleistungen eines 
anderen Mitglieds unverzüglich und bedin
gungslos nicht weniger günstig als Dienst
leistungen oder Erbringer von Dienstleistun
gen eines anderen Landes. 

2. Ein Mitglied kann eine mit Absatz 1 nicht zu 
vereinbarende Maßnahme unter der V oraus
setzung aufrechterhalten, daß diese Maß
nahme im Anhang über Ausnahmen vom 
Artikel II angeführt ist und die Bestimmungen 
dieses Anhangs erfüllt. 

3. Die .Bestimmungen dieses Abkommens dürfen 
nicht dahin gehend ausgelegt werden, daß 
einem Mitglied das Recht verwehrt wird, 
angrenzenden Ländern Vorteile zu gewähren 
oder einzuräumen, um den Austausch von 
lokal bereitgestellten, in Anspruch genomme
nen und auf unmittelbare Grenzgebiete 
beschränkten Dienstleistungen zu erleichtern. 

Artikel III 

Transparenz 

1. Jedes Mitglied veröffentlicht unverzüglich 
und, von Ausnahmesituationen abgesehen, 
spätestens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
alle allgemeingültigen Maßnahmen, die die 
Anwendung des Abkommens betreffen oder 
berühren. Internationale Vereinbarungen, die 
für den Handel mit Dienstleistungen gelten 
oder ihn betreffen und die ein Mitglied 
unterzeichnet hat, werden ebenfalls veröffent-
licht. . 

- 2. Ist eine Veröffentlichung gemäß Absatz 1 
nicht durchführbar, wird die Information auf 
andere Weise öffentlich zugänglich gemacht. 

3. Jedes Mitglied unterrichtet den Rat für den 
- Handel mit Dienstleistungen unverzüglich 

mindestens einmal jährlich über die Ein
führung neuer oder die Anderung bestehen
der Gesetze, Verordnungen oder Verwal
tungsvorschriften, die den Handel mit Dienst
leistungen, soweit er seinen spezifischen 
Bindungen im Rahmen dieses Abkommens 
unterliegt, wesentlich berühren. 

4. Jedes Mitglied kommt der Anfrage eines 
anderen Mitglieds in bezug auf besondere 
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Auskünfte zu allgemein geltenden Maßnah
men oder zu internationalen Vereinbarungen 
im Sinne von Absatz 1 unverzüglich nach. 
Ferner richtet jedes Mitglied eine oder 
mehrere Auskunftsstellen ein, die andere 
Mitglieder auf Anfrage über solche Maß
nahmen und Vereinbarungen sowie die der 
Notifikationsverpflichtung nach Absatz 3 
unterliegenden Angelegenheiten im einzelnen 
unterrichten. Diese Auskunftsstellen sind 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
des Abkommens zUll:;f;rrichiung der wro (in 
diesem Abkommen "WTO-Abkommen" 
genannt) einzurichten. Für einzelne Entwick
lungsland-Mitglieder können hinsichtlich des 
zeitlichen Rahmens, innerhalb dessen die 
Auskunftsstellen einzurichten sind, entspre
chend flexible Lösungen gefunden werden. 
Die Auskunftsstellen brauchen keine Hinter
legun?sstellen für Gesetze und Verordnungen 
zu sem. 

s. Jedes Mitglied kann den Rat für den Handel 
mit Dienstleistungen über jede Maßnahme 
eines anderen Mitglieds unterrichten, die 
nach seiner Auffassung die Wirkung dieses 
Abkommens berührt. 

Artikel IIJb" 

Offenlegungvertraulicher Informationen 

Mitglieder können nicht; auf Grund dieses 
Abkommens dazu veranlaßt werden, vertrauliche 
Informationen, deren Offenlegung die Durchset
zung von Gesetzen verhindern oder in anderer 
Weise das öffentliche Interesse beeinträchtigen 
würde oder den berechtigten kommerziellen Inter
essen bestimmter öffentlicher oder privater Unter
nehmen abträglich wäre, zur Verfügung zu stellen. 

Artikel IV 

Stärkere Beteiligung der EntWicklungsländer 

1. Die stärkere Beteiligung von Entwicklungs
land-Mitgliedern am Welthandel wird erleich
tert durch ausgehandelte spezifische Bindun
gen der verschiedenen Mitglieder gemäß 
TeilIII und IV dieses Abkommens; sie 
betreffen: 
a) die Stärkung ihrer Dienstleistungskapazi

tät im Inland sowie der Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit unter anderem 
durch den Zugang zu Technologie auf 
gewerb licher. Basis; 

b) die Verbesserung des Zugangs zu Vertei
lungswegen und Informationsnetzen; und 

c) die Liberalisierung des Marktzutritts in 
Sektoren und bei Lieferwegen, die von 
großem Ausfuhrinteresse für diese Länder 
sind. 

2. Die entwickelten Mitgliedsländer und soweit 
wie möglich auch andere Mitglieder errichten 

innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
des wrO-Abkommens Auskunftsstellen, um 
den Erbringern von Dienstleistungen aus 
Entwicklungsland-Mitgliedern den Zugang 
zu Informationen über die jeweiligen Märkte 
zu erleichtern, und zwar über 
a) gewerbliche und technische Aspekte der 

Erbringung von Dienstleistungen; 
b) Registrierung, Anerkennung und Erwerb 

beruflicher Qualifikationen; und 
c) Verfügbarkeit von Dienstleistungstechno

logie. 
3. Bei der Umsetzung der vorstehenden Absät

ze 1 und 2 wird den am wenigsten entwik
kelten Mitgliedsländern besondere . Priorität 
eingeräumt. Die schwierige Lage der am 
wenigsten entwickelten Mitgliedsländer wird 
wegen ihrer besonderen wirtschaftlichen 
Situation und ihrer Entwicklungs-, Handels
und Finanzbedürfnisse in bezug auf die 
Annahme . der ausgehandelten spezifischen 
Bindungen besonders berücksichtigt. 

Artikel V 

Wirtschaftliche Integration 

1. Dieses Abkommen hindert die Mitglieder 
nicht daran, einer Vereinbarung, die den 
Handel mit Dienstleistungen unter den 

'Parteien der Vereinbarung liberalisiert, unter 
der Voraussetzung anzugehören oder beizu
treten, . daß· eine solche Vereinbarung: 
a) einen umfassenden sektoralen Geltungsbe-

, . reich 1) hat; und 
b) vorsieht, daß im wesentlichen auf jede Art 

von Diskriminierung im Sinne des Arti
kels XVII unter den Parteien in den 
Sektoren, für die lit. a gilt, verzichtet 
wird oder jede Art von Diskriminierung 
beseitigt wird, durch: 

(i) Beseitigung bestehender diskriminie
render Maßnahmen, urid/oder 

(ii) Verbot der Einführung neuer oder 
stärker diskriminierender Maßnah-
men, 

sei es bei Inkrafttreten der Vereinbarung 
oder auf der Grundlage eines angemes
senen Zeitplans, mit Ausnahme von 
Maßnahmen, die nach Artikel XI, XII, 
XIV und XJVhi' zulässig sind. 

2. Bei der Feststellung, ob die unter· Absatz 1 
lit. bangeführtenBedingungen erfüllt sind, 
kann das Verhältnis berücksichtigt werden, in 
dem die Vereinbarung zu dem umfassenderen 
Prozeß der wirtscha.ftlichen Integration oder 
der Handelsliberalisierung unter den betrof
fenen Ländern steht. 

1) Diese Bedingung betrifft Zahl der Sektoren, 
Handelsvolumen und Art der Erbringung. Um diese 
Bedingung zu erfüllen, sollte in den Vereinbarungen 
keine Art der Erbringung von vornherein ausgeschlossen 
werden. 
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3. a) Wenn Entwicklungsländer Parteien einer 
in Absatz 1 angeführten Vereinbarung 
sind, werden die in Absatz 1,. insbesonde
re unter lit. b, genannten Bedingungen 
unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Entwicklungsstandes wie auch der Ent
wicklung der betroffenen Länder in 
einzelnen Bereichen und Teilbereichen 
flexibel gehandhabt. 

b) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Absatzes 6 kann bei Vereinbarungen der 
in Absatz 1 genannten Art, sofern nur 
Entwicklungsländer beteiligt sind, juristi
schen Personen, die sich im Besitz oder 
unter der Kontrolle von natürlichen 
Personen der Parteien einer solchen 
Vereinbarung befinden, günstigere 
Behandlung zugestanden werden. 

4. Eine Vereinbarung nach Absatz 1 wird so 
gestaltet, daß der Handel zwischen den 
Parteien erleichtert und für Mitglieder, die 
der Vereinbarung nicht angehören, das 
allgemeine Ausmaß der Handelshemmnisse 
für Dienstleistungen in den jeweiligen Berei
chen oder Teilbereichen gegenüber dein vor 
Abschluß der Vereinbarung geltenden Aus
maß nicht erhöht wird. 

5. Wenn ein Mitglied bei Abschluß, Erweiterung 
oder wesentlicher Änderung einer in Absatz 1 
genannten Vereinbarung beabsichtigt, eine 
spezifische Bindung im Widerspruch zu den 
in seiner Liste festgelegten Bedingungen zu 
widerrufen oder zu ändern, wird dieser 
Widerruf oder die Änderung mindestens 
90 Tage im voraus bekanntgegeben; es gilt 
das in Artikel XXI Absätze 2, 3 und 4 
festgelegte Verfahren. 

6. Einem Erbringer von Dienstleistungen eines 
anderen Mitglieds, der nach den gesetzlichen 
Bestimmungen einer Partei einer in Absatz 1 
genannten Vereinbarung eine juristische 
Person ist, wird die in dieser Vereinbarung 
vorgesehene Behandlung gewährt, wenn er im 
Gebiet der Parteien dieser Vereinbarung in 
wesentlichem Umfang Geschäfte tätigt. 

7. a) Mitglieder, die Parteien einer in Absatz 1 
genannten Vereinbarung sind, unterrich
ten den Rat für den Handel mit Dienst
leistungen unverzüglich über diese Ver
einbarung sowie jede Erweiterung oder 
wesentliche Änderung dieser Vereinba
rung. Sie stellen dem Rat ferner alle von 
ihm verlangten Informationen zur Verfü
gung. Der Rat kann eine Arbeitsgruppe 
einsetzen, die eine solche Vereinbarung 
oder die Erweiterung oder Änderung 
einer solchen Vereinbarung. prüft und 
gegenüber dem Rat die Vereinbarkeit 
mit diesem Artikel bestätigt. 

b) Mitglieder, die Parteien einer in Absatz 1 
genannten Vereinbarung sind, die auf der 

Grundlage eines Zeitplans durchgeführt 
wird, berichten dem Rat für den Handel 
mit Dienstleistungen regelmäßig über die 
Durchführung. Der Rat kann zur Prüfung 
dieser Berichte eine Arbeitsgruppe ein
setzen, wenn er eine solche Gruppe für 
notwendig erachtet. 

c) Auf der Grundlage der Berichte der unter 
lit. a und b genannten Arbeitsgruppen 
kann der Rat gegebenenfalls Empfehlun
gen für die Parteien aussprechen. 

8. Ein Mitglied, das Partei einer Vereinbarung 
nach Absatz 1 ist, hat keinen Anspruch auf 
Ausgleich von Handelsvorteilen, die einem 
anderen Mitglied aus dieser Vereinbarung 
zufallen. 

Artikel V''' 

Vereinbarungen über die Integration der Arbeits
märkte 

Dieses Abkommen hindert keines seiner Mit
glieder daran, Partei einer Vereinbarung zu. 
werden, die die volle Integration 2) der Arbeits
märkte unter den Parteien herbeiführt, unter der 
Voraussetzung, daß die Vereinbarung: 

a) Staatsangehörige der Parteien von der Pflicht 
zur Beschaffung von Aufenthalts- und 
Arbeitsbewilligungen freistellt; 

b) dem Rat für den Handel mit Dienstleistun
gen zur Kenntnis gebracht wird. 

Artikel VI 

Innerstaatliche Regelungen 

1. In Bereichen, in dene!! spezifische Bindungen 
übernommen werden, stellen die Mitglieder 

. sicher, daß alle allgemein' geltenden Maß
nahmen, die den Handel mit Dienstleistungen 
betreffen, angemessen, objektiv und unpartei
isch angewendet werqen. 

2. a) Jedes Mitglied setzt, sobald es praktisch 
durchführbar ist, rechtsprechende, 
schiedsrichterliche oder administrative 
Instanzen ein oder führt entsprechende 
Verfahren ein, die auf Antrag eines 
betroffenen Erbringers von Dienstleistun
gen administrative Entscheidungen mit 
Auswirkungen auf den Handel mit 
Dienstleistungen unverzüglich überprüfen 
oder in begründeten Fällen geeignete 
Abhilfemaßnahmen treffen. Können sol
che Verfahren nicht unabhängig von der 
Behörcie durchgeführt werden, die für die 
administrative Entscheidung zuständig ist, 
trägt das Mitglied Sorge dafür, daß die 

2) Im Regelfall erhalten Staatsangehörige der Parteien 
durch die Integration das Recht auf freien Zugang zu den 
Arbeitsmärkten der Parteien; dies schließt Maßnahmen, 
die Verdienstbedingungen, andere Beschäftigungsbedin
gungen und Sozialleistungen betreffen, ein. 
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Verfahren eine objektive' und unpartei
ische überprüfung ermöglichen. 

b) Die Bestimmungen in lit. a werden nicht 
so ausgelegt, daß ein Mitglied solche 
Instanzen oder Verfahren auch dann 
einsetzt, wenn dies gegen seine verfas
sungsmäßige Struktur oder die Art seines 
Rechtssystems verstößt. 

3. Bedarf die Erbringung einer Dienstleistung, 
für die eine spezifische Bindung übernommen 
wurde, der Genehmigung, unterrichten die 
zuständigen Behörden eines Mitglieds inner
halb einer angemessenen Frist nach der 
Vorlage eines nach den gesetzlichen Bestim
mungen des Landes als vollständig erachteten 
Antrags den Antragsteller von der Entschei
dung über den Antrag. Die zuständigen 
Behörden des Mitglieds unterrichten den 
Antragsteller auf sein Ersuchen innerhalb 
angemessener Zeit über den Stand der 
Bearbeitung des Antrags. 

4. Um: zu gewährleisten, daß Maßnahmen, die 
Qualifikationsvoraussetzungen und -verfah
ren, technische Normen und Lizenzbedingun
gen betreffen, keine unnötigen Hemmnisse 
für den Handel mit Dienstleistungen dar
stellen, erarbeitet der Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen mit Hilfe durch ihn gege
benenfalls eingesetiter geeigneter Organe alle 
notwendigen Disziplinen.' Diese Disziplinen 
sind darauf gerichtet, daß die Voraussetzun-' 
gen unter anderem: 
a) auf objektiven und durchschaubaren 

Kriterien wie Kompetenz und Fähigkeit, 
die Dienstleistungen zu erbringen, beru
hen; 

b) nicht belastender sind als nötig, um die 
Qualität . der Dienstleistung zu gewähr-
leisten; . 

c) im Fall von Lizenzverfahren nicht an sich 
die Erbringung der Dienstleistung be
schränken. 

5. a) In Bereichen, in denen ein Mitglied 
spezifische Bindungen eingegangen ist, 
wendet das Mitglied bis zum Inkraft
treten der in diesen Bereichen gemäß 
Absatz 4 erarbeiteten Disziplinen keine 
Lizenz- und Qualifikationsvoraussetzun
gen oder technischen Normen an, die die 
spezifischen Bindungen in, einer Weise 
zunichte machen oder schmälern, die: 

(i) unvereinbar ist mit den unter 
Absatz 4 lit. a, b oder c beschriebe
nen Kriterien; und 

(ii) billigerweise zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die spezifischen Bindungen in 
diesen Bereichen übernommen wur
den, nicht von dem Mitglied erwartet 
werden konnte. 

b) Bei der Beurteilung, ob sich ein Mitglied 
an die Bindung nach Absatz 5 lit. a hält, 

werden die von dem Mitglied angewen
deten internationalen Normen entspre
chender internationaler Organisationen 3) 
berücksichtigt. 

6. In Bereichen, in denen spezifische Bindungen 
für Dienstleistungen freier Berufe übernom
men werden, sieht jedes Mitglied angemes
sene Verfahren vor; um die Kompetenz der 
Angehörigen der freien Berufe der anderen 
Mitglieder festzustellen. 

Artikel VII 

Anerkennung 

1. Zum Zweck der vollständigen oder teilweisen 
Erfüllung der Normen oder Kriterien für die 
Ermächtigung, Zulassung oder Beglaubigung 
von Erbringern von Dienstleistungen und 
vorbehaltlich der Voraussetzungen, in 
Absatz 3 kann ein Mitglied die Ausbildung 
oder Berufserfahrung, Voraussetzungen, 
Lizenzen oder Zulassungen eines bestimmten 
Landes anerkennen. Diese Anerkennung, die 
im Wege der Harmonisierung' oder auf 
andere Weise erreicht werden kann, kann 
auf einer Vereinbarung oder Absprache mit 
dem betreffenden Land beruhen oder auto
nom gewährt werden. 

2. Ein Mitglied, das Partei einer bestehenden 
oder künftigen Vereinbarung oder Absprache 
nach Absatz 1 ist, gewährt anderen inter
essierten Mitgliedern in angemessener Weise 
die Möglichkeit, über den Beitritt zu einem 
solchen Abkommen oder einer solchen 
Vereinbarung zu verhandeln oder ähnliche 
auszuhandeln. In Fällen, in denen ein 
Mitglied die Anerkennung autonom aus
spricht, gewährt es jedem anderen Mitglied 
in angemessener Weise die Möglichkeit 
nachzuweisen, daß die Ausbildung, Berufser
fahrung, Lizenz oder Zulassung oder die 
Voraussetzungen, die im Gebiet des anderen 
Mitglieds erfüllt worden sind, anerkannt 
werden. 

3. Ein Mitglied gewährt die Anerkennung nicht 
in einer Weise, die bei der Anwendung der 
Normen oder Kriterien für die Ermächtigung, 
Zulassung oder Beglaubigung von Erbringern 
von Dienstleistungen zu Diskriminierungen 
uriter den Ländern führen oder eine ver-' 
schleierte Beschränkung des Handels mit 
Dienstleistungen' darstellen könnte. 

4. Jedes Mitglied: 
a) unterrichtet den Rat für den Handel mit 

Dienstleistungen innerhalb von 12 Mo
naten nach Inkrafttreten des wro
Abkommens für das Mitglied über 

3) Der Begriff »entsprechende internationale Organi
sationen" bedeutet internationale Organe, denen die 
entsprechenden Organe zumindest aller Mitglieder der 
WTO angehören können. 

3 
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bestehende Anerkennungsmaßnahmen 
und erklärt, ob diese Maßnahmen auf 
der Grundlage von Vereinbarungen über 
Absprachen nach Absatz 1 getroffen 
wurden; 

b) unterrichtet den Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen unverzüglich und so 
rechtzeitig wie möglich über die Auf
nahme von Verhandlungen über eine 
Vereinbarung oder Absprache nach 
Absatz 1, damit anderen Mitgliedern 
ausreichend Gelegenheit gegeben wird, 
ihr Interesse an der Teilnahme an solchen 
Verhandlungen zu bekunden, bevor diese 
Verhandlungen in eine entscheidende 
Phase eintreten; 

c) unterrichtet den Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen unverzüglich, wenn es 
neue Anerkennungsmaßnahmen beschließt 
oder die bestehenden erheblich ändert, 
und erklärt, ob diese Maßnahmen auf der 
Grundlage von Vereinbarungen oder 
Absprachen nach Absatz 1 getroffen 
wurden. 

5. Die Anerkennung sollte soweit wie möglich 
auf multilateral vereinbarten Kriterien beru
hen. Die Mitglieder arbeiten in geeigneten 
Fällen mit entsprechenden zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen 
zusammen, um gemeinsame internationale 
Normen und Kriterien für die Anerkennung 
sowie gemeinsame internationale Normen für 
die Ausübung der entsprechenden gewerbli
chen Tätigkeiten und Berufe im Dienstlei
stungsbereich auszuarbeiten und anzuneh
men. 

Artikel VIII 

Monopole und alleinige Erbringung von Dienst
leistungen 

1. Jedes Mitglied gewährleistet, daß ein Er
bringer von Dienstleistungen, der im Gebiet 
des Mitglieds eine MonopolsteIlung hat, bei 
der Erbringung . dieser Dienstleistungen auf 
dem entsprechenden Markt nicht in einer 
Weise handelt, die unvereinbar ist mit den 
Bindungen des Mitglieds nach Artikel II 
sowie seinen spezifischen Verpflichtungen. 

2. Steht ein eine MonopolsteIlung besitzender 
Erbringer von Dienstleistungen eines Mit
glieds entweder unmittelbar oder über ein 
angegliedertes Unternehmen bei der Er
bringung der betreffenden Dienstleistung im 
Wettbewerb in einem Bereich, in dem er 
keine MonopolsteIlung hat, und unterliegt 
diese Dienstleistung den spezifischen Bindun
gen des Mitglieds, so gewährleistet das 
Mitglied, daß der Erbringer der Dienst
leistung seine MonopolsteIlung nicht miß
braucht, indem er in seinem Gebiet in einer 

Weise handelt, die mit diesen Verpflichtungen 
unvereinbar ist. 

3. Auf Antrag eines Mitglieds, das Grund zur 
Annahme hat, daß der eine MonopolsteIlung 
besitzende Erbringer von Dienstleistungen 
eines anderen Mitglieds im Widerspruch zu 
Absatz 1 und 2 handelt, kann der Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen das für die 
Einsetzung, Unterstützung oq.er Ermächti
gung des Erbringers verantwortliche Mitglied 
ersuchen, spezifische Informationen über die 
entsprechenden Tätigkeiten zu liefern. 

4. Gewährt ein Mitglied nach Inkrafttreten des 
wrO-Abkommens Monopolrechte hinsicht
lich der Erbringung einer Dienstleistung, die 
den spezifischen Bindungen unterliegt, so 
unterrichtet dieses Mitglied den Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen hierüber späte
stens drei Monate vor Gewährung der 
Monopolrechte; es gelten die Bestimmungen 
des Artikels XXI Absätze 2, 3 und 4. 

5. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch 
für alleinige Erbringer von Dienstleistungen 
in Fällen, in denen ein Mitglied formal oder 
der Auswirkung nach a) eInige wenige 
Erbringer von Dienstleistungen einsetzt oder 
ermächtigt und b) den Wettbewerb unter 
diesen Erbringern in seinem Gebiet in 
umfassender Weise unterbindet. 

Artikel IX 

Geschäftspraktiken 

1. Die Mitglieder anerkennen, daß gewisse 
Geschäftspraktiken der Erbringer von Dienst
leistungen, soweit sie nicht unter die 
Bestimmungen des Artikels VIII fallen, den 
Wettbewerb und damit auch den Handel mit 
Dienstleistungen beschränken können. 

2. Jedes Mitglied nimmt auf Antrag eines 
anderen Mitglieds Konsultationen mit dem 
Ziel . auf, die in Absatz 1 angeführten 
Praktiken zu beseitigen. Die angesprochenen 
Mitglieder prüfen diesen Antrag vollständig 
und wohlwollend und kooperieren dadurch, 
daß sie öffentlich zugängliche, nicht vertrau
liche Informationen im Zusammenhang mit 
der betreffenden Angelegenheit zur Verfü
gung stellen. Das angesprochene Mitglied 
liefert dem antragstellenden Mitglied ferner 
weitere Informationen im Rahmen seiner 
gesetzlichen Bestimmungen und vorbehaltlich 
des Abschlusses einer befriedigenden Verein
barung über die Wahrung der Vertraulichkeit 
von seiten des anfragenden Mitglieds. 

Artikel X 

Notstandsmaßnahmen 

1. Auf der Grundlage des Prinzips der Nicht
diskriminierung finden multilaterale Verhand-
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lungen über die Frage von Notstandsmaßnah
men statt. Die Ergebnisse dieser Verhandlun
gen werden spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens wirksam. 

2. Bevor die in Absatz 1 angeführten Verhand
-lungsergebnisse wirksam werden, kann jedes 
Mitglied unbeschadet der Bestimmungen des 
Artikels XXI Absatz 1 den Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen von seiner 
Absicht in Kenntnis setzen, eine spezifische 
Bindung nach Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten der Bindung unter der Voraus
setzung zu ändern oder zurückzunehmen, 
daß das Mitglied gegenüber dem Rat 
begründet, daß die Änderung oder die 
Zurücknahme nicht bis zum Ende der in 
Artikel XXI Absatz 1 festgelegten Dreijahres
frist aufgeschoben werden kann. 

3. Die Bestimmungen in Absatz 2 verlieren drei 
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens ihre Gültigkeit. 

Artikel XI 

Zahlungen und Transfers 

1. Mit Ausnahme der in Artikel XII vorgese
henen Fälle verzichten die Mitglieder auf eine 
Beschränkung internationaler Transfers und 
Zahlungen im Rahmen laufender Geschäfte, 
die in den Geltungsbereich seiner spezifischen 
Bindungen fallen. 

2. Dieses Abkommen läßt die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder des Internationalen 
Währungsfonds nach dem Abkommen über 
den Internationalen Währungsfonds ein
schließlich Devisengeschäfte nach den Bestim
mungen des Abkommens unter der Voraus
setzung unberührt, daß ein Mitglied keine 
Beschränkungen für Kapitalgeschäfte erläßt, 
die unvereinbar sind mit seinen spezifischen 
Bindungen im Rahmen solcher Transaktio
nen, sofern Artikel XII keine Anwendung 
findet oder -der Fonds ein entsprechendes 
Ersuchen stellt. 

Artikel XII 

Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 

1. Bei _ bestehenden oder drohenden schwer
wiegenden Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
oder außenwirtschaftlichen Finanzschwierig
keiten kann ein Mitglied Beschränkungen im 
Handel mit Dienstleistungen ~inführen oder 
beibehalten, die spezifischen Bindungen 
unterliegen; dies schließt auch Zahlungen 
und Transfers im Rahmen von Transaktionen 
im Zusammenhang mit diesen Bindungen ein. 
Es wird anerkannt, daß besonderer Druck auf 
die .Zahlungsbilanz eines Mitglieds im Verlauf 
der' wirtschaftlichen Entwicklung oder 
Umstrukturierung den Einsatz von Beschrän-

kungen erforderlich machen kann, unter 
anderem das Bereithalten angemessener 
Finanzreserven, um das wirtschaftliche Ent
wicklungs- oder Umstrukturierungsprogramm 
durchführen zu können. 

2. Die in Absatz 1 angeführten Beschränkun
gen: 
a) dürfen nicht zu Diskriminierungen unter 

den Mitgliedern führen; 
b) müssen mit dem Abkommen über den 

Internationalen Währungsfonds vereinbar 
sem; 

c) dürfen nicht zu vermeidbaren Schädigun
gen der kommerziellen, wirtschaftlichen 
und finanziellen Interessen der anderen 
Mitglieder führen; 

d) dürfen nicht über diejenigen hinausgehen, 
die für die in Absatz 1 festgelegten Fälle 
gelten; 

e) gelten nur für einen begrenzten Zeitraum 
und werden schrittweise im Zuge der 
Verbesserung der in Absatz 1 beschriebe
nen Situation abgebaut. 

3. Bei der Beurteilung der Auswirkungen solcher 
Beschränkungen können die Mitglieder der 
Erbringung solcher Dienstleistungen Vorrang 
gewähren, die in ihren Wirtschafts- und 
Entwicklungsprogrammen von größerer 
Bedeutung sind. Solche Beschränkungen 
werden jedoch nicht zum Schutz' eines 
bestimmten Dienstleistungssektors eingeführt 
oder aufrechterhalten. 

4. Alle nach Absatz 1 dieses Artikels eingeführ
ten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen 
oder Änderungen dieser Beschränkungen sind 
dem Allgemeinen Rat unverzüglich mitzutei
len. 

5. a) Mitglieder, die die Bestimmungen dieses 
Artikels anwenden, konsultieren unver
züglich das Komitee für Zahlungsbilanz
beschränkungen über die nach diesem 
Artikel eingeführten Beschränkungen. 

b) Die Ministerkonferenz erarbeitet Verfah
ren 4) für regelmäßige Konsultationen mit 
dem Ziel, den betreffenden Mitgliedern 
von ihr für geeignet erachtete Empfehlun
gen zu geben. 

c) Im Rahmen dieser Konsultationen wird 
die Zahlungsbilanzlage des betreffenden_ 
Mitglieds zusammen mit den nach diesem 
Artikel eingeführten oder aufrechterhalte
nen Beschränkungen beurteilt, wobei 
unter anderem folgende Faktoren berück-
sichtigt werden: . 

(i) Art und Ausmaß der Zahlungsbilanz
und außenwirtschaftlichen Finanz
schwierigkeiten ; 

4) Es besteht Einverständnis, daß die in Absatz 5 
genannten Verfahren die gleichen sind wie die Verfahren 
im Rahmen des GATT 1994. 
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(ii) die Außenwirtschafts- und Handeis
situation des Mitglieds, dem die 
Konsultationen gelten; 

(iii) mögliche alternativ zur Verfügung 
stehende Ab hilfeinaßnahmen. 

d) Die Konsultationen betreffen die über
einstimmung von Beschränkungen mit 
Absatz 2 . und insbesondere den schritt
weisen Abbau von Beschränkungen nach 
Absatz 2 lit. e. 

e) Bei den Konsultationen werden alle 
statistischen und sonstigen Feststellungen 
des Internationalen Währungsfonds 
bezüglich Devisen, Währungsreserven 
und Zahlungsbilanzlage akzeptiert; die 
Entscheidungen beruhen auf der Beurtei
lung der Zahlungsbilanz- und Außenwirt
schaftssituation des Mitglieds, dem die 
Konsultationen gelten, durch den Fonds. 

6. Wenn ein Nichtmitglied des Internationalen 
Währungsfonds die Bestimmungen dieses 
Artikels anwenden will, leitet die Minister
konferenz ein überprüfungsverfahren sowie 
alle weiteren notwendigen Verfahren ein. 

Artikel XIII 

Öffentliches Beschaffungswesen 

1. Artikel 11, XVI und XVII finden keine 
Anwendung auf Gesetze, Verordnungen 
oder Bedingungen in bezug auf staatlicher
seits beschaffte Dienstleistungen, die für 
staatliche Zwecke unter Vertrag genommen 
werden und nicht für' die kommerzielle 
Weiterverwendung oder für eine kommer
zielle Nutzung bestimmt sind. 

2._ Innerhalb von zwei Jahren nach ~nkrafttreten 
,,' des WTO-Abkommens finde'n multilaterale 
j; .· ... Verh~n~lungen über ~ie öffentliche Beschaf

fung,yol1 Dienstleistungen im Rahmen dieses 
Ab:kommens:~tatt., " . ''-,., ' 

Artikel XIV . 

A11gemeine AUsllalui:ien 

,Unter der ,Vorausset~ung, daß, Maßnahmen 
nicht in einer'Weise angewendet werden, die zu 
willkürlicher oder . ungerechtfertigter Diskriminie
rung unter den Ländern, in denen gleiche 
Verhältnisse bestehen, oder zu einer verschleierten 
Beschränkung des Handels mit Dienstleistungen 
führen; wird eine Bestimmung dieses' Abkommens 
nicht so . ausgelegt" daß sie die Annahme oder 
Durchsetzung von Maßnahmen eines Mitglieds 
verhindert, die erforderlich sind: 

a) um die öffentliche Sittlichkeit oder die 
öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten 5); 

5) Die Ausnahmeregelung in bezug auf die öffentliche 
Ordnung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
eine wirkliche, ausreichend schwerwiegende Bedrohung 
der Grundwerte der Gesellschaft vorliegt. 

b) um das Leben' oder die Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen zu 
schützen; 

c) um die Einhaltung von Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften zu gewährleisten, 
die nicht im Widerspruch zu den 
Bestimmungen dieses Abkommens stehen, 
einschließlich 

(i) der Verhinderung betrügerischer 
Geschäftspraktiken oder Maßnah
men, die den Folgen der Nicht
erfüllung von Dienstleistungsverträ
gen Rechnung tragen; 

(ii) der Gewährleistung des Schutzes der 
Persönlichkeit bei der Verarbeitung 
und Weitergabe von personenbezo
genen Daten und des Schutzes der 
Vertraulichkeit von persönlichen Auf
zeichnungen und Geschäftsbüchern; 

(iii) der Gewährleistung der Sicherheit; 
d) und die mit Artikel XVII unter der 

Voraussetzung unvereinbar sind, daß das 
Ziel der unterschiedlichen Behandlung 
darin besteht, eine gerechte und effekti
ve 6) Besteuerung oder die Einhebung von 
direkten Steuern in bezug auf Dienst-

6) Zu Maßnahmen, die auf eine gerechte und effektive 
Besteuerung oder die Einhebung von direkten Steuern 
abzielen, gehören Maßnahmen eines Mitglieds im 
Rahmen seines Steuersystems, die 

(i) für gebietsfremde Erbringer von Dienstleistungen 
gelten in Anerkennung der Tatsache, daß sich die 
Steuerpflicht Gebietsfremder nach den steuer
pflichtigen Einheiten richtet, die im Gebiet des 
Mitglieds ihren Ursprung haben oder gelegen 
sind; oder 

(ii)fUr Gebietsfremde gelten, um die Besteuerung 
oder die Einhebung von Steuern im Gebiet des 

· Mitglieds zu· gewährleisten; oder 
(iii) .für Gebietsfremde oder Gebietsansässige gelten, 

"um Steuerflucht. oder, Steuerhinterziehung zu 
verhindern, einschließlich D;';rchs~tzungsmaßnah-
rrien ;bder . . . .. . 

(iv) für Empfänger. von Dienstleistungen gelten, die im 
,oder vom .Gebiet eines~rideren Mitglieds aus 
erbracht werden, um .. die' . Besteuerung der 

· EmPfänger oder die' i;:irihe,bung' von Steuern aus 
· Quellen im Gebiet des Mitglieds' zu gewährleisten ; 
oder 

(v) .erforderlich sind, Um Erbringer von Dienstleistun
gen, die weltyreit steuerpflichtig sind, von anderen 
'Erbringern von Dienstleistungen zu unterscheiden 
und um damit' den Unterschied in der Besteue
rungsgrundlage zu berücksichtigen; oder 

(vi) die erforderlich sind, um Einkommen, Gewinn, 
We.rtzuwachs, Verlust, Abzüge oder anrechenbare 
Beträge in bezug auf gebietsansässige Personen 
oder Niederlassungen oder mit diesen in einer 
Beziehung stehende Personen oder Niederlassun
gen zu ermitteln, auf sie .aufzuteilen oder unter 
ihnen so zu verteilen, daß die Steuerbemessungs
grundlage des Mitglieds erhalten bleibt. 

Die steuerlichen Bestimmungen oder Begriffe in Arti
kel XIV lit. d und in dieser Fußnote werden in überein
stimmung mit steuerlichen Definitionen oder Begriffen 
oder gleichwertigen oder ähnlichen Definitionen oder 
Begriffen nach den nationalen gesetzlichen Bestimmungen 
des Mitglied~, das. die Maßriahme trifft, festgelegt. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)196 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 197 

leistungen oder die Erbringer von Dienst
leistungen anderer Mitglieder zu gewähr
leisten; 

e) und die nicht mit Artikel II überein
stimmen, vorausgesetzt, die unterschied
liche Behandlung beruht auf einer Ver
einbarung zur Vermeidung der Doppel
besteuerung oder auf in einem anderen 
internationalen Abkommen oder einer 
internationalen Vereinbarung enthaltenen 
Vorschriften zur Vermeidung der Dop
pelbesteuerung, durch die das Mitglied 
gebunden ist. 

Artikel XJVbi' 

Ausnahmen aus Sicherheits gründen 

1. Dieses Abkommen wird nicht dahin gehend 
ausgelegt, daß 
a) ein Mitglied Informationen zur Verfü

gung stellen muß, die seiner Auffassung 
nach wesentliche Sicherheitsinteressen 
berühren; oder 

b) ein Mitglied daran gehindert wird, Maß
nahmen zu treffen, die seiner Auffassung 

. nach zum Schutz wesentlicher Sicherheits
interessen notwendig sind: 

(i) soweit diese Maßnahmen die Er
bringung von Dienstleistungen betref
fen, die unmittelbar oder mittelbar 
der Versorgung einer militärischen 
Einrichtung dienen; 

(ii) soweit diese Maßnahmen spaltbares 
oder schmelzbares Material oder 
dessen Ausgangsstoffe betreffen; 

(iii) wenn diese Maßnahmen in Kriegs
zeiten oder bei sonstigen Krisen in 
internationalen Beziehungen getrof
fen werden; oder 

c) wenn ein Mitglied daran gehindert wird, 
Maßnahmen in Erfüllung seiner Ver
pflichtungen im Rahmen der Charta der 
Vereinten Nationen zur Aufrechterhal
tung von Frieden und Sicherheit in der 
Welt zu treffen. 

2. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
wird über Maßnahmen nach Absatz 1 lit. b 
und c und deren Aufhebung so ausführlich 
wie möglich unterrichtet. 

Artikel XV 

Subventionen 

1. Die Mitglieder anerkennen, daß Subventio
nen unter bestimmten Umständen zu Verzer
rungen im Handel mit Dienstleistungen 
führen können. Die Mitglieder nehmen Zur 
Vermeidung von handelsverzerrenden Aus
wirkungen Verhandlungen über die erforder-

lichen multilateralen Disziplinen auf 7). Die 
Verhandlungen betreffen auch die Frage von 
Gegenmaßnahmen. In den Verhandlungen 
wird die Rolle von Subventionen in den 
Entwicklungsprogrammen von Entwicklungs
ländern ebenso berücksichtigt wie die für die 
Mitglieder, insbesondere Entwicklungsland
Mitglieder, notwendige Flexibilität in diesem 
Bereich. Für die Zwecke dieser Verhandlun
gen tauschen die Mitglieder Informationen 
über alle Subventionen im Handel mit 
Dienstleistungen . aus, die sie inländischen 
Erbringern von Dienstleistungen gewähren. 

2. Ein Mitglied, das sich durch eirie Subvention 
eines anderen Mitglieds beeintdchtigt sieht, 
kann dieses Mitglied um Konsultationen über 
diese Frage ersuchen. Dieses Ersuchen wird 
wohlwollend geprüft. 

TEIL III 

SPEZIFISCHE BINDUNGEN 

Artikel XVI 

Marktzutritt 

1. Hinsichtlich des Marktzutritts über die in 
Artikel I angeführten Arten der Erbringung 
gewährt jedes Mitglied den Dienstleistungen 
und den Erbringern von Dienstleistungen 
eines anderen Mitglieds eine Behandlung, 
die nicht weniger günstig ist als die, die durch 
die in seiner Liste ') vereinbarten und 
festgelegten Bestimmungen, Beschränkungen 
und Bedingungen vorgesehen ist. 

2. In Bereichen, in denen Marktzutrittsverpflich
tungen übernommen werden, werden Maß-

. nahmen, die ein Mitglied weder regional 
noch für sein gesamtes Gebiet aufrechterhält 
oder einführt, sofern sie nicht in· seiner Liste 
anderweitig festgelegt sind, wie folgt defi-
niert: 
a) Beschränkung der Anzahl der Dienstlei

stungserbringer durch Festsetzung von in 
numerischen Einheiten ausgedrückten 
Quoten, Errichtung von Monopolen, 
Einräumung von Alleinerbringungsrech
ten oder Nachweis der wirtschaftlichen 
Notwendigkeit; 

7) In einem künftigen Arbeitsprogramm wird festgelegt, 
wie und innerhalb welches Zeitrahmens Verhandlungen 
über die multilateralen Disziplinen geführt werden. 

') Geht ein Mitglied eine Marktzutrittsverpflichtung in 
bezug auf die Erbringung einer Dienstleistung über einen 
in Artikel I Absatz 2 lit. a genannten Weg ein und stellt 
der grenzüberschreitende Kapitalverkehr einen wesentli
chen Bestandteil der Dienstleistung dar, ist das Mitglied 
verpflichtet, diesen Kapitalverkehr zuzulassen. Geht ein 
Mitglied eine Marktzutrittsverpflichtung in bezug auf die 
Erbringung einer Dienstleistung über den in Artikel I 
Absatz 2 lit. c . genannten Weg ein, ist das Mitglied 
verpflichtet, den entsprechenden Kapitaltransfer in sein 
Gebiet zuzulassen. 
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b) Beschränkung des Gesamtwertes der 
Dienstleistungsgeschäfte oder des Be
triebsvermögens durch Festsetzung von 
in numerischen Einheiten ausgedrückten 
Quoten oder den Nachweis des wirt
schaftlichen Bedarfes; 

c) Beschränkung der Gesamtzahl der Dienst
leistungserbringer oder des Gesamtvolu
mens an erbrachten Leistungen durch 
Festsetzung von in bestimmten numeri
schen Einheiten ausgedrückten Quoten 
oder den Nachweis des wirtschaftlichen 
Bedarfes 9); 

d) BeschräI;J.kung der Gesamtzahl an natürli
chen Personen, die in einem bestimmten 
Dienstleistungssektor beschäftigt werden 
dürfen oder deren Beschäftigung für einen 
Erbringer von Dienstleistungen für die 
Bereitstellung der betreffenden Dienst
leistung erforderlich ist oder in einem 
unmittelbaren Zusammenhang damit 
steht, durch Festsetzung von in numeri
schen Einheiten ausgedrückten Quoten 
oder den Nachweis des wirtschaftlichen 

. Bedarfes; 
e) Maßnahmen, die bestimmte Formen von 

juristischen Personen oder Gemeinschafts
unternehmen beschränken oder vorschrei
ben, in denen der Erbringer einer Dienst
leistung diese erbringen darf; und 

f) Beschränkung der Beteiligung ausländi
schen Kapitals durch Festsetzung von 
prozentualen Höchstgrenzen für die Aus
landsbeteiligung oder des Gesamtwerts 
einer oder mehrerer ausländischer Inve
stitionen. 

Artikel XVII 

Inländerbehandlung 

1. In den in seiner Liste angeführten Bereichen 
gewährt jedes Mitglied unbeschadet der darin 
niedergelegten Bedingungen und Vorbehalte 
den Dienstleistungen und Erbringern von 
Dienstleistungen eines anderen Mitglieds 
hinsichtlich aller Maßnahmen, die die Er
bringung von Dienstleistungen betreffen, eine 
Behandlung, die nicht weniger günstig ist als 
die seinen eigenen Dienstleistungen und 
Erbringern von Dienstleistungen eingeräumte 
Behandlung 10). 

9) Absatz 2 lit. c gilt nicht für Maßnahmen eines 
Mitglieds, die den für. die Erbringung von Dienst
leistungen erforderlichen Fremdbezug von Leistungen 
beschränken. 

10) Spezifische Bindungen nach diesem Artikel werden 
nicht so ausgelegt, daß ein Mitglied Ausgleich für etwaige 
Wettbewerbsnachteile gewähren muß, die sich daraus 
ergeben, daß die Dienstleistung oder der Erbringer der 
Dienstleistung aus einem anderen Land stammt. . 

2. Ein Mitglied kann die Bedingungen des. 
Absatzes 1 dadurch erfüllen, daß es Dienst
leistungen und Erbringern von Dienstleistun
gen eines anderen Mitglieds eine Behandlung 
gewährt, die derjenigen, die es seinen eigenen 
vergleichbaren Dienstleistungen oder Erbrin
gern von Dienstleistungen gewährt, formal 
entweder gleich ist oder sich von ihr 
unterscheidet. 

3. Eine formal gleiche oder formal unterschied
liche Behandlung gilt dann als weniger 
günstig, wenn ein Mitglied die Wettbewerbs
bedingungen zugunsten seiner eigenen 
Dienstleistungen oder Erbringer von Dienst
leistungen gegenüber vergleichbaren Dienst
leistungen oder Erbringern von Dienstleistun
gen eines ~nderen Mitglieds verändert. 

Artikel XVIII 

Zusätzliche Bindungen 

Die Mitglieder können über Bindungen in bezug 
auf Maßnahmen, die den Handel mit Dienst
leistungen betreffen und nicht nach Artikel XVI 
oder XVII in Listen angeführt sind, Verhandlun
gen führen, einschließlich Maßnahmen zu Qualifi
kations-, N ormen- oder Lizenzangelegenheiten. 
Solche Bindungen werden in die Liste des 
betreffenden Mitglieds eingetragen. 

TEIL IV 

FORTSCHREITENDE LIBERALISIERUNG 

Artikel XIX 

Verhandlungen über spezifische Bindungen 

1. Gemäß den Zielen dieses Abkommens treten 
die Mitglieder in aufeinanderfolgende Ver
handlungsrunden ein, die spätestens fünf 
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens beginnen und danach regelmäßig 
einberufen werden sollen, um schrittweise 
einen höheren Stand der Liberalisierung zu 
erreichen. Solche Verhandlungen sollen dazu 
dienen, die nachteiligen Auswirkungen von 
Maßnahmen auf den Handel mit Dienst
leistungen zu vermindern oder zu beseitigen, 
um einen wirksamen Marktzutritt zu errei
chen. Dieser Prozeß soll die Interessen aller 
Beteiligten in einer für alle vorteilhaften 
Weise fördern und ein insgesamt ausgegli
chenes Verhältnis von Rechten und Pflichten 
schaffen. 

2. Der Liberalisierungsprozeß berücksichtigt die 
nationalen politischen Ziele und den Entwick
lungsstand der einzelnen Mitglieder sowohl 
allgemein als auch in bestimmten Sektoren. 
Einzelnen Entwicklungsland-Mitgliedern wer
den flexible Regelungen zugestanden, indem 
ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, eine 
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geringere Zahl von Sektoren zu öffnen, eine 
geringere Zahl von' Arten von Transaktionen 
zu liberalisieren, schrittweise und in Abhän
gigkeit von ihrem Entwicklungsstand Markt
zutritt zu gewähren und die Öffnung ihrer 
Märkte für ausländische Erbringer von 
Dienstleistungen an Bedingungen zu knüp
fen, die darauf ausgerichtet sind, die in 
Artikel IV angeführten Ziele zu erreichen, 

3. Für jede Runde werden Verhandlungsricht
linien und -verfahren ausgearbeitet. Zur 
Erarbeitung solcher Richtlinien nimmt der 
Rat für den Handel mit Dienstleistungen eine 
Bewertung des Handels mit Dienstleistungen 
allgemein und nach Sektoren im Hinblick auf 
die Erreichung der Ziele dieses Abkommens 
einschließlich der in Artikel IV Absatz 1 
genannten Ziele vor. Die Verhandlungsricht
linien enthalten Verfahrenshinweise für Libe
ralisierungsmaßnahmen, die Mitglieder seit 
den vorhergehenden Verhandlungsrunden 
autonom getroffen haben, wie auch für die 
besondere Behandlung der am wenigsten 
entWickelten Mitgliedsländer gemäß den 
Bestimmungen des Artikels IV Absatz 3. 

4. Die schrittweise Liberalisierung ist in jeder 
Runde durch bilaterale,plurilaterale oder 
multilaterale Verhandlungen vorap.zubringen 
mit dem Ziel, die spezifischen Bindungen, die 
die Mitglieder nach diesem Abkommen 
eingegangen sind, zu erweitern. 

Artikel XX 

Listen spezifischer Bindungen 

1. Jedes Mitglied legt in einer Liste die 
spezifischen Bindungen fest, die es nach 
Teil III dieses Abkommens· eingeht. Jede 
Liste enthält für die Sektoren, für die diese 
Bindungen eingegangen werden, folgende 
Angaben: 
a) Bestimmungen, Beschränkungen und 

Bedingungen für den Marktzutritt; 
b) Bedingungen und Einschränkungen der 

Inländerbehandlung; 
c) Zusagen hinsichtlich weiterer Bindungen; 
d) gegebenenfalls den Zeitrahmen . für die 

Umsetzung dieser Bindungen; und 
e) den Zeitpunkt, zu dem diese Bindungen 

wirksam werden. 
2. Maßnahmen, die nicht mit Artikel XVI oder 

XVII übereinstimmen, sind in die für 
Artikel XVI vorgesehene Spalte einzutragen. 
In diesem Fall gilt die Eintragung als 
Bedingung oder Einschränkung auch zu 
Artikel XVII. 

3. Die Listen der spezifischen Bindungen 
werden diesem Abkommen als Anhänge 
beigefügt und gelten als Bestandteil des 
Abkommens. 

Artikel XXI 

Änderung der Listen 

1. a) Ein Mitglied (in diesem Artikel "ändern
des Mitglied" genannt) kann eine Bindung 
in seiner Liste gemäß den Bestimmungen 
dieses Artikels nach Ablauf von drei 
Jahren nach Inkrafttreten der Bindung 
jederzeit ändern oder zurücknehmen. 

b) Ein änderndes Mitglied teilt dem Rat für 
den Handel 'mit Dienstleistungen seine 
Absicht, eine Bindung gemäß diesem 
Artikel zu ändern oder zurückzunehmen, 
spätestens drei· Monate vor dem vorgese
henen Zeitpunkt mit, zu dem die Ände
rung oder die Zurücknahme wirksam 

. werden soll. 
2. a) Auf Ersuchen eines Mitglieds, dessen 

Begünstigung gemäß diesem Abkommen 
durch die nach Absatz 1 lit. b vorgese
hene Änderung oder die Zurücknahme 
möglicherweise betroffen ist (in diesem 
Artikel "betroffenes Mitglied" genannt), 
nimmt das ändernde Mitglied Verhand
lungen auf, um eine Einigung über 
notwendige Ausgleichsmaßnahmen zu 
erreichen. In den . Ve'rhandlungen und 
der daraus folgenden Einigung werden 
die beteiligten Mitglieder bemüht sein, 
allgemein ein Maß an für alle Seiten 
vorteilhaften Bindungen beizubehalten, 
das nicht weniger günstig für den Handel 
ist als das in den Listen spezifischer 
Bindungen vor Aufnahme der Verhand
lungen vorgesehene Maß. 

b) Ausgleichsmaßnahmen werden auf der 
Grundlage der Meistbegünstigung getrof
fen. 

3. a) Erzielen das ändernde Mitglied und 
betroffene Mitglieder vor Ablauf der für 
Verhandlungen vorgesehenen Zeit keine 
Einigung, kann das betroffene Mitglied 
die Angelegenheit einem Schiedsverfahren 
unterwerfen. Jedes betroffene Mitglied, 
das ein möglicherweise bestehendes Recht 
auf Ausgleich durchsetzen will, muß an 
dem Schiedsverfahren teilnehmen. 

b ) Verlangt keines der betroffenen Mitglie
der ein Schiedsverfahren, kann das 
ändernde Mitglied die vorgesehene Ände
rung oder die Zurücknahme durchführen. 

4. a) Das ändernde Mitglied kann die Bindung 
nicht ändern oder zurücknehmen, bevor 
es einen Ausgleich gemäß dem Ergebnis 
des Schiedsverfahrens geleistet hat. 

b) Setzt ein änderndes Mitglied die vorgese
hene Änderung oder die Zurücknahme 
unter Mißachtung des Ergebnisses des 
Schiedsverfahrens um, kann einbetroffe
nes Mitglied, das an dem Schiedsverfah
ren beteiligt war, im wesentlichen gleich-
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wertige Vorteile in übereinstimmung mit 
dem Ergebnis ebenfalls ändern oder 
zurücknehmen. Unbeschadet Artikel II 
kann diese Änderung oder die Zurück
nahme nur in bezug auf das ändernde 
Mitglied durchgeführt werden. 

5. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
führt Verfahren zur Berichtigung oder 
Änderung von Listen für Bindungen ein. Ein 
Mitglied, das in seiner Liste angeführte 
Bindungen nach diesem Artikel geändert 
oder zurückgenommen hat, wird seine Liste 
nach diesem Verfahren angleichen. 

TEIL V 

INSTITUfIONELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel XXII 

Konsultationen 

1. Jedes Mitglied gewährt wohlwollende Prü
fung und in ausreichendem Maße Gelegen
heit für Konsultationen bei Vorstellungen, die 
ein anderes Mitglied in bezug auf eine die 
Wirkungsweise dieses Abkommens betreffen
de Angelegenheit vorbringt. Die Vereinba
rung über Regeln und Verfahren zur 
Streitbeilegung gilt für solche Konsultationen. 

2. Auf Antrag eines Mitglieds kann der Rat für 
den Handel mit Dienstleistungen oder das 
Streitbeilegungsorgan ein Mitglied oder 
mehrere Mitglieder in jeder Angelegenheit 
konsultieren, für die auf dem Konsultations
weg gemäß Absatz 1 keine zufriedenstellende 
Lösung gefunden werden konnte. 

3. In bezug auf eine Maßnahme eines anderen 
Mitglieds, die Gegenstand eines mit einem 
anderen Mitglied geschlossenen interp.ationa
len Abkommens über die Vermeidung von 
Doppelbesteuerung ist, kann ein Mitglied 
weder nach diesem Artikel noch nach 
Artikel XXIII den Artikel· XVII anrufen. Bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei 
Mitgliedern darüber, ob eine Maßnahme 
Gegenstand eines zwischen ihnen geschlosse
nen Abkommens über die Vermeidung von 
Doppelbesteuerung ist, steht es jedem der 
beiden Mitglieder frei, die betreffende 
Angelegenheit vor den Rat für den Handel 
mit Dienstleistungen zu bringen "). Der Rat 
unterbreitet die Angelegenheit einem Schieds
gericht. Die Entscheidung. des Schiedsrichters 
ist endgültIg und für das Mitglied verbindlich. 

11) Bei Abkommen über die Vermeidung von Doppel
besteuerung, die bei Inkrafttreten des ~O-Ab.k~mmeIl:s 
bestehen, kann eine solche Angelegenheit ledlghch mIt 
Zustimmung der heiden Parteien eines solchen Abkom
mens vor den Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
gebracht werden. . 

Artikel XXIII 

Streitbeilegung und Durchführung 

1. Sollte ein Mitglied der Auffassung sein, daß 
ein anderes Mitglied seine Verpflichtungen 
oder seine spezifischen Bindungen im Rah
men dieses Abkommens nicht erfüllt, kann es 
sich mit dem Ziel, eine beide Seiten 
zufriedenstellende Lösung der Angelegenheit 
zu erreichen, auf die Vereinbarung über 
Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung 
berufen. 

2. Wenn das Streitbeilegungsorgan der Auffas
sung ist, daß die Umstände ernst genug sind, 
um einen solchen Schritt zu rechtfertigen, 
kann es ein Mitglied oder mehrere Mitglieder 
ermächtigen, die Anwendung dieser Ver
pflichtungen oder der spezifischen Bindung 
gegenüber einem anderen Mitglied oder 
gegenüber mehreren anderen Mitgliedern 
gemäß Artikel 22 der Vereinbarung über 
Streitbeilegung (DSU) aussetzen. 

3 . Wenn ein Mitglied der Auffassung ist, daß 
ihm die Handelsvorteile, die es billigerweise 
aus einer spezifischen Bindung eines anderen 
Mitglieds nach Teil III dieses Abkommens 
hätte erwarten können, als Ergebnis der 
Anwendung einer Maßnahme, die mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens in keinem 
Widerspruch steht, zunichte gemacht oder 
geschmälert werden, kann es sich auf die 
Vereinbarung über Streitbeilegung (DSU) 
berufen. Wenn das Streitbeilegungsorgan 
feststellt, daß die Maßnahme dem Mitglied 
solche Handelsvorteile zunichte macht oder 
schmälert, hat das betroffene Mitglied 
Anrecht auf einen beide Seiten zufrieden
stelIenden Ausgleich auf der Grundlage des 
Artikels XXI Absatz 2, der die Änderung 
oder Zurücknahme der Maßnahme einschlie
ßen kann. Falls die betreffenden Mitglieder 
kein Einvernehmen erzielen können, gilt 
Artikel 22 der Vereinbarung über Streitbeile
gung (DSU). 

Artikel XXIV 

Rat für den Handel mit Dienstleistungen 

1. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
nimmt diejenigen Funktionen wahr, die ihm 
übertragen werden, um die Durchführung 
dieses Abkommens zu erleichtern und die 
Erreichung seiner Ziele zu fördern. Der Rat 
kann diejenigen Unterorgane einsetzen, die er 
für eine wirksame Wahrnehmung seiner 
Funktionen für geeignet erachtet. 

2. Die Teilnahme am Rat und seinen Unter
organen steht den Vertretern aller Mitglieder 
frei, sofern der Rat keine anderen Beschlüsse 
faßt. 
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3. Der Vorsitzende des Rats wird von den 
Mitgliedern gewählt. Der Rat legt seine 
eigenen Verfahrensregeln fest. 

. Artikel xxV 

Technische Zusammenarbeit 

1. Erbringer von Dienstleistungen. von Mitglie
dern, die einer solchen Hilfe bedürfen, haben 
Zugang zu den in Artikel IV Absatz 2 
genannten Dienstleistungen der Auskunfts-
stellen. . 

2 .. Auf multilateraler Ebene· wird. technische 
Hilfe für Entwicklungsländer vom Sekreta
riat geleistet und vom Rat für den Handel mit 

; Dienstleistungen beschlossen. 

Artikel XXVI 

Beziehungen zu anderen internationalen 
Organisationen 

Der Allgemeine Rat trifft geeignete V orkehrun
gen für Konsultationen und Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen und ihren Spezialorgani
sationen sowie mit sonstigen mit Dienstleistungen 
befaßten zwischenstaatlichen Organisationen. 

TEIL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel XXVII 

Zurücknahme von Handelsvorteilen 

Ein Mitglied kann die nach diesem Abkommen 
vorgesehenen Handelsvorteile zurücknehmen: 

a) wenn es im Falle der Erbringung einer 
Dienstleistung feststellt, daß die betreffende 
Dienstleistung aus einem Gebiet eines Nicht
mitglieds stammt oder im Gebiet eines 
Nichtmitglieds oder von einem Mitglied 
erbracht wird, gegenüber welchem das 
WTO-Abkommen durch das ·die Handels
vorteile zurücknehmende Mitglied nicht 
angewendet wird; 

b) wenn es bei der Erbringung einer Seever
kehrsdienstleistung feststellt, daß die Dienst
leistung erbracht wird von: 

(i) einem Schiff, das nach den Gesetzen 
eines Nichtmitglieds oder eines Mit
glieds, auf welches das WTO-Abkom
men durch das die Handelsvorteile 
zurücknehmende Mitglied nicht ange
wendet wird, registriert ist, und 

(ii) einem ein Schiff ganz oder teilweise 
nutzenden Betreiber, der jedoch einem 
Nichtmitglied oder einem . Mitglied 
angehört, gegenüber welchem das 
WTO-Abkommen durch das die Han
deIsvorteile zurücknehmende Mitglied 
nicht angewendet wird; 

c) wenn es bei einer die Dienstleistung er
bringenden jurist.ischen Person feststellt, daß 

. sie kein erb ringer von Pienstleistungen eines 
anderen Mitglie.ds ist oder. daß sie ein 
Erbringer von pienstleistungen eines Mit
glieds ist, gegenüber welchem das WTO
Abkommen dUJ;ch das die Handelsvorteile 
zurücknehmende Mitglied nicht angewendet 
wird. 

Artik~l XXVUI 

Begriffsbestimmupgen . 

Für die Zwecke dieses Abkoirunens:' 
a) bedeutet der Begriff "Maßnahme" jede von 

einem Mitglied getroffene Maßnahme unab
hängig davon, ohsie in Form eines Gesetzes, 
einer V erordnung, einer Regelung, eines 
Verfahrens, einer Entscheidung, einer Ver
waltungsbestimmung oder in einer sonstigen 
Form getroffen wird; 

b) umfaßt der Begriff "Erbringung einer Dienst
leistung" die Erzeugung, den Vertrieb, die 
Vermarktung, den Verkauf und die Bereit
stellung einer Dienstleistung; , 

c) umfaßt der Begriff "den Handel mit Dienst
leistungen betreffende Maßnahmen von 
Mitgliedern" Maßnahmen, die 

(i) den Ankauf, die Bezahlung und die 
Nutzung einer Dienstleistung betreffen; 

(ii) im Zusammenhang mit der Erbringung 
einer Dienstleistung den Zugang zu und 
die Nutzung von Dienstleistungen 
betreffen, die auf Verlangen dieser 
Mitglieder der Öffentlichkeit allgemein 
angeboten werden müssen; 

(iii) die Anwesenheit natürlicher Personen 
eines Mitglieds, einschließlich der 
geschäftlichen Anwesenheit zur Erbrin
gung einer Dienstleistung im Gebiet 
eines anderen Mitglieds betreffen; 

d) bedeutet der Begriff "geschäftliche Anwesen
heit" jede Art von Niederlassung aus 
geschäftlichen oder beruflichen Gründen 
durch 

(i) Errichtung, Erwerb oder Fortführung 
einer juristischen Person oder 

(ii) . Errichtung oder Fortführung einer 
Zweigstelle oder einer Repräsentanz 

im Gebiet eines Mitglieds zum Zweck der 
Erbringung einer Dienstleistung; 

e) bedeutet der Begriff "Sektor" einer Dienst
leistung 

(i) in bezug auf eine spezifische Bindung 
einen Teilsektor bzw. mehrere oder alle 
Teilsektoren der betreffenden Dienst
leistung in der in der Liste eines 
Mitglieds 1m einzelnen angeführten 
Form; 

(ii) in sonstiger Hinsicht die Gesamtheit des 
betreffenden Dienstleistungssektors, ein
schließlich aller Teilsektoren; 
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f) bedeutet der Begriff "Dienstleistungen eines 
anderen Mitglieds" eine Dienstleistung, die 

(i) vom Gebiet des betreffenden anderen 
Mitglieds ausgeht oder im Gebiet des 
betreffenden anderen Mitglieds erbracht 
wird, oder die bei Seeverkehrs dienst
leistungen von einem nach den Gesetzen 
des betreffenden anderen Mitglieds 
registrierten Schiff oder von einer das 
Schiff betreibenden oder es ganz oder 
teilweise nutzenden Person des betref
fenden anderen Mitglieds erbracht wird; 

(ii) von einem Erbringer von Dienstleistun
gen des betreffenden anderen Mitglieds 
im Wege geschäftlicher Anwesenheit 
oder Anwesenheit natürlicher Personen 
erbrachte Dienstleistung; 

g) bedeutet der Begriff "Erbringer einer Dienst
leistung" jede eine Dienstleisumg erbringende 
Person [2); 

h) bedeutet der Begriff "Erb ringer einer Dienst
leistung mit MonopolsteIlung" eine staatliche 
oder private Stelle, die auf dem betreffenden 
Markt des Gebiets eines Mitglieds durch 
dieses Mitglied als alleiniger Erbringer der 
betreffenden Dienstleistung förmlich oder 
den AUSWirkungen nach ermächtigt oder 
eingerichtet ist; 

i) bedeutet der Begriff "Nutzer einer Dienst
leistung" jede Person, die eine Dienstleistung 
empfängt oder nutzt; 

j) bedeutet der Begriff "Person" entweder eine 
natürliche oder eine juristische Person; 

k) bedeutet der Begriff "natürliche Person eines 
anderen Mitglieds" eine natürliche Person, 
die im Gebiet des betreffenden oder eines 
beliebigen anderen Mitglieds ansässig ist und 
die nach dem Gesetz des betreffenden 
anderen Mitglieds 

(i) Staatsangehöriger des betreffenden 
anderen Mitglieds ist oder 

(ii) Daueraufenthaltsrecht des betreffenden 
anderen Mitglieds genießt, sofern ein 
Mitglied, 
1. keine Staatsangehörigen hat oder 
2. seinen daueraufenthaltsberechtigten 

gebietsansässigen Personen bezüglich 
den Handel mit Dienstleistungen 
betreffender und in seiner Erklärung 
über die Annahme des WTO-

12) Wird eine Dienstleistung nicht unmittelbar von 
einer juristischen Person, sondern durch andere Formen 
geschäftlicher Anwesenheit wie zum Beispiel eine Zweig
stelle oder eine Repräsentanz erbracht, wird dem 
Erbringer der Dienstleistung (dh. der juristischen 
Person) dennoch durch eine solche Repräsentanz die 
Behandlung zuteil, die den Erbringern von Dienst
leistungen im Rahmen dieses Abkommens zuteil wird. 
Eine solche Behandlung wird der die Dienstleistung 
erbringenden Repräsentanz zuteil und braucht etwaigen, 
außerhalb des Gebiets ansässigen sonstigen Betriebsteilen 
des Erbringers der Dienstleistung nicht gewährt zu 
werden. 

Abkommens oder über seinen Beitritt 
zu diesem Abkommen im einzelnen 
angeführter Maßnahmen im wesent
lichen dieselbe Behandlung wie 
semen eigenen Staatsangehörigen 
zuteil . werden läßt, sofern kein 
Mitglied verpflichtet ist, solchen 
daueraufenthaltsberechtigten gebiets
ansässigen Personen eine günstigere 
Behandlung zuteil werden zu lassen 
als denjenigen, die das betreffende 
andere Mitglied solchen daueraufent
haltsberechtigten gebietsansässigen 
Personen zuteil werden lassen wür
de. Eine solche Notifizierung umfaßt 
die Zusicherung, daß in bezug auf 
solche daueraufenthaltsberechtigte 
gebietsansässige Personen gemäß 
den geltenden Gesetzen und Verord
nungen dieselbe Verantwortung 
übernommen wird, wie sie andere 
Mitglieder für ihre Staatsangehörigen 
übernehmen. 

1) bedeutet der Begriff "juristische Person" jede 
ordnungsgemäß gegründete oder anderweitig 
nach geltendem Recht errichtete rechtsfähige 
Organisationseinheit unabhängig davon, ob 
sie der Gewinnerzielung oder sonstigen 
Zwecken dient und ob sie sich in privatem 
oder staatlichem Eigentum/Besitz befindet, 
einschließlich Kapitalgesellschaften, treuhän
derisch tätiger Einrichtungen, Personen ge
seilschaften, Gemeinschaftsunternehmen, 
Einzelkaufleute oder Verbände; 

m) bedeutet der Begriff "juristische Person eines 
anderen Mitglieds" eine juristische Person, 
die 

(i) nach dem Recht des betreffenden 
Mitglieds gegründet oder auf andere 
Weise errichtet wurde und die sich in 
einem beträchtlichen Ausmaß im Gebiet 
des betreffenden Mitglieds oder eines 
anderen Mitglieds mit geschäftlichen 
Tätigkeiten befaßt, oder 

(ii) für den Fall der Erbringung einer 
Dienstleistung im Wege geschäftlicher 
Anwesenheit 
1. im Eigentum/Besitz natürlicher Per

sonen des betreffenden Mitglieds ist 
oder von ihnen kontrolliert wird, 
oder 

2. im Eigentum/Besitz von juristischen 
Personen des betreffenden anderen 
Mitglieds gemäß der Definition der 
lit. i ist oder von ihnen kontrolliert 
wird; 

n) bedeutet der Begriff "eine juristische Person" 
eine Einrichtung, die 

(i) "im Eigentum/Besitz" von Personen 
eines Mitglieds ist, wenn mehr als 
50 Prozent ihres Eigenkapitals wirt-
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schaftliches Eigentum von Personen des 
betreffenden Mitglieds sind; 

(ii) von Personen eines Mitglieds "kon
trolliert" wird, wenn solche Personen 
berechtigt sind, die Mehrheit ihrer 
Direktoren zu bestellen oder ihre 
Rechtshandlungen auf andere Weise zu 
bestimmen; 

(iii) mit einer anderen Person "verbunden" 
ist, wenn diese Person die betreffende 
andere Person kontrolliert oder von ihr 
kontrolliert wird, oder wenn sie und die 
betreffende andere' Person beide von 
derselben Person kontrolliert werden; 

0) bedeutet der Begriff "direkte Steuern" für die 
Zwecke dieses Abkommens alle Steuern auf 
die Gesamteinkünfte, das Gesamtkapital oder 
auf einen Teil der Gesamteinkünfte und des 
Gesamtkapitals, einschließlich Steuern auf 
Gewinne aus der Veräußerung von Vermö
gen, auf Grundbesitz, Erbschaften und 
Schenkungen sowie Steuern auf die von 
Unternehmen gezahlte Gesamtlohn- und 
-gehalts summe sowie Steuern auf den Kapi
talzuwachs. 

Artikel XXIX 

Anhänge 

Die Anhänge zu diesem Abkommen bilden einen 
integrierenden Bestandteil dieses Abkommens. 

ANHANG ÜBER AUSNAHMEN VON 
ARTIKEL II 

Geltungsbereich 

1. Dieser Anhang enthält im einzelnen die 
Bedingungen, unter denen ein Mitglied bei 
Inkrafttreten dieses Abkommens gemäß Arti
kel II Absatz 1 von seinen Verpflichtungen 
befreit ist. 

2. Alle weiteren nach dem Datum des Inkraft
tretens des WTO-Abkommens beantragten 
Ausnahmen werden gemäß Artikel IX 
Absatz 3 des WTO-Abkommens behandelt. 

Überprüfung 

3. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
überprüft alle Ausnahmen, die für einen 
Zeitraum von mehr als 5 Jahren gewährt 
werden. Die erste dieser überprüfungen 
findet spätestens 5 Jahre nach dem Inkraft
treten des WTO-Abkommens statt. 

4. Der Rat für den Handel mit Dienstleistun
gen: 
a) untersucht im Rahmen einer solchen 

überprüfung, ob die die Ausnahme 
rechtfertigenden Bedingungen weiterhin 
bestehen; und 

b) bestimmt im Rahmen einer solchen über
prüfung den Zeitpunkt einer etwaigen 
weiteren überprüfung. 

Beendigung 

5. Die einem Mitglied nach Artikel II Absatz 1 
des Abkommens gewährte Ausnahme von 
seinen Verpflic;.htungen in bezug auf eine 
bestimmte Maß~ahme endet zu dem in der 
Ausnahme vorgesehenen Zeitpunkt. 

6. Grundsätzlich sollten solche Ausnahmen einen 
Zeitraum von 10 Jahren nicht überschreiten. 
In jedem Fall sind solche Ausnahmen Gegen
stand von Verhandlungen im Rahmen wei
terer Handelsliberalisierungsrunden. 

7. Ein Mitglied unterrichtet den Rat für den 
Handel mit DieI'\stleistungen bei Ablauf des 
Zeitraums, für den die Ausnahme gewährt 
worden ist, darüber, daß die mit seinen 
Verpflichtungen nicht vereinbare Maßnahme 
mit Artikel II Absatz 1 des Abkommens in 
Einklang gebracht wurde. 

Listen der Ausnahmen von Artikel 11 

[Die vereinbarten Listen der Ausnahmen von 
Artikel II Absatz 2 werden hier als Anhang in die 
Vertrags ausfertigung des WTO~Abkommens auf
genommen.] 

ANHANG ÜBER DIE FREIZÜGIGKEIT VON 
NATüRLICHEN PERSONEN, DIE IM 

RAHMEN DIESES ABKOMMENS DIENST
LEISTUNGEN ERBRINGEN 

1. Der Anhang gilt für Maßnahmen, die 
Dienstleistungen erbringende natürliche Per
sonen eines Mitglieds sowie natürliche 
Personen betreffen, die von einem Erbringer 
von Dienstleistungen eines Mitglieds für die 
Erbringung einer Dienstleistung beschäftigt 
werden. 

2. Das Abkommen gilt weder für Maßnahmen 
in bezug auf natürliche Personen, die sich um 
Zutritt zum Arbeitsmarkt eines Mitglieds 
bemühen, noch für Maßnahmen, die die 
Staatsangehörigkeit, Daueraufenthaltsbewilli
gung oder Dauerbeschäftigungsbewilligung 
betreffen. 

3. Nach TeilIlI und N des Abkommens 
können Mitglieder über spezifische Bindun
gen verhandeln, die die Freizügigkeit aller 
Gruppen von natürlichen Personen betreffen, 
welche Dienstleistungen nach diesem Abkom
men erbringen. Natürliche Personen, für die 
eine spezifische Bindung gilt, können die 
Dienstleistung nach den Bedingungen dieser 
Bindung erbringen. 

4. Das Abkommen hindert ein Mitglied nicht 
daran, Maßnahmen zur Regelung der Ein
reise oder des vorübergehenden Aufenthalts 
von natürlichen Personen in seinem Gebiet 
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einschließlich solcher Maßnahmen zu treffen, 
die zum Schutz der Unversehrtheit und zur 
Sicherung der geordneten Freizügigkeit von 
natürlichen Personen über seine Grenzen 
hinweg erforderlich sind, sofern solche Maß
nahmen nicht auf eine Weise angewendet 
werden, daß sie die einem Mitglied gemäß 
den Bedingungen einer spezifischen Bindung 
entstehenden Handelsvorteile zunichte 
machen oder schmälern '). 

ANHANG ÜBER LUFfVERKEHRSDIENST
LEISTUNGEN 

1. Dieser Anhang gilt für Maßnahmen, die den 
Handel mit Luftverkehrsdienstleistungen 
betreffen, unabhängig davon, ob es sich um 
Dienstleistungen im Linien- oder Charterver
kehr oder um Hilfsdienstleistungen handelt. 
Es wird bekräftigt, daß die nach diesem 
Abkommen eingegangenen Bindungen und 
Verpflichtungen jeder Art die Verpflichtun
gen eines Mitglieds im Rahmen der bilat~
ralen oder multilateralen Vereinbarungen, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO
Abkommens bestehen, weder mindern noch 
beeinträchtigen. 

2. Das Abkommen, einschließlich der in ihm 
enthaltenen Streitbeilegungsverfahren, gilt 
nicht für Maßnahmen, welche: 
a) bereits gewährte Verkehrsrechte; oder 
b) Dienstleistungen, die mit der Ausübung 

von Verkehrsrechten in einem unmittel
baren Zusammenhang stehen, 

berühren, sofern in Absatz 3 dieses Anhangs 
nichts anderes bestimmt wird. 

3. Das Abkommen gilt für Maßnahmen, welche: 
a) Flugzeugreparatur- und -wartungsdienst

leistungen; 
b) den Verkauf und die Vermarktung von 

Luftverkehrsdienstleistungen; 
c) computergestützte Reservierungsdienstlei

stungen (CRS); 
betreffen. 

4. Eine Berufung auf die Streitbeilegungsver
fahren des Abkommens ist nur dann möglich, 
wenn Verpflichtungen oder spezifische Bin-
dungen von den betreffenden Mitgli~de~n 
eingegangen worden sind und wenn die In 

bilateralen und sonstigen multilateralen 
Abkommen oder Vereinbarungen enthalte
nen Streitbeilegungsverfahren ausgeschöpft 
worden sind. 

5. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
überprüft in regelmäßigen Abständen, jedoch 
spätestens alle 5 Jahre, die Entwicklungen, 

') Allein die Tatsache, daß für natürliche Pers.onen 
gewisser Mitglieder im Gegensatz zu natürhc~en 
Personen anderer Mitglieder ein Visum gefordert wird, 
darf nicht als eine die gemäß einer spezifischen Bindung 
entstehenden Handelsvorteile- zunichte machende oder 
schmälernde Tatsache gewertet werden_ 

die irri Luftverkehrssektor eingetreten sind, 
sowie die Wirkungsweise dieses Anhangs im
Hinblick auf Prüfung einer möglichen 
weiteren Anwendung des Abkommens auf 
diesen Sektor. 

6. Begriffsbestimmungen: 
a) Der Begriff »Flugzeugrepara:ur- und 

-wartungsdienstleistungen" bezeichnet an 
aus dem Verkehr gezogenen Flugzeugen 
oder Teilen hievon ausgeführte Arbeiten 
und schließt die von den Luftverkehrs
gesellschaften selbst durchgeführten War
tungsarbeiten aus. 

b) Der Begriff » Verkauf und Vermarktung 
von Luftverkehrsdienstleistungen" bedeu
tet, daß die betreffende Luftverkehrs
gesellschaft Möglichkeiten zum freien 
Verkauf und zur freien Vermarktung 
ihrer Luftverkehrsdienstleistungen erhält, 
welche alle vermarktungs bezogenen 
Aspekte wie Marktforschung, Werbung 
und Verteilung umfassen. Darunter fällt 
nicht die Festsetzung von Preisen für 
Luftverkehrsdienstleistungen und die 
dafür geltenden Bedingungen: . 

c) Der Begriff »computergestützte ReservIe
rungsdienstleistungen (CRS)" bedeutet 
Dienstleistungen, die mit Hilfe computer
gestützter Systeme erbracht werden, 
welche Informationen über die Flugpläne 
von Luftverkehrsgesellschaften, die V er
fügbarkeit von Beförderungskapazitäten, 
Flugpreise und Flugpreisregelungen ent
halten und mit deren Hilfe Reservierun
gen vorgenommen oder Flugscheine aus
gestellt werden können. 

d) Der Begriff » Verkehrsrechte" bedeutet 
das Recht von Linien- und Bedarfsflug
diensten auf den Betrieb sowie die 
Beförderung von Fluggästen, Fracht und 
Post gegen Entgelt oder Chartergebühr 
aus dem oder in das Gebiet bzw. 
innerhalb oder unter überflug des 
Gebiets eines Mitglieds sowie die zu 
bedienenden Punkte und Strecken, die 
anzubietenden Beförderungsarten, bereit
zustellenden Kapazitäten, zu berechnen
den Tarife einschließlich der für die 
T arifgestal tung rele\lanten Bedingungen 
sowie Kriterien für die Benennung von 
Luftverkehrsgesellschaften, einschließlich 
solcher Kriterien wie Anzahl, Eigentum 
und Kontrolle. 

ANHANG ÜBER FINANZ DIENST -
LEISTUNGEN 

1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmung 
a) Dieser Anhang gilt für Maßnahmen, die 

die Erbringung von Finanzdienstleistun
gen betreffen. Bezugnahmen auf die 
Erbringung einer Finanzdienstleistung in 
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diesem Anhang betreffen die Erbringung 
einer Finanzdienstleistung in der Begriffs
bestimmung des Artikels I Absatz 2 des 
Abkommens. 

b) Im Sinne des Artikels I Absatz 3 lit. b des 
Abkommens hat 'der Begriff "im Rahmen 
staatlicher Zuständigkeit erbrachte Dienst
leistungen" folgende Bedeutung: 

(i) Aktivitäten einer Zentralbank oder 
einer Währungsbehörde oder einer 
sonstigen öffentlichen Stelle in Aus
übung von Geld- oder Wechselkurs
politik; 

(ii) Aktivitäten im Rahmen eines gesetz
lichen Sozialversicherungssystems 
oder einer staatlichen Pensionsversi
cherung; und 

(iii) sonstige Aktivitäten, die von emer 
öffentlichen Stelle auf Rechnung 
oder auf Grund einer Bürgschaft 
oder unter Einsatz von finanziellen 
Mitteln der Regierung ausgeübt 
werden. 

c) Sofern ein Mitglied gestattet, daß eine der 
in lit. b, (i) oder (ii) dieses Absatzes 
erwähnten Aktivitäten von seinen Er
bringern von Finanzdienstleistungen im 
Wettbewerb mit einer öffentlichen Stelle 
oder einem Erbringer von Finanzdienst
leistungen ausgeübt wird, umfaßt der 
Begriff "Dienstleistungen" im Sinne des 
Artikels I Absatz 3 lit. b dieses Abkom
mens auch solche Aktivitäten. 

d) Artikel I Absatz 3 lit. c des Abkommens 
gilt nicht für in den Geltungsbereich 
dieses Anhangs fallende Dienstleistungen. 

2. Innerstaatliche Regelungen 
a) Unbeschadet etwaiger sonstiger Bestim

mungen des Abkommens wird ein Mit
glied nicht daran gehindert, aus aufsichts
rechtlichen Gründen Maßnahmen, ein
schließlich Maßnahmen zum Schutz von 
Investoren, Einlegern, Versicherungsneh
mern oder Personen, zu treffen, denen 
gegenüber ein Erbringer von Finanz
dienstleistungen treuhänderische Ver
pflichtungen hat, oder die Unversehrtheit 
und Stabilität seines Finanzsystems zu 
sichern. In den Fällen, in denen solche 
Maßnahmen mit den Bestimmungen des 
Abkommens nicht vereinbar sind, werden 
sie nicht als Mittel zur Umgehung der 
spezifischen Bindungen oder Verpflich
tungen des Mitglieds gemäß diesem 
Abkommen angewendet. 

b) Keine der Bestimmungen dieses Abkom
mens wird als Verpflichtung eines Mit
glieds zur Offenlegung von Angaben über 
die geschäftlichen Angelegenheiten und 
Konten einzelner Kunden oder von 
sonstigen vertraulichen oder schutzbedürf-

tigen Informationen, in deren Bdsitz 
öffentliche Einrichtungen sind, ausgelegt. 

3. Anerkennung 
a) Bei der Festlegung, wie die Maßnahmen 

des Mitglieds in bezug auf Finanzdienst
leistungen angewendet werden sollen, 
kann ein Mitglied Maßnahmen anerken
nen, die ein anderes aus aufsichtsrechtli
chen Gründen getroffen hat. Eine solche 
Anerkennung, die durch Harmonisierung 
oder auf sonstige Weise erreicht worden 
sein kann, kann auf einem Abkommen 
oder einer übereinkunft mit dem betref
fenden Land beruhen oder autonom 
gewährt werden. 

b) Ein Mitglied, welches Partei eines solchen 
in lit. a erwähnten bestehenden oder 
künftigen Abkommens oder einer über
einkunft ist, gewährt anderen interessier
ten Mitgliedern ausreichend Gelegenheit 
für Verhandlungen über einen Beitritt zu 
einem solchen Abkommen oder einer 
solchen übereinkunft oder für Verhand
lungen über ein vergleichbares Abkommen 
oder eine vergleichbare übereinkunft mit 
diesem Mitglied unter Bedingungen, unter 
denen Gleichwertigkeit der Regelungen, 
überwachung, Durchführung solcher 
Regelungen und gegebenenfalls Verfah
ren über die Weitergabe von Informatio
nen unter den Parteien des Abkommens 
oder der übereinkunft gegeben ist. Sofern 
ein Mitglied eine Anerkennung autonom 
ausspricht, gewährt es jedem anderen 
Mitglied ausreichend Gelegenheit, um 
Beweis über das Bestehen solcher Bedin
gungen führen zu können. 

c) Sofern ein Mitglied erwägt, die aus 
aufsichtsrechtlichen Gründen getroffenen 
Maßnahmen eines anderen Landes anzu
e~kennen, hat Artikel VII Absatz 4 lit. b 
des Abkommens keine Gültigkeit. 

4. Streitbeilegung 
Untersuchungsausschüsse, die zur Beilegung 
von Streitfällen über Fragen der aufsichts
rechtlichen oder sonstigen Finanzangelegen
heiten eingesetzt werden, müssen die erfor
derliche Sachkenntnis haben, die für die 
betreffende umstrittene Dienstleistung von 
Bedeutung ist. 

5. Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Anhangs gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 
a) Eine Finanzdienstleistung ist jede Art von 

finanzieller Dienstleistung; die von einem 
Erbringer einer Finanzdienstleistung eines 
Mitglieds angeboten wird. Finanzdienst
leistungen schließen alle Versicherungs
leistungen und versicherungs bezogenen 
Leistungen sowie alle Bank- und sonsti
gen Finanzdienstleistungen (ausgenom-
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men Versicherungsdienstleistungen) ein. 
Finanzdienstleistungen schließen die fol
genden Tätigkeiten ein: 
Versicherungsleistungen und versiche
rungsbezogene Leistungen 

(i) Direktversicherung (einschließlich 
Mitversicherung) : 
A. Lebensversicherung 
B. Sachversicherung 

(ii) Rückversicherung und Retrozession; 
(iii) Versicherungsvermittlung, wie Lei

stungen von Versicherungsmaklern 
und -agenturen; 

(iv) versicherungs bezogene Zusatzdien
ste, wie Beratung, Versicherungsma
thematik, Risikobewertung und Scha
densregulierung. 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 
(ausgenommen Versicherungsdienstlei
stungen) 
(v) Annahme von Spar- und sonstigen 

rückzahlbaren Einlagen der Bevölke
rung; 

(vi) Gewährung von Krediten aller Art, 
einschließlich Verbraucherkredit, 
Hypothekarkredit, Darlehen, Facto
ring und Finanzierung von Handels
geschäften; 

(vii) Finanzleasing; 
(viii) sämtliche Zahlungs- und Geldtrans

ferleistungen, einschließlich Kredit
und Belastungskarten, Reiseschecks 
und Banktratten; 

(ix) Bürgschaften und Verpflichtungen; 
(x) Geschäfte für eigene und für Kun

denrechmmg an Börsen, im Freiver
kehr (over-the-counter market) oder 
in sonstiger Form, und zwar insbe
sondere 
A. Geldmarkttitel (einschließlich 

Schecks, Wechsel, Einlagenzerti
fikate) ; 

B. Devisen; 
C. derivative Instrumente, darunter 

auch Termingeschäfte und Optio
nen; 

D. Wechselkurs- und Zinstitel, ein-
schließlich Swaps, Kurssiche-
rungsvereinbarungen; 

E. begebbare Wertpapiere; 
F. sonstige begebbare Titel und 

Finanzanlagen, einschließlich· 
ungeprägten Goldes; 

(xi) Beteiligung an Emissionen von Wert
papieren jeder Art, einschließlich 
übernahme und Plazierung von 
Emissionen als (öffentlicher oder 
privater) Finanzmakler sowie Er
bringung von Dienstleistungen Im 
Zusammenhang mit Emissionen; 

(xii) Geldmaklergeschäfte ; 

(xiii) Vermögensverwaltung wie Kassen
haltung und Bestandsverwaltung, 
alle Formen von. kollektivem Anlage
management, Pensionsfondsverwal
tung, Depotverwahrung, Auftrags
und treuhänderische Verwaltung; 

(xiv) Saldenausgleichs- und Verrechnungs
dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Finanzanlagen, einschließlich 
Wertpapiere, derivativer Instrumente 
und sonstiger begebbarer Instru
mente; 

(xv) Bereitstellung, übermittlung und 
.Verarbeitung von Finanzinformatio
nen, einschließlich Verarbeitung von 
Finanzdaten auf Datenträgern von 

. Erbringern anderer Finanzdienstlei
stungen; 

(xvi) Beratungs-, Vermittlungs- und son
stige finanzbezogene Zusatzfinanz
dienstleistungen in bezug auf sämt
liche in den lit. y bis xv angeführte 
Tätigkeiten, einschließlich Kreditaus
kunft und Bonitätsprüfung, Investi
tions- und Vermögensanalyse und 
-beratung, Beratung in bezug auf 
Strategien für Akquisition und Unter
nehmensrestrukturierung .. 

b) Ein Erbringer von Finanzdienstleistungen 
ist jede natürliche oder juristische Person 
eines Mitglieds, die Finanzdienstleistungen 
erbringt oder sie zu erbringen beabsich
tigt, jedoch umfaßt der Begriff "Erbringer 
von Finanzdienstleistungen" keine öffent
lichen Stellen. 

c) "Öffentliche Stelle" bedeutet: . 
(i) eine Regierung, Zentralbank oder 

Währungsbehörde eines Mitglieds 
oder eine im Eigentum/Besitz eines 
Mitglieds stehende oder von ihm 
kontrollierte Organisation, die haupt
sächlich mit der Ausübung von 
Regierungsfunktionen oder von 
Tätigkeiten für Regierungszwecke 
befaßt ist, jedoch keine Einrichtung, 
die hauptsächlich mit der Bereitstel
lung von Finanzdienstleistungen 
unter kommerziellen Bedingungen 
befaßt ist; oder 

(ii) eine. private Stelle, die, sofern sie 
solche Funktionen ausübt, Funktio
nen wahrnimmt, die normalerweise 
von einer Zentralbank oder Wäh
rungsbehörde wahrgenommen wer
den. 

ZWEITER ANHANG ÜBER FINANZ DIENST
LEISTUNGEN 

1. Unbeschadet der Bestimmungen des Arti
kels II des Abkommens und der Absätze 1 
und 2 des Anhangs über Ausnahmen von 
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Artikel 11 kann ein Mitglied während eines 
Zeitraums von 60 Tagen, der vier Monate 
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens beginnt, in dem Anhang Maßnahmen 
bezüglich Finanzdienstleistungen anführen, 
die mit Artikel 11 Absatz 1 des Abkommens 
nicht vereinbar sind. 

2. Unbesl'hadet der Bestimmungen des Arti
kels XXI des Abkommens kann ein Mitglied 
während eines Zeitraums von 60 Tagen, der 
vier Monate nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens beginnt, sämtliche oder 
einen Teil der in den Listen angeführten 
spezifischen Bindungen bei Finanzdienstlei
stungen verbessern, ändern oder zurück
nehmen. 

3. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen 
legt diejenigen Verfahren fest, die für die 
Anwendung der Absätze 1 und 2 erforderlich 
~~ ~ 

ANHANG ÜBER VERHANDLUNGEN ÜBER 
SEEVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN 

1. Artikel 11 und der Anhang ü~er Ausnahmen 
von ArtikellI, einschließlich der Notwendig
keit, im Anhang die Maßnahmen anzuführen, 
die mit der von einem Mitglied beibehaltenen 
Meistbegünstigung nicht vereinbar sind, 
treten in bezug auf Seeverkehrsdienstleistun
gen, einschließlich Zugang zu Hafenanlagen 
und deren Nutzung erst in Kraft: 
a) mit dem nach Absatz 4 des Ministerbe

'schlusses über Verhandlungen über See
verkehrs dienstleistungen rlOch festzuset
zenden Datum des Beginns der Umset
zung; oder 

b) mit dem gemäß dem erwähnten Beschluß 
festzusetzenden Datum für die Vorlage 
des abschließenden Berichts der Verhand
lungsgruppe über Seeverkehrsdienstlei
stungen, wenn die Verhandlungen schei
tern. 

2. Absatz 1 gilt nicht für eine in einer Liste des 
Mitglieds enthaltene spezifische Bindung bei 
Seeverkehrsdienstleistungen. 

3. Nach Abschluß der im Absatz 1 erwähnten 
Verhandlungen kann ein Mitglied bis zum 
Datum der Umsetzung alle oder einen Teil 
seiner Bindungen in diesem Sektor ohne 
Ausgleichsangebot unbeschadet der Bestim
mungen des Artikels XXI verbessern, ändern 
oder zurücknehmen .. 

ANHANG ÜBER FERNMELDEWESEN 

1. Zielsetzung: 
In Anerkennung der Besonderheiten des 
Fernmeldedienstleistungssektors und insbeson
dere seiner Doppelrolle als Wirtschaftssektor 
einerseits und als Transmissionsmedium für 
wirtschaftliche Tätigkeiten andererseits haben 
sich die Mitglieder auf den folgenden Anhang 

mit dem Ziel geeinigt, die Bestimmungen des 
Abkommens in bezug auf Maßnahmen zu 
spezifizieren, die den Zugang zu und die 
Benutzung von öffentlichen Fernmeldenetzen 
und -diensten betreffen. Dementsprechend 
enthält dieser Anhang Anmerkungen und 
das Abkommen ergänzende Bestimmungen. 

2. Geltungsbereich: 
a) Dieser Anhang gilt für alle Maßnahmen 

eines Mitglieds, die den Zugang zu und 
die Benutzung von Fernmeldenetzen und 
-diensten betreffen '). 

b) Dieser Anhang gilt nicht für Maßnahmen, 
die die kabelgebundene oder drahtlose 
übertragung von Rundfunk- und Fern
sehprogrammen betreffen. 

c) Die Bestimmungen dieses Anhangs wer-
den nicht so ausgelegt; daß sie: . 

(i) ein Mitglied verpflichten, einen Er
bringer. einer Dienstleistung eines 
anderen Mitglieds dazu zu ermächti
gen; andere Fernmeldenetze oder 
-dienste als die in seiner Liste 
vorgesehenen zu errichten, zu schaf
fen, zu erwerben, anzumieten, zu 
betreiben oder bereitzuhalten; 

(ii) ein Mitglied verpflichten (oder ein 
Mitglied verpflichten, einen an seine 
Weisung gebundenen Erbringer von 
Dienstleistungen dazu zu verpflich
ten), öffentlich nicht allgemein 
zugängliche Fernmeldenetze oder 
-dienste zu errichten, zu schaffen, 
zu erwerben, anzumieten, zu betrei
ben oder bereitzuhalten. 

3. Begriffsbestimmungen: 
Für die Zwecke dieses Anhangs gilt folgen
des: 
a) Der Begriff "Fernmeldeverkehr" bedeutet 

übertragung und Empfang von Signalen 
auf elektromagnetischem Wege. 

b) Der Begriff "öffentliche Fernmeldedien
ste" bedeutet jede Art von Fernmelde
dienst, der nach dem ausdrücklichen oder 
tatsächlichen Willen des Mitglieds der 
Öffentlichkeit allgemein angeboten wer
den muß. Solche Dienste können unter 
anderem den Telegramm-, Fernsprech
und Telexverkehr sowie die Datenüber
tragung umfassen, für die die übertra
gung von vom Kunden stammenden 
Informationen auf Echtzeithasis zwischen 
zwei oder mehreren Punkten charakteri
stisch ist, ohne daß auf dem übertra
gungsweg inhaltliche oder förmliche 
Veränderungen der vom Kunden stam-

') Dieser Absatz ist so zu verstehen, daß jedes Mitglied 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, daß die 
Verpflichtungen dieses Anhangs in bezug auf Bereitstel
ler von öffentlichen Fernmeldenetzen und -dienstleistun
gen angewendet werden. 
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menden Informationen vorgenommen 
werden. 

c) Der Begriff "öffentliche Fernmeldenetze" 
bedeutet die öffentliche Fernmeldeinfra
struktur, die den Fernmeldeverkehr zwi
schen zwei oder mehreren definierten 
NetzendsteIlen ermöglicht. 

d) Der Begriff "unternehmensinterner Fern
meldeverkehr" bedeutet denjenigen Fern
meldeverkehr, durch den ein Unterneh
men intern oder mit seinen Tochterunter
nehmen, Zweigstellen und, vorbehaltlich 
der jeweiligen Gesetze und Verordnungen 
des betreffenden Mitglieds, mit seinen 
Filialen kommuniziert. Zu diesem Zweck 
werden die Begriffe "Tochterunterneh
men", "Zweigstellen" und gegebenenfalls 
"Filialen" von jedem einzelnen Mitglied 
selbst definiert. " Unternehmensinterner 
Fernmeldeverkehr" in der in diesem 
Anhang gebrauchten Begriffsbestimmung 
schließt solche kommerziellen oder nicht
kommerziellen Dienste aus, die für 
Unternehmen erbracht werden, welche 
selber keine verbundenen Tochterunter
nehmen, Zweigstellen oder Filialen sind, 
oder welche Kunden oder potentiellen 
Abnehmern angeboten werden. 

e) Etwaige Bezugnahmen auf einen Absatz 
oder auf eine lit. dieses Anhangs schließen 
a!le Untergliederungen dieses Anhangs 
ein. 

4. Transparenz: 
Bei der Anwendung des Artikels III des 
Abkommens stellt jedes Mitglied sicher, daß 
einschlägige Informationen über Bedingun
gen, die den Zugang zu und die Benutzung 
von öffentlichen Fernmeldenetzen und 
-diensten betreffen, öffentlich verfügbar sind; 
dies schließt ein: Tarife und sonstige 
Bedingungen für die Nutzung des Dienstes, 
Spezifikationen von technischen Schnittstellen 
mit solchen Netzen und Diensten; Infor
mationen über Organe, die für die V orberei
tung und Annahme von Normen zuständig 
sind, welche den Zugang zu und die 
Benutzung der Netze und Dienste betreffen; 
Bedingungen für den Anschluß von End- und 
anderem Gerät; und gegebenenfalls Notifi
zierungs-, Registrierungs- und Lizenzierungs
bedingungen. 

5. Zugang zu und Benutzung von öffentlichen 
Fernmeldenetzen und -diensten: 
a) Jedes Mitglied stellt sicher, daß jedem 

Erbringer von Dienstleistungen eines ande
ren Mitglieds zu angemessenen und nicht
diskriminierenden Bedingungen das Recht 
auf Zugang zu und Benutzung von 
öffentlichen Fernmeldenetzen und -dien-

. sten für die Erbringung der in der Liste des 
betreffenden Mitglieds angeführten Dienst-

leistung eIngeräumt wird. Diese Verpflich
tung gilt unter anderem für die lit. b bis f 2). 

b) Jedes Mitglied stellt sicher, daß Er
bringern von Dienstleistungen eines ande
ren Mitglieds das Recht auf Zugang zu 
und auf die Benutzung von beliebigen 
öffentlichen Fernmeldenetzen oder -dien
sten, einschließlich ·privater Mietleitungen, 
eingeräumt wird, die innerhalb der 
Grenzen des Mitglieds oder grenzüber
schreitend angeboten werden, und stellt 
zu diesem Zweck vorbehaltlich der lit. e 
und f sicher, daß die Bereitsteller solcher 
Dienste Genehmigung erhalten für: 

(i) den Ankauf oder die Anmietung und 
für den Anschluß von End- oder 
sonstigen Geräten, für die Schnitt
stellenverträglichkeit mit dem Netz 
gegeben ist und die der Erbringer der 
Dienstleistung zur Bereitstellung der
selben benötigt; 

(ii) den Anschluß von privaten Mietlei
tungen oder von im Privateigentum/ 
-besitz befindlichen Leitungen an 
öffentliche Fernmeldenetze und 
-dienste oder an Mietleitungen oder 
im Eigentum/Besitz eines anderen 
Erbringers von Dienstleistungen be
findliche Leitungen; und 

(iii) die Verwendung von Betriebsproto
kollen ihrer Wahl, die sich von 
denjenigen unterscheiden, die zur 
Sicherung der Verfügbarkeit von 
öffentlich zugänglichen Fernmelde
netzen und -diensten erforderlich 
sind, wenn sie Dienstleistungen er
bringen. 

c) Jedes Mitglied stellt sicher, daß Erbringer 
von Dienstleistungen eines anderen Mit
glieds die öffentlichen Fernmeldenetze und 
-dienste für die übertragung von Infor
mationen sowohl innerhalb der Grenzen als 
auch grenzüberschreitend unter anderem 
auch für unternehmensinterne Kommuni
kationszwecke solcher Erbringer von 
Dienstleistungen und für den Zugang zu in 
Datenbanken oder auf andere Weise in 
maschinenleserlicher Form gespeicherten 
Daten im Gebiet des betreffenden Mit
glieds nutzen können. Jede neue oder 
geänderte Maßnahme eines Mitglieds, die 
eine wesentliche Nutzungsbeeinträchtigung 
bedeutet, unterliegt der Notifizierungs- und 

2) Es gilt als vereinbart, daß sich der Begriff 
"nichtdiskriminierend" auf Meistbegünstigung und In
länderbehandlung in der im Abkommen enthaltenen 
Begriffsbestimmung bezieht und in der für diesen Sektor 
üblichen Auslegungsform verwendet wird als "Bedin
gungen, die nicht weniger günstig sind als di~jenigen, die 
emem anderen Benutzer von vergleichbaren öffentlichen 
Femmeldenetzen oder -diensten unter vergleichbaren 
Umständen eingeräumt werden". 
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Konsultationspflicht gemäß den einschlägi
gen Bestimmungen des Abkommens. 

d) Unbeschadet der Bestim'mungen des 
obigen Absatzes kann ein Mitglied solche 
Maßnahmen treffen, die für die Gewähr
leistung der Sicherheit und Vertraulichkeit 
von Informationen unter der Bedingung 
erforderlich sind, daß solche Maßnahmen 
nicht auf eine W ~ise angewendet werden, 
die ein Mittel willkürlicher oder nicht zu 
rechtfertigender Diskriminierung oder 
eine verschleierte Beschränkung des Han
dels mit Dienstleistungen darstellt. 

e) Jedes Mitglied stellt sicher, daß der 
Zugang zu und die Benutzung von 
öffentlichen Fernmeldenetzen und -dien
sten keinen Beschränkungen unterworfen 
wird, mit Ausnahme solcher Beschränkun
gen, die erforderlich sind, um: 

(i) die Verantwortung des öffentlichen 
Dienstes als Bereitsteller öffentlicher 
Fernmeldenetze .. und -dienste und 
insbesondere dessen Fähigkeit zu 
bewahren, seine Netze und Dienste 
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen; 

(ii) die technische Unversehrtheit von 
öffentlichen Fernmeldenetzen und 
-diensten zu gewährleisten; oder 

(iii) sicherzustellen, daß die Bereitsteller 
von Dienstleistungen eines anderen 
Mitglieds keine Dienste erbringen, 
außer wenn diese Dienstleistungen 
nach den in der Liste des betreffen
den Mitglieds angeführten Bindun
gen gestattet sind. 

f) Unter der Voraussetzung, daß die Krite
rien in lit. e erfüllt worden sind, können 
die Bedingungen für den Zugang zu und 
die Benutzung von öffentlichen Fernmel
denetzen Bestimmungen enthalten über: 

(i) Beschränkungen des Weiterverkaufs 
oder der Mitbenutzung solcher 
Dienste; 

(ii) eine Verpflichtung, nach der die 
Verwendung spezifischer technischer 
Schnittstellen, einschließlich Schnitt
stellenprotokolle, für die Verbindung 
solcher Netze und Dienste erforder
lich ist; 

(iii) gegebenenfalls erforderliche Ver
pflichtungen über die betriebliche 
Austauschbarkeit solcher Dienste und 
zur Erreichung der im Absatz 7 lit. a 
angeführten Ziele; 

(iv) die Genehmigung von Prototypen von 
End- und sonstigem Gerät, bei wel
chem Schnittstellenverträglichkeit mit 
dem Netz gegeben ist, und über 
technische Bedingungen für den An
schluß solchen Geräts an solche Netze; 

(v) Beschränkungen der Verbindung von 
privaten Mietleitungen oder von im 
Privateigentum/ -besitz befindlichen 
Leitungen mit solchen Netzen oder 
Diensten oder mit Leitungen, die von 
einem anderen Erbringer von Dien
sten angernietet werden beziehungs
weise in dessen Eigentum/Besitz 
stehen; oder 

(vi) über Notifizierung, . Registrierung 
und Lizenzierung. 

g) Unbeschadet der obigen Absätze dieses 
Artikels kann ein Entwicklungsland-Mit
glied gemäß seinem Entwicklungsstand 
angemessene Bedingungen für den Zu
gang zu und die Benutzung von öffentli
chen Fernmeldenetzen und -diensten fest
legen, die erforderlich sind, um seine 
inländische Fernmeldeinfrastruktur und 
-kapazität zu stärken und seine Beteiligung 
am internationalen Handel mit Fernmelde
dienstleistungen zu erweitern. Solche 
Bedingungen werden in der Liste des 
betreffenden Mitglieds einzeln angeführt. 

6. Technische Zusammenarbeit: 
a) Die Mitglieder·· anerkennen, daß eine 

leistungsfähige, fortschrittliche' Fernmel
deinfrastruktur in den Ländern, insbeson
dere in den Entwicklungsländern, für die 
Ausweitung ihres Handels mit Dienst
leistungen wesentlich ist. Zu diesem 
Zweck unterstützen und fördern die 
Mitglieder eine größtmögliche Beteili
gung von entwickelten und Entwicklungs
ländern sowie von deren Bereitstellern von 
öffentlichen Fernmeldenetzen und -dien
sten sowie sonstigen Einrichtungen an den 
Entwicklungsprogrammen internationaler 
und regionaler Organisationen, einschließ
lich der Internationalen Fernmeldeunion, 
des UN-Entwicklungsprogramms und der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung. 

b) Die Mitglieder fördern und unterstützen 
die Fernmeldezusammenarbeit unter den 
Entwicklungsländern auf internationaler, 
regionaler und subregionaler Ebene. 

c) In Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
internationalen Organisationen stellen die 
Mitglieder für Entwicklungsländer, soweit 
dies machbar ist, Informationen über 
Fernmeldedienste und über Entwicklun
gen in der Fernmelde- und, Informations
verarbeitungstechnologie zur Verfügung, 
um sich an der Stärkung des Fernmelde
dienstsektors dieser Länder zu beteiligen. 

d) Die Mitglieder prüfen insbesondere Mög
lichkeiten für die am wenigsten entwik
kelten Länder, um ausländische Erbringer 
von Fernmeldediensten zu ermutigen, sich 
am Technologietransfer, an der Ausbil-
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dung und an sonstigen Aktivitäten zu 
beteiligen, die die Entwicklung der Fern
meldeinfrastruktur und Erweiterung des 
Handels dieser Länder mit FernmeIde
dienstleistungen fördern. 

7. Beziehungen zu internationalen Organisatio
nen und Abkommen: 
a) Die Mitglieder anerkennen die Bedeutung 

internationaler Normen für die weltweite 
Verträglichkeit und Austauschbarkeit von 
Fernineldenetzen und -diensten und ver
pflichten sich, solche Normen durch die 
Förderung der Tätigkeiten einschlägiger 
internationaler Organe, einschließlich der 
Internationalen Fernmeldeunion und den 
internationalen Normenorganisationen, zu 
unterstützen. 

b) Die Mitglieder anerkennen die Rolle, die 
zwischenstaatliche Organisationen, insbe
sondere die Internationale Fernmeldeuni
on, und nichtstaatliche Organisationen 
und Abkommen für das Ziel spielen, 
emen leistungsfähigen Betrieb nationaler 
und weltweiter Fernmeldedienste zu 

gewährleisten. Die Mitglieder treffen 
gegebenenfalls geeignete Vorkehrungen 
für Konsultationen mit solchen Organisa
tionen in Angelegenheiten, die sich aus der 
Durchführung dieses Anhangs ergeben. 

ANHANG ÜBER VERHANDLUNGEN ÜBER 
FERNMELDEGRUNDDIENSTE 

1. Artikel 11 und der Anhang über Ausnahmen 
von Artikel 11 - einschließlich des Erforder
nisses, im Anhang alle mit der Meistbegünsti
gung unvereinbaren Maßnahmen anzuführen, 
die ein Mitglied aufrechterhält - treten in 
bezug auf Fernmeldegrunddienste erst in Kraft: 
a) bei der Umsetzung des Ministerbeschlus

ses über Verhandlungen über Fernmelde-
grunddienste ; oder -

b) im Falle eines Scheiterns der Verhandlun
gen mit dem Datum des Schlußberichts . 
der im Beschluß vorgesehenen Verhand
lungsgruppe für Fernmeldegrunddienste. 

2. Absatz 1 gilt nicht für spezifische Bindungen 
bei Fernmeldegrunddiensten, die in der Liste 
eines Mitglieds enthalten sind. 

Anhang tC 

ABKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN 
EIGENTUMS 

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen und Grund
prinzipien 

11. Teil: . Normen betreffend die Verfügbarkeit, 
den Umfang und die Nutzung der 
Rechte des geistigen Eigentums 
1. Urheberrecht und verwandte Rechte 
2. Marken 
3. Geographische Angaben 
4. Gewerbliche Muster 
5. Patente 
6. Layout-Designs (Topographien) 

integrierter Schaltkreise 
7. Schutz nicht offengelegter Informa

tionen 
8_ Bekämpfung wettbewerbswidriger 

Praktiken in vertraglichen Lizenzen 

III. Teil: Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums -
1. Allgemeine Pflichten 
2. Zivil- und verwaltungsrechtliche 

Verfahren und AbhiIfemaßnahmen 
3. Einstweilige Maßnahmen 
4. Besondere Erfordernisse im Hinblick 

auf Maßnahmen an den Grenzen 
5. Strafv.erfahren 

IV. Teil: Erwerb und Aufrechterhaltung von 
Rechten des geistigen Eigentums und 
damit im Zusammenhang stehende 
Parteienverfahren 

V. Teil: Streitverhütung und Streitbeilegung 

VI. Teil: übergangsvereinbarungen 

VII. Teil: Institutionelle Regelungen; Schlußbe
stimmungen 

Aß KOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE 
ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN 

EIGENTUMS 

Die Mitglieder, 

in dem Wunsche, Verzerrungen und Behin
derungen des internationalen Handels zu besei
tigen und unter Berücksichtigung der Notwendig
keit, einen wirksamen und angemessenen Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums zu fördern und 
sicherzustellen, daß die Maßnahmen und Verfah
ren zur Durchsetzung der Rechte des geistIgen 
Eigentums nicht selbst zu Schranken für den 
legitimen Handel werden; 

in der Erkenntnis, daß es zu diesem Zweck 
neuer Regeln und Verpflichtungen bedarf, im 
Hinblick auf: 

a) die Anwendbarkeit der Grundprinzipien des 
GATT 1994 und der einschlägigen interna
tionalen übereinkünfte und übereinkommen 
über geistiges Eigentum; 

b) die Aufstellung angemessener Normen und 
Grundsätze betreffend die Verfügbarkeit, 
den Umfang und die Nutzung von handeIs
bezogenen . Rechten des geistigen Eigentums; 
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c) die Bereitstellung wirksamer und angemes
sener Mittel für die Durchsetzung von 
handelsbezogenen Rechten -des geIstigen 
Eigentums unter Berücksichtigung der Unter
schiede in den Rechtssystemen der einzelnen 
Länder; 

d) die Bereitstellung wirksamer und schneller 
Verfahren für die multilaterale Verhütung 
und Beilegung von Streitfällen zwischen 
Regierungen; und 

e) übergangsvereinbarungen, die auf die umfas
sendste Beteiligung an den Ergebnissen der 
Verhandlungen abzielen; 

in der Erkenntnis der Notwendigkeit eines 
multilateralen Rahmens von Grundsätzen, Regeln 
und Verpflichtungen betreffend den internationalen 
Handel mit nachgeahmten Waren; 

in der Erkenntnis, daß Rechte des geistigen 
Eigentums Privatrechte sind; 

in 4er Erkenntnis der zugrundeliegenden 
ordnungspolitischen Zielsetzungen der Systeme 
der einzelnen Länder für den Schutz des geistigen 
Eigentums, einschließlich der entwicklungs- und 
technologiepolitischen Ziele; 

in der Erkenntnis auch der besonderen BedÜrf
nisse der am wenigsten entwickelten Mitglieds
länder in bezug auf größtmögliche Flexibilität bei 
der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen 
im Inland, um es ihnen zu ermöglichen, eine 
gesunde und tragfähige technologische Grundlage 
zu schaffen; 

unter Betonung der Bedeutung des Abbaus von 
Spannungen durch die verstärkte Verpflichtung, 
Streitfälle betreffend handelsbezogene Fragen. des 
geistigen Eigentums durch multilaterale Verfahren 
zu lösen; 

in dem Wunsche, eine der gegenseitigen Unter
stützung dienende Beziehung zwischen der Welt
handelsorganisation und der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (in diesem Abkommen "WIPO" 
genannt) ebenso wie anderen wichtigen. internatio
nalen Organisationen aufzubauen; 

sind hiermit wie folgt übereingekommen: 

I. TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
GRUNDPRINZIPIEN 

Artikel 1 

Wesen und Umfang der Pflichten 

1. Die Mitglieder wenden die Bestimmungen 
dieses Abkommens an. Die Mitglieder dürfen 
in ihr Recht einen umfassenderen Schutz als 
den durch dieses Abkommen geforderten 
aufnehmen, vorausgesetzt,' dieser Schutz 
läuft diesem Abkommen nicht zuwider, sie 
sind dazu aber nicht verpflichtet. Es steht den 
Mitgliedern frei, die für die Umsetzung der 

Bestimmungen dieses Abkommens in ihr 
eigenes Rechtssystem und in ihre Rechts
praxis geeignete Methode festzulegen. 

2. Der Begriff "geistiges Eigentum" im Sinne 
dieses Abkommens umfaßt alle Arten des 
geistigen Eigentums, die Gegenstand der 
Abschnitte 1 bis 7 des II. Teils sind. 

3. Die Mitglieder gewähren die in diesem 
Abkommen festgelegte Behandlung den 
Staatsangehörigen aller anderen Mitglie
der I). In bezug auf das in Frage stehende 
geistige Schutzrecht sind unter den Staats
angehörigen anderer Mitglieder diejenigen 
natürlichen oder juristischen Personen zu 
verstehen, die den Kriterien für die Schutz
fähigkeit nach der Pariser Verbandsüberein
kunft (1967), der Berner übereinkunft 
(1971), des Rom-Abkommens und des 
Vertrags über den Schutz des geistigen 
Eigentums im Hinblick auf integrierte 
Schaltkreise entsprächen, wenn alle Mitglie
der der Welthandelsorganisation Mitglieder 
dieser übereinkünfte wären 2). Ein Mitglied, 
das von den im Artikel 5 Absatz 3 oder im 
Artikel 6 Absatz 2 des Rom-Abkommens 
vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch 
macht, führt eine Notifizierung gemäß 
.diesenBestimmungen an den Rat für handels
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums ("Rat für TRIPS") durch. 

Artikel 2 

Übereinkünfte über geistiges Eigentum 

1. In bezug auf die Teile II, III und IV dieses 
Abkommens richten sich die Mitglieder nach 
den Artikeln 1 bis 12 sowie Artikel 19 der 
Pariser Verbandsübereinkunft (1967). 

2. Keine der in' den TeilenI bis IV dieses 
Abkommens enthaltenen Bestimmungen setzt 
die nach der. Pariser Verbandsübereinkunft, 

') "Staatsangehörige" im Sinne dieses Abkommens 
bedeutet im Falle eines eigenen Zollgebiets, das Mitglied 
der WTO' ist, eine natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder tatsächlicher oder nicht nur zum Schein 
bestehender industrieller Handelsniederlassung in diesem 
Zollgebiet. 

2) In diesem Abkommen bedeutet "Pariser Verbands
übereinkunft" die Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums; "Pariser V erbands
übereinkunft (1967)" bedeutet die Stockholmer Fassung 
dieser übereinkunft vom 14. Juli 1967; '"Berner überein
kunft (1971)" bedeutet die Pariser Fassung' dieser 
übereinkunft vom 24. Juli 1971; "Rom-Abkommen" 
bedeutet das Internationale Abkommen für den Schutz 
der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern 
und der Sendeunternehmen, angenommen in Rom am 
26. Oktober 1961 ; "Vertrag über den Schutz des 
geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schalt
kreise" (IPIC-Vertrag) bedeutet den am 26. Mai 1989 in 
Washington angenommenen Vertrag über den Schutz des 
geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schalt
kreise; "Welthandels abkommen" bedeutet das Abkommen 
zur Errichtung der Welthandelsorganisation. 
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der Berner übereinkunft, dem Rom-Abkom
men und dem Vertrag über den Schutz des 
geistigen Eigentums im Hinblick auf inte
grierte Schaltkreise bestehenden Verpflichtun
gen der Mitglieder untereinander außer 
Kraft. 

Artikel 3 

Inländerbehandlung 

1. Die Mitglieder gewähren den Staatsangehö
rigen der anderen Mitglieder eine Behand
lung, die nicht weniger günstig als diejenige 
ist, die sie ihren eigenen Staatsangehörigen in 
bezug auf den Schutz') des gelstlgen 
Eigentums gewähren, und zwar vorbehaltlich 
der bereits in der Pariser Verbandsüberein
kunft (1967), der Berner übereinkunft 
(1971), dem Rom-Abkommen oder dem 
Vertrag über den Schutz des geistigen 
Eigentums im Hinblick· auf integrierte 
Schaltkreise vorgesehenen Ausnahmen. In 
bezug auf ausübende Künstler, Hersteller 
von Tonträgern und Sendeunternehmen gilt 
diese Verpflichtung nur in bezug auf die 
durch dieses Abkommen vorgesehenen Rech
te. Ein Mitglied, das von den im Artikel 6 der 
Berner übereinkunft (1971) oder im Arti
kel 16 Absatz 1 lit. b des Rom-Abkommens 
vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch 
macht, führt eine Notifizierung gemäß 
diesen Bestimmungen an den Rat für TRIPS 
durch. 

2. Die Mitglieder dürfen in bezug auf Gerichts
und Verwaltungsverfahren, einschließlich der 
Bestimmung einer Anschrift für die Zustel
lung oder der Bestellung eines Vertreters 
innerhalb des Zuständigkeits bereichs eines 
Mitglieds von den im Jj..bsatz 1 vorgesehenen 
Ausnahmen nur Gebrauch machen, wenn 
diese Ausnahmen notwendig sind, um die 
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 
sicherzustellen, die· mit den Bestimmungen 
dieses Abkommens nicht unvereinbar sind, 
und wenn diese Praktiken nicht auf eine Art 
und Weise angewendet werden, die eine 
verschleierte Handelsbeschränkung bilden 
würde. 

Artikel 4 

Meistbegünstigung 

In bezug auf den Schutz des· geistigen Eigentums 
werden Vorteile, Begünstigungen, Vorrechte und 

') Im Sinne der Artikel 3 und 4 schließt "Schutz" 
Angelegenheiten ein, die die Verfügbarkeit, den Erwerb, 
den Umfang, die Aufrechterhaltung und die Durch
setzung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen 
und ebenso auch jene Angelegenheiten, die die Verwen
dung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen, die 
in diesem Abkommen konkret behandelt werden. 

Befreiungen, die von emem Mitglied den Staats
angehörigen eines anderen Landes gewährt 
werden, unmittelbar und unbedingt den Staats
angehörigen aller anderen Mitglieder gewährt. Von 
dieser Verpflichtung ausgenommen sind Vorteile, 
Begünstigungen, Vorrechte und Befreiungen, die 
von einem Mitglied gewährt werden, und die 

a) sich aus internationalen Abkommen über 
Rechtshilfe oder Vollstreckung ableiten, die 
allgemeiner Art sind und sich nicht speziell 
auf den Schutz des geistigen Eigentums 
beschränken; 

b) gemäß den Bestimmungen der Berner über
einkunft (1971) oder des Rom-Abkommens 
gewährt werden, in denen die Befugnis dazu 
erteilt wird, daß die gewährte Behandlung 
nicht von der Inländerbehandlung sondern· 
von der in einem anderen Land gewährten 
Behandlung abhängig ist; 

c) sich beziehen auf die in diesem Abkommen 
nicht geregelten Rechte von ausübenden 
Künstlern, Herstellern von Tonträgern und 
Sendeunternehmen; 

d) sich aus internationalen Abkommen betref
fend den Schutz des geistigen Eigentums 
ableiten, die vor dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens in Kraft getreten sind, 
vorausgesetzt, diese Abkommen werden dem 
Rat für TRIPS notifiziert und stellen keine 
willkürliche oder ungerechtfertigte Diskrimi
nierung von Staatsangehörigen anderer 
Mitglieder dar. 

Artikel 5 

Multilaterale Vereinbarungen über den Erwerb 
oder die Aufrechterhaltung des Schutzes 

Die in den Artikeln 3 und 4 angeführten 
Verpflichtungen finden keirie Anwendung auf 
Verfahren, die in multilateralen, unter der 
Schirmherrschaft der WIPO geschlossenen Verein
barungen betreffend den Erwerb oder die 
Aufrechterhaltung von Rechten an geistigen 
Eigentum enthalten sind. 

Artikel 6 

Erschöpfung 

Zum Zwecke der Streitbeilegung aus diesem 
Abkommen darf vorbehaltlich der Bestimmungen 
der Artikel 3 und 4 nichts in diesem Abkommen 
dazu verwendet werden, um die Frage der 
Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums 
zu behandeln. 

Artikel 7 

Zielsetzungen 

Schutz und Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums sollen zur Förderung der 
technischen Innovation sowie zum Transfer und 
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zur Verbreitung von Technologie beitragen, zum 
gegenseitigen Vorteil für Erzeuger und Nutzer 
technischen Wissens und auf eine für das gesell
schaftliche und wirtschaftliche Wohl zuträgliche 
Art und Weise und zum Ausgleich zwischen 
Rechten und Pflichten. 

Artikel 8 

Grundsätze 

1. Die Mitglieder dürfen bei der Formulierung 
oder Änderung ihrer Gesetze und Verord
nungen diejenigen Maßnahmen treffen, die 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und 
Ernährung sowie zur Förderung des öffent
lichen Interessens in den für ihre sozio
ökonomische und technische Entwicklung 
entscheidend wichtigen Sektoren notwendig 
sind, sofern diese Maßnahmen mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens vereinbar 
sind. 

2. Geeignete Maßnahmen, sofern sie mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens vereinbar 
sind, können notwendig werden, um den 
Mißbrauch von Rechten des geistigen Eigen
tums durch die Rechtsinhaber oder den 
Rückgriff auf Praktiken, die in unbilliger 
Weise den Handel beschränken oder den 
internationalen Technologietransfer nachteilig 
beeinflussen, zu verhindern. 

11. TEIL 

NORMEN BETREFFEND DIE VERFÜGBAR
KElT, DEN UMFANG UND DIE NUTZUNG 

VON RECHTEN AN GEISTIGEM 
EIGENTUM 

1. ABSCHNITT: URHEBERRECHT UND 
VERWANDTE RECHTE 

Artikel 9 

Verhältnis zur Bemer Übereinkunft 

1. Die Mitglieder befolgen die Artikel 1 bis 21 
der Berner übereinkunft (1971) und den 
Anhang hiezu. Die Mitglieder haben jedoch 
diesem Abkommen zufolge keine Rechte und 
Pflichten in bezug auf die im Artikel 6bis der 
übereinkunft gewährten oder die daraus 
abgeleiteten Rechte. 

2. Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich 
auf Ausdrucksformen und nicht· auf Ideen, 
Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische 
Konzepte als solche. 

Artikel 10 

Computerprogramme und Datensammlungen 

1. Computerprogramme In Quelleode oder 
Maschinenprogrammeode werden nach der 
Berner übereinkunft (1971) als Werke der 
Literatur geschützt. 

2. Datensammlungen oder sonstiges Material in 
maschinenlesbarer oder anderer Form, die auf 
Grund der Auswahl oder Anordnung ihres 
Inhalts geistige Schöpfungen bilden, werden 
als solche geschützt. Dieser Schutz, der sich 
nicht auf die Daten oder das Material selbst 
erstreckt, gilt unbeschadet eines an den Daten 
oder dem Material selbst bestehenden urhe
berrechtlichen Schutzes. 

Artikel 11 

Vermietrechte 

Zumindest in bezug auf Computerprogramme 
und Filmwerke gewähren die Mitglieder den 
Urhebern und ihren Rechtsnachfolgern das Recht, 
die gewerbliche Vermietung von Originalen oder 
Kopien ihrer urheberrechtlich geschützten Werke 
;ln die Öffentlichkeit zu gestatten oder zu 
verbieten. Ein Mitglied ist in bezug auf Filmwerke 
von dieser Pflicht befreit, es sei denn, deren 
Vermietung hat zu einem umfangreichen Kopieren 
dieser Werke geführt, welches das den Urhebern 
und ihren Rechtsnachfolgern in diesem Mitglied 
gewährte ausschließliche Recht auf Vervielfältigung 
erheblich beeinträchtigt. In bezug auf Computer
programme findet diese Verpflichtung keine 
Anwendung auf Vermietungen, bei denen das 
Programm selbst kein wesentlicher Gegenstand der 
Vermietung ist. 

Artikel 12 

Schutzdauer 

Wird die Dauer des Schutzes eines Werks, das 
kein photographischesWerkund kein Werk der 
angewandten Kunst ist, auf einer anderen Grund
lage als jener der Lebensdauer einer natürlichen 
Person berechnet, darf die Schutzdauer nicht 
weniger als 50 Jahre ab dem, Ende des Kalen
derjahres der erlaubten Veröffentlichung betragen, 
oder, wenn es innerhalb von 50 Jahren ab der 
Herstellung 'des Werkes zu keiner erlaubten 
Veröffentlichung kommt, 50 Jahre ab dem Ende 
des Kalenderjahres der Herstellung. 

Artikel 13 

Beschränkungen und Ausnahmen 

Die Mitglieder begrenzen Beschränkungen und 
Ausnahmen von ausschließlichen, Rechten auf 
bestimmte Sonderfälle, die weder die normale 
Verviertung des Werkes beeinträchtigen noch die 
berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar 
verletz~n. 
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Artikel 14 

Schutz von ausübenden Künstlern, Herstellern und 
Tonträgern (Tonaufnahmen) und Sendeunterneh

men 

1. In bezug auf die Festlegung ihrer Leistung 
auf einem Tonträger haben ausübende 
Künstler die Möglichkeit, folgende Hand
lungen zu verhindern, wenn diese ohne ihre 
Erlaubnis vorgenommen werden: die Fest
legung ihrer nicht festgelegten Leistung und 
die Vervielfältigung einer solchen Festlegung. 

. Ausübende Künstler haben auch die Mög
. lichkeit, folgende Handlungen zu verhindern, 
wenn diese ohne ihre Erlaubnis vorgenommen 
werden: die Rundfunksendung auf draht
losem Wege und die übertragung ihrer Live
Aufführung an die Öffentlichkeit. 

2. Die Hersteller von Tonträgern haben das 
Recht, die unmittelbare oder mittelbare 
Vervielfältigung ihrer Tonträger zu gestatten 
oder zu verbieten. 

3. Sendeunternehmen haben das Recht, folgen
de Handlungen zu verbieten, wenn- diese 
ohne ihre Erlaubnis vorgenommen werden: 
die Festlegung, die Wiedergabe von Fest
legungen und deren drahtlose Wiedergabe 
durch Rundfunksendungen ebenso wie die 
öffentliche Wiedergabe von Fernsehsendun
gen. Mitglieder, die den Sendeunternehmen 
solche Rechte .nicht gewähren, müssen den 
Inhabern des Urheberrechts in der Frage von 
Rundfunksendungen die Möglichkeit bieten, 
unbeschadet der Bestimmungen ·der Berner 
übereinkunft (1971) die genannten Hand
lungen zu verhindern. . 

.4. Die Bestimmungen des Artikels 11 betreffend 
.. Computerprogramme gelten sinngemäß auch 

für Hersteller von Tonträgern und sonstige 
Inhaber der Rechte an Tonträgern gemäß 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des 
Mitglieds. Wenn am 15. April 1994 in einem 
Mitglied ein System der angemessenen 
Vergütung für die Inhaber von Rechten in 
bezug auf die Vermietung von Tonträgern in 
Kraft ist, kann das Mitglied dieses System 
beibehalten, sofern die gewerbliche Vermie
tung von Tonträgern die ausschließlichen 
Rechte der Rechtsinhaber auf Vervielfälti
gung nicht erheblich beeinträchtigt. 

5. Die gemäß diesem Abkommen ausübenden 
Künstlern und Herstellern von Tonträgern 
gewährte Schutzdauer läuft mindestens bis 
zum Ende eines Zeitraums von 50 Jahren 
berechnet ab dem Ende des Kalenderjahres, 
in dem die Festlegung vorgenommen wurde 
oder die Aufführung stattfand. Die auf Grund 
von Absatz 3 gewährte Schutzdauer beläuft 
sich auf mindestens 20 Jahre ab dem Ende 
des Kalenderjahres, in dem die Rundfunk
sendung stattfand. 

6. Die Mitglieder sind befugt, in bezug auf die 
gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 gewährten 
Rechte in dem vom Rom-Abkommen gestat
teten Umfang Bedingungen, Beschränkungen, 
Ausnahmen und Vorbehalte festzulegen. Die 

. Bestimmungen des Artikels 18 der Berner 
übereinkunft (1971) findet jedoch sinngemäß 
auf die Rechte der ausübenden Künstler und 
der Hersteller von Tonträgern an Tonträgern 
Anwendung. 

2. ABSCHNIIT: MARKEN 

Artikel 15 

Gegenstand des Schutzes 

1. Alle Zeichen und jede Kombination von 
Zeichen, die geeignet sind, die Waren oder 
Dienstleistungen eines Unternehmens von 
denen anderer Unternehmen zu unterschei
den, können eine Marke darstellen. Solche 
Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich ' 
Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbil
dungen und Farbkombinationen ebenso wie 
alle Kombinationen von solchen Zeichen, sind 
als. Marken eintragungsfähig. Sind Zeichen 
nicht von sich aus geeignet, die betreffenden 
Waren und Dienstleistungen zu unterschei
den, können die Mitglieder ihre Eintragungs
fähigkeit .. von ihrer durch Benutzung erwor
benen Unterscheidungskraft abhängig 
machen. Die Mitglieder dürfen die visuelle 
Wahrnehmbarkeit . als Eintragungsvorausset
zung festlegen. 

2. Absatz 1 ist nicht so zu versiehen, daß er ein 
Mitglied daran hindert, die Eintragung einer 
Marke aus anderen Gründen zu verweigern, 
vorausgesetzt, daß diese nicht im Wider
spruch zu den Bestimmungen der Pariser 
Verbandsübereinkunft '(1967) stehen. 

3. Die Mitglieder können die Eintragungsfähig
keit von der Benutzung abhängig machen. 
Die tatsächliche Benutzung einer Marke darf 
jedoch keine Voraussetzung für die Ein
reichung eines Antrags auf Eintragung sein. 
Ein Antrag darf nicht allein aus dem Grund 
abgelehnt werden,. daß die beabsichtigte 
Benutzung nicht vor dem Ablauf einer Frist 
von drei Jahren, gerechnet vom Tag der 
AntragsteIlung an, stattgefunden hat. 

4. Die Art der Waren oder Dienstleistungen, auf 
denen die Marke angebracht werden soll, 
darf keinesfalls ein Hindernis für die Ein
tragung der Marke bilden. 

5. Die Mitglieder veröffentlichen alle Marken 
entweder vor ihrer Eintragung oder unver
züglich nach ihrer Eintragung und sehen eine 
angemessene Gelegenheit für Anträge auf 
Löschung der Eintragung vor. Darüber 
hinaus können die Mitglieder die Möglich
keit, gegen die Eintragung einer Marke 
Widerspruch einzulegen, vorsehen. 
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Artikel 16 

Rechte aus der Marke 

1. Dem Inhaber einer eingetragenen Marke 
steht das ausschließliche Recht zu, Dritten 
zu verbieten, ohne seine Zustimmung im 
geschäftlichen Verkehr gleiche oder ähnliche 
Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die 
gleiche oder ähnlich denen sind, für die die 
Marke eingetragen ist, zu benutzen, wenn 
diese Benutzung die Gefahr von Verwechs
lungen na"ch sich ziehen würde. Bei der 
Benutzung gleicher Zeichen für gleiche 
Waren oder Dienstleistungen wird die 
Verwechslungsgefahr vermutet. Die vorste
hend beschriebenen Rechte verletzen 
bestehende ältere Rechte nicht, noch beein
trächtigen sie die Möglichkeit der Mitglieder, 
Rechte auf Grund der Benutzung vorzusehen. 

2. Artikel 6bi
' der Pariser Verbandsübereinkunft 

(1967) findet sinngemäß auf Dienstleistungen 
Anwendung. Bei der Feststellung, ob eine 
Marke notorisch bekannt ist, berücksichtigen 
die Mitglieder die Bekanntheit der Marke im 
einschlägigen Teil der Öffentlichkeit, ein
schließlich der Bekanntheit der Marke im 
betreffenden M\tglied, die auf Grund der 
Werbung für die Marke erreicht wurde. 

3. Artikel 6bi
' der Pariser Verbandsübereinkunft 

(1967) findet sinngemäß auf Waren oder 
Dienstleistungen Anwendung, die denen nicht 
ähnlich sind, für die die Marke eingetragen 
ist, wenn die Benutzung der betreffenden 
Marke im Zusammenhang mit diesen Waren 
oder Dienstleistungen auf eine Verbindung 
zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen 
und dem Inhaber der eingetragenen Marke 
hinweisen würde und wenn den Interessen 
des Inhabers der eingetragenen Marke durch 
solche Benutzung wahrscheinlich Schaden 
zugefügt WÜrde. 

Artikel 17 

Ausnahmen 

Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen 
von den Rechten aus der Marke vorsehen, wie 
etwa einen fairen Gebrauch beschreibender 
Angaben, wenn mit diesen Ausnahmen die berech
tigten Interessen des Inhabers der Marke und 
Dritter berücksichtigt werden. 

Artikel 18 

Schutzdauer 

Die Laufzeit der ursprünglichen Eintragung und 
jeder Verlängerung der Eintragung einer Marke 
beträgt mindestens sieben Jahre. Die Eintragung 
einer Marke kann unbegrenzt verlängert werden. 

Artikel 19 

Erfordernis der Benutzung 

1. Wenn die Benutzung für die Aufrechterhal
tung einer Eintragung vorausgesetzt wird, 
darf die Eintragung erst nach einem ununter
brochenen Zeitraum der Nichtbenutzung von 
drei Jahren gelöscht werden, sofern der 
Inhaber der Marke nicht stichhaltige, auf 
das Vorhandensein von Hindernissen für eine 
solche Benutzung gestützte -Gründe glaubhaft 
macht. Umstände, die unabhängig vom 
Willen des Inhabers der Marke eintreten 
und die ein Hindernis fÜr die Benutzung der 
Marke bilden, wie zum Beispiel Einfuhrbe
schränkungen oder sonstige staatliche Auf
lagen für durch die Marke geschützte Waren 
oder Dienstleistungen, werden als stichhaltige 
Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt. 

2. Wenn sie der Kontrolle durch ihren Inhaber 
unterliegt, wird die Benutzung der Marke 
durch einen Dritten als Benutzung der Marke 
zum Zwecke der Aufrechterhaltung der 
Eintragung anerkannt. 

Artikel 20 

Sonstige Erfordernisse 

Die Benutzung einer Marke im geschäftlichen 
Verkehr darf nicht ungerechtfertigt durch beson
dere Erfordernisse belastet werden, zum Beispiel 
Benutzung mit einer anderen Marke, Benutzung. in 
einer besonderen Form oder Benutzung auf eme 
Art und Weise, die ihrer Fähigkeit abträglich ist, 
die Waren oder Dienstleistungen eines Unter
nehmens von denen anderer Unternehmen zu 
unterscheiden. Dies schließt eine Verpflichtung 
nicht aus, die Marke, welche das die Waren oder 
Dienstleistungen herstellende Unternehmen kenn
zeichnet, gemeinsam aber ohne Verbindung mit 
der Marke zu benutzen, welche die konkreten 
Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens 
unterscheidet. 

Artikel 21 

Lizenzen und rechtsgeschäftliche übertragungen 

Die Mitglieder sind befugt, die Bedingungen für 
die Vergabe von Lizenzen und für die übertragung 
von Marken festzulegen, wobei davon ausgegan
gen wird, daß Zwangslizenzen auf Marken nicht 
zulässig sind und daß der Eigentümer einer 
eingetragenen Marke berechtigt i.st, seine Mar~e 
mit oder ohne den Geschäftsbetrleb, zu dem die 
Marke gehört, zu übertragen. 
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3. ABSCHNITT: GEOGRAPHISCHE 
ANGABEN 

Artikel 22 

Schutz geographischer Angaben 

1. Geographische Angaben im Sinne dieses 
Abkommens sind Angaben, die eine Ware 
als aus dem Gebiet eines Mitglieds oder aus 
einer Region oder aus einem On in diesem 
Gebiet stammend kennzeichnen, wenn eine 
bestimmte Qualität, der Ruf oder eine 
sonstige Beschaffenheit der Ware im wesent
lichen ihrem geographischen Ursprung zuge
schrieben werden kann. 

2. In bezug auf geographische Angaben bieten 
die Mitglieder den beteiligten Paneien die 
rechtlichen Mittel für ein Verbot: 
a) der Verwendurtg irgend eines Hinweise.s in 

der Bezeichnung oder Aufmachung emer 
Ware, der auf eine die Öffentlichkeit 
hinsichtlich des geographischen Ursprungs 
der Ware irreführende Weise angibt oder 
nahelegt, daß die fragliche Ware ihre?
Ursprung in einem anderen geographi
schen Gebiet als dem wahren Ursprungs
on hat; 

b) jeder Verwendung; die eine unlautere 
Wettbewerbshandlung im Sinne des Ani
kels 1 Obis der Pariser Verbandsüberein
kunft (1967) darstellt. 

3. Ein Mitglied weist von Amts wegen, sofern 
seine innerstaatliche Rechtsordnung das 
erlaubt, oder auf Antrag einer beteiligten 
Panei, die Eintragung einer Marke, die ei.ne 
geographische Angabe enthält oder aus . Ihr 
besteht, für Waren, die ihren Ursprung mcht 
in dem angegebenen Gebiet haben, zurück 
oder erklän sie für ungültig, wenn die 
Verwendung der Angabe in der Marke für 
solche Waren im betreffenden Mitglied deran 
ist, daß die Öffentlichkeit hinsichtlich des 
wahren Ursprungsones irregefühn wird. 

4. Der Schutz gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 
ist auch gegen eine geographische Angabe 
anwendbar, die zwar in bezug auf das Gebiet, 
die Region oder den On, aus dem die Waren 
stammen, dem Buchstaben nach wahr ist, aber 
der Öffentlichkeit gegenüber fälschlich den 
Ursprung der Waren aus einem anderen 
Gebiet darstellt. 

Artikel 23 

Zusätzlicher Schutz für geographische Angaben für 
Weine und Spirituosen 

1. Die Mitglieder bieten beteiligten Paneien die 
rechtlichen Mittel für ein Verbot der 
Verwendung geographischer Angaben zur 
Kennzeichnung von Weinen für Weine, die 
ihren Ursprung nicht in dem durch die 
fragliche geographische Angabe bezeichneten 

On haben, oder zur Kennzeichnung von 
Spirituosen für Spirituosen, .die i~ren 
Ursprung nicht in dem durch. die fragliche 
geographische Angabe bezeichneten On 
haben selbst wenn der wahre Ursprung der 
W are~ a~gegeben oder die geographische 
Angabe in Übersetz~ng ve~endet ~ird o~:,r 
von Ausdrücken wie "Art, "Typ, "Stil, 
Imitation" oder ähnlichem begleitet wird 4). 

2. Die Eintragung einer Marke, die e~ne 
geographische Angabe enthält oder a~s Ihr 
besteht durch die Weine gekennzeichnet 
werde;, für Weine, oder die eine geographi
sche Angabe enthält oder aus ihr besteht, 
durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, 
für Spirituosen, wird in bezug auf solche 
Weine oder Spirituosen, die diesen Urspru~g 
nicht haben, von Amts wegen, wenn die 
innerstaatliche Rechtsordnung eines Mitglieds 
dies erlaubt, oder auf Antrag einer beteiligten 
Panei zurückgewiesen oder für nichtig 
erklan. 

3. Im Falle gleichlautender geographischer 
Angaben für Weine wird unbeschadet des 
Artikels 22 Absatz 4 für jede Angabe Schutz 
gewähn. das einzelne Mitglied legt die 
praktischen Bedingungen fest, unter denen 
die fraglichen gleichlautenden Angaben. vo~
einander unterschieden werden, wobei die 
Notwendigkeit berücksichtigt wird, sicherzu
stellen daß die betroffenen Erzeuger ange
messe~ behandelt und die Verbraucher nicht 
irregefühn werden. . 

4. Um den Schutz geographischer Angaben für 
Weine zu erleichtern, werden im Rat für 
TRIPS Verhandlungen über die Errichtung 
eines multilateralen Systems der Notifikation 
und Eintragung geographischer Angaben für 
Weine, die in den an dem System beteiligten 
Mitgliedern schutzfähig sind, gefühn. 

Artikel 24 

Internationale Verhandlungen; Ausnahmen 

1. Die Mitglieder vereinbaren, in Verhandlun
gen einzutreten, die darauf abzielen, den 
Schutz einzelner geographischer Angaben 
nach Artikel 23 zu stärken. Die Bestimmun
gen der nachstehenden Absätze 4 bis 8 dürfen 
von einem Mitglied nicht dazu verwendet 
werden, die Führung von Verhandlu?-gen 
oder den Abschluß bilateraler oder multilate
raler Vereinbarungen zu verWeigern. Im 
Rahmen solcher Verhandlungen sind die 
Mitglieder bereit, die fondauernde ~wend
barkeit dieser Bestimmungen auf emzelne 
geographische Angaben, deren Verwendung 

4) Unbeschadet des ersten Satzes .des Artike!s 42 sind 
die Mitglieder befugt, in bezug auf diese Verpflichtungen 
statt dessen die Durchsetzung durch Verwaltungsmaß
nahmen vorzusehen. 
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Gegenstand solcher Verhandlungen war, in 
Betracht zu ziehen. 

2. Der Rat für TRIPS verfolgt die Anwendung 
der Bestimmungen in diesem Abschnitt genau; 
die erste überprüfung findet innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens statt. Alle Angelegenhei
ten, die die Erfüllung der sich aus diesen 
Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen 
betreffen, können dem Rat zur Kenntnis 
gebracht werden, der sich auf Ersuchen eines 
Mitglieds mit einem oder mehreren Mitglie
dern in bezug auf eine solche Angelegenheit 
berät, hinsichtlich derer es nicht möglich war, 
durch bilaterale oder multilaterale Konsulta
tionen zwischen den betroffenen Mitgliedern 
eine befriedigende Lösung zu finden. Der Rat 
trifft die vereinbarten Maßnahmen, um die 
Umsetzung dieses Abschnitts zu erleichtern 
und seine Ziele zu fördern. 

3. Bei der Umsetzung dieses Abschnitts ver
mindert kein Mitglied den Schutz geogra
phischer Angaben, der in dem jeweiligen 
Mitglied unmittelbar vor dem Tag des 
Inkrafttretens des WTO-Abkommens gege
ben war. 

4. Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts 
kann ein Mitglied nicht gezwungen werden, 
die fortgesetzte und gleichartige Verwendung 
einer bestimmten geographischen Angabe 
eines anderen Mitglieds zu verbieten, durch 
die Weine oder Spirituosen im Zusammen
hang mit Waren oder Dienstleistungen durch 

. seine Angehörigen oder Personen, die in dem 
Land ihren Wohnsitz haben, gekennzeichnet 
werden, wenn sie diese geographische Angabe 
laufend im Hinblick auf dieselben oder 
verwandte Waren oder Dienstleistungen auf 
dem Gebiet dieses Mitglieds entweder a) 
mindestens 10 Jahre lang vor dem 15. April 
1994 oder b) in gutem Glauben vor diesem 
Tag verwendet haben. 

5. Wenn eine Marke gutgläubig angemeldet 
oder eingetragen wurde oder wenn Rechte an 
einer Marke entweder: 
a) vor dem Tag der Anwendung dieser 

Bestimmungen in diesem Mitglied gemäß 
dem IV. Teil, oder 

b) bevor die geographische Angabe in ihrem 
Ursprungsland geschützt wird, 

durch Benutzung in gutem Glauben erworben 
wurden, beeinträchtigen zur Umsetzung 
dieses Abschnitts getroffene Maßnahmen 
nicht die Eintragungsfähigkeit oder die 
Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder 
das Recht auf Benutzung einer Marke auf 
Grund der Tatsache, daß eine solche Marke 
mit einer geographischen Angabe gleich oder 
ihr ähnlich ist. 

6. Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts 
kann ein Mitglied nicht gezwungen werden, 

diese Bestimmungen in bezug auf eIne 
geographische Angabe eines anderen Mit
glieds ·auf Waren oder Dienstleistungen 
anzuwenden, für die die einschlägige Angabe 
mit dem Begriff übereinstimmt, der in der 
gängigen Sprache der übliche Name solcher 
Waren und Dienstleistungen im Gebiet dieses 
Mitglieds ist. Durch diesen Abschnitt wird 
kein Mitglied verpflichtet, diese Bestimmun
gen betreffend eine geographische Angabe 
eines 'anderen Mitglieds in bezug auf 
Erzeugnisse des Weinbaus anzuwenden, hin
sichtlich der die Angabe mit dem üblichen 
Namen einer Rebsorte übereinstimmt, die im 
Gebiet dieses Mitglieds zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des WTO-Abkommens vorhan
den ist. 

7. Ein Mitglied kann vo~sehen, . daß ein gemäß 
diesem Abschnitt im Zusammenhang mit der 
Benutzung oder Eintragung· einer Marke 
gestellter Antrag innerhalb von fünf Jahren 
nachdem . die entgegenstehende Benutzung 
der geschützten Angabe in diesem Mitglied 
allgemein bekannt geworden ist oder nach 
dem Tag der Eintragung der Marke in 
diesem Mitglied, sofern die Marke zu diesem 
Zeitpunkt veröffentlich ist, wenn dieser 
Zeitpunkt vor dem Tag liegt, an dem die 
entgegenstehende Benutzung in diesem Mit
glied allgemein bekannt geworden ist, einge
reicht werden muß, sofern die geographische 
Angabe nicht schlechtgläubig benutzt oder 
eingetragen wird. 

8. Die Bestimmungen dieses Abschnitts beein
trächtigen in keinerlei Weise das Recht einer 
Person, im geschäftlichen Verkehr ihren 
Namen oder den Namen ihres Geschäftsvor
gängers zu verwenden, sofern dieser Name 
nicht in einer die Öffentlichkeit irreführenden 
Weise verwendet wird. 

9. Diesem Abkommen zu folge besteht keine 
Verpflichtung, geographische Angaben zu 
schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht 
oder nicht mehr geschützt sind oder die in 
diesem Land außer Gebrauch gekommen 
sind. 

4. ABSCHNITT: GEWERBLICHE MUSTER 

Artikel 25 

Schutzvoraussetzungen 

1. Die Mitglieder sehen den Schutz unabhängig 
geschaffener gewerblicher Muster vor, die 
neu sind oder Eigenart haben, Die Mitglieder 
können festlegen, daß Muster nicht neu sind 
oder keine Eigenart haben, wenn sie sich von 
bekannten Mustern oder Kombinationen 
bekannter Merkmale von Mustern nicht 
wesentlich unterscheiden. Die Mitglieder 
können festlegen, daß sich dieser Schutz 
nicht auf Muster erstreckt, die im wesentli-

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 217 von 1166

www.parlament.gv.at



218 1646 der Beilagen 

ehen auf Grund technischer oder funktionel
ler überlegungen vorgegeben sind. 

2. Alle Mitglieder stellen sicher, daß die 
Voraussetzungen für die Gewährung des 
Schutzes von Textilmustern, insbesondere 
hinsichtlich Kosten, Prüfung oder Bekannt
machung, die Möglichkeit, diesen Schutz zu 
begehren und zu erlangen, nicht unange
messen beeinträchtigen. Es steht den Mitglie
dern frei, dieser Verpflichtung durch muster
rechtliche oder urheberrechtliche Bestimmun
gen nachzukommen. 

Artikel 26 

Schutz 

1. Der Inhaber eines geschützten gewerblichen 
Musters ist berechtigt, Dritten zu verbieten, 
ohne Zustimmung des Inhabers Gegenstände 
herzustellen, zu verkaufen oder einzuführen, 
die ein Muster tragen oder in die ein Muster 
aufgenommen wurde, das eine Nachahmung 
oder im wesentlichen eine Nachahmung des 
geschützten Musters ist, wenn diese Hand
lungen zu gewerblichen Zwecken vorgenom
men werden. 

2. Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen 
vom Schutz gewerblicher Muster vorsehen, 
sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen 
im Widerspruch zur normalen Verwertung 
geschützter gewerblicher Muster stehen und 
die berechtigten Interessen des Inhabers des 
geschützten Musters nicht unangemessen 
beeinträchtigen, wobei auch die berechtigten 
Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. 

3. Die Schutzfrist beträgt mindestens 10 Jahre. 

5. ABSCHNITT: PATENTE 

Artikel 27 

Patentierbare Gegenstände 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absät
ze 2 und 3 werden Patente für alle 
Erfindungen, ob sie Erzeugnisse oder Ver
fahren betreffen, auf allen Gebieten der 
Technik gewährt, vorausgesetzt sie sind neu, 
beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit 
und sind gewerblich anwendbar 5). 
Vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 4, des 
Artikels 70 Absatz 8, und des 3. Absatzes 
dieses Artikels werden Patente gewährt und 
können Patentrechte ohne Diskriminierung 
hinsichtlich des Ortes der Erfindung, des 
Gebiets der Technik oder hinsichtlich des 
Umstandes, ob Waren eingeführt oder im 
Lande hergestellt werden, ausgeübt werden. 

5) Im Sinne dieses Artikels kann ein Mitglied die 
Begriffe »erfinderische Tätigkeit" und »gewerblich 
anwendbar" als Synonyme der Begriffe "nicht nahe
liegend" bzw. "nützlich" auffassen. 

2. Die Mitglieder können Erfindungen von der 
Patentierbarkeit ausschließen, wenn das Ver
bot ihrer gewerblichen Verwertung innerhalb 
ihres Gebiets zum Schutz der öffentlichen 
Ordnung oder der guten Sitten einschließlich 
des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder 
zur Vermeidung einer ernsten Beeinträchti
gung der Umwelt notwendig ist, sofern ein 
solcher Ausschluß nicht nur deshalb vorge
nommen wird, weil die Verwertung durch 
innerstaatliches Recht verboten ist. 

3. Die Mitglieder können von der Patentierbar
keit auch ausschließen: 
·a) diagnostische, therapeutische oder chirur

gische Verfahren für die Behandlung von 
Menschen oder Tieren; 

b) Pflanzen und Tiere mit Ausnahme von 
Mikroorganismen, und im wesentlichen 
biologische Verfahren für die Erzeugung 
von Pflanzen oder Tieren, mit Ausnahme 
von nichtbiologischen und mikrobiologi
schen Verfahren. Die Mitglieder sehen 
jedoch den Schutz von Pflanzensorten 
entweder durch Patente oder durch ein 
wirksames System eigener Art oder durch 
eine Verbindung beider vor. Die Bestim
mungen dieser lit. werden vIer Jahre nach 
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
einer überprüfung unterzogen. 

Artikel 28 

Rechte aus dem Patent 

1. Ein Patent gewährt seinem Inhaber die 
folgenden ausschließlichen Rechte: 
a) wenn der Gegenstand des Patentes ein 

Erzeugnis ist, Dritten zu verbieten, ohne 
die Zustimmung des Inhabers folgende 
Handlungen vorzunehmen: Herstellung, 
Benutzung, Anbieten Zum Verkauf, Ver
kauf oder diesen Zwecken dienende 
Einfuhr 6) dieses Erzeugnisses; 

b) wenn der Gegenstand des Patentes ein 
Verfahren ist, Dritten zu verbieten, ohne 
die Zustimmung des Inhabers das Ver
fahren zu benutzen und folgende Hand
lungen vorzunehmen: Benutzung, Anbie
ten zum Verkauf, Verkauf oder Einfuhr 
zu diesen Zwecken zumindest des unmit
telbar mit diesem Verfahren gewonnenen 
Erzeugnisses. 

2. Patentinhaber sind auch berechtigt, das 
Patent rechtsgeschäftlieh oder im Wege der 
Rechtsnachfolge zu übertragen und Lizenz
verträge abzuschließen. 

6) Dieses Recht ebenso wie alle sonstigen gemäß 
diesem Abkommen gewährten Rechte in bezug auf 
Benutzung, Verkauf, Einfuhr oder sonstigen Vertrieb des 
Erzeugnisses unterliegt den Bestimmungen des Artikels 6. 
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Artikel 29 

Bedingungen für Patentanmelder 

1. Die Mitglieder machen dem Anmelder eines 
Patentes zur Auflage, die Erfindung so 
deutlich und vollständig zu offenbaren, daß 
sie ein Fachmann ausführen kann, und sie 
können dem Anmelder zur Auflage machen, 
die nach dem Wissen des Erfinders beste Art 
der Ausführung der Erfindung am Anmelde
tag oder, wenn Priorität in Anspruch 
genommen wird, am Prioritätstag der Anmel
dung anzugeben. 

2. Die Mitglieder können dem Anmelder eines 
Patents zur Auflage machen, Angaben über 
die entsprechenden ausländischen Anmeldun
gen und Erteilungen vorzulegen. 

Artikel 30 

Ausnahmen von den Rechten aus dem Patent 

Die Mitglieder kÖnnen begrenzte Ausnahmen 
von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent 
vorsehen, sofern solche Ausnahmen nicht unange
messen im Widerspruch zur normalen Verwertung 
des Patents stehen und die berechtigten Interessen 
des Inhabers des Patents nicht unangemessen 
beeinträchtigen, wobei auch die berechtigten 
Interessen Dritter zu berÜcksichtigen sind. 

Artikel 31 

Sonstige Benutzung ohne Zustimmung des Rechts
inhabers 

Läßt das Recht eines Mitglieds die sonstige 
Benutzung") des Gegenstands eines Patents ohne 
die Zustimmung des Rechtsinhabers zu, einschließ
lich der Benutzung durch die Regierung oder von 
der Regierung ermächtigte Dritte, sind folgende 
Bestimmungen zu beachten: 

a) die Gewährung zu einer solchen Benutzung 
wird auf Grund der Umstände des Einzelfalls 

. geprüft; 
b) eine solche Benutzung darf nur gestattet 

werden, wenn vor einer solchen Benutzung 
derjenige, der die Nutzung plant, sich darum 
bemüht hat, die Zustimmung des Rechtsin
habers zu angemessenen geschäftsüblichen 
Bedingungen zu erhalten, und wenn diese 
Bemühungen innerhalb einer angemessenen 
Frist erfolglos geblieben sind. Von diesem 
Erfordernis kann von einem Mitglied abge
sehen werden, wenn ein nationaler Notstand 
vorliegt oder sonstige Umstände von äußer
ster Dringlichkeit obwalten oder wenn es 
sich um eine öffentliche, nicht gewerbliche 
Benutzung handelt. Bei Vorliegen eines 
nationalen Notstands oder sonstiger Umstän-

7) Mit "sonstiger Benutzung" ist eine andere als die 
nach Artikel 30 erlaubte Benutzung gemeint. 

de von äußerster Dringlichkeit ist der 
Inhaber des Rechts trotzdem so bald als 
zumutbar zu verständigen. Wenn im Fall 
öffentlicher, nicht gewerblicher Benutzung 
die Regierung oder der Unternehmer, ohne 
eine Patentrecherche vorgenommen zu 
haben, weiß oder hätte wissen müssen, daß 
ein gültiges Patent von der oder für die 
Regierung benutzt wird oder werden wird, 
ist der Inhaber des Rechts unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen; 

c) Umfang und Dauer einer solchen Benutzung 
sind auf den Zweck zu begrenzen, für den 
sie gestattet wurde, und im Falle der 
Halbleitertechnik kann sie nur für den 
öffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch 
oder um eine in einem Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren festgestellte wettbe
werbswidrige Praxis abzustellen, vorgenom
men werden; 

d) eine solche Benutzung ist nicht ausschließ
lich; 

e) eine solche Benutzung kann nicht übertragen 
werden, es sei denn zusammen mit dem Teil 
des Unternehmens oder des Geschäftsbe
triebs, dem diese Benutzung zusteht; 

f) eine solche Benutzung wird vorwiegend für 
die Versorgung des Binnenmarktes des 
Mitglieds, das sie zuläßt, gestattet; 

g) die Erlaubnis einer solchen Benutzung 
unterliegt vorbehaltlich eines angemessenen 
Schutzes der berechtigten Intere"ssen der 
ermächtigten Personen der Kündigung, 
wenn und sofern die Umstände, die zu ihr 
geführt haben, zu bestehen aufhören und 
wahrscheinlich nicht wieder eintreten. Die 
zuständige Behörde ist befugt, auf begrün
deten Antrag, die Fortdauer dieser Umstände 
zu überprüfen; 

h) dem Inhaber des Rechts wird eine nach den 
Umständen des Falls angemessene Vergütung 
geleistet, wobei der wirtschaftliche Wert der 
Erlaubnis in Betracht gezogen wird; 

i) die Rechtsgültigkeit einer Entscheidung im 
Zusammenhang mit der Erlaubnis einer 
solchen Benutzung unterliegt der Nachprü
fung durch ein Gericht oder einer sonstigen 
unabhängigen Nachprüfung durch eine 
gesonderte obere Behörde im betreffenden 
Mitglied; 

j) jede Entscheidung betreffend die in bezug 
auf eine solche Benutzung vorgesehene 
Vergütung unterliegt der Nachprüfung 
durch ein Gericht oder einer sonstigen 
unabhängigen Nachprüfung durch eine 
eigene Oberbehörde im betreffenden Mit
glied; 

k) Die Mitglieder sind nicht gehalten, die in den" 
lit. bund f festgelegten Bedingungen anzu
wenden, wenn eine solche Benutzung 
gestattet ist, um eine in einem Gerichts-
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oder Verwaltungsverfahren festgestellte wett
bewerbswidrige Praxis abzustellen. Die Not
wendigkeit, eine wettbewerbswidrige Praxis 
abzusteIleI)., kann in solchen Fällen bei der 
Festsetzung des Betrags der Vergütung 
berücksichtigt werden. Die zuständigen 
Behörden sind befugt, eine Aufhebung der 
Erlaubnis abzulehnen, wenn und sofern die 
Umstände, die zu der Erlaubnis geführt 
haben, wahrscheinlich wieder eintreten; 

I) ist eine solche Benutzung gestattet, um die 
Verwertu'ng eines Patents ("zweites Patent") 
zu ermöglichen, das nicht verwertet werden 
kann, ohne ein anderes Patent ("erstes 
Patent") zu verletzen, kommen die folgen
den zusätzlichen Bedingungen zur Anwen
dung: 

(i) die im zweiten Patent beanspruchte 
Erfindung stellt gegenüber der im 
ersten Patent beanspruchten Erfin
dung einen wichtigen technischen 
Fortschritt von erheblicher wirtschaft
licher Bedeutung dar; 

(ii) der Eigentümer des ersten Patents 
hat. das Recht auf eine gegenseitige 
Lizenz zu angemessenen Bedingun
gen für die Benutzung der im 
zweiten Patent beanspruchten Erfin
dung; und 

(iii) die Benutzungserlaubnis in bezug auf 
das erste Patent ist nicht übertragbar, 
es sei· denn, zusammen mit der 
übertragung des zweiten Patents. 

Artikel 32 

~derrufJ1Verfall 

. Die Möglichkeit· Zur gerichtlichen überprüfung 
einer Entscheidung, mit der ein Patent widerrufen 
oder für verfallen' erklärt .wird, wird vorgesehen. 

Artikel 33' 

"Schutzdauer 

Die vorgesehene' Schutzdauer endet' nicht vor 
dem Ablauf einer Frist von zwanzig Jahren 
gerechnet vom Anmeldetag an 8). 

Artikel 34 

Verfahrenspatente : Beweislast 

1. Wenn der Gegenstand des Patentes ein 
Verfahren zur Gewinnung eines Erzeugnis
ses· ist, dann sind in einem zivilrechtlichen 

. Verfahren wegen einer Verletzung der im 
Artikel 28 Absatz 1 Iit. bgenannten Rechte 
des Inhabers die Justizbehörden befugt, dem 

') ·Es besteht Einverständnis, daß Mitglieder, deren 
Srstem keine e.igenständige Erteilung vorsieht, festleg~n 
kannen, daß die Schutzdauer von dem Arimeldetag Im 
System der ursprünglichen Erteilung an gerechnet wird. 

Beklagten den Nachweis aufzuerlegen, daß 
sich das Verfahren für die Erlangung eines 
gleichen Erzeugnisses von dem patentierten 
Verfahren unterscheidet. Daher legen die 
Mitglieder, wenn zumindest einer der nach
stehend angeführten Umstände gegeben ist, 
fest, daß ein gleiches Erzeugnis, das ohne die 
Zustimmung des' Patentinhabers hergestellt 
wurde, mangels Beweises des Gegenteils als 
mittels des patentierten Verfahrens gewonnen 
gilt: 
a) wenn das mittels des patentierten Verfah

rens gewonnene Erzeugnis neu ist; 
b) wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit 

das gleiche Erzeugnis mittels des Verfah
rens hergestellt wurde und es dem Inhaber 
des Patents bei Aufwendung angemesse
ner Mühe nicht gelungen ist, das tatsäch
lich verwendete Verfahren festzustellen. 

2. Die Mitglieder sind befugt, festzulegen, daß 
die im Absatz 1 angegebene Beweislast dem 
angeblichen Verletzer auferlegt wird, wenn 
nur die in Iit. a genannte Bedingung erfüllt ist 
oder wenn nur die 1ll lit. b genannte 
Bedingung erfüllt ist. 

3. Bei der Beibringung des Beweises des 
Gegenteils werden die berechtigten Inter
essen der Beklagten am Schutz ihrer Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse berücksichtigt. 

6. ABSCHNITT: LAYOlIT-DESIGNS (TOPO
GRAPHIEN) INTEGRIERTER SCHALT

KREISE 

Artikel 35 

Verhältnis zum IPIC-Vertrag 

Die Mitglieder stimmen darin überein, gemäß 
den Artikeln 2 bis 7 (außer Artikel 6 Absatz 3), 
Artikel 12 und Artikel 16 Absatz 3 des Vertrags 
über den~ Schutz des geistigen Eigentums im 
Hinblick auf integrierte Schaltkreise' den Layout
Designs (Topographien) integrierter Schaltkreise 
(in diesem Abkommen "Layout-Designs" genannt) 
Schutz zu gewähren und darüber hinaus die 
nachstehenden Bestimmungen zu befolgen. 

Artikel 36 

Schutzi.ulifang 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 37 
Absatz 1 erachten die Mitglieder. folgende Hand
lungen, . wenn sie ohne Erlau,bnis des Rechtsin
habers 9) vorgenommen werden, für rechtswidrig: 

Einfuhr, Verkauf oder sonstiger gewerblicher 
Vertrieb eines geschützten Layout-Designs, eines 
integrierten Schaltkreises, in den ein geschütztes 

9) Der Begriff "Rechtsinhaber" in diesem Abschnitt ist 
als bedeutungsgleiCh mit dem im IPIe-Vertrag verwen
deten Begriff "Inhaber des Rechts" zu verstehen. 
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Layout-Design aufgenommen ist, oder eines 
Gegenstandes, in den ein derartiger integrierter 
Schaltkreis aufgenommen ist nur insoweit, als es 
weiterhin ein rechtswidrig nachgebildetes Layout
Design enthält. 

Artikel 37 

Haridlungen, die keiner Zustimmung des Rechtsin-
. habers bedürfen 

1. Unbeschadet des Artikels 36 betrachtet kein 
Mitglied die Ausübung einer der in jenem 
Artikel genannten Handlungen in bezug auf 
einen integrierten Schaltkreis, in den ein 
rechtswidrig nachgebildetes Layout-Design 
aufgenommen ist, oder einen Gegenstand, in 
den ein derartiger integrierter Schaltkreis 
aufgenommen ist, als rechtswidrig, wenn die 
Person, die diese Handlungen ausführte oder 
anordnete, beim Erwerb des integrierten 
Schaltkreises oder des Gegenstandes, in den 
ein derartiger integrierter Schaltkreis aufge
nommen ist, nicht wußte und vernünftiger
weise nicht wissen mußte, daß in ihn ein 
rechtswidrig nachgebildetes Layout-Design 
aufgenommen war. Die Mitglieder legen 
fest, daß diese Person nach dem Zeitpunkt, 
zu dem sie ausreichende Kenntnis davon 
erlangt hat, daß das Layout-Design rechts
widrig nachgebildet wurde, zwar alle genann
ten Handlungen in bezug auf die vorhande
nen oder vor diesem Zeitpunkt bestellten 
Bestände durchführen darf, aber an den 
Rechtsinhaber eine Summe entrichten muß, 
die einer angemessenen Lizenzgebühr, wie sie 
gemäß einem frei ausgehandelten Lizenz
vertrag über ein solches Layout-Design 
zahlbar wäre, entspricht. 

2. Die im Artikel 31 lit. abis k angeführten 
Bedingungen gelten sinngemäß hinsichtlich 
einer Zwangslizenz auf ein Layout-Design 
oder seiner Benutzung durch oder für die 
Regierung ohne Erlaubnis des Rechtsinha
bers. 

Artikel 38 

Schutzdauer 

1. In Mitgliedern, in denen die Eintragung als 
Voraussetzung des Schutzes erforderlich ist, 
endet die Schutzdauer für Layout-Designs 
nicht vor dem Ablauf eines Zeitraums von 
10 Jahren, gerechnet vom Anmeldetag oder 
von der ersten gewerblichen Verwertung an, 
wo auch immer auf der Welt sie stattfindet. 

2. In Mitgliedern, in denen die Eintragung als 
Voraussetzung des Schutzes nicht erforder
lich ist, werden Layout-Designs während 
einer Frist von nicht weniger als 10 Jahren, 
gerechnet vom Tag der ersten gewerblichen 
Verwertung an, wo auch immer auf der Welt 
sie stattfindet, geschützt. 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kann ein 
Mitglied vorsehen, daß der Schutz 15 Jahre 
nach der Schaffung des Layout-Design 
erlischt. 

7. ABSCHNITT: DER SCHUTZ NICHT 
OFFENGELEGTER INFORMATIONEN 

Artikel 39 

1. Bei der Sicherung eines wirksamen SchutZes 
gegen unlauteren Wettbewerb, so wie im 
Artikel 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft 
(1967) vorgesehen, schützen die Mitglieder 
nicht offengelegte Informationen nach Maß
gabe des Absatzes 2 und Regierungen oder 
Regierungsstellen vorgelegte Daten nach 
Maßgabe des Absatzes 3. 

2. Natürliche und juristische Personen haben die 
Möglichkeit, zu verhindern, daß Informatio
nen, die rechtmäßig unter ihrer Kontrolle 
stehen, ohne ihre Zustimmung auf eine 
Weise, die den anständigen Gepflogenheiten 
in Gewerbe und Handel zuwiderläuft 10), 
Dritten offengelegt, von diesen erworben 
oder benutzt werden, sofern diese Infor-
mationen: 
a) in dem Sinne geheim sind, daß sie 

entweder in ihrer Gesamtheit oder in der 
genauen Anordnung und Zusammenstel
lung ihrer Teile Personen in den Kreisen, 
die normalerweise mit den fraglichen 
Informationen zu tun haben, nicht all
gemein bekannt oder leicht zugänglich 
sind; . 

b) wirtschaftlichen Wert haben, weil sie 
geheim sind; und 

c) Gegenstand von unter den gegebenen 
Umständen angemessenen Geheimhal
tungsmaßnahmen seitens der Person, 
unter deren Kontrolle sie rechtmäßig 
stehen, waren. 

3. Mitglieder, in denen die Vorlage nicht 
offengelegter Test- oder sonstiger Daten, 
deren Erstellung beträchtliche Anstrengun
gen verursacht, Voraussetzung für die Markt
zulassung von pharmazeutischen und agro
chemischen Erzeugnissen ist, in denen neue 
chemische Stoffe verwendet werden, schützen 
diese Daten vor unlauterem gewerblichem 
Gebrauch. Darüber hinaus schützen die 
Mitglieder solche Daten vor Offenlegung, 
wenn diese nicht zum Schutze der Öffent
lichkeit notwendig ist, oder wenn nicht 

10) Im Sinne dieser Bescimmung·bede~tet "eine Weise, 
die den anständigen Gepflogenheiten In Gew~rbe un.d 
Handel zuwiderläuft" zumindest Gepflogenheiten wie 
etwa Vertragsbruch, Vertrauensbruch und Verleitung 
dazu und schließt den Erwerb nicht offengelegter 
Informationen durch Dritte ein, die wußten oder grob 
fahrlässig nicht wußten, daß solche Gepfloge.nheiten beim 
Erwerb eine Rolle spielten. 
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Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu
stellen, daß die Daten vor unlauterem 
gewerblichem Gebrauch geschützt werden. 

8. ABSCHNITT: BEKÄMPFUNG WETT
BEWERBSWIDRIGER PRAKTIKEN IN 

VERTRAGLICHEN LIZENZEN 

Artikel 40 

1. Die Mitglieder sind sich darin eInIg, daß 
gewisse Praktiken oder Bedingungen bei der 
Vergabe von Lizenzen für Rechte des 
geistigen Eigentums, die den Wettbewerb 
beschränken, nachteilige Auswirkungen auf 
den Handel haben und den Transfer und die 
Ve~breitung von Technologie behindern 
können. 

2. Die Bestimmungen dieses Abkommens hin
dern die Mitglieder nicht daran, in ihren 
Rechtsvorschriften Lizenzierungspraktiken 
und -bedingungen anzuführen, die in beson
deren, Fällen einen Mißbrauch von Rechten 
des geistigen Eigentums bilden und eine 
nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb 
im einschlägigen Markt haben können. Wie 
im Vorstehenden ausgeführt, kann ein Mit
glied im Einklang mit den sonstigen Bestim
mungen dieses Abkommens geeignete Maß
nahmen treffen, um unter Berücksichtigung 
seiner einschlägigen Gesetze und Verordnun
gen solche Praktiken, zu denen zum Beispiel 
Bedingungen für ausschließliche Rücklizen
zen, Bedingungen, die die Anfechtung der 
Rechtsgültigkeit und Lizenzvergabe im Paket 
mit Zwangswirkung verhindern, gehören, zu 
verbieten oder zu bekä'mpfen. 

3. Auf Ersuchen tritt ein Mitglied in Konsulta -
tionen mit einem anderen Mitglied ein, das 
Grund zur Annahme hat, daß der Eigentümer 
eines Rechts des geistigen Eigentums, der 
Angehöriger des Mitglieds ist, an das das 

. Ersuchen um Konsultationen gerichtet wurde, 
oder der dort seinen Wohnsitz hat, Praktiken 
ausübt, mit denen die den Gegenstand dieses 
Abschnitts betreffenden Gesetze und Verord
nungen des ersuchenden Mitglieds verletzt 
werden, und das die Einhaltung dieser 
Rechtsvorschriften unbeschadet eines recht
lich zulässigen Vorgehens und unbeschadet der 
vollständigen Freiheit der letztlichen Entschei
dung durch das eine oder andere Mitglied 
wünscht. Das angesprochene Mitglied gewährt 
dem ersuchenden Mitglied eine umfassende 
und wohlwollende Prüfung und bietet ange
messene Gelegenheit für solche Konsultatio
nen; es arbeitet in der Weise zusammen, daß es 
öffentlich verfügbare, nichtvertrauliche Infor
mationen, die für die fragliche Angelegenheit 
von Bedeutung sind, sowie andere, dem 
Mitglied zugängliche Informationen zur Ver
fügung' stellt, vorbehaltlich innerstaatlicher 

Rechtsvorschriften und des Abschlusses beide 
Seiten zufriedenstellender Vereinbarungen 
über die Wahrung ihrer Vertraulichkeit durch 
das ersuchende Mitglied. 

4. Einem Mitglied, dessen Angehörige oder auf 
seinem Gebiet ansässige Personen durch ein 
Verfahren in einem anderen Mitglied wegen 
einer angeblichen Verletzung der Gesetze 
und Verordnungen dieses anderen Mitglieds 
in bezug auf den Gegenstand dieses 
Abschnitts betroffen sind, wird auf Ersuchen 
Gelegenheit zu Konsultationen durch das 
andere Mitglied unter den im Absatz 3 
angeführten Bedingungen gegeben. 

III. TEIL 

DURCHSETZUNG DER RECHTE AN 
GEISTIGEM EIGENTUM 

1. ABSCHNITT: ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 41 

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß die in 
diesem Teil angeführten Verfahren zur 
Rechtsdurchsetzung in ihrem Recht vorge
sehen werden, um ein wirksames Vorgehen 
gegen jedwede Verletzung von unter dieses 
Abkommen fallenden Rechten des geistigen 
Eigentums einschließlich rascher Abhilfemaß
nahmen zur Verhinderung von Verletzungs
handlungen und Abhilfemaßnahmen zur 
Abschreckung von weiteren V erletzungshand~ 
lungen zu ermöglichen. Diese Verfahren 
werden so angewendet, daß die Errichtung 
von Schranken für den rechtmäßigen Handel 
vermieden. wird und die Gewähr gegen ihren 
Mißbrauch gegeben ist. 

2. Die Verfahren zur Durchsetzung der Rechten 
des geistigen Eigentums müssen gerecht und 
objektiv sein. Sie dürfen nicht unnötig 
kompliziert oder kostenaufwendig sein oder 
unangemessene Fristen oder ungerechtfertigte 
Verzögerungen mit sich bringen. 

3. Sachentscheidungen werden begründet un~ 
vorzugsweise schriftlich ausgefertigt. Sie 
werden zumindest den Verfahrensparteien 
unverzüglich zur Verfügung gestellt. Sach
entscheidungen stützen sich nur auf Beweis
material, zu welchem den Parteien Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben wurde. 

4. Die Verfahrensparteien erhalten Gelegenheit 
zur Nachprüfung von Endentscheidungen der 
Verwaltungsbehörden durch eine Justizbehör
de und, unbeschadet der Zuständigkeitsbe
stimmungen . im innerstaatlichen Recht des 
Mitglieds in bezug auf die Bedeutung eines 
Falles, zumindest auch der rechtlichen Aspekte 
erstinstanzlicher Sachentscheidungen der 
Gerichte. Es' besteht jedoch keine Verpflich
tung, eine Gelegenheit zur Nachprüfung von 
Freisprüchen in Strafverfahren vorzusehen. 
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5. Es besteht Einverständnis, daß mit diesem 
Teil keine Verpflichtung geschaffen wird, ein 
gerichtliches System für die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums getrennt von 
dem für die Durchsetzung des Rechts im 
allgemeinen zu errichten; auch hat er keinen 
Einfluß auf die Fähigkeit der Mitglieder, ihr 
Recht generell durchzusetzen., Durch die 
Bestimmungen dieses Teils entsteht keine 
Verpflichtung hinsichtlich der Auf teilung von 
Ressourcen zwischen der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums und der 
Durchsetzung des Rechts im allgemeinen. 

2. ABSCHNITT: ZIVIL- UND VER
WALTUNGSRECHTLICHE VERFAHREN 

UND ABHILFEMASSNAHMEN 

Artikel 42 

Gerechte und objektive Verfahren 

Die Mitglieder stellen den Rechtsinhabern ") 
zivilprozessuale Verfahren für die Durchsetzung 
aller unter dieses Abkommen fallenden Rechte des 
geistigen Eigentums zur Verfügung. Die Gegen
partei hat das Recht auf rechtzeitige schriftliche 
Benachrichtigung, die genügend Einzelheiten ein
schließlich der Anspruchsgrundlage enthält. Den 
Parteien wird gestattet, sich durch einen unab
hängigen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, und im 
Verfahren darf keine unzumutbare Belastung 
hinsichtlich der Notwendigkeit des persönlichen 
Erscheinens gefordert werden. Alle Parteien 
solcher Verfahren sind berechtigt, ihre Ansprüche 
zu begründen und alle 'einschlägigen Beweismittel 
vorzulegen. Das Verfahren sieht Mittel und Wege 
vor, um vertrauliche Informationen zu kennzeich
nen und zu schützen, sofern dies nicht bestehenden 
verfassungsrechtlichen Erfordernissen zuwiderlau
fen würde. 

Artikel 43 

Beweismittel 

1. Hat eme Partei in angemessener Weise 
verfügbare Beweismittel zur Unterstützung 
ihrer Ansprüche vorgelegt und Beweismittel 
zur Begründung ihrer Ansprüche, die sich in 
der Verfügungsgewalt der gegnerischen Par
tei befinden, im einzelnen angegeben, sind die 
Justizbehörden befugt, anzuordnen, daß diese 
Beweismittel von der gegnerischen Partei 
vorgelegt werden, vorbehaltlich von Bedin
gungen, mit denen der Schutz vertraulicher 
Informationen gesichert wird. 

") Im Sinne dieses Teils schli~ßt der Begriff 
"RechtSinhaber" auch Verbände und Vereine ein, die 
einen gesetzlichen Status haben, auf Grund dessen sie 
solche Rechte geltend machen können. 

2. Verweigert eine Verfahrenspartei absichtlich 
und ohne triftige Gründe den Zugang zu 
notwendigen' Informationen oder legt sie 
diese nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist vor oder behindert sie ein Verfahren 
zur Durchsetzung eines Rechts wesentlich, 
kann ein Mitglied die Justizbehörden ermäch
tigen, bejahende oder verneinende vorläufige 
und endgültige Feststellungen zu treffen, 
vorbehaltlich der Einräumung einer Gelegen
heit für die Parteien,' sich zu dem Vorbringen 
oder den Beweismitteln auf der Grundlage' 
der ihnen vorgelegten Informationen, ein
schließlich der Klageschrift oder des V orbrin
gens der durch die Verweigerilng des 
Zugangs zu den Informationen beschwerten 
Partei, zu äußern. 

Artikel. 44 

Gerichtliche Anordnungen . 

1. Die Justizbehörden sind befugt, eine Partei 
anzuweisen, von einer Verletzung Abstand zu 
nehmen, unter anderem um zu verhindern, 
daß eingeführte Waren, mit denen ein Recht 
des geistigen Eigentums verletzt wird, unmit
telbar nach der Zollabfertigung dieser Waren 
in den Handel gelangen. Die Mitglieder sind 
nicht verpflichtet, diese Befugnisse auch in 
bezug auf einen geschützten Gegenstand zu 
gewähren, der von einer Person erworben 
oder bestellt wurde, bevor sie wußte oder 
vernünftigerweise hätte wissen müssen, daß 
der Handel mit diesem Gegenstand die 
Verletzung eines Rechts des 'geistigen Eigen
tums nach sich ziehen würde. 

2. Unbeschadet der anderen Bestimmungen 
dieses Teils und unter der V orailssetzung, 
daß die Bestimmungen des II. Teils, in denen 
es im besonderen um die Benutzung durch 
Regierungen oder durch dazu ermächtigte 
Dritte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers 
geht, eingehalten werden, sind die Mitglieder 
befugt, die gegen eine solche Benutzung zur 
Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen auf 
die Zahlung einer Vergütung gemäß Arti
kel 31' lit. h zu beschränken. In anderen 
Fällen finden die in diesem Teil festgelegten 

. Abhilfemaßnahmen Anwendung, oder es sind 
dann, wenn diese Abhilfemaßnahmen nicht im 
Einklang mit dem Recht eines Mitglieds 
stehen, Feststellungsurteile und angemessene 
Entschädigung vorzusehen. 

Artikel 45 

Schadenersatz 

1. Die Justizbehörden sind befugt, den Verletzer 
anzuweisen,. dem Inhaber des Rechts als 
Ausgleich . angemessenen Schadenersatz für 
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den Schaden zu leisten, den der Rechtsin
haber auf Grund einer Verletzung seines 
Rechts des geistigen Eigentums durch einen 
Verletzer, der wußte oder vernünftigerweise 
hätte wissen müssen, daß er eine Verletzungs
handlung begangen hat, erlitten hat. 

2. Die Justizbehörden sind ferner befugt, den 
Verletzer anzuweisen, dem Inhaber des 
Rechts die Kosten zu erstatten, zu denen 
auch angemessene Anwaltsgebühren gehören 
können. Gegebenenfalls können die Mitglie
der die Justizbehörden ermächtigen, die 
Erstattung der Gewinne bzw. den Ersatz 
des zuvor ermittelten Schadens selbst dann 
anzuordnen, wenn der Verletzer nicht wußte 
oder nicht vernünftigerweise hätte wissen 
mÜssen, daß er eine Verletzungshandlung 
begangen hat. 

Artikel 46 

Sonstige AbhiHemaßnahmen 

Um wirksam von Verletzungen abzuschrecken, 
sind die Justizbehörden befugt, anzuordnen, über 
Waren, die nach ihren Feststellungen ein Recht 
verletzen, ohne Ersatz irgendwelcher Art außerhalb 
der Handelswege so zu verfügen, daß dem 
Rechtsinhaber kein Schaden entstehen kann, oder 
sie zu vernichten, sofern dies nicht bestehenden 
verfassungsrechtlichen Erfordernissen zuwiderlau
fen würde. Die Justizbehörden sind ferner befugt, 
anzuordnen; über Materialien und Werkzeuge, die 
vorwiegend Zur Schaffung der rechtsverletzenden 
Waren verwendet wurden, ohne Ersatz irgend
welcher Art außerhalb des Handels so zu verfügen, 
daß die Gefahr weiterer Verletzungen möglichst 
gering gehalten wird. Bei der Prüfung solcher 
Anträge sind die Notwendigkeit eines angemesse
nen Verhältnisses zwischen der Schwere der 
Verletzung und den angeordneten Abhilfemaßnah
men sowie die . Interessen· Dritter zu berück
sichtigen. Bei gefälschten Markenerzeugnissen 
reicht die einfache Entfernung der rechtswidrig 
angebrachten Marke nur in Ausnahmefällen aus, 
um eine Freigabe der Waren in den Handel zu 
gestatten. 

Artikel 47 

Recht auf Auskunft 

Die Mitglieder können vorsehen, daß die 
Justizbehörden befugt sind, den Verletzer anzu
weisen, den Rechtsinhaber von der Identität 
Dritter, .die an der Herstellung und am Vertrieb 
der verletzenden Waren oder Dienstleistungen 
beteiligt waren, und von ihren Vertriebswegen in 
Kenntnis zu setzen, sofern dies nicht unverhältnis
mäßig im Vergleichzur Schwere der Verletzung 
wäre. 

Artikel 48 

Entschädigung des Antragsgegners 

1. Die Justizbehörden sind befugt, eine Partei, 
auf deren Antrag Maßnahmen getroffen 
wurden und die Verfahren zur Durchsetzung 
mißbräuchlich benutzt hat, anzuweisen, einer 
zu Unrecht mit einer Verfügung oder einem 
Verbot belegten Partei angemessenen Ersatz 
für den durch einen solchen Mißbrauch 
erlittenen Schaden zu leisten. Die Justiz
behörden sind ferner befugt, den Antragstel
ler anzuweisen, dem Antragsgegner die 
Kosten zu erstatten, zu denen auch angemes
sene Anwaltsgebühren gehören können. 

2. In bezug auf die Anwendung von Rechtsvor
schriften über den Schutz oder die Durch
setzung der Rechte des geistigen Eigentums 
befreien die Mitglieder sowohl Behörden als 
auch Beamte nur dann von der Haftung, 
wenn ihre Handlungen bei der Anwendung 
dieser Rechtsvorschriften in gutem Glauben 
entweder vorgenommen wurden oder beab
sichtigt waren. 

Artikel 49 

Verwaltungsrechtliche Verfahren 

Soweit eine zivilrechtliche Abhilfemaßnahme als 
Ergebnis von verwaltungsrechtlichen Sachentschei
dungen angeordnet werden kann, entsprechen 
diese Verfahren, im wesentlichen den in diesem 
Abschnitt dargelegten Grundsätzen. 

3. ABSCHNIIT: EINSTWEILIGE 
MASSNAHMEN 

Artikel 50 

1. Die Justizbehörden sind befugt, unverzügliche 
und wirksame einstweilige Maßnahmen 
anzuordnen: 
a) um die Verletzung eines Rechts des 

geistigen Eigentums zu verhindern, und 
insbesondere, um zu verhindern, daß 
Waren, einschließlich eingeführter 
Waren, unmittelbar nach der Zollabferti
gung in die innerhalb ihres Zuständig
keitsbereichs liegenden Handelswege 
gelangen; 

b) um einschlägige Beweise im Zusammen
. hang mit der behaupteten Verletzung zu 
sichern. 

2. Die Justizbehörden sind befugt, falls erforder
lich, einstweilige Maßnahmen ohne Anhörung 
der anderen Partei zu treffen, insbesondere 
dann, wenn durch eine Verzögerung dem 
Inhaber des Rechts wahrscheinlich ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden entsteht oder 
wenn nachweislich die Gefahr besteht; daß 
Beweismaterial vernichtet wird. 
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3. Die Justizbehörden sind befugt, den Antrag
steller aufzufordern, soweit zumutbar alle 
Beweismittel vorzulegen, um sich mit aus-

,reichender Sicherheit davon überzeugen zu 
können, daß der Antragsteller der Inhaber 
des Rechts ist und daß das Recht des 
Antragstellers verletzt wird oder :daß eine 
solche Verletzung droht, und den Antrag

. steiler anzuweisen,. eine Kaution zustellen 

. oder: eine entsprechende Sicherheit zu leisten, 
die ausreicht, um den Antraggegner zu 
schützen und einem Mißbrauch vorzubeu
gen. 

4. Wenn einstweilige Maßnahmen ohne Anhö
rung der anderen Partei getroffen wurden, 
sind die betroffenen Parteien spätestens 
unverzüglich nach der Durchführung der 
Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen. 
Auf Antrag des Antraggegners findet eine 
Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme 
einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer 
angemessenen Frist nach der Mitteilung der 
Maßnahmen zu entscheiden, ob diese abge
ändert, widerrufen oder bestätigt werden 
sollen. 

5. Der Antragsteller kann aufgefordert werden, 
weitere Informationen vorzulegen, die für die 
Identifizierung der betreffenden Waren durch 
die Behörde" die die einstweiligen Maß-
nahmen durchführt, notwendig sind. . 

6. Unbeschadet des Absatzes 4 werden auf 
Grund der Absätze 1 und 2 getroffene 
einstweilige Maßnahmen auf Antrag des 
Antragsgegners widerrufen oder auf andere 
Weise außer Kraft gesetzt, wenn das 
Verfahren, das zu einer Sachentscheidung 
führt, nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist eingeleitet wird, die entweder von der 
die Maßnahme anordnenden Justizbehörde 
festgelegt wird, sofern dies nach dem 
innerstaatlichen Recht des Mitglieds zulässig 
ist, oder, wenn es nicht zu einer solchen 
Festlegung kommt, 20 Arbeitstage oder 31 
Kalendertage, wobei der längere der beiden 
Zeiträume gilt, nicht überschreitet. 

7. Werden einstweilige Maßnahmen widerrufen 
oder werden sie auf Grund einer Handlung 
oder Unterlassung des Antragstellers hinfällig 
oder wird in der Folge festgestellt, daß keine 
Verletzung oder drohende Verletzung eines 
Rechts des geistigen Eigentums vorlag, so 
sind die Justizbehörden befugt, auf Antrag 
des Antragsgegners den Antragsteller anzu
weisen, dem Antragsgegner angemessenen 
Ersatz für den durch diese Maßnahme 
entstandenen Schaden zu leisten. 

8. Soweit einstweilige Maßnahmen auf Grund 
verwaltungsrechtlicher Verfahren angeordnet 
werden können, entsprechen diese Verfahren 
im wesentlichen den in diesem Abschnitt 
dargelegten Grundsätzen. 

4. ABSCHNITI: BESONDERE ERFORDER
NISSE IM HINBLICK AUF MASSNAHMEN 

AN DEN GRENZEN 12) 

Artikel 51 

Aussetzung der Freigabe' durch die .zollbehörden 

Die ,Mitglieder sehen gemäß den nachstehenden 
Bestimmungen Verfahl,"en 13) vor, mit denen ein 
Rechtsinhaber, der triftige GJ,"Ünde für den 
Verdacht hat, daß es zu der Einfuhr von 
nachgeahmten Mad~enerzeugnissen oder nachge
ahmten urheberrechtlich geschützten. Waren 14) 
kommen kann, in die Lage versetzt wird, bei den 
zuständigen Geric:hts- oder Verwaltungs behörden 
schriftlich zu beantragen, daß die Zollbehörden die 
Abfertigung dieser Erzeugnisse in den" freien 
Verkehr aussetzen. Die Mitglieder können vor
sehen, daß ein solcher Antrag auch in bezug auf 
Waren gestellt werden kann, bei denen es um 
andere Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums geht, sofern die Erfordernisse dieses 
Abschnitts beachtet werden. Die Mitglieder können 
ferner entsprechende V erfahren betreffend die 
Aussetzung der Freigabe von für die Ausfuhr aus 
ihren Gebieten bestimmten Waren durch die 
Zollbehörden vorsehen. . 

Artikel 52 

Antrag 

Einem Rechtsinhaber, der die im Artikel 51 
angeführten Verfahren in Gang bringt, wird zur 
Auflage gemacht, angemessene Beweise vorzule
gen, um die zuständigen Behörden davon zu 
überzeugen, daß nach Maßgabe des Rechts des 

12) Hat ein Mitglied im wesentlichen alle Kontrollen 
über den Verkehr von Waren über seine Grenze mit 
einem anderen Mitglied, mit dem es Teil einer Zollunion 
bildet, abgebaut, so braucht es die Bestimmungen dieses 
Abschnitts an der betreffenden Grenze nicht anzuwen
den. 

13) Es besteht Einverständnis, daß keine Verpflichtung 
besteht, solche Verfahren auf die Einfuhr von Waren 
anzuwenden, die in einem anderen Land vom Rechtsin
haber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr 
gebracht wurden, und auch nicht auf Transitwaren. 

14) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet: 
a) »nachgeahmte Markenerzeugnisse" Waren ein

schließlich ihrer Verpackung, die unbefugt eine 
Marke tragen, die mit einer rechtsgültig rur 
solche Waren eingetragenen Marke identisch ist 
oder die sich nicht in ihren wesentlichen 
Merkmalen von einer solchen Marke unter
scheiden läßt, und die dadurch nach Maßgabe 
des Rechts des Einfuhrlandes die Rechte des 
Inhabers der betreffenden Marke verletzen; 

b) "nachgeahmte urheberrechtlich geschützteWa
ren" Waren, die ohne Zustimmung des Rechts
inhabers oder der vom Rechtsinhaber im Lande 
der Erzeugung ordnungsgemäß bevollmächtig
ten Person hergestellte Nachahmungen sind und 
die unmittelbar oder mittelbar von einem 
Gegenstand gemacht wurden, dessen N achah
mung die Verletzung eines Urheberrechts oder 
eines verwandten Rechts nach Maßgabe des 
Rechts des Einfuhrlandes dargestellt hätte. 

" 
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Einfuhrlandes auf den ersten Blick eine Verletzung 
des Rechts des geistigen Eigentums des Rechtsin
habers vorliegt, sowie eine hinlänglich ins einzelne 
gehende Beschreibung der Waren, um sie für die 
Zollbehörden leicht erkennbar zu machen. Die 
zuständigen Behörden setzen innerhalb einer 
angemessenen Frist den Antragsteller davon in 
Kenntnis, ob sie den Antrag angenommen haben, 
und davon, innerhalb welchen Zeitraums die 
Zollbehörden Maßnahmen treffen werden, sofern 
dieser von den zuständigen Behörden festgelegt 
worden ist. 

Artikel 53 

Kaution oder entsprechende Sicherheitsleistung 

1. Die zuständigen Behörden sind befugt, den 
Antragsteller aufzufordern, eine Kaution oder 
eine entsprechende Sicherheit zu leisten, die 
ausreicht, um den Antragsgegner und die 
zuständigen Behörden zu schützen und einem 
Mißbrauch vorzubeugen. Eine solche Kaution 
oder entsprechende Sicherheitsleistung darf 
nicht in unangemessener Weise davon 
abschrecken, auf diese Verfahren zurück
zugreifen. 

2. Wenn in Anwendung der Bestimmungen 
dieses Abschnitts von den Zollbehörden auf 
der Grundlage einer nicht von einer Justiz
behörde oder sonstigen unabhängigen Behör
de getroffenen Entscheidung die Abfertigung 
von Waren, in denen gewerbliche Muster, 
Patente, Layout-Designs oder nicht offenge
legte Informationen verwendet sind, in den 
freien Verkehr ausgesetzt wurde, und wenn 
die im Artikel 55 festgelegte Frist verstrichen 
ist, ohne daß von der ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Behörde eine einstweilige 
Anordnung erlassen wurde, und sofern alle 
anderen Einfuhrvoraussetzungen erfüllt sind, 
haben Eigentümer, Importeur oder Empfän
ger solcher Waren das Recht auf deren 
Freigabe nach Leistung einer Sicherheit in 
Höhe eines Betrags, der zum Schutze des 
Rechtsinhabers vor einer Verletzung aus
reicht. Die Leistung einer solchen Sicherheit 
beeinträchtigt nicht den Rückgriff auf andere 
Abhilfemaßnahmen durch den Rechtsinhaber, 
wobei davon ausgegangen wird, daß die 
Sicherheit freigegeben wird, wenn der Rechts
inhaber nicht innerhalb angemessener Frist 
seinen Anspruch weiter verfolgt. 

Artikel 54 

Mitteilung der Aussetzung 

Der Importeur und der Antragsteller werden 
umgehend von der Aussetzung der Feigabe von 
Waren gemäI} Artikel 51 in Kenntnis gesetzt. 

Artikel 55 

Dauer der Aussetzung 

Wenn innerhalb einer Frist von nicht mehr als 10 
Arbeitstagen nach der Mitteilung der Aussetzung 
an den Antragsteller die Zollbehörden nicht davon 
in Kenntnis gesetzt worden sind, daß ein zu einer 
Sachentscheidung führendes Verfahren von einer 
anderen Partei als dem Antragsgegner in Gang 
gesetzt worden ist oder daß die ordnungsgemäß 
bevollmächtigte .Behörde einstweilige Maßnahmen 
getroffen hat, um die Aussetzung der Freigabe der 
Waren zu verlängern, sind die Waren freizugeben, 
sofern alle anderen Voraussetzungen für die 
Einfuhr oder Ausfuhr erfüllt, sind; gegebenenfalls 
kann diese Frist um weitere 10 Arbeitstage 
verlängert werden. Wenn ein zu einer Sach
entscheidung führendes Verfahren eingeleitet wor
den ist, findet auf Antrag des Antragsgegners eine 
Prüfung, die das Recht Zur Stellungnahme 
einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer 
angemessenen Frist zu entscheiden, ob diese 
Maßnahmen geändert, widerrufen oder bestätigt 
werden sollen. Unbeschadet der vorstehenden 
Bestimmungen findet Artikel 50 Absatz 6 Anwen
dung, wenn die Aussetzung der Freigabe von 
Waren nach Maßgabe einer einstweiligen gericht
lichen Maßnahme durchgeführt oder fortgeführt 
wird. 

Artikel 56 

Entschädigung des Importeurs und des Eigentümers 
der Waren 

Die zuständigen Behörden sind befugt, dem 
Antragsteller aufzuerlegen, dem Importeur, dem 
Empfänger und dem Eigentümer der Waren 
angemessenen Ersatz für alle Schäden zu leisten, 
die sie auf Grund der unrechtmäßigen Zurück
haltung von Waren oder auf Grund der Zurück
haltung von gemäß Artikel 55 freigegebenen 
Waren erlitten haben. 

Artikel 57 

Recht auf Besichtigung und Auskunft 

Unbeschadet des Schutzes vertraulicher Aus
künfte ermächtigen die Mitglieder die zuständigen 
Behörden, dem Rechtsinhaber ausreichend Gele
genheit zu bieten, die von den Zollbehörden 
zurückgehaltenen Waren besichtigen zu lassen, 
um seine Ansprüche begründen zu können. Die 
zuständigen Behörden haben ferner die Befugnis, 
dem Importeur entsprechend Gelegenheit zu 
bieten, solche Waren besichtigen zu lassen. Ist 
eine positive Sachentscheidung ergangen, können 
die Mitglieder die zuständigen Behörden ermäch
tigen, dem Rechtsinhaber Namen und Anschriften 
des Versenders, des Importeurs und des Empfän
gers und die Menge der fraglichen Waren 
mitzuteilen. 
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Artikel 58 

Vorgehen von Amts wegen 

Wenn Mitglieder die zuständigen Behörden 
anweisen, aus eigener Initiative tätig zu werden 
und die Freigabe von Waren auszusetzen, wobei 
ihnen ein prima-facie-Beweis für eine Verletzung 
eines Rechts des geistigen Eigentums vorliegt: 

a) dürfen die zuständigen Behörden jederzeit 
vom Rechtsinhaber Informationen einholen, 
die ihnen bei der Ausübung ihrer Befugnisse 
helfen können; 

b) werden Imponeur und Rechtsinhaber unver
züglich von der Aussetzung in Kenntnis 
gesetzt. Hat der Imponeur bei den zustän
digen Behörden ein Rechtsmittel gegen . die 
Aussetzung eingelegt, unterliegt die Aus
setzung sinngemäß den im Artikel 55 fest
gelegten Bedingungen; 

c) befreien die Mitglieder sowohl Behörden als 
auch Beamte nur dann von der Haftung, 
wenn ihre Handlungen im guten Glauben 
entweder vorgenommen wurden oder beab
sichtigt waren. 

Artikel 59 

Abhilfemaßnahmen 

Unbeschadet anderer Klagerechte des Rechtsin
habers und vorbehaltlich des Rechts des Antrags
gegners, die überprüfung durch eine Justizbehörde 
zu beantragen, sind die zuständigen B~hörden 
befugt, die Vernichtung oder Beseitigung der 
verletzenden Waren gemäß den im Artikel 46 
angefühnen Grundsätzen anzuordnen. In bezug 
auf gefälschte Markenerzeugnisse gestatten die 
Behörden die Wiederausfuhr der verletzenden 
Waren in unverändenem Zustand nicht und 
unterwerfen sie nur unter besonderen Umständen 
einem anderen Zollverfahren. 

Artikel 60 

Einfuhren von geringen Mengen 

Die Mitglieder sind befugt, kleine nicht für den 
Handel bestimmte Mengen von Waren, die sich im 
persönlichen Gepäck von Reisenden oder in 
Kleinsendungen befinden, von der Anwendung 
der vorstehenden Bestimmungen auszunehmen. 

5. ABSCHNITT: STRAFVERFAHREN 

Artikel 61 

Die Mitglieder sehen Strafverfahren und Strafen 
vor, die zumindest bei gewerbsmäßig vorsätzlicher 
Fälschung von Markenerzeugnissen oder gewerbs
mäßig vorsätzlicher Nachahmung urheberrechtlich 
geschützter Waren Anwendung finden. Die vorge
sehenen Abhilfemaßnahmen umfassen Haft und/ 
oder Geldstrafen, die ausreichen, um abschreckend 
zu wirken, und dem Strafmaß entsprechen, das auf 

entsprechend schwere Straftaten anwendbar ist. 
Gegebenenfalls umfassen die vorzusehenden Abhil
femaßnahmen auch die Beschlagnahme, den Ver
fall und die Vernichtung der verletzenden Waren 
und aller Materialien und Werkzeuge, die 
vorwiegend dazu verwendet wurden, die Straftat 
zu begehen. Die Mitglieder können Strafverfahren 
und Strafen für andere Fälle der Verletzung der 
Rechte des geistigen Eigentums vorsehen, insbe
sondere wenn die Handlungen vorsätzlich und 
gewerbsmäßig begangen werden. 

IV. TEIL 

ERWERB UND AUFRECHTERHALTUNG 
DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

UND DAMIT IM ZUSAMMENHANG 
STEHENDE PARTElENVERFAHREN 

Artikel 62 

1. Die Mitglieder sind befugt, als Voraussetzung 
für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung 
der in den Abschnitten 2 bis 6 des 11. Teils 
vorges,ehenen Rechte des geistigen Eigentums 
die Beachtung angemessener Verfahren und 
Formalitäten vorzuschreiben. Solche Verfah
ren und Formalitäten müssen mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens im. Ein
klang stehen. 

2. Wenn der Erwerb eines Rechts des geistigen 
Eigentums die Eneilung oder Eintragung des 
Rechts voraussetzt, stellen die Mitglieder 
sicher, daß vorbehaltlich der Erfüllung der 
materiellrechtlichen Bedingungen für den 
Erwerb des Rechts die Verfahren für die 

. Eneilung oder Eintragung die Eneilung oder 
Eintragung innerhalb einer angemessenen 
Frist möglich machen, um eine ungerechtfer
tigte Verkürzung der Schutzfrist zu vermei
den. 

3. Anikel 4 der Pariser V erbands~bereinkunft 
findet sinngemäß auf Dienstleistungsmarken 
Anwendung. 

4. Die Verfahren betreffend den Erwerb oder 
die Aufrechterhaltung der Rechte des gei
stigen Eigentums und, sofern im innerstaatli
chen Recht eines Mitglieds solche Verfahren 
vorgesehen sind, der Widerruf im Verwal
tungswege und Paneienverfahren wie zum 
Beispiel Einspruch, Widerruf und Löschung, 
unterliegen den im Artikel 41 Absätze 2 und 
3 dargelegten allgemeinen Grundsätzen. 

5. Im Verwaltungswege erlassene Endentschei
dungen in einem der im Absatz 4 angefühnen 
Verfahren unterliegen der Nachprüfung 
durch ein Justiz- oder eine justiz ähnliche 
Behörde. Es besteht jedoch keine Verpflich
tung' die Gelegenheit zu einer solchen 
überprüfung von Entscheidungen in Fällen 
eines erfolglosen Einspruchs oder eines. 
erfolglosen Widerrufs im Verwaltungswege 
vorzusehen, sofern die Gründe für solche 
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Verfahren Gegenstand von Nichtigkeitsver
fahren sein können. 

V. TEIL 

STREITVERHüTUNG UND STREIT
BEILEGUNG 

Artikel 63 

Transparenz 

1. Die Gesetze und Verordnungen sowie die 
allgemein anwendbaren gerichtlichen End
entscheidungen und Verwaltungsverfügun
gen, die in einem Mitglied in bezug auf den 
Gegenstand dieses Abkommens (die Verfüg
barkeit, den Umfang, den Erwerb und die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums sowie die Verhütung ihres Miß
brauchs) rechtswirksam geworden sind, wer
den in einer Landessprache veröffentlicht 
oder, wenn eine solche Veröffentlichung 
nicht durchführbar ist, auf eine Art und 
Weise öffentlich zugänglich gemacht, die es 
Regierungen und Rechtsinhabern ermöglicht, 
sich damit vertraut zu machen. Zwischen der 
Regierung oder einer Regierungsbehörde 
eines Mitglieds und der Regierung oder 
einer Regierungsbehörde eines anderen Mit
glieds in Kraft befindliche Abkommen über 
den Gegenstand dieses Abkommens werden 
gleichfalls veröffentlicht. 

2. Die Mitglieder notifizieren dem Rat für 
TRIPS die im Absatz 1 genannten Gesetze 
und Verordnungen, um den Rat bei seiner 
Überprüfung der Durchführung dieses 
Abkommens zu unterstützen. Der Rat ver
sucht, die im Zusammenhang mit der Erfül
lung dieser Pflicht entstehende Belastung der 
Mitglieder möglichst gering zu halten und 
kann beschließen, auf die Verpflichtung zur 
Notifizierung dieser Gesetze und Verordnun
gen unmittelbar an den Rat zu verzichten, 
wenn Konsultationen mit der WIPO über die 
Einrichtung eines gemeinsamen Registers 
dieser Gesetze und Verordnungen erfolgreich 
sind. In diesem Zusammenhang berücksichtigt 
der Rat auch die im Hinblick auf die 
Notifizierung erforderlichen Maßnahmen, 
die sich in Erfüllung der aus diesem 
Abkommen erwachsenden Verpflichtungen 
aus den Bestimmungen des Artikels 6ter der 
Pariser Verbandsübereinkunft (1967) ergeben. 

3. Jedes Mitglied ist bereit, in Beantwortung 
eines schriftlichen Ersuchens eines anderen 
Mitglieds die im Absatz 1 angeführten Infor
mationen zur Verfügung zu stellen. Ein 
Mitglied, das Grund zur Annahme hat, daß 
eine konkrete gerichtliche Entscheidung 'oder 
Verwaltungsverfügung oder bilaterale Verein
barung auf dem Gebiet der Rechte des 
geistigen Eigentums seine Rechte gemäß 
diesem Abkommen berührt, kann auch 

schriftlich darum ersuchen, Zugang zu 
solchen Entscheidungen oder Verwaltungs
verfügungen oder bilateralen Vereinbarungen 
zu bekommen oder davon im einzelnen 
hinlänglich in Kenntnis gesetzt zu werden. 

4. Durch die Bestimmungen der Absätze 1, '2 
und 3 werden die Mitglieder nicht verpflich
tet, vertrauliche Informationen offenzulegen, 
wenn· dies die Durchsetzung der Gesetze 
behindern oder dem öffentlichen Interesse in 
sonstiger Weise zuwiderlaufen oder den 
legitimen kommerziellen Interessen bestimm
ter öffentlicher oder privater Unternehmen 
schaden würde. 

Artikel 64 

Streitbeilegung 

1. Die Bestimmungen der Artikel XXII und 
XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die 
Vereinbarung über Streitbeilegung, finden auf 
Konsultationen und die Streitbeilegung nach 
Maßgabe dieses Abkommens Anwendung, 
sofern hierin nicht bestimmte Ausnahmen 
vorgesehen sind. 

2. Der Absatz 1 lit. bund c des Artikels XXIII 
des GATT 1994 findet während eines Zeit
raums von fünf Jahren gerechnet vom Tag 
des Inkrafttretens des WTO-Abkommens an 
keine Anwendung auf die Streitbeilegung 
nach Maßgabe dieses Abkommens. 

3. Während des im Absatz 2 genannten Zeit
raums untersucht der Rat für TRIPS den 
Umfang und die Modalitäten für Beschwer
den der im Absatz 1 lit. bund c des 
Artikels XXIII des GATT 1994 vorgesehec 

nen Art, die nach Maßgabe dieses Abkom
mens erhoben werden, und legt seine 
Empfehlungen der Ministerkonferenz zur 
Genehmigung vor. Beschlüsse der Minister
konferenz, diese Empfehlungen zu genehmi
gen oder den im Absatz 2 genannten Zeit
raum zu verlängern, können nur im Konsens
verfahren getroffen werden, und die geneh
migten Empfehlungen werden für alle 
Mitglieder ohne weiteres formelles Annah
meverfahren rechtswirksam. 

VI. TEIL 

ÜBERGANGSVEREINBARUNGEN 

Artikel 65 

Übergangsvereinbarungen 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absät
ze 2, 3 und 4 ist kein Mitglied verpflichtet, 
die Bestimmungen dieses Abkommens vor 
Ablauf einer allgemeinen Frist von einem Jahr 
nach dem Tag des Inkrafttretens des WTO
Abkommens anzuwenden. 

2. Ein Entwicklungsland-Mitglied ist berechtigt, 
die Anwendung der Bestimmungen dieses 
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Abkommens, mit Ausnahme der Artikel 3, 4 
und 5, um eine weitere Frist von vier Jahren 
ab dem im Absatz 1 festgelegten Tag 
aufzuschieben. 

3. Andere Mitglieder, die sich im übergang von 
einer zentralen Planwirtschaft zu einer freien 
Marktwirtschaft befinden und die im Begriffe 
sind, eine Strukturreform ihres Systems des 
geistigen Eigentums durchzuführen und bei 
der Erarbeitung und Umsetzung von Geset
zen: und Verordnungen über das geistige 
Eigentum mit besonderen Problemen kon
frontiert sind, dürfen ebenfalls einen Aufschub 

. um die im Absatz 2 vorgesehene Frist nutzen. 
4. Soweit ein Entwicklungsland-Mitglied durch 

dieses Abkommen verpflichtet wird, den 
Patentschutz für Gegenstände auf technologi
sche Bereiche auszudehnen, die in seinem 
Gebiet am Tag der allgemeinen Anwendung 
dieses Abkommens auf dieses Mitglied nach 
Maßgabe des Absatzes 2 nicht patentierbar 
waren, darf es die Anwendung der Bestim
mungen über Erzeugnispatente des 
5. Abschnitts des II. Teils auf solche 
technologische Bereiche um· eine weitere 
Frist von fünf Jahren aufschieben. 

5. Ein Mitglied, das eine übergangsfrist nach 
Maßgabe der Absätze 1, 2, 3 oder 4 nutzt, 
stellt sicher, daß während dieser Frist 
vorgenommene Änderungen seiner Gesetze, 
Verordnungen und Praxis nicht zu einem 
geringeren Grad der Vereinbarkeit mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens führen .. 

Artikel 66 

Am wenigsten entwickelte Mitgliedsländer 

1. In Anbetracht der besonderen Bedürfnisse 
und Erfordernisse der am wenigsten entwik
kelten Mitgliedsländer, sowie ihrer wirtschaft
lichen, finanziellen und administrativen 
Zwangslagen und ihres Bedürfnisses nach 
Flexibilität bei der Schaffung einer tragfähi
gen technologischen Grundlage sind solche 
Mitglieder während einer Frist von 10 Jahren 
ab dem Tag der Anwendung nach Maßgabe 
des Artikels 65 Absatz 1 nicht gehalten, die 
Bestimmungen dieses Abkommens, mit Aus
nahme der Artikel 3, 4 und 5, anzuwenden. 
Der Rat für TRIPS gewährt auf ordnungs
gemäß begründeten Antrag eines am wenig
sten entwickelten Mitgliedslandes Verlänge
rungen dieser Frist. 

2. Entwickelte Mitgliedsländer sehen für Unter
nehmen und Institutionen in ihrem Gebiet 
Anreize vor, um den Technologietransfer in 
die am wenigsten entwickelten Mitglieds
länder zu fördern und zu unterstützen, 
damit diese in die Lage versetzt werden, 
eine tragfähige technologische Grundlage zu 
schaffen. 

Artikel 67 

T echniscbe Zusammenarbeit 

Um die Umsetzung dieses Abkommens zu 
erleichtern, sehen die entwickelten Mitgliedsländer 
auf Antrag und zu gegenseitig vereinbarten 
Bedingungen technische und finanzielle Zusam-. 
menarbeit zugunsten von Entwicklungsland-Mit
gliedern oder am wenigsten entwickelten Mit
gliedsländern vor. Diese Zusammenarbeit umfaßt 
die Unterstützung bei der Erarbeitung von 
Gesetzen und Verordnungen zum Schutz und zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
ebenso wie zur Verhinderung ihres Mißbrauchs 
und umfaßt auch die Unterstützung bei der 
Errichtung und Stärkung der für diese Angelegen~ 
heit wichtigen nationalen Ämter und Dienststellen, 
einschließlich der Ausbildung der Mitarbeiter. 

VII. TEIL 

INSTITUTIONELLE REGELUNGEN; 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 68 

Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums 

Der Rat für TRIPS überwacht die Wirksamkeit 
dieses Abkommens und insbesondere die Erfüllung 
der hieraus erwachsenden Verpflichtungen durch 
die Mitglieder und bietet den Mitgliedern die 
Gelegenheit zu Konsultationen über Angelegen
heiten im Zusammenhang mit den handelsbezoge
nen Aspekten der Rechte des geistigen Eigentums. 
Er erledigt die sonstigen Aufgaben, die ihm von 
den Mitgliedern übertragen werden, und bietet 
insbesondere jede von ihnen angeforderte Unter
stützung im Rahmen der Streitbeilegung. Der Rat 
für TRIPS ist befugt, bei der Ausübung seiner 
Funktionen jede Quelle, die er für geeignet hält, zu 
konsultieren und von dort Informationen ein
zuholen. In Konsultationen mit der WIPO ist der 
Rat bestrebt, innerhalb eines Jahres nach seinem 
ersten Zusammentreten geeignete Vereinbarungen 
über eine Zusammenarbeit mit Organen dieser 
Organisation zu treffen. 

Artikel 69 

Internationale Zusammenarbeit 

Die Mitglieder sind sich darin einig, mit dem 
Ziel zusammenzuarbeiten, den internationalen 
Handel mit Waren, die Rechte des geistigen 
Eigentums verletzen, zu verhindern. Zu diesem 
Zweck errichten sie KontaktsteIlen in ihren 
Verwaltungen, die sie einander notifizieren, und 
sind zum Austausch von Informationen über den 
Handel mit rechtsverletzenden Waren bereit. 
Insbesondere fördern sie den Informationsaus
tausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
Zollbehörden in bezug auf den Handel mit 
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gefälschten Markenerzeugrtissen und nachgeahm
ten urheberrechtlich geschützten Waren. 

Artikel 70 

Schutz bestehender Gegenstände 

1. Aus diesem Abkommen ergeben sich keine 
Verpflichtungen in bezug auf Handlungen, 
die vor dem Tag der Anwendung dieses 
Abkommens auf da~ betreffende Mitglied 
vorgenommen wurden. 

2. Sofern in diesem Abkommen nichts Gegen
teiliges vorgesehen ist, ergeben sich aus 
diesem Abkommen Verpflichtungen in bezug 
auf sämtliche Gegenstände, die am Tag der 
Anwendung dieses Abkommens auf das 
betreffende Mitglied vorhanden und an 
diesem Tag In diesem Mitglied geschützt 
sind, oder die die Schutzvoraussetzungen 
nach Maßgabe dieses Abkommens erfüllen 
oder in der Folge erfüllen werden. In bezug 
auf diesen Absatz und die Absätze 3 und 4 
bestimmen sich urheberrechtliche Verpflich
tungen In bezug auf vorhandene Werke 
ausschließlich nach Artikel 18 der Berner 
Übereinkunft (1971) und Verpflichtungen in 
bezug auf die Rechte der Hersteller von 
Tonträgern und der ausübenden Künstler an 
vorhandenen Tonträgern bestimmen sich 
ausschließlich nach Artikel 18 der Berner 
Übereinkunft (1971), WIe er durch Arti
kel 14 Absatz 6 dieses Abkommens für 
anwendbar erklärt wurde. 

3. Es besteht keine Verpflichtung, den Schutz 
eines Gegenstandes wiederherzustellen, der 
am Tag der Anwendung dieses Abkommens 
auf das betreffende Mitglied gemeinfrei ist. 

4. In bezug auf Handlungen hinsichtlich 
bestimmter Objekte, in denen ein geschützter 
Gegenstand verwendet wird, die nach Maß
gabe der diesem Abkommen entsprechenden 
Rechtsvorschriften rechtsverletzend werden 
und die vor dem Tag der Annahme des 
WTO-Abkommens durch dieses Mitglied 
begonnen waren oder in bezug auf die eine 
bedeutende Investition vorgenommen wo~den 
war, kann jedes Mitglied eine Begrenzung 
der dem Rechtsinhaber zustehenden Abhilfe
maßnahmen hinsichtlich der weiteren V or
nahme solcher Handlungen nach dem Tag 
der Anwendung dieses Abkommens auf das 
betreffende Mitglied vorsehen. In solchen 
Fällen sehen jedoch die Mitglieder zumindest 
die Zahlung einer angemessenen Vergütung 
vor. 

5. Kein Mitglied ist verpflichtet, die Bestimmun
gen des Artikels 11 und des Artikels 14 
Absatz 4 in bezug auf Originale oder Kopien 
anzuwenden, die vor dem Tag der Anwen
dung dieses Abkommens auf das betreffende 
Mitglied gekauft wurden. 

6. Kein Mitglied ist gehalten, Artikel 31 oder 
das Erfordernis des Artikels 27 Absatz 1, 
wonach Patentrech~e ohne Diskriminierung 
auf Grund des Gebiets der Technik ausgeübt 
werden können, auf eine Verwendung ohne 
die Erlaubnis des Rechtsinhabers anzuwen
den, wenn die Ermächtigung zu einer solchen 
Verwendung von der Regierung ~or dem 
Tag, an dem dieses Abkommen bekannt 
wurde, erteilt wurde. 

7. Bei Rechten des geistigen Eigentums, deren 
Schutz von der Eintragung abhängig ist, 
dürfen Anträge auf Schutz, die am Tag der 
Anwendung dieses Abkommens auf das 
betreffende Mitglied anhängig sind, so· abge
ändert werden, daß ein nach Maßgabe dieses 
Abkommens vorgesehener verstärkter Schutz 
beansprucht wird. Solche Änderungen dürfen 
keine neuen Gegenstände einschließen. 

8 . Wenn ein Mitglied am Tag des Inkrafttretens 
des WTO-Abkommens keinen seinen Ver
pflichtungen gemäß Artikel 27 entsprechen
den Patentschutz für pharmazeutische und 
agrochemische Waren vorsieht, wird dieses 
Mitglied: 
a) unbeschadet der Bestimmungen des 

IV. Teils ab dem Tag des Inkrafttretens 
des WTO-Abkommens eine Möglichkeit 
für die Einreichung von Anmeldungen 
von Patenten für solche Erfindungen 
vorsehen; 

b) auf diese Anmeldungen vom Tag der 
Anwendung dieses Abkommens an die in 
diesem Abkommen festgelegten Voraus
setzungen für die Patentfähigkeit so 
anwenden, als würden diese V orausset
zungen am Tag der Anmeldung in diesem 
Mitglied oder, sofern Priorität zur Verfü
gung steht und in Anspruch genommen 
wird, am Prioritätstag der Anmeldung 
angewendet; und 

c) Patentschutz nach Maßgabe dieses' 
Abkommens ab der Erteilung des Patents 
und für die verbleibende Schutzdauer des 
Patents, gemäß Artikel 33 dieses Abkom
mens gerechnet vom Anmeldetag an, für 
diejenigen Anmeldungen vorsehen, die 
den in lit. b genannten Schutzvorausset
zungen entsprechen. 

9. Wenn eine Ware Gegenstand einer Patent
anmeldung in einem Mitglied gemäß Absati 8 
lit. a ist, werden unbeschadet der Bestimmun
gen des VI. Teils Vermarktungsrechte für 
eine Frist von fünf Jahren nach der Erlangung 
der Marktzulassung in diesem Mitglied oder 
bis zur Erteilung oder Zurückweisung eines 
Erzeugnispatents in diesem Mitglied gewährt, 
wobei die jeweils kürzere Frist gilt, voraus
gesetzt, daß nach dem Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens In eInem anderen Mit
glied eine Patentanmeldung eingereicht und 
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die Marktzulassung in diesem anderen Mit
glied erlangt wurde. 

Artikel 71 

Überprüfung und Änderungen 

1. Der Rat für TRIPS überprüft die Umsetzung 
dieses Abkommens nach Ablauf der im 
Artikel 65 Absatz 2 genannten übergangs
frist. Der Rat überprüft es unter Berück
sichtigung der bei seiner Umsetzung gesam
melten Erfahrungen zwei ] ahre nach diesem 
Tag und danach in gleichen zeitlichen 
Abständen. Der Rat kann auch gegebenen
falls in Anbetracht einschlägiger neuer Ent
wicklungen, die eine Änderung dieses Abkom
mens oder einen Zusatz dazu rechtfertigen 
könnten, eine überprüfung vornehmen. 

2. Änderungen, die lediglich einer Anpassung an 
ein höheres Niveau des Schutzes der Rechte 
des geistigen Eigentums dienen, die in 
anderen Vereinbarungen erreicht wurden 
und in Kraft sind und die nach Maßgabe 
dieser Vereinbarungen von allen Mitgliedern -
des WTO-Abkommens angenommen wurden, 
können nach Maßgabe des Artikels X 
Absatz 6 des WTO-Abkommens auf der 
Grundlage eines im Wege des Konsenses 
vom Rat für TRIPS vorgelegten Vorschlags 
an die Ministerkonferenz überwiesen werden, 
damit sie die geeigneten Maßnahmen trifft. 

Artikel 72 

Vorbehalte 

In bezug auf sämtliche Bestimmungen dieses 
Abkommens können Vorbehalte nicht ohne die 

Zustimmung der anderen Mitglieder eingelegt 
werden. 

Artikel 73 

Ausnahmen aus Sicherheits gründen 

Keine der Bestimmungen dieses Abkommens 
wird so ausgelegt, daß: 

a) von einem Mitglied verlangt wird, Infor
mationen vorzulegen, von denen es der 
Auffassung ist, daß ihre Preisgabe seinen 
wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwider
läuft; oder 

b) ein Mitglied daran gehindert wird, Maß
nahmen zu treffen, die es für notwendig zum 
Schutz seiner wesentlichen Sicherheitsinter
essen erachtet; 

(i) in bezug auf spaltbares Material oder 
das Material, aus dem dieses gewonnen 
wird; 

(ii) in bezug auf den Handel mit Waffen, 
Munition und Kriegsgerät und auf den 
Handel mit anderen Waren, der unmit
telbar oder mittelbar der Belieferung 
einer militärischen Anlage oder Ein
richtung dient; 

(iii) in Zeiten eines Kriegs oder einer 
anderen Notsituation in den internatio
nalen Beziehungen; oder . 

c) ein Mitglied daran gehindert wird, Maß
nahmen entsprechend seinen Verpflichtungen 
zur Aufrechterhaltung des internationalen 
Friedens und der Sicherheit nach Maßgabe 
der Charta der Vereinten Nationen zu 
treffen. 

Anhang 2 

VEREINBARUNG ÜBER REGELN UND VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG 

Die Mitglieder kommen wie folgt überein: 

Artikelt 

Sachlicher Anwendungsbereich 

1. Die Regeln und Verfahren dieser Vereinbarung 
finden auf Streitigkeiten, die nach den Konsul
tations- und Streitbeilegungsbestimmungen der 
in der Anlage 1 zu dieser Vereinbarung 
angeführten Abkommen und übereinkommen 
anhängig gemacht worden sind (im folgenden 
"erfaßte Abkommen" genannt), Anwendung. 
Die Regeln und Verfahren dieser Vereinbarung 
finden auch Anwendung auf Konsultationen 
und Streitbeilegung zwischen Mitgliedern 
bezüglich ihrer Rechte und Pflichten nach den 
Bestimmungen des Abkommens zur Errichtung 
der Welthandels organisation (in dieser Verein
barung "WTO-Abkommen" genannt) und 
dieser Vereinbarung, die getrennt oder in 

Verbindung mit anderen erfaßten Abkommen 
abgehalten werden. 

2. Die Regeln und Verfahren .dieser Vereinba
rung finden vorbehaltlich solcher besonderer 
oder zusätzlicher Regeln und Verfahren über 
Streitbeilegung, die in den erfaßten Abkom
men, wie in der Anlage 2 angeführt, enthalten 
sind, . Anwendung. Besteht ein Unterschied 
zwischen den Regeln und Verfahren dieser 
Vereinbarung und den besonderen oder 
zusätzlichen Regeln und Verfahren der 
Anlage 2, ist den besonderen oder zusätz
lichen Regeln und Verfahren der Vorrang 
einzuräumen. In Streitfällen, bei denen 
Regeln und Verfahren von mehr als einem 
erfaßten Abkommen berührt sind, falls sich 
eine Normenkollision zwischen besonderen 
oder zusätzlichen Regeln und Verfahren 
solcher Abkommen in überprüfung befindet, 
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die Streitparteien sich jedoch nicht über 
Regeln und Verfahren innerhalb von 
20 Tagen nach Einsetzung des Untersu
chungsausschusses einigen können, wird der 
Vorsitzende des im Artikel 2 Absatz 1 vorge
sehenen Streitbeilegungsorgans (in dieser 
Vereinbarung "DSB" genannt) in Konsulta -
tionen mit den Streitparteien die zu befolgen
den Regeln. und Verfahren innerhalb von 
10 Tagen nach Antragstellung eines der 
bei den Mitglieder festlegen. Der Vorsitzende 
läßt sich vom Grundsatz leiten, daß möglichst 
von besonderen oder zusätzlichen Regeln und 
Verfahren Gebrauch gemacht werden soll; 
auch sollen die in dieser Vereinbarung 
dargelegten Regeln und Verfahren bis zu 
dem notwendigen Umfang angewendet wer
den, um Normenkollisionen zu vermeiden. 

Artikel 2 

Vollziehung 

1. Das Streitbeilegungsorgan wird zwecks V oll
ziehung dieser Regeln und Verfahren hiermit 
errichtet und wird, soweit nichts anderes in 
einem erfaßten Abkommen bestimmt ist, die 
Konsultations- und Streitbeilegungsbestim
mungen der erfaßten Abkommen vollziehen. 
Demnach hat das DSB die Befugnis, Unter
suchungsausschüsse einzusetzen, Berichte von 
Untersuchungsausschüssen und Berufungsor
ganen anzunehmen, überwachung der 
Durchführung von' Entschließungen und 
Empfehlungen wahrzunehmen sowie die Aus
setzung von Zugeständnissen und anderen 
Verpflichtungen nach den erfaßten Abkom
men zu genehmigen. Bezüglich Streitigkeiten, 
die sich aus einem erfaßten Plurilateralen 
Handelsabkommen ergeben, bezieht sich der 
darin verwendete Begriff "Mitglied" nur auf 
jene, die Mitglieder eines einschlägigen 
Plurilateralen Handelsabkommens sind. In 
Fällen, in denen das DSB die Streitbeilegungs
bestimmungen eines Plurilateralen Handels
abkommens vollzieht, können nur jene 
Mitglieder, die Parteien jenes Abkommens 
sind, an Entscheidungen oder Aktionen 
teilnehmen, die vom DSB in bezug auf die 
gegenstäp.dliche Streitigkeit getroffen wurden. 

2. Das DSB informiert die betreffenden WTO
Räte und Komitees von allen Entwicklungen 
in Streitfällen, die sich auf die Bestimmungen 
der in Frage kommenden erfaßten Abkom
men beziehen. 

3. Das DSB tagt so oft wie erforderlich, um 
seine Aufgaben innerhalb des in dieser 
Vereinbarung vorgesehenen Zeitrahmens zu 
erfüllen. 

4. In Fällen, in denen die Regeln und Verfahren 
dieser Vereinbarung eine Entscheidung des 

DSB vorsehen, trifft es diese durch Kon
sens I). 

Artikel 3 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Mitglieder bestätigen ihr Festhalten an 
den Grundsätzen für die Handhabung von 
Streitigkeiten, die bisher nach den Arti
keln XXII und XXIII des GATT 1947 
sowie die Regeln u'nd Verfahren, wie sie 
hiezu weiter ausgearbeitet und geändert 
wurden. 

2. Das Streitbeilegungssystem der WTO ist ein 
zentrales Element zur Gewährleistung von 
Sicherheit und V orhersagbarkeit für das 
multilaterale Handelssystem. Die Mitglieder 
anerkennen, daß dies zur Erhaltung der 
Rechte und Pflichten der Mitglieder nach 
den erfaßten Abkommen und zur Klärung der 
bestehenden Bestimmungen jener Abkommen 
in übereinstimmung mit den üblichen Aus
legungsregeln des öffentlichen internationalen 
Rechts dient. Empfehlungen und Entschlie
ßungen des DSB können die in den erfaßten 
Abkommen vorgesehenen Rechte und Pflich
ten weder erweitern noch verringern. 

3. Die sofortige Bereinigung von Situationen, 
i~ denen ein Mitglied vermeint, daß ihm 
Vorteile, die ihm unmittelbar oder mittelbar 
aus den erfaßten Abkommen erwachsen, 
durch Maßnahmen eines anderen Mitglieds 
beeinträchtigt werden, ist zum wirksamen 
Funktionieren der WTO und der Aufrecht
erhaltung eines richtigen Gleichgewichts 
zwischen den Rechten und Pflichten von 
Mitgliedern wesentlich. 

4. Die vom DSB ausgesprochenen Empfehlun
gen und Entschließungen haben zum Ziele, 
eine zufriedenstellende Bereinigung der 
Angelegenheit in übereinstimmung mit den 
Rechten und Pflichten gemäß dieser Ver
einbarung und nach den erfaßten Abkom
men herbeizuführen. 

5. Alle Lösungen von Angelegenheiten; die 
formell nach den Bestimmungen für Kon
sultationen und Streitbeilegung der erfaßten 
Abkommen, einschließlich Schiedssprüche, 
geltend gemacht wurden, sind mit jenen 
Abkommen vereinbar und dürfen Vorteile, 
die einem Mitglied nach jenen Abkommen 
erwachsen, weder zunichtemachen noch 
beeinträchtigen, noch die Erreichung eines 
Zieles jener Abkommen behindern. 

6. Einvernehmlich erzielte Lösungen in Ange
legenheiten, die formell nach den Bestim
mungen über Konsultationen und Streitbei-

') Eine Entscheidung des DSB in einer zur Prüfung 
vorgelegten Angelegenheit gilt als Konsens, wenn kein bei 
der Tagung des DSB, bei der die Entscheidung getroffen 
wird, anwesendes Mitglied formell gegen den Entschei
dungsvorschlag Einspruch erhebt. ' 
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legung der erfaßten Abkommen geltend 
gemacht wurden, werden dem DSB und 
den betreffenden Räten und Komitees, wo 
jedes Mitglied jede sich darauf beziehende 
Angelegenheit vorbringen kann, notifiziert. 

7 . Vor Einbringung eines Falles hat das 
Mitglied selbst zu beurteilen, ob eine Aktion 
nach diesen Verfahren erfolgversprechend 
ist. Das Ziel der Streitbeilegungseinrichtung 
besteht darin, eine positive Lösung in einem 
Streitfall sicherzustellen. Eine für die Streit
parteien beiderseits annehmbare Lösung, die 
auch mit den erfaßten Abkommen vereinbar 
ist, wird klarerweise vorgezogen. In Erman
gelung einer beiderseits vereinbarten Lösung 
ist das erste Ziel der Streitbeilegungsein
richtung dahin gerichtet, üblicherweise die 
Zurücknahme der betreffenden Maßnahmen 
zu gewährleisten, wenn diese mit den 
Bestimmungen eines der erfaßten Abkom
men als unvereinbar befunden wurden. Auf 
die Bestimmungen für einen Ausgleich soll 
nur dann Zuflucht genommen werden, wenn 
die unmittelbare Zurücknahme der Maß
nahme untunlich' ist und sich als vorüber
gehende Maßnahme bis zur Zurücknahme 
der Maßnahme, die mit einem erfaßten 
Abkommen unvereinbar ist, darstellt. Die 
letzte Zuflucht, die diese Vereinbarung 
Mitgliedern einräumt, die das Streitbeile
gungsverfahren anrufen, besteht in der 
Möglichkeit der Aussetzung der Anwendung 
von Zugeständnissen oder anderer Verpflich
tungen nach den erfaßten Abkommen auf 
diskriminierender Grundlage gegenüber dem 
anderen Mitglied, vorbehaltlich der Geneh
migung solcher Maßnahmen durch das DSB. 

8. In Fällen, in denen eine Verletzung von 
Verpflichtungen nach einem erfaßten 
Abkommen angenommen wird, wird diese 
Vorgangsweise zunächst als ein Fall von 
Zunichtemachung oder Beeinträchtigung 
angesehen. Das bedeutet, daß üblicherweise 
die Verrilutung besteht, wonach eine Verlet
zung von Regeln eine schädliche Auswirkung 
auf andere Mitglieder jenes erfaßten Abkom
mens hat; in solchen Fällen obliegt es dem 
Mitglied, gegen das die Beschwerde erhoben 
wurde, die Beschuldigung zu entkräften. 

9. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung 
gelten unbeschadet der Rechte der Mitglie
der, eine Auslegung von Bestimmungen 
eines erfaßten Abkommens durch Beschluß
fassung nach dem WTO-Abkommen oder 
eines erfaßten Plurilateralen .Handelsabkom
mens zu suchen. 

10. Ersuchen um Streitschlichtung und die 
Inanspruchnahme des Streitbeilegungsverfah
rens sollen nicht als streitbare Handlungen 
bestimmt sein oder angesehen werden; wenn 
sich Meinungsverschiedenheiten ergeben, 

werden sich alle Mitglieder im guten Glauben 
und mit dem Willen, die Meinungsverschie
denheiten zu bereinigen, mit diesen Verfahren 
beschäftigen. Es wird auch davon ausgegan
gen, daß Beschwerden und Gegenbeschwer
den in verschiedenen Angelegenheiten nicht 
miteinander verknüpft werden sollen. 

11. Diese Vereinbarung wird nur auf neue 
Ersuchen um Konsultationen nach den 
Konsultationsbestimmungen der erfaßten 

. Abkommen angewendet, die ab dem Zeit
punkt des Inkrafttretens des WTO-Abkom
mens gestellt werden. Auf Meinungsverschie
denheiten, für die das Ersuchen um Konsul
tationen gemäß dem GATT 1947 oder nach 
einem anderen Vorgängerabkommen zu den 
erfaßten Abkommen vor dem Inkraftset
zungszeitpunkt des WTO-Abkommens 
gestellt wurde, finden die einschlägigen 
Streitbeilegungsregeln und Streitbeilegungs
verfahren weiter Anwendung 2), die unmittel
bar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Vereinbarung wirksam gewesen sind. 

12. Wenn eine auf eines der erfaßten Abkom
men dieser Vereinbarung gestützte 
Beschwerde eines Entwicklungsland-Mit
glieds gegen ein entwickeltes Mitgliedsland 
erhoben wird, hat die beschwerdeführende 
Partei unbeschadet des obigen Absatzes 11 
das Recht, wahlweise die in den Artikeln 4, 
5, 6 und 12 dieser Vereinbarung enthaltenen 
Bestimmungen, die entsprechenden Bestim
mungen des Beschlusses der VERTRAGS
PARTEIEN des GATT 1947 vom 5. April 
1966 (BISD 14S/18) anzurufen, ausgenom
men wenn der Untersuchungsausschuß 
erwägt, daß der im Absatz 7 vorgesehene 
Zeitrahmen dieses Beschlusses unzureichend 
ist, um seinen Bericht zu erstatten und im 
Einvernehmen mit der beschwerdeführenden 
Partei, den Zeitrahmen zu verlängern. 
Soweit ein Unterschied zwischen den 
Regeln und Verfahren der Artikel 4, 5, 6 
und 12 und den entsprechenden Regeln und 
Verfahren des Beschlusses besteht, ist dem 
letzteren der Vorrang zu geben. 

Artikel 4 

Konsultationen 

1. Die Mitglieder bekräftigen ihren Entschluß, 
die Wirksamkeit der von den Mitgliedern in 
Anspruch genommenen Konsultationsverfah
ren zu stärken. 

2. Jedes Mitglied verpflichtet sich, wohlwollen
de Prüfung und .ausreichenderGelegenheit 
für Konsultationen für von anderen Mitglie-

2) Dieser Absatz findet auch Anwendung auf 
Streitigkeiten, bei denen Berichte von Untersuchungsaus
schüssen nicht angenommen oder nicht zur Gänze 
durchgeführt wurden .. 
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dern erhobene Vorstellungen bezüglich 
Maßnahmen zu gewähren, die die Durch
führung der erfaßten Abkommen beein
trächtigen und die innerhalb des Gebietes 
des Vorgenannten ') getroffen wurden. 

3. Wenn ein Konsultationsersuchen gemäß 
einem erfaßten· Abkommen gestellt wurde, 
wird das Mitglied, an das das Ersuchen 
gerichtet wurde, sofern nichts anderes 

.beiderseits vereinbart wird, dem Ersuchen 
binnen 10 Tagen nach dessen Erhalt ant
worten und wird in gutem Glauben inner
halb von nicht mehr als 30 Tagen ab dem 
Datum des Ersuchens in Konsultationen mit 
dem Ziel eintreten, eine beiderseits zufrie
denstellende Lösung zu erreichen. Wenn das 
Mitglied nicht binnen 10 Tagen nach Erhalt 
des Ersuchens antwortet, oder innerhalb von 
nicht mehr als 30 Tagen oder innerhalb 
einer sonst beiderseits vereinbarten Frist vom 
Zeitpunkt des' Ersuchens nicht in Konsulta
tionen eintritt, dann kann das Mitglied, 
welches um die Abhaltung von Konsultatio
nen ersucht hat, unmittelbar die Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses verlangen. 

4. Alle derartigen Konsultationsersuchen sind 
dem DSB, den einschlägigen Räten und 
Komitees durch das Mitglied, das die 
Konsultationsersuchen gestellt hat, zu notifi
zieren. Jedes Konsultationsersuchen ist 
schriftlich vorzulegen und wird die Gründe 
für das Ersuchen enthalten, einschließlich 
der genauen Bezeichnung der strittigen 
Maßnahmen und der Angabe der Rechts
grundlagefür die Beschwerde. 

5. Im Verlauf 'der Konsultationen gemäß den 
Bestimmungen eines erfaßten Abkommens 
sollen die Mitglieder versuchen, eine zufrie
densteIlende Regelung der Angelegenheit zu 
erreichen, bevor sie zu weiteren Aktionen 
nach dieser Vereinbarung Zuflucht nehmen. 

6. Die Konsultationen sind vertraulich und 
erfolgen unbeschadet der Rechte der Mit
glieder im weiteren Verfahren. 

7 . Wenn die' Konsultationen innerhalb von 
60 Tagen nach Erhalt des Konsultations
ersuchens fehlschlagen, kann die beschwer
deführende Partei die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses beantragen. Die 
beschwerdeführende Partei kann einen 
Untersuchungsausschuß während der 60-
Tage-Frist verlangen, wenn die konsultie
renden Parteien gemeinsam befinden, daß 
die Konsultationen zur Streitbeilegung fehl
geschlagen haben. 

3) In' Fällen, in denen die Bestimmungen' eines anderen 
erfaßten Abkommens, die Maßnahmen betreffen, die von 
regionalen oder lokalen Behörden innerhalb des Gebietes 
eines Mitglieds getroffen wurden, abweichende Rege
lungen von den Bestimmungen dieses Absatzes enthalten, 
haben die Bestimmungen eines solchen anderen erfaßten 
Abkommens Vorrang. 

8. In dringenden Fällen, einschließlich verderb
liche Waren betreffend, werden die Mit
glieder innerhalb einer Frist von nicht mehr 
als 10 Tagen in Konsultationen eintreten, 
gerechnet ab dem Datum des Ersuchens. 
Wenn die Konsultationen zur Streitbeile
gung innerhalb einer Frist von 20 Tagen 
nach Erhalt des Ersuchens fehlgeschlagen 
sind, kann die beschwerdeführende Partei 
die Einsetzung eines Untersuchungsaus
sch'usses verlangen. 

9. In dringenden Fällen, einschließlich verderb
liche Waren betreffend, werden die Streit
parteien, Untersuchungsausschüsse und das 
Berufungsorgan .alle Anstrengungen unter~ 
nehmen, das Verfahren möglichst zu 
beschleunigen. 

'10. Während der Konsultationen sollen die 
Mitglieder besondere Aufmerksamkeit den 
besonderen Problemen und Interessen der 
Entwicklungsland-Mitglieder widmen. 

11. Wenn immer ein Mitglied, ausgenommen 
das konsultierende Mitglied, erwägt, daß es 
an Konsultationen nach Artikel XXII 
Absatz 1 des GATT 1994, Artikel XXII 
Absatz 1 des GATS oder den betreffenden 
Bestimmungen in anderen erfaßten Abkom
men 4) ein wesentliches Interesse hat, kann 
ein solches . Mitglied den konsultierenden 
Mitgliedern und dem DSBinnerhalb von 
IOTagen nach Verteilung des Konsulta
tionsersuchens gemäß dem besagten Artikel 
seinen Wunsch notifizieren, in die Konsul
tationen eingebunden zu werden. Ein 
solches Mitglied wird in die Konsultationen 
eingebunden, vorausgesetzt, daß .das Mit
glied, an welches das Konsultationsersuchen 
gerichtet wurde, zustimmt, daß der 
Anspruch eines wesentlichen Interesses 
wohl begründet ist. In diesem Fall infor
mieren sie dementsprechend das DSB. Wenn 
das Ersuchen um Einbindung in die 

4) Die betreffenden Konsultationsbestimmungen inden 
erfaßten Abkommen sind folgende: übereinkommen über, 
die Landwirtschaft, Artikel 19; übereinkommen über die 
Anwendung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen, 
Artikel 11 Absatz 1; übereinkommen über Textilien und 
Bekleidung, Artikel 8 Absatz 4; übereinkommen über 
technische Handelshemmnisse, Artikel 14 Absatz 1; 
übereinkommen über handelsbezogene Investitionsmaß
nahmen, Artikel 8; übereinkommen zur Durchführung 
des Artikels VI· ·des GATT 1994, Artikel 17 Absatz 2; 
übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des 
GATT 1994, Artikel 19 Absatz 2; übereinkommen über 
die Kontrolle vor dem Versand, Artikel 7; überein
kommen über Ursprungsregeln, Artikel 7; übereinkom
men über Einfuhrlizenzverfahren, Artikel 6; überein
kommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, 
Artikel 30; übereinkommen über Schutzmaßnahmen, 
Artikel 13; übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Artikel 64 
Absatz 1; und alle entsprechenden Konsultationsbestimm
ungen in Plurilateralen Handelsabkommen, wie sie von 
den zuständigen Organen dieser Abkommen festgelegt 
und dem DSB notifiziert wurden. 
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Konsultationen nicht angenommen wird, 
steht es dem ersuchenden Mitglied frei, 
Konsultationen nach Artikel XXII Absatz 1 
oder XXIII Absatz 1 des GATT 1994, 
Artikel XXII Absatz 1 oder. XXIII 
Absatz 1 des GA TS oder die betreffenden 
Bestimmungen in anderen erfaßten Abkom
men zu beantragen. 

Artikel 5 

Gute Dienste, Streitschlichtung und Vermittlung 

1. Gute Dienste, Streitschlichtung und Vermitt
lung sind Verfahren, die freiwillig besorgt 
werden, wenn die Streitparteien zustimmen. 

2. Verfahren, die auf gute Dienste, Streitschlich
tung und Vermittlung abzielen, und im 
besonderen die von den Streitparteien wäh
rend des Verfahrenseingenommenen Stand
punkte sind vertraulich und unbeschadet der 
Rechte jeder der Parteien in der weiteren 
Vorgangsweise nach diesen V erfahren~ 

3. Gute Dienste, Streitschlichtung oder Vermitt
lung können jederzeit von jeder Streitpartei 
beantragt werden. Sie können jederzeit 
beginnen und jederzeit beendet werden. 
Sobald die Verfahren der guten Dienste, 
Streitschlichtung oder Vermittlung beendet 
sind, kann eine beschwerdeführende Partei mit 
einem Ersuchen um Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses das Verfahren fortsetzen. 

4. Sobald .gute Dienste, Streitschlichtung oder 
Vermittlung innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt eines Konsultationsersuchens eingelei
tetsind, muß die beschwerdeführende Partei 
eine Frist von 60 Tagen nach Erhalt des 
Konsultationsersuchens verstreichen lassen, 
bevor sie die Einsetzung eines Untersuchungs
ausschusses verlangen kann. Die beschwerde
führende Partei kann die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses während der 60-
Tage-Frist verlangen, wenn die Streitparteien 
gemeinsam befinden, daß die guten Dienste, 
Streitschlichtungs- oder Vermittlungsverfah
ren nicht dazu geführt haben, die Meinungs
verschiedenheit zu bereinigen. 

5. Wenn die Streitparteien einig sind, können die 
Verfahren über gute Dienste, Streitschlichtung 
oder Vermittlung während des Untersu
chungsausschußverfahrens fortgesetzt werden. 

6. Der Generaldirektor kann von Amts wegen 
gute Dienste, Streitschlichtung oder Vermitt
lung mit dem Ziel der Unterstützung der 
Mitglieder zur Streitbeilegung anbieten. 

Artikel 6 

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 

1. Wenn die beschwerdeführende Partei darum 
ersucht, wird ein Untersuchungsausschuß 
spätestens bei der Tagung des DSB, die 
jener folgt, bei der das Ersuchen erstmalig als 

Tagesordnungspunkt des DSB aufscheint, 
eingesetzt, es sei denn, daß jene Tagung des 
DSB mit Konsens beschließt, keinen Unter
suchungsausschuß einzusetzen 5). 

2. Das Ersuchen um Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses ist schriftlich zu stellen. Es 
gibt an, ob Konsultationen abgehalten 
wurden, bezeichnet genau die bestimmten 
strittigen MaßnahmelJ. und stellt eine kurze 
Zusammenfassung der· Rechtsgrundlage der 
Beschwerde ausreichend dar, um das Problem 
eindeutig aufzuzeigen. Falls der Antragsteller 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschus
ses mit einem anderen· als dem normalen 
Mandat beantragt, wird das schriftliche 
Ersuchen einen Textvorschlag für das' beson
dere Mandat enthalteri: 

Artikel 7 

Mandat von Untersuchungsausschüssen 

1. Untersuchungsausschüsse haben das folgende 
Mandat, außer die Streitparteien einigen sich 
binnen 20 Tagen ab Einsetzung des Unter
suchungsausschusses in anderer Weise: 
"Prüfung im Lichte der einschlägigen 
Bestimmungen in (Name derls betroffenen 
Abkommen/ s, angegeben von den Streitpar
teien), der dem DSB im Dokument DS/ ... 
zugewiesenen Angelegenheit und Ausarbei
tung solcher Feststellungen, die es dem DSB 
erlauben, Empfehlungen auszusprechen oder 
Regelungen zu treffen, die in jenem/jenen 
Abkommen vorgesehen sind." 

2. Die Untersuchungsausschüsse werden sich mit 
den von den Streitparteien bezogenen ein
schlägigenBestimmungen der erfaßten 
Abkommen befassen. 

3. Bei der Einsetzung ein~s Untersuchungsaus
schusses. kann das DSB seinen Vorsitzenden 
ermächtigen, das Mandat des Untersuchungs
ausschusses im Einvernehmen mit den 
Streitparteien, . vorbehaltlich der Bestimmun
gen des Absatzes 1, auszuarbeiteri. Das 
fertiggestellte Mandat wird an alle Mitglie
der verteilt. Falls ein anderes als das 
Standaidmandat vereinbart ist, kann jedes 
Mitglied jeglichen darauf bezughabenden 
Gegenstand im DSB zur Sprache bringen. 

Artikel 8 

Zusammensetzung von Untersuchungsausschüssen 

1. Untersuchungsausschüsse bestehen aus gut 
qualifizierten Regierungsbeamten oder pri-

5) Wenn die beschwerdeführende Partei darum 
ersucht, wird eine Tagung des DSB zu diesem Zweck 
binnen 15 Tagen nach dem Ersuchen einberufen, 
vorausgesetzt, daß mindestens 10 Tage vorher eine 
Ankündigung dieser Tagung erfolgt. 
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vaten Persönlichkeiten, einschließlich Perso
nen, die bereits bei einem Untersuchungs
ausschuß beschäftigt waren oder einen Fall 
vor einen Untersuchungsausschuß gebracht 
haben, ferner die als Vertreter eines 
Mitglieds oder einer Vertragspartei des 
GATT 1947 oder Vertreter eines Rates 
oder Komitees eines erfaßten Abkommens 
oder seines Vorgängerabkommens, oder im 
Sekretariat, als Lehrer oder Autor des 
internationalen Handelsrechts oder -politik, 
oder als höherer Beamter für Handelspolitik 
eines Mitglieds tätig waren. 

2. Ausschußmitglieder sollen im Hinblick auf 
ihre Unabhängigkeit, ihren ausreichend 
vielfältigen Werdegang und ihre weitrei

. chende Erfahrung ausgewählt werden. 
3. Staatsbürger von Mitgliedern, deren Regie

rungen 6) Streitparteien oder Nebenbeteiligte 
im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 sind, 
dürfen nicht bei einem Untersuchungsaus
schuß, der mit jenem Streitgegenstand 
befaßt ist, beschäftigt sein, außer wenn die 
Streitparteien etwas anderes vereinbaren. 

4. Zur Unterstützung der Auswahl von Aus
schußmitgliedern erstellt das Sekretariat eine 
indikative Liste von Regierungsbeamten und 
privaten Persönlichkeiten, die über die im 
Absatz 1 aufgezeigten Qualitäten verfügen, 
woraus im Bedarfsfall Ausschußmitglieder 
ausgewählt werden können. 
Diese Liste enthält eine Aufstellung von 
privaten Ausschußmitgliedern, die am 
30. November 1984 (BISD 31S/9) erstellt 
wurde, sowie andere Aufstellungen und 
indikative Listen, die nach einem der 
erfaßten Abkommen ausgearbeitet wurden 
und die die Namen der Personen in diesen 
Aufstellungen und indikativen Listen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO
Abkommens beibehalten. Die Mitglieder 
können regelmäßig Namen von Regierungs
beamten und privaten Persönlichkeiten zur 
Aufnahme in die indikative Liste vorschla
gen, wobei bedeutsame Informationen über 
ihre Kenntnis des internationalen Handels 
und der Abschnitte oder Verhandlungsge-· 
gen stände der erfaßten Abkommen zu 
beschaffen sind, wobei diese Namen nach 
Genehmigung durch das DSB der Liste 
hinzugefügt werden. Für jede Persönlichkeit 
auf der Liste wird die Liste die bestimmten 
Erfahrungsbereiche oder Fachwissen der 
Persönlichkeiten über die Abschnitte oder 
Verhandlungs gegenstände der erfaßten 
Abkommen benennen. 

6) In Fällen, in denen Zollunionen oder Gemeinsame 
Märkte Streitparteiensind, findet diese Bestimmung auf 
Staatsbürger aller Mitgliedsländer der Zollunion oder 
Gemeinsamen Märkte Anwendung. 

5. Untersuchungsausschüsse bestehen aus drei 
Ausschußmitgliedern, sofern nicht die Streit
parteien innerhalb von 10 Tagen ab Ein
setzung des Untersuchungsausschusses ein
vernehmlich die Zusammensetzung des 
Untersuchungsausschusses mit fünf Aus
schußmitgliedern festlegen. Die Mitglieder 
werden unverzüglich über die Zusammen
setzung des Untersuchungsausschusses infor
miert. 

6. Das Sekretariat schlägt den Streitparteien 
Nominierungen für den Untersuchungsaus
schuß vor. Die Streitparteien werden keine 
Einwendungen gegen Nominierungen vor
bringen, ausgenommen aus zwingenden 
Gründen. 

7. Falls keine Einigung über die Ausschußmit
glieder innerhalb von 20 Tagen ab Ein
setzung des Untersuchungsausschusses 
erzielt wird, wird über Ersuchen eines der 
Streitparteien der Generaldirektor im Ein
vernehmen mit dem Vorsitzenden des DSB 
und dem Vorsitzenden des einschlägigen 
Rates oder Komitees den Untersuchungs
ausschuß durch Bestellung der Ausschußmit
glieder einsetzen, die hiefür am geeignetsten 
gemäß den einschlägigen besonderen oder 
zusätzlichen Verfahren des erfaßten Abkom
mens nach Konsultierung der Streitparteien 
angesehen werden. Der- Vorsitzende des 
DSB informiert die Mitglieder über die 
Zusammensetzung des auf diese Weise 
eingesetzten Untersuchungsausschusses spä
testens 10 Tage nach Erhalt eines solchen 
Ersuchens. 

8. Die Mitglieder verpflichten sich grundsätz
lich, ihren Beamten zu gestatten, als 
Ausschußmitglieder zu fungieren. 

9. Die Ausschußmitglieder üben ihren Dienst in 
ihrer persönlichen Eigenschaft und nicht als 
Regierungsvertreter oder Vertreter irgend 
einer Organisation aus. Die Regierungen 
erteilen ihnen daher keine Weisungen und 
versuchen auch nicht, sie als EinzeIpersön
lichkeiten in Angelegenheiten, die beim 
Untersuchungsausschuß anhängig sind, zu 
beeinflussen. 

10. Wenn ein Streitfall zwischen einem Ent
wicklungsland-Mitglied und einem entwik
kelten Mitgliedsland besteht, umfaßt der 
Untersuchungsausschuß mindestens ein Aus
schußmitglied aus einem Entwicklungsland
Mitglied, falls das Entwicklungsland-Mit
glied darum ersucht. 

11. Aufwendungen von Ausschußmitgliedern, 
einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, 
werden aus dem WTO-Budget getragen und 
zwar gemäß den vom Allgemeinen Rat 
angenommenen Kriterien, die sich auf 
Empfehlungen des Komitees für Budget, 
Finanzen und Verwaltung stützen. 
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Artikel 9 

Verfahren für Mehrfachbeschwerdeführer 

1. Wenn mehr als ein Mitglied um die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
zur Behandlung derselben Angelegenheit 
ersucht, kann ein einziger Untersuchungsaus
schuß zur Prüfung dieser Beschwerden 
eingesetzt werden, wobei auf die Rechte 
aller betroffenen Mitglieder Bedacht genom
men wird. Wenn immer möglich, soll nur ein 
Untersuchungsausschuß zur Prüfung solcher 
Beschwerden eingesetzt werden. 

2. Der einzige Untersuchungsausschuß wird 
seine Prüfung organisieren und seine Ergeb
nisse dem DSB so vorlegen, daß die Rechte, 
welche die Streitparteien ausgeübt hätten, 
wenn gesonderte Untersuchungsausschüsse 
die Beschwerden geprüft hätten, in keiner 
Weise geschmälert werden. Wenn eine der 
Streitparteien darum ersucht, wird der Unter
suchungsausschuß gesonderte Berichte über 
den in Rede stehenden Streitfall vorlegen. Die 
schriftlichen 'Vorlagen von jedem Beschwer
deführer werden den anderen Beschwerde
führern zur Verfügung gestellt; jeder 
Beschwerdeführer hat das Recht auf Anwe
senheit, wenn einer der anderen Beschwerde
führer seine Ansichten beim Untersuchungs
ausschuß vorbringt. 

3. Wenn mehr als ein Untersuchungsausschuß 
zur Prüfung der Beschwerden über dieselbe 
Angelegenheit eingesetzt ist, werden mög
lichst dieselben Personen als Ausschußmit
glieder bei jedem der gesonderten Untersu
chungsausschüsse fungieren; der Zeitplan für 
das Verfahren in den Untersuchungsaus
schüssen bei solchen Streitfällen wird abge
stimmt. 

Artikel!O 

Nebenbeteiligte 

1. Die Interessen der Streitparteien und jene 
anderer Mitglieder eines erfaßten Abkom
mens werden während des Untersuchungs
verfahrens voll in Betracht gezogen. 

2. Jedes Mitglied mit einem wesentlichen 
Interesse an einer dem Untersuchungsaus
schuß unterbreiteten Angelegenheit, das sein 
Interesse dem DSB (im folgenden "Neben
beteiligter" genannt) mitgeteilt hat, hat die 
Möglichkeit, vom Untersuchungsausschuß 
gehört zu werden und schriftliche Stellung
nahmen dem Untersuchungsausschuß vorzu
legen. Diese Stellungnahmen werden auch 
den Streitparteien überreicht und finden im 
Bericht des Untersuchungsausschusses ihren 
Niederschlag. 

3. Nebenbeteiligte erhalten die Stellungnahmen 
der Streitparteien für die erste Tagung des 
Untersuchungsausschusses. 

4. Wenn ein Nebenbeteiligter vermeint, daß eine 
Maßnahme, die bereits Gegenstand eines 
Untersuchungsausschusses ist, Vorteile, die 
sich aus einem erfaßten Abkommen für ihn 
ergeben, zunichte macht oder schmälert, kann 
das Mitglied die üblichen Streitbeilegungsver
fahren nach dieser Vereinbarung in Anspruch 
nehmen. Ein solcher Streitfall wird - wenn 
immer möglich ..,.- dem ursprünglichen Unter
suchungsausschuß zugewiesen. 

Artikel!! 

Funktion von Untersuchungsausschüssen 

Die Funktion von Untersuchungsausschüssen 
besteht darin, das DSB bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Vereinbarung und den 
erf-aßten Abkommen zu unterstützen. Demnach 
soll ein Untersuchungsausschuß eine 'objektive 
Würdigung der ihm vorgelegten Angelegenheit 
vornehmen, einschließlich einer objektiven Tat
sachenfeststellung des Streitfalls sowie der 
Anwendbarkeit der und Vereinbarkeit mit den 
einschlägigen erfaßten Abkommen, und solche 
sonstige Feststellungen treffen, um das DSB bei 
der Ausarbeitung von Empfehlungen oder bei der 
Fassung von Entschließungen zu unterstützen, wie 
dies in den erfaßten Abkommen vorgesehen ist. 
Untersuchungsausschüsse sollen regelmäßig mit 
den Streitparteien konsultieren und ihnen aus
reichende Gelegenheit zur Entwicklung einer 
beiderseits zufriedenstelIenden Lösung einräumen. 

Artikel 12 

Verfahren des Untersuchungsausschusses 

1. Untersuchungsausschüsse übernehmen die 
Arbeitsverfahren 'nach Anlage 3, außer der 
Untersuchungsausschuß entscheidet anders 
nach Konsultierung der Streitparteien. 

2. Die Verfahren des Untersuchungsausschus
ses sollen genügend Spielraum aufweisen, 
um hochqualifizierte Ausschußberichte zu 
gewährleisten, wobei das Ausschußverfahren 
nicht ungebührlich verzögert werden soll. 

3. Nach Konsultierung der Streitparteien legen 
die Ausschußmitglieder, so bald wie aus
führbar und wann immer möglich, innerhalb 
-einer Woche nach Zusammensetzung des 
Untersuchungsausschusses und Annahme 
seines Mandats den Zeitplan für das 
Verfahren im Untersuchungs ausschuß fest, 
wobei zutreffendenfalls auf die Bestimmun
gen des Artikels 4 Absatz 9 Bedacht genom
men wird. 

4. Bei der Festlegung - des Zeitplans für das 
Verfahren im Untersuchungsausschuß wird 
der Untersuchungsausschuß den Streitpartei
en genügend Zeit zur Ausarbeitung ihrer 
Stellungnahmen einräumen.-
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. s. Die Untersuchungsausschüsse sollen genaue 
Termine für schriftliche Stellungnahmen 
durch die Parteien setzen und die Parteien 
sollen diese Termine beachten. 

6. Jede Streitpartei hinterlegt ihre schriftlichen 
Stellungnahmen beim Sekretariat zur unver
züglichen Weiterleitung an den Untersu
chungsausschuß und an die andere Streit
partei oder Streitparteien. Die beschwerde
führende Partei unterbreitet ihre erste 
Stellungnahme im Voraus vor der ersten 
Vorlage der beklagten Partei, außer wenn 
der Untersuchungsausschuß bei der Fest
legung des Zeitplanes nach Absatz 3 und 
n~ch Konsultationen mit den Streitparteien 
beschließt, daß· die Parteien ihre ersten 
Stellungnahmen gleichzeitig vorlegen sollen. 
Wenn Folgevereinbarungen für die Hinter
legung der ersten Stellungnahmen getroffen 
wurden, legt der Untersuchungsausschuß 
einen festen Zeitplan für den Erhalt der 
Stellungnahme der beklagten Partei fest. 
Alle folgenden schriftlichen Stellungnahmen 
werden gleichzeitig vorgelegt. 

7. Wenn die Streitparteien an der Ausarbeitung 
einer beiderseits zufriedenstellenden Lösung 
gescheitert sind, legt der Untersuchungsaus
schuß seine Feststellungen in Form eines 
schriftlichen Berichts dem DSB . vor. In 
solchen Fällen enthält der Ausschußbericht 
die Tatsachenfeststellungen, die Anwendbar
keit der einschlägigen Bestimmungen und 
die Würdigung der Feststellungen sowie die 
Empfehlungen. Wenn eine Bereinigung der 
Angelegenheit zwischen den Streitparteien 
erreicht worden ist, beschränkt sich der 
Bericht des Untersuchungsausschusses auf 
eine Kurzdarstellung des Falles mit der 
Berichterstattung, daß eine Lösung erzielt 
worden ist. 

8. Um das Verfahren wirkungsvoller zu 
gestalten, darf die Frist, innerhalb der der 
Untersuchungsausschuß seine Prüfung 
durchführt, ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Zusammensetzung und das Mandat des 
Untersuchungsausschusses vereinbart wor
den sind, bis zum Zeitpunkt, zu dem der 
Schlußbericht an die Streitparteien verab
schiedet wurde, im allgemeinen sechs 
Monate nicht überschreiten. In dringenden 
Fällen, einschließlich jener bezüglich ver
derblicher Waren, wird der Untersuchungs
ausschuß bestrebt sein, seinen Bericht an die 
Streitparteien innerhalb von drei Monaten 
zu verabschieden. 

9. Wenn der Untersuchungsausschuß erwägt, 
daß er seinen Bericht innerhalb von sechs 
Monaten oder innerhalb von drei Monaten 
in dringenden Fällen nicht verabschieden 
kann, teilt er dem DSB· die Gründe für die 
Verzögerung zusammen mit dem voraus-

sichtlichen Zeitraum für die Fertigstellung 
des Berichts schriftlich mit. Keinesfalls soll 
der Zeitraum ab Einsetzung des Untersu
chungsausschusses bis zur Verteilung des 
Berichts an die Mitglieder neun Monate 
überschreiten. 

10. Im Zusammenhang mit Konsultationen über 
eine von einem Entwicklungsland-Mitglied 
getroffene Maßnahme können die Parteien 
die im Artikel 4 Absätze 7 und 8 festgesetz
ten Fristen erstrecken. Wenn nach Ablauf 
der betreffenden Frist die konsultierenden 
Parteien nicht übereinstimmen, daß die 
Konsultationen abgeschlossen sind, entschei
det der Vorsitzende des DSB nach Konsul
tationen mit den Parteien, ob und gegebe
nenfalls wie lang die betreffende Frist 
erstreckt wird. Darüber hinaus wird der 
Untersuchungsausschuß bei der Prüfung 
einer Beschwerde gegen ein Entwicklungs
land-Mitglied diesem ausreichend Zeit zur 
Vorbereitung und Darlegung seiner Beweis
führung einräumen. Die Bestimmungen des 
Artikels 20 Absatz 1 und des Artikels 21 
Absatz 4 werden durch ein Vorgehen gemäß 
diesem Absatz nicht berührt. 

11. Wenn eine oder mehrere Parteien Entwick
lungsland-Mitglieder sind, gibt der Bericht 
des l)ntersuchungsausschusses ausdrücklich 
an, in welcher Form. die einschlägigen 
Bestimmungen über differenzierte und 
günstigere . B'ehandlung der Entwicklungs
land-Mitglieder in Betracht gezogen worden 
sind, die Teil von erfaßten Abkommen sind, 
und die im Laufe der Streitregelungsver
,fahren. durch· das Entwicklungsland-Mitglied 
vorgebracht worden sind. 

12. Der Untersuchungsausschuß kann auf 
Antrag der beschwerdeführenden Partei 
seine Arbeit jederzeit für einen zwölf 
Monate nicht überschreitenden Zeitraum 
aussetzen: In diesem Falle werden die in 
den Absätzen 8 und 9 dieses Artikels, im 
Artikel 20 Absatz 1 und im Artikel 21 
Absatz 4 festgelegten Zeitrahmen im Aus
maß der Zeit der Aussetzung erstreckt. 
Wenn die Tätigkeit des Untersuchungsaus
schusses für mehr als zwölf Monate ausge
setzt wurde, ist die Berechtigung zur 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
beendet. 

Artikel 13 

. Recht auf Auskünfte 

1. Jeder Untersuchungsausschuß hat das Recht, 
Auskünfte und technischen Rat von jeder ihm 
geeignet erscheinenden Person oder Stelle 
einzuholen. Bevor ein Untersuchungsaus
schuß jedoch Auskünfte oder Rat von 
Personen oder Stellen innerhalb der Hoheits-
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gewalt eines Mitglieds einholt, wird er die 
Behörden dieses Mitglieds davon in Kenntnis 
setzen. Ein Mitglied soll jedem Antrag eines 
Untersuchungsausschusses auf Information, 
die dieser als notwendig und angemessen 
erachtet, unverzüglich und voll entsprechen. 
Zur Verfügung gestellte vertrauliche Angaben 
werden ohne formelle Zustimmung der 
betreffenden Person, Stellen oder Behörden 
des Mitglieds, die die Angaben zur Verfü
gung gestellt haben, nicht preisgegeben. 

2. Untersuchungsausschüsse können von jeder 
einschlägigen Quelle Auskünfte einholen und 
Sachverständige konsultieren, um deren Mei
nung zu bestimmten Aspekten der Angele
genheit zu hören. Hinsichtlich eines Tat
sachenstreits über eine von einer Streitpartei 
vorgebrachten wissenschaftlichen oder techni
schen Frage kann der Untersuchungsausschuß 
ein schriftliches Gutachten von einer Sach
verständigenprüfgruppe anfordern. Die 
Regeln für die Einsetzung einer solchen 
Gruppe und ihre Verfahren sind in der 
Anlage 4 enthalten. 

Artikel 14 

Vertraulichkeit 

1. Die Beratungen der Untersuchungsausschüsse 
sind vertraulich. 

2. Die Berichte der Untersuchungsausschüsse 
werden ohne Beisein der Streitparteien im 
Lichte der zur Verfügung gestellten Aus
künfte und Erklärungen verfaßt. 

3. Die im Bericht des Untersuchungsausschusses 
von einzelnen seiner Mitglieder vorgetrage
nen Meinungen sind anonym. 

Artikel 15 

Stadium der Zwischenprüfung 

1. Nach der Prüfung der Gegendarstellung und 
mündlichen Vorbringen verfaßt der Untersu
chungsausschuß die beschriebenen (Sachver
halt und Beweisführung) Abschnitte seines 
Berichtsentwurfs an die Streitparteien. Inner
halb der vom Untersuchungsausschuß festge
setzten Frist nehmen die Parteien schriftlich 
Stellung. 

2. Nach Ablauf der für die Stellungnahmen der 
Streitparteien gesetzten Frist verfaßt der 
Untersuchungsausschuß einen Zwischenbe
richt an die Parteien, der sowohl die 
beschreibenden Abschnitte wie auch die 
Tatsachenfeststellungen und Schlußfolgerun
gen des Untersuchungsausschusses enthält. 
Innerhalb einer vom Untersuchungsausschuß 
festgesetzten Frist kann eine Partei einen 
schriftlichen Antrag an den Untersuchungs
ausschuß um Überprüfung bestimmter 
Aspekte des Zwischenberichts vor Verteilung 

des endgültigen Berichts an die Mitglieder 
stellen. Auf Antrag einer Partei hält der 
Untersuchungsausschuß eine weitere Sitzung 
mit den Parteien über die in, den schriftlichen 
Stellungnahmen festgestellten strIttigen 
Punkte ab. Wenn innerhalb der Frist für 
Stellungnahmen von den Streitparteien keine 
Stellungnahmen einlangen, gilt der Zwischen
bericht als endgültiger Bericht des Untersu
chungsausschusses und wird unverzüglich an 
die Mitglieder verteilt. 

3. Die Tatsachenfeststellungen des endgültigen 
Berichts des Untersuchungsausschusses ent
halten die im. Stadium der Zwischenprüfung 
durchgeführten Erörterungen der Beweise. 
Das Stadium der Zwischenprüfung wird in 
dem im Artikel 12 Absatz 8 festgelegten 
Zeitraum abgewickelt. 

Artikel 16 

Annahme der Berichte der Untersuchungs-
ausschüsse . 

1. Um den Mitgliedern ausreichend Zeit zur 
Prüfung der Berichte der Untersuchungsaus
schüsse zu geben, gelten diese Berichte als 
vom DSB erst 20 Tage nach dem Datum 
ihrer Verteilung an die Mitglieder angenom
men. 

2. Mitglieder, die Einwände gegen den Bericht 
eines Untersuchungsausschusses haben, wer
den die Gründe für ihre Einwände schriftlich 
mindestens 1 0 Tage vor der Tagung des 
DSB, bei welcher der Bericht des Untersu
chungsausschusses beraten wird, verteilen. 

3. Die Streitparteien haben das Recht, an den 
Beratungen des Berichts des Untersuchungs
ausschusses durch das DSB voll teilzuneh
men; ihre Meinungen werden voll zu Proto-
koll genommen. . 

4. Innerhalb von 60 Tagen nach Verteilung des 
Berichts eines Untersuchungsausschusses an 
die Mitglieder wird der Bericht bei einer 
Tagung des DSB 7) angenommen, sofern 
nicht eine Streitpartei dem DSB schriftlich 
seine Entscheidung, Berufung einzulegen, 
mitteilt oder das DSB durch Konsens 
entscheidet, den Bericht nicht anzunehmen. 
Wenn eine Partei ihre Entscheidung, Beru
fung einzulegen, mitgeteilt hat, gilt der 
Bericht des Untersuchungsausschusses bis 
nach Abschluß des Berufungsverfahrens nicht 
als vom DSB angenommen. Wenn eine Partei 
ihre Entscheidung, Berufung einzulegen, 
notifiziert hat, gilt der Bericht des Untersu
chungsausschusses bis zum Abschluß des 

7) Falls eine Tagung des DSB innerhalb dieses 
Zeitraums nicht geplant ist, und zwar zu einer Zeit, die 
die Erfordernisse nach. Artikel 16 Absatz 4 für eine 
Tagung ermöglicht, wird eine Tagung des DSB'zu diesem 
Zweck abgehalten. 
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Berufungsverfahrens nicht als vom DSB 
angenommen. Dieses Annahmeverfahren 
beeinträchtigt nicht das Recht der Mitglie
der, ihre Meinungen zum Bericht des Unter
suchungsausschusses kundzutun. 

Artikel'17 

Berufungsverfahren 

Ständiges Berufungsorgan 

1. Ein Ständiges Berufungsorgan wird vom 
DSB errichtet. Das Berufungsorgan verhan
delt Berufungen von Fällen des Untersu
chungsausschusses. Es besteht aus sieben 
Personen, drei von ihnen sind mit jedem Fall 
beschäftigt. Die im Berufungsorgan tätigen 
Personen sind abwechselnd tätig. Ein 
derartiger Stellenwechsel wird in den 
Arbeitsregelungen des Berufungsorgans fest
gelegt. 

2. Das DSB bestellt Personen, die im Beru
fungsorgan für eine Vierjahresdauer tätig 
sind; jede Person kann einmal wiederbestellt 
werden. Jedoch laufen die Amtszeiten von 
- durch das Los bestimmten - drei der 
sieben Personen, die unmittelbar nach dem 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens bestellt 
worden sind, nach zwei Jahren ab. Sobald 
freie Stellen entstehen, werden sie besetzt. 
Wenn eine Person als Ersatz für eine andere 
Person bestellt wurde, deren Amtszeit noch 
nicht abgelaufen ist, bekleidet sie das Amt 
als Anwärter für die Zeit des Vorgängers. 

3. Das Berufungsorgan umfaßt Personen mit 
anerkanntem Ansehen, rechtskundigem 
Fachwissen, Fachwissen auf dem Gebiet 
des internationalen Handels und in Angele
genheiten der erfaßten Abkommen im 
allgemeinen. Sie dürfen von keiner Regie
rung abhängig sein. Die Mitgliedschaft im 
Berufungsorgan entspricht weitgehend der 
Mitgliedschaft in der wrO. Alle Personen, 
die im Berufungsorgan tätig sind, werden 
jederzeit und kurzfristig verfügbar sein und 
stehen nebeneinander Streitbeilegungstätig
keiten und anderen einschlägigen Tätigkei
ten der wro Zur Verfügung. Sie nehmen 
an keiner Prüfung bei Meinungsverschieden
heiten teil, die unmittelbar oder mittelbar 
einen Interessenskonflikt auslösen würden. 

4. Nur Streitparteien, nicht aber Nebenbetei
ligte, können gegen einen Bericht des 
Untersuchungsausschusses Berufung einle
gen. Nebenbeteiligte, die ein wesentliches 
Interesse dem DSB in Angelegenheiten nach 
Artikel 10 Absatz 2 notifiziert haben, kön
nen schriftliche Stellungnahmen beim Beru
fungsorgan einbringen, wobei Gelegenheit 
für eine Anhörung geboten wird. 

5. Im allgemeinen darf das Verfahren 60 Tage 
ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Streitpartei 
formell seine Entscheidung notifiziert, Beru
fung einzulegen, bis zum Zeitpunkt zu dem 
das Berufungsorgan seinen Bericht verteilt, 
nicht überschreiten. Bei der Festlegung des 
Zeitplans zieht das Berufungsorgan gegebe
nenfalls die Bestimmungen des Artikels 4 
Absatz 9 in Betracht. Wenn das Berufungs
organ vermeint, daß es seinen Bericht 
innerhalb von 60 Tagen nicht fertigstellen 
kann, wird es dem DSB schriftlich die 
Gründe der Verzögerung und die voraus
sichtliche Frist innerhalb der es den Bericht 
vorlegen wird bekanntgeben. Keinesfalls 
darf das Verfahren 90 Tage überschreiten. 

6. Eine Berufung wird sich auf die vom Bericht 
des Untersuchungsausschusses erfaßten strit
tigen Rechtsfragen und die vom Untersu
chungsausschuß entwickelten Rechtsausle
gungen beschränken. 

7. Das Berufungsorgan wird im erforderlichen 
Ausmaß mit angemessener verwaltungsmä
ßiger und rechtlicher Unterstützung aus
gestattet. 

8. Aufwendungen von Personen, die Im 
Berufungsorgan tätig sind, einschließlich 
Reise- und Aufenthaltskosten, werden aus 
dem wrO-Budget getragen und zwar 
gemäß den vom Allgemeinen Rat angenom
menen Kriterien, die sich auf Empfehlungen 
des Komitees für Budget, Finanzen und 
Verwaltung stützen. . 

Berufungsverfahren 

9: Arbeitsverfahren werden vom Berufungsor
gan im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
des DSB und dem Generaldirektor aus
gearbeitet und den Mitgliedern zu ihrer 
Information mitgeteilt. 

10. Das Verfahren des Berufungsorgans ist 
vertraulich. Die Berichte des Berufungsor
gans . werden in Abwesenheit der Streitpar
teien und im Lichte der vorgelegten Infor
mationen und abgegebenen Stellungnahmen 
ausgearbeitet. . 

11. Im Bericht des Berufungsorgans ausgedrück
te Meinungen von Personen, die im 
Berufungsorgan tätig sind, sind anonym. 

12. Das Berufungsorgan wird jeden gemäß 
Absatz 6 während des Berufungsverfahrens 
vorgebrachten Streitpunkt behandelri. 

13. Das Berufungsorgan kann die rechtlichen 
Feststellungen und Schlußfolgerungen des 
Untersuchungsausschusses aufrechterhalten, 
ändern oder aufheben. 

Aruiahme des Berichts des Berufungsorgans 

14. Ein Bericht des Berufungsorgans wird vom 
DSB angenommen und von den Streitpartei-
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en bedingungslos angenomme'n; außer das 
DSB entscheidet durch Konsens, den Bericht 
des Berufungsorgans innerhalb von 
30 Tagen, nach dessen Verteilung an die 
Mitglieder nicht anzunehmen '). Dieses 
Annahmeverfahren beeinträchtigt nicht das 
Recht der Mitglieder ihre Meinungen zum 
Bericht des Berufungsorgans kundzutun. 

Artikel 18 

Verbindungen zum Untersuchungsausschuß oder 
Berufungsorgan 

1. Es bestehen keine Querverbindungen zum 
Untersuchungsausschuß oder Berufungsorgan 
über Angelegenheiten, die beim Untersu
chungsausschuß oder beim Berufungsorgan 
in Prüfung sind. 

2. Schriftliche Stellungnahmen an den Untersu
chungsausschuß oder an das Berufungsorgan 
sind vertraulich zu behandeln, jedoch den 
Streitparteien zur Verfügung . zu stellen. 
Nichts in dieser Vereinbarung hindert eine 
Streitpartei daran, Erklärungen seiner eigenen 
Lage der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Die 
Mitglieder behandeln die von einem anderen 
Mitglied dem Untersuchungsausschuß oder 
dem Berufungsorgan vorgelegten Informatio
nen vertraulich, die dieses Mitglied als 
vertraulich bezeichnet hat. Eine Streitpartei 
wird jedoch auf Ersuchen eines Mitglieds eine 
nichtvertrauliche Zusammenfassung der in 
den schriftlichen Vorlagen enthaltenen Anga
ben ausarbeiten, die der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben werden könnte., 

Artikel 19 

Empfehlungen des Untersuchungsausschusses und 
des Berufungsorgans 

1. Wenn ein Untersuchungsausschuß oder das 
Berufungsorgan beschließt, daß eine Maß~ 
nahme mit einem erfaßten Abkommen unver
einbar ist, wird er (es) empfehlen, daß das 
betreffende Mitglied 9) die Maßnahmen mit 
dem Übereinkommen vereinbar macht 10). 
Zusätzlich zu diesen Empfehlungen kann der' 
Untersuchungsausschuß oder das Berufungs
organ Wege vorschlagen, wie das betreffende 
Mitglied die Empfehlungen erfüllen kann. 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 2 
können der Unterausschuß und das Beru
fungsorgan 10 ihren Feststellungen und 

') Falls eine Tagung des DSB während dieses 
Zeitraums nicht vorgesehen ist, wird eine Tagung des 
DSB für diesen Zweck abgehalten. 

9) Das »betreffende Mitglied" ist die Streitpartei, an 
welche das Berufungsorgan Empfehlungen richtet. 

10) Hinsichtlich der Empfehlungen in Fällen, die keine 
Verletzung des GA TI 1994 oder eines anderen erfaßten 
Abkommens nach sich ziehen, siehe Artikel 26. 

Empfehlungen die in den erfaßten Abkom
men vorhandenen Rechte und Pflichten nicht 
erweitern oder einschränken. 

Artikel 20 

Zeitrahmen für die Entscheidungen des DSB 

Sofern die Streitparteien nichts anderes verein
baren, wird die Frist von der Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses durch das DSB bis zur 
Beratung des Berichts des Untersuchungsausschus
ses oder Annahme des Berufungsberichts im 
allgemeinen neun Monate nicht überschreiten, 
wenn gegen den Bericht des Untersuchungsaus
schusses nicht berufen wird, oder zwölf Monate, 
wenn dagegen berufen wird. Wenn entweder der 
Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan 
ge~äß Artikel 12 Absatz 9 oder Artikel 17 
Absatz 5 die Frist für die Ausarbeitung des 
Berichts erstreckt, wird die zusätzliche Zeitspanne 
den vorhin erwähnten Fristen hinzugefügt. 

Artikel 21 

Überwachung der Durchführung der' Empfehlungen 
und Entschließungen 

1. Unverzügliche Erfüllung der Empfehlungen 
und Entschließungen des DSB ist wesentlich, 
um eine wirksame Lösung von Streitigkeiten 
zum Vorteil aller Mitglieder' sicherzustellen. 

2. Besondere Aufmerksamkeit wird Fragen; die 
die Interessen der Entwicklungsland~Mitglie
der berühren, im Hinblick auf der der 
Streitbeilegung unterworfenen Maßnahmen 
gewidmet. 

3. Bei einer innerhalb von 30 Tagen 11) nach 
Annahme des Berichts des Untersuchungsaus
schusses oder des Berufungsorgans stattfin
denden Tagung des DSB teilt das betreffende 
Mitglied dem DSB seine Absichten in bezug 
auf die Durchführung der Empfehlungen und 
Entschließung des DSB mit. Wenn es 
unmöglich ist, die Empfehlungen und Ent
schließungen unverzüglich zu erfüllen, erhält 
das betreffende Mitglied einen angemessenen 
Zeitraum hierfür. Der angemessene Zeitraum 
wird sein: 
a) der vom betroffenen Mitglied vorgeschla

gene Zeitraum, vorausgesetzt, daß dieser 
vom DSB gebilligt wird 
od~r in Ermangelung emer solchen 
Billigung . 

b) ein von den Streitparteien innerhalb von 
45 Tagen nach Annahme der Empfehlun
gen oder Entschließungen gemeinsam 
vereinbarter Zeitraum; 
oder in Ermangelung emer solchen 
Vereinbarung 

11) Wenn innerhalb dieser Frist keine Tagung des DSB 
vorgesehen ist, wird eine solche Tagung zu diesem Zweck 
abgehalten. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 241 von 1166

www.parlament.gv.at



242 1646 der Beilagen 

c) ein durch bindenden Schiedsspruch inner
halb von 90 Tagen nach Annahme der 
Empfehlungen oder Entschließungen 
bestimmter Zeitraum 12). In einem sol
chen Schiedsverfahren soll als Richtlinie 
für den Schiedsrichter 13) gelten, daß der 
angemessene Zeitraum für die Durch
führung der Empfehlungen· des Untersu
chungsausschusses oder des Berufungsor
gans 15 Monate nach Annahme des 

. Berichts des Untersuchungsausschusses 
oder des Berufungsorgans nicht über
schritten werden soll. Dieser - Zeitraum 
kann jedoch den Umständen entsprechend 
kürzer oder länger sein. 

4. Sofern nicht der Untersuchungsausschuß oder 
das Benifungsorgan gemäß Artikel 12 
Absatz 9 oder Artikel 17 Absatz 5 die Frist 
für die Vorlage des Berichts verlängert hat, 
wird die Frist von der Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses durch das DSB 
bis zur Festsetzung des angemessenen Zeit
raums 15 Monate nicht überschreiten, es sei 
denn, die Streitparteien einigen sich anders. 
Wenn entweder der Untersuchungsausschuß 
oder das Berufungsorgan die Frist für die 
Vorlage des Berichts erstreckt hat, wird die 
verfügbare Zeit der' Frist von 15 Monaten 
hinzugefügt; der gesamte Zeitraum wird 
18 Monate nicht überschreiten, es sei denn, 
die Streitparteien einigen sich, daß außeror
dentliche Umstände vorliegen. 

5. Wenn eine Meinungsverschiedenheit über das 
Vorliegen oder die Übereinstimmung von 
Maßnahmen besteht, die zu treffen sind, um 
die Empfehlungen und Entschließungen zu 
erfüllen, wird ein solcher Streit durch 
Heranziehung dieser Streitbeilegungsverfah
ren entschieden, einschließlich des Rückgriffs 
auf den ursprünglichen Untersuchungsaus
schuß, wenn immer möglich. Der Untersu
chungsausschuß wird seinen Bericht innerhalb 
von 90 Tagen, nachdem ihm die Angelegen
heit übertragen wurde, verteilen. Wenn der 
Untersuchungsausschuß der Meinung ist, 
diese Frist nicht einhalten zu können, wird 
er dem DSB die Gründe für die Verzögerung 
und die voraussichtliche Frist, in der er den 
Bericht vorlegen wird, schriftlich mitteilen. 

6. Das DSB überwacht die Durchführung der 
angenommenen Empfehlungen oder Ent
schließungen. Die Frage der Durchführung 
der Empfehlungen oder Entschließungen 

12) Wenn sich die Parteien innerhalb von 10 Tagen 
nach übertragung der Angelegenheit an ein Schieds
verfahren nicht auf einen Schiedsrichter einigen können, 
wird der Schiedsrichter nach Konsultationen mit den 
Parteien innerhalb von 10 Tagen vom Generaldirektor 
bestellt. 

13) Der Ausdruck "Schiedsrichter" bedeutet den 
Hinweis auf eine Einzelperson oder Personengruppe. 

kann nach Annahme durch jedes Mitglied 
zu jederZeit im DSB aufgeworfen werden. 
Die Frage der Durchführung der Empfehlun
gen oder Entschließungen wird, sofern das 
DSB nicht anders entscheidet, auf die 
Tagesordnung der Tagung des DSB sechs 
Monate nach der Festsetzung des angemes~ 
senen Zeitraums gemäß Absatz 3 gesetzt und 
bleibt bis zur Lösung der Angelegenheit auf 
der Tagesordnung des DSB. Mindestens 
10 Tage vor jeder derartigen Tagung des· 
DSB stellen die betreffenden Mitglieder dem 
DSB einen schriftlichen Fortschrittsbericht 
betreffend die Durchführung der Empfehlun
gen oder Entschließungen zur Verfügung. 

7. Wenn eine Angelegenheit von einem Ent
wicklungsland-Mitglied aufgeworfen worden 
ist, prüft das DSB, welche weiteren den 
Umständen entsprechenden Tätigkeiten es 
durchführen kann. 

8. Wenn eine Angelegenheit von einem Ent
wicklungsland-Mitglied vorgebracht worden 
ist, zieht das DSB bei Prüfung, welche 
entsprechenden Tätigkeiten durchgeführt 
werden können, nicht nur den HandeIsum
fang der beanstandeten Maßnahmen, sondern 
auch ihren Einfluß auf die Wirtschaft des 
betreffenden Entwicklungsland-Mitglieds in 
Betracht. 

Artikel 22 

Ausgleich und Aussetzung von Zugeständnissen 

1. Ausgleich und Aussetzung von Zugeständnis
sen und anderen Verpflichtungen sind zeitlich 
befristete Maßnahmen für den Fall, daß die 
Empfehlungen und Entschließungen nicht 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
erfüllt werden. Weder Ausgleich noch Aus
setzung von Zugeständnissen oder anderen 
Verpflichtungen wird jedoch der vollen 
Erfüllung einer Empfehlung vorgezogen, um 
eine Maßnahme mit den erfaßten Abkommen 
in Übereinstimmung zu bringen. Ausgleich ist 
freiwillig und muß, wenn er gewährt wird, 
mit den erfaßten Abkommen übereinstimmen. 

2. Wenn das betreffende Mitglied verabsäumt, 
die mit einem erfaßten Abkommen als 
unvereinbar befundene Maßnahme mit die
sem in Einklang zu bringen oder in anderer 
Weise den Empfehlungen und Entschließun
gen innerhalb des gemäß Artikel 21 Absatz 3 
festgesetzten angemessenen Zeitraums zu 
entsprechen, wird dieses Mitglied auf Ersu
chen und nicht später als am Ende des 
angemessenen Zeitraums mit jeder Partei, die 
Streitbeilegungsverfahren angestrengt hat, in 
Verhandlungen eintreten, um einen beider
seits annehmbaren· Ausgleich zu erzielen. 
Wenn innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf 
des angemessenen Zeitraums kein zufrieden-
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stellender Ausgleich erzielt worden ist, kann 
jede Partei, die das Streitbeilegungsverfahren 
angestrengt hat, vom DSB die Ermächtigung 
verlangen, gegenüber dem betreffenden Mit
glied die Anwendung von Zugeständnissen 
oder anderen Verpflichtungen aus erfaßten 
Abkommen auszusetzen. 

3. Bei der Prüfung der Aussetzung von Zuge
ständnissen oder anderen Verpflichtungen 
wendet die beschwerdeführende Partei die 
folgenden Grundsätze und Verfahren an: 
a) als allgemeiner Grundsatz gilt, daß die 

beschwerdeführende Partei zuerst Zuge
ständnisse oder andere Verpflichtungen 
auf demselben (denselben) Gebiet(en), auf 
denen der Untersuchungs ausschuß . oder 
das Berufungsorgan eine Verletzung, 
Aufhebung oder Schädigung festgestellt 
hat, aussetzt; 

b) wenn die Partei die Aussetzung von 
Zugeständnissen oder anderen Verpflich
tungen auf demselben (denselben) 

. Gebiet(en) für nicht durchführbar oder 
nicht wirksam erachtet, kann sie die 
Aussetzung von Zugeständnissen oder 
anderen Verpflichtungen auf anderen 
Gebieten desselben Abkommens suchen; 

c) wenn die Partei die Aussetzung von 
Zugeständnissen oder anderen Verpflich
tungen auf demselben (denselben) 
Gebiet(en) desselben Abkommens für 
nicht durchführbar oder nicht wirksam 
erachtet, und die Umstände ernst genug 
sind, kann sie die Aussetzung von Zuge
ständnissen. oder anderen Verp:Qichtungen 
aus einem anderen erfaßten Abkommen 
suchen; . 

d) bei Anwendung dieser Grundsätze. zieht 
die Partei in Betracht: 

(i) den Handel auf dem G~biet oder 
nach dem Abkommen, gemäß wel
chem der Untersuchungs ausschuß 
oder das Berufungsorgan eine Ver-
1etzung' Zunichtemachung oder 
Schädigung festgestellt hat, und die 
Bedeutung dieses Handels für die 
Partei; 

(ii) die breiteren wirtschaftlichen Grund
lagen in bezug auf die Zunichtema
chung oder Schädigung und die 
breiteren wirtschaftlichen Folgen der 
Aussetzung. von Zugeständnissen 
oder anderen Pflichten; 

e) wenn die Partei beschließt, die Ermächti
gung zur Aussetzung von Zugeständnissen 
oder anderen Verpflichtungen gemäß 
lit. b oder c zu beantragen, erläutert sie 
in ihrem Antrag die Gründe hiefür. Der 
Antrag wird gleichzeitig dem DSB und 
den einschlägigen Räten - und im Fall 
eines Antrags gemäß lit. b auch den 

einschlägigen sachlichen Organen 
übermittelt; 

f) für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet 
"Gebiet": . 

(i) hinsichtlich Waren, alle Waren; 
(ii) hinsichtlich Dienstleistungen, einen 

Hauptzweig im gegenwärtigen 
"Verzeichnis der Dienstleistungs
zweige", das solche Zweige aus
weist; .14) 

(iii) hinsichtlich der handelsbezogenen 
Aspekte der Rechte an geistigem 

. Eigentum, jede der im Teil II 
Abschnitte 1, 2," 3, 4, 5, 6 und 7 
enthaltene Gruppe der Rechte an 
geistigem Eigentum,. oder die Ver
pflichtungen gemäß Teil III oder N 
des Übereinkommens über TRIPS; 

g) für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet 
"Abkommen": 

(i) hinsichtlich Waren, die 1m 
Anhang lA des WTO-Abkommens 
enthalten sind, insgesamt, allch die 
Plurilateralen Handelsabkommen, 
sofern die betreffenden Streitpartei
en Parteien zu diesen Abkommen 
sind; 

(ii) hinsichtlich Dienstleistungen, das 
GATS; 

(iii) hinsichtlich Rechte an geistigem 
Eigentum, das Übereinkommen über 
TRIPS. 

4 . .Das Ausmaß der vom DSBgenehmigten 
J}ussetzung von Zugeständnissen und anderen 
Verpflichtungen soll dem Ausmaß der 

. Zunichtemachung oder Schinälerung' ange-
messen sein. 

5. Das DSB genehmigt keine Aussetzung von 
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtun

. gen, wenn ein erfaßtes. Abkommen dies 
verbietet. 

6. Bei Vorliegen der im Absatz 2 beschriebenen 
Situation genehmigt das DSB auf Antrag die 
Aussetzung von Zugeständnissen und anderen 
Verpflichtungen innerhalb von 30 Tagen 
nach 'Ablauf des angemessenen Zeitraums, es 
sei denn, das DSB entscheidet mit Konsens, 
den Antrag zurückzuweisen. Wenn jedoch 
das betreffende Mitglied das Ausmaß der 
vorgeschlagenen Aussetzung beeinsprucht 
oder behauptet, daß - falls eine beschwer
deführende Partei die Ermächtigung zur 
Aussetzung von Zugeständnissen und ande
ren Verpflichtungen gemäß Absatz 3 lit. b 
oder c beantragt hat - die im Absatz 3 
festgelegten Grundsätze und Verfahren nicht 
eingehalten worden sind, wird die Angelegen
heit dem Schiedsverfahren übertragen. Dieses 

14) Das Verzeichnis im Dokument MTN.GNS/W /120 
weist 11 Zweige aus. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 243 von 1166

www.parlament.gv.at



244 1646 der Beilagen 

Schiedsverfahren wird durch den ursprüngli
chen Untersuchungsausschuß, sofern die 
Mitglieder vorhanden sind, oder von einem 
vom. Generaldirektor bestimmten Schiedsrich
ter 15) durchgeführt und innerhalb von 
60 Tagen nach Ablauf der angemessenen 
Frist beendet. Zugeständnisse oder andere 
Verpflichtungen werden während des 
Schiedsverfahrens nicht ausgesetzt. 

7. Wenn der Schiedsrichter 16) gemäß Absatz 6 
handelt, prüft er nicht die Natur der 
auszusetzenden Zugeständnisse oder anderen 
Verpflichtungen, sondern stellt fest, ob der 
Umfang der Aussetzung dem Umfang der 
Zunichtemachung oder Schmälerung ange
messen ist. Der Schiedsrichter kann auch 
feststellen, ob die vorgeschlagene Aussetzung 
von Zugeständnissen oder anderen Verpflich
tungen nach dem erfaßten Abkommen erlaubt 
ist. Wenn die dem Schiedsverfahren über
tragene Angelegenheit jedoch die Behauptung 

. enthält, daß die im Absatz 3 festgelegten 
Grundsätze und Verfahren nicht befolgt 
worden sind, wird der Schiedsrichter diese 
Behauptung prüfen. Wenn der Schiedsrichter 
feststellt, daß diese Grundsätze und Verfah
ren nicht eingehalten worden sind, wird sie 
die beschwerdeführende Partei in überein
stimmung mit Absatz 3 anwenden. Die 
Streitparteien nehmen die Entscheidung des 
Schiedsrichters als endgültig an und werden 
kein zweites Schiedsverfahren anstreben. Das 
DSB wird von der Entscheidung des Schieds
richters unverzüglich in Kenntnis gesetzt und 
auf Antrag die Ermächtigung erteilen, Zuge
ständnisse oder andere Verpflichtungen aus
zusetzen, wenn der Antrag mit der Entschei
dung des Schiedsrichters vereinbar ist, außer 
das DSB entscheidet mit Konsens, den Antrag 
zurückzuweisen. 

8. Die Aussetzung von Zugeständnissen oder 
anderen Verpflichtungen ist zeitlich begrenzt 
und wird nur so lange angewandt, bis die mit 
einem erfaßten Abkommen unvereinbar 
befundene Maßnahme beseitigt worden ist, 
oder das Mitglied, das die Erripfehlungen 
oder Entschließungen durchführen muß, eine 
Lösung für die Zunichtemachung oder 
Schmälerung von Vorteilen bietet, oder eine 
beiderseits zufriedenstellende Lösung erzielt 
ist. In übereinstimmung mit Artikel 21 
Absatz 6 wird das DSB die Durchführung 
der angenommenen Empfehlungen oder 
Entschließungen weiter überwachen, ein
schließlich jenen, die einen Ausgleich vorge-

15) Der Ausdruck "Schiedsrichter" bezieht sich sowohl 
auf eine Person als auch auf eine Gruppe. 

16) Der Ausdruck. "Schiedsrichter" bezieht sich 
entweder auf eine, Person, eine Gruppe oder die 
Mitglieder des ursprünglichen Untersuchungsausschusses, 
wenn sie· in der Eigenschaft als Schiedsrichter handeln. 

sehen oder Zugeständnisse oder andere 
Verpflichtungen ausgesetzt haben, sowie die 
Empfehlungen, eine Maßnahme mit dem 
erfaßten Abkommen vereinbar zu machen, 
nicht durchgeführt wurden. 

9. Die Streitbeilegungsbestimmungen der erfaß
ten Abkommen können in bezug auf von 
regionalen oder lokalen Regierungsstellen 
oder Stellen im Gebiet eines Mitglieds 
getroffenen Maßnahmen, die die Einhaltung 
dieser Bestimmungen beeinträchtigen, ange
rufen werden. Wenn das DSB entschieden 
hat, daß eine Bestimmung eines erfaßten 
Abkommens nicht eingehalten worden ist, 
wird das betreffende Mitglied die geeigneten, 
ihm verfügbaren Maßnahmen treffen, um die 
Einhaltung sicherzustellen. Die Bestimmun~ 
gen der erfaßten Abkommen und dieser 
Vereinbarung betreffend Entschädigung und 
Aussetzung von Zugeständnissen oder ande
ren Verpflichtungen finden Anwendung, 
wenn es nicht möglich war, die Einhaltung 
sicherzustellen 17). 

Artikel 23 

Stärkung des Multilateralen Systems 

1. Wenn Mitglieder bei Verletzung von Ver
pflichtungen oder Zunichtemachung oder 
Schmälerung von Vorteilen aus den erfaßten 
Abkommen oder bei Behinderung der Errei
chung irgendeiner Zielsetzung der erfaßten 
Abkommen Abhilfe suchen, nehmen sie 
Zuflucht zu und bleiben an die Verfahrens
regeln dieser Vereinbarung gebunden. 

2. In diesen Fällen werden die Mitglieder: 
a) keine Entscheidung treffen, daß eine 

Verletzung eingetreten ist, Vorteile 
zunichte gemacht oder geschmälert wur
den oder die Erreichung einer Zielsetzung 
der erfaßten Abkommen behindert wurde, 
außer durch Rückgriff auf die Streitbeile
gung in übereinstimmung mit den Regeln 
und Verfahren dieser Vereinbarung; sie 
wenden jede Entscheidung in überein
stimmung mit den im Bericht enthaltenen 
Erkenntnissen an, die der Untersuchungs
ausschuß oder das Berufungsorgan ange
nommen oder ein Schiedsspruch nach 
dieser Vereinbarung zuerkannt hat; 

b) den im Artikel 21 enthaltenen Verfahren 
zwecks Festsetzung des angemessenen 
Zeitraums für das betroffene Mitglied 
für die Erfüllung der Empfehlungen und 
Entscheidungen folgen; und 

17) Wenn die Bestimmungen eines erfaßten Abkom
mens von regionalen oder lokalen Regierungsstellen oder 
Stellen im Gebiet eines Mitglieds von den Bestimmungen 
dieses Absatzes verschiedene Bestimmungen enthalten, 
haben die Bestimmungen des erfaßten Abkommens 
Vorrang. 
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c) den im Artikel 22 festgelegten Verfahren 
zwecks Feststellung des Ausmaßes der 
Aussetzung von Zugeständnissen oder 
anderen Verpflichtungen und Erlangung 
der Genehmigung des DSB gemäß diesen 
Verfahren folgen, bevor Zugeständnisse 
oder andere Verpflichtungen aus den 
erfaßten Abkommen als Antwort auf das 
Versäumnis des betreffenden Mitglieds die 
Empfehlungen und . Entschließungen 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
zu erfüllen, ausgesetzt werden. 

Artikel 24 

Besondere Verfahren betreffend die am wenigsten 
entwickelten Entwicklungsland-Mitglieder 

1. In allen Stufen der Feststellung der Ursachen 
eines Streits und der Streitbeilegungsverfah
ren, die ein am wenigsten entwickeltes 
Entwicklungsland-Mitglied betreffen, wird 
die besondere Lage des am wenigsten entwik
kelten Entwicklungsland-Mitglieds besonders 
in Betracht gezogen. In dieser Hinsicht üben 
die Mitglieder entsprechende Rücksicht, 
wenn sie eine ein am wenigsten entwickeltes 
Entwicklungsland-Mitglied betreffende Ange
legenheit gemäß diesen Verfahren' aufwerfen. 
Wenn Zunichtemachung oder Schmälerung 
infolge einer von einem am wenigsten entwik
kelten Entwicklungsland-Mitglied getroffenen 
Maßnahme festgestellt wird, werden die 
beschwerdeführenden Parteien entsprechende 
Zurückhaltung beim Verlangen nach Ent
schädigung oder nach Genehmigung, die 
Anwendung von Zugeständnissen oder ande
ren Verpflichtungen nach diesem Verfahren 
auszusetzen, üben. 

2. Wenn in Streitbeilegungsfällen, die sich auf 
ein am wenigsten entwickeltes Entwicklungs
land-Mitglied beziehen, eine zufriedenstellen
de Lösung im Laufe von Konsultationen nicht 
gefunden wurde, bietet der Generaldirektor 
oder der Vorsitzende des DSB auf Ersuchen 
eines am wenigsten entwickelten Entwick
lungsland-Mitglieds seine guten Dienste, 
Schlichtung oder Vermittlung an, um den 
Parteien bei der Streitbeilegung zu helfen, 
bevor ein Antrag. auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses gestellt wird. Der 
Generaldirektor oder der V ositzende des 
DSB kann zwecks Beistandsleistung mit 
jeder ihm geeignet erscheinenden Seite 
Konsultationen führen, 

Artikel 25 

Schiedsverfahren 

1. Ein rasches Schiedsverfahren innerhalb der 
WTO als fakultatives Mittel der Streitbeile
gung kann die Lösung gewisser Streitfälle, die 

von beiden Streitparteien klar umschrieben 
sind, erleichtern. 

2. Wenn in dieser Vereinbarung nichts anderes 
vorgesehen ist, unterliegt die Anrufung des 
Schiedsverfahrens dem Einvernehmen der 
Streitparteien, die sich über die anzuwenden
den Verfahren einigen. Das Einvernehmen, 
das Schiedsverfahren in Anspruch zu nehmen, 
wird allen Mitgliedernzeitgerecht vor dem 
tatsächlichen Beginn des Schiedsverfahrens 
notifiziert. 

3. Andere Mitglieder können bei einemSchieds
verfahren nur im Einvernehmen der Streit
parteien, die das Schiedsverfahren angerufen 
haben, Partei werden. Die Parteien im 
Verfahren komIllen überein, den Schieds
spruch anzunehmen. Schiedssprüche werden 
dem DSB und dem betreffenden Rat oder 
Komitee des einschlägigen Abkommens, zu 
dem ein Mitglied jeden relevanten Punkt 
aufwerfen kann, notifiziert. 

4. Die Artikel 21 und 22 finden sinngemäß auf 
die Schiedssprüche Anwendung. ' 

Artikel 26 

1. "Nichtverletzungsbeschwerden" der im Arti
kel XXIII Absatz 1 lit. b des GA TI beschrie
benen Art 
Sofern die Bestimmungen des Artikels XXIII 
Absatz 1 lit. b des GA TI 1994 auf ein 
erfaßtes Abkommen anwendbar sind, kann 
ein Untersuchungs ausschuß oder das Beru
fungsorgan nur Entschließungen und Emp
fehlungen aussprechen, wenn eine Streitpartei 
der Meinung ist, daß ein fur sie mittelbar 
oder unmittelbar aus dem einschlägigen 
Abkommen erwachsender Vorteil zunichte 
gemacht oder geschmälert oder die .Errei
chupg irgend einer Zielsetzung dieses 
Abkommens infolge der Anwendung einer 
Maßn~hme durch ein Mitglied behindert 
wurde, unabhängig davon, ob sie mit den 
Bestimmungen jenes Abkommens in .Wider
spruch steht oder nicht. Sofern und inwieweit 
eine Partei der Meinung ist, und ein 
Untersuchungs ausschuß oder das Berufungs
organ feststellt, daß ein eine Maßnahme 
betreffender Fall mit. den Bestimmungen 
eines erfaßten Abkommens, auf welches die 
Bestimmungen des Artikels XXIII Absatz 1 
lit. b des GA TI 1994 Anwendung findet, 
nicht in Widerspruch steht, werden die 
Verfahren dieser Vereinbarung wie folgt 
angewendet: 
a) die beschwerdeführende Partei legt eine 

genaue Rechtfertigung zur Stützung jeder 
Beschwerde bezüglich einer Maßnahme, 
die nicht in Widerspruch mit den ein
schlägigen erfaßten Abkommen steht, vor; 

b) wenn festgestellt wurde, daß eine Maß
nahme Vorteile zunichte macht oder 
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schmälert oder die Erreichung von Ziel
setzungen des einschlägigen eifaßten 
Abkommens ohne dieses zu verletzen 
behindert, besteht keine, Verpflichtung, 
die Maßnahme zurückzunehmen. In 
solchen Fällen empfiehlt jedoch der 
Untersuchungsausschuß oder das Beru
fungsorgan dem betroffenen Mitglied eine 
beiderseits zufriedenstellende Anpassung 
vorzunehmen; 

c) ungeachtet der Bestimmungen des Arti
kels 21 kann das im Artikel 21 Absatz 3 
vorgesehene Schiedsverfahren auf Antrag 
jeder Partei eine Feststellung des Aus
maßes der zunichtegemachten oder 
geschmälerten Vorteile treffen, und kann 
auch Mittel und Wege zur Erreichung 
einer beiderseits zufriedenstelIenden 
Anpassung anregen; solche Anregungen 
sind für die Streitparteien nicht bindend; 

d) ungeachtet der Bestimmungen des Arti
kels 22 Absatz 1 kann ein Ausgleich Teil 
einer beiderseits zufriedenstellenden 
Anpassung als endgültige 'Regelung des 
Streits sein. 

2. Beschwerden der im Artikel XXIII Absatz 1 
lit. c des GA TI 1994 beschriebenen Art 
Wenn die Bestimmungen des Artikels XXIII 
Absatz 1 lit. c des GA TI 1994 auf ein 
erfaßtes Abkommen anwendbar sind, kann 
ein Untersuchungsausschuß lediglich Ent
schließungen und Empfehlungen aussprechen, 
falls eine Partei der Meinung ist, daß ein ihr 
unmittelbar oder mittelbar aus dem einschlä
gigen erfaßten Abkommen entstehender V or
teil zunichtegemacht oder geschmälert oder 
die Erreichung irgendeiner Zielsetzung dieses 
Abkommens' infolge des Bestehens einer 
anderen Lage als jener, auf die die Bestim
mungen des Artikels XXIII Absatz 1 lit. a und 
b des GA TI 1994 anwendbar sind, behindert 
wurde. Sofern und inwieweit eine solche 
Partei der Meinung ist, und ein Untersu
chungsausschuß feststellt, daß die Angelegen
heit von diesem Absatz erfaßt ist, finden die 
Verfahren dieser Vereinbarung nur bis ein
schließlich des Zeitpunkts im Verfahren, wo 
der Bericht des Untersuchungsausschusses an 
die Mitglieder verteilt wird, Anwendung. Die 
Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung 
gemäß der Entscheidung vom 12. April 1989 
(BISD 36S/61-67) finden auf die Annahme, 
überwachung und Erfüllung der Empfehlun
gen und Entschließungen Anwendung. Fol
gendes wird ebenfalls angewendet: 
a) die beschwerdeführende Partei legt eine 

genaue Rechtfertigung zur Stützung ihrer 
Beweisführung bezüglich der von diesem 
Absatz erfaßten Bestimmungen vor; 

b) wenn ein Untersuchungsausschuß in 
Angelegenheiten dieses Absatzes befindet, 

daß Fälle auch andere als durch diesen 
Absatz erfaßte Angelegenheiten der Streit
beilegung betreffen, übermittelt der Unter
suchungsausschuß dem DSB einen 
Bericht, der derartige Angelegenheiten 
behandelt, und einen gesonderten Bericht 
über von diesem Absatz erfaßte Angele
genheiten. 

Artikel 27 

Verantwortlichkeit des Sekretariats 

1. Das Sekretariat ist für die Unterstützung des 
Untersuchungsausschusses verantwortlich, ins
besondere hinsichtlich der rechtlichen, histori
schen und prozeduralen Aspekte der in 
Behandlung stehenden Angelegenheiten" und 
wird Sekretariatsdienste und technische 
Unterstützung leisten. 

2. Während das Sekretariat den Mitgliedern in 
bezug auf die Streitbeilegung beisteht, wird es, 
Entwicklungsland-Mitgliedern auf Ersuchen 
erforderlichenfalls zusätzliche rechtliche Bera
tung und Beistand hinsichtlich der Streitbei
legung gewähren. Zu diesem Zweck stellt das 
Sekretariat eine erfahrene rechtskundige 

'Fachkraft aus den WTO-Diensten für tech
nische Zusammenarbeit jede~ Entwicklungs
land-Mitglied auf dessen Ersuchen zur 
Verfügung. Diese Fachkraft unterstützt das 
Entwicklungsland-Mitglied in einer die konti
nuierliche Unparteilichkeit des Sekretariats 
sichernde Art und Weise. 

3. Das Sekretariat führt Spezialkurse für inter
essierte Mitglieder über Verfahren und 
Praktiken der Streitbeilegung durch, um den 
Fachkräften der Mitglieder eine bessere 
Information In dieser Hinsicht zu ermögli
chen. 

Anlage 1 

Von der Vereinbanmg erfaßte Abkommen und 
Übereinkommen 

A Abkommen zur Errichtung der Welthandels
organisation 

B Multilaterale Handelsabkommen 
Anhang lA: Multilaterale Abkommen über den 

Handel mit Waren 
Anhang 1 B: Allgemeines Abkommen über den 

Handel mit Dienstleistungen 
Anhang 1 C: übereinkommen über handelsbe

zogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums 

Anhang 2 : Vereinbarung über Regeln und 
Verfahren zur Streitbeilegung 

C Plurilaterale Handelsübereinkommen 
Anhang 4: übereinkommen über den Handel 

mit Zivilluftfahrzeugen 
übereinkommen über das öffent
liche Beschaffungswesen 
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Internationales -übereinkommen 
über Milcherzeugnisse 
Internationales übereinkommen 
über Rindfleisch 

Die Anwendbarkeit dieser Vereinbarung auf die 
Plurilateralen Handelsübereinkommen unterliegt 
der Entscheidung über die Annahme seitens der 
Parteien bezüglich jedes übereinkommens und mit 
den Anwendungsbedingungen für die V ereinba
rung bezüglich des einzelnen übereinkommens, 
einschließlich besonderer oder zusätzlicher Regeln 
oder Verfahren, die in die Anlage 2 aufgenommen 
werden, wie dies dem DSB notifiziert wird. 

Anlage 2 

In den erfaßten Abkommen und Übereinkommen 
enthaltene besondere Regeln und Verfahren 

übereinkommen 

übereinkommen über 
die Anwendung sanitä
rer und phytosanitärer 
Maßnahmen 

übereinkommen über 
Textilien und Beklei
dung 

übereinkommen über 
technische Handels
hemmnisse 

übereinkommen z_ur 
Durchführung des Arti
kels VI des Allgemei~ 
nen Zoll- und Handels
abkommens 1994 

übereinkommen Zur 
Durchführung des Arti
kels VII des Allgemei
nen Zoll- und Handels
abkommen 1994 

übereinkommen über 
Subventionen und Aus
gleichsmaßnahmen 

Allgemeines Abkommen 
über den Handel mit 
Dienstleisturigen 

Anhang über 
Finanzdienstleistun
gen 

Regeln und Verfahren 

Artikel 11 Absatz 2 

Artikel 2 Absätze 14 
und 21, Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 5 
Absätze 2, 4 und 6, 
Artikel 6 Absätze 9, 10 
und 11,Artikel 8 Absät
ze 1 bis 12 

Artikel 14 Absätze 2 bis 
4, Anhang 2 

Artikel 17 Absätze 4 bis 
7 

Artikel 19 Absätze 3 bis 
5, Anhang II Absatz 2 
lit. f und Absätze 3, 9 
und 21 

Artikel 4 Absätze 2 bis 
12, Artikel 6 Absatz 6, 
Artikel 7 Absätze 2 bis 
10, Artikel 8 Absatz 5, 
Fußnote 35, Artikel 24 
Absatz 4, Artikel 27 
Absatz 8, Anhang V 

Artikel XXII Absatz 3, 
Artikel XXIII Absatz 3 

Artikel 4 Absatz 1 

Anhang über Luft- Artikel 4 
transportdienstlei-
stungen 

Beschluß über be- Artikel 1 bis 5 
stimmte Streitbeile-
gungsverfahren für das 
GATS 

Die Liste _ der Regeln und Verfahren dieser 
Anlage umfaßt -auch Bestimmungen, wo nur ein 
Teil der Bestimmung in diesem _ Zusammenhang 
von Bedeutung sein kann. 

Jegliche besonderen und zusätzlichen Regeln 
oder Verfahren in den Plurilateralen Handelsüber
einkommen werden von den zuständigen Organen 
jedes übereinkommens festgelegt und dem DSB 
notifiziert. 

Anlage 3 

Arbeitsverfahren 

1. Der Untersuchungsausschuß wird in seiner 
Verfahrensweise den einschlägigen Bestim
mungen- dieser Vereinbarung folgen. Zusätz
lich finden folgende Arbeitsverfahren 
Anwendung. 

2. Der Untersuchungsausschuß tagt nichtöf
fentlich. Die Streitparteien und interessierte 
Parteien sind bei den Tagungen nur über 
Einiadung des Untersuchungsausschusses 

- zugelassen.-
3. Die Beratungen des Untersuchungsausschus

_ ses _ und die vorgelegten Dokumente werden 
vertraulich behandelt. - Nichts in dieser 
Vereinbarung hindert eine Streitpartei dar
an, Erklärungen seiner eigenen Lage der 
Öffentlichkeit bekanntzugeben. Die Mitglie
der behandeln die dem Untersuchungsaus
schuß von einem anderen Mitglied vorge
legten Informationen, die dieses Mitglied als 
vertraulich bezeichnet hat, als vertraulich. 
Wenn eine Streitpartei eine vertrauliche 
Fassung - seiner schriftlichen Vorlage dem 
Untersuchungsausschuß unterbreitet, wird es 
auch über Ersuchen eines Mitglieds eine 
nichtvertrauliche Zusammenfassung der in 
der _ Vorlage enthaltenen Angaben ausarbei
ten, die der Öffentlichkeit bekanntgegeben 
werden könnte. 

4. Vor der ersten materiellen Tagung des 
Untersuchungsausschusses mit den Streitpar
teien übermitteln die Streitparteiert dem 
Untersuchungsausschuß schriftliche Vorla
gen, in denen sie die Tatsachen des Falles 
und ihre Beweise darlegen, 

5. Bei der ersten materiellen Tagung mit den 
Streitparteien fordert der Untersuchungsaus
schuß die Partei auf, die die Beschwerden 
eingebracht hat, ihren Fall vorzutragen. 
Anschließend, und _noch immer bei dersel
ben Tagung, wird die Partei, gegen die die 
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Beschwerde eingebracht wurde, aufgefor
dert, ihren Standpunkt darzulegen. 

6. Alle Nebenbeteiligten, die ihr Interesse an 
der Streitigkeit dem DSB notifiziert haben, 
werden schriftlich eingeladen, während einer 
für diesen Zweck anberaumten Sitzung 
anläßlich der ersten materiellen Tagung des 
Untersuchungsausschusses ihre Ansichten 
bekanntzugeben. Alle solche Nebenbeteilig
ten können während der ganzen Sitzungs
dauer anwesend sein. 

7. Formelle Gegendarstellungen werden bei der 
zweiten materiellen Tagung des Untersu
chungsausschusses \,orgebracht. Die Partei, 
gegen die Beschwerde geführt wird, hat das 
Recht, zuerst das Wort zu ergreifen, gefolgt 
von der beschwerdeführenden Partei. Die 
Parteien legen vor dieser Tagung dem 
Untersuchungsausschuß schriftliche Gegen
darstellungen vor. 

8. Der Untersuchungsausschuß kann jederzeit 
Fragen an die Parteien richten und sie um 
Erläuterunge·n entweder im Verlauf einer 
Tagung mit den Parteien oder schriftlich 
ersuchen. 

9. Die Streitparteien und jeder gemäß Arti
kel 10 zur Äußerung eingeladene Neben
beteiligte werden dem Untersuchungsaus-. 
schuß eine schriftliche Fassung ihrer münd
lichen Ausführungen zur Verfügung stellen. 

10. Im Interesse der vollen Transparenz werden 
die in den Absätzen 5 bis 9 angeführten 
Vorstellungen, Gegendarstellungen und Aus
führungen in Anwesenheit der Streitparteien 
vorgebracht. überdies werden die schrift
lichen Vorlagen jeder Streitpartei, ein
schließlich Stellungnahmen zum beschrei
benden Teil des Berichts und Antworten auf 
die vom Untersuchungsausschuß gestellten 
Fragen, der anderen Streitpartei oder 
Streitparteien Zur Verfügung gestellt. 

11. Alle zusätzlichen Verfahren, die für den 
Untersuchungsausschuß spezifisch sind. 

12. Vorgeschlagener Terminkalender für die 
Arbeiten des Untersuchungsausschusses: 
a) Erhalt der ersten schrift

lichen Vorlage der Par
teien: 
1. beschwerdeführende 

Partei 
2. Partei, gegen die 

Beschwerde geführt 

3-6 Wochen 

wird 2 - 3 Wochen 
b) Datum, Uhrzeit und Ort 

der ersten materiellen 
Tagung mit den Partei
en; Sitzung für Neben-
beteiligte 1-2 Wochen 

c) Erhalt der schriftlichen 
Gegendarstellung der 
Parteien 2 - 3 Wochen 

d) Datum, Uhrzeit und Ort 
der zweiten materiellen 
Tagung mit den Parteien 

e) Herausgabe des be-
schreibenden Teils des 
Berichts an die Parteien 

f) Erhalt von Stellungnah
men der Parteien zum 
beschreibenden Teil des 
Berichts 

g) Herausgabe des Zwi
schenberichts, einschließ
lich der Ergebnisse und 
Schlußfolgerungen, an 
die Parteien 

h) Termin für Parteien für 
Ersuchen um einen Teil 
oder Teile des Berichts 
zu überprüfen 

i) überprüfungszeitraum 
durch den Untersu
chungsausschuß, eIn
schließlich allfälliger 
zusätzlicher Tagung mit 
den Parteien . 

j) Herausgabe des Schluß
berichts an die Streitpar
teien 

k) Verteilung ßes Schluß
berichts an die Mitglie
der 

1-2 Wochen 

2-4 Wochen 

2 Wochen 

2-4 Wochen 

1 Woche 

2 Wochen 

. 3 Wochen 

3 Wochen 

Der vorstehende Terminkalender kann im Lichte 
unvorhergesehener Entwicklungen geändert wer
den. Zusätzliche Tagungen mit den Parteien sind 
erforderlichenfalls einzuplanen. 

Anlage 4 

. Sachverständigenprüfgruppen 

Die nachstehenden Regeln und Verfahren finden 
auf die im Einklang mit den Bestimmungen des 
Artikels 13 Absatz 2 eingesetzten Sachverständi
genprüfgruppen Anwendung. 

1. Sachverständigenprüfgruppen stehen unter 
der Aufsicht' des Untersuchungsausschusses. 
'Ihr Mandat und Arbeitsverfahren werden 
vom Untersuchungsausschuß beschlossen; sie 
berichten an den Untersuchungsausschuß. 

2. Teilnahme in Sachverständigenprüfgruppen 
ist auf Personen mit fachlichem Rang und 
Erfahrung auf dem in Rede stehenden Gebiet 
beschränkt. . 

3. Staatsbürger von Streitparteien dürfen nicht in 
Sachverständigenprüfgruppen ohne die ein
vernehmliche Zustimmung der Streitparteien 
tätig sein, ausgenommen in außergewöhnlichen 
Umständen, wenn der Untersuchungsausschuß 
erwägt, daß der Bedarf an einem fachwissen
schaftlichen Gutachten ansonsten nicht 
gedeckt werden kann. Regierungsbeamte von 
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Streitparteien dürfen nicht in einer Sachver
ständigenprufgruppe tätig sein. Die Mitglieder 
der Sachverständigenprufgruppe sind in ihrer 
persönlichen Eigenschaft und nicht als Regie
rungsvertreter noch als Vertreter irgend einer 
Organisation tätig. Regierungen oder Organi
sationen erteilen ihnen daher keine Weisungen 
in Angelegenheiten, die in Sachverständigen
prufgruppen anhängig sind. 

4. Sachverständigenprufgruppen können konsul
tieren und Informationen sowie technischen 
Rat von den ihnen geeignet erscheinenden 
Quellen einholen. Bevor eine Sachverständi
genprüfgruppe solche Informationen oder Rat 
von einer Quelle innerhalb der Hoheitsgewalt 
eines Mitglieds einholt, unterrichtet sie die 
Regierung dieses Mitglieds. Jedes Mitglied 
beantwortet unverzüglich und vollständig 
jedes Ersuchen einer Sachverständigenpruf
gruppe für eine solche Information, wie sie 
die Sachverständigenprufgruppe für erforder
lich und angemessen erachtet. 

5. Die Streitparteien haben Zugang zu allen 
einschlägigen Informationen, die für eme 

Sachverständigenprüfgruppe bestimmt sind, 
außer wenn sie vertraulicher Natur sind. Die 
für die Sachverständigenprufgruppe bestimm
ten vertraulichen Informationen dürfen ohne 
formelle Ermächtigung der Regierung; Orga
nisation oder Person, die die Information zur 
Verfügung stellt, nicht preisgegeben werden. 
Wenn solche Informationen von der Sach
verständigenprufgruppe angefordert werden, 
die Preisgabe durch die Sachverständigen
prufgruppe jedoch nicht genehmigt ist, wird 
eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der 
Information durch die Regierung, Organisa
tion oder Person, welche die Information zur 
Verfügung gestellt hat, erfolgen. 

6. Die Sachverständigenprufgruppe übermittelt 
einen Berichtsentwurf an die Streitparteien, 
um deren Stellungnahme zu erhalten, die 
gegebenenfalls im Schlußbericht berucksich
tigt wird, der auch den Streitparteien 
anläßlich der Vorlage an den Untersuchungs
ausschuß zugestellt wird. Der Schlußbericht 
der Sachverständigenprufgruppe hat nur 
beratenden Charakter. 

Anhang 3 

HANDELSPOLITISCHER PRÜFUNGSMECHANISMUS 
(VERFAHREN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER HANDELSPOLITIK) 

Die Mitglieder kommen hiermit wie folgt 
überein: 

A. Zielsetzungen 

(i) Zweck des Verfahrens zur Überprüfung 
der Handelspolitik (;,TPRM") ist es, zur 
besseren Einhaltung der Regeln, Diszi
plinen und Bindungen im Rahmen der 
Multilateralen Handelsabkommen und 
gegebenenfalls der Plurilateralen Han
deIsübereinkommen durch alle Mitglie
der und damit zu einem reibungsloseren 
Funktionieren des multilateralen Han
deIssystems beizutragen durch größere 
Transparenz und mehr Verständnis für 
die Handelspolitiken und -praktiken der 
Mitglieder. Dementsprechend ermöglicht 
das Überprufungsverfahren die regel
mäßige umfassende Würdigung und 
Bewertung der vollen Reichweite der 
Handelspolitiken und -praktiken der 
einzelnen Mitglieder und deren Aus
wirkung auf das multilaterale Handels
system. Es soll jedoch nicht als Grund
lage für die Durchsetzung spezifischer 
Verpflichtungen im Rahmen der Abkom
men oder zur Streitbeilegung oder. dazu 

dienen, Mitgliedern weitere handelspoli
tische Bindungen aufzuerlegen. 

(ii) Die im Überprüfungsverfahren vorgese
hene Bewertung berücksichtigt in dem 
erforderlichen Maß die umfassenderen 
wirtschaftlichen und entwicklungsbezo
genen Erfordernisse, Maßnahmen und 
Ziele des betreffenden Mitglieds und 
auch sein außenwirtschaftliches Umfeld. 
Das Überprüfungsverfahren soll jedoch 
die Auswirkungen der Handelspolitiken 
und -praktiken eines Mitglieds auf das 
multilaterale Handelssystem untersu
chen. 

B. Innerstaatliche Transparenz 
Die Mitglieder anerkennen die Bedeutung 
der innerstaatlichen Transparenz von han
delspolitischen Entscheidungen der Regie
rung sowohl für die Wirtschaft der 
Mitglieder als auch für das multilaterale 
Handelssystem und vereinbaren, eine grö
ßere Transparenz in ihren eigenen Systemen 
anzuregen und zu fördern, wobei sie sich 
der Tatsache bewußt sind, daß die Her
stellung der innerstaatlichen Transparenz 
freiwillig bleiben und die rechtlichen und 
politischen ,Strukturen der einzelnen Mit
glieder berucksichtigen muß. 
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C. Überprüfungsverfahren 

(i) Hiermit wird das handelspolitische über
prüfungsorgan (im folgenden "TPRB" 
genannt) mit der Aufgabe einges~tzt, die 
Überprüfungen der Handelspolitik 
durchzuführen. . 

(ii) Die Handelspolitiken und -praktiken 
aller Mitglieder werden regelmäßigen 
Prüfungen unterzogen. Der Einfluß der 
einzelnen Mitglieder auf das Funktionie
ren des multilateralen Handelssystems ist, 
ausgedrückt als ihr Anteil am Welthandel 
in einern repräsentativen. Zeitabschnitt 
der jüngsten Vergangenheit, der ent
scheidende Faktor bei der Festlegung der 
Häufigkeit der Überprüfungen. Die 
ersten vier nach dieser Regel bestimmten 
Handelspartner (die Europäischen 
Gemeinschaften gelten als ein Partner) 
werden alle zwei Jahre, die folgenden 16 
alle vier Jahre überprüft. Für andere 
Mitglieder betragen die Intervalle sechs 
Jahre, mit Ausnahme der am wenigsten 
entwickelten Mitgliedsländer, für die 
längere Intervalle festgelegt werden 
können. Es gilt als vereinbart, daß die 
Überprüfung von Organisationen, die 
eine gemeinsame Außenwirtschaftspoli
tik betreiben, an der mehr als ein 
Mitglied beteiligt ist, alle handelsbezoge
nen politischen Elemente, einschließlich 
der entsprechenden Politik und Prakti
ken der einzelnen Mitglieder, einbezieht. 
In Ausnahmefällen, in denen Änderungen 
der Handelspolitiken oder -praktiken 
eines Mitglieds erhebliche Auswirkun
gen auf die Handelspartner haben, kann 
das TPRB das betreffende Mitglied nach 
Konsultationen ersuchen, die nächste 
Überprüfung zeitlich vorzuverlegen. 

(iii) Die Erörterungen bei den Sitzungen des 
TPRB orientieren sich an den im Absatz A 
festgelegten Zielsetzungen. Im Mittel
punkt dieser Erörterungen stehen die 
Handelspolitiken und -praktiken der 
Mitglieder, die Gegenstand der Beurtei
lung im Rahmen der Überprüfung sind. 

(iv) Das TPRB legt einen Rahmenplan für 
die Durchführung der Überprüfung fest. 
Es kann aktualisierte Berichte der 
Mitglieder ebenfalls erörtern und 
berücksichtigen. Das TPRB legt in 
Konsultationen mit den unmittelbar 
betroffenen Mitgliedern ein Überprü
fungsprogramm für jedes Jahr fest. 
Nach Konsultationen mit dem Mitglied 
oder den Mitgliedern, die überprüft 
werden, bestellt der Vorsitzende Bericht
erstatter, die als nicht weisungsgebun
dene Personen handeln und die Erörte
rungen im TPRB einleiten. 

(v) Das TPRB legt seiner Arbeit folgende 
Dokumentation zugrunde: 
a) einen vollständigen Bericht des/der 

zu uberprüfenden Mitglieds/Mitglie
der nach Maßgabe des Absatz D; 

b) einen vorn Sekretariat in Wahrneh
mung seiner Aufgaben auf der 
Grundlage ihm zur Verfügung 
stehender und von dem betreffen
den Mitglied oder den betreffenden 
Mitgliedern bereitgestellten Informa
tionen erstellten Bericht. Das Sekre
tariat sollte sich die Handelspolitiken 
und . -praktiken des betreffenden 
Mitglieds oder der betreffenden 
Mitglieder erläutern lassen. 

(vi) Die Berichte des überprüften Mitglieds 
und des Sekretariats sowie das Protokoll 
der Sitzung des TPRB werden nach der 
Überprüfung unverzüglich veröffentlicht. 

(vii) Diese Dokumente werden der Mini
sterkonferenz zur Kenntnis zugeleitet. 

D. Berichterstattung 
Um das höchstmögliche Maß an Trans
parenz zu erreichen, erstattet jedes Mitglied 
dem TPRB regelmäßig Bericht. Die aus
führlichen Berichte sollten die HandeIs
politiken und -praktiken des betreffenden 
Mitglieds oder der betreffenden Mitglieder 
nach einern vorn TPRB festzulegenden 
Format beschreiben. Dieses Format richtet 
sich in erster Linie nach dem mit Beschluß 
vorn 19. Juli 1989 (BISD 36S/406-409) 
festgelegten Grundformat für Länderbe
richte und wird, falls erforderlich, so 
angepaßt, daß die Berichte alle Aspekte 
der Handelspolitiken, die unter die im 
Anhang 1 genannten Multilateralen Han
delsabkommen und gegebenenfalls Plurilate
ralen Handelsübereinkommen fallen, abdek
ken. Das TPRB kann das Format im Lichte 
seiner Erfahrungen ändern. In der Zeit 
zwischen den Überprüfungen verfassen die 
Mitglieder Kurzberichte, wenn sich in ihren 
Handelspolitiken wesentliche Änderungen 
ergeben; statistische Informationen werden 
nach dem vereinbarten Format jährlich 
aktualisiert. Die besonderen Schwierigkei
ten der am wenigsten entwickelten Mit
gliedsländer bei der Ausarbeitung ihrer 
Berichte sind besonders zu berücksichtigen. 
Das Sekretariat stellt auf Anfrage den 
Entwicklungsländern, insbesondere den am 
wenigsten entwickelten Mitgliedsländern, 
technische Hilfe zur Verfügung. Die in 
den Berichten enthaltenen Informationen 
sollten weitestgehend mit den Notifikatio
nen nach den Bestimmungen der Multilate
ralen Handelsabkommen und gegebenenfalls 
der Plurilateralen Handelsabkommen koor
diniert werden. 
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E. Zusammenhang mit den Zahlungsbilanzbe
stimmungen des GA TI 1994 und des GATS 
Die Mitglieder anerkennen, daß die Bela
stungen für die Regierungen, die auch dem 
Konsultationsverfahren nach den Zahlungs-

. bilanzbestimmungen des GA TI 1994 oder 
des GA TS unterliegen, so gering wie 
möglich gehalten werden müssen. In diesem 
Sinne wird der Vorsitzende des TPRB nach 
Konsultationen mit dem betreffenden Mit
glied oder den betreffenden Mitgliedern und 
mit dem Vorsitzenden des Komitees für 
Zahlungsbilanzbeschränkungen administrati
ve Verfahren ausarbeiten, die den normalen 
Rhythmus der überprüfungen der Handels
politik mit dem Zeitplan für Zahlungsbi
lanzkonsultationen abstimmen, die über
prüfung de~ Handelspolitik jedoch nicht 
mehr als 12. Monate aufschieben. 

F. Beurteilung des Verfahrens 
Das TPRB beurteilt spätestens fünf Jahre 
nach Inkrafttreten des Abkommens zur 
Errichtung der wro die Wirkungsweise 
des Verfahrens zur überprüfung der 
Handelspolitik. Die Ergebnisse der Beurtei
lung werden der Ministerkonferenz vorge
legt. In der Folge kann das TPRB in 
Zeitabständen, die es festlegt, oder über 
Verlangen der Ministerkonferenz weitere 
Beurteilungen vornehmen. 

G. überblick über Entwicklungen 1m interna
tionalen Handelsumfeld 
Das TPRB erstellt ferner einen jährlichen 
überblick über Entwicklungen im interna
tionalen Handelsumfeld, die sich auf das 
multilaterale Handelssystem auswirken. Der 
überblick wird ergänzt durch einen Jahres
bericht des Generaldirektors, der die wich
tigsten Tätigkeiten der wro darlegt und 
wesentliche politische Themen, die das 
Handelssystem betreffen, herausstellt. 

BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN 
ÜBER DIE FREIZÜGIGKEIT NATÜRLICHER 

PERSONEN 

Die Minister, 

in Kenntnis der Verpflichtungen, die sich aus 
den Verhandlungen der Uruguay-Runde über die 
Freizügigkeit natürlicher Personen für die Er
bringung von Dienstleistungen ergeben; 

eingedenk. der Zielsetzungen des Allgemeinen 
Abkommens über den Handel mit Dienstleistun
gen, einschließlich der stärkeren Beteiligung der 
Entwicklungsländer am Handel mit Dienstleis.tun
gen und der Steigerung ihrer Ausfuhren von 
Dienstleistungen; 

in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, weiterge
hende Bindungen in bezug auf die Freizügigkeit 
natürlicher Personen zu erreichen, um eine 
a~sgewogene Auf teilung der Vorteile im Rahmen 
des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen zu gewährleisten; 

beschließen folgendes: 

1. Auch nach Abschluß der Uruguay-Runde 
werden Verhandlungen über eine erweiterte 
Freizügigkeit natürlicher Personen für die 
Erbringung von Dienstleistungen geführt, um 
weitergehende Bindungen seitens der Betei
ligten im Rahmen des Allgemeinen Abkom
mens über den Handel mit Dienstleistungen 
zu erreichen. 

2. Es wird eine Verhandlungs gruppe für die 
Freizügigkeit natürlicher Personen eingesetzt, 
die die Verhandlungen führt. Die Gruppe legt 
ihre Verfahrensordnung fest und erstattet 
dem Rat für den' Handel mit Dienstleistungen 
regelmäßig Bericht. 

3. Die Verhandlungsgruppe hält ihre erste 
Verhandlungssitzung spätestens am 16. Mai 
1994 ab. Sie schließt diese Verhandlungen 
spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
des wrO-Abkommens ab und legt dann 
einen Schlußbericht vor. 

4. Die sich aus diesen Verhandlungen ergeben
den Verpflichtungen werden in die Listen der 
spezifischen Bindungen der Mitglieder aufge
nommen. 

BESCHLUSS ÜBER FINANZDIENST
LEISTUNGEN 

Die Minister, 

in Kenntnis, daß die Verpflichtungen, die die 
Teilnehmer in bezug auf Finanzdienstleistungen bei 
Abschluß der Uruguay-Runde in ihre Listen 
aufgenommen haben, auf Grundlage der Meistbe
günstigung (MFN) zur gleichen Zeit wie das 
Abkommen zur Errichtung der wro. (im folgen
den "wrO-Abkommen" genannt) in Kraft treten 
werden, 

beschließen folgendes:, 

1. Nach Ablauf eines Zeitraums, der spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten des wro
Abkommens endet, steht es den Mitgliedern 
unbeschadet des Artikels XXI des Allgemei
nen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen frei, ihre Bindungen auf 
diesem Sektor ganz oder teilweise zu 
verbessern, abzuändern oder zurückzuneh
men, ohne dafür einen Ausgleich anzubieten. 
Gleichzeitig treffen die Mitglieder eine 
abschließende Regelung für ihre Haltung 
hinsichtlich ihrer Ausnahmen von der Meist
begünstigung in diesem Sektor unbeschadet 
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des Anhangs über Ausnahmen von Artikel II. 
Ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens und 
bis zum Ablauf des oben genannten Zeit
raums. werden die Ausnahmen im Anhang zu 
Artikel II, die vom Umfang der von anderen 
Teilnehrriern übernommenen Bindungen oder 
der Ausnahmen anderer Teilnehmer abhän
gen, nicht angewendet. 

2. Das Komitee für den Handel mit Finanz
dienstleistungen überwacht den Fortgang der 
Verhandlungen im Rahmen dieses Beschlus
ses und erstattet darüber dem Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen spätestens vier 
Monate nach Inkrafttreten des WTO
Abkommens Bericht. 

BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN 
ÜBER SEEVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN 

Die Minister, 

in Kenntnis, daß die Bindungen, die die 
Teilnehmer in bezug auf Seeverkehrsdienstleistun
gen bei Abschluß der Uruguay-Runde in ihre 
Listen aufgenommen haben, auf der Grundlage der 
Meistbegünstigung (MFN) zur· gleichen Zeit wie 
das Abkommen zur Errichtung der WTO (im 
folgenden "WTO-Abkommen" genannt) in Kraft 
treten werden, 

beschließen folgendes: 

1. Auf dem Sektor der Seeverkehrsdienstleistun
gen werden Verhandlungen auf freiwilliger 
Basis im Rahmen des Allgemeinen Abkom
mens über den Handel mit Dienstleistungen 
aufgenommen. Die Verhandlungen sollen 
umfassend sein und auf Bindungen im 
Bereich des internationalen Seeverkehrs, der 
HilfsdienSte und des Zugangs zu Hafenein
richtungen und deren Benutzung abzielen 
und zur Abschaffung von Beschränkungen 
innerhalb eines festen Zeitrahmens führen. 

2. Es wird eine Verhandlungsgruppe für See
verkehrsdienstleistungen (im folgenden 
"NGMTS" genannt) eingesetzt, die diese 
Aufgabe übernimmt. Die NGMTS erstattet 
über den Fortgang der Verhandlungen regel
mäßig Bericht. 

3. Die Verhandlungen im Rahmen der NGMTS 
stehen allen Regierungen, die ihre Absicht 
zur Teilnahme bekunden, und den- Euro
päischen Gemeinschaften offen.' Bisher haben 
die folgenden Regierungen ihre Absicht 
bekundet, an den Verhandlungen teilzuneh
men: 
Argentinien, Europäische Gemeinschaften 
und ihre Mitgliedsstaaten, Finnland, Indo
nesien, Island, Kanada, Korea, Malaysia, 
Mexiko, Neuseeland, Norwegen, die Phil
ippinen, Polen, Rumänien, Schweden, Singa-

pur, Thailand, die Türkei, die Vereinigten 
Staaten. 

Weitere Teilnahmeabsichten werden dem Deposi
tar des WTO-Abkommens notifiziert. 

4. Die NGMTS hält ihre erste Verhandlungs
sitzung spätestens am 16. Mai 1994 ab_ Sie 
schließt die Verhandlungen spätestens im Juni 
1996 ab und erstattet zu diesem Zeitpunkt 
einen Schlußbericht. Der Schlußbericht der 
NGMTS enthält ein Datum für die Durch
führung der Ergebnisse dieser Verhandlun
gen. 

5. Bis zum Abschluß der Verhandlungen wird 
die Anwendung des Artikels Ir und der 
Absätze 1 und 2 des Anhangs zum Artikel Ir 
- Ausnahmen auf diesem Sektor ausgesetzt; 
es erübrigt sich, MFN-Ausnahmen anzufüh
ren. Bei Abschluß der Verhandlungen steht es 
den Mitgliedern unbeschadet der Bestimmun
gen des Artikels XXI des Abkommens frei, 
während der Uruguay-Runde auf diesem 
Sektor übernommene Verpflichtungen zu 
verbessern, abzuändern oder zurückzuneh
men, ohne dafür einen Ausgleich anzubieten. 
Gleichzeitig treffen die Mitglieder eine 
abschließende Regelung für ihre Haltung 
hinsichtlich ihrer Ausnahmen von der Meist
begünstigung auf diesem Sektor unbeschadet 
der Ausnahmen im Anhang zu Artikel Ir. 
Führen die Verhandlungen zu keinem 
Ergebnis, so beschließt der Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen, ob die Ver
handlungen im Rahmen dieses Mandats 
fortgeführt werden sollen. 

6. Alle sich aus den Verhandlungen ergebenden 
Bindungen, einschließlich des Datums ihres 
Inkrafttretens, werden in die dem Allgemei
nen Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen als Anhänge beigefügten 
Listen aufgenommen und unterliegen allen 
Bestimmungen des Abkommens. 

7. Ab sofort und bis zu dem nach Absatz 4 zu 
bestimmenden Datum der Durchführung 
wird davon ausgegangen, daß die Teilneh
mer den Handel mit Seeverkehrsdienstlei
stungen berührende Maßnahmen nur als 
Antwort auf Maßnahmen anderer Länder 
und im Hinblick auf die Aufrechterhaltung 
oder Verbesserung der Freizügigkeit der 
Seeverkehrsdienstleistungen und nicht in der 
Weise anwenden, daß ihre Verhandlungsposi
tion und Möglichkeit Zur Einflußnahme 
verbessert werden. 

8. Die Durchführung des Absatzes 7 unterliegt 
der überwachung durch die NGMTS. Jeder 
Teilnehmer kann die NGMTS auf Hand
lungen oder Unterlassungen hinweisen, die 
nach seiner Auffassung für die Durchführung 
des Absatzes 7 von Bedeutung sind. Diese 
Notifikationen gelten als der NGMTS bei 
Eingang im Sekretariat vorgelegt. 
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BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN 
ÜBER FERNMELDEGRUNDDIENSTE 

Die Minister beschließen folgendes: 
1. Auf freiwilliger Basis werden Verhandlungen 

im Hinblick auf eine fortschreitende Libe
ralisierung des Handels mit Fernmeldever
kehrsnetzen und -diensten (im folgenden 
"Fernmeldegrunddienste" genannt) im Rah
men des Allgemeinen Abkommens über den 
Handel mit Dienstleistungen aufgenommen. 

2. Unbeschadet ihres Ergebnisses müssen die 
Verhandlungen umfassend sein, wobei kein 
Fernmeldegrunddienst von vornherein aus
geschlossen werden darf. 

3. Es wird eine Verhandlungsgruppe für Fern
m~ldegrunddienste (im folgenden "NGBT" 
genannt) eingesetzt, die diese Aufgabe über
nimmt. Die NGBT erstattet über den Fort
gang dieser Verhandlungen regelmäßig 
Bericht. 

4. Die Verhandlungen im Rahmen der NGBT 
stehen allen Regierungen, die ihre Absicht 
zur Teilnahme bekunden, und den Euro
päischen Gemeinschaften offen. Bisher haben 
folgende Länder ihre Absicht zur Teilnahme 
an den Verhandlungen bekundet: 
Australien, Chile, Europäische Gemeinschaf
ten und ihre Mitgliedsstaaten, Finnland, 
Hongkong, Japan, Kanada, Korea, Neusee
land, Norwegen, Mexiko, Österreich, Schwe
den, Schweiz, die Slowakische Republik, die 
Türkei, die Vereinigten Staaten. 

Weitere Teilnahmeabsichten werden dem Deposi
tar des wrO-Abkommens notifiziert. 

5. Die NGBT hält ihre erste Verhandlungs
sitzung spätestens am 16. Mai 1994 ab. Sie 
schließt diese Verhandlungen spätestens am 
30. April 1996 ab und erstattet zu diesem 
Zeitpunkt einen Schlußbericht. Der Schluß
bericht der NGBT enthält ein Datum für die 
Durchführung der Ergebnisse dieser Ver-
handlungen. . 

6. Alle sich aus den Verhandlungen ergebenden 
Bindungen, einschließlich des Datums des 
Inkrafttretens, werden in die dem Allgemei
nen Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen als· Anhänge beigefügten 
Listen aufgenommen und unterliegen allen 
Bestimmungen des Abkommens. 

7. Ab sofort und bis zu dem nach Absatz 5 zu 
bestimmenden Datum der Durchführung 
wird davon ausgegangen, daß kein Beteilig
ter Maßnahmen, die den Handel mit 
Fernmeldegrunddiensten berühren, in der 
Weise anwendet, daß seine Verhandlungs
position und Möglichkeit zur Einflußnahme 
verbessert werden. Es wird davon ausgegan
gen, daß diese Bestimmung die Durchführung 
kommerzieller und staatlicher Maßnahmen 
bezüglich der Bereitstellung von Fernmelde
grunddiensten nicht verhindert. 

8. Die Durchführung des Absatzes 7 unterliegt 
der überwachung durch die NGBT. -Jeder 
Teilnehmer kann die NGBT auf Handlungen 
oder Unterlassungen. hinweisen, die nach 
seiner Auffassung für die Durchführung des 
Absatzes 7 von Bedeutung sind. Diese 
Mitteilungen gelten als der NGBT bei 
Eingang im Sekretariat vorgelegt. 

ORGANISATORISCHE UND FINANZIELLE 
AUSWIRKUNGEN DER DURCHFÜHRUNG 

DES ABKOMMENS ZUR ERRICHTUNG 
DER WELTHANDELSORGANISATioN 

Beschluß vom 14. April 1994 

Die Minister, 

in Anerkennung der Bedeutung der Rolle und 
des Beitrags der Welthandelsorganisation (im 
folgenden »WTO" genannt) für den internationa
len Handel; 

in dem Wunsch, ein wirkungsvolles Funktionie
ren des WTO-Sekretariats sicherzustellen; 

in der Erkenntnis, daß die Durchführung der 
Ergebnisse der Uruguay-Runde den Umfang und 
die Verflechtung der Aufgaben des Sekretariats 
ausweiten und die finanziellen Auswirkungen 
untersucht werden müssen; 

in Erinnerung an die Feststellungen durch 
ehemalige Vorsitzende der GATT-VERTRAGS
PARTEIEN und des GATT-Rates, die die 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit gelenkt 
haben, die Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
Gehälter und Pensionen, für die Bediensteten des 
Sekretariats zu verbessern; 

eingedenk der Notwendigkeit für die WTO in 
den Arbeitsbedingungen für ihre Bediensteten 
wettbewerbsfähig zu sein, um das erforderliche 
Fachwissen zu gewinnen; 

in Kenntnis des Vorschlags des Generaldirektors, 
daß bei Festlegung der Arbeitsbedingungen für das 
wrO-Personal, einschließlich für Gehälter und 
Pensionen, die Arbeitsbedingungen des Internatio
nalen Währungsfonds und der Weltbank gebüh
rend berücksichtigt werden; 

in Kenntnis des Artikels VI des Abkommens zur 
Errichtung der WTO, insbesondere des Absat
zes 3, wodurch der Generaldirektor ermächtigt 
wird, das Sekretariatspersonal zu bestellen und 
seine Aufgaben und Arbeitsbedingungen in über
einstimmung mit den von der Ministerkonferenz 
angenommenen Vorschriften festzulegen; 

in Erinnerung, daß das Mandat des V orberei
tungskomitees verlangt, daß dieses die notwendi
gen Funktionen zur Sicherung einer wirksamen 
Tätigkeit der WTO unverzüglich mit deren 
Gründung sicherstellt, einschließlich der Vorberei
tung von Empfehlungen für die Prüfung durch das 
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. zuständige Organ . der wro oder, soweit 
erforderlich, Beschlüsse zu fassen oder gegebenen
falls vorläufige Beschlüsse bezüglich administrati
ver, budgetärer und finanzieller Angelegenheiten 
mit Unterstützung des Sekretariats zu fassen; 

kommen überein, daß das Vorbereitungskomitee 
die organisatorischen Änderungen, finanziellen 
Erfordernisse und Arbeitsbedingungen des Perso
nals, die im Zusammenhang mit der Errichtung der 
wro und der Durchführung der Abkommen und 
übereinkommen der Uruguay-Runde vorgeschla
gen wurden, prüft und Empfehlungen vorbereitet 
und, soweit erforderlich, Beschlüsse für die 
notwendigen Anpassungen faßt. 

BESCHLUSS ÜBER DIE EINSETZUNG DES 
VORBEREITUNGSKOMITEES FÜR DIE 

WELTHANDELSORGANISA TION 

Beschluß vom 14. April 1994 

Die Minister, 

im Hinblick auf das Abkommen zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation (im folgenden 
"wrO-Abkommen" und "wro" genannt); und 

eingedenk des Wunsches einen geordneten 
übergang zur wro und eine wirksame Tätigkeit 
der wro vom Inkrafttreten an sicherzustellen; 

kommen hiermit wie folgt überein: 

1. Ein Vorbereitungskomitee für die wro (im 
folgenden "Komitee" genannt) wird hiermit 
eingesetzt. Herr P.D. Sutherland wird in 
seiner persönlichen Eigenschaft zum V or
sitzenden des Komitees bestellt. 

2. Die Mitgliedschaft beim Komitee steht allen 
Unterzeichnern der Schlußakte der Multila
teralen Handelsverhandlungender Uruguay
Runde und allen Vertragsparteien offen, die 
Gründungsmitglieder gemäß Artikel XI des 
wrO-Abkommens werden wollen. 

3. Eine Untergruppe für Budget, Finanzen und 
Verwaltung unter Leitung des Vorsitzenden 
der GATT-VERTRAGSPARTEIEN und 
eine Untergruppe für Dienstleistungen für 
Vorbereitungsarbeiten von das GATS betref
fenden Angelegenheiten werden ebenfalls 
eingesetzt. Das Komitee kann gegebenenfalls 
weitere Untergruppen einsetzen. Die Mit
gliedschaft bei den Untergruppen steht allen 
Komiteemitgliedern offen. Das Komitee legt 
seine und· die Verfahren seiner Untergruppen 
fest. 

4. Das Komitee faßt seine Beschlüsse mit 
Konsens. 

5. Nur jene Mitglieder des Komitees, die 
GATT -Vertragsparteien sind und Gründungs
mitglieder der wro gemäß Artikel XI und 
XIV werden wollen, können an der 
Beschlußfassung des Komitees teilnehmen. 

6. Das Komitee und seine Untergruppen werden 
vom GATT-Sekretariat betreut. 

7. Das Komitee beendet seine Tätigkeit mit dem 
Inkrafttreten des wrO-Abkommens und 
wird zu diesem Zeitpunkt seinen Bericht 
und Empfehlungen der wro vorlegen. 

8. Das Komitee nimmt unverzüglich mit seiner 
Einsetzung alle notwendigen Funktionen 
wahr, um eine wirksame Tätigkeit der 
wro sicherzustellen, einschließlich der 
folgenden Funktionen: 
a) Administrative, budgetäre und finanzielle 

Angelegenheiten: 
Ausarbeitung von Empfehlungen zur 
Prüfung durch das zuständige Organ der 
wro oder, soweit erforderlich, Fassung 
von Beschlüssen oder gegebenenfalls 
vorläufige Beschlüsse vor der Errichtung 
der wro, im Hinblick auf Empfehlun
gen, die dem Komitee vom Vorsitzenden 
der Untergruppe für Budget, Finanzen 
und Verwaltung gemäß Absatz 3 in 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden 
des GATT-Komitees für Budget, Finan
zen und Verwaltung und mit Unter
stützung durch Vorschläge des Sekreta
riats unterbreitet werden, über: 

(i) das im Artikel VIII Absatz 5 des 
wrO-Abkommens vorgesehene 
Amtssitzabkommen; 

(ii) finanzielle Regelungen, einschließlich 
Richtlinien für die Festsetzung der 
Budgetbeiträge der WTO-Mitglieder 
in übereinstimmung mit den im 
Artikel VII des wrO-Abkommens 
festgelegten Kriterien; 

(iii) den Budgetvoranschlag für das erste 
Jahr der Tätigkeit der wro; 

(iv) die übertragung des Vermögens, 
einschließlich der Aktiva, vom 
ICITO/GATT an die wro; 

(v) die überleitungsbestimmungen und 
die Bedingungen für die überleitung 
des GATT-Personals an das wro
Sekretariat; 

(vi) das Verhältnis zwischen dem Inter
nationalen Handelszentrum (ITC) 
und der wro; 

b) Institutionelle, prozedur ale und rechtliche 
Angelegenheiten: 

(i) Durchführung der Prüfung und 
Genehmigung der ihm vorgelegten 
Listen gemäß dem "Beschluß über 
die Annahme des und den Beitritt 
zum Abkommen zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation" und Vor
schläge für Beitrittsbedingungen 
gemäß Absatz 2 dieses Beschlusses; 

(ii) Erstattung von Vorschlägen für das 
Mandat der wrO-Organe, im beson
deren jener nach Artikel IV des 
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WTO-Abkommens eingesetzten 
Organ~ und Verfahrensregeln; die sie 
für sich selbst unter Berücksichtigung 
des Artikels XVI Absatz 1 festlegen; 

(iii) Ausarbeitung von Empfehlungen an 
den Allgemeinen Rat der wro über 
entsprechende Vorkehrungen betref
fend die Beziehungen zu anderen im 
Artikel V des wrO-Abkommens 
angeführten Organisationen; und 

(iv) Ausarbeitung und Vorlage seiner 
Tätigkeitsberichte an die wrO. 

c) Angelegenheiten in bezug auf das Inkraft
treten des wrO-Abkommens und der 
Tätigkeiten der WTO im Rahmen ihres 
Geltungsbereichs und ihrer Funktionen: 

(i) Einberufung und Vorbereitung der 
Implementierungskonferenz ; 

(ii) Ingangsetzung des Arbeitspro-
gramms, das aus den in der Schluß
akte enthaltenen Ergebnissen der 
Uruguay-Runde folgt, wie Beaufsich-

255 

tigung der Verhandlungen in spezifi
schen Dienstleistungssektoren in der 
im Absatz 3 angeführten Untergrup
pe für Dienstleistungtm sowie auch 
Durchführung von Arbeiten, die sich 
aus den Beschlüssen der Tagung von 
Marrakesch ergeben; 

(iii) Erörterung von Vorschlägen für die 
Aufnahme von zusätzlichen Punkten 
in das wrO-Arbeitsprogramm; 

(iv) Erstattung von Vorschlägen für die 
Zusammensetzung des Textilauf
sichtsorgans gemäß den im Artikel 8 
des übereinkommens über Textilien 
und Bekleidung angeführte Kriterien; 
und 

(v) Einberufung der ersten Tagung der 
Ministerkonferenz oder des Allge
meinen Rates der wro, wer auch 
immer zuerst zusammentritt, und 
Ausarbeitung der vorläufigen Tages
ordnung hiefür. 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

Bemerkungen: 

LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF 

ABSCHNITT I - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN 

A. Zölle 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitell: 

1. Unternummern 0101 11, 0102 10, 0103 10; 0104 10 A und 0104 20 A: 

Durchfüh- Andere 

rungszeit- Besondere Urshrüngliche Abgaben 

raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

Für Zwecke der Unternummern 0101 11, 0102'10, 0103 10, 0104 10 A und 010420 A umfaßt der Begriff "reinrassige ZUchttiere" nur jene, die von den 
zuständigen nationalen Behörden als "reinrassig" angesehen werden. 

2. Unternummer 0101 19 A: 
Für Zwecke der Unternummer 0101 19 A umfaßt der Begriff "zum Schlachten bestimmt" nur jene, die von den zuständigen nationalen Behörden als "zum 
Schlachten bestimmt" angesehen werden. 

0101 1 Pferde, Esel, Maultiere 
und Maulesel, lebend: 

0101 10 Pferde: 
0101 11 reinrassige Zuchttiere I B: 20,0% 
0101 19 sonstige: 
0101 19 A zum Schlachten be-

stimmt ......................... I U: 
0101 19 B 1 andere ......................... B: 20,0% 
0101 20 Esel, Maultiere und 

Maulesel .... .... ... ... ... .... 1 U: 
0102 Rinder, lebend: 
0102 10 reinrassige Zuchttiere I U: 16,0% 
0102 90 andere .. ...... ... ... ... ........ U: 16,0% 
0103 Schweine, lebend: 
0103 10 reinrassige Zuchttiere IU: 

12,8% 

1386,00 
12,8% 

frei 

+ 2443,00 13,6% 
+ 2443,00 13,6% 

1802,00 

887,00 

frei 

+ 2076,60 

+ 2076,60 

1531,70 

1995-2000 

1995-20001 BSK 
1995-2000 

1995-20001 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-20001 BSK 

N 
\.11 

'" 

&: 
~ 

'" ~ .... 
t::tJ 
(1)" 

~ 
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0103 90 andere: 
0103 91 mit emem Stückge-

wicht von weniger als 
50 kg ........................... U: 2222,00 

0103 92 mit einem Stückge-
wicht von 50 kg oder 
mehr ............................ U: 1802,00 

0104 Schafe und Ziegen, 
lebend: 

0104 10 Schafe: , 

0104 10 A reinrassige Zuchttiere U: 56,00 
für 1 Stück 

0104 10 B andere ......................... U: 1952,00 
0104 20 Ziegen: 
0104 20 A . reinrassige Zuchttiere U: 28,00 

für 1 Stück 
0104 20 B andere ......................... U: 1952,00 
0105 Hausgeflügel, lebend, 

und zwar Hühner, 
Enten, Gänse, Trut-
hühner und Perlhüh-
ner: 

0105 10 mit emem Stückge-
wicht von 185 g oder 
weniger: 

0105 11 Hühner ....................... U: 24000,00 
0105 19 sonstige ....................... U: 1250,00 
0105 90 andere: 
0105 91 Hühner ....................... U: 900,00 
0105 99 sonstige: 
0105 99 A Truthühner ................. U: 1000,00 
0105 99 B Gänse .......................... U: 1000,00 
0106 00 Andere Tiere, lebend B: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

1888,70 1995-2000 

1531,70 1995-2000 

frei 1995-2000 

1659,20 1995-2000 

frei 1995-2000 

1659,20 1995-2000 

16800,00 1995-2000 
1062,50 1995-2000 

765,00 1995-2000 

850,00 1995-2000 
850,00 1995-2000 
frei 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK' 
BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
. Belastun-

gen 

-Cl' 
.j>. 

Cl' 

0-
~ 
t:I:i 
!:!. 

~ 
::I 

N 
\Jl 
'-I 
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Durchfüh-
Tarif 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 

von/bis 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
U1 
00 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0203 20 gefroren: 
0203 21 ganze oder halbe Tier-

körper ......................... U: 2340,00 
0203 22 Schinken, Schultern 

und Stücke davon, 
mit Knochen .............. U: 3393,00 

0203 29 sonstige ....................... U: 3791,00 
0204 Fleisch von Schafen 

und Ziegen, frisch, 
gekühlt oder gefroren: 

0204 10 ganze oder halbe Tier-
körper, von Lämmern, 
frisch oder gekühlt .... U: 3903,00 

020420 anderes Schaffleisch, 
frisch oder gekühlt: 

0204 21 ganze oder halbe Tier-
körper ......................... U: 3903,00 

0204 22 sonstige Stücke, mit 
Knochen: 

0204 22 A Tierviertel ................... U: 5074,00 
0204 22 B andere ......................... B: 20,0% 
0204 23 ohne Knochen: 
0204 23 A Tierviertel .................... U: 7103,00 
0204 23 B andere .......... ; .............. B: 20,0% 
0204 30 ganze oder halbe Tier-

körper, von Lämmern, 
gefroren ...................... U: 3903,00 

0204 40 anderes Schaffleisch, 
gefroren: 

0204 41 ganze oder halbe Tier-
körper ......................... U: 3903,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

1989,00 1995-2000 

2884,10 1995-2000 
3222,40 1995-2000 

3317,60 1995-2000 

2497,90 1995-2000 

3247,40 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

4545,90 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

3317,60 1995-2000 

3317,60 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

/ 

-0-
~ 
0-

e.. 
", .., 
t:d 
~. 

rF 
", 
;:3 

N 
U1 
'-D 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0204 42 sonstige Stücke, mit 
Knochen: 

0204 42 A· Tierviertel ................... U: 5074,00 
0204 42 B andere ......................... B: 20,0% 
0204 43 ohne Knochen: , 

0204 43 A Tierviertel ................... U: 7103,00 
0204 43 B andere ......................... B: 20,0% 
0204 50 Fleisch von Ziegen: 
0204 50 A ganze oder halbe Tier-

körper sowie Tiervier-
tel ................................ U: 7103,00 

0204 50 B anderes ........................ B: 20,0% 
0205 00 Fleisch von Pferden, 

Eseln, Maultieren und 
Mauleseln, frisch, ge-
kühlt oder gefroren: 

0205 00 A ganze oder halbe Tier-
körper sowie Tiervier-
tel ................................ U: 1385,00 

0205 00 B anderes ........................ U: 1385,00 
0206 Innereien und anderer 

genießbarer Schlacht-
anfall, von Rindern, 
Schweinen, Schafen, 
Ziegen, Pferden, 
Eseln, Maultieren und 
Mauleseln, frisch, ge-
kühlt oder gefroren: 

0206 10 von Rindern, frisch 
oder gekühlt ............... U: 4642,00 

0206 20 von Rindern, gefroren: 
0206 21 Zungen ........................ U: 4642,00 
0206 22 Lebern ... : ..................... U: 4642,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

3247,40 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

4545,90 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

3551,50 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

886,40 1995-2000 
886,40 1995-2000 

1392,60 1995-2000 

1392,60 1995-'-2000 
1392,60 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

tv 
0-
o 

-0-
~ 
0-

Cl
('I) .., 
t:O 
~. ;;;-

<1J 
~ 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
260 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Durchfüh- Andere 

Tarif Ausgang~zollsatz in % des Wertes I Gebunden~r Zoll~a.tz in % des I rungszeit- Besondere Ursprüngliche Abgaben 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder m SchillIng für 100 kg Wertes oder m Schillmg für 100 kg raum Schutz- Verhandlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

0206 29 I ~~~st~:~~~iri~ri:~~f;i~~h I U: 
4642,00 1392,60 11995-20001 BSK 

0206 30 
oder geKühlt ......... : .... : I U: 2340,00 1170,00 11995-20001 BSK 

0206 40 1 von Schweinen,gefro-
ren: 

0206 41 I ub,," ···························1 U 2340,00 1170,00 11995-20001 BSK 
0206 49 :~~:t;~~ .. frii~h ..... 6d~~ U: 

2340,00 1 i70,00 1995-2000 BSK 
0206 80 

gekühlt: 
0206 80 A I von Schafen und Zie-

gen ........... :: ........ : ......... B: 10,0% frei 1995-2000 ..... 
0206 80 B 

1 ;:~:i;~~~!:6:ci···~;~~ 
U: 1385,00 692,50 1995-2000 BSK 0' 

.j>. 

0206 90 
0' 

P-
0206 90 A 0 ..., 

gen ........ , ..................... B: 10,0% frei 1995-2000 b:l 
0 

0206 90 B I d ' .. ' U: 1385,00 692,50 1995-2000 BSK 
~~i:~~, ·I~ri~~~i6ri;;~~d 

;;;-
0207 

.. l1Q 
\'. 0 

anderer genießbarer 
::l 

Schlachtanfall . von 
Hausgeflügd . ' der 
Nummer 0105, frisch, 
gekühlt oder gefroren: 

0207 10 1 Geflügel, nicht in Stük-
ke zerteilt, frisch oder 
gekühlt: 

0207 10 A I Hühner und Perlhüh-
ner ............................... U: 1500,00 1275,00 11995-20001 BSK 

0207 10 B I Enten und Gärise .. : .. ~. U: 1200,00 840,00 1995-2000 BSK 
0207 10 C ~:~~;~~~ch~.i~ .. s~Ük~ .. U: ... 

1250,00 . 1062,50 1995-2000 BSK 
0207 20 

ke zerteilt, gefroren: 
0207 21 I Hühn~r ....................... I U: 1500,00 1050,00 11995-20001 BSK 
0207 22 T ruthuhner ... .............. U: 1250,00 875,00 1995-2000 BSK N 

0' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0207 23 Enten, Gänse und 
Perlhühner: 

0207 23 A Enten und Gänse ....... U: 1200,00 
0207 23 B Perlhühner .................. U: 1500,00 
0207 30 Geflügel, zerteilt sowie 

Innereien und anderer 
Schlachtanfall (ein-
schließlich Lebern) 
von Geflügel, frisch 
oder gekühlt: 

0207 31 Fettlebern (foies gras) 
von Gänsen oder En-
ten ............................... B: 315,00 

0207 39 sonstige: 
0207 39 A Lebern ......................... B: 315,00 
0207 39 B andere: 
0207 39 BI von Hühnern und 

Perlhühnern: 
0207 39 Bla ohne Knochen: 
0207 39 Blal Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1500,00 
0207 39 Bla2 sonstige ....................... U: 3500,00 
0207 39 Blb andere ......................... U: 2100,00 
0207 39 B2 von Enten und Gän-. sen: 
0207 39 B2a Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1200,00 
0207 39 B2b sonstige ....................... U: 1200,00 
0207 39 B3 von Truthühnern: 
0207 39 B3a ohne Knochen: 
0207 39 B3al Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1250,00 
0207 39 B3a2 sonstige ....................... U: 3080,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

840,00 1995-2000 
960,00 1995-2000 

frei 1995-2000 

201,60 1995-2000' 

600,00 1995-2000 
2975,00 1995-2000 
1785,00 1995-2000 

600,00 1995-2000 
768,00 1995-2000 

625,00 1995-2000 
2618,00 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Aitdere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
0"
N 

..... 
0"
.j>. 
0"-

0-
n 
'"' 0:1 
n 
~ 
~ 
::t 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
262 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung . oder in Schilling für 100 kg 

0207 39 B3b andere ......................... U: 2660,00 
0207 40 Geflügel, zeneilt sowie 

Innereien und anderer 

1 
Schlachtanfall (ausge-
nommen Lebern), ge-
froren: 

0207 41 von Hühnern: 
0207 41 A ohne Knochen: 
0207 41 Al Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1500,00 
0207 41 A2 sonstige ....................... U: 3500,00 
0207 41 B andere ......................... U: 2100,00 
0207 42 von Truthühnern: 
0207 42 A ohne Knochen: 
0207 42 Al Inne~eien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1250,00 
020742 A2 sonstige ....................... U: 3080,00 
0207 42 B andere ......................... U: 2660,00 
0207 43 von Ep.ten, Gänsen 

und Perlhühnern: 
0207 43 A von Enten und Gän-

sen: 
0207 43 Al Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1200,00 
0207 43 A2 sonstige ....................... U: 1200,00 
0207 43 B von Perlhühnern: 
0207 43 BI ohne Knochen: 
0207 43 Bla Innereien und anderer 

Schlachtanfall ............. U: 1500,00 
0207 43 Blb andere ......................... U: 3500,00 
0207 43 B2 sonstige ....................... U: 2100,00 
0207 50 Geflügellebern, gefro-

ren ............................... B: 315,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

2261,00 1995-2000 

600,00 1995-2000 
2240,00 1995-2000 
1344,00 1995-2000 

625,00 1995-2000 
1971,20 1995-2000 
1702,40 1995-2000 

600,00 1995-2000 
768,00 1995-2000 

600,00 1995-2000 
2240,00 1995-2000 
1344,00 1995-2000 

201,60 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 
0"
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0"-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0208 Anderes Fleisch sowie 
andere Innereiei-t und 
anderer genießbarer 
Schlachtanfall, frisch, 
gekühlt oder gefroren: 

0208 10 von Kaninchen und 
Hasen ........................... U: 3037,00 

0208 20 Froschschenkel ........... U: 150,00 
0208 90 andere: 
0208 90 A von Wild ..................... B: 5,0% 
0208 90 B Fleisch von Walen ..... U: 150,00 
0208 90 C andere' ......................... U; 150,00 
0209 00 Schweinespeck (nicht 

durchwachsen), 
Schweinefett und Ge-
flügelfett (nicht ausge-
schmolzen), frisch, ge-
kühlt, gefroren, gesal-
zen, in Salzlake, ge-
trocknet oder geräu-
chert: 

0209 00 A Schweinespeck und 
Schweinefett ............... U: 1030,00 

0209 00 B Geflügelfett ................. U: 25,0% 
0210 Fleisch sowie Innerei-

en und anderer ge-
nießbarer Schlachtan-
fall, gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder 
geräuchert; genießba-
res Mehl und Pulver 
aus Fleisch, Innereien 
oder anderem 
Schlachtanfall : 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

2429,60 1995-2000 BSK 
15,00 1995-2000 

frei 1995-2000 
15,00 1995-2000 
15,00 1995-2000 

515,00 1995-2000 BSK 
20,0% 1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte B«;lastun-
gen 

NZ 

N 
a
.j>.. 

...... 
a
.j>.. 
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~ ... 
i;xj 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0210 10 Fleisch von Schwei-
nen: 

0210 11 Schinken, Schultern 
und Stücke davon, 
mit Knochen .............. U: 34,0% + 6599,00 

0210 12 Bauchfleisch (durch-
wachsener Speck) und 
Stücke davon .............. U: 34,0% + 3393,00 

0210 19 sonstige ....................... '0: 34,0% + 6599,00 
0210 20 Fleisch von Rindern .. U: 34,0% + 7964,00 
0210 90 andere, einschließlich 

genießbares Mehl und 
Pulver aus Fleisch, 
Innereien oder ande-

\ 

rem Schlachtanfall : 
0210 90 A von Hausgeflügel der 

Nummer 0105, ausge-
nommen Lebern ......... U: 34,0% min 400,00 

0210 90 B Lebern von Hausgeflü-
gel der Nummer 0105: 

0210 90 BI gesalzen oder in Salz-
lake ............................. B: 315,00 

0210 90B2 getrockflet oder geräu- -

chert ............................ B: 30,0% min 400,00 
0210 90 C von sonstigen Tieren: 
0210 90 Cl von Schafen und Zie-

gen .............................. B: 20,0% 
0210 90 C2 sonstiges ...................... U: 20,0% + 4642,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
vqn/bis 

28,9% + 5609,20 1995-2000 

28,9% + 2884,10 1995-2000 
28,9% + 5609,20 1995-2000 
28,9% + 6769,40 1995-2000 

21,8% min 256,00 1995-2000 

frei 1995-2000 

15,0% min 200,00 1995-2000 

12,8% 1995-2000 
15,4% + 3574,30 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 
0' 
~ 
0' 
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~ 
::l 

N 
0' 
V1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
265 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Urshrüntliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver and ungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

-~ -- -~ 

Kapitel 4: 

Bemerkung: Die Anwendung der Unternummern 0406 10 Al, 0406 20 B1a, 0406 30 B1a, 0406 40 B1a, 0406 40 B1b, 0406 40 B2a, 0406 90 B1a, 0406 90 B1b 
und 0406 90 B2a unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden Bedingungen. 

0401 

0401 10 

0401 20 

0401 30 

0401 30 A 

0401 30 B 

0401 30 C 

Milch und Rahm, we
der eingedickt noch 
mit Zusatz von Zuk
ker oder anderen Sü
ßungsmitteln: 
mit einem Fettgehalt 
von 1 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... I U: 
mit einem Fettgehalt 
von mehr als 1, aber 
nicht mehr als 6 Ge-
wichtsprozent ...... ....... I U: 
mit einem Fettgehalt 
von mehr als 6 Ge
wichtsprozent: 
mit einem Fettgehalt 
von 21 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... I U: 
mit einem Fettgehalt 
von mehr als 21, aber 
nicht mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ............. I. U: 
mit einem Fettgehalt 
von mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ..... ........ I U: 

584,00 

774,00 

2135,00 

4105,00 

6872,00 

496,40 1995-2000 BSK 

657,90 1995-2000 BSK 

1814,80 1995-2000 BSK 

3489,30 1995-2000 BSK 

4398,10 1995-2000 BSK 

N 
C1' 
C1' 

..... 
C1' 
.j>. 
C1' 

0-
o .... 
co 
o 
~ 
~ 
::I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

0402 Milch und Rahm, ein-
gedickt oder mit Zu-
satz von Zucker oder 
anderen Süßungsmit-
tein: 

0402 10 als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form, mit einem Fett-
gehalt von 1,5 Ge-
wichtsprozent oder 
wemger ....................... 

0402 20 als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form, mit einem Fett-
gehalt von mehr als 
1,5 Gewichtsprozent: 

0402 21 ohne Zusatz von Zuk-
ker oder anderen Sü-
ßungsmitteln: 

0402 21 A mit emem Fettgehalt 
von 27 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... 

0402 21 B mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. 

0402 29 sonstige: 
0402 29 A mit emem Fettgehalt 

von 27 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... 

0402 29 B mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 3720,00 3162,00 1995-2000 

U: 5010,00 4258,50 1995-2000 

U: 6332,00 4749,00 1995-2000 

U: 5679,00 4827,20 1995-2000 

U: 6881,00 5160,80 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

, 
BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.' 

..... 
a
.j:>. 
a-

~ .... 
txl 
!!. 
~ 
~ 
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N 
a
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0402 90 andere: 
0402 91 ohne Zusatz von Zuk-

ker oder anderen Sü-
ß ungsmitteln: 

0402 91 A mit einem Fettgehalt 
von 10 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 1785,00 

0402 91 B mit emem Fettgehalt 
von mehr als 10, aber 
nicht mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ............. U: 4165,00 

0402 91 C mit einem Fettgehalt 
von mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ............. U: 6932,00 

0402 99 sonstige: 
0402 99 A mit einem Fettgehalt 

von 10 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 2334,00 

0402 99 B mit emem Fettgehalt 
von mehr als 10, aber 
nicht mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ............. U: 4714,00 

0402 99 C mit einem Fettgehalt 
von mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ............. U: 7481,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

1517,30 1995-2000 BSK 

3540,30 1995-2000 BSK 

5892,20 1995-2000 BSK 

1983,90 1995-2000 BSK 

4006,90 1995-2000 BSK 

4787,80 1995-2000 BSK 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
0' 
ao 

-0' 
.j>. 
0' 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0403 Buttermilch, Sauer-
milch und Sauerrahm, 
Joghurt, Kefir sowie 
andere fermentierte 
oder gesäuerte Milch 
und Rahm, auch ein-
gedickt oder mit Zu-
satz von Zucker oder 
anderen Süßungsmit-
tein oder mit Ge-
ruchs- und Ge-
schmacksstoffen oder 
mit Zusatz von Früch-
ten oder Kakao: 

0403 10 Joghurt: 
0403 10 A ohne Zusatz von Ge- , 

ruchs- und Ge-
schmacksstoffen und 
ohne . Zusatz von 
Früchten oder Kakao: 

0403 10 Al als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form: 

0403 10 Ala mit emem Fettgehalt 
von 1,5 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... 

0403 10 Alb mit emem Fettgehalt 
von mehr als 1,5, aber 
nicht mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. 

0403 10 Alc mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 3720,00 3162,00 1995-2000 

U: 5010,00 4258,50 1995-2000 

U: 6332,00 4749,00 1995-2000 

Besondere Ursprungliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 
a-
.j:>
a--
0-
(1) .... 
txi 
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~ 
::l 

N 
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. Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0403 10 A2 sonstige: 
0403 10 A2a mit emem Fettgehalt 

von 3 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 814,00 

0403 10 A2b mit emem Fettgehalt 
von mehr als 3, aber 
nicht mehr als 6 Ge-
wichtsprozent ............ , U: 951,00 

0403 10 A2c mit emem Fettgehalt 
von mehr als 6 Ge-
wichtsprozent ............ , U: 2135,00 

0403 10 B anderes: 
0403 10 BI als Pulver, Granulat 

oder in anderer fester 
Form: 

0403 10 Bla mit emem Fettgehalt 
von 1,5 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 13,0% + 3720,00 

0403 10 B1b mit einem Fettgehalt 
von mehr als 1,5, aber 
nicht mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 5010,00 

0403 10 Blc mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 12525,00 

0403 10 B2 sonstige: 
0403 10 B2a mit emem Fettgehalt 

von 2 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 13,0% + 1302,00 

0403 10 B2b mit emem Fettgehalt 
von mehr als 2, aber 
nicht mehr als 6 Ge-
wichtsprozent .. " ......... U: 13,0% + 1112,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

691,90 1995-2000 

808,40 1995-2000 

1366,40 1995-2000 

11,1% + 3162,00 1995-2000 

11,1% + 4258,50 1995-2000 

6,5% + 6262,50 1995-2000 

11,1% + 1106,70 1995-2000 

11,1% + 945,20 1995-2000 .. 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
-

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0403 10 B2c mit einem Fettgehalt 
von mehr als 6, aber 
nicht mehr als 20 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 3006,00 

0403 10 B2d mit einem Fettgehalt 
von mehr als 20 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 7515,00 

0403 90 andere: 
0403 90 A ohne Zusatz von Ge-

ruchs- und Ge-
schmacksstoffen und 
ohne Zusatz von 
Früchten oder Kakao: 

0403 90 Al als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form: 

0403 90 Ala mit einem Fettgehalt 
von 1,5 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 3720,00 

040.3 90 Alb mit einem Fettgehalt 
von mehr als 1,5, aber 
nicht mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 5010,00 

0403 90 Alc mit einem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 6332,00 

0403 90 A2 sonstige: 
0403 90 A2a mit einem' Fettgehalt 

von 3 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 814,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,1 % + 2555,10 1995-2000 

8,3% + 4809,60 1995-2000 

3162,00 1995-2000 
, 

4258,50 1995-2000 

4749,00 1995-2000 

691,90 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
'" .j>. 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
NrJUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0403 90 A2b mIt einem Fettgehalt 
von mehr als 3, aber 
nicht mehr als 6 Ge-
wichtsprozent ,,,,,,,,,,,,. U: 951,00 

0403 90 A2c mit emem Fettgehalt 
von mehr als 6 Ge-
wichtsprozent: 

0403 90 A2c1 von 21 Gewichtspro-
zent oder weniger " ... U: 2135,00 

0403 90 A2c2 von mehr als 21, aber 
nicht mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ........ " ... U: 4105,00 

0403 90 A2c3 von mehr als 45 Ge-
wichtsprozent ..... " ...... U: 6872,00 

0403 90 B andere: 
0403 90 B.1 als Pulver, Granulat 

oder in anderer fester 
Form: 

0403 90 B1a mit emem Fettgehalt 
von 1,5 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 13,0% + 3720,00 

0403 90 B1b mit emem Fettgehalt 
von mehr als 1,5, aber 
nicht mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 5010,00 

0403 90 Blc mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 12525,00 

0403 90 B2 sonstige: 
0403 90 B2a mit emem Fettgehalt 

von 2 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 13,0% + 1302,00 

Durchfüh- ' 
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

808,40 1995-2000 

1814,80 1995-2000 

3489,30 1995-2000 

4398,10 1995-2000 

11,1% + 3162,00 1995-2000 

. 
11,1% + 4258,50 1995-2000 

, 
6,5% + 6262,50 1995-2000 

11,1% + 1106,70 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs~ 
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

I'-.> 
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Tarif· Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0403 90 B2b mit eInem Fettgehalt 
von mehr als 2, aber 
nicht mehr als 6 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 1112,00 

0403 90 B2c mit eInem Fettgehalt 
von mehr als 6, aber 
nicht mehr als 20 Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 3006,00 

0403 90 B2d mit eInem Fettgehalt 
von mehr als 20· Ge-
wichtsprozent ............. U: 13,0% + 7515,00 

0404 Molke, auch eInge-
dickt oder mit Zusatz 
von Zucker oder an-
deren Süßungsmitteln; 
Erzeugnisse bestehend 
aus natürlichen Milch-
bestandteilen, auch mit 
Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßungsmitteln, ander-
weitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

0404 10 Molke und modifizier-
te Molke, auch einge-
dickt oder mit Zusatz 
von Zucker oder an-
deren Süßungsmitteln: 

0404 10 A als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form ........................... U: 3720,00 

0404 10 B andere .......................... U: 3720,00 
0404 90 andere: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,1% + 945,20 1995-2000 

11,1 % + 2555,10 1995-2000 

8,3% + 4809,60 1995-2000 

744,00 1995-2000 
148,80 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilting für 100 kg 

0404 90 A als Pulver, Granulat 
oder in anderer fester 
Form: 

0404 90 Al mit emem Fettgehalt 
von 1,5 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 3720,00 

0404 90 A2 mit emem Fettgehalt 
von mehr als 1,5, aber 
nicht mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 5010,00 

0404 90 A3 mit emem Fettgehalt 
von mehr als 27 Ge-
wichtsprozent ............. U: 6332,00 

0404 90 B andere ......................... U: 5010,00 
0405 00 Butter und andere von 

der Milch stammende 
Fette und Öle: 

0405 00 A mit emem Fettgehalt 
von 85 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 7130,00 

0405 00 B mit einem Fettgehalt 
von mehr als 85 Ge-
wichtsprozent ............. U: 8699,00 

0406 Käse und Topfen: 
0406 10 Frischkäse (ungereifter 

Käse), einschließlich 
Molkenkäse, und Top-
fen: 

0406 10 A aus Kuhmilch: 
0406 10 Al Mozzarella, Neufcha-

tel ................................ B: 500,00 
0406 10 A2 andere ......................... U: 7296,00 
0406 10 B andere: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg . Schutz-raum klausel von/bis 

3162,00 1995-2000 BSK 

4258,50 1995-2000 BSK , 

4052,50 1995-2000 BSK 
2505,00 1995-2000 BSK 

6060,50 1995-2000 BSK 

7394,20 1995-2000 BSK 

/ 

320,00 1995-2000 
4669,00 1995-2000 BSK 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
'-I 
.j>-

-a-
.j>
a-
0-
n ,.., 
I:d 
~. 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0406 10 BI In Einzelpackungen, 
die 1 kg oder weniger 
enthalten ..................... U: 23,0% + 200,00 

0406 10 B2 sonstige ....................... U: 23,0% 
0406 20 Käse aller Art, gerie-

ben oder pulverförmig: 
0406 20 A aus Kuhmilch ............. U: 7471,00 
0406 20 B andere: 
0406 20 BI In Einzelpackungen, 

die 1 kg oder weniger 
enthalten: 

0406 20 B1a ausschließlich aus an-
derer Milch als Kuh-
milch hergestellt, m 
Einzelpackungen, die 
300g oder wemger 
enthalten ..................... B: 300,00 

0406 20 B1b andere ......................... U: 23,0% + 200,00 
0406 20 B2 sonstige ....................... U: 23,0% 
0406 30 Schmelzkäse, weder 

gerieben noch pulver-
förmig: 

0406 30 A aus Kuhmilch: 
0406 30 Al mit emem Fettgehalt 

von 36 Gewichtspro-
zent oder weniger ..... U: 5389,00 

0406 30 A2 mit emem Fettgehalt 
von mehr als 36 Ge-
wichtsprozent ............. U: 6977,00 

0406 30 B andere: 
0406 30 BI In Einzelpackungen, 

die 1 kg oder weniger 
enthalten: 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

19,6% + 170,00 1995-2000 
19,6% 1995-2000 

6350,40 1995-2000 

192,00 1995-2000 
11,5% + 100,00 1995-2000 
11,5% 1995-2000 

4580,70 1995-2000 

5930,50 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 

'" .j>. 

'" 0... o ... 
~ 
o 
~ 
~ 
::l 

N 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

0406 30 Bla ausschließlich aus an-
derer Milch als Kuh-
milch hergestellt, In 

Einzelpackungen, die 
300 g oder wenIger 
enthalten ..................... B: 300,00 

0406 30 Blb andere ......................... U: 23,0% + 200,00 
0406 30 B2 sonstige ....................... U: 23,0% 
0406 40 Käse mit Schimmelbil-

dung im Teig: 
0406 40 A aus Kuhmilch ............. U: 5612,00 
0406 40 B andere: 
0406 40 BI In Einzelpackungen, 

die 1 kg oder weniger 
enthalten: 

0406 40 Bla Roquefort, ausschließ-
lich aus anderer Milch 
als Kuhmilch herge-
stellt ............................. B: 200,00 

0406 40 Blb andere, ausschließlich 
aus anderer Milch als 
Kuhmilch hergestellt, 
In Einzelpackungen, 
die 300 g oder weni-
ger enthalten .............. B: 300,00 

0406 40 Blc andere ......................... U: 23,0% + 200,00 
0406 40 B2 sonstige: 
0406 40 B2a Roquefort, ausschließ-

lich aus anderer Milch 
als Kuhmilch herge-
stellt ............................. B: 200,00 

0406 40 B2b andere ......................... U: 23,0% 
'0406 90 andere Käse: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Schutz-Wertes oder in Schilling für 100 kg raum klausel von/bis 

192,00 1995-2000 
11,5% + 100,00 1995-2000 
11,5% 1995-2000 

4770,20 1995-2000 BSK 

128,00 1995-2000 

192,00 1995-2000 
19,6% + 170,00 1995-2000 

170,00 1995-2000 
19,6% 1995-2000 

Andere 
Ursprün~liche Abgaben 
Verhand ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
'J a-. 

-a-. 
~ 
a-. 
P
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0406 90 A aus Kuhmilch ............. 
0406 90 B andere: 
0406 90 B1 In Einzelpackungen, 

die 1 kg oder weniger 
enthalten: 

0406 90 B1a Pecorino oder Fiore 
sardo, ausschließlich 
aus anderer Milch als 
Kuhmilch hergestellt .. 

0406 90 B1b andere, ausschließlich 
aus anderer Milch als 
Kuhmilch hergestellt, 
In Einzelpackungen, 
die 300 g oder weni-
ger enthalten .............. 

0406 90. B1c andere ......................... 
0406 90 B2 sonstige: . 
0406 90 B2a Pecorino oder Fiore 

sardo, ausschließlich 
aus anderer Milch als 
Kuhmilch hergestellt .. 

0406 90 B2b andere ......................... 
0407 00 Vogeleier In der 

Schale, frisch, haltbar 
gemacht oder gekocht: 

0407 00 A Hühnereier: 
0407 00 Al als Bruteier gekenn-

zeichnet ....................... 
0407 00 A2 sonstige: 
0407 00 A2a haltbar gemacht oder 

gekocht (auch ge-
färbt) ........................... 

0407 00 A2b andere ......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 7471,00 6350,40 

B: 200,00 170,00 

B: 300,00 1.92,00 
U: 23,0% + 200,00 19,6% + 170,00 

B: 200,00 170,00 
U: 23,0% 19,6% 

U: 1010,00 858,50 

U: 1595,00 1116,50 
U: 1025,00 717,50 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-.raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

Andere 
Ursrüngliche Abgaben 
V er a~dlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

.
Cl' 
+
Cl' 

0-
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

0407 00 B andere Vogeleier: 
0407 00 BI als Bruteier gekenn-

zeichnete Eier von 
Truthühnern ............... 

0407 00 B2 sonstige ....................... 
0408 Vogeleier, nicht in der 

Schale, und Eigelb, 
frisch, getrocknet, im , 

Wasserdampf oder 
Wasser gekocht, ge-
formt, gefroren oder 
in anderer Weise halt-
bar gemacht, auch mit 
Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßungsmitteln: 

0408 10 Eigelb: 
0408 11 getrocknet: 
0408 11 A mit einem Gesamtzuk-

kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker; von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr ................... 

0408 11 B anderes ........................ 
0408 19 sonstiges: 
0408 19 A mit einem Gesamtzuk-

kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr ................... 

0408 19 B anderes ........................ 
0408 90 andere: 
0408 91 getrocknet: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 330,00 211,20 
U: 775,00 496,00 

, 

U: 10,0% + 3880,00 6,4% + 2483,20 
U: 3880,00 2483,20 

U: 10,0% + 2138,00 7,0% + 1496,60 
U: 2138,00 1496,60 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 
1995~2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
'-I 
00 

....... 
~ 
.j>. 
~ 

p... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichmmg oder in Schilling für 100 kg 

0408 91 A mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr ................... U: 10,0% + 2907,00 

0408 91 B andere: 
040891 BI ohne Zusatz von Zuk-

ker oder anderen Sü-
ßungsmitteln ............... B: 280,00 

0408 91 B2 sonstige ....................... U: 2907,00 
0408 99 sonstige: 
0408 99 A mit einem Gesamtzuk-

kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr ................... U: 10,0% + 1779,00 

0408 99 B andere ......................... U: 1779,00 
0409 00 Natürlicher Honig ..... B: 450,00 
0410 00 ., Genießbare Waren tie-

rischen Ursprungs, an-
derweitig weder ge-
nannt noch inbegrif-
fen ............................... U: 10,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes o'der in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

6,4% + 1860,50 1995-2000 

238,00 1995-2000 
2471,00 1995-2000 

6,4% + 1138,60 1995-2000 
1138,60 1995-2000 
288,00 1995-2000 

7,7% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0' 
~ 
0' 

P-
~ 
b:j 
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N 
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Durchfüh-
Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 

von/bis 
-- _._----

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
00 
o 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0505 Vogelbälge und ande-
re V ogelteile, mit ih-
ren Federn oder Dau-
nen, Federn und Teile 
von Federn (auch be-
schnitten) und Dau-
nen, roh oder bloß 
gereinigt, desinfiziert 
oder zur Haltbarma-
chung behandelt; 
Mehl und Abfälle von 
Federn oder Teilen 
von Federn: 

0505 10 Federn, Wle sie als 
Polsterungs- oder Füll-
material verwendet 
werden; Daunen: 

0505 10 A Eiderdaunen: 
0505 10 Al roh, auch geschlissen . 
0505 10 A2 sonstige ....................... 
0505 10 B andere, in unmittelba-

ren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
80 kg oder mehr oder 
in hydraulisch gepreß-
ten Ballen, roh, auch 
geschlissen .................. 

0505 10 C andere: 
0505 10 Cl roh" auch geschlissen . 
0505 10 C2 sonstige ., .. , ........ , ......... 
0505 90 sonstige ....................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 
B: frei frei 

B: frei frei 

B: 14,0% frei 1995-2000 
B: 14,0% frei 1995-2000 
B: frei frei 

Besondere Ursrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0' 

""" 0' 

0-
n .., 
O:l 
~. 

{ 
::J 

N 
co 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0506 Knochen und Stirn-
beinzapfen, roh, ent-
fettet, einfach bearbei-
tet (aber nicht zu 
Formen geschnitten) , 
mit Säure behandelt 
oder entleimt; Mehl 
und Abfälle dieser 
Waren: 

0506 10 Ossein und mit Säure 
, behandelte Knochen .. 

0506 90 andere: 
0506 90 A Knochenmehl ............. 
0506 90 B andere ......................... 
0507 Elfenbein, Schildpatt, 

Fischbein und Wal-
barten, Hörner, Ge-
weihe, Hufe, Nägel, 
Klauen und Schnäbel, 
roh oder nur einfach 
bearbeitet, aber nicht 
zu Formengeschnit-
ten; Mehl und Abfälle 
dieser Waren: 

0507 10 Elfenbein; Mehl und 
Abfälle davon ............. 

0507 90 .andere ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 

B: 4,0% frei 1995-2000 
B: frei frei 

B: frei frei 
B: frei frei 

Besondere Ursrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
co 
N 

-er--
~ 
a-. 
0-
n> ..., 
b;i 
n. 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0508 00 Korallen und ähnliche 
Stoffe, roh oder nur 
einfach bearbeitet, 
aber nicht weiter ver-
arbeitet; Schalen und 
Panzer von Weichtie-
ren, Krebstieren oder 
Stachelhäutern und 
Rückenschilde (Schulp) 
der Tintenfische, roh 
oder nur einfach bear-
beitet, aber nicht zu 
Formen geschnitten, 
Mehl und Abfälle da-
von .............................. B: frei 

0509 00 Meerschwämme : 
0509 00 A 1m natürlichen Zu-

stand, weder bearbei-
tet noch gewaschen ... B: 70,00 

0509 00 B andere ......................... B: 420,00 
0509 00 C Abfälle ......................... B: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 

frei 1995-2000 
42,00 1995-2000 

frei 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-'" ~ 
'" P
("I) .... 
O;j 
~. 

~ 
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00 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

0510 00 Graue Ambra, Biber-
geil, Zibet und Mo-
schus; Kanthariden 
(Spanische Fliegen); 
Galle, auch getrock-
net; Drüsen und an-
dere tierische Stoffe 
zur Herstellung von 
pharmazeutischen Er-
zeugnissen, frisch, ge-
kühlt, gefroren oder in 
anderer Weise vor-
übergehend haltbar ge-
macht .......................... 

0511 Waren tierischen Ur-
sprungs, anderweitig 
weder genannt noch 
inbegriffen; tote Tiere 
des Kapitels 1 oder 3, 
für den menschlichen 
Genuß nicht geeignet: 

0511 10 Rindersamen ............... 
0511 90 andere: 
0511 91 von Fischen, Krebstie-

ren, Weichtieren oder 
anderen wirbellosen 
Wassertieren ; tote Tie-
re des Kapitels 3: 

0511 91 A Abfälle von Fischen ... 
0511 91 B andere ......................... 
0511 99 sonstige: 
0511 99 A Blutmehl ...................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 

U: frei frei 1995-2000 

B: frei frei 
U: frei frei 1995-2000 

B: 5,0%. 3,2% 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
00 

""" 

-a-

""" a-
0-
(1) 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

0511 99 B andere: .' 

0511 99 B1 Fleeh'sen Und Sehnen; 
Absehnitzel und älinli~ , 
ehe Abfalle von rohen 
Häuten oder Fdlen' ... 

0511 99 B2 sonstige ....................... 

.. 
I " . 

" 
~ I. ' •• -

.. 
, . 

, ,!". 

, 

I 

.' 

,. 
: ;' 

'Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: frei frei 
U: frei frei 

( 

.. ". " ~." ~ .. " ,. -." .. -

'. ',! 
i " 

, :: 
I 

~ ,,~ . ••• < .. ' 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Ursrüngliche 

Schutz- Ver andlungs-raum klausel rechte von/bis 

1995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-
~ 
a-
g-..., 
t:tI 
~. 

cf o 
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N 
00 
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Tarif 
Nr./UNr. 

0601 

0601 10 

0601 10 A 

0601 10 B 

0601 10 C 

0601 10 D 
0601 20 

0601 20 A 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 

-~ -- --~ 

Bulben, Zwiebeln, 
Knollen, Wurzelknol
Ien und Wurzelstöcke, 
in Ruhe, im Wachstum 
oder in Blüte; Zicho
rienpflanzen, -setzlinge 
und -wurzeln, andere 
als Wurzeln der Num
mer 1212: 
Bulben, Zwiebeln, 
Knollen, Wurzelknol
Ien und Wurzelstöcke, 
in Ruhe: 
Maiglöckchentreibkei-
me und Knollen von 
Begonien 
Knollen von Gloxinien 
und Blumenzwiebeln . 
andere Blumenknollen 
und Wurzelstöcke ..... . 
andere 
Bulben, Zwiebeln, 
Knollen, Wurzelknol-
Ien und Wurzelstöcke, 
im Wachstum oder in 
Blüte; Zichorienpflan-
zen, -setzlinge und 
-wurzeln: 
Zichorienpflanzen, 
-setzlinge und -wur-
zeln ............................. I U: 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

--~ -- -- -----

Kapitel 6: 

frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum 
von/bis klausel 

----

1995-2000 

Ursprüngliche 
Verhandlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
----

N 
00 
0' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0601 20 B andere: 
0601 20 BI in Blüte ....................... U: 700,00 
0601 20 B2 sonstige: 
0601 20 B2a Maiglöckchentreibkei-

me und Knollen von 
Begonien ..................... B: 35,00 

0601 20 B2b Knollen von Gloxinien 
und Blumenzwiebeln . B: 200,00 

0601 20 B2c andere BlumenknolIen 
und Wurzelstöcke ...... B: 42,00 

0601 20 B2d andere ......................... U: 420,00 
0602 Andere lebende Pflan-

zen (einschließlich ih-
rer Wurzeln), Stecklin-
ge und Pfropfreiser; 
Pilzmyzel: 

0602 10 Stecklinge, nicht be-
wurzelt, Pfropfreiser: 

0602 10"A von Reben .................. B: 650,00 
0602 10 B andere ......................... B: frei 
0602 20 Bäume und Sträucher, 

der genießbaren 
Fruchtarten; auch ver-
edelt: 

0602 20 A Reben .......................... B: 650,00 
0602 20 B andere: 
0602 20 BI mit Topf- oder Erd-

ballen, auch in Töpfen 
oder Kübeln: 

0602 20 B1a in Töpfen oder Kü-
beln ............................. U: 700,00 

0602 20 B1b andere ......................... B: 210,00 
0602 20 B2 sonstige ....................... B: 210,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

595,00 1995-2000 

3,50 1995-2000 

170,00 1995-2000 

4,20 1995-2000 
357,00 1995-2000 

416,00 1995-2000 
frei 

416,00 1995-2000 

595,00 1995-2000 
178,50 1995-2000 
178,50 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-
4>
a-
Po ... 
l:lJ o 
~ 

(1Q 
o 

'" 

IV 
00 
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Tarif Ausgangszollsatz in %. des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0602 30 Rhododendren (Aza-
leen), auch veredelt: 

0602 30 A immergrüne ................ B: 500,00 
0602 30 B Blütenpflanzen: 
0602 30 BI Indische Azaleen: 
0602 30 B1a ohne Blüten oder 

Knospen ...................... B: 175,00 
0602 30 B1b mit Blüten oder Knos-

pen .............................. B: 350,00 
0602 30 B2 sonstige ....................... B: 700,00 
0602 30 C andere: 
0602 30 Cl mit Topf- oder Erd-

ballen, auch in Töpfen 
oder Kübeln: 

0602 30 C1a Freilandazaleen : 
0602 30 Cla1 ohne Blüten oder 

Knospen ...................... B: 175,00 
0602 30 C1a2 mit Blüten oder Knos-

pen .............................. B: 350,00 
0602 30 C1b andere: 
0602 30 C1b1 nicht in Töpfen oder 

Kübeln ........................ B: 210,00 
0602 30 C1b2 sonstige ....................... U: 700,00 
0602 30 C2 sonstige ....................... B: 210,00 
0602 40 Rosen, auch veredelt: 
0602 40 A mit Topf- oder Erd-

ballen, auch in Töpfen 
oder Kübeln: 

0602 40 Al in Töpfen oder Kü-
beln ............................. U: 700,00 

0602 40 A2 andere ......................... B: 210,00 
0602 40 B sonstige ....................... B: 210,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

320,00 1995-2000 

148,80 1995-2000 

297,50 1995-2000 
595,00 1995-2000 

148,80 1995-2000 

297,50 1995-2000 

178,50 1995-2000 
595,00 1995-2000 
178,50 1995-2000 

595,00 1995-2000 
178,50 1995-2000 
178,50 1995-2000 

Andere 
Ursrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
00 
00 

-C1'-
.j>. 

C1'-

0-
("1) .., 
O;j 

~. 
1:> 
~ 
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-

Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0602 90 andere: 
0602 91 Pilzmyzel .................... 
0602 99 sonstige: 
0602 99 A Forstpflanzen .............. 
0602 99 B Palmen, Lorbeerbäu-

me und andere immer-
grüne Zierpflanzen: 

0602 99 BI Palmen und Lorbeer-
bäume ......................... 

0602 99 B2 sonstige ....................... 
0602 99 C andere Blütenpflanzen 

1m blühenden oder 
nicht blühenden Zu-
stand: 

0602 99 Cl Kamelien und Edeleri-
ken, mit Topfballen ... 

0602 99 C2 sonstige ....................... 
0602 99 D andere Bäume und 

Sträucher: 
0602 99 Dl mit Topf- oder Erd-

ballen, auch in Töpfen 
oder Kübeln: 

0602 99 DIa in Töpfen oder Kü-
beln ............................. 

0602 99 D1b andere ......................... 
0602 99 D2 sonstige ....................... 
0602 99 E andere ......................... 

.j>. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: frei frei 

B: 250,00 125,00 

B: 200,00 20,00 
B: 500,00 425,00 

B: 400,00 300,00 
B: 700,00 595,00 

U: 700,00 595,00 
B: 210,00 178,50 
B: 210,00 178,50 
B: frei frei 

Durchfüh- Besondere rungszeit- Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

I 

...... 
0"
.j:o.. 
0"-

P
o .... 
t:;I:j 

n. 
~ g 

N 
00 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

0603 Blumen, Blüten und 
Knospen davon, abge-
schnitten, wie sie für 
Binde- oder Zierzwek-
ke verwendet werden, 
frisch, getrocknet, ge-
färbt, gebleicht, imprä-
gniert oder anders 
behandelt: 

0603 10 frisch: 
0603 10 A vom 1. April bis 

31. Mai: 
0603 10 Al Strelitzia, Anthurium, 

Protea, Ornithogalum U: 2450,00 
0603 10 A2. sonstige ....................... U: 2450,00 
0603 10 B vom 1. Juni bis 

31. Oktober: 
0603 10 BI Strelitzia, Anthurium, 

Protea, Ornithogalum U: 2450,00 
0603 10 B2 sonstige ....................... U: 2450,00 
0603 10 C vom 1. November bis 

31. März: 
0603 10 Cl Strelitzia, Anthurium, 

Protea, Ornithogalum B: 1200,00 
0603 10 C2 sonstige ....................... B: 1200,00 
0603 90 andere: 
0603 90 A nur getrocknet ........... U: 35,00 
0603 90 B anders ......................... U: 280,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Schutz-Wertes oder in Schilling für 100 kg raum klausel von/bis 

245,00 1995-2000 
2082,50 1995-2000 

245,00 1995-2000 
2082,50 1995-2000 

240,00 1995-2000 
1020,00 1995-2000 

3,50 1995-2000 
28,00 1995-2000 

Andere 
U rshrüntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
~ 
o 

-a-
""" a-
0-
(l) ..., 
b:I 
!!. 

cf 
;:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0604 Blattwerk, Blätter, 
Zweige und andere 
Pflanzenteile, ohne 
Blumen, Blüten oder 
Knospen davon sowie 
Gräser, Moose und 
Flechten, wie sie für 
Binde- oder Zierzwek-
ke verwendet werden, 
frisch, getrocknet, ge-
färbt, gebleicht, imprä-
gniert oder anders 
behandelt: 

0604 10 Moose und Flechten: 
0604 10 A frisch: 
0604 10 Al Rentierflechte ............. U: 350,00 
0604 10 A2 andere ......................... U: 350,00 
0604 10 B nur getrocknet ........... U: 35,00 
0604 10 C anders ......................... U: 280,00 
0604 90 andere: 
0604 91 frisch ........................... U: 350,00 
0604 99 sonstige: 
0604 99 A nur getrocknet ........... U: 35,00 
0604 99 B anders ......................... U: 280,.00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 1995-2000 
297,50 1995-2000 
frei 1995-2000 
238,00 1995-2000 

175,00 1~95-2000 

frei 1995-2000 
179,20 1995-2000 

Andere 
UrshrUntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

r'echte Belastun-
gen 

...... 
a-
.j>
a--
p... 
(1) .... 
tc 
~. 
r;> 
~ 
;:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 7: 

0701 1 Kartoffeln, frisch oci~~ 
gekühlt:. .• . ., 

0701 10 I Saatkartoffeln ............. 1 B: 21,00 17,90 
0701 90 andere: 
0701 90 A vom 1. April bis 

25. Juni: 
0701 90 Al 1 Frühkartoffeln: 
0701 90 Ala vom 1. April bis 

20. Juni .... , .................. U: 627,00 401,30 
0701 90 Alb I vom 21.. Juni bis 

25. Juni .... ~ ... , .............. U: 627,00 401,30 
0701 90 A2 

1 ~~:tige i6:j~~i""'''bi~ U: 367,00 234,90 
0701 90 B 

7. Juli: 
0701 90 BI I Frühkartoffeln ............ U: 627,00 401,30 
0701 90 B2 ~~:tige '8'."j~ii':"""'bi~ U: 367,00 234,90 
0701 90 C 

15. August: 
0701 90 Cl I Frühkartoffeln ............ I U: 627,00 401,30 
0701 90 C2 sonstige ....................... U: 367,00 234,90 
0701 90 D vom 16. August bis 

31. März: 
0701 90 Dl I Frühkartoffeln ............ I U: 627,00 401,30 
0701 90 D2 sonstige ....................... U: 367,00 234,90 
0702 00 Tomaten, frisch oder 

gekühlt: 
0702 00 A 1 vom 1. November bis 

31. Mai ....................... I U: frei frei 
0702 00 B I vom 1. Juni· bis 

15. Juli: 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum 
von/bis klausel 

11995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-20001 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-20001 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

N 
'CI 
N 

...... 
0"-

""" 0"-

P-
n ..... 
t:Q 
n 
~ 

CTQ 
n 
:;l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0702 00 BI vom 1. Juni bis 
30. Juni ....................... 

0702 00 B2 vom 1. Juli bis 
15. Juli ........................ 

0702 00 C vom' 16. Juli bis 
31. Juli ........................ 

0702 00 D vom 1. August bis 
14. August .................. 

0702 00 E vom 15. August bis 
30. September ............. 

0702 00 F vom 1. Oktober bis 
31. Oktober: 

0702 00 Fl vom 1. Oktober bis 
8. Oktober .................. 

0702 00 F2 vom 9. Oktober bis 
31. Oktober ................ 

0703 Speisezwiebeln, Scha- . 
lotten, Knoblauch, 
Lauch (Porree) und 
andere Alliumarten, 
fris~h oder gekühlt: 

0703 10 Speisezwiebeln und 
Schalotten: 

0703 10 A vom 16. März bis 
30. Juni: 

0703 10 Al vom 16. März bis 
21. Juni ....................... 

0703 10 A2 vom 22. Juni bis 
30. Juni ....................... 

0703 10 B vom 1. Juli bis 31. Juli: 
0703 10 BI vom 1. Juli bis 

10. Juli ........................ 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 21,00 17,90 1995-2000 

U: 3457,00 1728,50 1995-2000 

U: 3457,00 1728,50 1995-2000 

U: 3457,00 172pO 1995-2000 

U: 3457,00 1728,50 1995-2000 

U: 3457,00 1728,50 1995-2000 

U: 20,00 12,80 1995-2000 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 

B: 28,00 23,80 1995-2000 

B: 70,00 44,80 1995-2000 

Besondere U rsprün~liche 
Schutz- Verhand ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 
I 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.-
Cl' 
~ 
Cl' 

Po ... 
C:i 
~. 
j;) 

O'Q 
o 
;:l 

IV 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0703 10 B2 vom 11. Juli bis 
31.Juli ........................ 

0703 10 C vom 1. August bis 
30. September ............. 

0703 10 D vom 1. Oktober bis 
31. Jänner ................... 

0703 10 E vom 1. Februar bis 
Ende Februar ....... '" ... 

0703 10 F vom 1. März bis 
15. März ..................... 

0703 20 Knoblauch .................. 
0703 90 Lauch (Porree) und 

andere Alliumarten: 
0703 90 A Lauch (Porree): 
0703 90 Al vom 1. November bis 

14. April ...................... 
0703 90 A2 vom 15. April bis 

31. Oktober ................ 
0703 90 B andere: 
0703 90 BI Schnittlauch: 
0703 90 B1a vom 1. April bis 

31. Oktober ................ 
0703 90 B1b vom 1. November bis 

31. März ..................... 
0703 90 B2 sonstige ....................... 
0704 Genießbare Kohlarten 

der Gattung Brassica 
(einschließlich Kraut), 
frisch oder gekühlt: 

0704 10 Blumenkohl (Karfiol) 
und Brokkoli: 

0704 10 A Blumenkohl (Karfiol): 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 

U: 1104,00 706,60 1995-2000 
B: 21,00 13,40 1995-2000 

U: 30,00 19,20 1995-2000 

U: 100,00 80,00 1995-2000 

U: 10,00 1,00 1995-2000 

U: 22716,00 14538,20 1995-2000 
U: 22716,00 14538,20 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

. 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
\0 
.j:o. 

-0"-
.j:o. 
0"-

0.. 
('\l ... 
OJ 
~. 
~ 

()Q 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0704 10 Al vom 16. Dezember bis 
15. Mai ....................... 

0704 10 A2 vom 16. Mai bis 
31. Mai ....................... 

0704 10 A3 vom 1. Juni bis 
15. Juni ....................... I 

0704 10 A4 vom 16. Juni bis 
31. Oktober ................ 

0704 10 A5 vom 1. November bis 
30. November ............. 

0704 10 A6 vom 1. Dezember bis 
15. Dezember ............. 

0704 10 B Brokkoli: 
0704 10 BI vom 1. Februar bis 

15. Juni: 
0704 10 Bla vom 1. Februar bis 

15. März ..................... 
0704 10 Blb vom 16. März bis 

15. Juni ....................... 
0704 10 B2 vom 16. Juni bis 

31. Juli: 
0704 10 B2a vom 16. Juni bis 

15. Juli ........................ 
0704 10 B2b vom 16. Juli bis 

31. Juli ........................ 
0704 10 B3 vom 1. August bis 

31. Dezember ............. 
0704 10 B4 vom 1. Jänner bis 

31. Jänner ................... 
0704 20 Rosenkohl (Kohl-

sprossen): 
0704 20 A vom 1. März bis 

31. Juli ........................ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für'lOO kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 35,00 22,40 

U: frei frei 

U: 2810,00 1798,40 

U: 2810,00 1798,40 

U: 2810,00 1798,40 

U: 2810,00 1798,40 

U: 2215,00 1417,60 

B: 35,00 22,40 

B: 35,00 22,40 

U: 2215,00 1417,60 

U: 2215,00· 1417,60 

U: 2215,00 1417,60 

U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

...... 

'" -I>-

'" Po 
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o 
~ 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

0704 20 B vom 1. August bis En-
de Februar .................. 

0704 90 andere: 
0704 90 A Oberkohlrabi : 
0704 90 Al vom 16. Dezember bis 

31. Mai ....................... 
0704 90 A2 vom 1. Juni bis 

15. Juni ....................... 
0704 90 A3 vom 16. Juni bis 

15. November ............. 
0704 90 A4 vom 16. November bis 

15. Dezember ............. 
0704 90 B Kraut: 
0704 90 Bi vom 1. März bis 

15. Juni: 
0704 90 Bla vom 1. März bis 

26. April ...................... 
0704 90 Blb vom 27. April bis 

20. Mai ....................... 
0704 90 Ble vom 21. Mai bis 

15. Juni ....................... 
0704 90 B2 vom 16. Juni bis 

15. Juli ........................ 
0704 90 B3 vom 16. Juli bis 

31. Jänner ................... 
0704 90 B4 vom 1. Februar bis 

Ende Februar ............. 
0704 90 C andere: 
0704 90 Cl vom 1. Februar bis 

15. Juni: 
0704 90 Cla Chinakohl (brassiea 

ehinensis und brassiea 
pekinensis) : 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 2314,00 1481,00 1995-2000 

U: 2669,00 1708,20 1995-2000 

U: 2669,00 1708,20 1995-2000 

U: 2669,00 1708,20 1995-2000 

U: 2669,00 1708,20 1995-2000 

U: 409,00 347,70 1995-2000 

B: 35,00 22,40 1995-2000 

U: 409,00 347,70 1995-'-2000 

U: 409,00 347,70 1995-2000 

U: 409,00 347,70 1995-2000 

U: 409,00 347,70 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 

'" 0'-

-0'-
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Po .... 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0704 90 Cla1 vom 1. Februar bis 
31. März ..................... 

0704 90 C1a2 vom 1. April bis 
15. Juni ....................... 

0704 90 C1b anderer Kohl: 
0704 90 C1bl vom 1. Februar bis 

15. März ..................... 
0704 90 C1b2 vom 16. März bis 

15. Juni ....................... 
0704 90 C2 vom 16. Juni bis 

31. Juli: 
0704 90 C2a Chinakohl (brassica 

chinensis und brassica 
pekinensis) .................. 

0704 90 C2b anderer Kohl: 
0704 90 C2bl vom 16. Juni bis 

15. Juli ........................ 
0704 90 C2b2 vom 16. Juli bis 

31. Juli ........................ 
0704 90 C3 vom 1. August bis 

31. Dezember: 
0704 90 C3a Chinakohl (brassica 

chinensis und brassica 
pekinensis) .................. 

0704 90 C3b anderer Kohl .............. 
0704 90 C4 vom 1. Jänner bis 

31. Jänner: 
0704 90 C4a Chinakohl (brassica 

chinensis und brassica 
pekinensis) .................. 

0704 90 C4b anderer Kohl .............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 472,00 302,10 1995-2000 

B: 35,00 22,40 1995~2000 

U: 746,00 477,40 1995-2000 

B: 35,00 22,40 1995-2000 

B: 35,00 22,40 1995-2000 

B: 35,00 22,40 1995-2000 

U: 746,00 477,40 -1995-2000 

U: 472,00 302,10 1995-2000 
U: 746,00 477,40 1995-2000 

U: 472,00 302,10 1995-2000 
U: 746,00 477,40 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
0-
~ 
0-
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Tarif, 
Nr.lUNr~ Warenbezeichnung 

0705 Salate (Lactuca sativa) 
sowie Zichorien- und 
Endiviensalate (Ci-
chorium spp.), frisch 
oder gekühlt: 

0705 10 Salate (Lactuca sati-
va): 

0705 11 Häuptelsalat (Kopfsa-
lat) : 

0705 11 A vom 1. Dezember bis 
31. Dezember ............. 

0705 11 B vom 1. Jänner bis 
31. März ..................... 

0705 11 C vom 1. April bis 
30. April ...................... 

0705 11 D vom 1. Mai bis 
31. Oktober ................ 

0705 11 E vom 1. November bis 
30. November ............. 

0705 19 sonstige: 
0705 19 A vom 1. Dezember bis 

30. April ...................... 
0705 19 B vom 1. Mai bis 

30. November ............. 
0705 20 Zichorien- und Endivi-

ensalate: 
0705 21 Chicoree Witloof (Ci-

chorium intybus var. 
foliosum): 

0705 21 A vom 1. Dezember bis 
30. April ...................... 

0705 21 B vom 1. Mai bis 
30. November ............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- . 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 2780,00 1779,20 1995-2000 

U: 2780,0.0 1779,20 1995-2000 

U: 2780,00 1779,20 1995-2000 

U: 2780,00 1779,20 1995-2000 

U: 2780,00 1779,20 1995-2000 

U: frei frei 1995-2000 

U: 10,00 1,00 1995-2000 

U: frei frei 1995-2000 

U: 10,00 1,00 1995-2000 

Besondere Ursprünf.liche 
Schutz- Verhand ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

N 
'<Cl 
00 

...... 
c;-, 
.j>. 
c;-, 

0.. 
n>' 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

0705 29 sonstige: 
0705 29 A Endiviensalat: 
0705 29 Al vom 16. Jänner bis 

31.Juli ........................ 
0705 29 A2 vom 1. August bis 

3'1. August .................. 
0705 29 A3 vom 1. September bis 

31. Dezember ............. 
0705 29 A4 vom 1. Jänner bis 

15. Jänner ................... 
0705 29 B andere: 
0705 29 BI vom 1. Dezember bis 

30. April ...................... 
0705 29 B2 vom 1. Mai bis 

30. November ............. 
0706. Karotten, Weiße Rü-

ben, Rote Rüben, 
Schwarzwurzeln, 
Knollensellerie, Retti-
che sowie Radieschen 
und ähnliche genieß-
bare Wurzeln, frisch 
oder gekühlt: 

0706 10. Karotten und Weiße 
Rüben: 

0706 10 A Karotten: 
0706 10 Al vom 1. März bis 

31. Mai: 
0706 10 Ala vom 1. März bis 

22. Mai ....................... 
0706 10 Alb vom 23. ~ai bis 

31. Mai ....................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

I 

U: frei frei 

U: 2131,00 1363,80 

U: 2131,00 1363,80 

U: 2131,00 1363,80 

U: frei frei 

U: 10,00 1,00 

U: 810,00 518,40 

U: 810,00 518,40 

Durchfüh~ 
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

Andere 
U rshrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

-0' 
~ 
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rIi ..., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr, Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0706 10 A2 vom 1. Juni bis 
15. Juli: 

0706 10 A2a vom 1. Juni bis 
30. Juni ....................... B: 49,00 

0706 10 A2b vom 1. Juli bis 
15, Juli , .. , .............. , ..... U: 810,00 

0706 10 A3 vom 16. Juli bis 
31. Jänner ................... U: 810,00 

0706 10 A4 vom 1. Februar bis 
Ende Februar ............. U: 810,00 

0706 10 B Weiße Rüben ............. U: 30,00 
0706 90 andere: 
0706 90 A Rote Rüben: 
0706 90 Al vom 1. April bis 

30. Juni ....................... B: 35,00 
0706 90 A2 vom 1. Juli bis 

31. Juli ........................ U: 994,00 
0706 90 A3 vom 1. August bis En-

de Februar .................. U: 994,00 
0706 90 A4 vom 1. März bis 

31. März ..................... U: 994,00 
0706 90 B Knollensellerie : 
0706 90 BI vom 1. März bis 

31. Juli: 
0706 90 B1a vom 1. März bis 

31. März ..................... U: 1233,00 
0706 90 B1b vom 1. April bis 

31. Juli ........................ B: 35,00 
0706 90 B2 vom 1. August bis 

30. September ............. U: 1233,00 
0706 90 B3 vom 1. Oktober bis 

31. Jänner ................... U: 1233,00 

Durchfüh-, 
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum' 
von/bis 

31,40 1995-2000 

518,40 1995-2000 

518,40 1995-2000 

518,40 1995-2000 
3,00 1995-2000 

22,40 1995-2000 

636,20 1995-2000 

636,20 1995-2000 

636,20 1995-2000 

789,10 1995-2000 

22,40 1995-2000 

789,10 1995-2000 

789,10 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere, 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<JJ 
o 
o 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0706 90 B4 vom 1. Februar bis 
Ende Februar ............. 

0706 90 C Rettich sowie Radies-
chen: 

0706 90 Cl vom 16. November bis 
15. März ..................... 

0706 90 C2 vom 16. März bis 
15. April ...................... 

0706 90C3 yom 16. April bis 
15. Oktober ................ 

0706 90 C4 vom 16. Oktober bis 
15. November ............. 

0706 90 D Kren ............................ 
0706 90 E sonstige ....................... 
0707 00 Gurken, frisch oder 

gekühlt: 
0707 00 A vom 1. Oktober bis 

15. Mai ....................... 
0707 00 B vom 16. Mai bis 

30. Juni ....................... 
0707 00 C vom 1. Juli bis 

31. August .................. 
0707 00 D vom 1. September bis 

30. September ............. 
0708 Hülsenfrüchte, auch 

ausgelöst, frisch oder 
gekühlt: 

0708 10 Erbsen (Pisum sati-
vum): 

0708 10 A vom 1. Oktober bis 
31. Jänner ................... 

0708 10 B vom 1. Februar bis 
31. März ..................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 1233,00 789,10 

U: 3449,00 2207,40 

U: 3449,00 2207,40 

U: 3449,00 2207,40 

U: 3449,00 2207,40 
U: 25,0% min 400,00 21,3% min 340,00 
U: 30,00 3,00 

U: 2417,00 1546,90 

U: 2417,00 1546,90 

U: 2417,00 1546,90 

U: 2417,00 1546,90 

B: 42,00 21,00 
,f· 

U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995~2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

.-
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0708 10 C vom 1. April bis 
1"5. Mai ....................... 

0708 10 D vom 16. Mai bis 
31. Mai ....................... 

0708 10 E vom 1. Juni bis 
15. Juni ....................... 

0708 10 F vom 16. Juni bis 
31. August .................. 

0708 10 G vom 1. September bis 
30. September ............. 

0708 20 Bohnen (Vigna spp., 
Phaseolus spp.): 

0708 20 A nicht ausgelöst: 
0708 20 Al vom 16. Oktober bis 

31. Jänner ................... 
0708 20 A2 vom 1. Februar bis 

31. März ..................... 
0708 20 A3 vom 1. April bis 

31. Mai ....................... 
0708 20 A4 vom 1. Juni bis 

15. Juli ........................ 
0708 20 A5 vom 16. Juli bis 

31. Juli ........................ 
0708 20 A6 vom 1. August bis 

30. September ............. 
0708 20 A7 vom 1. Oktober bis 

15. Oktober ................ 
0708 20 B andere ......................... 
0708 90 andere Hülsenfrüchte 
0709 Anderes Gemüse, 

frisch oder gekühlt: 
0709 10 Artischocken ............... 
0709 20 Spargel ........................ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 35,00 22,40 

U: 1147,00 734,10 

U: 1147,00 734,10 

U: 1147,00 734,10 

U: 1147,00 734,10 

B: 42,00 26,90 

U: frei frei 

B: 28,00 17,90 

U: 2081,00 1331,80 

U: 2081,00 1331,80 

U: 2081,00 1331,80 

U: 2081,00 1331,80 
U: 10,00 1,00 
U: 10,00 1,00 

U: frei frei 
B: 35,00 22,40 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

Andere 
Ursrün~liche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

VJ 
o 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0709 30 Auberginen (Eier-
früchte): 

0709 30 A vom 1. November bis 
30. Juni ....................... U: frei 

0709 30 B vom 1. Juli bis 
31. Oktober ................ B: 50,00 

0709 40 Sellerie, ausgenommen 
Knollensellerie : 

0709 40 A Bleichsellerie ............... U: 30,00 
0709 40 B andere .............. : .......... U: 10,00 
0709 50 Pilze und Trüffeln: 
0709 51 Pilze: 
0709 51 A Champignons (Agari-

cus campestris, Agari-
cus bisporus) .............. B: 300,00 

0709 51 B andere ......................... U: 10,00 
0709 52 Trüffeln ...................... B: 10,0% 
0709 60 Früchte der Gattung 

Capsicum oder der 
Gattung Pimenta: 

0709 60 A Früchte der Gattung 
Capsicum: 

0709 60 Al Süßer Paprika: 
0709 60 A1a vom 1. November bis 

15~ Juni ....................... U: 2592,00 
0709 60 Alb vom 16. Juni bis 

31.Juli ........................ U: 2592,00 
0709 60 A1c vom 1. August bis 

30. September ............. U: 2592,00 
0709 60 A1d vom 1. Oktober bis 

31. Oktober ................ U: 2592,00 
0709 60 A2 sonstige: 
0709 60 A2a ganze Früchte ............ U: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in· Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 1995-2000 

32,00 1995-2000 

3,00 1995-2000 
1,00 1995-2000 

255,00 1995-2000 
1,00 1995-2000 

1,0% 1995-2000 

1658,90 1995-2000 

1658,90 1995-2000 

1658,90 1995-2000 

1658,90 1995-2000 

, frei 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0' 
~ 
0'. 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0709 60 A2b ·sonstige: 
0709 60 A2b1 in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. U: 22,5% 

0709 60 A2b2 sonstige ....................... U: 15,0% 
0709 60 B Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% 
0709 70 Spinat, Neuseelandspi-

nat und Gartenmelde: 
0709 70 A Spinat: 
0709 70 Al vom 1. Dezember bis 

31. März ..................... B: 35,00 
0709 70 A2 vom 1. April bis 

15. April ...................... U: 1360,00. 
0709 70 A3 vom 16. April bis 

15. Oktober ................ U: 1360,00 
0709 70 A4 vom 16, Oktober bis 

30. November ............. U: 1360,00 
0709 70 B andere ......................... U: 10,00 
0709 90 andere: 
0709 90 A Kürbisse aller Art: 
0709 90 Al vom 1. November bis 

30. Juni ....................... U: frei 
0709 90 A2 vom 1. Juli bis 

31. Oktober ................ B: 50,00 
0709 90 B Oliven ......................... B: 7,0% 
0709 90 C Zuckermais ................. U: 352,00 
0709 90 D andere: 
0709 90 D1 andere Salate: 
0709 90 DIa vom 1. Dezember bis 

30. April ...................... U: frei 

Durchfüh~ 
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,3% 1995-2000 
9,6% 1995---,2000 

9,6% 1995-2000 

22,40 1995-2000 

870,40 1995-2000 

870,40 1995-2000 

870,40 1995-2000 
1,00 1995-2000 

frei 1995-2000 

32,00 1995-2000 
4,5% 1995-2000 

. 299,20 1995-2000 

frei 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

w 
o 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0709 90 D1b vom 1. Mai bis 
30. November ............. U: 10,00 

0709 90 D2 Fenchelkraut und Rha-
barber .......................... U: 30,00 

0709 90 D3 sonstige ....................... U: 10,00 
0710 Gemüse (auch Im 

Wasserdampf oder 
Wasser gekocht), ge-
froren: 

0710 10 Kartoffeln ................... U: 1481,00 
0710 20 Hülsenfrüchte, auch 

ausgelöst: 
0710 21 Erbsen (Pis um sati-

vum) ............................ U: 28,0% min 300,00 
0710 22 Bohnen (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) ........... U: 28,0% min 300,00 
0710 29 andere ......................... B: 18,0% 
0710 30 Spinat, Neuseelandspi-

nat und Gartenmelde U: 28,0% min 300,00 
0710 40 Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata) .......... U: 13,0% + 352,00 
0710 80 andere Gemüse: 
0710 80 A Früchte der Gattung 

Capsicum: 
0710 80 Al Süßer Paprika ............ U: 28,0% min 300,00 
0710 80 A2 sonstige: 
0710 80 A2a ganze Früchte ............ U: frei 
0710 80 A2b andere: 
0710 80 A2b1 in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. U: 22,5% 

0710 80 A2b2 sonstige ....................... U: 15,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

1,00 1995-2000 

19,20 1995-2000 
1,00 1995-2000 

.947,80 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 
15,3% 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 

11,1% + 299,20 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 

frei 1995-2000 

11,3% 1995-2000 
9,6% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0710 80 B . Früchte der Gattung 
Pimenta ....................... B: 15,0% 

0710 80C Karotten ..................... U: 28,0% min 300,00 
0710 80 D Sellerie, Tomaten, 

Champignons (Agari-
cus campestris, Agari-
cus bisporus), Zucchi-
ni, Speisezwiebeln, 
Schalotten und genieß-
bare Kohlarten der 
Gattung Brassica (ein-
schließlich Kraut), aus-
genommen Brokkoli .. B: 20,0% min 250,00 

0710 80 E anderes .............. , ......... B: 18,0% 
0710 90 Gemüsemischungen : 
0710 90 A Kartoffeln ................... U: 943,00 
0710 90 B Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata) .......... U: 32,0% min 300,00 
0710 90 C andere': 
0710 90 Cl Bohnen, Erbsen oder 

Karotten enthaltend ... U: 28,0% min 300,00 
0710 90 C2 Spi.nat, Früchte der 

Gattung Capsicum 
und Früchte der Gat-
tung Pimenta ...... ; ....... U: 28,0% min 300,00 

.. 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

9;6% 1995-2000 
23,8% min 255,00 1995-2000 

17,0% min 212,50 1995-2000 
15,3% 1995-2000 

603,50 1995-2000 

27,2% min 255,00 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 

23,8% min 255,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0710 90 C3 Sellerie, Tomaten, 
Champignons (Agari-
cus campestris, Agari-
cus bisporus), Zucchi-
ni, Speisezwiebeln, 
Schalotten und genieß-
bare Kohlarten der 
Gattung Brassica (ein-
schließlich Kraut), aus-
genommen Brokkoli .. B: 20,0% min 250,00 

0710 90 C4 sonstige ....................... B: 18,0% 
0711 Gemüse, vorüberge-

hend haltbar gemacht 
(zB durch gasförmiges 
Schwefeldioxid, m 
Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen 
Konservierungsmit-
teln), m diesem Zu-
stand für den unmittel-
baren Genuß nicht 
geeignet: 

0711 10 Speisezwiebeln ............ B: 9,0% 
0711 20 Oliven: 
0711 20 A in Salzlake .................. B: 9,0% max 70,00 
0711 20 B andere ......................... B: 9,0% 
0711 30 Kapern ........................ B: 6,0% 
0711 40 Gurken ........................ B: 25,0% 
0711 90 andere Gemüse; Ge-

müsemischungen: 
0711 90 A Tomaten: 
0711 90 Al in Fässern oder Fäß-

chen ............................ B: 70,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

17,0% min 212,50 1995-2000 
15,3% 1995-2000 

5,8% 1995-2000 

5,8% max 44,80 1995-2000 
7,6% 1995-2000 
3,8% 1995-2000 

21,3% 1995-2000 

44,80 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-Cl' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling f\ir 100 kg 

0711 90 A2 sonstige ....................... U: 25,0% 
0711 90 B Schalotten ................... B: 9,0% 
0711 90 C Früchte der Gattung 

Capsicum .................... U: 15,0% 
0711 90 D Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% 
0711 90 E Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata): 
0711 90 EI Geinüsemischungen 

von Zuckermais (Zea 
mays var. saccharata) U: 32,0% min 300,00 

0711 90 E2 anderer ........................ U: 13,0% + 352,00 
0711 90 F andere: 
0711 90 Fl Mischungen, überwie-

gend Gl.\rken enthal-
tend ............................. B: 25,0% 

0711 90 F2 sonstige ........ , .............. U: 10,0% 
0712 Gemüse, getrocknet, 

auch geschnitten, ge-
brochen oder pulveri-
siert, aber nicht weiter 
zubereitet: 

0712 10 Kartoffeln, auch ge-
schnitten, aber nicht 
weiter zubereitet ........ U: . 2693,00 

0712 20 Speisezwiebeln ............ U: 10,0% 
0712 30 Pilze und Trüffeln: 
0712 30 A Trüffeln ...................... B: 12,0% 
0712 30 B andere ......................... U: 10,0% 
0712 90 andere Gemüse; Ge-

müsemischungen: 
0712 90 A Oliven ......................... B: 12,0% max 70,00 
0712 90 B Knoblauch .................. U: 10,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

16,0% 1995-2000 
5,8% 1995-2000 

9,6% 1995-2000 

9,6% 1995-2000 

20,5% min 192,00 1995-2000 
11,1% + 299,20 1995-2000 

21,3% 1995-2000 
8,5% 1995-2000 

2289,10 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

6,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

7,7% max 44,80 1995-2000 
5,0% 1995-2000 

Besondere Urshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0712 90 C Tomaten und Bohnen 
(nicht ausgelöst) ......... U: 10,0% 

0712 90 D Zuckermais (Zea mays 
var. saccharata) .......... U: 352,00 

0712 90 E andere: 
0712 90 EI Mischungen, überwie-

gend Kartoffel enthal-
tend ............................. U: 1616,00 

0712 90 E2 sonstige ....................... D: 10,0% 
0713 Getrocknete Hülsen-

früchte, ausgelöst, 
auch geschält oder 
zerkleinert: 

0713 10 Erbsen (Pis um sati-
vum) ............................ U: 773,00 

0713 20 Kichererbsen: 
0713 20 A ganz ............................ B: 21,00 
0713 20 B geschält oder zerklei-

nert .............................. U: 773,00 
0713 30 Bohnen (Vigna spp., 

Phaseolus spp.): 
0713 31 Bohnen der Art Vigna 

mungo (L.) Hepper 
oder Vigna radiata 
(L.) W ilczek ............... U: 773,00 

0713 32 Adzukibohne (Pha-
seolus angularis oder 
Vigna angularis) ........ U: 773,00 

0713 33 Gartenbohnen (Pha-
seolus vulgaris) ........... U: 773,00 

0713 39 sonstige ....................... U: 773,00 
071340 Linsen: 
0713 40 A ganz ............................ B: 21,00 

., 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schillin"g für 100 kg raum 
von/bis 

6,4% 1995-2000 

299,20 1995-2000 

1373,60 1995-2000 
8,5% 1995-2000 

-

494,70 1995-2000 

13,40 1995-2000 

494,70 1995-2000 

494,70 1995-2000 

494,70 1995-2000 

494,70 1995-2000 
494,70 1995-2000 

13,40 1995-2000 . 

Besonde're U rsbrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0"-
,j:o. 
0"-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0713 40 B geschält oder zerklei-
nert .............................. U: frei 

0713 50 Saubohnen (Vicia faba 
var. major), Pferde-
bohnen (Vicia faba 
var. equina) und Ak-
kerbohnen (Vicia faba 
var. minor) ................. U: 773,00 

0713 90 andere ......................... U: 10,0% 
0714 Maniok, Arrowroot 

(Pfeilwurz), Salep, To-
pinambur, Bataten 
(Süßkartoffeln) und 
ähnliche Wurzeln und 
Knollen mit hohem 
Gehalt an Stärke oder 
Inulin, frisch oder ge-
trocknet, auch in Stük-
ken oder in Form von 
Pellets; Sagomark: 

0714 10 Maniok ....................... U: 842,00 
0714 20 Bataten (Süßkartof-

feln) ............................. U: 842,00 
0714 90 a,ndere .......................... U: 842,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- . Besondere 

: Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 1995-2000 

494,70 1995-2000 BSK 
5,0% 1995-2000 

538,90 1995-2000 BSK 

538,90 1995-2000 BSK 
538,90 1995-2000 BSK 

, 

Andere 
• U rsprünf.liche ,Abgaben 
:v erhan.d ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

, 
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Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Ursbrüngliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

Kapitel 8: 
Bemerkungen: 

1. Für die Unternummern 0802 11, 0802 12 B, 0813 20 A und 0813 20 B ist der bedingungsweise gebundene Zollsatz der Ausgangszollsatz. 
2. Als feines Tafelobst der Unternummern 0808 20 Al und 0808 20 B1 sind Früchte anzusehen, die stückweise eingehüllt oder ohne stückweise Einhüllung durch 

Einlagen getrennt in Versand umschließungen zur Einfuhr gelangen. 

0801 

0801 10 
0801 20. 
08Ö1 30 
0802 

0802 10 
0802 11 
0802 12 
0802 12 A 
0802 12 B 
0802 20. 

0802 21 
0802 22 
0802 30 
0802 31 
0802 32 
0802 40 

0802 50 

Kokosnüsse, Paranüsse 
und Acajounüsse, 
frisch oder getrocknet, 
auch ohne Schale oder 
enthäutet: 
Kokosnüsse ................. B: 
Paranüsse .................... B: 
Acajounüsse .. '" ........... B: 
Andere Schalen-
früchte, frisch oder 
getrocknet, auch ohne 
Schale oder enthäutet: 
Mandeln: 
in Schale ..................... B: 
ohne Schale: 
Bittermandeln ............. B: 
andere ......................... B: 
Haselnüsse (Corylus 
spp.): 
in Schale ................. : ... I B: 
ohne Schale ........... ..... B: 
Walnüsse: 
in Schale ..................... I B: 
ohne Schale ................ B: 
Edelkastanien (Casta-
nea spp.) ..................... I B: 
Pistazien ..................... B: 

2,0% frei 1995-2000 
frei frei 
frei frei 

25,00 16,00 11995-2000 

frei frei 
50,00 25,00 11995-2000 

20,00. 12,80 11995-2000 
63,00 40,30 1995-2000 

65,00 55,30 11995-2000 
135,00 55,30 1995-2000 

30,00 19,20 11995-2000 
4,0% 2,0% 1995-2000

1 

-a-
~ 
a-
0-
(l> ... 
c:; 
(l> 

~ 
(1q 

(l> 

::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0802 90 andere: 
0802 90 A Pinienkerne ................. B: 4,0% 
0802 90 B andere ......................... B: 4,0% 
0803 00 Bananen ( einschließ-

lich Mehlbananen), 
frisch oder getrocknet: 

0803 00 A frisch ........................... B: 100,00 
0803 00 B getrocknet ................... B: 126,00 
0804 Datteln, Feigen, Ana-

nas, Avocadofrüchte, 
Guaven, Mango-
fruchte und Mango-
stanfrüchte, frisch 
oder getrocknet: 

0804 10 Datteln ........................ B: 7,0% 
0804 20 Feigen: 
0804 20 A frisch ........................... U: frei 
0804 20 B getrocknet: 
0804 20 BI in Kisten ..................... B: 10,0% 
0804 20 B2 sonstige ....................... U: 10,00 
0804 30 Ananas ........................ U: 50,00 
0804 40 Avocadofrüchte .......... B: 2,0% 
0804 50 Guaven, Mango-

früchte und Mango-
stanfrüchte .................. B: 2,0% 

0805 Zitrusfrüchte, frisch 
oder getrocknet: 

0805 10 Orangeri: 
0805 10 A unreife, klein .............. B: 49,00 
0805 10 B anders: 
0805 10 BI vom 1. November bis 

31. Mai ....................... B: 105,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

2,0% 1995-2000 
frei 1995-2000 

64,00 1995-2000 
80,60 1995-2000 

4,5% 1995-2000 

frei 

6,4% 1995-2000 
frei 1995-2000 

32,00 1995-2000 
1,3% 1995-2000 

1,3% 1995-2000 

41,70 1995-2000 

67,20 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

\.;) ..... 
N 

..... 
0"
~ 
0"-

0-
<1> .... 
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~. 
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Tarif 
Nr.IUNr. Warenbezeichnung 

0805 10 B2 vom 1. Juni bis 
31. Oktober ................ 

0805 20 Mandarinen (ein-
schließlich Tangerinen 
und Satsumas)j Cle-
mentinen, Wilkings 
und andere ähnliche 
Kreuzungen von Zi-
trusfrüchten: 

0805 20 A Mandarinen (ein-
schließlich Tangerinen 
und Satsumas): 

0805 20 Al vom 1. November bis 
31. Mai ....................... 

0805 20 A2 vom 1. Juni bis 
31. Oktober ................ 

0805 20 B andere ......................... 
0805 30 Zitronen (Citrus li-

mon, Citrus limonum) 
und saure Limetten 
(Citrus aurantifolia) ... 

0805 40 Grapefruits (ein-
schließlich Pampelmu-
sen) .............................. 

0805 90 andere ......................... 
0806 Weintrauben, frisch 

oder getrocknet: 
0806 10 frisch: 
0806 10 A Tafeltrauben: 
080610 Al In Einzelpackungen 

mit einem Rohgewicht 
von 15 kg oder weni-
ger: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 126,00 63,00 1995-2000 

B: 105,00 67,20 1995-2000 

U: 40,00 25,60 1995-2000 
U: 40,00 25,60 1995-2000 

B: 3,50 frei 1995-2000 

B: 25,00 16,00 1995-2000 
B: 21,00 13,40 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-'" ~ 
'" 0-o ... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

0806 10 A1a vom 11. Oktober bis 
20. August: 

0806 10 A1a1 vom 11. Oktober bis 
15. November ............. B: 105,00 

OS06 10 A1a2 vom 16. November bis 
31. Jänner ................... B: S4,00 

OS06 10 Ala3 vom 1. Februar bis 
30. Juni ....................... B: 140,00 

0806 10 A1a4 vom 1. Juli bis 
20. August .................. B: 30,00 

OS06 10 Alb vom 21. August bis 
30. September ............. U: 1000,00 

OS06 10 Ale vom 1. Oktober bis 
10. Oktober ................ U: 1000,00 

OS06 10 A2 sonstige: 
0806 10 A2a vom 11. Oktober bis 

20. August .................. U: 1000,00 
OS06 10 A2b vom 21. August bis 

10. Oktober ................ U: 1000,00 
080610 B andere, auch Maische U: 1000,00 
OS06 20 getrocknet ................... B: 6,0% 
OS07 Melonen (einschließ-

lich Wassermelonen) 
und Papawfrüchte 
(Papayafrüchte) , 
frisch: 

OS07 10 Melonen ( einschließ-
lich Wassermelonen): 

OS07 10 A Zuckermelonen .......... B: 35,00 
0807 10 B andere ......................... U: frei 
OS07 20 Papawfrüchte (Pa-

payafrüchte) ............... U: 10,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum" 
von/bis 

24,00 1995-2000 

60,00 1995-2000 

24,00 1995-2000 

24,00 1995-2000 

640,00 1995-2000 

640,00 1995-2000 

640,00 1995-2000 

640,00 1995-2000 
640,00 1995-2000 

3,S% 1995-2000 

22,40 1995-2000 
frei 1995-2000 

frei 1995-2000 

Besondere Urshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

v.> ...... 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0808 Apfel, Birnen und 
Quitten, frisch: 

0808 10 Apfel: 
0808 10 A vom 1. April bis 

15. Juli ........................ 
0808 10 B vom 16. Juli bis 

15. September ............. 
0808 10 C vom 16. September bis 

Ende Februar ............. 
0808 10 D vom 1. März bis 

31. März ..................... 
0808 20 Birnen und Quitten: 
0808 20 A Birnen: 
0808 20 Al feines Tafelobst: 
0808 20 A1a vom 1. Jänner bis En-

de Februar .................. 
0808 20 Alb vom 1. März bis 

31. Mai ....................... 
0808 20 Ale vom 1. Juni bis 

31. Juli ........................ 
0808 20 Ald vom 1. August bis 

15. August .................. 
0808 20 Ale vom 16. August bis 

31. Oktober ................ 
0808 '20 A1f vom 1. November bis 

30. November ............. 
0808 20 A1g vom. 1. Dezember bis 

31. Dezember ............. 
0808 20 A2 Mostbirnen : 
0808 20 A2a vom 1. Jänner bis 

31. Juli ........................ 
0808 20 A2b vom 1. August bis 

30. November ............. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % de·s 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 1401,00 896,60 

U: 1401,00 896,60 

U: 1401,00 896,60 

U: 1401,00 896,60 

B: 56,00 35,80 

U: frei frei 

B: 35,00 29,80 

U: 1071,00 685,40 

U: 1071,00 685,40 

U: 1071,00 685,40 

U: 1071,00 685,40 

U: frei frei 

U: 1071,00 214,20 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

...... 
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Tarif 
, 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung • , oder in Schilling für 100 kg 

0808 20 A2c vom 1. Dezember bis 
31., Dezember ............. U: 1071,00 

0808 20 A3 sonstige: 
0808 20 A3a vQIIl 1. Jänner bis EI}-

, .: 

de Februar .................. B: 35,00 
0808 20 A3b vom 1. Mär~ bis 

31. Mai ....................... U: frei 
0808 20 A3c vom 1. Juni bis 

31. Juli· ........................ B: 21,00 
0808 20 A3d vom 1. August bis 

15. August ................. , U: 1071,00 
0808 20 A3e vom 16. August bis 

31. Oktober ................ U: 1071,00 
0808 20 A3f vom 1. November bis 

30. November ............. U: 1071,00 
0808 20 A3g vom 1. 'Dezember bis 

3 L Dezember ............. U: 1071,00 
0808 20 B Quitten:' 
0808 20 BI feines Tafelobst .......... B: 35,00 
0808 20 B2 sonstige ....................... B: 21,00 
0809 Marillen, Kirschen 

(einschließlich Weich-
sein), Pfirsiche (ein-
schließlich Nektarinen 
und Brugnolen), Pflau-
men, Zwetschken und 
Schlehen, frisch: 

0809 10 Marillen: 
0809 10 A vom 1. September bis 

31. Mai ....................... U: frei 
0809 10 B vom , 1. Juni bis 

30. Juni: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

214,20 1995-2000 

17,50 1995-2000 

frei 1995-2000 

17,20 1995-2000 

685,40 1995-2000 

685,40 1995-2000 

685,40 1995-2000 

685,40 1995-2000 

17,20 1995-2000 
17,20 1995-2000 

frei 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

V-> -er-. 

-er-. 
.j:>. 
er-. 
0-
(l) .., 
td 
(l) 

~ 
(Jq 
(l) 

:::l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
316 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif' 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0809 10 BI vom 1. Juni bis 
20. Juni ....................... 

0809 10 B2 . vom 21. Juni bis 
30. Juni ....................... 

0809 10 C vom 1. Juli bis 
15. Juli ........................ 

0809 10 D vom 16. Juli bis 
31. Juli ........................ 

0809 10 E vom 1. August bis 
15. August .................. 

0809 10 F vom 16. August bis 
31. August: 

0809 10 F1 vom 16. August bis 
20. August .................. 

0809 10 F2 vom 21. August bis 
31. August ................. : 

0809 20 Kirschen (einschließ-
lich Weichseln): 

0809 20 A Weichseln: 
0809 20 Al vom 16. August bis 

15. Juli: 
0809 20 A1a vom 16. August bis 

31. August .................. 
0809 20 Alb vom 1. September bis 

15. Juni ....................... 
0809 20 A1c vom 16. Juni bis 

15. Juli ........................ 
0809 20 A2 vom 16. Juli bis 

15. August .................. 
0809 20 B andere: 
0809 20 BI vom 1. August bis 

30. April ...................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schillinp für 100 kg 

B: 35,00 22,40 

U: 1229,00 786,60 

U: 1229,00 786,60 

U: 1229,00 786,60 

U: 1229,00 786,60 

U: 1229,00 786,60 

U: 20,00 12,80 

U: 1993,00 1275,50 

U: frei frei 

U: 1993,00 1275,50 

U: 1993,00 1275,50 

U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

...... 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

I 

0809 20 B2 vom 1. Mai bis 
25. Mai ....................... 

0809 20 B3 vom 26. Mai bis 
15. Juni ....................... 

0809 20 B4 vom 16. Juni bis 
15. Juli ........................ 

0809 20 B5 vom 16. Juli bis 
31. Juli ........................ 

0809 30 Pfirsiche ( einschließ-
lich Nektarinen und 
Brugnolen) : 

0809 30 A vom 1. Oktober bis 
31. Mai ....................... 

0809 30 B vom 1. Juni bis 
15. Juli ........................ 

0809 30 C vom 16. Juli bis 
15. September: 

0809 30 Cl . pfirsiche ...................... 
0809 30 C2 andere ......................... 
0809 30 D vom 16. September bis 

30. September: 
0809 30 Dl Pfirsiche ...................... 
0809 30 D2 andere ......................... 
0809 40 Pflaumen, Zwetschken 

und Schlehen: 
0809 40 A Pflaumen und 

Zwetschken: 
0809 40 Al vom 1. November bis 

31. Mai ....................... 
0809 40 A2 vom 1. Juni bis 

31. Juli: 
0809 40 A2a vom 1. Juni bis 

15. Juli ........................ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 35,00 22,40 

U: 2472,00 1582,10 

U: 2472,00 1582,10 

U: 2472,00 1582,10 

U: frei frei 

B: 42,00 26,90 
\ 

U: 1171,00 749,40 
U: 755,00 483,20 

U: 1171,00 749,40 
U: 755,00 483,20 

U: frei frei' 

B: 28,00 17,90 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

..., -00 

-0' 
..j>. 
0' 

C>o 
>; 

t::d 
C. 

~ 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0809 40 A2b vom 16. Juli bis 
31. Juli ........................ U: 1143,00 

0809 40 A3 vom 1. August bis 
31. August .................. U: 1143,00 

0809 40 A4 vom 1. September bis , 
15. SeptembeF ............. U: 1143,00 

0809 40 A5 vom 16. September bis 
15. Oktober ................ U: 1143,00 

0809 40 A6 vom 16. Oktober bis 
31. Oktober ................ U: 1143,00 

0809 40 B Schlehen ...................... U: 10,00 
0810 Andere Früchte, frisch: 
0810 10 Erdbeeren: 
0810 10 A vom 1. August bis 

30. April ...................... U: frei 
0810 10 B vom 1. Mai bis 

'31. Mai: 
0810 10 B1 vom 1. Mai bis 

15. Mai ....................... B: 70,00 
0810 10 B2 vom 16. Mai bis 

31. Mai ....................... U: 3188,00 
0810 10 C vom 1. Juni bis 

15. Juni ....................... U: 3188,00 
0810 10 D vom 16. Juni bis 

15. Juli ........................ U: 3188,00 
0810 10 E vom 16. Juli bis 

31. Juli ........................ 'U: 30,00 
0810 20 Himbeeren, Brombee-

ren, Maulbeeren und 
Loganbeeren ............... U: 20,00 

0810 30 schwarze, weiße oder 
rote Johannisbeeren 
und Stachelbeeren: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

W.ertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

731,50 1995-2000 

731,50 1995-2000 

731,50 1995-2000 

731,50 1995-2000 

731,50 1995-2000 
frei 1995-2000 

frei 1995-2000 

44,80 1995-2000 

2040,30 1995-2000 

2040,30 1995-2000 

2040,30 1995-2000 

19,20 1995-2000 

2,00 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

....... 
0"
.j:>. 
0"-

0-
('1) ..., 
t:O 
('1) 

~ 
~ ::s 

V> ....... 
'-0 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

0810 30 A Stachelbeeren ............. U: 20,00 
0810 30 B andere: 
0810 30 BI schwarze Johannisbee-

ren ............................... U: 1831,00 
0810 30 B2 weiße oder rote Jo-

hannisbeeren ............... U: 3277,00 
0810 40 Preiselbeeren, Heidel-

beeren und andere 
Früchte der Gattung 
Vaccinium: 

0810 40 A Preiselbeeren .............. B: frei 
0810 40 B andere ......................... U: 20,00 
0810 90 andere: 
0810 90 A Steinobst (ausgenom-

men solches der Num-
mer 0809) ................... U: 10,00 

0810 90 B andere Beeren ............ U: 20,00 
0810 90 C Kakifrüchte (Diospy-

rus Kaki L.) ............... B: 10,00 
0810 90 D andere ......................... U: 10,00 
0811 Früchte (auch im Was-

serdampf oder Wasser 
gekocht), gefroren, 
auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln: 

0811 10 Erdbeeren: 
0811 10 A mit Zusatz von Zucker 

oder anderen Sü-
ßungsmitteln ............... B: 25,0% 

0811 10 B andere ......................... B: 20,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

2,00 1995-2000 

1171,80 1995-2000 

2097,30 1995-2000 

frei 
2,00 1995-2000 

1,00 1995-2000 
2,00 1995-2000 

1,00 1995-2000 
6,40 1995-2000 

21,3% 1995-2000 
17,0% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<.;J 

N 
o 

.
cr-. 
.j>.. 
cr-. 

?t-
"' ttl 
!!. 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

0811 20 Himbeeren, Brombee-
ren, Maulbeeren, Lo-
ganbeeren, schwarze, 
weiße oder rote Jo-
hannisbeeren und Sta-
chelbeeren: 

0811 20 A mit Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßungsmitteln ............... 

0811 20 B andere: 
0811 20 B1 Brombeeren ................ 
0811 20 B2 sonstige ....................... 
0811 90 andere: 
0811 90 A mit Zusatz von Zucker 

oder anderen Sü-
ßungsmitteln ............... 

0811 90 B andere: 
0811 90 BI Bickbeeren, Blaubee-

ren, Multbeeren, 
Moosbeeren, Heidel-
beeren und Preiselbee-
ren ................................ 

0811 90 B2 Datteln ........................ 
0811 90 B3 sonstige ....................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 25,0% 21,3% 1995-2000 

B: 20,0% 17,0% 1995-2000 
B: 20,0% 17,0% 1995-2000 

B: 25,0% 21,3% 1995-2000 

.. 

B: 20,0% 17,0% 1995-2000 
B: 20,0% 17,0% 1995~2000 

B: 20,0% 17,0% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-'" .j>. 

'" 0.
(1) ..... 
t:I:j 

~. 
~ 

C1Q 
("0 

::s 

...., 
N 
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Tarif W arenbezeichnu~g Nr.lUNr. 

0812 Früchte, vorüberge-
hend haltbar gemacht 
(zB durch gasförmiges 
Schwefeldioxid, In 

Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen 
Konservierungsmit-
teln), In diesem Zu-
stand für den unmittel-
baren Genuß nicht 
geeignet: 

0812 10 Kirschen ( einschließ-
lich Weichseln) : 

0812 10 A Pulpe in Fässern ........ 
0812 10 B anders ......................... 
0812 20 Erdbeeren: 
0812 20 A Pulpe in Fässern ........ 
0812 20 B anders ......................... 
0812 90 andere: 
0812 90 A Orangen und Manda-

nnen ( einschließlich 
Tangarinen und Satsu-
mas), in Salzlake ....... 

0812 90 B andere Zitrusfrüchte, 
ausgenommen Grape-
fruit, in Salzlake ........ 

0812 90 C Pulpe von andereri 
Früchten der Num-
mern 0807 bis 0810 in 
Fässern ........................ 

0812 90 D andere ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 42,00 4,20 1995-2000 
U: frei frei 1995-2000 

B: 42,00 4,20 1995-2000 
U: frei frei 1995-2000 

B: 21,00 2,10 1995-2000 

B: 35,00 3,50 1995-2000 

B: 42,00 4,20 1995-2000 
U: frei frei 1995-2000 

Besondere Urshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

. ' 

V> 
N 
N 

..... 
IJ' 
~ 
IJ' 

P-. 
(1)', .., 
i::Ij 

~. 

~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0813 Früchte, getrocknet, 
ausgenommen solche 
der Nummern 0801 
bis 0806; Mischungen 
von getrockneten 
Früchten oder von 
Schalenfrüchten dieses 
Kapitels: 

0813 10 Marillen: 
0813 10 A ungebleicht ................. 
0813 10 B andere ......................... 
0813 20 Pflaumen und 

Zw~tschken: 
0813 20 A unverpackt .................. 
0813 20 B in unmittelbaren Um-

schließungen mit el-
nem Inhalt von: 

0813 20 BI weniger als 10 kg ...... 
0813 20 B2 10 kg oder mehr, aber 

weniger als 80 kg ...... 
0813 20 B3 80 kg oder mehr ........ 
0813 30 Apfel: 
0813 30 A ungebleicht ................. 
0813 30 B andere ......................... 
0813 40 andere Früchte: 
0813 40 A ungebleicht ................. 
0813 40 B andere: 
0813 40 BI Papawfrüchte (Pa-

payafrüchte) ............... 
0813 40 B2 sonstige ....................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 10,0% max 84,00 6,4% max 53,80 
B: 10,0% 6,4% 

B: 40,00 25,60 

, 

B: 40,00 25,60 

B: 40,00 25,60 
B: 40,00 25,60 

B: 10,0% max 126,00 6,4% max 80,60 
B: 10,0% 6,4% 

B: 10,0% max 84,00 6,0% max 50,40 

B: 10,0% 2,0% 
B: 10,0% 6,0% 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-a-
.j:>. 
a
p... 
G 
b;j 
!]. 
iiö 

<1J 
t:I 

V> 
N 
V> 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0813 50 Mischungen von ge-
trockneten Früchten 
oder Schalenfrüchten 
dieses Kapitels: 

0813 50 A mit einem Anteil von 
70 Gewichtsprozent 
oder mehr an Schalen-
früchten ,der Unter-
nummer 0802 21, 
080222, 080231, 
080232, 080240, 
0802 50 oder 
080290 B ................... 

0813 50 B andere ......................... 
0814.00 Schalen von Zitrus-

früchten oder Melo-
nen (einschließlich 
Wassermelonen) , 
frisch, gefroren, ge-
trocknet oder vorüber-
gehend haltbar ge-
macht, m Salzlake, 
schwefeliger Säure 
oder anderen Konser-
vierungsmitteln ........... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit~ 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 4,0% 2,0% 1995-2000 
B: 8,0% 0,8% 1995-2000 

B: 2,0% 0,2% 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...., 
N .... 

..... 
'" .... 
'" 0-
n> ... 
t:C 
n> 

of 
::1 
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Tarif 
Durchfüh-. Andere 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere Urshrüngliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

- .- --

Kapitel 9: 

0901 I Kaffee, auch geröstet 
oder entkoffeiniert; 
Kaffeeschalen und 
Kaffeehäutchen; Kaf-
fee-Ersatz mit beliebi-
gem Gehalt an Kaffee: 

0901 10 Kaffee, nicht geröstet: 
0901 11 nicht entkoffeiniert .... B: 12,0% 6,0% 1995-2000 
0901 12 entkoffeiniert .............. B: 12,0% 8,4% 1995-2000 
0901 20 Kaffee, geröstet: ...... 

.0"-

0901 21 nicht entkoffeiniert: 
.j>.. 
0"-

0901 21 A in unmittelbaren Um- p.. 
(l) 

schließungen mit el- .... 

nem Inhalt von 5 kg 
t::O 
(l) 

oder weniger .............. B: 19,5% 10,7% 1995-2000 ~ aq 

0901 21 B I ::~~~;:ei~i~'~':""" ......... B: 15,0% 7,5% 1995-2000 (l) 

::s 
0901 22 
0901 22 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. I B: 19,5% 11,7% 11995-2000 

0901 22 B I anderer ........................ B: 15,0% 9,0% 1995-2000 
0901 30 Kaffeeschalen . und 

Kaffeehäutchen : 
0901 30 A I nicht ."Met ............. I B, 12,0% 6,0% 11995-2000 
0901 30 B geröstet: 
0901 30 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 1 B: 19,5% 9,8% 11995-2000 

0901 30 B2 I sonstige ....................... B: 15,0% 7,5% 1995-2000 
t..> 
N 
\Jl 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0901 40 Kaffee-Ersatz mit Kaf-
fee: 

0901 40 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

0901 40 B anderer ........................ 
0902 Tee, auch mit Ge-

ruchs- oder Ge-
schmacksstoffen : 

0902 10 grüner Tee (nicht fer-
mentiert), in unmittel-
baren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
3 kg oder weniger ..... 

0902 20 anderer grüner Tee 
(nicht fermentiert) ...... 

0902 30 schwarzer Tee (fer-
mentiert) und teilwei-
se fermentierter Tee, 
in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 3 kg 
oder weniger .............. 

0902 40 anderer schwarzer Tee 
(fermentiert) und an-
derer teilweise fermen-
tierter Tee .................. 

0903'00 Mate: 
0903 00 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 19,5% 16,6% 1995-2000 
B: 15,0% 12,8% 1995-2000 

B: 10,0% 6,4% 1995-2000 

B: frei frei 

B: 10,0% 5,0% 1995-2000 

B: frei frei 

B: 12,0% 6,0% 1995-2060 

Besondere Ursrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

v> 
N 
a-

..... 
0"
~ 
a-
0-
o 
'"1 

b";j 
o 
~ 

(1q 
o 
::t 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0903 00 B anders ......................... 
0904 Pfeffer der Gattung 

Piperj Früchte der 
Gattung Capsicum 
oder der Gattung Pi-
menta, getrocknet, ge-
stoßen, zerrieben oder 
in Pulverform : 

0904 10 Pfeffer: 
0904 11 weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0904 11 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0904 11 B anderer ........................ 
0904 12 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0904 12 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0904 12 B anderer ........................ 
0904 20 Früchte der Gattung 

Capsicum oder der 
Gattung Pimenta, ge-
trocknet oder gesto-
ßen, zerrieben oder in 
Pulverform : 

0904 20 A Früchte der Gattung 
Capsicum: 

0904 20 Al ganze Früchte ............ 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 8,0% 4,0% 1995-2000 

B: 18,0% 9,0% 1995-:2000 
B: 12,0% 6,0% 1995-2000 

B: 52,5% 25,2% 1995-2000 
B: 35,0% 16,8% 1995-2000 

U: frei frei 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
.j>. 
a-. 
0.
(1) ... 
Cd 
(1) 

~ 
(1(l 

(1) 

::l 

V> 
N ...... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0904 20 A2 sonstige: 
0904 20 A2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 15,0% 

0904 20 A2b andere ......................... B: 10,0% 
0904 20 B Früchte der Gattung 

Pimenta: 
0904 20 BI ganze Früchte: 
0904 20 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 18,0% 

0904 20 B1b andere ......................... B: 12,0% 
0904 20 B2 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0904 20 B.2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 40,5% 

0904 20 B2b andere ......................... B: 27,0% 
0905 00 Vanille: 

., 

0905 00 A weder gestoßen, zer-
rieben noch in Pulver-
form: 

0905 00 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .: ............ B: 4200,00 

0905 00 A2 sonstige ........................ B: 2800,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in %' des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

9,6% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

11,5% 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

25,9% 1995-2000 
17,3% 1995-2000 

2688,00 1995-2000 
1792,00 1995-2000 

'Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

"" N 
co 

-a-
./>. 
a-
0-
n> ... 
td 
C. 
cf 

n> 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0905 00 B gestoßen, zerrieben 
oder in· Pulverform : 

0905 00 BI in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0905 00 B2 sonstige ....................... 
0906 Zimt und Zimtblüten : 
0906 10 weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0906 10 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0906 10 B anders ......................... 
0906 20 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform: 
0906 20 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0906 20 B anders ......................... 
0907 00 Gewürznelken (Mut-

ternelken, Knospen 
und Stiele): 

0907 00 A weder gestoßen, zer-
rieben noch in Pulver-
form: 

0907 00 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 4200,00 2688,00 
B: 2800,00 1792,00 

B: 30,0% 15,0% 
B: 20,0% 10,0% 

, 

B: 45,0% 22,5% 
B: 30,0% 15,0% 

B: 13,5% 8,6% 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

-a--
~ 
a--
0-
n> ,.., 
td 
~. 

{ 
::: 

...., 
N 
-.0 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0907 00 A2 sonstige ....................... 
0907 00 B . gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0907 00 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0907 00 B2 sonstige ....................... 
0908 Muskatnüsse, Muskat-

blüten, Amomen und 
. Kardamomen: 

0908 10 Muskatnüsse: 
0908 10 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver- . 
form: 

090810 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0908 10 A2 sonstige ....................... 
0908 lOB gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform: 
0908 10B1 in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0908 10 B2' sonstige ....................... 
0908 20 Muskatblüten : 
0908 20 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes .oder in Schilling für 100 kg raum 
vonIbis 

B: 9,0% 7,6% 1995-2000 

B: 45,0% 22,5% 1995-2000 
B: 30,0% 15,0% 1995-2000 

, 

B: 13,5% 8,6% 1995-2000 
B: 9,0% 5,8% 1995-2000 

B: 37,5.% 22,5% 1995-2000 
B: 25,0% 15,0% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

v.> 
v.> 
o 

-0"-
~ 
0"-

p.. 
(b .... 
Cd 
!!. 

cf 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0908 20 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger ...... : ....... B: 13,5% 

0908 20 A2 sonstige ....................... B: 9,0% 
0908 20 B gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : .' 
0908 20 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 37,5% 

0908 20 B2 sonstige ....................... B: 25,0% 
0908 30 Amomen und Karda-

momen: 
0908 30 A Amomen: 
0908 30 Al weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0908 30 Ala in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 13,5% 

0908 30 Alb anders ......................... B: 9,0% 
0908 30 A2 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0908 30 A2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 37,5% 

0908 30 A2b anders ......................... B: 25,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

8,1% 1995-2000 
5,4% 1995-2000 

22,5% 1995-2000 
15,0% 1995-2000 

8,1% 1995-2000 
5,4% 1995-2000 

e 

22,5% 1995-2000 
15,0% 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 
a-
.j>
a--
0-
('I) ... 
t:l:I 
('I) 

~ 
C1iJ 
:::l 

V> 
V> 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0908 30 B Kardamomen: 
0908 30 BI weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0908 30 Bla in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0908 30 Blb anders ......................... 
0908 30 B2 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0908 30 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0908 30 B2b anders .......................... 
0909 Anis, Sternanis, Fen-

chelsaat, Koriander, 
Kreuzkümmel oder 
Kümmel; Wacholder-
beeren: 

0909 10 Anis und Stemanis: 
0909 10 A Anis: 
0909 10 Al weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 10 Ala in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 10 Alb anders ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 9,0% 5,4% 1995-2000 
B: 6,0% 3,6% 1995-2000 

B: 19,5% 11,7% 1995-2000 
B: 13,0% 7,8% 1995-2000 

" 

B: 7,5% 4,8% 1995-2000 
B: 5,0% 3,2% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-
. gen 

V.J 
V.J 
IV 

-0'0 ...,. 
0'0 

~ ... 
Cd 
~. 
j;) 

~ 
t:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0909 10 A2 gestoßen, zerrieben 
oder in Pulvedorm: 

0909 10 A2a in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 10 A2b anders .......................... 
0909 10 B Sternanis: 
0909 10 BI weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 10 B1a in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 10 Blb anders ......................... 
0909 10 B2 gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0909 10 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 10 B2b anders ......................... 
0909 20 Koriander: 
0909 20 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 20 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 20 A2 , . sonstige ...... , ................ 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungsieit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für lOg kg raum 
von/bis 

B: 15,0% 9,6% 1995-2000 
B: 10,0% 6,4% 1995-2000 

B: 21,0% 13,4% 1995-2000 
B: 14,0% 9,0% 1995-2000 

B: 45,0% 28,8% 1995-2000 
B: 30,0% 19,2% 1995-2000 

B: 7,5% 4,8% 1995-2000 
B: 5,0% 3,2% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-'" .j>.. 

'" 0.-
o .... 
t:d 
~. 
~ 

<TQ 
o 
::l 

V.l 
V.l 
V.l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0909 20 B gestoßen, zerrieben 
oder in Pulverform : 

0909 20 BI in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 15,0% 

0909 20 B2 sonstige ....................... B: 10,0% 
0909 30 Kreuzkümmel : 
0909 30 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 30 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 7,5% 

0909 30 A2 sonstige ....................... B: 5,0% 
0909 30 B gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0909 30 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg .. 
oder weniger .............. B: 15,0% 

0909 30 B2 sonstige ....................... B: 10,0% 
0909 40 Kümmel: 
0909 40 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 40 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 7,5% 

0909 40 A2 sonstige ....................... B: 5,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

9,6% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 . 

4,8% 1995-2000 
3,2% 1995-2000 

9,6% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

4,8% 1995-2000 
3,2% 1995-2000 

Andere 
Ursrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

~ 
~ 
~ 

..... 
0"
~ 
0"-

P
o .... 
td 
~. ;-
~ 
i:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0909 40 B gestoßen, zerrieben 
oder in Pulverform : 

0909 40 Bi in . unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 40 B2 sonstige ....................... 
0909 50 Fenchelsaat; Wachol-

derbeeren: 
0909 50 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0909 50 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0909 50 A2 sonstige ....................... 
0909 50 B gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0909 50 BI in' unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von lkg 
oder weniger .............. 

0909 50 B2 sonstige ....................... 
0910 Ingwer, Safran, Kur-

kuma, Thymian, Lor-
beerblätter, Curry und 
andere Gewürze: 

0910 10 Ingwer: 
0910 10 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

. oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 15,0% 9,6% 1995-2000 
B: 10,0% 6,4% 1995-2000 

B: 7,5% 4,8% 1995-2000 
B: 5,0% 3,2% 1995-2000 

B: 15,0% 9,6% 1995-2000 
B: 10,0% 6,4% 1995-2000 

Besondere Urshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

. 
, 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-
~ 
a-
0-
n> .., 
c:; 
n> 

~ 
~ 
~ 

....., ....., 
U1 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Werres 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0910 10 Al in unmittelbaren· Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 18,0% 

0910 10 A2 sonstige ....................... B: 12,0% 
0910 10 B gestoßen; zerrieben 

oder in Pulverform : 
0910 10 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 52,5% 

0910 10 B2 sonstige ....................... B: 35,0% 
0910 20 Safran: 
0910 20 A weder ge,.stoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0910 20 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 24,0% 

0910 20 A2 sonstige ....................... B: 16,0% 
0910 20 B gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform: 
0910 20 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 36,0% 

0910 20 B2 sonstige ....................... B: 24,0% 
0910 30 Kurkuma: 
0910 30 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. B: 4500,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Werres oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,5% 1995-2000 
6,0% 1995-2000 

31,5% 1995-2000 
21,0% 1995-2000 

12,0% 1995-2000 
8,0% 1995-2000 

23,0% 1995-2000 
15,4% 1995-2000 

2880,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schurz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

VJ 
VJ 
a-. 

-a-. 
.j:>
a-. 
0-
(1) .... 
t;O 
(1) 

~ 
~ 
;:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

0910 30 B anders ......................... 
0910 40 Thymian; Lorbeerblät-

ter: 
0910 40 A weder gestoßen, zer-

rieben noch in Pulver-
form: 

0910 40 Al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0910 40 A2 sonstige ....................... 
0910 40 B gestoßen, zerrieben 

oder in Pulverform : 
0910 40 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0910 40 B2 sonstige ....................... 
0910 50 Curry: 
0910 50 A in unmittelbaren Um-

. schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

0910 50 B anders ......................... 
0910 90 andere Gewürze: 
0910 91 Mischungen, wie sie in 

der Anmerkung 1 b zu 
diesem Kapitel be-
schrieben sind: 

0910 91 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von' 1 kg 
oder weniger .............. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 3000,00 1500,00 1995-2000 

, 

B: 21,0% 13,4% 1995-2000 
B: 14,0% 9,0% 1995-2000 

B: 30,0% 19,2% 1995-2000 
B: 20,0% 12,8% 1995-2000 

I 

B: 22,5% 19,1% 1995-2000 
B': 15,0% 12,8% 1995-2000 

B: 4500,00 2880,00 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 

'" .j>. 

'" 0-o ... 
t:O 
o 
~ 
~ 
::l 

...., ...., 
'-I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

0910 91 B andere ......................... B: 3000,00 
0910 99 sonstige: 
0910 99 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger: 

0910 99 Al Bockshornkleesaat 
, (Trigonella foenum 

graecum) ..................... B: 4500,00 
0910 99 A2 sonstige ....................... B: 4500,00 
0910 99 B andere: 
0910 99 BI Bockshornkleesaat 

(Trigonella foenum 
graecum) ..................... B: 3000,00 

0910 99 B2 sonstige ....................... B: 3000,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

1920,00 1995-2000 

450,00 1995-2000 
2880,00 1995-2000 

300,00 1995-2000 
1920,00 1995-2000 

Andere 
Ursrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

tH 
tH 
00 

..... 
'" .j>. 

'" 0-
~ 
t:i:I 
("D 

f 
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. 
Andere 

Tarif 
Durchfüh-

. Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Ursrüngliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

KapitellO: 

1001 I Weizen und Meng-
korn: 

1001 10 Hartweizen ................. U: 592,00 503,20 1995-2000 BSK 
1001 90 andere ......................... U: 508,00 431,80 1995-2000 BSK 
1002 00 Roggen ....................... U: 465,00 395,30 1995-2000 BSK 
1003 00 Gerste ......................... U: 352,00 299,20 1995-2000 BSK 
1004 00 Hafer .......................... U: 352,00 299,20 1995-2000 BSK 
1005 Mais: 
t005 10 Saatmais ...................... U: 352,00 299,20 1995-2000 BSK 
1005 90 anderer ........................ U: 352,00 299,20 1995-2000 BSK -a-. 
1006 Reis: 

.;.. 
a-. 

1006 10 ungeschälter Reis p... 
n 

(Paddy oder Rohreis) U: frei frei 1995-2000 
.., 

1006 20 1 geschälter Reis 
tij 
n 

(Braunreis) .................. B: 7,00 0,70 1995-2000 W aq 

1006 30 1 halb oder gänzlich n 
::l 

geschliffener Reis, 
auch poliert oder gla-
siert ............................. 1 U: frei frei 11995-2000 

1006 40 I gebrochener Reis: 
1006 40 A mit. einem. Anteil an 

gebrochenen Körnern 
von 20 Gewichtspro-
zent oder mehr .......... U: 879,00 509,80 11995-20001 BSK 

1006 40 B 1 anderer ........... ~ ............ U: frei frei 1995-2000 
1007 00 Korn-Sorghum ........... U: 352,00 299,20 . 1995-20001 BSK 
1008 Buchweizen, andere 

Hirse, Kanariensaat; 
anderes Getreide: 

1008 10 I Buchweizen ....... ......... I U: 10,00 6,40· ·11995~2000 
1008 20 Hirse ........................... U: 352,00 299,20 1995-20001 BSK 

VJ 
VJ 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

1008 30 Kanariensaat ............... B: 20,00 12,80 
1008 90 anderes Getreide: 
1008 90 A Triticale ...................... U: 465,00 395,30 
1008 90 B anderes ........................ U: 10,00 6,40 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

V.l 
-l>
o 

..... 
0-. 
-l>-
0-. 

0-
rb .., 
b:i n. 
j;:) 

O"Q 
rb 
i:) 
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Tarif Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

- - - ---

Kapitel 11: 

1101 00 1 Mehl aus Weizen oder 
Mengkorn .. ................. I U: 961,00 816,90 

1102 1 Mehl aus anderem 
Getreide als Weizen 
oder Mengkorn: 

1102 10 Roggenmehl ............... U: 865,00 735,30 
110220 Maismehl .................... U: 769,00 653,70 
1102 30 Reismehl ..................... U: 879,00 509,80 
1102 90 andere: 
1102 90 A Gerstenmehl ............... U: 769,00 . 653,70 
1102 90 B Triticalemehl .............. U: 865,00 735,30 
1102 90 C andere .. ; ...................... U: 769,00 653,70 
1103 Grütze, Grieß und 

Pellets aus Getreide: 
1103 10 Grütze und Grieß: 
1103 11 aus Weizen ................. U: 961,00 816,90 
1103 12 aus Hafer ................... U: 769,00 653,70 
1103 13 aus Mais ..................... U: 769,00 653,70 
1103 14 aus Reis ...................... U: 879,00 509,80 
1103 19 . aus sonstigem Getrei-

de: 
1103 19 A 1 aus Mengkorn, Rog-

gen oder Triticale ...... U: 865,00 735,30 
1103 19 B andere ......................... U: 769,00 653,70 
1103 20 Pellets: 
1103 21 aus Weizen ................. U: 961,00 816,90 
1103 29 aus sonstigem Getrei-

de ................................ 1 U: 769,00 653,70 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum 
von/bis klausel 

11995-20001 BSK 

11995-20001 BSK 
1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-20001 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-20001 BSK 

11995-20001 BSK 

Andere 
Urshrüntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

.... 
a-
.j>. 
a-
P-o ... 
t;xj 

!:l. 
iil 
~ 
0 
:;:l 

..., 
.j>. .... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1104 Getreidekörner, anders 
bearbeitet (zB ge-
schält, gequetscht, ge-
walzt, in Flocken oder 
Perlen, geschnitten 
oder geschrotet), aus-
genommen Reis der 
Nummer 1006; Getrei-
dekeime, ganz, ge-
quetscht, gewalzt, In 

Flocken oder gemah-
len: 

1104 10 Körner, gequetscht; 
gewalzt oder in F1ok-
ken: 

1104 11 aus Gerste .................. U: 769,00 
1104 12 aus Hafer: 
1104 12 A Haferflocken ............... U: 961,00 
1104 12 B andere ......................... U: 961,00 
1104 19 aus sonstigem Getrei-

de: 
1104 19 A aus Weizen, Meng-

korn, Roggen, Mais 
oder T riticale ............. U: 961,00 

1104 19 B aus anderem Getreide U: 577,00 
1104 20 Körner, anders bear-

beitet (zB geschält, in 
Perlen, geschnitten 
oder geschrotet): 

1104 21 aus Gerste .................. U: 673,00 
1104 22 aus Hafer ................... U: 577,00 
1104 23 aus Mais ..................... U: 529,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

653,70 1995-2000 BSK 

816,90 1995-2000 BSK 
816,90 1995-2000 BSK 

816,90 1995-2000 BSK 
369,30 1995-2000 BSK 

430,70 1995-2000 BSK 
369,30 1995-2000 BSK 
338,60 1995-2000 BSK 

-

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

'" .j:>. 
N 

-'" .j:>. 

'" 0-
n> ... 
b:1 
~. 

rf 
;:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1104 29 aus sonstigem Getrei-
de: 

1104 29 A , aus Weizen, Meng-
korn, Roggen oder 
Triticale ...................... 

1104 29 B aus Korn-Sorghum 
oder Hirse, geschnit-
ten oder geschrotet .... 

1104 29 C andere ......................... 
1104 30 Getreidekeime, ganz, 

gequetscht, gewalzt, 
tn Flocken oder ge-
mahlen: 

1104 30 A aus Weizen, Meng-
korn, Roggen, Mais 
oder Triticale, ganz, 
gequetscht, gewalzt, 
tn Flocken oder ge-
mahlen ........................ 

1104 30 B andere ......................... 
1105 Mehl, Grieß, Flocken, 

Granulat und Pellets, 
aus Kartoffeln: 

1105 10 Mehl und Grieß ......... 
1105 20 Flocken, Granulat und 

Pellets ..... ; .................... 

• 0-

Durchfüh-
Au~gangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 529,00 338,60 1995-2000 

U: 529,00 "'" 338,60 1995-2000 
U: 529,00 338,60 1995-2000 

, 

U: 529,00 338,60 1995-2000 
U: 529,00 338,60 1995-2000 

U: 2693,00 2298,10 1995-2000 

U: 2693,00 2298,10 1995-2000 

Besondere U rsprün~liche 
Schutz- Verhand ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
0-
~ 
0-

Po .., 
to 
!]. 
r;;-
~ 

i:3 

...., 
~ ...., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1106 Mehl und Grieß aus 
getrockneten Hülsen-
früchten der Num-
merOll3, aus Sago-
mark oder aus Wur-
zeln oder Knollen der 
Nummer 0714; Mehl, 
Grieß und Pulver, aus 
Waren des Kapitels 8: 

1106 10 Mehl und Grieß aus 
getrockneten Hülsen-
früchten der Num-
mer 0713 ..................... U: 80,00 

1106 20 Mehl und Grieß aus 
Sagomark oder aus 
Wurzeln oder Knollen 
der Nummer 0714 "'." U: 962,00 

1106 30 Mehl, Grieß und Pul-
ver, aus Waren des 
Kapitels 8: 

1106 30 A von Bananen .............. U: 10,0% 
1106 30 B von Schalen von Zi-

trusfrüchten ............... , B: 24,00 
1106 30 C andere ......................... U: 10,0% 
1107 Malz, auch geröstet: 
1107 10 nicht geröstet ............. U: 10,0% + 607,00 
1107 20 geröstet ." .................... U: 10,0% + 607,00 
1108 Stärken; Inulin: 
1108 10 Stärken: 
1108 11 Weizenstärke .............. U: 1353,00 
11 08 12 Maisstärke """'''''''''''' U: 1104,00 
1108 13 Kartoffelstärke ........... U: 1203,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

51,20 1995-2000 

615,70 1995-2000 

6,4% 1995-2000 

2,40 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

6,4% + 388,50 1995-2000 
6,4% + 388,50 1995-2000 

1150,10 1995-2000 
938,40 1995-2000 

1022,60 1995-2000 

Besondere Urshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<.;) 
..p.. 
..p.. 

-0-
..p.. 
0-

0-
('1) ... 
0; 
!!. 

cf 
l:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

1108 14 Maniokstärke (Cassa-
va) ............................... U: 

/ 
1203,00 697,70 

1108 19 sonstige Stärken: 
1108 19 A Reisstärke ................... U: 1353,00 865,90 
1108 19 B andere ......................... U: 1203,00 769,90 
1108 20 Inulin ........................... U: 140,00 P9,00 
1109 00 Weizenkleber, auch 

getrocknet ................... U: 1353,00 1150,10 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-a--
.j>
a--
g. 
.... 

~ 
p;

aq 
(b 
;:l 

...., 

.j>
V1 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wenes Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wenes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 12: 

1201 00 1 Sojabohnen, auch ge-
brochen oder geschro-
tet ................................ I B: frei frei 

1202 1 Erdnüsse, weder gerö-
stet noch auf andere 
Weise hitze behandelt, 
auch geschält, gebro-
chen oder geschrotet: 

1202 10 I ~:s~~~~~,e ~~~h"'~~'b;~~ B: frei frei 
1202 20 

chen oder geschrotet . B: frei frei 
1203 00 I ~~~:~~~·~·:···~~~h···~~~ B: frei frei 
1204 00 

brochen oder geschro-
tet ................................. U: frei frei 

1205 00 1 Raps- und Rübsensa-
men, auch gebrochen 
oder geschrotet ......... , I U: frei frei 

1206 00 1 Sonnenblumenkerne, 
auch gebrochen oder 
geschrotet ................... I U: frei frei 

1207 I Andere Ölsaaten und 
ölhaltige Früchte, auch 
gebrochen oder ge-
schrotet: 

1207 10 I Palmnüsse und Palm-
kerne ........................... B: frei frei 

1207 20 Baumwollsamen ...... ; .. U: frei frei 
1207 30 Rizinussamen .............. U: frei frei 
1207 40 Sesamsamen ................ U: frei frei 
1207 50 Senfsamen ................... B: frei frei 
1207 60 Saflors amen ................ U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum 
von/bis klausel 

1995-2000 

11995-2000 

11995-2000 

11995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

11995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

V> .... 
a-

-a-.... 
a-
0.-
rt> .... 
t:C 
!!. 
f;) 

(Tq 
(1) 

i:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1207 90 andere: 
1207 91 Mohnsamen ................ B: 65,00 
1207 92 Sheanüsse .................... U: frei 
1207 99 sonstige: 
1207 99 A geschälte Kürbiskerne 

sowie sogenannte 
schalenlos gewachsene , 

Kürbiskerne ........ '" ..... U: 25,0% min 1000,00 
1207 99 B andere ......................... U: frei 
1208 Mehl und Grieß aus 

Ölsaaten oder ölhalti-
gen Früchten, ausge-
nommen aus Senfsa-
men: 

1208 10 aus Sojabohnen .......... U: 250,00 
1208 90 andere ......................... U: 250,00 
1209 Samen, Früchte und 

Sporen, wie sie zur 
Aussaat verwendet 
werden: 

1209 10 Rübensamen: 
1209 11 Zuckerrübensamen : 
1209 11 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 11 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 11 C andere ......................... B: 90,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling. für 100 kg raum 
von/bis 

55,30 1995-2000 
frei 1995-2000 

21,3% min 850,00 1995-2000 
frei 1995-2000 

212,50 1995-2000 
212,50 1995-2000 

75,00 1995-2000 

75,00 1995-2000 
75,00 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

-

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a--
.j>. 
a--
P-
~ 
t:O 
~. 
f;) 

~ 
::l 

t.;> 
.j>. 
'I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1209 19 sonstige: 
1209 19 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 19 B in' ummittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 19 C andere: 
1209 19 Cl Futterrübensamen ....... B: 90,00 
1209 19 C2 sonstige ....................... B: 70,00 
1209 20 Samen von Futter-

pflanzen, ausgenom-
men Rübensamen : 

1209 21 Luzernesamen : 
1209 21 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

120921'B in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 21 C andere ......................... B: 180,00 
1209 22 Kleesamen (Trifolium 

spp.): 
1209 22 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

153,00 1995-2000 

153,00 1995-2000 
153,00 1995-2000 

100,00 1995-2000 

Besondere Urshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

V> 
~ 
oe 

-a.. 
~ 
a.. 
0-
rt> ... 
b;j 
rt> 

~ 
C1J 
l:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1209 22 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 22 C andere: 
1209 22 Cl Rotklee ....................... B: 180,00 
1209 22 C2 sonstige ....................... B: 120,00 
1209 23 Schwingels amen : 
1209 23 A in unmittelbareri Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 23 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 23 C andere ......................... B: 70,00 
1209 24 Wiesenrispengras-

samen (Poa pratensis 
L.) : 

1209 24 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 24 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 24 C andere ......................... B: 70,00 

. Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

100,00 1995-2000 

100,00 1995-2000 
100,00 1995-2000 

75,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

75,00 1995-2000 

.59,00 1995-2000 
59,00 1995.-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
~ 
a-. 

~ ... 
?f 
~ 

aq 
(I) 

::l 

..., 
~ 

'" 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1209 25 Weidelgrassamen 
(Lolium multiflorum 
Lam., Lolium perenne 
L.) : 

1209 25 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 25 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 25 C andere ......................... B: 70,00 
1209 26 Wiesenlieschgras-

samen: 
1209 26 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als lOO g .............. B: 210,00 

1209 26 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 26 C andere ......................... B: 70,00 
1209 29 sonstige: 
1209 29 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

75,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

75,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

75,00 1995-2000 

Andere 
U rsprüntliche Abgaben 
Verhand ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

V> 
U1 
o 

...... 
0-
.j:>. 
0-

0-
o .... 
t::D 
o 
~ 
~ 
::l 
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Tarif Warenbeieichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

1209 29 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 29 C andere: 
1209 29 Cl sonstige Grassamen ... B: 70,00 
1209 29 C2 Wickensamen und Lu-

pmensamen ................. B: frei 
1209 29 C3 sonstige ....................... B: 35,00 
1209 30 Samen von krautarti-

gen Pflanzen, die 
hauptsächlich wegen 
ihrer Blüten kultiviert 
werden: 

1209 30 A in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

1209 30 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 30 C andere ......................... B: 70,00 
1209 90 andere: 
1209 91 Gem·üsesamen: 
1209 91 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g .............. B: 210,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

Besondere Ur%rüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
~ 

"'. 
0.-
~. 

t:d 
~: 
?> 

crq 
(b 

::l 

"" \J1 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1209 91 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300;00 

1209 91 C andere ......................... B: 70,00 
1209 99 sonstige: 
1209 99 A in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 100 g ............. , B: 210,00 

1209 99 B in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 100 g 
oder mehr, aber weni-
ger als 200 g .............. U: 1300,00 

1209 99 C andere: 
1209 99 Cl Grassamen, nicht für 

'Futterpflanzen ............ B: 70,00 
1209 99 C2 Samen von Nadelbäu-

men, auch samenhalti-
ge Zapfen ................... B: 70,00 

1209 99 C3 sonstige ....................... B: 35,00 
1210 Hopfen (Blütenzap-

fen), frisch oder ge-
trocknet, auch gemah-
len, pulverisiert oder in 
Form von Pellets; 
Hopfenmehl (Lupu-
lin): 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

59,00 1995-2000 
59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000 

59,00 1995-2000. 
29,80 1995-2000 

Andere 
Ursprüngliche Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

VJ 
\Jl 
N 

-0"-
-l:> 
0"-

0.:. 
(b .... 
b;j 

~. 

E 
(b 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1210 10 Hopfen (Blütenzap-
fen), weder gemahlen 
noch pulverisiert, noch 
in Form von Pellets ". 

1210 20 Hopfen (Blütenzap-
fen), gemahlen, pulve-
risiert oder in Form 
von Pellets; Hopfen-
,mehl' (Lupulin) ........... 

1211 Pflanzen' und Pflan-
zenteile (einschließlich 
Samen und Früchte), 
WIe sIe hauptsächlich 
zur Herstellung von 
Parfümeriewaren, für 
medizinische Zwecke 
oder für Insekticide, 
Fungicide oder ähnli-
che Waren verwendet 
werden, frisch oder 
getrocknet, auch zer-
schnitten, , zerstoßen 
oder pulverisiert: 

1211 10 Süßholzwurzeln ......... 
1211 20 Ginsengwurzeln .......... 
1211 90 andere ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 300,00 255,00 1995-2000 
tür 100 kg Rohgewicht für 100 kg Rohgewicht 

U: 300,00 255,00 1995-2000 
für 100 kg Rohgewicht für 100 kg Rohgewicht 

U: frei frei 1995-2000 
U: frei frei 1995-2000 
B: frei frei 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
Cl' 
.j>. 
Cl' 

0-
o .., 
t:O 
~. r;;-
~ 
::l 

"" \J1 

"" 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1212 Johannisbrot, Algen 
und Tange, Zuckerrü-
ben und Zuckerrohr, 
frisch oder getrocknet, 
auch gemahlen; 
Fruchtsteine, Frucht-
kerne und andere 
pflanzliche Waren 
(einschließlich nicht 
geröstete Zichorien-
wurzeln der Varietät 
Cichorium intybus sa-
tivum), die hauptsäch-
lich für die mensch-
liche Ernährung ver-
wendet werden, ander-
weitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

1212 10 Johannisbrot, em-
schließlich Johannis-
brotkerne .................... 

1212 20 Algen und Tange ....... 
1212 30 Steine und Kerne von 

Marillen, Pfirsichen 
und Pflaumen ............. 

1212 90 andere: 
1212 91 Zuckerrüben ............... 
1212 92. Zuckerrohr ................. 
1212 99 sonstige: 
1212 99 A Zichorienwurzeln der 

Varietät Cichorium in-
tybus sativum, getrock-
net, auch geschnitten . 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: frei frei 1995-2000 
B: frei frei 

U: frei frei 1995-2000 

U: 132,00 112,20 1995-2000 
U: 10,00 8,50 1995-2000 

B: 14,00 frei 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...., 
V1 
.j:>. 

...... 
0"
.j:>. 
0"-

f;-.., 
0;1 
(b 

~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1212 99 B andere """""""""""'" B: frei 
1213 00 Getreidestroh und Ge-

treidespreu, roh, auch 
gehäckselt, gemahlen, 
gepreßt oder in Form 
von Pellets .................. B: frei 

1214 Steckrüben, Futterrü-
ben, Wurzeln zu Fut-
terzwecken, Heu, Lu-
zerne, Klee, Espar-
sette, Futterkohl, Lupi-
nen, Wicken und 
ähnliches pflanzliches 
Futter, auch in Form 
von Pellets: 

1214 10 Luzernemehl und Lu-
zernepellets "."."."."." U: 160,00 

1214 90 andere: . 
1214 90 A Heu, Klee, Lupinen 

oder Wicken .............. B: frei 
1214 90 B Grünmaispflanzen """ U: 101,00 
1214 90 C andere "'"'''''''''''''''''''' U: 101,00 

Durchfüh-
Gebundener ZolJsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 

frei 

136,00 1995-2000 

frei 
85,90 1995-2000 
85,90 1995-2000 

, 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0"-
~ 
0"-

~ .... 
td 
~. 
~ 

crq 
('1) 
;:, 

"" V1 
V1 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

-- - - - - - --- -------

Kapitel 13: 

1301 1 Schellack; natürliche 
Gummen, Harze, 
Gummiharze und Bal-
same: 

1301 10 Schella~k .... : ................ I B: frei frei 
1301 20 GummI arabIcum ... .... B: frei frei 
1301 90 andere: 
1301 90 A Rohharz (Harzbalsam, 

Terpentin) ................... B: 55,00 frei 
1301 90 B 1 Harz, gemeines .......... B: 84,00 frei 
1301 90 C ~~~:r:e~~~f~~··········~~d B: frei frei 
1302 

Pflanzenauszüge; Pek-
tinstoffe, Pektinate 
und Pektate; Agar-
Agar und andere 
pflanzliche Schleime 
und Verdickungsstof -
fe, auch modifiziert: 

1302 10 I Pflanzensäfte und 
Pflanzenauszüge : 

1302 11 Opium: 
1302 11 A Pflanzensaft .. ...... ... ..... I B: frei frei 
1302 11 B Pflanzenauszug B: 6,0% frei 
1302 12 aus Süßholz: 
1302 12 A Süßholzsaft, eInge-

dickt, roh, in Kisten 
eIngegossen oder m 
Stangen ....................... B: 17,50 3,50 

1302 12 B I andere .......................... B: 6,0% 3,8% 
1302 13 aus Hopfen ................ B: 6,0% 3,8% 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Urshrüngliche 

raum Schutz- Ver andlungs-

von/bis klausel rechte 

1995-2000 
1995-2000 

11995-2000 

11995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
U1 
0"-

...... 
0"-
.j:.. 
0"-

0-
(l) .... 
t:xi 
~. 
j;) 

C1Q 
(l) 

::s 
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Tarif 'Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. W irenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1302 14 aus Pyrethrum oder 
aus cien Wurzeln ro-
tenonhaltiger Pflan- '. 
zen , ... '.:: .. : ... .: .............. : ..... B: 6,0% 

1302 19 sonstige: 
1302 19 A Pflanzensaft .... : ........... B: frei 
1302 19 B Pflanzenauszug .......... B: 6,0% 
1302 20 Pektinstoffe,Pektinate 

und Pektate: 
1302 20 A mit einem Zllckerzu-

satz,. gerechnet als 
Invertz1.lcker, von: ' 

1302 20 Al 20 Gewichtsprozeut . 
oder weniger ......... : .... B: 24,0% 

1302 20 A2 sonstige ....................... U: 25,0% 
1302 20 B andere ......................... B: 24,0% 
1302 30 pflanzliche . Schleime 

und V erdickungsstof-
fe, auch modifiziert: 

1302 31 Agar-Agar: 
1302 31 A modifiziert ................... B: 5,0% 
1302 31 B anders ...... : ......... : ..... : .. B: frei 
1302 32 Schleime und Verdik-

kungsstoffe aus Johan" 
nisbrot, Johanrtisbrot-
kernertoder· Guarsa-
men, auch modifiziert B: frei 

1302 39 sonstige: 
1302 39 A modifiziert·: .. ; .. ;; ... ;.;: ... B:'S,O% 
1302 39 B anders ......................... B: frei 

.' 
.. 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 1995-2000 

frei 
3,8% 1995-2000 

19,3% 1995-2000 
19,3% 1995-2000 
11,3% 1995-2000 

2,5% 1995-2000 
frei 

frei 

frei 1995-2000 
frei 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0"-
+-
0"-

P
o .... 
t:C 
!!. 
;;; 

(fQ 
o ::: 

w 
V1 
'I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

-

1401 

1401 10 
1401 20 

1401 90 
1402 

1402 10 
1402 10 A 
1402 10 B 
1402 90 
1402 91 
1402 91 A 

Warenbezeichnung 

-'--

Pflanzliche Stoffe, die 
hauptsächlich zur Her
stellung von Korb
und Flechtwaren ver
wendet werden (zB 
Bambus, Stuhlrohr 
und Peddigrohr, 
Schilf, . Binsen, Flecht
weiden, Raffia, gerei
nigtes, gebleichtes 
oder gefärbtes Getrei
destroh und Linden
bast): 
Bambus 
Stuhlrohr und Peddig
rohr 
andere 
Pflanzliche Stoffe, die 
hauptsächlich als Füll
oder Polsterungsmate
rial verwendet werden 
(zB Kapok, Pflanzen
haar und Seegras), 
auch in Lagen, mit 
oder ohne Unterlage: 
Kapok: 
mit Unterlage 
anders 
andere: 
Pflanzenhaar: 
mit Unterlage 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg 

B: 

B: 
B: 

B: 7,0% 
B: 

B: 7,0% 

frei 

frei 
frei 

frei 

Kapitel 14: 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere U rshrüngliche 

raum Schutz- Ver andlungs-

von/bis klausel rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

V> 
U1 
00 

-C1' 
+-
C1' 

P-o .., 
tx:I 
0 

~ 
C1Q 
0 
i:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1402 91 B anders ......................... 
1402 99 sonstige: 
1402 99 A mit Unterlage ............. 
1402 99 B anders ......................... 
1403 Pflanzliche Stoffe, die 

hauptsächlich zur Her-
. stellung von Besen 
oder Bürsten verwen-
det werden (zB Besen-
sorgho, Piassava, Reis-
wurzeln und IsteI), 
auch gebündelt oder 
zu Strängen gedreht: 

1403 10 Besensorgho (Sorghum 
vulgare var. techni-
cum) ............................ 

1403 90 andere ......................... 
1404 Waren pflanzlichen 

Ursprungs, anderwei-
tig weder genannt 
noch inbegriffen: 

1404 10 pflanzliche Rohstoffe, 
wie sie hauptsächlich 
zum Färben oder Ger-
ben verwendet wer-
den .............................. 

1404 20 Baumwoll-Linters ....... 
1404 90 andere: 
1404 90 A mit Unterlage ............. 
1404 90 B anders ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 

B: 7,0% frei 1995-2000 
B: frei frei 

B: frei' frei 
B: frei frei 

B: frei frei 
B: frei frei 

B: 7,0% frei 1995-2000 
B: frei frei 

Urshrüntliche Besondere 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
~ 
a-. 
0.. 
o ... 
I:d 
(!. 
1:> 

(1Q 
o 
';:l 

..., 
U1 

'" 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

1501 00 1 Schweineschmalz; an-
dere Fette von Schwei-
nen und Fette von 
Geflügel, ausgeschmol-
zen, auch ausgepreßt 
oder mit Lösungsmit-
teln extrahiert: 

1501 00 A Knochenfett ................ 
1501 00 B AbfaUfett ..................... 
1501 00 C andere: 
1501 00 Cl . Schweineschmalz ........ 
1501 00 C2 andere Fette von 

Schweinen ................... 
1501 00 C3 1 Fette von Geflügel ..... 
1502 00 Fette von Rindern 

( einschließlich Käl-
bern), Schafen oder 
Ziegen, roh oder aus-
geschmolzen, auch 
ausgepreßt oder mit 
Lösungsmitteln extra-
hiert: 

1502 00 A 1 Premier JUS, Speise-
talg: 

1502 00 Al 1 Talg von Schafen und 
Ziegen SOWIe soge-
nannte Prime TaUow, 
Fancy Tallow und 
Yellow Grease ............ 

1502 00 A2 1 sonstiger ...................... 
1502 00 B Knochenfett ................ 
1502 00 C AbfaUfett ..................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

KapitellS: 

B: 3,0% 0,3% 11995-2000 
B: frei frei 

U: 796,00 509,40 1995-2000 

U: 796,00 509,40 1995-2000 
B: 18,0% 11,5% 1995-2000 

U: 2498,00 1249,00 11995-20001 
U: 2498,00 1249,00 1995-2000 
B: 3,0% 0,3% 1995-2000 
B: frei frei 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<.;J 
0"
o 

-0"-
.j>.. 
0"-

0.-
(p ... 
to 
(p 

~ 
(Jq 
(p 

::I 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
360 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1502 00 D andere: 
1502 00 Dl für technische Zwek-

ke ... " ........................... 
1502 00 D2 sonstige: 
1502 00 D2a Talg von Schafen und 

Ziegen sowIe soge-
nannte Prime Tallow, 
Fancy Tallow und 
Yellow Grease ............ 

1502 00 D2b andere ......................... 
1503 00 Schmalz stearin, 

Schmalzöl, Oleostea-
rin, Oleomargarin und 
Talgöl, weder emul-
giert noch gemischt 
noch in anderer Wei-
se zubereitet: 

1503 OOA Oleomargarin ............. 
1503 00 B andere ......................... 
1504 Fette und Öle sowie 

deren Fraktionen, von 
Fischen oder Meeres-
säugetieren, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1504 10 Fischleberöle sowie de-
ren Fraktionen: 

1504 10 A Fischleberöle : 
1,504 10 Al in Umschließungen mit 

einem Inhalt von 1 I 
oder mehr: 

1504 10 A1a reIn ."."."""".".""""." 
1504 10 Alb anders ......................... 

Durchfuh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling ruf 100 kg Wertes oder in Schilling fUr 100 kg raum 
von/bis 

U: 2498,00 499,60 1995-2000 

U: frei frei 1995-2000 
U: 2498,00 499,60 1995-2000 

U: 22,0% 6,4% 1995-2000 
U: 22,0% 6,4% 1995~2000 

B: frei frei 
U: frei frei 1995-2000 

Besondere U rsptiingliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..
C1' 

"'" C1' 

~ .... 
O;j 

~. 
1:) 

aq 
(1) 

::l 

!.;J 
C1' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1504 10 A2 sonstige ....................... B: 10,0% 
1504 10 B Fraktionen: 
1504 10 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1504 10 Bla vollständig oder teil-
weIse gehärtet, für 
technische Zwecke ..... B: frei 

1504 10 B1b anders ......................... U: frei 
1504 10 B2 sonstige: 
1504 10 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1504 10 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1504 20 Fette und Öle sowie 

deren Fraktionen, von 
Fischen, ausgenommen 
Fischleberöle : 

1504 20 A Fette und Öle: 
1504 20 Al Öle für technische 

Zwecke ....................... B: frei 
1504 20 A2 sonstige ....................... U: frei 
1504 20 B Fraktionen: 
1504 20 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

Durchfüh-
Gebundener Z6llsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

1,0% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

31,50 1995-2000 
1,2% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

-

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

v.> 
0' 
I'V 

....-
0' 
.j:>. 
0' 

Q... 
("0 ..., 
I;lj 
!!. 

of 
::t 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1504 20 Bla vollständig oder teil-
weise gehärtet, für 
technische Zwecke ..... B: frei 

1504 20 Blb anders .: ........................ U: frei 
1504 20 B2 sonstige: 
1504 20 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1504 20 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1504 30 Fette und Oie sowie 

deren Fraktionen, von 
Meeressäugetieren: 

1504 30 A Fette und Oie: 
1504 30 Al Oie für technische 

Zwecke ....................... B: frei 
1504 3.0 A2 sonstige ....................... U: frei 
1504 30 B Fraktionen: 
1504 30 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1504 30 Bla vollständig oder teil-
weise gehärtet, für 
technische Zwecke ..... B: frei 

1504 30 Blb anders ......................... U: frei 
1504 30 B2 sonstige: 
1504 30 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen . mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1504 30 B2b anders ......................... B: 12,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

: Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 
frei 1995-2000 

31,50 1995-2000 
1,2% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

31;50 1995-2000 
1,2% 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-C7' 
.f>. 
C7' 

0-
o .... 
C:I 
~. 
~ 

CTCl o 
;:I 

.... 
C7' .... 
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Tarif Ausgarigszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1505 W oIIfett und Fettstoffe 
daraus, einschließlich 
Lanolin: 

1505 10 . Wollfett, roh .............. B: frei 
1505 90 andere ......................... B: frei 
1506 Andere tierische Fette 

und Öle sowie deren 
Fraktionen, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1506 00 A Knochenfett ................ B: 3,0% 
1506 00 B andere Fette und Öle B: frei 
1506 00 C Fraktionen: 
1506 00 Cl für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. U: frei 

1506 00 C2 sonstige: 
1506 00 C2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1506 00 C2b anders ......................... B: 12,0% 
1507 Sojaöl ~owle dessen 

Fraktionen, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1507 10 rohes Öl, auch ent-
schleimt: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 
frei 

1,9% 1995-2000 
frei 

frei 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- uJ).d 

rechte Belastun-
gen 

!.;.l 
Cl' 

""" 

...... 
Cl' 

""" Cl' 

p... 

~ 
ttl 
!]. 
;;;-
~ 
l:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1507 10 A für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1507 10 B anders: 
1507 10 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger ............. : U: 19,5% 

1507 10 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1507 90 andere: 
1507 90 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1507 90 Al Öle .............................. B: frei 
1507 90 'A2 Fraktionen .................. U: frei 
1507 90 B anders: 
1507 90 BI Öle: 
1507 90 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1507 90 B1b anders ......................... U: 15,0% min 120,00 
1507 90 B2 Fraktionen: 
1507 90 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1507 90 B2b anders ......................... B: 12,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

\ 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% 1995-2000 
12,7% min 102;00 1995-2000 

, 
201,60 1995-2000 

7,7% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

, 

. 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
a-. 
"'" a-. 
0-
<1> .., 
Cd 
~. 

{ 
;:! 

"" a-. 
V1 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1508 Erdnußöl sowie dessen 
Fraktionen, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1508 10 rohes Öl: 
1508 10 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1508 10 B anders: 
1508 10 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1508 10 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1508 90 andere: 
1508 90 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1508 90 Al Öle .............................. B: frei 
1508 90 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1508 90 B anders: 
1508 90 BI Öle: 
1508 90 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger: 

1508 90 Bla1 rein .............................. . U: 19,5% min 150,00 
1508 90 B1a2 sonstige ....................... U: 19,5% min 150,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% min 127,50 1995-2000 
16,6% min 127,50 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<.;.l 

'" '" 

..... 
'" .j:>. 

'" 0-o ..., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1508 90 Blb anders: 
1508 90 BIbI rein .............................. U: 15,0% min 150,00 
1508 90 Blb2 sonstige ....................... U: 15,0% min 150,00 
150890B2 Fraktionen: 
1508 90 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1508 90 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1509 Olivenöl sowie dessen 

Fraktionen, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1509 10 ]ungfernöl: 
1509 10 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1509 10 B anders: 
1509 10 BI rein .............................. B: 70,00 
1509 10 B2 sonstiges ...................... U: 15,0% 
1509 90 anderes: 
1509 90 A . für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1509 90 AL Oie .............................. B: frei 
1509 90 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1509 90. B anders: 
1509 90 BI Oie: 
1509 90 Bla rem .............................. B: 70,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

12,8% min 127,50 1995-2000 
12,8% min 127,50 1995-'2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 

44,80 1995-2000 
9,6% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

44,80 1995-2000 

Besondere U rShrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

....
C1' 
.j>. 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1509 90 Blb anders ......................... 
1509 90 B2 Fraktionen: 
1509 90 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

1509 90 B2b anders ......................... 
1510 00 Andere Oie sowie de-

ren Fraktionen, die 
ausschließlich von Oli-
ven stammen, auch 
raffiniert, aber nicht 
chemisch modifiziert, 
einschließlich Mi-
schungen von diesen 
Oien oder Fraktionen 
mit Oien oder Fraktio-
nen der Nummer 
1509: 

1510 00 A für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1510 00 Al Oie .......... ,. ................... 
1510 00 A2 Fraktionen .................. 
1510 00 B anders: 
1510 00 BI Oie: 
1510 00 Bla rein .............................. 
1510 00 Blb anders ......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 15,0% 9,6% 

B: 315,00 201,60 
B: 12,0% 7,7% 

B: frei frei 
U: frei frei 

B: 70,00 44,80 
U: 15,0% 9,6% 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

Andere 
U rShrüniliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

I.>J 
0'-
00 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1510 00B2 Fraktionen: 
1510 00 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit el-. 
nem Inhalt von 5 kg , 
oder weniger .............. B: 315,00 

1510 00 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1511 Palmöl sowie dessen 

Fraktionen, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1511 10 rohes Öl: 
1511 10 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1511 10 B anders: 
1511 10 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1511 10 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1511 90 andere: 
1511 90 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1511 90 Al Öle .............................. B: frei 
1511 90 A2 Fraktionen .................. . U: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 

12,5% 1995-2000 
9,6% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
Cl' 
.j>.. 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

1511 90 B anders: 
1511 90 B1 Öle: 
1511 90 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger: 

1511 90 B1a1 rein .............................. 
1511 90 B1a2 sonstige ....................... 
1511 90 B1b anders: 
1511 90 B1b1 rein .............................. 
1511 90 B1b2 sonstige ....................... 
1511 90 B2 Fraktionen: 
1511 90 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

1511 90 B2b anders ......................... 
1512 Sonnenblumen öl, Sa-

fIoröl und Baumwoll-
samenöl sowie Fraktio-
nen davon, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1512 10 Sonnenblumenöl oder 
SafIoröl sowie Fraktio-
nen davon: 

1512 11 rohes Öl: 
1512 11 A für den unmittelbaren , 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. 

/ 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 19,5% 16,6% 
U: 19,5% 16,6% 

U: 15,00/0 12,8% 
U: 15,0% 12,8% 

B: 315,00 201,60 
B: 12,0% 7,7% 

B: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

raum Schutz-
von/bis klausel 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

...., 
'-l 
o 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1512 11 B anders: 
1512 11 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1512 11 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1512 19 sonstige: 
1512 19 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1512 19 Al Öle .............................. B: frei 
1512 19 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1512 19 B anders: 
1512 19 BI Öle: 
1512 19 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% min 150,00 

1512 19 B1b anders ......................... U: 15,0% min 150,00 
1512 19 B2 Fraktionen: 
1512 19 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1512 19 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1512 20 Baumwollsamenöl so-

wie dessen Fraktionen: 
1512 21 rohes Öl, auch ohne 

Gossypol: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% min 127,50 1995-2000 
12,8% min 127,50 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

Besondere U rshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 
0"
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1512 21 A für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1512 21 B anders: 
1512 21 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1512 21 B2 sonstige ....... : ............... U: 15,0% 
1512 29 sonstige: 
1512 29 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
nert: 

1512 29 Al Öle .............................. B: frei 
1512 29 Al Fraktionen .................. U: frei 
1512 29 B anders: 
1512 29 BI Öle: 
1512 29 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1512 29 Blb anders ......................... U: 15,0% 
1512 29 B2 Fraktionen: 
1512 29 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1512 29 B2b anders ......................... B: 12,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

W 
'J 
N 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1513 Kokosöl (Kopraöl), 
Palmkernöl und Ba-
bassuöl sowie Fraktio-
nen davon, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

1513 10 Kokosöl (Kopraöl) so-
wie dessen Fraktionen: 

1513 11 rohes Öl: 
1513 11 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert .............................. B: frei 

1513 11 B anders: 
1513 11 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1513 11 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1513 19 sonstige: 
1513 19 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1513 19 Al Öle .............................. B: frei 
1513 19 A2 Fraktionen .................. U: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz-

von/bis klausel 

, 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

, 

..... 
C' 
~ 
C' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

1513 19 B anders: 
1513 19 BI Öle: 
1513 19 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger: 

1513 19 Blal rein .............................. U: 19,5% 
1513 19 Bla2 sonstige ....................... U: 19,5% 
1513 19 B1b anders: 
1513 19 BIbI rein .............................. U: 15,0% 
1513 19 B1b2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1513 19 B2 Fraktionen: 
1513 19 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1513 19 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1513 20 Palmkernöl und Ba-

bassuöl sowie Fraktio-
nen davon: 

1513 21 rohes Öl: 
1513 21 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1513 21 B anders: 
1513 21 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1513 21 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere 

Schutz-Wertes oder in Schilling für 100 kg raum klausel von/bis 

16,6% 1995-2000 
16,6% 1995-2000 

12,8% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

. 201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

Andere 
Urshrünf.liche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

<..J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

i513 29 sonstige: 
1513 29 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1513 29 Al . Öle .............................. 
1513 29 A2 Fraktionen .................. 
1513 29 B anders: 
1513 29 BI Öle: 
1513 29 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger: 

1513 29 Bla1 rein .............................. 
1513 29 B1a2 sonstige ....................... 
1513 29 Blb anders: 
1513 29 BIbI rein .............................. 
1513 29 Blb2 sonstige ....................... 
1513 29 B2 Fraktionen: 
1513 29 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

1513 29 B2b anders ......................... 
1514 Rapsöl, Rüböl oder 

Senföl sowie Fraktio-
nen davon, auch raffi-
niert, aber nicht che-
misch modifiziert: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 
U: frei frei 1995-2000 

U: 19,5% 16,6% 1995-2000 
U: 19,5% 16,6% 1995-2000 

U: 15,0% 12,8% 1995-2000 
U: 15,0% 12,8% 1995-2000 

B: 315,00 201,60 1995-2000 
B: 12,0% 7,7% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

....... 
Cl' 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1514 10 rohes Öl: 
1514 10 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zoll aufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1514 10 B anders: 
1514 10 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1514 10 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1514 90 andere: 
1514 90 A für den unmittelbaren 

mensclrlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1514 90 Al Öle .............................. B: frei 
1514 90 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1514 90 B anders: 
1514 90 BI Öle: 
1514 90 Bla. in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% min 150,00 

1514 90 Blb anders ......................... U: 15,0% min 105,00 
1514 90 B2 Fraktionen: 
1514 90 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1514 90 B2b anders ......................... B: 12,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% min 127,50 1995-2000 
12,8% min 89,30 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995~2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1515 Andere pflanzliche 
Fette und fette Öle 
(einschließlich Jojoba-
öl) sowie deren Frak-
tionen, auch raffiniert, 
aber nicht chemisch 
modifiziert: 

1515 10 Leinöl sowie dessen 
Fraktionen: 

1515 11 rohes Öl ..................... 
1515 19 sonstige: 
1515 19 A Öle .............................. 
1515 19 B Fraktionen: 
1515 19 BI für den unmittelbaren 

menschlichen ·Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. 

1515 19 B2 sonstige: 
1515 19 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

1515 19 B2b anders ......................... 
1515 20 Maisöl sOWIe dessen 

Fraktionen: 
1515 21 rohes Öl: 
1515 21 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 

U: frei frei 1995-2000 

U: frei frei 1995-2000 

B: 315,00 201,60 1995-2000 
B: 12,0% 7,7% 1995'--:'2000 

B: frei frei 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 
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a-
.j>
a--
P
n> .... 
t:xI 
ß., 
r:> 
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n> 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1515 21 B anders: 
1515 21 BI in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1515 21 B2 sonstige ....................... U: 15,0% 
1515 29 sonstige: 
1515 29 A für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1515 29 Al Öle .............................. B: frei 
1515 29 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1515 29 B anders: 
1515 29 BI Öle: 
1515 29 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1515 29 B1b anders ......................... U: 15,0% 
1515 29 B2 Fraktionen: 
1515 29 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1515 29 B2b anders ..... , ................... B: 12,0% 
1515 30 Rizinusöl sowie dessen 

Fraktionen: 
1515 30 A Öle .............................. B: frei 

I Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

, 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

<;> 
'.J 
00 

...... 

'" 001>-

'" 0-. 
(1) .... 
t:O 
(1) 

~ 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1515 30 B Fraktionen: 
1515 30 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 

1 

Zollaufsicht denatu-
riert ............................. U: frei 

1515 30 B2 sonstige: 
1515 30 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1515 30 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1515 40 Tungöl (Holzöl) sowie 

dessen Fraktionen: 
1515 40 A Öle .............................. U: frei 
1515 40 B Fraktionen: 
1515 40 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. U: frei 

1515 40 B2 sonstige: 
1515 40 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1515 40 B2b anders ......................... B: 12,0% 
1515 50 Sesamöl sowie dessen 

Fraktionen: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 1995-2000 

'. 

frei 1995-2000 

31,50 1995-2000 
frei 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
.klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

. 

..... 
0' 
.j:o. 
0' 

CL 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1515 50 A für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet oder Unter 
Zollaufsicht denatu-
riert: 

1515 50 Al Öle .............................. B: frei 
1515 50 A2 Fraktionen .................. U: frei 
1515 50 B anders: 
1515 50 Bl Öle: 
1515 50 B,la in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1515 50 Blb anders ......................... U: 15,0% 
1515 50 B2 Fraktionen: 
1515 50 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1515 50 B2b anders ......................... B: 12,0% 
151560 Jojobaöl sowie dessen 

Fraktionen .................. B: frei 
1515 90 andere: 
1515 90 A Fette und Öle: 
1515 90 Al Sulfuröl ....................... B: frei 
1515 90 A2 Kürbiskernöl: 
1515 90 A2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 23,4% min 1500,00 

1515 90 A2b anders ......................... U: 18,0% min 1500,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 
frei 1995-2000 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

201,60 1995-2000 
7,7% 1995-2000 

frei 

frei 

19,9% min 1275,00 1995-2000 
15,3% min 1275,00 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

w 
00 
o 

-'" ~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

1515 90 A3 
1515 90 A3a 

1515 90 A3b 
1515 90 A3bl 

1515 90 A3b2 
1515 90 B 
1515 90 BI 

1515 90 B2 
1515 90 B2a 

1515 90 B2b 
1516 

Warenbezeichnung . Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

sonstige: 
für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet. o.der unter :1 f: 
Zoll auf sicht denatu-
riert 
anders.: 
in unmittelbaren Um
schließungen mit ei
nemInhalt von 5 kg 
oder weniger 
sonst·ige 
Fraktionen: 
für den unmittelbaren 
menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu
riert 
sonstige: 
in unmittelbaren Um
schließungen mit ei
n.em Inhalt von 5 kg 
oder weniger 
anders ., ...... . 
Tierische oder p~anz
liche Fette und OIe 
so~ie deren Fraktio'
hen; ganz oder· teil
weise hydriert, umge-
estert, rückgeestert 
oder elaidinisiert, 
auch raffiniert, aber 
nicht weiter zubereitet: 

B: 

U: 19,5% 
U: 15,0% 

U: 

13: 
B: 12,0% 

frei 

frei 

315,00 

Gebundener Zollsatz in % des 
Wertes oder in Schilling für 100 kg 

16,6% 
12,8% 

7,7% 

frei 

frei 

201,60 

Durchfüh
rungszeit

raum 
von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

Besondere 
Schutz
klauseI 

Ursprüngliche 
Verhandlungs

rechte 

Andere 
Abgaben 

und . 
Belastun

gen 

-Cl' 
.j:>. 
Cl' 

p.. 
·0 .... 
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~. 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1516 10 tierische Fette und Öle 
SOWIe deren Fraktio-
nen: 

1516 10 A rückgeestert : 
1516 10 Al Fischleberöle : 
1516 10 A1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 1 I 
oder mehr ................... 

1516 10 Alb anders ......................... 
1516 10 A2 Fette und andere Öle, 

von Fischen oder Mee-
ressäugetieren: 

1516 10 A2a Öle für technische 
Zwecke ....................... 

1516 10 A2b andere ...... : .................. 
1516 10 A3 andere tierische Fette 

und Öle: 
1516 10 A3a Knochenfett ................ 
1516 10" A3b andere ......................... 
1516 10 B anders: 
1516 10 BI für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. 

1516 10 B2 sonstige: 
1516 10 B2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. 

1516 10 B2b anders ......................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: frei frei 1995-2000 
B: 10,0% 6,4% 1995-2000 

B: frei frei 
U: frei frei 1995-2000 

B: 3,0% 1,9% 1995-2000 
B: frei frei 

U: frei frei 1995-2000 

B: 315,00 201,60 1995-2000 
B: 12,0% 7,7% 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.." 
<Xl 
N 

-Cl' 
.j:>. 
Cl' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1516 20 pflanzliche Fette und 
Öle sowie deren Frak-
tionen: 

1516 20 A hydriertes Rizinusöl 
(sogenanntes Opal-
wachs) ......................... B: frei 

1516 20 B rückgeestert : 
1516 20' BI Leinöl, Rizinusöl und 

Sulfuröl ....................... B: frei 
1516 20 B2 Tungöl (Holzöl) ........ U: frei 
1516 20 B3 Kürbiskernöl: 
1516 20 B3a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. U: 23,4% min 1500,00 

1516 20 B3b sonstiges ...................... U: 18,0% min 1500,00 
1516 20 B4 sonstige: 
1516 20 B4a für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. B: frei 

1516 20 B4b anders: 
1516 20 B4bl in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger: 

1,516 20 B4b1a Sojaöl und Baumwoll-
samenöl ....................... U: 19,5% min 150,00 

1516 20 B4blb andere ......................... U: 19,5% min 150,00 
1516 20 B4b2 sonstige: 
1516 20 B4b2a Sojaöl und Baumwoll-

samenöl ....................... U: 15,0% min 120,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder -in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 

frei 
frei 1995-2000 

19,9% min 1275,00 1995-2000 
15,3% min 1275,00 1995-2000 

frei 

16,6% min 127,50 1995-2000 
16,6% min 127,50 1995-2000 

12,8% min 102,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

........ 
a.. 
.j>. 
a.. 
Q... 
('1) 
..... 
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~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1516 20 B4b2b andere ......................... . U: 15,0% min 150,00 
1516 20 C anders: 
1516 20 Cl für den unmittelbaren 

menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter 
Zollaufsicht denatu-
riert ............................. U: frei 

1516 20 C2 sonstige: 
1516 20 C2a' in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder weniger .............. B: 315,00 

1516 20 C2b anders ......................... B: 12,0% 
1517 Margarine; genießbare 

Mischungen oder Zu-
bereitungen von tieri-
schen oder pflanzli-
chen Fetten oder 
Ölen oder von Frak-
tionen verschiedener 
Fette oder Öle dieses 
Kapitels, ausgenom-
men genießbare Fette 
oder Öle sowie deren 
Fraktionen der Num-
mer 1516: 

1517 10 Margarine, ausgenom-
men flüssige: 

1517 10 A mit einem Gehalt an 
Milchfett von 10 Ge-
wichtsprozent oder 
weniger ....................... U: 22,0% min 315,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

12,8% min 127,50 1995-2000 

frei 1995-2000 

267,80 1995-2000 
10,2% 1995-2000 

18,7% min 267,80 1995-2000 

Besondere U rsprün~liche 
Schutz- Verhand ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

"" 00 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1517 10 B mit einem Gehalt an 
Milchfett von mehr als 
10 Gewichtsprozent, 
aber nicht mehr als 
15 Gewichtsprozent ... U: 22,0% + 2505,00 

1517 90 andere: 
1517 90 A mit einem Gehalt an 

Milchfett von mehr als 
10 Gewichtsprozent, 
aber nicht mehr als 
15 Gewichtsprozent ... U: 22,0% + 2505,00 

1517 90 B andere: 
1517 90 BI Mischungen von flüs-

sIgen, fetten pflanzli-
chen Ölen: 

1517 90 Bla in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von .5 kg 
oder weniger .............. U: 19,5% 

1517 90 Blb andere ......................... U: 15,0% 
1517 90 B2 Mischungen oder Zu- , 

bereitungen, wie sie als 
Formentrennmittel ver-
wendet werden ........... B: 8,0% 

1517 90 B3 sonstige ........................ U: 22,0% 

V> 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

18,7% + 2129,30 1995-2000 

-

14,1% + 1603,20 1995-2000 

16,6% 1995-2000 
12,8% 1995-2000 

6,8% 1995-2000 
18,7% 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0-
.j:o. 
0-

0-
('I) .... 
c:I 
(!. 
r.:> 
~ ::s 

...., 
00 
V1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
385 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

1518 00 Tierische oder pflanz-
liche Fette und Öle 
sowie deren Fraktio-
nen, gekocht, oxidiert, 
dehydratisiert, ge-
schwefelt, geblasen, 
durch Hitze im Vaku-
um oder Im inerten 
Gas polymerisiert, 
oder anders chemisch 
modifiziert, ausgenom-
men solche der Num-
mer 1516; ungenießba-
re Mischungen oder 
Zubereitungen von tie-
rischen oder pflanzli-
chen Fetten oder Ölen 
oder von Fraktionen 
verschiedener Fette 
oder Öle dieses Kapi-
tels, anderweitig weder 
genannt noch inbegrif-
fen: 

1518 00 A Linoxyn ....................... 
1518 00 B Mischungen von flüs-

sigen, fetten pflanzli-
chen Ölen, für techni-
sche Zwecke ............... 

1518 00 C andere: 
1518 00 Cl Rizinusöl, dehydrati-

siert oder geblasen ..... 
1518 00 C2 sonstige ....................... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

, 

B: 9,0% 7,6% 1995-2000 

, 

B: frei frei 

B: 10,0% 8,5% i995-2000 
U: 20,0% 12,8% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

'"" 00 
0' 

-0' ..... 
0' 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1519 Industrielle Monocar-
bonfettsäuren; Raffi-
nationsfettsäuren; In-

dustrielle Fettalkohole: 
1519 10 industrielle Monocar-

bonfettsäuren; Raffi-
nationsfettsäuren : 

1519 11 Stearinsäure ................ 
1519 12 Ölsäure ....................... 
1519 13 Tallölfettsäuren .......... 
1519 19 sonstige ....................... 
1519 20 industrielle Fettalko-

hole ............................. 
1520 Glycerin, auch che-

misch rein; Glycerin-
wasser und Glycerin-
unterlaugen: 

1520 10 Glycerin, roh; Glyce-
rinwasser und Glyce-
rinunterlaugen ............ 

1520 90 andere, einschließlich 
synthetisches Glycerin 

1521 Pflanzenwachse (aus-
genommen Triglyceri-
de), Bienenwachs, an-
dere Insektenwachse 
und Walrat (Sperma-
~eti), auch raffiniert 

/ oder gefärbt: 
1521 10 Pflanzenwachse .......... 
1521 90 andere: 
1521 90 A Bienenwachs im natür-

lichen Zustand ........... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: frei frei 
B: frei frei 
B: frei frei 
B: frei frei 

B: frei frei 

U: 5,0% frei 

B: 175,00 112,00 

B: frei frei 

B: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Ursrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

..... 
'" .j:>. 

'" P
(1) .... 
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.Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1521 90 B ~ndere Insektenwachse 
~m natürlichen Zu-
stand; Walrat (Sp~~-
maceti) ....... "." .... " ....... B: frei 

1521 90 C andere ......................... B: 5,0% 
1522 00 Degras (Gerberfett) ; 

Rückstände aus der 
Behandlung von Fett-
stoffen oder tierischen 
oder pflanzlichen 
Wachsen: 

1522 00 A Degras ........................ B: 7,0% 
1522 00 B andere """"""."."""". U: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 
2,5% 1995-2000 

4,5% 1995-2000 
frei 1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

<.;> 
00 
00 
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Tarif 
Durchfüh-

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz-

von/bis klausel 

-----"-

Kapitel 16: 

Bemerkung: Für die Unternummern 1602 20 C2 und 1602 31 A ist der bedingungsweise gebundene Zollsatz der Ausgangszollsatz. 

1601 00 

1601 00 A 

1601 00 Al 
1601 00 A2 
1601 00 B 
1602 

1602 10 

1602 20 

1602 20 A 

Würste und ähnliche 
Erzeugnisse, aus 
Fleisch, Innereien 
oder anderem 
Schlachtanfall oder 
Blut; Nahrungsmittel-
zubereitungen auf der 
Grundlage dieser Er-
zeugmsse: 
Salami, Salamini, Mor-
tadella, Schinkenroula-
den, Mosaikwürste, 
Geflügelleberwürste 
und Trüffelleberwür-
ste: 
Salami, Salamini ......... U: 40,0% 
andere ......................... U: 40,0% 
andere ......................... U: 40,0% 
Fleisch, Innereien oder 
anderer Schlachtanfall 
oder Blut, anders zu-
bereitet oder haltbar 
.gemacht: 
homogenisierte Zube-
reitungen ..................... 1 U: 40,0% 
von Lebern von Tieren 
aller Art: 
von Tieren der Num-
mern 0101 bis 0103 ... I U: 40,0% 

+ 8024,00 34,0% + 6820,40 1995-2000 1 BSK 
+ 5586,00 34,0% + 4748,10 1995-2000 BSK 
+ 5586,00 34,0% + 4748,10 1995-20001 BSK 

+ 3910,00 1 25,6% + 2502,40 11995-20001 BSK 

+ 4538,00 I 25,6% + 2904,30 11995-20001 BSK 

Andere 
Ursrüntliche 
Ver and ungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

-a--
.j:>. 
a--
P-o 
"' t:IO 
0 

~ 
(1Q 
0 
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00 
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Tarif Ausgangszolls·atz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1602 20 B' von Tieren der Num-
mer 0104 ..................... B: 25,0% 

1602 20 C von Geflügel der 
Nummer 0105: 

1602 20 Cl Geflügellebern, ge-
dämpft oder gekocht . B: 315,00 

1602 20 C2 von Truthühnern, In 

luftdicht verschlosse-
nen Umschließungen 
aus Eisen- oder Stahl-
blech mit einem Inhalt 
von 5 kg oder weni-
ger ............................... B: 20,0% min 250,00 

1602 20 C3 sonstige ....................... B: 30,0% min. 400,00 
1602 20 D andere ......................... U: 35,0% + 3948,00 
1602 30 von Geflügel der 

Nummer 0105: 
1602 31 von Truthühnern: 
1602 31 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
aus Eisen- oder Stahl-
blech mit einem Inhalt 
von 5· kg oder· weni-
ger ................................ B: 20,0% min 250,00 

1602 31 B andere ..... : .. ; ................ B: 30,0% min 400,00 

Durchfüh- Besondere Gebundener Zollsatz in % des . rungszeit-
Wertes oder in Schilling für 100 kg Schiitz-raum klausel von/bis 

16,0% 1995-2000 

201,60 1995-2000 

12,8% min 160,00 1995-2000 
19,2% min 256,00 1995-2000 
22,4% + 2526,70 1995-2000 .BSK 

12,8% min 160,00 1995-2000 
25,5% min 340,00 1995-2000 

I, Andere 
UrsErüngliche : Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

, 
, . 

. ,' " "'I', 
.! :,; 

... 'c', ... 

..... 
'-0 
o 

-Cj'o 

4>
Cj'o 

P
r!> .... 
OJ 
~. 
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r!>. 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1602 39 sonstige: 
1602 39 A von Hühnern und 

Perlhühnern, unmittel-
:: " 

bar in Glasbehältnissen 
oder luftdicht ver-
schlossenen MetalIum-
schließungen, sowie 
von Enten und Gän-
sen ............................... B: 30,0% min 400,00 

1602 39 B andere ......................... B: 30,0% min 400,00 
1602 40 von Schweinen: 
1602 41 Schinken und Stücke 

.. davon ........................ :: U: 40;0% + 5733,00 
i602 42 Schultern und Stücke 

davon .......................... U: 40,0% + 5733,00 
1602 49 sonstige, einschließlich 

Mischungen ................ U: 40,0% + 5733,00 
1602 50 von Rindern (ein-

schließlich Kälbern) ... U: 40,0% + 7964,00 
1602 90 andere, einschließlich 

Zubereitungen von 
Blut von Tieren aller 
Art: 

1602 90 A Zubereitungen von 
Blut von Tieren aller 

," Art ......................... : .... : U: 32,0% min 300,00 
1602 90 B andere: 
i602 90 B1 von Tieren der Num-

mer 0101 ..................... U: 40,0% + 1870,00 
1602 90 B2 von Tieren der Num-

mer 0104 ..................... B: 25,0% 
1602 90 B3 sonstige ....................... U: 35,0% + 4100,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

25,5% min 340,00 1995-2000 
25,5% min 340,00 1995-2000 

34,0% + 4873,10 1995-2000 

34,0% '+ 4873,10 1995-2000 

34,0% + 4873,10 1995-2000 

34,0% + 6769,40 1995-2000 

20,5% min 192,00 1995-2000 
i; 

20,0% + 935,00 1995-2000 

16,0% 1995......,2000 
22,4% + ·2624,00 1995-2000 

'," 

Besondere U rshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel' rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

-

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

: ,~ 

11" ' 

..... 
'" ~ 
'" 
~ .... 
t!:I 
~. 
~ 

aq' 
o 
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...., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

1603 00 Extrakte und Säfte aus 
'Fleisch, Fischen, 
'Krebstieren, Weichtie-
ren oder anderen wir-
bellosen Wassertieren : 

1603 00 A Säft'e 'aus Fleisch ........ U: 33,0% min 480,00 
160300 B Extrakte aus Fleisch 

vonWalert .................. B: 10,0% max 840,00 
1603 00 C Extrakte aus anderem 

Fleisch und aus Fi-
schen ........................... B: 10,0% max 840,00 

1603 00 D andere ......................... U: 32,0% min 300,00 

, 

... '" . ... ~ • f 

.. ',' . :), , 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

, 

3,3% min 48,00 1995'-2000 

frei 1995-2000 

frei i995-2000 
frei 1995-2000 

. Besondere Ursrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, 

, 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

VJ 
~ 
N 

-er--
.j>, 

'" ft ... 
t:::d 
!!. 
r;> 
~ 
;:I 
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1701 

Tarif 
Nr./UNr. 

1701 10 

1701 11 
1701 12 
1701 90 
1701 91 

1701 91 A 

1701 91 Al 

1701 91 A2 
1701 91 B 
1701 99 

Warenbezeichnung 

Rohrzucker und Rü
benzucker und che
misch reine Saccharo
se, fest: 
Rohzucker ohne Zu
satz von Geruchs-, 
Geschmacks- oder 
Farbstoffen: 
Rohrzucker 
Rübenzucker 
andere: 
mit Zusatz von Ge
ruchs-, Geschmacks
oder Farbstoffen: 
Vanille- oder Vanillin
zucker: 
in unmittelbaren Um
schließungen mit ei
nem Inhalt von 200 g 
oder weniger 
sonstiger 
andere 
sonstige 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

Gebundener Zolls atz in % des. 
Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 17: 

U; 
U: 

U: 
U: 
U: 
U: 

1021,00 
1021,00 

3200,00 
1200,00 
1098,00 
1098,00 

867,90 
867,90 

2720,00 
1020,00 
933,30 
933,30 

Durchfüh
rungszeit

raum 
von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

Besondere 
Schutz
klausel 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Ursprüngliche 'I Abgaben 

I Verhandlungs- ' und 
rechte ; Belastun-

gen 

"\;' 

-a--
.I>
.~ 
'A
.('1) 

>:I .i;d 
'.~ . . ~ 
(1Q 

('I) 

::;s 

'"" '" '"" 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1702 Andere Zucker, em-
schließlich chemisch 
reme Lactose, Mal-
tose, Glucose und 
Fructose (Lävulose), 
fest; Zuckersirupe 
ohne Zusatz von Ge-
ruchs-, Geschniacks-
oder Farbstoffen; 
Kunsthonig, auch mit 
natürlichem Honig ge-
mischt; Zucker und 
Melassen, 'karameli-
siert: 

1702 10 Lactose und Lactosesi-
rup: 

1702 10 A Lactose: 
1702 10 Al mit einer Reinheit von 

mindestens 98% ""'''''' 
1702 10 A2 sonstige: 
1702 10 A2a ohne Zusatz von Ge-

ruchs-, Geschmacks-
oder Farbstoffen ........ 

1702 10 A2b andere ......................... 
1702 10 B Lactosesirup ................ 
1702 20 Ahornzucker und 

Ahornsirup .................. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: frei frei 1995-2000 

B: 66,50 6,70 1995-2000 
U: 15,0% 9,6% 1995-2000 
U: 1098,00 702,70 1995-2000 

U: 1098,00 549,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

VJ 
'-0 
4:>-

-'" ~ 
'" 0.
(J) 

"' !:xi 
(J) 

~ a;; 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1702 30 Glucose und Glucose-
SIrup, keine Fructose 
enthaltend oder mit 
eInem Fructosegehalt 
In der Trockensub-
stanz von weniger als 
20 Gewichtsprozent: 

1702 30 A mit einer Reinheit von 
mindestens 96%: 

1702 30 Al Glucose ....................... U: 20,0% + 1769,00 
1702 30 A2 sonstige ....................... U: 20,0% + 1257,00 
1702 30 B andere ......................... U: 20,0% + 1257,00 
1702 40 Glucose und Glucose-

sirup, mit einem Fruc-
tosegehalt in der Trok-
kensubstanz von 
20 Gewichtsprozent 
oder mehr, jedoch 
wemger als 50 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% + 1257,00 

1702 50 chemisch reIne Fruc-
tose (Lävulose) ........... U: 5,0% + 3074;00 

1702 60 andere Fructose (Lä-
vulose) und Fructose-
sirup, mit einem Fruc-
tosegehalt in der Trok-
kensubstanz von mehr 
als 50 Gewichtspro-
zent: 

1702 60 A Fructose (Lävulose) ... U: 5,0% + 3074,00 
1702 60 B andere ......................... U: 20,0% + 1257,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in. Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

17,0% + 1503,70 1995-2000 
17,0% + 1068,50 1995-2000 
17,0% + 1068,50 1995-2000 

17,0% + 1068,50 1995-2000 

3,2% + 1967,40 1995-2000 

3,2% + 1967,40 1995-2000 
17,0% + 1068,50 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

...... 

'" -I>-

'" 0-o .... 

~ 
~ 
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o 
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Tarif ' Ausgangszollsatz in % des Wenes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1702 90 andere, einschließlich 
Invertzucker: 

-' 

1702 90 A Invertzucker, Malto-
dextrine ....................... U: 20,0% + 1257,00 

1702 90 B Malzzucker (Mal-
tose): 

1702 90 BI chemisch rein ............. B: 66,50 
1702 90 B2 sonstige: 
1702 90 B2a ohne Zusatz von Ge-

ruchs-, Geschmacks-
oder Farbstoffen ........ B: 66,50 

1702 90 B2b anders ......................... U: 5,0% + 1769,00 
1702 90 C andere ......................... U: 1098,00 
1703 Melassen aus der Ge- -

winnung oder Raffina-
tion von Zucker: 

1703 10 Zuckerrohrmelasse ..... U:' 166,00 
1703 90 andere ......................... U: ' 166,00 
1704 Zuckerwaren (ein-

schließlich , weiße 
Schokolade), nicht ka-
kaohaltig: 

1704 10 Kaugummi, auch mit 
Zuckerüberzug ........... U: 13,0% + 847,00 

1704 90 andere: 
1704 90 A Milch- und Oberska-

ramellen : ... : ................. U: 13,0% + 1740,00 
1704 90 B Fondantmasse und 

Fondants ..................... U: 13,0% + 1130,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wenes oder in Schilling für 100 kg raum 
vonIbis 

17,0% + 1068,50 ' 1995-2000 

6,70 1995-2000 

6,70 1995-2000 
3,2% + 1132,20 1995-2000 

933,30 . 1995-2000 

, 

141,10 '1995-2000 
141,10 1995-2000 

6,5% 4- 423,50 1995-2\)00, 

11,1% + 1479,00 1995-2000 

11,1% + 9t,0,50 1995-2000 

Besondere Urshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

VJ 
'-Cl 
cr-

..... 
cr
.I>
cr-

~ 
I;xj 
!:!!. ;;-
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

1704 90 C sonstige: 
1704 90 Cl mit einem Glucosege-

halt von 80 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr ............................. U: 13,0% + 1564,00 

1704 90 C2 mit einem Glucosege-
halt von 50 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, jedoch weniger 
als 80 Gewichtspro-
zent ............................. U: 13,0% + 1483,00 

1704 90 C3 andere ......................... U: 13,0% + 1099,00 

-

. 

Durchftih-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,1% + 1329,40 1995-2000 

' 11,1% + 1260,60 1995-2000 
11,1% + 934,20 1995-2000 

.-

Besondere Urshrtin~liche 
Schutz~ Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
.j:>. 
a-. 
0.. 
o ,., 
to 
~. 
j.;) 
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o· 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 18: 

1801 00 1 Kakaobohnen, auch 
Bruch, roh oder gerö-
stet: 

1801 00 A I wh, m dtl S,hal, ...... I B, 4,0% frei 
1801 00 B ~:t:~s~h~i~~: "K~k~~~ B: 

6,0% frei 
1802 00 

häutchen und anderer 
Kakaoabfall .... ............ I U: 125,00 12,50 

1803 1 Kakaomasse, auch ent-
fettet: 

1803 10 1 nicht entfettet ............. B: 15,0% 9,6% 
1803 20 ganz oder teilweise 

entfettet ....................... B: 15,0% 9,6% 
1804 00 1 Kakaobutter, Kakao-

fett und Kakaoöl ....... B: 5,0% 3,2% 
1805 00 1 Kakaopulver ohne Zu-

satz von Zucker oder 
anderen Süßungsmit-
teln .............................. I B: 27,0% I 11,6% 

1806 1 Schokolade und ande-
re kakaohaltige Nah-
rungsmittelzubereitun-
gen: 

1806 10 1 Kakaopulver mit Zu-
satz von Zucker oder 
anderen Süßungsmit-
teln: 

.Durchfüh- Besondere rungszeit~ Urshrüdf;liche 
raum Schlitz- Ver an ungs-

von/bis klausel rechte 

11995-2000 
1995-2000 

11995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

; 1995-2000 

11995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

W 
'-D 
00 

-C' 

""" C' 

0-n ... 
l;7;:t 
!!. 
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n 
::J 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
398 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung ,oder in Schilling für 100 kg 

1806 10 A keinen Zucker enthal-
tend oder mit einem 
Gesamtzuckergehalt, 
gerechnet als Invert-
zucker, von welliger 
als 5 Gewichtsprozent U: 12,0% + 33,00 

1806 10 B mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
5 oder mehr, jedoch 
weniger als 75 Ge-
wichtsprozent ............. U: 12,0% + 769,00 

1806 10 C mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
75 Gewichtsprozent 
oder mehr ................... U: 12,0% + 1043,00 

1806 20 andere Zubereitungen, 
in Form von Blöcken, 
Tafeln, Rippen oder 
Riegeln, mit emem 
Gewicht von mehr als 
2 kg, sowie als Flüssig-
keit, Paste, Pulver, 
Granulat oder in ähn-
lichen Formen, in Be-
hältnissen oder unmit-
telbaren Umschließun-
gen" mit einem Inhalt 
von mehr als 2 kg: 

1806 20 A Schokolade: 
1806 20 Al Milchschokolade : ....... U: 12,0% + 1856,00 
1806 20 A2 andere Schokolade .... U: 12,0% + 549,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

, Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

10,2% + 28,10 1995-2000 

10,2% + 653,70 1995-2000, 

10,2% + 886,60 1995-2000 

, 

. 

, ' 

~ '. ,', . 

10,2% + .1577,60 1995,-2000 
10,2% + 466,70 1995-2000 

Besondere ; Ursrünf.liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

' Andere 
Abgaben 

, und 
,Belastun-

gen 

...... 

'" ~ 
'" 0-
n> ... 
C:l 
~ .. 
f.) 

~ ::s 

V> 
'-D 
'-D 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1806 20. B andere: 
1806 20 BI von Waren der Num-

mern 0401 bis 0404 
oder aus Topfen der 
Unternummer 
0406 10 ....................... U: 12,0% + 4509,00 

1806 20 B2 sonstige ....................... U: 12,0% + 1223,00 
1806 30 andere, In Blöcken, 

Tafeln, Rippen oder 
Riegeln: 

1806 31 gefüllt: 
1806 31 A Schokolade: 
1806 31 Al Milchschokolade ........ U: 12,0% + 1544,00 
1806 31 A2 andere Schokolade .... U: 12,0% + 683,00 
1806 31 B andere ......................... U: 12,0% + 1305,00 
1806 32 nicht gefüllt: 
1806 32 A Schokolade: 
1806 32 Al Milchschokolade ........ U: 12,0% + 1856,00 
1806 32 A2 andere Schokolade .... U: 12,0% + 549,00 
1806 32 B andere ......................... U: 12,0% + 1223,00 
1806 90 andere: 
1806 90 A Schokolade: 
1806 90 Al Milchschokolade ........ U: 12,0% + 1856,00 
1806 90 A2 andere Schokolade .... U: 12,0% + 549,00 
1806 90 B andere: 
1806 90 BI von Waren der NUm-. 

mern 0401 bis 0404 
oder aus Topfen der 
Unternummer 
0406 10 ....................... U: 12,0% + 4509,00 

1806 90 B2 sonstige ....................... U: 12,0% + 1223,00 

. 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

10,2% + 3832,70 1995-2000 
10,2% + 1039,60 1995-2000 

10,2% + 1312,40 1995-2000 
10,2% + 580,60 1995-2000 
10,2% + 1109,30 1995-2000 

10,2% + 1577,60 1995-2000 
10,2% + 466,70 1995-2000 
10,2% + 1039,60 1995-2000 

10,2% + 1577,60 1995-2000 
10,2% + 466,70 1995-2000 

10,2% + 3832,70 1995-2000 
10,2% + 1039,60 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j:o. 
o 
o 
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a
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('l) .... 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

1901 

1901 10 
) 

1901 10 A 

Warenbezeichnung 

Malzextrakt; Nah
rungsmittelzubereitun
gen von Mehl, Grieß, 
Stärke oder Malzex
trakt, die kein Kakao
pulver oder weniger 
als 50 Gewichtspro
zent Kakaopulver ent
halten, anderweitig 
weder genannt noch' 
inbegriffen; Nahrungs
mittelzubereitungen 
von Waren der Num
mern '0401 bis 0404, 
die kein Kakaopulver 
oder weniger als 
10 Gewichtsproz'ent 
Kakaopulver enthal
ten, anderweitig we
der genannt noch in
begriffen: , 

,Zubereitungen für die 
Ernährung für Kinder, 
in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf: 
von Mehl, Grieß, Stär
ke oder Malzextrakt, 
die kein Kakaopulver 
oder weniger als 
50 Gewichtsprozent 
Kakaopulver enthal-
ten: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-
. oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 

von/bis 

Kapitel 19: 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-er-
01>
er-
p.. 
(1) ... 
bJ 
(1) 

~ 
crq 

(1) 

::l 

01>
o 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1901 10 Al von ,Malzextrakt, mit, 
; 'einem Gesamtgehalt 

• an reduzierenden Zuk-
kern, gerechnet als 
Maltose, von 30 oder 
mehr Gewichtspro-
zent .: ........................... U: 10,0% + 926,00 

1901 10A2 sonstige (Anlage 2) .... U: 10,0% + s. Anlage 3 
1901 lOB von Waren der Num-

mern 0401 bis 0404 ' , 

(Anlage 1) ........ : .......... U: 13,0% + s. Anlage 3 
1901 20 Mischungen und Tei-

ge, zUr Herstellung 
von Backwaren der 
Nummer 1905: 

1901 20 A von Mehl, Grieß, Stär-
ke odei Ma:lzextrakt, 
die keiri Kakaopulver 
oder wemger als 
50 Gewichtsprozent 
Kakaopulver enthalten 

, ·(Anlage'2) ......... : .......... U: 10,0% + s, Anlage 3 
1901 20 B von W'aren der Num-

mern 0401 bis 0404 
(Anlage 1) .............. : .... U: 13,0% + s. Anlage 3 

1901 90 andere: 
1901 90 A Malzextrakt ................ U: 8,0% + 686,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

; 

! 

6,4% + 592,60 1995-2000 
8,5% + s, Anlage 3 1995-2000 

11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 

: 

8,5% + s. Anlage 3 1995-2000 

11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 

5,1% + 439,00 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche. 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte " 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 
. 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
o 
t-> 

..... 
a
~ a-
0-
o ... 
ttI 
o 
~ 
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1901 90 B andere: 
1901 90 BI von Mehl, Grieß, Stär-

ke oder Malzextrakt, 
die kein ,Kakaopulver 
oder weniger als 

" 50 Gewichtsprozent' 
Kakaopulver enthal-
ten: 

1901 90 B1a von Malzextrakt, mit 
emem Gesamtgehalt 
an reduzierenden Zuk-
kern, gerechnet als 
Maltose, von 30 oder 
mehr Gewichtspro-
zent ............................. U: 10,0% + 926,00 

1901 90 B1b von Getreidemehl oder 
, -grieß, Kartoffeln oder 

Kartoffelerzeugnisse 
enthaltend ................... U: 10,0% + 1438,00 

1901 90 B1c andere (Anlage 2) .. : ... U: 10,0% + s. Anlage 3 
1'901 90 In von Waren der Num-

IIiern 0401 bis 0404 
(Anlage 1) ................... U: 13,0% + s. Anlage 3 

1902 ' Teigwaren, auch ge-
kocht oder gefüllt 

~ (mit Fleisch oder an-
deren Stoffen) oder in 
anderer Weise zube-

'. reitet, wie zB Spaghet-
ti, Makkaroni, Nu-
deln, Lasagne, Gnoc-
chi, Ravioli und Can-
neloni; Couscous, 
auch zubereitet: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

8,5% + 787,10 1995-2000 

8,5% + 1222,30 1995-2000 
8,5% + s. Anlage? 1995-2000 

11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 

" 

... 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

' Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, , 

-a-
~ 
a-
Cl
(\) 
>; 

t;d 
(\) 

~ 
~ 
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~ 
o 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1902 10 ungekochte Teigwa-
ren, weder gefüllt 
noch in anderer Wei-
se zubereitet: 

1902 11 Eier enthaltend ........... U: 5,0% + 1038,00 
1902 19 sonstige ....................... U: 5,0% + 1038,00 
1902 20 gefüllte Teigwaren, 

auch gekocht oder in 
. 

anderer Weise zube-
reitet: 

1902 20 A mehr" als 20 Ge-
wichtsprozent Wurst, 
Fleisch, Innereien 
oder anderen Schlacht-
anfall, Fisch, Krebstie-
re oder andere wirbel-
lose Wassertiere ent-
haltend: 

1902 20 Al mehr als 20 Ge-
wichtsprozent Wurst, 
Fleisch, Innereien 
oder anderen Schlacht-
anfall, Blut oder lr-
gendeiner Mischung 
von diesen Waren von 
Tieren des Kapitels 1 
enthaltend ................... U: 4797,00 

1902 20 A2 Fisch ............................ B: 480,00 
1902 20 A3 sonstige ....................... B: 20,0% 
1902 20 B andere ......................... U: 13,0% + 721,00 
1902 30 andere Teigwaren ...... U: 13,0% + 1038,00 
1902 40 Couscous .................... U: 5,0% + 1038,00 

- Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

4,3% + 882,30 1995-2000 
4,3% + 882,30 1995-2000 

2398,50 1995-2000 
240,00 1995-2000 

10,0% . 1995-2000 
11,1% + 612,90 1995-2000 
11,1% + 882,30 1995-2000 
2,5% + 519,00 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..j:>. 
o 
..j:>. 

-a-. 
..j:>. 

'" 0-
." ..., 
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~. 
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." 
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Tarif 
Nr./UNr. . Warenbezeichnung 

1903 00 Tapioka und Tapioka-
Ersatzstoffe aus Stärke 
zubereitet, In Form 
von Flocken, Grau-
pen, Perlen u.dgl. ..... 

1904 N ahrungsmittelzube-
reitungen, hergestellt 
durch Aufblähen oder 
Rösten von Getreide 
oder Getreideerzeug-
nissen (zB. Corn Fla-
kes); Getreidekörner, 
ausgenommen Mais, 
vorgekocht oder In 

anderer Weise zube-
reitet: 

1904 10 N ahrungsmittelzube-
reitungen, hergestellt 
durch Aufblähen oder 
Rösten von Getreide 
oder Getreideerzeug-
mssen: 

1904 10 A von Mais ., .................. 
1904 10 B andere ......................... 
1904 90 andere: 
1904 90 A von Waren der Num-

, mern 0401 bis 0404 
oder aus Topfen der 
Unternummer 
0406 10 ....................... 

1904 90 B andere ......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 20,0% + 1203,00 11,6% + 697,70 

. 
, 

. 
U: 8,0% + 1265,00 6,8% + 1075,30 
U: 8,0% + 1547,00 6,8% + 1315,00 

U: 13,0% + ·1112,00 8,3% + 711,70 
U: 13,0% + 1030,00 8,3% + 659,20 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver· andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

....... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1905 Brot, Konditorwaren, 
Feinbackwaren und 
andere Backwaren, .' 
auch kakaohaltig; Ho-
stien,. leere Oblaten-
kapseln, wie sie für 
Arzneiwaren verwen-
det werden, Siegel-
oblaten, getrockneter 
Mehl- oder Stärke-
mehlteig m Blättern 
und ähnliche. Erzeug-

, 

nIsse: 
1905 10 Knäckebrot ................. U: 11,0% + 651,00 
1905 20 Lebkuchen (Pfeffer-

kuch(!n) u. dgl. ........... U: 13,0% + 963,00 
1905 30 Kekse und ähnliche 

haltbare Backwaren, 
mit Zusatz von Zuk-
ker oder anderen Sü-
ßungsmitteln; Waffeln: 

1905 30 A Waffeln ....................... U: 13,0% + 1097,00 
1905 30 B andere: 
1905 30 BI Biskotten (auch in an-

derer als Löffelform). U: 13,0% + 1334,00 
1905 30 B2 sonstige: 
1905 30 B2a mit Zusatz von Butter U: 13,0% + 1912,00 
1905 30 B2b andere ......................... U: 13,0% + 810,00 
1905 40 Zwieback, geröstetes 

Brot und ähnliche ge-
röstete Erzeugnisse .... U: 11,0% + 10Ö9,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

",'. 

'" 

,., . 

5,5% + 325,50 1995-2000 

8,3% + 616,30 1995-2000 

11,1% + 932,50 1995-2000 

11,1% + 1133,90 1995-2000 

11,1% + 1625,20 1995-2000 
11,1% + 688,50 1995-2000 

9,~% + 857,70 1995-'2000 

'0. 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

" 
. !.' 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
. BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>.. 
o 
a-. 

.-
a-. 
.j>.. 
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0-
~ 
1:;1; 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

1905 90 andere: 
1905 90 A Hostien, leere Obla-

tenkapseln, wie sie für 
Arzneiwaren verwen-
det werden, Siegel-
oblaten, getrockneter 
Mehl- oder Stärke-
mehlteig m Blättern 
und ähnliche Erzeug-
nisse ............................ U: 12,0% + 1220,00 

1905 90 B Windbäckerei und 
ähnliche Schaumback-
waren .......................... U; 12,0% + 1043,00 

1905 90 C Salz- und Laugenge-
bäck ............................ U: 12,0% + 1064,00 

1905 90 D Backwaren aus Plun-
derteig ......................... U; 12,0% + 494,00 

1905 90 E Pizza ........................... U; 12,0% + 1233,00 
1905 90 F Brot, als Toastbrot 

aufgemacht; 
1905 90 F1 mit einem Gehalt an 

Milchfett von 1 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr ............................ U; 12,0% + 1277,00 

1905 90 F2 sonstiges ....................... U; 12,0% + 685,00 
1905 90 G andere .......................... U: 12,0% + 937,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

.. 

10,2% + 1037,00 1995-2000 

10,2% + 886,60 1995-2000 

10,2% + 904,40 1995-2000 

10,2% + 419,90 1995: .. -2000 
10,2% + 1048,10 1995-2000 

10,2% + 1085,50 1995-2000 
10,2% + 582,30 1995-2000 
10,2% + 796,50 1995-2000 

.. ' 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
~ 
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Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere Urshrüngliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte . Belastun-
gen 

- --_1---

Kapitel 20: 
Bemerkungen: 
1. 200960 A: Das Verhältnis von Saft zu Dicksaft ist 1 : 3. 
2. 200970 A: Das Verhältnis von Saft zu Dicksaft ist 1 : 3,5. 
3. Für die Unternummern 2008 70 Bla, 2008 92 Bla, 2009 20 A und 2009 90 A4bl ist der bedingungsweise gebundene ZoIIsatz der AusgangszoIIsatz. 
4. Bei den Unternummern 2009 50 B, 2009 60 B, 2009 90 B2 und 2009 90 B6 erhöht sich der MindestzoIIsatz bei einem ZoIIwert unter 700 S je 100 kg um die 

Differenz zwischen 700 S und dem tatsächlichen ZoIIwert von 100 kg. 
5. Bei den Unternummern 2009 80 C2 und 2009 90 B5 erhöht sich der MindestzoIIsatz bei einem ZoIIwert unter 820 S je 100 kg um die Differenz zwischen 820 S 

und dem tatsächlichen ZoIIwert von 100 kg. 

2001 

2001 10 
2001 10 A 

2001 10 B 
2001 20 
2001 20 A 

2001 20 B 
2001 90 
2001 90 A 

Gemüse, Früchte und 
andere genießbare 
PfIanzenteile, mit Es
sig oder Essigsäure 
zubereitet oder halt
bar gemacht: 
Gurken: 
in luftdicht verschlos
senen Umschließungen 
mit einem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... 1 U: 
anders ......................... U: 
Speisezwiebeln : 
in luftdicht verschlos
senen Umschließungen 
mit einem Gewicht 
von 15 kg oder weni
ger 
anders 
andere: 
Trüffeln 

U: 
U: 

B: 22,0% 

.240,00 
170,00 

240,00 
170,00 

2,2% 

204,00 
144,50 

204,00 
144,50 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

.f>' 
o 
00 

-a-
-I>
a-
0-g 
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~ 
" 
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, 

Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2001 90 B Pilze: 
2001 90 BI in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 240,00 

2001 90 B2 sonstige ....................... U: 170,00 
2001 90 C Fruchte der Gattung 

Capsicum: 
2001 90 Cl ganze Fruchte ............ U: frei 
2001 90 C2 sonstige ....................... U: 22,5% 
2001 90 D Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% 
2001 90 E Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata) .......... U: 13,0% + 352,00 
2001 90 F andere: 
2001 90 Fl in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mlt emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger: 

2001 90 Fla Kapern ........................ B: 105,00 
2001 90 Flb Mango Chutney ......... U: 210,00 
2001 90 Flc andere: 
2001 90 Flel Palmherzen ................. U: 210,00 
2001 90 Flc2 sonstige: 
2001 90 Flc2a Oliven ......................... U: 210,00 
2001 90 Flc2b andere ......................... U: 210,00 
2001 90 F2 sonstige: 
2001 90 F2a Kapern ........ , ............... B: 105,00 
2001 90 F2b Mango Chutney ......... U: 120,00 
2001 90 F2c Oliven ......................... U: 120,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

204,00 1995-2000 
144,50 1995-2000 

frei 1995-2000 
11,3% 1995-2000 

6,0% 1995-2000 

11,1% + 299,20 1995-2000 

10,50 1995-2000 
21,00 1995-2000 

105,00 1995-2000 

100,80 1995-2000 
168,00 1995-2000 

10,50 1995~2000 

12,00 1995-2000 
60,00 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
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o
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

2001 90 F2d Tomatenkonserven, 
ohne Zusatz von Ge-
würzen, Senf oder 
Zucker, m Fässern 
oder Fäßchen ............. 

2001 90 F2e Fruchte der Num-
mern 0801 und 0803 
sowie der Unternum-
mern 0804 10, 
0804 30, 0804 40 und 
0804 SO, ohne Zucker-
zusatz .......................... 

2001 90 F2f andere: 
2001 90 F2f1 Palmherzen ..... , ........... 
2001 90 F2f2 sonstige: 
2001 90 F2f2a Gemüsekonserven m 

Kübeln (Mastelli) ....... 
2001 90 F2f2b andere ......................... 
2002 Tomaten, ohne Essig 

oder Essigsäure zube-
reitet oder haltbar ge-
macht: 

2002 10 Tomaten, ganz oder in 
Stücken: 

2002 10 A in luftdicht verschlos-
senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... 

2002 10 B andere: 
2002 10 BI Tomatenkonserven, 

bloß gekocht, in Fäs-
sern oder Fäßchen ..... 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 70,00 frei 1995-2000 

B: 85,00 frei 1995-2000 

U: 120,00 60,00 1995-2000 

B: 350,00 175,00 1995-2000 
U: 120,00 102,00 1995-2000 

B: 300,00 192,00 1995-2000 

B: 70,00 51,10 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. -o 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2002 10 B2 sonstige ....................... 
2002 90 andere: 
2002 90 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger: 

2002 90 Al Tomatenpulpe und 
Tomatenmark: 

2002 90 Ala mit emem Gewicht 
\ von mehr als 5 kg ..... 

2002 90 Alb anders ......................... 
2002 90 A2 sonstige ....................... 
2002 90 B andere: 
2002 90 BI Tomatenpulpe und 

Tomatenmark, in luft-
dicht verschlossenen 
Umschließungen ......... 

2002 90 B2 Tomatenkonserven, 
bloß gekocht, in Fäs-
sern oder Fäßchen ..... 

2002 90 B3 sonstige ....................... 
2003 Pilze und Trüffeln, 

ohne Essig oder Essig-
säure zubereitet oder 
haltbar gemacht:' 

2003 10 Pilze: 
2003 10 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mlt emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg taum 
von/bis 

U: 80,00 51,20 1995-2000 

B: 300,00 192,00 1995-2000 
B: 300,00 192,00 1995-2000 
B: 300,00 192,00 1995-2000 

U: 80,00 51,20 1995-2000 

B: 70,00 44,80 1995-2000 
U: 80,00 51,20 1995-2000 

, 

Besondere U rSKrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-'" .j>. 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2003 10 Al Champignons (Agari-
. cus campestris, Agari-
cus bisporus) .............. B: 370,00 

2003 10 A2 sonstige ................... ; ..... B: 370,00 
2003 10 B andere: 
2003 10 BI Champignons (Agari-

cus campestris, Agari-
cus bisporus) .............. U: 150,00 

2003 10 B2 andere .......................... U: 150,00 
2003 20 Trüffeln ...................... B: 20,0% 
2004 Anderes Gemüse, ohne 

Essig oder Essigsäure 
zubereitet oder haltbar 
gemacht, gefroren: 

2004 10 Kartoffeln: 
2004 10 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ................................. B: 10,0% + U: 2925,00 

2004 lOB andere ......................... U: 20,0% + 2925,00 
2004 90 anderes Gemüse und 

Gemüsemischungen : 
2004 90 A Gemüsemischungen 

von Kartoffeln: 
2004 90 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... 'B: 10,0% + U: 539,00 

2004 90 A2 sonstige ........... ~ ........... U: 20,0% + 539,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

314,50 1995-2000 
185,00 1995-2000 

127,50 1995-2000 
75,00 1995-2000 

2,0% 1995-2000 

8,5% + 2486,30 1995-2000 
17,0% + 2486,30 1995-2000 

8,5% + 458,20 1995-2000 
17,0% + 458,20 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, 

.j>. ..... 
N 

..... 
'" .j>. 

'" 0-o 

'""' b:l 
~. 

{ 
ö 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2004 90 B andere: 
2004 90 BI Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata): 
2004 90 Bla Gemüsemischungen 

von Zuckermais (Zea 
mays var. saccharata) U: 32,q% min 300,00 

2004,90 Blb andere .......................... U: 13,0% + 352,00 
2004 90 B2 Früch~e der Gattung 

Capsicum .................... B: 370,00 
2004 90 B3 Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% 
2004 90 B4 Oliven ......................... B: 140,00 
2004 90 B5 Kapern ........................ B: 105,00 
2004 90 B6 Spargel: 
2004 90 B6a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit einem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 22,0% 

2004 90 B6b anders ......................... U: 150,00 
2004 90 B7 Spinat: 
2004 90 B7a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 20,0% min 700,00 

2004 90 B7b anders ......................... U: 150,00 
2004 90 B8 Bohnen, Erbsen und 

Karotten, sowie Ge-
müsemischungen, die 
mindestens eines . die-
ser Gemüse enthalten: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

20,5% min 192,00 1995-2000 
8,3% + 225,30 1995-2000 

185,00 1995-2000 

7,5% 1995-2000 
70,00 1995-2000: 
10,50 1995-2000. 

18,7% 1995-2000 
96,00 1995-2000 

~ 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

Besondere U rShrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-. 
~ 
a-. 

~ ... 
td 
(!. 
Pl 
~ 
::s 

~ -!.#) 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

2004 90 B8a in luftdicht verschlos-
senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 20,0% min 700,00 

2004 90 B8b anders ......................... U: 150,00 
2004 90 B9 Artischocken: 
2004 90 B9a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger .. : ............................ B: 370,00 

2004 90 B9b anders ......................... U: 150,00 
2004 90 BIO Sauerkraut: 
2004 90 B10a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 370,00 

2004 90 B10b anders ......................... U: 95,00 
2004 90 B11 sonstige: 
2004 90 Blla in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 370,00 

2004 90 Bllb ander:s ......................... U: 150,00 
2005 Anderes Gemüse, ohne 

Essig oder Essigsäure 
zubereitet oder haltbar 
gemacht, nicht gefro-
ren: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Schutz-WerteS oder in Schilling für 100 kg raum klausel von/bis 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

185,00 1995-2000 
75,00 1995-2000 

314,50 1995-2000 
80,80 1995-2000 

314,50 1995-2000 
127,50 1995-2000 

,. 

Andere 
Ursrüntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

; 

-I>---I>-

-'" .-1>-

'" 0-o ..., 
td 
o 
~ 

aq 
o 
::l 
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Durchfüh- Andere 

Tarif Ausgang~zollsa~z. in % des Wertes 1 Gebunden~r Zoll~a.tz in .. % des 1 rungszeit- Besondere -Urshrün~liche Abgaben 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder In Schilling für 100 kg Wertes oder In Schilling fur 100 kg Schutz- Ver and ungs- und raum klausel rechte Belastun-von/bis gen 

2005 10 I homogenisiertes Ge-
müse: 

2005 10 A 1 Kartoffeln ................... I B: 10,0% + U: 808,00 8,5% + 686,80 11995-20001 BSK 
2005 10 B Bohnen, Erbsen oder 

Karotten enthaltend; 
Spinat .......................... I U: 20,0% min 700,00 

I 
17,0% min 595,00 11995-2000 

2005 10 C I ~a~~~f~i~·:···················· B: 
370,00 236,80 1995-2000 

2005 20 
2005 20 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit eIDern Gewicht -von 15 kg oder weni-

a-. 
.j>.-

B: 10,0% + U: 2925,00 8,5% + 2486,30 1995-2000 BSK 
a-. 

ger ............................... p... 

2005 20 B I ;:~:;~~~~; ................... U: 20,0% + 2925,00 17,0% + 2486,30 1995-2000 BSK (1) ... 
2005 30 IX! 

(1) 

2005 30 A in luftdicht verschlos- r;;-
senen Umschließungen 

C1Q 
(1) 

mit Gewicht '" eIDern 
von 15 kg oder weni-

I Et:~;~~:,~ti_1 ~. 
370,00 314,50 11995-2000 

2005 30 B 95,00 80,80 1995-2000 
2005 40 

. 2005 40 A 
vum): 

1 iri luftdicht· verschlos-
senen Umschließungen 
mit eIDern Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... I U: 20,0% min 700,00 

I 
17,0% min 595,00 11995-2000 

2005 40 B 
1 ~~te::n ···(Vi·~~·~····~~~·.: U: 

150,00 96,00 1995-2000 
2005 50 

Phaseolus spp.): 

I 
.j>.--U1 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung . oder in Schilling für 100 kg 

2005 51 Bohnen, ausgelöst: 
20Q5 51 A in luftdicht· verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
'von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 20,0% min 700,00 

2005 51 B anders · ..................... c ... U: 150,00 
2005 59 sonstige: 
2005 59 A in luftdicht verschlos-

senen l!mschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ................................ U: 20,0% min 700,00 

2005 59 B andere ......................... U: 150,00 
2005 60 Spargel: 
2005 60 A in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
'ger ................................ B: 22,0% 

2005 60 B anders ......................... U: 150,00 
2005 70 Oliven ......................... B: 140,00 
2005 80 . Zuckermais (Zea mays 

var .. saccharata) .......... U: 13,0% + 352,00 
2005 90 anderes Gemüse und 

Gem\isemischungen: 
2005 90 A anderes ,Gemüse: 
2005 90 Al Früchte der Gattung 

Capsicum .................... B: 370,00 
2005 90 A2 Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% 
2005 90 A3 Kapern ........................ B: 105,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

17,0% mlD. 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

18,7% 1995-2000 
96,00 1995-2000 
70,00 1995-2000 

11,1% + 299,20 1995-2000 

, 

314,50 1995-2000 

7,5% 1995-"-2000 
10,50' 1995-2000 

. Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-I>-...... 

'" 

...... 

'" -I>-

'" 0-
('D ..., 
tx1 
('D 

f 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2005 90 A4 Karotten: 
2005 90 A4a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 20,0% min 700,00 

2005 90 A4b anders ......................... U: 150,00 
2005 90 A5 Artischocken: 
2005 90 A5a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 370,00 

2005 90 A5b anders ......................... U: 150,00 
2005 90 A6 sonstige: 
2005 90 A6a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 370,00 

2005 90 A6b anders ......................... U: 150,00 
2005 90 B Gemüsemischungen : 
2005 90 BI Zuckermais (Zea mays 

var. saccharata) .......... U: 32,0% min 300,00 
2005 90 B2 Früchte der Gattung 

Capsicum .................... B: 370,00 
2005 90 B3 Früchte der Gattung 

Pimenta ....................... B: 15,0% . 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit~ 

Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg. raum Schutz-

von/bis klausel 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

37,00 1995-2000 
15,00 1995-2000 

314,50 1995-2000 
96,00 1995-2000 

27,2% min 255,00 1995-2000 

236,80 1995-2000 
! 

7,5% 1995-2000 

Urshrüngliche 
Ver andlungs-

rechte 

, 

, 

• 

! 

, 

I 

i 

I 

.. 
I 

: 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, 

-a--
~ .a--

c.. 
,('0 
.'::1 

td 
~. 

cf 
:;l 

.j>. -:--.J 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2005 90 B4 Kartoffeln: 
2005 90 B4a in. luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mIt emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 10,0% + U: 1616,00 

2005 90 B4b anders ......................... U: 13,0% + 1616,00 
2005 90 B5 Oliven ......................... B: 140,00 
2005 90 B6 Kapern ........................ B: 105,00 
2005 90 B7 Spargel: 
2005 90 B7a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... B: 22,0% 

2005 90 B7b anders ......................... U: 150,00 
2005 90 B8 Bohnen, Erbsen .oder 

Karotten enthaltend: 
2005 90 B8a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ................... : ........... U: 20,0% min 700,00 

2005 90 B8b anders ..................... : ... U: 150,00 
2005 90 B9 Spinat: 
2005 90 B9a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 20,0% min 700,00 

2005 90 B9b anders ......................... U: 150,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

8,5% + 1373,60 1995-2000 
11,1% + 1373,60 1995-2000 

70,00 1995-2000 
10,50 1995-2000 

18,70 1995-2000 
96,00 1995-2000 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

17,0% min 595,00 1995-2000 
96,00 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

. Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. ..... 
<Xl 

..... 
'" .j>. 

'" 0... 
('I) .... 
td 
~. 
j;;" 

~ ::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2005 90 BIO sonstige: 
2005 90 BI0a in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... 

2005 90 B10b anders ......................... 
2006 00 Früchte, Fruchtschalen 

und andere Pflanzen-
. teile, mit Zucker halt-
bar gemacht (durch-
tränkt, glaciert oder 
kandiert) ..................... 

2007 Konfitüren, Fruchtge-
lees, Marmeladen, 
Fruchtmus und Frucht-
pasten, durch Kochen 
hergestellt, auch mIt 
Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßungsmitteln: 

2007 10 homogenisierte Zube-
reitungen: 

2007 10 A mit Zusatz von Zuk-
ker ............................... 

2007 10 B sonstige ....................... 
2007 90 andere: 
2007 91 von Zitrusfrüchten: 
2007 91 A Konfitüren, Fruchtge-

lees und Marmeladen: 
2007 91 Al mit Zusatz von Zuk-

ker ............................... 
2007 91 A2 sonstige ....................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 370,00 314,50 
U: 150,00 127,50 

U: 10,0% + 818,00 6,4% + 523,50 

{) 

U: 20,0% + 549,00 17,0% + 466,70 
B:30,0% 25,5% 

0 

U: 20,0% + 714,00 17,0% + 606,90 
B: 30,0% 25,5% 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Urshrüngliche 

raum Schutz- Ver andlungs-

von/bis klausel rechte 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

Andere. 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-Cl' 
~ 
Cl' 

0-
(1) .., 
td 
(1) 

.~ 
('> 

::s 

~ 
>-' 
'-!:i 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNI'. Warenbezeichnung oder in Schilling fijr. 100 kg 

2007 91 B andere ......................... B: 700,00 
2007 99 sonstige: 0 

'2007 99 A PfIaumenmus: 
2007 99 Al mit Zusatz von Zuk-

ker .......... : .................... B: 35,0% 
2007 99 A2 sonstiges ...................... B: 32,0% 
2007 99 B Konfitüren, Fruchtge-

lees und Marmeladen: 
2007 99 BI mit Zusatz von Zuk-

ker ............................... U: 20,0% + 714,00 
2007 99 B2 sonstige ........................ B: 30,0% 
2007 99 C andere ......................... ·B: 700,00 
2008 Fruchte und andere 

genießbare . PfIanzen-
teile, in anderer Weise . 
zubereitet oder haltbar 
gemacht, auch mit Zu- . 
satz von Zucker oder 
anderen Süßungsmit-
teln . oder von Alko-
hol, anderweitig weder 
genannt noch inbegrif-
fen: 

2008 10 Schalenfruchte, Erd-
nüsse und andere Sa-
men oder Saaten, auch 
untereinander ge-
mischt:· .. 

2008 11 Erdnüsse: 
2008 11 A Erdnußbutter .............. U: 32,0% min 300,00 
2008 11.B andere ......................... U: 12,0% + 400,00 
2008 19 sonstige,' einschließlich 

Mischungen: 

Durchfüh-
. Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

595,00 1995-2000 

29,8% 1995-2000 
27,2% . 1995-2000 

17,0% + 606,90 1995-2000 
25,5% 1995-2000 

448,00 1995~2000 

12,8% min 120,00 1995-2000 
6,0% + .200,00 1995~2000 

,. 

.. 

Besondere Ursl:rüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

.. 

Andere 
Abgaben 
. und 
Belastun-

gen 

~ 
N 
o 

-a--
~ 
a--
0.. 
n> .., 
i;Xj 
!:]. 

~ 
~ 
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Durchfüh- Andere 

Tarif Ausgang~zollsa~z. in % des Wertes I Gebunden~r Zoll~~tz in % des I rungszeit- Besondere Urshrün~liche Abgaben 
" Warenbezeichnung Schutz- Ver and ungs- und 
Nr./UNr. oder In Schllhng für 100 kg Wertes oder In Schllhng für 100 kg raum 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

2008 19 A 1 Kokosnüsse, Paranüsse 
und Acajounüsse ........ I B: 8,0% + 280,00 4,0% + 140,00 11995-2000 

2008 19 B I Kastaniencreme In 

luftdicht verschlosse-
nen Umschließungen. I B: 25,0% 12,5% 11995-2000 

2008 19 C andere """""""""""'" U: 12,0% + 400,00 6,0% + 200,00 1995-2000 
2008 20 Ananas: 
2008 20 A Pulpe und Mark: 
2008 20 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit einem Gewicht -von 15 kg oder weni-

0-
.j>. 

ger ............................... B: 23,0% max 350,00 11,5% max 175,00 1995-2000 
0-

p.. 

2008 20 A2 1 sonstige: 
('1) 

"' 
2008 20 A2a in luftdicht verschlos- t:xl 

senen Umschließun-
~. r;;-

gen .............................. B: 350,00 175;00 1995-2000 (J'Q 
('1) 

2008 20 A2b anders ......................... U: 10,0% 5,0% 1995-'-2000 
;:l 

2008 20 B andere: 
2008 20 :61 in luftdicht. verschlos-

senen Umschließun-
gen .. :.:: ........................ I B: 25,0% 16,0% \1995-2000 

2008 20 B2 sonstige ....................... U: 12,0% + 400,00 6,0% + 200,00 1995-2000 
2008 30 Zitrusfrüchte: 
2008 30 A Pulpe und Mark: 
2008 30 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit einem Gewicht 
von 15 kg oder. weni-
ger: 

2008 30 Ala I von Grapefruit ........... I B: 350,00 175,00 'r99S-2000 
2008 30 Alb andere ......................... U: 25,0% 16,0% 1995-2000 

.j>. 
N 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2008 30 A2 sonstige: 
2008 30 A2a von Grapefruit, in luft-

dicht verschlossenen 
Umschließungen ......... B: 350,00 

2008 30 A2b andere ......................... U: 10,0% 
2008 30 B andere: 
2008 30 B1 Grapefruit, in luftdicht 

verschlossenen Um-
schließungen ............... B: 25,0% 

2008 30 B2 sonstige ....................... U: 12,0% + 400,00 
2008 40 Birnen: I 

2008 40 A Pulpe und Mark: 
2008 40 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 25,0% 

2008 40 A2 sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 40 B andere ......... : ............... U: 12,0% + 400,00 
2008 50 Marillen: 
2008 50 A Pulpe und Mark: 
2008 50 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 25,0% 

2008 50 A2 sonstige ..................... .'. U: 10,0% 
2008 50 B andere ......................... U: 12,0% + 400,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

175,00 1995-2000 
5,0% 1995-2000 

16,0% 1995-2000 
7,7% + 256,00 1995-2000 

16,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 
6,0% + 200,00 1995-2000 

16,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 
7,7% + 256,00 1995-2000 

Besondere Ursrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>.. 
N 
N 

-0'-
.j>.. 
0'-

0-
(1) .., 
td 
(1) 

f 
::s 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2008 60 Kirschen (einschließ-
lich Weichseln) : 

2008 60 A Pulpe und Mark: 
2008 60 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger .... ~ .......................... U: 25,0% 

2008 60 A2 sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 60 B andere ......................... U: 12,0% + 400,00 
2008 70 Pfirsiche: 
1008 70 A Pulpe und Mark: 
2008 70 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 25,0% 

2008 70 A2 sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 70 B andere: 
2008 70 BI in luftdicht verschlos-

senen Umschließun-
gen: 

2008 70 B1a in Umschließungen aus 
Eisen- oder Stahlblech, 
mit einem Gesamtzuk-
kergehalt von 25 Ge-
wichtsprozent oder 
weniger, gerechnet als 
Invertzucker ............... B: 19,0% 

2008 70 Blb andere ......................... B: 32,0% 
2008 70 B2 'sonstige ....................... U: 12,0% + 400,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

• Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

16,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 
7,7%. + 256,00 1995-2000 

' , 

. 16,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

: 

12,2% 1995-2000 
20,5% 1995-2000 

6,0% + 200,00 1995-2000 ' 

Besondere Ursrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, 

: Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, 

i 

, , 

: 

-0"-
.j>.. 
0"-

0-
n ... 
t:O 
~. 
r;> 
~ 
::l 

.j>.. 
N ...., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2008 80 Erdbeeren: 
. 

2008 80 A Pulpe und Mark: 
2008 80 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 25,0% 

2008 80 A2 sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 80 B andere ......................... U: 12,0% + 400,00 
2008 90 andere, einschließlich 

Mischungen, ausge-
nommen die der Un-
ternummer 2008 19: 

2008 91 Palmherzen ................. U: 32,0% miQ. 300,00 
2008 92 Mischungen: 
2008 92 A Pulpe und Mark: 
2008 92 Al in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger ............................... U: 25,0% 

2008 92 A2 sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 92 B andere: 
2008 92 BI Früchte: 
2008 92 Bla in luftdicht verschlos-

senen Umschließun-
gen, die nicht weniger 
als vIer verschiedene 
Fruchtarten, ausge-
nommen Äpfel, enthal-
ten und bei welchen 
der Anteil von Birnen 
35 Gewichtsprozent. 
nicht' überschreitet ..... B: 7,0% + 175,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

12,5% 1995-2000 
5,0% 1995-2000 
6,0% + 200,00 1995-2000 

9,6% min 90,00 1995-2000 

I 

16,0% 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

4,5% + 112,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j:.. 
N 
.j:.. 

....... 
0' 
.j:.. 
0' 

0... 
("0 .... 
t:C 
~. 
~ 
~ 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2008 92 Blb andere ......... ; ............... U: 12,0% + 400,00 
2008 92 B2 andere . genießbare 

Pflanzen teile ............... U: 32,0% min 300,00 
2008 99 sonstige: 
2008 99 A Früchte: 
2008 99 Al Pulpe und Mark: 
2008 99 Ala in luftdicht verschlos-

senen Umschließungen 
mit emem Gewicht 
von 15 kg oder weni-
ger: 

2008 99 Alal von Früchten der 
Nummer 0803 sowie 
der Unternummern 
0804 10, 0804 40 und 
0804 50 ....................... B:' 23,0% 

2008 99 Ala2 sonstige ., ..................... U: 25,0% 
2008 99 Alb andere: 
2008 99 Albl von Guaven, in luft-

dicht verschlossenen 
Umschließungen ......... B: 350,00 

2008 99 Alb2 . sonstige ....................... U: 10,0% 
2008 99. A2 sonstige: 
2008 99 A2a Früchte der Num-

mer 0803 sowie der 
Unternummern 
0804 10, 0804 40 und 
0804 50: 

2008 99 A2al Guaven ........................ B: 25,0% 
2008 99 A2a2 sonstige ohne Zusat~ 

von Zucker ................. B: 8,0% + . 280,00 
2008 99 A2a3 sonstige ....................... U: 12,0% + 400,00 
2008 99 A2b andere ......................... U: 12,0% + 400,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

7,7% + 256,00 1995-2000 

25,0%min 234,00 1995-2000 

16,1% 1995-2000 
16,0% 1995-2000 

105,00 1995-2000 
6,4% 1995-2000 

16,0% 1995-2000 

5,1% + 179,20 1995-2000 
7,7% + 256,00 1995-2000 
7,7% + 256,00 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
0"
.j:>. 
0"-

Po .... 
tQ 
o 
~ 

O'Q 
o 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

2008 99B andere genießbare 
Pflanzen teile : 

2008 99 ·:131 Mais ............................ 
i00899B2 sonstige ........................ 
2009 '<'i' Fruchtsäfte (ein-

• " ~ 1 schließlich Trauben-.,>j' 

most) und Gemüse-
säfte, weder gegoren 
noch mit einem Zusatz 

,: von Alkohol, auch mit 
Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-

, . 
ßungsmitteln: 

200910 Orarigensaft: 
2009 11 gefroren: 
2009 11 A Dicksaft: 
2009 11 Al in unmittelbaren Um-. 
:"'1.', schließungen mit eI-

nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... 

200911A2 sonstige ....................... 
2009 11 B andere: 
2009 11 BI ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 11 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 20 I: 

200911 B1a1 Rohsaft ....................... 
2009 11 B1a2 : sonstige ..................... :. 
2009.11 Blb andere ......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg. 

U: 13,0% + 352,00 8,3% + 225,30 
U: 32,0% min 300,00 20,5% min 192,00 

B: 105,00 89,30 
B: 420,00 268,80 

B: 15.0,00 96,00 
B: 105,00 67,20 
U: 11,0% 7,0% , 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

; 

1995-2000 
1995-2000 

19.95-2000 
1995,-2000 
1995-2000 

.. 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

. 

, 

'. 

'.", 

.j>. 
N 
0' 

-!J' 
.j>. 
0' 

P.
o .... 
ec 
o 

! o 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

J 

2009 11 B2 mit Zusatz vom Zuk-
ker: 

2009 11 B2a mit einem Gesamtzuk-
kergehalt von 25 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 

. Invertzucker ............... U: 4,0% + 824,00 
2009 11 B2b andere ......................... U: 11,0% 
2009 19 sonstige: 
2009 19 A Dicksaft: 
2009 19 Al . in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 105,00 

2009 19 A2 sonstige ....................... B: 420,00 
2009 19 B andere: 
2009 19 BI ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 19 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 20 1: 

2009 19 Blal Rohsaft ....................... B: 150,00 
2009 19 B1a2 sonstige ....................... B: 105,00 
2009 19 13lb :andere ......................... U: 11,0% 
200919 B2: mit Zusatz vom Zuk-

ker: 
2009 19 B2a mit einem Gesamtzuk-

kergehalt von 25 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker ............... U: 4,0% + 824,00 

2009 19 B2b andere ......................... U: 11,0% 
, 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

3,4% + 700,40 1995-2000 
7,0% 1995-2000 

89,30 1995-2000 
268,80 1995-2000 

96,00 1995-2000 
89,30 1995-2000 

9,4% 1995-2000 

~ 

3,4% + 700,40 . 1995-2000 
9,4% 1995-2000 

Besondere Ur~rüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, 

BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
G"
.j>.. 
G"-

o.. 
g 
td 
n 

~ 
~ 
n 
::s 
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N 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2069 20 Grapefruitsaft : 
2009 20 A Dicksaft: 
2009 20 Al in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 105,00 

2009 20 A2 sonstige: 
2009 20 A2a gefroren ...................... B: 170,00 
2009 20 A2b anders ......................... B: 270,00 
2009 20 B andere: 
2009 20 BI ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 20 Bla Rohsaft in unmittelba-

ren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
weniger als 20 I ., ....... B: 150,00 

2009 20 Blb andere ......................... U: 8,0% 
2009 20 B2 mit Zusatz. von Zuk-

ker ............................... B: 270,00 
2009 30 Saft von anderen Zi-

trusfrüchten, ausge-
c nommen Mischungen: 

2009 30 A Saft von Früchten der 
Unternummern 
0805 20 und 0805 30: 

2009 30 Al Dicksaft: 
2009 30 Ala in unmittelbaren Um-

schließungen mit el-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 105,00 

2009 30 Alb andere ......................... B: 420,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

67,20 1995-2000 

108,80 1995-2000 
172,80 1995-2000 

96,00 1995-2000 
6,8% 1995-2000 

229,50 1995-2000 

, 

89,30 1995-2000 
357,00 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
N 
00 

-(7-. 
~ 
(7-.. 

0-
(1) .... 
C;j 
(1) 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 30 A2 sonstige: 
2009 30 A2a ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 30 A2a1 in Umschließungen mit 

einem Inhalt von we-
niger als 20 1, ausge-
nommen Zitronenroh-
saft: 

2009 30 A2a1a Rohsaft ....................... B: 150,00 
2009 30 A2a1b andere ......................... B: 105,00 
2009 30 A2a2 sonstige: 
2009 30 A2a2a Zitronenrohsaft in Fäs-

sern ............................. B: 42,00 
2009 30 A2a2b andere ......................... U: 11,0% 
2009 30 A2b mit Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 30 A2bl mit einem Gesamtzuk-

kergehalt von 25 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker ............... U: 4,0% + 824,00 

2009 30 A2b2 sonstige ....................... U: 11,0% 
2009 30 B andere: 
2009 30 Bl Dicksaft: 
2009 30 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit el-
nem Inhalt von 201 
oder mehr ................... B: . 105,00 

2009 30 B1b andere ......................... B: 270,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

96,00 1995-2000 
89,30 1995-2000 

21,00 1995-2000 
9,4% 1995-2000 

3,4% + 700,40 1995-2000 
9,4% 1995-2000 

67,20 1995-2000 
172,80 1995-2000 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

..... 
0""
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr, Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 30 B2 sonstige: 
2009 30 B2a ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 30'B2a1 Rohsaft, In unmittel-

baren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
weniger als 20 I ......... B: 150,00 

2009 30 B2a2 sonstige ....................... U: 8,0% 
2009 30 B2b mit Zusatz von Zuk-

ker ............................... U: 8,0% 
2009 40 Ananassaft : 
2009 40 A Dicksaft: 
2009 40 Al in Umschließungen mit 

einem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 80,00 

2009 40 A2 sonstige .............. ; .. : ..... B: 270,00 
2009 40 B andere: 
2009 10 BI ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 40 Bla Rohsaft, In unmittel-

baren Umschließungen .. 

mit einem Inhalt von 
weniger als 20 I ......... B: 120,00 

2009 40 B1b andere ......................... U: 8,0% 
2009 40 B2 mit Zusatz von Zuk-

ker ............................ : .. B: 270,00 
2009 SO Tomatensaft: 
2009 SO A Dicksaft: 
2009 SO Al in unmittelbaren Um-

schließungen mit el-

" 
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 105,00 

2009 SO A2 sonstige ........................ B: 420,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

, , 

I 

96,00 1995-2000 ; 
6,8% 1995-2000 

6,8% 1995-2000 

51,20 1995-2000 ' 
172,80 1995-2000 

76,80 1995_2000 
5,1% 1995-2000, 

216,00 1995-2000 

67,20 1995-2000 
268,80 1995-2000 

Besondere Ursrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, . 

, 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-l>

"" o 

...... 
0"
-l>-
0"-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 50 B andere ......................... B: 420,00 
2009 60 Traubensaft (ein-

schließlich Trauben-
most): 

2009 60 A Dicksaft ...................... U: 3000,00 
2009 60 B andere ......................... U: 1000,00 
2009 70 Apfelsaft: 
2009 70 A Dicksaft ...................... U: 2776,00 
2009 70 B andere ......................... U: 793,00 
2009 80 Saft von anderen 

Früchten oder ande-
rem Gemüse, ausge-
nommen Mischungen: 

2009 80 A Birnensaft: 
2009 80 Al Dicksaft ...................... B: 630,00 
2009 80 A2 sonstige ....................... U: 25,0% 
2009 80 B Saft von Früchten der 

Nummern 0801 und 
0803 sowie der Unter-
nummern 0804 10, 
0804 40 und 0804 50: 

2009 80 BI Dicksaft: 
2009 '80 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 20 1 
oder mehr ................... B: 80,00 

2009 80 Blb andere ......................... B: 270,00 

DurchfUh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

357,00 1995-2000 

1920,00 1995-2000 
850,00 1995-2000 

1776,60 1995-2000 
674,10 1995-2000 

." 

535,50 1995-2000 
21,3% 1995-2000 

51,20 1995-2000 
172,80 1995-2000 

Besondere Urshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0' 
~ 
0' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wenes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 80 B2 sonstIge: 
2009 80 B2a ohne Zusatz von Zuk-

ker: 
2009 80 B2a1 Rohsaft, In unmittel-

baren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
weniger als 20 I ......... B: 120,00 

2009 80 B2a2 sonstige ....................... U: 8,0% 
2009 80 B2b mit Zusatz von Zuk-

ker ............................... U: 8,0% 
2009 80 C Saft von anderen 

Früchten: 
2009 80 Cl Dicksaft: 
2009 80 C1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 105,00 

2009 80 Clb andere ......................... B: 420,00 
2009 80 C2 sonstige: 
2009 80 C2a in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von weni-
ger als 20 I: 

2009 80 C2al Rohsaft, ohne Zusatz 
von Zucker ................. B: 175,00 

2009 80 C2a2 sonstige von schwar-
zen Johannisbeeren, 
mit Zusatz von Zuk-
ker ............................... B: 500,00 

2009 80 C2a3 sonstige ....................... U: 25,0% min 205,00 
2009 80 C2b andere ......................... U: 25,0% min 205,00 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wenes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

76,80 1995-2000 
.5,1% 1995~2000 

5,1% 1995-2000 

89,30 1995-2000 
268,80 1995-2000 

148,80 1995-2000 

425,00 1995-2000 
21,3% min 174,30 1995-2000 
21,3% min 174,30 1995-2000 

Besondere U r~rüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. 

'-" 
N 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2009 80 D Saft von anderen Ge-
müsen: 

2009 80 D1 Dicksaft: 
2009 80 DIa in unmittelbaren Um-

schließungen mit eI-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... 

2009 80 D1b andere ......................... 
2009 80 D2 sonstige: 
2009 80 D2a Rohsaft, In unmittel-

baren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 
weniger als 20 I, ohne 
Zusatz von Zucker .... 

2009 80 D2b andere ......................... 
2009 90 Mischungen von Säf-

ten: 
2009 90 A Dicksäfte: 
2009 90 Al von Äpfeln oder Bir-

nen: 
2009 90 A1a von Birnen .................. 
2009 90 Alb andere ......................... 
2009 90 A2 von Weintraub'en ....... 
2009 90 A3 von Früchten der 

Nummern 0801 und 
0803 sowie der Unter-
nummern 0804 10, 
0804 30, 0804 40 und 
080450: 

2009 90 A3a in unmittelbaren Um-
schließungen mit eI-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100,kg 

B: 105,00 67,20 
B: 420,00 268,80 

B: 98,00 62,70 
U: 10,0% 6,4% 

B' 630,00 403,20 
U: 2776,00 1776,60 
U: 3000,00 1920,00 

B: 80,00 51,20 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

raum Schutz-

von/bis klausel 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 

Andere 
Ur~rüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

-C1' 
~ 
a-. 
P
r> ... 
Cd 
r> 

~ 
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g 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 90 A3b andere ......................... B: 270,00 
2009 90 A4 von Früchten der Un-

ternummern 080S 40 
und 080S 90: 

2009 90 A4a in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 10S,00 

2009 90 A4b andere: 
2009 90 A4b1 Grapefruitsaft, gefro-

ren ............................... B: 170,00 
2009 90 A4b2 sonstige ....................... B: 270,00 
2009 90 AS von Früchten der Un-

ternummern 080S 10, 
080S 20 und 080S 30: 

2009 90 ASa in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 10S,00 

2009 90 Asb andere ......................... B: 420,00 
2009 90 A6 von anderen Früchten: 
2009 90 A6a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 10S,00 

2009 90 A6b andere ......................... B: 420,00 
2009 90 A7 von Gemüsen: 
2009 90 A7a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 20 I 
oder mehr ................... B: 10S,00 

2009 90 A7b andere ......................... B: 420,00 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

172,80 1995-2000 

67,20 1995-2000 
" 

108,80 1995-2000 
172,80 1995-2000 

67,20 1995-2000 
268,80 1995-2000 

67,20 1995-2000 
268,80 1995-2000 

67,20 1995-2000 
268,80 1995-2000 

Besondere U rshrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

, 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>
v> 
.j>-

..... 
a.. 
.j>
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~ 
t::D 
~. 
r;l 
~ 
::l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
434 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif' Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

2009 90 B andere: 
2009 90 BI von Äpfeln oder Bir-

nen: 
2009 90 Bla von Birnen , .. , .... " ........ U: 25,0% 
2009 90 Blb andere ....... " ................ U: 793,00 
2009 90' B2 von Weintrauben ....... U: 1000,00 
2009 90 B3 von Früchten der 

Nummern 0801 und 
0803 sowie der Unter-
immmern 0804 10, 
0804 30, 080440, 
0804 50, 0805 46 und 
0805 90: 

2009 90 B3a ohne Zusatz von Zuk-
ker ............................... U: 8,0% 

2009 90 B3b mit Zusatz von Zuk- ., 
ker: '. 

2009 90 B3bl Mischungen von Ana-
nas- und Grapefruit-
säften ..................... " .... B: 270,00 

2009 90 B3b2 sonstige ....................... U: 8,0% 
200990 B4 von Früchten der Un-

ternummern 0805 10, 
0805 20 und 0805 30: 

2009 90 B4a ohne Zusatz von Zuk-
ker: 

2009 90 B4al in unmittelbaren Um-
schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 20 I ........... " .... B: 105,00 

200990B4a2 ,sonstige .......... " ........... U: 11,0% 

, D~rchfü.h~ . 
Gebundener Zollsatz in % des rungszelt-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

21,3% 1995-2000 
674,10 1995-2000 
850,00 1995-2000 

6,4% 1995-2000 

I 

216,OQ 1995-2000 
6,4% 1995~iooo 

67,20 1995-2000 
. 7,0% 1995~2000 

Besondere U rsprün~liche 
Schutz- Verhand ungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

.' 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0-' 
~ 
0-
p.. 
n> ... 
0:1 
~. 
;;> 
~ 
::3 

~ 
V> 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. . Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2009 90 B4b mit Zusatz von Zuk-
ker: 

2009 90 B4bl mit einem Gesamtzuk-
kergehalt von 25 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker ............... U: 4,0% + 824,00 

2009 90 B4b2 sonstige ....................... U: 11,0% 
2009 90 B5 von anderen Früchten: 
2009 90 B5a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von weni-
ger als 20 I: 

2009 90 B5a1 von schwarzen Johan-
nisbeeren, mit Zusatz 
von Zucker ................. B: 500,00 

2009 90 B5a2 sonstige ....................... U: 25,0% min 205,00 
2009 90 B5b andere ......................... U: 25,0% min 205,00 
2009 90B6 von Tomaten .............. B: 420,00 
2009 90 B7 von anderen Gemü-

. sen ............................... U: 10,0% 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

3,4% + 700,40 1995-2000 
9,4% 1995-2000 

425,00 1995-2000 
21,3% min 174,30 1995-2000 
21,3% min 174,30 1995-2000 

268,80 1995-2000 

8,5% 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. 
VJ 
G"-

..... 
G"
.j>. 
G"-

o.. 
(1) .., 
t::C 
(1) 

~ 
(]Q 

(1) 
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Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Ursrüngliche Abgabe~ 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver andlungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

--- - -- "-- - ----- ---- - - -

Kapitel 21 : 

Bemerkungen: 
1. Der Zolls atz für die Unternummer 2102 10 A ist durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit den Bundesministern für 

wirtschaftliche Angelegenheiten und für Land-und Forstwirtschaft bis auf 1 200 S für 100 kg zu erhöhen, soweit dies zur Hintanhaltung einer bedeutenden 
Schädigung der österreichischen Erzeuger derartiger Waren durch wesentlich erhöhte Einfuhrmengen erforderlich ist. 

2. Als "Käsefondue" der Unternummer 2106 90 B1bla gelten Zubereitungen aus Schmelzkäse zur Herstellung von "Käsefondue", mit einem Gehalt an Milchfett 
von 12 Gewichtsprozent oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtsprozent, zu deren Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Gruyere 
verwendet wurden; mit Zusatz von Weißwein, Kirschbranntwein, Stärke und Gewürzen, in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger enthalten. 
"Warenbeschreibung" und Erläuterungen zur Unternummer 2106 90 B1b1a: 
Die Anwendung des GATI-Zollsatzes bei der Unternummer 2106 90 Blbla unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden 
Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen liegen derzeit nur für derartige ,Käsefondues' vor, die in der Schweiz hergestellt worden sind und für die anläßlich der 
zollamtlichen Abfertigung eine "Bescheinigung für die Ausfuhr bestimmter Käsesorten und "Käsefondue" nach Österreich" beigebracht und ein festgesetzter 
Mindestpreis frei österreichische Grenze eingehalten wird. 
Der für diese Waren vorgesehene GATT-Zolls atz von 700 S je 100 kg ist nur dann anzuwenden, wenn ihr Erwerbspreis frei österreichische Grenze bezogen auf 
100 kg Eigengewicht 5184,60 S nicht unterschreitet und eine in der Schweiz ausgestellte "Bescheinigung für die Ausfuhr bestimmter Käsesorten und 
"Käsefondue" nach Österreich" zur zollamtlichen Abfertigung vorgelegt wird. 

2101 Auszüge, Essenzen 
und Konzentrate aus 
Kaffee, Tee oder Mate 
und Zubereitungen auf 
der Grundlage dieser 
Waren oder auf der 
Grundlage von Kaffee, 
Tee oder Mate; .gerö
stete Zichorie und an
derer gerösteter Kaf
fee-Ersatz sowie Aus
züge und Konzentrate 
davon: 

..... 
0"
-I>-
0"-

P
o ... 
td n. 
;:;;-
~ 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

2101 10 Auszüge, Essenzen 
und Konzentrate aus 
Kaffee, und Zuberei-
tungen auf der Grund-
lage solcher Auszüge, 
Essenzen oder Kon-
zentrateoder auf der 
Grundlage von Kaffee: 

2101 10 A Zubereitungen auf der 
Grundlage von Kaffee: 

2101 10 Al mit einem Milchfettge-
halt von 1,5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem 
Milcheiweißgehalt von 
2,5 Gewichtsprozent 
oder mehr oder mit 
emem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invert-
zucker, von 5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem 
Stärkegehalt von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr (Anlage 1) 

2101 10 A2 sonstige ....................... 
2101,10 B andere: 
2101 10B1 Auszüge aus Kaffee, 

fest: 
2101 10 B1a in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 1 kg 
oder weniger .............. 

Durchfüh-
Ausgangszcillsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

" 

U: 13,0% + s. Anlage 3 11,1 % + s. Anlage 3 1995-2000 
U: 32,0% min 300,00 20,5% min 192,00 1995-2000 

B: 15,6% 10,0% 1995-2000 

Besondere Ursrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 
' und 
Belastun-

gen 

" 

~ 
VJ 
00 

.... 
a-
.j>. 

a--

ft-... 
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,~ 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2101·10 B1b anders ......................... 
2101 10 B2 sonstige ....................... 
2101 20 'Auszüge, Essenzen 

und Konzentrate aus 
Tee oder Mate, und 
Zubereitungen auf der 
Grundlage solcher 
Auszüge, Essenzen 
oder Konzentrate 
oder auf der Grund-
lage von Tee oder 

, Mate: 
2101 20 A Zubereitungen auf der 

Grundlage von Tee 
oder Mate: 

2101 20 Al mit einem Milchfettge-
halt von 1,5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem 
Milcheiweißgehalt von, 
2,5 Gewichtsprozent 
oder mehr oder mit 

.emem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invert-
zucker, von 5 Ge-

, wichtsprozent oder 
'mehr oder mit einem 
Stärke gehalt :von 

. ~.'", 5 Gewichtsprozent 
oder mehr (Anlage 1) 

2101:2°A.2 sonstige ....................... 
2101 20,B andere: 
2101 20 BI aus Tee ....................... 

-~, , . ' 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: 12,0% 7,7% 1995-2000 
U: 2450,00 1568,00 1995-2000 

r 

U: 13,0% + s. Anlage 3 11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 
U: 32,0% min 300,00, . 13,8% min r 129,00 199~7'2000 

B: 24,0% 10,3% 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

I 

BSK 

.. 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, 

'" 
'. -, 

-0"-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2101 20 B2 aus Mate .................... B: 13,0% 
2101 30 geröstete Zichorie und 

anderer gerösteter 
Kaffee-Ersatz sowie 
Auszüge, Essenzen 
und Konzentrate da-
von: 

2101 30 A geröstete Zichorie, 
nicht mit anderen Stof-
fen vermengt, sowie 
Auszüge, Essenzen 
und Konzentrate da-
von .............................. U: 30,0% min 260,00 

2101 30 B andere: 
2101 30 BI gerösteter Kaffee-Er-

satz .............................. U: 14,0%. + 482,00 
2101 30 B2 sonstige ....................... U: 14,0% + 862,00 
2102 Hefen (aktiv oder 

nicht); andere einzei-
lige Mikroorganismen, 
tot (ausgenommen 
Vaccine der Num-
mer 3002); zubereitete 
Backtreibmittel in Pul-
verform: 

2102 10 Hefen, aktiv: 
2102 10 A Preßhefe ..... , ............... U: 600,00 
2102 10 B Trockenhefe ............... U: 1800,00 
2102 10 C andere ......................... U: frei 
2102'20 Hefen, nicht aktiv; 

andere einzellige Mi-
kroorganismen, tot: 

2102 20 A Hefen, nicht aktiv ...... U: frei 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

5,6% 1995-2000 

15,0% min 130,00 1995-2000 

7,0% + 241,00 1995-2000 
7,0% + 431,00 1995-2000 

510,00 1995-2000 
1530,00 1995-2000 
frei 1995-2000 

frei 1995-2000 

Besondere Urshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. 

.j>. 
o 

-a-. 
.j>. 
a-. 
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n .., 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes . Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg , 

2102 20 B andere einzellige Mi-
kroorganismen, tot .... U: frei 

2102 30 zubereitete Backtreib-
mittel in Pulverform .. U: 680,00 

2103 Zubereitungen für Ge-
würzsoßen und zube-
reitete Gewürzsoßen ; 
zusammengesetzte 
Würzmittel; Senfmehl, 
auch zubereitet, und 
Senf: 

2103 10 Sojasoße ...................... B: 25,0% min 430,00 
2103 20 Tomatenketchup und 

andere Tomatensoßen B: 25,0% min 430,00 
2103 30 Senfmehl, auch zube-

reitet, und Senf: . 
2103 30 A Senfmehl, auch zube-

reitet ............................ B: 8,0% 
2103 30 B andere ..................... : ... B: 160,00 
2103 90 andere: 
2103 90 A Zubereitungen für Ge-

würzsoßen, auf ·der 
Grundlage von Mehl, 
Grieß, Stärke oder 
Malzextrakt ................ U: 10,0% + 618,00 

2103 90 B andere ......................... B: 25,0% min 430,00 
2104 Suppen und Brühen 

sowie Zubereitungen 
dafür; zusammenge-
setzte homogenisierte 
N ahrungsmittelzube-
reitungen: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

frei 1995-2000 

578,00 1995-2000 

12,5% min 215,00 1995-2000 

21,3% min 365,50 1995~2000 

5,1% 1995-2000 
102,40 1995-2000 

8,5% + 525,30 1995-2000 
16,0% min 275,20 1995-2000 

Besondere Ursprüngliche 
Schutz- Verhandlungs-
klausel rechte 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-0' 
.j:>. 

0' 
p.. 

~ 
t;d, 
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~ 
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Durehfüh- .. Andere 
T 'f I' . d b d 11' d . Besondere Urstrünfthche .Abgaben an Wb' h Ausgangszo ,satz In % es Wertes Ge un ener 20 satz In % es rungszelt- S h V d' , d 

N fUN aren ezele nung d . S h'll' f" 100 k W d' S h'll' f" 100 k C utz- er an ungs- un r. r. 0 er In e I Ing ur g ertes 0 er In e, mg ur g raum kI I' ht B I von/bis ause. ree e : e astun
, gen 

2104 10 Suppen und Brühen 
sowIe Zubereitungen 
dafür ........................... B: 25,0% min 450,00 ' 16,0% min 288,00 1995-2000 

2104 20 zusammengesetzte ho-
mogenisierte Nah- I , 

rungsmittelzubereitun -
gen: 

2104 20 A Fleisch, Innereien oder I 

anderen Schlachtan-
fal~ von Tieren des 
Kapitels 1, enthaltend U: 4797,00, 4077,50 1995-2000 BSK 

2104 20 B andere .......................... B: 25,0% min 450,00 . 21,3% min 382,50 1995-2000 : 
2105 00 Speiseeis, auch mit, ' 

Kakaogehalt ............... U: 13,0% + 1973,00 '11,1% + 1677,10 1995-2000 BSK 
2106 Nahrungsmittelzube- . i 

reitungen, anderweitig , " '. 
weder genannt noch" ! 

inbegriffen: 
2106 10 Eiweißkonzentrat und 

texturierte Eiweißstof
fe: 

2106 10 A mit einem Milchfettge-
halt von 1,5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem i 

Milcheiweißgehalt von 
2,5 Gewichtsprozent 
oder mehr oder mit ei- ! 

nem Zuckergehalt, ge-
rechnet als Invertzuk- , 
ker, von 5 Gewichts-, I . 

I prozent oder mehr 
oder mit einem Stärke- , 

+
+
N 

,..... 
Cl' 
+
Cl' 

ft· 
"' .t:l:l 
~. 
r;l 
~ 

:::I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2106 10 A gehalt von 5 Ge-
(Fortsetzung) wichtsprozent oder 

mehr (Anlage 1) ., ....... U: 13,0% + s. Anlage 3 
2106 10 B andere ......................... U: 32,0% min 300,00 
2106 90 andere: 
2106 90 A Zuckersirupe, mit Zu-

satz von Geruchs-, 
Geschmacks- oder 
Farbstoffen: 

2106 90 Al Glucosesirup ............... U: 20,0% + 1257,00 
2106 90 A2 Fructose- und Malz-

zuckersirupe : 
2106 90 A2a Fructosesirupe ............ U: 13,0% + 2196,00 
2106 90 A2b Malzzuckersirupe ....... U: 13,0% + 1203,00 
2106 90 A3 sonstige ....................... U: 1098,00 
2106 90 B andere: 
2106 90 BI mit einem Milchfettge-

halt von 1,5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem 
Milcheiweißgehalt von 
2,5 Gewichtsprozent 
oder mehr oder mit 
emem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invert-
zucker, von 5 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr oder mit einem 
Stärkegehalt von 
5 Gewichtsprozent 
oder mehr: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,1% + s. Anlage 3 1995-2000' 
27,2% min 255,00 . 1995-2000 

17,0% + 1068,50 1995-2000 

11,1% + 1866,60 1995-2000 
11,1% + 1022,60 1995-2000 

933,30 1995-2000 

i 

Besondere' Ursrüngliche 
Schutz- . Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

i 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-'" -I'-

'" p... 
n .... 
t:D 
n 
~ g 

-I'-
-I'-
<..> 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

2106 90 B1a von Topfen der Unter-
nummer 0406 10 
(Anlage 1) ................... U: 13,0% + s. Anlage 3 

2106 90 Blb andere: 
2106 90 BIbI "Käsefondue" ge-

nannte Zubereitungen: 
2106 90 Blbla Käsefondue im Sinne 

der Bemerkung 2 ....... B: 700,00 
2106 90 B1blb andere Käsefondues .. U: 13,0% + 3006,00 
2106 90 Blb2 sonstige: 
2106 90 B1b2a mit einem Gehalt an 

Matooligosacchariden 
oder Dextrinen, ge-
rechnet als Dextrose, 
von mehr als 50 Ge-
wichtsprozent, kein 
Milchfett. enthaltend 
oder mit emem Ge-
halt an Milchfett von 
wemger als 1,5 Ge-
wichtsprozent, nicht 
von Waren der Num-
mern 0401 bis 0404 ... U: 13,0% + 1006,00 

2106 90 Blb2b andere (Anlage 1) .... :. U: 13,0% '+ s. Anlage 3 
2106 90 B2 sonstige: 
2106 90 B2a von Topfen der Unter-

nummer 0406 10 ........ U: 3i,0% min 300,00 
2106 90 B2b I andere ......................... U: 32,0% min 300,00 

.. 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 

448,00 1995-2000 
8,3% + 1923,80 1995-2000 

11,1% + 855,10 1995-2000 
11,1% + s. Anlage 3 1995-2000 

27,2% min .. 255,00 1995-2000 
20,5% min 192,00 1995-2000 

0> 

Besondere Urshrünf.liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

, 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
~ 
~ 

-'" ~ 
'" P-
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Durchfüh-

Nr./UNr. Warenbezeichnung 
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz-

von/bis klausel 

Kapitel 22: 

Bemerkung: Die Anwendung dieser Position unterlii!gtden von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen. 

2201 

2201 10 

2201 90 
2201 90 A 
2201 90 B 
2201 90 t 
2202 

Wa;ser, einschließlich 
natürliches oder' künst
liches Mineralwasser 
und mit Kohlensäure 
versetztes Wasser, 
ohne Zusatz von Zuk
ker oder andc::ren Sü
ßungslJlitteln, Geruchs~ 
oder Geschmacksstof
fen; Eis und Schnee: 
Mineralwasser: und mit 
Kohlensäure .versetztes 
Wasser ......................... I B: 
andere: 
Ei,s '................................. B: 2,0% 
Schnee ... ,........................ B: 
andere ........... ,............... B: 
Wasser, einschließlich 
Mineralwasser u~d > 

mit Kohlensäure ver
setztes Wasser, mit 
Zus~tz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßurigsmittelri', Ge-
ruchs- oder Ge-
schmackSstoffen, so-
wie andere nichtalko
holische .' Getränke, 
ausgenommen Säfte 

14,00 

frei 
. frei 

frei 

frei 
frei 
frei 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

...... 
0-. 
4>-
0-. 

Po .., 
tl:' 
~. 
;;;

(Jq 
o 
::l 

4>-
4>
V1 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2202 von Früchten oder 
(Fortsetzung) Gemüsen der Num-

mer 2009: 
2202 10 Wasser, einschließlich 

Mineralwasser und 
mit Kohlensäure ver-
setztes Wasser, mit 
Zusatz von Zucker 
oder anderen Sü-
ßungsmitteln, Ge-
ruchs- oder Ge-
schmacks stoffen : 

2202 10 A mit Zusatz von Zuk-
ker ............................... 

2202 10 B andere .................. : ...... 
2202 90 andere: 
2202 90 A von Waren der Num-

mern 0401, 0402 und 
0404 ............................ 

2202 90 B andere: 
2202 90 BI mit Zusatz von Zuk-

ker ................................ 
2202 90 B2 sonstige ....................... 
2203 00 Bier, aus Malz her-

gestellt ......................... 
2204 Wein aus frischen 

Weintrauben, em-
schließlich mit Alko-
hol angereicherter 
Wein; Traubenmost, 
anderer als jener der 
Nummer 2009: 

2204 10 Schaumwein ............... 

Ausgangszollsatz in % des Wenes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wenes oder in Schilling für 100 kg 

U: 8,0% + 110,00 6,8% + 93,50 
U: 25,0% 12,5% 

U: 8,0% + 711,00 6,8% + 604,40 

U: 8,0% + 110,00 6,8% + 93,50 
U: 25,0% 12,5% 

U: 10,0% + 113,00 8,5% + 96,10 

B: 1950,00 1657,50 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere' 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

1995-2000 BSK 

1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

..... ..... 
a--

-a--..... 
a--
Po 
'"' 0:; 
~. 
~ 
~ ::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2204 20 anderer Wein; Trau-
benmost, dessen Gä-. rung durch Zusatz 
von Alkohol verhin-
dert oder gehemmt 
wurde: 

2204 21 In Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2 I 
oder weniger .............. 

2204 29 sonstige: 
2204 29 A anderer Wein: 
2204 29 Al mit einem Alkoholge-

halt in Volumenteilen 
von 18% Vol. oder 
weniger ....................... 

2204 29 A2 mit einem Alkoholge-
halt in Volumenteilen 
von mehr als 18% 
Vol. ............................. 

2204 29 B andere "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
2204 30 anderer Traubenmost 
2205 Wermutwein und an-

derer Wein aus fri-
schen Weintrauben, 
mit Pflanzen oder an-
deren Stoffen aromati-
siert: 

2205 10 In Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2 I 
oder weniger: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 3869,00 2476,20 1995-2000 

U: 1393,00 1184,10 1995-2000 

U: 2128,00 1808,80 1995-2000 
U: 1393,00 891,50 1995-2000 
U: 1393,00 891,50 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 

BSK 
BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-
.j>
a-
Po .... 
0:; 
~. 
~ 
~ 
::l 

.j>

.j>
"-I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2205 10 A Schaumwein: 
2205 10 Al in Flaschen mit einem 

Inhalt von J I oder 
weniger ....................... B: 630,00 

2205 10 A2 sonstiger ...................... U: 6133,00 
2205 10 B anderer, mit eInem 

Alkoholgehalt in V 0-

lumenteilen von 18% 
V 01. oder weniger: 

2205 10 Bl in Flaschen ................. B: 630,00 
2205 10 B2 sonstige ....................... U: 2128,00 
2205 10 C anderer, mit eInem 

Alkoholgehalt in V 0-

lumenteilen von mehr 
als 18% Vol.: 

2205 10 Cl in Flaschen ................. U: 1050,00 
2205 10 C2 sonstige ....................... U: 2128,00 
2205 90 andere: 
2205 90 A Schaumwein: 
2205 90 Al in Flaschen ................. B: 630,00 
2205 90 A2 sonstiger ...................... U: 6133,00 
2205 90 B anderer, mit eInem 

Alkoholgehalt in V 0-

lumenteilen von 18% 
Vol. oder weniger: ; 

2205 90 Bl In Behältnissen mit 
eInem Inhalt von 
mehr als 50 I .............. U: 2128,00 

2205 90 B2 sonstige: 
2205 90 B2a in Fässern ................... U: 2128,00 
220590'B2b in Flaschen ................. B: 630,00 
2205 90 B2c anders ......................... U: 2128,00 

/J 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

535,50 1995-2000 
3925,10 1995-2000 BSK 

535,50 1995-2000 
1361,90 1995-2000 BSK 

892,50 ',1995-2000 
892,70 1995-2000 BSK 

535,50 1995-2000 
3066,50 1995-2000 BSK 

1361,90 1995-2000 BSK 

1361,90 ' 1995-2000 BSK 
535,50 1995-2000 , 

1361,90 1995-2000 'BSK 

Urshrüngliche , 
Ver andlungs-; 

, rechte ' 

; 

, 
i 

. , _ ... 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

" , 

..j>. 

..j>. 
00 

-0"-
.,I>-
0"-

'0-
~ 
t:I:I 

'('1) 

~ 

'B 
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" 

Tarif 
Nr./UNr. 

2205 90 C 

2205 90 Cl 
2205 90 C2 
2206 00 

2206 00 A 
2206 00 B' 
2207 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in %. des Wertes 
oder in Schilling :für 100 kg 

aJ,1der~r, mit emem 
Alkol1.olgehalt in V.o
lumenteilen v.on mehr 
als 18.% V.ol.: 
in Flaschen ........... ...... I U: 
sonstige .................. ...... U: 
Andere gegorene Ge
tränke (zB Apfelwein, 
Birnenwein und Met); 
Mischungen v.on geg.o
renen Getränken und 
Mischungen von geg.oc 
renen Getränken . und 
nichtalkoholischen Ge
tränken, anderweitig 
weder genannt n.och 
inbegHffen: 

~~:;~h~~~:~:~ ...... ,... I ~\ 
Ethylalkoh.ol, unver
gällt, mit einem, Al~o~ 

. h.olgehalt in Volumen
teilen v.on 80% V.ol. 
.oder. mehr; Ethylalko
h.olund Branntwein, 
vergällt, .ohne Rück

, sicht 'auf den Alko~ol-
gehalt: 

1050,00 
2128,00 

21,00,00 
400,00' 

Gebundener Zolls atz in % des 
Wertes oder in Schilling für 100 kg 

892,50 
892,70 

17~5ßO 
340,00 

Durchfüh
. rungszeit-. 

raum 
von/bis 

Besondere 
Schutz
klauseI 

1995-'2000 
1995-2000 I BSK 

1995-2000 
1995-2000 

Ursprüngliche 
Verhandlungs

rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun

gen 

...... 

'" ~ '" 
Po .., 
c:l 
o 
~ 
~. 
::l 

~ 
~ 
'-.D 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

2207 10 Ethylalkohol, unver-
gällt, mit einem Alko-

.. 
" . holgehalt in V olumen-

teilen von 80% Vol. 
oder mehr (1) ............ 

2207 20 EthylaJkohol und 
Branntwein, vergällt, 
ohne Rücksicht auf 
den Alkoholgehalt (1) 

2208 Ethylalkohol, unver-
gällt, mit einem Alko-

. ' holgehalt in V olumen-
teilen von weniger als 
80% Vol.; Branntwein, 
Liköre und' andere 
Getränke, die Destilla-
tionsalkohol enthalten; 
zusammengesetzte al-

, koholische Zubereitun-
gen, wie sie für die 

. Herstellung von Ge-
tränken verwendet 
werden: 

2208 10 zusammengesetzte al~ 

koholische Zubereitun-
gen, wie sie für die 
Herstellung von Ge-
tränken verwendet 
werden (1) .................. 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

U: 1050,00 892,50 1995-2000 
, 

U: 1050,00 892,50 1995-2000 

, 

U: 30,0% 19,2% 1995-2000 

, 
, 

"' . ~ ~ 

Besondere ; Ursrüngliche 
Schutz- ;Ver andlungs-
klausel rechte 

, 

Andere 
'Abgaben 
' und 
·Belastun-

gen 

: 

~ 
l.1l. 
Q. 

..... 
0"
~ 
0"-

0-
n .., 
C;j 
l!. 
~ 
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2208 20 Branntweine, durch 
Destillation von Trau-
benwein oder Trau-
bentrester hergestellt: 

2208 20 A Branntweine, durch 
Destillation von Trau-
benwein hergestellt: 

2208 20 Al Cognac (1) ................. B: 2450,00 
2208 20 A2 sonstige (1) ................. B: 2450,00 
2208 20 B andere (1) ................... B: 2450,00 
2208 30 Whisky (1) ................. B: 2450,00 
2208 40 Rum und TaJfia:' 
2208 40 A m Behältnissen mit 

emem Inhalt von 
mehr als 1 I: 

2208 40 Al unverschnitten (1) ...... U: 1050,00 
2208 40 A2 anders (1) ................... U: 1050,00 
2208 40 B anders: 
2208 40 BI unverschnitten (1) ...... U: 1750,00 . 
2208 40 B2 anders (1) ................... U: 1750,00 
2208 50 Gin und Genever (1) U: 3500,00 
2208 90 andere: . 
2208 90 A Arrak: 
1208 90 Al unverschnitten (1) ...... U: 1050,00 
2208 90 A2 anders (1) ................... U: 1050,00 
2208 90 B . Kirschbranntwein (1) . B: 2450,00 
2208 90 C Branntwein aus ande-

ren Früchten des Ka-' 
pitels 8 (1) .................. U: 3500,00 

2208 90 D Waren, die Eier, Ei-' 
gelb oder Zucker 
(Saccharose oder In-
vertzucker) enthalten: 

.. 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg . Schutz-raum klausel von/bis 

1586,50 1995-2000 
2082,50 1995-2000 
2082,50 1995-2000 
1568,00 1995-2000 

672,00 1995-2000 
892,50 1995-2000 

1120,00 1995-2000 
1487,50 1995-2000 
2975,00 1995-2000 

672,00 1995-2000 
892,50 .1995-2000 

1568,00 1995-2000 
; 

2975,00 1995-2000 

' , , , 

i 

Andere 
Urshrün~liche . Abgaben 
Ver and ungs-: und 

rechte Belastun-
gen 

-

! 

' . . , , 
' .. 

r '.- " , 

, 
f'-;' 

, , .. ,., 
" -'"., 

-0' 
.j:>-
0' 

~ .., 
l;1j 
!]. 

cf 
::l 

.j:>
\J1 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des WerteS 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2208 90 Dl Liköre (1) ................... U: 3500,00 
2208 90 D2 sonstige (1) ................. U: 3500,00 
2208 90 E andere: 
2208 90 EI Ethylalkohol, unver-

gällt, mit einem Alko-
holgehalt in V olumen-
teilen von weniger als 
80% Vol. (1) .............. U: 3500,00 

2208 90 E2 sonstige: 
2208 90 E2a Liköre (1) ................... U: 3500,00 
2208 90 E2b andere (1) ................... U: 3500,00 
2209 00 Speiseessig und Spei-

seessigersatz aus Essig-
säure: 

2209 00 A Weinessig .................... U: 280,00 
2209 00 B anderer ........................ U: 150,00 

-

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

2240,00 1995-2000 
2975,00 1995-2000 

2975,00 1995-2000 

2240,00 1995-2000 
2975,00 1995-2000 

179,20 1995-2000 
96,00 1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

.j>
V1 
N 

.... 
a-
.j>
a--
g-
.... 
t;d 
!!. 

{ 
:;:J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2301 

2301 10 

2301 10 A 
2301 10 B 
2301 20 

2301 20 A 
2301 20 B 
2302 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Mehl, Grieß und Pel
lets, aus Fleisch, Inne
reien und anderem 
Schlachtanfall, von Fi
schen, Krebstieren, 
Weichtieren oder an
deren wirbellosen 
Wassertieren, für den 
menschlichen Genuß 
nicht geeignet; Gram
meln: 
Mehl, Grieß und Pel
lets, aus Fleisch, Inne
reien oder anderem 
Schlachtanfall; Gram
meln: 

oder in Schilling für 100 kg 

Grammeln ................... I B: 3,0% 
andere ......................... U: frei 
Mehl, Grieß und Pel
lets, von Fischen, 
Krebstieren, Weichtie
ren oder anderen 'wir
bellosen Wassertieren : 
von Fischen .. ...... ........ I B: 
andere .... , ..................... U: 
Kleie und andere 
Rückstände vom Sie
ben, Mahlen oder von 
anderen Bearbeitungen 
von Getreide oder 
Hülsenfrüchten, auch 
in Form von Pellets: 

frei 
frei 

Kapitel 23: 

frei 
frei 

frei 
frei 

Durchfüh-
rungszeit-

raum 
von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

Besondere 
Schutz-
klausel 

Andere 
Urshrungliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte . Belastun-
gen 

-Cl' 
-l>
Cl' 

c.. 
(\) 

'" t;1j 
~. 
~ 
~ 
::: 

-l>
U1 
v> 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
453 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2302 10 von Mais .................... U: 352,00 
2302 20 von Reis ...................... U: 352,00 
2302 30 von Weizen ................ U: 352,00 
2302 40 von anderem Getreide U: 352,00 
2302 50 von Hülsenfrüchten ... U: 352,00 
2303 RÜckstände von der 

Stärke erzeugung und 
ähnliche Rückstände, 
ausgelaugte Zuckerrü-
benschnitzel, aus ge-
preßtes Zuckerrohr 
(Bagasse) und andere 
Abfälle von der Zuk-
kerherstellung, Treber 
und andere Rückstän-
de aus Brauereien oder 
Brennereien, auch In 

Form von Pellets: 
2303 10 Rückstände von der 

Stärkeerzeugung und 
ähnliche Rückstände: 

2303 10 A mit einem Rohprotein-
gehalt von 20 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr ............................ U: 1203,00 

2303 10 B andere ......................... U: 481,00 
2303 20 ausgelaugte Zuckerrü-

benschnitzel, ausge-
preßtes Zuckerrohr 
(Bagasse) und andere 
Abfälle von der Zuk-
kerherstellung: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

225,30 1995-2000 BSK 
225,30 1995-2000 BSK 
225,30 1995-2000 BSK 
225,30 1995-2000 BSK 
225,30 1995 -'-2000 BSK 

769,90 1995-2000 BSK 
307,80 1995-2000 BSK 

Andere 
Ursprüngliche "Abgaben 
Verhandlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-l>
U1 
-l>-

...... 

'" -l>-

'" 0-
n ... 
0:; 
~. 

af 
:;l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2303 20 A ausgelaugte Zuckerrü-
benschnitzel ................ 

2303 20 B andere ......................... 
2303 30 Treber und andere 

Rückstände aus Brau-
ereien oder Brennerei-
en: 

2303 30 A mit einem Rohprotein-
gehalt von 20 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr ............................ 

2303 30 B andere ......................... 
2304 00 Ölkuchen und andere 

feste Rückstände aus 
der Gewinnung von 
Sojaöl, auch gemahlen 
oder In Form von 
Pellets: 

2304 00 A Ölkuchen .................... 
2304 00 B andere ......................... 
2305 00 Ölkuchen und andere 

feste Rückstände aus 
der Gewinnung von 
Erdnußöl, auch ge-
mahlen oder in Form 
von Pellets: 

2305 00 A Ölkuchen .................... 
2305 00 B andere ......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 10,00 8,50 
U: frei frei ". 

U: 1203,00 769,90 
U: 481,00 307,80 

B: frei frei 
U: frei frei 

B: frei frei 
U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
U rshrüngliche 
Ver andlungs-

Abgaben 
und 

rechte Belastun-
gen 

-c;r.. 
~ 
c;r.. 

F;-..., 
td 
~. 

cf 
::I 

~ 
\J1 
\J1 
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~ 

Andere V1 

Durchfüh- a-. 

Tarif Ausgang~zollsa~z. in % des Wertes I Gebunden~r Zoll~~tz in % des I rungszeit- Besondere U rshrüngJiche Abgaben 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder m Sch!llmg für 100 kg Wertes oder m Sch!lJmg für 100 kg Schutz- Ver andlungs- und raum klausel rechte Belastun-von/bis gen 

2306 I Ölkuchen und andere 
feste Rückstände aus 
der Gewinnung von 
pflanzlichen ' Fetten 
oder Ölen, auch ge-
mahlen oder in Form 
von Pellets, ausgenom-
men solche der Num-
mer 2304 oder 2305: 

2306 10 aus Baumwollsamen: 
2306 10 A Ölkuchen .................... B: frei frei -2306 10 B andere ......................... U: frei frei 1995-2000 a-. 

~ 

2306 20 aus Leinsamen: 
a-. 
p" 

2306.20 A Ölkuchen .................... B: frei frei (I) .... 
2306 20 B andere ......................... U: frei frei 1995-2000 b;j 

(I) 

2306 30 aus Sonnenblumenker- ~ 
l>' 

nen: <1Q 
(I) 

2306 30 A I Ölkuchen .................... B: frei frei :::l 

2306 30 B :~~e~a~~~···~d~;· 'RÜb~ U: frei frei 1995-2000 
2306 40 

sensamen: 
2306 40 A Ölkuchen ...... ...... ........ I B: frei frei 
2306 40 B andere ......................... U: frei frei 11995-2000 
2306 50 aus Kokosnüssen oder 

Kopra: 
2306 50 A Ölkuchen ........ ............ I B: frei frei 
2306 50 B andere ......................... U: frei frei 11995-2000 
2306 60 aus Palmnüssen oder 

Palmkernen: 
2306 60 A Ölkuchen .................... I B: frei frei 
2306 60 B andere ......................... U: frei frei 11995-2000 
2306 90 andere: 
2306 90 A Ölkuchen .................... I B: frei frei 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2306 90 B andere ......................... 
2307 00 Weingeläger ; Wein-

stein, roh: 
2307 00 A Weingeläger, flüssig ... 
2307 00 B andere ......................... 
2308 Pflanzliche Stoffe, 

pflanzliche Abfälle, 
pflanzliche Rückstän-
de und Nebenpro-
dukte, wie sie zur 
Tierfütterung verwen-
det werden, auch m 
Form von Pellets, an-
derweitig weder ge-
nannt noch inbegrif-
fen: 

2308 10 Eicheln und Roßkasta-
nien ............................. 

2308 90 andere: 
2308 90 A Rückstände und Ab-

fälle von der Verarbei-
tung von Waren der 
Nummer 0805 ............ 

2308 .90 B sonstige ....................... 
2309 Zubereitungen, wie sie 

zur Tierfütterung ver-
wendet werden: 

2309 10 Hunde- oder Katzen-
futter, in Aufmachun-
gen für den Kleinver-
kauf: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: frei frei 

B: 210,00 105,00 
U: frei frei 

U: frei frei 

U: 38,0% min 170,00 24,3% min 108,80 
U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

raum Schutz-

von/bis klausel 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-'2000 

Andere 
U rShrün~liche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-a-
~ a-
A
(I) .... 
b:I 
~. 
W 
~ 
::l 

~ 
V1 
'-I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2309 10 A Getreide oder Mülle-
reierzeugnisse daraus 
enthaltend: 

2309 10 Al mit emem Zuckerge-
halt von 40 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker, oder mit 
emem Stärkegehalt 
von 40 Gewichtspro-
zent oder mehr oder 
mit einem Lactosege-
halt von 2 Gewichts-
prozent oder mehr: I 

2309 10 A1a keine Lactose enthal-
tend oder mit einem 
Lactosegehalt von we-
niger als 2 Gewichts-
prozent: 

2309 10 A1a1 keine Stärke enthal-
tend oder mit einem 
Stärkegehalt von weni-
ger als 40 Gewichts-
prozent ........................ U: 20,0% + 604,00 

2309 10 A1a2 andere ......................... U: 20,0% + 671,00 
2309 10 Alb mit einem Lactosege-

halt von 2 oder mehr, 
jedoch welliger als 
15 Gewichtsprozent: 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
vonIbis 

12,8% + 386,60 1995-2000 
12,8% + 429,40 1995-2000 

<. .."' ~ ., • 

'.' 
., 

.. 

Besondere Urshrüntliche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
<.n 
00 

-'" ~ 
'" 0., 
n> ... 
t::d 
n. 
;;; 
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 

2309 10 A1b1 mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
wem ger als 40 Ge-
wichtsprozent .............. U: 20,0% + 1116,00 

2309 10 Alb2 andere ......................... U: 20,0% + 1720,00 • 
2309 10 A1c mit einem Lactosege-

halt von 15 oder mehr, 
jedoch weniger als 
25 Gewichtsprozent: 

2309 10 Alc1 mit einem Gesa~tiuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
wemger als 40 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% +. 1860,00 

2309 10 Alc2 andere ......................... U: 20,0% + 2354,00 
2309 10 Ald mit einem Lactos~ge-

halt von 25 oder mehr 
Gewichtsprozent ........ U: 20,0% + 2418,00 

2309 10 A2 sonstige ....................... U: 30,0% 
2309 10 B andere: 
2309 10 BI mit emem Zuckerge-

halt von 40 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker, oder mit 
emem Stärkegehalt 
von 40 Gewichtspro-
zent oder mehr oder 
mit einem Lactosege-
halt von 2 Gewichts-
prozent oder mehr: 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

~ ... 

12,8% + 714,20 1995-2000 
12,8% + 1100,80 1995-2000 

12,8% + 1190,40 1995-2000 
12,8% + 1506,60 1995-2000 

12,8% + 1547,50 1995-2000 
25,5% 1995-2000 

.. 

Besondere U rshrünf,liche 
Schutz~ Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 
BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

i' 

-'" .j:. 

'" 0-
(b ..... 
Cd 
(b 

~ 
~ 
::l 

.j:. 
U1 
~ 
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D hf"·h Andere 
T ·f A 11· 0 d W G b d Z 11 . 0 d urc lI: - Besondere Ursprüngliche Abgaben an Wb· h usgangszo satz m 10 es ertes e un ener 0 satz m 10 es rungszelt- S h V h dl d 

N fUN aren ezelc nung d . S h·ll· f·· 100 k W d· S h·ll· f·· 100 k c utz- er an ungs- un r. r. 0 er m c 1 mg ur g ertes 0 er m c 1 mg ur g raum kI I h B I 
von/bis ause rec te e astun-

2309 10 Bla keine Lactose enthal
tend oder mit einem 
Lactosegehalt von we
niger als 2 Gewichts
prozel1t: 

2309 10 B1a1 keine Stärke enthal
tend oder mit einem 
Stärkegehalt von weni
ger als 40 Gewichts-
prozent ........................ U: 20,0% + 604,00 12,8% + 386,60 1995-2000 BSK 

2309 10 B1a2 andere ......................... U: 20,0% + 671,00 12,8% + 429,40 1995-2000 BSK 
2309 lOB 1 b mit einem Lactosege

halt von 2 oder mehr, 
jedoch wemger als 
15 Gewichtsprozent: 

2309 10 BIbI mit einem Gesamtzuk
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
wemger als 40 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% + 1116,00 12,8% + 714,20 1995-2000 BSK 

2309 10 B1b2 andere ...... ;.................. U: 20,0% + 1720,00 12,8% + 1100,80 1995-2000 BSK 
2309 10 Blc mit einem Lactosege

halt von 15 oder mehr, 
jedoch weniger als 
25 Gewichtsprozent: 

2309 10 BleI mit einem Gesamtzuk
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
weniger als 40 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% + 1860,00 12,8% + 1190,40 1995-2000 BSK 

2309 10 Blc2 andere......................... U: 20,0% + 2354,00 12,8% + 1506,60 1995-2000 BSK 

gen 

.j>.. 
a-. 
o 

...... 
a-. 
.j>.. 
a-. 
p.. 
(> 
>-t 

I:d 
Sl. 
~ 

Cf'l 
(> 

:::l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2309 10 Bld mit einem Lactosege-
halt von 25 oder mehr 
Gewichtsprozent ........ 

2309 10 B2 sonstige ....................... 
2309 90 andere: 
2309 90 A Solubles von Fischen 

oder Meeressäugetie-
ren ............................... 

2309 90 B andere: 
2309 90 BI Getreide oder Mülle-

reierzeugnisse daraus 
enthaltend: 

2309 90 Bla mit emem Zuckerge-
halt von 40 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als 
Invertzucker, oder mit 
emem Stärkegehalt 
von· 40 Gewichtspro-
zent oder mehr oder 
mit einem Lactosege-
halt von 2 Gewichts" 
prozent oder mehr: 

2309 90 Blal keine Lactose enthal-
tend oder mit einem 
Lactosegehalt von we-
lliger als 2 Gewichts-
prozent: 

2309 90 Bla1a keine Stärke enthal-
tend oder mit einem 
Stärkegehalt von weni-
ger als 40 Gewichts-
prozent ................ : ....... 

AusgangszoJlsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

U: 20,0% + 2418,00 12,8% + 1547,50 
U: 30,0% 25,5% 

B: 9,0% 5,2% 

U: 20,0% + 604,00 12,8% + 386,60 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum klausel von/bis 

1995-2000 BSK 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 BSK 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

.-
0' 
.j>.. 
0' 

P
o .... 
b;j 
o 
~ 

(fq 
o 
::l 

.j>.. 
0' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Warenbezeichnung Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

2309 90 Blalb andere ........................ : U: 20,0% + 671,00 
2309 90 Bla2 mit einem Lactosege-

halt von 2 oder mehr, 
jedoch wemger als 
15 Gewichtsprozent: 

2309 90 Bla2a mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
wemger als 40 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% + 1116,00 

2309 90 B1a2b andere ......................... U: 20,0% + 1720,00 
2309 90 Bla3 mit einem Lactosege-

halt von 15 oder mehr, 
jedoch wemger als 
25 Gewichtsprozent: 

230·9 90 Bla3a mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, .. gerechnet 
als Invertzucker, von 
wemger als 40 Ge-
wichtsprozent .............. U: 20,0% + 1860,00 

2309 90 BI a3b andere ......................... U: 20,0% + 2354,00 
2309 90 Bla4 mit einem Lactosege-

halt von 25 oder mehr 
Gewichtsprozent ........ U: 20,0% + 2418,00 

2309 90 Blb andere ......................... U: 30,0% 

-

Durchfüh- . 
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

: 12,8% + 429,40 1995-2000 

12,8% + 714,2.Q 1995-2000 
12,8% + 1100,80 t995-2000 

12,8% + 1190,40 1995-2000 
·12,8% + 1506,60 1995-2000 

: 12,8% + 1547,50 1995-2000 
25,5% 1995-2000 

.' 

! 

I' .",,,. 

Besondere Urshrünr.liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

BSK 

BSK 
BSK 

, 

BSK 
BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 
. und 
BelastUn-

gen 

"'" 0--
N 

..... 
0--

"'" 0--

0-
('\) ..., 
t;tI 
('\) 

~ 
~ 
:::I 
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Tarif. Warenbezeichnung Nr./UNr. 

2309 90 B2 sonstige: 
2309 90 B2a mit emem Zuckerge-

halt von 40 Ge-
wichtsprozent oder 
mehr, . gerechnet als 
Invertzucker, oder mit· 

.. 'einem Stärkegehalt 
von 40 Gewichtspro-
zent oder mehr oder 
mit einem Lactosege-
halt von' 2 Gewichts-
prozent oder mehr: 

2309 90B2al keine' Lactose enthal-
tend . oder mit einem 
Lactosegehalt von we-
niger als 2 Gewichts-
prozent: 

2309 90'B2ala . keine Stärke enthal-
tend oder mit einem 
Stäi-kegehalt von weni-
ger als 40 Gewichts-
prozent ........................ 

2309 90 ·B2alb andere ........... ~ ............. 
2309 90 B2a2 mit einem Lactosege-. 

halt von 2 oder mehr, 
jedoch weniger als' 

0 15 Gewichtsprozeht: 
2309 "90'B2ä2'a 'mit einem Gesamtzuk-

.. ~"',. ,,.., kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 

. , wemger als 40 Ge-
'. ~ , wichtsprozent ... : ......... 

2309 90 B2a2b andere ......................... 
. '.'~ 

Durchfüh- : 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis : 

: 

i 

, 

U: 20,0% + 604,00 12,8% + 386,60 1995-2000 
U: 20,0% + 671,00 12,8% + 429,40 1995-2000 

U: 20,0% + 1116,00 . 12,8% + . 714,20 1995~2006 
U: 20,0% + 1720,00 12,8% + 1100,80 1995"':':'2000 

Besondere: Ursrüntliche 
Schutz- Ver and ungs~ 
klausel rechte 

, 

i 
I , 
, 
I 

: 

: 

BSK 
BSK 

, 
BSK, ': 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.. 

-0': 
~ 
0': 

~ 
n> ... 
b:i 
!J!. 

f 
:;:I 

~ 
0': ..... 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

2309 90 B2a3 mit einem Lactosege-
halt von 15 oder mehr, 
jedoch weniger als 
25 Gewichtsprozent: 

2309 90 B2a3a mit einem Gesamtzuk-
kergehalt, gerechnet 
als Invertzucker, von 
welliger als 40 Ge-
wichtsprozent ............. U: 20,0% + 1860,00 

2309, 90 B2a3b andere ......................... U: 20,0% + 2354,00 
2309 90 B2a4 mit einem Lactosege-

halt von 25 oder mehr 
Gewichtsprozent ........ U: 20,0% + 2418,00 

2309 90 B2b andere ......................... U: 30,0% 

I 

Durchfüh-
Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

12,8% + 1190,40 1995-2000 
12,8% + 1506,60 1995-2000 

12,8% + 1547,50 1995-2000 
25,5% 1995-2000 

Besondere Ursrüngliche 
Schutz- Ver andlungs-
klausel rechte 

BSK 
BSK 

BSK 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
a-
~ 

-a--
~ 
a--
0-
('b .... 
t:d 
~. 

~ 
('b 

~ 
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Tarif 
Durchfüh- Andere 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Ursrün~liche Abgaben 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz- Ver and ungs- und raum 
von/bis klausel rechte Belastun-

gen 

Kapitel 24: 

2401 I Tabak, roh oder un-
verarbeitet; Tabakab-
fälle: 

2401 10 1 'Tabak, nicht entstielt 
oder nicht entrippt ..... I B: 400,00 340,00 11995-2000 

2401 20 1 Tabak, ganz oder teil-
weise entstielt oder 
entrippt ....................... B: 750,00 637,50 1995-2000 

2401 30 1 Tabakabfälle ............... B: 400,00 340,00 1995-2000 
2402 Zigarren, Stumpen, Zi- -a--

garilloS und Zigaret-
-l>-a--

ten, aus Tabak oder 0... 
("1) 

Tabakersatz : .... 

2402 10 1 Zigarren, Stumpen 
t::O 
~. 

und Zigarillos, die f;) 
crq 

Tabak enthalten ......... B: 23300,00· 19805,00 1995-2000 ("1) 

" 2402 20 1 Zigaretten, die Tabak 
enthalten ..................... I B: 26600,00 22610,00 11995-2000 

2402 90 1 andere: 
2402 90 A Zigarren, Stumpen 

und Zigarillos ........ : .... I B: 33300,00 19805,00 11995-2000 
2402 90 B I Zigaretten ................... B: 26600,00 22610,00 1995-2000 
2403 Anderer verarbeiteter 

Tabak und anderer 
verarbeiteter Tabaker-
satz; "homogenisier-
ter" oder "rekonsti-
tuierter" Tabak; 
Tabakextrakte und 
Tabaklaugen : 

-l>-
a--
\.TI 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

2403 10 Rauchtabak, auch teil- . 
weise oder ganz aus 
Tabakersatz ................ B: 13300,00 11305,00 

2403 90 andere: 
2403 91 "homogenisierter" 

oder "rekonstituierter" 
Tabak .......................... B: 13300,00 11305,00 

2403 99 sonstige ....................... B: 13300,00 11305,00 

I 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere • Ursrün~liche 

Schutz- Ver and u~gs-raum klausel rechte von/bis 

1995-2000 ' 

1995-2000 
1995-2000 

, 
-

Andere 
Abgaben 

: und 
:Belastun-

gen 

, 

; 

, 

.j:>. 
0-
0-

-0-
.j:>. 

0-

P
n> .., 
td 
~. 

{ 
:::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2905 

2905 43 
2905 44 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg. 

--

Acyclische Alkohole 
und ihre Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

~:~~~i~'('S';~bi~)"::::::: I~: frei 
frei 

Kapitel 29: 

frei 
frei 

Durchfüh-
rungszeit-

raum 
von/bis 

Besondere Urshrüngliche 
Schutz- . Ver andlungs-

, klausel rechte 

. i 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.
'" .j>. 

'" g-.., 
t:C 
!J!. 
~ 
~ 
::s 

.j>. 

'" 'J 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
467 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr.tuNr. 

- -

3301 

3301 10 

3301 11 
3301 12 
3301 13 
3301 14 
3301 19 
3301 20 

3301 21-
3301 22 
3301 23 

Warenbezeichnung 

Etherische OIe (auch 
terpenfrei), einschließ
lich sogenannter Con
cretes und Absolues; 
Resinoide; Konzentra
te etherischer OIe in 
Fetten, in nichtflüchti
gen OIen, Wachsen 
oder ähnlichen Stof
fen, durch Enfleurage 
oder Mazeration ge
wonnen; terpenhaltige 
Nebenerzeugnisse von 
der Herstellung ter
penfreier etherischer 
OIe; wässerige Destil
late und wässerige 
Lösungen etherischer 
OIe: 

1 etherische OIe von 
Zitrusfrüchten: 
Bergamottöl ................ 
Orangenöl .................. 
Zitronenöl ................... 
Limettöl ...................... 
sonstige ....................... 
andere etherische OIe 
als von Zitrusfrüc,hten: 

I Geraniumöl ................. 

t:~~~~l~i····~d~~····~~ 
vandinöl ...................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

~- -- --

Kapitel 33: 

B: 29,40 frei 
B: 29,40 frei 
B: 29,40 frei 
B: 102,90 frei 
B: 66,00 frei 

B: 102,90 frei 
B: 102,90 frei 

B: 102,90 frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

raum Schutz-

von/bis klausel 

--

1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

11995-2000 
1995-:-:2000 

11995--2000 

Andere 
Urshrüntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

--

.j>.. 
a-
00 

...... 
a
.j>.. 
a-

~ ... 
t:O 
~. 
~ 
~ 
l:l 
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Tarif Warenbezeidmung 
Ausgangszollsati in % des Wertes 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 

3301 24 Pfefferminzöl (Öl von 
Mentha piperita) ........ B: 102,90 

3301 25 andere Minzenöle ...... B: 102,90 
3301 26 Vetiveröl ..................... B: 102,90 
3301 29 sonstige ....................... B: 102,90 
3301 30 Resinoide .................... B: frei 
3301 90 andere ........ :: ............... B: 5,0% 

.. 'L", 

.. 
J' 

.;. 

. 

; Durchfüh" 
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 1995-2000 
frei 1995-2000 
frei 1995'-2000 
frei 1995-2000 
frei 

0,5% 1995-2000 

Andere 
Urshrün~liche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-a-
.j:>. 
a-
Q... 
(1) ... 
t:O 
C. 
{ 
::s 

.j:>. 
a
-.0 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung Gebundener Zollsatz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

- - _. --- - --

Kapitel 35: 

3501 I Kasein, Kaseinate und 
andere Kaseinderivate ; 
Kaseinleime : 

3501 10 I Kasein: 
3501 10 A mit einem Trocken-

substanzgehalt von 
40 Gewichtsprozent 
oder weniger .............. U: 10,0% + 4583,00 6,4% + 2933,10 

3501 10 B anderes ........................ U: 10,0% + 11130,00 6,4% + 7123,20 
3501 90 andere: 
3501 90 A Kaseinate und andere 

Kaseinderivate ............ U: 10,0% + 11130,00 6,4% + 7123,20 
3501 90 B Kaseinleim : 
3501 90 BI flüssig .......................... U: 10,0% + 2976,00 6,4% + 1904,60 
3501 90 B2 anders ......................... U: 10,0% + 10044,00 6,4% + 6428,20 
3502 Albumine (einschließ-

lich Konzentrate aus 
zwei oder mehr Mol-
kenproteinen, die, be-
rechnet auf die Trok-
kensubstanz, mehr als 
80 Gewichtsprozent 
Molkenproteine ent-
halten), Albuminate 
und andere Albumin-
derivate: 

3502 10 Eialbumin .... ... ............. I U: frei frei 
3502 90 andere: 
3502 90 A Blutalbumin ... ......... .... 1 B: 9,0% 7,6% 
3502 90 B Milchalbumin .... ......... U: frei frei 
3502 90 C andere ......................... U: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere 

Schutz- . 
raum 

von/bis klausel 

-------- -~ 

1995-2000 BSK 
·1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 

1995-2000 BSK 
1995-2000 BSK 

11995-2000 

11995-2000 
1995-2000 
1995-2000 

Andere 
Urshrüngliche Abgaben 
Ver andlungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-

+
'J 
o 

....... 
0"-
+-
0"-

c-
('b .... 
I;d 
~. r:;-

crq 
('b 

::l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

3503 00 Gelatine (auch In 

rechteckigen oder qua-
dratischen Blättern, 
auch gefärbt oder an 
der Oberfläche bear-
beitet) und Gelatinede-
rivate; Hausenblase; 
andere Leime tieri-
schen Ursprungs, aus-
genommen Kasein-
leime der Num-
mer 3501: 

3503 00 A Gelatine (auch In 

rechteckigen oder qua-
dratischen Blättern, 
auch gefärbt oder an 
der Oberfläche bear-
beitet) .......................... 

3503 00 B Fischleim, Hausen-
blase ............................ 

3503 00 C andere ......................... 
3504 00 Peptone und deren 

Derivate; andere Ei-
weißstoffe und deren 
Derivate, anderweitig 
weder genannt noch 
inbegriffen; Hautpul-
'ver, auch chromiert ... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

B: 9,0% 7,6% 

B: frei frei 
B: 9,0% min 100,80 5,8% min 64,50 

B: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Urshcüngliche 

Schutz- Ver andlungs-raum klausel rechte von/bis 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

....... 

'" -I>-

'" p... 

~ 
t:tl 
(I) 

~ 
~ 
::l 

-I>
'I 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Warenbezeichnung Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

3505 Dextrine' und andere 
modifizierte Stärken 
(zB Quellstärke oder 
veresterte Stärke); 
Leime auf der Grund-
lage von Stärken, Dex-
trinen oder anderen 
modifizierten Stärken: 

3505 10 Dextrine und andere 
modifizierte Stärken: 

3505 10 A Stärkeether und Stär-
keester: 

3505 10 Al wasserlösliche ............. U: 20,0% + 1323,00 17,0% + 1124,60 
3505 10 A2 sonstige ' ....................... B: 5,0% 4,2% 
3505 10 B andere ......................... U: 300,00 255,00 
3505 20 Leime .......................... U: 300,00 255,00 

Durchfüh-
rungszeit-

raum 
von/bis 

1995-2000 
' 1995-2000 
1995-2000 

. 1995-2000 

, 

.. , 

Andere 
Besondere Ursprüngliche: Abgaben 

Schutz- : Verhandlungs-; und 
klausel rechte ' Belastun-

gen 

! 

: 

! 

BSK ! 

[ 
I 

: , , 

I 
I 

: 

i 
( 

" ~.-. . " .. . "." ..... " .... 

, . 
, .. 

': 
! '.', 

.j>. 

~ 

-0"-
.j>. 

'0"-

Q.. 
(l) 

.':"1, 
ti:J 
(l) 

~ 
~ 
l:1 
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Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere ' Urshcüntliche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Ver and ungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

Kapitel 38: 

3809 I Appretur- oder End-I 
ausrüstungsmittel, 
Farbstoff träger zur Be-
schleunigung des Fär-
bens oder des Fixie-
rens der Farbstoffe 
und andere Erzeugnis-
se und Zubereitungen 
(zB Appretur- und 
Beizmittel), wie sie in -a-
der Textil-, Papier- ./>. 

a-
und Lederindustrie 0-

(I> 

oder in ähnlichen In- 'i 

dustrien verwendet 
td 
C. 

werden, anderweitig ~ 
(1q 

weder' genannt noch (I> 
::3' 

inbegriffen: 
3809 10 1 auf der Grundlage von 

Stärke und Stärkederi" 
vaten: 

3809 10 A Appreturmittel I U: 25,0% I 21,3% 11995-2000 
3809 10 B andere: 
3809 10 BI Hilfsmittel: 
3809 10 Bla in unmittelbaren Um-

schließungen mit ei-
nem Inhalt von 5 kg 
oder, weniger .............. B: 13,0% 11,1% 1995-2000 

3809 10Blb I ande~e ......................... U: 10,0% 8,5% 1995-2000 
3809 10 B2 sonstige ....................... B:20,0% 12,8% 1995-2000 

I I' 
~ 
'I 
w 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

3823 Zubereitete Bindemit-
tel für Gießereiformen 
oder Gießereikerne; 
chemische Erzeugnisse 
und Zubereitungen der 
chemischen Industrie 

, oder verwandter Indu-
strien (einschließlich 
solcher, die nur aus 
Mischungen natürli-
cher Erzeugnisse be-
stehen), anderweitig 
weder ,genannt noch 
inbegriffen; Rückstän-
de der chemischen 
Industrie oder ver-

<. wandter Industrien, 
anderweitig, weder ge-
nannt noch inbegrif-
fen: 

3823 60 D-Sorbit (D-Glucit), 
ausgenommen solches 
der Unternum-
mer 290544 ............... U: 10,0% 

: I 

-
"' 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

: 

I 

I : 

! 

6,4% 1995-2000 : 

i 

;;:' " 

~ . ..., -' 

U rShrün~liche 
Ver and ungs-

rechte 

: 

: 

.. 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

, . 

~ 
'-J 
~ 

-0"-
~ 
0"-

Q.. 

~ 
l;1j 

!!. 
~ 
(1) 

:::l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4101 

4101 10 

',< 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Häute und Felle, roh, 
von Rindern (ein
schließlich Kälbern), 
Pferden oder anderen 
Einhufern (frisch, ge
salzen, getrocknet, ge
äschert, gepickelt oder 
anders haltbar ge
macht, weder gegerbt 
noch als Pergament
leder zugerichtet, 
noch sonst bearbeitet), 
auch enthaart oder 
gespalten: 
ganze Häute und Felle 
von Rindern (ein
schließlich Kälberrr), 
mit einem Stückge
wicht von 8 kg oder 
,weniger für nur ge
trocknete, von 10 kg 
oder weniger für trok- . 
ken gesalzene oder 
von 14 kg oder weni-
ger für frische, naßge
salzene oder anders 
haltbar gemachte 
Häute oder Felle ....... I B: 

Kapitel 41 : 

frei frei 

Durchfüh~ 
rungszeit- Besondere 

Schutz-raum 
von/bis klausel 

I 

" 

I Andere 
Ursrüngliche Abgaben 
Ver andlungs-: und 

rechte ! Belastun-
; 

:1 
gen 

0"
.j>.. 
0"-

Po .., 
t:!:I 
~. 
;;;

CIQ c, 
:::s 

.j>.. 
'J 
U1 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

4101 20 andere Häute und 
Felle von Rindern 
(einschließlich Käl-
bern), frisch oder naß-
gesalzen: 

4101 21 ganze .......................... 
4101 22 Kernstücke (Crou-

pons) und halbe Kern-
stücke .......................... 

4101 29 sonstige ....................... 
4101 30 andere Häute und 

Felle von Rindern 
(einschließlich Käl-
bern), anders haltbar 
gemacht '''''''''''''''''''''' 

4101 40 Häute und Felle von 
Pferden oder anderen 
Einhufern .................... 

4102 Felle von Schafen und 
Lämmern, roh (frisch, 
gesalzen, getrocknet, 
geäschert, gepickelt 
oder anders haltbar 
gemacht, weder ge-
gerbt noch als Perga-
mentleder zugerichtet, 
noch sonst bearbeitet), 
auch enthaart oder 
.gespalten, ausgenom-
men die in der Anmer-
kung 1c zu diesem 
Kapitel genannten 
Waren: 

Durchfüh-
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit-

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum 
von/bis 

B: frei frei 

B: frei frei 
B: frei frei 

B: frei frei 

I 

B: frei frei 

Besondere U rshrün~liche 
Schutz- Ver and ungs-
klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

"'" ....... 
0"-

-0"-

"'" 0"-

0.. g 
t.7:i 
~. 
iö a;; 
:::t 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

4102 10 nicht enthaart ............. B: frei 
4102 20 enthaart: 
4102 21 gepickelt ...................... B: frei 
4102 29 sonstige ........................ B: .. frei 
4103 Andere Häute und 

Felle, roh (frisch, ger 
salzen, getrocknet, ge-
äschert, gepickelt oder 
anders haltbar ge-
macht, weder gegerbt 
noch als Pergamen~T 
leder zugerichtet, 
noch sonst bearbeitet), 
auch enthaart oder 
gespalten~ ausgenom-
men die in der Anmer-
kung 1 bader 1 c zu 
diesem Kapitel ge-
nannten Waren: 

4103 10 von Ziegen oder Zik-
k~ln ............................. B: frei 

4103 20 von Kriechtieren ........ . B: frei 
4103 90 andere ......................... B: frei 

Durchfüh-
. Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Urshrü:n;liche 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz- Ver an ungs-raum klausel rechte von/bis 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

I 

.. 

-Cl' 

""" Cl' 

~ .., 
t;.d 
~. 

of 
::s 

""" '-J 
'-J 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

--- -

Kapitel 43: 

4301 I Pelzfelle, roh (ein-
schließlich Köpfe, 
Schwänze, Klauen 
und andere für 
Kürschnerzwecke ge-
eignete Teile, Abfälle 
oder überreste), aus-
genommen Häute und 
Felle, roh, der Num-
mer 4101, 4102 oder 
4103: 

4301 10 I von Nerzen, ganz, 
auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen B: frei frei 

4301 20 I von Kaninchen oder 
Hasen, ganz, auch 
ohne Kopf, Schwanz 
oder Klauen .... ........... I B: frei frei 

4301 30 I von Astrachan-, Breit-
schwanz-, Karakul-, 
Persianer- und ähnli-
chen Lämmern sowie 
von indischen, chinesi-
schen, mongolischen 
oder tibetanischen 
Lämmern, ganz, auch 
ohne Kopf, Schwanz 
oder Klauen .. ....... ...... I B: frei frei 

4301 40 I von Bibern, ganz, auch 
ohne Kopf, Schwanz 
oder Klauen ..... ... ... .... I B: frei frei 

Durchfüh- Besondere Ursrün~liche rungszeit- Schutz- Ver and ungs-raum 
von/bis klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

4>
'J 
00 

-'" 4>-

'" 0-
0 ..., 
t:d n. 
~ 

C1Q 
0 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg . 

4301 50 VOn Bisamratten, ganz, 
auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen B: frei 

4301 60 von Füchsen, ganz, 
auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen B: frei 

4301 70 von Seehunden, ganz, 
auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen B: frei 

4301 80 andere Pelzfelle, ganz, 
auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen B: frei 

4301 90 Köpfe, Schwänze, 
Klauen und andere 
für Kürschnerzwecke 
geeignete Teile, Ab-
fälle oder überreste ... B: frei 

o 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des ningszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 

frei 

i 
! 

frei 
I 
I 

frei 

frei 

Andere 
Ursrüntliche Abgaben 
Ver and ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

....... 
0"
+-
0"-

0... 
('I) .... 
tl:l 
~. 
~ 
~ 
::l 

+
'I 

'" 

(' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung Gebundener Zolls atz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

-- ----

Kapitel 50: 

5001 00 I Seidenraupenkokons, 
zum Abhaspeln geeig-
net ............................... I B: frei frei 

5002 00 I Rohseide (Gregesei-
de), weder gedreht 
noch gezwirnt I B: frei frei 

5003 I Abfälle von Seide 
(einschließlich der 
zum Abhaspeln nicht 
geeigneten Kokons, 
Garnabfälle und Reiß-
spinnstoff) : 

5003 10 I weder kardiert noch 
gekämmt ..................... B: frei frei 

5003 90 I andere ......................... B: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere U rshrüngliche 

raum Schutz- Ver andlungs-

von/bis klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

.j>. 
00 
o 

-0"-
.j>. 
0"-

~I ... 
t:C 
~. 
j;;"' 

O'Q 
Cl> 
::s 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
480 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Durchfüh- Andere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des rungszeit- Besondere Ursprünf.liche Abgaben 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg raum Schutz- Verhand ungs- und 

von/bis klausel rechte Belastun-
gen 

~ 
---. 

Kapitel 51: 

5101 I Wolle, weder gekrem-
pelt noch gekämmt: 

5101 10 1 Schweißwolle, em-
schließlich auf dem 
Rücken gewaschene 
Wolle: 

5101 11 I S,hu<woll, .................. I B, frei frei 
5101 19 andere ......................... B: frei frei 
5101 20 entschweißt, nicht car-

bonisiert: ..... 
Cl' 

5101 21 Schurwolle .................. B: frei frei ~ 
Cl' 

5101 29 andere ............. , ........... B: frei frei P-

5101 30 carbonisiert ................. B: frei frei 
(1) ... 

5102 Feine oder grobe Tier- CJ n. 
haare, weder ge krem- ~ 

~ 

pelt noch gekämmt: (1) 

::s 
5102 10 I feine Tierhaare ........... B : frei . frei 
5102 20 grobe Tierhaare : 
5102 20 A gekrollt oder auf Un-

terlagen ....................... I B: 7,0% frei 11995-2000 
5102 20 B I ~~~~~te .... ~~~ .... ·w~·ii~ B: 

frei frei 
5103 

oder feinen oder gro-
ben Tierhaaren, em-
schließlich Garnab-
fälle, ausgenommen 
Reißspinnstoff : 

5103 10 1 Kämmlinge von Wolle 
oder feinen Tierhaa-
ren ............................... I B: frei frei 

~ 
00 

0' 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

5103 20 andere Abfälle von 
Wolle oder feinen 
Tierhaaren .................. B: frei 

5103 30 Abfälle von groben 
Tierhaaren : 

5103 30 A gekrollt oder auf Un-
terlagen ....................... B: 7,0% 

5103 30 B anders ......................... B: frei 

. 

Durchfüh-
Gebundener Zolls atz in % des rungszeit- Besondere 

Wertes oder in Schilling für 100 kg Schutz-raum klausel von/bis 

frei 

, 

frei 1995-2000 
frei 

Andere 
Ursprün~liche Abgaben 
Verhand ungs- und 

rechte Belastun-
gen 

-I>-
00 
N 

-a--
-I>
a--
0-
n> ..., 
O;:j 
~. 

cf 
i:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5201 00 

5202 

5202 10 
5202 90 
5202 91 
5202 99 
5203 00 

Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in .% des Wertes Gebundener Zollsatz in % des 
Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Baumwolle, weder 
kardiert noch ge-
kämmt ......................... I B: 
Abfälle von Baumwol
le (einschließlich Garn
abfälle und Reiß spinn
stoff) : 
Garnabfälle 
andere: 
Reiß spinnstoff ........... .. 
sonstige 
Baumwolle, kardiert 
oder gekämmt .......... .. 

B: 

B: 
B: 

B: 

oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 52: 

frei frei 

frei frei 

2,0% frei 
frei frei 

3,0% frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Urshrüngliche 

Schutz- Ver andlungs-raum 
von/bis klausel rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

-a-
~ 
a-
P-
('D .... 
t:t:l 
~. 
i» 

aq 
('D 

i:l 

.i;. 
09 
"" 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des 

oder in Schilling für 100 kg Wertes oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 53: 

5301 I Flachs, roh oder bear-
beitet, aber nicht ge-
sponnen; Werg und 
Abfälle von Flachs 
(einschließlich Garnab-
fälle und Reiß spinn-
stoff) : 

5301 10 I Flachs, roh oder gerö-
stet ............................... B: frei frei 

5301 20 I Flachs, gebrochen, ge-
schwungen, gehechelt 
oder anders bearbei-
tet, aber nicht gespon-
nen: 

5301 21 I gebrochen oder ge-
schwungen .................. B: frei frei 

5301 29 I ~;:;s u~d .. Äb·f~ii~ .. ~~~ B: 
frei frei 

5301 30 
Flachs .......................... I B: frei frei 

5302 I Hanf (Cannabis sativa 
L.), roh oder bearbei-
tet, aber nicht gespon-
nen; Werg und Abfälle 
von Hanf (einschließ-
lich Garnabfälle und 
Reißspinnstoff) : 

5302 10 I Hanf, roh oder gerö-
stet ............................... I B: frei frei 

5302 90 I anderer ........................ B: frei frei 

Durchfüh-
rungszeit- Besondere Ursrüngliche 

raum Schutz- Ver andlungs-

von/bis klausel rechte 

Andere 
Abgaben 

und 
Belastun-

gen 

~ 
00 
.j>. 

.-
e:;.. 
.j>. 
e:;.. 
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Zucker 

Stärke 

Milch-
Milch-

fett 
eiweiß-
gehalt 

0< 1,5 0<2,5 

2,5<6 

6< 18 

18<30 

30<60 

~60 

1,5<6 0<2,5 

2,5<6 

6< 18 

18 <30 

30<60 

~60 

6< 12 0< 18 

~18 

12< 18 0< 18 

~18 

18 <26 *) 

26<45 *) 

45<65 *) 

65<85 ") 

~85 *) 

Anlage 1 zur LISTE XXXII' - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch - Teil I, Abschnitt I, Landwirtschaftliche Waren, A. Zölle: 

0<5 5< 15 15<30 30<50 50<85 

0<5 5<32 32<45 ~45 0<5 0<32 32<45 ~45 0<5 0<32 32<45 ~45 0<5 5<32 ~32 0<5 ~5 
I I 

I 

: 

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 

518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 

536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 

554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ' 568 569 570. 

571 572 573 574 575 576 577 57~ 579 580 581 582 583 584 585 586 587 

588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 

598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 . 631 632 

634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 

652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 

669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680, 681 682 683 684 685 

686 687 688 689· 690 691 692 693 694 695 

696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 

714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725' 726 727 728 729 730 

731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742, 743 744 745 746 747 

749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 . 759 760 761 762 763 764 765 

766 767 767 767 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 

769 770 770 770 771 772 772 772 771 772 772 772 .. 773 773 773 773-' nJ 
774 775 775 775 776 777 777 777 776 777 777 776 777 776 777 

778 778 778 779 779 779 779 , : 779, 779 . <.; , 

780 780 780 780 780 " 
,,, .... - .. , . ., .. , . ---.' ~"., .. '. -,. .. _ .. -.I . 

.-

~85 

'r) 

517 

535 

553 

615 

633 

651 

713 

748 

-0-
-l=>-
0-

0-
("0 ..., 
td 
~. 
;;;

aq 
("0 
;:I 

~ 
U1 
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Anlage 2 zur LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch - Teil I, Abschnitt I, Landwirtschaftliche Waren, A. Zölle 

Zucker 0<5 5<60 

Stärke -_.- -

Milcheiweiß- 0< 14 14<32 32<45 45<65 65<80 80< 85 ~85 0< 14 14<32 32<45 45<65 65<80 80<85 ~85 
Milchfett 

gehalt 

" 0< 1,5 0<2,5 001 004 006 008 010 012, 014 002 005 007 009 011 013 014 

2,5<6 015 018 020 022 024 026 028 016 019 021 023 025 027 028 

6< 18 029 032 034 036 038 040 042 030 033 035 037 039 041 042 

18<30 043 046 048 050 052 054 044 047 049 051 053 

30<60 055 058 060 062 064 056 059 061 063 065 

~60 066 068 070 067 069 071 

1,5 <5 0<2,5 072 075 077 079 081 083 085 073 076 078 080 082 084 085 

2,5<6 086 089 091 093 095 097 099 087 090 092 094 096 098 099 

6< 18 100 103 105 107 109 111 113 101 104 106 108 110 112 113 

18 <30 114 117 119 121 123 125 115 118 120 122 124 

30<60 126 129 131 133 135 127 130 132 134 

~60 136 138 140 137 139 141 

~5 0< 18 142 145 147 149 151 153 155 143 146 148 150 152 154 155 

~18 156 159 161 163 165 157 160 162 164 166 

Bemerkungen zu den Listen Nummern f und 2: 

Zucker = Gesamtzuckergehalt, gerechnet als Invertzucker 

Stärke = Stärkegehalt (nach der modifizierten polarimetrischen Ewers-Methode) 

< mit einem Gehalt an ..... von' ..... oder mehr, aber weniger als ..... Gewichtsprozent 

~ mit einem Gehalt an ..... von ..... Gewichtsprozent oder mehr 

*) Gehalt ist unbeachtlich 

~60 

0< 14 14<32 

003 005 

017 019 

031 033 

045 047 

057 

074 076 

088 090 

102 104 

116 118 

128 

144 146 

158 160 

~32 

007 

021 

035 

078 

092 

106 

148 

.j>. 
00 

'" 

-'" .j>. 

'" P-o 
>; 
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!:!. 
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Code 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 

. 043 
044 
045 
046 
047 
048 

-
049 

1646 der Beilagen 

Anlage 3 zur LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL 1- MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARJF 

ABSCHNITT I - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN 

A. Zölle 

Ausgangszollsatz Gebundener 
Zollsatz Code Ausgangszollsatz 

183 156 050 3619 
677 575 051 3355 

1061 902 052 3931 
375 319 053 3333 
822 699 054 3147 
384 326 055 5688 
627 533 056 5895 
754 641 057 4339 

1025 871 058 5880 
1124 955 059 5486 
1279 1087 060 5889 
1027 873 061 5489 
1318 1120 .062 5484 
1292 1098 063 4689 
703 598 064 4458 

1197 1017 
1582 1345 

065 4186 
066 7920 

896 762 
1343 1142 
904 768 

1148 976 
1275 1084 
1545 1313 
1645 1398 
1800 1530 
1548 1316 
1839 1563 
1735 1475 

067 8053 
068 8112 
069 7487 
070 7163 
071 6922 
072 1185 
073 1679 
074 2063 
075 1377 
076 1824 

1782 1515 077 1386 -
2276 1935 078 1629 

2552 2169 079 1756 

1974 1678 080 2027 

2421 2058 081 2126 

1983 1686 082 2281 

2227 1893 . 083 2029 
2354 2001 . 084 2320 
2624 2230 085 2216 
2724 2315 086 1705 
2477 2105 087 2199 
2626 2232 088 2545 
2405 2044 089 1898 .. 
2201 1871 090 2345 
3047 2590 091 1906 .. 

3541 3010 092 2150 
3586 3048 093 2277 
3239 2753 094 2547 
3686. 3133 095 2647 
3248 2761 096 2764 
3491 2967 097 2550 

487 

Gebundener 
Zollsatz 

3076 
2852 
3341 
2833 

. 2675 
4835 
5011 
3688 
4998 
4663 
5006 
4666 
4661 
3986 
3789 
3558 
6732 
6845 
6895 
6364 
6089 
5884 
1007 
1427 
1754 
1170 
1550 
1178 
1385 
1493 
1723 
1807 
1939 
1725 
1972 
1884 
1449 
1869 
2163 
1613 
1993 
1620 
1828 
1935 
2165 
2250 
2349 
2168 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 487 von 1166

www.parlament.gv.at



488 1646 'der Beilagen 

Code Ausgangszollsatz Gebundener 
Zollsatz Code Ausgangszollsatz Gebundener 

Zollsatz 

098 2786 2368 156 4303 3658 
099 2671 2270 157 4797 4077 
100 2226 1892 158 4198 3568 
101 2720 2312 159 4495 3821 
102 2677 2275 160 4789 4071 
103 2418 2055 161 4504 3828 
104 2865 2435 162 4747 4035 
105 2427 2063 163 4875 ' 4144 
106 2671 2270 164 4658 3959 
107 2798 2378 165 4328 3679 
108 2749 2337 166 3822 3249 
109 3168 2693 501 413 351 
110 2797 2377 502 625 531 
111 3070 2610 503 826 702 
112 2530 2151 504 154 131 
113 2415 2053 505 523 445 
114 3528 2999 506 734 624 
115 4022 3419 507 936 796 
116 3702 3147 508 275 234 
117 3720 3162 509 688 585 
118 4113 3496 510 899 764 
119 3729 3170 511 1053 895 
120 3973 3377 512 494 420 
121 4100 3485 513 907 771 
122 3781 3214 514 1061 902 
123 3937 3346 515 878 746 
124 3715 3158 516 1090 927 
125 3126 2657 517 1043 887 
126 6169 5244 518 521 443 
127 6120 5202 519 934 794 
128 4565 3880 520 1145 973 
129 6362 5408 521 1347" 1145 
130 5812 4940 522 675 574 
131 6370 5415 523 1044· 887 
132 5714 4857 524 1255 1067 
133 5444 4627 525' 1457 1238 
134 4914 4177 526 795 ' 676 
135 45J6 3839 527 1209 1028 
136 8401 7141 528 1420' 1207 
137 8473 7202 529 1574 1338 
138 8536 7256 530 1015 863 
139 7812 6640 531 1428 1214 
140 7297 6202 532 1582 1345 
141 7090 6027 533 1399 1189 
142 3038 2582 534 1611 1369 
143 3532 3002 535 1564 1329 
144 3735 3175 536 1600 1360 
145 3230 2746 537 . 2013 1711 
146 3656 3108 538 2224 1890 
147 3239 2753 539 2426 2062 
148 3483 2961 540 1753 1490 
149 3610 3069 541 2123 1805 
150 3771 3205 542 2334 1984 
151 3922 3334 543 2536 2156 
152 3966 3371 544 1874 1593 
153 3882 3300 545 2287 1944 
154 3306 2810 546 2499 2124 
155 " 3052 2594 547 2653 2255 
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1646 der Beilagen 489 

Code Ausgangszollsatz Gebundener 
Zollsatz Code AusgangszollsatZ Gebundener 

Zolls atz 

548 2094 1780 606 1277 1085 
549 2507 2131 607 1690 1437 
550 2661 2262 608 1901 1616 
551 2478 2106 609 2055 1747 
552 2580 2193 610 1496 1272 
553 2030 1726 611 . 1909 1623 
554 2864 2434 612 2063 1754 
555 3278 2786 613 1880 1598 
556 3489 2966 614 2070 1760 
557 3691 3137 615 1021 868 
558 3018 2565 616 1002 852 
559 3387 2879 617 1415 1203 
560 3599 -, 3059 618 1627 1383 
561 3801 3231 619 1828 1554 
562 31.39 2668 620 1156 983 
563 3552 3019 621 1525 1296 
564 3764 3199 622 1736 1476 
565 3550 3018 623 1938 1647 
566 3359 2855 
567 3743 3182 ' 
568 3328 2829 
569 3666 3116 
570 3247 2760 
571 5506 4680 
572 5919 5031 
573 6130 5211 
574 5457 4638 
575 5659 4810 
576 6029 5125 
577 5996 5097 
578 4876 4145 
579 5780 4913 
580 6014 5112 
581 5223 4440 
582 4397 3737 
583 6000 5100 

624 1277 1085 
625 1690 1437 
626 1901 1616 
627 2055 1747 
628 1496 1272 
629 1909 1623 
630 2063 1754 
631 1880 1598 
632 2037 1731 
633 1990 1692 
634 2044 1737 
635 2457 2088 
636 2668 2268 
637 2870 2440 
638 2197 1867 

- 639 2567 2182 
640 2778 2361 

584 5318 4520 641 2980 2533 

585 4349 3697 642 2318 1970 

586 4900 4165 643 2731 2321 

587 4468 3798 644 2943 2502 

588 7738 6577 645 3097 2632 

589 7965 6770 646 2538 2157 
590 7484 6361 647 2951 2508 
591 7891 6707 648 2849 2422 
592 8032 6827 649 2922 2484 
593 7010 5959 650 2704 2298 
594 8012 6810 651 2255 1917 
595 7710 6554 652 3346 2844 
596 7468 6348 653 3759 3195 
597 7021 5968 654 3970 3375 
598 1002 852 655 4172 3546 
599 1415 1203 656 3499 2974 
600 1627 1383 657 3869 3289 
601 1828 1554 658 4080 3468 
602 1156 983 659 4282 3640 
603 1525 1296 660 3620 3077 
604 1736 1476 661 4033 3428 
605 1938 1647 662 4133 3513 
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490 1646 der Beilagen 

Code Ausgangszollsatz Gebundener 
Zollsatz Code Ausgangszollsatz Gebundener 

Zolls atz 

663 3775 3209 722 4176 3550 
664 3840 3264 723 4589 3901 
665 4175 3549 724 4434 3769 
666 3711 3154 725 4067 3457 
667 3891 3307 726 4395 3736 
668 3629 3085 727 4281 3639 
669 5987 5089 728 3938 3347 
670 6400 5440 729 4105 3489 
671 6500 5525 730 3836 3261 
672 5418 4605 731 3006 2555 
673 6141 5220 732 3419 - 2906 
674 6510 5534 733 3631 3086 
675 6022 5119 734 3832 3257 
676 5094 4330 735 3160 2686 
677 6261 5322 736 3529 3000 
678 6233 5298 737 3740 3179 
679 5349 4547 738 3942 3351 
680 4715 4008 739 3281 2789 
681 6258 5319 740 3694 3140 
682 5481 4659 741 3905 3319 
683 4566 3881 742 4026 3422 
684 5024 4270 743 3500 - 2975 
685 4685 3982 744 3845 3268 
686 8219 6986 745 3886 3303 
687 8277 7035 746 3764 3199 
688 7536 6406 747 3803 3233 
689 8373 7117 748 3600 3060 
690 8406 7145 749 4159 3535 
691 7181 6104 750 4572 3886 
692 8196 6967 751 4784 4066 
693 7928 6739 752 4986 4238 
694 7491 6367 753 4313 3666 
695 7239 6153 754 4.682 3980 
696 2004 1703 755 4894 4160 
697 2417 2054 756 4866 4136 
698 2629 2235 757 4434 3769 
699 2830 2406 758 4847 4120 
700 2158 1834 759 4826 4102 
701 2527 2148 760 4386 3728 
702 2738 2327 761 4653 3955 
703 2940 2499 762 4655 3957 
704 2279 1937 763 4237 3601 
705 2692 2288 764 4796 4077 
706 2903 2468 765 4356 3703 
707 3057 2598 766 4509 3833 
708 2498 2123 767 4615 3923 
709 2911 2474 768 4619 3926 
710 2999 2549 769 5511 4684 
711 2871 2440 770 5924 5035 
712 2918 2480 771 5786 4918 
713 2981 2534 772 6093 5179 
714 3901 3316 773 6005 5104 
715 4314 3667 774 7715 6558 
716 4526 3847 775 7956 6763 
717 4728 4019 776 7935 6745 
718 4055 3447 777 7960 6766 
719 4424 3760 778 9920 8432 
720 4636 3941 779 10030 8526 
721 4656 3958 780 12024 10220 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF 

ABSCHNITT I - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN 

B. Zollkontingente 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontihgentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

---- .. _-- ---- ---

Durchfüh- Ursprüng- Andere 
rungszeit- liche Ver- Bestimmungen 

raum handlungs- und Bedingun-
von/bis rechte' gen 

Zutritt im Rahmen der in der Liste XXXII - Österreich, Teil I, Abschnitt I - B angeführten Kontingente unterliegt den in den einschlägigen österreichischen 
Vorschriften festgelegten Bedingungen. 

Kapitell 

Rinder, lebend: 0102 
reinrassige Zuchttiere 0102 10 237 Stück 2100,00/Stück 237 Stück 2100,00/Stück 1995-2000 

Andere: 0102 90 
andere: 0102 90 B 73 Stück 73 Stück 1995-2000 
mit emem Stückgewicht 0102 90 BI 
von mehr als 100 kg 2100,00/Stück 2100,00/Stück 
mit emem Stückgewicht 0102 90 B2 
von 100 kg oder weniger 126,00/Stück 126,00/Stück 

Schweine, lebend: 0103 
reinrassige Zuchttiere: 0103 10 33 StüCK 33 Stück 1995-2000 
mit emem Stückgewicht 0103 10 A 
von 130 kg oder weniger 230,00/Stück 230,00/Stück 
mit emem Stückgewicht 0103 10 B 
von mehr als 130 kg 55,00/Stück 55,00/Stück 

-0-
.j>. 
0-

Po .... 
to 
~. 
r;;-
~ 
:;l 

.j>. 
-.0 
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Anfängliche Kontingentmenge und SchließIiche Kontingentmenge und Durchfüh" Ursprüng- Andere 

Warenbezeichnung Tarif Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % rungszeit- liehe Ver- Bestimmungen 
Nr(n).IUNr(n). des Wertes oder des Wertes oder raum handlungs- und Bedingun-

in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg von/bis rechte gen 

Kapitel 2 
Bemerkung 1: für ein Jahreskontingent von 600 t. 
Bemerkung 2: für ein Jahreskontingent von 67 t zu Beginn des Durchführungszeitraumes und von 400 t am Ende des Durchführungszeitraumes. 
Bemerkung 3: Hinweis zu den Unternummern 0201 20 BI, 0201 30 BI, aus 0201 20 B, aus 0201 30 B: Zutritt im Rahmen dieses Kontingents unterliegt den von 

den zuständigen nationalen Behörden festgelegten Bedingungen. 
Bemerkung 4: Hinweis zu den Unternummern aus 0201 20 B, aus 0201 30 B, aus 020329 B, aus 0207 41 A und aus 020741 B: Unter der Bedingung, daß für den 

Fall der Nichtausnützung des Kontingentes zu diesem Zollsatz der angewendete Zollsatz auf eine Höhe verringert wird, bei der das Kontingent 
ausgenützt wird. 

Fleisch von Rindern, frisch 
oder gekühlt: 

andere Stücke, mit Kno
chen: 
andere: 
erstklassiges Rindfleisch 
(portionierte Steaks; Hoch
rippen) mit einem Stückge
wicht von 6 kg oder mehr, 
aber nicht mehr als 10 kg 
(siehe Bemerkungen 3 
und 4) 
erstklassiges Rindfleisch 
(portionierte Steaks; Lun
genbraten ohne Fett und 
ohne Seitenmuskel), in Ein
zelpackungen mit einem 
Gewicht von 1,8 kg oder 
mehr; Beiried und Rostbra
ten, mit einem Stückge
wicht von 4 kg oder mehr, 
aber nicht mehr als 9 kg, 
frisch oder gekühlt (siehe 
Bemerkungen 3 und 4) 

0201 

0201 20 

aus 0201 20 B 
0201 20 BI 

0201 30 BI 

400 t 

20,0% 
400 t 

20,0% 
1995-2000 

..... 
'.0 
IV 

-0--..... 
. 0--

0-
n .., 
t:d 
n 
~ 
~ 
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Warenbezeichnung ~ 
Tarif 

Nr(n)./UNr(n). 

Erstklassiges Rindfleisch aus 0201 20 B 
(portionierte Steaks), mit 
Knochen, frisch oder 
gekühlt (siehe Bemerkun-
gen 3 und 4) 

Erstklassiges Rindfleisch aus 0201 20 B 
(portionierte Steaks; Hoch-
rippen), mit einem Stückge-
wicht von 6 kg oder mehr, 
aber nicht mehr als 10 kg, 
mit Knochen, frisch oder 
gekühlt (siehe Bemerkun- " 

gen 3 und 4) 

Erstklassiges Rindfleisch aus 0201 30 B 
(portionierte Steaks; Lun-
genbraten ohne Fett und 
ohne Seitenmuskel), in Ein-
zelpackungen mit emem 
Gewicht von 1,5 kg oder 
mehr, ohne Knochen, frisch 
oder gekühlt (siehe Bemer-
kungen 3 und 4) 

Erstklassiges Rindfleisch aus 0201 30 B 
(portionierte Steaks; Bei-
ried und Rostbraten), mit 
emem Stückgewicht von 
4 kg oder mehr, aber nicht 
mehr als 9 kg; Tafelspitz, 
mit emem Stückgewicht 
von 2 kg oder mehr, aber 
nicht mehr als 3 kg, ohne 
Knochen, frisch oder 
gekühlt (siehe Bemerkun-
gen 3 und 4) 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliehe Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

8,5% + 2959,00 8,5% + 2959,00 

8,5% + 2959,00 8,5% + 2959,00 

8,5% + 2959,00 8,5% + 2959,00 

8,5% + 2959,00 8,5% + 2959,00 

Durchfüh- Ursprung-
rungszeit- liehe Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

Bemerkung 1 

Bemerkung 2 

Bemerkung 1 

Bemerkung 2 

....
'" ~ 
'" R-.... 
l:I:I 
~. 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Erstklassiges Rindfleisch aus 0201 30 B 
(Lungenbraten ohne Fett 
und Seitenmuskel), in Ein-
zelpackungen mit emem 
Gewicht von 1,8 kg oder 
mehr, ohne Knochen, frisch 
oder gekühlt (siehe Bemer-
kungen 3 und 4) 

Fleisch von Rindern, gefro- aus 0202 30 
ren, ohne Knochen, zur 
Herstellung von Waren 
der Nummer 1601 

Fleisch von Schweinen, 0203 11 
frisch oder gekühlt, ganze 
oder halbe Tierkörper 

Fleisch von Schweinen, aus 0203 29 B 
anderes als Lungenbraten, 
gefroren (siehe Bemer-
kung 4) 

Fleisch von Schweinen, aus 0203 29 B 
Lungenbraten, gefroren 
(siehe Bemerkung 4) 

Fleisch von Pferden, Eseln, 0205 00 B 
Maultieren und Mauleseln, 
frisch, gekühlt oder gefro-
ren 

Innereien und anderer 0206 
genießbarer Schlachtanfall, 
von Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Pferden, 
Eseln, Maultieren und " Mauleseln, frisch, gekühlt 
oder gefroren: 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

17 t 100 t 

8,5% + 2959,00 8,5% + 2959,00 

o t 1670 t 

8,5% + 3727,30 8,5% + 3727,30 

o t 5054 t 

994,50 994,50 

155 t 930 t 

1611,00 1611,00 

12 t 70 t 

1611,00 1611,00 

34 t 200 t 

443,00 443,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und . Bedingun-

gen 

.j:>. 
\D 
.j:>. 

-0"-
.j:>. 
0"-

Q... 
rD .... 
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rD 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

von Rindern, frisch oder 0206 10 
gekühlt 
von Rindern, gefroren: 0206 20 
Lebern 0206 22 
sonstige 0206 29 

Von Schweinen, frisch oder 0206 30 
gekühlt 
von Schweinen, gefroren: 0206 40 
Lebern 0206 41 

Zungen von Rindern, 0206 21 
gefroren 

Innereien und anderer 0206 49 
genießbarer Schlachtanfall 
von Schweinen, sonstige 
als Lebern, gefroren 

Geflügel, zerteilt sowie 0207 41 
Innereien und anderer 
Schlachtanfall (ausgenom-
men Lebern), gefroren, 
von Hühnern (siehe Bemer-
kung 4): 
ohne Knochen aus 0207 41 A 
mit Knochen aus 0207 41 B 

Fleisch sowie Innereien und 0210 
genießbarer Schlachtanfall, 
gesalzen, m 'Salzlake, 
getrocknet oder geräu-
chert; genießbares Mehl 
und Pulver aus Fleisch, 
Innereien oder anderem 
Schlachtanfall : 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsati in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

° t 206 t 
696,30 696,30 

696,30 696,30 
696,30 696,30 

° t 412 t 
585,00 585,00 

585,00 585,00 

17 t 100 t 
706,00 706,00 

34 t 200 t 

585,00 585,00 

167 t 1000 t 

1120,00 1120,00 
672,00 672,00 

.. 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

...... 
0"
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, 

Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Fleisch von Schweinen: 0210 10 
Schinken, Schultern und 0210 11 
Stücke davon, mit Knochen 
Bauchfleisch (durchwach- 0210 12 
sener Speck) und Stücke 
davon 
sonstige 0210 19 

Fleisch, Innereien und 0210 
anderer genießbarer 
Schlachtanfall, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder 
geräuchert; genießbares 
Mehl und Pulver aus 
Fleisch, Innereien oder 
anderem Schlachtanfall : 
Fleisch von Rindern 0210 20 
anderes, einschließlich 0210 90 
genießbares Mehl und Pul-
ver aus Fleisch, Innereien 
oder anderem Schlachtan-
fall: 
von sonstigen Tieren: 0210 90 C 
sonstiges 0210 90 C2 

I-

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wettes oder des Wettes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

o t 57 t 

14,5% + 2804,60 14,5% + 2804,60 

14,5% + 1442,00 14,5% + 1442,00 
14,5% + 2804,60 14,5% + 2804,60 

o t 958 t 

14,5% + 3384,70 14,5% + 3384,70 

7,7% + 1787,20 7,7% + 1787,20 
- -- ---

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

.j>
~ 

'" 

...... 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Milch und Rahm, emge- 0402 
dickt oder mit Zusatz von 
Zucker oder anderen 
SüiSungsmittein: 
als Pulver, Granulat oder in 0402 10 
anderer fester Form, mit 
emem Fettgehalt von 
1,5 Gewichtsprozent· . oder 
welliger: 
zur Herstellung von Tier- aus 0402 10 
futter 
anders aus 0402 10 

Buttermilch, Sauermilch 0403 
und Sauerrahm, Joghurt, 
Kefir sowie andere fermen-
tierte oder gesäuerte Milch 
und Rahm, auch eingedickt 
oder mit Zusatz von Zuk-
ker oder anderen Süßungs-
mitteln oder mit Geruchs-
und Geschmacksstoffen 
oder mit Zusatz von Früch-
ten oder Kakao: 
Joghurt: 0403 10 
ohne Zusatz von Geruchs- aus 0403 10 A 
und Geschmacksstoffen 
und ohne Zusatz von 
Früchten oder Kakao, 
anderes als aus Kuhmilch 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitel 4 

1581,00 1581,00 
279 t 465 t 

66 t 110 t 

37 t 37 t 

< 

15,0% mm 330,00 15,0% mm 330,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 
., 

I 

1995-2000 

I 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Molke und modifizierte 0404 
Molke, aurh eingedickt 
oder mit Zusatz vO,n Zuk-
ker oder anderen Sußungs-
mitteln; Erzeugnisse 
bestehend aus natürlichen 
Milchbestandteilen, auch 
mit Zusatz von Zucker 
oder anderen Süßungsmit-
teln, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 
Molke und modifizierte aus 0404 10 
Molke, auch eingedickt 
oder mit Zusatz von Zuk-
ker oder anderen Süßungs-
mitteln, aus Kuhmilch 

Andere, aus Kuhmilch aus 0404 90 

Butter und andere von 0405 
Milch stammende Fette 
und Öle: 
mit einem Fettgehalt von 0405 00 A 
85 Gewichtsprozent oder 
wellIger 

Mit einem Fettgehalt von 0405 00 B 
mehr als 85 Gewichtspro-
zent 

Käse und Topfen: 0406 
Schmelzkäse, weder gerie- 0406 30 
ben noch pulverförmig: 
aus Kuhmilch: 0406 30 A 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % ' 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

' ' 

199 t 199 t 

, 

15,0% mm 330,00 15,0% mm 330,00 

58 t 58 t 
15,0% mm 330,00 15,0% mm 330,00 

1051 t 1752 t 

3030,30 3030,30 

15 t 25 t 

3697,00 3697,00 

99 t ,,' 99 t 

Durchfüh- Ursprüng~ 
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

"'" '-Cl 
00 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

mit einem Fettgehalt von 0406 30 Al 
36 Gewichtsprozent oder 
wemger: 
In Einzelpackungen, die 0406 30 Ala 
1 kg oder weniger enthal-
ten 
sonstige 0406 30 Alb 
mit einem Fettgehalt von 0406 30 A2 
mehr als .36 Gewichtspro-
zent: 
In Einzelpackungen, die 0406 30 A2a 
1 kg oder weniger enthal-
ten 
sonstige 0406 30 A2b 

Anderer Käse: 0406 90 
aus Kuhmilch: 0406 90 A 
In Einzelpackungen, die 0406 90 Al 
1 kg oder weniger enthal-
ten: 
sonstige 0406 90 Alf 

Andere: 0406 90 A2 
sonstige 0406 90 A2f 

Vogeleier, nicht In der 0408 
Schale, und Eigelb, frisch, 
getrocknet, 1m Wasser-
dampf oder Wasser 
gekocht, geformt, gefroren 
oder In anderer Weise 
haltbar gemacht, auch mit 
Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln: 
Eigelb: 0408 10 
getrocknet: 0408 11 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliehe Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in 0/0 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

23,0% + 200,00 23,0% + 200,00 
23,0% 23,0% 

23,0% + 200,00 23,0% + 200,00 
23,0% 23,0% 

13t 13 t 
23,0% + 200,00 23,0% + 200,00 

426 t 426 t 
23,0% 23,0% 

, 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liehe Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-a> 
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a> 
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Tarif 
Anfängliche Kontingentmenge und 

Watenbezeichnung Kontingentzollsatz in % 
Nr(n)./UNr(n). des Wertes oder 

in Schilling für 100 kg 

anderes: 0408 11 13 
sonstiges 0408 11 132 130 t 2200,00 

Sonstiges: 0408 19 
anderes 0408 19 13 619 t 1200,00 

Andere: 0408 90 
getrocknet: 0408 91 
andere: 0408 91 13 
sonstige: 0408 91 132 
andere 0408 91 132b 58 t 280,0.0 

Sonstige: 0408 99 
andere 0408 99 13 235 t 960,00 

SchließIiche Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg von/bis 

130t 2200,00 1995-2000 

619~ t 1200,00 1995-2000 

58 t 280,00 1995-2000 

235 t 960,00 1995-2000 

Ursprüng- Andere 
liehe Ver- Bestimmungen 
handlungs- und Bedingun-

rechte gen 

V1 
o 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n).IUNr(n). 

- --- ---

Kartoffeln, frisch oder 0701 
gekühlt: 
andere:. 0701 90 
vom 1. April bis 25. Juni: 0701 90 A 
Frühkartoffeln: 0701 90 Al 
vom 1. April bis 20. Juni 0701 90 Ala 
vom 21. Juni bis 25. Juni 0701 90 Alb 
sonstige 0701 90 A2 
vom 26. Juni bis 7. Juli: 0701 90 B 
Frühkartoffeln 0701 90 BI 
sonstige 0701 90 B2 
vom 8. Juli bis 15. August: 0701 90 C 
Frühkartoffeln 0701 90 Cl 
sonstige 0701 90 C2 
vom 16. August bis 0701 90 D 
31. März: 
F;ühkartoffeln 0701 90 D1 
sonstige 0701 90 D2 

Tomaten, frisch oder 0702 
gekühlt: 
vom 1. Juni bis 15. Juli: 0702 00 B 
vom 1. Juli bis 15. Juli 0702 00 B2 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0702 00 C 
vom 1. August bis 0702 00 D 
14. August 
vom 15. August bis 0702 00 E 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0702 00 F 
31. Oktober: 
vom 1. Oktober bis 0702 00 Fl 
8. Oktober 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliehe Kontingentmenge und 
Kontingentzoll~atz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitel 7 

16456 t 16456 t 

21,00 21,00 
0,00 0,00 

21,90 21,00 

24,00 24,00 
21,00 21,00 

30,00 30,00 
21,00 21,00 

12,00 12,00 
21,00 21,00 

7513 t 7513 t 

21,00 21,00 
21,00 21,00 

30,00 30,00 

80,00 80,00 

20,00 20,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liehe Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-0--
-l=>-
0--

0-
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t::d 
~. 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

SpeisezwiebeIn, Sch",lotten, 0703 
Knoblauch; Lauch (Poree) 
und andere Alllümarten, 
frisch oder gekühlt: 
Speisezwiebeln und Scha- 0703 10 
lotten: 
vom 16. März bis 30. Juni: 0703 10 A 
vom 16. März bis 21. Juni 0703 10 Al 
vorn: 1. Juli bis 31. Juli: 0703 10 B 
vom 11. Juli bis 31. Juli 0703 10 B2 
vom 1. August bis 0703 10 C 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0703 10 D 
31. Jänner 
vom 1. Februar bis Ende 0703 10 E 
Februar 
vom 1. März bis 15. März 0703 10 F 

Genießbare Kohlarten der 0704 
Gattung Brassica (ein-
schließlich Kraut), frisch 
oder gekühlt: 
Blumenkohl (Karfiol) und 0704 10 
Brokkoli: 
Blumenkohl (Karfiol): 0704 10 A 
vom 1. Juni bis 15. Juni 0704 10 A3 
vom 16. Juni bis 0704 10 A4 
31. Oktober 
vom 1. November bis 0704 10 A5 
30. November 
vom 1. Dezember bis 0704 10 A6 
15. Dezember 

Brokkoli: 0704 10 B 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

'. 

657 t 657 t 

28,00· 28,00 

70,00 70,00 

70,00 70,00 

70,00 70,00 

70,00 70,00 
.. 28,00 ·28,00 

, 

1198 t 1198 t 
40,00 40,00 

80,00 80,00 

30,00 ' 30,00 

35,00 35,00 

344 t 344 t 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995~2000 
. , 

'Andere 
' Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

U1 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

vom 1. Februar bis 0704 10 BI 
15. Juni: 
vom 1. Februar bis 0704 10 Bla 
15. März 
vom 16. Juni bis 31. Juli: 0704 10 B2 
vom 16. Juli bis 31. Juli 070410 B2b 
vom 1. August bis 0704 10 B3 
31. Dezember 
vom 1. Jänner bis 0704 10 B4 
31. Jänner 

Rosenkohl (Kohlsprossen) : 0704 20 
vom 1. August bis Ende 0704 20 B 
Februar 

Andere: 0704 90 
Oberkohlrabi: 0704 90 A 
vom 16. Dezember bis 0704 90 Al 
31. Mai 
vom 1. Juni bis 15. Juni 0704 90 A2 
vom 16. Juni bis 0704 90 A3 
15. November 
vom 16. November bis 0704 90 A4 
15. Dezember 

Kraut: 0704 90 B 
vom 1. März bis 15. Juni: 0704 90 BI 
vom 1. März bis 26. April 0704 90 B1a 
vom 21. Mai bis 15. Juni 0704 90 Ble 
vom 16. Juni bis 15. Juli 0704 90 B2 
vom 16. Juli bis 31. Jänner 0704 90 B3 
vom 1. Februar bis Ende 0704 90 B4 
Februar 

Andere: 0704 90 C 
vom 1. Februar bis 0704 90 Cl 
15. Juni: 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

35,00 35,00 

35,00 - 35,00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

123 t 123 t 
50,00 50,00 

1480 t 1480 t 

0,00 0,00 
20,00 20,00 

80,00 80,00 

40,00 40,00 

189 t 189 t 

35,00 35,00 
35,00 35,00 
35,00 35,00 
35,00 35,00 

35,00 35,00 

220 t 220 t 

Durchfüh- Ursprüng-
ruqgszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

·1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-CI' 
~ 
CI' 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Chinakohl (brassica chinen- 0704 90 Cla 
sis und brassica pekinensis): 
vom 1. Februar bis 0704 90 Clal 
31. März 
anderer Kohl: 0704 90 Clb 
vom 1. Februar bis 0704 90 Clbl 
15. März 
vom 16. Juni bis 31. Juli: 0704 90 C2 
anderer Kohl: 0704 90 C2b 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0704 90 C2b2 
vom 1. August bis 0704 90 C3 
31. Dezember 
vom 1. Jänner bis 0704 90 C4 
31. Jänner 

Salate (Lactuca sativa) 0705 
sowie Zichorien- und Endi-
viensalate (Cichorium spp.), 
frisch oder gekühlt: 
Salate: 0705 10 
Häuptelsalat (Kopfsalat): 0705 11 
vom 1. Dezember bis 0705 11 A 
31. Dezember 
vom 1. Jänner bis 31. März 0705 11 B 
vom 1. April bis 30. April 0705 11 C 
vom 1. Mai bis 31. Okto- 0705 11 D 
ber . 
vom 1. November bis 0705 11 E 
30. November 

Zichorien- und Endiviensa- 0705 20 
late: 
sonstige: 0705 29 
Endiviensalat: 0705 29 A 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

! 

35,00 35;00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

2944 t 2944 t 

49,00 49,00 
28,00 28,00 
40,00 40,00 

150,00 150,00 

20,00 20,00 

3141 t 3141 t 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

U1 
o 
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Warenbezeichnung , Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

vom 1. August bis 0705 29 A2 
31. August 
vom 1. September bis 0705 29 A3 
31. Dezember 
vom 1. Jänner bis 0705 29 A4 
15. Jänner 

Karotten, Weiße Rüben, 0706 
Rote Rüben, Schwarzwur-
zeln, Knollensellerie, Retti-
che sowie Radieschen und 
ähnliche genießbare Wur-
zeln, frisch oder gekühlt: 
Karotten und Weiße 0706 10 
Rüben: 
Karotten: 0706 10 A 
vom 1. März bis 31. Mai: 0706 10 Al 
vom 1. März bis 22. Mai 0706 10 A1a 
vom 23. Mai bis 31. Mai 0706 10 Alb 
vom 1. Juni bis 15. Juli: 0706 10 A2 
vom 1. Juli bis 15. Juli 0706 '10 A2b 
vom 16. Juli bis 31. Jänner 0706 10 A3 
vom 1. Februar bis Ende 0706 10 A4 
Februar 

Andere: 0706 90 
Knollensellerie : 0706 90 B 
vom 1. März bis 31. Juli: 0706 90 B1 
vom 1. März bis 31. März 0706 90 B1a 
"Vom 1. August bis 0706 90 B2 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0706 90 B3 
31. Jänner 
vom 1. Februar bis Ende 0706 90 B4 
Februar 

- .-

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für, 100 kg 

20,00 20,00 

80,00 80,00 

40,00 40,00 

517 t 517 t 

49,00 49,00 
49,00 49,00 

49,00 49,00 
49,00 49,00 

49,00 49,00 

62 t 62 t 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 

35,00 35,00 
- - ~._-

L- __ --

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

------ - - ----

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

- -- -----

-0' 
.j>. 
0' 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Rettich sowie Radieschen: 0706 90 C 
vom 16. November bis 0706 90 Cl 
15. März 
vom 16. März bis 15. April .0706 90 C2 
vom 16. April bis 0706 90 C3 
15. Oktober 
vom 16. Oktober bis 0706 90 C4 
15. November 

Gurken, frisch oder 0707 
gekühlt: 
vom 1. Oktober bis 0707 00 A 
15. Mai 
vom 16. Mai bis 30. Juni 0707 00 B 
vom 1. Juli bis 31. August 0707 00 C 
vom 1. September bis 0707 00 D 
30. September 

Hülsenfrüchte, auch ausge- 0708 
löst, frisch oder gekühlt: 
Erbsen (Pis um sativum): 0708 10 
vom 16. Mai bis 31. Mai 0708 10 D 
vom 1. Juni bis 15. Juni 0708 10 E 
vom 16. Juni bis 31. August 0708 10 F 
vom 1. September bis 0708 10 G 
30. September 

Bohnen (Vigna spp., Pha- 0708 20 
seolus spp.): 
nicht ausgelöst: 0708 20 A 
vom 1. Juni bis 15. Juli 0708 20 A4 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0708 20 A5 
vom 1. August bis 0708 20 A6 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0708 20 A7 
15. Oktober 
-----

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

1022 t 1022 t 

0,00 0,00 
25,00 25,00 

50,00 50,00 

25,00 25,00 

18707 t' 18707 t· 

0,00 0,00 
80,00 80,00 

150,00 150,00 

40,00 40,00 

28 t 28 t 
35,00 35,00 
35,00 35,00 

150,00 150,00 

20,00 20,00 

362 t 362 t 

28,00 28,00 
28,00 28,00 

150,00 150,00 

42,00 42,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liehe Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

VI 
o 
a-

.... 
0-
.j>
a-
0.
(1) .., 
b;j 
(1) 

~ 
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(1) 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n).IUNr(n). 

Anderes Gemüse, frisch 0709 
oder gekühlt: 
Früchte der Gattung Cap- 0709 60 
Slcum oder der Gattung 
Pimenta: 
Früchte der Gattung Cap- 0709 60 A 
Slcum: 
Süßer Paprika: 0709 60 Al 
vom 1. November bis 0709 60 A1a 
15. Juni 
vom 16. Juni bis 31. Juli 0709 60 Alb 
vom 1. August bis 0709 60 Alc 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0709 60 A1d 
31. Oktober 

Andere: 0709 90 
Zuckermais 0709 90 C 

. 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

9896 t 9896 t 

0,00 0,00 
60,00 60,00 

130,00 130,00 

40,00 40,00 

30 t 53,00 30 t 53,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-0"-
~ 
0"-

P
(1) ... 
b:j 

~. 
$:) 

~ 
::l 

U1 
C) 
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- -- Tarif Warenbezeichnung Nr(n)./UNr(n). 

Weintrauben; frisch oder 0806 
getrocknet: 
frisch: 0806 10 
Tafeltrauben : 0806 10 A 
m Ein~elpackungen mit 0806 10 Al 
emem Rohgewicht von 
15 kg oder weniger: 
vom 21. August bis 0806 10 Alb 
30. September 
vom 1. Oktober bis 0806 10 A1c 
10. Oktober 

Sonstige: 0806 10 A2 
vom 11. Oktober bis 0806 10 A2a 
20. August 
vom 21. August bis 0806 10 A2b 
10. Oktober 

Äpfel, Birnen und Quitten, 0808 
frisch: 
Äpfel: 0808 10 
vom 1.April bis 15. Juli: 0808 10 A 
Granny Smith aus der 0808 10 Al 
Ernte des laufenden Jahres, 
vom 1. Juni bis 15. Juli 

Äpfel, Birnen und Quitten, 0808 
frisch: 
Äpfel: 0808 10 
vom 1. April bis 15. Juli: 0808 10 A 
sonstige - 0808 10 A2 
vom 16. Juli bis 15. Sep- 0808 10 B 
tember 
vom 16. September bis 0808 10 C 
Ende Februar 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitel 8 

19863 t 19863 t 

30,00 30,00 

105,00 105,00 

2583 t 2583 t 

0,00 0,00 

40,00 40,00 

3229 t 3229 t 

375,00 375,00 

7435 t 7435 t 
, 

0,00 0,00 

40,00 40,00 

110,00 110,00 

-Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

U1 
o 
00 

-0--. 
~ 
0--. 

~ .... 
t:d 
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Anfängliche Kontingentmenge und 

Warenbezeichnung Tarif Kontingentzollsatz in % 
Nr(n)./UNr(n). des Wertes oder 

in Schilling für 100 kg 

vom 1. März bis 31. März 080810 D 40,00 

Birnen und Quitten: 0808 20 
Birnen: 0808 20 A 4013 t 
feines Tafelobst: 0808 20 Al 
vom 1. August bis 0808 20 A1d 
15. August 35,00 
vom 16. August bis 0808 20 Ale 
31. Oktober 50,00 
vom 1. November bis 0808 20 Alf 
30. November 56,00 
vom 1. Dezember bis 0808 20 Alg 
31. Dezember 56,00 
Mostbirnen : 0808 20 A2 
vom 1. August bis 0808 20 A2b 
30. November 0,00 
vom 1. Dezember bis 0808 20 A2c 
31. Dezember 20,00 
sonstige: 0808 20 A3 
vom 1. August bis 0808 20 A3d 
15. August 21,00 
vom 16. August bis 0808 20 A3e 
31. Oktober 50,00 
vom 1. November bis 0808 20 A3f 
30. November 35,00 
vom 1. Dezember bis 0808 20 A3g 
31. Dezember 35,00 

Marillen, Kirschen (ein- 0809 
schließlich Weichseln), Pfir-
siche (einschließlich Nekta-
nnen und Brugnolen), 
Pflaumen, Zwetschken und 
Schlehen, frisch: 
Marillen: 0809 10 6657 t 

Schließliehe Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg von/bis 

40,00 

4013 t 1995-2000 

35,00 
.e 

50,00 

56,00 

56;00 

0,00 

20,ÖO 

21,00 

50,00 

35,00 

35,00 

. , 
"" 

6657 t 1995-2000 
, ~~ . ., 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

'. ' 

':( .. ' 

, " 
" , 

-.. .... , ..... , ,. 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

., 

.. 

".,' 

:"i:·· .. , 

-

.
a
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a-
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t:d 
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PT 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

vom 1. Juni bis 30. Juni: 0809 10 B 
vom 21. Juni bis 30. Juni 0809 10 B2 
vom 1. Juli bis 15. Juli 0809 10 C 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0809 10 D 
vom 1. August bis 0809 10 E 
15.)\ugust 
vom 16. August bis 0809 10 F 
31. 'August: 
vom 16. August bis 0809 10 Fl 
20. August 

Kirschen . (einschließlich 0809 20 
W ~ichseln): . 
Weichseln: 0809 20 A 
vom 16. August bis 15. Juli: 0809 20 Al 
VQm 16. August bis 0809 20 Ala 
31. August 
vom 16. Juni bis 15. Juli 0809 20 A1c 
vom 16. Juli bis 15. August 0809 20 A2 

Andere: 0809 20 B 
vom 26. Mai bis 15. Juni 0809 20 B3 
vom/l'6. Juni bis 15. Juli 0809 20 B4 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0809 20 B5 

Pfirsiche ( einschließlich 0809 30 
Nektarinen und Brugno-
I<;n).: . 
vom 16. Juli bis 15. Sep- 0809 30 C 
tember: 
Pfirsiche 0809 30 Cl 
andere 0809 30 C2 
vom 16. September bis 0809 30 D 
30. September: 
Pfirsiche 0809 30 D1 
andere 0809 30 D2 

- -_ .. 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

35,00 35,00 
70,00 70,00 
70,00 70,00 
90,00 90,00 

20,00 20,00 

97 t 97 t 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

70,00 70,00 

792 t 792 t 
35,00 35,00 
56,00 56,00 
30,00 30,00 

11941 t 11941 t 

42,00 42,00 
42,00 42,00 

40,00 40,00 
40,00 40,0.0 

- - - - - -

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeir:- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

. 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

----

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-

VI ..... 
o 
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'" .j>. 

'" P
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t:O 
n. 
~ 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Pflaumen, Zwetschken und 0809 40 
Schlehen: 
Pflaumen und Zwetschken: 0809 40 A 
vom 1. Juni bis 31. Juli: 0809 40 A2 
vom 16. Juli bis 31. Juli 0809 40 A2b 
vom 1. August bis 0809 40 A3 
31. August 
vom 1. September bis 0809 40 A4 
15. September , 
vOm 16. September bis 0809 40 A5 
15. Oktober 

\",. 

vom 16. Oktober bis 0809 40A6 
31. Oktober 

Andere Früchte, frisch: 0810 
Erdbeeren: 0810 10 
vom 1. Mai bis 31. Mai: 0810 10 B 
vom 16. Mai bis 31. Mai 0810 10 B2 
vom 1. Juni bis 15. Juni 0810 10 C 
vom 16. Juni bis 15.Juli 0810 10 D 

Schwarze"wetße oder rote 0810 30 
Johannisbeeren und Sta-
chelbeeren: 
andere 0810 30 B 

.. 

" ',.:. 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzolisatz in % 

des Wertes oder 
Kontingentzolisatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

232 t 232 t 

28,00 28,00 

28,00 28,00 

25,00 25,00 

35,00 35,00 

20,00 20,00 

849 t 849 t 
~ 

70,00 70,00 
90,00 90,00 

105,00 105,00 

53 t 20,00 53 t 20,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

-'" ~ 
'" 0-
n> .... 
O;j 
~. 
Pl 

crq 
n> 
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I Anfängliche ,Kontingentmenge und 

Warenbezeichnung Tarif ' Kontingentzollsatz in % 
Nr(n)./UNr(n). ' des Wertes oder , 

in Schilling für 100 kg 
- -~ - -~ -

Kapitel 10 

Weizen und Mengkorn: 1001 
andere: 1001 90 
sonstige, ausgenommen aus 1001 90 B 148 t 
Saatgut 277,00 

Roggen: 1002 
anderer, ausgenommen aus 1002 00 B 78 t 
Saatgut 298;00 

Gerste: 1003 
andere, ausgenommen aus 1003 00 B 19140 t 
Saatgut 204,00 

Hafer: 1004 
anderer, ausgenommen aus 1004 00 B 5385 t 
Saatgut 90,00 

Mais: 1005 136,00 
Saatmais _ 1005 10, 743 t 
anderer: 1005 90 
Mahlniais 1005 90 B 2578 t 
anderer 1005 90 C 2240 t 

Reis: 1006 
gebrochener Reis: aus 1006 40 
Ausschließlich zur Herstel- 1000 t 
Jung von Waren der Unter- , ,. ., 
nummer 1901 10 0,00 

Buchweizen, andere Hirse, 1008 
Kanariensaatj anderes 
Getreide: 
Hirse 1008 20 1315 t 10,00 

Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg 

-~ - -------

148 t 
277,00 

78 t 
298,00 

19140 t 
204,00 

5385 t 
90,00 

136,00 
743 t 

2578 t 
2240 t 

1000 t 

0,00 

1315 t 10,00 
-- -

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 
'---~ ~ , --

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

lJ1 ....... 
N. 

.-
a-. 
.fo. 
a-. 
g-... 
txl 
~. 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

- - .- --- _._--

Mehl aus Weizen oder 1101 
Mengkorn: 
in unmittelbaren Umschlie- 1101 00 A 
ßungen mit einem Inhalt 
von 5 kg oder weniger 
andere 1101 00 B 

Grütze, Gries und Pellets 1103 
aus Getreide: 
Grütze und Gries: 1103 10 
aus Weizen: 1103 11 
andere: 1103 11 B 
sonstige 1103 11 B2 

Getreidekörner, anders 1104 
bearbeitet (zB geschält, 
gequetscht, gewalzt, m 
Flocken oder Perlen, 
geschnitten oder geschro-
tet), ausgenommen· Reis 
der Nummer i006; Getrei-
dekeime, ganz, gequetscht, 
gewalzt, in Flocken oder 
gemahlen: 
Körner, gequetscht, 1104 10 
gewalzt oder in Flocken: 
aus Gerste: 1104 11 
andere 1104 11 B 

Aus Hafer: 1104 12 
Haferflocken: 1104 12 A 
in unmittelbaren Umschlie- 1104 12 Al 
ßungen mit e.inemlnhalt 
von 5 kg oder weniger 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des" Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitelll 

239 t 239 t 

44,0% min 200,00 44,0% mm 200,00 
38,0% min 170,00 38,0% min "170,00 

45 t 45 t 

38,0% min 170,00 38,0% mm 170,00 

25 t 25 t 

38,0% min 170,00 38,0% mm 170,00 

753 t 753 t 

37,0% min 240,00 37,0% mm 240,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

...... 
a-
./:>. 
a--
0-o .... 
lJj 
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Anfängliche Kontingentmenge und 

Warenbezeichnung Tarif Kontingentzollsatz in % 
Nr(n).IUNr(n). des Wertes oder 

in Schilling für 100 kg 

Sonstige 1104 12 A2 402 t 
32,0% min 210,00 

Aus sonstigem Getreide: 1104 19 20 t 
aus anderem Getreide: 1104 19 B 
sonstige 1104 19 B2 38,0% min 170,00 

Körner, anders bearbeitet 1104 20 
(zB geschält, m Perlen, 
geschnit.ten oder geschro-
tet) : 
aus sonstigem Getreide: 1104 29 
aus Weizen, Mengkorn, 1104 29 A 
Roggen oder Triticale: 
sonstige 1104 29 A2 377 t 

38,0% min 170,00 

Andere: 1104 29 C 
sonstige 1104 29 C2 260 t 

38,0% min 170,00 

Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg 

402 t 
32,0% mm 210,00 

20 t 

38,0% mm 170,00 

377 t 
38,0% mm 170,00 I 

260 t 
38,0% mm 170,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

VI ...... 
.j>. 
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Anfängliche Kontingentmenge und 

Waren bezeichnung Tarif Kontingentzollsatz in % 
Nr(n)./UNr(n). des Wertes oder 

in Schilling für 100 kg 

Kapitel 12 

Steckrüben, Futterrüben, 1214 
Wurzeln zu Futterzwek-
ken, Heu, Luzerne, Klee, 
Esparsette, Futterkohl, 
Lupinen, Wicken und ähn-
liches pflanzliches Futter, 
auch in Form von Pellets: 
Luzernemehl und Luzerne- 1214 10 16948 t 
pellets 150,00 

Andere: 1214 90 
Grünmaispflanzen 1214 90 B 28 t 0,00 

Andere: 1214 90 C 
Steckrüben, Futterrüben, 1214 90 Cl 1035 t 
Wurzeln zu Futterzwecken 0,00 

Sonstige 1214 90 C2 2686 t 0,00 

Schließliehe Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg v~n/bis 

16948 t 1995-2000 
150,00 

28 t 0,00 1995-2000 

1035 t 1995-2000 
0,00 

2686 t 0,00 1995-2000 

Ursprüng- Andere 
liehe Ver- Bestimmungen 
handlungs- und Bedingun-

rechte gen 
- - _. 

-a--
~ 
a--
0-
("b ,.., 
O;i 
~. 
~ 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Fette von Rindern (ein- I 1502 
schließlich Kälbern), Scha-
fen oder Ziegen, roh oder 
ausgeschmolzen, auch aus-
gepreßt oder mit Lösungs-
mitteln extrahiert: 
andere: 
für technische Zwecke 

1502 00 D 
·1502 00 D1 

Anf;tngliche Kontingentmenge und SchI.ießliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

KapitellS 

226 t 210,00 226 t 210,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingunc 

gen 

V1 -a-. 

-a-. 
~ 
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Warenbezeichnung Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

Mortadella, Schinkenroula- 1601 00 A2 
den, Mosaikwürste, Geflü-
gelleberwürste, Trüffelle-
berwürste: 
andere, ausgenommen 
Rohwürste, gereift, 'nicht 
gekocht, für den unmittel-
baren menschlichen Genuß 
geeignet 

Rohwürste, gereift, nicht aus 1601 00 B 
gekocht, für 4en unmittel-
baren menschlichen Genuß 
geeignet 

Fleisch, Innereien und 1602 
anderer Schlachtanfall 
oder Blut" anders zuberei-
tet oder haltbar gemacht: 
von Schweinen: 1602 40 
Schinken und Stücke davon 1602 41 
Schultern und Stücke 1602 42 
davon 
Schweinespeck und Schwei- 0209 00 A 
nefett 

Fleisch, Innereien und 1602 
anderer Schlachtanfall 
oder Blut, anders zuberei-
tet oder haltbar gemacht: 
sonstige, von Schweinen, 1602 49 
einschließlich Mischungen 
von Rindern 1602 50 
-,- -,- - - ._---_._-

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 1 00 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitel 16 

o t 1393 t 

17,0% + 2374,00 17,0% + 2374,00 

o t 73 t 

17,0% + 2374,00 17,0% + 2374,00 

o t 386 t 

17,0% + 2436,60 17,0% + 2436,60 

17,0% + 2436,60 17,0% + 2436,60 

257,50 257,50 

o t 266 t 

17,0% + 2436,60 17,0% , + 243~,60 
17,0% + 3384,70 17,0% + -3384,70 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

1995-2000 

_._-

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

.... 
Cl' 
.j>. 
Cl' 

~ 
"' td 
!]. 

~ 
('D 

::s 

\J1 .... 
'.J 
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Warenbezeichnung 

Teigwaren, auch gekocht 
oder gefüllt (mit Fleisch 
oder anderen Stoffen) 
oder in anderer Weise 
zubereitet, wie zB Spaghet
ti, Makkaroni, Nudeln, 
Lasagne, Gnocchi, Ravioli 
und Canneloni; Couscous, 
auch zubereitet: 
gefüllte Teigwaren, auch 
gekocht oder in anderer 
Weise zubereitet: 
Mehr als 20 Gewichtspro
zent Wurst, Fleisch, Inne
reien oder anderen 
.schlachtanfall, Blut, Fisch, 
Krebstiere, Weichtiere oder 
andere wirbellose Wasser
tiere enthaltend: 
mehr als 20 Gewichtspro
zent Wurst, Fleisch, Inne
reien oder anderen 
Schlachtanfall, Blut oder 
irgendeine Mischung von 
diesen Waren von Tieren 
des Kapitels 1 enthaltend 

Tarif 
Nr(n).IUNr(n). 

1902 

1902 20 

1902 20 A 

1902 20 Al 

Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

Kapitel 19 

153 t 153 t 

35,0% min 470,00 35,0% mm 470,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

\Jl -00 

-'" 4>-

'" Po. 
n ... 
o:l 
n 
~ 
~ 
:;:l 
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Warenbezeichnung 

Fruchtsäfte (einschließlich 
Traubenmost) und Gemü
sesäfte, weder gegoren 
noch mit einem Zusatz 
von Alkohol, auch mit 
einem Zusatz von Zucker 
oder anderen Süßungsmit
tein: 
Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost) : 
andere 

Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

2009 

2009 60 

2009 60 B 

Anfängliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg 

Kapitel 20 

16 t 

25,0% min 175,00 

Schließliche Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg von/bis 

----- -_.- -

16 t 1995-2000 

25,0% mm 175,00 

Ursprüng- Andere 
liche Ver- Bestimmungen 
handlungs- und Bedingun-

rechte gen ..... -

-'" ~ 
'" 
~ .... 
td 
(1) 

f 
(1) 

::l 

U1 -~ 
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Warenbezeichnung 
. 

SUppen und Brühen sowie 
Zubereitungen dafür; 
zusammengesetzte homoge
nisierte Nahrungs'mittelzu
bereitungen: 
zusammengesetzte homoge
nisierte Nahrungsmittelzu
bereitungen : 
Fleisch, Innereien oder 
anderen Schlachtanfall, 
von Tieren des Kapitels 1, 
enthaltend 

Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

----

2104 

2104 20 

2104 20 A 

Anfängliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg 

- --_._- --- -

Kapitel 21 

37 t 

33,0% min 480,00 

Schließliche Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg von/bis 

--- ---- - - -

37 t 1995-2000 

33,0% mm 480,00 

Ursprüng- Andere 
liche Ver- Bestimmungen 
handlungs- und Bedingun-

rechte gen 
'---- --

V1 
N 
o 

...... 

'" ~ 
'" 0-
-(1) 

.... 
b:J 
(1) 

"'"' Il' 
(1Q 

(1) 

~ 
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Anfängliche Kontingentmenge und Schließliche Kontingentmenge und Durchfüh- Ursprüng- Andere 

Warenbezeichnung Tarif Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % rungszeit- liche Ver- Bestimmungen 
Nr(n).IUNr(n). des Wertes oder des Wertes oder raum handlungs- und Bedingun-

in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg von/bis rechte gen 
--- _ .... ~- - --- - ---- - ------

Kapitel 22 

Bier, aus Malz hergestellt, aus 2203 00 6200 hl 6200 hl 11995-2000 
in Fässern 90,00 90,00 

Wein aus frischen Wein- 2204 
trauben, einschließlich mit 
Alkohol angereicherter 
Wein; Traubenmost, ande-
rer als Jener der Num-
mer 2009: 
anderer Wein; Trauben- 2204 20 60000 hl 60000 hl 1995-2000 
most, dessen Gärung -durch Zusatz von Alkohol 

0' 
.j:>. 

verhindert oder gehemmt 
0' 

Cl-
wurde: ("b ,.., 
in Behältnissen mit einem 2204 21 Cd 

("b 

Inhalt von 2 Litern oder r;;-
weniger: (I(! 

("b 

anderer Wein: 2204 21 A 
i::l 

mit einem Alkoholgehalt in 2204 21 Al 
Volumenteilen von 
18%Vol. oder weniger: 
in Flaschen . I 2204 21 A1a 630,00· 630,00 
anders . 2204 21 Alb 840,00 840,00 

/ 

mit einem Alkoholgehalt in 2204 21 A2 
V olumenteilen von mehr 
als 18%Vol. 1050,00 1050,00 
andere 2204 21 B 1050,00 1050,00 
sonstige: 2204 29 
anderer Wein: 2204 29 A 
mit einem· Älkoholgehalt in 2204 29 Al 
V olumenteilen von 
18%Vol. oder weniger: 

VI 
N 
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Tarif· . Warenbezeichnung Nr(n).IUNr(n). 

in Behältnissen mit einem 2204 29 Ala 
Inhalt von mehr als 
50 Litern 
anders: 2204 29.Alb 
in Fässern 2204 29 A1b1 : 

in Flaschen 2204 29 A1b2 
anders 2204 29 A1b3 
mit einem Alkoholgehalt in 2204 29 A2 
Volumenteilen von mehr 
als 18%Vol. 
andere 2204 29 B 

Wermutwein' und anderer 2205 
Wein aus frischen Wein-
trauben, mit Pflanzen oder 
anderen Stoffen aromati-
siert: 
andere: 2205 90 
anderer, mit einem Alko- 2205 90 B 
holgehalt in Volumenteilen 
von 18%Vol. oder weniger: 
in Behältnissen mit einem 220590 BI 
Inhalt von mehr als 
50 Litern 

Anfängliche Kontingentmenge und' SchließIiche Kontingentmenge und 
" Kontingentzollsatz in % Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder des Wertes oder 
in Schilling für 100 kg in Schilling für 100 kg 

300,00 300,00 

315,00 315,00 
630,00 630,00 
840,00 840,00 

1050,00 1050,00 
1050,00 1050,00 

1815 t 1815 t 

300,00 300,00 

Durchfüh- Ursprüng-
rungszeit- liche Ver-

raum handlungs-
von/bis rechte 

1995-2000 

Andere 
Bestimmungen 
und Bedingun-

gen 

<JI 
N 
N 

.... 
'" .j:>.. 

'" 0.
<1> 
>; 

t:O 
<1> 

~ 
(fQ 

<1> 
::I 
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Warenbezeichnung 

- ~- -- - ~- --

Kleie und andere Rück
stände vom Sieben, Mah
len oder anderen Bearbei
tungen von Getreide oder 
Hülsenfrüchten, auch in 
Form von Pellets: 
von Mais: 
andere 
vo~ Reis: 
andere 
von Weizen: 
andere 
von anderem Getreide: 
andere 

Zubereitungen, wie sie zur 
Tierfütterung verwendet 
werden: 
Hunde- oder Katzenfutter, 
in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 
Getreide oder Müllereier
zeugnisse daraus enthaltend: 
sonstige 
andere: 
sonstige 
andere: 
sonstige: 
Getreide . oder Müllereier
zeugnisse daraus enthaltend: 
andere 
sonstige: 
andere 

Tarif 
Nr(n)./UNr(n). 

-- - .. _._- ._._-

2302 

2302 10 
2302 10 B 
2302 20 
2302 20 B 
2302 30 
2302 30 B 
2302 40 
2302 40 B 

2309 

2309 10 

2309 10 A 

2309 10 A2 
2309 10 B 
2309 10B2 
2309 90 
2309 90 B 
2309 90B1 

2309 90 B1b 
2309 90 B2· 
2309 90 B2b 

Anfängliche Kontingentmenge und 
Kontingentzollsatz in % 

des Wertes oder 
_ ~n Schilling für 100 kg 

Kapitel 23 

2485 t 

13,0% 

13,0% 

13,0% 

13,0% 

5200 t 

15,0% 

15,0% 

15,0% 

15,0% 

Schließliche Kontingentmenge und Durchfüh-
Kontingentzollsatz in % rungszeit-

des Wertes oder raum 
in Schilling für 100 kg von/bis 

2485 t 1995-2000 

13,0% 

13,0% 

13,0% 

13,0% 

5200 t 1995-2000 

15,0% 

15,0% 

15,0% 

15,0% 

Ursprüng- Andere 
liche Ver- Bestimmungen 
handlungs- und Bedingun-

rechte gen 
------

-'" .j:>. 

'" P-
Ol .... 
to 
~. 
~ 
~ 
::J 

V1 
N 
VJ 
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LISTE XXXII .,..... ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL 1- MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF 

ABSCHNITTII - ANDERE WAREN 

Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
NrJUNr. U/B 

Kapitel 3: 

0301 Fische, lebend: 
0301 10 Zierfische: 
0301 10 A Süßwasserfische: 
0301 10 Al mit einer Länge von 20 cm oder 

weniger . .' ........................................... U 0,0% 
0301 10 A2 :~~~!!e .. :::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: B 12,0% 
0301 10 B B 0,0% 
0301 90 andere lebende Fische: 
0301 91 Forellen (Salmo trutta, Salmo gaird-

neri, Salmo cIarki, Salmo aguabo-
nita, Salmo gilae): 

0301 91 A I mit einer Länge von 20 cm oder 
weniger ............................................. '"U 1500,00 

I) Tropische Erzeugnisse. 
2) übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (Abbauzeitraum fünf Jahre). 
') übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (Abbauzeitraum zehn Jahre). 
4) übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (AbbauzeitraUm fünfzehn Jahre). 
5) Beseitigung der Zollsätze für Chemikalien (sofort). 
6) Erzeugnisse aus Stahl (Abbauzeitraum zehn Jahre). 
7) Papier und Pappe (Abbauzeitraum zehn Jahre). 
') Landwirtschaftliche Geräte. 
9) Medizinische Geräte. 

10) Wissenschaftliche Geräte. 
") Baumaschinen. 
12) Spielzeug (Abbauzeitraum zehn Jahre). 

oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
10,0% 
0,0% 

1200,00 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

\J1 
N 
.j>. 

>-' 
0'-
.j>. 
0'-

Q... 
(1) ,.., 
tD 
l!. ;-

crq 
(1) 

::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

0301 91 B 
0301 92 
0301 92 A 

0301 92 B 
0301 93 
0301 93 A 

0301 93 B 
0301 99 
0301 99 A 
0301 99 Al 

0301 99 A1a 

0301 99 Alb 
0301 99 A2 
0301 99 A2a 

0301 99 A2b 
0301 99 B 
0302 

0302 10 

0302 11 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
Aale (Anguilla spp.): 
mit einer Länge von 20 cm oder 

::~~;:r .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \ g 
Karpfen: 
mit einer Länge von 20 cm oder 

::~~;:r .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \g 
sonstige: 
Süßwasserfische: 
mit einer Länge von 20 cm oder 
weniger: 
Lachsfische (Salmonidae), ausge
nommen . solche der Unternum-
mer 0301 91 ..................................... 1 U 
andere ............................................... U 
sonstige: 
Lachsfische (Salmonidae), ausge
nommen solche der Unternum-
mer 0301 91 ..................................... 1 B 
andere ............................................... U 
andere ............................................... B 
Fische, frisch oder gekühlt, aus
genommen Fischfilets und anderes 
Fischfleisch der Nummer 0304: 
Lachsfische (Salmonidae), ausge
nommen deren Lebern, Rogen und 
Milch: 
Forellen (Salmo trutta, Salmo gaird
neri, Salmo clarki, Salmo aguabo-
nita, Salmo gilae) ............................. I B 

AusgangszoJlsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

25,0% 

0,0% 
20,0% 

0,0% 
25,0% min 1200,00 

1500,00 
0,0% 

25,0% 
20,0% 
0,0% 

25,0% 

Gebundener ZoJlsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

18,0% 

0,0% 
10,0% 

0,0% 
25,0% min 1200,00 

1200,00 
0,0% 

18,0% 
18,0% 
0,0% 

18,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er-. 
-l'>
er-. 

~ 
>; 

t;!j 
~. r;;-

0<1 
(l) 

::s 

U1 
N 
U1 
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lJ1 

: l!rsprüng-I: Andere 
N 

Ausgangszollsatz in % des Wertes C1'-

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hehe Ver- : . 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg ; h d) Ab~aben und 

U/B an hngs- Be astungen rec te 

0302 12 Pazifische Lachse (Oncorhynchus 
spp.), Atlantische Lachse (Salmo 

I :~:;~g~n~ .. ~~~~~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~~~.1 ~ 25,0% 18,0% 
030i 19 25,0% 18,0% 
0302 20 Plattfisch~ (Pleuronectidae, Bothi-

dae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae und Citharidae) , 
ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Milch: 

0302 21 I Heilbutte (Reinhardtius hippoglos-
soides, Hippoglossus hippoglossus, ..... 
Hippoglossus stenolepis) ................. B 0,0% 0,0% C1'-

-I>-
0302 22 I Schollen oder Goldbutte (Pleuro- C1'-

nectes platessa) ................................. B 0,0% 0,0% 0-
0 

0302 23 

1 ~~~;~:··~::~·~::l~~:i~:~L~i~:, 
B 0,0% 0,0% 

.., 
c:I 

0302 29 B 0,0% 0,0% r!. 
0302 30 

r;;-
(Jq 

Skipjack oder Streifenbauch-Bonito 
0 ::s 

[Euthynnus (Katsuwonus) peIamisJ, 
ausgenommen deren Lebern, Rogen 
und Milch: 

~ 

0302 31 I weiße Thunfische oder langflossige 
Thunfische (Thunnus alalunga) ...... I B 0,0% 0,0% 

0302 32 I gelbflossige Thunfische (Thunnus 
albacares) .......................................... 1 B 0,0% 0,0% 

0302 33 I ;~~~t;: ;~.~~.~:.~.~~.~~~~~~~~.~~~~~~~~~. ~ 0,0% 0,0% 
0302 39 0,0% 0,0% 
0302 40 Heringe (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), ausgenommen deren 
Lebern, Rogen und Milch .............. I B 0,0% 0,0% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
526 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

0302 50 

0302 60 

0302 61 

0302 62 

0302 63 

0302 64 

0302 65 
0302 66 
0302 69 
0302 69 A 
0302 69 B 
0302 69 C 
0302 70 
0302 70 A 
0302 70 Al 
0302 70 A2 
0302 70 A3 
0302 70 B 
0303 

Warenbezeichnung 

Kabeljaue oder Dorsche (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

ausgenommen deren cephalus), 
Lebern, Rogen und Milch ... ........... I B 
andere Fische, ausgenommen deren 
Lebern, Rogen und Milch: 
Sardinen und Pilcharde (Sardina 
pilchardus, Sa,rdinops spp.), Sardi-
neBen (SardineBa spp.), Sprotten 
(Brislinge, Sprattus sprattus) ........... I B 
Schellfisch (Melanogrammus aegle-
finus) ................................................. B 
Köhler oder Blaufische (PoBachius 
virens) ............................................... B 
Makrelen (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) ......................................... B 
Haie .................................................. B 
Aale (Anguilla spp.) ......................... U 
sonstige: 
Karpfen ............................................. U 
andere Süßwasserfische ................... U 
andere Seefische .............................. B 
Lebern, Rogen und Milch: 
von Süßwasserfischen: 
von Lachsfischen (Salmonidae) B 
von Karpfen ..................................... U· 
sonstige ............................................. U 
andere ............................................... B 
Fische, gefroren, ausgenommen 
Fischfilets und anderes Fischfleisch 
der Nummer 0304: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

20,0% 

25,0% min 1200,00 
20,0% 

0,0% 

25,0% 
25,0% min 1200,00 

20,0% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

10,0% 

25,0% min 1200,00 
12,8% 
0,0% 

'10,0% 
10,0% 
10,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0""-
.j:>-
0""-

P-
('I) .., 
bj 
~. w aq 
('I) 

::l 

U1 
N 
'I 
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<.n 

Ursprung- 1 d 
N 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes Iiche Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs-
ht Belastungen rec e 

0303 10 I Pazifische Lachse (Oncorhynchus 
spp.); ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Milch ........................... , I B 25,0% 15,0% 

0303 20 I andere Lachsfische (Salmonidae), 
ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Milch: 

0303 21 I Forellen (Salmo trutta, Salmo gaird-
neri, Salmo c1arki, Salmo aguabo-
nita, Salmo gilae) .. ... ..... ...... ............. I B 25,0% 18,0% 

0303 22 I Atlantische Lachse (Salmo salar) 
und Huchen (Hucho hucho) .......... B 25,0% 18,0% 

0303 29 I ~~::;~~h~··· ·(pi~~;;~~~~i;;i~~:··· B~~hi ~ B 25,0% 18,0% 
...... 
a--
+ 

0303 30 a--

dae, Cynoglossidae, Soleidae, 0-
n 

Scophthalmidae und Citharidae), 
.... 
t::O 

ausgenommen deren Lebern, ~. 

Rogen und Milch: li> 
aq 

0303 31 I Heilbutte (Reinhardtius hippoglos-
n 
;:I 

soides, . Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis) ................. I. B 0,0% 0,0% 

0303 32 I Schollen oder Goldbutte (Pleuro-
nectes platessa) ................................. 1 B 0,0% 0,0% 

0303 33 Seezungen (Solea spp.) ....... ........ .... B 0,0% 0,0% 
0303 39· I ;?:~~~;ch~··(d~;··G~~~~~~·Th~~~~~)·, B 

0,0% 0,0% 
0303 40 

Skipjack oder Streifenbauch-Bonito 
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], 
ausgenommen deren Lebern, Rogen 
und Milch: 

0303 41 I weißer Thunfisch oder langflossiger 
Thunfisch (Thunnus alalunga) ....... I B 0,0% 0,0% 

0303 42 I gelbflossiger Thunfisch (Thunnus 
albacares) ............................. : ............ I B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprung- lAd liche Ver- n ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

U/B h 'Belastungen rec te 

0303 43 I ;::S~f;: .~.~~.~ .. ~.~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~.I ~ 0,0% 0,0% 
0303 49 0,0% 0,0% 
0303 50 Heringe (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), ausgenommen deren 
Lebern, Rogen und Milch .... .......... I B 0,0% 0,0% 

0303 60 I Kabeljaue oder Dorsche (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus macro-
cephalus), ausgenommen deren 
Lebern, Rogen und Milch .............. I B 0,0% 0,0% 

0303 70 I andere Fische, ausgenommen deren 
Lebern, Rogen und Milch: -0303 71 I Sardinen und Pilcharde (Sardina <1' 

pilchardus, Sardinops spp.), Sardi-
~ 
<1' 

nellen (Sardinella spp.), Sprotten P-o 
(Brislinge, Sprattus sprattus) ........... B 0,0% 0,0% 

.... 
b:i 

0303 72 I Schellfisch (Melanogrammus aegle- 0 

finus) ................................................. B 0,0% 0,0% ~ 
aQ 

0303 73 I Köhler oder Blaufische (Pollachius 
0 
;:l 

virens) ............................................... B 0,0% 0,0% 
0303 74 I Makrelen (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) ......................................... B 0,0% 0,0% 

0303 75 

I ~~~a0fiii~~~~ij~~~~;~:~~:::i~~~~~:, ~ 
0,0% 0,0% 

0303 76 20,0% 10,0% 
0303 77 

Dicentrarchus punctatus) .......... , ..... I B 0,0% 0,0% 
0303 78 I Seehechte oder Hechtdorsche 

(Merluccius spp., Urophycis spp.) .. I B 0,0% 0,0% 
0303 79 sonstige: 
0303 79 A Karpfen ............................................. U 25,0% min 1200,00 25,0% min 1200,00 
0303 79 B andere Süßwasserfische ................... U 20,0% 12,8% 
0303 79 C Seefische ......................... : ................. B 0,0% 0,0% 

U1 
N 
~ 
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'-" 
Ursprung- I And "" Ausgangszollsatz in·% des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liehe Ver- Ab abe~~nd 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- 1 DlB h Be astungen rec te 

0303 80 Lebern, Rogen und Milch: 
0303 80 A von Süßwasserfischen: 
0303 80 Al von Lachsfischen (Salmonidae) B 25,0% 10,0% 
0303 80 A2 von Karpfen ..................................... U 25,0% min 1200,00 10,0% 
0303 80 A3 sonstige ............................................. U 20,0% 10,0% 
0303 80 B andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
0304 Fischfilets und anderes Fischfleisch 

(auch zerkleinert), frisch, gekühlt 
oder gefroren: 

0304 10 frisch oder gekühlt: 
0304 10 A von Lachsfischen (Salmonidae) B 25,0% 18,0% 
0304 10 B von Karpfen ..................................... U 25,0% min 1200,00 25,0% min 1200,00 -'" ~ 0304 10 C von anderen Süßwasserfischen ....... U 20,0% 12,8% '" 
0304 10 D von Seefischen ................................. B 0,0% 0,0% p.. 

Cl 

0304 20 gefrorene Fischfilets : 
..., 
td 

0304 20 A von Lachsfischen (Salmonidae) ...... B 25,0% 18,0% n. 
0304 20 B von Karpfen ..................................... U 25,0% min 1200,00 25,0% min 1200,00 

;;;-
C1Q 

0304 20 C von anderen Süßwasserfischen ....... U 20,0% 12,8% 
Cl 
~ 

0304 20 D von Seefischen ................................. B 0,0% 0,0% 
0304 90 andere: 
0304 90 A von Lachsfischen (Salmonidae) ...... B 25,0% 18,0% 
0304 90 B von Karpfen ..................................... U 25,0% min 1200,00 25,0% min 1200,00 
0304 90 C von anderen Süßwasserfischen ....... U 20,0% 12,8% 
0304 90 D von Seefischen ................................. B 0,0% 0,0% 
0305 Fische, getrocknet, gesalzen oder in 

Salzlake; geräucherte Fische, auch 
vor oder während des Räucherns 
gegart; Fischmehl, für den mensch-
lichen Genuß geeignet: 

0305 10 I Mehl, Pulver und Pellets aus 
Fischen, für den menschlichen 
Genuß geeignet ................................ I B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

lJrsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg lIche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

0305 20 I Lebern, Rogen und Milch, getrock-
net, geräuchert, gesalzen oder in 
Salzlake: 

0305 20 A I nu, .,,,ockn,, ................................. I B 0,0% 0,0% 
0305 20 B geräuchert: 
0305 20 BI von Pazifischen Lachsen (Oncor-

hynchusspp.), Atlantischen Lachsen 
(Salmö salar) und Donaulachsen 
(Hucho' hucho), nicht luftdicht 
verschlossen ...................................... B 11,0% 10,0% 

030520B2 I von Aalen (Anguilla spp.), nicht 
luftdicht verschlossen ....................... B 11,0% 10,0% 

..... 
'" 0305 20 B3 

I t:~s~~L~~~:~~~~~···~~~~·~:i·~~~·~;~~, 
U 250;00 10,0% 

~ 

'" 
0305 20 C P-o 
0305 20 Cl 

... 
c::I 

die 15 kg oder weniger enthalten .. B 25,0% 10,0% 0 

0305 20 C2 I ~~:;~~Il:t~:······~~~~~~~~:· .. · .. ~~~~i~~~ U 10,0% 10,0% ~ 
crq 

0305 30 
0 
i:l 

oder in Salzlake, nicht geräuchert: 
0305 30 A I nu' .,",odm" ................................. I B 0,0% 0,0% 
0305 30 B andere: 
0305 30 BI in unmittelbaren Umschließungen, 

die 15 kg oder weniger enthalten: 
0305 30 B1a I vön Heringen (Clupea harengus, 

Clupea pallasii), gesalzen, nicht 
luftdicht verschlossen .. ...... ............. ..\ B 0,0% 0,0% 

0305 30 B1b 

I :~~':~L~~:~(~l~:,~=:~=:, B 

25,0% 20,0% 
0305 30 B2 
0305 30 B2a 

Clupea pallasii), gesalzen, nicht 
luftdicht verschlossen .. '" .................. 1 B 0,0% 0,0% 

0305 30 B2b I andere ................................................ U 10,0% 10,0% 

U1 
v.> ..... 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

0305 40 

0305 41 

0305 41 A 
0305 41 B 
0305 42 

0305 42 A 

0305 42 B 
0305 49 
0305 49 A 

0305 49 B 
0305 50 

0305 51 

0305 51 A 
0305 51 B 
0305 51 BI 

0305 51 B2 
0305 59 
0305 59 A 

Warenbezeichnung 

geräucherte Fische, einschließlich 
Fischfilets : 
Pazifische Lachse (Oncorhynchus 
spp.), Atlantische Lachse (Salmo 
salar) und Donaulachse (Hucho 
hucho) : 

:~c;:r!u~~~.i.~~~.~~.~~.~~!~.~~~~ .. ::::::::::::: I ~ 
Heringe (Clupea harengus, Clupea 
pallasii) : 
Kippered Heringe (gesalzene und 
geräucherte Heringe, ohne jeden 
Zusatz), in luftdicht verschlossenen 
Umschließungen ............................... , B 
andere ............................................... U 
sonstige: 
Aale (Anguilla spp.), nicht luftdicht 
verschlossen ., ..................... , .............. I B 
andere ............................................... U 
getrocknete Fische, auch gesalzen, 
nicht geräuchert: 
Kabeljaue oder Dorsche (Gadus 

. morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) : 
nur getrocknet .... , ...... , ...... ......... ...... I B 
andere: 
in unmittelbaren Umschließungen, 

~~~s!~:~ .. ~~~.~ .. ~~~~.~.~~.~~~.~.~.l~~~ .. :: I ~ 
sonstige: 
nur getrocknet ................................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

11,0% 
250,00 

120,00 
250,00 

11,0% 
250,00 

0,0% 

25,0% 
10,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

11,0% 
13,0% 

120,00 
10,0% 

10,0% 
16,0% 

0,0% 

13,0% 
13,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

\Jl 
V.l 
N 

....... 
0-
~ 
0-- . 

0-
(1). 
>;. 

t;d 
(1) 

~ 
(1Q 

(1) 
;:l 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe V~r- An ere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs-ht Belastungen rec e 

0305 59 B I andere: 
0305 59 BI in unmittelbaren Umschließungen, 

I ~~:,:f.;<o~e<"'.~:~~~~nt~~~~ I ~ 25,0% 13,0% 
0305 59 B2 10,0% 13,0% 
0305 60 Fische, gesalzen, nicht getrocknet 

oder geräuchert und Fische In 

Salzlake: 
0305 61 I Heringe (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) : 
0305 61 A I Schneideheringe ............. : ................. I B 0,0% 0,0% 
0305 61 B andere: 
0305 61 B1 in unmittelbaren Umschließungen, 

..... 
'" 

die 15 kg oder weniger enthalten: 
.j>-

'" 
0305 61 Bla I gesalzen, nicht luftdicht verschlos- 0-

(1) 

B 0,0% 0,0% 
.., 

sen ..................................................... Cd 
0305 61 B1b 

I ;~~~~>:i:~tl~:=;~::;~~I~:~ 
B 25,0% 15,8% !] 0" 

0305 61 B2 
r:> aq 

0305 61 B2a 
(1) 

::l 

sen ...................... , .............................. B 0,0% 0,0% 
0305 61 B2b I ~at:~ja~~· .. ·~d~;···D~;~~h~····(G;d~~ U 10,0% 10,0% 
0305 62 

morhua, Gadus ogac, Gadus macro-
cephalus): 

0305 62 A I in unmittelbaren Umschließungen, 

I ~~~:! k,: .. ~d,t."'.~~~~~~~~~~~ .. : I ~ 25,0% 15;8% 
0305 62 B 10,0% 10,0% 
0305 63 Sardellen (Engraulis spp.): 
0305 63 A in unmittelbaren Umschließungen, 

I :'~:;, k,:~~~t"'.~~i~~~~n~ru~n I ~ 25,0% 15,8% 
0305 63 B 10,0% 10,0% 
0305 69 sonstige: 
0305 69 A in unmittelbaren Umschließungen, 

die 15 kg oder weniger enthalten .. I B 25,0% 15,8% 
\Jl ..., ..., 
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V1 

ursprüng-I A d 
V.l 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
..j:>. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- n ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung . oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

0305 69 B I ~~~:~i~~~:""';~'~h""'~h~~""'p~~~~;, I U 
10,0% 10,0% 

0306 
lebend, frisch, gekühlt, gefroren, 
getrocknet, gesalzen oder in Salz-
lake; Krebstiere in ihrem Panzer, im 
Wasserdampf oder Wasser gekocht, 
auch gekühlt, gefroren, getrocknet, 
gesalzen oder in Salzlake; Mehl, 
Pulver und Pellets aus Krebstieren, 
für den menschlichen Genuß geeig-
net: 

0306 10 I gefroren: 
..... 
'" ..j:>. 

0306 11 Langusten (Palinurus spp., Panulirus '" 
spp., Jasus spp.) ............................... U 20,0% 16,0% 0-

0 

0306 12 Hummer (Homarus spp.) ............... U 20,0% 10,0% 
.., 
0; 

0306 13 Garnelen ........................................... B 15,0% 10,0% !!. 
0306 14 Krabben ...................................... ' ...... U 20,0% 10,0% 

j;) 
CJQ 

0306 19 sonstige, einschließlich Mehl, Pulver 
0 
i:l 

und Pellets aus Krebstieren, für den 
menschlichen Genußgeeignet ... ..... I U 20,0,% 10,0% 

0306 20 I nicht gefroren: 
0306 21 Langusten (Palinurus spp., Panulirus 

spp., Jasus spp.): 
0306 21 A I in ihrem Panzer, im Wasserdampf 

oder Wasser gekocht und gesalzen 
oder in Salzlake ............................... 1 B 20,0% 16,0% 

0306 21 B 
I ~~~:~~··(H~~~·~~~·,~~~·.);·· .. ····· .. ·· .. · U 

20,0% 16,0% 
0306 22 
0306 22 A in ihrem Panzer, im Wasserdampf 

oder Wasser gekocht und gesalzen 
oder in Salzlake ............................... I B 20,0% 16,0% 

0306 22 B I andere ................. ;............................. U 20,0% 16,0% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
534 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



/ 

Tarif 
Nr./UNr. 

0306 23 
0306 23 A 

0306 23 B 
0306 24 
0306 24 A 

0306 24 B 
0306 29 

0306 29 A 

0306 29 B 
0307 

0307 10 
0307 20 

Warenbezeichnung 

Garnelen: 
in ihrem . Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser gekocht und gesalzen 
oder in Salzlake ............................... I B 
andere ............................................... U 
Krabben: 
in ihrem Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser gekocht und gesalzen 
oder in Salzlake ~ .... , ........................• I B 
'andere ............................................... : U 
sonstige, einschließ\i(,:h Mehl, Pulver 
und Pellets aus Krebstieren, für den 
menschlichen Genuß geeignet: 
in ihrem Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser gekocht und g~salzen 
oder in Salzlake " ...... ....... ..... ... ........ I B 
andere .................................... : .... :..... U 
Weichtiere, auch ohne Schale, 
lebend, frisch, gekühlt, gefroren, 
getrocknet, gesalzen oder in S,!-lz
lake; andere wirbellose Wassertiere 
als Krebstiere und. W eichti~i:e, 
lebend, frisch, gekühlt, . gefroren, 
getrocknet, gesalzen oder in Salz
lake; Mehl, Pulver und Pellets aus 
anderen wirbellosen ·Wassertieren 
als Krebstieren, für den mensch
lichen Genuß geeignet: 
Austern .......................... '" ................ I· U 
Kammuscheln, Pilgermuscheln, ein
schließlich Aequipecten, der Gattun, 
gen Pecten, Chlamys. pder Placo
pecten: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

". 

UIB . 

20,0% 
15,0% 

. 20,0% 
20,0% 

20,0% 
20,0% 

20,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er-
~ 
er-
0-
(!) .., 
t:O 
i:E. 

{ 
::s 

\J1 
IJ.> 
\J1 
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Ln 

l!rsprüng- I Andere· 
V> 

Ausgangszollsatz in % des Wertes '" Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B 1 t UlB rechte e as ungen 

0307 21 I ~~n::iie f~~.~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~~ .. ::::::::::::: I g 20,0% 8,0% 
0307 29 20,0% 8,0% 
0307 30 Miesmuscheln (Mytilus spp., Perna 

spp.): 
0307 31 I ~~~::iie f~~~.~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~~ .. ::::::::::::: "g 20,0% 10,0% 
0307 39 20,0% 10,0% 
0307 40 Tintenfische (Sepia officinalis, Ros-

sia macrosoma, Sepiola spp.) und 
Kalmare (Ommastrephes spp., Loli-
go spp., Nototodarus spp., Sepio-
teuthis spp.): 

>-' 

0307 41 lebend, frisch oder gekühlt ............. U 20,0% 8,0% '" .j:>. 

0307 49 sonstige .............................................. U 20,0% 8,0% '" 
0307 50 Kraken (Octopus spp.): 0-

n> 

0307 51 lebend, frisch oder gekühlt ............. U 20,0% 8,0% "' I;xj 

0307 59 sonstige ............................................. U 20,0% 8,0% ~. 

0307 60 Schnecken, ausgenommen Meeres- ~ aq 

schnecken ......................................... U 20,0% 0,0% 
n> 
::l 

0307 90 I andere, einschließlich Mehl, Pulver 
und Pellets aus anderen wirbellosen 
Wassertieren als Krebstieren, für 
den menschlichen Genuß geeignet: 

0307 91· I ~::~ie f~~~.~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~~ .. ::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
0307 99 20,0% 10,0% 
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Tarif Warenbezei~hnung Nr./UNr. 

-- -_L..-

1604 

1604 10 

1604 11 
1604 11 A 

1604 11 Al 
1604 11 A2 
1604 11 A2a 

1604 11 A2b 

1604 11 A2c 
1604 11 B 
1604 11 BI 
1604 11 B2 
1604 12 
1604 12 A 

1604 12 Al 
1604 12 A2 
1604 12 A2a 

1604 12 A2b 

1604 12 A2c 
1604 12 A2d 

Fische, zubereitet oder haltbar 
gemacht; Kaviar und Kaviarersatz 
aus Fischeiern : 
Fische, . ganz oder in Stücken, aber 
nicht fein zerkleinert: 
Lachse: 
in luftdicht verschiossenen Um
schließungen: 
nur in Öl .......................................... I B 
sonstige: 
gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder ande
ren, nicht gelierenden Aufgüssen '" I B 
gekocht oder geräuchert, im eige-

:~~e;:f~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
anders: 
paniert und gefroren ................... .... I B 
sonstiges ............................................ B 
Heringfische : 
in I,uftdicht verschlossenen Um
schließ ungen : 
nur in Öl .......................................... I B 
sonstige: 
gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder ande
ren, nicht gelierenden Aufgüssen '" I B 
gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................ 1 B 
Bratheringe ....................................... B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 16: 

15,0% 

110,00 

90,00 
430,00 

530,00 
530,00 

15,0% 

110,00 

90,00 
360,00 
430,00 

...... 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder. in Schilling für 100 kg 

5,5% 

110,00 

90,00 
430,00 

500,00 
500,00 

15,0% 

110,00 

90,00 
360,00 
430,00 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-
.j>. 
Cf' 

0-
n 

"' tl:J 
~. 
f;) 

~ 
:;l 

U1 
V> 
'.J 
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Tarif 
NrJUNr. 

1604 12 B 
1604 12 BI 
1604 12 B2 

1604 12 B3 
1604 13 

1604 13 A 

1604 13 Al 
1604 13 A2 
1604 13 A2a 

1604 13 A2b 

1604 13 A2c 
1604 13 B 
1604 13 BI 
1604 13 B2 

1604 13 B3 
1604 14 

1604 14 A 

1604 14 Al 
1604 14 A2 
1604 14 A2a 

Warenbezeichnung 

I anders: 
paniert und gefroren ....................... I B 
gefroren, weder mit Teig umhüllt 
noch paniert ..................................... I B 

I ~~~~~~:n "~d~;"pii~h~~'d'~':"S~~di~'~i~ B 
len, Sprotten oder Brislinge: 

I in luftdicht verschlossenen Um-
schließungen: 

I ;:i~~~:~~:~c~~~;~~~~=n, 
B 

Mayonnaise, Remoulade oder ande" 
ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... B 

I 'gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................. B 
andere ............................................... B 
anders: 
paniert und gefroren ....................... B. 
gefroren, weder mit Teig umhüllt 
noch paniert ..................................... I B 

I ~:~~~;ch~~" sici~j·~~k ... ~d~~ "s~~~ii~~ ~ B 
bauch-Bonito und Bonito (sarda 
spp.): 

I in luftdicht verschlossenen Um-
schIleßungen: . 

I ~~f:i~~~~,:::~~~c~,:~~~~~, I B 
Mayonnaise, Remoulade oder ande-
ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

530,00 

500,00 
530,00 

15,0% 

110,00 

90,00 
430,00 

530,00 

500,00 
530,00 

15,0% 

110,00 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

500,00 

500,00 
500,00 . 

15,0% 

110,00 

90,00 
430,00 

500,00 

500,00 
500,00 

15,0% 

110,00 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

U'1 
I.;J 
00 

-a-
.j:>. 
a-
0-
0 .... 
I:l:l 
0 

~ 
aQ 
0 
::J 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener ZollsatZ in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B f U/B rechte e astungen 

1604 14 A2b I gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................ , B 90,00 90,00 

1604 14 A2c andere ............................................... B 430,00 430,00 
1604 14 B anders: 
1604 14 BI paniert und gefroren ....................... I B 530,00 500,00 
1604 14 B2 gefroren, weder mit Teig umhüllt 

noch paniert ..................................... I B 500,00 500,00 
1604 14 B3 sonstige ............................................. B 530,00 500,00 
1604 15 Makrelen: 
1604 15 A In luftdicht verschlossenen Um-

schließungen: ..... 
1604 15 Al 

I ~ii~~~~:~~=~~~=:~~~~=~ 
B 15,0% 15,0% er--

+ 
1604 15 A2 er--

1604 15 A2a P-o 
Mayonnaise, Remoulade oder ande-

... 
t:O 

ren, nicht gelierenden Aufgüssen '" B 110,00 110,00 !!. 

1604 15 A2b I gekocht oder geräuchert, im eige-
r;;-

C1Q 

nen Saft ............................................ B 90,00 90,00 
0 
::s 

1604 15 A2c andere ............................................... B 430,00 430,00 
1604 15 B anders: 
1604 15 BI paniert und gefroren ....................... I B 530,00 500,00 
1604 15 B2 gefroren, weder mit Teig umhüllt 

noch paniert ..................................... I B 500,00 500,00 
1604 15 B3 sonstige ............................................. B 530,00' 500,00 
1604 16 Sardellen: 
1604 16 A In luftdicht verschlossenen Um~ 

schließungen: 
1604 16 Al I gekocht oder geräuchert, in Saucen, 

Mayonnaise, Remoulade oder ande-
ren, nicht gelierenden Aufgüssen .. , I B 110,00 110,00 

1604 16 A2 I gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................ , B 90,00 90,00 

1604 16 A3 I sonstige ............................................. B 430,00 430,00 
.." 
\i.l 
-.0 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

1604 16 B 
1604 16 BI 
1604 16 B2 

1604 16 B3 
1604 19 
1604 19 A 

1604 19 Al 
1604 19 A2 
1604 19 A2a 

1604 19 A2b 

1604 19 A2c 

1604 19 A2d 
1604 19 B 
1604 19 BI 

1604 19 B2 
1604 19 B3 

1604 19 B4 
1604 20 

1604 20 A 

1604 20 Al 

Warenbezeichnung 

anders: 
paniert und gefroren ....................... I B 
gefroren, weder mit Teig umhüllt 
noch paniert ..................................... , B 
sonstige ............................................. B 
sonstige: 
in luftdicht verschlossenen Um
schließ ungen: 
nur in Öl .......................................... I B 
sonstige: 
gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder ande
ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... I B 
gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................ I B 
Aale, in luftdicht verschlossenen 
Umschließungen mit einem 

~:~:i~:t ~~~ .. ~:~~.~.~ .. ~~~~.~~~~.:::: , : 
anders: 
Aale, in Fässern oder ähnlichen 
Umschließungen ............................... , B 
paniert und gefroren ....... ...... .......... B 
Seefische, gefroren, weder mit Teig 
umhüllt noch paniert ....................... , B 
sonstige ............................................. B 
Fische, anders zubereitet oder halt
bar gemacht: 
in luftdicht verschlossenen U m
schließungen: 
Fische (ausgenommen Sardellen und 
sardellenartige Zubereitungen aller 
Art), nur in Öl ................................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

530,00 

500;00 
530,00 

15,0% 

110,00 

90,00 

250,00 
430,00 

275,00 
530,00 

500,00 
530,00 

15,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

500,00 

500,00 
500,00 

15,0% 

110,00 

90,00 

250,00 
430,00 

260,00 
500,00 

500,00 
500,00 

15,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

111 
.j>. 
o 

..... 
a-
.j>. 

a--

~ .... 
0:; 
~. 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

1604 20 A2 
1604 20 A2a 

1604 20 A2b 

1604 20 A2c 
1604 20 A2d 

1604 20 A2e 
1604 20 B 
1604 20 BI 

1604 20 B2 
1604 20 B3 

1604 20 B4 
1604 30 
1604 30 A 
1604 30 B 
1605 

1605 10 
1605 20 
1605 30 
1605 40 
1605 90 

Warenbezeichnung 

sonstige: 
gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder ande-
ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... I B 
gekocht oder geräuchert, im eige-
nen Saft ............................................ 1 B 
Bratheringe ......... ... ... ........ .... ............ B 
Aale, m luftdicht verschlossenen 
Behältnissen mit einem Inhalt von 
4,50 kg oder mehr ........................... B 
andere ........................................... , ... B 
andere: 
Aale, m Fässern oder ähnlichen 
Umschließungen ; .............................. B 
paniert und gefroren ....................... B 
Seefische, gefroren, weder mit Teig 
umhüllt noch paniert ....................... B 
sonstige ............................................. B 
Kaviar und Kaviarersatz: 
Kaviar ................................................ 1 B 
Kaviarersatz ....... ........ ... ................... B 
Krebstiere, Weichtiere und andere 
wirbellose Wassertiere, zubereitet 
oder haltbar gemacht: 
Krabben ............................................ B 
Garnelen ........................................... B 
Hummer ........................................... B 
sonstige Krebstiere ........................... B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

. U/B 

110,00 

90,00 
360,00 

250,00 
430,00 

275,00 
530,00 

500,00 
530,00 

18,0% 
1000,00 

20,0% 
20,0% 
20,0% 
20,0% 
20,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

110,00 

90,00 
360,00 

250,00 
430,00 

260,00 
500,00 

500,00 
500,00 

18,0% 
1000,00 

12,8% 
12,8% 
12,8% 
12,8% 
12,8% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-
~ 
0-

0-
(b ... 
t::d 
(b 

~ 
Oll 
(b 

::s 

VI 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2501 00 

2502 00 
2503 

2503 10 
2503 90 
2504 
2504 10 
2504 90 
2505 

2505 10 
2505 90 
2506 

2506 10 
2506 20 
2506 21 
2506 29 
2507 00 

Warenbezeichnung 

Salz (einschließlich Speisesalz und 
denaturiertes Salz) und reines 
Natriumchlorid, auch in wässeriger 
Lösung oder zugesetzte Antiback
mittel oder Rieselhilfen enthaltend; 

~~~d:j~;s '(p;;i~)~"~i~h~"~~';ö~'~~'~' I ~ 
Schwefel aller Art, ausgenommen 
sublimierter, gefällter und kolloida
ler Schwefel: 

;~~::~e~~.~~~ .. ~.~~.~ .. ~~~.~.~.~~~~~~~~~~ .. 1 ~ 
Natürlicher Graphit: 
Pulver oder Flocken ........................ I B 
anderer .............................................. B 
Natürliche Sande aller Art, auch 
gefärbt, ausgenommen metallhaltige 
Sande des Kapitel~ 26: . 

;~~::~a.~~~ .. ~~.~ .. ~.~.~~~~~~~~ .. ::::::::: I ~ 
Quarz (ausgenommen natürliche 
Sande); Quarzite, auch grob behau
en oder durch' Sägen oder auf 
andere Weise zu rechteckigen 
(einschließlich quadratischen) Blök
ken oder Platten lediglich zerteilt: 
Quarz ................................................ I B 
Quarzite: 
roh oder grob behauen ................... I B 
sonstige ............................................. B 
Kaolin und andere' kaolinische 
Tone, auch gebrannt ....................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 25: 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

2,0% 
2,0% 

0,0% 
0,0% 

3,0% 

3,0% 
3,0% 

2,50 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

1,4% 
1,4% 

0,0% 
0,0% 

2,0% 

2,0% 
2,0% 

1,30 

Ursprung-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

--

\J1 
.j>
r-.> 

.... 
'" .j>-

'" e.:. 
(D . .., 
O;i 
!:!. 

{ 
::I 
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2508 

Tarif 
Nr.lUNr. 

2508 10 
250820 
2508 30 
2508 40 
2508 50 . 
2508 60 
2508 70 
2509 00 
2510 

2510 10 
2510 20 
2511 

2511 10 
2511 20 

2512 00 

Warenbezeichnung 

Andere Tone (ausgenommen expan
dierte Tone der Nummer 6806), 
Andalusit, Cyanit und Sillimanit, 
auch kalziniert; Mullit; Schamotte 
und Dinaserden: 
Bentonit ............................................ B 
Bleicherden und Walkerde ............. B 
feuerfester Ton ................................ B 
andere Tone ........ ............................. B 
Andalusit, Cyanit und Sillimanit .... B 
Mullit ................................................ B 
Schamotte und Dinaserden ........ ..... B 
Kreide ............................................... B 
Natürliche Calciumphosphate, 
natürliche Aluminiumcalciumphos
phate und Phosphatkreiden : 
nicht gemahlen ...................... ...... ..... I B 
gemahlen .......................................... B 
Natürliches Bariumsulfat (Baryt); 
natürliches Bariumcarbonat 
(Witherit), auch gebrannt, ausge
nommen Bariumoxid der Num
mer 2816: 
natürliches Bariumsulfat (Baryt) ..... I B 
natürliches Bariumcarbonat 
(Witherit) .......................................... I B 
Kieselsaure Fossilienmehle (zB Kie
selgur, Tripel und Diatomit) und 
ähnliche kieselsaure Erden, auch 
kalziniert, mit einem Schüttgewicht 
von 1 oder weniger ......................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

o 

~O% 
O~% 
~% 
O~% 
O~% 
O~% 
O~% 
~W 

0,0% 
5,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,5% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
1,60 

0,0% 
2,5% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
~ 
0"-

0-
~ . .., 
0;; 
~. 
?> 
~ 
:cl 

V1 
~ 
w 
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V1 

Ursprüng- I Andere 
~ 

Ausgangszollsatz in % des Wenes ~ 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver-
Nr.lUNr. Wareribezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 h e astungen rec te 

2513 I Bimsstein; Schmirgel; natürlicher 
Korund, natürlicher Granat und 
andere natürliche Schleifmittel, 
auch thermisch behandelt: 

2513 10 1 Bimsstein: 
2513 11 roh oder in unregelmäßigen Stük-

ken, einschließlich gebrochener 
Bimsstein (Bimskies) ........................ / B 0,0% 0,0% 

2513 19 
1 ~~~:~~:C····~~~~;i;~h~;·····"K;~~d·, B 

0,0% 0,0% 
2513 20 

natürlicher Granat und andere 
natürliche Schleifmittel : -'"' 2513 21 I roh oder in u~regelmäßigen Stuk-

~ 

'"' 
ken .................................................... B 0,0% 0,0% Q.. 

(\) 

2513 29 
.1 ~~~~~ife:, ··;~~h···~;~·b···b~h;~~·~··~d~~ B 4,0% 2;5% 

.... 
t:;:j 

2514 00 ~. 

durch Sägen oder auf andere Weise i:l 
aq 

zu rechteckigen (einschließlich qua-
(\) 

l:I 

dratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt ............................... I B 2,5% 1,7% 

2515 I Marmor, Travertin, Ecaussine und 
andere Werk- oder Hausteine aus 
Kalkstein, mit einem Schüttgewicht 
von 2,5 oder mehr, und Alabaster, 
alle diese auch grob behauen oder 
durch Sägen oder auf andere Weise 
zu rechteckigen (einschließlich qua-
dratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt: 

2515 10 1 Marmor und Travertin: 
2515 11 roh oder grob behauen ................... I B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2515 12 

2515 20 

2516 

2516 10 
2516 11 
2516 12 

2516 12 A 

2516 12 B 
2516 20 
2516 21 
2516 22 

2516 22 A 

2516 22 B 

Warenbezeichnung 

durch Sägen oder auf andere Weise 
zu rechteckigen (einschließlich qua
dratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt ............................... : I B 
Ecaussine und andere Werk- oder 
Hausteine aus Kalkstein; Alabaster I B 
Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein 
und andere Werk- oder Hausteine, 
auch grob behauen öder' durch 
Sägen oder auf andere Weise zu 
rechteckigen (einschließlich qü'adra
tischen) Blöcken oder Platten ledig
lich zerteilt: 
Granit: 
roh oder grob behauen ...... ............. I B 
durch Sägen oder auf andere Weise 
zu rechteckigen' (einschließlich qua
dratischen) Blöcken' 'oder Platten 
lediglich zerteilt: 
mit einer Stärke von mehr als 
25 cm ................ : ...................... ~ ........ I B 
andere ............................................... B 
Sandstein': 
roh oder grobbehatien ....... : .... ; ...... I B 
durch Sägen' oder auf andere Weise 
zu rechteckigen (einschließlich qua
dratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt: . 
mit einer Stärke von mehr als 
25 cm ................................................ 1 B 
andere ...............................................B 

Ausgangszollsatz jn % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

4,0% 

4,0% 

0,0% 

4,5% 
4,5% 

0,0% 

4,0% 
4,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,0% 

2,0% 

0,0% 

2,3% 
3,0% 

0,0% 

2,0% 
2,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
Cl' 
-l=>
Cl' 

P
o 
"' co 
~. 
;;;-
~ 
;::l 

<J1 
-l=>
<J1 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

2516 90 andere Werk- und Hausteine: 
2516 90 A andere Werk- und Hausteine aus-

genommen Porphyr, Syenit, Lava, 
Basalt, Gneis, Trachyt illl<!. ähnliche 
harte Steine, durch Sägen oder auf 
andere Weise zu rechteckigen 
(einschließlich quadratischen) Blök-
ken oder Platten, mit einer Stärke 
von 25 cm oder weniger, lediglich 
zerteilt ............................................... 

2516 90 B andere ............................................... 
2517 Feldsteine, Kies und zerkleinerte 

Steine, wie sie für den Beton-, 
Straßen- und Bahnbau sowie für 
andere Beschotterungen verwendet 
werden, Kiesel und Feuerstein 
(Flint), auch thermisch behandelt; 
Makadam aus Schlacke oder ähnli-
chen IndustrieabfäIIen, auch mit den 
Im ersten Teil dieser Nummer 
genannte~ Stoffen als Zusatz; Teer-
makadam; Körner (Granalien), 
Splitt und Mehl, aus Steinen der 
Nummer 2515 oder 2516, auch 
thermisch behandelt: 

2517 10 Feldsteine, Kies und zerkleinerte 
Steine, wie sie für den Beton-, 
Straßen- und Bahnbau sowie für 
andere Beschotterungen verwendet 
werden, Kiesel und Feuerstein 
(Flint), auch thermisch behandelt ... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Weries oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 4,0% 2,0% 
B 4,0% 2,7% 

B 0,0% 0,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'-" 

""" a-

..... 
a-

""" a-
Q.. 
("I) .., 
tx1 
:!. 
;;;-

0;; 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2517 20 

2517 30 
2517 40 

2517 41 
2517 49 
2518 

2518 10 

2518 20 
2518 30 
2519 

2519 10 

251990 
2519 90 A 

Warenbezeichnung 

Makadam aus Schlacke oder ähnli
chen Industrieabfällen, auch mit den 
in der vorstehenden Unternum
mer 2517 10 genannten Stoffen als 
Zusatz ............................................... 1 B 
Teermakadam .................... .'..... ... ..... B 
Körner (Granalien), Splitt und 
Mehl, aus Steinen der Num
mer 2515 oder 2516, auch ther
misch behandelt: 
aus Marmor .............................. , '" ... I B 
sonstige ............................................. B 
Dolomit, auch gebrannt oder gesin
tert; Dolomit, grob behauen oder 
durch Sägen oder auf andere Weise 
zu rechteckigen (einschließlich qua
dratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt; Dolomitstampf
masse: 
Dolomit, nicht gebrannt oder gesinc 

~~I~~·i·~:·~;;b~~~·~~·~·d~;··~·~~i~~~~··::: I ~ 
Dolomitstampfmasse .... '" ...... ...... ..... B 
Natürliches Magnesiumcarbonat 
(Magnesit); Schmelzmagnesia; Sin
termagnesia, auch mit kleinen Men
gen anderer Oxide, die vor der 
Sinterung zugesetzt wurden; ande-
res Magnesiumoxid, auch rein: 
natürliches Magnesiumcarbonat 
(Magnesit) ....... '" ......... '" .................. I B 
andere: . 
kaustischer Magnesit ....................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 

4,0% 
4,0% 

3,0% 
5,5% 
.6,0% 

0,0% 

4,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

2,0% 
2,0% 

2,0% 
2,0% 
4,0% 

0,0% 

2;7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl"-
4>
Cl"-

0-o ... 
co 
(]. 
r;> 

(f'l 
o 
::l 

\J1 
4>
'..J 
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U1 

l!rsprüng-I Andere 
~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg .... h dl Abgaben und 

U/B an ungs- I h Be astungen rec te . 

2519 90 B I ~i;:~!~n~""'(R~h~i~~)';"""Ä~'h;d;;~'; I B 
0,0% 0,0% 

252Q 
gebrannter Gips, auch gefärbt oder 
mit geringen Mengen von Abbinde-
beschleunigern oder Abbindeverzö-
gerern versetzt: 

2520 10 I Gipsstein (Rohgips); Anhydrit ........ I B 3,0% 2,0% 
2520 20 gebrannter Gips ................ :.............. B 6,0% 3,0% 
2521 00 Hüttenkalkstem; Kalksteme und 

andere kalkhaltige Steine, wie sie 
zur Herstellung von Kalk oder 
Zement verwendet werden ............. B 0,0% 0,0% -'" 2522 I Gebrannter Kalk, auch gelöscht, 

~ 

'" 
und hydraulischer Kalk, ausgenom- 0-

(l) 

Calciumoxid und 
.., 

men O;j 

Calciumhydroxid der Num- ~. 

mer 2825: 
ii> 
~ 

2522 10 ungelöschter Kalk ............................ B 6,0% 3,0% ::l 

2522 20 gelöschter Kalk ................................ B 6,0% 4,0% 
2522 30 hydraulischer Kalk ........................... B 3,0% 2,0% 
2523 Portlandzement, Tonerdezement, 

Schlackenzement, Sulfathüttenze-
ment und ähnliche hydraulische 
Zemente, auch gefärbt oder in 
Form von Klinker: 

2523 10 I Z,montklinku .................. .... I B 5,0% 3,0% 
2523 20 Portlandzement: 
2523 21 Weißzement, auch künstlich 

gefärbt ............................................... B 2,5% 2,0% 
2523 29 sonstiger ............................................ B 5,00 3,3.0 
2523 30 Tonerdezement ................................ B 0,0%. 0,0% 
2523 90 andere hydraulische Zemente ......... B 2,0% 2,0%. 

'\ '" ... 
" . 

0,'0% 2524 00 Asbest ................................................ B 0,0% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg IIche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B ~ U/B rechte e astungen 

2525 I Glimmer, auch In unregelmäßige 
Scheiben gespalten (Schuppen) ; 
Glimmerabfall : 

2525 10 I Glimmer, roh oder zu unregelmä-
ßigen Plättchen oder Scheiben 
gespalten .... ... ............ ........................1 B 0,0% 0,0% 

2525 20 I Glimmerpulver .......... :....................... B 0,0% 0,0% 
2525 30 ~~~~~:;all S~~~k~~~i~.: .... (S~~~~i~)., B 

0,0% .0,0% 
2526 

auch grob behauen oder durch 
Sägen oder auf andere Weise zu -rechteckigen (einschließlich quadra- '" 
tischen) Blöcken oder Platten ledig-

.j:>. 

'" 
lich zerteilt; Talk: P-

("0 

2526 10 I nicht gebrochen, nicht pulverisiert . :a 0,0% 0,0% 
.., 
O;j 

2526 20 gebroc?en oder pu~erisiert ..... : ...... B 0,0%' 0,0% ("0 

~ 
2527 00 Natürlicher Kryohth; natürlicher aq 

Chiolith ............................................. B 0,0% 0,0% 
("0 

::I 

2528 I Natürliche Borate und ihre Kon-
zentrate (auch kalziniert), ausge~ 

nommen Borate, die aus natürli~ 

chen wässerigen Salzlösungen 
gewonnen wurden; natürliche Bor-
säure mit einem Gehalt von nicht 
mehr als 85 Gewichtsprozent 
H 3B03, berechnet auf das Gewicht 
der Trockensubstanz: 

2528 10 I natürliche Natriumborate und ihre 
Konzentrate (auch kalziniert) ........ I B 0,0% 0,0% 

2528 90 I andere: 
2528 90 A Rohborsäure .. ......... .................... ...... B 7,0% 3,5% 
2528 90 B sonstige ............... ; ............................. 1 B 0,0% 0,0% 

<J1 
.j:>. 

'" 
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2529 

Tarif 
Nr.lUNr. 

2529 10 
2529 20 
2529 21 

2529 22 

2529 30 

2530 

2530 10 

2530 20 

2530 30 
2530 40 
2530 90 

Warenbezeichnung 

Feldspat; Leuzit; Nephelin und 
Nephelin-Syenit; Flußspat: 
Feldspat ............................................. I B 
flußspat: 
mit einem CaIciumfIuoridgehalt von 
97 Gewichtsprozent oder weniger . I B 
mit einem Calciumfluoridgehalt von 
mehr als 97 Gewichtsprozent ......... I B 
Leuzit; Nephelin und Nephelin-
Syenit ................................................ I B 
Mineralische Stoffe, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen: 
Vermiculit, Perlit und Chlorite, 
nicht expandiert ............................... B 
Kieserit und Epsomit (natürliche 
Magnesiumsulfate) ........................... B 
Farberden ......................................... B 
natürlicher 'Eisenglimmer ................. B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

3,0% 

0,0% 

0,0% 

"3,0% 

0,0% 

0,0% 
3,0% 
3,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,0% 

0,0% 

0,0% 

2,0% 

0,0% 

0,0% 
2,0% 
2,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

V1 
V1 
o 

..... 
'" .j>. 

'" Q.. 
(D ... 
0:; 
~. 
~ 
~" 
:::l 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

Kapitel 26: 

2601 I Eisenerze und deren Konzentrate, 
einschließlich Schwefelkiesabbrän-
de: 

2601 10 I Eisenerze und deren Konzentrate, 
ausgenommen Schwefelkiesabbrän-
de: 

2601 11 nicht agglomeriert ............................ B 0,0% 0,0% 
2601 12 agglomeriert ..................................... B 0,0% 0,0% 
2601 20 Schwefelkiesabbrände ...................... B 0,0% 0,0% 
2602 00 Manganerze und deren Konzentra-

einschließlich manganhaItiger 
...... 

te, er-. 
.j:>. 

Eisenerze und Konzentrate mit er-. 
emem Mangangehalt von P-o 
20 Gewichtsprozent oder mehr, 

..., 
t:;d 

berechnet auf das Gewicht· der ~. 

Trockensubstanz .............................. B 0,0% 0,0% W aq 

2603 00 Kupfererze und deren Konzentrate B 0,0% 0,0% 
0 ::s 

2604 00 Nickelerze und deren Konzentrate B 0,0% 0,0% 
2605 00 Cobalterze und deren Konzentrate B 0,0% 0,0% 
2606 00 Aluminiumerze und deren Konzen-

trate ................................................... B 0,0% 0,0% 
2607 00 Bleierze und deren Konzentrate .... B 0,0% 0,0% 
2608 00 Zinkerze und deren Konzentrate .. B 0,0% 0,0% 
2609 00 Zinnerze und deren Konzentrate .. B 0,0% 0,0% 
2610 00 Chromerze und deren Konzentrate B 0,0% 0,0% 
2611 00 Wolframerze (Tungstenerze) und 

deren Konzentrate ........................... I B 0,0% 0,0% 
2612 I Uranerze oder Thoriumerze und 

deren Konzentrate: 
2612 10 

I ~~~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I : 
0,0% 0,0% 

2612 20 
0,0% 0,0% 

V1 
V1 
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\J1 

" 
l!rsprüng- I Andere 

\J1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h d! Abgaben und 

U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

2613 I Molybdänerze und deren Konzen-
trate': 

2613 10 geröstet ............................................. B 0,0% 0,0% 
2613 90 anders ............................................... B 0,0% 0,0% 
2614 00 Titanerze und deren Konzentrate . B 0,0% 0,0% 
2615 Nioberze, Tantalerze, Vanadium-

erze oder Zirkonerze und deren 
Konzentrate: 

2615 10 I ;~d:~~e~~.~ .. ~~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~~~~.~~. B 0,0% 0,0% 
2615 90 B '0,0% 0,0% 
2616 Edelmetallerze und deren Konzen- -trate: Cl' 

I ;~~:~:r~.~ .. ~~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~.~~~.~~.~ .. : B 0,0% 0,0% 
.j>.. 

2616 10 Cl' 

2616 90 B 0,0% 0,0% 0-
(0 

2617 Andere Erze und deren Konzen-
.., 
co 

trate: (0 

2617 10 I Antimonerze und deren Kon2lentra- ~ 
(1Q 

B 0,0% 0,0% 
(0 

te ....................................................... e:I 

2617 90 I ~~~~:li~~~" "s~hi~~k~"" ·(S~hi;~k~~~ B 0,0% 0,0% 
2618 00 

sand) von der Eisen- oder Stahler-
zeugung ............................................ I B 0,0% 0,0% 

2619 00 I Schlacke (ausgenommen granulierte 
Schlacke), Hammerschlag, Zunder 
und andere Abfälle, von der Eisen-
oder Stahlerzeugung ....... ................. I B 0,0% 0,0% 

2620 I Aschen und Rückstände (ausge-
nommen solche von der Eisen-
oder Stahlerzeugung), die Metalle 
oder Metallverbindungen enthalten: 

2620 10 I hauptsächlich Zink enthaltend: 
2620 11 Hartzink ........................................... B 0,0% 0,0% 
2620 19 ' sonstige ............................................. I B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2620 20 hauptsächlich Blei enthaltend ......... B 
2620 30 hauptsächlich Kupfer enthaltend .... B 
2620 40 hauptsächlich Aluminium enthal-

tend ........................... ; ....................... B 
2620 50 hauptsächlich Vanadium enthaltend B 
2620 90 andere ............................................... B 
2621 00 Andere Schlacken und Aschen, 

einschließlich Seetangasche (Kelp) . B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% . 0,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

...... 

'" .j>. 

'" P
(1) ..., 
t:d 
~. 

cf 
i:l 

U1 
U1 ...., 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2701 

2701 10 

2701 11 
2701 12 
2701 19 
2701 20 

2702 

2702 10 

2702 20 
2703 00 

2704 00 

2705 00 

2706 00 

Warenbezeiehnung 

Steinkohle; Briketts und ähnliche 
feste Brennstoffe, aus Steinkohle: 
Steinkohle, auch in Pulverform, 
aber nicht agglomeriert: 
Anthrazit ................................... ........1 B 
bituminöse Steinkohle . ..................... B 
sonstige Steinkohle .......................... B 
Briketts und ähnliche feste Brenn-
stoffe, aus Steinkohle ...................... I B 
Braunkohle, auch agglomeriert, aus
genommen Gagat (Jet): 
Braunkohle, auch in Pulverform, 
aber nicht agglomeriert ........ ........... I B 
agglomerierte Braunkohle .... ........... B 
Torf (einschließlich Torfstreu), auch 
agglomeriert ..................................... I B 
Koks und Halbkoks (Schwelkoks), 
aus Steinkohle, Braunkohle oder 
Torf, auch agglomeriert; Retorten-
kohle ................................................. I B 
Steinkohlengas, Wassergas, Genera
torgas. und ähnliche Gase, ausge
nommen Erdölgase und andere 
gasförmige Kohlenwasserstoffe ...... I B 
Teer aus Steinkohle, Braunkohle 
oder Torf und andere Mineraltee-
re, auch entwässert oder teilweise 
destilliert, einschließlich rekonsti-
tuierte Teere .................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 27: 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

4,0% 

0,0% 

0,0% 

3,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

2,0% 

0,0% 

0,0% 

2,0% 

,. 

Ursprung-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

V1 
V1 
.j>. 

...... 
0-
.j>. 
0-

0... 
n> .., 
t:O 
~. 

cf 
" 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
554 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



2707 

Tarif 
Nr./UNr. 

2707 10 
2707 20 
2707 30 
2707 40 
2707 50 

2707 60 
2707 90 
2707 91 
2707 99 
2708 

2708 10 
2708 20 
2709 00 

WarenbezeIchnung 

Öle und andere Destillationserzeug
nisse des Hochtemperatur-Steinkoh
lenteers; ähnliche Erzeugnisse, bei 
denen die aromatischen gegenüber 
den nichtaromatischen Bestandteilen 
gewichtsmäßig vorherrschen: 
Benzol ........... ·.................................... B 
Toluol............................................... B 
Xylole ............. ,'................................. B 
Naphthalin ................... ; ...... :............. B 
andere' aromatische Kohlenwasser
stoffmischungen, bei deren Destilla
tion nach ASTM D 86 bis 250· C 
65 Gewichtsprozent oder mehr 
(einschließlich der Destillationsver
luste) übergehen 
Phenole 
andere: 
Kreosotöle 
sonstige 
Pech und Pechkoks, aus Steinkoh
lenteer oder anderen Mineralteeren : 
Pech ...... 
Pechkoks 
Erdöle und Öle aus bituminösen 
Mineralien, roh 

B 
B 

B' 
B 

B 
B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

4,0% 
4,0% 
4,0% 
3,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

4,0% 
0,0% 

4,90 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2J% 
2J% 
2J% 
2~% 

~% 
O~% 

O~% 
~O% 

~O% 
~% 

O~% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-~ 
~ 
~ 

P-o 
~ 

~ 
0 

~ 
~ 
0 
~ 

lJ'1 
lJ'1 
lJ'1 
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V1 

lJrsprüng- I Andere 
V1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes a-
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
UlB an ungs- 1 ht Be astungen rec e 

2710 00 I Erdöle und Öle· aus bituminösen 
Mineralien, ausgenommen rohe; 
anderweitig weder genannte noch 
inbegriffene Zubereitungen, die 
70 Gewichtsprozent oder mehr Erd-
öle oder Öle aus bituminösen 
Mineralien enthalten, soweit diese 
Öle den wesentlichen Bestandteil 
dieser Zubereitungen bilden: 

2710 00 A I Petrolether und Benzine, ausgenom-
men Testbenzine .............................. U 31,50 21,00 

2710 00 B I Testbenzine, mit einem Flammpunkt 
..... 
a-
.j:>. 

im Apparat nach Abel-Pensky von a-

21· C oder darüber ......................... U 31,50 21,00 0-
(1) 

2710 00 C I Petroleum ......................................... B 14,00 9,30 
.... 
t::d 

2710 00 D ~~~~~e" '~~d" '~h~ii~h~" R~~b'~~~d~ u 18,00 12,00 r:!!. 
2710 00 E 

;;;-
C1Q 

von der Erdölverarbeitung .............. B 5,00 3,30 
(1) 

::s 
2710 00 F Spindelöle und Schmieröle .............. B 17,00 11,30 
2710 00 G zubereitete Schmiermittel ................ B 10,0% 6,6% 
2710 00 H Weißöle (Vaselinöl, Paraffinöl) ...... B 6,0% 4,0% 
2710 00 I Transformatorenöle ......................... B 10,0% 6~6% 
2710 00 K andere ............................................... B 25,00 16,70 
2711 Erdölgase und andere gasförmige 

Kohlenwasserstoffe: 
2711 10 verflüssigt: 
2711 11 Erdgas ............................................... B 3,0% 1,5% 
2711 12 Propan .............................................. B 4,0% 2,7% 
2711 13 Butane ............................................... B 4,0% 2,7% 
2711 14 Ethylen, Propylen,' Butylen und 

Butadien ....... ~ .................................... I B 4,0% 2,7% 
2711 19 I sonstige .......................... ,................... B 4,0% 2,7% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2711 20 
2711 21 
2711 29 
2712 

2712 10 
2712 20 

2712 90 
2713 

2713 10 
2713 11 
2713 12 
2713 20 
2713 90 

2714 

2714 10 
2714 90 

Warenbezeichnung 

im gasförmigen Zustand: 
Erdgas ............................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Vaselin; Paraffin, mikrokristallines 
Erdölwachs, slack wax, Ozokerit, 
Montanwachs, Torfwachs, andere 
Mineralwachse und ähnliche 
Erzeugnisse, durch Synthese oder 
durch andere' Verfahren gewonnen, 
auch gefärbt: 

.. 

Vaselin .............................................. B 
Paraffin mit einem Ölgehalt von 
weniger als 0,75 Gewichtsprozent ., B 
andere ............................................... B 
Petrolkoks, Erdölbitumen und ande-
re Rückstände von Erdölen oder 
Ölen aus bituminösen Mineralien: 
Petrolkoks: 
nicht kalziniert ................................. B 
kalziniert ..................... ; ..................... B 
Erdölbitumen .................................... B 
andere Rückstände von Erdölen 
oder Ölen aus bituminösen Minera-
lien .................................................... 1 B 
Naturbitumen und Naturasphalt; 
bituminöse Schiefer und Sande; 
Asphaltite und Asphaltgestein: 

~~~:~n~~~ .. ~.~~.i~~~~.~~.~.~.~~~.~ .. :::::: 1 ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

3,0% 
0,0% 

5,5% 

19,60 
2,0% 

4,0% 
4,0% 
3,0% 

3,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

1,5% 
0,0.% 

3,7% 

13,10 
2,0% 

2,0% 
2,0% 
1,5% 

2,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
~ 
a--
0.. 
(I) .... 
b;:I 
~. 
ii> 

l1Q 
(I) 

:::l 

U1 
U1 
'-l 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

2715 00 Bituminöse Mischungen auf der 
Grundlage von Naturasphalt, 
Naturbitumen, Erdölbitumen, Mine-
ralteer oder Mineralteerpech (zB 
Asphaltmastixoder Verschnittbitu-
men) .................................................. B 

2716 00 Elektrische Energie .......................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

6,0% 4,0% 
0,0% 0,0% 

.. 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

V'I 
V'I 
00 

-a-
.j>
a-
0-
n ... 
to 
~. 
P.> 
~ 
::s 
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Tarif Warenbezeichnung 
, Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 
UlB 

--

Kapitel 28: 

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen. 

2801 
2801 10 
2801 20 
2801 30 
2802 00 

2803 00 

2804 

2804 10 
2804 20 
2804 21 
2804 29 
2804 30 
2804 40 

. 2804 50 
2804 60 
2804 61 

2804 69 
2804 70 
2804 80 
2804 90 
2805 

Fluor; Chlor, Brom und Iod: 
Chlor ................................................. 1 B 
Iod ..................................................... B 
Fluor; Brom ..................................... B 
Schwefel, sublimiert oder gefällt; 
kolloidaler Schwefel ........................ ' I B 
Kohlenstoff (Ruß und andere For
men des Kohlenstoffs, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen) ... I B 
Wasserstoff, Edelgase und andere 
Nichtmetalle: 
Wasserstoff ....................................... I B 
Edelgase: 
Argon ................................................. 1 B 

B 
B 
B 
B 

B 
sonstige .............................................. , B 
Phosphor ........................................... B 
Arsen ................................... , ..... :....... B' 
'Selen ..................... : ............. :.:............ B 
Alkali- oder Erdalkalimetalle; 
Seltenerdmetalle, Scandium und 
Yttrium, auch untereinander 
gemischt oder' miteinander legiert; 
Quecksilber: 

50,00 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

8,0% 

7,0% 
0,0% 
8,0% 
8,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

\ 

5,5% max 50,00 3) 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

5,5% 2) 

5,5% 2) 
0,0% 
5,5% 2) 
5,5% 2) 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

~'--

-'" .j>. 

'" P-o ... 
t:O n. 
W aq 
0 
;:l 

U1 
U1 
'>D 
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l.Jl 

l!rsprüng-I Andere 
a-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Werte,s hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ~ U/B hte Be astungen rec 

2805 10 Alkalimetalle: 
2805 11 Natrium ............................................ B 0,0% 0,0% 
2805 19 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2805 20 Erdalkalimetalle: 
2805 21 Calcium ................................... : ......... 1 B 0,0% 0,0% 

'280522 Strontium und Barium ........ ...... ...... B 0,0% 0,0% 
2805 30 Seltenerdmetalle, Scandium und 

Yttrium, auch untereinander 
gemischt oder miteinander legiert .. I B 9,0% 5,5% 2) 

2805 40 I g~I:~~~se;r~~~fi .......... (Chi~~·~~~~~~ B 
0,0% 0,0% 

2806 
stoffsäure, Salzsäure); Chloroschwe- -a-

.j:o. 

felsäure: a-

2806 10 I Chlorwasserstoff ( Chlorwasser- 0-
n> 

stoffsäure, Salzsäure) ....................... B 11,20 5,5% max 11,20 3) 
.... 
Cd 

2806 20 Chloroschwefelsäure ........................ B 0,0% 0,0% !:!. 
2807 00 Schwefelsäure; Oleum ..... ~ ............... B 7,30 5,5% max 7,30 2) ~ 

(1Q 

2808 00 Salpetersäure; Nitriersäuren ............ B 7,0% 5,5% 2) 
n> 
::l 

2809 Diphosphorpemaoxid (Phosphor-
säureanhydrid) ; Phosphorsäure und 
Polyphosphorsäuren : 

2809 10 I Diphosphorpemaoxid (Phosphor-
säureanhydrid) .................... ...... ....... I B 0,0% 0,0% 

2809 20 I Phosphorsäure und Polyphosphor-
säuren: 

2809 20 A Phosphorsäure, flüssig ..................... B 17,20 5,5% max 17,20 2) 
280920 B anders ............................................... B 0,0% 0,0% 
2810 00 Boroxide; Borsäuren ........................ B 9,0% 5,5% 2) 
2811 Andere anorganische Säuren und 

andere anorganische Sauerstoffver-
bindungen der Nichtmetalle: 

2811 10 I andere anorganische Säuren: 
2811 11 Fluorwasserstoff (Flußsäure) ........... I B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2811 19 
2811 20 

2811 21 
2811 22 
2811 23 
2811 29 
2811 29 A 
2811 29 B 
2812 

2812 10 
2812 90 
2813 

2813 10 

2813 90 
2814 

2814 10 
2814 20 

2815 

2815 10 
2815 11 
2815 12 

2815 20 
2815 20 A 
2815 20 B 

Warenbezeichnung 

sonstige ............................................. I B 
andere anorganische Sauerstofh-er
bindungen der Nichtmetalle: 
Kohlenstoffdioxid ............................, B 
Siliciumdioxid .......... ........ ..... ....... ..... B 
Schwefeldioxid ............ .......... ........... B 
sonstige: 
Stickoxydul ....................................... I B 
andere ................................................ B 
Halogenide oder Halogenidoxide 
der Nichtmetalle: 

;nhl~;~d~ .. ~~~ .. ~~~~~.i.~~~~~~ .. ::::::::::::: I : 
Sulfide der Nichtmetalle; handels
übliches Phosphortrisulfid: 
Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoff-
disulfid) ............................................. I B 
andere ............................................... B 
Ammöniak, wasserfrei oder in 
wässeriger Lösung (Salmiakgeist): 
Ammoniak, wasserfrei .......... ........... I B 
Ammoniak in wässeriger Lösung 
(Salmiakgeist) ...... ..... ..... ........ ...... ..... I B 
Natriumhydroxid (Ätznatron); 
Kaliumhydroxid (Ätzkali); Natri
um- oder Kaliumperoxid: 
Natriumhydroxid (Ätznatron): 
fest B 
in wässeriger Lösung (Natronlau
ge) B 
Kaliumhydroxid. (Ätzkali) : 
fest B 
in wässeriger Lösung B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 

8,0% 
4,0% 
39,20 

9,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

8,0% 
0,0% 

8,0% 

11,0% 

70,00 

40,00 

0,0% 
8,0% 

Gebundener Zolls atz in % ·des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

5;5% 2) 
4,0% 

5,5% max 39,20 3) 

5,5% 2) 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

5,5% 2) 
0,0% 

5,5% 2) 

5,5% 3) 

5,5% max 70,00 3) 

5,5% max 40,00 3) 

0,0% 
5,5% 2) , 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
a-. 
.j>
a-. 
p... 
", .... 
t:O 
~. 
~ 
~ 
;:J 

U1 
a-. 
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lJl 

l!rspriing- I Andere '" Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

2815 30 I Natrium- oder Kaliumperoxid ........ I B 8,0% 5,5% 2) 
2816 Hydroxid und Peroxid des Magne-

SIUms; Oxid, Hydroxid und Per-
oxid, des Strontiums oder des 
Bariums: 

2816 10 I Hydroxid und Peroxid, des Magne-
siums ................................................. I B 0,0% 0,0% 

2816 20 I Oxid, Hydroxid und Peroxid, des 
Strontiums ........ ................................ I B 0,0% 0,0% 

2816 30 I Oxid, Hydroxid und Peroxid, des 
Bariums ............................................. B 0,0% 0,0% 

2817 00 I Zinko~id; Zinkperoxid .................... B 7,0% 5,5% 2) -'" ..j>. 

2818 Künstlicher Korund, auch von '" 
chemisch nicht eindeutig bestimm- p.. ... 
ter Konstitution; Aluminiumoxid; 

.., 
tJ:j 

Aluminiumhydroxid : ~. 

2818 10 I künstlicher Korund, auch von ~ 
~ 

chemisch nicht eindeutig bestimm- i:l 

ter Konstitution: 
2818 10 A I Edelkorund, weiß oder rosa, mit 

mehr als 97,5 Gewichtsprozent 
Al20 3 ............................ · ................... 1 B 1,0% 1,0% 

2818 10 B I ~~~:-i:~~~~~i;i .... · ...... ~~~~·~~~~·~~~ B 
6,0% 5,5% 2) 

2818 20 
künstlicher Korund .... .............. ........ I B 0,0% 0,0% 

2818 30 Aluminiumhydroxid ......................... B 0,0% 0,0% 
2819 . Chromoxide und Chromhydroxide : 
2819 10 Chromtrioxid .................................... B 0,0% 0,0% 
2819 90 andere: 
2819 90 A Chromoxidgrün ................................ B 10,0% 5,5% 2) 
2819 90 B sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2820 Manganoxide : 
2820 10 Mangandioxid .................................. I B 4,0% 4,0% 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab abe~:nd 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 

rechte e astungen 

2820 90 
I ~7!:~xid~"" '~~d"" ii~~;;h;d~~~id~'; B 0,0% 0,0% 

2821 
Farberden mit emem Gehalt an 
gebundenem Eisen von 
70 Gewichtsprozent oder mehr, 
gerechnet als Fe203: 

2821 10 I ~::~:~~~:e ~.~.~.~:~~~~:'~~~~:~~ .. ::::: I ~ 8,0% 5,5% 2) 

2821 20 75,60 5,5% max 75,60 3) 
2822 00 Cobaltoxide und Cobalthydroxide ; 

handelsübliche Cobaltoxide ............ B 0,0% 0,0% 
2823 00 

I ~t~~~~~i:;e Mi~i~~"(~~~~"'M~~~i~~) B 6,0% 5,5% 2) 
2824 

..... 
'" und Orange-Mennige: 
.j>. 

'" 2824 10 I Bleimonoxid (Lithargyrum, Massi- P-
('t) 

cot) .................................................... B 15,0% 5,5% 3) .... 
OJ 

2824 20 I Minium (rote Mennige) und Oran- ~. 

ge-Mennige ....................................... B 15,0% 5,5% 3) I» 
~ 

2824 90 I ~:Z:zi~ .. ·~~d .. ·H;d;;~i~~·i·~ .. ~~d B 15,0% 5,5% 3) :;l 

2825 
deren anorganische Salze; andere 
anorganische Basen; andere Oxide, 
Hydroxide und Peroxide, der 
Metalle: 

2825 10 I Hydrazin und Hydroxylamin und 
deren anorganische Salze .... ........... I B 0,0% 0,0% 

2825 20 I Lithiumoxid und Lithiumhydroxid . B 0,0% 0,0% 
2825 30 Vanadiumoxide und Vanadium-

hydroxide .......................................... B 0,0% 0,0% 
2825 40 I Nickdoxide und Nickelhydroxide . B 0,0% 0,0% 
2825 50 Kupferoxide und Kupferhydroxide B 0,0% 0,0% 
2825 60 Germaniumoxide und Zirkoniumdi-

oxid ................................................... I B 0,0% 0,0% 

U1 

'" t,;.l 
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<..TI 

l!rsprüng-I Andere 
IJ' 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
.j>. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

2825 70 I Molybdänoxide und Molybdän-
hydroxide .......................................... B 0,0% 0,0% 

2825 80 Antimonoxide ................................... B 0,0% 0,0% 
2825 90 andere: 
2825 90 A Zinnoxide und Zinnhydroxide ....... B 8,0% 5,5% 2) 
2825 90 B sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2826 Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroalu-

minate und andere komplexe Fluor-
salze: 

2826 10. Fluoride: 
2826 11 des Ammoniums oder des Natriums: 
2826 11 A des Natriums .................................... B 8,0% min 59,50 5,5% 2) -IJ' 

.j>. 

2826 11 B des Ammoniums ............................... B 0,0% 0,0% IJ' 

2826 12 des Aluminiums ................................ B 0,0% 0,0% P-o 

2826 19 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
,., 
I:!:i 

2826 20 Fluorosilicate des Natriums oder des !:!. 
Kaliums ............................................. B 7,0% 5,5% 2) i» 

"J 
2826 30 I Natriumhexafluoroaluminat (syn- ::s 

thetischer Kryolith) .......................... B 0,0% 0,0% 
2826 90 I ~~~~:~d~·: ··chi~;id~rid~· ·~~·d··· chi~~ B 0,0% 0,0% 
2827 

ridhydroxide; Bromide und Bromid-
oxide; Iodide und Iodidoxide: 

2827 10 Ammoniumchlorid ........................... B 8,0% 5,5% 2) 
2827 20 Calciumchlorid ................................. B 2,0% 2,0% 
2827 30 andere Chloride: 
2827 31 des Magnesiums ............................... B 0,0% 0,0% 
2827 32 des Aluminiums ................................ B 0,0% 0,0% 
2827 33 des Eisens ......................................... B 6,0% 4,0% 
2827 34 des Cobalts ....................................... B 0,0% 0,0% 
2827 35 des Nickels ....................................... B 0,0% 0,0% 
2827 36 des Zinks .......................................... B 3,0% + 35,30 5,5% 2) 
2827 37 des Zinns ........................................... B 8,0% 5,5% 2) 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

2827 38 I des Bariums ... ,. ............ .... ...... .... ... .... I B 8,0% . 5,5% 2) 

282739 ~~~!rJo~id~"'~~d""Chi~;idh;d~~~i~ B 
0,0% 0,0% 

2827 40 
de: 

2827 41 des Kupfers .. ...... ... ...... ............ ..... .... I B 0,0% 0,0% 
2827 49 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2827 50 Bromide und Bromidoxide : 
2827 51 Bromide des Natriums oder des 

Kaliums ............................................. B 0,0% 0,0% 
2827 59 

I E~~:~~·~;~~~d~~~~!~~~;;~~~~ :::~~;~ 
B 0,0% 0,0% 

2827 60 B 0,0% 0,0% 
2828 

..... 
er-. 
.j>.. 

ciumhypochlorit; Chlorite; Hypo- er-. 

bromite: 0-
(b 

2828 10 I handelsübliches Calciumhypochlorit 
.... 
C;j 

und andere Calciumhypochlorite ... B 14,10 5,5% 2) !!. 

2828 90 andere: !» 
r;rq 

2828 90 A Natrium- und Kaliumhypochlorit ... B 14,10 5,5% 2) 
(b 

::l 

2828 90 B sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2829 Chlorate und Perchlorate; Bromate 

und Perbromate; Iodate und Peri-
odate: 

2829 10 Chlorate: 
2829 11 des Natriums .................................... B 0,0% 0,0% 
2829 19 sonstige ............................................. B 6,0% 5,5% 2) 

2829 90 andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
2830 Sulfide, Polysulfide : 
2830 10 Natriumsulfide ................................. B 9,0% 5,5% 2) 
2830 20 Zinksulfid ......................................... B 6,0% 5,5% 2) 
2830 30 Cadmiumsulfid ................................. B 0,0% 0,0% 
2830 90 andere: 
2830 90 A Antimonsulfide ................................. B 7,0% 5,5% 2) 
2830 90 B sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 

t.n 
er-. 
t.n 
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U1 

l!rsprüng- I Andere 
0-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0-. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an hngs- Belastungen rec te . 

2831 Dithionite und Sulfoxylate: 
2831 10 des Natriums .................................... 1 B 0,0% 0,0% 
2831 90 andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
2832 Sulfite; Thiosulfate: 
2832 10 Natriumsulfite .................................. B 9,0% min 28,00 5,5% 2) 
2832 20 andere Sulfite ................................... B 6,0% 5,5% 2) 
2832 30 Thiosulfate ........................................ B 0,0% 0,0% 
2833 Sulfate; Alaune; Peroxosulfate 

(Persulfate) : 
2833 10 Natriumsulfate : 
2833 11 Dinatriumsulfat ................................ B 8,0% 5,5% 2) 
2833 19 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% -0-

~ 

2833 20 andere Sulfate: 0-

2833 21 des Magnesiums ............................... B 8,0% 5,5% 2) 0-
n> 

2833 22 des Aluminiums ................................ B 24,0% 5,5% 3) .... 
b:j 

2833 23 des Chroms ...................................... B 1,0% 1,0% n> 

~ 
2833 24 des Nickels ....... : ............................... B 8,0% 5,5% 2) (1q 

2833 25 des Kupfers ....................................... B 8,0% 5,5% 2) 
n> 
~ 

2833 26 des Zinks .......................................... B 8,0% 5,5% 2) 
2833 27 des Bariums ...................................... B 8,0% 5,5% 2) 
2833 29 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2833 30 Alaune ............................................... B 0,0% 0,0% 
2833 40 Peroxosulfate (Persulfa~e) ............... B 0,0% 0,0% 
2834 Nitrite; Nitrate: 
2834 10 Nitrite: 
2834 10 A Natriumnitrit .................................... B 8,0% 5,5% 2) 
2834 10 B andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
2834 20 Nitrate: 
2834 21 des Kaliums ...................................... B 5,0% 5,0% 
2834 22 des Bismuts ....................................... B 0,0% 0,0% 
2834 29 sonstige: 
2834 29 A Bleinitrat ................................ , .......... 1 B 8,0% 5,5% 2) 
2834 29 B andere .......................................... :.... B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I And 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab . abe~:nd 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

2835 I Phosphinate (Hypophosphite), 
Phosphonate (Phosphite), Phos-
phate und Polyphosphate : 

2835 10 I Phosphinate (Hypophosphite) und 
Phosphonate (Phosphite) ................ I B 0,0% 0,0% 

2835 20 Phosphate: 
2835 21 Triammoniumphosphat .................... B 0,0% 0,0% 
2835 22 Mono- und Dinatriumphosphate .... B 46,00 5,5% max 46,00 2) 
2835 23 Trinatriumphosphat .......................... B 46,00 5,5% max 46,00 2) 
2835 24 Kaliumphosphat ............................... B 0,0% 0;0% 
2835 25 Calciumhydrogenorthophosphat 

(Dicalciumphosphat) ........................ B 0,0% 0,0% -er--

2835 26 andere Calciumphosphate ............... B 0,0% 0,0% 
~ 
er--

2835 29 sonstige: P-o 

2835 29 A Natriumpyro- und -metaphosphate B 10,0% 5,5% 2) 
.... 
0:; 

2835 29 B andere ............................................... B 0,0% 0,0% ~. 

2835 30 Polyphosphate : 
~ 

C1Q 

2835 31 Natriumtriphosphat (N atriumtripo-
0 
::J 

lyphosphat) ....................................... B 10,0% 5,5% 2) 

2835 39 sonstige: 
2835 39 A ~:;~~~~~~~~~~.~~.~~~~:..~.~~ .. :::::::::::::: I ~ 10,0% 5,5% 2). 

2835 39 B 0,0% 0,0% 
2836 Carbonate; Peroxocarbonate (Per-

carbonate); handelsübliches Ammo-
niumcarbonat, Ammoniumcarbamat 
enthaltend: 

2836 10 I handelsübliches Ammoniumcarbonat 
und andere Ammoniumcarbonate .. I B 7,0% 5,5% 2) 

2836 20 Dinatriumcarbonat (Soda): 
2836 20 A kalziniert ........................................... I B 7,0% 5,5% 2) 

2836 20 B kristallisiert ....................................... B 8,40 5,5% max 8,40 2) 
2836 30 Natriumhydrogencarbonat (Natri-

umbicarbonat) .................................. I B 26,50 5,5% max 26,50 2) I 
VI 
er--
'-I 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2836 40 
2836 50 
2836 60 
2836 70 
2836 90 
2836 91 
2836 92 
2836 93 
2836 99 
2837 

2837 10 
2837 11 
2837 19 
2837 20 
2838 00 

2839 

2839 10 
2839 11 
2839 19 
2839 20 
2839 90 
2840 
2840 10 

2840 11 
2840 19 
2840 20 
2840 30 
28'41 

W ar~nbezeichnung 

Kaliumcarbonate .............. ...... .......... B 
Calciumcarbonat ........ ...................... B 
Bariumcarbonat .. ................. ............. B 
Bleicarbonat '.. ......... ........................... B 
andere: 
Lithiumcarbonate ........ ...... ...... ......... B 
Strontiumcarbonat .................. ......... B 
Bismutcarbonat .. .......... ..................... B . 
sonstige ............................................. B 
Cyanide, Cyanidoxide und komple-
xe Cyanide: 
Cyanide, Cyanidoxide: 
des Natriums .................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
komplexe Cyanide ...... ...... ...... ......... B 
Fulminate, Cyanate und Thiocya-
nate (Rhodanide) ............................. I B 
Silicate; handelsübliche Alkalimetall
silicate: 
des Natriums: 
Natriummetasilicate ......................... B 
sonstige ............................................. B 
des Kaliums .................. ...... .............. B 
andere ............................................... B 
Borate; Peroxoborate (Perborate): 
Dinatriumtetraborat (raffinierter 
Borax): 
wasserfrei .......................................... B 
sonstiges ............................................ B 
andere Borate .......... .......... ............... B 
Peroxoborate (Perborate) .......... :.... B 
Salze der Säuren der Metalloxide 
oder Metallperoxide : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

3,0% 
9,0% 
0,0% 
9,0% 

.0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

8,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

9,0% 
6,0% 
6,5% . 
6,5% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 
9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,0% 
5,5% 2) 
0,0% 
5,5% 2) 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

5,5% 2) 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

5~% ~ 
5,5% ~ 
5~%\~ 
5~% ~ 

5,5% 2) 
5,5% 2) 
5,5% 2) 
5,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

U1 

'" 00 

-'" ~ 
'" 0-
(b .... 
t:d 
~. 

cf 
(b 

::l 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

Ursprüng- I And 
W arenbezeichn ung oder in Schilling für 100 kg liehe Ver- Ab b ere d 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 
U/B h Belastungen rec te 

2841 10 Aluminate ......................................... B 0,0% 0,0% 
2841 20 Chromate des Zinks oder des Bleis B 9,5% 5,5% 2) 
2841 30 Natriumdiehromat ........................... B 0,0% 0,0% 
2841 40 Kaliumdichromat ............................. B 0,0% 0,0% 
2841 50 andere Chromate und Dichromate; 

Peroxochromate ....... ........................ I B 11,0% 5,5% 3) 
2841 60 I Manganite, Manganate und Per-

manganate ............ ...... ........ .............. I B 0,0% 0,0% 
2841 70 Molybdate: 
2841 70 A Ammoniumrriolybdat ........................ B 0,0% 0,0% 
2841 70 B andere ............................................... B 7,0% 5,5% 2) 
2841 80 Wolframate (Tungstate) ................. ;. B 0,0% 0,0% -0"-

2841 90 andere: 
.j>. 
0"-

2841 90 A Antimonate und Natriumstannat .... B 8,5% 5,5% 2) 0-
('\) 

2841 90 B sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
.... 
t:C 

2842 Andere Salze der anorganischen !!. 
Säuren oder der Peroxosäuren, ~ aq 

ausgenommen 'Azide: 
('\) 

'" 
2842 10 

I ;:1:r:1-.. ~~~~ .. ~~~~~~~~~.1.~~~~~.::::::::: B 0,0% 0,0% 
2842 90 B 0,0% 0,0% 
2843 Kolloidale Edelmetalle; anorgani-

sche oder organische Verbindungen 
der Edelmetalle, auch von chemisch 
nicht'eindeutig bestimmter Konstitu-
tion; Amalgame der Edelmetalle: 

2843 10 kolloidale Edelmetalle ..................... I B 0;0% 0,0% 
2843 20 Silberverbindungen : 
2843 21 Silbernitrat ........................... : .... : ....... 1 B 7,0% .5,5% 2) 
2843 29 sonstige ............................................. B 8,0% 5,5% 2) 
2843 30 Goldverbindungen ...... ...................... B 7,0% 5,0% 
2843 90 andere Verbindungen; Amalgame:' 
2843 90 A Edelmetallamalgame , ........................ 1 B 9,0% 5,5% 2) 
2843 90 B Platinverbindungen .... ...................... B 7,0% 4,7% 

V1 
0"-
\J) 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2843 90 C 
2844 

2844 10 

2844 20 

.j' 

2844 30 

Warenbezeichnung 

sonstige ............................................. I B 
Radioaktive chemische Elemente 
und radioaktive Isotope (einschließ
lich spaltbare oder brütbare chemi
sche Elemente und Isotope), und 
deren Verbindungen; Mischungen 
und Rückstände, die diese Erzeug
nisse enthalten: 
natürliches Uran und seine Verbin
dungen; Legierungen, Dispersionen 
(einschließlich Cermets ), keramische 
Erzeugnisse und Mischungen, die 
natürliches Uran oder natürliche 
Uranverbindungen enthalten ........... I 13 
an U 235 angereichertes Uran und 
seine Verbindimgen; Plutonium und 
seine Verbindungen ; Legierungen, 
Dispersionen (einschließlich Cer
mets), keramische Erzeugnisse und 
Mischungen, die an U 235 angerei
chertes Uran, Plutonium oder Ver
bindungen dieser Stoffe enthalten .. I B 
an U 235 abgereichertes Uran und 
seine Verbindungen; Thorium und 
seine Verbindungen; Legierungen, 
Dispersionen (einschließlich Cer
mets), keramische Erzeugnisse und 
Mischungen, die an D 235 abge
reichertes Uran, Thorium oder 
Verbindungen dieser Stoffe enthal
ten B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

5,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

U1 
'I 
o 

..... 
(J"o. 
...... 
(J"o. 

0.. 
(1)" ... 
o:J 
~. 
1;) 

(JQ 
(1) 

" 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2844 40 

2844 50 

2845 

2845 10 
2845 90 
2846 

2846 10 
2846 10 A 

2846 10 B 
2846 90 
2847 00 

2848 

Warenbezeichnung 

radioaktive Elemente und Isotope 
und Verbindungen, ausgenommen 
solche der Unternummern 2844 10, 
2844 20 und 2844 30; Legierungen, 
Dispersionen (einschließlich Cer
mets), keramische Erzeugnisse und 
Mischungen, die diese Elemente, 
Isotope oder Verbindungen enthal-
ten; radioaktive Rückstände ........... I B 
ausgebrauchte . (bestrahlte) Brennele-
mente von Kernreaktoren ............... I B 
Isotope, ausgenommen solche der 
Nummer 2844; anorganische oder 
organische Verbindungen dieser 
Isotope, auch von chemisch nicht 
eindeutig bestimmter Konstitution: 

~~~::r~~ .. ~~~~.~~ .. ~~~~~~~~~~.~.~.i.~!. .. I ~ 
Anorganische oder organische Ver
bindungen der Metalle der seltenen 
Erden, des Yttriums oder des 
Scandiums oder von Mischungen 
dieser Metalle: 
Cerverbindungen: 
Ceritchlorid, Ceritsulfat, Ceritcarbo-

:~~s:~i<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I i 
Wasserstoffperoxid, auch mit Harn-
stoff in feste Form gebracht ........... I B 
Phosphide, auch von .chemisch nicht 
eindeutig bestimmter Konstitution, 
ausgenommen Fer~ophosphor: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
9,0% 
9,0% 

94,40 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

,\: 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
5,5% 2) 
5,5% 2) 

5,5% max 94,40 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
'" .j>.. 

'" 0-
(1) .... 
to 
!:!. 
j;l 

~ 
::l 

V1 
'-J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2848 10 

2848 90 

2849 

2849 10 
2849 20 
2849 90 
2850 00 

2851 00 

Warenbezeichnung 

des Kupfers (Phosphorkupfer), mit 
einem Phosphorgehalt von mehr als 
15 Gewichtsprozent 
der anderen Metalle oder der 
Nichtmetalle 
Carbide, auch von chemisch nicht 
eindeutig bestimmter Konstitution: 
des Calciums 
des Siliciums 
andere 
Hydride, Nitride, Azide, Silicide 
und Boride, auch von chemisch 
nicht eindeutig bestimmter Konstitu
tion, ausgenommen Verbindungen, 
die auch Carbide der Nummer 2849 

B 

B 

B 
B 
B 

sind .................. , ................................. I B 
Andere anorganische Verbindungen 
(einschließlich destilliertes Wasser, 
Leitfähigkeitswasser und Wasser 
ähnlicher Reinheit); flüssige Luft 
(einschließlich solcher, der die 
Edelgase entzogen wurden); Preß
luft; Amalgame, ausgenommen 
Amalgame der Edelmetalle ............. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

23,0% 
4,40 

0,0% 

0,0% 

8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

5,5% 3) 
5,5% max 4,40 2) 

0,0% 

0,0% 
l ( 

)0, 

"0\ 

jc\i:.. 

;\. 
., , 

5,5% 2) 

!,<' 

i Ursprüng
, liche Ver
'. handlungs-

rechte 

ir 

j Andere 
~Abgaben und 
i: Belastungen 

V1 
'-I 
N 

....... 
0"
.j>. 
0"-

0-
n> .... 
~ 
!]. 
ii> 

0;; 
::l 
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Tarif W arenbezeichn ung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg liche Ver- . 

U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgabenund 

rechte Belastungen 
_-- -- - -1..-.-

Kapitel 29: 

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen. 

2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe: 
2901 10 gesättigte: 

~:~:~e"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
'\[ 

2901.10 A 5,0% 0,0% 2) 
2901 10 B 0,0% 0,0% 
2901 20 ungesättigte: 
2901 21 Ethylen .: ............... : ...... , ......... : ........... B 0,0% 0,0% . 
2901 22 Propen (Propylen) ........................... B 0,0% 0,0% 
2901 23 Buten (Butylen) und dessen -Isomere ............................................. B 0,0% 0,0% '" .j>. 

Buta-1,3-dien und Isopreri .............. B 0,0% 0,0% '" 2901 24 Q... 

2901 29 sonstige: 
, 

('I> .., 
2901 29 A Acetylen ............................................ B 9,0% 0,0% 2) td 

('I> 

2901 29 B andere ............................................... B 0,0% 0,0% ~ 
2902 Cyclische Kohlenwasserstoffe: (J"Q 

('I> 

2902 10 Cyclane, Cyclene und Cycloter-
;:l 

pene: 
2902 11 Cyclohexan ....................................... B 0,0% 0,0% 
2902 19 sonstige ........................... : ................. B 0,0% 0,0% 
2902 20 Benzol ............................................... B 6,0% 0,0% 2) 
2902 30 Toluol ................ ~ .............................. B 6,0% 0,0% 2) 
2902 40 Xylole: 
2902 41 o-Xylol ...................... , .......... , ............ B 6,0% 0,0% 2) 
2902 42 rn-Xylol ..................................... , ....... B 6,0% 0,0% 2) 
2902 43 p-Xylol .............................................. B 6,0% 0,0% 2) 
2902 44 Xylol-Isornerengernische ................ :. B 6,0% 0,0% 2) 
2902 50 Styrol .... .' ........................................... B 0,0% 0,0% 
2902 60 Ethylbenzol ........................ : ............. B 0,0% . 0,0% 
2902 70 Curnol ............................................... B 0,0% 0,0% 
2902 90 andere ............ : ........ : ......................... B 0,0% 0,0% 

V1 
':'.J ...., 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

2903 Halogenderivate der Kohlenwasser-
stoffe: 

2903 10 gesättigte Chlorderivate der acycli-
schen Kohlenwasserstoffe: 

2903 11 Chlormethan (Methylchlorid) und 

2903 12 
2903 13 

Chlorethan (Ethylchlorid) """""""'1 B 
Dichlormethan (Methylenchlorid).. B 
Chloroform (Trichlormethan) ........B 

2903 14 Kohlenstofftetrachlorid (Tetra-
chlorkohlenstoff) ..... " ....................... I B 

2903 15 1,2-Dichlorethan (Ethylendichlo-
rid) ...... ~ ............................................. B 

2903 16 1,2 -Dichlorpropan (Propylendi -
chlorid) und Dichlorbutane ............ B 

2903 19 sonstige: 
2903 19 A Trichlorethan, Tetrachlorethan ... ". B 
2903 19 B andere ............................................... B 
2903 20 

2903 21 
2903 22 

ungesättigte Chlorderivate der 
acyclischen Kohlenwasserstoffe: 
Vinylchlorid (Chlorethylen) ............ I B 
Trichlorethylen """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B 

2903 23 

2903 29 

Tetrachlorethylen (Perchlorethy-
len) .~ .................................................. I B 
sonstige .............. ,.............................. B 

2903 30 Fluor-, ßrom- oder Iodderivate der 
acyclischen Kohlenwasserstoffe ...... I B 

2903 40 Halogenderivate der acyclischen 
Kohlenwasserstoffe, die zwei oder 
mehr verschiedene Halogene ent-
halten ................................................ I B 

2903 50 Halogenderivate der cyclischen, 
cyclenischen oder cycloterpenischen 
Kohlenwasserstoffe: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

15,0% 
5,0% 
5,0% 

15,0% 

15,0% 

0,0% 

15,0% 
0,0% 

15,0% 
15,0% 

15,0% 
15,0% 

0,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,5% 3) 
5,0% 
5,0% 

5,5% 3) 

5,5% 3) 

0,0% 

5,5% 3) 
0,0% 

5 5~% 3) , . ~ 
5,5% 3) 

5,5~ 3) 
5,5)% 3) 

0,0% 

5,0% 

Ursprüng- I Andere 
liche Ver- Abgaben und 
handlungs- Belastungen 

rechte 

U'1 
'..J 

"'" 

.... 
0"-

"'" a--
0-
0 

"' Cd 
~. r;;-

O'Q 
0 
~ 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
574 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 
liche Ver-

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B . an ;:ngs- Belastungen 

rec te 

2903 51 
I ;~~:ci:;'~~~~.~.~.~~~~~~~~~~~.~~~~ .. :::: B 8,0% 5,5% 2) 

2903 59 B 0,0% 0,0% 
2903 60 Halogenderivate der aromatischen 

Kohlenwasserstoffe: 
2903 61 I Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und 

p-Dichlorbenzol .. ..... ...... ...... ............ IB 5,0% 5,0'% 
2903 '62 I Hexachlorbenzol und DDT (1,1,1-

;\ 

T richlor-2,2 -bis[ -p-chlorphenyl] 
ethan) ................................................ 1 B 12,0% 5,5% 3) 

2903 69 , I ~~7;~~:e Ni~~~~ .. ~~d· .. Ni~;~~~d~;i~~~~ B 
0,0% 0,0% 

2904 
der Kohlenwasserstoffe, auch halo- -'" .j:>. 

genien: '" 2904 10 I Derivate, die nur Sulfogruppen P-o 
enthalten, deren Salze und Ethyl~ 

.., 
O;j 

ester ............................................... , ... B 0,0% 0,0% !!. 
2904 ,20 I Derivate, die nur Nitro- oder nur ~ 

(fq 

Nitrosogruppen enthalten: 
0 
::l 

2904 20 A I Trinitrotoluol (2,4,6-Trinitrotoluol, 
TNT, Tri, Trotyl) ........................... B 44,10 5,5% max 44,10 2) 

2904 20 B I sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2904 90 andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
2905 Acyclische Alkohole und ihre Halo-

gen-, Sulfo-, Nitio- oder Nitrosode-
rivate: 

2905 10 I einwertige gesättigte Alkohole: 
2905 11 Methanol (Methylalkohol) .............. I U 15,0% 5,5% 3) 
2905 12 Propan-l-ol (Propylalkohol) und 

Propan-2-ol (Isopropylalkohoi) ...... B 3,5% 3,5% 
2905 13 I Butan-l-ol (n-Butylalkohol) ............ B 3,5% 3,5% 
2905 14 

. ~~:st~~~l B(~~~~~k;h~i) .. ~~d .. d~~~·~~ B 3,5% 3,5% 
2905 15 

Isomere ............................................. I B 6,0% 5,5% 2) , 
U1 
'I 
U1 
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\J1 

l!rsprüng-I Andere 
'-I 

Ausgangszollsatz in % des Wertes a-. 
Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver- Ab b d 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 
U/B h Belastungen ree te 

2905 16 I Octanol (Octylalkohol) und dessen 
Isomere ............................................. I B 0,0% 0,0% 

2905 17 I Dodecan-1-ol (Laurylalkohol), 
Hexadekan-1-ol (Cetylalkohol) und 

~~~f:ek~~~.~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~ ... :::: I ~ 0,0% 0,0% 
2905 19 0,0% 0,0% 
2905 20 einwertige ungesättigte Alkohole: 
2905 21 Allylalkohol ...................................... B 0,0% 0,0% 
2905 22 acyclische Terpenalkohole .............. B 0,0% 0,0% 
2905 29 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
2905 30 zweiwertige Alkohole '(Diole): 
2905 31 Ethylenglykol (Ethandiol) .............. , B 0,0% 0,0% -a-. 

2905 32 Propylenglykol (Propan-1,2-diol) ... B 0,0% 0,0% 
.j>-
a-. 

2905 39 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 0-
0 

2905 40 andere mehrwertige Alkohole: 
..., 
b:.i 

2905 41 2 -Ethyl-2 -hydroxymethyl-propan- 0 

1,3-diol (Trimethylolpropan) ........ ;. B 0,0% 0,0% ~ 
(1Q 

2905 42 I Pentaerythrit .: ................................... B 0,0% 0,0% 
0 
;:l 

2905 49 
. ~~~~~een~:·····S~if~~:·;· .. Ni~;;~··· .. ~d~~ B 0,0% 0,0% 

2905 50 
Nitrosoderivate, der acyclischen 
Alkohole ....... .... ........ ... ..... ...... .......... I B 0,0% 0,0% 

2906 ' I Cyclische Alkohole und deren 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

2906 10 I cyclanische, cyclenische oder cyclo-
terpenische Alkohole: 

2906 11 I ~;~~~~lx~~·;i:·M~~h;i~~i;h~~~~;i~ I B 
0,0% 0,0% 

2906 12 
und Dimethylcyclohexanole ............ B 0,0% 0,0% 

2906 13 I Sterine und Inosite .......................... B 0,0% 0,0% 
2906 14 Terpineole ........................................ B 0,0% 0,0% 
2906 19 sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
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'J 

Tarif 
Nr./UNr. 

2906 20 
2906 21 
2906 29 
2907 
2907 10 
2907 11 

2907 12 
2907 13 

2907 14 
2907 15 
2907 19 
2907 20 
2907 21 
2907 22 
2907 23 

2907 29 
2907 30 
2908 

2908 10 

2908 20 

2908 90 
2908 90 A 

2908 90 B 

Warenbezeichnung 

aromatische Alkohole: 
Benzylalkohol ...... ..... ...... ..... .......... .../ B 
sonstige ............................................. B 
Phenole; Phenolalkohole : 
einwertige Phenole: 
Phenol (Hydroxybenzol) und des-

I E~flr:o{d;;io~j;i,~~;:<~~ I: 
deren Isomere; deren Salze ............ B 
Xylenole und deren 'Salze .............. B 
Naphthole und deren Salze ............ B 
sonstige ........................................ ; .... B 
mehrw'ertige Phenole: 
Resorcin und dessen Salze ............. B 
Hydrochinon und dessen Salze ...... B 
4,4' -Isopropylidendiphenol 
(Bis phenol A, Diphe.nylolpropan) 
und dessen Salze ............................. B I sonstige ............................................. B 
Phenolalkohole ................................. B 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate der Phenole oder 
Phenolalkohole : 

I Derivate, die nur Halogene enthal-
ten, und deren Salze ....................... I B 

I Derivate, die nur Sulfogruppen 
enthalten, deren Salze und Ester ... I B I andere: 
Pikrinsäure (2,4,6-Trinitrophenol, 
Lyddit, Ekrasit) ................................. \ B I andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes· 
oder in Schilling für 100 kg . 

U/B 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

7,0% 

0,0% 

44,10 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

5,5% 2) 

0,0% 

5,5% max 44,10 2) 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
~ 
0"-

P-o 
" c:I 
0 ;-: 

(1Q 
0 
::l 

U1 
'-I 
'-I 
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V1 

1!rsprüng- I Andere. 
'J 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h d) Abgaben und 

U/B an ungs- B) h e astungen rec te 

2909 ;, Ether, Etheralkohole, Etherphenole, 
Etheralkoholphenole, Alkoholper-
oxide, Etherperoxide, Ketonperoxi-
de (auch von chemisch nicht ein-
deutig bestimmter Konstitution) und 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

2909 10 , acyclische Ether und deren Halo-
gen.:, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosode-
rivate: 

2909 11 I Diethylether ...................................... B 560,00 5,5% max 560,00 3) 
2909 19 B 0,0% 0,0% -~;:;~~~ch~':' ~;~i~'~i'~~h~" ~'d~;' '~;~i~~ 

a-. 
~ 

2909 20 a-. 
terpenische Ether und deren Halo- Q... 

('1) 

gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosode-
.., 
t:d 

rivate .................................................. B 0,0% 0,0% ~. 

2909 30 , aromatische Ether und deren Halb-
r;;-

aq 

gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosode-
('1) 

::l 

rivate ................................................. B 0,0% 0,0% 
2909 40 , Etheralkohole und deren Halogen-, 

Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 
2909 41 , 2,2' -Oxydiethanol (Diethylenglykol, 

Digol) ................................................ I B 0,0% 0,0% 
2909 42 , Monomethylether des Ethylengly-

kols oder des Diethylenglykols ...... I B 0,0% 0,0% 
2909 43 , Monobutylether des Ethylenglykols 

oder des Diethylenglykols .............. I B 0,0% 0,0% 
2909 44 'andere Monoalkylether des Ethy-

lenglykols oder des Diethylengly -

, :~~~ti~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
2909 49 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2909 50 

2909 60 

2910 

2910 10 
2910 20 
2910 30 

2910 90 
2911 00 

2911 00 A 
2911 00 B 
2912 

291210 

2912 11 
2912 12 
2912 13 

2912 19 

Warenbezeichnung 

Etherphenole, Etheralkoholphenole 
und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro-
oder Nitrosoderivate ..... .......... ........ I B 
Alkoholperoxide, Etherperoxide, 
Ketonperoxide und deren Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate I B 
Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphe-
nole und Epoxyether, mit dreiglie-
drigem Ring, und deren Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 
Oxiran (Ethylenoxid) ...................... B 
Methyloxiran (Propylenoxid) ......... B 
1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epi-
chlorhydrin) ...................................... B 
andere ................................................ B 
Acetale und Halbacetale, auch mit 
anderen Sauerstoffunktionen, und 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro-
oder Nitrosoderivate: 
Acetale .............................................. 1 B 
andere ............................................... B 
Aldehyde, auch mit anderen Sauer-
stoffunktionen; cyclische Polymere 
der Aldehyde; Paraformaldehyd: 
acyclische Aldehyde ohne andere 
Sauerstoffunktionen : 
Methanal (Formaldehyd) ................ 1 B 
Ethanal (Acetaldehyd) . .................... B 
Butanal (Butyraldehyd, normales 
Isomer) ............................................... B 
sonstige ....................... , ..................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

7,0% 
0,0% 

47,60 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

5,5% 2) 
0,0% 

5,5% max 47,60 3) 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.-. 
er-
-I>-er-
P-
(1) ... 
tx1 
~. 
W 

(]'q 
(1) 
::l' 

vi 
'-i 
'-D' 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2912 20 

2912 21 
2912 29 
2912 30 
2912 40 

2912 41 

2912 42 

2912 49 
2912 50 
2912 60 
2913 00 

2914 

2914 10' 

2914 11 
2914 12 
2914 13 

2914 19 
2914 20 

2914 21 

Warenbezeichnung 

: cyclische Aldehyde ohne andere 
i Sauerstoffunktionen: 
Benzaldehyd ..................................... ·1 B 

. sOnstige ...................... : .. :.:.:................ B 
i Aldehydalkohole ..... ... ... ........ ... ........ . B 
~ Aldehydether, Aldehydphenole und 
Aldehyde mit anderen Sauerstoff~ 
funktionen: 
Va~illin (4-Hydroxy-3-methoxy-
benzaldehyd) : ...... , ...... : ........ ,.::.: ....... " 
Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxy
benzaldehyd) , ",",". 
sonstige ............................................. . 
cyclische Polymere der Aidehyde' .: 
Paraformaldehyd ........ , .................... . 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate der Erzeugnisse 
der Nummer 2912 ........... :. . 
Ketone . und Chinone; auch mit 
anderen Sauerstoffunktionen, und 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro
oder . Nitrosoderivate: 
acyclische Ketone ohne andere 
Sauerstoffunktionen : 
Aceton ... : ...... :: ............. :: ................... . 
Butan~ri (Methylethylketon) .......... . 
4~Methylpent;m-2-ori (Methyliso
butylketon) . 
sonstige 
cyclanische, cyclenische oder cyclo
terpenische Ketone ohne andere 
Sauerstoffunktionen : 

B 

B 
B 
B 
B 

B 

B 
B 

B 
B 

Campher :.... ....... ......... ... ........ ............ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

7,0% 
5,0% 

5,0% 
0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

5,5% 2) 
5,0% 

5,0% 
0,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

VI 
00 
Q 

.... 
er-
~ 
a-
P-
o ... 
b::I 
~. 
1:> 

(1Q 
0 
;:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/B h Belastungen rec te 

2914 22 I Cyclohexanon und Methylcyclohe-
xanone .............................................. B 0,0% 0,0% 

2914 23 

I f~::~~s:::·:e:::~~:::~:::~~~:i;~ 
B 0,0% 0,0% 

2914 29 B 0,0% 0,0% 
2914 30 

Sauerstoffunktionen .... ........ ......... .... I B 0,0% 0,0% 
2914 40 I Ketonalkohole und Ketonaldehyde : 
2914 41 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on 

(Diacetonalkohol) ...... ...... ...... .......... I B 0,0% 0,0% 
2914 49 I ~:r~~;h~~~i~""'~~d"'''K~~;~~''''~i~ B 

0,0% 0,0%, 
2914 50 

anderen Sauerstoffunktionen .......... B 0,0% 0,0% 
.... 
a-

2914 60, Chinone: 
.j>. 
a-

2914 61 Anthrachinon .................................... B 0,0% 0,0% p.. 
('D 

2914 69 sonstige ............................................. B 0,0% .0,0% .... 
0; 

2914 70 Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder ~. 

Nitrosoderivate ................................. B 0,0% 0,0% ii> 
C1CI 

2915 I Gesättigte acyclische Monocarbon-
('D 

::l 

säuren und deren Anhydride, Halo-
genide, Peroxide und Peroxysäuren; 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

2915 10 I Ameisensäure, deren Salze und 
Ester: 

2915 11 Ameisensäure .................................... B 0;0% 0,0% 
2915 12 Salze der Ameisensäure .................. B 0,0% 0,0% 
2915 13 Ester der Ameisensäure ................... B 0,0% 0,0% 
2915 20 Essigsäure und deren Salze; Essig-

säureanhydrid : 
2915 21 Essigsäure ......................................... B 211,00 5,5% max 211,00 3)! 
2915 22 Natiiumacetat .................................. B 0,0% 0,0% 
2915 23 Cobaltacetate .................................... B 0,0% ' 0,0% 
2915 24 Essigsäureanhydrid .......................... B 215,60 5,5% max 215,60 3) I 

U1 
00 
..". 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2915 29 
2915 29 A 

2915 29 B 
2915 30 
2915 31 
2915 32 
2915 33 
2915 34 
2915 35 
2915 39 
2915 39 A 
2915 39 B 
2915 40 

2915 50 

2915 60 

2915 70 

2915 90 
2916 

2916 10 

Warenbezeichnung 

!I sonstige: 
Bleiacetate, Calciumacetat ausge
nommen holzessigsaurer Kalk 
(Graukalk) ... ... ...... .... .... ...... ... ... ... ..... I B 
andere ............................................... B 
Ester der Essigsäure: 
Ethylacetat ... ...... .... ........ ...... ......... .... B 
Vinylacetat .... ................... ...... ...... .... B 
n-Butylacetat ................ .................... B 
Isobutylacetat ..... ...... ...... ........ .......... B 
2-Ethoxyethylacetat ......................... B 
sonstige: 
Methylacetat ........... ................. ... ...... I B 
andere ............................................... B 
Mono-, Di- oder Trichloressigsäu-
ren, deren Salze und Ester . ..... ....... I B 
Propionsäure, deren Salze und 
Ester .................................................. I B 
Buttersäuren und Valeriansäuren, 
deren Salze und Ester . ......... ... ... ..... I B 
Palmitinsäure und Stearinsäure, 

~~~:~e S~~~~ .. ~~.~ .. ~.~~~~.::::::::::::::::::::: I ~ 
Ungesättigte acyclische Monocar
bonsäuren und cyclische Monocar
bonsäuren, deren Anhydride, Halo
genide, Peroxide und Peroxysäuren; 
deren H~logen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderiv~te : 
ungesättigte acyclische Monocar
bonsäuren, deren Anhydride, Halo-' 
genide, Peroxide, Peroxysäuren und 
deren Derivate: 

AusgangszoJlsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
0,0% 

10,0% 
0,0% 

10,0% 
0,0% 
0,0% 

10,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

17,60 
0,0% 

Gebundener ZoJlsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,5% 2) 
0,0% 

5,5% 2) 
0,0% 
5,5% 2) 
0,0% 
0,0% 

5,5% 2) 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

5,5% max 17,60 2) 
0,0% 

Ursprüng- I Andere 
liehe Ver- : Abgaben und 
handlungs- Belastungen 

rechte 

V1 
00 
IV 

-a-
.j>-
a-
0-
<1> ... 
td 
!:!. 
j;) 

~ 
::J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2916 11 
2916 12 
2916 13 
2916 14 
2916 15 

2916 19 
2916 20 

2916 30 

2916 31 

2916 32 

2916 33 

2916 39 
2917 

2917 10 

2917 11 
2917 12 
2917 12 A 

Warenbezeichnung 

Acrylsäure und deren Salze ........ .... B 
Ester der Acrylsäure .. ...... ...... .... ...... B 
Methacrylsäure und deren Salze.... B 
Ester der Methacrylsäure .......... ...... B 
Ölsäure, Linolsäure oder Linolen-

:!~:~ig~e~~~ .. ~~~~~.~.~~ .. ~~~~~ .. ::::::::: I ~ 
cyclanische, cyclenische oder cyclo
terpenische Monocarbonsäuren, 
deren Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und deren 
Derivate ............................... , ............ I B 
aromatische Monocarbonsäuren, 
deren Anhydride, Halogenide, P~r
~xide, Peroxysäuren und deren 
Derivate: 
Benzoesäure, deren Salze und 
Ester ................................................... I B 
Benzoylperoxid und Benzoylchlo-
r~d ...................................................... I B 
Phenyl essigsäure, deren Salze und 

;~~~~i~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Polycarbonsäuren, deren Anhydri
de, Halogenide, Peroxide und Per
oxysäuren.; deren Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- oder Nitrosoderivate: 

I acyclische Polycarbonsäuren, deren 
: Anhydride, Halogenide, Peroxide, 
Peroxysäuren und deren Derivate: 
Oxalsäure, deren Salze und Ester . I U 
Adipinsäure, deren Salze und Ester: 

. Adipinsäure ....................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

17,60 
0,0% 

0,0% 

15,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

8,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

6,5% max 17,60 2) 
0,0% 

0,0% 

6,5% 3) 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

6,5% 2) 

6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

"'" a-
.j>
a-
e.. 
~ 
0:; 
~. 
Pl 
~ 
:;l 

lJl .. 
00" 
'-"', 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2917 12 B 
2917 13 

2917 14 
2917 19 
2917 20 

2917 30 

2917 31 
2917 32 
2917 33 

2917 34 
2917 35 
2917 36 
2917 37 
2917 39 
2917 39 A 
2917 39 B 
2918 

Warenbezeichnung 

Salze und Ester der Adipinsäure ... I U 
~ Azelainsäure und Sebacinsäure, 
deren Salze und Ester .................. ~ .. I U 
Maleinsäureanhydrid ....................... U 

: sonstige .......................................... ,... . U 
. cyclanische, cyclenische oder cyclo
terpenische Polyqrbonsäuren, 
deren Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und deren 
Derivate .............................. ...... ........ I U 
aromatische Polycarbonsäuren, 
deren Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren. und deren 
Derivate: 
Dibutylorthophthalate 
Dioctylorthophthalate 
Dinonyl- oder Didecylorthophtha
late 
andere Ester .der Orthophthalsäure 
Phthalsäureanhydrid 
Terephthalsäure und deren Salze .. 
Dimethylterephthalat 
sonstige: 
Orthophthalsäure 
andere 
Carbonsäuren mit zusätzlichen Sau
erstoffunktionen und deren Anhy
dride, Halogenide, Peroxide und 
Peroxysäuren; deren Halogen-, Sul-
fo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

U 
U 

U 
U 
B 
U 
U 

B 
U 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

18,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

18,0% 
18,0% 

18,0% 
18,0% 
19,2% 
0,0% 
0,0% 

19,2% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,5% 3) I 
6,5% 3) 

6,5% 3) I 
6,5% 3) 
6,5% 3) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 3) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

l.ii 
00 
..j:>.. 

..... 
a--
..j:>. 
a--
p... 
(1) .... 
td 
(1) 

~. 
(JQ 

(1) 

i:l 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des. Wertes rh V . Anere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg IC e er-' 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg h dl . Abgaben und 

U/B 
an ungs- . h . Belastungen ree te 

2918 10 I Carbonsäuren mit Alkoholfunktion, 
aber ohne andere Sauerstoffunktion, 
deren Anhydride, Halogenide, Per-
oxide, Peroxysäuren und deren 
Derivate: 

2918 11 Milchsäure, deren Salze und Ester B 6,0% 6,8% 
2918 12 Weinsäure ......................................... B 3,5% 3,5% 
2918 13 Salze und Ester der Weinsäure ...... B 9,0% (>,5% 2) 

2918 14 Citronensäure ................................... B 14,00 6,5% max 14,pO 2) 

2918 15 Salze und Ester der Citronensäure B 0,0% 0,0% 

2918 16 Gluconsäure, deren Salze und 
Ester .................................................. B 6,0% 6,0% -IJ' 

~ 

2918 17 I Phenylglykolsäure (Mandelsäure), IJ' 

deren Salze und Ester ..................... B 0,0% 0,0% 0-
n 

2918 19 I ~::~~:sä~~~~ .. ·~;~ .. ·P·h~~·~·if~~kti~~·, B 0,0% '0,0% 
.., 
O;l 

2918 20 ~. 

aber ohne andere Sauerstoffunktion, 
p;-

()'q 

deren Anhydride, Halogenide, Per-
n 
::l 

oxide, Peroxysäuren und deren 
Derivate: 

2918 21 I Salicylsäur~ und deren Salze.......... I B 5,5% 5,5% 
2918 22 o-Acetylsahcylsäure, deren. Salze 

und Ester .......................................... B 0,0% 0,0% 
2918 23 I sonstige Ester der Salicylsäure und \(',5% i)' deren Salze ....................................... B 7,0% 
2918 29 I ~::~~:sä~~~~ .. · ~'i'~" 'Aid~i~;d~'" ~d~~ B 8,0% 6,5% 2) 

2918 30 
Ketonfunktion, ohne andere Sauer-
stoffunktion, deren Anhydride, 
Halogenide, Peroxide, Peroxysäu-
ren und deren Derivate .................. 1 B 0,0% 0,0% 

2918 90 I andere ..................... ;......................... B 0,0% '0,0% I 11 
01 
ao 
(n 
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VI 

l!rsprüng- I Andere 
()O 

Ausgangszollsatz in % des Wertes ~ 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver- Ab b d 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl ga enun 
U/B an ungs- B 1 

rechte e astungen 

2919 00 I Ester der Phosphorsäuren, deren 
Salze und Lactophosphate; deren 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate .................. ...... ......... I B 0,0% 0,0% 

2920 I Ester der anderen anorganischen 
Säuren (ausgenommen Ester der 
Halogenwasserstoffsäuren) und 
deren Salze; deren Halogen-, Sul-
fo-, Nitro~ oder Nitrosoderivate: 

2920 10 I Thiophosphorsäureester (Phospho-
rothioate) und deren Salze; deren ....... 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder a--

.j>. 

Nitrosoderivate ............. : ................... B 0,0% 0,0% a--

2920 90 I ~e~~:~d~·~~~~··~i~ .. ~i~~f~~k~i~~; .. B 0,0% 0,0% 0-o . 
2921 

.... 
t;d 

2921 10 acyclische Monoamine und deren 0 ;: 
Derivate; deren Salze: O'Q 

2921 11 I Mono-, Di- und Trimethylamin und g 
deren Salze ....................................... B 0,0% 0,0% 

2921 12 

I :~~r~~;~:~~:~=~'ed~~n 
B 0,0% 0,0% 

2921 19 B 0,0% 0,0% 
2921 20 

Derivate; deren Salze: 
2921 21 I Ethylendiamin und dessen Salze .... I B 0,0% 0,0% 
2921 22 Hexamethylendiamin und dessen 

I EtiL.~;~I~~;~~~~~;i~~ I ~ 
0,0% 0,0% 

2921 29 0,0% 0,0% 
2921 30 

terpenische Mono- oder Polyamine 
und deren Derivate; deren Salze '" I B 0,0% 0,0% 

2921 40 I aromatische Monoamine und deren 
Derivate; deren Salze: 

2921 41 I Anilin und dessen Salze .................. I B 0,0% 0,0% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
586 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr.lUNr. 

2921 42 
2921 42 A 

2921 42 B 
2921 43 

2921 44 

'2921 45 

2921 49 
2921 50 

2921 51 

2921 59 
2922 

2922 10 

2922 11 

2922 12 
2922 13 
2922 19 

Warenbezeichnung 

Anilinderivate und deren Salze: 
Tetryl (2,4,6·Trinitrophenylmethyl-

~~~::i~:.~~~~.~.i.~~~~~~.~.~.l.~~~~.i~:' .. ::: 1 ~ 
Toluidine und deren Derivate; 
deren Salze ....................................... I B 
Diphenylamin und dessen Derivate; 
deren Salze ....................................... I B 
1-Naphthylamin (alpha-Naphthyl
amin), 2-Naphthylamin(beta-Naph
thylamin) und deren Derivate; 
deren Salze ....................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
aromatische Polyamine und deren 
Derivate; deren Salze: 
0-, m- und p-Phenylendiamin, 
Diaminotoluole und deren Deri-
vate; deren Salze ............................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Aminoverbindungen mit Sauerstoff
funktionen : 
Aminoalkohole, 'deren Ether und 
Ester, ausgenommen solche, die 
mehr als eine Art von Sauerstoff
funktion enthalten; deren Salze: 
Monoethanolamin und dessen Sal-
ze ...................................................... B 
Diethanolamin und dessen Salze ... B 
Triethanolamin und dessen Salze.. B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

DlB 

44,10 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% max 44,10 2) 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0'-
.j>o. 
0'-

~ ... 
c:I 
C. 
P> 
~ 
i:3 

VI 
00 
"-J 
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U1 

ursprüng-I And 
00 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 00 

Tarif Warenbezeiehnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab abe~~nd 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlhngs- Belastungen 

rec te 

2922 20 I Aminonaphthole und andere Ami-
nophenole, deren Ether und Ester, 
ausgenommen solche, die mehr als 
eme Art von Sauerstoffunktion 
enthalten; deren Salze: 

2922 21 I Aminohydroxynaphthalinsulfonsäu-
ren und deren Salze ........................ I B 0,0% 0,0% 

2922 22 I Anisidine, Dianisidine und Pheneti-
dine und deren Salze .......... ... .........1 B 0,0% 0,0% 

2922 29 I ~~~!=Id~h;d~:"~i~~k~~~~~"'~~d B 
0,0% 0,0% 

2922 30 
Aminochinone, sol- -ausgenommen Cl' 

~ 
ehe, die mehr als eine Art von Cl' 

Sauerstoffunktion enthalten; deren 0-
0 

Salze ................................................. B 0,0% 0,0% 
.., 
t.d 

2922 40 I Aminosäuren und deren Ester, aus- ~. 

genommen solche, die mehr als' eine iil aq 

. Art von Sauerstoffunktion enthal-
0 
=:I 

ten; deren Salze: 
2922 41 I Lysin und dessen Ester; deren 

~:t:~i~·~ä~~~··~~d··d~;~~··s·~i~~··::::: I ~ 0,0% 0,0% 
2922 42 

I ~;~~~=Il~~h~i~h·~~~·I~~·····~i~~~h·~~ B 

0,0% 0,0% 
2922 49 0,0% 0;0% 
2922 50 

nolsäuren und andere Aminoverbin-
dungen mit Sauerstoffunktionen .... I B 0,0% 0,0% 

2923 I Quaternäre Ammoniumsalze und 
Ammoniumhydroxide; Lecithine 
und andere Phosphoraminolipoide : 

2923 10 I Cholin und dessen Salze ................. I B 0,0% 0,0% 
2923 20 Lecithine und andere Phosphoami-

nolipoide ..................................... :.· ... 1 B 0,0% 
1 

0;0% 
2923 90 I andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
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2924 

Tarif 
Nr./UNr. 

2924 10 

2924 20 

2924 21 

2924 29 
2924 29 A 

2924 29 B 
2925 

2925 10 

2925 11 
2925 19 
2925 20 

2926 
2926 10 
2926 20 
2926 90 
2927 00 

2928 00 

Warenbezeichnung 

Verbindungen mit Carbonsäure
amidfunktion; Amidoverbindungen 
der Kohlensäure: 
acyclische Amide (einschließlich 
acyclische Carbamate) und deren 
Derivate; deren Salze ...................... I B 
cyclische Amide (einschließlich 
cyclische Carbamate) und deren 
Derivate; deren Salze: 
Ureine und deren Derivate; deren 
Salze ................................................. I B 
sonstige: 
Paraacetaminophenylethylether 

~~:~:c.~~.i.~: .. ~~.~~.~.~~.~.~~.~.i.~~ .. :::: ::: ::: I ~ 
Verbindungen mit Carbonsäure
imidfunktion (einschließlich Saccha
rin und dessen Salze) oder mit 
Iminfunktion : 
Imide und deren Derivate; deren 
Salze: 

~;~~~;:i~ .. ~.~~ .. ~~.~~~~ .. ~~.l.~.~ .. :::::::::::: I ~ 
Imine und deren Derivate; deren 
Salze ................................................. I B 
Verbindungen mit Nitrilfunktion : 
Acrylnitril ............. ·............................1 B 

!~~~;;~~~.~~~~.i.~ .. ~.~.~~~.~~~.i.~~.i.~!. .. :: ~ 
Diazo-, Azo- oder Azoxyverbindun-
gen .................................................... I B 
Organische Derivate des Hydrazins 
oder des Hydroxylamins ................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

0,0% 

0,0% 

7,0% 
0,0% 

6,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

6,5% 2) 
0,0% 

6,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
er
.j>. 
er-
0-
(') .... 
td 
~. 
;;;

CJQ 
(') 

::s 

U1 
co 
-.0 
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U"I 

1!rsprüng-1 Andere 
-.0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h d! Abiaben und 

UlB an ungs- B h e astungen rec te . 

2929 I Verbindungen mit anderen Stick-
stoffunktionen : 

2929 10 ~:o;:r:n~.~~ .. :::: :::::: :::: ::::: :::::: :::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
2929 90 0,0% 0,0% 
2930 Organische Schwefelverbindungen : 
2930 10 Dithiocarbonate (Xanthate, Xan-

thogenate) ......................................... B 0,0% 0,0% 
2930 20 I Thiocarbamate und Dithiocarba-

mate .................................................. B 0,0% 0,0% 
2930 30 I Thiurammono-, di- oder tetrasulfi-

de ...................................................... B 0,0% 0,0% 
2930 40 

I ~i~~~:::;~=~·:~·~·····~~~······~:~~ 
B 0,0% 0,0% 

.-

'" ~ 2930 90 a--

2930 90 A P-
n> 

Methionin ......................................... B 8,0% 0,0% 5) .... 
td 

2930 90 B I ~:~:!e o;~;~i~~h~~~~;~;~i~~h~·V~~~ B 8,0% 6,5% 2) ß. 
2931 00 r;;-

<1Q 

bindungen ........ ; ................................ B 0,0% 0,0% n> 
::l 

2932 I Heterocyclische Verbindungen, nur 
mit einem oder mehreren Sauer-
stoffheteroatomen: 

2932 10 I Verbindungen mit nicht kondensier-
tem (auch hydriertem) Furanring in 
der Struktur: 

2932 11 I I~~~~~~:~r(;u;f~;~id·~h;d)···:::::::: 1 ~ 0,0% 0,0% 
2932 12 0,0% 0,0% 
2932 13 Furfurylalkohol und Tetrahydrofur-

furylalkohol ...................................... 1 B 0,0% 0,0% 
2932 19 

I E;,;~,~~~~;~~~~~:~~· B 

0,0% 0,0% 
2932 20 
2932 21 

Ethylcumarine .................................. 1 B 0,0% 0,0% 
2932 29 I sonstige Lactone .............................. B 0,0% 0,0% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
590 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

2932 90 
2933 

2933 10 

2933 11 

2933 19 
2933 20 

2933 21 
2933 29-
2933 30 

2933 31 
2933 39 
2933 40 

2933 50 

2933 51 

2933 59 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
Heterocyclische Verbindungen, nur 
mit einem oder mehreren Stickstoff
heteroatomen; Nucleinsäuren und 
deren Salze: 
Verbindungen mit nicht kondensier
tem (auch hydriertem) Pyrazolring 
in der Struktur: 
Phenazon (Antipyrin) und dessen 
Derivate ............................................ I B 
sonstige ............................................. B 
Verbindungen mit nicht kondensier
tem (auch hydriertem) Imidazolring 
in der Struktur: 

~~~t~;~o~~ .. ~.~~ .. ~.~~.~~~ .. ~~.~~~~ ~~ .. :::: I ~ 
Verbindungen mit nicht kondensier
tem (auch hydriertem) Pyridinring 
in der Struktur: 

!:;~!~~e ~~~ .. ~~.~~~~ .. ~~~~~ .. :::::::::::::::: I ~ 
Verbindungen mit einem Chinolin
oder Isochinolinringsystem (auch 
hydriert), nicht weiter kondensiert I B 
Verbindungen mit Pyrimidinring 
(auch hydriert) oder Piperazinring 
in der Struktur; Nucleinsäuren und 
deren Salze: 
Malonylharnstoff (Barbitursäure) 

~;:stt;;s~.~ .. ~~~i~~~.~: .. ~~~.~~ .. ~~~~~ .. :: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des .Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

U'I 
--c 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2933 60 

2933 61 
2'133 69 
2933 69 A 

2933 69 B 
2933 70 
2933 71 

2933 79 
293390 
2934 

2934 10 

2934 20 

2934 30 

2934 90 
2935 00 
2935 00 A 
2935 00 B 

Warenbezeichnung 

Verbindungen mit nicht kondensier
tem (auch hydriertem) Triazinring 
in der Struktur? 
Melamin ............................................ I B 
sonstige: 
Hexogen (T rimethylentrinitramin, 
RDX, Cyclonite, Hexahydro-l,3,5-
trinitros-triazin) ............ '" ............... "1 B 
andere ... ,........................................... B 
Lactame: 
6-Hexanlactam (epsilon-Caprolac-

~~:ti~~·i~~~~~~··:::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere :.............................................. B 
Andere heterocyclische Verbindun
gen: . 
Verbindungen mit nicht kondensier
tem (auch hydriertem) Thiazolring 
in der Struktur ......................... , ....... I B 
Verbindungen mit einem Benzothia
zolringsystem (auch hydriert), nicht 
weiter kondensiert ..... ............. ......... I B 
Verbindungen mit einem Phenothia
zinringsystem (auch hydriert), nicht 
weiter kondensiert ........................... I B 
andere ............................................... B 
Sulfonamide: 
Chlorsulfonamide . ....... ...... ... ...... ...... I B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wert~s 
oder in Schilling für 100 kg . 

DlB 

0,0% 

44,10 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

8,0% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

6,5% max 44,10 2) 
6,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

6,5% 2) 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

\J1 
-.l) 
N 

-0'0 
.j>. 
C' 

0-o .... 
OJ 
~. 

~ o. 
::J 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes' Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

Ursprung- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in' Schilling für 100 kg handlungs- B Y UlB rechte e astungen 

2936 I Provitamine und Vitamine, natürli-
che oder synthetisch hergestellte 
(einschließlich natürliche Konzen-
trate), sowie deren hauptsächlich 
als Vitamine verwendeten Derivate, 
alle diese auch untereinander 
gemischt, auch in Lösungsmitteln 
aller Art: 

2936 10 I Provitamine, ungemischt ... ......... ..... 1 B 0,0% 0,0% 

2936 20 Vitamine und deren Derivate, 
ungemischt: -2936 21 Vitamine A und deren Derivate B 0,0% 0,0% a-

2936 22 Vitamin BI und dessen Derivate B 0,0% 0,0% 
~ 
a-

2936 2J Vitamin B2 und dessen Derivate .... B 0,0% 0,0% 0.-
(1) 

2936 24 D- oder DL-Pantothensäure (Vit-
.... 
l;I:i 

amIn B3 oder Vitamin Bs) und !!. 
deren Derivate ................................. B 0,0% 0,0% ~ 

O'Q 

2936 25 Vitamin B6 und dessen Derivate .... B 0,0% - 0,0% 
(1) 

::l 

2936 26 Vitamin BI2 und dessen Derivate .. B 0,0% 0,0% 

2936 27 Vitamin C und dessen Derivate ..... B 0,0% 0,0% 

2936 28 Vitamin E und dessen Derivate ..... B 0,0% 0,0% 

2936 29 sonstige Vitamine und deren Deri-
vate ..................................................... 1 B 0,0% 0,0% 

7936 90 I andere, einschließlich natürliche 
Konzentrate ...................................... 1 B 0,0% 0,0% 

2937 I Hormone, natürliche oder synthe-
tisch hergestellte; ihre hauptsächlich 
als Hormone verwendeten Derivate; 
andere hauptsächlich als Hormone 
verwendete Steroide: 

2937 10 I Hormone des Hypophysenvorder-
lappens oder ähnliche Hormone, 
und deren Derivate. ......................... I B 8,0% 6,5% 2) I 

tri 

'" <.#) 
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Tarif 
Nr./UNr. 

2937 20 

2937 21 

2937 22 

2937 29 
2937 90 

2937 91 
2937 92 
2937,99 
2938 

2938 10 

2938 90 
2938 90 A 
2938 90 B 
2939 

2939 10 

2939 20 

2939 21 
2939 29 
2939 30 

Warenbezeichnung 

Hormorie der Nebennierenrip.de 
und deren Derivate: 
Cortison, Hydrocortison, Prednison 
(Dehydrocortison) und Prednisolon 
(Dehydrohydrocortison) .................. I B 
Halogenderivate der Hormone der 
Nebertnierenrinde ............................. I B 
sonstige ............................................. B 
andere . Hormone und deren Deri
vate~ andere hauptsächlich als Hor
mone verwendete Steroide: 
rn:suÜn und dessen Salze ..... , ......... "1 B 

~~::~;!e~~ .. ~~~ .. ~.~~~~~~~~ .. ::::::::::::: ~ 
Glycoside, natürliche oder synthe
tisch hergestellte, deren Salze, 
Ether, Ester und andere Derivate: 
Rutosid (Rutin) und dessen Deri-
vate .................................................... I B 

. andere: 
Digitalisglycoside ............................. I B 
sonstige ............................................. B 
PfIaIizliche ." Alkaloide, natürliche 
oder synthetisch hergestellte, deren 
Salze, . Ether, Ester und andere 
Derivate: 
Op~um-Alkaloide und deren Deri-
vate;deren Salze ...... : ...................... I B 
China-Alkaloide und deren Deri
vate; deren Salze: 

~~:;eu~~ .. ~~~~.~~ .. ~~~~~ .. ::::::::::::::::: 1 ~ 
Coffein und dessen Salze . .......... .... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

147,00 
0,0% 
8,0% 

0,0% 

7,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
.0,0% 

0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

6,5% 2) 
0,0% 
6,5% 2) 

0,0% 

6,5% 2) 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

\Jl 
'-0 
~ 

..... 
'" ~ 
'" P
o ... 
td 
~. 

~ o 
;:l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

2939 40 
2939 50 

2939 60 

2939 70 
2939 90 
2940 00 

2940 00 A 
2940 00 B 
2941 
2941 10 

2941 20 

2941 30 

2941 40 

2941 50 

294190 
2942 00 

Warenbezeichnung 

Ephedrine und deren Salze .. .......... I B 
Theophyllin und Aminophyllin 
(Theophyllin-Ethylendiamin) und 
deren Derivate; deren Salze ........... I B 
Mutterkorn-Alkaloide und deren 
Derivate; deren Salze ......................1 B 

~~~:~n .~~~ .. ~~~.~~.~.~.~~~~ .. ::::::::::::::: : 
Zucker, chemisch rein, ausgenom
men Saccharose, Lactose, Maltose, 
Glucose und Fructose (Lävulose); 
Zuckerether und Zuckerester und 
deren Salze, ausgenommen Erzeug
nisse der Nummer 2937, 2938 oder 
2939: 
Galactose 
andere 
Antibiotika: 
Penicilline und deren Derivate mit 
Penicillansäurestruktur; deren Sal
ze 
Streptomycine und deren Derivate; 
deren Salze 
Tetracycline und deren Derivate; 
deren Salze ...................................... . 
Chloramphenicol und dessen Deri
vate; deren Salze 
Erythromycin und dessen Derivate; 
deren Salze 
andere 
Andere organische Verbindungen .. 

B 
U 

B 

B" 

B 

B 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes . 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

66,50 
0,0% 

9,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
..... 9,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

6,5% max 66,50 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
6,5% 2) 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
+ 
Cl' 

0-
n> 

"' b:I 
!I. 
;;;-

C1Q 
n> 
::l 

<.n. 
'-0. 
<.n 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

Kapitel 30: 

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen. 

3001 

3001 10 

3001 20 

3001 90 
3002 

3002 10 
3002 20 
3002 30 
3002 31 

3002 39 

Drüsen und andere Organe für 
organo-therapeutische Zwecke, 

. getrocknet, auch in Pulverform; 
Auszüge aus Drüsen oder anderen 
Organen oder ihren Sekreten, für 
organo-therapeutische Zwecke; 
Heparin und dessen Salze; andere 
menschliche oder tierische Stoffe, 
für therapeutische oder prophylakti
sche Zwecke zubereitet, anderweitig 
weder genannt noch. inbegriffen: 
Drüsen und andere Organe, 
getrocknet, auch inPulverform ..... 
Auszüge aus Drüsen oder anderen 
Organen oder ihren Sekreten ......... 
andere 
Menschliches Blut; tierisches Blut, 
für therapeutische, prophylaktische 
oder diagnostische Zwecke zuberei~ 
tetj' Antisera und andere Blutfrak
tionen; Vaccine, Toxine, Kulturen 
von Mikroorganismen (ausgenom
men Hefen) und ähnliche Erzeug
nIsse: 

B 

B 
B 

Antis~ra und ~ndere Blutfra~t!onen I B 
VaCCllle für dIe HumanmedlZlll ..... B 
Vaccine für die Veterinärmedizin: 
Vaccine gegen Maul- und Klauen-

~~~~~:e"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 

7,0% 

6,0% 
5,0% 

7,5% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 2) I 

0,0% 2) , 
0,0% 2) 

0,0% 2) 
0,0% 2) 

0,0% 2) 
0,0% 2) 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Ab~aben und 
Be astungen 

<.n 
-.0 
~ 

-~ 
.j>. 

'" p,. 
(1) ... 
tI:I 
(1) 

~ 
(l'Q 

(1) 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3002 90 
3003 

3003 10 

3003 20 
3003 30 

3003 31 
3003 39 
3003 40 

3003 90 
3004 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
Arzneiwaren (ausgenommen Waren 
der Nummer 3002, 3005 oder 3006) 
aus zwei oder mehr Bestandteilen, 
für therapeutische oder prophylakti
sche Zwecke gemischt, weder 
dosiert noch in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf: 
Penicilline oder deren Derivate (mit 
Penicillansäurestruktur) oder Strep
tomycine oder deren Derivate 

::~::~e:t;b;~~ik~:·~·~~h;i~~~d .. :::::::: , ~ 
Hormone oder andere Erzeugnisse 
der Nummer 2937 enthaltend, 
jedoch ohne Antibiotika: 
Insulin enthaltend ..... : .... : ................. , B 
sonstige :............................................ B 
Alkaloide' oder deren Derivate, 
weder Hormone noch andere 
Erzeugnisse der Nummer 2937 

~~~~r~~.~~~.~~~~~~ .. ~~.~~~~~~.~~::::::::::::: 1 ~ 
Arzneiwaren (ausgenommen Waren 
der Nummer 3002, 3005 oder 3006) 
aus gemischten oder ungemischten 
Erzeugnissen für therapeutische 
oder prophylaktische Zwecke, 
dosiert oder in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf:· 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

7,5% 
7,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 2) 

0,0% 2) 
0,0% 2) 

0,0% 2) 
0,0% 2) 

0,0% 2) 
0,0% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0--

"'" 0--

0-o ... 
Cd 
C. 
iil 

aq 
o 
::J 

(n 
-.0 
"-I 
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U1 

l!rsprüng- I Andere 
>l:> 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab b d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg 'h d ; gaenun 

UlB an lungs- 'B I 
rechte ,eastungen 

3004 10 I Penicilline oder deren Derivate (mit 
Penicillansäurestruktur) oder Strep-
tomycine oder deren Derivate 

I ::~::~e:tibi~~ik~"~'~~h~i~~~d":::::::: I'~ 8,0% 0,0% 2) 
3004 20 8,0% 0,0% 2) 
3004 30 Hormone oder andere Erzeugnisse 

der Nummer 2937 enthaltend, 
jedoch ohne Antibiotika: 

3004 31 Insulin enthaltend ............................ B 7,0% 0,0% 2) 
3004 32 Hormone der Nebennierenrinde 

, ' 
enthalte~d .......................................... B 7,0% 0,0% 2) 

3004 39 sonstige ............................................ ,' B 7,0% 0,0% 2) -'" -I>-
3004 40 Alkaloide oder deren Derivate, '" weder Hormone noch andere P-o 

Erzeugnisse der Num~er 2937 
..., 
O;j 

noch Antibiotika enthaltend ............. B 7,0% 0,0% 2) 0 

~ 3004 50 I andere Arzneiwaren, Vitamine oder aq 

andere Erzeugnisse der Num-
0 
1:1, 

mer 2936 enthaltend ........................ B 7,0% 0,0% 2) 
3004 90 I ;~~:: G~~~; .. Bi~d·~~ .. ~·~d .. äh~ii~h~ B 7,0% 0,0% 2) 
3005 ~ 

Waren (zB Verbandzeug, Heftpfla-
ster, Senfpflaster), mit pharmazeu~i~ 
sehen Stoffen imprägniert oder 
überzogen oder in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf für medizini-
sche, chirurgische, zahnmedizinische 
oder veterinärmedizinische Zwecke: 

3005 10 I Heftpflaster und andere Waren mit 
Klebeschichte .................................... B 10,0% min 1225,00 0,0% 2) 

3005 90 I andere: 
3005 90 A Gipsbinden ........................................ B 8,0% 0,0% 2) 
3005 90 B andere ............................................... B ,.10;0% min 1225,00 0,0% 2) 
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3006 

Tarif 
Nr./UNr. 

300610 

3006 20 

3006 30 

3006 40 

3006 50 

3006 60 

Warenbezeichnung 

Pharmazeutische Waren, im Sinne 
der Anmerkung 3 zu diesem Kapi
tel: 
steriles Catgut, ähnliches steriles 
Nahtmaterial und sterile Klebstoffe 
für Zellgewebe, die in der Chirurgie 
zum Schließen von Wunden ver
wendet werden; sterile Laminaria
stifte und sterile Laminariatampons; 
sterile resorbierbare blutstillende 
Mittel für die Chirurgie oder die 
Zahnheilkunde ................... ... ... ... ..... I B 
Reagenzien zur Bestimmung von 
Blutgruppen und Blutfaktoren .. ... ... I B 
Röntgenkontrastmittel; diagnosti
sche Reagenzien, zur Anwendung 
am Patienten bestimmt .......... ..... ..... I B 
Zahnzemente und andere Zahnfüll-
stoffe; Knochenaufbauzemente ...... I B 
Taschen, Kasten und andere Behält
nisse mit Ausstattung für die Erste 
Hilfe ................................................... I B 
empfängnisverhütende chemische 
Zubereitungen auf der Grundlage 
von Hormonen oder Spermiciden .. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

9,0% 

7,0% 

8,0% 

8,0% 

10,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 2) I 

0,0% 2) I 

0,0% 2) 

0,0% 2) 

0,0% 2) 

0,0% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
.~ 

a--
Q.. 
(1) .., 
t;d 
~. 
~ 

(J"q 
(1) 

::l 

\J1 
'D 

'" 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

-

3101 00 I Tierische oder pflanzliche Dünge-
mittel, auch untereinander gemischt 
oder chemisch behandelt; Dünge-
mittel, hergestellt durch Mischen 
oder chemische Behandlung von 
tierischen oder pflanzlichen Erzeug-
nIssen: 

3101 00 A I tierische oder pflanzliche Düngemit-
tel, auch untereinander gemischt, 
nicht chemisch behandelt ................ B 

I ~:::ali~'~h~" ~d~;' ~h~~i~'~h~" S~i~k~ B 3101 00 B 
3102 

stoffdüngemittel : 
3102 10 I Harnstoff, auch In wässeriger 

Lösung .............................................. B 
3102 20 I Ammoniumsulfat; Doppelsalze und 

Mischungen aus Ammoniumsulfat 
und Ammoniumnitrat: 

3102 21 Ammoniumsulfat .............................. 1 B 
3102 29 sonstige ............................................. B 
3102 30 Ammoniumnitrat, auch in wässeri-

ger Lösung ....................................... I B 
·3102 40 I Mischungen von Ammoniumnitrat 

mit Calciumcarbonat oder anderen 
anorganischen nichtdüngenden Stof-

I ~;~~:l=;=~~i;~~=i;~;~, I: 3102 50 
3102 60 

Calciumnitrat und Ammoniumni-

3102 70 
trat ........ : .................................. · ......... 1 B 

I Calciumcyanamid .. ...... ...... ...... ......... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100kg 

Kapitel 31: 

0,0% 0,0% 
13,0% 6,5% 3) 

10,0% 6,5% 2) 

24,80 6,5% 3) 
13,0%' 6,5% 3) 

13,0% 6,5% 3) 

8,0% 6,5% 2) 
9,0% 6,5% 2) 

13,0% 6,5% 3) 
2,0% 2,0% 

Ursprung- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

a-. 
o 
o 

-a-. 
~ 
a-. 
P-o .... 
txl 
0 

~ 
~ 
0 
!:J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

3102 80 

3102 90 

3103 

3103 10 
3103 20 

3103 90 
3104 

3104 10 

3104 20 
3104 30 
3104 90 
3105 

3105 10 

Warenbezeichnung 

Mischungen von Harnstoff und 
Ammoniumnitrat, in wässeriger 
oder ammoniakalischer Lösung ...... I B 
andere, einschließlich Mischungen, 
die in den vorstehenden Unternum-
mern nicht genannt sind .............. '" I B 
Mineralische oder chemische Phos
phordüngemittel: 
Superphosphate ...... .......................... I B 
Entphosphorungsschlacken (zB 
Thomasschlacke) .............................. 1 B 
andere ............................................ ,.. B 
Mineralische oder chemische Kali
düngemittel: 
Carnallit, Sylviriit und andere rohe 
natürliche Kalisalze ......................... B 
Kaliumchlorid .... ...... ........ ...... ...... ..... B 
Kaliumsulfat ...... ........ ...... ............ ..... B 
andere ............................................... B 
Mineralische oder chemische Dün
gemittel, die zwei oder drei der 
düngenden Elemente Stickstoff, 
Phosphor oder Kalium enthalten; 
andere Düngemittel; Waren dieses 
Kapitels in Tabletten. oder ähnlichen 
Formen oder in Einzelpackungen 
mit einem Rohgewicht von 10 kg 
oder weniger: 
Waren dieses Kapitels in Tabletten 
oder ähnlichen Formen oder in 
Einzelpackungen mit einem Rohge
wicht von 10 kg oder weniger ....... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg . 

U/B 

13,0% 

13,0% 

0,0% 

0,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

.,.13,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg' 

6,5% 3) 

6,5% 3) 

0,0% 

0,0% 
3,5% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

, 6,?% 3) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-
~ c-
o.. 
<1> ... 
td 
~. 
iil 
~ 
::I 

a
o 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

3105 20 mineralische oder chemische Dün-
gemittel, welche die drei düngenden 
Elemente Stickstoff, Phosphor und 
Kalium enthalten ............................. B 

3105 30 Diammoniumhydrogenorthophos-
phat (Diammoniumphosphat) ......... B 

3105 40 Ammoniumdihydrogenorthophos-
phat (Monoammoniumphosphat) , 
auch gemischt mit Diammoniumhy-
drogenorthophosphat (Diammoni-
umphosphat) ................... , ................. B 

3105 50 andere mineralische oder chemische 
Düngemittel, welche die zwei dün-
genden Elemente Stickstoff und 
Phosphor enthalten: 

3105 51 Nitrate und Phosphate enthaltend . B 
3105 59 sonstige ............................................. B 
3105 60 mineralische oder chemische Dün-

gemittel, welche die zwei düngen-
den Elemente Phosphor und Kalium 
enthalten ........................................... B 

3105 90 andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

13,0% 6,5% 3) 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

13,0% 6,5% 3) 
13,0% 6,5% 3) 

13,0% 6,5% 3) 
13,0% 6,5% 3) 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'" o 
N 

-'" .j:>. 

'" 
~ 
t::d 
~. 
~ 
~ 
::s 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

3201 

3201 10 
3201 20 
3201 30 
3201 90 
3202 

3202 10 
3202 90 
3203 00 

Warenbezeichnung 

Gerbstoffauszüge pflanzlichen 
Ursprungs; Tannine sowie deren 
Salze, Ether, Ester und andere 
Derivate: 
Quebrachoauszug .. .......................... B 
Mimosaauszug ........ ................ ......... B 
Eichen- oder Kastanienauszug ....... B 
andere ................................................ B 
Synthetische organische Gerbstoffe; 
anorganische Gerbstoffe; Gerbstoff
zubereitungen, auch natürliche 
Gerbstoffe enthaltend; enzymati
sche Zubereitungen zum V orger
ben: 

~t;r:ti~~~~.~.~~~~~~.~~~ .. ~.~~~~~~.~~~ .. 1 ~ 
Färbemittel pflanzlichen oder tieri
schen Ursprungs (einschließlich 
Farbstoffauszüge, ausgenommen tie
rische Schwärzen), auch von che
misch eindeutig bestimmter Konsti
tution; Zubereitungen im Sinne der 
Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf 
der Grundlage von Färbemitteln 
pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs ......................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 32: 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

16,0% 
16,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

0,0% ') 

Ursprung-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
01>-
0"-

p.. 
(l> ... 
b:I 
(l> 

~ 
~ 
::I 

0"
o 
V.l 
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3204 

Tarif 
Nr./UNr. 

3204 10 

3204 11 

3204 12 

3204 13 

3204 14 

3204 15 

Warenbezeichnung 

Synthetische organische Färberttittel, 
auch von chemisch eindeutig 
bestimmter Konstitution; Zuberei
tungen im Sinne der Anmerk~ng 3 
zu diesem Kapitel auf der, Grund
lage von synthetischenorganischeri, 
Färbemitteln; synthetischeorgani
sehe Erzeugnisse;' wie sie als 
fluoreszierende ,Aufhellungsmiitel 
oder als Luminophore verWendet 
werden, auch von chemisch 'ein
deutig bestimmter Konstitution: 
synthetische organische Fätbemittel 
und Zubereitungen auf 'deren 
G~undlage im Siime cf<:r' 'AImier
kung 3 zu diesem Kapitel: ' " .,. 
Dispersionsfarbstoffe und Zubei:ei-
tungen auf deren Grundlage ......... . 
Säurefarbstoffe, auch metallisiert, 
urid Zubereitungen auf deren 
Grundlage; Beizenfarbstoffe und 
Zubereitungen auf deren Grund-
lage .................... : ...................... : ........ . 
basische Farbstoffe und Zubereitun
gen auf deren Grundlage 
Direktfarbstoffe und Zubereitungen 
~uf deren Grundlage 
Küpenfarbstoffe (einschließlich sol
cher, 'die unmittelbar als Pigmente 
verwendet werden ,können) und 
Zubereitungen auf deren Grund
lage 

B 

B 

B 

B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

ß 
~ 

-' a-
~ 
a-
Po ... 
0; 
~. 

! 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

3204 16 Reaktivfarbstoffe und Zubereitun-
gen auf deren Grundlage ................ 

3204 17 Pigmente und Zubereitungen auf 
deren Grundlage """""'''''''''''''''''''' 

3204 19 sonstige, einschließlich Mischungen 
von zwei oder mehr der in den 
Unternummern 3204 11 bis 3204 19 
erfaßten Färbemittel ........................ 

3204 20 synthetische organische Erzeugnisse, 
wie sie als fluoreszierende Aufhel-
lungsmittel verwendet werden ........ 

3204 90 andere ............................... : ............... 
3205 00 Farblacke; Zubereitungen im Sinne 

der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel 
auf der Grundlage von Farblacken 

3206 Andere Färbemittel; Zubereitungen 
im Sinne der. Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel, ausgenommen sol-
che der Nummer 3203, 3204 oder 
3205; anorganische Erzeugnisse, 
wie sie als Luminophore verwendet 
werden, auch von chemisch em-
deutig bestimmter Konstitution: 

3206 10 Pigmente und Zubereitungen, auf 
der Grundlage von Titandioxid ..... 

3206 '20 Pigmente und Zubereitungen, auf 
der Grundlage von Chromverbin-
dungen ....... : ...................................... 

3206 30 Pigmente und Zubereitungen, auf 
der Grundlage von Cadmiumverbin-
dungen .............................................. 

3206 40 andere Färbemittel und andere 
Zubereitungen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 0,0% 0,0% 

B 0,0% 0,0% 

B 0,0% 0,0% 

B 0,0% 0,0% 
B 5,0% 5,0% 

B 1,5% 1,5% 

B 10,0% 6,5% 2) 

B 11,0% 6,5% 3) 

B 0,0% 0,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

> 

-'" """ '" 
0-o 
>; 

t:d 
o 
~ 
~ 
:::l 

'" o 
V'1 
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'" 
lJrsprüng- I Andere 

0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes '" Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 h e astungen rec te 

3206 41 I Ultramarin und Zubereitungen auf 
dessen Grundlage ............................ I B 11,0% 6,5% 3) 

3206 42 I Lithopone und andere Pigmente 
und Zubereitungen, auf der Grund-
lage von Zinksulfid ............... , .......... I B 11,0% 6,5% ') 

3206 43 I Pigmente und Zubereitungen, auf 
der Grundlage von Hexacyanofer-
raten (Ferrocyaniden und Ferricya-
niden) ................................................ 1 B 11,0% 6,5% ') 

3206 49 I :~~:~!~i~~h~···E~·~~~~i~~~:···~i~···~i~ B 
10,0% 6,5% 2) 

3206 50 
als Luminophore verwendet werden B 6,0% 6,0% -'" .j:>. 

3207 I Zubereitete Pigmente, zubereitete '" 
Trubungsmittel und zubereitete Far- 0-

(1) 

ben, Schmelzglasuren, Engoben, 
.... 
tÄi 

flüssige Glanzmittel und ähnliche ~. 

Zubereitungen, wie sie für die 
;;;-

crq 

Keramik-, Email- oder Glasindu-
(1) 
;:l 

strie verwendet werden; Glasfritten 
und anderes Glas In Form von 
Pulver, Granalien, Schuppen oder 
Flocken: 

3207 10 I zubereitete Pigmente, zubereitete 
Trübungsmittel, zubereitete Farben 
und ähnliche Zubereitungen ........... I B 8,0% 6,5% 2) 

3?07 20 I Schmelzglasuren, Engoben und 
ähnliche Zubereitungen ................... I B 8,0% 6,5% 2) 

3207 30 I flüssige Glanzmittel und ähnliche 
Zubereitungen ................................... I B 8,0% 6,5% 2) 

3207 40 I Glasfritten und anderes Glas In 

Form von Pulver, Granalien, Schup-
pen oder Flocken ............................. I B 8,0% 5,9% 
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3208 

Tarif 
Nr./UNr. 

3208 10 
3208 20 

3208 90 
3209 

3209 10 

3209 90 
3210 00 

3211 00 

Warenbezeichnung 

Anstrichfarben und Lacke (ein
schließlich Lackfarben) auf der 
Grundlage von synthetischen Poly
meren oder chemisch modifizierten 
natürlichen Polymeren, in nichtwäs
serigen Medien dispergiert oder 
gelöst; Lösungen, im Sinne der 
Anmerkung 4 zu diesem Kapitel: 
auf der Grundlage von Polyestern I B 
auf der Gl1,mdlage von Acryl- oder 
Vinylpolymeren ........ , ....................... 1 B 
andere ............................................... B 
Anstrichfarben und Lacke .(ein
schließlich Lackfarben) auf der 
Grundlage von synthetischen Poly
meren oder chemisch modifizierten 
natürlichen Polymeren, in wässeri
gen Medien dispergiert oder gelöst: 
auf der Grundlage von Acryl- oder 
Vinylpolymeren . .... ..... ..... ...... ........... 1 B 
andere ............................................... B 
Andere Anstrichfarben und Lacke 
(ei~schließlich Lackfarben ~nd Was
serfarben); zubereitete Wass~rpig
mentfarben, wie sie bei der Endaus.
rüstung von Leder verwendet wer-

~~e;~i~~~~·S·Ü~k~~i~·~ .. ::::::::::::::::::::::: 1 ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

11,0% mm 

11,0% mm 
11,0% min 

11,0% mm 
11,0% min 

11,0% mm 

532,00 

532,00 
532,00 

532,00 
532,00 

537,00 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 3) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er-
~ 
er-
Po .., 
I::d o 
~ 
~ 
~ 

er
D 
'I 
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3212 

Tarif 
Nr./UNr. 

3212 10 
3212 90 
3213 

3213 10 
3213 90 
3214 

3214 10 

3214 90 
3215 

Warenbezeichnung 

Pigmente (einschließlich MetalIpul
ver und -flitter), in nichtwässerigen 
Medien dispergiert, flüssig oder 
pastenförmig, wie sie bei der Her
stellung von Anstrichfarben (ein
schließlich Lackfarben) verwendet 
werden; Prägefolien; Farbstoffe 
und andere Färbemittel, in Formen 
oder Packungen für den Kleinver
kauf: 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

.Ursprüng
liehe Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

~ 
o 
00 

Prägefolien ....................................... B 9,0% 6,5% 2) 
andere ............................................... B 11,0% min 532,00 6,5% 3) t 
Farben für Kunstmaler, für Plakat- a-
maler, für Farbtönungen, für den ~ 

. Unterricht, für die Unterhaltung ~ 
u. dgl., in Tabletten, Tuben, Töpf- ~ 
ehen, Fläschchen, Näpfchen oder ~ . . . ~ 

ähnlichen Formen oder Packungen: ::;I 

Farben in Zusammenstellungen ...... B 10,0% 6,5% 2) 
andere ............................................... B 10,0% 6,5% 2) 
Glaserkitt, Pfropfkitt, Harzzement, 
Dichtungsmassen und ähnliche Mas-
sen; Malerspachtelkitte; nichtfeuer-
feste Verputzzubereitungen für Fas-
saden, Innenwände, Fußböden, 
Decken u. dgl.: 
Kitte und ähnliche Massen; Maler-

. spachtelkitte ...................................... 1 B 7,0% 6,5% 2) 
andere ............................................... B 8,0% 6,5% 2) 
Druckfarben, Tinten und Tuschen 
zum Schreiben oder Zeichnen sowie 
andere Tinten und Tuschen, auch 
konzentriert oder fest: 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 1 00 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

3215 10 Druckfarben: 
3215 11 schwarze ........................................... B 10,0% min 565,00 6,5% 3) 

3215 19 sonstige ............................................. B 10,0% min 790,00 6,5% 3) 
3215 90 andere ............................................... B 9,5% 6,5% ,2) 

.' 

, 

." ~ 

.... 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

i 

i , 

_. ~ . ...... ,' 

, 
, 

- .... -

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

, .,-, 

' .. 

...... 

-'" .~ 

'" 1t .... 
.t;:d 
~. 
~ 
~ 
t:l 

'" o 
'" 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 

3302 I Mischungen von Riechstoffen und 
Mischungen (einschließlich alkoho-
lischer Lösungen) auf der Grund-
lage emes oder mehrerer dieser 
Stoffe, wie sie als Rohstoffe in der 
Industrie verwendet werden: 

3302 10 I wie sie in der Nahrungsmittel- oder 
Getränkeindustrie verwendet wer-
den .................................................... B 

3302 90 andere ............................................... B 
3303 00 Parfüms und Toilettewässer: 
3303 00 A ethylalkoholhaltig ............................. B 
3303 00 B andere ................................. : ............. B 
3304 Zubereitete Schönheits- und Haut-

pflegemittel (ausgenommen Arznei-
waren), einschließlich Sonnen-
schutz- oder Sonnenbräunungszube-
reitungen; Zubereitungen für die 
Hand- oder Fußpflege: 

3304 10 I Schönhe~tsm~ttel für d~e Lippen ..... , B 
3304 20 . Schönheitsmittel für dIe Augen ...... B 
3304 30 Zubereitungen für die Hand- oder 

Fußpflege ................ ............ .............. I B 
3304 90 andere: 
3304 91 Puder, auch gepreßt .. : ..................... , B 
3304 99 sonstige ............................................. B 
3305 Zubereitungen für die Haarbehand-

lung: 
3305 10 I Haarwaschmittel (Shampoos) ....... :. I B 
3305 20 Dauerwellenpräparate und ZubereI-

tungen zum dauerhaften Glätten des 

3305 30 
Haares .............................................. / B 

I Haarlacke ......................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

---

Kapitel 33: 

8,0% 0,0% 5) 
7,0% 0,0% 5) 

10,0% max 8568,00 0,0% 5) 
6244,00 0,0% 5) 

6000,00 0,0% 5) 
6000,00 0,0% 5) 

6000,00 0,0% 5) 

6000,00 0,0% 5) 
6000,00 0,0% 5) 

. 6000,00 0,0% 5) 

6000,00 0,0% 5) 
6000,00 0,0% 5) 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

a.. -o 

-a.. 
.j:>. 
a.. 
0-
0 .... 
t:x1 
~. 
~ 

oq 
0 

"' 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
liche Ver-

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

U/B h Belastungen rec te 

3305 90 I ~:t:::i~~~~~~""i~~""'M~~d'~""~d~~ I B 
6000,00 0,0% 5) 

3306 
Zahnhygiene, einschließlich Haftpa-
sten und Haftpulver für Zahnpro-
thesen: 

3306 10 I ~:.l';::i~i,,:~'~i~~ I : 10,0% 0,0% 5) 

3306 90 3000,00 0,0% 5) 

3307 Zubereitete Rasiermittel (ein-
schließlich pre-shave- und after-
shave-Artikel), Körper-Desodorie-
rungsmittel, Badezubereitungen, -Enthaarungsmittel und andere Par- a-

fümerie-, Kosmetik- und Toilettezu-
.j>-
a-

bereitungen, anderweitig weder 0-
0 

genannt noch inbegriffen;zuberei-
.... 
td 

tete Raum -Desodorierungsmittel, 0 

auch parfümiert oder mit desinfizie-
~ 

(1Q 

ren den Eigenschaften: 
0 
::; 

3307 10 I zubereitete Rasiermittel (einschließ-
lich pre-shave- und after-shave-
Artikel) '" ...... '" .................................. I B 6000,00 6,5% 3) 

3307 20 I Körper-Desodorierungsmittel und 
Antitranspirationsmittel ... , ................ I B 6000,00 6,5% 3) 

3307 30 I parfümierte Badesalze und andere 
Badezubereitungen ..... '" ................... I B 6000,00 6,5% 3) 

3307 40 I Zubereitungen zum Parfümieren 
oder Desodorieren von Räumen, 
einschließlich der Riechstoffzuberei-
tungen zur Verwendung bei religiö-
sen Handlungen: 

3307 41 I Riechstoffzubereitungen, zum 
Abbrennen (zB Agarbatti) ............... B 6000,00 6,5% 3) 

3307 49 I sonstige ............................................. B 6000,00 6,5% 3) 

3307 90 andere ............................................... B 6000,00 6,5% 3) a---
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Tarif 
Nr./UNr. 

3401 

3401 10 

3401 11 

3401 19 
3401 20 
3402 

Warenbezeichnung 

Seifen; als Seifen verwendbare 
organische grenzflächen aktive 
Erzeugnisse und Zubereitungen, in 
Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln, 
Figuren u. dgl.), auch Seife enthal
tend; Papier, Watte, Filz und 
Vliesstoffe, mit Seife oder Reini
gungsmitteln imprägniert, bestrichen 
oder überzogen: 
Seifen sowie als Seifen verwendbare 
organische grenzflächenaktive 
Erzeugnisse und Zubereitungen, in 
Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln, 
Figuren u. dgl.); Papier, Watte, Filz 
und Vlies stoffe, mit Seife oder 
Reinigungsmitteln imprägniert, 
bestrichen oder überzogen: 
für Toilettezwecke (einschließlich 
Erzeugnisse mit medikamentösen 
Stoffen) ............................................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Seifen in anderen Formen .............. B 
Organische grenzflächenaktive Stof-
fe (ausgenommen Seifen); grenz
flächenaktive Zubereitungen, zube
reitete Waschmittel (einschließlich 
zubereiteter Waschhilfsmittel) und 
zubereitete Reinigungsmittel, auch 
Seife enthaltend, andere als solche 
der Nummer 3401: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 34: 

9,5% 
9,5% 
9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 5) 
0,0% 5) 
0,0% 5) 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" -N 

-"' . .j:o. 

'" 0-
~ .... 
t;l:j 
~ 
t=.: 
~ 

~ 
::l 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 
U/B h Belastungen rec te 

3402 10 I organische grenzflächenaktive Stof-
fe, auch in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

3402 11 anionenaktive ................................... B 8,0% 0,0% 5) 
3402 12 kationenaktive .................................. B 5,0% 0,0% 5) 
3402 13 ioneninaktive (nichtionogene) ......... B 5,0% 0,0% 5) 
3402 19 sonstige ............................................. B 5,0% 0,0% 5) 
3402 20 Zubereitungen in Aufmachungen für 

den Kleinverkauf .. .............. .............j B 9,0% 0,0% 5) 
3402 90 I ~:t:::i~~~~ ...... s~~i~;~;~~~i ...... (~;~~ B 

9,0% 0,0% 5) 
3403 

schließlich Schneidölzubereitungen, -a--
Zubereitungen Lösen 

.j>. 

zum VOn a--
Bolzen und Schrauben, Rostschutz- p.. 

('I) 

oder Korrosionsschutzzubereitun- '"' tp 
gen und Trennmittel, alle diese auf i:E. 
der Grundlage von schmierenden r;;-

(J'Q 

Stoffen) und Zubereitungen, wie sie 
('I) 

::I 

zum Ölen und Fetten Von Spinn-
stoffen, Leder, Pelzfellen oder 
anderen Stoffen verwendet werden, 
ausgenommen Zubereitungen, die 
als wesentlichen Bestandteil 
70 Gewichtsprozent oder mehr Erd-
öl oder Öle aus bituminösen 
Mineralien enthalten: 

3403 10 I Erdöle oder Öle aus bituminösen 
Mineralien enthaltend: 

3403 11 I Zubereitungen zur Behandlung VOn 
Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder 
anderen Stoffen ..............................., B 8,0% 6,5% 2) 

3403 19 I sonstige ............................................. B 7,0% 6,5% 2) 

a---"'" 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

3403 90 
3403 91 

3403 99 
3404 

3404 10 

3404 20 
3404 90 
3405 

3405 10 

3405 20 

3405 30 

Warenbezeichnung 

andere: 
Zubereitungen zur Behandlung von 
Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder 
anderen Stoffen ; .............................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Künstliche Wachse und zubereitete 
Wachse: 
aus chemisch modifiziertem Mon-
'tanwachs .......................... : ................ 1 B 

:~~!~I~~~~~~~.~.~.I~~~.I .. :::::::::::::::::::::: ~ 
Poliermittel und Cremes, für Schu
he, Möbel, Fußböden, Karosserien, 
Glas oder Metall, Scheuerpasten, 
Scheuerpulver und ähnliche Zube
reitungen (auch in Form von Papier, 
Watte, Filz, Vliesstoffen, ZeIlkunst
stoffen und Zellkautschuk, mit 
solchen Zubereitungen imprägniert, 
bestrichen oder überzogen), aus
genommen Wachse der Num
mer 3404: 
Poliermittel, Cremes und ähnliche 
Zubereitungen, für Schuhe oder 
Leder ................................................. I B 
Poliermittel, Cremes und ähnliche 
Zubereitungen, für die Pflege von 
Holzmöbeln, Holzfußböden oder 
anderen Holzarbeiten ...................... I B 
Poliermittel und ähnliche Zuberei
tungen, für Karosserien, ausgenom-
men Metallpoliermittel .................... I B 

Ausgangszollsatz in % des W ert~s 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
8,0% 

0,0% 
0,0% 
2,0% 

522,00 

522,00 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

0,0% 
0,0% 
0,0% 5) 

0,0% 5) 

0,0% 5). 

0,0% 5) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" -~ 

-'" ~ 
'" P-
r!> .... 
td 
~. 

~ 
::J 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

3405 40 Scheuerpasten, Scheuerpulver und 
andere Scheuerzubereitungen ......... 

3405 90 andere ............................................... 
3406 00 Kerzen, Lichte und ähnliche 

Waren ............................................... 
3407 00 Modelliermassen, auch in Aufma-

chungen als Kinderspielzeug; Zube-
reitungen, w1e sie als "Dental-
wachse" oder "Dentalabdruckmas-
sen" verwendet werden, als Waren-
zusammenstellungen, in Packungen 
für den Kleinverkauf oder in Tafeln, 
Hufeisen, Stäben oder ähnlichen 
Formen; andere Dentalzubereitun-
gen auf der Grundlage von 
gebranntem Gips .............................. 

, 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

B 9,0% 0,0% 5) 

B 9,0% 0,0% 5) 

B 24,0% 0,0% 5) 

B 8,0% 0,0% 5) 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-a-
.j>
a-
Po .., 
t:d 
!:!. r:;-
a;; 
;:s 

a-\J1 
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Tarif 
Nr./UNr. 

-

3506 

3506 10 

3506 90 
3506 91 

3506 99 
3507 

3507 10 
3507 90 
3507 90 A 

Warenbezeichnung 

- - - -- -

Zubereitete Leime und andere 
zubereitete Klebstoffe, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen; 
zur Verwendung als Leime oder 
Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in 
Aufmachungen für den Kleinver
kauf als Leime oder Klebstoffe, die 
1 kg oder weniger enthalten: 
zur Verwendung als Leime oder 
Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in 
Aufmachungen für den Kleinver
kauf als Leime oder Klebstoffe, die 

-

1 kg oder weniger enthalten .......... 1 B 
andere: 
Klebstoffe auf der Grundlage von 
Kautschuk oder Kunststoffen (ein-

:~~~~!~c~ .. ~~~~~.~.~~~~.~~ .. ::::::::::::::::: I : 
Enzyme; zubereitete Enzyme, 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 
Lab und Konzentrate davon ... ....... I B 
andere: 
zubereitete Enzyme, die Nährstoffe 
enthalten: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

---

U/B 
----- ---_.-

Kapitel 35: 

13,0% 

12,0% 
12,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

0,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

0-,.... 
0-

...-
'0-

"'"" 0-

Q.. 
~,. 

bJ 
(1) 

~ 
C1J 
::s 
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Tarif Waren bezeichnung Nr./UNr. 

3507 90 Al mit emem Milchfettgehalt von 
1,5 Gewichtsprozent oder mehr 
oder mit einem Milcheiweißgehalt 
von 2,5 Gewichtsprozent oder mehr 
oder mit einem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invertzucker, ·von 

• 5 Gewichtsprozent oder mehr oder 
mit emem Stärkegehalt von 
5 Gewichtsprozent oder mehr ........ 

3507 90 A2 sonstige ............................................. 
3507 90 B andere ................................................ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 30,0% min 280,00 30,0% min 280,00 
B 3Q,0% min 280,00 6,5% 4) 
B 5,0% 5,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

.... 
G"
~ 
G"-

Po ..., 
td 
o 
~ 
~ ::s 

G".... 
'" 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

...... - - -- - ~--

3601 00 
., ~~~:~~~:::r E~;i~~i~;~~fi~:""~~~~~~ I B 3602 00 

nommen Schießpulver ..................... I B 
3603 00 I Zündschnüre; Sprengschnüre; 

Zündhütchen und Sprengkapseln; 
Zünder; elektrische Sprengzünder: 

3603 00 A Sprengschnüre .................................. B 
3603 00 B elektrische Sprengzünder ................ B 
3603 00 C andere ............................................... B 
3604 Feuerwerkskörper, SignaIraketen, 

Bagelraketen, Nebelsignalkörper 
.und andere pyrotechnische Waren: 

3604 10 I Feuerwerkskqrper ....................... , .... B 
3604 90 .. au.dere ..... , .......................................... B 
3605 00 Zündhölzer, ausgenommen pyro-

technische Waren der Num-
mer 3604 ........................................... U 

3606 I Cereisen und andere Zünd metall-
legierungen, in jeder Form; Waren 
aus leicht entzündlichen Stoffen, im 
Sinne der. Anmerkung 2 zu diesem 
Kapitel: 

3606 10 I flüssige Brennstoffe und Brennstoffe 
aus verflüssigten Gasen, in Behält-

. nissen, wie. sie für Füllungen oder 
Nachfüllungen für Feuerzeuge oder 
ähnliche Anzünder verwendet wer-
den, mit einem Fassungsvermögen 

3606 90 I :~~e;~O .. ~~~ .. ~.~~.~ .. ~~~~~~~ .. ::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

~-

Kapitel 36: 

1,5% 1,5% 

170,00 6,5% 2) 

0,0% 0,0% 
24,0% 6,5% 3) 

8,5% 6,5% 2) 

10,0% 6,5% 2) 
10,0% 6,5% 2) 

700,00 6,5% 2) 

9,0% 6,5%. 2) 
9,0% 6,5% 2) 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

a--00 

-a-
.j:>. 
a-
0-
~ ... 
0:1 
~ 

'"'" ~ 
[Jq 
~ 
l:I 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr.lUNr. 
oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

U/B 
oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

Kapitel 37: 

37.01 I Photographische Platten und Plan-
filme, sensibilisiert, nicht belichtet, 
aus anderen Stoffen als Papier, 
Pappe oder Spinnstoffen; photogra-
phische Sofortbild-Planfilme, sensi-
bilisiert, nicht belichtet, auch m 
Kassetten: 

37.01 1.0 11ti' Röntg=aulnahmen ................... I B .0,.0% .0,.0% 
37.01 2.0 Sofortbild-Planfilme: 
37.01 2.0 A aus anderen Stoffen als Papier, 

Pappe oder Spinnstoffen ................. B .0,.0% .0,.0% -0'> 
4>-

37.01 2.0 B I :~~:~: 'pi~~~'~~"'~~d"'pi~~fii~~:"'b~'i B 2.0.0,.0.0 6,5% 2) 0'> 

37.01 3.0 
p.. 
0 ... 

denen irgendeine Seite mehr als b:i 

255 mm beträgt ................................ B .0,.0% .0,.0% ~. 

37.01 9.0 andere: 
;;;-

(fq 

37.01 91 für Farbaufnahmen (mehrfärbig) .... B .0,.0% .0,.0% 
0 
;:l 

37.01 99 sonstige ............................................. B .0,.0% .0,.0% 
37.02 Photographische Filme, in Rollen, 

sensibilisiert, nicht beTIchtet, aus 
anderen Stoffen als Papier, Pappe 
oder Spinnstoffen; Sofortbildpak~ 
kungen m Rollen, sensibilisiert, 
nicht belichtet: 

37.02 1.0 I fü, Rön",,=ulnahm,n ................... I B .0,.0% .0,.0% 
37.02 2.0 Sofortbild-Rollfilme: 
37.02 2.0 A aus anderen Stoffen als Papier, 

Pappe oder Spinnstoffen ................. , B .0,.0% .0,.0% 
37.02 2.0 B I :~~:~: 'Fii~~':"~i~h~"~~;i~;i~~:"~i~ B 

2.0.0,.0.0 6,5% Z) 

37.02 3.0 
emer Breite von 1.05 mm oder 
weniger: 0'> -'.rl 
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Cl' 

l!rsprüng-I Andere 
N 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y UlB rechte ,e astungen 

3702 31 I für Farbaufn.ahmen (mehrfärbig) .... B 0,0% 0,0% 
3702 32 sonstige, mit Silberhalogenid-Emul-

j :~i,;~~i.~~,~.~~ti~~~~=:;: I ~ 
0,0% 0,0% 

3702 39 0,0% 0,0% 
3702 40 

einer Breite von mehr als 105 mrn: 
3702 41 1 mit emer Breite von mehr als 

610 mm und einer Länge von mehr 
als 200 m, für Farbaufnahmen 
(mehrfärbig) .................................... , I B 0,0% 0,0% 

3702 42 I mit einer Breite von mehr' als 
610 mm und einer Länge von mehr -Cl' 

I als 200 m, nicht für Farbaufnahmen B 0,0% 0,0% 
.j>. 

• Cl' 

3702 43 mit einer, Breite von mehr als P-o 
610 mm und einer Länge von 

.., 
I:d 

200 m oder weniger ........................ B 0,0% 0,0% ~. 

3702 44 I mit emer Breite von mehr als ~ 
crq 

105 mrn bis einschließlich 610 mm B 0,0% 0,0% 
0 
::I 

3702 50 1 andere Filme für Farbaufnahmen 
(mehrfärbig) : 

3702 51 I mit einer Breite von 16 mm oder 
weniger und einer Länge von 14 m 
oder weniger .................................... 1 B 0,0% 0,0% 

3702 52 I mit einer Breite von 16 mm oder 
weniger und einer Länge von mehr 
als 14m ............................................ IB 0,0% 0,0% 

3702 53 1 mit emer Breite von mehr als 
16 mm bis einschließlich 35 mm 
und einer Länge von 30 moder 
weniger, für Diapositive .................. 1 B 0,0% 0,0% 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 
liehe Ver-

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- B 1 h e astungen rec te 

3702 54 '1 mit einer Breite von mehr als 
16 mm bis einschließlich 35 mm 
und einer Länge von 30 moder 
weniger, nicht für Diapositive ........ I B 0,0% 0,0% 

3702 55 1 mit emer Breite von mehr als 
16 mm bis einschließlich· 35 mm 
und einer Länge von mehr als 30 m B 0,0% 0,0% 

3702 56 I mit emer Breite von mehr als 
35 mm ............................................... B 0,0% 0,0% 

3702 90 I andere: 
3702 91 mit einer Breite von 16 mm oder 

weniger und einer Länge von '14 m -0"-
.j:>. 

oder weniger ... : ......... : ...................... B 0,0% 0,0% 0"-

3702 92 1 mit einer Breite von 16 mm oder 'p.. 
Cl 

weniger, und einer Länge von mehr 
..., 
t:O 

als 14 m ............................................. B 0,0% 0,0% 'Cl 

~ 3702 93 1 mit emer Breite von mehr als (1Q 

16 mm bis einschließlich ~5 mm 
Cl 
:;:l 

und einer Länge von 30 moder 
weniger ............................................. I B 0,0% 0,0% 

3702 94 I mit. einer Breite von mehr als 
16 mm bis. einschließlich 35 mm 
und einer Länge von mehr als 30" ml B 0,0% 0,0% 

3702 95 

I ri:~:~h;Z:~~p~:i:;~""~;~~ I B 
0,0% 0,0% 

3703 
und Spinnstoffwaren, sensibilisiert, 
nicht belichtet: 

3703 10 1 in Rollen, mit einer Breite von mehr 
als 610 mm ....................................... I B 350,00 6,5% 2) , 

3703 20 1 andere, für Farbaufnahmen (mehr-
färbig) ...... , ........................................ 1 B 0,0% 0,0% 

3703 90 '1 andere ............................................... B 350,00 6,5% 2), 
0"-
N 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3704 00 

3705 

3705 10 
3705 20 
3705 90 
3706 

3706 10 

3706 90 
3707 

3707 10 
3707 90 
3707 90 A 

3707 90 B 

Warenbezeichnung 

Photographische Platten, Filme, 
Papiere, Pappen und' Spinnstoffwa-
ren, belichtet, aber nicht entwickelt I: B . 
Photographische Platten und Filme, 
belichtet und entwickelt, ausgenom-
men kinematographische Filme: 
für Offsetreproduktionen ................ 1. B 
Mikrofilme ... ................ ...... ..... .......... B 
andere ............................................... B 
Kinematographische Filme,' belichtet 
und entwickelt, auch mit Tonauf
zeichnungen oder nur mit Tonauf
zeichnungen: 
mit einer Breite von 35 mm oder 

~e::r~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~. 
Chemische Zubereitungen für pho
tographische Zwecke (ausgenom
men Lacke, Leime, Klebstoffe und 
ähnliche Zubereitungen); unge
mischte Erzeugnisse für photogra
phische Zwecke, dosiert oder für 
den Kleinverkauf gebrauchsfertig 
aufgemacht: 
sensibilisierende Emulsionen ........... I B 
andere: 
chemische Zubereitungen für die 
Entwicklung von Filmen und Papie-

:~~!~er .~.~.~~~~~~~~~~~;.::::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

280,00 
280,00 

6,0% 

4,0% 
6,0% 

; Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,0% 

4,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
. Belastungen 

'" IV 
IV 

..... 
'" .j>. 

'" P
(1) .., 
t:C 
!:!. 
~ g 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

Kapitel 38: 

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen. 

3801 

3801 10 
3801 20 

3801 30 

3801 90 
3802 

3802 10 
3802 90 
3803 00 
3803 00 A 
3803 00 B 
3804 00 

Künstlicher Graphit; kolloidaler 
oder halbkolloidaler Graphit; Zube
reitungen auf der Grundlage von' 
Graphit oder anderem Kohlenstoff, 
in Form von Pasten, Blöcken, 
Platten oder anderen Halberzeug
nIssen: 
künstlicher Graphit .. ............ ...... ...... I B 
kolloidaler oder halbkolloidaler 
Graphit .............................................. I B 
kohlenstoffhaltige Pasten für Elek
troden und ähnliche Pasten zum 
Auskleiden von Öfen ...................... , B 
andere ............................................... B 
Aktivkohle; aktivierte natürliche 
mineralische Stoffe; tierische 
Schwärze, einschließlich aus ge-
brauchte Tierkohle: 
Aktivkohle ........................................ , B 
andere ............................................... B 
Tallöl, auch raffiniert: 
Tallöl, roh ................ , ....................... , B 
anderes .............................................. B 
Ablaugen von der Herstellung von 
Halbstoff aus Holz, auch konzen
triert, entzuckert oder chemisch 
behandelt, einschließlich Ligninsul
fonate, aber ausgenommen Tallöl 
der Nummer 3803 ........................... I B 

3,0% 

0,0% 

6,0% 
7,0% 

9,0% 
3,5% 

93,00 
93,00 

8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,0% 

0,0% 

6,0% 
6,5% 2) 

6,5% ')2) 
3,5% 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 2) 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-
~ 
a-
Po ... 
td 
~. 

~ o ::s 

a-
,~ 
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3805 

Tarif 
Nr.fUNr. 

3805 10 

3805 20 
3805 90 
3806 

3806 10 
3806 20 

380~ 30 
3806 90 
3807 00 

3807 00 A 

3807 00 B 

Warenbezeichnung 

Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl 
und Sulfatterpentinöl sowie andere 
terpenhaltige Öle aus der Destilla
tion oder einer anderen Behandlung 
von Nadelhölzern; rohes Dipenten; 
'Sulfitterpentinöl und anderes rohes 
para-Cymol; Pine-Oil, das als 
Hauptbestandteil alpha-Terpineol 
enthält: 
Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl 
und Sulfatterpentinöl ....................... 1 B 
Pine-Oil ............................................ B 
andere ............................................... B 
Kolophonium und Harzsäuren 
sowie deren Derivate; Harzgeist 
und Harzöle; Schmelzharze: 
Kolophonium .............. ...... ............... I B 
Salze .?es K~lophoniums oder der 
Harzsauren .......................................1 B 
Harzester .......................................... B 
andere ................................................ B 
Holzteer; Holzteeröle; Holzkreo
sot; Holzgeist; pflanzliches Pech; 
Brauerpech und ähnliche Zuberei
tungen auf· der Grundlage von 
Kolophonium, Harzsäuren oder 
pflanzlichem Pech: 
Brauerpech und ähnliche Zuberei
tungen auf der Grundlage von 
Kolophonium, Harzsäuren oder 
pflanzlichem Pech ............................ / B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

280,00 
0,0% 

280,00 

117,60 

119,00 
9,0% 
9,0% 

175,00 
2,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 
0,0% 
6,5% 3) 

6,5% 3) 

6,5% 2) 
6;5% 2) 
6,5% 2) 

6,5%3) 
2,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

Cl' 
N 
4>-

..... 
Cl' 
.t>
Cl' 

0-
~ 
OJ 
~. 

{ 
i:I 
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3808 

Tarif 
Nr./UNr. 

3808 10 
3808 20 
3808 30 

3808 40 
3808 90 
3809 

3809 90 
3809 91 

3809 91 A 

Warenbezeichnung 

Insekticide, Rodenticide, Fungicide, 
Herbicide, Keimhemmungsmittel 
und Pflanzenwuchsregulatoren, 
Desinfektionsmittel und ähnliche 
Erzeugnisse, in Formen oder 
Aufmachungen für den Kleinver
kauf, sowie als Zubereitungen oder 
Waren wie Schwefelbändel', -dochte 
und -kerzen sowie Fliegenfänger: 
Insekticide ......................................... I B 
Fungicide .......... ................ ................ B 
Herbicide, Keimhemmungsmittel 
und Pflanzenwuchsregulatoren .......1 B 
Desinfektionsmittel .......................... . B 
andere ......................................... c..... B 
Appretur- oder Endausrüstungsmit-
tel, Farbstoff träger zur Beschleuni
gung des Färbens oder des Fixierens 
der Farbstoffe und andere Erzeug
nisse und Zubereitungen (zB Appre~ 
tur- und Beizmittel), wie sie in der 
Textil-, Papier- und Lederindustrie 
oder in ähnlichen Industrien ver
wendet werden, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 
andere: 
wie sie in der Textilindustrie oder 
ähnlichen Industrien verwendet 
werden: 
Stärke oder Stärke erzeugnisse ent
haltend: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
8,0% 

. 8,0% 
8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
.j>. 
0"-

0-
(1) ... 
t:P 
!!I. 
j;;"' 

aq 
(1) 

~ 

0"
N 
U1 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3809 91 Al 
3809 91 Ala 

3809 91 Alal 

3809 91 Ala2 
3809 91 Alb 
3809 91 Albl 

3809 91 Alb2 
3809 91 A2 
3809 91 B 
3809 91 BI 
3809 91 Bla 

3809 91 Blb 
3809 91 B2 
3809 92 

3809 92 A 

3809 92 Al 
3809 92 Ala 

Warenbezeichnung 

Hilfsmittel : 
in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
wenIger: 
mit einem Gehalt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu rechnen 

:~nn~ti~~·· :::::: ::: ::: ::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::: ::: I g 
andere: 
mit einem Gehalt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärke derivate als Stärke zu rechnen 
sind ..................................................... 1 U 
sonstige ............................................. U 
sonstige ............................................. U 
andere: 
Hilfsmittel: 
in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger ............................................. 1 B 
andere ............................................... B 
sonstige ............................................. B 
wie sie in der Papierindustrie oder 
ähnlichen Industrien verwendet 
werden: 
Stärke oder Stärkeerzeugnisseent
haltend: 
Hilfsmittel : 
in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
wenIger: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

13,0% 
13,0% 

10,0% 
10,0% 
20,0% 

7,0% 
6,0% 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 3) 

6,5% 2) 
6,0% 
6,5% 2) 

I 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

Cl' 
I'-> 
Cl' 

..... 
Cl' 
.j:>. 
Cl' 

P-o .... 
td 
~. 
p;-

at/ 
0 
::l 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I And 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

Iiche Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

UlB ht Belastungen rec e 

3809 92 Alal I mit einem Gehalt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu rechnen 

15gr:~=~'I:~~~::~~~~ I : . 
13,0% 6,5% 3) 

3809 92 Ala2 13,0% 6,5% 3) 
3809 92 Alb 
3809 92 Albl 

mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu rechnen 
sind ................................................. : .. U 10,0% 6,5% 2) 

3809 92 A.lb2 sonstige ............................................. U 10,0% 6,5% 2) 

3809 92 A2 sonstige ............................................. B 20,0% 6,5% 3) -a-. 
.j>. 

3809 92 B andere: a-. 

3809 92 Bl Hilfsmittel: P-
(1) 

3809 92 Bla unmittelbaren Umschließungen 
... 

In txj 

mit einem Inhalt von 5 kg oder (1) 

~ weniger .............................................. B 7,0% 6,5% 2) (1Q 

3809 92 Blb andere ................................................. B 6,0% 6,0% 
(1) 

::s 
3809 92 B2 sonstige ............................................. B 9,0% 6,5% 2) 

3809 93 wie sie in der Lederindustrie oder 
ähnlichen Industrien verwendet 
werden: 

3809 93 A I Stärke oder Siärkeerzeugnisse ent-
haltend: 

3809 93 Al I Hilfsmittel: 
3809 93 Ala in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger: 

3809 93 Alal I mit einem Geh~lt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärke derivate als Stärke zu rechnen 

I :~~ti~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 13,0% 6,5% 3) 

3809 93 Ala2 13,0% .6,5% 3) I a-. 
• I'V 
'I 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

3809 93 Alb 
3809 93 A1b1 

3809 93 A1b2 
3809 93 A2 
3809 93 B 
3809 93 BI 
3809 93 B1a 

3809 93 B1b 
3809 93 B2 
3810 

3810 10 

3810 90 

Warenbezeichnung 

andere: 
mit einem Gehalt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu rechnen 

::~i:: I~ 
andere: 
Hilfsmittel : 
in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger ............................................. 1 B 
andere ............................................... B 
sonstige ............................................. B 
Zubereitungen zum Abbeizen von 
Metalloberflächen; Flußmittel und 
andere zubereitete Hilfsmittel zum 
Löten oder Schweißen von Metal
len; Pulver und Pasten zum Löten 
oder Schweißen, aus Metall und 
anderen Stoffen; Zubereitungen, 
wie sie als Füll- oder Überzugs
masse für Schweißelektroden oder 
Schweißstäbe verwendet werden: 
Zubereitungen zum Abbeizen von 
Metalloberflächen; Pulver und 
Pasten zum Löten oder Schweißen, 

:~~e~e~~~~.~~.~ .. ~~~~~.~~ .. ~~~.~~~~ .. :::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 
10,0% 
20,0% 

7,0% 
6,0% 
9,0% 

8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 3) 

6,5% 2) 
6,0% 
6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a-. 
N 
00 

-a-. 
.j:>
a-. 
0.-
('1), .., 
t:d 
~. 

of 
('I) 

l:l 
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3811 

Tarif 
Nr./UNr. 

3811 10 
3811 11 

3811 19 
3811 20 
3811 21 

3811 29 
3811 90 
3812 

3812 10 

3812 20 

Warenbezeichnung 

Zubereitete Antiklopfmittel, Anti
oxidationsmittel,- Antigums, Viskos i
tätsverbesserer, Korrosionsschutzad
ditives und andere' zubereitete 
Additives, alle diese für Mineralöle 
(einschließlich Treibstoffe wie Ben
zin) oder für andere, zum selben 
Zweck wie Mineralöl verwendete 
Flüssigkeiten: 
zubereitete Antiklopfmittel: 
auf der Grundlage von Bleiverbin
dungen 
sonstige 
Additives für Schmieröle: 
Erdöle oder OIe aus bituminösen 
Mineralien enthaltend 
sonstige 
andere 
Zubereitete Vulkanisationsbeschleu
niger; zusammengesetzte Weichma
cher für Kautschuk oder Kunst
stoffe, anderweitig weder genannt 
noch. inbegriffen; zubereitete Anti
oxidationsmittel und andere zusam
mengesetzte Stabilisatoren für Kau
tschuk oder KunststQffe: 
zubereitete Vulkanisationsbeschleu-

B 
B 

B 
B 
B 

niger ................................... _ ............... I B 
zusammengesetzte Weichmacher für 
Kautschuk oder Kunststoffe ........... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder iri Schilling für 100 kg 

. UIB . 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

6,0% 

Gebundener ZolJsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-
.j:>. 
a-
P-o ,., 
td 
!]. 
ii> 

(1q 
0 ::s 

a
N 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3812 30 

3813 00 

3814 00 

3815 

3815 10 
3815 11 

3815 12 

3815 19 
3815 90 
3816 00 

3817 

3817 10 
3817 20 

Warenbezeichnung 

zubereitete Antioxidationsmittel und 
andere zusammengesetzte Stabilisa
toren für Kautschuk oder Kunst-
stoffe ......................................... ; ....... I B 
Zubereitungen und Füllungen für 
Feuerlöschgeräte; gefüllte Feuer-
löschgranaten und -bomben ....... ..... I B 
Zusammengesetzte organische 
Lösungs- und Verdünnungsmittel, 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen; zubereitete Farb- oder 
Lackentfernungsmittel .. ...... .............. I B 
Reaktionsstarter, Reaktionsbe
schleuniger und katalytischeZube
reitungen, anderweitig wed'er 
genannt noch inbegriffen: 
Katalysatoren auf Trägern: 
mit Nickel oder Nickelverbindun-
gen als aktivem Stoff ...................... I B 
mit Edelmetall oder Edelmetallver-
bindungen als aktivem Stoff ........... B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... B 
Feuerfeste Zemente, Mörtel, Betone 
und ähnliche feuerfeste Mischun
gen, ausgenommen Waren der 
Nummer 3801 .................................. I B 
Alkylbenzolgemische und Alkyl
naphthalingemische, ausgenommen 
solche der Nummer 2707 oder 
2902: 
Alkylbenzolgemische ...................... ,. I B 
Alkylnaphthalingemische ...... ........... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

9,0% 

10,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 

0,0% 
·,0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 

6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a-
V.l 
o 

.... 
a-
.j:>
a--. 
0:.. 
." .... 
Oi 
~. 

af 
::l 
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All' o/c d W Ursprung- A d 
Tarif . usgang~zo sa~z. m ? es ertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- n ere 

N /UN Warenbezeichnung oder m Schtllmg fur 100 kg d . S h'll' fü' 100 k h dl Abgaben und r. r. U/B 0 er m c 1 mg r g an ungs- B I 
rechte e astungen 

3818 00 Chemische Elemente, für die Ver
wendung in der Elektronik dotiert, 
in Scheiben, Täfelchen oder ähnli
chen Formen; chemisch'e Verbin
dungen,für die Verwendung in der 
Elektronik dotiert ............................ B 6,0% 6,0% 

3819 00 Flüssigkeiten für hydraulische Brem
sen und andere zubereitete Flüssig
keiten für die' hydraulische Kraft
übertragung, kein oder weniger als 
70 Gewichtsprozent Erdöl oder Öl 
aus bituminösen Mineralien enthal- I " 

tend ................................. :................. B 7,0% 6,5% 2) 
3820 00 Zubyreitete Frqstschutzmittel und 

zubereitete Enteisungsflüssigkeiten . B 7,0% 6,5% 2) 
3821 00 Zubereitete Nährsubstrate für die 

Züchtung von Mikroorga~ismen .... B 0,0% 0,0% 
3822 00 Zusammengesetzte, Reagenzien für 

Diagnostik oder, Laboratorien, aus
genommen solche der Num-
mer,3002 oder 3006 . ....................... B 5,0% 0,0% 9) 

3823 Zubereitete Bindemittel für Gieße- ' 
reiformen oder Gießereikerne; che-
mische Erzeugnisse und Zubereitun-
gen der chemischen Industrie oder 
verwandter .. Industrien (einschließ-
lich solcher, die nur a~s Mischun-
gen , natüriicher Erzeugnisse 
bestehen), anderweitig weder 
genannt noch inbegrifkn; Rück-
stände der chemischen Industrie 
oder verwandter Industrien, ander-
weitig weder genannt noch inbe-
griffen: 

-c;.. 
.j>
a--
0-
(1) ... 
t:d 
(:11. 
r:> 

(]CI 
(1) 

::l 

a-
Vl -
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0"-

Ursprung- I And 
'-" 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab abe~~nd 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

3823 10 I zubereitete Bindemittel für Gieße-
'reiformen oder Gießereikerne: 

3823 10 A I auf der Grundlage von Stärke und 
'Dextrin .... ...... .................. ...... ...... ...... I U 20,0% + 1167,00 6,5% 4) 

3823 10 B I auf der Grundlage von natürlichen 
Harzprodukten ...... ................ ........... I B 175,00 6,5% ') 

3823 10 C I andere: 
3823 10 Cl Stärke oder Stärkeerzeugnisse ent-

haltend .............................................. B 16,0% 6,5% 3) 
3823 10 C2 I ~~;~~~e~·~;~~~~: .... d~;~~ .. ·~~~~~~~~ B 8,0% 6,5% 2) 
3823 20 

lösliche Salze und deren Ester ....... B 1,5% 1,5% 
..... 
0"-

3823 30 I nicht agglomerieite Metallcarbide, 
-I'-
0"-

untereinander oder mit metallischen 0-
('ll 

Bindemitteln gemischt ..................... B 8,0% 6,5% 2) 
.... 
o:i 

3823 40 I zubereitete Additives für Zemente; ~. 

Mörtel oder Betone ......................... B 8,0% 6,5% 2) ?> 
a.% 

3823 50 I nicht feuerfeste Mörtel und Betone B 6,0% 6,0% ::l 

3823 90 andere: 
382390 A Zucker, Stärke, Stärkeerzeugnisse 

oder Waren der Nummern 0401 
bis 0404 enthaltend: 

3823 90 Al I mit emem Gesamtgehalt von 
30 Gewichtsprozent oder mehr: 

3823 90 Ala I mit einem Gehalt an Stärke von 
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu rechnen 
sind: 

3823 90 Alal I in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger ............................................. 1 B 13,0% 6,5% 3) 

3823 90 Ala2 I sonstige ............................................. U 15,0% 6,5% ') 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3823 90 Alb 
3823 90 A1bl 

3823 90 Alb2 
3823 90 A2 
3823 90 A2a 

3823 90 A2b 
3823 90 B 

Warenbezeichnung 

/ andere: 
in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger ............................................. / B 

1 ;~~~Eit~~~~,~~=:;;:~~~~,~. u 
mit einem Inhalt von 5 kg oder 
weniger ............................................. 1 B I andere ...... :........................................ U 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B . 

13,0% 
15,0% 

13,0% 
15,0% 
6,0% 

'Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 3) 
6,5% 3) 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
a-
.j>. 
a--
p... 
o. 
,",' 

Oj 

i1!. 
i;) 

~ 
;:::l 

a-
I.jl 

.I.jl 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

Kapitel 39: 

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage Ir hingewiesen. 

3901 I Polymere von Ethylen, in Rohfor-
men: 

3901 10 I Polyethylen mit einer Dichte von 
weniger als 0,94 ............................... IU 0,0% 

3901 20 I Polyethylen mit einer Dichte von 
0,94 oder mehr ................................ U 0,0% 

3901 30 I ;~~~~:n ~ ~~~:'~~~~~~.~~~~:'~~:'~~~.~ .. :::: U 0,0% 
3901 90 U 0,0% 
3902 Polymere von Propylen oder ande-

ren Olefinen, in Rühformen: 
3902 10 Polypropylen ., .......... " ...................... U 0,0% 
3902 20 Polyisobutylen .: ..................... : .......... U 0,0% 
3902 30 Propylencopolymere ........................ U 0,0% 
3902 90 andere ............................................... U 0,0% 
3903 Polymere von Styrol, in Rohfor-

men: 
3903 10 Polystyrol: 
3903 11 expandierbar ............................ : ........ 1 U 0,0% 
3903 19 sonstiges ............................................ U 0,0% 
3903 20 Styrol-Acrylnitril-Copolymere 

(SAN) ............................................... IU 0,0% 
3903 30 I Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copoly-

mere (ABS) .................................... "1 U 0,0% 
3903 90 I ~~~;::e;~"'~~~""vi~;i~hi~~id""~d~~ U 

0,0% 
3904 

von anderen halogenierten Olefi-
nen, in Rohformen : 

3904 10 I Polyvinylchlorid, nicht mit anderen 
Stoffen gemischt .............................. I B 18,0% 

Ursprüng-
Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 3) 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

0': 
v.> 
~ 

...... 

'" ~ 
'" i:l-
." .... 
txl 
!:!!. 
~ 
~ 
i:I 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

1!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 
rechte e astungen 

3904 20 anderes Polyvinylchlorid: 
3904 21 nicht weichgemacht .... ........ ............. I B 18,0% 6,5% 3) 
3904 22 weichgemacht .... ........................ ....... B 18,0% 6,5% 3) 
3904 30 Vinylchlorid -Vinylacetat-Copolyme-

re ....................................................... B 18,0% 6,5% 3) 

3904 40 andere Vinylchlorid-Copolymere ... B 18,0% 6,5% 3) 

3904 50 Vinylidel'lchloridpolymere ............... B 10,0% min 504,00 6,5% 3) 
3904 60 fluorierte Polymere: 
3904 61 Polytetrafluorethylen ....................... U 0,0% 6,5% 2) 
3904 69 sonstige ............................................. U 0,0% 6,5% 2) 
3904 90 andere ............................................... U 0,0% 6,5% 2) 
3905 Polymere von Vinylacetat oder von -a.. 

~ 

anderen Vinylestern, in Rohformen; a.. 

andere Vinylpolymere, in Rohfor-
p.. 
n> ... 

men: bj 

3905 10 Polymere von Vinylacetat: n> 

~ 3905 11 in wässeriger Dispersion ................. U 0,0% 6,5% 2) aq 

3905 19 sonstige ............................................. U 0,0% 6,5% 2) n> 
::l 

3905 20 Polyvinylalkohole, auch mit unhy-

~:~~:;e~.~~ .. ~~.~~.~~.~~:.:.~~ .. ::::::::::::: I g 0,0% 6,5% 2) 
3905 90 0,0% 6,5% 2) 
3906 Acrylpolymere, in Rohformen: 
3906 10 ~~z~e~~~~~~.~~~.~:.~~~ .. :::::::::::::::::::: I : 10,0% min 504,00 6,5% 3) 
3906 90 10,0% min 504,00 6,5% 3) 
3907 Polyacetale, andere Polyether und 

Epoxidharze, in Rohformen; Poly-
carbonate, Alkydharze, Polyallyl-
ester und andere Polyester, In 

Rohformen: 
3907 10 Polyacetale ....................................... B 0,0% 0,0% 
3907 20 andere Polyether .............................. B 0,0% 0,0% 
3907 30 Epoxidharze ..................................... B 2,0% 2,0% 
3907 40 Polycarbonate ................................... B 0,0% 0,0% a.. ....., 

\J1 
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Cl' 

lJrsprüng- I Andere 
..., 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Cl' 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ~ U/B ht Be astungen rec e 

3907 50 Alkydharze .... , ................... , .... ..... ..... I B 10,0% min 504,00 6,5% 3) 
3907 60 Polyethylenterephthalat ............... .... B 9,0% 6,5% 2) 
3907 90 andere Polyester: 
3907 91 ungesättigte ..... ......... .... ... ... ... ... ......... I B 8,5% 6,5% 2) 

3907 99 sonstige ............................................. B 9,0% 6,5% 2) 
3908 Polyamide, in Rohformen: 
3908 10 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, 

-6,10 oder -6,12 ............................... , B 0,0% . 0,0% 
3908 90 I ~t:~h~;~~~······Ph~~~ih~~~~······~~d B 

0,0% 0,0% 
3909 

Polyurethane, in Rohformen : 
3909 10 I Harnstoffharze; Thioharnstoff -

.-
Cl' 

harze ................................................. B 180,00 6,5% 4) 
~ 
Cl' 

3909 20 Melaminharze ................................... B 11,0% 6,5% 3) P-
o 

3909 30 andere Aminoharze ......................... B 11,0% 6,5% 3) .... 
b:J 

3909 40 Phenolharze ...................................... B 11,0% 6,5% 3) ~. 

3909 50 Polyurethane ., .................................. B 0,0% 0,0% 
r;;-

(Jq 

3910 00 Silicone, in Rohformen ................... B 0,0% 0,0% 
0 ::s 

3911 Petroleumharze, Cumaron-Inden-
Harze, Polyterpene, Polysulfide, 
Polysulfone und andere Waren im 
Sinne der Anmerkung 3 zu diesem 
Kapitel, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen, in Rohformen: 

3911 10 I Petroleumharze, Cumaronharze, 
Inden- oder Cumaron-Inden-Harze 
und Polyterpene ............................... / U 0,0% 6,5% 2) 

3911 90 I ~ne~I~~s~ .... ·~~d .... d~;~~ .... ·~h~;;;i·~~h~ B 
0,0% 0,0% 

3912 
Derivate, anderweitig. weder 
genannt noch inbegriffen, in Roh-
formen: 
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/ 

Tarif 
Nr./UNr. 

3912 10 
3912 11 
3912 12 
3912 20 

3912 30 
3912 31 

3912 39 
3912 90 
3913 

3913 10 
3913 90 
3913 90 A 

3913 90 B 
3914 00 

3915 

3915 10 
3915 20 
3915 30 
3915 90 

Warenbezeichnung 

Celluloseacetate : 
nicht weichgemacht ......... ......... ....... I B 
weichgemacht ................ ............. ...... B 
Cellulosenitrate (einschließlich Col-
lodium) .............................................. I B 
Celluloseether : 
Carboxymethylcellulose und deren 
Salze ................................................. B 
sonstige ............................................. B 
andere ................................................ B 
Natürliche Polymere (zB Alginsäu-
re) und modifizierte natürliche 
Polymere (zB gehärtete Eiweißstof-
fe, chemische Derivate des Natur-
kautschuks), anderweitig weder 
ge~annt noch inbegriffen, in Roh-
formen: 
Alginsäure, deren Salze und Ester . B 
andere: 
gehärtete Eiweißstoffe oder chemi-

:~~~t~:r~~~~~ .. ~.~~.~~.~~~~.~~~~~~~~.1 ~ 
Ionenaustauscher auf der Grundlage 
von Polymeren der Nummern 3901 
bis 3913, in Rohformen .................. I U 
Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von 
Kunststoffen: 
aus Polymeren von Ethylen ............ B 
aus Polymeren von Styrol .............. B 
aus Polymeren von Vinylchlorid .... B 
aus anderen Kunststoffen ............... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

5,0% 
5,0% 

0,0% 

8,0% 
18,6% 
0,0% 

0,0% 

6,0% 
6,0% 

0,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 
5,0% 

0,0% 

6,5% 2) 
6,5% 3) 
0,0% 

0,0% 

6,0% 
6,0% 

6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abg~ben und 
Belastungen 

-'" .j>. 

'" P-o ..., 
t;i; 
n. 
~ aq 
0 
::s 

'" V> 
....... 
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3916 

Tarif 
Nr./UNr. 

3916 10 
3916 20 
3916 90 
3917 

3917 10 

3917 20 

3917 21 
3917 22 
3917 23 
3917 29 
3917 30 
3917 31 

3917 32 

3917 33 

3917 39 

Warenbezeichnung 

Monofile, mit einem größten 
Durchmesser von mehr als 1 mm, 
Stäbe, Stangen und Profile, auch 
mit Oberflächenbearbeitung, jedoch 
nicht anders bearbeitet, aus Kunst-
stoffen: 
aus Polymeren von Ethylen ............ B 
aus Polymeren von Vinylchlorid .... B 
aus anderen Kunststoffen ................ B 
Rohre und Schläuche sowie Fittings 
dafür (zB Verbindungsstücke, Knie-
stücke und Flanschen), aus Kunst-
stoffen: 
Kunstdärme (Wursthüllen) aus 
gehärtetem Eiweißstoff oder aus 
Cellulosekunststoffen ....................... B 
nicht biegsame Rohre und Schläu-
che: 
aus Polymeren von Ethylen ............ B 
aus Polymeren von Propylen ......... B 
aus Polymeren von Vinylchlorid .... B 
aus sonstigen Kunststoffen ............. B 
andere Rohre und Schläuche: 
biegsame Rohre und Schläuche, mit 
einem Minimalberstdruck von 27,6 
MPa .................................................. 1 B 
sonstige, weder verstärkt noch mit 
anderen Stoffen verbunden, ohne 
Fittings .. ....... ......................... ...... ...... I B 
sonstige, weder verstärkt noch mit 
anderen Stoffen verbunden, mit 
Fittings ..............................................1 B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

21,2% 
21,2% 
20,0% 

8,0% 

20,0% 
20,0% 
20,0% 
20,0% 

21,0% 

21,0% 

10,0% 
.21,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 3) 
6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 2) 

6,5% 3) 
6,5% 3) 
6,5% 3) 
6,5% 3) 

6,5% 3) 

6,5% 3) 

6,5% 2) 
6,5% 3) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a
v.> 
00 

--a-
~ 
a-
0... 
('D .... 
b:i 
~. 
f;) 

crq 
('D 

::3. 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprung- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg . handlungs- B Y UlB rechte e astungen 

3917 40 I ~~~:~~ei'~~~'~~~'K~~~~~~;ff~~~"~'~~h I B 
10,0% 6,5% 2) 

3918 
selbstklebend, m Rollen oder m 
Form von Fliesen oder Platten; 
Wand- oder Deckenbeläge aus 
Kunststoffen, im Sinne der Anmer-
kung 9 zu diesem Kapitel: 

3918 10 I aus Polymeren von Vinylchlorid . "'1 B 24,0% 6,5% 3) 
3918 90 aus anderen Kunststo~fen .......... :.... B 24,0% 6,5% 3) 
3919 Platten, Blätter, Filme, Fohen, 

Bänder, Streifen und andere Flach- -erzeugmsse, selbstklebend, aus C1' 
• .j>.. 

Kunststoffen, auch in Rollen: C1' 

3919 10 I in Rollen, mit emer Breite von P-
(1) 

20 cm oder weniger .... : .................... B 20,0% 6,5% 3) ... 
bj 

3919 90 I :~e:ree ····pi~~~~~~·····Biä~~~~:····Fii~~: B 20,0% 6,5% 3) ~. 

3920 
~ 

aQ. 

Folien und Streifen, nicht 
(1) 

aus ::1 

Zellkunststoffen, weder verstärkt, 
geschichtet, unterlegt noch mit 
anderen Stoffen verbunden: 

3920 10 aus Polymeren von Ethylen ............ B 22,0% 6,5% 3) 

3920 20 aus Polymeren von Propylen ......... B 22,0% 6,5% 3) 
3920 30 aus Polymeren von Styrol .............. B 22,0% 6,5% 3) 
3920 40 aus Polymeren von Vinylchlorid: 
3920 41 nicht biegsam ........ ........................ ... I B 22,0% 6,5% 3) 
3920 42 biegsam ............................................. B 22,0% 6,5% 3) 
3920 50 aus Acrylpolymeren : 
3920 51 ~~~s~;~~.~~~~l.~~~~~~~~~~ .. ::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
3920 59 0,0% 0,0% 
3920 60 aus Polycarbonaten, Alkydharzen, 

Polyallylestern oder anderen Poly-
estern: C1' ..., 

-.0 
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'" 
t:rsprüng-I Andere "'" Ausgangszollsatz in % des W enes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

, 0 

Tarif liche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 h e astungen rec te 

3920 61 aus Polycarbonaten ........... ; ............. B 9,0% 6,5% 2) 
3920 62 aus Polyethylenterephthalat ............ B 9,0% 6,5% 2) 
3920 63 aus ungesättigten Polyestern ........... B 9,0% 6,5% 2) 
3920 69 aus sonstigen Polyestern ............. , ... B 9,0% 6,5% 2) 
3920 70 aus Cellulose oder deren chemi-

schen Derivaten: 
3920 71 aus regenerierter Cellulose ............. B 9,0% 6,5% 2) 
3920 72 aus Vulkanfiber ................................ B 9,0% 6,0% 2) , 
3920 73 aus Cellulose acetat .......................... B 9,0% 6,5% 2) 
3920 79 aus sonstigen Cellulosederivaten .... B 9,0% 6,5% 2) 
3920 90 aus anderen Kunststoffen: 
3920 91 aus Polyvinylbutyral ........................ B 20,0% 6,5% 3) -'" "'" 3920 92 aus Polyamiden ................................ B 9,0% 6,5% 2) .~ 

3920 93 aus Aminoharzen .............................. B 9,0% 6,5% 2) i:i. 
n . 

3920 94 aus Phenolharzen .................. '" ....... B 9,0% .(>,5% 2) 
... 
t:d 

3920 .99 aus sonstigen Kunststoffen ............. B 16,0% 6,5% 3) ~. 

3921 Andere Platten, Blätter, Filme, 
j;) 

aq 

Folien und Streifen, Kunst-
·n 

aus ::l 

stoffen: 
3921 10 aus Zellkunststoffen : 
3921 11 aus Polymeren von Styrol .............. B 22,0% 6,5% 3) 
3921 12 aus Polymeren von Vinylchlorid .... B 22,0% 6,5% 3) 
3921 13 aus Polyurethanen ........................... B 9,0% 6,5% 2) 
3921 14 aus regenerierter Cellulose ............. B 9,0% 6,5% 2) 

3921 19 aus sonstigen Kunststoffen ............. B 21,0% 6,5% 3) 

3921 90 andere ............................................... B 17,0% 6,5% 3) 
3922 Badewannen, Duschen, Waschbek-

ken, Bidets, Klosettmuscheln, -sitze, 
-deckel, -spülkästen und ähnliche 
sanitäre Waren, aus Kunststoffen: 

3922 10 I Badewannen, Duschen und Wasch-

I ~~~:~si~~·~··~~d··~d~~k~·i·:::::::::::::::::: I ~ 10,0% 6;5% 2) 
3922 20 10,0% 6,5% 2)· 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 
liehe Ver- Ab b ere d 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 
U/B ht Belastungen rec e 

3922 90 I ~~;:~ f~;"d~~"Ti~~~;~~"~d~;"di~ B 10,0% 6,5% 2) 
3923 

Verpackung von Erzeugnissen, aus 
Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kap-
pen und andere Verschlüsse, aus 
Kunststoffen: 

3923 10 1 Dosen, Kisten, Verschläge und 
ähnliche W a~en .. .............. ...... .......... I B 10,0% 6,5% 2) 

3923 20 I' Säcke, Beutel und Taschen (ein-
schließlich Tüten): 

3923 21 I aus Polymeren von Ethylen ............ B 13,0% 6,5% 3) 
3923 29 aus sonstigen Kunststoffen ...... , ...... B 13,0% 6,5% 3) 

.-
'" 3923 30 Flaschen, Korbflaschen, Flakons 
~ 

'" und ähnli~.he, Waren ..................... '" B 10,0%' 6,5% 2) P-
~ 

3923 40 r Spulen, flülsen und ähnliche Mate-
.., 
t;d 

rialträger ......... , ................................. B 8,0% 6,5% 2) ~. 

3923 50 l Stöpsel, Deckel, Kappen und andere ;;> 
Cl'tl 

Verschlüsse .... ~ ...... : ........................... B 10,0% 6,5% 2) ~ 
::s 

3923 90 I t~~:~~i(~~h~~~··~~d .. ·~~d·~~~···H~~~~ B 10,0% 6,5% 2) 
3924 

haltswaren sowie Toiletteartikel, aus 
Kunststoffen: 

3924 10 

I rf~~:d::d;:~,:::::i;~,=~~;~ I : 
10,0% 6,5% 2) 

3924 90 10,0% 6,5% 2) 
3925 

welug weder. genannt noch inbe-
griffen: 

3925 10 1 Sammelbehälte~, Tanks, Bottiche 
und ähnliche Behälter, mit einem 
Fassungsvermögen von mehr als 
300 I .................................................. I B 10,0% 6,5% 2) 

3925 20 I Türen, Fenster und deren Rahmen 
sowie Türschwellen ......................... I B '10,0% 6,5% 2) I 

'" .j>. 
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Tarif 
Nr./UNr. 

3925 30 

3925 90 
3926 

3926 10 
3926 20 

3926 30 

3926 40 

3926 90 

Warenbezeichnung 

Fensterläden, Rolläden, Jalousien 
und ähnliche Waren sowie Teile 

~~~~;e .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Andere Waren aus Kunststoffen 
und Waren aus anderen Stoffen 
der Num~ern 3901 bis 3914: 
Büro- oder Schulartikel 
Bekleidung und Bekleidungszubehör 
(einschließlich Handschuhe) .......... . 
Beschläge für Möbel, Karosserien 
oder ähnliche Waren 
Statuetten und andere Ziergegen
stände 

. aridere 

B 

B 

B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 
10,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% 
10,0% I 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,5% 2) 

6,5% 2) 
6,5% 2) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a
.j>. 
N 

-a-
.j>. 
a-
p. 
("1) .., 
t:tI 
~. 
~ 

C1Q 
("1) 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4001 

4001 10 

4001 20 
4001 21 
4001 22 

4001 29 
4001 30 

4002 

4002 10 

4002 11 
4002 19 
4002 20 
4002 30 

Warenbezeichnung 

Naturkautschuk, Balata, Guttaper
cha, Guayule, Chicle und ähnliche 
natürliche Kautschukarten in Roh
formen oder in Platten, Blättern 
oder Streifen: 
Latex von Naturkautschuk, auch 
vorvulkanisiert .. ........ ...... .................. I B 
Naturkautschuk in anderen Formen: 
geräucherte Blätter (smoked sheets) I B 
technisch spezifizierter Naturkaut-
schuk (TSNR) ........ ...... ...... ...... ....... I B 
sonstige ............................................. B 
Balata, Guttapercha, Guayule, Chi-
c1e und ähnliche natürliche Kau-
tschukarten ..... ................ ....... ........... I B 
Synthetischer Kautschuk und Faktis 
(Ölkautschuk), in Rohformen oder 
in Platten, Blättern oder Streifen; 
Mischungen von Waren dieser 
Nummer mit Waren der Num
mer 4001, in Rohformen oder in 
Platten, Blättern oder Streifen: 
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); 
carboxylierter Styrol-Butadien -Kau
tschuk (XSBR): 
Latex .................................................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Butadien-Kautschuk (BR) ........ ....... B 
Isobuten-Isopren-(Butyl-)Kautschuk 
(HR); Halogen-Isobuten-Isopren-
Kautschuk (CHR oder BUR): 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 40: 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 1) 

0,0% 1) 

0,0% 1) 
0,0% 1) 

0,0%1) 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-.0"-
4>-
0"-

P
(I) ..., 
o:J 
~. 
;;;-
~ ::s 

0"
.4>
.V' 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4002 31 

4002 39 
4002 40 

4002 41 
4002 49 
4002 50 

4002 51 
4002 59 
4002 60 
4002 70 

4002 80 

4002 90 
4002 91 
4002 99 
4003 00 

4004 00 

4005 

4005 10 

Warenbezeichnung 

Isobuten-Isopren -(Butyl-)Kautschuk 
(HR) ................................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Chloropren -(Chlorbutadien -)Kau
tschuk (CR): 

~:~:~g~' .:: ::: :::::::::::::::::: ::: :::::: ::: :::::::::: 1 ~ 
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 
(l'fBR) : 
Latex ................................................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Isopren-Kautschuk (IR) .... .... ....... ... B 
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, 
nicht konjugiert (EPDM) ............... I B 
Mischungen von Waren dieser 

. Nummer mit Waren der Num-
mer 4001 ........................................... I B 
andere: 

~:~:~g~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Regenerierter Kautschuk in Rohfor
men oder in Platten, Blättern oder 
Streifen............................................... I B 
Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von 
Weichkautschuk, sowie Pulver und 
Granalien daraus ............ , ................. I B 
Kautschukmischungen, nicht vulka
nlSlert, in Rohformen oder in 
Platten, Blättern oder Streifen: 
mit Zusatz von Ruß oder Siliciumdi-
oxid ................................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

5,0% 

0,0% 

6,0% 

GebundenerZollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

. 0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

3,0% 

0,0% 

3,0% I) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" ~ ~ 

..... 
'" ~ 
'" 0-
~ 
t:O 
!:l. 
i» 
~ 
::t 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4005 20 

4005 90 
4005 91 
4005 99 
4006 

4006 10. 

4006 90 
4007 00 

4007 00 A 

4007 00 B 
4008 

4008 10 
4008 11 
4008 19 
4008 20 
4008 21 
4008 29 
4009 

Warenbezeichnung 

. Lösungen; Dispersionen, ausgenom-
men solche" der .' Untetnum-
mer 4005 10 .............................. : ...... I B 
andere: 

;~~::~;~ ~~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~.~ .. ::::::::'::: I ~ 
Andere Formen (zB Stäbe, Rohre 
und Profile) und Waren (zB 
Scheiben und Ringe), aus nicht-

, vulkanisiertem Kautschuk: . . 
"Camel back" (Rohlaufprofile zur 
Runderneuerung von Kautschukrei-

;:~e~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::: I ~ 
Fäden lind 'Schnute, a:ils~Vülkart'isiet~ 
tem Kautschuk~ 
mit einem Durchmesser vbn 2 mm 

~~d:r:~~~.::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Platten, Blätter, Streifen, Stangen 
und Profile, aus vulkanisiertem 
Weichkautschuk:' 
aus Zellkautschuk: . 

;~~::~~ ~~~.~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~~~ .. ::::::::::: I : 
nicht' aus' Zellkautschuk: 

;~~::~;~ ~,l.~.~~~.~,.~~~ .. ~.~~.~~~.~~ .. ::~:::::::: I : 
Rohre und Schläuche,: aus VulkaD:l
siertem Weichkautschuk, auch mit 

. Fittings (zB' verbIndungsstücke, 
Kniestück~ und FlanscheIl) : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

6,5% 
6,0% 

7,0% 
7,0% 

5,0% 
0,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,5% 1) 

3,2% t) 
3,0% t) 

3,5% t) 
3,5% t) 

3,0% t) 
0,0% t) 

4,0% 1) 
4,0% t) 

4,0% t) 
4,0% t) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..
a-. 
.j>
a-. 
c.. 
(1) 

" t:d 
~. 

cf 
::l 

a-. 
.j>
<.n 
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'" 
l!rsprüng-I Andere 

..j>. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes '" Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h d) Abgaben und 

D/B an ungs- 1 h Be astuilgen rec te 

4009 10 I nicht mit anderen Stoffen verstärkt 
oder verbunden, ohne Fittings .. , .... B 7,0% 4,0% ') 

4009 20 I nur mit Metall verstärkt oder 
verbunden, ohne Fittings ................. B 7,0% 4,0% ') 

4009 30 I nur mit textilen Spinnstoffen ver-
stärkt oder verbunden, ohne Fit-
tings .................................................. B 7,0% 4,0% ') 

4009 40 I mit anderen Stoffen verstärkt oder 
verbunden, ohne Fittings ................. B 7,0% 4,0% ') 

4009 50 I ~~~d~;~~~e;' ~~X T;~ibri~'~~~':' ~~~ B 7,0% 4,0% ') 
4010 

vulkanisiertem Kautschuk: 
..... 
'" 4010 10 I S~~!:::~ .~:;;~; ... :~~ .... ~~~>.~;~ B 8,0% 7,0% 
.ji.. 

'" 
4010 90 0-

n> 

4010 91 
... 
to 

20 cm ................................................ B 9,0% 7,0% ~. 

4010 99 I ~~f~~1;e~··~~~·i~~~~·~h~k:·~~~·:········ B 9,0% 7,0% ') ~ 
%'l 

4011 ::I 

4011 10 wie sie für Personenkraftwagen 
(einschließlich Kombinationskraft-
wagen und Rennautos) verwendet 
werden .............................................. B 20,0% 10,0% 1 ) 

4011 20 I wie sie für Autobusse und Lastkraft-
wagen verwendet werden ............... B 20,0% 10,0% ') 

4011 30 I wie sie für Luftfahrzeuge verwendet 
werden .............................................. B 20,0% 10,0% 

4011 40 I wie sie für Motorräder verwendet 
werden ............................................... B 20,0% 10,0% ') 

4011 50 I wie SIe für Fahrräder verwendet 
werden ........ , ..................................... B 20,0% 10,0% ') 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
646 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg , hche Ver- Ab aben und 
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y t U/B rechte e as ungen 

4011 90 I andere: 
4011 91 mit stollenförmigem, winkeIförmi-

gem, V-förmigem oder ähnlichem 

I E~;~~1i~~<~>i~~~;~L~,<~~~~~~ 1 ~ 
20,0% 10,0% 1) 

4011 99 20,0% 10,0% 1) 
4012 

neuert oder gebraucht; Vollgummi-
oder Hohlkammerreifen, auswech-
selbare Reifenprofile und Felgen-
bänder, aus Kautschuk: 

4012 10 runderneuerte Reifen ....................... B 20,0% 12,8% 
4012 20 gebrauchte Luftreifen ...................... B 20,0% 12,8% 

..... 
a-. 
.j>. 

40~2 90 andere: a-. 

4012 90 A auswechselbare Reifenprofile und p... 
('J) 

Felgenbänder .................................... B 20,0% 12,8% 
.... 
tc 

4012 90 B I ~~1t:~~I~~~h~'~~~'K~~~~~h~k;""""" B 9,0% 6,0% ~. 

4013 i:> 
crq 

('J) 

4013 10 WIe SIe für Personenkraftwagen :::t 

(einschließlich Kombinationskraft-
wagen und Rennautos), Autobusse 
oder Lastkraftwagen verwendet 
werden .............................................. I B 20,0% 10,0% 1) 

4013 20 I wie SIe für Fahrräder verwendet 
werden .............................................. 1 B 20,0% 10,0% 1) 

4013 90 I ~::i:eni~~i:~'" ~d~~'" ~h~;~·~·~~~~i·~~h~ B 
20,0% 10,0% 1) 

4014 
Waren (einschließlich Sauger), aus 
vulkanisiertem Weichkautschuk, 
auch in Verbindung mit Hartkaut-
schukteilen : 

4014 10 I Präservative .................................. ....I B 7,0% 3,5% 1) 
4014 90 andere ............................................... B 7,0% 3,5% 1) 

P 
a-. 
.j>. 
'-J 
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4015 

Tarif 
Nr./UNr. 

4015 10 
4015 11 
4015 19 
4015 90 
4016 

4016 10 
4016 90 
4016 91 
4016 92 
4016 93 
4016 93 A 

4016 93 B 
4016 94 

4016 95 
4016 99 
4017 00 

Warenbezeichnung 

Bekleidung und Bekleidungszubehör 
(einschließlich Handschuhe), für alle 
Zwecke, aus vulkanisiertem Weich-
kautschuk: 
Handschuhe: 
für chirurgische Zwecke ................. B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... B 
Andere Waren aus vulkanisiertem 
Weichkautsch~k: 
aus Zellkautschuk ............................ B 
andere: 
Bodenbeläge und Fußmatten .......... B 
Radiergummi .................................... B 
Dichtungen: 
nicht mit sichtbarer Metallarmie-
rung .................................................... B 
sonstige ............................................. B 
Boots- oder Dockfender, auch auf-
·blasbar ................................................ B 
sonstige aufblasbare Waren ............ B 
sonstige ......... , ................................... B 
Hartkautschuk (zB Ebonit) in allen 
Formen, einschließlich Abfälle und 
Bruch; Waren aus Hartkautschuk . I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
. oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% max 441,00 
9,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 

6,5% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,4% 1), 10) 
3,5% 1) 
3,5% 1) 

4,5% 1) .' 

4,5% 1) 
4,5% 1) 

4,5% max 441,00 1) 
4,5% 1) 

4,5% 1) 
4,5% 1) 
4,5% 1) 

3,2% 1) 

','I. i'i'. 

':; 4' "!' !,. 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" ~ oe 

-.'" 
~ 

'" p... 
<'1> ... 
0;:1 
<'1> 

~ 
csq 

<'1> 
::I 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
648 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr.lUNr. 

4104 

4104 10 

4104 20 

4104 21 

4104 22 

4104 29 
4104 30 

4104 31 
4104 39 
4105 

Warenbezeichnung 

Leder von Rindern (einschließlich 
Kälbern), Pferden oder anderen 
Einhufern, enthaart, ausgenommen 
Leder der Nummer 4108 oder 
4109: 
Leder in ganzen Häuten von 
Rindern (einschließlich Kälbern), 
mit einer Fläche von 28 Quadrat
fuß (2,6 m2

) oder weniger pro 
Stück ................................................. I B 
anderes Leder von Rindern (ein
schließlich Kälbern), Pferden oder 
anderen Einhufern, gegerbt oder 
nachgegerbt, nicht weiter zugerich-
tet, auch gespalten: . 
Leder von Rindern (einschließlich 
Kälbern), pflanzlich vorgegerbt ...... I B 
Leder von Rindern (einschließlich 

~~;t~~~' .~~~~~.~.~~.~~~~~.~~~ .. ::::::::::: I ~ 
anderes Leder von Rindern (ein
schließlich Kälbern), Pferden oder 
anderen Einhufern, als Pergament
leder zugerichtet oder sonst nach 
dem Gerben weiter bearbeitet: 

~~l;;i!:: ~~~ .. ~~~~.~~~~~.l.~~~.~~.~ .. :::::: I ~ 
Schafleder oder Lammleder, ent
haart, ausgenommen Leder der 
Nummer 4108 oder 4109: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 41: 

6,0% 

4,0% 

4,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

4,0% 

4,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
a-. 
.j>.. 
a-. 
P
o .... 
td 
o 
fr' 

(1Q 
o 
~ 

a-. 
.j>.. 
-.0 
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'" 
l!rsprüng- I Andere 

V1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Ab~aben und 

U/B an ungs- B h e astungen rec te 

4105 10 I gegerbt oder nachgegerbt, aber 
nicht weiter zugerichtet, auch 
gesp'alten: 

4105 11 pflanzlich vorgegerbt ............... " ...... B 0,0% 0,0% 
4105 12 anders vorgegerbt .................... " ...... B 0,0% 0,0% 
4105 19 sonstiges ............................................ B 0,0% 0,0% 
4105 20 als Pergamentleder zugerichtet oder 

sonst nach dem Gerben weIter 
bearbeitet........... ......... ......... .............. I B 3,5% 3,5% 

4106 I Ziegenleder oder Zicke/leder, ent-
haart, ausgenommen Leder der 
Nummer 4108 oder 4109: 

..-

'" 4106 10 I gegerbt oder nachgegerbt, aber 
-l>-

'" 
nicht weiter zugerichtet, auch p... 

('1) 

gespalten: 
...,. 
t;!j 

4106 11 pflanzlich vorgegerbt ....................... B 0,0% 0,0% !!. 

4106 12 anders vorgegerbt ............. : .............. B 0,0% 0,0% Si> 
aq 

4106 '19 anderes .............................................. B 0,0% 0,0% 
('1) 

::l 

4106 20 als Pergamentleder zugerichtet oder 
sonst nach' dem Gerben weiter 
bearbeitet........................................... I B 4,0% 3,5% 

4107 I Leder von anderen Tieren, ohne 
Haare, ausgenommen Leder der 
Nummer 4108 oder 4109: 

4107 10 von Schweinen .......................... " ...... B 4,0% 2,7% 
4107 20 von Kriechtieren: 
4107 21 pflanzlich vorgegerbt ....................... B 0,0% 0,0% 
4107 29 sonstiges ............................................ B 0,0% 0,0% 
4107 90 von anderen Tieren ......................... B 2,0% 2,0% 
4108 00 Sämischleder (Chamoisleder), em-

schließlich Neusämischleder ............ I B 4,0% 2,9% 
4109 00 I Lackleder (Patentleder) und Patent-

lederimitation; metallisiertes Leder IB 3,0% 2,9% 
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Tarif War!"nbezeichnung Nr./UNr. 

4110 00 Abschnitzel und andere Abfälle von 
Leder oder Kunstleder (rekonsti-, 
tuiertes Leder), nicht zur Herstel-
lung. von Lederwaren geeignet; 
Lederspäne, Lederpulver und Leder-
mehl .................................................. 

4111 00 Kunstleder (rekonstituiertes Leder), 
auf der Grundlage von nicht 
zerfasertem oder zerfasertem Leder 
hergestellt, in Platten, Blättern oder 
Streifen, auch in Rollen .................. 

- ; 

. , 

-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling fÜr 100 kg Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 0,0% 0,0% 

B 10,0% 6,6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

.. 

-'" . .j>. 

'" 
~ ..... 
t:;d 
!!. 

cf 
::J 

'" U1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
651 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

4201 00 

4202 

4202 10 

Warenbezeichnung 

Sattler- und Riemerwaren für Tiere 
(einschließlich Zügel, Zaumzeug, 
Kniekappen, Maulkörbe, Satteldek
ken, Satteltaschen, Hundedecken 
u. dgl.), aus Stoffen aller Art ......... I B 
Reisekoffer, Handkoffer aller Art, 
einschließlich Kosmetikkoffer, 
Aktenkoffer, Aktentaschen, Schulta
schen, Etuis für Brillen, Ferngläser, 
Photo apparate, Filmkameras, 
Musikinstrumente oder Waffen, 
Pistolenhalfter, ähnliche Behält
nisse; Reisetaschen, T oilettetasche~, 
Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufs
taschen, Brieftaschen, Geldbörsen, 
Kartentaschen, Zigarettenetuis, 
Tabaksbeutel, Werkzeugtaschen, 
Taschen für Sportartikel, Schatul
len für Fläschchen oder Schmuck, 
Puderdosen, Etuis für Messer
schmiedwaren, ähnliche Behältnisse, 
aus Leder, Ku.nstleder (rekonsti
tuiertes Leder), Kunststoffolien, 
Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pap
pe, oder ganz oder überwiegend mit 
diesen Stoffen oder mit Papier 
überzogen: 
Reisekoffer, Handkoffer aller Art, 
einschließlich Kosmetikkoffer, 
Aktenkoffer, Aktentaschen, Schulta
schen und ähnliche Behältnisse: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

DlB 

Kapitel 42: 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng-
liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

~-

4,3% 

Andere 
Ab~aben und 
Be astungen 

'" \.Tl 
N 

...... 

'" ~ 
'" Po 
"' 
W. 
iil 

(](I 
.0 

;:l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4202 11 

4202 12 

4202 19 
4202 20 

4202 21 

4202 22 

4202 29 
4202 30 

4202 31 

4202 32 

4202 39 
4202 90 
4202 91 

4202 92 

4202 99 

Warenbezeichnung 

mit einer Außenseite aus Leder, 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) 
oder Lackleder (Patentleder) .......... I B 
mit einer' Außenseite aus Kunst-

:~~f:~;e o~~~ .. ~~~~~~~~~~~.~.:::::::::::::::: I ~ 
Handtaschen, . auch mit Schulterrie
men, einschließlich solcher ohne 
Handgriff: 
mit einer Außenseite aus Leder, 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) 
oder Lackleder (Patentleder) ... , ...... I B 
mit einer Außenseite aus Kunststoff-
folien 9qer Spit;lpstoffeI). .................. I B 
sonstige .............. :............................... B 
Waren, wie sie üblicherweise in der 
Tasche oder in der Handtasche 
getragen werden: 
mit einer Außenseite aus Leder, 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) 
oder Lackleder (Patentleder) .......... I B 
mit einer Außenseite aUS Kunststoff
folien oder Spinnst9ffen.................. I B 
sonstige ............................................. B 
andere: 
mit einer Außenseite aus Leder, 
Kunstleder (re konstituiertes Leder) 
oder Lackleder (Patentleder) .......... I B 
mit einer Außenseite aus Kunststoff-

!~~~~g~d~~ .. ~:.~~~~.~~~~~~ .. :::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

17,0% 

17,0% 
12,0% 

17,0% 

17,0% 
17,0% 

17,0% 

17,0% 
17,0% 

17,0% 

17,0% 
17,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

11,0% 

11,0% 
7,9% 

11,0% 

11,0% 
11,0% 

11,0% 

11,0% 
11,0% 

11,0% 

11,0% 
11,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-. 
.j>.. 
0-. 

P
(1) .... 
t:d 
(1) 

~ 
~ 
;:l 

0-. 
!JT 
v> 
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a-

"l!rsprüng- I Andere 
V1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
.j:>. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

DlB an ungs- I ht Be astungen rec e 

4203 I Bekleidung und Bekleidungszube-
hör, aus Leder oder Kunstleder 
(rekonstituiertes Leder): 

4203 10 I ~~~~~~~~~'~ii~;'~'(~i~'~~hii~ßii~h I B 
12,0% 7,9% 

4203 20 
Fäustlinge) : 

4203 21 I Spezialhandschuhe zur Ausübung 
bestimmter Sportarten ........... ' .......... B 12,0% 7,9% 

4203 29 sonstige ............................................. B 12,0% 7,9% 
4203 30 Gürtel aller Art und Schulterriemen B 12,0% 7,9% 
4203 40 anderes Bekleidungszubehör ........... B 12,0% 7,9% 
4204 00 Waren aus Leder oder Kunstleder 

...-
a-

(rekonstituiertes Leder), wie sie in 
.j:>. 
a-

Maschinen, mechanischen Appara- 0-
(!> 

oder für andere technische 
.... 

ten O;J 
Zwecke verwendet werden: !:!. 

4204 00 A I Treibriemen ...................................... B 7,0% 4,7% ~ aq 

4204 00 B 
. ~~e;:e .. ·W~·;~~ .... ~·~~ .... ~d~; .... ~d~~ B 7,0% 4,7% 

(!> 

::l 

4205 00 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) IB 6,0% 4,0% 

4206 I Waren aus Därmen (ausgenommen 
Messinahaar), Goldsehlägerhäut~ 
ehen, Blasen oder Sehnen: 

4206 10 I Darmsaiten .. ...... ...... .......... ............... I B 6,0% 4,0% 
4206 90 andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4302 

4302 10 

4302 11 
4302 12 
4302 13 

4302 19 
4302 20 

4302 30 

4303 

4303 10 

4303 90 
4304 00 

4304 00 A 
4304 00 B 

Warenbezeichnung 

--

Pelzfelle (einschließlich Köpfe, 
Schwänze, Klauen und andere 
Teile, Abfälle oder überreste), 
gegerbt oder zugerichtet, auch 
zusammengesetzt (ohne Zufügung 
anderer Stoffe), ausgenommen sol
che der Nummer 4303: 
Pelzfelle, ganz, auch ohne Kopf, 
Schwanz oder Klauen, nicht zusam
mengesetzt: 

:~~ ~=~~~~h~~"~d~~"}i"~'~~~':::::::::::: I ~ 
.von . Astrachan-, Breitschwanz-, 
Kar~k~I-, Persia'ner- und ähnlichen 
Lämmern. sowie von indischen, 
chinesischen, mongolischen oder 
tibetanischen Lämmern .................... I B 
sonstige ........... :................................. B 
Köpfe, Schw~nze, Klauen und 
andere Teile, Abfälle oder über
reste, nicht zusammengesetzt ......... I B 
Pelzfelle, ganz, sowie Teile, Abfälle 
oder überreste, alle diese zusam-
mengesetzt ..... , .................................. I B 
Bekleidung, . Bekleidungszubehör 
und andere Waren, aus Pelzfellen : 
Bekleidung und Bekleidungszube-

~~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Künstliches Pelzwerk und Waren 
daraus: 
unverarbeitet 
verarbeitet 

B 
B 

Ausgangszollsatz' in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 43: 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

4;0% 

6,0% 

24,0% 
_ 24,0% .' 

4,0% 
10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

--- --

2,0% 
2,0% 

2,0% 
2,0% 

2;0% 

4,0% 

12,0% 
12,0% 

4,0% 
6,6% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 
--

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
'01>-
0"-

0..: 
rD ..., 
C:I 
C. 
f;) 

O'Q 
rD 

" 

0"
U1 
U1 
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Tarif 
. Nr./UNr. 

4401 

4401 10 

4401 20 
4401 21 
4401 22 
4401 30 

.4402 00 

4403 

4403 10 

4403 10 A 
4403 10 B 
4403 10 BI 
4403 10 B2 
4403 20 

Warenbezeichnung 

Brennholz, in Form von Rundlin
gen, Scheitern, Prügeln, Reisigbün
deln oder in ähnlichen Formen; 
Holz in Abschnitzeln oder Teil
chen; Sägespäne und Holzabfälle, 
auch zu Pellets, Briketts, Scheitern 
oder ähnlichen Formen agglome
riert: 
Brennholz, in Form von Rundlin
gen, Scheitern, Prügeln, Reis'igbün
deln oder in ähnlichen Formen ...... I B 
Holz in Abschnitzeln oder Teilchen: 
von Nadelbäu~en ............................ 1 B 
von anderen Bäumen ........ ...... ........ B 
Sägespäne und Holzabfälle, auch zu 
Pellets, Briketts, Scheitern oder 
ähnlichen Formen agglomeriert ...... I B 
Holzkohle (einschließlich Kohle aus 
Schalen oder Nüssen), auch agglo-
meriert ................................................ I B 
Rohholz, auch entrindet, entsplintet 
oder grob zwei- oder vierseitig 
zugerichtet: 
mit Farbe, Beize, Kreosot oder 
anderen Schutzmitteln behandelt: 
Leitungsinaste ... ...................... ..... ..... I B 
andere: 

;~:st~~Or~~~~.~ .. ~.~.~.~~.~ .. ::::::::::::::::::: 1 ~ 
anderes, von Nadelbäumen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 44: 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

7,0% 

3,0% 

0,0% 
0,0% 

-Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

3,5% 

1,5% 

0,0% 1) 
0,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" \J1 

'" 

-'" ~ 
'" p.. 

~ 
0; 
~. 
;;
~ g 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- B I ht e astungen rec e 

4403 20 A I mit einem °Durchmesser von 14 cm 
oder weniger (gemessen ohne Rinde 
1 m oberhalb des stärkeren Endes) IB 2,50 2,50 

4403 20 B anderes: 
4403 20 BI ;~~s~;t.~~~~~.o~.~~.~~~~~~~~ .. ::::::::: 1 ~ 0,0% 0,0% 1) 

4403 20 B2 0,0% 0,0% 
4403 30 anderes, von folgenden tropischen 

Bäumen: 
4403 31 I Dark Red Meranti, Light Red 

Meranti und Merariti Bakau .......... B 0,0% 0,0% 1) 

4403 32 I White Lauan, White Meranti, White 
Seraya, Yellow Meranti und Alan . B 0,0% 0,0% 1) -Cl' 

4403 33 I Keruing, Ramin, Kapur, Teak, 
',4>-
Cl' 

, ]ongkong, Merbau, ]elutong und P-
ro 

Kempas ............. 0 ......... 0 ..................... B 0,0% 0;0% 1) 
..., 
tl:1 

4403 34 IOkoume, Obeche, Sapelli, Sipo, ro 

Acajou d'Afrique, Makore und ~ 
(Jq 

Iroko ................................................. B 0,0% 0,0% 1) ro 
::I 

4403 35 I Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, 
Limba und Azobe ....... 0.0 ................ 0. I B 0,0% 0,0% 1) 

4403 90 anderes: 
4403 91 Eichen (Quercus spp.): 
4403 91 A :~~e~o~.i.~~.~.~.~ .. ~~~.~.~~ .. ::::::::::::::::::::: 1 ~ 0,0% 0,0% 1) 

4403 91 B 0,0% 0,0% 
4403 92 Buchen (Fagus spp.): 
4403 92 A Rotbuche mit einem Durchmesser 

von 14 cm oder weniger (gemessen 
ohne Rinde 1 m oberhalb des 
stärkeren Endes) ..................... 0 .. 0.00.01 B 2,50 1,70 

4403,92 B 

I:~~~~~~~~~o~~ooo~~~;;~~~~~ooo~o~~:~~~~ B 

0,0% 0,0% 
4403 99 
4403 99 A 

men oooooooooo.oooo.ooooooooooo .. oooooooooo.oo ... o ..... 1 B 0,0% 0,0% 1) , 
Cl' 
V1 
'-l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4403 99 B 
4404 

4404 10 
4404 10 A 

4404 10 B 
4404 20 
4404 20 A 

4404 20 B 
4405 00 
4406 
4406 10 
4406 90 
4407 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
Reifholz; Stecken aus Holz, gespal
ten; Pfähle, Pflöcke und Stangen, 
aus Holz, zugespitzt, nicht in der 
Längsrichtung gesägt; Holz, grob 
zugerichtet, weder gedrechselt noch 
gebogen oder sonst bearbeit~t, zur 
Herstellung von Spazierstöcken, 
Regenschirmen, Werkzeuggriffen 
u. dgl. geeignet; Holzspan, Holz
streifen, Holzbänder u. dgl.: 
von Nadelbäumen: 
Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
Pflöcke und Stangen, aus Holz, 
zugespitzt, nicht in der Längsrich-
tung gesägt ........................ .......... ....., B 
andere ............................................... B 
andere: 
Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
Pflöcke und Stangen, aus Holz, 
zugespitzt, nicht in der Längsrich
tung gesägt 
andere 
Holzwolle; Holzmehl 
Bahnschwellen aus Holz: 
nicht imprägniert 
andere 
Holz, in der Längsrichtung gesägt 
oder mit dem Profilzerspaner 
besäumt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder 
keilverzinkt verleimt, mit einer 
Stärke von mehr als 6 mm: 

B 
B 
B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 
0,5% 

0,0% 
1,0% 
4,0% 

0,0% 
3,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
2,9% 

0,0% 
2,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

0"
\Jl 
00 

-C1'-

"" 0"-

e.. o ... 
t;d 
~. 

{ 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4407 10 
4407 10 A 

4407 10 B 
4407 20 
4407 21 

4407 22 

4407 23 

4407 90 
4407 91 
4407 91 A 

4407 91 B 
4407 92 
4407 92 A 

4407 92 B 
4407 99 
4407 99 A 

4407 99 B 

Warenbezeichnung 

von Nadelbäumen: 
gehobelt, geschliffen oder keilver-
zinkt verleimt ................... : ............... 1 B 
anders ............................................... B 
von folgenden tropischen Bäumen: 
Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti, Meranti Bakau, White 
Lauan, White Meranti, White Sera-
ya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, 
Ramin, Kapur, Teak, ]ongkong, 
Merbau, ]elutong und Kempas ...... B 
Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, 
Acajou d' Afrique, Makore, Iroko, 
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, 
Limba und Azobe ............................ B 
Baboen, Amerikanisches Mahagoni 
(Swietenia spp.), Imbuia und Balsa B 
anderes: 
von Eichen (Quercus spp.): 
gehobelt, geschliffen oder keilver-
zinkt verleimt ... ... .... ..... ... ..... ...... ... ...1 B 
anders ............................................... B 
von Buchen (Fagus spp.): 
gehobelt, geschliffen oder keilver-
zinkt verleimt ................................. ·.1 B 
anders ............................................... B 
sonstige: 
gehobelt, geschliffen oder keilver-
zinkt verleimt ................................... I B 
anders ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 
3,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

5,0% 
0,0% 

5,0% 
3,0% 

5,0% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,7% 
3,0% 

0,0% 1) 

0,0% 1) 

0,0% 1) 

3,7% 
0,0% 

3,7% 
3,0% 

2,5% 1) 
0,0% 1) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-. 
.j>-
a-. 
0-
<"I> ,., 
t:xi 
<"I> 

~ crq 
<"I> 
i:l 

a-. 
<.TI 
~ 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung . 

4408 Furniere, Platten für die Herstellung 
von Sperrholz (auch verspleißt) und 
anderes Holz, in der Längsrichtung 
gesägt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder 
keilverzinkt verleimt, mit emer 
Stärke von 6 mm oder weniger: 

4408 10 von Nadelbäumen ............................ 
4408 20 von folgenden tropischen Bäumen: 

Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti, White Lauan, Sipo, Lim-
ba, Okoume, Obeche, Acajou 
d'Afrique, Sapelli, Baboen, Ameri-
kanisches Mahagoni (Swietenia 
spp.), Rio-Palisander (palissandre 
du Bresil) und Rosenholz (Bois de 
Rose femelle) ................................... 

4408 90 von anderen Bäumen: 
4408 90 A von Pappeln, Weiden, Erlen, Linden 

oder Buchen ........................ ,' ............ 
4408 90 B andere ............................................... 
4409 Holz (einschließlich Riemen und 

Friese für Parkettfußböden, nicht 
zusammengesetzt), auf der ganzen 
Länge einer oder mehrerer Kanten 
oder Oberflächen bearbeitet (gefe-
dert, genutet, gekehlt, gefalzt, abge-
schrägt, gefräst, profiliert, abgerun-
det u. dgl.), auch gehobelt, geschlif-
fen oder keilverzinkt verleimt: 

4409 10 von Nadelbäumen ............................ 
4409 20 von anderen Bäumen ...................... 

-

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

B '. 6,0% 4,4% 

B 12,0% 6,0% ') 

B 8,0% 5,3% 
B 12,0% 7,9% 

B 7,0% 4,7% 
B 6,0% 3,0% ') 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

0"-
0"
o 

-0"-
~ 
0"-

e.. 
('1) ... 
b:1 
~. 

cf 
::;1 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

4410 Spanplatten . und ähnliche Platten 
aus Holz oder anderen holzigen 
Stoffen, auch mit Harzen oder 
anderen organischen Bindemitteln 
agglomeriert : 

4410 10 aus Holz ........................................... 
4410 90 aus anderen holzigen Stoffen ......... 
4411 Faserplatten aus Holz oder anderen 

holzigen Stoffen, auch mit Harzen 
oder anderen organischen Stoffen 
agglomeriert : 

4411 10 Faserplatten mit einer Dichte von 
mehr als 0,8 g/ccm: 

4411 11 weder mechanisch bearbeitet noch 
auf der Oberfläche überzogen ....... 

4411 19 sonstige ............................................. 
4411 20 Faserplatten mit einer Dichte von 

mehr als 0,5 g/ ccm, aber nicht mehr 
als 0,8 g/ccm: 

4411 21 weder mechanisch bearbeitet noch 
auf der Oberfläche überzogen ....... 

4411 29 sonstige ............................................. 
4411 30 Faserplatten mit einer Dichte von 

mehr als 0,35 g/ccm, aber nicht 
mehr als 0,5 g/ ccm: 

4411 31 weder mechanisch bearbeitet noch 
auf der Oberfläche überzogen ....... 

4411 39 sonstige ......................... : ................... 
4411 90 andere: 
4411 91 weder mechanisch bearbeitet noch 

auf der Oberfläche überzogen ....... 
4411 99 sonstige ............................................. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

oder in Schilling für 100 kg U/B 

I 

B 13,0% 8,5% 
B 13,0% 8,5% 

B 15,0% 9,7% 
B 15,0% 9,7% 

B 15,0% 9,7% 
B 15,0% 9,7% 

B 15,0% 9,7% 
B 15,0% 9,7% 

B 15,0% 9,7% 
B 15,0% 9,7% 

Ursprüng- Andere liche Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

..... 
0"
.j>. 
0"-

e... 
('Jl ... 
t;d 
!!. 
~ 
~ 
i:l 

0"-
0"-
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4412 

Tarif 
Nr./UNr. 

4412 10 

4412 11 

4412 12 

4412 19 
4412 20 

4412 21 

4412 29 
4412 90 
4412 91 

4412 99 
4413 00 

Warenbezeichnung 

Sperrholz, furniertes Holz und 
ähnliches Lagenholz : 
Sperrholz, ausschließlich aus Furnie
ren mit einer Stärke von 6 mm oder 
welliger: 
mit zumindest einer Außenschichte 
aus folgenden tropischen Hölzern: 
Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti, White Lauan, Sipo, Lim
ba, Okoume, Obeche, Acajou 
d'Afrique, SapeUi, Baboen, Ameri
kanisches Mahagoni (Swietenia 
spp.), Rio-Palisander (palissandre 
du Bresil) und Rosenholz (Bois de 
Rose femeUe) ..................... : ............. I B 
andere, mit zumindest einer Außen
schichte, die nicht aus Nadelholz 
besteht ............................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere, mit zumindest einer Außen
schichte, die nicht aus Nadelholz 
besteht: 
mit zumindest einer Schichte aus 
Spanplatten .... ....... ........... ............ ..... I B 
sonstige ............................................. B 
andere: 
mit zumindest einer Schichte aus 
Spanplatten ... ....... ..... ...... ...... ......... ... I B 
sonstige ............................................. B 
Verdichtetes Holz, in Blöcken, 
Platten, Streifen oder Profilen . ...... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

DlB 

18,0% 

18,0% 
18,0% 

18,0% 
18,0% 

18,0% 
18,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

11,6% I) 

11,6% I) 
11,6% 

11,6% 
11,6% 

11,6% 
11,6% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

0-, 
a
N 

-a-
.j>.. 
a-
0-
~, 

txl 
~. 
~ 
~ 
::s 

\" " 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4414 00 

4415 

4415 10 

4415 20 
4416 00 

4417 00 

4418 

4418 10 

4418 20 

4418 30 

Warenbezeichnung 

Holzrahmen für Gemälde, photo
graphien, Spiegel oder ähnliche 
Waren' ............................................... I B 
Kisten, Schachteln, Verschläge, 
Trommeln und ähnliche Verpak
kungsmittel, aus Holz; Kabeltrom
meln aus Holz; Paletten aller Art 
u. dgl. Lademittel, aus Holz: 
Kisten, Schachteln, Verschläge, 
Trommeln und ähnliche Verpak-
kungsmittel; Kabeltrommeln ........... I B 
Paletten aller Art u. dgl. Lademittel B 
Fässer, Bottiche, Kübel und andere 
Binderwaren sowie Teile davon 
(einschließlich Faßdauben), aus 
Holz ...................................... : ........... I B 
Werkzeuge, Werkzeugfassungen, 
Werkzeugstiele, Werkzeuggriffe 
sowie Fassungen und Griffe für 
Besen, Bürsten und Pinsel, aus 
Holz; Schuhformen, Schuhleisten 
und Schuhspanner, aus Holz .... ..... I B 
Bautischler- und Zimmermanns ar
beiten, einschließlich Zellholzplat
ten, zusammengesetzte Parkettplat
tensowie gesägte und gespaltene 
Schindeln, aus Holz: 
Fenster, Fenstertüren, Fensterstöcke 
und deren Rahmen .......................... I B 
Türen, Türstöcke, Türrahmen und 
Türschwellen ... ' ................................. I B 
Parkettplatten ................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

6,0% 
6,0% 

7,0% 

7,0% 

6,5% 

13,0% 
10,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,5% 1) 

"v 
\j 

5,4% 
5,4% 

4,7% 

4,7% 

4,4% 

6,5% i) 
5,0% 1) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 

'" -l>-
~ 

g. 
", .. 

tD 
~: 
f;> 
~ 
::So 

'" a-; 
!,;l 
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'" Ursprüng- I d '" Ausgangszollsatz in % des Wertes ~ 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben. und 

UlB ht Belastungen rec e 

4418 40 I Verschalungen für Betonkonstruk-
tionen ................................................ B 9,0% 6,0% 

4418 50 gesägte und gespaltene Schindeln .. B 6,0% 4,0% 1) 

4418 90 andere ............................................... B 9,0% 6,0% 
4419 00 Tisch- und Küchenwaren, aus Holz B 6,0% 3,0% 1) 

4420 Holzmarketerien und Holzintarsi-
en; Kassetten und Schatullen, aus 
Holz, für Schmuck- und Juwelier-
waren, Messerschmiedwaren und 
ähnliche Waren; Statuetten und 
andere Ziergegenstände, aus Holz; ...... 
Einrichtungsgegenstände aus Holz, '" ~ soweit sie nicht in das Kapitel 94 '" 
fallen: 

.p" 
Cl> 

4420 10 I Statuetten und andere Ziergegen- -. .... 
0; 

stände, aus Holz ....... , ...................... B 7,0% 3,5% 1) Cl> ,;-: 
442090 I andere: ~ 
4420 90 A Holzmarketerien und Holzintarsi- ::I 

en ...................................................... B 10,0% 5,0% 1) 

4420 90 B andere ................................................ B 10,0% 5,0% 1) 

4421 Andere Waren aus Holz: ··1 

4421 10 Kleiderbügel ..................................... B 7,0% 3,'5% 1) 

4421 90 andere ............................................... B 6,0% 5,'0% 1) 

C,· 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4501 

4501 10 

4501 90 
4502 00 

4503 
4503 10 
4503 90 
4504 

4504 10 

4504 90 

Warenbezeichnung 

. Naturkork, unbearbeitet oder nur 
vorbearbeitet; Korkabfälle ; Kork, 
zerkleinert, in Körner- oder Pulver
form: 
Naturkork, unbearbeitet oder nur 
zugerichtet .,...................................... I B 
andere ............................................... B 
Naturkork, entrindet, grob zwei
oder vierseitig zugeschnitten oder in 
Form rechteckiger (einschließlich 
quadratischer) Blöcke, Tafeln, Plat
ten oder Streifen (einschließlich 
scharfkantige:. ~oQlinge zur Her$tel
lung von Korken oder Stöpseln) ... I B 
Waren aus Naturkork: 

~o;~:n .~~.~~ .. ~~.~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::: I : 
Preßkork (auch mit Bindemitteln 
hergestellt) und Waren aus. Preß
kork: 
Blöcke, Platten, Blätter und Strei
fen; Fliesen in .jeder Form; Voll-

~~~~~:r~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ .. ~.~~.~~~~~ .. :::: I : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 45: 

0,0% 
3,0% 

3,0% 

147,00 
147,00 

8,0% 
8,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

,. 
0,0% 
2,Ö% 

3,0% 

98,00 
98,00 

5,8% 
5,8% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"
~ 
0"-

P
(1) ... 
t:O 
~. 
;;;-
~ 
::l 

0"-
0"
VI 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

- - - ._--

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
Ursprürig-
liehe Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

_ .. -

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

---

'" '" '" 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wenes 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 
U/B , 

4602 Korbwaren, Flechtwaren' und ande-
re Waren, unmittelbar aus Flecht-
stoffen geformt oder aus Waren der 
Nummer 4601 hergestellt; Waren 
aus Luffa: 

4602 10 aus pflanzlichen Stoffen .................. B 20,0% 
4602 90 andere ............................................... B 20,0% 

-

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

Ut., 

10,0% ') 
10,0% ') 

." 

., 
,) 

Ursprung- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

Belastungen rechte 

. ~, ... 

-,a--
'-l>
'!' 
P
o .... 
t;d 
~. 
;;;

IJQ 
o 
::I 

a-
a-
'J 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz inl % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

Kapitel 47: 

4701 00 I Mechanische Halbstoffe aus Holz 
(Holzschliff) .. ...... ........ ...... ...... ... ... ... I B 3,5% 

4702 00 I ~:~~!~~;~ls~~; H~i;~"'i~"'N~~;~~~ B· 
3,5% 

4703 
oder Sulfatverfahren chemisch her-
gestellt, ausgenommen Chemiezell-
stoff: 

4703 10 nicht gebleicht: 
4703 11 aus Nadelhölzern ............................. B 4,0% 
4703 19 sonstige ............................................. B 4,0% 
4703 20 halbgebleicht oder gebleicht: 
4703 21 aus Nadelhölzern ............................. B 3,5% 
4703 29 sonsuge : ............................................ B 3,5% 
4704 Halbstoffe aus Holz, im Sulfitver-

fahren chemisch hergestellt, au~ge-
nommen Chemiezellstoff : 

4704 10 nicht gebleicht: 
4704 11 aus Nadelhölzern ............................. B 3,0% 
4704 19 sonstige ............................................. B 3,0% 
4704 20 halbgebleicht oder gebleicht: 
4704 21 aus Nadelhölzern ............................. B 3,5% 
4704 29 sonstige ............................................. B 3,5% 
4705 00 Halbstoffe aus Holz, halbchemisch 

hergestellt ...... ............... ........ ............ I B 3,0% 
4706 I Halbstoffe aus anderem cellulose-

haltigem Fasermaterial: 
4706 10 aus Baumwoll-Linters ...................... B 0,0% 
4706 90 andere: 
4706 91 mechanisch hergestellt ..................... B 0,0% 
4706 92 chemisch hergestellt ......................... B 0,0% 
4706 93 halbchemisch hergestellt ., ................ B 0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 
( .' 

~, 

J, 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
(' 

0,0% 7) 

0,0% 7). 
0,0% 7) 
0;0% 7) 

.f 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'" '" 00 

--'" 01>-

'" P-o 
t; 

t;O 
(!. 
W 

crq 
0 
l:$ 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4707 
4707 10 

4707 20 

4707 30 

4707 90 

Warenbe2!eic:hnung 

AbfälIe von Papier oder Pappe: 
von u~gebleichte~ Krilftpapier oder 
ungebleichter Kraftpaf!P~. ~der 
Wellpapier oder Wellpappe ............ I B 
von' anderen Papieren oder Pappen, 
überWiegend aus gebleichten, che
misch hergestellten Halbstoffen, 
nicht in der Masse gefärbt ...... ....... I B 
von Papieren oder Pappen, über
wiegend aus mechanisch hergestell
ten Haibstöffen' (zB Zeitungen, 
Zeitschriften und ähnliche Druck-
erzeugnisse) .................... ~ .. : ....... :.: ..... I B 
andere, einschließlich' 'unsortierte 
AbfäIie::·.~· .... .'.~ .... :: .... : ...... ~.:: ... :.::~::~:~:: .. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
'-,',. 

'.' 

'0 

0;0% 7) 

C 

0,0% 7) 

0,0% 7) I 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er-
.j>. 
er-
0-
n> ..,. 
txl 
~. 
;;-
~ = 

er
er
'-0 
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Tarif 
Nr./UNr. 

--~ 

4801 00 

4802 

4802 10 

4802 20 

4802 30 

4802 40 

4802 50 

4802 51 

4802 52 

Warenbezeichnung 

Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder 
Bogen ................................................ I B 
Papiere und Pappen, weder gestri
chen noch überzogen, wie sie für 
Schreib-, Druck- oder andere gra
phische Zwecke verwendet werden, 
sowie Papiere und Pappen, für 
Lochkarten und Lochstreifen, in 
Rollen oder Bogen, ausgenommen 
Papiere der Nummer 4801 oder 
4803; handgeschöpfte Papiere und 
Pappen: 
handgeschöpfte Papiere und Pap-
pen .................................................... I B 
Papiere und Pappen, wie sie zur 
Herstellung lichtempfindlicher, wär
meempfindlicher oder elektroemp
findlicher Papiere oder Pappen 
verwendet werden . '" ............ ............ I B 
Papiere zur Herstellung von Koh-
lepapieren ..... ........ .... .... .... ......... .... ... I B 
Papiere zur Herstellung von Tape-
ten ..................................................... I B 
andere Papiere und Pappen, ohne 
mechanisch gewonnene Fasern oder 
mit höchstens 10 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermen
ge) solcher Fasern: 
mit e·inem Quadratmetergewicht 
von weniger als 40 g .. ...... ... ...... ... ... I B 
mit einem Quadratmetergewicht 
von 40 g oder mehr bis einschließ-
lich 150 g ......................................... I B 

Ausga~gszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 48: 

7,5% 

0,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng-
liehe Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

O,s% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a-. 
'J 
o 

..... 
a-. 
~ 
a-. 

~ ..., 
tx:l 
~. 
~ 
~ 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4802 53 

4802 60 

4803 00 

4804 

4804 10 
4804 11 
4804 19 
4804 20 
4804 21 

Warenbezeichnung 

mit einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 150 g ......................... I B 
andere Papiere und Pappen, mit 
mehr als 10 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermen-
ge) mechanisch gewonnenen 
Fasern ............................................... I B 
Papiere, wie sie für die Herstellung 
von T oilette- oder Gesichtstüchern, 
Handtüchern, Servietten und ähnli
chen Papiererzeugnissen für den 
Haushalt oder für hygienische 
Zwecke verwendet werdeI;l, sowie 
Zellstoffwatte und Vliese aus Zell
stoffasern, auch gekreppt, plissiert, 
geprägt, perforiert, auf der Ober
fläche gefärbt, verziert oder 
bedruckt, in Rollen mit einer Breite 
von mehr als 36 cm oder in recht
eckigen (einschließlich quadrati
schen) Bogen, die ungefaltet minde
stens auf einer Seite mehr als 36 cm 
messen ................................................ I B 
Kraftpapiere und Kraftpappen, 
weder gestrichen noch überzogen, 
in Rollen oder Bogen, andere als 
solche der Nummer 4802 oder 
4803: 
Kraftliner : 
nicht gebleicht .................................. I B 
sonstige ,............................................ B 
Kraftsackpapier : 
nicht gebleicht .................................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

14,0% 

14,0% 

14,0% 

12,0% 
14,0% 

12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 

~ I.J 2' 

0,0% 7) 
.), 

') 

r 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"
..j>. 
0"-
p.. 
o .... 
t::O 
o 
~ 
~ 
~ 

0"
'.J 
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a-

l!rsprüng-I Andere 
'J 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes lIehe Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl· Abgaben und 

U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

4804 29 I :~d~!~e K;:;f~~~~i~~~··~~d···K;~f~~·~~~ I B 
14,0% 0,0% 7) 

4804 30 
pen, mit emem Quadratmeterge-
wicht von 150 g oder weniger: 

4804 31 I nicht gebleicht ................... ......... ... ... I B 12,0% 0,0% 7) 
4804 39 :~d~!~e K;:~f~~~~i~~~"~~d···K;~f~~~~~ B 

14,0% 0,0% 7) 
4804 40 

pen, mit emem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 150 g aber 
weniger als 225 g: 

4804 41 I ;:~:th~;Jf~C?~ d~~··M;~~·~··~~b·i~·i~ht, B 12,0% 0,0% 7) 
4804 42 -a-

~ 

mit mehr als 95 Gewichtsprozent a-

(bezogen auf die Gesamtfasermen- 0-
n> 

ge) chemisch Holz-
.... 

gewonnenen t;xj 

fasern ................................................ B 14,0% 0,0% 7) !!. 
4804 49 I :~d~!~e K;:;f~~~~i~~~" ~~d·· "K;~f~~·~~~ B 14,0% 0,0% 7) ii> aq 

4804 50 
n> 
~ 

pen, mit emem Quadratmeterge-
wicht von 225 g oder mehr: 

4804 51 I ;:~~h~;Jf~c: d~;·M;~~·~··~~b·i~i~h~ I B 
12,0% 0,0% 7) 

4804 52 
mit mehr als 95 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermen-
ge) chemisch gewonnenen Holz-

I ;i{!~~;i::;;~~~;;ii:~,:,~~ I ~ 
14,0% 0,0% 7) 

4804 59 14,0% ·0,0% 7) 
4805 

gestrichen noch ' überzogen, m 
Rollen oder Bogen: 

4805 10 I Halbzellstoff-Papier für die Welle 
der Wellpappe (Fluting) .................. I B 14,0% 0,0% 7) 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr.lUNr. W arenbezeichn ung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

4805 20 I mehrlagige Papiere und Pappen: 
4805 21 je~e Lage ?"ebleicht .: ........................ I B 14,0% 0,0% 7) 
4805 22 mit nur emer gebleichten äußeren 

Lage .................................................. I B 14,0% 0,0% 7) 
4805 23 1 mit drei oder mehr Lagen, von 

denen nur die beiden äußeren 
Lagen gebleicht sind ......................... B 14,0% 0,0% 7) 

4805 29 sonstige ............................................. B 14,0% 0,0% 7) 
4805 30 Sulfit-Packpapier .............................. B 14,0% 0,0% 7) 
4805 40 Filterpapiere und Filterpappen ........ B 4,0% 0,0% 7) 
480550 Filzpapiere und Filzpappen ............. B 14,0% 0,0% 7) 
4805 60 andere Papiere und Pappen, mit -a-

Quadratmetergewicht 
.f>-

emem von a-

150 g oder weniger ......................... B 14,0% 0,0% 7) 0-
r!> 

4805 70 1 andere Papiere und Pappen, mit 
>1 

b::l 
emem Quadratmetergewicht von n. 
mehr als 150 g aber weniger als 

r;;-
(fq 

225 g ................................................. B ·14,0% 0,0% 7) r!> 
::l 

4805 80 1 andere Papiere und Pappen, mit 
einem Quadratmetergewicht von 
225 g oder mehr ............................... I B 14,0% 0,0% 7) 

4806 I" Pflanzliches Pergament, fettdichte 
Papiere, Pauspapiere, Transparent-
papiere und andere satinierte durch-
sichtige oder durchscheinende 
Papiere, in Rollen oder Bogen: 

4806 10 pflanzliches Pergament .................... B 4,0% 0,0% 7) 
4806 20 fettdichte Papiere .................. ; .......... B 7,0% 0,0% 7) 
4806 30 Pauspapiere ...................................... B 7,0% 0,0% 7) 
4806 40 Transparentpapiere und andere sati-

nierte durchsichtige oder durch-
scheinende Papiere ... ... ...... .............. I B 7,0% 0,0% 7) 

a-
'I 

00 '"" 
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4807 

Tarif 
Nr./UNr. 

4807 10 

4807 90 
4807 91 

4807 99 
4808 

4808 10 

4808 20 

4808 30 

4808 90 

Warenbezeichnung 

'. , ,~' 

J . , ;. ;,. !Je 
Papiere und Pappen, :aus . flachen. 
Bogen aus Papier . oder '. Pappe 
zusammengeklebt,. jedoch .weder 
auf der Oberfläche gestrichen, üb.er
zogen noch imprägniert, auch mit 
Innenverstärkung, in Rollen oder 
Bogen: 
Papiere u~d Pappen, mit. innerer 
Schichte aus Bitumen, Teer oder 
Asphalt .................... , .......................... I B 
andere: 
Strohpapiere und Strohpappen, auch 
mit anderem Papier als Strohpapier 
überzogen ................................... , .. , .. , B 
sonstige , ............ :................................. B 
Papiere und Pappen, gewellt (auch 
mit aufgeklebten flachen Deck
schichten), gekreppt, plissiert, 
geprägt oder perforiert, ! in Rollen 
oder Bogen, andere. als .. sokh.e. ,der 
Nummer 4803 oder 4818: 
Wellpapiere und -pappen,a,uch 
perforiert ........................ , ............ : ... ,. I B 
Kraftsackpapiere, gekreppt oder 
plissiert, auch geprägt, oder perfo-
riert ....... , ....................................... , .... I B 
andere. Kraftpapiere, gekreppt ,o,der 
plissiert, auch geprägt. oderperfo-

:~~~~ .. :::::::;:::;:::::::::::::::::::::;::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" ....... 
.j:>. 

...... 

'" .j:>. 

'" 
~ ... 
t:d 
o 
~ 
~ 
;:l 
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4809 

Tarif 
Nr./UNr. 

4809 10 

4809 20 
4809 90 
4810 

4810 10 

Warenbezeichnung 

Kohlepapiere, selbstdurchschreiben
de Papiere und andere Vervielfälti
gungs- oder Umdruckpapiere (ein
schließlich gestrichenes oder 
getränktes Papier für Vervielfälti
gungsmatrizen oder Offsetplatten), 
auch bedruckt, in Rollen mit einer 
Breite von mehr als 36 cm oder in 
rechteckigen (einschließlich quadra
tischen) Bogen, die ungefaltet min
destens auf einer Seite, mehr als 
36 cm messen: 
Kohlepapiere oder ähnliche Verviel
fältigungspapiere ..............................1 B 

~:~::;~~~~~.~~~~.~~.~:'~~~~~.~ .. :::::::::::::: ~ 
Papiere und Pappen, auf einer oder 
beiden Seiten mit Kaolin oder 
anderen anorganischen Stoffen 
gestrichen, auch mit Bindemitteln, 
jedoch mit keiner anderen Beschich
tung, auch auf der Oberfläche 
,gefärbt, verziert oder bedruckt, in 
Rollen oder Bogen: 
Papiere und Pappen, wie sie für 
Schreib-, Druck- oder andere gra
phische Zwecke verwendet werden, 
die keine mechanisch gewonnenen 
Fasern oder höchstens 
10 Gewichtsprozent (bezogen auf 
die Gesamtfasermenge) solcher 
Fasern enthalten: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

" 

-'" '4>-

'" Q.. 
0 ... 
t:C 
0 

~ 
Oll 
0 
i:l 

'" 'J 
U1 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

4810 11 

4810 12 

4810 20 

4810 21 

4810 29 
4810 30 

4810 31 

4810 32 

4810 39 
4810 90 
4810 91 
4810 99 

Warenbezeichnung 

·-'~.I· !L' .''.' ;'.! j 

·mit einemQuadr~tm~terg~~id~t. 
von 150 g oder, weniger .. , ..... : .......... I B 
mit einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 150 g ......................... I B 
Papiere Und Pappen, wie sie für 
Schreib-, Druck- oder andere gra
phische Zwecke verwyndet werd~n, 
mit mehr als 10 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermen-. 
ge) mechanisch gewonnenen Fasern: 
leicht gestrichenes Papier .(sog. 
LWC-Papier) .' B 
sonstige B 
Kraftpapiere und KraftpappeJ,1, 
andere als solche, wie sie für 
Schreib-, Druck- oder andere gra
phische Zwecke verwendet werden: 
gleichmäßig in der Masse. gebleicht, 
mit mehr als 95 Gewichtwroze.nt 
(bezogen auf die Gesamtfasermen-
ge) . che~isch gewonnenen. Ijolz-' 
faserll und einem Quadratmeterge
wicht von 150 g oder weniger .... ... I B 
gleichmäßig in der Masse gebleicht, 
mit mehr als 95 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermen-
ge) chemisch gewonnenen Holz
fasern und einem Quadratmeterge-

:~~t~g:o~ .. ~~~~.~~~ ... ~~~ .. ~ .. :::::::::::::::, : 
andere Papiere und Pappen: 
mehrlagige .......... : ............................. , B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

iJ' 
'.J 
iJ' 

...... 
iJ' 
~ 
iJ' 

P-o .... 
t:l:1 
~. 
~ 

crq 
0 
;:l 
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-, 

Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

4811 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und 
Vliese aus Zellstoffasern, gestrichen, 
imprägniert, überzogen, auf der 
Oberfläche gefärbt, verziert oder 
bedruckt, In Rollen oder Bogen, 
andere als solche der Num-
mer 4803, 4809, 4810 oder 4818: 

4811 10 Papiere und Pappen, geteert, bitu-
miniert oder asphaltiert ................... 

4811 20 Papiere und Pappen, gummiert oder 
mit Klebeschichte versehen: 

4811 21 selbstklebende ................................... 
4811 29 sonstige ............................................. 
4811 30 Papiere und Pappen, mit Kunst-

stoffen (ausgenommen Klebstoffen) 
gestrichen, imprägniert oder über-
zogen: 

4811 31 gebleicht, mit einem Quadratmeter-
gewicht von mehr als 150 g ........... 

4811 39 sonstige ............................................. 
4811 40 Papiere und Pappen, mit Wachs, 

Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin 
gestrichen, imprägniert oder über" 
zogen ................................................ 

4811 90 andere Papiere, Pappen, Zellstoff-
watte und Vliese aus Zellstoffasern 

4812 00 Filterblöcke und Filterplatten, aus 
Papiermasse ...................................... 

4813 Zigarettenpapiere, auch auf Größen 
zugeschnitten oder In Form von 
Heftchen oder Hülsen: 

4813 10 in Form von Heftchen oder Hülsen 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 10,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 
B 14,0% 0,0% 7) 

B 10,0% 0,0% '"7) 
B 10,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 11,0% 0,0% 7) 

B 9,0% 0,0% 7) 

B 7,0% 0,0% 7) 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

..... 
0'
~ 
0'-

0-
(b .... 
t::O 
(b 

~ 
(J'l 
(b 

~ 

0'
'.J 
'.J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4813 20 

4813 90 
4814 

4814 10 

4814 20 

4814 30 

4814 90 
4815 00 

4816 

4816 10 

4816 20 
4816 30 
4816 90 

W arenbezeichn ung 

i~ Rollen mit einer Breite von 5 cm 

· :~:r:~~~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
Papiertapeten und ähnliche Wand
beläge aus Papier; Buntglaspapier: 
"I~grain"-Papiere (Rauhfaserpa-

. piere) ................................................. I B 
Papiertapeten und ähnliche Wand
beläge aus Papier, mit einer auf der 
Schauseite aufgebrachten Kunst
stoffschichte, die genarbt, geprägt, 
gefärbt, mit Mustern bedruckt oder 
anders verziert ist .............. ............... I B 
Papiertapeten und ähnliche Wand
beläge aus Papier, auf der Schau
seite mit Flechtstoffen (auch parallel 

!~~;:: ~~.~~.~.~~~~~~~ .. ~~~.~~~~~~ .. :: I : 
Fußbodenbeläge mit Papier- oder 
Pappeunterlage, auch zugeschnitten I B 
Kohlepapiere, Selbstdurchschreibe
papiere und andere Vervielfälti
gungs- und Umdruckpapiere, aus
genommen solche der Num
mer 4809, einschließlich Vervielfäl
tigungsmatrizen und Offsetplatten 
aus Papier, auch in Schachteln: 
Kohlepapiere oder ähnliche Verviel-
fältigungspapiere ........ ................ ...... B 
Selbstdurchschreibepapiere .. ............ B 
Vervielfältigungsmatrizen ................ B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 
7,0% 

10,0% 

24,4% 

5,0% 
9,0% 

10,0% 

7,0% 
7,0% 

10,0% 
7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 
0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

er
'l 
00 

-er-
.j:>. 
er-
0-
("I) ... 
td n. 
~ aq 
("I) 

::l 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, nicht 
illustrierte Postkarten und Korre-
spondenzkarten, aus Papier oder 
Pappe; Schachteln, Taschen oder 
ähnliche Umschließungen, aus 
Papier oder Pappe, die eine Zusam-
menstellung von Korrespondenzwa-
ren enthalten: 

4817 10 Briefumschläge ................................. 
4817 20 Kartenbriefe, nicht illustrierte Post-

karten und Korrespondenzkarten .. 
4817 30 Schachteln, Taschen oder ähnliche 

Umschließungen, aus Papier oder 
Pappe, die eine Zusammenstellung 
von Korrespondenzwaren enthalten 

4818 Toilettepapiere, Taschentücher , Rei-
nigungstücher, Handtücher, Tisch-
tücher, Servietten, Windeln, Tam-
pons, Bettücher und ähnliche Haus-
halts-, Hygiene- oder Krankenhaus-
waren, Bekleidung und 
Bekleidungszubehör, aus Papier-
masse, Papier, Zellstoffwatte oder 
Vliesen aus Zellstoffasern : 

4818 10 Toilettepapiere ................................. 
4818 20 Taschentücher , Reinigungstücher 

.und Handtücher .............................. 
4818 30 Tischtücher und Servietten ............. 
4818 40 hygienische Binden und Tampons, 

" Windeln und Windeleinlagen sowie 
ähnliche. Hygienewaren ................... 

4818 50 Bekleidung und Bekleidungszube-
hör ..................................................... 

4818 90 andere ............................................... 

J. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14.,0% 0,0% 7) 
B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 
B 14,0% 0,0% 7) 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

, 

.. - .. ,. 

-0"-
-l>-
0"-

0-
(I> .., 
t:d 
~. 
~ 

(JQ 
(I> 
;:s 

0"
'J 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

4819 ' Schachteln, Säcke, Beutel und 
andere Umschließungen für Verpak-
kungszwecke, aus Papier, Pappe, 
Zellstoffwatte oder Vliesen aus 
Zellstoffasern; Papier- und Pappe-
waren, wie sie in Büros, Geschäften 
u. dgl. verwendet werden: 

4819 10 Schachteln, aus Wellpapier oder 
Wellpappe ......................................... 

4819 20 Faltschachteln aus nichtgewellten 
Papieren oder Pappen ..................... 

4819 30 Säcke und Beutel, mit einer Boden-
breite von 40 cm oder mehr .......... 

4819 40 aridere Säcke und Beutel (ausge-
nommen Schallplattenhüllen), em-
schließlich Spitztüten ....................... 

4819 50 andere Umschließungen für Verpak-
kungszwecke, einschließlich Schall-
plattenhüllen ..................................... 

4819 60 Papier- und Pappewaren, wie sie in 
Büros, Geschäften u. dgl. verwendet 
werden .............................................. 

4820 Register, Rechnungsbücher, Notiz-
bücher, Auftragsbücher, Quittungs-
bücher, Briefpapierblöcke, Notiz-
blöcke, Tagebücher und ähnliche 
Waren, Hefte, Löschunterlagen, 
Ordner (für Lose-Blatt-Systeme 
öder andere), Schnellhefter, Akten-
mappen, Geschäftsformulare, For-
mulare mit eingelegtem Vervielfälti-

. gungspapier und andere Waren des 
Papierhandels , aus Papier oder 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg DlB 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

B 14,0% 0,0% 7) 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

0-' 
00 
o 

-0-
.j:>. 
0-

0-
(b ..., 
t:O 
!:!. 

~ 
;:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

4820 
(Fortsetzung) 

4820 10 

4820 20 
4820 30 

4820 40 

4820 50 

4820 90 
4821 

4821 10 
4821 90 
4822 

4822 10 

4822 90 

Warenbezeichnung 

Pappe; Alben für Muster oder für 
Sammlungen und Buchhüllen, aus 
Papier oder Pappe: 
Register, Rechnungsbücher, Notiz
bücher, Auftragsbücher, Quittungs
bücher, Briefpapierblöcke, Notiz
blöcke, Tagebücher und ähnliche 

~:fr:n .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Ordner, Einbände, Schnellhefter 
und Aktenmappen, ausgenommen 
Buchhüllen ................... '" ..... ............. I B 
Geschäftsformulare und Formulare 
mit eingelegtem Vervielfältigungs-
papier ................................................ I B 
Alben für Muster oder für Samm-
lungen ............................................... 1 B 
andere ............................................... B 
Etiketten aller Art, aus Papier oder 
Pappe, auch bedruckt: 
bedruckt .................................. :......... I B 
andere ............................................... B 
Spulen, Rollen, Hülsen und ähnliche 
Warenträger, aus Papiermasse, 
Papier oder Pappe (auch perforiert 
oder gehärtet): 

" von der Art wie sie zum Aufwickeln 
von Spinnstoffgarnen verwendyt 
werden .............................................. 1 B 

11 andere ........................... :................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

14,0% 
14,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) I 

0,0% 7) 1 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
0"-
~ 
0"-

0-
0 .., 
t;d 
~. 
;;; 

l1Q 
0 
i:3 

0"-
00 
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4823 

Tarif 
Nr./UNr. 

4823 10 

4823 11 
4823 19 
4823 20 
4823 30 

4823 40 

4823 50 

4823 51 
4823 59 
4823 60 

4823 70 

4823 90 

Warenbezeichnung 

Andere Papiere, Pappen, Zellstoff
watte und Vliese aus Zellulosefa
sern, auf Formen oder Größen 
zugeschnitten; andere Waren aus 
Papiermasse, Papier, Pappe, Zell
stoffwatte oder Vliesen aus Zell
stoffasern : 
Papiere, gummiert oder mit Klebe
schichte versehen, in Streifen oder 
Rollen: 
selbstklebend ..... ...............................1 B 

~~~~~:pi~~~··~~d··Fii~~~;~~·~~··:::::::: ~ 
Karten, nicht gelocht, für Lochkar-
tenmaschinen, auch in Streifen . ...... I B 
Diagrammpapiere für Registrierap
parate, in Rollen, Bogen oder 
Scheiben ...... ...... ............ ......... ...... ..... I B 
andere Papiere und Pappen, wie sie 
für Schreib-, Druck- oder andere 
graphische Zwecke verwendet wer
den: 

~~~;~;:t, .. ~~:.~.~~~ .. ~~~~.:.~~.~~~~~ .. :: I ~ 
Tablette, Teller, Schüsseln, Servier
platten, Tassen, Becher u. dgl., aus 
Papier oder Pappe ....... ...... ... ........... I B 
formgepreßte oder gepreßte Waren 
aus Papiermasse ............................... I B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

14,0% 
14,0% 
9,0% 

14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 
0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

cr-. 
00 
N 

-cr-. 
~ 

.cr-. 
0..: 
(D . .... 
O;j 
(D 

e: 
~. 
i:l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
682 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

4901 

4901 10 
4901 90 
4901 91 

4901 99 
4902 

4902 10 

4902 90 
4903 00 

4904 00 

4905 

4905 10 
4905 90 
4905 91 

4905 99 
4906 00 

Warenbezeichnung 

Bücher, Broschüren und ähnliche 
Druckerzeugnisse, auch in losen 
Bogen: 
in losen Bogen, auch gefalzt .......... I B 
andere: 
Wörterbücher und Lexika, auch in 
Form von Teilheften ... ... ...... ... ........ I B 
sonstige ............................................. B 
Zeitungen, Zeitschriften und andere 
periodische Druckschriften, auch 
illustriert, auch mit Werbung: 
mindestens viermal wöchentlich 
erscheinend ....................................... I B 
andere ................................................ B 
Bilderbücher, Zeichenbücher oder 
Malbücher, für Kinder ....... ............. I B 
Musikalien (Noten), gedruckt oder 
handgeschrieben, auch gebunden, 
auch illustriert ................. '" ... ... ........ I B 
Kartographische Erzeugnisse aller 
Art, einschließlich Wandkarten, ., 
topographische Pläne und Globen, 
gedruckt: 
Globen .............................................. , B 
andere: 
in Form von Büchern oder Bro-
schüren .............................................. 1 B 
sonstige ............................................. B 
Originalpläne und Originalzeich
nungen für architektonische, techni
sche, industrielle, gewerbliche, topo
graphische oder ähnliche Zwecke, 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 49: 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

19,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% l 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 

0,0% 7) 
0,0% 7) 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-C"-
~ 
C"-

o
n ... 
b;l 
~. 

cf 
::s 

C"-
00 
(j.> 
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er-

l!rsprüng-I Andere 
co 

Ausgangszollsatz in % des Wertes .j>. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab b d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/B . h Belastungen rec te 

4906 00 I mit der Hand hergestellt; hand-
(Fortsetzung) geschriebene Schriftstücke; photo-

graphische Reproduktionen auf sen-
sibilisierten Papieren und mit Kohle-
papIer hergestellte Durchschriften 
der vorstehend genannten Waren .. I B 0,0% 0,0% 7) 

4907 00 I Briefmarken, Stempelmarken 
u. dgl., nicht entwertet, im Bestim-
mungsland gültig oder zum Umlauf 
vorgesehen; Stempelpapier ; Bank-
noten; Scheckformulare ; Aktien, 
Schuldverschreibungen und ähnli- -er-

.j>. 

ehe Wertpapiere ............................... B 0,0% 0,0% 7) er-

4908 Abziehbilder aller Art: Q.. 
("b 

4908 10 Abziehbilder, verglas bar .................. B 8,0% 0,0% 7) 
... 
t::t1 

4908 90 andere ............................................... B 8,0% 0,0% 7) !!. 
4909 00 Postkarten, gedruckt oder illustriert; 

p:;-
~ 

gedruckte Karten mit Glückwün- ;:! 

sehen, Mitteilungen oder Ankündi-
gungen persönlicher Art, auch illu-
striert, auch mit Umschlägen oder 
Verzierungen .................................... I B 12,0% 0,0% 7) 

4910 00 I Kalender aller Art, gedruckt, ein-
schließlich Blöcke für Abreißkalen-
der ..................................................... I B 6,0% 0,0% 7) 

4911 I Andere Drucke, einschließlich Bild-
drucke und Photographien : 

4911 10 I Werbedrucke, Handelskataloge 
u.dgl. ................................................. I B 6,0% 0,0% 7) 

4911 90 I andere: 
4911 91 Bilder, Zeichnungen und Photogra-

I ~:!:~g~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 7,5% 0,0% 7) 
4911 99 7,5% 0,0% 7) 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

5004 00 

5005 00 

5006 00 

5007 

5007 10 
5007 20 

5007 90 

Warenbezeichnung 

Garne aus Seide (andere als Garne 
aus Abfällen von Seide), nicht in 
Aufmachungen für den Kleinver-
kauf ................................................... I B 
Garne aus Abfällen von Seide, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinver-
kauf ................................................... I B 
Garne aus Seide oder aus Abfällen 
von Seide, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf; Messinahaar ...... I B 
Gewebe aus Seide oder aus Abfällen 
von Seide: 
Gewebe aus Bourretteseide ............. I B 
andere Gewebe, 85 Gewichtspro
zent oder mehr Seide oder Abfälle 
von Seide, ausgenommen Bourrette-

(, I seide, enthaltend .............................. I B 
andere Gewebe ............ ............ ........ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 50: 

1,5% 

2,0% 

15,0% 

20,0% 

20,0% 
20,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

1,5% 

2,0% 

7,5% 

10,0% 

10,0% 
10,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Ab1aben und 
Be astungen 

-a-. 
~ 
a-. 
Q... 
('\) ... 
b:i 
~. 
f;) 

(1Q 
('\) 

::s 

a-. 
co 
<.J1 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 

5104 00 I Reißspinnstoff aus Wolle oder 
feinen oder groben Tierhaaren ...... I B 

5105 I Wolle, feine oder grobe Tierhaare, 
gekrempelt oder gekämmt (ein-
schließlich gekämmte Wolle m 
loser Form): 

5105 10 gekrempelte Wolle ........................... B 
5105 20 gekämmte Wolle: 
5105 21 gekämmte Wolle in loser Form ..... B 
5105 29 " andere ............................................... B 
5105 30 feine Tierhaare, gekrempelt oder 

gekämmt ........................................... B 
5105 40 I grobe Tierhaare, gekrempelt oder 

gekämmt ........................................... B 
5106. I Streichgarne aus Wolle,' nicht in 

Aufmachungen für den Kleinver-
kauf: 

5106 10 I 85 Gewichtsprozent oqer mehr 
Wolle enthaltend: 

5106 10 A I in Strähnen in Kreuzhaspelung mit 
emem Gewicht von 125 g oder 
weniger ............................................. 1 B 

5106 10 B I ~:!~;:r·····~i~······8·5··G~~i~h~·~~~~~~~~ B 5106 20 
Wolle enthaltend: 

5106 20 A I in Strähnen in Kreuzhaspelung mit 
emem Gewicht von 125 g oder 
weniger ............................................. 1 B 

5106 20 B I ~a::g~;~·~····~~·~···w~ii~:···~i~h~···i~ B 5107 
Aufmachungen für den Kleinver-
kauf: 

Ausga.ngszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

Kapitel 51: 

2,0% 1,4% 

0,0% o,~% 

4,0% 2,7% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

15,0% 9,7% 
7,0% 4,7% 

15,0% 9,7% 
7,0% 4,7% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- . Abgaben und handlungs- Belastungen rechte 

'" co 

'" 

-'" ~ er-. 
P-
o ... 
Cd 
!:l. 
?> 

(fq 
0 
::l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
686 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
N'r./UNr. 

5107 10 

5107 10 A 

5107 10 B 
5107 20 

5107 20 A 

5107 20 B 
5108 

5108 10 
5108 20 
5109 

5109 10 

5109 90 
5110 00 

5111 

Warenbezeichnung 

85 Gewichtsprozent oder mehr 
Wolle enthaltend: 
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit 
einem Gewicht von 125 g oder 

:::~;:r .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
weniger als 85 Gewichtsprozent 
Wolle enthaltend: 
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit 
einem Gewicht von 125 g oder 

:::~;:r .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Streichgarne und Kammgarne aus 
feinen Tierhaaren, nicht in Aufma
chungen für den Kleinverkauf: 
Streichgarne ...................................... I B 
Kammgarne ........ ....... ............ ...... ..... B 
Garne aus Wolle oder feinen Tier
haaren, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 
85 Gewichtsprozent oder mehr 
Wolle oder feine Tierhaare enthal-

~:nd~r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Garne aus groben Tierhaaren oder 
Roßhaar (einschließlich Garne aus 
umsponnenem Roßhaar), auch in 
Aufmachungen für den Kleinver-
kauf ................................................... I B 
Streichgarngewebe aus Wolle oder 
feinen Tierhaaren : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

15,0% 
7,0% 

15,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 

15,0% 
15,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

9,7% 
4,7% 

9,7% 
4,7% 

0,0% 
0,0% 

9,7% 
9,7% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
a
.j>
a-
p.. 
o ... 
Ij;j 

~. 
~ 

C1Q 
o 
::l 

a-
00 
'I 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

5111 10 85.Gewichtsprozent oder mehr 
Wolle oder feine Tierhaare enthal-
.tend: 

5111 11 mit einem Quadratmetergewicht 
von 300 g oder weniger .................. B 

5111 19 sonstige ............................................. B 
5111 20 andere, überwiegend oder aus-

schließlich mit synthetischen oder 
künstlichen Filamenten gemischt .... B 

5111 30 andere, überwiegend oder aus-
schließlich mit synthetischen oder 
künstlichen Stapelfasern gemischt .. B 

5111 90 andere ............................................... B. 
5112 Kammgarngewebe aus Wolle oder 

feinen Tierhaaren : 
5112 10 85 Gewichtsprozent oder mehr 

Wolle oder feine Tierhaare enthal-
tend: 

5112 11 mit einem Quadratmetergewicht 
von 200 g oder weniger .................. B 

5i12 19 sonstige ............................................. B 
5112 20 andere, überwiegend oder aus-

schließlich mit synthetischen oder 
künstlichen Filamenten gemischt .... B 

5112 30 andere, überwiegend oder aus-
schließlich mit synthetischen oder 
künstlichen Stapelfasern gemischt .. B 

5112 90 .andere ............................................... B 
5113 00 Gewebe aus groben Tierhaaren 

oder aus Roßhaar .............. : ............. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

14,0% + 900,00 9,1% + 58'5,00 
14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 

14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 

14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 
14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 

14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 
14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 

14,0% + 900,00 9,1% +. 585,00 

14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 
14,0% + 900,00 9,1% + 585,00 

18,0% 11,6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

0'> 
00 
00 

-0'> 
.j:>. 
0'> 

0-o 

"' t;d 
~. s;-
~ 
::;I 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

UlB oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 
---- ------- ----

Kapitel 52: 

5204 I Nähgarne aus Baumrrtwolle, auch in 
Aufmachungen für den Kleinver-
kauf: 

5204 10 I nicht In Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

5204 11 I 85 Gewichtsprozent oder mehr 
Baumwolle enthaltend ..................... , B 13,0% 8,5% 

5204 19 I ;~n~~r~;;h~·~~~·~·f~·; .. d~·~·Ki~i~~~;~ B 
t'3,0% 8,5% 

5204 20 
kauf ...................................... : ............ B 15,0% 9,7% 

5205 I Garne aus Baumwolle (ausgenom- -0"-
~ 

men Nähgarne), 85 Gewichtspro- 0"-

zent oder mehr Baumwolle enthal- 0-
('b 

tend, nicht in Aufmachungen für 
.... 
bj 

den Kleinverkauf: ~. 

5205 10 lungezwirnte Garne, nicht iil aus crq 

gekämmten Fasern: 
('b 

::J 

5205 11 I mit einem Titer von 714,29 D~zitex 
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder 
weniger) ............................................ I B 10,0% 6,6% 

5205 12 I mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex (mehr als Nr.14 
metrisch bis einschließlich Nr.43 
metrisch) ........................................... I B 10,0% 6,6% 

5205 13 I mit einem Titer von. weniger als 
! 232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex (mehr als Nr.43 
metrisch bis einschließlich Nr.52 
metrisch) ........................................... , B 10,0% 6,6% 

I 
0"-
00 
'>0 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5205 14 

5205 15 

5205 20 

5205 21 

5205 22 

5205 23 

5205 24 

5205 25 

5205 30 

Warenbezeichnung 

mit einem Titer von weniger als 
192,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex (mehr als Nr.52 
metrisch bis einschließlich Nr.80 
metrisch) ... : ....................................... 1 B 
mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex (mehr als Nr.80 
metrisch) ..... .............. ............. .... ....... I B 
ungezwirnte Garne, aus gekämmten 
Fasern: 
mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder 
weniger) ............................................ B 
mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56· Dezitex (mehr als Nr.14 
metrisch bis einschließlich Nr. 43 
metrisc\1) ........................................... B 
mit einem Titer von weniger als 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex (mehr .als Nr. 43 
metrisch bis einschließlich Nr.52 
metrisch) ........................................... 1 B 
mit einem Titer von weniger als 
192,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex (mehr als Nr. 52 
metrisch bis einschließlich Nr.80 
metrisch) . ... ... .... ... .... ... ...................... 1 B 
mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex (mehr als Nr.80 
metrisch) ..... ...... .... ..... ...... ...... ..... ...... I B 
gezwirnte Garne, aus nicht 
gekämmten Fasern: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

10,0% 

9,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% ·1 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,6% 

6,0% 

6,6% 

6,6% 

6,6% 

6,6% 

6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" \Cl 
o 

-'" .j>. 

'" P-
o ... 
Cd 
~. 
~ 

IJQ 
0 
::t 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

5205 31 mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14 
metrisch oder weniger je Einfach-
garn) .................................................. 

5205 32 mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr.14 metrisch bis 
einschließlich Nr. 43 metrisch je 
Einfachgarn) ........................ : ............ 

5205 33 mit einem Titer von weniger alS 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr.43 metrisch bis 
einschließlich Nr.52 metrisch Je 
Einfachgarn) ..................................... 

5205 34 mit einem Titer von weniger als 
192 ,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... 

5205 35 mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) 

5205 40 gezwirnte Garne, aus gekämmten 
Fasern: 

5205 41 mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr je Einfachgarn(Nr. 14. 
metrisch oder weniger je Einfach-
garn) ............ ; ..... : .............................. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B . 

B 13,0% 

B 13,0% 

B 13,0% 

B 13,0% 

B 12,0% 

B 13,0% 

. , 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprung-
liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

8,5% 

8,5% 

8,5% 

8,5% 

7,9% 

8,5% 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
~ 
Cl' 

P
(1) ... 
tJ:j 
!!. 
{ 
::I' 

Cl' 
'4J 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

5205 42 mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr.14 metrisch bis 
einschließlich Nr.43 metrisch Je 
Einfachgarn) ..................................... 

5205 43 mit einem Titer von weniger als 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr.43 metrisch bis 
einschließlich Nr.52 metrisch Je 
Einfachgarn) ..................................... 

5205 44 mit einem Titer von weniger als , 
192,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... 

5205 45 mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) 

5206 Garne aus Baumwolle (ausgenom-. 
men Nähgarne), wemger als 
85 Gewichtsprozent Baumwolle ent-
haltend, nicht in Aufmachu~gen für 
.den Kleinverkauf: 

5206 10 ungezwirnte Garne, aus nicht 
gekämmten Fasern: 

5206 11 mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder 
weniger) ............................................ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 13,0% 8,5% 

B 13,0% 8,5% 

B 13,0% 8,5% 

B 12,0% 7,9% 

B 10,0% 6,6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

a-. 
'-'l 
N 

-a-. 

"'" a-. 
0-
('l) ..., 
td 
~. 

~ 
::s 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
692 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprUng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- y 

U/B h Be astungen rec te 

5206 12 I mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56. Dezitex (mehr als Nr.14 
metrisch bis einschließlich Nr: 43 
metrisch) ........................................... , B 10,0% 6,6% 

5206 13 I mit einem Titer von weniger als 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex (mehr als Nr.43 
metrisch bis einschließlich Nr.52 
metrisch) "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' B 10,0% 6,6% 

5206 14 I mit einem Titer von weniger als 
192,31 Dezitex bis einschließlich -'" 125 Dezitex (mehr als Nr.52 

~ 

'" 
metrisch bis einschließlich Nr. 80 P-

o 
metrisch) ........................................... B 10,0% 6,6% 

.... 
t:d 

5206 15 I mit einem Titer von weniger als ~. 

125 Dezitex (mehr als Nr. 80 ~ 
O'Q 

metrisch) ........................................... B 9,0% 6,0% 
0 
::l 

5206 20 I ungezwirnte Garne, aus gekämmten 
Fasern: 

5206 21 I mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder 
weniger) ............................................ I B 10,0% 6,6% 

5206 22 I mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex (mehr als Nr.14 
metrisch bis einschließlich Nr. 43 
metrisch) ........ , ................. : .. , ............. , B 10,0% 6,6% 

5206 23 J mit einem Titer von weniger als 
232,56 Dezitex bis . einschließlich 
192,31 Dezitex (mehr als Nr. 43 
metrisch bis einschließlich Nr.52 
metrisch) ..... " ..... "" ....... """""""".". I B 10,0% 6,6% 

'" ~ ..., 
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All' o/c d W Ursprung- A d 
Tarif . usgangszo sa~z. In ~. es ertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes liehe Ver- n ere 

N IUN Warenbezelehnung oder In Sehtlhng fur 100 kg d . S h'lr f" 100 k h dl Abgaben und 
r. r. UIB 0 er In e I Ing ur g an hungs- Belastungen 

5206 24 mit einem Titer von weniger iils 
192,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex (mehr als Nr. 52 
metrisch bis einschließlich Nr. 80 
metrisch) .................................... :...... B 10,0% 6,6% 

5206 25 mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex (mehr als Nr. 80 
metrisch) ........................................... B 9,0% 6;0% 

5206 30 gezwirnte Garne, aus nicht 
gekämmten Fasern:' 

5206 31 mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14 
metrisch oder weniger je Einfach-
garn) ................................................. B 13,0% 8,5% 

5206 32 mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 14 metrisch bis 
einschließlich Nr. 43 metrisch Je 
Einf;lchgarn) ..................................... B 13,0% 8,5% 

5206 33 mit einem Titer von weniger. als' 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 43 metrisch bis 
einschließlich Nr. 52 metrisch je 
Einfachgarn) ..................................... B 13,0% 8,5% 

5206 34 mit einem Titer von weniger als 
192,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... B 13,0% 8,5% 

~< _ ~' ••• ,~A, 

ree te 

a-. 
-.0 
.j>-

-a-. 
.j>
a-. 
0-o ... 
txj 
o 

~ 
::s 
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Tarif 
Nr.lUNr. Waren bezeichnung 

5206 35 mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) 

5206 40 gezwirnte Garne, aus gekämmten 
Fasern: 

5206 41 mit einem Titer von 714,29 Dezitex 
oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14 
metrisch oder weniger je Einfach-
garn) ................................................. 

5206 42 mit einem Titer von weniger als 
714,29 Dezitex bis einschließlich 
232,56 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr.14 metrisch bis 
einschließlich Nr.43 metrisch Je 
Einfachgarn) ..................................... 

5206 43 mit einem Titer von weniger als 
232,56 Dezitex bis einschließlich 
192,31 Dezitex Je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 43 metrisch bis 
einschließlich Nr.52 metrisch Je 
Einfachgarn) ..................................... 

5206 44 mit einem Titer von weniger als 
19 i,31 Dezitex bis einschließlich 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... 

5206 45 mit einem Titer von weniger als 
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr 
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) 

5207 Garne aus Baumwolle (ausgenom-
men Nähgarne), in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 12,0% 7,9% 

B 13,0% 8,5% 

I 
\ 

B 13,0% 8,5% 

B 13,0% 8,5% 

B 13,0% 8,5% 

B 12,0% 7,9% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

, 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

....... 
a
.j>
a-
p.. 
o .... 
t:P 
~. 
~ 
~ 
;:1 

a

'" \.TI 
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C' 

Ursprüng- I And 
\Cl 

Ausgangszollsatz in % des Wertes C' 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- Ab abe~~nd 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B ~ t U/B rechte e as ungen 

5207 10 I 85 Gewichtsprozent od~r mehr 
Baumwolle enthaltend . ........ ............ 1 B 15,0% 9,7% 

5207 90 I ~e~:~e"""""";~~"""""'B;~~~~ii~', B 
15,0% 9,7% 

5208 
85 Gewichtsprozent oder mehr 
Baumwolle enthaltend, mit einem 
Quadratmetergewicht von 200 g 
oder weniger: 

5208 10 I roh: 
5208 11 in Leinwandbindung, mit emem 

Quadratmetergewicht von 100 g -oder weniger .................................... B 23,0% 14,6% C' 
.j>. 

5208 12 I in Leinwandbindung, mit emem C' 

Quadratmetergewicht von mehr als 0-
(D 

100 g ................................................. B 23,0% 14,6% 
.... 
1:0 

5208 13 I in 3- oder 4-bindigem (einschließlich ~. 

gleichseitigem) Köper .. '" ................. B 23,0% 14,6% i.> 
~ 

5208 19 I ;~~~~h~ewebe ................................ B 23,0% 14,6% ::s 
5208 20 
5208 21 in Leinwandbindung, mit emem 

Quadratmetergewicht von lOOg 
oder weniger .................................... I B 23,0% 14,6% 

5208 22 I in Leinwandbindung, mit emem 
Quadratmetergewicht von mehr als 
100 g ................................................. I B 23,0% 14,6% 

5208 23 I in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper .. , ................... 1 B 23,0% 14,6% 

5208 29 I andere Gewebe .. ............. ............. .... B 23,0% 14,6% 
5208 30 gefärbt: 
5208 31 in Leinwandbindung, mit emem 

Quadratmetergewicht von lOOg 
oder weniger .................................... I B 23,0% 14,6% 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver-. An ere 

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- I rechte Be astungen 

5208 32 I in Leinwandbindung, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 
100 g ................................................. I B 23,0% 14,6% 

5208 33 I in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper ..... ......... ........ 1 B 23,0% 14,6% 

5208 39 I andere Gewebe ...... ......... ........ ......... B 23,0% 14,6% 
5208 40 bunt gewebt: 
5208 41 in Leinwandbindung, mit einem 

Quadratmetergewicht von 100 g 
oder weniger .................................... I B 23,0% 14,6% 

5208 42 lin Leinwandbindung, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als '" +-
100 g ................................................. B 23,0% 14,6% '" 

5208 43 I in 3- oder 4-bindigem (einschließlich P-o 
gleichseitigem) Köper ...................... B 23,0% 14,6% 

... 
l:1:l 

5208 49 I ~:~:~k~ewebe ................................ B 23,0% 14,6% 0 

~ 5208 50 CTQ 

5208 51 in Leinwandbindung, mit einem 
0 ::s 

Quadratmetergewicht von 100 g 
oder weniger .................................... I B 23,0% 14,6% 

5208 52 I in Leinwandbindung, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 
100 g ................................................. I B 23,0% 14,6% 

5208 53 I in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper ....... .... ...........1 B 23,0% 14,6% 

5208 59 I andere Gewebe ..... .......... ........... ...... .B 23,0% 14,6% 
5209 Gewebe aus Baumwolle, 

8'5 Gewichtsprozent oder mehr 
Baumwolle enthaltend, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 
200 g: 

5209 10 I roh: 
5209 11 in Leinwandbindung ........................ I B 23,0% 14,6% 

'" ~ 'J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5209 12 

5209 19 
5209 20 
5209 21 
5209 22 

5209 29 
5209 30 
5209 31 
5209 32 

5209 39 
5209 40 
5209 41 
5209 42 
5209 43 

5209 49 
5209 50 
5209 51 
5209 52 

5209 59 
5210 

5210 10 
5210 11 

. Warenbezeichnung 

in 3- ~de~ 4~bindig~m (ei~s~hließliGh , 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

gleichseitigem) Köper .. · .... , ..... ·· .... ;···.d '1 B 23,0% 14,6% 
andere Gewebe .................. ,.; ....... · .... ' B 23,0% 14,6% 
gebleicht: 
in Leinwandbindung ... ; ........ ;.; .. ; ...... I B 23,0% 14,6% 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper ...................... I B i3,0% 14,6% 
a~dere Gewebe ...................... ; ......... , B 23,0% 14,6% 
gefärbt: 
in Leinwandbindung ........................ B i3,0% i 4,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a
'" 00 

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper ...................... B 23,0% 14,6% ~ 
andere Gewebe ........................ ;....... B 23,0% 14,6% a-
bunt gewebt: . . ~ 
in Leinwandbindung ........................ B 23,0% 14,6% ~ 
Denim ............................................... B 23,0% 14,6% ~ 
andere Gewebe in 3- oder 4- ~ 
bindigem (einschließlich gleichseiti- g 
gern) Köper ...................................... B 23,0% 14,6% 
andere Gewebe ................................ B 23,0% 14,6% 
bedruckt: 
in Leinwan<;ibindung ........................ B 23,0% 14,6% 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich .. 
gleichseitige~) Köper ...................... 1 B 23,0% 14,6% 
andere Gewebe ................................ B 23,0% 14,6% 
Gewebe aus Baumwolle, weniger als 
85 Gewichtsprozent Baumwolle ent-
haltend, überwiegend oder aus-
schließlich mit Chemiefasern 
gemischt, mit einem Quadratmeter-
gewicht von 200 g oder weniger: 
roh: . 
in Leinwandbindung ................ : ....... I B 23,0% 14,6% 
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Tarif 
Iv 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab b ere d 
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/B ht Belastungen rec e 

5210 12 I in 3- .oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper ...................... 1 B 23,0% 14,6% 

5210 19 andere Gewebe ................ ................ B 23,0% 14,6% 
5210 20 gebleicht: 
5210 21 in Leinwandbindung .......... ......... ..... I B 23,0% 14,6% 
5210 22 in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 

gleichseitigem) Köper ...................... 1 B 23,0% 14,6% 
5210 29 andere Gewebe ......... .................. ..... B 23,0% 14,6% 
5210 30 gefärbt: 
5210 31 in Leinwandbindung ........................ B 23,0% 14,6% 
5210 32 in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 

gleichseitigem) Köper ...................... B 23,0% 14,6% -0' 
.j>. 

5210 39 andere Gewebe ................................ B 23,0% 14,6% 0' 

5210 40 bunt gewebt: 0-
0 

5210 41 in Leinwandbindung ........................ B 23,0% 14,6% 
..., 
tI;i 

5210 42 in 3- oder 4-bindigem (einschließlich ~. 

gleichseitigem) Köper ...................... B 23,0% 14,6% ~ 
(JQ 

5210 49 andere Gewebe ................................ B 23,0% 14,6% 
0 
:;l 

5210 50 bedruckt: 
5210 51 in Leinwandbindung ................. ~ ...... B 23,0% 14,6% 
5210 52 in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 

gleichseitigem) Köper ............ ...... ....I B 23,0% 14,6% 
5210 59 I andere Gewebe ................ ...... .......... B 23,0% 14,6% 
5211 Gewebe aus Baumwolle, weniger als 

85 Gewichtsprozent Baumwolle ent-
haltend, überwiegend oder aus-
schließlich mit Chemiefasern 
gemischt, mit einem Quadratmeter-
gewicht von mehr als 200 g: 

5211 10 I roh: 
5211 11 in Leinwandbindung ........................ I B 23,0% 14,6% 
5211 12 in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 

gleichseitigem) Köper ...................... I B 23,0% 14~6% 
0' 
'-C 
'-C 
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Tarif 
Nr./UNr. . 

5211 19 
5211 20 
5211 21 
5211 22 

5211 29 
5211 30 
5211 31 
5211 32 

5211 39 
5211 40 
5211 41 
5211 42 
5211 43 

5211 49 
5211 50 
5211 51 
5211 52 

5211 59 
5212 
5212 10 

5212 11 
5212 12 
5212 13 
5212 14 
5212 15 
5212 20 

Warenbezeichnung 

andere Gewebe 
gebleicht: 
in Leinwandbindung 
in. 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper 
andere Gewebe 
gefärbt: 
in Leinwandbindung 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper 
andere Gewebe 
bunt gewebt: 
in Leinwandbindung. 
Denim 
andere Gewebe in 3- oder 4-
bindigem (einschließlich gleichseiti
gem) Köper 
andere Gewebe 
bedruckt: 
in Leinwandbindung 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 
gleichseitigem) Köper 
andere Gewebe 
Andere Gewebe aus Baumwolle: 
mit einem Quadratmetergewicht 
von 200 g oder weniger: 

B 

B 

B 
B 

B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 

B 
B 

roh ..................................................... B 
gebleicht .... ........ ...... .................. ........ B 
gefärbt ............................................... B 

. bunt gewebt .......... ........ ............... ..... B 
bedruckt ............................................ B 

"mit einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 200 g: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 
23,0% 
23,0% 
23,0% 
23,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 

Ursprüng- I d liche Ver- An ere 
h dl Abgaben und an ungs- I h Be astungen rec te 

....... 
0 
0 

-0"-
.j>. 
0"-

0-
(1) .., 
O;j 
~. 
~ 

CTq 
(b 

::l 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Tarif 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

5212 21 roh ..................................................... B 23,0% 
5212 22 gebleicht ............................................ B 23,0% 
5212 23 gefärbt ............................................... B 23,0% 
5212 24 bunt gewebt ...................................... B 23,0% 
5212 25 bedruckt ............................................ B 23,0% 

Ursprüng-
Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver-

oder in Schilling für <100 kg handlungs-
rechte 

14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 
14,6% 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

....-
0"
.j>. 

0"-

0-
n> .... 
b:l 
~. 

cf = 

'-I 
o 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

5303 I' Jute und andere textile Bastf~sem 
(ausgenommen Flachs, Hanf und 
Ramie), roh oder bearbeitet,. aber 
nicht gesponnen; Werg und Abfälle 
von diesen Spinnstoffen (einschließ-
lich Gamabfälle und Reißspinn-
stoff) : 

5303 10 1 Jute und andere textile Bastfasern, 
roh oder geröstet ............................. 

5303 90 I ~~~fr~nd" ~~d~;~" ~~~~ii~" F~~~;~' ~~~ 5304 
Agaven, roh oder bearbeitet, aber 
nicht gesponnen; Werg und Abfälle 
von diesen Spinnstoffen (einschließ-
lieh Garnabfälle und Reißspinn-
stoff) : 

5304 10 I Sisal und andere textile Fasern von 
Agaven, roh ...................................... 

5304 90 I k:d:~;f~~~;~:' 'Ab'~'~~f~~~;~" ('M~~ii~ ~ 5305 
hanf oder Musa textilis Nee), 
Rami~ und andere pflanzliche 
Spinnstoffe, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen, roh oder 
bearbeitet, aber nicht gesponnen; 
Werg, Kämmlinge und Abfälle von 
diesen Spinnstoffen (einschließlich 
Garnabfälle und Reißspinnstoff) : 

5305 10 Kokosfasern : 
5305 11 roh ..................................................... 
5305 19 anders: 
5305 19 A auf Unterlagen ................................. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

Kapitel 53: 

B 0,0% 0,0% t) 

B O,Oro 0,0% t) 

B 0,0% 0,0% t) 

B 0,0% 0,0% 1) 

B 0,0% 0,0% t) 

oB 8,0% 4,0% t) 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs- Belastungen rechte 

'I 
o 
N 

-a--
.jo. 
a--
~ 
", .., 
t:xJ 
!:)!. 
ii> 
~ 
i:1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
702 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg IIche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y t 

rechte e as ungen 

5305 19 B anders ............................................... B 0,0% 0,0% ') 
5305 20 Abacafasern : 
5305 21 :~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% ') 
5305 29 0,0% 0,0% ') 
5305 90 andere: 
5305 91 :~~~~.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 0,0% 0,0% ') 
5305 99 0,0% 0,0% ') 
5306 Leinengarne (Garne aus Flachs): 
5306 10 ungezwirnt ............................. '" ... ..... 1 B 7,0% 4,7% 
5306 20 gezwirnt ............................................ B 12,0% 7,9% 
5307 Garne aus Jute oder anderen 

textilen Bastfasern der Num- -Cl' 

mer 5303: 
~ 
Cl' 

5307 10 lUngeZwirnt ........................................ B 10,0% 6,6% ') 0.-
(1) 

5307 20 ~:r;:nta~~"" '~~d~;~~" ··~ii~~~ii~h~·~ B 10,0% 6,6% ') 
... 
td 

5308 (1) 

~ Spinnstoffen; Papiergarne: (1Q 

5308 10 Kokosgarne ...................................... B 0,0% 0,0% ') 
(1) 

::l 

5308 20 Hanfgarne ........................................ B 7,0% 4,7% 
5308 30 Papiergarne ...................................... B 0,0% 0,0% 
5308 90 andere ............................................... B 8,0% 5,3% ') 
5309 Leinengewebe (Gewebe aus Flachs): 
5309 10 85 Gewichtsprozent oder mehr 

Flachs enthaltend: 
5309 11 I roh oder gebleicht ···························1 B 

30,0% 18,6% 
5309 19 ::~~~:r ~···~i~····8·5····G~~·i~h;~~~~~~~~ B 

30,0% 18,6% 
5309 20 

'Flachs enthaltend: 
5309 21 I roh oder gebleicht .......... · .......... ··....1 B 30,0% 18,6% 
5309 29 ~:<!:~~e"" ~~~ ... 'j;;~~"" ~~i'~;'" ~~d~;~~ B 

30,0% 18,6% 
5310 

textilen Bastfasern der Num-
mer 5303: 

'.J 
0 ...., 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5310 10 roh ..................................................... B 25,0% 
5310 90 anders ............................................... B 25,0% 
5311 00 Gewebe aus anderen pflanzlichen 

Spinnstoffen; Gewebe aus Papier-
garnen ............................................... B 20,0% 

'1\ 

Ursprüng-
Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlung~-
rechte 

12,5% ') 
12,5% ' ) 

12,8% ') 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.' 

'-J o 
-l>o-

-'" -l>o-

'" P
(1) .... 
to 
~. 
j;) 

(1Q 
(1) 

::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5401 

5401 10 
5401 10 A 

5401 10 B 
5401 20 
5401 20 A 

5401 20 B 
5402 

540210 

5402 20 
5402 30 
5402 31 

5402 31 A 
5402 31 B 
5402 32 

5402 32 A 
5402 32 B 

Warenbezeichnung 

"""-

Nähgarne aus synthetischen oder 
künstlichen Filamenten, auch in 
Aufmachungen für den Kleinver
kauf: 
aus synthetischen Filamenten: 
in Aufmachungen mit einem 

:::e~~h~.~~~ .. ~~.~ .. ~~~~ .. ~~.~~~~.~ .. :::: I ~ 
aus künstlichen Filamenten: 
in Aufmachungen mit emem 

~e:e~~h~.~~~ .. ~~ .. ~ .. ~~~~ .. ~~~~~~.~ .. :::: I ~ 
Garne (ausgenommen Nähgarne) 
aus synthetischen Filamenten, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinver
kauf, einschließlich synthetische 
Monofile von weniger als 
67 Dezitex: 
hochfeste Garne aus Nylon oder 
anderen Polyamiden ... ...... ............... I B 
hochfeste Garne aus Polyester ... .... B 
texturierte Garne: 
aus Nylon oder anderen Polyami
den, mit einem Titer von 50 tex 
oder weniger je Einfachgarn: 

:~~~~~ .. :::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
aus Nylon oder anderen Polyami
den, mit einem Titer von mehr als 
50 tex je Einfachgarn: 

:~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 54: 

15,0% 
5,0% 

15,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
4,0% 

0,0% 
4,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

~._--

9,7% 
5,0% 

9,7% 
5,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
4,0% 

0,0% 
4,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-a--
.j>
a--
c.. 
." ... 
tJ;:j 
1]. 

{ 
i:l 

'I 
o 
Ul 
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" 
'!rsprüng-t Andere 

C) 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Cl' 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B 1 

rechte e astungen 

5402 33 aus Polyester: 
5402 33 A . :~~~;; .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
5402 33 B 4,0% 4,0% 
5402 39 sonstige: 
5402 39 A :~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
5402 39 B 4,0% 4,0% 
5402 40 andere Garne, ungezwirnt, unge-

dreht oder mit 50 Drehungen oder 
weniger je Meter: 

5402 41 I aus Nylon oder anderen Polyami-
den: 

5402 41 A roh ...................................................... B 0,0% 0,0% -Cl' 

5402 41 B anders ............................................... B 4,0% 4,0% 
.j>. 
Cl' 

5402 42 aus Polyester, teilverstreckt: 0-
0 

5402 42 A roh ..................................................... B 0,0% 0,0% 
.... 
b:j 

5402 42 B anders ................................................ B 4,0% 4,0% !!. 
5402 43 aus anderen Polyestern: ~ 

O'q 

5402 43 A roh ..................................................... B 0,0% 0,0% 
0 
::l 

5402 43 B anders ............................................... B 4,0% 4,0% 
5402 49 sonstige: 
5402 49 A· :~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
5402 49 B 4,0% 4,0% 
5402 50 andere Garne, ungezwirnt, mit mehr 

als 50 Drehungen je Meter: 
5402 51 I aus Nylon oder anderen Polyami-

den: 
5402 51 A :~~~;; .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
5402 51 B 4,0% 4,0% 
5402 52 aus Polyester: 
5402 52 A roh ..................................................... B 0,0% 0,0% 
5402 52 B anders ............................................... B 4,0% 4,0% 
5402 59 sonstige: 
5402 59 A roh ..................................................... B 0,0% 0,0% 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liehe Ver- Ab abeC:~nd 
Nr./UNr. UlB oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 

rechte e astungen 

5402 59 B I ;~~::~y~~;;;~i;~,~~~~~~~=;~ I B 

4,0% 4,0% 
5402 60 
5402 61 

den: 
5402 61 A :~~~~.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 0,0% 0,0% 
5402 61 B 4,0% 4,0% 
5402 62 aus Polyester: 
5402 62 A :~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
5402 62 B 4,0% 4,0% 
5402 69 sonstige: 
5402 69 A roh ..................................................... B 0,0% 0,0% 
5402 69 B anders ............................................... B 4,0% 4,0% -'" 
5403 Garne (ausgenommen Nähgarne) 

~ 

""-
aus künstlichen Filamenten, nicht p... 

(1) 

in Aufmachungen für den Kleinver-
.... 
t:tt 

kauf, einschließlich künstliche ~: 

Monofile von wentger als i» 
Clt1 

61 Dezitex: 
(1) 

::l 

5403 10 hochfeste Garne aus Viskose B 6,0% 4,0% 
5403 20 texturierte Garne: 
5403 20 A aus Viskose ....................................... B 7,0% 4,7% 
5403 20 B andere ............................................... B 0,0% 0,0% 
5403 30 andere Garne, ungezwirnt: 
5403 31 aus Viskose, ungedreht oder mit 

120 Drehungen oder wentger Je 
Meter ................................................ I B 7,0% 4,7% 

5403 32 I aus Viskose, mit mehr als 
120 Drehungen je Meter ................ I B 7,0% 4,7% 

5403 33 aus Zelluloseacetat: 
5403 33 A gefärbt ............................................... 1 B 4,0% 4,0% 
5403 33 B anders ............................................... B 0,0% 0,0% 
5403 39 sonstige: 
5403 39 A gefärbt ............................................... I B 4,0% 4,0% 

'.J 
0 
'.J 
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'-l 

Ursprüng- I And 
0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 00 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- Ab abee::nd 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlhngs- Be1astungen 

rec te 

5403 39 B anders ............................................... I·B 0,0% 0,0% 
5403 40 andere Garne, gezwirnt: 
5403 41 aus Viskose ................ ..... ... ... ....... .... I B 7,0% 4,7% 
5403 42 aus Zelluloseacetat: 
5403 42 A gefärbt ............................................... 1 B 4,0% 4,0% 
5403 42 B anders ............................................... B 0,0% 0,0% 
5403 49 sonstige: 
5403 49 A gefärbt ............................................... 1 B 4,0% 4,0% 
5403 49 B anders ............................................... B 0,0% 0,0% 
5404 Synthetische Monofile von 

67 Dezitex oder mehr und einem 
größten Durchmesser 1 mm 

..... 
von a-. 

~ 

oder weniger; Streifen u. dgl. (zB a-. 

Kunststroh), aus synthetischer P-o 
Spinnrnasse, mit einer augenschein-

.... 
tJ:j 

lichen Breite von 5 mm oder g. 
;:;;-

wemger: (1q 

5404 10 I Mono!'J, .......................................... B 0,0% 0,0% 
0 
:::I 

5404 90 ~üd::t~i~h~···M~~~fii~··~·;~··67·D·~~i~ B 0,0% 0,0% 
5405 00 

tex oder mehr und einem größten 
burchmesser von 1 mm oder weni-
ger; Streifen u. dgl. (zB Kunst-
stroh), aus künstlicher Spinnrnasse, 
mit einer augenscheinlichen Breite 
von 5 mm oder weniger ................. I B 0,0% 0,0% 

5406 I Garne (ausgenommen Nähgarne) 
aus synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf: 

5406 10 I aus synthetischen Filamenten .......... I B 15,0% 9,7% 
-5406 20 aus künstlichen Filamenten ........ ..... B 15,0% 9,7% 
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\ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- rAd 
Tarif Gebundener Zo!lsatz in % des Wertes li h V n ere 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h c cl! er- Abgaben und 

U/B an ungs- B I ht e astungen ree e 

5407 I Gewebe aus Garnen aus syntheti-
schen Filamenten, einschließlich 
Gewebe aus Erzeugnissen der 
Nummer 5404: 

5407 10 I Gewebe aus hochfesten Garnen aus 
Nylon oder anderen Polyamiden 
oder aus Polyester ................ , .......... 1 B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 

5407 20 I Gewebe aus Streifen u.dgl. .. ...... ..... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 30 Gewebe im Sinn der Anmerkung 9 

zum Abschnitt XI ............................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 40 I andere Gewebe, 85 Gewichtspro-

oder mehr Nylon- oder 
..... 

zent a--

andere Polyamidfilamente enthal-
.j>-
a--

tend: 0-
0 

'5407 41 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 "' t:J:I 
5407 42 gefärbt ,' ............................................. B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 ~. 

5407 43 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 ~ 
O'Q 

5407 44 bedruckt ............................................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
0 
::l 

5407 .50 andere Gewebe, 85 Gewichtspro-
zent oder mehr texturierte Poly-
esterfilamente enthaltend: 

5407 51 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 52 gefärbt ............................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 53 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 54 bedruckt ............................................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 60 andere Gewebe, 85 Gewichtspro-

zent oder mehr nicht texturierte 
Polyesterfilamente enthaltend: 

5407 60 A roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 60 B gefärbt ............................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 60 C bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 60 D bedruckt ............. ; .............................. B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 

'I 
0 
~ 
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'J 

l!rsprüng-I Andere 
..... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver- Ab b d 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl . gaenun 

UlB an ungs- , B 1 
rechte e astungen 

5407 70 I andere Gewebe, 85 Gewichtspro-
zent oder mehr andere synthetische 
Filamente enthaltend: 

5407 71 roh oder gebleicht ................. , ......... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 72 gefärbt ............................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 73 bunt gewebt ....... ; .............................. B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 74 bedruckt ............................................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 80 andere Gewebe, weniger als 

85 Gewichtsprozent synthetische 
Filamente enthaltend, überwiegend 
oder ausschließlich mit Baumwolle 
gemischt: 

..... 
. 0"-

""" 5407 81 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 0"-

5407 82 gefärbt ............................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 c.. 
(1) 

5407 83 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
.... 
t:x1 

5407 84 bedruckt ............................................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 ~. 

5407 90 andere Gewebe: ii> 
~ 

5407 91 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 ::J 

5407 92 gefärbt .................. , ............................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 93 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5407 94 bedruckt ............................................ B 23,0% min 7000,00 14,6% min 4443,50 
5408 Gewebe aus Garnen aus· künstlichen 

Filamenten, einschließlich Gewebe 
aus Erzeugnissen der Num-
mer 5405: 

5408 10 I Gewebe aus hochfesten Garnen aus 
Viskose ............................................. I B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 

5408 20 I andere Gewebe, 85 Gewichtspro-
zent oder weniger künstliche Fila-
mente, Streifen u. dgl. enthaltend: 

5408 21 I roh oder gebleicht ........................... 1 B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung 

ltche Ver-
Nr./UNr. 

oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Ab~aben urtd 
U/B an ungs-h Be astungen rec te 

5408 22 I gefärbt: 
5408 22 A Futterstoffe mit einer Breite von 

138 cm oder mehr, einfärbig, m 
einfacher Grundbindung (Taft-, 
Serge- oder Atlasbindung) .............. B 23,0% min 4400,00 14,6% min 1523,50 

5408 22 B andere ........................................... : ... B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2666,10 
5408 23 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 
5408 24 bedruckt ............................................ B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 
5408. 30 andere Gewebe: 
5408 31 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 
5408 32 gefärbt: ...... 
5408 32 A Futterstoffe mit einer Breite von 0' 

138 cm oder mehr, einfärbig; 
~ 

m 0' 

einfacher Grundbindung (Taft-, P-o 
Serge- oder Atlasbindung) .............. B 23,0% min 2400,00 14,6% min 1523,50 "' t:O 

5408 32 B I andere ............................................... B 23,0% min 4200,00 14,6% min 2666,10 0 

5408 33 bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 ~ 
(1Q 

5408 34 bedruckt ............................................ B 23,0% min 4400,00 14,6% min 2793,00 
0 
::l 

'J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

5501 

5501 10 

5501 20 
5501 30 
5501 90 
5502 00 

5503 

5503 10 

5503 20 
5503 30 
5503 40 
5503 90 
5504 

5504 10 
5504 90 
5505 

5505 10 
5505 10 A 
5505 10 B 
5505 10 C 

Warenbezeichnung 

Spinnkabel aus synthetischen Fila
menten: 
aus Nylon oder anderen Polyami-
den .................................................... B 
aus Polyester ...... ..... ......................... B 
aus Polyacryl oder Modacryl ......... B 
andere ............................................... B 
Spinnkabel aus künstlichen Filamen-
ten ..................................................... I B 
Synthetische Stapelfasern, weder 
kardiert noch gekämmt noch in 
anderer Weise für das Verspinnen 
vorgerichtet: 
aus Nylon oder anderen Polyami-
den .................................................... B 
aus Polyester ............ ........................ B 
aus Polyacryl oder Modacryl ......... B 
aus Polypropylen ... .......................... B 
andere ............................................... B 
Künstliche Stapelfasern, weder kar
diert noch gekämmt noch in 
anderer Weise für das Verspinnen 
vorgerichtet: 
aus Viskose ...................................... I B 
andere ............................................... B 
Abfälle von Chemiefasern (ein
schließlich Kämmlinge, Garnabfälle 
und Reißspinnstoff) : 
aus synthetischen Chemiefasern: 
aus Polyester .................................... 1 B 
aus Polypropylen ....... ...................... B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 55: 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

12,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

12,0% 
6,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

7,9% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

7,9% 
4,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J .-
N 

.-
a-. 
..j:o. 
a-. 
0-
("!) .., 
bj 

~. 
g-

("!) 

::I 
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Tarif, 
NrJUNr. 

5505 20 
5506 

5506 10 

5506 20 
5506 30 
5506 90 
5507 00 

5508 

5508 10 
5508 10 A 

5508 10 B 
5508 20 
5509 

5509 10 

5509 11 
5509 12 

'5509 20 

5509 21 

Warenbezeichnung 

aus künstlichen Chemiefasern """" I B 
Synthetische Stapelfasern, kardiert, 
gekämmt oder in anderer Weise für 
das Verspinnen vorgerichtet: 
aus Nylon oder anderen Polyami-
den ."""""""""",,.,,",,"''''''','''''''''''' B 
aus Polyester "."""." .... "."."."."" .. " B 
aus Polyacryl oder Modacryl " .... ". B 
andere "" .. "."."."" ... " ..... "."."" ... "... B 
Künstliche Stapelfasern, kardiert, 
gekämmt oder in anderer Weise 
für das Verspinnen vorgerichtet "". I B 
Nähgarne aus synthetischen oder 
künstlichen Stapelfasern, auch in 
Aufmachungen für den Kleinver
kauf: 
aus synthetischen Stapelfasern: 
in Aufmachungen mit einem 

~e1:~~h~.~~~ .. ~~~"~ .. ~~~~ .. :~~~~~.~,.:: I ~ 
aus künstlichen Stapelfasern """"". B 
Garne (ausgenommen Nähgarne) 
aus synthetischen Stapelfasern, 
nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

. 85 Gewichtsprozent oder mehr 

. Nylon oder andere Polyamidstapel
fasern enthaltend: 
ungezwirnt "", .. """"" .. ".,,,.,,,, .. ,,,, .. ,, I u 
gezwirnt .",,, " " '"'''' """ ",," " """ """. U 
85 Gewichtsprozent oder mehr 
Polyesterstapelfasern enthaltend: 
ungezwirnt U 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

12,0% 

15,0% 
8,5% 

13,0% 

8,5% 
8,5% 

8,5% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

7,9% 

9,7% 
5,6% 
8,5% 

5,6% 
5,6% 

5,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" ~ 
'" Q.. 
(') ... 
td 
ß. 
i» 

CTQ 
(') 
:;l 

'-J -"" 
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';J 

Ursprüng- I And -Ausgangszollsatz in % des Wertes 

I 
.j>. 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab abe~r~nd 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y UlB h . e astungen rec te 

5509 22 I ~~z;~~~ch~~~~~~~~~"""~d~~"""~~h~ I U 
8,5% 5,6% 

5509 30 
Polyacryl oder Modacrylstap~lfa -
sern enthaltend: 

5509 31 I unge,.wim, ........ : .............................. ·1 u 8,5% 5,6% 
5509 32 !~~::~n~;~~~: .. is .. G~~i~h~.~;~~~.~~~ u 

8,5% 5,6% 
5509 40 

oder mehr synthetische Stapelfasern 
enthaltend: 

5509 41 lUngeZwirnt ........................................ U 8,5% 5,6% 
5509 42 

!~~;;~n~;~~~ .. ~.~~ .. p~i;~~~~;~~.~~~if~ ~ 
u 8,5% 5,6% 

5509 50 -Cl' 
.j>. 

sern: Cl' 

5509 51 I überwiegend oder ausschließlich mit Fr 
künstlichen Stapelfasern gemischt .. U 8,5% 5,6% 

.... 
0; 

5509 52 I überwiegend oder ausschließlich mit rl> 

~ Wolle oder feinen Tierhaaren (Jq 

gemischt .............. ~ ............................. U 8,5% 5,6% 
rl> 
::I 

5509 53 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Baumwolle gemischt ... ...... ... ....... ..... 1 U 8,5% 5,6% 

5509 59 I :~~~!:e G~;~~·:··~~·~··p;l;~~;;;i~··~d~~ u 
8,5% 5,6% 

5'509 60 
ModacrylstapeIfasern : 

5509 61 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
gemischt ............................................ I U 8,5% 5,6% 

5509 62 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Baumwolle gemischt ........................ 1 U 8,5% 5,6% 

5509 69 

I ~~~;:~::j~i~~~ .. ~~~~~~;;~~;;~~·~~~ u 

8,5% 5,6% 
5509 90 
5509 91 

Wolle oder feinen Tierhaaren 
gemischt ............................................ lu 8,5% 5,6% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5509 92 

5509 99 
5510 

5510 10 

5510 11. 
5510 12 
5510 20 

5510 30 

5510 90 
5511 

5511 10 

5511 20 

5511 30 
5512 

Warenbezeichnung 

überwiegend oder ausschließlich mit 
Baumwolle gemischt """""""""""" I U 
sonstige ""."""""""""""""""".""". U 
Garne (ausgenommen Nähgarne) 
aus künstlichen Stapelfasern, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinver
kauf: 
85 Gewichtsprozent oder mehr 
künstliche Stapelfasern enthaltend: 
ungezwirnt 
gezwirnt 
andere Garne, überwiegend öder 
ausschließlich mit Wolle oder feinen 
Tierhaaren gemischt 
andere Garne, überwiegend oder 
ausschließlich mit Baumwolle 
gemischt 
andere Garne 
Garne (ausgenommen Nähgarne) 
aus synthetischen oder künstlichen 
Stapelfasern, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf: 
aus synthetischen Stapelfasern, 
85 Gewichtsprozent oder mehr sol-

B 
B 

B 

B 
B 

che Fasern enthaltend ..................... I B 
aus synthetischen Stapelfasern, 
weniger als 85 Gewichtsprozent 
solche Fas~rn enthaltend """"'"'''''' I B 

. aus künstlIChen Stapelfasern ""'"'''' . B 
Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder 
mehr synthetische Stapelfasern ent
haltend: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

8,5% 
8,5% 

12,0% 
14,0% 

13,0% 

13,0% 
13,0% 

15,0% 

15,0% 
10,0% 

I 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,6% 
5,6% 

7,9% 
9,1% 

8,5% 

8,5% 
8,5% 

9,7% 

9,7% 
6,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
~ 
0"-

~ ... 
t::d 
('l> 

~ 
~ 

('l> 

::l 

''1 -U1 
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'.J 

. Ursprüng-
...... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Andere 0"-

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liehe Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Ab~aben und 

UlB rechte Be astungen 

~S12 10 I 8S Gewichtsprozent oder mehr 
Polyesterstapelfasern enthaltend: 

SS12 11 I roh' oder gebleicht ........................... \ B 23,0% 14,6% 
SS12 19 ;~d~:~;~h~;;~;~.~~ ..... ~d.~; ..... ~~h~ B 

23,0% 14,6% 
SS12 20 

Polyacryl oder Modacrylstapelfa -
sern enthaltend: 

'S512 21 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
SS12 29 anders ................................................ B 23,0% . 14,6% 
SS12 90 andere: 
SS12 91 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
SS12 99 anders' ............................................... B 23,0% 14,6% 

...... 
0"-

Gewebe, weniger als 8S Gewichts-
-l>-

SS13 0"-

prozent synthetische Stapelfasern A-
n 

enthaltend, überwiegend oder aus-
.., 
to 

schließlich mit Baumwolle gemischt, !:l. 

mit emem Quadratmetergewicht ~ 
~ 

von 170 g oder weniger: " SS13 10 I roh oder gebleicht: 
SS 13 11 aus Polyesterstapelfasern, in Lein-

wandbindung ...... ......... ........ ...... ....... I B 23,0% 14,6% 
SSD 12 I aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 

4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper .............. ... ............. ...... I B 23,0% 14,6% 

SS13 13 I andere Gewebe aus Polyesterstapel-

I ;~~tI::::::P~l~~:=,,~~,~_1 : 
23,0% 14,6% 

SS13 19 23,0% 14,6% 
SS13 20 
SS13 21 

wandbindung ........................ , ........... I B 23,0% 14,6% 
SS13 22 I aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 

4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper .................................... I B 23,0% 14,6% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
hche Ver-

Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
UlB an ungs- B l hte e astungen rec 

5513 23 I andere Gewebe aus Polyesterstapel-

I ~~~f~~f:~~~lf~,:~.~=~_1 : 
23,0% 14,6% 

5513 29 23,0% 14,6% 
5513 30 
5513 31 

wandbindung .... ............... ..... ...... ...... I B 23,0% 14,6% 
5513 32 I aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 

4-bindigem (einschließlich gleichs·ei-
tigern) Köper .................... ...... ..... ..... I B 23,0% 14,6% 

5513 33 I andere Gewebe aus Polyesterstapel-
fasern ................................................... B 23,0% 14,6% 

5513 39 I ~~~~~~~t:ewebe ................ : ......... : ... B 23,0% 14,6% -'" ~ 5513 40 '" 5513 41 aus Polyesterstapelfasern, m Lem- 0-
0 

wandbindung ..... , ........................... , .. B 23,0% 14,6% .... 
t:O 

5513 42 I aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder ~. 

4-bindigem (einschließlich gleich sei- ~ 
C1Q 

tigern) Köper .................................... B 23,0% 14,6% 
0 
;:l 

5513 43 I andere Gewebe aus Polyesterstapel-

I ~:'iG=:i~::;l'~~~;==::~ I : 
23,0% 14,6% 

5513 49 23,0% 14,6% 
5514 

prozent synthetische Stapelfasern 
enthaltend, überwiegend oder aus-
schließlich mit Baumwolle gemischt, 
mit einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 170 g: 

5514 10 ~ roh oder gebleicht: 
5514 11 aus Polyesterstapelfasern, in Lein-

wandbindung . ..... ....... ... ... ............. .... I B 23,0% 14,6% 
5514 12 I aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 

4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper .................................... I B 23,0% 14,6% 

'-.J -'-.J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5514 13 

5514 19 
5514 20 
5514 21 

5514 22 

5514 23 

5514 29 
5514 30 
5514 31 

5514 32 

5514 33 

5514 39 
5514 40 
5514 41 

5514 42 

5514 43 

5514 49 
5515 

5515 10 

Warenbezeichnung 

andere Gewebe aus Polyesterstapel-
fasern ..................... , ............................ 1 B 
sonstige Gewebe .............................. B 
gefärbt: 
aus Polyesterstapelfasern, in Lein-
wandbindung .... ............. ............ ... .... I B 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 
4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper . ........ .... ... ... ...... ...... ..... I B 
andere Gewebe aus Polyesterstapel-
fasern ................................................ "1 B 
sonstige Gewebe .............................. B 
bunt gewebt: 
aus Polyesterstapelfasern, in Lein-
wandbindung ...... ...... ........................ I B 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 
4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper ................... , ... ...... ....... I B 
andere Gewebe aus Polyesterstapel-
fasern ................................................ "1 B 
sonstige Gewebe ........ ... ... ........ ........ B 
bedruckt: 
aus Polyesterstapelfasern, in Lein-
wandbindung .... '" ........................ ..... I B 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 
4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper .................................... I B 
andere Gewebe aus Polyesterstapel-
faser~ ................................................ "1 B 
sonstIge Gewebe '" ...... ,. '" ......... .... ... B 
Andere Gewebe aus synthetischen 
Stapelfasern : 
aus Polyesterstapelfasern : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg . 

UIB 

23,0% 
23,0% 

23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

23,0% 

23,0% 

23,0% 
23,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg' 

14,6% 
14~6% 

14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,(>% 

14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,6% 

14,6% 

14'9% 

14,6% 
14,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
, Belastungen 

'-I -00 

-a-
.j>. 
a-
P-
~ 
O;j 
(I) 

~ 
(Jq 

(I) 

l:! 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- y UlB rechte . Be astungen 

5515 11 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Viskosestapelfasern gemischt .......... I B 23,0% 14,6% 

5515 12 I überwiegend oder ausschließlich mit 
synthetischen oder künstlichen Fila-
menten gemischt ... ...... ...... ............... I B 23,0% 14,6% 

5515 13 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
gemischt ............................................1 B 23,0% 14,6% 

5515 19 I :~~s~~fy~~;;i~·~d~~··M~d~~;;i~~~~·~i~ B 
23,0% 14,6% 

5515 20 
fasern: 

5515 21 I überwiegend oder ausschließlich mit 
.... 
a-. 

synthetischen oder künstlichen Fila-
.j:>. 
a-. 

menten gemischt .............................. B 23,0% 14,6% P-o 
5515 22 I überwiegend oder ausschließlich mit 

..., 
td 

Wolle oder feinen Tierhaaren !!. 
gemischt ............................................. B 23,0% 14,6% ~ 

aq 

5515 29 

I ~~~:l~:~:~~~~~.~ .. ~~~~~~~;~~;;;~ .~~~ 
B 23,0% 14,6% 

0 
::s 

5515 90 
5515 91 

synthetischen oder künstlichen Fila-
menten gemischt .............................. I B 23,0% 14,6% 

5515 92 I überwiegend oder ausschließlich mit 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
gemischt ............................................ 1 B 23,0% 14,6% 

5515 99 I ~::!t: ·~~~····kÜ~~~li·~h~~···s~~~~if~~ B 
23,0% 14,6% 

5516 
sern: 

5516 10 I 85 Gewichtsprozent oder mehr 
künstliche Stapelfasern enthaltend: 

5516 11 I roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
5516 12 gefärbt ............................................... B 23,0% 14,6% 
5516 13 bunt gewebt ...................................... B 23,0% 14,6% 

'I .... 
'" 
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" Ursprüng- I d "" Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- I hte Be astungen rec 

5516 14 I:e:~~;t . '~i~' .. , ·s·s· "G~;i~h~;~~~~~~~ B 23,0% 14,6% 
5516 20 

künstliche Stapelfasern enthaltend, 
überwiegend oder ausschließlich mit 
synthetischen oder künstlichen Fila-
menten gemischt: 

5516 21 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
5516 22 gefärbt ............................................... B 23,0% 14,6% 
5516 23 bunt gewebt ...................................... B 23,0% 14,6% 
5516 24 bedruckt ............................................ B 23,0% 14,6% 
5516 30 weniger als 85 Gewichtsprozent 

künstliche Stapelfasern enthaltend, 
.-

'" .j>. 

überwiegend oder ausschließlich mit '" 
Wolle oder feinen Tierhaaren P.. 

(1) 

gemischt: 
,.., 
t;d 

5516 31 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% ~. 

5516 32 gefärbt ............................................... B 23,0% 14,6% Ii> 
~ 

5516 33 bunt gewebt .. '" ................................. B 23,0% 14,6% ::l 

5516 34 bedruckt ............................................ B 23,0% 14,6% 
5516 40 wellIger als 85 Gewichtsprozent 

künstliche Stapelfasern enthaltend, 
überwiegend oder ausschließlich mit 
Baumwolle gemischt: 

5516 41 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
5516 42 gefärbt ............................................... B 23,0% 14,6% 
5516 43 bunt gewebt ...................................... B 23,0% 14,6% 
5516 44 bedruckt ............................................ B 23,0% 14,6% 
5516 90 andere: 
5516 91 roh oder gebleicht ........................... B 23,0% 14,6% 
5516 92 gefärbt ............................................... B 23,0% 14,6% 
5516 93 bunt gewebt ................... , ............ , ..... B 23,0% 14,6% 
5516 94 bedruckt ............................................ B 23,0% 14,6% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
720 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

5601 

5601 10 

5601 20 
5601 21 
5601 22 
5601 29 
5601 30 

5602 

5602 10 

5602 20 

5602 21 
5602 29 
5602 90 
5603 00 

5604 

Warenbezeichnung 

Watte aus Spinnstoffen und Waren 
daraus; Spinnstoffasern mit einer 
Länge von 5 mm oder weniger 
(Scherstaub), Knoten und Noppen, 
aus Spinnstoffen: 
hygienische Binden und Tampons, 
Windeln und Windeleinlagen für 
Kleinkinder sowie ähnliche hygieni-
sche Waren, aus Watte ............... . 
Watte; andere Waren aus Watte: 
aus Baumwolle 
aus Chemiefasern 
sonstige 
Scherstaub, Knoten und Noppen, 
aus Spinnstoffen 
Filze, auch imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet: 
Nadelfilze und im Nähwirkverfah
ren hergestellte Flächenerzeugnisse 
andere Filze, nicht imprägniert, 
bestrichen, überzogen oder 
geschichtet: 

B 

B 
B 
B 

B 

B 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
andere ............................................... 'B 
Vliesstoffe, auch imprägniert, bestri
chen, überzogen oder geschichtet .. I B 
Kautschukfäden und -schnüre, mit 
Spinnstoffen überzogen; Spinnstoff
garne sowie Streifen u. dgl. der 
Nummer 5404 oder 5405, mit 
Kautschuk oder Kunststoffen imprä
gniert, bestrichen, überzogen oder 
umhüllt: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 56: 

18,0% 

18,0% 
18,0% 
18,0% 

0,0% 

20,0% 

20,0% 
20,0% 
20,0% 

22,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

----~ 

11,6% 

10,9% 
11,6% 
10,9% 

0,0% 

12,8% 

12,8% 
12,8% 
12,8% 

14,0% 

Ursprting-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-----

-Cl' 
.j:>. 
Cl' 

P-o ,.., 
t;l:j 
~. 
~ 

CJ'l 
0 
l:l 

" N 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5604 10 

5604 20 

5604 90 
5605 00 

5605 00 A 

5605 00 B 
5606 00 

Warenbezeichnung 

Kautschukfäden und -schnüre, mit 
Spinnstoffen überzogen ................... I B 
hochfeste Garne aus Polyester, 
Nylon oder anderen Polyamiden 
oder aus Viskos"e, imprägniert oder 
bestrichen .......................................... , B 
andere ............................................... B 
Metallgarne (Metallgespinste) und 
metallisierte Garne, auch umspon
nen, bestehend aus Garnen aus 
Spinnstoffen, aus Streifen u. dgl. 
der Nummer 5404 oder 5405, in 
Verbindung mit Metall in Form von 
Fäden, Streifen oder Pulver oder 
mit Metall überzogen: 
Metallgarne (Metallgespinste) und 
metallisierte Garn:e, auch umspon
nen, bestehend aus Garnen aus 
Spinnstoffen, in Verbindung mit 
Metall in Form von Fäden, Streifen 
oder Pulver oder mit Metall über-
zogen ................................................ , B 

I ~:;;n:· ...... ~~~~~~·~~~~ ...... ·S~;~if~·~ B 

u. dgl. der Nummer 5404 und 
5405 (andere als jene der Num-
mer 5605 und andere als Garne aus 
umsponnenem Roßhaar); Chenille-
garne (einschließlich beflockte 
Chenillegarne) ; Maschengarne 
(sog. "Chainette"-Garne) ................. I B \ 

I 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

DlB 

6,0% 

5,0% 
5,0% 

10,0% 
0,0% 

20,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

6,6% 
0,0% 

12,8% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

....., 
N 
N 

-a-. 
.j:>. 
a-. 
P
o ... 
b;j 
o 

~ o 
::t 

• 
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5607 

Tarif 
Nr./UNr.· 

5607 10 

5607 20 

5607 21 
5607 29 
5607 30 

5607 40 
5607 41 
5607 49 
5607 50 

5607 90 
5608 

5608 10 
5608 11 
5608 19 
5608 90 
5609 00 

Warenbezeichnung 

Bindfäden, Seile und Taue, auch 
geflochten, auch mit Kautschuk 
oder Kunststoffen imprägniert, 
bestrichen, überzogen oder umhüllt: 
aus Jute oder anderen textilen 
Bastfasern der Nummer 5303 ......... I B 
aus Sisal oder anderen textilen 
Fasern von Agaven: 
Binde- und Pressengarne ............. '" I B 
sonstige ............................................. B 
aus Abaca (Manilahanf oder Musa 
textilis Nee) oder anderen harten 
Blattfasern ............... : ......................... I B 
aus Polyethylen oder Polypropylen: 

~~~;~~eu~.~ .. ~.~~~~.~.~.~~~~~ .. :::::::::::::::: I ~ 
aus anderen synthetischen Chemie-

~:J~~e .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Geknüpfte Netze aus Bindfäden, 
Seile'll oder Tauen; konfektionierte 
Fischernetze. und andere konfektio
nierte Netze aus Spinnstoffen: 
aus Chemiefasern: 
konfektionierte Fischernetze ........... B 
sonstige .............................................. B 
andere .......................................... :.... B 
Waren aus Garnen sowie aus 
Streifen u. dgl., der Nummer 5404 
oder 5405, aus Bindfäden, Seilen 
oder Tauen, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen ................ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

22,0% 

22,0% 
22,0% 

22,0% 

22,0% 
22,0% 

22,0% 
22,0% 

22,0% 
27,0% 
22,0% 

22,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

14,0% ') 

14,0% ') 
14,0% ') 

14,0% ') 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
16,9% 
14,0% 

13,9% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
~ 
Cl' 

Po ,., 
t:l:i o 
~ 

(1(1 
o ::s 

'-I. 
N 
Vl 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls'atz in % des Wertes 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

---

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
IV 
.j>. 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

5702 90 andere, ohne Flor, konfektioniert: 
5702 91 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . I B 
5702 92 aus Chemiefasern '" ...... ............... ..... B 
5702 99 aus sonstigen Spinnstoffen: 
5702 99 A :~~e~:i~~.~.~~.~.~~~~~.l.~~.~~~ .. :::::::::::::: I ~ 5702 99 B 
5703 Teppiche und andere Bodenbeläge, 

aus Spinnstoffen, getuftet~ auch 
konfektioniert : 

5703 10 I aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
5703 20 aus Nylon oder anderen Polyami-

den ..................................................... B 
5703 30 I aus anderen Chemiefasern .............. B 
5703 90 aus a~deren Spinnstoffen ................ B 
5704 Teppiche und andere Bodenbeläge, 

aus Filz, weder) getuftet noch 
beflockt, auch konfektioniert: 

5704 10 I Fliesen, mit -emer Fläche von 
höchstens 0,3 m2 

.............................. B 
5704 90 I ~:~~ree .... T~~~i~h~ ...... ~~d .... ·~~d~~~ B 
5705 00 

Bodenbeläge, aus Spinnstoffen, 
auch konfektioniert .................. ;...... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg 
UlB 

25,0% 15,8% 
25,0% 15,8% 

15,0% 9,7% 
25,0% 15,8% 

25,0% 15,8% 

25,0% 15,8% 
25,0% 15,8% 
25,0% 15,8% 

20,0% 12,8% 
20,0% 12,8% 

25,0% 12,5% ') 

hche Ver- Ab b d 
l!rsprüng- I Andere 
h dl ga en un an ungs- B 1 

rechte e astungen 

..... 
0"-

"'" 0"-

0-
('I) ... 
O;j 
('I) 

~ 
(Jq 

('I) 

::s 

'I 
t-> 
lJ1 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

5.801 I Gewebte Samte. und Plüsche sowie 
Chenillegewebe, ausgenommen 
Waren der Nummer 5802 oder 
5806: 

5801 10 I aus Wolle oder feinen Tierhaaren . I B , 
5801 20 aus Baumwolle: 
5801 21 Schußsamte . und Schußplüsche, 

nicht aufgeschnitten .......... ...... ......... I B 
5801 22 I gerippte Schußsamte und gerippte 

Schußplüsche, aufgeschnitten .......... B 
5801 23 I sonstige Schußsamte und Schußplü-

sche ................................................... B 
5801 24 I Kettsamte und Kettplüsche, nicht 

aufgeschnitten ................................... B 
5801 25 ~ Kettsamte und Kettplüsche, aufge-

schhitten ............................................ B 
5801 26 I Chenillegewebe ......... ~ ...................... B 
5801 30 aus Chemiefasern: 
5801 31 Schußsamte und Schußplüsche, 

nicht alJfgeschnitten .. ....................... I B 
5801 32 I gerippte Schußsamte und gerippte 

Schußplüsche, aufgeschnitten .. , ....... I B 
5801 33 I sonstige Schußsamte und Schußplü-

sche ................................................... I B 
5801 34 I Kettsamte und Kettplüsche, nicht 

aufgeschnitten ................................... I B 
5801 35 I Kettsamte und Kettplüsche, aufge-

schnitten ............................................ B 
5801 36 I Chenillegewebe ................................ B 
5801 90 aus anderen Spinnstoffen ................ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

--

Kapitel 58: 

20,0% 12,8% 

23,0% 14,6% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 
20,0% 12,8% 

23,0% 14,6% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 

20,0% 12,8% 
20,0% 12,8% 
20,0% 12,8% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'.J 
N 
0"-

-0"-
~ 
0"-

p.. 
." ... 
t::d 
c. 
;; 

aq 
." 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener· Zollsatz in % des Wertes 1!rsprüng- I Andere hche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

U/B ht Belastungen rec e 

5802 I Schlingengewebe nach Art der 
Frottiergewebe, ausgenommen 
gewebte Bänder der Num-
mer 5806; getuftete Flächenerzeug-
nisse aus Spinnstoffen, ausgenom-
men Erzeugnisse der Num-
mer 5703: 

5802 10 I Schlingengewebe nach Art der 
Frottiergewebe, aus Baumwplle: 

5802 11 I :~~s~i~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 23,0% 14,6% 
5802 19 B 23,0% 14,6% 
5802 20 Schlingengewebe nach Art der -0-. 

-"" Frottiergewebe, aus anderen Spinn- o-. 

stoffen ............................................... B 20,0% 12,8% 0-
n> 

5802 30 I getuftete Flächenerzeugnisse 
..., 

aus 
t:;d 

Spinnstoffen ...................................... B 20,0% 12,8% ~. 

5803 I Drehergewebe (Gaze), ausgenom- ;;-
crq 

gewebte Bänder der Num- n> men ::l 

mer 5806: 
5803 10 lau, BaumwoU, ·································1 B 18,0% 11,6% 
5803 90 aus anderen Spinnstoffen ...... ,......... B 23,0% 14,6% 
5804 Tülle und andere genetzte Flächen-

erzeugnisse, ausgenommen gewebte, 
gewirkte oder gestrickte Erzeugnis-
se; Spitzen als Meterware, Streifen 
oder Motive: 

5804 10 I Tülle und andere genetzte Flächen-
erzeugnisse ................... : ... : ............... ·1 B 25,0% 15,8% 

5804 20 Spitzen, maschinell hergestellt: 
5804 21 aus Chemiefasern ........................ , .... B 25,0% 15,8% 
5804 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 25,0% 15,8% 
5804 30 Spitzen, mit der Hand hergestellt .. B 25,0% 15,8% 

'-I 
N 
'-I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

5805 00 

5806 

5806 10 

5806 20 

5806 20 A 
5806 20 B 
5806 30 
5806 31 
5806 32 
5806 39 
5806 40 

5807 

5807 10 
5807 90 

Warenbezeichnung 

Handgewebte Tapisserien von der 
Art der Gobelins, flandrischen 
Gobelins, Aubusson, Beauvais 
u. dgl. sowie Tapisserien als Nadel
arbeit (zB Petit-Point- oder Kreuz
sticharbeiten), auch konfektioniert . I B 
Gewebte Bänder, ausgenommen 
Waren der Nummer 5807; schuß
lose Bänder, aus parallel gelegten 
und geklebten Garnen oder Fasern: 
gewebte Bänder aus Samten, Plü
schen, Schlingengeweben nach Art 
der Frottiergewebe und aus Che-
nillegeweben ..................................... I B 
andere gewebte Bänder, 
5 Gewichtsprozent oder mehr Ela
stomergarne oder Kautschukfäden 
enthaltend: 
Elastomergarne enthaltend .............. I B 
Kautschukfäden enthaltend .. ...... ..... B 
andere gewebte Bänder: 
aus Baumwolle ................................. 1 B 
aus Chemiefasern .......... ................... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .. ............ B 
schußlose Bänder aus parallel geleg
ten und geklebten Garnen oder 
Fasern ............................................... I B 
Etiketten, Abzeichen und ähnliche 
Waren, aus Spinnstoffen, als Meter
ware, Streifen oder Zuschnitte, nicht 
bestickt: 

::;::e
te 

.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

25,0% 

25,0% 

25,0%' 
22,0% 

25,0% 
25,0% 
25,0% 

25,0% 

22,0% 
,22,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

15,8% 

15,8% 

15,8% 
14,0% 

15,8% 
15,8% 
15,8% 

15,8% 

14,0% 
14,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
N 
00 

,-
'" ~ 
'" 0... 

'"' ..., 
0:; 
~. 
;;> 
~ 
::l 
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5808 

Tarif 
Nr./UNr. 

5808 10 
5808 90 
5809 00 

5810 

5810 10 

5810 90 
5810 91 
5810 92 
5810 99 
5811 00 

Warenbezeichnung 

Geflechte als Meterware; Posamen
tierwaren als Meterware, nicht 
bestickt, nicht gewirkt oder 
gestrickt; Quasten, Pompons und 
ähnliche Waren: 

~::e:~h~~ .. ~~~ ... ~~~~:~~~ .. ::::::::::::::::: I ~ 
Gewebe aus Metallfäden, Metall
g~rnen (Metallgespinsten) oder 
metallisierten Garnen der Num
mer 5605, wie sie für Bekleidung, 
Innenausstattung oder ähnliche 
Zwecke verwendet werden, ander
weitig weder genannt noch inbe-
griffen ............................................... I B 
Stickereien als Meterware, Streifen 
oder Motive: 
Stickereien ohne sichtbaren Stick-
grund ................................................ I B 
andere: 
aus Baumwolle .. ............ ............ ....... B 
aus Chemiefasern ... ....... ..... ....... ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen ...... ........ B 
Textile Flächenerzeugnisse, als 
Meterware, bestehend· aus einer 
oder mehreren Lagen von Spinn
stoffen, mit wattierendem Material 
durch Steppen oder· auf andere 
Weise verbunden, ausgenommen 
Stickereien der Nummer 5810 ....... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

20,0% 
20,0% 

15,0% 

22,0% 

22,0% 
22,0% 
22,0% 

23,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

12,5% 
12,5% 

9,7% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 
14,0% 

14,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"
-l>-
0"-

0-
n 

'"' td 
~. 
1» 

OQ 
n 
::s 

'J 
N 
~ 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

5901 

5901 10 

5901 90 
5902 

5902 10 

5902 20 
5902 90 
5903 

5903 10 
5903 20 
5903 90 

Waren bezeichnung 

Gewebe, mit Leim oder stärkehaIti
gen Stoffen bestrichen, wie sie für 
Bucheinbände, Futterale, Kartona
gen u. dgl. v;rwendet werden; 
Pausleinwand; präparierte Mallein
wand; Bougran und ähnliche steife 
Gewebe, wie sie für die Hutmache
rei verwendet werden: 
Gewebe mit Leim oder stärkehaIti
gen Stoffen bestrichen, wie sie für 
Bucheinbände, Futterale, Kartona-
gen. u. dgl. verwendet werden ....... . 
andere 
Reifencordgewebe aus hochfesten 
Garnen aus Nylon oder anderen 
Polyamiden, Polyester oder Vis
kose: 
aus Nylon oder anderen Polyami
den 
aus Polyester 
andere 
Gewebe, mit Kunststoffen imprä
gniert, bestrichen, überzogen oder 
geschichtet (ausgenommen solche 
der Nummer 5902): 

B 
B 

B 
B 
B 

mit Polyvinylchlorid ........................ 1 B 
mit Polyurethan .......... ...... ............ ... B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 59: 

12,0% 
12,0% 

23,0% 
23,0% 
23,0% 

25,0% 
25,0% 
25,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

7,9% 
7,9% 

14,6% 
14,6% 
14,6% 

15,8% 
15,8% 
15,8% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
I,,;.l 
o 

a-
~ a-
0-
(1) .... 
t;d 
!:!. 
cf 

(1) 

::l 
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5904 

Tarif 
Nr.lUNr. 

5904 10 
5904 90 
5904 91 

5904 92 
5905 00 
5906 

5906 10 

5906 90 
5906 91 
5906 99 
5907 00 

5908 00 

5909 00 

Warenbezeichnung 

Linoleum, auch zugeschnitten; 
Bodenbeläge, bestehend aus einer 
Spinnstoffunterlage mit einer Deck
schichte oder einem Überzug, auch 
zugeschnitten: 
Linoleum . ......................... ...... ...... ..... I B 
andere: 
mit einer Unterlage aus Nadelfilz 
oder Vliesstoffen ..............................1 B 
mit sonstiger Spinnstoffunterlage ... B 
Textile Wandbeläge ......................... B 
Kautschutierte Gewebe, ausgenom
men solche der Nummer 5902: 
Klebebänder mit einer Breite von 
20 cm oder weniger ................ ........ I B 
andere: 
gewirkt oder gestrickt ..................... I B 
sonstige .............................. ,.............. B 
Andere Gewebe, imprägniert, bestri
chen oder überzogen; bemalte 
Gewebe für Theaterdekorationen, 
Atelierhintergründe u.dgl. ............... I B 
G,ewebte, geflochtene oder gewirkte 
Dochte aus Spinnstoffen, für Lam
pen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen 
u. dgl.; Glühstrümpfe und schlauch
förmige Gewirke für Glühstrümpfe, 
auch imprägniert .............................. I B 
Pumpenschläuche und ähnliche 
Schläuche, aus Spinnstoffen, auch 
mit Armaturen oder Zubehör, aus 
anderen Stoffen ............................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 

10,0% 
10,0% 
25,0% 

11,0% 

22,0% 
11,0% 

24,0% 

25,0% 

25,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,6% 

6,6% 
6,6% 

12,5% ') 

7,2% 

14,0% 
8,0% 

14,6% 

15,8% 

15,8% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
-I>
Cl' 

Po ... 
l:l:I 
n. 
cf o 
::s 

"-J ..., 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

5910 00 Förderbänder und Treibriemen, aus 
Spinnstoffen, auch mit Metall oder 
anderen Stoffen verstärkt ................ 

5911 Textile Erzeugnisse und Spinnstoff-
waren, für technische Zwecke, wie 
sie in der Anmerkung 7 zu diesem 
Kapitel angeführt sind: 

5911 10 Gewebe, Filze und mit Filz unter-
legte Gewebe, in Verbindung mit 
emer oder mehreren Lagen aus 
Kautschuk, Leder oder anderen 
Stoffen, wie sie als Kratzenstoffe 
(Kratzentücher) verwendet werden 
und ähnliche Erzeugnisse für andere 
technische Zwecke ........................... 

5911 20 Sieb tücher (Müllergaze), auch kon-
fektioniert ......................................... 

591130. Gewebe und Filze, endlos oder mit 
Verbindungsvorrichtungen, wie sie 
auf Papiermaschinen oder ähnlichen 
Maschinen (zB für die Herstellung 
von Halbstoff oder Asbestzement) 
verwendet werden: 

5911 31 mit emem Quadratmetergewicht 
von weniger als 650 g ..................... 

5911 32 mit emem Quadratmetergewicht 
von 650 g oder mehr ...................... 

5911 40 Filtertücher, wie sie zum Pressen 
VOn Öl oder für ähnliche technische 
Zwecke verwendet· werden, auch 
aus Menschenhaaren ....................... 

5911 90 andere ............................................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 22,0% 13,6% 

B 0,0% 0,0% 

B 4900,00 9,8% 

B 18,0% 11,6% 

B 18,0% 11,6% 

B 22,0% 14,0% 
B 18,0% 11,6% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-J 
V> 
N 

-a-. 
""'" a-. 

~ ... 
i;1j 
Q!. 
W 
~ 
::l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
732 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

6001 

6001 10 
6001 20 
6001 21 
6001 22 
6001 29 
6001 90 
6001 91 
6001 92 
6001 99 
6002 

6002 10 

6002 20 

6002 30 

6002 40 

6002 41 
6002 42 
6002 43 
6002 49 

Warenbezeichnung 

- - - - ---

Samte, Plüsche einschließlich Hoch
florerzeugnisse und Schlingener
zeugnisse, gewirkt oder gestrickt: 

-

Hochflorerzeugnisse .... .... .... ... ... ...... I B 
Schlingenerzeugnisse : 
aus Baumwolle .. ...... ........... ..............1 B 
aus Chemiefasern ........ ..................... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
andere: 
aus Baumwolle ............ .....................1 B 
aus Chemiefasern .. ........ ..... .............. B 
aus sonstigen Spinnstoffen .... .......... B 
Andere gewirkte oder gestrickte 
F'lächenerzeugnisse: 
mit einer Breite von 30 cm oder 
weniger, 5 Gewichtsprozent oder 
mehr Elastomergarne oder Kau-
tschukfäden enthaltend .......... ..... ..... I B 
and~re, mit einer Breite von 30 cm 
oder weniger .................................... I B 
mit einer Breite von mehr als 30 cm, 
5 Gewichtsprozent oder mehr Ela
stomergarne oder Kautschukfäden 
enthaltend ......................................... I B 
andere, kettengewirkt (einschließlich 
Erzeugnisse der Häkelgalonmaschi
ne): 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus Baumwolle ..... .............. ...... ........ B 
aus Chemiefasern ..... ......... ............... B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

. U/B 

Kapitel 60: 

24,0% 

22,0% 
24,0% 
19,0% 

22,0% 
24,0% 
19,0% 

23,0% 

23,0% 

24,0% 

19,0% 
22,0% 
24,0% 
23,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

15,2% 

14,0% 
15,2% 
12,2% 

14,0% 
15,2% 
12,2% 

14,6% 

14,6% 

15,2% 

12,2% 
14,0% 
15,2% 
14,6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-'" ~ 
'" g-.., 
td 
!!. 

af 
::s 

'-I 
V> 
V> 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6002 90 andere: 
6002 91 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 19,0% 
6002 92 aus Baumwolle ................................. B 22,0% 
6002 93 aus Chemiefasern ............................. B 24,0% 
6002 99 sonstige ............................................. B 23,0% 

Ursprüng-
Gebundener Zolls atz in % des Wertes liehe Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

12,2% 
14,0% 
15,2% 
14,6% 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

, 

-

'" <.;J 
~ 

-Cl' 
~ 
Cl' 

0:.. 
n> .... 
b;j 

n. 
~ 
~ 
~ .. 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
734 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr./UNr. 
oder in Schilling für 100 kg 

liche Ver-

U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

6103 10 
6103 11 
6103 12 
6103 19 
6103 20 
6103 21 
6103 22 
6103 23· 
6103 29 
6103 30 
6103 31 
6103 32 
6103 33 
6103 39 
6103 40 

6103 41 
6103 42 
6103 43 
6103 49 
6104 

6104 10 
6104 11 
6104 12 
6104 13 
6104 19 

Warenbezeichnung 

Anzüge: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren .1 B 
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
Ensembles: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus Baumwolle . ............ ......... ........... B 
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen . ...... ....... B 
Sakkos (Blazer): 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 

. aus Baumwolle . ....... ..... ......... ........... B 
aus synthetischen Spinnstöffen ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
lange Hosen, Latzhosen, Kniebund
hosen u. dgl. und kurze Hosen: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus Baumwolle .............. ..... .............. B 
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen . ...... ....... B 
Kostüme, Ensembles, Jacken, Klei
der, Röcke, Hosenröcke, lange 
Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen 
u. d·gl. und kurze Hosen (ausge
nommen Badebekleidung), gewirkt 
oder gestrickt, für Frauen oder 
Mädchen: 
Kostüme: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
aus Baumwolle 

B 
B 

aus synthetischen Spinnstoffen 
aus sonstigen Spinnstoffen 

....... I B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

25,0% 
27,0% 
28,0% 

25,0% 
28,0% 
27,0% 
30,0% 

25,0% 
28,0% 
27,0% 
30,0% 

25,0% 
28,0% 
27,0% 
30,0% 

25,0% 
28,0% 
27,0% 
30,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

15,8% 
16,9% 
17,5% 

15,8% 
17,5% 
16,9% 
18,6% 

15,8% 
17,5% 
16,9% 
18,6% 

15,8% 
17,5% 
16,9% 
18,6% 

15,8% 
17,5% 
16,9% 
18,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
V> 

'" 

-'" .f'o. 

'" Q... 
("I) ... 
b:i 
~. 

{ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
1!rsprüng- I Andere 

W arenbezeichn ung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 

rechte e astungen 

6104 20 Ensembles: 
6104 21 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8.% 
6104 22 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6104 23 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6104 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6104 30 Jacken und Sakkos (Blazer): 
6104 31 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 
6104 32 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6104 33 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6104 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6104 40 Kleider: 
6104 41 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 

.-

'" 
6104 42 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 

~ 

'" 
6104 43 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 0-

0 

6104 44 aus künstlichen Spinnstoffen ........... B 30,0% 18,6% 
.... 
td 

6104 49 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 0 

~ 6104 50 Röcke und Hosenröcke: (]Q 

6104 51 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 
0 = 

6104 ~2 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6104 53 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6104 59 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6104 60 lange Hosen, Latzhosen, Kniebund-

hosen u. dgL und kurze Hosen: 
6104 61 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 
6104 62 aus Baumwolle .................. ,,' ............. B 28,0% 17,5% 
6104 63 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6104 69 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6105 Hemden, gewirkt oder gestrickt, für 

Männer oder Knaben: 
6105 10 I aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6105 20 aus Chemiefasern ............................. B 28,0% 17,5% 
6105 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 28,0% 17,5% 

" ...., 
" 
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6106 

Tarif 
Nr./UNr. 

6106 10 
6106 20 
6106 20 A 
6106 20 B 
6106 90 
6106 90 A 
6106 90 B 
6107 

6107 10 
6.107 11 
6107 12 
6107 19 
6107 20 
6107 21 
6107 22 
6107 29 
6107 90 
6107 91 
6107 92 
61,D7 99 
6108 

6108 10 
6108 11 

Warenbezeichnung 

Blusen und Hemdblusen, gewirkt 
oder gestrickt, für Frauen oder 
Mädchen: 
aus Baumwolle ................ ...... ...... ..... I B 
aus Chemiefasern: 

:~~::en~~~.~~~~~~~ .. ~.~.i.~~~~.~.~~~~ .. ::::::: I : 
aus sonstigen Spinnstoffen: 

:~~!o~~~ .. ~.~~~ .. ~~.~~~.~ .. :'~~.~~~~~~~ .. : I : 
Unterhosen, Nachthemden, Pyja
mas, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, gewirkt oder 
gestrickt, für Männer oder Knaben: 
Unterhosen: 
aus Baumwolle .................................. [ B 
aus Chemiefasern .. ........................... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
Nachthemden und Pyjamas: 
aus Baumwolle .......... ...... .................[ B 
aus Chemiefasern .. ........................... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
andere: 
aus Baumwolle ................................. [ B 
aus Chemiefasern ............................. B 
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
Unterkleider, Unterröcke, Unterho
sen, Nachthemden, Pyjamas, Negli
ges, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, gewirkt oder 
gestrickt, für Frauen oder Mädchen: 
Unterkleider und Unterröcke: 
aus Chemiefasern ............................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

28,0% 

27,0% 
30,0% 

25,0% 
25,0% 

28,0% 
28,0% 
28,0% 

28,0% 
28,0% 
28,0% 

28,0% 
27,0% 
25,0% 

28,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

17,5% 

16,9% 
18,6% 

15,8% 
15,8% 

17,5% 
17,5% 
17,5% 

17,5% 
17,5% 
17,5% 

17,5% 
16,9% 
15,8% 

17,5% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-J 
<..J 
00 

-0-.. 
~ 
0-.. 

Po ... 
t:d 
!]. 
r.> 

0;% 
::s 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 

Nr.lUNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B 7 
rechte e astungen 

6108 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 28,0% 17,5% 
6108 20 Unterhosen: 
6108 21 ,u' B,u;"woll< ............................... "1 B 28,0% 17,5% 
6108 22 aus Chemiefasern ............................. B 28,0% 17,5%. 
6108 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 28,0% 17,5% 
6108 30 Nachthemden und Pyjamas: 
6108 31 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6108 32 aus Chemiefasern ............................. B 28,0% 17;5% 
6108 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 28,0% 17,5% 
6108 90 andere: 
6108 91 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6108 92 aus Chemiefasern ............................. B 27,0% 16,9% 

...... 
0' 

6108 99 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 25,0% 15;8% 
~ 
0' 

6109 T-Shirts, Unterleibchen und andere 0-
('l) 

Leibchen, gewirkt oder gestrickt: 
.., 
t;!:i 

6109 10 I aus Bau~wolle .: ............................... B 28,0% 17,5% n. 
6109 90 aus sonstigen Spmnstoffen ...... ; ....... B 28,0% 17,5% ~ 

C1Q 

6110 Pullover, Westen (Gilets) und ähn-
('l) 
;:l 

liche Waren, einschließlich Unter-
ziehpullis, gewirkt oder gestrickt: 

6110 10 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 
6110 20 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
6110 30 aus Chemiefasern ............................. B 27,0% 16,9% 
6110 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6111 Bekleidung und Bekleidungszube-

hör, gewirkt oder gestrickt, für 
Kleinkinder: 

6111 10 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 25,0% 15,8% 
611i 20 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% 
611130 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6111 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6112 Trainingsanzüge, Schianzüge und 

Badebekleidung, gewirkt oder I '-J 
gestrickt: VJ 

-.c 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

6112 10 Trainingsanzüge: 
6112 11 aus Baumwolle ................................. 
6112 12 aus synthetischen Spinnstoffen ....... 
6112 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. 
6112 20 Schi anzüge ....................................... 
6112 30 Badebekleidung für Männer oder 

Knaben: 
6112 31 aus synthetischen Spinnstoffen ....... 
6112 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. 
6112 40 Badebekleidung für Frauen oder 

Mädchen: 
6112 41 aus synthetischen Spinnstoffen ....... 
6112 49 aus sonstigen Spinnstoffen .............. 
6113 00 Bekleidung aus gewirkten oder 

gestrickten Erzeugnissen der Num-
mer 5903, 5906 oder 5907 ............. 

6114 Arldere Bekleidung, gewirkt oder 
gestrickt: 

6114 10 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . 
6114 20 aus Baumwolle ................................. 
6114 30 aus Chemiefasern' ............................. 
6114 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. 
6115 Strumpfhosen, Strümpfe, Knie-

strümpfe, Socken und andere 
Strumpfwaren, einschließlich 
Krampfadernstrümpfe und Fußbe-
kleidung ohne zusätzlich angebrach-
ten Sohlen, gewirkt oder gestrickt: 

6115 10 Strumpfhosen: 
6115 11 . aus synthetischen Spinnstoffen, mit 

emem Titer von wenIger als 
67 Dezitex je Einfachgarn .............. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg DlB 

B 28,0% 17,5% 
B 27,0% 16,9% 
B 30,0% 18,6% 
B 27,0% 16,9% 

B 27,0% 16,9% 
B 28,0% 17,5% 

B 27,0% 16,9% 
B 28,0% 17,5% 

B 25,0% 15,8% 

B 25,0% 15,8% 
B 28,0% 17,5% 
B 27,0% 16,9% 
B 30,0% 18,6% 

B 28,0% 17,5% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'-I 
.j>. 
o 

..... 
er-. 
.j>. 
er-. 
0-
." ..., 
O;j 
~. ;;;-
~ 
::s 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

6115 12 

6115 19 
, 6115 20 

6115 90 
6115 91 
6115 92 
6115 93 
6115 99 
6116 
6116 10 

6116 90 
6116 91 
6116 92 
6116 93 
6116 99 
6117 

6117 10 

6117 20 

6117 80 . 
6117 90 

Warenbe:z;eichnung 

aus synthetischen Spinnstoffen, ,mit 
einem Titer von 67 Dezitex oder 
mehr je ~infach~arn"'''''''~''::''::'''''''1 B 
aus sonstigen Spmnstoffen ... :........... B 
Damenstfümpfe (einschließlich 
Kniestrümpfe), mit einem Titer je 
Einfachgarn von' . w~niger .' . al~ , 
67 Dezitex .................. :: .................... I B 
andere: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus BaumwoIie .................... ~ .. :......... B 
aus synthetischen Spinnstoffen .. , ... ; B 
aus sonstigen Spinnstoffen ......... , ... : B 
Handschuhe, gewirkt oder gestrickt: 
Handschuhe, mit Kunststoffen oder 
Kautschuk imprägniert,' bestrichen 
oder überzogen .......... : ........... , ......... I B 
andere: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B 
aus Baumwolle ............ ; .. :................. B 
aus sYnthetischen Spinnstoffen ....... B 
aus sonstigen Spinnstoffen .. ............ B 
Anderes konfektioniertes Beklei
dungszubeh6r, gewirkt' . oder 
gestrickt; Teile von Bekleidung 
oder von . Bekleidungszubehör, 
gewirkt oder. gestrickt: 
Schals, Halstücher, Kopf tücher, 
Schleier u'nd ähnliche Waren ......... I B 
Krawatten, Schleifen ).md. Schalkra-
watten .......... , ..................................... 1 B 

~:~l:r~~ .. ~.~~.~~~~.~.~.~~~~~~~~ .. ::::::::::: ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

28,0% 
28,0% 

29,0% 

29,0% 
26,0% 
29,0% 
29,0% 

25,0% 

25,0% 
25,0% 
25,0% 
25,0% 

27,0% 

27,0% 
27,0% 
27,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

17,5% 
17,5% 

18,0% 

18,0% 
16,3% 
18,0% 
18,0% 

15,8% 

15,8% 
15,8% 
15,8% 
15,8% 

16,9% 

16,9% 
16,9% 
16,9% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-CI' 

"'" CI' 

0-
('b .., 
O;:l 
l:!. 
~ 
('b 

::l 

'-J 

"'" 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
741 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif W arenbezeic~nung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-J 
~ 
N 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in %. des Wertes GebundenerZoftsatz in % des Wertes 

~rsprüng- I Andere 
hche Ver-

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung . oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Ab~aben und 

U/B 
an ungs-

ht Be astungen rec e 

6202 12 aus Baumwolle .............. ; ................ : .. \ u 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6202 13 aus Chemiefasern: , . . 
6202 13 A aus synthetischen Filamenten. :.,., ...... , U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6202 13 B aus künstlichen Filamet;lten ........... ,. U 37,0% min 16500,00 22,4% min' 9999,00 
6202 13 C aus S~apelfasern ............. , .................. U 37,0% 22,4% 
6202 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
6202 90 andere: 
6202 91 aus W911e oderfeinel). Tierhaaren . U 28,0% min 15000,00 17,5% min '93'75,00 
6202 92 aus Baumwolle .................................. tr 35,0% mi~ '8'400,00 21,3% min 5112,00 
6202 93 aus Chemiefasern: 
6202 93 A aus synth~tischel). Filamenten .... , ...... U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6202 93 B aus künstlichen Filamenten ............. U 37,0% min i6500,00 22,4% min 9999,00 -a--

6202 93 C aus Stapelfasez:n ...... , ........ , ................ ' U 37,0% 22,4% 
-I>-
a--

6202 99 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 0-
('J) 

6203 Anzüge, Ensembles, , Sakkos (Bla-
.... 
td 

zer), lange . ,Hosen, Latzhosen, !!!. 
Kniebundhosen u. dgl. und kurze ~ 

at/ 

Hosen (ausgenommen Badebeklei-
('J) 

" dung), für ,Männer oder )(naben: 
,::-' 

6203 10 Anzüge: • . . ',' . 
6203 11 aus Wolle oder feinen TierhaareI).. I U 28,0% min 11000,00 17,5% min 6875,00 
6203 12 aus synthetischen ,Spinnstoffen: 
6203 12 A aus S~apelfasern ., .. ,., .. , ................. : ... 1 U 37,0% 22,4% 
6203 12 B aus Filamenten.......... ........... ..... ........ U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6203 19 aus sonstigen SpinnstoffeI).: 
6203 19 A aus Baumwolle ............... , .. :, ............ : \ U 35,0% min 8400,00 21,3% rnin 5112,00 
6203 19 B aus künstlichen Sp'inns~6ffen: 
6203 19 B1 aus Stapelfasern ............................ -... 1 U 37'0%1 22,4% 
6203 19 B2 aus Filamenten ... ................ .............. U 37,Ö%nihl 16500,00 22,4% min 9999,00 
6203 19 C aus anderen Spinnstoffen................. B ,32,0% , . 19,7% 
6203 20 Ensembles: 
6203 21 :~: :a~~:o~f: ~~.i.~~.~.~~~~~~~~~~~ .. : j ~ 28,0% min; 11000,00 I 17;5% min' . 6875,00 
6203 22 .35,0% min 8400,00 . 21,3% min 5112,00 

" -I>-
'-" 
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'-I 

Ursprüng- I d 
.j>-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
.j>-

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeiehnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h d! Abgaben und 

D/B an ungs- ! 
rechte Be astungen 

6203 23 aus synthetischen Spiimstoffen: 
6203 23 A aus Stapelfasern ............................ ' .. 1 U 370% 22,4% 

. " 
6203 23 B aus Filamenten ........... ........ ...... ........ U 37,0% min 11000,00 22;4% min 6659,50 
6203 29 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6203 29 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6203 29 Al aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
6203 29 A2 aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
6203 29 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
6203 30 Sakkos (Blazer): 
6203 31 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28,0% min 11000,00 17,5% min 6875,00 
6203 32 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6203 33 aus synthetischen Spinnstoffen: 

..... 
a--

6203 33 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
.j>-
a--

6203 33 B aus Filamenten ................................. U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 0-
n> 

6203 39 aus sonstigen Spinnstoffen: 
..., 
Cd 

6203 39 A aus künstlichen Spinnstoffen: n> 

6203 39 Al aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% ~ 
(1q 

6203 39 A2 aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
n> 

"" 
6203 39 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
6203 40 lange Hosen, Latzhosen, Kniebund-

hosen u. dgl. und kurze Hosen: . 

I 
6203 41 :~: ia~~w~~~r .~~.~~~.~.::~~~~~~.~~ .. : I g 28,0% min t1006~00 17',5% n'liri' 6875,00 
6203 42 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6203 43 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6203 43 A aus S~apeIfasern ...... ...... ............ .......1 U 37,0% I 22,4% 
6203 43 B aus FIlamenten ..... ............. ...... ......... U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6203 49 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6203 49 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6203 49 Al aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
6203 49 A2 aus Filamenten ........ , ........................ U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
6203 49 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
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Tarif I 
Ausgangszollsatz in % des Wertes UrspIilng- I d 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- An ere 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- BI h e astungen rec te 

6204 I Kostüme, Ensembles, Jacken, Klei-
der, Röcke, Hosenröcke, lange 
Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen 
u. dgl. und kurze Hosen (ausge-
nommen Badebekleidung), für Frau-
en oder Mädchen: 

6204 10 Kostüme: 
6204 11 :~: :~~w~~: .~~.i.~~~ .. ~~~.~~~~~~~ .. : I ~ 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6204 12 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 13 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 13 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4%. 
6204 13 B aus Filamenten ................................. U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 

..... 
<1' 

6204 19 aus sonstigen Spinnstoffen: 
~ 
<1' 

6204 19 A aus künstlichen Spinnstoffen: P-
n 

6204 19 Al aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
.... 
t:C 

620419 A2 aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 ~. 

6204 19 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
r;;-
~ 

6204 20 Ensembles: 
n ::s 

6204 21 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6204 22 au~ Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 23 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 23 A aus Stapelfasern ...... ...... ...................1 U 37,0% 22,4% 
6204 23 B aus Filamenten ...... ................... ........ U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6204 29 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6204 29 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6204 29 Al aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
6204 29 A2 aus Filamenten ....... : ......................... U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
6204 29 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
6204 30 Jacken und Sakkos (Blazer): 
6204 31 :~: :~~w~~: .~~.~~~.~.~~~~~~~~.~~ .. : I ~ 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6204 32 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 33 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 33 A aus Stapelfasern ............................... I U 37,0% 22,4% 

'-J 
~ 
t.I1 
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'I 

Ursprung- 1 And 
~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0"-

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab abe~:nd 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B ~ U/B rechte e astungen 

6204 33 B aus Filamenten .. .... ........ ...... ............. I U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6204 39 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6204 39 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6204 39 Ai aus Stapelfasern ............................. "'1 U 37,0% 

1 

22,4% 
6204 39 A2 aus Filamenten . ............ .................... U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
6204 39 B aus anderen Spinnstoffen ...... ..... ..... B 32,0% 19,7% 
6204 40 Kleider: 
6204 41 :~: ~~~w~~~r .~~~~~.~.~~~~~~~~.~~ .. : I g 28,0% min 15000,00 ., 17,5% min 9375,00 
6204 42 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 43 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 43 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
6204 43 B aus Filamenten ................................. n 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 

.-
0"-

6204 44 aus künstlichen Spinnstoffen: 
~. 

0"-

6204 44 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% P-o 
6204 44 B aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 

.... 
b:i 

6204 49 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% n. 
6204 50 Röcke und Hosenröcke: ~ aq 

6204 51 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
0 ::: 

6204 52 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 53 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 53 A aus Stapelfasern ......... ... ......... ..........1 U 37,0% 22,4% 
6204 53 B aus Filamenten ................................. U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6204 59 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6204 59 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6204 59 Al aus Stapelfasern .............. '" .............. U 37,0% 22,4% 
6204 59 A2 aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999,00 
6204 59 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
6204 60 lange Hosen, Latzhosen, Kniebund-

hosen u. dgl. und kurze Hosen: 
6204 61 :~: ~~~:o~~ .~~.i.~~.~ .. ~~~~~~~~~~ .. : 1 g 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6204 62 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6204 63 aus synthetischen Spinnstoffen: 
6204 63 A aus Stapelfasern .............. ,.; .............. I U 37,0% 22,4% 
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Tarif I 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes, 

Ursprung- I And 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab abe~:nd 

Nr.lUNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 
rechte e astungen 

6204 63 B aus Filamenten ... ... ... ... ..................... I U 37,0% min 11000,00 22,4% min 6659,50 
6204 69 aus sonstigen Spinnstoffen: 
6204 69 A aus künstlichen Spinnstoffen: 
6204 69 Al aus Stapelfasern .. ; .... , ....................... U . 37,0% 22;4% 
6204 69 A2 aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00 22,4% min 9999;00 
6204 69 B aus anderen Spinnstoffen ................ B 32,0% 19,7% 
6205 Hemden für Männer oder Knaben: 
6205 10 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . B .' ., 

:3ö',0% 18;6% ~ .' .,'. 

6205 20 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 511i;00 
6205 30 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% 22,4% 
6205 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 33,0%min 18900,00 20,3% min 11626,40 
6206 Blusen und Hemdblusen, für Frauen -er-

oder Mädchen: 
4>-
er-

6206 10 aus Seide oder Abfallseide .............. B 33,0% min 18900,00 20,3% min 11626,40 0-
(!) 

6206 20 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28;0% mili 15000,00 17,5% min 9375,00 
..., 
t:;d 

6206 30 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 ~. 

6206 40 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% min 14000,00 22,4% min 8475,70 r:> aq 

6206 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B '.'l\ 30,0% 18,6% 
(!) 
;:l. 

6207 Unterleibchen und andere Leibchen, 
Unterhosen, Nachthemden, Pyja-
mas, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, für Männer oder 
Knaben: 

6207 10 Unterhosen: 
6207 11 aus Baumwolle .................. ......... ......I U 35;0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6207 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
6207 20 Nachthemden und Pyj amas: 
6207 21 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6207 22 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% ' '22,4% 
6207 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
6207 90 andere: 
6207 91 aus Baumwolle ................................. IU 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6207 92 aus Chemiefasern .. ........ ................... U 37,0% 22,4% 

'I 
4>-
'I 
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" 
l!rsprüng-I Andere 

~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes co 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr.· U/B oder in Schillirig für 100 kg handlungs- B Y 

rechte e astungen 

6207 99 I aus sonstigen' Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6208 Unterleibchen und andere Leibchen, 

Unterkleider, Unterröcke, Unterho-
sen, Nachthemden, Pyjamas, Negli-
ges, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, für Frauen oder 
Mädchen: 

6208 10 Unterkleider und Unterröcke: 
6208 11 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% 22,4% 
6208 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6208 20 Nachthemden und Pyjamas: 
6208 21 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 

.... 
a--

6208 22 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% 22,4% 
~ 
a--

6208 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 0-
(1) 

6208 90 andere: 
.... 
tJ:j 

6208 91 aus Baumwolle ........................... ; ..... U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 ~. 

6208 92 aus Chemiefasern ............................. U 37,0% 22,4% ii> 
aq 

6208 99 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
(1) 
::; 

6209 Bekleidung und Bekleidungszube-
hör, für Kleinkinder: 

6209 10 aus Wolle oder feinen Tierh!laren . U 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6209 20 aus Baumwolle .................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6209 30 aus synthetischen Spinnstoffen ....... U 37,0% 22,4% 
6209 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
6210 Bekleidung aus Erzeugnissen der 

Nummer 5602, 5603, 5903, 5906 
oder 5907: 

6210 10 I aus Erzeugnissen der Nummer 5602 
oder 5603 ......................................... I U 28,0% 17,5% 

6210 20 I andere Bekleidung, von der Art, wie 
sie in den Unternummern 6201 11 
bis 6201 19 genannt ist ................... I U 34,0% 20,8% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

6210 30 I andere Bekleidung, von der Art, wie 
sie in den Unternummern 6202 11 
bis 6202 19 genannt ist .. ... .............. I U 34,0% 20,8% 

6210 40 I andere Bekleidung für Männer oder 
Knaben ............................................. U 34,0% 20,8% 

6210 50 I andere Bekleidung für Frauen oder 
Mädchen ........................................... U 34,0% 20,8% 

6211 I Trainingsanzüge, Schianzüge und 
Badebekleidung; andere Beklei-
dung: 

6211 10 Badebekleidung : 
6211 11 für Männer oder Knaben ............... U 37,0% 22,4% -C' 

6211 12 für Frauen oder Mädchen .............. U 37,0% 22,4% 
.j:>. 

C' 

6211 20 Schi anzüge : P-
n> 

6211 20 A aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
,., 
t:;d 

6211 20 B aus anderen Spinnstoffen: !:!. 

6211 20 BI aus synthetischen oder künstlichen ~ 
(]'q 

Stapelfasern ...................................... U 37,0% 22,4% 
n> 
::l 

6211 20 B2 I :~~~!:eB~ki~id~~~' fÜ~"M~~~~;' ~d~~ u 37,0% min 14000,00 22,4% min 8475,70 
6211 30 

Knaben: 
6211 31 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28,0% min 11000;00 17,5% min 6875,00 
6211 32 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 

. 6211 33 aus Chemiefasern: 
6211 33 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 
6211 33 B aus Filamenten ................................. U 37,0% min 14000,00 22,4% min 8475,70 
6211 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 32,0% 19,7% 
6211 40 andere Bekleidung für Frauen oder 

Mädchen: 
6211 41 aus Wolle oder feinen Tierhaaren . U 28,0% min 15000,00 17,5% min 9375,00 
6211 42 aus Baumwolle ................................. U 35,0% min 8400,00 21,3% min 5112,00 
6211 43 aus Chemiefasern: 
6211 43 A aus Stapelfasern ............................... U 37,0% 22,4% 

'-J 
.j:>. 

'-0 
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L 

'I 

l!rsprüng-I Andere 
\J1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
0 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg IIche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg . handlungs- B ~ U/B rechte e astungen 

6211 43 B I aus Filamenten .,. ... ......... ...... ...... ...... I U 37,0% min 14000,00 22,4% min 8475,70 
6211 49 aus sonstigen Spinnstoffen ... ... ... ..... B 32,0% 19,7% 
6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, 

Hosenträger, Sockenhalter, 
Strumpfbänder und ähnliche 
Waren, sowie Teile davon, auch 
gewirkt oder gestrickt: 

6212 10 Büstenhalter ...................................... U 36,0% 21,3% 
6212 20 Hüftgürtel und Miederhosen .... , ..... U 30,0% 18,3% 
6212 30 Korseletts .......................................... U 36,0% 21,3% 
6212 90 andere ............................................... B 31,0% 18,8% 
6213 Taschentücher: -a-

6213 10 aus Seide oder Abfallseide .............. B 27,0% 16,9% 
'.j>-
a-

6213 20 aus Baumwolle ., ............................... B 27,0% 16,9% Q.. 
('l) 

6213 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 27,0% 16,9% 
..., 
Cd 

6214 Schals, Halstücher, Kopf tücher , ('l) 

Schleier u. dgl.: ~ 
~ 

6214 10 aus Seide oder Abfallseide .............. B 39,Ö% 23,5% i::l 

6214 20 aus W oIie oder feinen Tierhaaren . B 27,0% 16,9% 
6214 30 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 39,0% 23,5% 
6214 40 aus künstlichen Spinnstoffen ........... B 39,0% 23,5% 
6214 90 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 37,0% 22,~% 
6215 Krawatten, Schleifen und Schalkra-

watten: 
6215 10 I aus Seide oder Abfallseide .............. I B 33,0% min 70,00 19,7% min 43,10 

je Dutzend je Dutzend 
6215 20 I aus Chemiefasern ......................... : ... I B 33,0% min 70,00 19,7% min 43,10 

je Dutzend je Dutzend 
6215 90 I aus sonstigen Spinnstoffen .............. I B 30;0% 18,2% 
6216 00 Handschuhe ................... , ....... '" .,. .... B 25,0% 15,8% 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

6217 Anderes konfektioniertes Beklei-
dungszubehör ; Teile von Beklei-
dung oder von Bekleidungszube-
hör, andere als solche der Num-
mer 6212: 

6217 10 Bekleidungszubehör ......................... B 
6217 90 Teile .................................................. B 

~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng-
Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- . oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs-U/B rechte 

25,0% 15,8% 
32,0% 19,7% 

i 

... 

Andere 
Ab~aben und 
Be astungen 

-a--.... 
a--
p.. 
O' ... 
l;;tI 
~. 
f;>' 
~ 
::l 

, ....... 
\Jl 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 

6301 I Decken: 
6301·10 Decken mit elektrischer Heizvor-

,richtung",.............. ............. ................ I B 
6301 20 I Decken (ausgenommen Decken mit 

elektrischer Heizvorrichtung) aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren ........ I B 

6301 30 I Decken (ausgenommen Decken mit 
elektrischer Heizvorrichtung) aus 
Baumwolle ........................................ B 

6301 40 I Decken (ausgenommen Decken mit 
elektrischer Heizvorrichtung) aus 
synthetischen Spinnstoffen ............... B 

6301 90 I ~~;t::s~::ke~i;~h;~~~h~':' "W~';~h~ B 
6302 

für die Körperpflege und Küchen-
wäsche: 

6302 10 Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt B 
6302 20 andere Bettwäsche, bedruckt: 
6302 21 aus Baumwolle ................................. B 
6302 22 aus Chemiefasern ............................. B 
6302 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
6302 30 andere Bettwäsche: 
6302 31 aus Baum~olle ................................. 1 B 
6302 32 aus ChemIefasern ............................. B 
6302 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 
6302 40 Tischwäsche, gewirkt' oder 

gestrickt ............................................ I B 
6302 50 andere Tischwäsche : 
6302 51 aus Baumwolle ................................. B 
6302 52 aus Flachs (Leinen) ......................... B 
6302 53 aus Chemiefasern ............................. B 
6302 59 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 63: 

23,0% 14,6% 

23,0% 14,6% 

23,0% 14,6% 

23,0% 14,6% 
23,0% 14,6% 

28,0% 17,5% 

30,0% 18,6% 
30,0% 18,6% 
3'0,0% 18,6% 

30,0% 18,6% 
30,0% 18,6% 
30,0% 18,6% 

28,0% 17,5% 

30,0% 18,6% 
30,0% '18,6% 
30,0% 18,6% 
30,0% 18,6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

'I 
V1 
N 

-Cl' 
.j>. 
er-. 
0... 
('D ... 
~ 
~. 
~ 

CTQ 
('D 
;:l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- g U/B h Belastungen rec te . 

6302 60 I Wäsche für die Körperpflege und 
Küchenwäsche, aus gewebten oder 
gewirkten Frottiererzeugnissen, aus 
Baumwolle . ... ........... ..... .................... I B 30,0% 18,6% 

6302 90 andere: 
6302 91 aus Baumwolle ................................. B 30,0% 18,6% 
6302 92 aus Flachs (Leinen) ......................... B ,30,0% 18,6% 
6302 93 aus Chemiefasern ............................. B 30,0% 18,6% 
6302 99 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6303 Gardinen, Vorhänge und Innenrol-

los ; Fenster- und Bettbehänge : -6303 10 gewirkt oder gestrickt: a-
~ 

6303 11 aus Baumwolle ................................. B 28,0% 17,5% a-

6303 12 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 0-
(1) 

6303 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
... 
b;j 

6303 90 andere: ~. 

6303 91 aus Baumwolle ................................. B 30,0% 18,6% r;;-
(1Q 

6303 92 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 30,0% 18,6% 
(1) 

::s 
6303 99 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 30,0% 18,6% 
6304 Andere Waren für die Innenaus-

stattung, ausgenommen solche der 
Nummer 9404: 

6304 10 Bettüberwürfe : 
6304 11 gewirkt oder gestrickt ..................... I B .27,0% 16,9% 
6304 19 sonstige ............................................. B 30,0% 18,6% 
6304 90 andere: 
6304 91 gewirkt oder gestrickt ..................... I B 27,0% 16,9% 
6304 92 nicht gewirkt oder gestrickt,. aus 

Baumwolle ........................................ I B 30,0% 18,6% 
6304 93 I nicht gewirkt oder gestrickt, aus 

synthetischen Spinnstoffen ....... ....... I B 30,0% 18,6% 
6304 99 I nicht gewirkt oder gestrickt, aus 

sonstigen Spinnstoffen ............. ........ I B 30,0% 18,6% 
'l 
\J1 ..., 
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'J 

l!rsprüng-I Andere 
\Jl 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
..j:o 

Tarif I Gebundener Zolls atz in % des Wertes hehe Ver- Ab b d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

UlB h Belastungen rec te 

6305 I Säcke und Beutel, für Verpackungs-
zwecke: 

6305 10 I aus Jute oder anderen textilen 
Bastfasern der Nummer 5303 ......... 1 B . 28,0% 14,0% 1) 

6305 20 I aus Baumwolle ......... ... ........ ..... ........ B 28,0% 17,5% 
6305 30 aus Chemiefasern: 
6305 31 aus Streifen u. dgl., aus Polyethylen 

oder Polypropylen ........................... B 28,0% 17,5% 
6305 39 

I ~~~::~:s~~;i; '~~~~;~!::i~~~;~~~~:, 
B 28,0% 17,5% 

6305 90 B 28,0% 14,0% ') 
6306 

für Segelbretter und für Landfahr- -Cf' 
..j:o 

zeuge, Markisen, Zelte und Cam- er-

pinga usrüstung: 0-
n> 

6306 10 Planen und Markisen: 
>-t 

t:d 
6306 11 aus Baumwolle ......... , ....................... B 27,0% 16,9% ~. 

6306 12 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
j;) 

CfQ 

6306 19 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 27,0% 16,9% 
n> 
::l 

6306 20 Zelte: 
6306 21 aus Baumwolle ................................. B 27,0% 16,9% 
6306 22 aus synthetischen Spinnstoffen ....... B 27,0% 16,9% 
6306 29 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 27,0% 16,9% 
6306 30 Segel: 
6306 31 aus synthetischen Spinnstoffen .... ... I B 27,0% 

I 
16,9% 

6306 39 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 27,0% 16,9% 
6306 '40 Luftmatratzen: 
6306 41 aus Baumwolle ............. ...... ... ... ........1 B 27,0% 

I 
16,9% 

6306 49 aus sonstigen Spinnstoffen .............. B 27,0% 16,9% 
6306 90 andere: 
6306 91 aus Baumwolle ............................ , ... ..1 B 27,0% 

I 
16,9% 

6306 99 ali;s sonstigen Spinnstoffen ...... ........ B 27,0% 16,9% 
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6307 

Tarif 
Nr./UNr. 

6307 10 

6307 20 

6307 90 
6307 90 A 

6307 90 B 
6308 00 

6309 00 
6310 

6310 10 
6310 90 

Warenbezeichnung 

Andere konfektionierte Spinnstoff-
waren, einschließlich Schnittmuster 
für Kleidungsstücke: 
Scheuertücher, Putztücher, Ge-
schirrspüllappen, Staubtücher und 
ähnliche Reinigungstücher .............. I B 
Schwimmwesten und Rettungsgür-
tel ...................................................... B 
andere: 
Schnittmuster ...... : ............................. B 

andere ....... : ....................................... B 
Warenzusammenstellungen, be-
stehend aus Geweben und Garnen, 
auch mit Zubehör, zur Herstellung 
von Teppichen, Tapisserien, bestick-
ten Tischtüchern, Servietten oder 
ähnlichen Spinnstoffwaren, in Auf-
machungen für den Kleinverkauf .. B 
Altwaren ........................................... B 
Lumpen, Abfälle von Bindfäden, 
Seilen oder Tauen sowie unbrauch-
bar gewordene Waren aus Bindfä-
den, Seilen oder Tauen, aus Spinn-
stoffen: 
sortiert ...... ...................................... ...1 B 
anders ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

28,0% 

28,0% 

15,0% max 80,00 
für 1 Stück 

28,0% 

25,0% 
10,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

17,5% 

17,5% 

9,7% 

17,5% 

15,8% 
·6,6% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

----. 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
0' 
+-
0' 

.0-
(1) ... 
to 
~. 
~ 

(J'q 
(1) 

::s 

'..J 
111 
111 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 

- --- --~- -

6401 I Wasserdichte Schuhe mit Laufsoh-
len und Oberteilen aus Kautschuk 
oder Kunststoffen, bei denen weder 
der Oberteil mit der Laufsohle noch 
der Oberteil selbst durch Nähen, 
Nieten, Nageln, Schrauben, Dübeln 
oder ähnliche Verfahren zusammen-
gefügt ist: 

6401 10 I Schuhe mit einem Metallschutz in 
der Vorderkappe : 

6401 10 A aus Kautschuk .................................. B 
6401 10 B andere ............................................... B 
6401 90 andere Schuhe: 
6401 91 das Knie bedeckend: 
6401 91 A aus Kautschuk .................................. B 
6401 91 B andere ............................................... B 
6401 92 den Knöchel, aber nicht das Knie 

bedeckend: 
6401 92 A aus Kautschuk ................................ "1 B 
6401 92 B andere ............................................... B 
6401 99 sonstige: 
6401 99 A aus Kautschuk .................................. 1 B 
6401 99 B andere .......... : .............. :..................... B 
6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und 

Oberteilen aus Kautschuk oder 
Kunststoffen: 

6402 10 Sportschuhe: 
6402 11 Schischuhe ...................................... "1 B 
6402 19 sonstige ............. :............................... B 
6402 20 Schuhe, mit emem Oberteil aus 

Bändern oder Riemen, die mit der 
Sohle durch Zapfen verbunden sind I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
UlB oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel, 64 : 

28,0% 17,5% 
30,0% 18,6% 

28,0% 17,5% 
30,0% 18,6% 

28,0% 17,5% 
30,0% 18,6% 

28,0% 17,5% 
30,0% 18,6% 

30,0% 18,6% 
30,0% 18,6% 

30,0% 18,6% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'.J 
<J1 

'" 

-'" ~ 
'" 0-
~ .., 
t:I:1 
!:!. 
iil crq 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

6402 30 

6402 90 
6402 91 
6402 99 
6403 

6403 10 
6403 11 
6403 19 
6403 20 

6403 30 

6403 40 

6403 50 

6403 51 
6403 59 
6403 90 
6403 91 
6403 99 
6404 

Warenbezeichnung 

andere Schuhe mit einem Metall
schutz in der Vorderkappe .. ..... ...... I B 
andere Schuhe: 
den Knöchel bedeckend .. ................ I B 
sonstige ............................................. B 
Schuhe mit Laufsohlen aus Kau
tschuk, Kunststoffen, Leder oder 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) 
und Oberteilen aus Leder: 
Sportschuhe: 
Schischuhe .............. ............. .............. I B 
sonstige ............................................. B 
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder 
und einem Oberteil aus Lederrie
men, die den Rist und die große 
Zehe umspannen .. ............ ................ I B 
Schuhe mit einer Brandsohle· aus 
Holz, weder mit Innensohle noch 
mit einem Metallschutz in der 
Vorderkappe .. .... .................... ...... ..... I B 
andere Schuhe mit einem Metall-
schutz in der Vorderkappe . ............ I B 
andere Schuhe mit Laufsohlen aus 
Leder: 
den Knöchel bedeckend .................. I B 
sonstige ................................. ~........... B 
andere Schuhe: 

~~~st~~Ö~~~.I .. ~~~~~.~~.~.~ .. :::::::::::::::::: I ~ 
Schuhe mit Laufsohlen aus Kau
tschuk, Kunststoffen, Leder oder 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) 
und Oberteilen aus Spinnstoffen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

30,0% 

30,0% 
30,0% 

25,0% 
25,0% 

25,0% 

25,0% 

25,0% 

25,0% 
25,0% 

25,0% 
25,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

18,6% 

18,6% 
18,6% 

12,0% 
12,0% 

15,8% 

15,8% 

15,8% 

15,8% 
15,8% 

15,8% 
15,8% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 

'" .j:>. 

'" Po .... 
t:O 
o 
~ 
~ 
::l 

'..J 
V1 
'..J 
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'.J 

ursprüng-I And 
U1 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
00 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/E ht Belastungen rec e 

6404 10 I Schuhe mit Laufsohlen aus Kau-
tschuk oder Kunststoffen: 

6404 11 I Sportschuhe; Tennisschuhe, Basket-
ballschuhe, Turnschuhe, Trainings-
schuhe u'. dgl.: 

6404 11 A :~~!~u~~~~~~~ .. ~.~.~ .. ~~.~.~~~~~~ .. ::::::: I ~ 27,0% 17,0% 
6404 11 B 29,0% 18,0% 
6404 19 sonstige: 
6404 19 A mit Laufsohlen aus Kautschuk ....... B 27,0% 17,0% 
6404 19 B andere ............................................... B 29,0% 18,0% 
6404 20 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder 

oder Kunstleder (rekonstituiertes 
.... 
a-
-l:> 

Leder) ............................................... B 29,0% 18,0% a-

6405 I Andere Schuhe: 0-
(1) 

6405 10 mit Oberteilen Leder oder 
... 

aus t:O 
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) B 7,0% 4,7% !:!!. 

6405 20 

I ~:~I;::2~·i.I·::h::~~::.~:~~::::;~ß·ii~~ 
B 7,0% 4,7% 

j;) 
aq 

6405 90 B 25,0% 15,8% 
(1) 
;:l 

6406 
Schuhoberteile, auch mit angebrach-
ten Sohlen, anderen als Laufsohlen) ; 
Schuheinlagen, Fersenpolster und 
ähnliche Waren; Gamaschen und 
ähnliche Waren, sowie Teile davon: 

6406 10 I Schuhoberteile und Teile davon, 
ausgenommen Versteifungen ... ....... I B 7,0% 4,7% 

6406 20 I Laufsohlen und Absätze, aus Kau~ 
tschuk oder Kunststoffen ................ B 6,0% 4,0% 

6406 90 I :~~e~~lz ........................................... 6406 91 B 7,0% 4,7% 
6406 99 aus sonstigen Stoffen ....................... B 7,0% 4,7% 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

6501 00 

6501 00 A 
6501 00 B 
6502 00 

6503 00 

6503 00 A 
6503 00 B 
6504 00 

6505 

6505 10 

Warenbezeichnung 

Hutstumpen, ohne Kopfform oder 
RandsteIlung, aus Filz; Hutplatten 
und Manchons (zylinderförmig, 
auch der Höhe nach aufgeschnit
ten), aus Filz: 
aus Haarfilz ........... .......................... I B 
andere ............................................... B 
Hutstumpen, geflochten oder durch 
Verbindung von Streifen aus Stoffen 
aller Art hergestellt, ohne Kopfform 
oder RandsteIlung, weder gefüttert 
noch ausgerüstet ...................... ........ I B 
Hüte und andere Kopfbedeckun
gen, aus Filz, aus Hutstumpen oder 
Hutplatten der Nummer 6501, auch 
gefüttert oder ausgerüstet: 

:~~e~a~~~~~~ .. ~.~~.~ .. ~.~.I.I.~~~~ .. ::::::::::::: I ~ 
Hüte und andere Kopfbedeckun
gen, geflochten oder durch Verbin
den von Streifen aus Stoffen aller 
Art hergestellt, auch gefüttert oder 
ausgerüstet ....................... : ................. I B 
Hüte und andere Kopfbedeckun
gen, gewirkt, gestrickt oder aus 
Stücken (ausgenommen Streifen) 
von Spitzen, Filz oder anderen 
textilen' Flächenerzeugnissen herge
stellt, auch gefüttert oder ausge
rüstet; Haarnetze aus Stoffen aller 
Art, auch gefüttert oder ausgerüstet: 
Haarnetze ......................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 65: 

8,0% 
10,0% 

0,0% 

10,0% 
10,0% 

20,0% 

12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 
6,6% 

0,0% 

7,0% 
6,6% 

10,0% 

7,9% 

Ursprüng-
liehe Ver- . 
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
'" -I>-

'" 0-
o ... 
td 
n~ 
j;) 

O"Q 
o 
;:S' 

'-I 
\J1 
'-0 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

6505 90 andere: 
6505 90 A gewirkt oder gestrickt ..................... B 
6505 90 B andere ............................................... B 
6506 Andere Kopfbedeckungen, auch 

gefüttert oder ausgerüstet: 
6506 10 Schutzhelme ..................................... B 
6506 90 andere: 
6506 91 aus Ka~tschuk oder Kunststoffen .. B 
6506 92 aus Pelz fellen ................................... B 
6506 99 aus sonstigen Stoffen ....................... B 
6507 00 Bänder für die Innenausrüstung, 

Futter, Überzüge, Gestelle, Rah-
men, Kappenschirme und Kinnbän-
der, für Kopfbedeckungen .............. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

15,0% 9,7% 
13,0% 8,5% 

27,0% 16,5% 

20,0% 12,8% 
27,0% 16,5% 
27,0% 16,5% 

0,0% 0,0% 

,. 

, 

c 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abyaben und 

rechte Be astungen 

'.J 
a-. 
o 

.... 
a-. 
.j>
a-. 
0-
(D ... 
~ n. 
~ 
~ 
::l 
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, 

Tarif Warenbezeichnung 
Nr./UNr. 

_. 

6601 I Regenschirme und Sonnenschirme 
(einschließlich Stockschirme, Gar-
tenschirme und ähnliche Schirme): 

6601 10 I Gartenschirme und ähnliche 
Schirme ............................................. I B 

6601 90 I andere: 
6601 91 zusammenschiebbare Taschen-

schirme .............................................. I B 

6601 99 I sonstige ............................................. I B 

6602 00 I Spazierstöcke, Stöcke mit Sitzvor-
richtung, Peitschen, Reitgerten 
u.dgl. ................................................. B 

6603 I Teile, Ausstattungen und Zubehör, 
für Waren der Nummer 6601 oder 
6602: 

6603 10 I ~:~~~~~~~e~~ä:~~h .. ~~·i·s~hi~~·~;~k~ B 6603 20 
ken montiert ..................................... I B 

6603 90 I andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 66: 

27,0% 16,9% 

28,00 18,70 
für 1 Stück für 1 Stück 

38,00 25,30 
für 1 Stück für 1 Stück 

7,0% 4,7% 

6,0% 4,0% 

10,0% 6,6% 
10,0% 6,6% 

Ursprung Andere . liche Ver- Abgaben und h:mdlungs- Belastungen rechte 

-a--. 
~ 
a--
P-ro 
>; 

t:O 
~. r;;-

(]Q 
ro 
::l 

'-I 
a--
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Tarif 
Nr./UNr. 

6701 00 

6702 

6702 10 
6702 90 
6703 00 

6704 

6704 10 
6704 11 
6704 19 
6704 20 
6704 90 

Warenbezeichnung 

Bälge und andere Teile von Vögeln, 
mit ihren Federn oder Daunen, 
Federn, Teile von Federn oder 
Daunen sowie Waren daraus (aus
genommen Waren der Num
mer 0505 und bearbeitete Federspu-
len und Federkiele) ......................... I B 
Künstliche Blumen, künstliches 
Blattwerk und künstliche Früchte 
sowie Teile davon; Waren aus 
künstljchen Blumen, künstlichem 
Blattwerk oder künstlichen Früch
ten: 
aus Kunststoffen ... ..... ....... .... .... ....... I B 
aus anderen Stoffen . ...... ...... ..... ....... B 
Menschenhaare, gleichgerichtet, 
dünner gemacht, gebleicht oder in 
anderer Weise bearbeitet; Wolle, 
Tierhaare oder andere Spinnstoffe, 
für die Herstellung von Perücken 
oder ahnlichen Waren zugerichtet. I B 
Perücken, Bärte, Augenbrauen, 
Augenwimpern, Locken und. ähnli
che Waren, aus Menschenhaaren, 
Tierhaaren oder Spinnstoffen; 
Waren aus Menschenhaaren, ander
weitig weder genannt noch inbe
griffen: 
aus synthetischen Spinnstoffen: 
vollständige Perücken . ...... ...... ... ... ... B 
sonstige ........................ ,.................... B 
aus Menschenhaaren .. ...... ............... B 
aus anderen Stoffen . ... .... ........ ... ...... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 67: 

8,0% 

27,0% 
27,0% 

0,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des. Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 

16,9% 
16,9% 

0,0% 

5,3% 
5,3% 
5,3% 
5,3% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'.J 
Cl'
N 

-Cl'-
~ 
Cl'-

!} .., 
l:lJ 
~. ;;-
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

6801 00 

6802 

6802 10 

6802 20 

6802 21 
6802 22 
6802 23 
6802 29 
6802 90 
680291 
6802 92 

W arenbezeichn ung 

Pflastersteine, Randsteine und Pfla
sterplatten, aus Natursteinen (aus-

--

genommen Schiefer) ........................ I B 
Bausteine (Werk- oder Hausteine), 
ausgenommen Schiefer, bearbeitet, 
und Waren daraus, mit Ausnahme 
von Waren . der .Nummer 6801; 
Mosaiksteine u. dgl. aus Naturstei
nen, einschließlich Schiefer, auch 
auf Unterlagen; künstlich gefärbte 
Körner (Granalien), Splitt und 
Mehl, aus Natursteinen (einschließ
lich Schiefer): 
Fliesen, Würfel und ähnliche 
Waren, auch rechteckig (ein
schließlich quadratisch), deren größ
te Fläche in einem Quadrat mit 
einer Seitenlänge von weniger als 
7 cm eingeschlossen werden kann; 
künstlich gefärbte Körner (Grana-
lien), Splitt und Mehl ...................... I B 
andere Bausteine (Werk- oder Hau
steine) und Waren daraus, nur 
geschnitten oder gesäg~, mit planer 
oder gleichmäßiger Oberfläche: 
Marmor, Travertin und Alabaster.. B 
andere Kalksteine ............................ B 
Granit ................... :............................ B 
andere Steine ........... ... ... ... ... ........ .... B 
andere: 
Marmor, Travertin und Alabaster "1 B 
andere Kalksteine ............................ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 68: 

6,0% 

13,0% 

14,0% 
14,0% 
12,0% 
12,0<19 

14,0% 
14,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

'J 

6,5% 

9,1% 
9,1% 

7,6% 
7,6% 

9,1% 
9,1% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
a--
4>a--
0-o .., 
t:I:l 
O· 

~ 
~ 
::l 

'l a-
<.;:l 
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Tarif 
o NrJUNr. Warenbezeichnung 

6802 93 Granit 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B 
6802 99 andere Steine ................................... B 
6803 00 Schiefer, bearbeitet, und Waren aus 

Naturschiefer oder Preßschiefer ..... B 
6804 Mühlsteine, Schleifsteine u. dgl., 

ohne Gestelle, zum Mahlen, Zerfa-
sern, Brechen, Schleifen, Polieren, 
Richten oder Schneiden, Wetz- und 
Poliersteine, zum Handgebrauch, 
sowie Teile davon, aus Naturstei-
nen, aus agglomerierten natürlichen 
oder künstlichen Schleifmitteln oder 
aus keramischen Stoffen, auch mit 
Teilen aus anderen Stoffen: 

6804 10 Mühlsteine und Steine zum Mahlen, 
Zerfasern oder Brechen .................. B 

6804 20 andere Steine, ausgenommen Wetz-
und Poliersteine zum Handge-
brauch: 

6804 21 aus agglomerierten natürlichen oder 
synthetischen Diamanten ................. B 

6804 22 aus anderen agglomerierten Schleif-
mitteln oder keramischen Stoffen .. B 

6804 23 aus Natursteinen .............................. B 
6804 30 Wetz- und Poliersteine, zum Hand-

gebrauch ........................................... B 
6805 Natürliche oder künstliche Schleif-

mittel in Pulver- oder Körnerform, 
auf einer Unterlage aus Spinnstoff-
erzeugmssen, Papier, Pappe oder 
anderen Stoffen, auch zugeschnit-
ten, genäht oder anders zusammen-
gefügt: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 
~ 

12,0% 7,9% 
12,0% . 7,9% 

3,0% 3,0% 

8,0% 5,0% 

6,0% 4,0% 

6,0% 4,0% 
8,0% 5,0% 

; 

7,5% 5,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

, 

'J 
C1'
.j>. 

..... 
C1'
.j>. 
C1'-

(:l. 
(D .., 
txi 
~. 
;;> 
~ 
;:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

6805 10 

6805 20 

6805 30 

6806 

6806 10 

6806 20 

6806 90 
6807 

6807 10 
6807 90 

Warenbezeißhnung; 

lediglich auf. eine.r Unt~ila,ge ~us 
gewebten Spinnstofferzeugnissen .... I B 
lediglich auf einer Unterlage aus 
Papier oder Pappe ........................... I B 
auf einer Untedage aus' ander~n 
Stoffen ................................................ I B 
Schlackenwolle, Steinwolle und 
ähnliche mineralische . 'W(;iie~;. 

'I' . . " , ;., ~ 

. expandierter Vermiculit" ' expan-
dierte Tone, Schaumschlacke und; 
ähnliche expandierte. mineralische 
Erzeugnisse; Mischu,ngeI)., und 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

Ware?- ~us wärme-,' kält~un~I__ _ ____ _ 
-schalhsolreremren--oaer scnalTaäIT).
menden mineralischen Stoffen, aus
genommen sol~he de~ Num
mer 6811 'oder 6812, oder des 
Kapitels 69: , 
Schlackenwolle, Steinwolle, und 
ähnliche mineralische Wollen (ein
schließlich Misc~llngen unte~einan
der), lose, in Platten oder Roll,en .. I B 
expandierter Vermiculit" expandierte 
Tone, Schaumschlacke und ähnliche 
expandierte mineraJische Erzeugnis-
se (einschließlich Mischungen unter-
einander) , 
andere 
Waren aus Asphalt oder ähnlichen 
Stoffen (zB Erdölpech, Kohlenteer
pech): 

~ 
B 

in Rollen ..... ' ...................................... I B 
andere ............................................... B 

4,0% 

5,0% 
5,0% 

7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

4,7% 

43'% 
Ir. 

.... 

2,7% 

3,3% 
3,3% 

4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

---'-----

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"-
-~ 

0"-

e... 
o .... 
tx:I 
!:!. 
j;) 

0'C1 o 
~ 

'J 
0"
\.Tl 
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Tarif 
Nr./UNr. 

6808 00 

6809 

6809 10 

6809 11 

6809 19 
6809 90 
6810 

6810 10 

6810 11 
6810 19 
6810 20 
6810 90 
6810 91 

6810 99 
6811 

6811 10 
6811 20 

6811 30 
6811 90 

Warenbezeichnung 

Tafeln, Platten, Blöcke und ähnliche 
Waren, aus Pflanzenfasern, Stroh 
oder Holzspänen, Holzteilchen, 
Sägespänen oder anderen Holzab-
fällen, mit Zement, Gips oder 
anderen mineralischen Bindemitteln 
agglomeriert .. ... .......... ...... ..... ...... ..... I B 
Waren aus Gips oder aus Mischun-
gen auf der Grun.dlage von Gips: 
Tafeln, Platten und ähnliche Waren, 
nicht verziert: 
nur mit Papier oder Pappe über- , 
zogen oder verstärkt ......... , ............. B 
sonstige ............................................. B 
andere Waren .................................. B 
Waren aus Zement, Beton oder 
Kunststein, auch armiert: 
Fliesen, Platten, Ziegel und ähnliche 
Waren: 
Baublöcke und Mauerziegel ........... B 
sonstige ............................................. B 
Rohre ................................................ B 
andere Waren: 
vorgefertigte Elemente für Bau-
zwecke .............................................. 1 B 
sonstige' ............................................. B 
Waren aus Asbestzement, Zellulose~ 
zement u. dgl.: 
Wellplatten ......... ......... ..................... I B 
andere Platten, Tafeln, Fliesen und 
ähnliche Waren ............................. "'1 B 
Rohre und Rohrfittings ................... B 
andere Waren .... ...... ...... ............ ...... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

7,0% 
8,0% 
8,0% 

8,0% 
8,0% 

10,0% 

10,0% 
10,0% 
10,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 

4,0% 
4,0% 
~,O% 

4,7% 
5,3% 
5,3% 

5,3% 
5,3% 

6,6% 

6,6% 
6,6% 
6,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'I 
Cl' 
Cl' 

...... 
Cl' 
~ 
Cl' 

0-
rb ... 
tx:I 
rb 

~ 
(1q 
rb ::s 
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6812 

Tarif 
Nr./UNr. 

6812 10 

Warenbezeichnung 

Asbestfasern, bearbeitet; Mischun
gen auf der ,Grundlage. von AS,best 
oder auf der Grundlage von Asbest 
und Magnesiumcarbonat; Waren 
aus solcQen Mischungen. oqer aus· 
Asbest (zB Garne, Gewebe, Beklei
dung, Kopfbedeckungen, Schuhe, . 
Dichtungen), auch armiert, ausge-I;! 
nommen Waren der. Nl,lmmer 6811 .' 
oder 6813: 
Asbestfasern, . bearbeitet; Mischun
gen auf der Grundlage von Äsbbst 
oder auf der Grundlage von. Asbest 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 1 00 ~g 

UIB 

______ ,_und_Magnesi-urncal'bonat--;-;-;;-;.~.-:--B- ----
Garne .................................................. B 

11,0% 
11,0% 
11,0% 
11,0% 

6812 20 
6812 30 
6812 40 
6812 50 

6812 60 
6812 70 

6812 90 
6813 

Seile und Schnüre, auch geflochten B 
gewebte oder gewirkte Erzeugnisse B 
Bekleidung, Bekleidungszubehör, 
Schuhe und Kopfbedeckung~n .... , .. I B 
Papier, P.appe und Filz .... ............... B . 
Dichtungsmaterial aus zusammenge
preßten Asbestfasern, irt Platten 
oder Rollen ........... ..... ...................... I B 
andere ............... , ........... .' ..... ; ........... :.. B 
Reibup,gsbeläge und Waren daraus 
(zB Platten, Rollen, Streif~n,' ~~g-
mente, Scheiben, Ringe, Klötze), 
nicht montiert, für Brer)1sen,K,upp
lungen u. dgl., auf der Grundlage 
von· Asbest, anderen mineralischen 
Stoffen oder Zellstoff, auch in 
Verbindung mit Spinnstoffen oder 
anderen Stoffen: 

11,0% 
11,0% 

11,0% 
11,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

!,lJ .. 

?, 
.!c· 

...:.( 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben urid 
Belastungen 

- ~:,2% ~I- -. -~-
. ,2% ~ 
7)% ~ 
7,2% ~ f;) 

O'Q 
o 
::I 

7,2% 
7,2% 

7,2% 
7,2% 

'-I 
a-
'-I 
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'I 

1!rsprüng- I Andere 
CI' 

Ausgangszollsatz . in % des Wertes co 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling fÜr 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs" B 1 t rechte e as ungen 

6813 10 I ~~~~::~~~~~.~~.~ .. ~.~~~~~.~.~~.~ .. :::::::: I ~ 11,0% 7,2% 
6813 90 11,0% 7,2% 
6814 Glimmer, bearbeitet und Waren aus 

Glimmer, einschließlich agglome-
riertem oder rekonstituiertem Glim-
mer, auch auf einer Unterlage aus 
Papier, Pappe oder anderen Stoffen: 

6814 10 I Tafeln, Platten und Streifen, aus 
agglomeriertem oder rekonstituier-
tem Glimmer, auch auf einer Unter-
lage· .................................................... B 6,0% 4,0% 

6814 90 
I ;~::~ ·~~~···S~~i~~~···~d~;··~~d~;~~ B 0,0% 0,0% -CI' 

.j>. 

6815 CI' 

mineralischen Stoffen (einschließlich 0-
n 

Waren Torf), anderweitig 
... 

aus tp 

weder genannt noch inbegriffen: ~. 

6815 10 I Waren aus Graphit oder anderem 
ji) 

aq 

Kohlenstoff, nicht für die Elektro-
n 
::l 

technik .............................................. B 7,0% 4,7% 
6815 20 I :~::~ ~:r~~:rf ............................... B 7,0% 4,7% 
6815 90 
6815 91 Magnesit, Dolomit oder Chromit 

enthaltend . .......... .............. ... ..... ........ I B 7,0% 4,7% 
6815 99 I sonstige ............................................. B 7,0% 4,7% 
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~ 

Tarif 
Nr./UNr. 

6901 00 

6902 

6902 10 

6902 20 

6902 90 
6903 

Warenbezeichnung 

Ziegel, Blöcke, Platten, Fliesen und 
andere keramische Waren aus 
kieselsaurem Fossilienmehl (zB Kie
selgur, Tripel, Diatomeenerde) oder 
ähnlichen kieselsauren Erden ... ...... I B 
Feuerfeste Ziegel, Blöcke, Platten, 
Fliesen und ähnliche feuerfeste 
keramische Bauelemente oder Bau
teile, ausgenommen solche aus 
kieselsaurem Fossilienmehl oder 
ähnlichen kieselsauren Erden: 
mehr als 50 Gewichtsprozent der 
Elemente Mg, Ca oder Cr, ausge
drückt als MgO, CaO oder Cr203, 
(einzeln oder zusammen) enthal-
tend ............................................ : ...... I B 
mehr als 50 Gewichtsprozent Ton
erde (Al20 3), Kieselsäure (Si02) 
oder eine Mischung oder Verbin-

~~~:r:i~~~~ .. ~~~.~~~ .. ~~~~~.l.~~.~~ .. :::::::: I ~ 
Andere feuerfeste keramische 
Waren (zB Retorten, Schmelztie
gel, Muffeln, Ausgüsse, Stopfen, 
Stützen, Probiertiegel, Rohre aller 
Art, Formstücke, Stäbe), ausgenom
men solche aus kieselsaurem Fossi
lienmehl oder ähnlichen kieselsau
ren Erden: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 69: 

6,0% 

6,0% 

4,0% 
2-,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4,0% 

2,7% 
2,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0-
~ 
0-

0-
~ 
to 
o 
~ 
~ 
::l 

'I 
0-
'.0 
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Tarif 
Nr./UNr. 

6903 10 

6903 20 

6903 90 
6904 

6904 10 
6904 90 
6905 

6905 10 
6905 90 
6906 00 

6907 

6907 10 

6907 90 

Warenbezeichnung 

meh~ als 50 Gewichtsprozent. Gr'lc 
phit oder Xohlenstoff in ande;-~r 
Form, sowie Mischungen, die.ser 
Stoffe enthaltend ........... , ............ '...... I B 
mehr als 50 Gewichtsprozent Ton
erde (Al2 0 3) oder eine Mischung 
oder. Verbindung .von T qnerde und 

~~::~ä~~~ .. ~~~~~:' .. ~~~~~l.~~.~.~ .. :::::::: I ~ 
Kera~ische Mauerzi~gel,' Boden
blöcke, Träger. oder Deckensteine 
u. dgl.: 
Mauerziegel ...................................... I B 
andere ...... , ... , .................... ,............... B 
Keramische Dachziegel,. Elemente 
für. Rauchfänge, . Rauchleitungen, 
Bauverzierungen sowie ähnliche 
Baukeramiken : 
Dachziegel ...... ......... ........... ... ... ........ I B 
andere ................................................ B 
Keramische Rohre, Kanalrohre, 
Rinnsteine und Rohrfittings .... ........ I B 
Unglasierte keramische Bodenfliesen 
und -kacheln, Ofenkacheln oder 
Wandfliesen; unglasierte kerami
sche Mosaiksteine u .. dgl., auch auf 
Unterlagen: 
Fliesen, Würfel und .ähnliche 
Erzeugnisse, auch rechteckig, deren 
größte Fläche in einem Quadrat mit 
einer Seitenlänge von weniger als 

~n~::i~~~.~~~~~~~~.~ .. ~~~~~~ .. ~~~~ .. : I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

49,00 

5,0% 
5,0% 

4,5% 
4,5% 

4,0% 
5,0% 

7,0% 

5,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

10,0% 

5,0% 
5,0% 

3,0% 
3,0% 

2,7% 
3,3% 

4,7% 

5,0% 
5,8% 

Ul;"Sprüng
liche Ver
handlungs-

rechte' 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'I 
'I 
o 

-Cf'-
.j:>. 
Cf'-

Q.. 
(l> 
>-; 

I;:!:l. 
!!. 
~ 
~ 
::l 
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6908 

Tarif 
Nr./UNr. 

6908 10 

6908 90 
6909 

6909 10 

6909 11 
6909 19 
6909 90 
6910 

6910 10 
6910 90 

Warenbezeichnung 

Glasierte keramische Bodenfliesen 
und -kacheln, Ofenkacheln oder 
Wandfliesen; glasierte keramische 
Mosaiksteine u. dgl., auch auf 
Unterlagen: 
Fliesen, Würfel und ähnliche 
Erzeugnisse, auch rechteckig, deren 
größte Fläche in einem Quadrat mit 
einer Seitenlänge von weniger als 

:n~~r:i~~~.~~~~~~~~.~ .. :~~~.~~ .. ~~~~ .. : I : 
Keramische Waren für Laboratorien 
sowie für chemische oder andere 
technische Zwecke; keramische 
Tröge, Wannen und ähnliche Behäl
ter, wie sie in der Landwirtschaft 
verwendet werden; keramische Töp
fe, Krüge und ähnliche Behälter, 
wie sie für Transport- oder Verpak
kungszwecke verwend€t werden: 
Waren für Laboratorien sowie für 
chemische oder technische Zwecke: 
aus Porzellan .................... :.............. B 
sonstige ............................................. B 
andere ..... :......................................... B 
Keramische Ausgüsse, Waschbek
ken, Waschbeckensockel, Badewan
nen, Bidets, Klosettschalen, Klosett
spülkästen, Urinale und ähnliche 
sanitäre Installationsgegenstände : 
aus Porzellan ..... ................... ....... .... I B 
andere ................................................ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
8,0% 

1,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
8,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,4% 

1,0% 
4,0% 
4,0% 

6,0% 
7,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
~ 
a--
Q... 
(!> .... 
t;Xj 
~. 

{ 
::s 

'-J 
'-J 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichn ung 

. • ! ~ • ~ 

6911 ;risch-, Küdien-"oder andere! Hal,1,s" 
haltswaren sow;eHygiene~ ._upd 
Toiletteartikel;. aus. Porzellan:. '" . 

6911 10 Tisch- und Kiichenwaren, .. : ......... ;:, .. ; ... B 
6911 90 a~dere .......... ,.; ......... " .. ~ ..................... B 
6912 00 Ke~amische. Tisch-, Küchen- oder 

andere Ha.ushaltswaren : ,so~ie 
Hygiene- und Toiletteartikel, aus.: 
genommen. solche .aus PorzeUan .; .• B 

6913 Figuren ·und andere· keramische 
Zierg~genstände :: 

6913 10 aus Porzellan " ..................... ;.;.; ... , .... ; ... ; B 
6913 90 andere ................. ~ .. ; .. , .. ,;,; ..... ;: ....... ::.'.;. B 
6914 Andere keramische Waren;;. " ,i' . 

6914 10 aus Porzellan; ...... ;; ................... ;.;; ....... B 
6914 90 and.ere ............ : ........... : .... : ............ : ...... B 

,.; .: '. ~.::: ~ "t .:,;;; {: 1 

,'" , 
.> 

r r: ~ i ': . I . 

ort· 

.~", _r.' c"" <. T' ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

11,0% max 300,00 11,0% max 300,00 
11,0% max 300,00 11,0% max 300,00 

27,5% 17,2% 

9,0% 6,5% 
11,0% 7,2% 

10,0% 6,6% 
10,0% 6;6% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'I 
'I 
N 

-a-. 
~ 
a-. 
0-o ,., 
td 
!!. 
j;) 

~ 
::l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7001 00 

7002 

7002 10 
7002 20 
7002 30 
7002 31 

7002 32 

7002 39 
7003 

7003 10 
7003 11 

7003 19 
7003 20 
7003 30 

Warenbezeichnung 

Glasscherben, anderer Glasabfall 
und Glasbruch; Glasmasse .............. I B 
Glas in Form von Kugeln (andere 
als Mikrokugeln der Num
mer 7018), Stangen, Stäben oder 
Rohren, nicht bearbeitet: 
Kugeln .............................................. 1 B 
Stangen oder Stäbe . ..... ....... ...... ... ... B 
Rohre: 
aus geschmolzenem Quarz oder 
anderem geschmolzenem Siliciumdi-
oxid ................................................... I B 
aus anderem Glas, mit einem 
linearen Ausdehnungskoeffizienten 
von nicht mehr als 0,000.005 pro 
Kelvin in einem Temperaturbereich 
von o· C bis 300· C ........................ 1 B 
sonstige ............................................. B 
Glas, gegossen oder gewalzt, in 
Form von Platten, Tafeln oder 
Profilen, auch mit absorbierender 
oder reflektierender Schichte, aber 
nicht anders bearbeitet: 
Platten oder Tafeln, nicht armiert: 
in der Masse gefärbt, undurchsichtig 
(opak) gemacht, überfangen oder 
mit absorbierender· oder reflektie-
render Schichte ................................ I B 

sonstige .............................................1 B 

~~~;i~: ~.~.~~.~~~~~~: .. ~.~~~~~ .. ::::::::::: ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 70: 

0,0% 

5,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

70,00 
für 100 kg Rohgewicht 

20,0% 
20,0% 

9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

3,7% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

46,70 
für 100 kg Rohgewicht 

12,8% 
12,8% 
6,0% 

Ursprüng 
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
'" ~ 
'" p.. 

~ 
ttI 
~. 
W 
~ 
::l 

'.J 
'.J 
VJ 
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7004 

Tarif 
Nr./UNr. 

7004 10 

7004 90 
7005 

7005 10 

7005 20 
7005 21 

7005 29 
7005 30 
7006 00 

Warenbezeichnung 

,Glas, gezogen oder gebla,sen, Ip. 
'Form von. Platten oder Tafeln, 
auch mit absorbierender oder reflek
tierender Schichte, aber nicht anders 
bearbeitet: 
Glas, in der Masse gefärbt, 
undurchsichtig (opak) gemacht, 
überfangen oder mit absorbierender 
oder reflektierender Schichte .. ... ..... I B 

anderes Glas ......... ... .... .... ... ... ... ... ..... I B 
Floatglas, sowie auf einer Seite oder 
auf beiden Seiten geschliffenes oder 
poliertes Glas, in Form von Platten 
oder Tafeln, auch mit absorbieren
der oder reflektierender Schichte, 
aber nicht anders bearbeitet: 
Glas, nicht armiert, mit absorbieren
der oder reflektierender Schichte ... I B 
anderes Glas, nicht armiert: 
in der Masse gefärbt, undurchsichtig 
(opak) gemacht, überfangen oder 
nur geschliffen ............................... "1 B 
sonstige ............................................. B 
Glas, armiert .................................... B 
Glas der Nummer 7003, 7004 oder 
7005, gebogen, an den Kanten 
bearbeitet, graviert, durchlocht, 
emailliert oder anders bearbeitet, 
weder gerahmt noch in Verbindung 
mit anderen Stoffen ......................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

77,00 
für 100 kg Rohgewicht 

8,5% 

7,0% mm 

7,0% mm 
7,0% min 
7,0% min 

49,00 

49,00 
49,00 
49,00 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

51,30 
für 1 00 kg Rohgewicht 

~,6% 

4,7% mm 

4,7% mm 
4,7% min 
4,7% min 

32,90 

32,90 
32,90 
32,90 

6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
'J 
~ 

...... 
0-
~ 
0--

0-o ... 
t:O 
~. 
f;) 

~ 
~ 
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7007 

Tarif 
Nr./UNr. 

7007 10 

7007 11 

7007 19 
7007 20 

7007 21 

7007 29 

7008 00 
1009 

7009 10 
7009 90 
7009 91 
7009 92 
7010 

7010 10 

Warenbezeichnung 

.:.) 

Sicherheitsglas aus gehärtetem 
(getempertem) oder mehrschichti
gern Glas (Verbundglas): 
gehärtetes (getempertes) Sicherheits
glas: 
in Größe und Form für den Einbau 
in Land-, Luft-, Wasser- oder 
andere Fahrzeuge geeignet ............ . 
sonstige 
mehrschichtiges Sicherheitsglas 
(Verbundglas) : .' 
in Größe und Form für den'Einbau 
in Land-, Luft-, Wasser- oder 
andere Fahrzeuge geeignet ... '" ...... . 

sonstige 

Mehrschichtisolierverglasungen ...... . 
Spiegel aus Glas, auch gerahmt, 
einschließlich Rückspiegel: 
Rückspiegel für Fahrzeuge 
andere: 
nicht gerahmt 
gerahmt 
Flaschen, Korbflaschen, Flakons, 
Töpfe, Tiegel, Phiolen, Ampullen 
und andere Behältnisse, aus Glas, 
wie sie. zum Transport oder zur 
Verpackung von Waren verwendet 
werden; Konservengläser; Stopfen, 
Deckel und andere Verschlüsse, aus 
Glas: 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 
B 

Ampullen ... ......... ... ..... ...... ............ .... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
8,0% 

300,00 
für 100 kg Rohgewicht 

300,00 
für 100 kg Rohgewicht 

9,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 
5,3% 

200,00 
für 100 kg Rohgewicht 

200,00 
für 100 kg Rohgewicht 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

7,9% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" ~ 
'" P-o .... 
t:I:l 
!!. 
;;> 

O'Q 
0 
i:l 

'I 
'I 
\J1 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7010 90 
7010 90 A 
7010 90 B 
7011 

7011 10 
7011 20 
7011 90 
7012 00 

7013 

7013 10 
7013 20 

7013 21 
7013 29 
7013 30 

7013 31 
7013 32 

Warenbezeichnung 

andere: 
Korbflaschen .................................... I B 
andere ............................................... B 
Offene Glaskolben und offene 
Glasrohre, Glasteile davon, nicht 
ausgerüstet, für elektrische Lam
pen, Kathodenstrahlröhren u .. dgl.: 
für elektrische Beleuchtung ............1 B 

~~~~:t~~~~~~~.~~~~~~~~~~ .. ::::::::::::::: ~ 
Glaskolben für V akuumisolierfla
schen und für andere Behälter mit 
Vakuumisolierung ............................ I B 
Glaswaren, wie sie bei Tisch, in der 
Küche, für Toilettezwecke, im 
Büro, für die Innendekoration oder 
für ähniiche Zwecke verwendet 
werden (ausgenommen solche der 
Nummer 7010 oder 7018): 
aus Glaskeramik .............................. I B 
Trinkgläser, ausgenommen solche 
aus Glaskeramik: 
aus Bleikristall .................................. I B 
sonstige ............................................. B 
Glaswaren, wie sie bei Tisch (aus
genommen Trinkgläser) oder in der 
Küche verwendet werden, ausge
nommen solche aus Glaskeramik: 
aus Bleikristall .............. : ................... I B 
aus Glas, mit einem linearen Aus
dehnungskoeffizienten von nicht 
mehr als 0,000.005 pro Kelvin in 
einem Temperaturbereich von o· C 
bis 300· C ......................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

6,0% 
27,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

8,0% 

30,0% 

30,0% 
30,0% 

30,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
16,9% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

8,0% 

18,6% 

18,6% 
18,6% 

18,6% 

6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und. 
Belastungen 

'l 
'l 
0"-

-0"-

"'" 0"-

0.. 
n> .., 
t;xl 
~. 
r:> 
~ 
t:I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7013 39 
7013 90 
7013 91 
7013 99 
7014 00 

7015 

7015 10 
7015 90 
7016 

Warenbezeichnung 

sonstige ............................................. I B 
andere Glaswaren: 
aus Bleikristall .... ...... ...... .................. I B 
sonstige ............................................. B 
Glaswaren für Signalzwecke und 
optische Elemente aus Glas (andere 
als solche der Nummer 7015), nicht 
optisch bearbeitet ..... ........... ............. I B 
Uhrgläser und ähnliche Gläser, 
Gläser für nichtkorrigierende oder 
korrigierende Brillen, gewölbt, 
gebogen oder ähnlich bearbeitet, 
jedoch nicht optisch bearbeitet; 
Hohlkugeln und Hohlkugelseg
mente, aus Glas, für die Erzeugung 
solcher Gläser: 

~~~~:: ~~.~ .. ~~~~~~~~.~~~~~ .. ~~~~~~~ .. ::::: I ~ 
Bodenplatten, Bausteine, Dachzie
gel, Fliesen und andere Waren aus 
gepreßtem oder geformtem Glas, 
auch armiert, wie sie für Bau- oder 
Konstruktionszwecke verwendet 
werden; Glaswürfel und andere 
Kleinwaren aus Glas, auch auf 
Unterlagen, für Mosaike oder 
ähnliche Zierzwecke; Kunstvergla
sungen u. dgl.; vielzelliges Glas oder 
Schaumglas, in Blöcken, Tafeln, 
Platten, Schalen oder ähnlichen 
Formen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

30,0% 

30,0% 
30,0% 

20,0% 

6,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

18,6% 

18,6% 
18,6% 

12,8% 

4,0% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
a-. 
~ 
a-. 
0-
n> ... 
t:tI 
!!. 
~ 

aq 
n> 
::l 

'-J 
'-J 
'-J 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

7016 10 "- Glaswürfel und andere Kleinwaren 
aus Glas, auch auf Unterlagen, für 
Mosaike oder ähnliche Zierzwecke 

7016 90 andere ............................................... 
70'17 Waren aus Glas, für Laboratorien 

sowie für hygienische oder pharma-
zeutische Zwecke, auch mit Skalen 
oder Eichzeichen : 

7017 10 aus geschmolzenem Quarz oder 
anderem geschmolzenem Siliciumdi-
oxid ................................................... 

7017 20 aus anderem Glas, mit emem 
linearen Ausdehnungskoeffizienten 
von nicht mehr als 0,000.005 pro 
Kelvin in einem Temperaturbereich 
von o· C bis 300· C ........................ 

7017 90 andere ............................................... 
7018 Glasperlen, . Nachahmungen von 

Perlen, Edelsteinen oder Schmuck-
steinen und ähnliche Kleinwaren, 
aus Glas, sowIe Waren daraus, 
ausgenommen Phantasieschmuck; 
Glasaugen, ausgenommen Prothe-
sen; Zier- und Phantasiegegenstän-
de aus lampengeblasenem (gespon-
nenem) Glas, ausgenommen Phan-
tasieschmuck; Mikrokugeln aus 
Glas, mit einem Durchmesser von 
1 mm oder weniger: 

7018 10 Glasperlen, Nachahmungen von 
Perlen, Edelsteinen oder Schmuck-
steinen und ähnliche Kleinwaren, 
aus Glas ............................................ 

Ausgangs zolls atz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 9,0% 9,0% 
B 6,0% 4,0% 

B 7,0% 4,7% 

B 7,0% 4,7% 
B 7,0% 4,7% 

B 10,0% 7,0% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

, 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'<I 
'N 
00. 

-0"-
.j>. 
0"-

0-
(1) ... 
t;d 
(1), 

f 
t:I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7018 20 

7018 90 
7019 

7019 10 

7019 20 
7019 30 

7019 31 
7019 32 
7019 39 
7019 90 
7020 00 

Warenbezeichnung 

Mikrokugeln aus Glas, mit einem 
Durchmesser von 1 mm oder weni-

~~~~~.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Glasfasern (einschließlich Glaswolle) 
und Waren daraus (zB Garne oder 
Gewebe): 
Vorgarne (Lunten), Glasseidensträn-
ge (Rovings), Garne und Stapelfa-
sern ................................................... B 
Gewebe, einschließlich Bänder ....... B 
Vliese, Matten, Matratzen, Platten 
und ähnliche nichtgewebte Waren: 
Matten .............................................. B 
Vliese ................................................ B 
sonstige .............................................. 'B 
andere ................................................ B 
Andere Waren aus Glas .................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 
7,0% 

3,0% 
9,0% 

0,0% 
0,0% 

10,0% 
9,0% 

10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,6% 
7,0% 

3,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 
6,6% 
7,0% 
6,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
~elastungen 

-0"-

"'" 0"-

0-
n> ..., 
tD 
!!. 
f;) 
~ 
n> 
~ 

'-J 
'-J 

'" 
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Tarif 
I Nr./UNr. 

7101 

7101 10 
7101 20 
7101 21 
7101 22 
7102 

7102 10 
7102 20 
7102 21 

7102 29 
7102 30 
7102 31 

7102 39 
7103 

Warenbezeichnung 

Echte Perlen oder Zuchtperlen, 
auch bearbeitet oder assortiert, 
weder aufgereiht noch gefaßt oder 
montiert; nicht assortierte echte 
Perlen oder Zuchtperlen, zur 
Erleichterung der Versendung vor
übergehend aufgereiht: 
echte Perlen 
Zuchtperlen: 
roh 
bearbeitet 
Diamanten, auch bearbeitet, weder 
gefaßi: noch montiert: 
nicht sortiert 
Industriediamanten : 
roh oder nur gesägt, gespalten, 
gerieben oder rauh geschliffen 
sonstige 
andere Diamanten: 
roh oder nur gesägt, gespalten, 
gerieben oder rauh geschliffen ...... . 
sonstige 
Edelsteine (ausgenommen Diaman
ten) und Schmucksteine, auch bear
beitet oder assortiert, weder aufge
reiht noch gefaßt oder montiert; 
nicht assortierte Edelsteine (aus
genommen Diamanten) u'nd 
Schmucksteine, zur Erleichterung 
der Versendung vorübergehend 
aufgereiht: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

. U/B 

Kapitel 71: 

B 0,0% 

B 0,0% 
B 0,0% 

B 0,0% 

B 0,0% 
B 0,0% 

B 0,0% 
B 0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
Ursprüng-
liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

--- ---

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 
-- -

'I 
00 
o 

-0--. 
~ 
0--. 

0-
("1) .., 
td 
!:!. 
j;) 

C/Q 
("1) 
p 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7103 10 

7103 90 
7103 91 
7103 99 
7104 

7104 10 
7104 20 

7104 90 
7105 

7105 10 
7105 90 
7106 

7106 10 
7106 90 
7106 91 
7106 92 
7107 00 

Warenbezeichnung 

roh oder nur gesägt oder grob 
bearbeitet ................ ............ .............. I B 
anders bearbeitet: 

~:~~7:; ~.~~~.i.~~ .. ~.~.~ .. ~~~~~~~~ .. :::::: I ~ 
Synthetische oder rekonstituierte 
Edelsteine oder Schmucksteine, 
auch bearbeitet oder assortiert, 
weder aufgereiht noch gefaßt oder 
montiert; nicht assortierte syntheti
sche oder rekonstituierte Edelsteine 
oder Schmucksteine, zur Erleichte
rung der Versendung vorüberge
hend aufgereiht: 
piezoelektrische Quarze .................. I B 
andere, roh, nur gesägt oder grob 
bearbeitet ............ ... ...... .... ............. .... I B 
andere ......................... :..................... B 
Staub und Pulver, von natürlichen 
oder synthetischen Edelsteinen oder 
Schmucksteinen: 
von Diamanten ....... ... ... ........... ... ..... 1 B 
andere ............................................... B 
Silber (auch vergoldet oder plati
niert), nicht bearbeitet, als Halbzeug 
oder in Form von Pulver: 
Pulver ................................................ I B 
andere: 
nicht bearbeitet ............................... ·1 B 
Halbzeug .......................................... B 
Unedle Metalle, mit Silber plattiert, 
nicht bearbeitet oder als Halbzeug I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

3,0% 

0,0% 
3,0% 

0,0% 
0,0% 

5,0% 

0,0% 
5,0%. 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

2,5% 

0,0% 
2,0% 

0,0% 
0,0% 

3,3% 

0,0% 
3,3% 

4,0% 

Ursprüng
liche Ver" 
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.-
Cl' 
.j>. 
Cl' 

0-o ..., 
td 
o 
~ 

(]Q 
o ::s 

'J 
00 
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7108 

Tarif 
Nr.lUNr. 

7108 10 
7108 11 
7108 12 
7108 13 
7108 20 
7109 00 

7110 

7110 10 
7110 11 

7110 19 
7110 20 
7110 21 

7110 29 
7110 30 
7110 31 

7110 39 
7110 40 
7110 41 

7110 49 
7111 00 

Warenbezeichnung 

Gold (auch platiniert)~ nicht bear
beitet, als Halbzeug oder in Form 
von Pulver: . 
ni~ht.für Münzzwecke: 
Pulver ..... "........................................... B 
andere unbearbeitete Formen ......... B 
Halbzeug .......................................... B 
für Münzzwecke .............................. B 
Unedle .Metalle . oder Silber, mit 
Gold plattiert, nicht bearbeitet oder 
als. Halbzeug .. .................. ...... .......... I B 
Platin, nicht bearbeitet, als Halb
zeug oder in Form von Pulver: 
Platin: .' 
nicht bearbeitet oder in Form von 

~:!~1:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
P;tlladium: 
nicht bearbeitet oder in Form von 

~:!::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
Rhodium: 
nicht bearbeitet oder in Form' von 

~:!:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
Iridium, Osmium und.Ruthenium:. 
nicht bearbeitet oder i~ Form vori 

~:!::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r : 
Unedle ·Metalle, Silber oder Gold, 
mit Platin plattiert, nicht bearbeitet 
oder als Halbzeug ...... ......... ............ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 
0,0% 
5;0% 
0,0% 

6,0% 

0,0% 
5,0% 

0,0% 
5,0% 

0,0% 
5,0% 

0,0% 
5,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 
0,0% 
3,3% 
0,0% 

4,0% 

0,0% 
3,3% 

0,0% 
3,3% 

0,0% 
3,3% 

0,0% 
3,3% 

4,0% 

Ursprüng- I Andere 
liehe Ver- Ab aben und 
handlungs- Be1astungen 

rechte 

'..,J 
00 
N 

....... 
a-
~ a--
0-o ,., 
td 
~. 
j;;) 

(1Q 
o 
;:l 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

7112 Abfälle und Schrott, von Edelmetal-
len oder Edelmetallplattierungen: 

7112 10 von Gold, einschließlich mit Gold 
plattierte Metalle, ausgenommen 
Aschen und . Abfälle, die andere 
Edelmetalle enthalten ...................... 

7112 20 von Platin, einschließlich mit Platin 
plattierte Metalle, ausgenommen 
Aschen und Abfälle, die andere 
Edelmetalle enthalten ...................... 

7112 90 andere ............................................... 
7113 Schmuckwaren und Teile davon, 

aus Edelmetallen oder Edelmetall-
plattierungen : 

7113 10 aus Edelmetallen, auch mit Edelme-
tallen plattiert oder überzogen: 

7113 11 aus Silber, auch mit anderen 
Edelmetallen plattiert oder über-
zogen: 

7113 11 A mit Diamanten, Perlen, Smaragden 
oder Korunden; Halbwaren ........... 

7113 11 B andere ............................................... 
7113 19 aus anderen Edelmetallen, auch mit 

Edelmetallen plattiert oder über-
zogen: 

7113 19 A mit Diamanten, Perlen, Smaragden 
oder Korunden; Halbwaren ........... 

7113 19 B andere ............................................... 
7113 20 aus unedlen Metallen, mit Edelme-

tallen plattiert ................................... 
7114 Gold- und Silberschmiedearbeiten 

und Teile davon, aus Edelmetallen 
oder Edelmetallplattierungen : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

B 0,0% 0,0% 

B 0,0% 0,0% 
B 0,0% 0,0% 

B 6,0% 4,0% 
B 10,0% 6,6% 

B 5,0% 3,3% 
B 9,0% 6,0% 

B 9,0% 6,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

..... 
a-
~ 
a--
Po ... 
t:d 
~. 
1il 

l7Q 
o 
i::l 

"'l 
00 
<.;.l 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
783 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



'J 

l!rsprüng-I Andere 
00 

Ausgangszollsatz in % des Wertes .j>. 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an hngs- Belastungen rec te 

7114 10 I aus Edelmetallen, auch mit Edelme-
tallen plattiert oder überzogen: 

7114 11 I aus Silber, auch mit anderen 
Edelmetallen plattiert oder über-
zogen ................................................ 1 B 10,0% 6,6% 

7114 19 I aus anderen Edelmetallen, auch mit 
Edelmetallen plattiert oder über-
zogen ................................................ 1 B 6,0% I' 4,0% 

7114 20 I aus unedlen Metallen, mit Edelme-· 
tallen plattiert ./ ................................. B 10,0% 6,6% 

7115 I Andere Waren aus Edelmetallen 
oder Edelmetallplattierungen : 

..... 
'" .j>. 

7115 10 I Katalysatoren in Form von Draht- '" geweben oder Gittern, aus Platin .. B 6,0% 4,0% 0-
(t) 

7115 90 I ~~;;~ ·;~~· .. ~~h·~~·~ .. ·p~;i~~;· .. 2~~h~~ B 4,0% 4,0% "" 
t;!j 

7116 ~. 

perlen, Edelsteinen, Schmuckste i- ~ 
Q'q 

nen, synthetischen oder rekonstitu-
(t) 

::l 

ierten Steinen: 
7116 10 I aus echten P~rlen oder Zuchtperlen: 
7116 10 A nur aufgereIht, ohne Verschlüsse 

oder andere Zutaten .............. ...... ..., B 0,0% 0,0% 
7116 10 B I ~:~er~d~i~~~i~~~: .... S~h~~~k~~~·i·~~~·, B 

10,0% 5,0% 
7116 20 

synthetischen oder rekonstituierten 
Steinen: 

711620A I nur aufgereiht, ohne Verschlüsse 
oder andere Zutaten ....................... , B 0,0% 0,0% 

7116 20 B 
I ~~:~~:s;~~~h~~~k':"" ................. ........ B 

6,0% 4,0% 
7117 
7117 10 aus unedlen Metallen, auch versil-

bert, vergoldet oder platiniert: 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7117 11 

7117 19 
7117 90 
7118 
7118 10 

7118 90 

Warenbezeichnung 

Manschettenknöpfe und ähnliche 
Knöpfe ..... · ......................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... B 
Münzen: 
Münzen (ausgenommen Goldmün
zen), die keine gesetzlichen Zah-
lungsmittel sind ................................ I B 
andere ................................................ B 

Ausgangszollsatz in 'Va des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

9,0% 
10,0% 
10,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,6% 
6,6% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0-
+-
0-

P
rt> .... 
t:d 
!:!!. 
~ 

oq 
rt> 
;:l 

'I 
00 
\J1 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

72Öl I Roheisen und Spiegeleisen in Mas-. 
seln, Blöcken oder anderen Rohfor-
men: 

7201 10 I nicht legiertes Roheisen mit einem 
Gehalt an Phosphor von 
0,5 Gewichtsprozent oder weniger IB 

7201 20 I nicht legiertes Roheisen mit einem 
Gehalt· an Phosphor von mehr als 
0,5 Gewichtsprozent ........................ B 

7201 30 legiertes Roheisen ......... , .................. B 
7201 40 Spiegeleisen ....................................... B 
7202 Ferrolegierungen : 
7202 10 Ferromangan : 
7202 11 mit einem. Gehalt von mehr als 

2 Gewichtsprozent Kohlenstoff ...... B 
7202 19 

I ~~;~~~~:~b~~~;~"'~~~""~~'~~"'~;~ 
B 

7202 20 
7202 21 

;:",~~:i~~~~,~~'.~t~~~i~: I ~ 7202 29 
7202 30 Ferrosiliciummangan ..... , ... ... ... ... ... ... B 
7202 40 Ferrochrom: 
7202 41 mit einem Gehalt von mehr als 

4 Gewichtsprozent Kohlenstoff ...... B 
7202 49 sonstige ............................................. B 
7202 50 Ferrosiliciumchrom .......................... B 
7202 60 Ferronickel ....................................... B 
7202 70 Ferromolybdän .................................. B 
7202 80 Ferrowolfram und Ferrosilicium-

wolfram ........................ : ................... B 
7202 90 I andere: 
7202 91 Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan .... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 72: 

0,0% 0,0% 

2,0% 2,0% 
2,0% 2,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
2,0% 2,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

'I 
00 
0--

..... 
0--
~ 
0--

~ 
<'1l ..., 
t:O 
~. 
~ 

CJq 
<'1l 
::l 
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All· o/c d W Ursprüng- lAd Tarif . usgang~zo sa~z. m ? es ertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- n ere 
N fUN WarenbezelChnung oder m Schillmg fur 100 kg d . S h·ll· f·· 100 k h dl Abgaben und r. r. UfB 0 er m e I mg ur g an ungs- B ,\: 

rechte e astungen 
---1---

7202 92 Ferrovanadium ................................. I B 4,0% 4,0% 
7202 93 Ferroniob .......................................... B 0,0% 0,0% 
7202 99 sonstige: 
7202 99 A Ferrophosphor mit einem Phosphor

gehalt von mehr als 3 Gewichtspro
zent, jedoch weniger als 
15 Gewichtsprozent ......................... 1 B 4,0% 3,0% 

7202 99B 1 sonstige ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... B 0,0% 0,0% 
7203 Durch direkte Reduktion von Eisen

erz gewonnene Eisenerzeugnisse 
und andere Eisenschwammerzeug-
nisse, In Stücken, Pellets oder ;:;:: 
ähnlichen Formen; Eisen mit * 
einer Reinheit von mindestens ~ 
99,94 Gewichtsprozent, in Stücken, ~ 
Pellets oder ähnlichen Formen: ~. 

7203 10 I durch direkte Reduktion von Eisen- Jf 
erz gewonnene Eisenerzeugnisse .... . B 0,0% 0,0% g 

;;~~ 90 I ~~~~~: ~~d·S~h;~~~:··;~~·ii~·~~··~d~~ B 2,0% 2,0% 

Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder 
Stahl: 

7204 10 I Abfälle und Schrott, aus Gußeisen I B 0,0% 0,0% 
7204 20 Abfälle und Schrott, aus legiertem 

Stahl: 
7204 21 I aus rostfreiem Stahl ··········.··············1 B 0,0% 0,0% 
7204 29 sonstige ................................... :......... B 0,0% 0,0% 
7204 30 Abfälle und Schrott, aus verzinntem 

Eisen oder Stahl .............................. I B 0,0% 0,0% 

'-.I 
00 
'-.I 
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'I 

t!rsprüng- I Andere 
00 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 00 

Tarif Warenbezeichnung Gebundener Zollsatz in % des Wenes IIche Ver-
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

UlB an ungs- 1 h Be astungen rec te 

7204 40 I andere Abfälle und Schrott: 
7204 41 . Drehspäne, Hobelspäne, Schleif-

späne, Sägestaub, Feilspäne, 
Schneid- und Stanzabfälle, auch 
paketiert ............................................ B 0,0% 0,0% 

7204 49 I sonstige ............................................. B 0,0% 0,0% 
7204 50 Abfallblöcke ...................................... B 0,0% 0,0% 
7205 Körner und Pulver, aus Roheisen, 

Spiegeleisen, Eisen oder Stahl: 
7205 10 Körner .............................................. B 4,0% 2,7% 
7205 20 Pulver: 
7205 21 aus legiertem Stahl .......................... B 4,0% 2,7% 

.... 
Cl' 
.j>.. 

7205 29 sonstiges ............................................ B 4,0% 2,7% Cl' 

7206 Eisen und nicht legierter Stahl in 0-
("D 

Form von Rohblöcken (Ingots) oder 
.... 
t:1::1 

anderen Rohformen (ausgenommen ("D 

~ Eisen der Nummer 7203): (1Q 

7206 10 

I ~~::::~~~:O:;L~d~;~~~t 
B 4,0% 0,0% 6) 

("D 

::l 

7206 90 B 4,0% 2,7% 
7207 

legiertem Stahl: 
7207 10 I mit einem Gehalt von weniger als 

0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff: 
7207 11 I mit rechteckigem (einschließlich 

quadratischem) Querschnitt und 
einer Breite von weniger als der 
zweifachen Stärke: 

7207 11 A I geschmiedet ...................................... I B 4,0% 0,0% 6) 
7207 11 B ~~~:;:~ .. ~i~ .... ~~~h~~~ki~~~ .... (~i~h~ B 

5,0% 0,0% 6) 
7207 12 

quadratischem) . Querschnitt: 
7207 12 A I geschmiedet ...................................... I B 4,0% 0,0% 6) 
7207 12 B anderes .............................................. B 5,0% 0,0% 6) 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7207 19 
7207 19 A 

7207 19 B 
7207 20 

7207 20 A 

7207 20 B 
7208 

7208 10 

7208 11 

7208 12 

7208 13 

7208 14 

7208 20 

7208 21 

Warenbezeichnung 

sonstige: 
geschmiedet einschließlich Schmie-
dehalbzeug .... .................... .......... ..... I B 
anderes .............................................. B 
mit einem Gehalt von 
0,25 Gewichtsprozent oder mehr 
Kohlenstoff: . 
geschmiedet einschließlich Schmie-
dehalbzeug ..... ... ... ...... ..... ...... ........... I B 
anderes ............................................... B 
Flachgewalzte Erzeugnisse aus. 
Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr, warmgewal~t, weder plattiert 
noch überzogen: 
in Rollen, nur warmgewalzt, mit 
einer Stärke von weniger als 3 mm 
und einer Mindeststreckgrenze von 
275 MPa, oder einer Stärke von 
3 mm oder mehr und einer Min~ 
deststreckgrenze von 355 MPa: ! 

mit einer Stärke von mehr als 
10 mm ............................................... 1 B 
mit einer Stärke von 4,75 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 10 mm .1 B 
mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr, aber weniger als 4,75 mm ... :1 B 
mit einer Stärke von weniger als, 
3 mm .................................................. / B 
andere, in Rollen, nur warmge-: 
walzt: 
mit einer Stärke von mehr als 
10 mm ............................................... :1 B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

7,0% 
9,0% 

8,0% 
6,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0%6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-C!"-
.j:>. 
C!"-

O
rt> .., 
t:O 
C. 
~ 

C]Q 
rt> 
::l 

'J 
00 

'" 
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All' o/c d W Ursprüng- A d 
Tarif . usgang~zo sa~z. m ? es ertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- n ere 

N IUN Warenbezeichnung oder m Schillmg fur 100 kg d . S h'll' f" 100 k h dl Abgaben und r. r. U/B 0 er m c 1 mg ur g an ungs- B I 
rechte e astungen 

7208 22 mit einer Stärke von 4,75 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 10 mm. B 5,0% 0,0% 6) 

7208 23 mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr, aber weniger als 4,75 mm .... B 5,0% 0,0% 6) 

7208 24 mit einer Stärke von weniger als 
3 mm ................................................. B 5,0% 0,0% 6) 

7208 30 nicht in Rollen, nur warmgewalzt, 
mit einer Stärke von weniger als 
3 mm und einer Mindeststreckgren
ze von 275 MPa, oder einer Stärke 
von 3 mm oder mehr und emer 
Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 

7208 31 auf vier Flächen oder auf der 
Kaliberstraße gewalzt, mit emer 
Breite von 1250 mm oder weniger 
und einer Stärke von nicht weniger 
als 4 mm, ohne Oberflächenmuster B 4,0% 0,0% 6) 

7208 32 sonstige, mit einer Stärke von mehr 
als 10 mm ......................................... B 10,0% 0,0% 6) 

7208 33 sonstige, mit emer Stärke von 
4,75 mm oder mehr, aber nicht 
mehr als 10 mm ............................... B 10,0%, 0,0% 6) 

7208 34 sonstige, mit einer Stärke von 3 mm . 
oder mehr, aber welliger als 
4,75 mm ............................................ B 10,0% 0,0% 6) 

7208 35 sonstige, mit einer Stärke von 
weniger als 3 mm ............................ B 9,5% 0,0% 6) 

7208 40 andere, nicht in Rollen, nur warm
gewalzt: 

'-I 
-.0 
o 

-a-. 
.j>o. 
a-. 
0-g 
~ 
('D 

~ 
~ 
i:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7208 41 

7208 42 

7208 43 

7208 44 

7208 45 

7208 90 
7208 90 A 

7208 90 B 
7208 90 BI 

7208 90 B2 
7209 

7209 10 

-Warenbezeichnung 

auf vier Flächen oder auf der 
Kaliberstraße gewalzt, mit einer 
Breite von 1250 mm oder weniger 
und einer. Stärke von nicht weniger 
als 4 mm, ohne Oberflächenmuster I B 
sonstige, mit einer Stärke von mehr 
als 10 mm .......................................... I B 
sonstige, mit einer Stärke von 
4,75 mm oder mehr, aber nicht 
mehr als 10 mm .......... .............. ....... I B 
sonstige, mit einer Stärke von 3 mm 
oder mehr, aber weniger als 
4,75 mm ............................................. I B 
sonstige, mit einer Stärke von 
weniger als 3 mm .............. ........ ...... I B 
andere: 
quadratisch oder 'rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ....................... I B 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. I B 
sonstige .............................................. B 
Flachgewalzte Erzeugnisse aus 
Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr, kaltgewalzt, weder plattiert 
noch überzogen: 
in Rollen, nur kaltgewalzt, mit einer 
Stärke von weniger als 3 mm und 
einer Mindeststreckgrenze von 275 
MPa, oder einer Stärke von 3 mm 
oder mehr und einer Mindeststreck
grenze von 355 MPa: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

4,0% 

10,0% 

10,0% 

10,0% 

9,5% 

8,0% 

8,0% 
14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

_ 0,0% 6) I 

0,0% 6) I 

0,0% 6) I 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 

'" ~ 
'" P-
Ol ... 
t:O 
~. 
W aq 
01 
;:l 

'-J 
'-0 
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...... 
ursprüng-I d 

'-0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
N 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wenes liche Ver- An ere 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

UlB an ungs- I h Be astungen rec te 

7209 11 I mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr .................................................. B 14,0% 0,0% 6) 

7209 12 I mit einer Stärke von mehr als 1 mm, 
aber weniger als 3 mm .. ...... ........... I B 11,0% 0,0% 6) 

7209 13 I mit einer Stärke von 0,5 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 1 mm '" I B 12,0% 0,0% 6) 

7209 14 I mit einer Stärke von weniger als 
0,5 mm ............................................. · .. I B 11,0% 0,0% 6) 

7209 20 I a~der~, in Rollen, nur kaltgewalzt: 
7209 21 mIt emer Stärke von 3 mm oder 

mehr .................................................. B 14,0% 0,0% 6) 
7209 22 I mit einer Stärke von mehr als 1 mm, 

..... 
'" aber weniger als 3 mm ................... B 11,0% 0,0% 6) 
~ 

'" 
7209 23 I mit einer Stärke von 0,5 mm oder 0-

0 

mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... B 12,0% 0,0% 6) 
... 
tl:l 

7209 24 I mit einer Stärke von weniger als 0 
~ 

.0,5 mm .......... ; .................................... B 10,0% 0,0% 6) 1» 
(}Q 

7209 30 I nicht in Rollen, nur kaltgewalzt, mit 
0 
::l 

einer Stärke von weniger als 3 mm 
und einer Mindeststreckgrenze von 
275' MPa, oder einer Stärke von 
3 mm oder mehr und einer Min-
deststreckgrenze von 355 MPa: 

7209 31 I mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr .................................................. I B 14,0% 0,0% 6) 

7209 32 I mit einer Stärke von mehr als 1 mm, 
aber weniger als 3 mm ................... I B 11,0% 0,0% 6) 

7209 33 I mit einer Stärke von 0,5 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 1 mm .. , I B 12,0% 0,0% 6) 

7209 34 I mit einer Stärke von weniger als 
0,5 mm ............................................... I B 11,0% 0,0% 6) 

7209 40 I andere, nicht in Rollen, nur kaltge-
walzt: 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7209 41 

7209 42 

7209 43 

7209 44 

7209 90 
7209 90 A 

7209 90 B 
7209 90 B1 

7209 90 B2 
7210 

7210 10 
7210 11 

7210 11 A 

7210 11 B 
7210 11 B1 

7210 11 B2 
7210 12 

7210 12 A 

7210 12 B 

Warenbezeichnung 

mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr .................................................. I B 
mit einer Stärke von mehr als 1 mm, 
aber weniger als 3 mm ...... .... ......... I B 
mit einer Stärke von 0,5 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... I B 
mit einer Stärke von weniger als 
0,5 mm ............................................... I B 
andere: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ..... ... ...... ...... ... I B 
andere: 
nur anders· als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten .... ...... ... .... I B 
sonstige ............................. "','" ....... .... B 
Flachgewalzte Erzeugnisse aus 
Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr, plattiert oder überzogen: 
verzinnt: 
mit einer Stärke von 0,5 mm oder 
mehr: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet . .................. .... I B 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten .... · ......... , .. 1 B 
sonstige .............................................. B 
mit einer Stärke von weniger als 
0,5 mm: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet . ... ........... ........ I B 
andere: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

14,0% 

11,0% 

12,0% 

10,0% 

5,0% 

8,0% 
14,0% 

10,0% 

9,0% 
14,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er--
~ 
er--
0-
(I> .., 
t;!:t 
!!. r;;

(1q 
(I> 
::l 

'I 
~ 
'-" 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7210 12 131 

7210 12 B2 
7210 20 
7210 20 A 

7210 20 B 
7210 20 BI 

7210 20 B2 
7210 30 
7210 31 

7210 31 A 

7210 31 B 
7210 31 BI 

7210 31 B2 
7210 39 
7210 39 A 

7210 39 B 
7210 39 BI 

7210 39 B2 

Warenbezeichnung 

llur anders als· quadratisch oder 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

rechteckig zugeschnitten ................. 1 B 9,0% 0,0% 6) 
sonstige ............................................. B 14,0% 0,0% 6) 
verbleit, einschließlich Mattbleche : 
quadratisch oder. rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ....................... I B 10,0% 0,0% 6) 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. B 9,0% 0,0% 6) 
sonstige .............................................. n )4,0% 0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'J 
-.0 
+-

elektrolytisch verzinkt: 
aus Stahl, mit einer . Stärke von ;;:: 
weniger als 3 mm und einer Min- t 
deststreckgrenze von 275 MPa, ~ 
oder mit einer Stärke. von 3 mm ~ 
oder mehr und einer Mindeststreck- ~. 
greI).ze von 355 MPa: ~ 
quadratisch oder rechteckig, nur g 
oberflächenbearbeitet ....................... B 11,0% 0,0% 6) 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. 1 B 9,0% 0,0% 6) 
sonstige ............................................ , B 14,0% 0,0% 6) 
sonstige: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ........................ I B i 1,0% 0,0% 6) 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. 1 B 9,0% 0,0% 6) 
.sonstige .............................................B 14,0% 0,0% 6) 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7210 40 
7210 41 
7210 41 A 

7210 41 B 
7210 41 BI 

7210 41 B2 
7210 49 
7210 49 A 

7210 49 B 
7210 49 BI 

7210 49 B2 
7210 50 

7210 50 A 

7210 50 B 
7210 50 BI 

7210 50 B2 
7210 60 
7210 60 A 

7210 60 B 
7210 60 BI 

7,210 60 B2 
7210 70 

Warenbezeichnung 

anders verzinkt: 
gewellt: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ............ '" ........ I B 
~ndere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ............ ..... I B 
sonstige ............................................. B 
sonstige: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
()berflächenbearbeitet .......... : ............ I B 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten .... ... ... ....... I B 
sonstige ............................................. B 
mit Chromoxiden oder mit Chrom 
und Chromoxiden überzogen: 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ....................... I B 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. I B 
sonstige ............................................. B 
mit Aluminium überzogen: 
quadratisch oder. rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet ....................... I B 
andere: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ....... '" ....... I B 
sonstige ............................................. B 
mit Farbe bestrichen, lackiert oder 
,mit Kunststoff überzogen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

11,0% 

9,0% 
14,0% 

11,0% 

9,0% 
14,0% 

10,0% 

9,0% 
14,0% 

10,0% 

9,0% 
14,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) I 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-
.j:>-
a-
Q.. 
("I) ..., 
b:l 
r!. 
~ aq 
("I) 
;:1 

'-J 
'-.D 
V1 
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Tarif 
Nr./UNr. 

72JO 70 A 

7210 70 B 
7210 70 BI 

7210 70 B2 
7210 90 
7210 90 A 

7210 90 B 
7210 90 BI 

7210 90 B2 
7210 90 B2a 

7210 90 B2b 
7211 

7211 10 

7211 11 

Warenbezeichnung 

quadratisch oder ~ech~e~ki~, nur 
oberflächenbearbeitet 
andere: , ,. 
nur anders als, ql.ladratisch ,oder 
rechteckig zugeschnitten.. ' 

sonstige: 
nur anders als quadratisch oder 

13 

B 
B 

B 

B 

:~::s~~~.,~.~.~.~.~~.~.~~~~~~ .. ::::::::::::::::: I ~ 
F1~chgewalzte Erzeugnis~e aus 
Ji:isen odeL nicht legiertem Stahl, 
mit einer . Breite von weniger als 
600 mm, weder plattiert, noch über" 
zogen: 
nur. war:mgewalzt, init einer Stärke 
von' weniger 41s 3 mm und einer 
Mindests~reckgrenzl!,.vpn 275 'MPa, 
oder mit. einer Stärke von 3 mm 
oder mehr und einer Mindeststreck-
grenze von· 355 MPa: . '. . 
auf vier Flächen od~r auf der 
Kaliberstraße·· gewalzt, mit. einer 
Breite von mehr als 150 mm und 
einer 'Stärke von nicht.weniger als 
4 mm, nicht in Rollen, ohne Ober-
Jlächenmuster ..... , ............................. 1 B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 

9,0% 
14,0% 

7,0% 

10,0% 

9,0% 
14,0% 

4,0% 

Gebundener ZoIJsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6), 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche V.er
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen' 

'J 
'-D 

'" 

-'" -I'>-

'" P
(b .... 

'0;1 

~. 
;:;;

crq 
(b 
;:l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7211 12 

7211 19 
7211 20 
7211 21 

7211 22 

7211 29 
7211 30 

7211 30 A 

7211 30 B 
7211 40 
7211 41 

7211 41 A 

7211 41 B 
7211 41 BI 

7211 41 B2 

Warenbezeichnung 

sonstige, mit einer Stärke von 
4,75 mm oder mehr ......................... 1 B 
sonstige ............................................. :s 
andere, nur warmgewalzt: 
auf vier Flächen oder auf der 
Kaliberstraße gewalzt, mit einer 
Breite von mehr als 150 mm und 
einer Stärke von nicht weniger als 
4 mm, nicht in Rollen, ohne Ober-
flächenmuster ...... ...... ... ........ ............ I B 
sonstige, mit einer Stärke von 
4,75 mm oder mehr ......................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
nur kaltgewalzt, mit einer Stärke 
von weniger als 3 mm und einer 
Mindeststreckgrenze von 275 MPa, 
oder mit einer Stärke von 3 mm 
oder mehr und einer Mindeststreck
grenze von 355 MPa: , 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm ............................................. , B 
andere ............................................... B 
andere, nur kaltgewalzt: 
mit einem Gehalt von weniger als 
0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm 
andere: 
in Rollen, zur Herstellung von 
Weißband .......................................... . 
sonstige 

B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

10,0% 
10,0% 

4,0% 

10,0% 
10,0% 

12,0% 
12,0% 

12,0% 

12,0% 
12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.... 
e;.. 
~ 
e;.. 

p.. 
(D .., 
CJ 
~. 
?> 

(Tq 
(D 
::s 

'-l 
>.0 
'-l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7211 49 
7211 49 A 

7211 49 B 
7211 90 
7211 90 A 

7211 90 Al 
7211 90 A2 
7211 90 B 
7212 

7212 10 
7212 10 A 

7212 10 B 
7212 10 BI 

7212 10 B1a 
7212 10 Blb 
7212 10 B2 
7212 20 
7212 21 

7212 21 A 

7212 21 Al 

W arenbezeichn ung 

sonstige: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm ............................................. \ B 
andere ............................................... B 
andere: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm: 
nur oberflächenbearbeitet ................ 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere ... :........................................... B 
Flachgewalzte Erzeugnisse aus 
Eisen oder nicht legiertem Stahl, 
mit einer Breite von weniger als 
600 mm, plattiert oder überzogen: 
verzinnt: 
Weißblech und -band, nur ober-
flächenbearbeitet ....... , ...................... I B 
andere: 
mit einer Breite von mehr. als 
500 mm: 

~~de~~e~~~~.~.~~~~~~~.~.i~~~.:::::::::::::::: 1 ~ 
sonstige ............................................. B 
elektrolytisch verzinkt: 
aus Stahl, mit einer Stärke von 
weniger als 3 mm und einer Min
deststreckgrenze von . 275 MPa, 
oder mit einer Stärke von 3 mm 
oder mehr und einer Mindeststreck
grenze von 355 MPa: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm: 
nur oberflächenbearbeitet ................ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

12,0% 
12,0% 

7,00/0 
12,0% 
12,0% 

5,0% 

8,0% 
14,0% 
8,0% 

11,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'..J 
~ 
00· 

.... 
'" ~ 
'" 
~ ,., 
t:tI 
(1) 

~ 
~ 
::l 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des· Wertes liche Ver- An ere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- I ht Be astungen rec e 

7212 21 A2 sonstige ............................................. I B 14,0% 0,0% 6) 

7212 21 B andere ............................................... B 12,0% 0,0% 6) 

7212 29 sonstige: 
7212 29 A mit emer Breite von mehr als 

500 mm: 
7212 29 Al nur oberflächenbearbeitet ................ B 11,0% 0,0% 6) 

7212 29 A2 sonstige ............................................. B 14,0% 0,0% 6) 

7212 29 B andere ............................................... B 12,0% 0,0% 6) 

7212 30 anders verzinkt: 
}212 30 A mit emer Breite von mehr als 

500 mm: 
7212 30 Al nur oberflächenbearbeitet ................ B 11,0% 0,0% 6) -Ct'-

7212 30 A2 sonstige ............................................. B 14,0% 0,0% 6) .f>. 
Ct'-

7212 30 B andere ............................................... B 12,0% 0,0% 6) 0-
n> 

7212 40 mit Farbe bestrichen, lackiert oder 
... 
td 

mit Kunststoff überzogen: ~. 

7212 40 A Weißblech und -band, nur lackiert B 5,0% 0,0% 6) ~ 
C7Q 
n> 

7212 40 B andere: "' 72J2 40 BI mit emer Breite von mehr als 
500 mm: 

7212 40 Bla nur oberflächenbearbeitet ................ B 10,0% 0,0% 6) 

7212 40 Blb anders ............................................... B 14,0% 0;0% 6) 

7212 40 B2 sonstige ......................................... , ... B 12,0% 0,0% 6) 

7212 50 anders überzogen: 
7212 50 A mit emer Breite von mehr als 

500 mm: 
.721250 Al versilbert, vergoldet, platiniert oder 

emailliert ........................................... I B 7,0% 0,0% 6) 

7212'50 A2 sonstige: 
7212 50 A2a nur oberflächenbearbeitet ................ B 10,0% 0,0% 6) 

7212 50 A2b anders ............................................... B 14,0% 0,0% 6) 
7212 50 B . andere ............................................... B 12,0% 0,0% 6) 

'.J 
'.0 
'.0 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7212 60 
7212 60 A 

7212 60 Al 
7212 60 A2 
721260 B 
7212 60 BI 
7212 60 B1a 
7212 60 B1b 
7212 60 B2 
7213 

7213 10 

7213 20 
7213 30 

7213 31 

7213 39 
7213 40 

7213 41 

7213 49 

Warenbezeichnung 

plattiert: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm: 
nur oberflächenbearbeitet ................ I B 
sonstige ............................................. B 
andere: 
nur plattiert: 
warmgewalzt .................................. "1 B 
kaltgewalzt .... ... ... ........ ......... ......... ... B 
sonstige ............................................. B 
Walzdraht aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl: 
mit vom Walzen herrührenden 
Einkerbungen, Rippen, Rillen oder 
anderen Verformungen .... ............... I B 
aus Automatenstahl ......................... B 
andere, mit einem Gehalt von 
weniger als 0,25 Gewichtsprozent 
Kohlenstoff : 
mit kreisförmigem Querschnitt und 
einem Durchmesser von weniger als 
14 mm ....................................... : ....... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere, mit einem Gehalt von 
b,25 Gewichtsprozent oder mehr, 
aber weniger als 0,6 Gewichtspro
zent Kohlenstoff: 
mit kreisförmigem Querschnitt und 
einem Durchmesser von weniger als 
14 mm ............................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B . 

8,0% 
14,0% 

6,0% 
12,0% 
9,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
o 
o 

...... 
a-
.j>
a--

~ 
'"' t;d 
~. 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7213 50 

7214 

7214 10 
7214 20 

7214 30 
7214 40 

7214 50 

7214 60 

7215 

7215 10 

7215 20 

Warenbezeichnung 

andere, mit einem 
0,6 Gewichtsprozent 
Kohlenstoff 

Gehalt von 
oder mehr 

Stangen und Stäbe, aus Eisen oder 
nicht legiertem Stahl, nur geschmie
det, warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt, auch 
nach dem Walzen verwunden: 

B 

geschmiedet ...................................... I B 
mit vom Walzen herrührenden 
Einkerbungen, Rippen, Rillen oder 
anderen Verformungen, oder nach 
dem Walzen verwunden .... ....... ...... I B 
aus Automatenstahl . '" .............. ....... B 
andere, mit einem Gehalt von 
weniger als 0,25 Gewichtsprozent 
Kohlenstoff ....................................... I B 
andere, mit einem Gehalt, von 
0,25 Gewichtsprozent oder mehr, 
aber weniger als 0,6 Gewichtspro-
zent Kohlenstoff .. ... ... ...................... I B 
andere, mit einem Gehalt von 
0,6 Gewichtsprozent oder mehr 
Kohlenstoff ....................................... I B 
Andere Stangen und Stäbe, aus 
Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
aus Automatenstahl, nur kalt her-
gestellt oder kalt fertiggestellt ........ I B 
andere, nur kalt hergestellt oder kalt 
fertiggestellt, mit. einem Gehalt von 
weniger als 0,25Gewichtsprozent 
Kohlenstoff .. , ............ '" ... '" ...... ......... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 

9,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 

10,0% 

8,0% 

9,0% 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes· 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"
~ 
0"-

0-
(1) .... 
t):I 
(1) 

~ 
~ 
::l 

00 
o 
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00 

Ursprüng- I d 
0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B I ht e astungen rec e 

7215 30 I andere, nur kalt hergestellt oder kalt 
fertiggestellt, mit einem Gehalt von 
0,25 Gewichtsprozent oder mehr, 
aber weniger als 0,6 Gewichtspro-
zent Kohlenstoff ........... ... ........... ..... I B 9,0% 0,0% 6) 

7215 40 I andere, nur kalt hergestellt oder kalt 
fertiggestellt, mit einem Gehalt von 
0,6 Gewichtsprozent oder mehr 
Kohlenstoff ................................... .... I B 8,0% 0,0% 6) 

7215 90 I andere: 
7215 90 A warmgewalzt, warmgezogen oder 

warmstranggepreßt, nur plattiert .. B 6,0% 0,0% 6) -0"-
-I>-

7215 90 B I ~~~;i~: ~~~"Ei~~~"~d~~"~i~h~"i~~;~~~ B 9;0% 0,0% 6) 0"-

7216 0-
rb· 

tem Stahl: 
... 
t:d 

7216 10 I U-, 1- oder H-Profile, nur warm- ~. 

gewalzt, warmgezogen oder warm P> 
O'Q 

stranggepreßt, mit einer Höhe von "" ::J 

weniger als 80 mm .......................... B 9,0% 0,0% 6) 
7216 20 I L- oder T-Profile, nur warmge-

walzt, warmgezogen oder warm 
stranggepreßt, mit einer Höhe von 
weniger als 80 mm: 

7216 21 I L-Profi.le .... · ........................ · .. · ............ 1 B 9,0% 0,0% 6) 
7216 22 T -ProfIle ...... ..... ................. ............... B 9,0% 0,0% 6) 
7216 30 . U-, 1- oder H-Profile, nur warm-

gewalzt, warmgezogen oder warm 
stranggepreßt, mit einer Höhe von 
80 mm oder mehr: 

7216 31 lu-profile ........................................... B 9,0% 0,0% 6) 
7216 32 I-Profil~ ............................................ B 9,0% 0,0% 6) 
7216 33 H-Proflle .......................................... B 9,0% 0,0% 6) 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
lJrsprüng- I Andere 
liche Ver-

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
UlB an ungs- 1 h Be astungen rec te 

7216 40 I L- oder T-Profile, nur warmge" 
walzt, warmgezogen oder warm 
stranggepreßt, mit einer Höhe von 
80 mm oder mehr ........ : ................... I B 9,0% 0,0% 6) 

7216 50 I andere Profile, nur warmgewalzt, 
warmgezogen oder warm strangge-
preßt .................................................. I B 9,0% 0,0% 6) 

7216 60 I Profile, nur kalt hergestellt oder kalt 
fertiggestellt ...................................... I B 9;0% 0,0% 6) 

7216 90 I andere: 
7216 90 A warmgewalzt, warmgezogen oder 

warm stranggepreßt, nur plattiert .. B 7,0% 0,0% 6) -er--
.j:>. 

7216 90 B I ~r~~~e ~~~··"Ei~·~~··~·d~;··~i~h~··i~~i~~~ B 7,0% 0,0% 6) er--

7217 0.-
n 

tem Stahl: 
... 
td 

7217 10 I mit einem Gehalt von weniger als !J!. 
0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff: ~ aq 

7217 11 nicht überzogen, auch poliert .: ....... B 14,0% 0,0% 6) n 
::I 

7217 12 verzinkt ............................................. B 14,0% 0,0% 6) 
7217 13 mit anderen unedlen Metallen über-

zogen ................................................ 1 B 14,0% 0,0% 6) 
7217 19 I :::i~stige ~·i·~~-;;;······· .. G~h;i~·········~~~ B 

14,0% 0,0% 6) 
7217 20 

0,25 Gewichtsprozent oder mehr, 
aber weniger als . 0,6 Gewichtspro-
zent Kohlenstoff: 

7217 21 nicht überzogen, auch poliert ......... B 14,0% 0,0% 6) 
7217 22 verzinkt .............................................. B 14,0% 0,0% 6) 
7217 23 mit anderen unedlen Metallen über-

zogen ................................................ B 14,0% 0,0% 6) 
7217 29 I sonstige ............................................. B 14,0% 0,0% 6) 

00 
0 .... 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7217 30 

7217 31 
7217 32 
7217 33 

7217 39 
721-8 

7218 10 

7218 90 
7218 90 A 

7218 90 B 
7219 

7219 10 
7219 11 

7219 12 

7219 13 

7219 14 

7219 20 
7219 21 

Warenbezeichnung 

mit eInem Gehalt von 
0,6 Gewichtsprozent oder mehr 
Kohlenstoff : 
nicht überzogen, auch poliert ......... B 
verzinkt ............................................. B 
mit anderen unedlen Metallen über-
zogen ................................................ B 
sonstige ............................................. B 
Rostfreier Stahl in Form von Roh-
blöcken (Ingots) oder anderen 
Rohformen; Halbzeug aus rostfrei-
em Stahl: 
Rohblöcke (Ingots) und andere 
Rohformen ......................................... B 
andere: 
geschmiedet einschließlich Schmie-
dehalbzeug ., ..................................... B 
anders ............................................... B 
Flachgewalzte Erzeugnisse aus rost-
freiem Stahl, mit einer Breite von 
600 mm oder mehr: 
nur warmgewalzt, in Rollen: 
mit eIner Stärke von mehr als 
10 mm ........................ · ....................... 1 B 
mit einer Stärke von 4,75 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 10 mm . I B 
mit . einer Stärke von 3 mm oder 
mehr, aber weniger als 4,75 mm .. , I B 
mit einer Stärke von weniger als 
3 mm ................................................ ·1 B 
nur warmgewalzt, nicht in Rollen: 
mit eIner Stärke von mehr als 
10 mm ............................................... 1 B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 

3,0% 

5,0% 
4,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

8,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Weries 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
o 
.j>.. 

-0--
.j>.. 
0--

0-
0 

"' tJ:j 

:!. 
iü 

aq 
0 
i:l 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I And 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab abe~r~nd 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

7219 22 I mit einer Stärke von 4,75 mm oder 
mehr, aber nicht mehr als 10 mm . I B 8,0% 0,0% 6) 

7219 23 I mit einer Stärke von 3 mm oder 
mehr, aber weniger als 4,75 mm .. , 1 B 8,0% 0,0% 6) 

7219 24 I mit einer Stärke von weniger als 
3 mm ......................................... : ....... 1 B 8,0% 0,0% 6) 

7219 30 I nur kaltgewalzt: 
7219 31 mit einer Stärke von 4,75 mm oder 

mehr ................................................... 1 B 10,0% 0,0% 6) 
7219 32 I mit einer Stärke von 3 mm oder 

mehr, aber weniger als 4,75 mm ... B 10,0% 0,0% 6) 

7219 33 I mit einer Stärke von mehr als 1 mm, -'" 
aber weniger als 3 mm ................... B 10,0% 0,0% 6) ~ 

'" 
7219 34 I mit einer Stärke von 0,5 mm oder Q... 

(b 

mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... B 10,0% . 0,0% 6) .... 
t:d 

7219 35 I mit einer Stärke von weniger als !:!!. 
0,5 mm ............................................... B 10,0% 0,0% 6) ii> 

O'Q 

7219 90 I andere: 
(b 

t:l 

7219 90 A quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächenbearbeitet, einschließlich 
plattiert ............. .......... ...... ................ I B 9,0% 0,0% 6) 

7219 90 B I andere: 
7219 90 BI nur anders als quadratisch oder 

rechteckig zugeschnitten ................. I B 9,0% 0,0% 6) 

7219 90 B2 I ~~~~~::~;i~~~ .. E·;~~~~~i~~~·~~~ .. ;;~~~ B 
10,0% 0,0% 6) 

7220 
freiem Stahl, mit einer Breite von 
weniger als 600 mm: 

7220 10 I nur warmgewalzt : 
7220 11 mit einer Stärke von 4,75 mm oder 

mehr .................................................. 1 B 8,0% 0,0% 6) 

7220 12 I mit einer Stärke von weniger als 
4,75 mm ............................................ 1 B 8,0% 0,0% 6) I 

00 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7220 20 
7220 20 A 

7220 20 B 
7220 90 
7220 90 A 

7220 90 Al I 

7220 90 A2 
7220 90 B 
7220 90 B1 
7220 90.Bi 
7221 00 
7222 

7222 10 

7222 20 

7222 30 
7222 30 A 

7222 30 B 
7222 40 
7222 40 A 

7222 40 B 
7223' 00 

Warenbezeichnung 

nur kaltgewalzt: 
mit einer Breite von mehr als 

!~~e:m .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere: 
mit einer Breite, von mehr als 
500 mm: 
nur oberflächenbearbeitet, em-
schließlich plattiert .......... ; ................ 1 B 
sonstige .............................................. B 
andere: 

;:~~~;::~::~~:~~:~:~::~s:~;~;::::::: 1 i 
Stangen .und Stäbe aus rostfreiem 
Stahl; Profil~ aus rostfreiem Stahl: 
Stangen l,1nd' Stäbe, 'nur warmge
walzt, warmgezogen .. : oder warm 
stranggepreßt ........................ ...... ...... I B 
Stangen und Stäbe, . nur kalt her
gestellt oder kalt fertiggestellt .... .... I B 
andere Stangen und Stäbe: 
warmgewalzt, warmgezogen oder 

::Z;es~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~ .. :.~~~~.i.~~ .. :: I ~ 
Profile: 
nur. '. warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt, auch nur 
plattiert ............................................. 1 B 
andere .................................... ,.......... B 
Draht aus rostfreiem Stahl.... ... ...... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 
9,0% 

9,0% 
10,0% 

5,0% 
9,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 

5,0% 
8,5% 

7,0% 
8,5% 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
o 
a-

-a-
.j>. 
a-
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7224 

Tarif 
Nr./UNr. 

7224 10 

7224 90 
7224 90 A 

7224 90 B 
7225 

7225 10 
7225 20 
7225 20 A 
7225 20 B 
7225 20 C 
7225 20 Cl 

7225 20 C2 
7225 20 C2a 

7225 20 C2b 
7225 30 

7225 40 

7225 50 

Warenbezeichnung 

Anderer legierter Stahl in Form von 
Rohblöcken (Ingots) oder anderen 
Rohformen; Halbzeug aus anderem 
legierten Stahl: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB· 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

Rohblöcke (Ingots) und andere 
Rohformen ......................................... I B 3,0% 0,0% 6) 
andere: 
geschmiedet einschließlich Schmie-
dehalbzeug ....................................... B 5,0% 0,0% 6) 
anders ............ ............ ....................... B 4,0% 0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus 
anderem legierten Stahl, mit einer :;:: 
Breite von 600 mm oder mehr: t 
aus Silicium-Elektro-Stahl............... B 6,0% 0,0% 6) ~ 
aus Schnellarbeitsstahl: ~ 
nur warmgewalzt .............................. B 7,0% 0,0% 6) a: 
nur kaltgewalzt ................................ B 10,0% 0,0% 6) ~ 
m~: g 
quadratisch oder rechteckig, nur 
oberflächen bearbeitet, einschließlich 
plattiert ............................................. I B 7,0% 0,0% 6) 
sonstige: 
nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten ................. 1 B 9,0% 0,0% 6) 
anders .................. ,............................ B 10,0% 0,0% 6) 
andere, nur warmgewalzt, in Rol-
len ..................................................... I B 7,0% 0,0% 6) 
mdere, nur warmgewalzt, nicht in 
Rollen ............................................... 1 B 8,0% 0,0% 6) 
andere, nur kaltgewalzt .................. B 10,0% 0,0% 6) 
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ao 

Ursprüng- I d 
0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes ao 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liehe Ver- An ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- I h Be astungen rec te 

7225 90 I andere: 
7225 90 A quadratisch oder rechteckig, nur 

oberflächenbearbeitet, einschließlich 
plattiert ............ ................................. I B 9,0% 0,0% 6) 

7225 90 B I andere: 
7225 90 BI nur anders als quadratisch oder 

rechteckig zugeschnitten ........ , ........ j B 9,0% 0,0% 6) 
7225 90 B2 I ~~~~i::~~i·~~~ ...... E~·~~~~~i~~~ ...... ~~~ B 

10,0% 0,0% 6) 
7226 

anderem legierten Stahl, mit einer 
Breite von weniger als 600 mm: 

>-' 

7226 10 aus Silicium-Elektro-Stahl: 0' 

7226 10 A nur warmgewalzt ............................. B 7,0% 0,0% 6) 
.j:>. 
0' 

7226 10 B anders: 0-
0 

7226 10 BI mit Breite mehr als "" emer von t:I:I 
500 mm ............................................. B 6,0% 0,0% 6) ~. 

7226 10 B2 sonstige ............................................. B 9,0% 0,0% 6) ~ 
IJQ 

7226 20 aus Schnellarbeitsstahl : 
0 
::l 

7226 20 A nur warmgewalzt ........................ ; .... B 8,0% 0,0% 6) 
7226 20 B nur kaltgewalzt: 
7226 20 BI mit emer Breite von mehr als 

500 mm ............................................. 1 B 10,0% 0,0% 6) 
7226 20 B2 sonstige ............................................. B 9,0% 0,0% 6) 
7226 20 C andere: 
7226 20 Cl mit emer Breite von mehr als 

500 mm: 
7226 20 C1a I nur oberflächenbearbeitet, em-

:~~~:~li~~ .. ~.I.~.~~~~.~~ .. ::::::::::::::::::::::::::: I ~ 8,0% 0,0% 6) 
7226 20 C1b 10,0% 0,0% 6) 
7226 20 C2 sonstige: 
7226 20 C2a ::aJ:~e:~~~: .. ~~~ .. :.~~~~~~~.:::::::::::::: I ~ 6,0% 0,0% 6) 
7226 20 C2b 9,0% 0,0% 6) 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7226 90 
7226 91 
7226 92 
7226 92 A 

7226 92 B 
7226 99 
7226 99 A 

7226 99 Al 

7226 99 A2 
7226 99 B 
7226 99 B1 
7226 99 B2 
7227 

7227 10 
7227 20 
7227 90 
7228 

7228 10 

7228 10 A 

7228 10 B 
7228 10 B1 

7228 10 B2 

Warenbezeichnung . 

andere: 
nur warmgewalzt .. ........................... I B 
nur kaltgewalzt: 
mit emer Breite von mehr als 
500 mm ............................................. 1 B 
andere ................................................ B 
sonstige: 
mit einer Breite von mehr als 
500 mm: 
nur oberflächenbearbeitet, em-
schließlich plattiert ........ ........ ........... I B 
sonstige ............................................. B 
andere: ' 

:~:::~~~~~: .. ~~~ .. ~~~~~~~~.:::::::::::::: I ~ 
Walzdraht aus anderem legierten 
Stahl: 
aus Schnellarbeitsstahl .......... ...........1 B 

~~~e:~i~~~~~~~~~~~~~~~.~.l .. :::::::::::::: ~ 
Stangen und Stäbe, aus anderem 
legierten Stahl; Profile aus anderem 
legierten Stahl; Hohlbohrstangen 
und -stäbe, aus legiertem oder nicht 
legiertem Stahl:. 
Stangen und Stäbe aus Schnellar
beitsstahl : 
nur warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt ................ I B 
andere: 
warmgewalzt, warmgezogen oder 

:::s~g:u~~~~~~.~~~~: .. ~~~ .. :.~~~~~.~~ .. :: I : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

8,0% 

10,0% 
9,0% 

9,0% 
10,0% 

5,0% 
9,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 

8,0% 

'5,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) I 
0,0% 6) I 

. 0,0% 6) 

0,0% 6) I 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6), 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

. rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

>-' 
Cl' 
~ 
Cl' 

~ 
("1) ... 
t:d 
~. 
~ crq 
("1) 

::s 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7228 20 

7i28 20 A 

7228 20 B 
7228 20 BI 

7228 20 B2 
7228 30 

7228 40 

7228 50 

7228 60 
7218 60 A 

7228 60 B 
7228 70 
7228 70 A 

7228 70 B 
7228 70 BI 

7228 70 B2 
7228 80 
7228 80 A 
7228 80 B 
7229 
7229' 10 
7229 20 
7229 90 

Warenbezeichnung 

Stangen und Stäbe aus Silicium-
Mangan-Stahl: 
nur warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt ................ 1 B 
andere: 
warmgewalzt, warmgezogen oder 

~:~~g:tr~~~~~~~~~~: .. ~~~.~~~~~.i.~~ .. :: 1 ~ 
andere Stangen und Stäbe, nur 
warmgewalzt, warmgezogen oder 
warm stranggepreßt ......................... B 
andere Stangen und Stäbe, nur 
geschmiedet ...................................... B 
andere Stangen und Stäbe, nur kalt 
hergestellt oder nur kalt fertigge-
stellt ................................................... B 
andere Stangen und Stäbe: 
warmgewalzt, warmgezogen oder 
warm stranggepreßt, nur plattiert .. ' B 
sonstige ..................................... , ....... ' B 
Profile: 
nur warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt ................ 1 B 
andere: 
warmgewalzt, warmgezogen oder 

:::g:tr~~~~~~~~~~: .. ~~~.:.~~~~.i.~~ .. :: 1 : 

Hohlbohrstangen und -stäbe: 
aus legiertem Stahl .......................... 1 B 
aus nicht legiertem Stahl ................ , B 
Draht aus anderem legierten Stahl: , 
aus Schnellarbeitsstahl ........... : ......... 1 B 

~~~e:~~c~~~~~~~~~~~~.t.~.~.l .. ::::::::::::::, ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

8,0% 

5,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 

5,0% 
9,0% 

8,0% 

5,0% 
8,0% 

9,0% 
8,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 

Gebundener Zollsatz In % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0%6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 -o 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszotlsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprung- Andere 

Nr./UNi-. oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

U/B oder in Schilling für ,100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 
--- -- -----

Kapitel 73: 

7301 I Spundwandeisen aus 'Eisen oder 
Stahl, auch gelocht oder aus Teilen 
zusammengesetzt; geschweißte Pro-
file aus Eisen oder Stahl: 

7301 10 I Spundw,nd,i"n ·······························1 B 5,0% 0,0% 6) 
7301 20 ~:~~~a~~.~~~;i;i ... ~~~ ... E;~~~ .... ~d~~ B 

8,0% 0,0% 6) 
7302 

Stahl, und zwar: Schienen, Leit-
schienen, Zahnstangen, Weichen-
zungen, Herzstücke, Zungenverbin- -dungs stangen und. anderes Material '" ~ für Kreuzungen oder Weichen, '" 
Bahnschwellen, Laschen, Schienen- o... 

" stühle, Stuhlkeile, Unterlagsplatten, 
.... 
t:J:j 

Klemmplatten, Spurplatten und Sl. 
Spurstangen sowie andere, nur für 

r;;-
O'l 

" das Verbinden oder Befestigen von ;J 

Schienen geeignetes Material: 
7302 10 I Schienen: 
7302 10 A Stromschienen mit einem Leiter aus 

Nichteisenmetall ............................... B 9,0% 0,0% 6) 
7302 10 B I andere .............................. , ................ B 10,0% 0,0% 6) 
7302 20 Bahnschwellen .................................. B 10,0% 0,0% 6) 
730230 Weichenzungen, Herzstücke, Zun-

genverbindungsstangen und anderes 
Material für Kreuzungen oder 
Weichen ......................... ~ .................. I B 10,0% 6,6% 

7302 40 Laschen und Unterlagsplatten: 
7302 40 A gewalzt ............................................. B 10,0% 0,0% 6) 
7302 40 B andere ............................................... B 8,0% 0,0% 6) 
7302 90 andere: 
7302 90 A Leitschienen ...................................... B 10,0% 0,'0% 6) I 

co 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7302 90 B 
7303 00 

7304 

7304 10 

7304 20 

7304 30 

7304 31 
7304 39 
7304 40 

7304 41 
7304 49 
7304 50 

7304 51 
7304 59 
7304 90 
7305 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
Rohre und Hohlprofile, aus Guß-
eisen .................................................. I B 
Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus 
Eisen (ausgenommen aus Gußeisen) 
oder Stahl: 
Leitungsrohre, wie sie für ÖI- oder 
Gasf~rnleitungen verwendet wer-
den .................................................... I B 
Futterrohre, Steigrohre und Bohrge
stänge, wie sie für das Bohren nach 
oder Fördern von Öl oder Gas 
verwendet werden ............................ I B 
andere, mit kreisförmigem Quer
schnitt, aus Eisen ode~ nicht legier
tem Stahl: 
kaltgezogen oder kaltgewalzt ........ . 
sonstige .................................... : ....... . 
andere, mit kreisförmigem Quer
schnitt, aus rostfreiem Stahl: 
kaltgezogen oder kaltgewafzt ........ . 
sonstige 
andere, mit kreisförmigem Quer
schnitt, aus anderem legierten Stahl: 
kaltgezogen oder kaltgewalzt ........ . 
sonstige 
andere 
Andere Rohre (zB geschweißt, 
genietet), mit einem inneren und 
äußeren kreisförmigen Querschnitt 
und einem äußeren Durchmesser 
von mehr als 406,4 mm, aus Eisen 
oder Stahl: 

B 
B 

B 
B 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

9,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 

6,0% 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 -N 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7305 10 

7305 11 

7305 12 
7305 19 
7305 20 

7305 30 
7305 31 
7305 39 
7305 90 
7306 

7306 10 

7306 20 

7306 30 

7306 40 

Warenbezeichnung 

Leitungsrohre, wie sie für ÖI- oder 
Gasfernleitungen verwendet wer
den: 
mit verdecktem Lichtbogen längs-· 
geschweißt 
anders längsgeschweißt 
sonstige 
Futterrohre, wie sie für das Bohren 
nach oder Fördern von Öl oder Gas 
verwendet werden 
andere, geschweißt: 
längsgeschweißt 
sonstige 
andere 
Andere Rohre und Hohlprofile (zB 
geschweißt, genietet, gefalzt oder· 
mit einfach aneinandergelegten 
Rändern), aus Eisen oder Stahl: 
Leitungsrohre, wie sie für ÖI- oder 
Gasfernleitungen verwendet wer-

B 
B 
B 

B 

B 
B 
B 

den .................................................... I B 
Futterrohre und Steigrohre, wie sie 
für das Bohren nach oder Fördern 
von Öl oder Gas verwendet wer-· 
den 
andere, geschweißt, mit kreisförmi
gern Querschnitt, aus Eisen oder 
nicht legiertem Stahl 
andere, geschweißt, mit kreisförini
gern Querschnitt, aus rostfreiem 
Stahl 

B 

B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

12,0% 
12,0% 
12,0% 

12,0% 

12,0% 
12,0% 
12,0% 

12,0% 

12,0% 

12,0% 

12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

0,0% 6) 

.1 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und, 
Belastungen 

-0"-
~ 
0"-

0-
n .... 
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n 
~ 
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n 
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00 

Ursprüng- I And -Ausgangszollsatz in % des Wertes ~ 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes Iiche Ver- Ab abe~~nd 
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- . g 

DlB rechte Belastungen 

7306 50 I andere, geschweißt, mit kreisförmi-
gern Querschnitt, aus anderem 
legierten Stahl .................................. I:B 12,0% 0,0% 6) 

7306 60 I andere, geschweißt, mit nicht kreis-
förmigem Querschnitt ...... ......... ......, B 12,0% 0,0% 6) 

7306 90 I ~ot:f~tti~~; .. (;B .. K~~~i~~~~~:·~·i·~~ B 
12,0% 0,0% 6) 

7307 
stücke, Muffen), aus Eisen oder 
Stahl: 

7307 10 Gußfittings : 
7307 11 aus nicht schmiedbarem Gußeisen B 9,0% 6,0% 
7307 19 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% -a-. 

~ 

7307 20 andere, aus rostfreiem Stahl: a-. 

7307 21 Flansche ............................................ B 9,0% 6,0% 0-
n 

7307 22 Kniestücke, Rohrbogen und Muf-
.., 
t:d 

fen, mit Gewinde: n. 
7307 22 A Muffen (Verbindungsstücke) .......... B 9,0% 0,0% 6) ~ 

()'q 

7307 22 B andere ............................................... B 9,0% 6,0% 
n ::s 

7307 23 Stumpfschweißfittings ......... ............. . B 9,0% 6,0% 
7307 29 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% 
7307 90 andere: 
7307 91 Flansche ............ .......... ........ ...... ........ I B 9,0% 6,0% 
7307 92 Kniestücke, Rohrbogen und Muf-

fen, mit Gewinde: 
7307 92 A Muffen (Verbindungsstücke) .......... B 9,0% 0,0% 6) 
7307 92 B andere ............................................... B 9,0% 6,0% 
7307 93 Stumpfschweißfittings ...................... B 9,0% 6,0% 
7307 99 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% 
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Tarif 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

7308 Konstruktionen (mit Ausnahme der 
vorgefertigten Gebäude der Num-
mer 9406) sowie deren Teile (zB 
Brücken und Brückenelernente, 
Schleusentore, Türme, Gittermaste, 
Dächer, Dachstühle, Türen und 
Fenster und deren Rahmen und 
Stöcke, Türschwellen, Rolläden, 
Geländer, Säulen, Pfeiler), aus 
Eisen oder Stahl; für Konstruktions-
zwecke vorgearbeitete Bieche, Stan-
gen, Profile, Rühre u." dgl., aus 
Eisen oder Stahl: 

7308 10 Brücken und Brückenteile ............... 
7308 20 Türme und Gittermaste .................. 
7308 30 Türen und Fenster und deren 

Rahmen und Stöcke, sowie Tür-
schwellen .......................................... 

7308 40 Gerüst-, Schalungs- oder Stütz mate-
rial ...................................................... 

7308 90 andere ............................................... 
7309 00 Sammelbehälter, Tanks, Fässer und 

ähnliche Behältnisse für Stoffe aller 
Art (ausgenommen für verdichtete 
oder verflüssigte Gase), aus Eisen 
oder Stahl, mit einem Fassungsver-
mögen von mehr. als 300 I, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeiso-
lierung, jedoch ohne mechanische 
oder wärmetechnische Einrichtung 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 8,0% 0,0% 6) 
B 8,0% 5,3% 

B 8,0% 5,3% 

B 8,0% 5,3% 
B 8,0% 0,0% 6) 

B 7,0% 4,7% 

Ursprung- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-a--
..J>
a--

~ .... 
td 
!!. 

cf 
('D 

::l 

00 -\J1 
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7310 

Tarif 
Nr./UNr. 

7310 10 

7310 20 

7310 21 

7310 29 
7311 00 

7312 

7312 10 
7312 90 
7313 00 

Warenbezeichnung 

Tanks, Fässer, Trommeln, Kannen, 
Dosen und ähnliche Behältnisse für 
Stoffe aller Art (ausgenommen für 
verdichtete oder verflüssigte Gase), 
aus Eisen oder Stahl, mit einem 
Fassungsvermögen von 300 I oder 
weniger; auch mit Innenauskleidung 
oder Wärmeisolierung, jedoch ohne 
mechanische oder wärmetechnische 
Einrichtung: 
mit einem Fassungsvermögen von 
SO I oder mehr 
mit einem Fassungsvermögen von 
weniger als SO 1: 
Dosen, die durch Schweißen, Löten 
oder Falzen verschlossen werden ... 
sonstige 
Behältnisse 
verflüssigte 
Stahl 

für verdichtete oder 
Gase, aus Eisen oder 

Litzen, Seile, Kabel, Seilschlingen 
und ähnliche Waren, aus Eisen oder 
Stahl, ausgenommen isolierte 
Erzeugnisse für die Elektrotechnik: 

B 

B 
B 

B 

;~~:;: ~~~~~.~~~ .. ~~~~~ .. :::::::::::::::::: I ~ 
Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; 
verwundene Drähte oder Bänder, 
auch mit Stacheln, sowie lose mit
einander verwundene Doppeldrähte, 
wie sie für Umzäunungen verwen
det werden, aus Eisen oder Stahl .. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

8,0% 

17,0% 
17,0% 

14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 

5,3% 
5,3% 

5,3% 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 -C' 

-C' 
.j:>. 
C' 

Q.. 
(b .., 
t:ti 
~. 

af 
::t 
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7314 

Tarif 
Nr./UNr. 

7314 10 
7314 11 
7314 19 
7314 20 

7314 30 

7314 40 
7314 41 
7314 42 
7314 49 
7314 50 
7315 

7315 10 
7315 11 
7315 12 
7315 19 
7315 20 
7315 80 
7315 81 
7315 82 

7315 89 
7315 90 

Warenbezeichnung 

Gewebe (einschließlich endlose 
Gewebe), Gitter und Geflechte, aus 
Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche 
aus Eisen oder Stahl: 
Gewebe: 
aus rostfreiem Stahl.... ........ ...... ....... I B 
sonstige ............................................. B 
Gitter und Geflechte, an den Kreu
zungspunkten verschweißt, aus 
Draht mit einer größten Quer
schnittsabmessung von 3 mm oder 
mehr und einer Maschengröße von 
100 qcm oder mehr 
andere Gitter und Geflechte, an den 
Kreuzungspunkten verschweißt 
andere Gitter und Geflechte: 
verzinkt 
mit Kunststoff überzogen 
sonstige 
Streckblethe 
Ketten und deren Teile, aus Eisen 
oder Stahl: 
Gelenkketten und deren Teile: 
Rollenketten 
sonstige' Ketten 
Teile 
Gleitschutzketten 
andere Ketten: 
Stegketten 
andere Ketten mit geschweißten 
Gliedern 
sonstige 
andere Teile 

B 

B 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 

B 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

8,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
7,0% 

.8,0% . 
8,0% 
8,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 6) 
0,0% 6) 

0,0% 6) I 

0,0% 6) I 

0,0% 6) I 
0,0% 6) 
0,0% 6) 
0,0% 6) 

5,3% 
5,3% 
5,3% 
5,3% 

5,3% 

5,3% 
5,3% 
5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0--
~ 
0--

p... 
l'1> .., 
t:tI n. 
~ 

aq 
l'1> 
:;l 

00 -'.J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7316 00 

7317 00 

7318 

7318 10 
7318 11 
7318 12 
7318 13 
7318 14 
7318 15 

7318 16 
7318 19 
7318 20 
7318 21 

7318 22 
7318 23 
7318 24 
7318 29 

Warenbezeichnung 

Schiffsanker und Draggen sowIe 
deren Teile, aus Eisen oder Stahl .. 
Nägel, i Stifte, Reißnägel, gewellte 
Nägel, zugespitzte, gewellte oder 
abgeschrägte Klammern (ausge
nommen solche der Nummer 8305) 
und ähnliche Waren, aus Eisen oder 
Stahl, auch mit Köpfen aus anderen 
Stoffen, ausgenommen solche mit 
Köpfen aus Kupfer 
Schrauben, Bolzen, Muttern, 

,Schwellenschrauben, Schraubhaken, 
Nieten, Splinte, Keile, Unterleg
scheiben (einschließlich Federring
scheiben) und ähnliche Waren aus 
Eisen oder Stahl: 
mit Gewinde: 
Schwellertschrauben 
andere Holzschrauben 
Schraubhaken und Ringschrauben 
gewindeformende Schrauben ......... . 
andere Schrauben und Bolzen, auch 
mit zugehörigen Muttern oder 
Unterlegscheiben 
Muttern 
sonstige 
ohne Gewinde: 
Federringscheiben und 
Sicherungsscheiben 
andere Unterlegscheiben 
Nieten 
Splinte und Keile 
sonstige 

andere 

B 

B 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 

7,0% 

14,0% 
14,0% 
14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 
14,0% 
14,0% 
14,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 6) 

7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 -00 

-Cl' 
~ 
Cl' 

0-
n> 
>; 

b:I 
("]) 

~ 
~ ::s 
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7319 

Tarif 
Nr.lUNr. 

7319 10 
7319 20 
7319 30 
7319 90 
7320 

7320 10 
7320 20 
7320 90 
7321 

7321 10 
7321 11 

7321 12 
7321 13 

Warenbezeichnung 

Nähnadeln, Stricknadeln, Durch
ziehnadeln, Häkelnadeln, Stichel 
zum Sticken und ähnliche Erzeuge 
nisse, für den Handgebrauch, aus 
Eisen oder Stahl; Sicherheitsnadeln, 
Stecknadeln und ähnliche Nadeln 
aus Eisen oder Stahl, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen: 
Näh-, Stopf- und Sticknadeln ........ . 
Sicherheitsnadeln 
Stecknadeln und ähnliche Nadeln . 
andere 
Federn und Federblätter, aus Eisen 
oder Stahl: 
Blattfedern und Federblätter dafür 
Schraubenfedern 
andere 
Raumheizöfen, Heizkessel, Küchen
herde (einschließlich der auch für 
Zentralheizungen verwendbaren), 
Grillgeräte, Kohlenbecken, Gasko
cher, Warmhalteplatten und ähnli
che nicht elektrische Haushaltsge
räte und Teile davon, aus Eisen 
oder Stahl:-I Kochgeräte und Warmhalteplatten: 
für gasförmige Brennstoffe oder 
sowohl für gasförmige als auch für 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

andere Brennstoffe ........... ... ...... ... ...1 B 
für flüssige Brennstoffe ................... B I für feste Brennstoffe ........................ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/~ 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

15,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 1 qo kg 

4,7% 
4,7% 
4,7% 
7,5% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 

5,3% 
5,3% 
5,3% 

Ursprüng- I Andere 
liche Ver- Abgaben und 
handlungs- - Belastungen 

rechte 

..... 
0-
-I>-
0-

P-
o .... 
t:d 
~. 
ii> 

01:/ 
0 
::t 

00 ..... 
-.0 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7321 80 
7321 81 

7321 82 
7321 83 
7321 90 
7322 

7322 10 
7322 11 
7322 19 
7322 90 
7323 

7323 10 

Warenbezeichnung 

andere Geräte: 
für gasförmige Brennstoffe oder 
sowohl für gasförmige als auch für 
andere Brennstoffe .......... ,............... B 
für flüssige Brennstoffe ................... B 
für feste Brennstoffe ........................ B 
Teile ................................................. , ·B 
Heizkörper für Zentralheizungen, 
nicht elektrisch beheizt, sowie Teile 
davon, aus Eisen oder Stahl; Warm
lufterzeuger und -verteiler (ein
schließlich solcher, die auch frische 
oder klimatisierte Luft verteilen 
können), nicht elektrisch beheizt, 
mit motorbetriebenem Ventilator 
oder Gebläse, sowie Teile davon, 
aus Eisen oder Stahl: 
Heizkörper und Teile davon: 
aus Gußeisen .................................... B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................ :................... B 
Tisch-, Küchen- oder andere Haus
haltswaren und Teile davon, aus 
Eisen oder Stahl; Eisen- oder Stahl
wolle; Schwämme, Putzlappen; 
Handschuhe und ähnliche Waren, 
zum Scheuern, Polieren u. dgl., aus 
Eisen oder Stahl: 
Eisen- oder Stahlwolle; Schwämme, 
Putzlappen, Handschuhe und ähn
liche Waren, zum Scheuern, Polie-
ren u. dgl. ............................ ~ ............ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
8,0% 

133,00 
10,0% 
10,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 
5,3% 
5,3% 
5,3% 

88,70 
6,6% 
6,6% 

4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs
. rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
N 
o 

..... 
a-
-I>
a--
0-
." ... 
b;j 
." 

~ 
CJ'Q 
." 
::s 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
820 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liehe Ver- Ab aben und 
Nr.lUNr. U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 

rechte e astungen 

7323 90 andere: 
7323 91 aus Gußeisen, nicht emailliert B 8,0% 5,3% 
7323 92 aus Gußeisen, emailliert .................. B 8,0% 5,3% 
7323 93 aus rostfreiem Stahl ......................... B 9,0% 6,0% 
7323 94 aus Eisen (ausgenommen Gußeisen) 

oder Stahl, emailliert ....................... I B 9,0% 6,0% 
7323 99 I ~~~~~~~~, "H;~'i'~~~~"";d~~'''T~ii~~~~~ B 

9,0% 6,0% 
7324 

artikel und Teile davon, aus Eisen 
oder Stahl: 

7324 10 I Abwaschbecken und Waschbecken, 
aus rostfreiem Stahl ......................... B 9,0% 6,0% -q-.. 

Badewannen: 
.j>. 

7324 20 q-.. 

7324 21 aus Gußeisen, auch emailliert ......... B 7,0% 4,7% 0-
(b 

7324 29 sonstige ............................................. B 10,0% 6,6% "' tJ:j 

7324 90 andere, einschließlich Teile ............. B 9,0% 6,0% ~. 

7325 Andere Gußwaren aus Eisen' oder 
f;) 

(1Q 

Stahl: 
(b 

::s 
7325 10 I aus nicht schmiedbarem Gußeisen . B 12,0% 7,9% 
7325 90 andere: 
7325 91 Mahlkugelnund ähnliche Mahlkör-

I at~:~;i~;,~~~~,~~,~2;-' ~ 
12,0% 7,9% 

7325 99 . 12,0% 7,9% 
7326 
7326 10 

schmiedet, aber nicht weiter bear-
beitet: 

7326 11 I Mahlkugeln und ähnliche Mahlkör-
per ...................................................... B 7,0% 4,7% 

7326 19 I ~~~~!e a~~ "Ei~~'~~' ;d~~ "s~~hid~~h~': B 7,0% 4,7% 
7326 20 B 10,0% 6,6% 
7326 90 andere ............................................... B 10,0% 6,6% 

00 
N 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

--- --

7401 . I Kupfermatten; Zementkupfer 
(gefälltes Kupfer): 

7401 10 I ~:!~e:~~~;e: (~~fäii~~;'K~~f~;)":::: I : 7401 20 
7402 00 Kupfer, nicht raffiniert; Kupferano-

den für die elektrolytische Raffina-
tion .................................................... I B 

7403 I Kupfer, raffiniert, und Kupferlegie-
rungen, unverarbeitet: 

7403 10 Kupfer, raffiniert: 
7403 11 Kathoden und Kathodenabschnitte B 
7403 12 Drahtbarren ...................................... B 
7403 13 Knüppel ............................................ B 
7403 19 sonstiges ............................................ B 
7403 20 Kupferlegierungen : 
7403 21 Kupfer-Zink-Legierungen (Mes-

sing) .................................................. B 
7403 22 I Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze) B 
7403 23 Kupfer-Nickel-Legierungen (Kup-

fernickel) öder Kupfer-Nickel-Zink-
Legierungen (Neusilber) .. ........ ..... ... I B 

7403 29 I sonstige Kupferlegierungen (ausge-
nommen Kupfervorlegierungen der 

~f~l~e~:;o~lh;;~~: .. ~~~·i~~f~~ .. :::: I : 7404 00 
7405 00 Kupfervorlegierungen . ............. ........ B 
7406 Pulver und Flitter, aus Kupfer: 
7406 10 Pulver ohne lamellenförmige Struk-

tur ..................................................... I B 
7406 20 I Pulver mit lamellenförmiger Struk-

tur; Flitter ...... " ................................. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 74: 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% I 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 
1,0% 0,7% 

8,0% 4,7% 

.8,0% 5,3% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

00 
IV 
IV 

...... 
0--
~ 
0--

0... 
0 ..., 
t:1:l 
0 

~ aq 
0 
i:I 
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7407 

Tarif 
Nr./UNr. 

7407 10 
7407 20 
7407 21 

7407 22 

7407 29 
7408 
7408 10 
7408 11 

7408 19 
7408 20 
7408 21 

7408 22 

7408 29 
7409 

7409 10 
7409 11 
7409 19 
7409 20 

7409 21 
7409 29 

. Warenbezeichnung 

Stangen, ,Stäbe und Profile, aus 
Kupfer: 
aus raffiniertem Kupfer ............. ...... I B 
aus Kupferlegierungen : 
aus Kupfer-Zink-Legierungen 
(Messing) .......................................... I B 
aus Kupfer-Nickel-Legierungen 
(Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-

;~~~i~:g~~~.~~~.~ .. ~~~.~~~~~~~~ .. ::::::::: I ~ 
Draht aus Kupfer: 
aus raffiniertem Kupfer: 
mit einer größten Querschnittsab-

:~:t~;: ~~.~.~~~~.~~~ .. ~ .. ~.~ .. :::::::::: 1 ~ 
aus Kupferlegierungen : 
aus Kupfer-Zink-Legierungen 
(Messing) .......................................... I B 
aus Kupfer-Nickel-Legierungen 
(Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-

;~~~i~:g~~~.~.~.~~ .. ~~~.~.~~~~~~~ .. ::::::::: 1 ~ 
Platten, Bleche und Bänder, aus 
Kupfer, mit einer Stärke von mehr 
als 0,15 mm: 
aus· raffiniertem Kupfer: 

. in . Rollen ........................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
aus Kupfer-Zink-Legierungen 
(Messing): 
in Rollen ........................................... I B 
sonstige .............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

5,0% 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,4% 

4,4% 

4,4% 
4,4% 

4,4% 
4,4% 

4,4% 

4,4% 
4,4% 

4,4% 
4,4% 

4,4% 
4,4% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-
~ 
a-

~ ..., 
b:l 
~. 

of = 

00 
N ...., 
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00 

ursprüng-I And 
N 

Ausgangszollsatz in % des Wertes """ Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liehe Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl ga en un 

UlB an ungs- Bit rechte e as ungen 

7409 30 I aus Kupfer-Zinn-Legierungen 
(Bronze): 

7409 31 I ;n RolI,n . .... ................................ "'1 B 5,0% 4,4% 
7409 39 :~~stige K~~i~;~Ni~k~i~~~i~~~~~~ B 

5,0% 4,4% 
7409 40 

(Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-
Zink-Legierungen (Neusilber) ......... 1 B 5,0% 4,4% 

7409 90 I aus. anderen Kupferlegierungen ...... B 5,0% 4,4% 
7410 Fohen und dünne Bänder, aus 

Kupfer (auch bedruckt oder mit 
Papier, ,Pappe, Kunststoff oder 
ähnlichen Stoffen unterlegt), mit 

..-
er-. 

""" einer Stärke (ohne Unterlage) von er-. 

0,15 mm oder weniger: 0-
rt> 

7410 10 nicht unterlegt: "' tx:J 
7410 11 aus raffiniertem Kupfer '.' ................ B 6,0% 4,8% !]. 

7410 12 aus Kupferlegierungen .................... B 6,0% 4,8% ~ aq 

7410 20 unterlegt: 
rt> 
::l 

, 7410 21 aus raf~iniertem Kupfer ................... B 7,0% 4,8% 
7410 22 aus Kupferlegierungen .................... B 7,0% 4,8% 
7411 Rohre aus Kupfer: 
7411 10 aus raffiniertem Kupfer ........... ' ....... I B 7,0% 4,7% 
7411 20 aus Kupferlegierungen : 
7411 21 aus Kupfer-Zink-Legierungen 

(Messing) .......................................... I B 7,0% 4,7% 
7411 22 I aus Kupfer-Nickel-Legierungen 

(Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-

I ;~~~i~:g~~~.~.~.~~ .. ~~~.~.~~~~~~~ .. ::::::::: 1 : 

7,0% 4,7% 
7411 29 7,0% 4,7% 
7412 Rohrfittings (zB Kupplungen, Knie-

stücke und Muffen) aus Kupfer: 
7412 10 I aus raffiniertem Kupfer ........... ········1 B ,8,0% 5,3% 
7412 20 aus Kupferlegierungen . ... ................ B 8,0% 5,3% 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 
liche Ver- Ab abe~:nd 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y UlB rechte e astungen 

7413 00 I Litzen, Kabel, Seile und ähnliche 
Waren, aus Kupfer, ausgenommen 
isolierte Erzeugnisse für die Elektro-
technik .............................................. I B 8,0% 5,3% 

7414 I Gewebe (einschließlich endlose 
Gewebe), Gitter und Geflechte, aus, 
Kupferdraht; Streckbleche aus Kup-
fer: 

7414 10 I ~~~~~:e .~~~~.~.~.:~~~ .. ~~~.~~~~.~~.:::::: I··~ 7,0% 4,7% 
7414 90 8,0% 5,3% 
7415 Nägel, Stifte, Reißnägel, zugespitzte 

Klammern (ausgenommen solche 
...... 
Cl' 

der 'Nummer 8305) und ähnliche 
~ 
Cl' 

Waren, aus Kupfer oder solche aus 0-
n 

Eisen oder Stahl mit Köpfen aus 
..., 
t:d 

Kupfer; Schrauben, Bolzen, Mut- n. 
tern, Schraub haken, Nieten, Keile, ;;; 

C1Q 

Splinte, Unterlegscheiben (ein- n 
;:I 

schließlich' Federringscheiben) und 
ähnliche Waren, aus Kupfer: 

7415 10 I Nägel und Stifte, Reißnägel, zuge-
spitzte Klammern und ähnliche 
Waren ............................................... I B 6,0% 4,5% 

7415 20 I andere Waren, ohne Gewinde: 
7415 21 Unterlegscheiben (einschließlich 

Federringscheiben) ........ ............ ....... IB 7,0% 4,7% 
7415 29 sonstige ............................................. B 7,0% 4,7% 
7415 30 andere Waren, mit Gewinde: 
7415 31 Holzschrauben ................................. I B 7,0% 4,7% 
7415 32 andere Schrauben; Bolzen und 

Muttern ............................................. B 7,0% 4,7% 
7415 39 I sonstige ............................................. B 7,0% 4,7% 
7416 00 Federn aus Kupfer ........................ '" B 6,0% 4,5% 

00 
t-.> 
lJl 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7417 00 

7418 

7418 10 

7418 20 

7419 
7419 10 
7419 90 
7419 91 

7419 99 

Warenbezeichnung 

Koch- und andere Heizgeräte, wie 
sie· üblicherweise im Haushalt ver
wendet werden, nicht elektrisch, 
sowie deren Teile, aus Kupfer ....... I B 
Tisch-, Küchen- oder andere Haus
haltswaren und Teile davon, aus 
Kupfer; Schwämme, Putzlappen, 
Handschuhe und ähnliche Waren 
zum Scheuern, Polieren u. dgl., aus 
Kupfer; Sanitär-, Hygiene- -oder 
Toiletteartikel und Teile davon, 
aus Kupfer: 
Tisch-, Küchen- oder andere Haus
haltswaren und Teile davon; 
Schwämme, Putzlappen, Handschu
he und ähnliche Waren zum 
Scheuern, Polieren u. dgl. .... ........... I B 
Sanitär-, Hygiene- oder T oilette-
artikel und Teile davon .................. I B 
Andere Waren aus Kupfer: 
Ketten und Teile davon .................. I B 
andere Waren: 
gegossen, gepreßt, freiformge
schmiedet oder gesenkgeschmiedet, 

~:~~ti~~~~.~~~~~~.~~~~~~~~~~ .. :::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

14,0% 

12,0% 

12,0% 

9,0% 

8,0% 
9,5% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in SchiIling für 100 kg 

9,1% 

7,9% 

7,9% 

6,0% 

5,3% 
6,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

ao 
N 
Cl' 

-Cl' 
~ 

- Cl' 

~ 
("b ..., 
Cd 
\!. 

{ 
::I 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

U/B ooer in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

Kapitel 75; 

7501 I Nickelmatten, Nickeloxidsinter und I 
andere. Zwischenerzeugnisse der 
Nickelmetallu.r:gie : 

7501 10 I~~~~:~~~~:i:t~;"'~~d"'~~d~;~'''z~i~ I B 
0,0% 0,0% 

7501 20' 
schenerzeugnisse der Nickelmetall-
urgie .......................... : ....................... I B 0,0% 0,0% 

7502 Nickel, unverarbeitet: 
7502 10 N~ckel, nichF l(':giert .. : ...................... B 0,0% 0,0% 
7502 20 Nic~ellegieru!1gen ..... ; ...................... B 0,0% 0,0% 
7503 00 Abfälle und Schrott, aus Nickel ..... B 0,0% 0,0% -a--

.j>. 

7504 00 Pul~er 4nd rlitte~, ~us Nickel ........ B 6,0% 3,3% a--

7505 Stangen;, Stäbe, Profile und Draht, 0-
<"D 

aus Nickel: 
.... 
t7:j 

7505 10 Stange~, Stäbe und Profile: <"D 

~ 7505 11 aus nicht legiertem Nickel .. , ........... B 7,0% 4,7% aq 

7505 12 aus Nickellegierungen ................... :. B 7,0% 4,7% 
<"D 
~ 

7505 20 Draht: 
7505 21 aus nicht lygiertem Nickel .............. , B 7,0% 4,7% 
7505 22 aus Nickellegierungen ..................... B 7,0% 4,7% 
7506 Platten~Bleche, Bänder uI).d Folien, 

,aus Nickel:. ' 
7506 10 I .u.< nicht ·Icgicrtem Nickel ........ ······1 B 6,0% 4,0% 
7506 20 . {lUS Nickellegierungen .... ,................ B 6,0% 4,0% 
7507 Roh~e und Rohrfittings (zB Kupp-

lungen" Kniestücke und Muffen), 
aus Nickel: 

7507 10 R~hre: .. 
750711 aus .nicht legiertem Nickel .............. B 6,0% 4,0% 
7507 12 aus Nickellegierungen ..................... B 6,0% 4,0% 
7507 20 Rohrfittings : .. :.; ................................. B 6,0% 4,0% 
7508 00 Andere Waren aus Nickel .............. B 8,0% 5,3% 

co 
N 

'" 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7601 
7601 10 
7601 20 
7602 00 

7603 
7603 10 

7603 20 

7604 

7604 10 
7604 20 
7604 21 
7604 29 
7605 
7605 10 
7605 11 

7605 19 
7605 20 
7605 21 

7605 29 
7606 

7606 10 

7606 11 
7606 11 A 

Warenbezeichnung 

Aluminium, unverarbeitet: 
Aluminium, nicht legiert ..... ....... ..... I B 
Aluminiumlegierungen . ... ...... ...... ..... B 
Abfälle und Schrott, aus Alumini-
um ..................................................... 1 B 
Pulver und Flitter, aus Aluminium: 
Pulver ohne lamellenförmige Struk-
tur ........ ; ............................................ I B 
Pulver mit lamellenförmiger Struk-
tur; Flitter ......................................... I B 
Stangen, Stäbe und Profile, aus 
Aluminium: 
aus nicht legiertem Aluminium ....... I B 
aus Aluminiumlegierungen : 
Hohlprofile ........ ... ............ ...... ...... .... I B 
sonstige ............................................. B 
Draht aus Aluminium: 
aus nicht legiertem Aluminium: 
mit einer größten Querschnittsab-

:~:t~;: ~~~ .. ~~~~ .. ~~~ .. ~.~~ .. :::::::::: I ~ 
aus Aluminiumlegierungen : 
mit einer größten Querschnittsab-

:~:t~;: ~.~.~ .. ~~~~.~~~ .. ~ .. ~.~.:::::::::: I ~ 
Platten, Bleche und Bänder, aus 
Aluminium, mit einer Stärke von 
mehr als 0,2 mm; 
rechteckig (einschließlich quadra
tisch) : 
aus nicht legiertem Aluminium: 
nur gewalzt ................. , .... : ............... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 76: 

140,00 
140,00 

49,00 

8,0% 

8,0% 

11,0% 

15,0% 
11,0% 

11,0% 
11,0% 

11,0% 
11,0% 

.11,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,0% 

0,0% 

5,3% 

5,3% 

10,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% . 

10,0% 
10,0% 

10,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

co 
N 
00 

.... 
a-. 
.j>
a-. 
0-o ... 
ttI 
P!. 
l» 

I)'q 
o ::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7606 11 B 
7606 12 
7606 12 A 
7606 12 B 
7606 90 
7606 91 
7606 92 

.7607 

7607 10 
7607 11 
7607 11 A 

7607 11 B 
7607 19 
7607 20 
7608 
7608 10 
7608 20 
7609 00 

7610 

Warenbezeichnung 

andere ............................................... I B 
aus Aluminiumlegierungen : 
nur gewalzt .. ............... ...... ............... I B 
andere ............................................... I B 
andere: 
aus nicht legiertem Aluminium ....... I B 
aus Aluminiumlegierungen ... ... ........ B 
Folien und dünne Bänder, aus 
Aluminium (auch bedruckt oder 
mit Papier, Pappe, Kunststoff' oder 
ähnlichen Stoffen unterlegt), mit 
einer Stärke (ohne Unterlage) von 
0,2 mm oder weniger: 
nicht unterlegt: 
nur g~walzt: 
mit einer Stärke vOn mehr als 
0,15 mm 
andere' 
sonstige 
unterlegt 
Rohre aus Aluminium: 
aus nicht legiertem Aluminium ...... . 
aus Aluminiumlegierungen 
Rohrfittings (zB Kupplungen, Knie
stücke und Muffen) aus Aluminium 
Konstruktionen (mit Ausnahme der 
vorgefertigten Gebäude der Num
mer 9406) sowie deren Teile (zB 
Brücken und Brückenelernente, Tür
me, Gittermaste, Dächer, Dach
stühle, Türen und Fenster und 
deren Rahmen und Stöcke, Tür
schwellen, Geländer, Säulen, Pfei-

B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB . 

15,0% 

11,0% 
15,0% 

15,0% 
15,0% 

7,0% 
11,0% 
11,0% 
11,0% 

15,0% 
15,0% 

8,0%-

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

10,0% 

10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

7,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

10,0% 
10,0% 

7,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

a--
.j>-
a--
0-
('D .... 
t1;i 
~. 
~ aq 
('D 

:l 

00 
N 
'-0 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7610 
(Fortsetzung) 

7610 10 

7610 90 
7611 00 

7612 

7612 10 
7612 90 
7613 00 

Warenbezeichnung 

ler), aus Aluminium; für Konstruk
tionszwecke vorgearbeitete Bleche, 
Stangen, Profile, Rohre u. dgl.: 
Tore, Türen, Fenster und deren 
Rahmen und Stöcke sowie Tür-
schwellen .......................................... I B 
andere ............................................... B 
Sammelbehälter, Tanks, Fässer und 
ähnliche Behältnisse, für Stoffe aller 
Art (ausgenommen für verdichtete 
oder verflüssigte Gase), aus Alumi
nium, mit einem Fassungsvermögen 
von mehr als 300 I, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeiso
lierung, jedoch ohne mechanische 
oder wärmetechnische Ausrüstung . I B 
Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen 
und ähnliche Behälmisse (ein
schließlich der Verpackungsröhr
chen und Tuben), für Stoffe aller 
Art (ausgenommen für verdichtete 
oder verflüssigte Gase), aus Alumi
nium, mit einem Fassungsvermögen 
von 300 I oder weniger, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeiso
lierung, jedoch ohne mechanische 
oder wärmetechnische Ausrüstung: 

Y::::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Behältnisse für verdichtete oder 
verflüssigte Gase, aus Aluminium .. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 
9,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 

"'" o 

-'" ~ 
'" 0.:. 
(D ..... 
I:/j 
(D 

~ 
~ ::s 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
830 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



7614 

Tarif 
Nr./UNr. 

7614 10 
7614 90 
7615 

7615 10 

7615 20 

7616 
7616 10 

7616 90 

W arenbezeichn ung 

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche 
Waren, aus Aluminium, ausgenom
men isolierte Erzeugnisse für die 
Elektrotechnik: 
mit Stahlseele ............................ ....... I B 
andere ............................................... B 
Tisch-, Küchen- oder andere Haus
haltswaren und Teile davon, aus 
Aluminium; Schwämme, Putzlap
pen, Handschuhe und ähnliche 
Waten, zum Scheuern, Polieren 
u. dgL, . aus Aluminium; Sanitär-, 
Hygiene- oder Toiletteartikel und 
Teile davon, aus Aluminium: 
Tisch-, Küchen- oder andere Haus
haltswaren und Teile davon; 
Schwämme, Putzlappen, Handschu-
he und ähnliche Waren, zum 
Scheuern, Polieren u. dgJ. ...... ......... I B 
Sanitär-, Hygiene- oder Toilette-
artikel und Teile davon .................. I B 
Andere Waren aus Aluminium: 
Nägel, Stifte, zugespitzte Klammern 
(ausgenommen solche der Num
mer 8305), Schrauben, Bolzen, 
Muttern, Schraub haken, Nieten, 
Keile, Splinte, Unterlegscheiben 
und ähnliche Waren ........................ I B 
andere ............................................... B 

AusgangszolJsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

8,0% 
8,0% 

11,0% 

11,0% 

8,0% 
8,0% 

Gebundener ZolJsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,0% 

7,2% 

7,2% 

6,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"0 
~ 
0"0 g:. 
..... 
i;1j 

!:!. 
i» 

(11:l 
('I) 

=:I 

00 
VJ 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

7801 
7801 10 
7801 90 
7801 91 

7801 99 
7802 00 
7803 00 

7804 

7804 10 
7804 11 

7804 19 
7804 20 
7805 00 

7806 00 

Warenbezeichnung 

---- -- - - ----

Blei, unverari:>eitet: 
raffiniertes Blei ... ............ .................. I B 
anderes: 
Antimon als gewichtsmäßig vor
herrschendes anderes Element ent-
haltend ......................................... : ..... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Abfälle und Schrott, aus Blei .. ....... B 
Stangen, Stäbe, Profile und Drähte, 
aus Blei ............................................. I B 
Platten, Bleche, Bänder und Folien, 
aus Blei; Pulver und Flitter, aus 
Blei: 
Platten, Bleche, Bänder und Folien: 
Bleche, Bänder und Folien, mit 
einer Stärke (ohne Unterlage) von 
0,2 mm oder weniger ...................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Pulver und Flitter .. .......................... B 
Rohre und Rohrfittings (zB. Kupp
lungen, Kniestücke und Muffen), 
aus Blei ............................................. 1 B 
Andere Waren aus Blei ............ ....... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 78: 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
0,0% 

6,0% 

8,0% 
7,0% 
8,0% 

7,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,7% 

2,7% 
2,7% 
0,0% 

5,5% 

5,5% 
5,5% 
5,1% 

6,4% 
5,5% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

00 ..., 
N 

...... 
0'> 
.j>-
0'> 

0-
(t) .., 
Ol 
!!. 
~ 
~ 
::So 
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Tarif 
Nr./UNr. 

7901 
7901 10 
7901 11 

7901 12 

7901 20 
7902 00 
7903 
7903 10 
7903 90 
7904 00 

7905 00 

7906 00 

7907 
7907 10 

7907 90 

Warenbezeichnung 

I 
Zink, unverarbeitet: 
Zink, nicht legiert: 
mit einem Gehalt voJ 
99,99 Gewichtsprozent oder mehr 
an Zink 
mit einem Gehalt von weniger als 
99,99 Gewichtsprozent an Zink ..... 
Zinklegierungen 
Abfälle und Schrott, aus Zink ..... , .. 
Staub, Pulver und Flitter, aus Zink: 
Zinkstaub 
andere 
Stangen, Stäbe, Profile und Draht, 
aus Zink 
Platten, Bleche, Bänder und Folien, 
aus Zink 
Rohre und Rohrfittings (zB Kupp
lungen, Kniestücke und Muffen), 
aus Zink 
Andere Waren aus Zink: 
Dachrinnen, Firstbleche, Dachfen
ster und andere geformte Waren zu 

B 

B 
B 
B 

B 
B 

B 

B 

B 

Bauzwecken ....................................... I B 
andere Waren ........ '" ...... ... ... ..... ...... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
' oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 79: 

2,0% 

2,0% 
2,0% 
0,0% 

8,0% 
8,0% 

6,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,0% 

2,0% 
2,0% 
0,0% 

5,3% 
5,3% 

'5,5% 

5,5% 

5,5% 

5,0% 
5,3% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

,..... 
0-
.j>.. 
0--

0-
(I) ... 
t:d 
~. 
~ 

(1q 
(I) 

::I 

00 ..., ..., 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 

- -

8001 Zinn, unverarbeitet: 
8001 10 Zinn, nicht legiert ............................ B 
8001 20 Zinnlegierungen ............................... B 
8002 00 Abfälle und Schrott, aus Zinn ........ B 
8003 00 Stangen, Stäbe, Profile und Draht, 

aus Zinn ........................................... I B 
8004 00 I Platten, Bleche und Bänder, aus 

Zinn, mit einer Stärke von mehr als 
0,2 mm .............................................. B 

8005 I FoJien und dünne Bänder, aus Zinn 
(auch bedruckt oder mit Papier, 
Pappe, Kunststoff oder ähnlichen 
Stoffen unterlegt), mit einer Stärke 
(ohne Unterlage) von 0,2 mm oder 
wenIger; Pulver und Flitter, aus 
Zinn: I Folien und dünne Bänder ............... B 8005 10 

8005 20 ~~I~;; ~:~ ~~~di~~i~~~ ... (;B .. K~~~~ B 
8006 00 

lungen, Kniestücke und Muffen), 
aus Zinn ........................................... j B 

8007 00 I Andere Waren aus Zinn ................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes . Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 80: 

0,0% 0,0% 
1,0% 0,7% 
0,0% 0,0% 

5,0% 3,3% 

5,0% 3,3% 

7,0% 4,7% 
8,0% 5,~~ 

5,0% 3,5% 
8,0% 5,3% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

00 
<.H 
~ 

.... 
a--
~ 
a--
0... 
.." .... 
t::I:l 
~. 
~ 

(J'Q 
.." 
i::I 
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg liehe Ver-

U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 
--

Kapitel 81: 

8101 I Tungsten (Wolfram) und Waren 
daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott: 

8101 10 Pulver ................................................ I B 0,0% 0,0% 
8101 90 andere: 
8101 91 Tungsten, unverarbeitet, einschließ-

lich der nur durch Sintern her-
gestellten Stangen und Stäbe; I Abfälle und Schrott ......................... B 0,0% 0,0% 

8101 92 Stangen und Stäbe, ausgenommen 
solche, die durch Sintern 

..... 
nur c;.. 

.j>. 

hergestellt worden sind, Profile, c;.. 

Platten, Bleche, Bänder und Folien B 7,0% 6,0% p.. 
0 

8101 93 I Draht: 
.... 
t!:l 

8101 93 A mit einer größten Querschnittsab- !:!. 
messung von weniger als 0,26 mm B 7,0% max 252,00 6,0% max 252,00 ~ 

()'q 

8101 93 B I ande~er .............................................. B 7,0% 6,0% 
0 
;:l 

8101 99 sonstIge ............................................. B 7,0% 7,0% 
8102 Molybdän und Waren daraus, ein-

schließlich Abfälle und Schrott: 
8102 10 

I ~~d;~,=:,;:~,:,~;~~~;:~_l B 

5,0% 4,0% 
8102 90 
8102 91 

licl} der n1.lf durch 5intern _ her~ 
gestellten Stangen und Stäbe; 
Abfälle und Schrott .... ..... ................ I B 0,0% 0,0% 

8102 92 I Stangen und Stäbe, ausgenommen 
solche, die nur durch Sintern 
hergestell t worden sind, Profile, 
Platten, Bleche, Bänder und Folien B 7,0% 5,5% 

8102 93'· I ~~~~~g~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 7,0% 5,5% 
8102 99 B 7,0% 7,0% 

00 ..., 
U1 
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8103 

Tarif 
Nr./UNr. 

8103 10 

8103 90 
8104 

8104 10 
8104 11 

8104 19 
8104 20 
8104 30 

8104 90 
8105 

8105 10 

8105 90 
8106 00 

8107 

8107 10 

8107 90 

Warenbezeichnung 

Tantal und Waren daraus, em
schließlich Abfälle und Schrott: 
Tantal, unverarbeitet, einschließlich 
der nur durch Sintern hergestellten 
Stangen und Stäbe; Abfälle und 
Schrott; Pulver ................................. 1 B 
andere ............................................... B 
Magnesium und Waren daraus, 
einschließlich Abfälle und Schrott: 
Magnesium, unverarbeitet: 
mit einem Magnesiumgehalt von 

:i:S~f~~e~.~ .. ~.~.~~ .. ~~.~~~~.~~~~~~~~.~ .. :: I ~ 
Abfälle und Schrott .. ........ ...... ......... B 
Drehspäne und Körner, nach Größe 
sortiert; Pulver .... ............ ................. I B 
andere ............................................... B 
Cobaltmatten und andere Zwischen
erzeugnisse der Cobaltmetallurgie ; 
Cobalt und Waren daraus, ein
schließlich Abfälle und Schrott: 
Cobaltmatten und andere Zwischen
erzeugnisse der Cobaltmetallurgie; 
Cobalt, unverarbeitet; Abfälle und 
Schrott; Pulver ................................. / B 
andere ............................................... B 
Bismut und Waren daraus, ein
schließlich Abfälle und Schrott ...... I B 
Cadmium und Waren daraus, ein
schließlich Abfälle und Schrott: 
Cadmium, unverarbeitet; Abfälle 
und Schrott; Pulver ......................... / B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder 'in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

3,0% 
5,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

4,0% 
4,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% , 

3,0% 
4,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

3,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 

"" er--

..... 
er-
~ 
er--
0-
(b .... 
t:;Q 
(b 

~ 
(1Q 
(b 
;:l 
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8108 

Tarif 
Nr./UNr. 

8108 10 

S108 90 
8109 

8109 10 

8109 90 
81,10 00 

8111 00 

8112 

8112 10 
8112 11 

8112 19 
8112 20 
8112 30 
8112 40 
8112 90 
8112 91 

8112 99 
8113 00 

. Warenbezeichnung 
-'-'I'" ,;, . 

Titan .llnd W~ren daraus, ~lnschließ-
li~4 Abfälle.und Syhrott:, ,"', ., 
Titan, unverarbeitet; Abfälle. und 
Schrott; Puiver ................................. I B 
~ndere ....... ,:.::.: ... ;.:.;; .. , ...... : .•. , .. , .... : ... ;:::.: B 
Zirkonium und Waren qaraus" ein~ 
schließlich' Abfälle urtd Schrdtt: .. ,' 
Zirkonium, . u~verarb~ltet; Abfäile 

B und Schro~t'; Pulver' . . 

~~~;~~~,.,.~;d", .. W~~.~~.~.i,~di;~~I:~:~l~~1 B 
schließlich Abfälle und Schrott . B 
Mangan llnd Waren daraus, ein
schließlich Abfälle und Schrott ...... I B 
Beryllium" '(:hropI, , G~rinaniJ~, 
Vanadium, Gallium, Hafnium, 
Indium, Niob (Co,lllIllbiuII).), Rl}eni
um und Thallium und ,Waren aus 
diese~ , Metall~n," '.~inschließiich 
Abfälle und, Schrott; . , 
Beryllium: .' ". ." , , 
un';"'erarbeitet; Abfälle' und Schr~tt; 
Pulver ................................................ B 

~~i~'::~':~;~:"j":,, ! 
andere:," ", ' .. 
unverarbeitet; Abfälle und Schrott; 

"·;o~:~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~+~., 
Cermets, (Metallkeramiken) und 
Waren daraus, einschließlich 
Abfälle und Schrott. , .. .' ...... " .. "., .. ,,~ .... , L8 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

2,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

2,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-.. 
-l>
a-.. 
Q.. 
('1) ... 
t:J;i 
('1) 

~ 
a;l 
::I 

00 
VJ 
'-J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8201 

8201 10 
8201 20 
8201 30 

. 8201 40 

8201 SO 

8201 60 

8201 90 

8202 

8202 10 
8202 20 
8202 30 

-

Warenbezeichnung 

Spaten, Schaufeln, Krampen (Spitz
hauen), Hauen (Hacken), Gabeln, 
Rechen u.nd Schaber; Axte, Beile, 
Haumesser und ähnliche Hauwerk
zeuge; Geflügelscheren, Gartensche
ren und ähnliche Scheren; Sensen, 
Sicheln, Heumesser, Heckensche
ren, Keile und andere Handwerk
zeuge für die Landwirtschaft, den 
Gartenbau und die Forstwirtschaft: 
Spaten und Schaufeln ...................... I B 
Gabeln .............................................. B 
Krampen (Spitzhauen), Hauen 
(Hacken), Rechen und Schaber ..... I B 
Axte, Beile, Haumesser und ähn-
liche Hauwerkzeuge ...... .......... ........ I B 
Gartenscheren und ähnliche mit 
einer Hand zu betätigende Scheren 
(einschließlich Geflügelscheren) ...... I B 
Heckenscheren, Baumscheren und 
ähnliche Scheren, mit zwei Händen 
zu betätigen .. ........ ............................ I B 
andere Handwerkzeuge für die 
Landwirtschaft, den Gartenbau und 
die Forstwirtschaft ........................... I B 
Handsägen; Sägeblätter aller Art 
(einschließlich Frässägeblätter und 
nichtgezahnte Sägeblätter): 
Handsägen ........................................ I B 
Bandsägeblätter .... ............................ B 
Kreissägeblätter (einschließlich Fräs
sägeblätter) : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100kg 

U/B 

Kapitel 82: 

14,0% 
12,0% 

14,0% 

12,0% 

8,0% 

12,0% 

11,0% 

9,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

9,1% 
7,9% 

9,1% 

7,9% 

5,3% 

7,9% 

7,2% 

6,0% 
4,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
V> 
00 

.... 
0"-

"'" '" 0-
('I) .... 
t;1j 
~ . 
r;> 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr.lUNi. 

8202 31 
8202 32 

8202 40 
8202 90 
8202 91 

8202 99 
8203 

8203 10 

8203 20 

8203 30 

8203 40 

8204 

8204 10 

8204 11 

Warenbezeichnung 

mit arbeitende~ T~il aus Stahl...... I B 
mit arbeitendem Teil a~s anderen 
Stoffen ............... , ............................ : ... I B 
Sage ketten ........................................ I B 
andere Sägeblätter: 
Larigsägeblätter für die Metallbear-
beitung .. , ............................................ 1 B 
sonstige ............................................. B 
Feilen, . Raspeln, Beißzangen und 
andere Zangen , (eiJ,lschließlich 
Schneidz<i.ngen); Pinzetten, Scheren 
zUm Schn~iden von M~talleIi, R~hr~ 
schneider, Bolzenschneider, Loch
eisen, Lochzangen und ähnliche 
Handwerkzeuge : • • . 
Feilen,. Raspeln und ähnliche Werk
zeuge 
Beißzangen . und. andere Zangen 
(einschließlich Schneidzangen), Pin
zetten und ähnliche Werkzeuge .... 
Scheren zum. Sch,neidenvon Metal
len und ähnliche Werkzeuge .......... 
Rohrschneider, 'Bolzenschneider, 
Locheisen, Lochzangen' und ähnli-
che.Werkzeuge ' 
Schraubenschlüssel und '. Spann" 
schlüssel ,(einschließlich Drehmo
mentschlüssel), zum Handge
brauch; auswechselbare Steckschlüs
seleinsätze, auch. mit Griff: 
Schraubenschlüssel und Spann-
schlüssel, zum Handgebrauch: 

B 

B 

B 

B 

mit nicht verstellbarer Spannweite . I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 

11,0% 
10,0% 

9,0% . 
9,0% 

17,0% 

17,0% 

12,0% 

15,0% 

22,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

7,2% 
6,6% 

6,0% 
6,0% 

10,4% 

~1,0% 

7,9% 

9,7% 

13,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-C7' 
-I>-
C7' 

0-
('J) .., 
td 
~. 
W 

(Jq 
('J) 

::3 

00 

"" -.0 
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00 

l!rsprüng- 1 Andere 
.j>. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver-
Nr.lUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Ab~aben und 

U/B an ungs-ht Be astungen rec e 

8204 12 I mit verstellbarer Spannweite ... : ....... I B 22,0% 13,3% 
8204 20 auswechselbare Steckschlüsselemsät-

ze, auch mit Griff ..... ...................... I B 22,0% 13,3% 
8205 I Handwerkzeuge (einschließlich 

ge faßte Glasschneidediamanten) , 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen; Lötlampen und ähnli-
che Lampen; Schraubstöcke, 
Schraubzwingen und ähnliche 
Waren, ausgenommen Zubehör für 
oder Teile von Werkzeugmaschi- ...... 
nen; Ambosse; tragbare Schmieden; '" .j>. 

Schleifapparate für Hand- oder '" 
Fußbetrieb: 0-

n 
8205 10 I Bohrwerkzeuge und Gewinde-

.... 
~ 

schneid- oder Gewindebohrwerk- n 

zeuge .................................................. B 19,0% 11,8% ~ 
(1q 

8205 20 I Hämmer, einschließlich V orschlag-
n ::s 

hämmer .............................................. B 14,0% 9,1% 
8205 30 I Hobel, Stechbeitel, Hohlbeitel und 

ähnliche Schneidwerkzeuge für die 
Holzbearbeitung ........................... : .. 1 B 16,0% 10,3% 

8205 40 I Schraubenzieher ............................... B 19,0% 11,8% 
8205 50 andere Handwerkzeuge (ein-

schließlich gefaßte Glasschneidedia-
manten): 

8205 51 für den Haushalt ............................. 1 B 14,0% 9,1% 
8205 59 ~~~~!~e~' ~~d" ~h~ii~h~' L~-;;;~'~~"::: ~ 19,0% 11,8% 
8205 60 20,0% 12,3% 
8205 70 Schraubstöcke, Schraubzwingen 

und ähnliche Waren ........................ I B 19,0% 11,8% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
840 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

8205 80 

8205 90 

8206 00 

8207 

8207 10 

8207 11 

8207 12 

8207 20 

8207 30 

Warenbezeichnung 

Ambosse; tragbare 
Schleifapparate für 
Fußbetrieb 

Schmieden; 
Hand- oder 

Zusammenstellungen von Waren 
B 

aus mindestens zwei der vorstehen
den Unternummern "'"'''''''''''''''''''' I B 
Werkzeuge aus mindestens zwei der 
Nummern 8202 bis 8205, in Zusam
menstellungen für den Kleinverkauf 
aufgemacht ....................................... I B 
Auswechselbare Werkzeuge für 
mechanische oder nichtmechanische 
Handwerkzeuge oder Werkzeug
maschinen (zB zum Treiben, Stan
zen, Lochen, Gewindeschneiden 
oder Gewindebohren, Bohren, Räu
men, Ausweiten, Fräsen, Drehen, 
Schrauben), einschließlich Zieheisen 
oder Preßmatrizen zum Ziehen 
oder Strangpressen von Metallen, 
sowie Erd-, Gesteins- und Tiefbohr
werkzeuge: 
Erd-, Gesteins- und Tiefbohrwerk
zeuge: 
mit ;arbeitendem Teil aus gesinterten 
Metallcarbiden oder Cermets 
(Metallkeramiken) ........................... I B 
mit arbeitendem Teil aus sonstigen 
Stoffen .............................................. I B 
Zieheisen oder Preßmatrizen Zum 
Ziehen oder Strangpressen von 
Metallen ............................................ I B 
Werkzeuge zum Treiben, Stanzen 
oder Lochen ..................... " .. " .......... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

6,0% 

19,0% 

19,0% 

22,0% 

22,0% 

22,0% 

22,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

11,8% 

11,8% 

13,3% 

13,3% 

13,3% 

13,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
-l>-
0"-

Q.. 

~ 
O;j 

!:!. 
~ 
~ 

" 

00 
-l>-

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
841 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr.lUNr. 

8207 40 

8207 50 

8207 60 

8207 70 
8207 80 
8207 90 
8208 

8208 10 
8208 20 
8208 30 

8208 40 

8208 90 
8209 00 

8210 00 

8211 

Warenbezeichnung 

Werkzeuge zum Gewindeschneiden 
oder Gewindebohren ...... ..... ............ I B 
Werkzeuge zum Bohren, andere als 
solche zum Gesteinsbohren ... ..... .... I B 
Werkzeuge zum Räumen oder 
Ausweiten ......... .......... ..... ......... ........ B 
Werkzeuge zum Fräsen .... .............. B 
Werkzeuge zum Drehen .... ...... ....... B 
andere auswechselbare Werkzeuge B 
Messer und Schneidklingen, für 
Maschinen oder für mechanische 
Geräte: 
für d!e Metallbearb.eitung .... : .......... , B 
für dIe HolzbearbeItung ...... ........... B 
für Küchenmaschinen oder für 
Maschinen für die Nahrungsmittel-
industrie ............................................ I B 
für Maschinen für die Landwirt
schaft, den Gartenbau oder für die 
Forstwirtschaft .................................. , B 
andere ............................................... B 
Plättchen, Stäbchen, Spitzen u. dgl., 
für Werkzeuge, nicht gefaßt, aus 
gesinterten Metallcarbiden oder 
Cermets (Metallkeramiken) ............ I B 
Handbetriebene mechanische Gerä-
te, mit einem Gewicht von 10 kg 
oder weniger, die zum Vorbereiten, 
Zubereiten oder Anrichten von 
Speisen oder Getränken yerwendet 
werden .............................................. I B 
Messer mit schneidender Klinge, 
auch gezahnt (einschließlich Gärt-

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

19,0% 

21,0% 

16,0% 
16,0% 
19,0% 
21,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

8,0% 

10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für (00 kg 

11,8% 

13,1% 

10,3% 
10,3% 
11,8% 
13,1% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 

5,3% 

6,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
.j:.. 
N 

..... 
Cl' 
.j:.. 
Cl' 

0-
(1) ..., 
t:.d 
rl. 
j;) 

~ 
l:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8211 
(Fortsetzung) 

8211 10 
8211 90 
8211 91 

8211 92 

8211 93 

8211 94 
8212 

8212 10 
8212 20 

8212 90 
8213 00 

8214 

Warenbezeichnung 

nermesser), und Klingen dafür, 
ausgenommen Messer der Num
mer 8208: 
in Zusammenstellungen 
andere: 
Tischmesser mit feststehender Klin
ge 
andere Messer mit feststehender 
Klinge 
Messer mit anderer als feststehender 
Klinge, einschließlich klappbare 
Gärtnermesser 
Klingen 
Rasiermesser, Rasierapparate und 
Rasierklingen (einschließlich Klin
genrohlinge im Band): 

B 

B 

B 

B 
B 

Rasiermesser und Rasierapparate ... I B 
Rasierklingen für Sicherheitsrasier
apparate, einschließlich Klingenroh-
linge im Band ...... ..... ...... ..... ............. I B 
andere Teile ..................................... B 
Scheren (einschließlich Schneider
scheren und ähnliche Scheren) lind 
Scherenblätter ................................... I B 
Andere .. Messerschmiedwaren(zB 
Haarschneidemaschinen, Scherappa
rate, Hackmesser für Fleischhauer 
oder für den Küchengebrauch, 
Wiegemesser, Papiermesser); Mes
serschmiedwaren für die Hand
oder Fußpflege (einschließlich 
Nagelfeilen) und Zusammenstellun
gen solcher Waren: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

23,0% 

23,0% 

12,0% 

9,0% 
14,0% 

4,0% 

6,0% 
4,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

14,6% 

14,6% 

10,0% 

9,0% 
9,1% 

3,5% 

4,0% 
3,5% 

5,5%' 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
c;
.j>. 
c;-

Po .... 
t::xI o 
~ 
~ 
::J 

00 
.j>. ..., 
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'" 

Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8214 10 Papiermesser, Brieföffner, Radier-
messer, Bleistiftspitzer und Bleistift-
spitzerklingen ................................... B 

8214 20 Messerschmiedwaren für die Hand-
oder Fußpflege (einschließlich 
Nagelfeilen) und Zusammenstelhm-
gen solcher Waren .......................... B 

8214 90 andere ......................................... : ..... B 
8215 Löffel, Gabeln, Schöpflöffel; 

Schaumlöffel, Tortenschaufeln, 
Fischmesser, Buttermesser, Zucker-
zangen und ähnliche Küchen- oder 
Tischgeräte : . 

8215 10 in Zusammenstellungen, die minde-
stens einen versilberten, vergoldeten 
oder platinierten Gegenstand ent-
halten ................................................ B 

8215 20 andere Zusammenstellungen ........... B 
8215 90 andere: 
8215 91 versilbert, vergoldet oder platiniert B 
8215 99 sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

4,0% 4,0% 

7,0% 4,7% 
6,0% 4,0% 

17,0% 11,0% 
17,0% 11,0% 

17,0% 11,0% 
17,0% 11,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

; 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
4>-
4>-

-a--
4>
a--
0-
(I) ,., 
td 
!:!. 

~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8301 

8301 10 
8301 20 

8301 30 

8301 40 
8301 50 

8301 60 
8301 70 

8302 

8302 10 
8302 20 

Warenbezeichnung 

Vorhängeschlösser und andere I 
Schlösser (mit Schlüssel, durch 
Kombination oder elektrisch zu 
betätigen), aus unedlen Metallen;· 
Verschlüsse und Verschlußbügel, 
mit Schlössern, aus unedlen Metal
len; Schlüssel rur diese Waren, aus 
unedlen Metallen: 
Vorhängeschlösser ........................... I B 
Schlösser wie sie für Motorfahr-
zeuge verwendet werden ........... ..... I B 
Schlösser wie sie für Möbel ver-

::~~:t ~~~~~~;~··S;~h~;h~;~~;;~~~i"·: I ~ 
Verschlüsse und Verschlußbügel, 
mit Schlössern .................................. I B 
Teile .................................................. B 
Schlüssel, gesondert zur Abfertigung 
gestellt ........... .................................... I B 
Beschläge und ähnliche Waren; aus 
unedlen Metallen, für Möbel, 
Türen, Treppen, Fenster, Fenster
läden, Karosserien, Sattlerwaren, 
Koffer, Truhen, Kassetten u. dgl.; 
Hutablagen, Huthaken, Konsolen 
und ähnliche Waren, aus unedlen 
Metallen; Laufrollen oder Laufrä
der, mit Befestigungsvorrichtungen 
aus unedlen Metallen; automatische 
Türschließer aus unedlen Metallen: 

~~~~;~:~:: ~d~~·i~~i;~d~~··:::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 83: 

10,0% 

6,0% 

10,0% 
10,0% 

8,0% 
10,0% 

10,0% 

10,0% 
10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,6% 

4,0% 

6,6% 
6,6% 

5,3% 
6,6% 

6,6% 

6,6% 
6,6% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
Cl' 
~ 
Cl' 

0.
." .... 
tp 
." 

~ 
~ 
::l 

00 
~ 
..." 
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00 

1!rsprüng- I Andere 
~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0-

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl· Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 rechte . e astungen 

8302 30 I andere Beschläge und ähnliche 
Waren, für Motorfahrzeuge geeig-
net .......................................... : .......... I B 10,0% 6,6% 

8302 40 I andere Beschläge und ähnliche 
Waren: 

8302 41 I Baubeschläge und ähnliche Waren 
für Gebäude ..................................... B 10,0% 6,6% 

8302 42 

I ~;::i::::"=:~:::~~~=;;;~ 
B 10,0% 6,6% 

8302 49 B 10,0% 6,6% 
8302 SO 

und ähnliche Waren ........................ B 10,0% 6,6% 
8302 60 I automatische Türschließer .............. B 10,0% 6,6% 

.-
0-
~ 

8303 00 Panzerschränke, Türen und Fächer 0-

für Stahlkammern, Sicherheitskas- 0-
0 

und ähnliche Waren, 
... 

setten aus tl;j 
unedlen Metallen ............................. B 8,0% 5,3% ~. 

8304 00 I SOrUerkästen, Karteikästen, Ablege- ~ 
aq 

kästen, Manuskriptständer, Schreib-
0 :=. 

zeugablagen, Stempelständer und • 
ähnliche Büro- oder Schreibtischaus-
stattungen, . aus unedlen Metallen, 
ausgenommen Büromöbel der Num-
mer 9403 ........................................... I B 8,0% 5,3% 

8305 I Mechaniken für Loseblattordner 
oder Schnellhefter, Briefklemmen, 
Heftecken, Büroklammern, Kartei-
reiter und ähnliche Büroartikel, aus 
unedlen Metallen; Heftklammern in 
Stapelform (zB für Büros, Tapezie-
rer, Verpackungszwecke), aus uned-
len Metallen: 

8305 10 I Mechaniken für Loseblattordner 
oder Schnellhefter ............................ I B 15,0% 9,7% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8305 20 
8305 90 
8306 

8306 10 

8306 20 

8306 21 
8306 29 
8306 30 

8307 

8307 10 
8307 90 
8308 

Warenbezeichnung 

Heftklammern in Stapelform .: ........ 1 B 
andere, einschließlich Teile ............. B 
Glocken, Klingeln, Gongs und 
ähnliche Waren, nicht elektrisch, 
aus unedlen Metallen; Statuetten 
und andere Ziergegenstände, aus 
unedlen Metallen; Rahmen für 
Photographien, Bilder oder ähnli
ches, aus unedlen Metallen; Spiegel 
aus unedlen Metallen: 
Glocken, Klingeln, ·Gongs und; 
ähnliche Waren 
Statuetten und andere Ziergegen
stände: 
versilbert, vergoldet oder platiniert 
sonstige 
Rahmen für Photographien, Bilder 
oder ähnliche Waren; Spiegel ....... . 
Schläuche aus unedlen Metallen, 
auch mit Fittings:· 
aus Eisen oder Stahl 
aus anderen unedlen Metallen 
Verschlüsse, Verschlußbügel, 
Schnalleri, Schließen, Spangen, 
Klammern, Haken, Ösen und ähn
liche Waren, aus unedlen- Metallen, 
wie sie zur Fertigung oder Aus
rüstung von Bekleidung, Schuhen, 
Planen, Handtaschen, Reiseartikel 
oder anderen Waren verwendet 
werden; Hohlnieten und Spaltnie
ten, aus unedlen Metallen; Perlen 
und Flitter (Pailletten), aus unedlen 
Metallen: 

B 

B 
B 

B 

B 
B 

- Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

8,0% 
15,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 
9,7% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

5,3% 

5,3% 
5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" .j:>. 

'" 0-
(1) ..., 
t:d 
l]. 
j;l 

aQ 
(1) 

::s 

00 
.j:>. 
'-J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8308 10 
8308 20 
8308 90 
8309 

8309 10 
8309 90 
8310 00 

8311 

8311 10 

Warenbezeichnung 

Klammern, Haken und Ösen ....... "1 B 
Hohlnieten und Spaltnieten ....... ..... B 
andere, einschließlich Teile ............. B 
Stöpsel (einschließlich Kronenver
schlüsse, Schraubkappen und Aus
gießstöpsel), Flaschenkapseln; Spun-
de mit Schraubgewinde, Spundble
che, Plomben und anderes Verpak
kungszubehör, aus unedlen 
Metallen: 
Kronenverschlüsse ............ ... ... ...... .... I B 
andere ............................................... B 
Aushängeschilder, Hinweisschilder, 
Namensschilder, Adreßschilder und 
ähnliche Schilder,· Zahlen, Buch
staben und andere Zeichen, aus 
unedlen Metallen, ausgenommen 
Waren der Nummer 9405 .............. I B 
Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, 
Elektroden und ähnliche Waren, 
aus unedlen Metallen oder aus 
Metallcarbiden, mit Dekapier- oder 
Flußmitteln überzogen oder gefüllt, 
zum Löten, Schweißen oder Auf
tragen von Metallen oder Metall
earbiden; Drähte und Stäbe, aus 
agglomeriertem Pulver von unedlen 
Metallen, zum Metallisieren im 
Aufspritzverfahren : 
überzogene Elektroden aus unedlen 
Metallen, für das Lichtbogenschwei-
ßen .................................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

661,50 
8,0% 
8,0% 

8,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

441,00 
5,3% 
5,3% 

5,3% 
5,3% 

5,3% 

5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
.j>. 
00 

-a-
.j>. 
a-
0... 

'" .., 
tx:I 
!!. r;;-
~ 
i:j 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8311 20 gefüllte Drähte aus unedlen Metal-
len, für das Lichtbogenschweißen ., B 

8311 30 überzogene Stäbe und gefüllte 
Drähte, aus unedlen ~1etallen, für 
das Löten oder Autogen-Schweißen B 

8311 90 andere, einschließlich Teile ............. B 

f 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

8,0% 5,3% 

6,0% 4,0% 
8,0% 5,3% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-Cl' 
.j>.. 
Cl' 

P
o .... 
tI:I 
8. 
r;;

OQ 
o 
:;l 

00 
.j>.. 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8401 

8401 10 
8401 20 

8401 30 
8401 40 
8402 

8402 10 
8402 11 

8402 12 

8402 19 

8402 20 

8402 90 
8403 

8403 10 
8403 90 

W.arenbezeichnung 

Kernreaktoren; Brennstoffelemente, 
nicht bestrahlt, für Kernreaktoren; 
Maschinen und Apparate für die 
Isotopentrennung: 
Kernreaktoren .............................. , ... I B 
Maschinen und Apparate für die 
Isotopentrennung, und Teile davon I B 
Brennstoffelemente, nicht bestrahlt B 
Teile von Kernreaktoren ................ B 
Erzeuger von Wasserdampf oder 
anderem Dampf (Dampfkessel), 
ausgenommen Heißwasserkessel für 
Zentralheizungen, die auch Nieder
druckdampf erzeugen können; Kes-
sel für die Erzeugung von über
hitztem Wasser: 
Dampfkessel: 
Wasserrohrkessel, mit einer Dampf
leistung von mehr als 45 t/h .......... I B 
Wasserrohrkessel, mit einer Dampf
leistung von 45 t/h oder weniger .. I B 
sonstige Dampfkessel, einschließlich 
Hybridkessel ..................................... I B 
Kessel für die Erzeugung von 
überhitztem Wasser .........................1 B 
Teile .................................................. B 
Zentralheizungskessel, aus genom-

"inen solche der Nummer 8402: 

~:?J~~~~~~~~~~~.~.~~~~~ .. :::::::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

·U/B 

Kapitel 84: 

7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

6,0% 
6,0% 

10,0% 
10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,0% 
4,0% 

6,6% 
6,6% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
U1 
o 

-0"-
-l>-
0"-

Po .., 
t:;d 
~. 

of 
i:l 
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8404 

Tarif 
Nr./UNr. 

8404 10 

8404 20 

8404 90 
8405 

8405 10 

8405 90 
8406 
8406 10 
8406 11 

8406 19 
8406 90 
8407 

8407 10 

Warenbezeichnung 

Hilfsapparate . für Kessel. der Num
mer 8402 ode~ 8403 (zB' Vorwär
mer, .Überhitzer, Rußbläser, Abgas
rückführungen) ; Kondensatoren für 
Dampfmas;hinen: . 
Hilfsapparate . für .Kessel. der Num-
mer 8402. od~r '8403 ................. : ....... I B 
Kondensatoren fÜr Dampfmaschi-
nen .................................................... '1 B 
Teile .1\ .... : •. , .... : ............. : .. , ... :, ....... !.: ..... : ..... B 
Gaserzeuger für Generator- oder 
Wassergas, .' auch mit zugehörigen 
Gasreinigern;Erzeuger von Ac~ty
lengas. und ähnliche. Erzeuger von 
Gas auf ,feuchtem Weg, auch lDit 
zugehörige~ ßasre,inigern: 
Gaserzeuger . für, Generator: oder 
Wassergas, auch mit zugehörigen 
Gasreinigern; 'Erzeuger. von Acety
lengas l,Ind ähnliche Erzeuger von 
Gas. auf. feuchtem Weg,. auch. mit 
zug~hören Gq.sreinigetn ............ ...... 1 B 
Teile. .................................................. B 
Dampftu~biri~n : 
Turbinen: 
fÜr den Antrieb von Wasserfahr
zeugen 
sonstige 
Teile 
Kolbenverbrennungsmotoren 
Funkenzündung: 
Motoren für .Luftfahrzeuge 

mit 

B 
B 
B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 

7,0% 
8,0% 

6,0% 
6,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

4,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,6% 

4,7% 
5,3% 

4,0% 
4,0% 

3,5% 
3,5% 
3,5% 

3,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.... 
'" "'" '" 0-
rb .., 
t;Q 
!]. 

rf 
rb 
::3 

00 
l.T1 
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<Xl 

All' o/c d W Ursprüng- lAd ~ Tarif . usgang~zo sa~z. m ? es ertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- n ere 
N IUN Warenbezeichnung oder m Schillmg fur 100 kg d . S h'll' f" 100 k h dl Abgaben und r. r. U/B 0 er m c I mg ur g an ungsc B I 

rechte e astungen 

---------------+-----------------------+-----------------------+-----
8407 20 I Motoren für den Antrieb von 

Wasserfahrzeugen : 
8407 21 I Außenbordmotoren .......................... j B 1200,00 800,00 
8407 29 sonstige ............................................. B 6,0% 5,0% 
8407 30 Hubkolbenmotoren, wie sie für den 

Antrieb von Fahrzeugen des Kapi
tels 87 verwendet werden: 

8407 31 I mit einem Hubraum von 50 ccm 
oder weniger ..... : .............................. I B 10,0% 6,6% 

8407 32 I mit einem Hubraum von mehr als 
50 ccm bis einschließlich 250 ccm. B 10,0% 6,6% 

8407 33 I mit einem Hubraum von mehr als 0:: 
250 ccm bis einschließlich 1000 t: 
ccm .................................................... B 10,0% 6,6% ~ 

8407 34 I mit einem Hubraum von mehr als ~ 
1000 ccm ........................................... B 10,0% 6,6% ~. 

8407 90 I andere Motoren ............................... B 9,0% 6,0% $ 
8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit g 

Kompressionszündung (Diesel-
oder Halbdieselmotoren) : 

8408 10 I Motoren für den Antrieb von 
Wasserfahrzeugen ............................ I B 6,0% 4,0% 

8408 20 I Motoren, wie sie für den Antrieb 
von Fahrzeugen des Kapitels 87 
verwendet werden ............................ 1 B 10,0% 6,6% 

8408 90 I an~ere Moto:en ................................ B 10,0% 6,6% 
8409 Telle, ausschheßhch oder hauptsäch

lich für Kolbenverbrennungsmoto
ren der Nummer 8407 oder 8408 
geeignet: 

8409 10 I für Motoren für Luftfahrzeuge ...... I B 6,0% 4,0% 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8409 90 
8409 91 

8409 99 
8410 

8410 10 
8410 11 

8410 12 

8410 13 

8410 90 
8411 

8411 10 
8411 11 

8411 12 

8411 20 
8411 21 

8411 22 

8411 80 
8411 81 

Warenbezeichnung 

andere: 
ausschließlich oder hauptsächlich 
für Kolbenverbrennungsmotoren 

:~s~;:k~~~~~~.~~.~ .. ~~~~~~~.~ .. ::::::::: I ~ 
Wasserturbinen und Wasserräder, 
sowie deren Regler: 
Wasserturbinen und Wasserräder: 
mit einer Leistung von 1000 kW 
oder weniger .................................... B 
mit einer Leistung von mehr als 
1000 kW bis einschließlich 10.000 
kW .................................................... B 
mit einer Leistung von mehr als 
10.000 kW ........................................ B 
Teile, einschließlich Regler ............. B 
Turbo-Strahltriebwerke, T urbo-Pro-
peIlertriebwerke und andere Gastur-
binen: 
Turbo-Strahltriebwerke: 
mit einer Schubkraft von 25 kN 
oder weniger ............................... ..... I B 
mit einer Schubkraft von mehr als 
25 kN ........................... · ...................... 1 B 
T urbo-Propellertriebwerke : 
mit einer Leistung von 1100 kW 
oder weniger ...... ............ .................. I B 
mit einer Leistung von mehr als 
1100 kW ............................................ I B 
andere Gasturbinen: 
mit einer Leistung von 5000 kW 
oder weniger .................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

6,0% 
6,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,i%. 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 

""'" Cl' 

P-
o .... 
bi 
~. 
r:> 

O'tl 
0 
::l 

00 
V1 
VJ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8411 82 

8411 90 
8411 91 

8411 99 
8412 

8412 10 

8412 20 

8412 21 

8412 29 
8412 30 

8412 31 

8412 39 
8412 80 
8412 90 
8413 

8413 10 

8413 11 

8413 19 

Warenbezeichnung 

mit einer Leistung von mehr als 
5000 kW ............................................ I B 
Teile: 
für Turbo-Strahltriebwerke oder 

~:~~~~r.~.~.~.l~.~~~.~~~~~~.~ .. ::::::;::::::: I : 
Andere Motoren und Kraftmaschi
nen: 
Strahltriebwerke, ausgenommen 
Turbo-Strahltriebwerke ................... I B 
hydraulische Motoren und Kraft
maschinen: 
mit geradliniger Arbeitsweise 
(Arbeitszylinder) .............................. I B 
sonstige ............................................. B 
pneumatische Motoren und Kraft
maschinen: 
mit geradliniger Arbeitsweise 
(Arbeitszylinder) .......... ...... ............... B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... B 
Teile .................................................. B 
Pumpen für Flüssigkeiten, auch mit 
Flüssigkeitszähler oder -messer; 
Hebewerke für Flüssigkeiten: 
Pumpen mit Flüssigkeitszähler oder 
-messer und Pumpen, zur Aufnahme 
solcher gebaut: 
Ausgabepumpen für Treibstoffe 
oder Schmiermittel, wie sie bei 
Tankstellen oder in Garagen· ver-
wendet werden ................................. I B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

7,0% 
7,0% 

6,0% 
6,0% 
5,0% 
6,0% 

7,0% 
8,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,1% 

4,0% 
4,1% 

4,0% 

4,7% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 
4,0% 

4,7% 
5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
VI 
-l>-

-C3' 
-l>
C3' 

0-o .... 
tx1 
~. ;;;

crq 
o 
::J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8413 20 

8413 30 

8413 40 
8413 50 

8413 60 

8413 70 
8413 80 

8413 81 
8413 82 

·8413 90 
8413 91 
8413 92 
8414 

8414 10 
8414 20 

8414 30 

8414 40 

Warenbezeichnung 

Handpumpen, ausgenommen solche 
der Unternummer 8413 11 oder 
8413 19 ............................................. I B 
Treibstoff-, Schmiermittel- oder 
Kühlmittelpumpen für Kolbenver-
brennungsmotoren .... ...... ...... ... ..... ... I B 
Betonpumpen . ...... ... ... ... ... .... ........ ..... B 
andere stoßweise arbeitende Ver-
drängerpumpen ................................ I B· 
andere rotierende V erdrängerpum-
pen .................................................... B 
andere Zentrifugalpumpen .............. B 
andere Pumpen; Hebewerke für 
Flüssigkeiten: 
Pumpen ............................................. B 
Hebewerke für Flüssigkeiten .......... B 
Teile: 
für Pumpen ...................................... B 
für Hebewerke für Flüssigkeiten .... B 
Luft- oder Vakuumpumpen, Luft-
oder andere Gaskompressoren und 
Ventilatoren; Abluft- oder Umluft-
abzugshauben mit eingebautem 
Ventilator, auch mit Filter: 
Vakuumpumpen ............................... I B 
Luftpumpen für Hand- oder Fußbe-
trieb ................................................... I B 
Kompressoren, wie sie bei Kälte-
erzeugungsmaschinen verwendet 
werden .............................................. I B 
Luftkompressoren, auf Anhänger-
fahrgestelkn montiert ...... ................ I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIE 

8,0% 

7,0% 
8,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

8,0% 
6,0% 

8,0% 
6,0% 

7,0% 

7,0% 

6,0% 

7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 

4,7% 
5,3% 

5,3% 

5,3% 
5,3% 

5,3% 
4,0% 

5,3% 
4,0% 

4,7% 

4,7% 

4,0% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-cr-. 
-I>-
cr-. 
0-
(b .... 
Cd 
~: 
r;;-

crq 
(b 

::I. 

00 
U1 
U1 
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00 

1!rsprüng-1 Andere 
V> 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0:-
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
UlB an hngs- Belastungen 

rec te 

8414 50 I Ventilatoren: 
8414 51 Tisch-, Boden-, Wand-, Fenster-, 

Decken- und Dachventilatoren, mit 
eingebautem Elektromotor mit einer 

I ;:~:~~:: .~~.~ .. ~~~ .. ~.~.~.~~.~~~~~~~ .. I ~ 9,0% 6,0% 
8414 59 7,0% 4,7% 
8414 60 Abluft- oder Umluftabzugshauben 

mit emer größten waagrechten 
Seitenlänge von 120 cm oder weni-
ger ..................................................... B 9,0% 6,0% 

8414 80 I andere ............................................... B 9,0% 6,0% 
8414 90 ~l~~~~~ä~~:·· 'b~'~~~h~~d" .;~~ .. '~'i~~~ B 7,0% 4,7% 

..... 
'" .j>.. 

8415 '" motorbetriebenen Ventilator und 0-
(1) 

Vorrichtungen Ändern der 
.... 

zum 
t:d 

Temperatur und des Feuchtigkeits- n. 
gehaltes der Luft, einschließlich ~ 

(fq 

solcher, bei denen der Feuchtig-
,(1) 
::l 

keitsgrad nicht gesondert einstellbar 
ist: 

8415 10 I Kompaktgeräte für den Fenster-
oder Wandeinbau .. ...... ........... ... ...... I B 5,0% 3,3% 

8415 80 I andere: 
8415 81 mit Kälteerzeugungsvorrichtung 

und Ventil zum Umkehren des 
Kühl-/Heizkreislaufes ...... ... .... ........ I B 5;0% 4~0% 

8415 82 I sonstige, mit Kälteerzeugungsvor-
richtung .......................................... "'1 B 5,0% 4,0% 

8415 83 
I ~~fI: ~~.I.~~.~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. :: ~ 5,0% 4,0% 

8415 90 5,0% 4,0% 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
856 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



8416 

Tarif 
Nr./UNr. 

8416 10 
8416 20 

8416 30 

8416 90 
8417 

8417 10 

8417 20 
8417 80 
8417 90 
8418 

Warenbezeichnung 

Brenner für Feuerungen, die mit 
flüssigen, pulverisierten, festen oder 
gasförmigen Brennstoffen betrieben 
werden; automatische Feuerungen, 
einschließlich deren mechanische 
Beschicker, mechanische Roste, 
mechanische Vorrichtungen zum 
Entfernen der Asche und ähnliche 
Vorrichtungen: 
Brenner für flüssigen Brennstoff .... I B 
andere Brenner, einschließlich kom
binierte Brenner (Mischbrenner) .... I B 
automatische Feuerungen, ein-
schließlich deren mechanische 
Beschicker, mechanische Roste, 
mechanische Vorrichtungen zum 
Entfernen der Asche und ähnliche 
Vorrichtungen .................................. I B 
Teile .................................................. B 
Nichtelektrische Industrie-, Gewer
be- und Laboratoriumsofen, ein
schließlich Verbrennungsöfen: 
Öfen zum Rösten, Schmelzen oder 
für andere Wärmebehandlung von 
Erzen, Schwefelkies oder Metallen B 
Backöfen ........................................... B 
andere ............................................... B 
Teile .................................................. B 
Kühlschränke, Tiefkühlschränke 
und andere Maschinen, Apparate, 
Geräte und Einrichtungen' zur 
Kälteerzeugung, auch elektrische; 
Wärmepumpen, ausgenommen Kli
mageräte der Nummer 8415: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-. 
.j>. 
a-. 
P
o ... 
tJ::j 

~. 
r;> 
~ 
::l 

00 
\.Tl 
'J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8418 10 

.8418 20 
8418 21 
8418 22 

8418 29 
8418 30 

8418 40 

8418 50 

8418 60 

8418 61 

8418 69 
8418 90 
8418 91 

8418 99 

Warenbezeichnung 

kombiriierte Kühl- und Tiefkühl
schränke, mit getrennten Außentü-
ren ..................................................... I B 
Haushaltskühlschränke : 
Kompressorkühlschränke ............ ..... I B 
elektrische Absorptionskühlschrän-

:~n~~i~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Tiefkühltruhen mit einem Raum
inhalt von 800 I oder weniger ....... I B 
Tiefkühlschränke mit einem Raum
inhalt von 900 I oder weniger ....... I B 
andere Kühl- oder Tiefkühltruhen, 
-schränke, -vitrinen, -verkaufspulte 
und ähnliche Kühl- oder Tiefkühl-
möbel ............................................. : .. I B 
andere Maschinen, Apparate, Gerä-
te und Einrichtungen, zur Kälte
erzeugung; Wärmepumpen: 
Kompressor-Kälteerzeugungsvor
richtungen, mit einem Kondensator 
in Form eines Wärmeaustauschers 

~~:s~;~e~~.~~~~~~~~.~~.~.~:..~~: ... :::::::: I ~ 
Teile: 
Möbel, zum Einbau von Kühl- oder 

~:~~~l~~~~~~~~~~~~ .. ~~~.~~~.::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

7,0% 

5,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in% des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

4,7% 

3,3% 
4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,7%' 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
V1 
00 

-'" .j;o. 

'" p.. 

"' .... 
l:7J 

"' ~ 
(fq 

"' ::l 
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8419 

Tarif 
Nr./UNr. 

8419 10 

8419 11 
8419 19 
8419 20 

8419 30 
8419 31 
8419 32 

8419 39 
8419 40 

8419 50 
8419 60 

8419 80 

Warenbezeichnung 

Apparate und Vorrichtungen, auch 
mit elektrischer Heizung, zur 
Behandlung von Stoffen durch auf 
einer Temperaturänderung beruhen
de Vorgänge, ",-je Heizen, Kochen, 
Rösten, Destillieren, Rektifizieren, 
Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämp
fen, Trocknen, Verdampfen, Kon
densieren oder Kühlen, ausgenom
men Haushaltsgeräte ; nichtelektri
sche Wasserdurchlauferhitzer und 
W ar~wasserspeicher: . 
nichtelektrische Wasserdurchlaufer
hitzer und Warmwasserspeicher: 
Gasdurchlauferhitzer 
sonstige 
Sterilisierapparate für medizinische 
oder chirurgische Zwecke oder für 
Laboratorien 
Trockner: 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
für Holz, Papiermasse, Papier oder 
Pappe 
sonstige 
Destillier- oder Rektifizierapparate 
und -vorrichtungen 
Wärmeaustauscher 
Apparate und Vorrichtungen zum 
Verflüssigen von Luft oder anderen 
Gasen 
andere Apparate und V orrichtun
gen: 

B 
B 

B 

B 

B 
B 

B 
B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 
9,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

j .. 

;~ 

6,0% 
6,0% 

0,0% 9) 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" +-

'" P-
(1) .., 
t:C 
(1) 

~ 
aQ 

(1) 

::3 

CX> 
VI 
'-D 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
859 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



00 

ursprüng-I A d 
a-.. 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wenes liche Ver- n ere 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B I h e astungen rec te 

8419 81 I für die Zubereitung von heißen 
Getränken oder zum Kochen oder 
Erwärmen von Speisen .. ... ...... ...... ...1 B 6,0% 4,0% 

8419 89 I sonstige ............................................. B 6,0% 4,0% 
8419 90 Teile: 
8419 90 A Teile für Sterilisierapparate für 

medizinische oder chirurgische 
Zwecke oder für Laboratorien, der 
Unternummer 8419 20 .................... B 6,0% 0,0% 9) 

8419 90 B 
I ~a~=~~~~· ··~~d"··W~i~~~~k~:···~~~·~·~~ B 6,0% 4,0% 

8420 
solche für Metall oder -nommen a-.. 

Glas, und Walzen für diese Maschi-
.j>-
a-.. 

nen: 0-
(I) 

8420 10 Kalander und Walzwerke ............... B 7,0% 4,7% 
.... 
t:l::I 

8420 90 Teile: ~. 

8420 91 Wal:.(:en ............................................... B 8,0% 5,3S:O ~ 
C1Q 

8420 99 sonstige ............................................. B 7,0% 4,7o/~ 
(I) 

'" 8421 Zentrifugen, einschließlich Zentrifu-
galtrockner, Apparate zum Filtern 
oder Reinigen von Flüssigkeiten 
oder Gasen: I 8421 10 I Zentrifugen, einschließlich Zentrifu- .'P 

galtrockner: 
8421 11 Milchseparatoren ............................. B 2,0% 2,0% 
8421 12 Wäscheschleudern ............................ B 6,0% 4,0% 
8421 19 sonstige ............................................. B 6,0% 2,1 % 10) 
8421 20 Apparate zum Filtern oder Reinigen 

von Flüssigkeiten: 
8421 21 I zum Filtern oder Reinigen von 

Wasser .............................................. I B 6,0% 4,0% 
8421 22 I zum Filtern oder Reinigen von 

Getränken, ausgenommen Wasser. I B 6,0% 4,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8421 23 

8421 29 
8421 30 

8421 31 

8421 39 
8421 90 
8421 91 

8,421 99 
8422 

8422 10 
8422 11 
8422 19 
8422 20 

.. ~ . ). !! 

. Warenbezeicq~1Ung:';; 

;':." 

Ölfilteruncl""Treibstoffilter, . für 

~~l~~;e.~~~.~:.~.~~~~~~~.~.~~~ .. :::::::::: I : 
Apparate ,zum, Fiitern oder Reinigen 
von 'Gasen: 

:1 Luftansaugfilter für, Kq.lbel1:v.e~p'r~n
inungsmotoren 

sonstige 
Teile: , ,. 

:1 ~~n Z~ntrifugeA; ~in~~~Ji~ßI~~h'~f~-
tnfuga.ltrocknern . , 
sOQ.stigf:! 
Geschirrspülmaschinen; Maschinen 
!lnd Ap,parate Zum .. ~einigen. oder 
Trocknen von Flaschen oder ande
ren Behältern;. Maschinen und 
'Apparate z4m ,;Füli~n, \:~r~cl;tli~ß,~n" 
Versiegeln, Verkapseln oder Eti~et
tieren von Flaschen, Büchsen, 'Säk- , 
ken oder anderen Behältern; 

:1 Maschine~,undApparate~\,I,n;tV,e[-, 
packen von Waren; Apparate zum 
Versetz~n von Getränken 'mit 'Koh-

I1 lensäure:'" .. ' 
Geschirrspülmaschinen: 

"Haushaltsgeschirrspühnaschinen 
sonstige. .., .......... : .. ,., ... ,' ....• ,' .. .,. :,.,., .....•.. ',',',',' 
Maschinen und . Apparate ,z\,Im 
Reinigen oder Trocknen von Fla
schen oder anderen Behältern ......... 

, .' ,'. 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

,.B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

i, ;. 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

\ 

3,5% 
3,3% 

3,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0' 
.j>. 
0' 

0-
(l) ..., 
o:l 
~. 
r;;-

C]q 
(l) 

::s 

00 
0' 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8422 30 

8422 40 

8422 90 
8423 

8423 10 

8423 20 

8423 30 

8423 80 
8423 81 

8423 82 

8423 89 
8423 90 

Warenbezeichnung 

Maschinen und Apparate zum 
Füllen, Verschließen, Versiegeln, 
Verkapseln' oder Etikettieren von 
Flaschen, Büchsen, Säcken oder 
anderen Behältern; Apparate zum 
Versetzen von Getränken mit Koh-
lensäure ...... ......... ... ......... ...... ... ... ... ... I B 
Maschinen und Apparate zum Ver-
packen von Waren ................. ... ... ... I B 
Teile .................................................. B 
Wiegevorrichtungen, einschließlich 
Zähl- und Kontrollwaagen, ausge
nommen Waagen mit einer Emp
findlichkeit von 50 mg oder weni
ger; Gewichte für Waagen aller Art: 
Personenwaagen, einschließlich 
Säuglingswaagen; Haushaltswaa-
gen ..................................................... I B 
Waagen zum kontinuierlichen Wie
gen von Waren auf Fördereinrich-
tungen ............................................... I B 
Abfüllwaagen, Absackwaagen, 
Dosierwaagen und andere Waagen 
zur Verwiegung konstanter 
Gewichtsmengen .............. , ............... I B 
andere Wiegevorrichtungen : 
für eine Höchstlast von 30 kg oder 
weniger ............................................. I B 
für eine Höchstlast von mehr als 

;~n:jg~is .. ~~~~~~~~~~~~~~ .. ~.~.~.~ .. ~~ .. :::: I ~ 
Gewichte für Waagen :aller Art; 
Teile von Wiegevorrichtungen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

8,0% 

12,0% 

7,0% 

12,0% 

12,0% 
12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 

3,3% 
3,3% 

, 
l 

10-

5,3% 
f 

7,9% 

4,7% 

7,9% 

7,9% 
7,9% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
0"
N 

..... 
0"
.j>. 
0"-

0.. 
~ 
t.O 
("b 

~ 
~ 
::I 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8423 90 A 
8423 90 B 
8424 

8424 10 
8424 20 

8424 30 

8424 80 
8424 81 

8424 89 
8424 90 
8425 

8425 10 
8425 11 
8425 19 
8425 20 

8425 30 
8425 31 
8425 39 

I ." .'. 

Warenbezeichnung .. 

Gewichte fiir Waagen aÜer Art . .... I B 
Teile v:on Wiegevorrichtu,ngen....... B 
Mechanische Apparate (auch für 
Handbetrieb) zum Verteilen, Ver
sprühen oder Zerstäuben von Flüs
sigkeiten oder Pulver; Feuerlösch-· 
geräte, auch mit Füllung; SprItz
pistolen und ähnliche Apparate; 
Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahl-
apparate u. dgl.: '. "; .' 
Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung I B 
Spritzpistolen und ähnliche Appara-
te ............ : ....................... : ........... : ........ I B 
Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahl-
apparate u.dgI . ...... ............ ........ ....... I B 
andere Apparate: . 
für die Landwirtschaft oder den 
Gartenbau .. , ....................................... 1 B 

~e~:~i~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Flaschenzüge; Zugwinde,n und 
Spille; Hubwinden : . 
Flaschenzüge: 
mit Elektromotor ... .......... .... ............ I B 
sonstige .............................................. B 
Zugwinde? für Bergwerke zum 
Hochziehen und Herablassen der 
FÖrderkörbe 6de~ Skips; Zugwin
den, ihrer Beschaffenheit nach für 
den Untertagbaubestimmt .............. 18 
andere Zugwinden; Spille: 
mit Elektromotor .... ..... ... ..... ...... ... ... I B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
11,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
7,2% 

\ 

" 

4,0% 
,\~ 

4,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
.j>. 
a--
0.-g 
t:P 
~ . 

. ~ 
("I) 

i:I 

00 
a-
V.l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8425 40 
8425 41 

8425 42 

8425 49 
8426 

8426 10 

8426 11 
8426 12 

8426 19 
8426 20 
8426 30 
8426 40 
8426 41 
8426 49 
8426 90 
8426 91 

8426 99 
8427 

Warenbezeichnung 

Hubwinden: 
ortsfeste Hebebühnen, wie sie In 

Kraftfahrzeugwerkstätten verwen-
det werden ................... :................... I B 
andere Hubwinden, hydraulisch 
betrieben ............................................ I B 
sonstige ............................................. B 
Derrickkrane, Laufkrane, Portal
krane, Verladebrücken und andere 
Krane, einschließlich Kabelkrane; 
Hubportale, Portalhubkarren und 
Krankarren : 
Laufkrane, Portalkrane (ausgenom
men Portaldrehkrane), Verladebrük
ken, Hubportale und Portalhubkar
ren: 
Laufkrane .. ...... ...... ............ ...... ... ...... I B 
fahrbare Hubportale mit luftbereif-
ten Rädern und Portalhubkarren ... B 
sonstige ............................................. B 
Turmdrehkrane ................................ B 
Portaldrehkrane ............. .................. B 
andere, selbstfahrend : 

:~s~~:~b~~~.i.~~~~ .. ~~~.~~~.:::::::::::::::::: I ~ 
andere: 
für die Montage auf Straßenfahr-
zeuge gebaut .................................... I B 
sonstige , ............................. ,.............. B 
Gabelstapler; andere Werks karren 
mit Hebevorrichtung: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

0,0% 11) 

0,0% 11) 
0,0% 11) 
0,0% 11) 
0,0% 11) 

0,0% 11) 
0,0% 11) 

0,0% 11) 
0,0% 11) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
0' 
~ 

-0' 
~ 
0' 

~ .... 
td 
('D 
t::..: 
!Il 

()'(l 
('D 

::l 
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..... 
o 

Tarif 
Nr./UNr. 

8427 10 

8427 10 A 

8427 10 B 
8427 20 

8427 20 A 

8427 20 B 
8427 90 
8428 

8428 10 
8428 20 
8428 30 

8428 31 

8428 32 
8428 33 
8428 39 
8428 40 
8428 SO 

Warenbezeichnung 

selbstfahrende Gabelstapler und 
andere Karren, mit Elektromotor
antrieb: 
mit einer Tragfähigkeit von mehr 

:~d!:~~.~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere selbstfahrende Gabelstapler 
und andere Karren: 
mit einer Tragfähigkeit von mehr 
als 3500 kg ....................................... 1 B 
andere ............................................... B 
andere ............................................... B 
Andere Maschinen und Geräte zum 
Heben, Verladen, Entladen oder 
Fördern (zB Aufzüge, Rolltreppen, 
Stetigförderer und Seilschwebebah
nen): 
Personen- und Lastenaufzüge ........ I B 
pneumatische Stetigförderer ....... ..... B 
andere Stetigförderer für Waren 
aller Art: 
ihrer Beschaff~nheit nach für Unter-
tagarbeiten bestimmt . ..... ................. B 
sonstige, mit Förderbechern ............ B 
sonstige, mit Förderband ..... ...... ..... B 
sonstige ............................................. B 
Rolltreppen und Rollsteige ............. B 
Wagenstoßer, Schiebebühnen zum 
Umsetzen von Lokomotiven und 
Waggons, Kippvorrichtungen für 
Waggons und Förderwagen 
(Hunte) und ähnliche Vorrichtun-
gen für Wagenumläufe ................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 
8,0% 

0,0% 
8,0% 
6,0% 

10,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
5,3% 

0,0% 
5,3% 
4,0% 

0,0% ") 
0,0% ") 

0,0% ") 
0,0% ") 
0,0% ") 
0,0% ") 
0,0% ") 

0,0% ") 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0' 
~ 
0' 

Po ... 
txJ 
!!. 

~ 
i:! 

00 
0' 
U1 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8428 60 

8428 90 
8429 

8429 10 

8429 11 
8429 19 
8429 20 
8429 30 
8429 40 

8429 50 

8429 51 
8429 52 

8429 59 
8430 

8430 10 
8430 20 

W arenbezeichn ung 

r 

Seilschwebebahnen, Sessellifte. und 
Schlepplifte; Zugmechanismen für 
Standseilbahn~n ............. , ...... : ............ , B 
;mdere Maschmen und Gerate ....... B 
Selbstfahrende Planiermaschinen 
(Bulldozer und Angledozer), Gra
der, Schürfkübelwagen, Bagger, 
Schürf- und andere Schaufellader, 
Stopf- und Verdichtmaschinen und 
Straßenwalzen: 
Planiermaschinen (Bulldozer und 
Angledozer) : 
mit Raupenfahrwerk ........................ B 
sonstige ............ :................................. B 
Grader .............................................. B 
Schürfkübelwagen .. ........ .................. B 
Stopf- und Bodenverdichtmaschinen 
und Straßenwalzen .......................... I B 
Bagger und Schürf- und andere 
Schaufellader: 
Frontschaufellader ............ ...... .......... I B 
Maschinen mit rundum drehbarem 
Aufbau .............................................. , B 
sonstige ............................................. B 
Andere Maschinen und Geräte für 
die Erdbewegung, zum· Planieren, 
Stopfen, Verdichten oder Bohren 
des Bodens, oder zum Abbauen von 
Erzen oder anderen Mineralien; 
Rammen und Pfahlzieher; Schnee
räumer: 
Rammen und Pfahlzieher 
Schneeräumer 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
6,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% ") 
0,0% tt) 

3,3% 
3,3% 
3,3% 
3,3% 

3,3% 

3,3% 

3,3% 
3,3% 

3,3% 
0,0% tt) 

Ursprüng- I -Andere 
liche Ver- Abgaben und 
handlungs- Belastungen 

rechte 

00 

'" '" 

-'" ~ 
'" 0-
(1) ..., 
td 
(1) 

~ 
~ 
::s 
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Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 
Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 
U/B h Belastungen rec te ' 

8430 30 I Schrämmaschinen und andere 
Abbaumaschinen sowie Tunnelbohr-
maschinen und andere Streckenvor-
triebsmaschinen : 

8430 31 selbstfahrend ... ..... ............ ... .............. I B 5,0% 0,0% 11) 
8430 39 sonstige ............................................. B 5,0% 0,0% 11) 
8430 40 andere Bohr- oder Tiefbohrmaschi-

nen: 
8430 41 selbstfahrend ..................................... , B 5,0% " 3,3% 
8430 49 sonstige ............................................. B 5,0% 3,3% 
8430 50 andere Maschinen und Geräte, 

selbstfahrend ..................................... B 5,0% 3,3% -0' 

8430 60 I andere Maschinen und Geräte, nicht 
.j>.. 
0' 

selbstfahrend : 0-
0 

8430 61 I Stopf- und Bodenverdichtmaschi-
..., 
to 

nen .................................................... B 5,0% 3,3% 0 

8430 62 
I ;~~~~!~~~~~~~~~: .~~~~~~~~~~~:':'~~:' .. : B 5,0% 3,3% ~ 

(1Q 

8430 69 B 5,0% 3,3% 
0 
::I 

8431 Teile, ausschließlich oder hauptsäch-
lich für Maschinen' oder Gerlite der 
Nummern 8425 bis 8430 geeignet: 

8431 10 I für Maschinen oder Geräte der 
Nummer 8425 .................................. B 6,0% 0,0% 11) 

8431 20 I für Maschinen oder Geräte der 
Nummer 8427 .................................. B 6,0% 4,0% 

8431 30 I für Maschinen oder Geräte der 
Nummer 8428: 

8431 31 I fü~ Personenaufzüge, Lastenaufzüge 
oder Rolltreppen .............................. 1 B 8,0% 

,I 
0,0% 11) 

8431 39 
" ~~:st~tas'~hi~~~" .. ~d~~ .. "G~~;~~'" d~~ B 

6,0% 0,0% 11), 
8431 40 

Nummer 8426, 8429 oder 8430: 
8431 41 I Eimer, Becher, Kübel, Löffel, 

Schaufeln, Greifer und Zangen ...... I B 5,0% 0,0% 11) I 00 
0' 
'.J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8431 42 
8431 43 

8431 49 
8432 

8432 10 
8432 20 

8432 21 
8432 29 
8432 30 

8432 40 
8432 80 

8432 90 
8433 

Warenbezeichnung 

Schilde für Pl;niermaschinen .... ...... I B 
Teile. für Bohr- oder Tiefbohrma
schinen der Unternummer 8430 41 
oder 8430' 49 ......................... : ..... : .... I B 
sonstige .................... -:-:....................... B 
Maschinen, Apparate und Geräte 
für die Landwirtschaft, den Garten
bau oder die Forstwirtschaft, zum 
Vorbereiten, Be~rbeiten oder Bestel
len des Bodens oder zur Pflege der 
Pflanzen; Walzen für Rasenflächen 
oder Sportplätze: 
Pflüge 
Eggen, Kultivatoren, Jäter, Hack-' 
maschinen und Hauen: . 
Scheibeneggen 
sonstige 
Sämaschinen, Pflanzmaschinen und 
Pikiermaschinen ........ :;:~ ...... , ...... : ... , .. 
Düngerstreuer und DüngerverteIler 
andere Maschinen, Apparate und 
Geräte 
Teile 
Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Ernten oder Dreschen von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
einschließlich Stroh- und Futtermit
telpressen; Rasenmäher und andere 
Mähmaschinen; Maschinen zum 
Reinigen oder Sortieren von Eiern, 
Früchten oder anderen landwirt
schaftlichen Erzeugnissen, ausge
nommen Maschinen und Apparate 
der Nummer 8437: 

B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

5,0% 
5,5% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% ") 

0,0% 11) 
0,0% 11) 

0,0% 8) 

0,0% 8) 
0,0% 8) 

0,0% 8) 
0,0% 8) 

0,0% 8) 
0,0% 8) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
0"-
00 

-0"-
.j:>-
0"-

e.. 
<1> .., 
t:d 
<1> 

~ 
crq 

<1> 
::I 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

. lJrsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg ltche Ver-

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 
U/B h Belastungen rec te 

8433 10 I Rasenmäher: 
8433 11 mit Motor und waagrecht rotieren-

der Schneidvorrichtung ................... I B 4,0% 2,7% 
8433 19 I sonstige ............................................. B 5,0% 3,3% 
8433 20 I andere Mähmaschinen, einschließ-

lich Mähbalken für den Anbau an 
Traktoren ......................................... B 6,0% 0,0% 8) 

8433 30 I andere Heuerntemaschinen und 
-geräte ................................................ B 6,0% 0,0% 8) 

8433 40 I Stroh- und Futtermittelpressen, ein-
schließlich der Aufnahmepressen 
(Pick-up-Pressen) ............................. B 6,0% 0,0% 8) -a-. 

.j:.. 

8433 50 I andere Maschinen, Apparate und a-. 

Geräte zum Ernten; Dreschmaschi- 0-
(> .... 

nen: to 
8433 51 I Mähdrescher ..................................... B 4,0% 0,0% 8) ~. 

8433 52 sonstige Dreschmaschinen ............... B 6,0% 0,0% 8) j;l 
l7Q 

8433 53 Erntemaschinen und -geräte für 
(> 
;:l 

Wurzeln oder Knollen .................... B 6,0% 0,0% 8) 

8433 59 I ~~:~~~~~····~~~···"R~·i·~i~~·~····~d~~ B 6,0% 0,0% 8) 

8433 60 
Sortieren von Eiern, Früchten oder 
anderen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen ....................................., B 6,0% 0,0% 8) 

8433 90 I I;!~~~~~hi~~~·~~"d"~~d~~~·M~~·~hi~ B 
5,0% 0,0% 8) 

8434 
nen . und Apparate für die Milch-
wirtschaft: 

8434 10 
I ~~I=~~i~~i:e~··~~d·A~~~~·~~~··fÜ~ B 4,0% 0,0% 8) 

8434 20 - '. ~ .,. '_.' ~-. I~ 
die Milchwirtschaft .......................... B 6,0% 0,0% 8) 

8434 90 I Teile .................................................. B 4,0% 0,0% 8) 

00 
a-. 
~ 
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8435 

Tarif 
Nr./UNr. 

8435 10 
8435 90 
8436 

8436 10 

8436 20 

8436 21 
8436 29 
8436 80 
8436 90 
8436 91 

8436 99 

Warenbezeichnung 

Pressen, Mühlen, Quetschen und 
ähnliche Maschinen und Apparate 
zur Herstellung ·von Wein, Most, 
Fruchtsäften oder ähnlichen Geträn
ken: 

~~~~~~~~~ .. ~.~~.~~~~~.~~~ .. :::::::::::::::: I ~ 
Andere Maschinen und Apparate 
für die Landwirtschaft, den Garten
bau, die Forstwirtschaft, die Geflü
gel- oder Bienenhaltung, einschließ
lich Keimapparate mit mechani
schen oder wärmetechnischen V or
richtungen und Brut- und 
Aufzuchtapparate für die Geflügel
zucht: 
Maschinen und Apparate für die 
Futterbereitung ................................. I B 
Maschinen und Apparate für die 
Geflügelhaltung, einschließlich Brut
und Aufzuchtapparate : 

~;;~i:en~ .. ~~~~~~~~~:.:.~~~~.~ .. ::::::::::: I ~ 
andere Maschinen und Apparate... B 
Teile: 
für Maschinen und Apparate für die 
Geflügelhaltung, einschließlich für 

~ör;:;~i:en~ .. ~~~~~~~~~:.:.~~.~~.~ .. ::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz . in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,9% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00· 

" o 

-a-. 
.j:o.. 
a-. 

~ .... 
t:D 
~. 

of 
(1) 

::s 
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8437 

Tarif 
Nr.lUNr. 

8437 10 

8437 80 
8437 90 
8438 

8438 10 

8438 20 

843830 

8438 40 

Warenbezeichnung 

Maschinen zum Reinigen, Sürtieren 
'üder Sieben vün Körner- 'oder 
Hülsenfrüchten; Maschinen und 
Apparate für die Müllerei 'oder zur 
B~handlung vün Getreide' 'oder 
Hülsenfrüchten, ausgenümmen 
Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft: 
Maschinen zum Reinigen, Sürtieren 
'oder Sieben von, Körner- oder 
Hülsenfrüchten .. ...... .......... ....... ........I B 

~~fl:r~ .. ~.~.~~~~~~.~.~~~ .. ~~~~~~~~ .. ::: . ~ 
Maschinen und Apparate, in diesem 
Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen, für die industrielle 
oder gewerbliche Aufbereitung 'oder 
Herstellung vün Nahrungsmitteln, 
Futtermitteln oder Getränken, aus
genommen Maschinen und Appara
te für die Gewinnung, Aufbereitung 
oder Zubereitung vün tierischen 
oder pflanzlichen Ölen 'oder Fetten: 
Maschinen und Apparate für die 
Herstellung von Backwaren oder 
Teigwaren ................ ......... ......... ....... I B 
Maschinen und Apparate für die 
Herstellung von Süßwaren, Kaka.o 
'oder Schükülade .............................. I B 
Maschinen und Apparate für die 
Zuckerherstellung ............................ 1 B 
Brauereimaschinen und -apparate.. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
.j:>. 
Cl' 

0-
~ 
to 
o 
~ 
~ 
::1 

00 
'I 
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-------------------------_.---- ---- ---

oe 

l!rsprüng- I Andere 
"l 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 1'.>. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling, für 100 kg handlungs- B Y t U/B rechte e as ungen 

8438 50 I Maschinen und Apparate für. die 
Aufbereitung, Verarbeitung oder 
Zubereitung von Fleisch oder Geflü-
gel ..................................................... I B 6,0% 4,0% 

8438 60 I Maschinen und Apparate für die 
Aufbereitung, Verarbeitung oder 
Zubereitung von Früchten oder 
Gemüsen ........................................... B 6,0% 4,0% 

8438 80 

I fi!~i::::':~7~~:p::a:~,~ 
B 6,0% 4,0% 

8438 90 B 6,0% 4,0% 
8439 

stellung von Halbstoffen aus zellu-
..-
0"-
.j>. 

losehaltigem Fasermaterial, oder zur 0"-

Herstellung oder Fertigstellung von p... 
('1) 

Papier oder Pappe: 
.... 
O;:j 

8439 10 I Maschinen und Apparate zur Her- (!. 

stellung von Halbstoffen aus zellu- W 
CI'< 

losehaltigem Fasermaterial .............. B 6,0% 4,0% 
('1) 

::l 

8439 20 I Maschinen und Apparate zur Her-
stellung von Papier oder Pappe ..... I B 6,0% 4,0% 

8439 30 I Maschinen und Apparate zur Fertig-
stellung von Papier oder Pappe ..... I B 6,0% 4,0% 

8439 90 I Teile: 
8439 91 . für Maschinen und Apparate zur 

Herstellung von Halbstoffen aus 

I :~~~\;:e~~~~:~.~~ .. ~~~~~.~~.~~.~~~~ .. :::::: I ~ 6,0% 4,0% . 
8439 99 6,0% 4,0% 
8440 Buchbindereimaschinen und -appa-

rate, einschließlich Fadenheftma-
schinen: 

8440 10 
I ~~f;~~~~~ .. ~.~~.~~~~~.~~~ .. :::::::::::::::: I ~ 6,0% 4,0% 

8440 90 6,0% 4,0% 
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8441 

Tarif 
Nr./UNr. 

8441 10 
8441 20 

8441 30 

8441 40 

8441 80 
8441 90 
8442 

8442 10 

Warenbezeichnung 

Andere Maschinen und Apparate 
zur Bearbeitung oder Verarbeitung 
von Papiermasse, Papier oder Pap
pe, einschließlich Schneidmaschinen 
aller Art: 
Schneidmaschinen """"",,,,,,,,,,,,,,,,,, I B 
Maschinen und Apparate zur Her
stellung von Tüten, Beuteln, Säcken 
oder Briefumschlägen .. : ................... I B 
Maschinen und Apparate zur Her
stellung von Schachteln, Hülsen, 
Trommeln oder ähnlichen 
Umschließungen, anders als durch 
Formpressen ..................................... I B 
Maschinen und Apparate zum 
Formpressen von Waren aus Papier-

masse, Papier oder Pappe """'''''''''1 B 

~:~I:r~ .. ~.~.~~~~~~.~.~~~ .. ~~~~~~~~ .. ::: ~ 
Maschinen, . Apparate und Geräte 
( ausgenommen Werkzeugmaschinen 
der Nummern 8456 bis 8465) zum 
Schriftgießen oder Schriftsetzen, 
oder zum Zurichten oder Herstel
len von Klischees, Druckplatten, 
Formzylindern oder anderen Druck
formen; Buchdrucklettern, Kli
schees, Druckplatten, Formzylinder 
und andere Druckformen; Lithogra
phiesteine, Platten und Zylinder, für 
graphische Zwecke vorgerichtet (zB 
geschliffen, gekörnt oder poliert): 
Photosetzmaschinen ......................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

. 6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
a
.j>
a-
P
O· ... 
I:!:l 
~. 
iü 

ctQ 
o 
::l 

00 
'l 

"" 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8442 20 

8442 30 

8442 40 

8442 50 

8443 

8443 10 
8443 11 
8443 12 

8443 19 
8443 20 

8443 21 
8443 29 
8443 30 
8443 40 
8443 50 
8443 60 

8443 90 

Warenbezeichnung 

andere Setzmaschinen, -apparate 
und -geräte, auch mit Gießvorrich-
tung ................................................... I B 
andere Maschinen, Apparate und 
Geräte ............................................... I B 
Teile der vorstehend genannten 
Maschinen, Apparate und Geräte .. I B 
Buchdrucklettern, Klischees, Druck
platten, Formzylinder und andere 
Druckformen'; Lithographiesteine, 
Platten und Zylinder, für graphi
sche Zwecke vorgerichtet (zB 
geschliffen, gekörnt oder poliert) ... I B 
Druckmaschinen; Hilfsmaschinen 
und -apparate für Druckmaschinen: 
Offsetdruckmaschinen : 
Rollenoffsetmaschinen ., ........ ...... ...... I B 
Bogenoffsetmaschinen, für ein 
Papierformat von 22 cm x 36 cm 
oder weniger (Büro-Offsetmaschi-

~~:~ti~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Hochdruckmaschinen, ausgenom-
men Flexodruckllaschinen: 
Rollenbuchdruckmaschinen ...... ....... B 
sonstige ............................................. B 
Flexodruckmaschinen . ............ ... ... ... B 
Tiefdruckmaschinen .... ... ............ ...... B 
andere Druckmaschinen ... ............... B 
Hilfsmaschinen und -apparate für 
Druckmaschinen ....... ' ....................... I B 
Teile .................................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

4,0% 

3,0% 

0,0% 
3,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 
5,5% 
3,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

3,0% 

2,0% 

0,0% 
2,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 
3,7% 
2,0% 

4,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
'I 
~ 

-0--
~ 
0--

Po ,.., 
O;j 
C!; 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8444 00 

8445 

8445 10 

8445 11 
8445 12 
8445 13 
8445 19 
8445 20 
8445 30 

8445 40 

8445 90 
8446 
8446 10 

Warenbezeichnung 

Düsenspinnmaschinen und Maschi
nen zum Verstrecken, Texturieren 
oder Schneiden von Chemiefasern . I B 
Maschinen zum Vorbereiten oder 
Aufbereiten von Spinnstoffen; 
Maschinen zum Spinnen, Dublieren 
oder Zwirnen sowie andere Maschi
nen zur Herstellung von Spinnstoff
garnen; Maschinen zum Spulen 
(einschließlich Schußspulmaschi
nen), Wickeln oder Haspeln von 
Spinnstoffen und Maschinen zur 
Vorbereitung von Spinnstoffgarnen 
für die Verwendung auf Maschinen 
der Nummer 8446 oder 8447: 

I Maschinen zum Vorbereiten oder 
Aufbereiten von Spinnstoffen: 
Karden (Krempeln) ......................... 
Kämmaschinen ................................. 
Vorspinnmaschinen ................. T ..... 
sonstige ...................................... ; ...... 
Spinnmaschinen ................................ 
Maschinen zum Dublieren oder 

B 
B 
B 
B 
B 

Zwirnen ............................................ I B 
I Maschinen zum Spulen (ein~chließ-

lieh Schußspulmaschinen), Wickeln 
oder Haspeln ................................... I B 

I ;~~::';~;:;;iW;b,~iihi~) B 
für Gewebe mit emer Breite von 
30 cm oder weniger .............. .......... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

5,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 
5,0% 

5,0% 

6,0% 
6,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

3,3% 
4,0% 
4,0% 
4,0% 
3,3% 

3,3% 

4,0% 
4,0% 

3,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
~ 
0"-

P-o .., 
t::Xi 
0 

W 
()'q 
0 
l:l 

00 
'-J 
VI 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8446 20 

8446 21 
8446 29 
8446 30 

8447 

8447 10 

8447 11 

8447 12 

8447 20 

8447 90 
8448 

Warenbezeichnung 

für Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 30 cm, mit Schußeintra-
gung durch ~ebschützen: 
motorbetriebene .. ...... ..... ...... .... ........ I B 
sonstige ............................................. B 
für Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 30 cm, mit schützenloser 
Schußeintragung .............................. I B 
Maschinen zur Herstellung von 
~irk- oder Strickwaren, Nähgewir-
ken, Gimpen, Tüllen, Spitzen, Stik-
kereien, Posamentierwaren, Flecht-
waren oder Netzwaren sowie Tuf-
tingmaschinen : 
Rundwirk- und Rundstrickmaschi-
nen: 
mit einem Zylinderdurchmesser von 
165 mm oder weniger ..................... B 
mit einem Zylinder~urchmesser von 
mehr als 165 mm ............................. IB 
Flachwirk- und Flachstrickmaschi -
nen; Maschinen zur Herstellung 
von Nähgewirken ............................ 1 B 
andere ............................................... B 
Hilfsmaschinen und -apparate für 
Maschinen der Nummer 8444, 
8445, 8446. oder 8447 (zB Schaft-
maschinen, Jacquardmaschinen, 
Kett- und Schußfadenwächter und 
~ ebschützenwechsler); Teile und 
Zubehör, ausschließlich oder haupt-
sächlich für Maschinen und Appa-
rate dieser Nummer oder für 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 
5,0% 

5,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 
3,3% 

3,3% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
'-I 
0' 

-0' 
.j>. 
0' 
p.. 
('1) ... 
t:I;j 

!!. 
W 

(fq 
('1) 

t:l 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab b d 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 
U/B h Belastungen rec te 

8448 1 Maschinen der Nummer 8444, 
(Fortsetzung) 8445, 8446 oder 8447 geeignet (zB 

Spindeln und . Spindelflügel, Krat-
zengarnituren, Kämme, Nadelstäbe, 
Spi~ndüsen, Webschützen, Schäfte 
und Litzen, Nadeln und Platinen): 

8448 10 I Hilfsmaschinen und -apparate für 
Maschinen der Nummer 8444, 
8445, 8446 oder 8447: 

8448 11 I Schaftmaschinen und Jacquardma-
schinen; Kartenreduziervorrichtun-

Kartenschlagmaschinen, Kar-
....... 

gen, 0"-
4>-

tenkopiermaschinen und Kartenbin- 0"-

demaschinen ............. , ............. : ......... B 5,0% 3,3% P-
('D 

8448 19 I ~e~;:ig~nd .. i~b~h~~ .. 'i~~ .. ·M~~·~hi~~~ B 5,Ö% 3,3% 
.... 
0;:1 

8448 20 ('D 

der N um~er 8444 oder für deren ~ aq 

Hilfsmaschinen und -apparate ........ B· 0,0% 0,0% 
('D 

::l 

8448 30 I Teile und Zubehör für Maschinen 
der Nummer 8445 oder für deren 
Hilfsmaschinen und -apparate: 

8448 31 I Kratzengaf1:lituren .................... : ....... I B 5,0% 3,3% 
8448 32 für Maschmen zur Aufbereitung 

von Spinnstoffen, ausgenommen 
Kratzengarnituren ............................ I B 5,0% 3,3% 

8448 33 I Spindeln, Spihdelflügel, Spinnringe 
und Ringläufer ................................. 1 B 0,0% 0,0% 

8448 39 I ~e~;:i::d .. i~b~·h~~ .. fÜ;·W~b~~~~hi~ B 
5,0% 3,3% 

8448 40 
nen (Webstühle) oder für deren 
Hilfsmaschinen und -apparate: 

8448 41 
I ~:!~:ü~~~:te):·Li~~~~ .. ~·~d·S·~h~i~~ I ~ 4,0% 3,0% 

8448 42 5,0% 3,3% 
00 
'I 
'J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8448 49 
8448 50 

8448 51 

8448 59 
8449 00 

8450 

8450 10 

8450 11 
8450 12 

8450 19 
8450 20 

8450 90 

Warenbezeichnung 

sonstige ............................................. I B 
Teile und Zubehör für Maschinen 
der Nummer 8447 oder für deren 
Hilfsmaschinen und -apparate: 
Platinen, Nadeln und andere Waren 
zur Maschenbildung ...... ........ ...... .... I B 
sonstige ............................................. B 
Maschinen und Apparate zur Her
stellung oder, Fertigbehandlung von 
Filz oder Vliesstoffen (als Meter
ware oder geformt), einschließlich 
Maschinen und Apparate zur Her
stellung von Filzhüten; Formen für 
die Hutmacherei ..................... '" ... ... I B 
Wäschewaschmaschinen für den 
Haushalt oder für Wäschereien, 
einschließlich kombinierte Wäsche
wasch- und Trockenmaschinen: 
Maschinen mit einem Fassungsver
mögen von 10 kg Trockenwäsche 
oder weniger: 
Vollautomaten ............................ ... ... I B 
andere, mit eingebauter Wäsche-

:~~~~rgdeer.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
Maschinen mit einem Fassungsver
mögen von mehr als 10 kg Trok-
kenwäsche ....... ...... ... ........................ I B 
Teile .................................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

0,0% 
5,0% 

6,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

2,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 

0,0% 
3,3% 

4,0% 

5,3% 

5,3% 
5,3% 

2,0% 
5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 

" 00 

-er-
~ 
er-
Q.. 
g 
0:; 
~. 

of 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8451 Maschinen und Apparate (ausge-
nommen Maschinen der Num-
mer 8450) zum Waschen, Reini-
gen, Wringen, Trocknen, Bügeln, 
Pressen ( einschließlich Fixierpres-
sen), Bleichen, Färben, Appretieren, 
Ausrüsten, überziehen oder Imprä-
gnieren von Garnen, textilen Flä-., 
chenerzeugnissen oder konfektio-
nierten Spinnstoffwaren sowIe 
Maschinen zum Beschichten von 
Geweben oder anderen Unterlagen 
für die Herstellung von Fußboden-
belägen, wie Linoleum; Maschinen 
und Apparate zum Aufwickeln, 
Abwickeln, Falten, Schneiden oder 
Auszacken von textilen Flächener-
zeugmssen: 

8451 10 Maschinen für die chemische Reini-
gung .................................................. 

8451 20 Trockenmaschinen und -apparate: 
8451 21 mit einem Fassungsvermögen von 

10 kg Trockenwäsche oder weni-
ger ..................................................... 

8451 29 sonstige ............... ,.,., ......................... 
8451 30 Bügelmaschinen und Bügelpressen 

(einschließlich Fixierpressen) ........... 
8451 40 Wasch-, Bleich- oder Färbemaschi-

nen und -apparate ........................... 
8451 50 Maschinen und Apparate zum Auf-

; wickeln, Abwickeln, Falten, Schnei-
den oder Auszacken von textilen 
Flächenerzeugnissen .......................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 0,0% 0,0% 

B 6,0% 4,0% 
B 6,0% 4,0% 

B 4,0% 3,5% 

B 6,0% 4,0% 

B 6,0% 4,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-er-
.j>. 
er-
0-
(1) .., 
td 
(1) 

~ 
(]q 

(1) 

::I 

00 
'.J 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8451 80 
8451 90 
8452 

8452 10 
8452 20 
8452 21 
8452 29 
8452 30 
8452 40 

8452 90 
8453 

8453 10 

8453 20 

8453 80 
8453 90 

Warenbezeichnung 

~:tl:r~ .. ~.~.~~~~~~.~.~.~~ .. ~~~~~~~~ .. ::: 1 ~ 
Nähmaschinen, ausgenommen 
Fadenheftmaschinen der Num-
mer 8440; Möbel, Sockel und Dek
kel, für Nähmaschinen besonders 
vorgerichtet; Nähmaschinennadeln: 
Haushaltsnähmaschinen ................... I B 
andere Nähmaschinen: 
Automaten ...... .................................. B 
sonstige ............................................. B 
Nähmaschinennadeln .............. ......... B 
Möbel, Sockel und Deckel, für 
Nähmaschinen und Teile davon .... I B 
andere Teile für Nähmaschinen ..... B 
Maschinen und Apparate zum 
Aufbereiten, Gerben, Zurichten 
oder Bearbeiten von Häuten, Fellen 
oder Leder oder zur Herstellung 
oder Reparatur vOn Schuhen oder 
anderen Waren aus Häuten, Fellen 
oder Leder, ausgenommen Nähma
schinen: 
Maschinen und Apparate zum 
Aufbereiten, Gerben, Zurichten 
oder Bearbeiten vOn Häuten, Fellen 
oder Leder ........................................ I B 
Maschinen und Apparate zur Her
stellung oder Reparatur vOn Schu-

~~~e~~··M·~·~~hi~~~·~~d··A~~~~~~~··::: I ~ 
Teile .................................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

DlB ' 

6,0% 
6,0% 

24,0% 

14,0% 
14,0% 
0,0% 

10,0% 
0,0% 

5,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

12,0% 

9,1% 
9,1% 
0,0% 

6,6% 
0,0% 

3,3% 

3,3% 
3,3% 
3,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
00 
o 

....... 

'" ~ 
'" 
~ ,., 
t:O 
~. 
r:;-

a;l 
;:l 
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8454 

Tarif 
Nr.lUNr. 

8454 10 
8454 20 

8454 30 
8454 90 
8455 

8455 10 
8455 20 
8455 21 

8455 22 
8455 30 
8455 90 
8456 

8456 10. 

8456 20 
8456 30 

Warenbezeichnung 

Konverter, Gießpfannen, Gußfor-
men (zum Gießen von Ingots, 
Masseln u. dgl.) und Gießmaschi-
nen, ,wie 'sie in Stahlwerken, ande-
ren metallurgischen Betrieben oder 
Metallgießereien verwendet werden: 
Konverter ......................................... I B 
Gußformen (zum Gießen von 
Ingots, Masseln u. dgl.) und Gieß-
pfannen ...... , ... , .................. , .. , ............ B 
Gießmaschinen ................................. B 
Teile .................................................. B 
Metallwalzwerke und Walzen hie-
für: 
Röhrenwalzwerke .................. , ......... B 
andere Walzwerke: 
zum Warmwalzen oder zum kombi-
nierten Warm- und Kaltwalzen ..... B 
zum Kaltwalzen ............................... B 
Walzen für Walzwerke ................... B 
andere Teile ..................................... B 
Werkzeugmaschinen für die abtra-
gende Bearbeitung von Stoffen aller 
Art durch Laserstrahl oder anderen 
Licht- oder Photonenstrahl, durch 
Ultraschall, durch Elektroerosion, 
durch elektrochemische Verfahren, 
durch Elektronen-, Ionen- oder 
Plasmastrahl : 
mit Laserstrahl oder anderem Licht-
oder Photonenstrahl arbeitend ....... B 
mit Ultraschall arbeitend ................. B 
mit Elektroerosion arbeitend .......... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
8,0% 
6,0% 

7,0% 
7,0% 

' 7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,3% 

3,3% 
3,3% 
3,3% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
5,3% 
4,0% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
~ 
Cl' 

0-
0 ... 
t;O 
~. 
~ 

()'q 
0 
::l 

00 
00 
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00 

Ursprüng- I And 
00 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/B h Belastungen rec te 

8456 90 I ~~~;~:i~~~~~~~~~;~'~:"M~~~'~'~~~~ I B 
7,0% 4,7% 

8457 
schinen und Transfermaschinen, für 
die Bearbeitung von Metallen: 

8457 10 Bearbeitungszentren ......................... B 9,0% 6,0% 
8457 20 Mehrwegemaschinen ....................... B 9,0% 6,0% 
8457 30 Transfermaschinen ........................... B 9,0% 6,0% 
8458 Drehmaschinen für die spanabhe-

bende Bearbeitung von Metallen: 
8458 10 Horizontaldrehmaschinen : 
8458 11 numerisch gesteuert ......................... B 9;0% 6,0% 
8458 19 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% -'" 8458 90 andere Drehmaschinen: 

~ 

'" 
8458 91 numerisch gesteuert ......................... B 9,0% 6,0% P-o 
8458 99 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% 

... 
txl 

8459 Werkzeugmaschinen (einschließlich ~. 

Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) ~ aq 

für die spanabhebende Bearbeitung 
(1) 

::l 

von Metallen durch Bohren, Aus-
bohren, Fräsen, Gewindeschneiden 
oder Gewindebohren, ausgenom-
men Drehmaschinen der Num-
mer 8458: 

8459 10 Bearbeitungseinheiten auf Schlitten IB 9,0% 6,0% 
8459 20 andere Bohrmaschinen: 
8459 21 numerisch gesteuert ......................... I B 9,0% 6,0% 
8459 29 sonstige .................................... ,........ B 9,0% 6,0% 
8459 30 andere kombinierte Ausbohr- und 

Fräsmaschinen: 
8459 31 I numerisch gesteuert ......................... B 9,0% 6,0%. 
8459 39 ~~~s:!:\·~·~b~h;~;~~hi~~~··:::::::::::::: B 9,0% 6,0% 
8459 40 B 9,0% 6,0% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- I And 
liehe Ver- Ab b ere d 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl ga enun 
UlB an hngs- . Belastungen rec te 

8459 50 Konsolfräsmaschinen: 
8459 51 numerisch gesteuert ......................... B 9,0% 6,0% 
8459 59 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% 
8459 60 andere Fräsmaschinen: 
8459 61 numerisch gesteuert . ... ... ........... ....... I B 9,0% 6,0% 
8459 69 sonstige .............................................. B 9,0% 6,0% 
8459 70 andere Gewindeschneid- oder 

Gewindebohrmaschinen ............... ~ ... I B 9,0% 6,0% 
8460 ! Werkzeugmaschinen zum Abgraten, 

Entgraten, Schärfen, Schleifen, 
Honen, Läppen, Polieren oder zur -anderen Fertigbearbeitung von 0-

~ 

Metallen, gesinterten Metallcarbi- 0-

den oder Cermets (Metallkerami- !i.. 
0 

ken) mit Hilfe von Schleifsteinen, 
.... 
t:d 

Schleif- oder Poliermitteln, ausge- 0 

~ 
nommen Maschinen zur Herstel- aq 

lung oder Fertigbearbeitung 
0 

von ::s 
Verzahnungen der Nummer 8461: 

8460 10 I Planschleifmaschinen, in einer der 
Achsen mit einer Genauigkeit von 
mindestens 0,01 mm verstellbar: 

8460 11 I numeri,eh .e,",uon ·························1 B 9,0% 6,0% 
8460 19 :~d~!~e s~hi~;f~~~·~hi~·~~:···i~···~i~~~ B 

9,0% 6,0% 
8460 20 

der Achsen mit einer Genauigkeit 
von mindestens 0,01 mm verstellbar: 

8460 21 numerisch gesteuert ......................... I B 9,0% 6,0% 
8460 29 sonstige ............................................. B 9,0% 6,0% 
8460 30 Schärfmaschinen : 
8460 31 numerisch gesteuert ......................... B 9,0% 5,8% 

8460 39 sonstige ............................................. B 9,0% 5,6% 
8460 40 Hon- oder Läppmaschinen ............. B .9,0% 6;0% 

00 
00 .... ' 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8460 90 
8461 

8461 10 
8461 20 

8461 30 
8461 40 

8461 50 
846i 90 
8462 

Warenbezeichnung 

andere ........... : ............. ,. ........... , ... : . .' ... I B 
Werkzeugmaschinen zum Hobe,ln, 
Waagrecht- oder Senkrechtstoßen, 
Räumen, Verzahnen oder Fertigbe
arbeiten von Verzahnungen, Sägen 
oder Trennen und andere Werk
zeugmaschinen für die spanabhe
bende Bearbeitung von Metallen, 
gesinterten Metallcarbiden oder 
Cermets (Metallkeramiken), ander
weitig weder genannt noch inbe
griffen: 
Hobelmaschinen 
Waagrecht- oder Senkrechtstoßma
schinen 
Räummaschinen 
Maschinen Zur Herstellung '9der 
Fertigbearbeitung von Verzahnun
gen 
Säge- oder Trennmaschinen .......... , 
andere ............................................. .. 
Werkzeugmaschinen (einschließlich 
Pressen) zum. Freiformschmieden, 
Gesenkschmieden . oder Hämmern 
von .Metallen; Werkzeugmaschinen 
(eins::hließlich Pressen) zur Bearbei
tung von Metallen durch Biegen, 
Abkanten, Richten, Scheren, Loch
stanzen oder Ausklinken; Pressen 
zur Bearbeitung von Metallen oder 
Metallcarbiden, vorstehend nicht 
genannt: 

B 

B 
B 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

6,0% 

5,8% 
5,8% 

6,0% 
5,6% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
00 
4>-

...... 
C1' 
4>-
C1' 

P-o ..., 
l:I:l 
0 

~ aq 
0 
::J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8462 10 

8462 20 

8462 21 
8462 29 
8462 30 

8462 31 
'8462 39 
8462 40 

8462 41 
8462 49 
8462 90 
8462 91 
8462 99 
8463 

8463 10 

8463 20 

Warenbezeichnung 

Freiformschmiede
schmiedemaschin~n 
derartiger Pressen) 

oder Gesenk
( einschließlich 

und Schmiede-
hämmer ......................................... ,'. I B 
Biegemaschinen, Abkantmaschinen 
und Richtmaschinen (einschließlich 
derartiger Pressen): 

~~:s~~:c~ .. ~.~~.~~.~.~.~ .. ::::::::::::::::::::::::: I : 
Scheren (einschließlich derartiger 
Pressen), ausgenommen kombinier
te Scheren und Lochstanzmaschi
nen: 
numerisch gesteuert ......................... I B 
sonstige ............................................. B 
Lochstanzmaschinen und Ausklink
maschinen (einschließlich derartiger 
Pressen), sowie kombinierte Scheren 
und Lochstanzmaschinen : 
numerisch gesteuert .. .......... ...... ....... I B 
sonstige ......................... '................... B 
andere: 
hydraulische Pressen ....... ..... ............ I B 
sonstige ............................................. B 
Andere Werkzeugmaschinen für die 
spanlose Bearbeitung oder Verarbei
tung von Metallen, gesinterten 
Metallcarbiden oder Cermets 
(Metallkeramiken) : 
Ziehmaschinen (Ziehbänke) für 
Stangen, Rohre, Profile, Drähte 

~e~~d~~;i~·~~·~~hi~~~·::::::::::::::::::: I : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

6,0% 
5,8% 

6,0% 
5,8% 

6,0% 
5,8% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-.... 
0"-

0-
n .... 
Cj 

~. 
;;;-

(1q 
n 
;:l 

00 
00 
V1 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8463 30 

846390 
8464 

8464 10 
8464 20 
8464 90 
8465 

8465 10 

8465 90 
8465 91 
8465 92 
8465 93 
8465 94 

8465 95 
8465 96 
8465 99 

Warenbezeichnung 

Maschinen zum Bearbeiten oder 

~:l:;~e.i.~~.~ .. ~~~ .. ~~~~~ .. :::::::::::::::·::::: I ~ 
Werkzeugmaschinen für die Bear
beitung von Steinen, keramischen 
Waren, Beton, Asbestzement oder 
ähnlichen mineralischen Stoffen 
oder für die Kaltbearbeitung von 
Glas: 
Sägemaschinen .................................1 B 

:~~::!- .~~~~ .. ~~.l.i.~~~~~~~~~~~ .. :::::::: ~ 
Werkzeugmaschinen (einschließlich 
Maschinen zum Nageln, Heften; 
Leimen oder andersartigem Zusam
menfügen) für die Bearbeitung von 
Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, 
harten Kunststoffen oder ähnlichen 
harten Stoffen: 
Maschinen, die ohne Werkzeug
wechsel verschiedenartige Bearbei
tungsvorgänge ausführen können '" I B 
andere: 

i:~~~_:s~~~~~:d~;'K~hi~~~~hi~~~"1 ~ 
Schlelf- oder Pohermaschmen ........ B 
Maschinen zum Biegen oder 
Zusammenfügen ................................ B 
Bohr- oder Stemmaschinen ............. B 
Spalt-, Hack- oder Schälmaschinen B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 
9,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 
9,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
6,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
00 
0" 

..... 
0" 
+-
0" 
p.. 
o ... 
t:d 
o 
~ 

(1q 
o 
;:l 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- g 
UlB ht Belastungen rec e 

8466 I Teile und Zubehör, ausschließlich 
oder hauptsächlich für Maschinen 
der Nummern 8456 bis 8465 geeig-
net, einschließlich Werkstück- oder 
Werkzeughalter, sdbstöffnende 
Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe 
und andere Spezialvorrichtungen 
für Werkzeugmaschinen j Werk-
zeughalter für Handwerkzeuge 
aller Art: 

8466 10 I Werkzeughalter und sdbstöffnende 
Gewindeschneidköpfe ...................... B 6,0% 4,0% -'" 

8466 20 I ~~~t~~~~~~~r ~~d~~~"'s~~~i;i;~~~ B 6,0% 4,0% 
~ 

'" 
8466 30 0-

(I) 

richtungen für Werkzeugmaschinen B 6,0% 4,0% 
.... 
td 

8466 90 andere: (I) 

8466 91 für Maschinen der Nummer 8464 . B 6,0% 4,0% ~ 
(]Q 

8466 92 für Maschinen der Nummer 8465 . B 6,0% 4,0% 
(I) 

::s 
8466 93 für Maschinen der Nummern 8456 

bis 8461 .............................................. B 6,0% 4,0% 
8466 94 I für Maschinen der Nummer 8462 

oder 8463 .......................................... B 6,0% 4,0% 
8467 I Handwerkzeuge mit Preßluftantrieb 

oder eingebautem nichtelektrischem 
Motor: 

8467 10 I mit Preßluftantrieb : 
8467 11 Rotationsmaschinen (einschließlich 

kombinierte Rotations-Schlagma-
schinen) ............................ ~ ................ I B 5,0% 3,3% 

8467 19 sonstige ............................................. B 5,0% 3,3% 
8467 80 andere Handwerkzeuge : 
8467 81 Kettensägen ......................................, B 5,0% 3,3% 
8467 89 sonstige ............................................. B 5,0% 3,3% 

ao 
ao 
'-I 
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00 

l!rsprüng-I Andere 
00 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab b d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- ga en un 

U/B ht Belastungen rec e 

8467 90 Teile: 
8467 91 von Kettensägen .............................. B 5,0% 3,3% 
8467 92 von Preßluft-Handwerkzeugen ....... B 5,0% 3,3% 
8467 99 sonstige ............................................. B 5,0% 3,3% 
8468 Maschinen und Apparate zum 

Löten oder Schweißen, auch zum 
Brennschneiden geeignet, ausge-
nommen solche der Nummer 8515; 
Maschinen und Apparate zum 
autogenen Oberflächenhärten : 

8468 10 I !!~:~~r~~eb~~" ~;b~i~~~'d~' 'M~~~hi~ B 7,0% 4,7% 
8468 20 -0"-

nen und Apparate ............................ B 7,0% 4,7% 
~ 
0"-

8468 80 
I ~:~:r~ .. ~.~.~~~~~~.~.~.~.~ .. ~~~~~~~~ .. ::: B 7,0% 4,7% 0-

n> 

8468 90 B 7,0% 4,7% 
.... 
t:d 

8469 Schreibmaschinen und Textverarbei- n> 

tungsmaschinen: ~ 
aQ 

8469 10 I automatische Schreibmaschinen und 
n> 
::l 

Textverarbeitungsmaschinen B 4,0% 3,5% 
8469 20 I andere Schreibmaschinen, dek-

trisch: 
8469 21 I mit einem Gewicht von 12 kg oder 

I ::~~~:~ ~~~~~ .. ~~~:.~~.~ ..... ~~~:~ .. :::::::: I ~ 4,0% 3,5% 
8469 29 4,0% 3,5% 
8469 30 andere Schreibmaschinen, nichtdek-

trisch: 
8469 31 I mit einem Gewicht von 12 kg oder 

I ::~~~:~ ~~~~~ .. ~~~~~~.~ .... ~~~:~ .. :::::::: I ~ 8,0% 5,3% 
8469 39 8,0% ' 5,3% 
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8470 

Tarif 
Nr./UNr. 

8470 10 

8470 20 

8470 21 
8470 29 
8470 30 
8470 40 
8470 50 
8470 90 
8471 

8471 10 

8471 20 

W arenbezeichn ung 

Rechenmaschinen; Buchungsmaschi-
nen, Registrierkassen, Frankierma-
schinen, Fahrkarten- oder Eintritts-
. I. h' ..l •• \.. l' kartenausgaoemasc men üilu alln,lc 
che Maschinen, mit Rechenvorrich-
Hing: 
elektronische Rechenmaschinen, die 

. unabhängig von emer außerhalb 
liegenden Stromqüelle arbeiten kön-
nen .................................................... B 
andere elektronische Rechenmaschi-
nen: 
mit Druckwerk .................................. B 
sonstige ............................................. B 
andere Rechenmaschinen ................ B 
Buchungsmaschinen ....................... :. B 
Registrierkassen " .............................. B 
andere ............................................... B 
Automatische Datenverarbeitungs-
maschinen und Einheiten davon; 
magnetische oder optische Leser, 
Maschinen zum Aufzeichnen von 
Daten auf Datenträgern in codierter 
Form sowie Maschinen zur V erar~ 
beitung solcher Daten, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen: 
Analog-Maschinen oder Hybrid-
Maschinen ................................ '" ..... I B 
Digital-Maschinen, die m emem 
gemeinsamen Gehäuse mindestens 
eine Zentraleinheit sowie eine Ein-
und eme Ausgabeeinheit, letztere 
auch kombiniert, enthalten ............. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

4,0% max 1000,00 

4,0% max 1000,00 
4,0% max 1000,00 
4,0% max 1000,00 
4,0% max 700,00 

1500,00 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,0% max 1000,00 

2,0% max 1000,00 
2,0% max 1000,00 
3,0% max 1000,00 
3,0% max 700,00 

1000,00 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

. Ursprüng
liche Ver
handlungs

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a.. 
.j>.-
a.. 
P-
o .., 
b;j 
0 

~ aq 
0 
::l 

00 
00 
-.D 
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00 

Ursprüng- '" Ausgangszollsatz in % des Wertes Andere 0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver-
Nr.lUNr, Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

U/B rechte Belastungen 

8471 90 I andere:' : . 
8471 91 Digital-Zentraleinheiten, allein oder 

mit den übrigen Teilen eines 
Systems zur ' Abfertigung gestel)t, 
auch mit emer oder zwei der 
folgenden Arten von Einheiten in 
einem Gehäuse vereint: Speicherein-
heit, Eingabeeinheit, Ausgabeein-
heit """,.""."" .. """.""""""""""""" I B 0,0% 0,0% 

8471 92 I Ein- oder Ausgabeeinheiten, allein 
oder mit den übrigen Teilen eines -Systems zur '. Abfertigung gestellt, <1' 

.J>-
auch mit Speichereinheiten m <1' 

einem Gehäuse vereint .................... B 0,0% 0,0% 0... 
0 

8471 93 I Speichereinheiten allein oder mit 
... 
to 

den übrigen Teilen eines Systems 0 
:z.: 

zur Abfertigung gestellt .................. B 0,0% 0,0% !» 
O'Q 

8471 99 I ~J:!e B~;~~~~~hi~~~"~~'d"B'~~~~ B 0,0% 0,0% 
0 
::l 

8472 
apparate. (zB He~tographen, Matri-
zenvervielfältiger" . Adressiermaschi-
nen, automatische Banknotenausga-
bemaschinen, Geldsortier-, Geld-
zähl- oder Geldverpackungs-
maschinen, Bleistiftspitzmaschinen, 
Loch- oder Heftapparate) : 

8472 10 I Vervielfältigungsmaschinen ..... ,"""" B 7,0% 4,7% 
8472 20 Adressiermaschinen und Adressier- I • 

plättchenprägemaschinen ................. B 0,0% 0,0% 
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(I 

Tarif 
Nr.lUNr. 

8472 30 

8472 90 
8473 

8473 10 

8473 20 

8473 21 

8473 29 
8473 30 

8473 40 

8474 

Warenbezeichhung 

Maschinen zum Sortieren, Falten, 
Kuvertieren, Banderolieren, Öffnen, 
Verschließen oder Versiegeln von 
Briefsendungen, BriefmarkenaufKle
bemaschinen und Briefmarkenent-

:::e:: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Teile und Zubehör (ausgenommen 
Koffer, SchutzhüHen u. dgl.), aus
schließlich oder hauptsächlich für 
Mas~hinen oder Apparate der 
Nummern 8469 bis 8472 geeignet: 
Teile und Zubehör rur Maschinen 
der Nummer 8469 ...................... " ... I B 
Teile und Zubehör für Maschinen 
der Nummer 8470: 
für elektronische Rechenmaschinen 
der Unternummer 8470 10, 8470 21 
oder 8470 29 .... " ........................ " .... I B 
sonstige ............................. .'............... B 
Teile und Zubehör für Maschinen 
und Apparate der Nummer 8471 .. , I B 
Teile und Zubehör für Maschinen 
und Apparate der Nummer 8472 ... I B 
Maschinen und Apparate zum 
Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Brechen, Mahlen, 
Mischen oder Kneten von Erden, 
Steinen, Erzen oder anderen festen 
mineralischen Stoffen (einschließlich 
Pulver oder Pasten); Maschinen 
und Apparate zum Pressen oder 
Formen von festen mineralischen 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
3,0% 

5,0% 

5,0% 
0,0% 

0,0% 

3,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
3,0% 

3,3% 

4,6% 
0,0% 

0,0% 

3,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" .j:o. 

'" Po .... 
I::lj 
i]. 

~ o 
i:l 

00 
'-D 
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" 

00 

1!rsprüng- I Andere 
-.D 

Ausgangszollsatz in % des Wertes N 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes hche Ver-
NrJUNr, Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- BI h e astungen rec te 

8474 j Br~nnstoffe.n~ keramischer Massen, I ., 

(Fortsetzung) Zement, GIpS oder, anderen pulver-' 
oder pastenförmigen mineralischen' 
Stoffen; Maschinen zur Hersrellung 
von Gußformen aus Sand: 

8474 10 I Sortier-, Sieb-, Trenn- oder Wasch-
maschinen und -apparate ................ I B 6,0% 0,0% ") 

8474 20 I Brech- oder Mahlmaschinen und 
-apparate ........................... , ...... ,. ......... I B 6,0% 0,0% ") 

8474 30 Misch- oder Knetmaschinen und 
-apparate: -8474 31 Beton- oder MörteImischer ............. B 6,0% 0,0% ") 0"-

8474 32 Maschinen zum Mischen von mine-
.J>-
0"-

ralischen Stoffen mit Bitumen ........ B 6,0% 0,0% 11) 0-
n. 

8474 39 sonstige ................................. , ...... ; ..... B 6,0% 0,0% 11) 
.., 
O;j 

8474 80 andere Maschinen und Apparate ... B 6,0% 0,0% 11) ~. 

8474 90 Teile .................................................. B 6,0% 0,0% 11) ~ 
CTq 

8475 Maschinen für den Zusammenbau 
n. 
::s 

von mit emem Glaskolben', oder 
Glasrohr ausgestatteten elektrischen 
,Lampen oder Röhren, .El.ektronen-
röhren oder Photoblit~lichtl;~pen; 
Maschinen und Apparate' für die 
Herstellung oder Warmbearbeitung 
von Glas oder Glaswaren: 

8475 10 I Maschinen für den Zusammenbau 
von mit emem Glaskolb~n 'ode~ 
Glasrohr ausgestatteten elektrischen 
Lampen oder Röhren, Elektronen-
röhren oder Photoblitzlichtlampen IB 4,0% . 3,0% 

8475 20 I Maschinen und Apparate für die 
Herstellung oder Warmbearbeitung 
von Glas oder Glaswaren ............... I B 6,0% 4,0% 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8475 90 
8476 

8476 10 

8476 11 
8476 19 
8476 90 
8477 

8477 10 
8477 20 
8477 30 
8477 40 

8477 50 

8477 51 

8477 59 
8477 80 
8477 90 
8478 

Warenbezeichnung 

Teile .................................................. I B 
Warenverkaufsautomaten (zB Brief
marken-, Zigaretten-, Nahrungsmit
tel- oder Getränkeautomaten), ein
schließlich Geldwechselmaschinen : 
Warenverkaufsautomaten, ein-
schließlich Geldwechselmaschinen : 
mit Heiz- oder Kühlvorrichtung .... I ~ 
~e~f:l~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Maschinen und Apparate für die 
Bearbeitung von Kautschuk oder 
Kunststoffen oder für die Herstel
lung von Waren aus diesen Stoffen, 
in diesem Kapitel anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 
Spritzgußmaschinen ................. , ....... 1 B 
Extruder ................................... :........ B 
Blasformmaschinen ... ......... ...... ..... ... B 
Vakuumformmaschinen und andere 
Warmformmaschinen ................ ....... I B 
andere Maschinen und Apparate 
zum Formen: 
zum Formen oder Runderneuern 
von Luftreifen oder zum Formen 
von Luftschläuchen .......................... B 
sonstige ............................................. B 
andere Maschinen und Apparate ... B 
Teile .................................................. B 
Maschinen und Apparate für die 
Aufbereitung oder Verarbeitung von 
Tabak, in diesem Kapitel anderwei
tig weder genannt noch inbegriffen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 
4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

---a--
.j>-
a--
p.. 
('D .... 
t:d 
~. 
~ aq 
('D 

::J 

00 
'.D 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8478 10 
8478 90 
8479 

8479 10 

8479 20 

8479 30 

8479 40 

8479 80 

8479 81 

8479 82 

Warenbezeichnung 

~:f;~~~~~ .. ~~~ .. ~:':'~~~.~~ .. :::::::::::::::: I ~ 
Maschinen, Apparate und mechani
sche Geräte mit eigener Funktion, in 
diesem Kapitel anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 
Maschinen, Apparate und Geräte 
für den Straßen- und Wegebau, 
Hoch- und Tiefbau oder ähnliche 
Arbeiten 
Maschinen, Apparate und Geräte 
für die Gewinnung, Aufbereitung 
oder Zubereitung von tierischen 
oder pflanzlichen Fetten oder fet-

B 

ten Oien ........................................... I B 
Pressen für die Herstellung von 
Spanplatten oder Faserplatten aus 
Holz oder anderen holzigen Stoffen 
sowie andere Maschinen und Appa
rate für die Behandlung von Holz 
oder Kork ......... ... ..... .... .... .......... ..... I B 
Maschinen, Apparate und Geräte 
für die Herstellung von Seilen, 
Tauen oder Kabeln ......................... I B 
andere Maschinen, Apparate und 
Geräte: 
für die Behandlung von Metallen, 
einschließlich Spulenwickelmaschi
nen für elektrotechnische Zwecke . I B 
Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Mischen, Kneten, Brechen, 
Mahlen, Sieben, Sichten, Homoge
nisieren, Emulgieren oder Rühren . I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 
4,7% 

0,0% 11) 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

4~7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

00 
'-0 
-!>-

-a.. 
-!>
a.. 
P
(I) .... 
t::d 
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g-
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8479 89 
8479 90 
8480 

8480 10 
8480 20 
8480 30 
8480 40 

8480 41 
8480 49 
8480 50 
8480 60 
8480 70 

8480 71 
8480 79 
8481 

8481 10 
8481 20 

8481 20 A 
8481 20 B 

Warenbezeichnung 

~e~;~i~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Gießerei-Formkasten; . Modellplat
ten; Gießerei-Modelle; Formen für 
Metalle (ausgenommen Gußformen 
für Ingots, Masseln u. dgl.), MetalI
carbide, Glas, mineralische Stoffe, 
Kautschuk oder Kunststoffe: 
Gießerei-Formkästen 
Modellplatten 
Gießerei -Modelle 
Formen für Metalle oder MetalIcar
bide: 
Spritz guß- und Druckgußformen 
sonstige 
Formen für Glas 
Formen für mineralische Stoffe ..... . 
Formen für Kautschuk oder Kunst
stoffe: 
Spritzguß- und Druckgußformen '" 
sonstige 
Armaturen und ähnliche Apparate 
für Rohr- oder Schlauchleitungen, 
Dampfkessel, Sammelbehälter, 
Wannen oder ähnliche Behälter, 
einschließlich Druckreduzierventile 
und thermostatisch gesteuerte Ven
tile: 
Druckreduzierventile 
Ventile für die ölhydraulische oder 
pneumatische Energieübertragung : 
aus Eisen oder Stahl 
andere 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schil1ing für 100 kg 

U/B . 

12,0% max 

7,0% 
7,0% 

5,070 
5,0% 
8,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

li,O% 

.560,00 
12,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder'in Schilling für 100 kg 

7,9% max 

4,7% 
4,7% 

3,3% 
3,3% 
5,3% 

3,3% 
3,3% 
3,3% 
3,3% 

3,3% 
3,3% 

7,2% 

368,70 
7,9% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
. Belastungen 

....... 
a-
.;.. 
a-
0-n 
"' 0;1 
~. 
~ aq 
n 
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co 

'l!rsprüng-I Andere 
'-l:J 

Ausgangszollsatz in % des Wertes a-
Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. UlB oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y 
rechte e astungen 

8481 30 Rückschlagventile und -klappen:' 
8481 30 A aus Eisen oder Stahl ................... .... I B 12,0% max 560,00 I 7,9% max 368,70 
8481 30 B andere .... :.......................................... B 12,0% 7,9% 
8481 40 Sicherheits- oder Überdruckventile: 
8481 40 A :~~e::~~.~.~~.~ .. ~.~~.~~ .. ::::::::::::::::::::::: I ~ 12,0% max 560,00 

I 
7,9% max 368,70 

8481 40 B 12,0% 7,9% 
8481 80 andere Armaturen und ähnliche 

Apparate: 
8481 80 A aus Eisen oder Stahl ....................... B 12,0% max .560,00 7,9% max 368,70 

8481 80 B andere ............................................... B 12,0% 7,9% 
8481 90 Teile .................................................. B 11,0% 7,2% 
8482 Wälzlager (Kugel- und Rollenlager, 

.-
a-

einschließlich Tonnen- und Nadel-
+-a-

lager) : 0.. 
(1) 

8482 10 I Kugellager: 
... 
t:d 

8482 10 A mit einem Außendurchmesser von ~. 

mehr als 1100 mm ........................... B 0,0% 0,0% i» 
~ 

8482 10 B I ~~:~~oii~~i~~~~: .. ··· .. ·· .. ~i~·~~hii~ßii~h B 12,0% 7,9% 
(1) 
;:l 

8482 20 
Innenringe mit Kegelrollensatz ...... B 12,0% 7,9% 

8482 30 Tonnenlager ..................................... B 10,0% 6,6% 
8482 40 Nadellager ........................................ B 12,0% 7,9% 
8482 50 Zylinderrollenlager ........................... B 12,0% 7,9% 
8482 80 andere, einschließlich Lager mit 

verschiedenartigen Wälzkörpern .... I B 12,0% 7,9% 
8482 90 I Teile: 
8482 91 Kugeln, Rollen, Tonnen und 

Nadeln .............................................. 1 B 0,0% 0,0% 
8482 99 I sonstige ............................................. B 12,0% 7,9% 
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8483 

Tarif 
Nr.lUNr. 

8483 10 

8483 20 

8483 30 

8483 40 

8483 50 

8483 60 

Warenbezeichnung 

Wellen (einschließlich Nockenwel
len und Kurbelwellen) und Kurbeln; 
Lagergehäuse (auch mit eingebau
tem Wälzlager), Gleitlager und 
Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstan
gen, Friktionsräder, Kettenräder 
und Getriebe, auch in Form von 
Wechselgetrieben oder anderen 
regelbar~n Getrieben, einschliei1iich 
Drehmomentwandler ; Kugelroll
spindeln; Schwungräder und Rie
men- oder Seilscheiben, einschließ
lich Rollenblöcke für Flaschenzüge; 
Schaltkupplungen und andere Wel
lenkupplungen (einschließlich 
Kreuz- oder Kardangelenke): 
Wellen (einschließlich Nockenwel-
len und Kurbelwellen) und Kurbeln I B 
Lagergehäuse mit eingebautem 
Wälzlager ... ... ......... ............... ... ........ I B 
Lagergehäuse ohne eingebaute 
Wälzlager; Gleitlager und Lager-
schalen ................. ~ ............................ I B 
Getriebe auch in Form von Wech
selgetrieben oder anderen regelba
ren Getrieben, einschließlich Dreh
momentwandler; Kugelrollspindeln I B 
Schwungräder und Riemen- oder 
Seilscheiben, einschließlich Rollen-
blöcke für Flaschenzüge ................. I B 
Schaltkupplungen und andere Wel
lenkupplungen (einschließlich 
Kreuz- oder Kardangelenke) .......... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

7,0% 

7,0% 

6,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

5,1% 

5,1% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 

'" ""'" '" 
~ ... 
O;j 
~. 
W 
~ 
:;l 

ao 
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'-I 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8483 90 Teile .................................................. 
8484 Metalloplastische Dichtungen; Sätze 

oder Zusammenstellungen von 
Dichtungen verschiedener stoffli-
cher Beschaffenheit, In Beuteln, 
Säckchen oder ähnlichen Umschlie-
ßungen: 

8484 10 metalloplastische Dichtungen .......... 
8484 90 andere ............................................... 
8485 Teile von Maschinen, Apparaten 

oder mechanischen Geräten, In 

diesem Kapitel anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen, ausge-
nommen Teile mit elektrischen 
Anschlußstücken, Isolierteilen, 
Wicklungen, Kontakten oder ande-
ren wesentlichen Merkmalen elek-
trotechnischer Waren: 

8485 10 Schiffsschrauben und deren Flügel 
8485 90 andere ............................................... 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

B" 7,0% 5,1% 

B 6,0% 4,0% 
B 6,0% 4,0% 

B 6,0% 4,0% 
B 6,0% 4,0% 

, 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

00 
o.J:) 
00 
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+
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Tarif Warenbezeichnung 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 

Ursprüng- Andere 

Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg liche Ver-

U/B oder in Schilling für 100 kg handlungs- Ab~aben und 

rechte Be astungen 

Kapitel 85: 

8501 1 Elektromotoren und elektrische I 
Generatoren (ausgenommen Strom-
erzeugungsaggregate ): 

8501 10 I Motoren mit emer Leistung von 
37,5 W oder weniger ...................... I B 22,0% 13,5% 

8501 20 IAilstrommotoren (U niversalmoto-
ren), mit einer Leistung von mehr 
als 37,5 W . ...... ............... ..... ...... ....... I B 22,0% 13,5% 

8501 30 I andere Gleichstrommotoren; 
Gleichstromgenera toren: ..... 

8501 31 I mit einer Leistung von 750 W oder er-
~ 

weniger ............................................. B 21,0% 13,0% er-

8501 32 I mit einer Leistung von mehr als 0.-
(1) 

750 W bis einschließlich 75 kW .... B 19,0% 12,0% 
.... 
td 

8501 33 I mit einer Leistung von mehr als ~. 

75 kW bis einschließlich 375 kW .. B 12,0% 7,9% ~ aq 

8501 34 I mit einer Leistung von mehr als 
(1) 

::l 

375 kW ............................................. B 5,0% 3,5% 
8501 40 I andere Einphasen-Wechselstrommo-

toren .................................................. I B 22,0% 13,5% 
8501 50 I andere Mehrphasen-Wechselstrom-

motoren: 
8501 51 I mit einer Leistung von 750 W oder 

weniger ............................................. I B 22,0% 13,5% 
8501 52 I mit einer Leistung von mehr als 

750 W bis einschließlich 75 kW .... I B 19,0% 12,0% 
8501 53 I mit einer Leistung von mehr als 

75 kW ............................................... I B 9,0% 6,0% 
8501 60 I Wechselstromgeneratoren: 
8501 61 mit einer Leistung von 75 kVA oder 

weniger ..... , ....................................... 1 B 19,0% 12,0% 

00 
'-0 
'-0 
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'-D 

l!rsprüng-I Andere 
0 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

8501 62 I mit einer Leistung von mehr.' als 
75 kVA bis einschließlich 375 kVAI B 16,0% 10,4% 

8501 63 I mit einer Leistung von mehr als 
375 kVA bis einschließlich 
750 kVA ........................................... I B 5,0% 3,5% 

8501 64 I mit einer Leistung von mehr als 
750 kVA ............................................ 1 B 5,0% 3,5% 

8502 I Stromerzeugungsaggregate und 
elektrische rotierende Umformer: 

8502 10 I Stromerzeugungsaggregate mit Kol-
benverbrennungsmotoren mit Kom- -" pressio'nszündung (Dieselmotoren a-. 

.j>. 

oder Halbdieselmotoren) : a-. 

8502 11 I mit einer Leistung von 75 kVA oder 0-
\"b 

B 20,0% 12,5% 
.... 

weniger ............................................. Oi 
8502 12 I mit einer Leistung von mehr als !!. 

75 kVA bis einschließlich 375 kVA B 8,0% 5,3% ii> aq 

8502 13 I mit einer Leistung von mehr als 
\"b 

"' 
375 kVA .............. , ............................. B 9,0% 6,0% 

8502 20 I Stromerzeugungsaggregate mit Kol-
benverbrennungsmotoren mit. Fun-
kenzündung ...................................... B 10,0% 

I 

6,6% 
8502 30 I andere. Stromerzeugungsaggregate . B 10,0% 6,6% 
8502 40 ~:f~~e:s:c~~~~~e~d'~~ 'h~~~t~'~;~h~ B 15,0% 9,7% 
8503 00 

lich für Maschinen der Num-
mer 8501 oder 8502 geeignet ......... I B 15,0% 9,7% 

8504 I Elektrische Transformatoren, elek-
trische ruhende Umformer (zB 
Gleichrichter) sowie Drosselspulen 
und andere Selbstinduktionsspulen : 

8504 10 I Vorschaltgeräte für Entladungsiam -
pen oder -röhren ............................. I B 8,0% 5,3% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8504 20 

8504 21 

8504 22 

8504 23 

8504 30 
8504 31 

8504 32 

8504 33 

8504 34 

8504 40 
8504 50 

8504 90 
8505 

W arenbezeichn ung 

Transformatoren mit Flüssigkeitsiso
lation: 
mit einer. Leistung von 650 kVA._ 
oder wemger .................................... I ts 
mit einer Leistung von mehr als 
650 kVA bis einschließlich 10.000 
kVA .................................................. 1 B 
mit einer Leistung von mehr als 
10.000 kVA ...................................... I B 
andere Transformatoren: 
mit einer Leistung von 1 k V A oder 
weniger ............................................. I B 
mit einer Leistung von mehr als 
1 kVA bis einschließlich 16 kVA ... I B 
mit einer Leistung von mehr als 
16 kVA bis einschließlich 500 kVA I B 
mit einer Leistung von mehr als 
500 kVA ............................................ 1 B 
ruhende Umformer .......................... B 
andere Drosselspulen und andere 

~~~~ti.~~~~~~~~~~~~~~~ .. ::::::::::::::::::::: I ~ 
Elektromagnete; Permanentmagnete 
und Waren, die bestimmt sind, 
durch Magnetisierung zu Perma
nentmagneten zu werden; elektro
magnetische oder permanentmagne
tische Spannplatten, Spannfutter 
und ähnliche Aufspannvorrichtun
gen; elektromagnetische Kupplun
gen und Bremsen; elektromagneti
sche Hebeköpfe: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

6,O~1c 

5,0% 

5,0% 

8,0% 

8,0% 

6,0% 

6,0% 
7,0% 

8,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

5,3% 

5,3% 

4,6% 

4,6% 
4,6% 

5,3% 
4,6% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-cJ"o. 
.j:>. 
cJ"o. 
p.. 

~ 
t:I:j 
!]. 
;;;
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n> 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8505 10 

8505 11 
8505 19 
8505 20 

8505 30 
8505 90 
8506 

8506 10 

8506 11 

8506 12 

8506 13 
8506 19 
8506 20 

8506 90 
8507 

8507 10 

Warenbezeichnung 

Permanentmagnete und Waren, die 
bestimmt sind, durch Magnetisie
rung zu Permanentmagneten zu 
werden: 
aus Metall ........................................ I B 
sonstige ............................................. B 
elektromagnetische Kupplungen und 

~:~~:~~a~~'~~i'~~h~" H~b~k~~i~":: ::::: I ~ 
andere, einschließlich Teile ............. B 
Elektrische Primärelemente und 
Primärbatterien : 
mit einem Rauminhalt (nach den 
äußeren Abmessungen) von 300 ccm 
oder weniger: 
Mangandioxid-Elemente und -Batte-
rien .................................................... I B 
Quecksilberoxid-Elemente und -Bat-

~~f~:~;~·i·d~Ei·~~~~~~··~~d··~B~~~~;i~~·1 ~ 
sonstige ............................................. B 
mit einem Rauminhalt (nach den 
äußeren Abmessungen) von mehr 
als 300 ccm .... , ... .......................... .... I B 
Teile .................................................. B 
Elektrische Akkumulatoren, ein
schließlich Separatoren dafür, auch 
in quadratischer oder rechteckiger 
Form: 
Bleiakkumulatoren, wIe sIe zum 
Starten von Kolbenverbrennungs
motoren verwendet werden: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 
8,0% 

6,0% 
6,0% 
7,0% 

24,0% 

24,0% 
24,0% 
24,0% 

24,0% 
24,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 
5,3% 

4,0% 
4,0% 
2,4% 10) 

13,0% 

13,0% 
13,0% 
13,0% 

13,0% 
13,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" o 
N 

-a-
~ 
a-
P
(1) .., 
td 
n. 
{ 
i:l 
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, Tarif 
Nr./UNr. 

8507 10 A 

8507 iO B 
8507 20 
8507 30 
8507 40 
8507 80 
8507 90 
8508 

8508 10 
8508 20 
8508 80 
8508 90 
8509 

8509 10 
8509 20 
8509 30 

8509 40 

8509 80 
8509 90 
8510 

8510 10 
8510 20 
8510 90 

Warenbezeichnung 

1m Stückgewicht von mehr als 
200 kg ",."""""."""".".".".""""""" I B 
andere "'"'''''''''''''''''''' "'"'''''''''''''''' B 
andere Bleiakkumulatoren """"""" B 
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ". B 
Nickel-Eisen-Akkumulatoren "."."" B 
andere Akkumulatoren """'''''''''''''' B 
Teile ................. ",.............................. B 
Elektromechanische Handwerkzeu
ge mit eingebautem Elektromotor: 
Bohrmaschinen aller Art ""."."""". B 
Säge- oder Trennmaschinen ""'"'''' B 
andere Werkzeuge "'"'''''''''''''''''''''' B 
Teile ""."."""""""""""."." .... " .... " .. B 
Elektromechanische Haushaltsgerä
te mit eingebautem Elektromotor: 
Staubsauger :'.", .... ,.,", ..... ,." .. , .. ,"', .. , I B 
Fußbodenpohergeräte ."................... B 
Geräte zum Zerkleinern von 
Küchenabfällen ............................ ".. I B 
Geräte zum Zerkleinern oder 
Mischen von Nahrungsmitteln; 
Frucht- und Gemüseentsafter ..... " .. 1 B 
andere Geräte " .................. "".".".... B 
Teile "." ... """"."."."" .. ""." ... "" ... ".. B 
Rasierapparate und Haarschneide
und Schermaschinen, mit eingebau
tem Elektromotor: ' 
Rasierapparate ""." ....... " ... "." .... ".", B 
Haarschneide- und Schermaschinen B 
Teile " ... " .... "." ...... """ .. """ .......... ",, B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

315,00 
630,00 
315,00 

8,0% 
8,0% 
8,0% 
9,0% 

15,0% 
15,0% 
15,0% 
15,0% 

10,0% 
10,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

10,0% 

6,0% 
4,0% 
5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

210,00 
420,00 
210,00 

5,3% 
5,3% 
5,3% 
6,0% 

9,7% 
9,7% 
9,7% 
9,7% 

6,6% 
6,6% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,6% 

4,0% 
3,5% 
3,5% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" ~ 
'" Po .., 
t;O 
~. 
~ 
~ 
::l 

'-0 
o ...,. 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
903 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



8511 

Tarif 
Nr.lUNr. 

8511 10 
8511 20 

8511 30 
8511 40 

8511 50 
8511 80 
8511 90 
8512 

8512 10 

Warenbezeichnung 

Elektrische Zünd- und Startvorrich-' 
tungen, wie' sie für Verbrennungs
motoren mit Funkenzündung oder 
Kompressionszündung verwendet 
werden (zB Magnetzünder, Licht
magnetzünder, Zündspulen, Zünd
kerzen, Glühkerzen und Anlasser); 
Lichtmaschinen (zB Dynamos und 
Wechselstromgeneratoren) und 
Lade- oder Rückstromschalter, wie 
sie zusammen mit solchen Motoren 
verwendet werden: 
Zündkerzen ...................................... I B 
Magnetzünder; Lichtmagnetzünder; 
Schwungmagnetzünder .... ................ I B 
Verteiler; Zündspulen ...................... B 
Anlasser und Anlasser-Lichtmaschi-
nen .................................................... B 
andere Lichtmaschinen ............... ..... B 
andere Vorrichtungen ........ ..... ........ B 
Teile .................................................. B 
Elektrische Beleuchtungs- und 
Signalgeräte (ausgenommen Waren 
der Nummer 8539), Scheibenwi
scher und Vorrichtungen gegen das 
Vereisen oder Beschlagen von Fen
sterscheiben, wie sie für Fahrräder 
oder Kraftfahrzeuge verwendet 
werden: 
Beleuchtungs- und visuelle Signalge
räte, wie sie für Fahrräder verwen-
det werden ....................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

0,0% 

77,00 
8,0% 

8,0% 
8,0% 
6,0% 
6,0% 

17,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

51,30 
5,3% 

5,3% 
5,3% 
4,0% 
4,0% 

8,5% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-Cl o 
..j:>. 

-0-
..j:>. 
0-

0.. 
<1l .... 
td 
!!. 
~ 
~ 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8512 20 

8,.."'" ..,,, 
:JIL :JV 

8512 40 

8512 90 
O~1'l 
öJIJ 

8513 10 
8513 90 
8514 

8514 10 

8514 20 

8514 30 

Warenbezeichnung 

andere Beleuchtungs- und visuelle 
Signalgeräte ...................................... I B 
akustische Signalgeräte .. ...... ............ B 
Scheibenwischer und Vorrichtungen 
gegen das Vereisen oder Beschlagen 
von Fensterscheiben ......................... I B 
Teile .................................................. B 
Tragbare elektrische Leuchten zum 
Betrieb mit eigener Energiequelle 
(zB mit Primärelementen, Akkumu
latoren oder Dynamos), ausgenom
men Beleuchtungsgeräte der Nu.m-
mer 8512: . 

!r:~~h~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Elektrische Industrie-, Gewerbe
und Laboratoriumsöfen (einschließ
lich Öfen zur thermischen Behand
lung von Stoffen durch Induktion 
oder durch kapazitiven Wider
stand); andere Industrie-, Gewerbe
oder Laboratoriumsapparate zur 
thermischen Behandlung von Stof
fen durch Induktion oder durch 
kapazitiven Widerstand: 
Öfen mit Beheizung durch elektri-
sche Heizwiderstände ...................... I B 
Öfen zur thermischen Behandlung 
von Stoffen durch Induktion oder 

~~~~~e k6t~~it~~~~.~~.~.~~~~.~~~ .. :::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

17,0% 
17,0% 

17,0% 
17,0% 

.5,0% 
5,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

8,5% 
8,5% 

8,5% 
8,5% 

5,0% 
5,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
.j>. 
0"-

P-
~ 
t:O 
~. 

'* i:l 

~ 
o 
U1 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8514 40 

8514 90 
8515 

8515 10 

8515 11 
8515 19 
8515 20 

8515 21 

8515 29 
8515 30 

8515 31 

Warenbezeichnung 

andere Apparate zur thermischen 
Behandlung von Stoffen durch 
Induktion oder durch kapazitiven 
Widerstand ............. ; ......................... 1 B 
Teile .................................................. B 
Maschinen und Apparate zum 
Löten oder Schweißen (auch zum 
Schneiden geeignet), elektrisch 
(einschließlich solcher mit elek-
trisch aufgeheiztem Gas arbeitend) 
oder mit Laserstrahl oder anderem 
Licht- oder Photonenstrahl, mit 
Ultraschall, mit Elektronenstrahl, 
mit Magnetimpulsen oder mit Plas-
mastrahl arbeitend; elektrische 
Maschinen und Apparate zum 
Heißversprühen von Metallen oder 
Metallcarbiden : 
Maschinen und Apparate zum 
Löten: 

;:~~~~~e~ .. ~.~.~.~~~:.~~~~~~.~ .. :::::::::::::: 1 ~ 
Maschinen und Apparate zum 
Widerstandsschweißen von Metal-
len: 
voll- oder halbautomatisch arbei-

~~:~ti~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 
Maschinen und Apparate zum 
Lichtbogen- oder Plasmastrahl-
schweißen von Metallen: 
voll- oder halbautomatisch arbei-
tend ................................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
6,0% 

7,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,7% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

\Cl 
0: 

'" 

-'" .j>. 

'" P-
(1) .., 
txI n. 
~ 

(](I 
(1) 

'" 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8515 39 
8515 80 
8515 90 
8516 

8516 10 

8516.20 

8516 21 
8516 29 
8516 30 

8516 31 
8516 32 
8516 33 
8516 40 

Warenbezeichnung . 

sonstige ............................................., B 

~~tl:r~ .. ~.~.~~~~~~.~.~~~ .. ~~~~~~~~ .. ::: ~ 
Elektrische Wasserdurchlauferhit
zer, Warmwasserspeicher und 
Tauchsieder; elektrische Apparate 
für die Raumheizung, die Boden
beheizung oder für ähnliche Ver
wendungszwecke ; eiektrothermische 
Apparate für die Haarpflege (zB 
Haartrockner, Dauerwellenapparate 
und Brennscherenwärmer) oder 
zum Händetrocknen; elektrische 
Bügeleisen; andere elektrothermi
sche Apparate, wie sie im Haushalt 
verwendet werden; elektrische 
Heizwiderstände, ausgenommen 
solche der Nummer 8545: 
elektrische Wasserdurchlauferhitzer, 
Warmwasserspeicher und T auchsie-
der ............ ; ........................................ I B 
elektrische Apparate für die Raum
heizung, die Bodenbeheizung oder 
für ähnliche Verwendungszwecke: 
Speicherheizgeräte ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I B 
sonstige ............................................. B 
elektrothermische Apparate für die 
Haarpflege oder zum Händetrock
nen: 
Haartrockner .............. ,'..................... B 
andere Apparate für die Haarpflege B 
Apparate zum Händetrocknen ....... B 
elektrische Bügeleisen "",,,,,,,,,,,,,,,,,, B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

9,0% 

7,0% 
10,0% 

11,0% 
11,0% 
11,0% 
11,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

6,0% 

4,7% 
6,6% 

7,2% 
7,2% 
7,2% 
7,2% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.... 
0"-

t:" 
0.. 
o .., 
td 
~. r:;-
~ 
::s 

'-0 
o 
'.J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8516 50 
8516 60 

8516 70 
8516 71 
8516 72 
8516 79 
8516 80 
8516 90 
8517 

8517 10 
8517 20 
8517 30 

8517 40 

8517 80 
8517 81 
8517 82 
8517 90 
8517 90 A 
8517 90 B 
8518 

Warenbezeichnung 

Mikrowyllen~erde ............................ . 
andere Herde und Öfen;. Kocher, 
Kochplatten, GrilIgerite und .Brat
geräte 
andere elektrothermische Apparate: 
Kaffee- oder Teemaschinen .......... .. 
Brotröster (Toaster) 
sonstige 
elektrische Heizwiderstände 
Teile ................................................ .. 
Elektrische Apparate für di~ Draht~ 
telephonie oder' Drahttelegraphie, 
einschließlich solcher Apparate für 
Trägerfrequenzsysteme: 
Telephonapparate . 
Fernschreiber 
Vermittlungseinrichtungen für die 
Telephonie oder Telegraphie .......... 
andere Apparate, für. Trägerfre
quenzsysteme 
andere Apparate:... , 
für die Telephonie 
für die Telegraphie 
Teile: 
für Fernschreiber 
andere 
Mikr9phone und Haitevorrichtun
gen dafür; Lautsprecher, auch. in 
Gehäusen; Kopfhörer, Ohrhörer 
und Mikrophon-Hörer-Kombinatio" 
nen; elektrische Tonfrequenzver
stärker; elektrische Tonverstärker
geräte und -anlagen: 

B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 

B 

B 
B 

B 
B 

'-D 
0 

Ursprüng- I Andere 00 Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Abgaben und oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- Belastungen UlB rechte 

9,0% 6,0% 

11,5% 7,6% 

11;0% 7,2% 
11,0% 7,2% 
10,0% 6,6% 
7,0% 4,7% 

11,0% 7,2% 

-'" .j:>. 

'" P-
O> 

'"' 7,0% 5,4% 0; 

490,00 ~. 735,00 
~ 

CJQ 
0> 

5,4% ::l 6,0% 

6,0% 4,0% 

6,0% 5,~% 
5,0% 5,0% 

735,00 490,00 
7,0% 5,4% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8518 10 

8518 20 
8518 21 
8518 22 

8518 29 
8518 ~o 

8518 40 
8518 50 

8518 90 
8519 

8519 10 

8519 20 

8519 21 
8519 29 
8519 30 
8519 31 
8519 39 
8519 40 
8519 90 
8519 91 
8519 99 
8520 

Warenbezeichnung 

Mikrophone und Haltevorrichtun-
gen dafür........................................... I B 
Lautsprecher, auch in Gehäusen: 
Einzellautsprecher in Gehäusen ..... I B 
zwei oder mehr Lautsprecher in 

~~:e;g~e~~~~~.~~.~~ .. ~~~~~~~ .. ::::::::: 1 ~ 
Kopfhörer, Ohrhörer und Mikro-
phon-!-lörer-Kombinationen ............ I B 
elektnsche Tonfrequenzverstärker. B 
elektrische Tonverstärkergeräte und 

;~~~g~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 
Plattenspieler, Kassettenabspielgerä
te und andere Tonwiedergabegerä
te, ohne eingebaute T onaufnahme
vorrichtung: 
Plattenspieler mit Verstärker für 
Münz- oder Spielmarkeneinwurf '" I B 
andere Plattenspieler mit Verstär
ker: 
ohne Lautsprecher ........................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Plattenspieler ohne Verstärker: 

:~~S~i~~o~.~~.i.~~~~.~ .. ~.1.~~~~.~~~~~~.~~~.1 ~ 
Dlktat-Wledergabegerate ................. B 
andere Tonwiedergabegeräte: 
Kassettenabspielgeräte ......... ... ... ...... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Magnetbandgeräte und andere Ton
aufnahmegeräte, auch mit eingebau
ter Tonwiedergabevorrichtung : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

9,0% 
5,0%. 

5,0% 
6,0% 

14,0% 

14,0% 
14,0% 

14,0% 
14,0% 
20,0% 

20,0% 
20,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

4 <;:Oj" , ..... , ... 

4,5% 
4,0% 

6,0% 
4,5% 

4,5% 
4,0% 

9,1% 

9,1%-
9,1% 

9,1% 
9,1% 

12,8% 

12,8% 
12,8% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
a-
.j>
a--
0.. 
n 
'1 

tp 
n 
~ 
~ 
~ 

'.0 
o 
'.0 
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'" 
l!rsprüng- I Andere 

..... 
Ausgangszollsatz in % des Wertes 

0 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg handlungs- R 1 U/R rechte e astungen 

8520 10 I Diktiergeräte, nur zum Betrieb mit 
außerhalb liegender Stromquelle .... B 20,0% 12,8% 

8520 20 I Telephonanrufbeantworter .............. B 20,0% 12,8% 
8520 30 andere Magnetbandgeräte mit ein-

gebauter T onwiedergabeyorrich-
tung: 

8520 31 Kassettenrecorder """""'''''''''''''''''' B 20,0% 12,8% 
8520 39 sonstige ............................................. B 20,0% 12,8% 
8520 90 andere ............................................... B 20,0% 12,6% 
8521 Videogeräte zur Bild- oder Bild-

und Tonaufzeichnung oder -wieder- ..... 
gabe, auch mit eingebautem Video- a-

.jlo. 

signalempfangsteil (Tuner): a-

8521 10 I Magnetbandgeräte: . 
0-
0 

8521 10 A im Stückgewicht von 40 kg oder 
.... 
bJ 

weniger ............................................. B 17,0% 14,0% 0 

8521 10 B andere ............................................... B 10,0% 10,0% ~ 
(]CI 

8521 90 andere ............................................... B 10,0% 10,0% 
0 
::s 

8522 Teile und Zubehör für Geräte der 
Nummern 8519 bis 8521: 

8522 10 I Tonabnehmer für Rillentonträger: 
8522 10 A Nadeln; Saphire und Diamanten, 

auf Nadelträger montiert ................ B 0,0% 0,0% 
8522 10 B I'andere .. " ........................................... B 10,0% 6,6% 
8522 90 andere ............................................... B 10,0% 6,6% 
8523 Träger, für Tonaufnahmen oder 

ähnliche Aufzeichnungen vorgerich-
tet, ohne Aufzeichnungen, ausge-
nommen Waren des Kapitels 37: 

8523 10 I Magnetbänder: 
8523 11 mit einer Breite von 4 mm oder 

weniger ..................... ~ ....................... I B 5,0% 3,5% 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg hche Ver- Ab aben und 
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

8523 12 I mit einer Breite von mehr als 4 mm 
bis einschließlich 6,5 mm ................ B 5,0% 3,5% 

8523 13 I mit emer Breite von mehr als 
6,5 mm .............................................. B 5,0% 3,5% 

8523 20 I Magnetplatten . '" .............................. B 5,0% 3,5% 
8523 90 ;~~=ft~l~~~~~:'" ii~~"d~~'" ~~~i"" '~~"d~~~ B 5,0% 3,5% 
8524 

Träger, mit Ton- oder ähnlichen 
Aufzeichnungen, einschließlich 
Matrizen und Galvanos für die 
Schallplattenerzeugung, ausgenom-
men Waren des Kapitels 37: -0"-

""" 8524 10 I Schallplatten, ausgenommen Com- a-

pact-Discs ...................... , ................. , B 8,0% 5,3% 0-
n 

8524 20 I Magnetbänder: 
..., 
Oj 

8524 21 mit einer Breite von 4 mm oder n 
~ 

wemger: aq 

8524 21 A I für Geräte der Nummern 8519, 
n 
::J 

8520 und 8521 ................................. B 5,0% 3,5% 
8524 21 B I :~::~;··B;~i~~·~;~·~~h;·~i~··4·~~ B 5,0% 3,5% 
8524 22 

bis einschließlich 6,5 mm: 
8524 22 A I für Geräte der Nummern 8519, 

8520 und 8521 ................................. 1 B 5,0% 3,5% 

~524 22 B I ~~er:i~~;····B;~·i~~···~~~····~~h~····~i~ B 
5,0% 3,5% 

. 8524 23 
6,5 mm: 

8524 23 A I für Geräte der Nummern 8519, 
8520 und 8521 ............................. ~ ... I B 5,0% 3,5% 

8524 23 B I andere ............................................... B 5,0% 3,5% 
8524 90 andere ............................................... B 0,0% 0,0% 

'-CI --
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8525 Sendegeräte für Funktelephonie, 
Ftinktelegraphie, Rundfunk oder 
Fernsehen, auch mit eingebautem 
Empfangsgerät oder Tonaufnahme-
oder Tonwiedergabegerät; Fernseh-
kameras: 

8525 10 Sendegeräte ...................................... 
8525 20 Sendegeräte mit eingebautem Emp-

fangsgerät ......................................... 
8525 30 Fernsehkameras ................................ 
8526 Radargeräte, Funknavigationsgeräte 

und Funkfernsteuergeräte : 
8526 10 Radargeräte ...................................... 
8526 90 andere: 
8526 91 Funknavigationsgeräte ............. '" ..... 
8526 92 Funkfernsteuergerä te ....................... 
8527 Empfangsgeräte für Funktelephonie, 

Funktelegraphie oder Rundfunk, 
auch m emem gemeinsamen 
Gehäuse mit einem Tonaufnahme-
oder Tonwiedergabegerät oder 
einer Uhr kombiniert: 

8527 10 Rundfunkempfangsgeräte, die unab-
hängig von einer außerhalb liegen-
den Stromquelle arbeiten können, 
einschließlich solcher, die auch für 
den Funktelephonie- oder Funktele-
graphieempfang geeignet sind: 

8527 11 mit emem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät kombiniert: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 6,0% 4,0% 

B 6,0% 4,8% 
B 7,0% 4,9% 

B 7,0% 4,7% 

B 7,0% 4,7% 
B 8,0% 5,3% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-.c> ..... 
N 

..... 
0"
.j:>. 
0"-

0.. 
~ 
t:O 
~. 
~ 
~ 
::l 
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All' o/c d W Ursprüng- lAd Tarif . usgang~zo sa~z. In ~ es ertes Gebundener Zollsatz in.% des Wertes liche Ver- n ere 
N IUN Warenbezeichnung .oder In Schllhng fur 100 kg d . S h'll' f" 100 k h dl Abgaben und r. r. U/B 0 er In c 1 Ing ur g an ungs- B I 

rechte e astungen 

------~--------------------------~------------------------~------

8527 11 A I die sowohl mit emer außerhalb 
liegenden Stromquelle als auch 
einer nicht außerhalh liegenden 
arbeiten können ............................... I U 38,0% 23,0% 

8527 11 B I nur zum Betrieb mit einer nicht 
außerhalb liegenden Stromquelle "'1 U 38,0% 23,0% 

~~:7 ~~ I ~onstige ....................... ::.................... U 38,0% 19,0% 
!S!)L7 LU I nundfunkempfangsgerate, nur zum 

Betrieb mit außerhalb liegender 
Stromquelle, wie sie in Kraftfahr
zeugen verwendet werden, em-
schließlich solcher, die auch für a:: 
den Funktelephonie- oder Funktele- ~ 
graphieempfang geeignet sind: ~ 

8527,21 I mit emem Tonaufnahme- oder ~ 
Tonwiedergabegerät kombiniert ..... U 38,0% 23,0% g" 

8527 29 I sonstige ............................................. U 38,0% 23,0% JQ 
8527 30 andere Rundfunkempfangsgeräte, g 

einschließlich solcher, die auch für 
den Funktelephonie- oder Funktele-
graphieempfang geeignet sind: 

8527 31 I mit emem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät kombiniert ..... I U 38,0% 23,0% 

8527 32 I nicht mit einem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät, aber mit einer 
Uhr kombiniert .............................. ~.I U 38,0% 23,0% 

8527 39 I sonstige ........................................ :..... U 38,0% 23,0% 
'8527 90 andere Geräte ........ : ...................... :.. U 38,0% 23,0% 

~ -'" 
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8528 

Tarif 
Nr./UNr. 

8528 10 
8528 10 A 

8528 10 B 
8528 20 

8529 

8529 10 

8529 90 
8529 90 A 

8529 90 B 
8530 

Warenbezeichnung 

Fernsehempfangsgeräte (einschließ
lich Videomonitoren und Videopro
jektoren), auch in einem gemein
samen ,Gehäuse mit einem Rund
funkempfangsgerät oder einem 
Videogerät zur Bild- und Tonauf
zeichnung oder -wiedergabe kombi
niert: 
für mehrfarbiges Bild: 
mit einer BiIdschirmdiagonale unter 
20 Zoll (50,80 cm) 
andere 
für schwarz-weißes oder anderes 
einfarbiges Bild 
Teile, ausschließlich oder hauptsäch
lich für Geräte der Nummern 8525 
bis 8528 geeignet: 
Antennen und Antennenreflektoren 
aller Art; Teile, die zur Verwen
dung mit diesen Waren geeignet 
sind 
andere: 
für Geräte der Nummern 8527 und 
8528 
andere 
Elektrische Signalgeräte '(andere als 
für die Nachrichtenübermittlung), 
Sicherungs-, Kontroll- oder Steuer
geräte, für Schienen- und ähnliche 
Wege, Straßen, Binnenwasserwege, 
Parkeinrichtungen, Hafenanlagen 
oder Flugplätze (ausgenommen sol
che der Nummer 8608): 

B 
B 

B 

B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

27,5% 
35,0% 

35,0% 

7,0% 

35,0% 
7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

21,3% 
21,3% 

21,3% 

5,0% 

21,1% 
5,2% 

Ursprüng
liche Ver-' 
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-'l -.j>.. 

.... 
0' 
.j>.. 
0' 

0-
0 .., 
i:1j 

!!. 
PJ 

O'Q 
0 
l:l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8530 10 

8530 80 
8530 90 
8531 

8531 10 

8531 20 

8531 80 
8531 90 
8532 

8532 10 

8532 20 
8532 21 
8532 22 

8532 23 

8532 24 

8532 25 

Warenbezeichnung 

Geräte für Schienen- und ähnliche 
Wege ................................................. , B 
andere Geräte .................................. B 
Teile .................................................. I B 
Akustische oder visuelle elektrische 
Signalgeräte (zB Läutwerke, Sire-
nen, Meldetafeln, Diebstahlalarm-
geräte, Feuermelder), ausgenom-
men solche der Nummer 8512 oder 
8530: 
Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder ' 
und ähnliche Geräte' ........................ B 
Anzeigetafeln mit Flüssigkristallan-
zeige (LeD) oder Leuchtdiodenan-
zeige (LED) ....................................... B 
andere Geräte .................................. B 
Teile ....... c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B 
Elektrische Festkondensatoren und 
Dreh- oder andere einstellbare 
Kondensatoren: 
Festkondensatoren für Stromnetze 
mit 50/60 Hz mit emer Blind-
leistung von 0;5 kV Ar oder mehr 
(Leistungskondensatoren) ................ I B 
andere Festkondensatoren: 
Tantalkondens,atoren ...... 1 ........... , .... I B 
Aluminium-Elektrolytkondensato-
ren ..................................................... I B 
Keramikkondensatoren, einschich-
tig ...................................................... I B 
Keramikkondensatoren, mehr-
schichtig ............................................ 1 B 

~::i~~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~~~.~~~.~.~~.~.~~~~~ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 

8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 
4,7% 
4,7% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
~ 
a--
o-
('1) .., 
Cd 
~. ;;-

O'l 
('1) 

::s 

-.c> -U1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
915 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

8532 29 
8532 30 

8532 90 
8533 

8533 10 

8533 20 
8533 21 

8533 29 
8533 30 

8533 31 

8533 39 
8533 40 

8533 90 
8534 00 
8535 

Warenbezeichnung 

sonstige ............................................. I B 
Dreh- oder andere einstellbare 
Kondensatoren ............. .................... I B 
Teile .................................................. B 
Elektrische Widerstände (ein
schließlich Rheostate und Potentio-
meter), ausgenommen Heizwider-
stände: 

I Festwiderstände aus Kohlenstoff, 
agglomeriert oder in Schichtbau-
weIse ................................................. 

I andere Festwiderstände : 
für eine Nennlast von 20 W oder 
wenIger ............................................... 

I ~~~~~~t~ii~id~;~~~~d~:"" ~i~~·~hii·~ß~ 
lich Rheostate und Potentiometer: 

I für eine Nennlast von 20 W oder 
wenIger ............................................... 

I :~~~~!e s~~ii~id~;~~ä~d~: .. ~i~~·~hii~ß~ 
lich Rheostate und Potentiometer .. 

I g:t~;~~Es~~~~~~~::~:::~~~ii~i~~:, 
Öffnen, Schützen, Abzweigen, Ver-
binden oder Anschließen von elek-
trischen Stromkreisen (zB Schalter, 
Sicherungen, Blitzschutzgeräte, 
Spannungsbegrenzer, Spannungs-
stoßausgleicher, Stecker, Verbin-
dungsdosen), für eme Spannung 
von mehr als 1000 V: 

B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

8,0% 

7,0% 
8,0% 

7,0% 

.7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
6,0% 

24,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,3% 

5,0% 
5,3% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,0% 

12,0% 

Ursprüng
liche Ver
haridlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...c ...... 

'" 

...... 

'" -I>-

'" 0-
("I) 
>; 

Oj 
~. 
;;;-

aq 
("1)-

;:1 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8535 10 
8535 20 
8535 21 

8535 29 
8535 30 

8535 40 

8535 90 
8536 

8536 10 
8536 20 
8536 30 

8536 40 
8536 41 

853(> 49 
8536 50 
8536 ,60 

853661 
8536 69 

Warenbezeichnung 

Sicherungen .... .............. ... ........ ......... I B 
automatische Schutzschalter : 
für eine Spannung von weniger: als 

:~~~ti~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Trennschalter sowie Ein- und Aus-
schalter ............................. :.: .............. I.B 
BlitzschutZgeräte, SpanQungsbe
grenzer' und $panmulgsstoßatisglei-

~:~:r~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Elektrische Geräte zum Schließen, 
Öffnen, Schützen, Abzweigen, Ver
binden oder Anschließen von elek~ 
trischen Stromkreisen (zB Schalter, 
Relais, Sicherungen, Spannungs
stoßausgleicher, Stecker, Steckdo
sen, Lampenfassunge'n und Verbin
dungsdosen), für eine Spanrwng von 
iooo V oder weniger: 
Sicherungen ............................... '...... I B 
automatische, Schutzschalter ........... B 
andere Geräte zum Schützen von 
elektrischen Stromkreisen ........ .':...... I B 
Relais: ' 
für eine Spannung von 60 V oder 

::~~r:~":::::::::::::::::::::'::::::::;::::::::::~:::: I ~ 
andere Schalter ................................ :B 
Lampenfassungen, Stecker",und 
Steckvorrichtungen: 
Lampenfassungen .......... : .................. , B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

22,0% 

12,0% 
12,0% 

10,0% 

20,0% 
16,0% 

24,0% 
24,0% 

24,0% 

24,0% 
24,0% 
24,0% 

24,0% 
24,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes. 
oder in Schilling für 100 kg 

13,0% 

7,9% 
7,9% 

6,6% 

12,3% 
10,3% 

12,0% 
12,0% 

12,0% 

12,0% 
12,0% 
12,0% 

12,0% 
12,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-Cl' 
.j>. 
Cl' 

p.. 
(> .... 
t1:' 
~. 
j;) 

C1Q 
(> 

::l 

'-J; -'J 
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'-Cl 

~rsprüng- I Andere '"" Ausgangszollsatz in % des Wertes 0. 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes IIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

UlB an ungs- B 1 h . e astungen rec te 

8703 21 I mit einem Hubraum von 1000 ccm 
oder weniger: 

8703 21 A I neue .................................................. , B 29,0% 24,0% 
8703 21 B andere ............................................... B 41,0% 24,0% 
8703 22 init einem Hubraum von mehr als 

1000 ccm, aber nicht mehr als 1500 
ccm: 

8703 22 A I neu< ··················································1 E 29,0% 24,0% 
8703 22 B andere ............................................... B 41,0% 24,0% 
8703 23 mit einem Hubraum von mehr als 

1500 ccm, aber nicht mehr als 3000 
ccm: Ci( 

8703 23 A B 29,0% 24,0% 
.j:i. 

I :~~:r~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a-. 

8703 23 B B 41,0% 24,0% 
p... 
('1) 

8703 24 mit einem Hubraum von mehr als 
... 
t:l:I 

3000 ccm: ('1) 

8703 24 A I :~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 29,0% 24,0% ~ 
(J'q 

8703 24 B B 41,0% 24,0% 
('1). 
::So 

8703 :30 andere Fahrzeuge mit Kolbenver-
brennungsmotoren mit Kompressi-
onszündung (Diesel- oder Halbdie-
selmotoren) : 

8703 31 I mit einem Hubraum von 1500 ccm 
oder weniger: 

8703 31 A I n'"'······························1 E 
29,0% 24,0% 

8703 31 B andere ............................................... B 41,0% 24,0% 
8703 32 mit einem Hubraum von mehr als 

1500 ccm, aber nicht mehr als 2500 
ccm: 

8703 32 A :~~:r~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 29,0% 24,0% 
8703 32 B 41,0% 24,0% 
8703 33 mit einem Hubraum von mehr als 

2500 ccm: 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- I And 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab abe~r~nd 
Nr.lUNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

8703 33 A I :~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 29,0% 24,0% 
8703 33 B B 41,0% 24,0% 
8703 90 andere: 
8703 90 A I neue .................................................. , B 29,0% 24,0% 
8703 90 B andere ............................................... B 41,0% 24,0% 
8704 Kraftfahrzeuge für die Warenbeför-

derung: 
8704 10 I Muldenkipper zur Verwendung 

außerhalb des Straßennetzes gebaut: 
8704 10 A I ~~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 10,0% 0,0% il) 

8704 10 B B 14,0% 0,0% ") 
8704 20 andere mit Kolbenverbrennungsmo-

....,.. 
0"-

mit Kompressionszündung 
~ 

toren 0"-

(Diesel- oder Halbdieselmotoren) : Q.. 
('I) 

8704 21 I mit einem höchstzulässigen Gesamt-
.... 
~ 

gewicht von 5 t oder weniger: !!. 
8704 21 A I ~~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: B 13,0% 12,8% ~ 

aq 

8704 21 B B 18,0% 12,8% 
('I) 

::s 
8704 22 mit einem höchstzulässigen Gesamt-

gewicht von mehr als 5 t, aber nicht 
mehr als 20 t: 

8704 22 A I neu, ··················································1 B 
12,0% 12,0% 

8704 22 B andere ............................................... B 17,0% 12,0% 
8704 23 mit einem höchstzulässigen Gesamt-

8704 23 A I !~:!ch~'on~'.:.~~.2~~··············1 B 10,0% 10,0% 
8704 23 B andere ............................................... B 14,0% 10,0% 
8704 30 andere, mit Kolbenverbrennungsmo-

toren mit Funkenzündung: . 
8704 31 I mit einem höchstzulässigen Gesamt-

gewicht von 5 t oder weniger: 
8704 31 A I neue ................ · .......... · ...................... 1 B 13,0% 12,8% 
8704 31H andere ............................................... B 18,0% 12,8% 

'" .... ....,.. 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8540 20 

8540 30 
8540 40 

8540 41 

8540 42 

8540 49 

8540 80 
8540 81 

8540 89 

8540 90 
8540 91 
8540 99 
8541 

8541 10 

Warenbezeichnung 

Fernsehbildaufnahmeröhren; Bild
wandler- und Bildverstärkerröhren; 
andere Photokathodenröhren ......... I B 
andere Kathodenstrahlröhren ......... B 
Höchstfrequenzröhren (zB Magne
trone, Klystrone, Wanderfeldröhren 
und Carcinotrone), ausgenommen 
gittergesteuerte Röhren: 
Magnetrone 

Klystrone 

sonstige 

andere Röhren: 
Empfänger- oder Verstärkerröhren 

sonstige 

Teile: 
von Kathodenstrahlröhren 
sonstige 
Dioden, Transistoren und ähnliche 
Halbleiterelemente; lichtempfindli
che Halbleiterelemente, einschließ
lich photovoltaische Zellen (auch zu 
Modulen zusammengebaut oder in 
Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden; 
gefaßte (montierte) piezoelektrische 
Kristalle: 
Dioden, ausgenommen Photodioden 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
B 

und Leuchtdioden " ... ....................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 

5,60 
für 1 Stück 

5,60 
für 1 Stück 

5,60 
für 1 Stück 

5,60 
für 1 Stück 

5,60 
für 1 Stück 

0,0% 
6,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

3,70 
für 1 Stück 

3,70 
für 1 Stück 

3,70 
für 1 Stück 

3,70 
für 1 Stück 

3,70 
für 1 Stück 

0,0% 
4,0% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

~ 
N 
o 

-er--
~ 
er--
0-
(1) .., 
t:d 
(1) 

W 
(1Q 

(1) 

::I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8541 20 

8541 21 

8541 29 
8541 30 

8541 40 

8541 50 
8541 60 

8541 90 
8542 

8542 10 

8542 11 
8542 19 
8542 20 
8542 80 
8542 90 
8543 

8543 10 
8543 20 

Warenbezeichnung 

Transistoren, ausgenommen Photo
transistoren : 
mit einer Verlustleistung von weni-

:~~s~i~e 1 .~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Thyristoren, Diacs und Triacs, aus
genommen lichtempfindliche Ele-
mente 
lichtempfindliche Halbleiterelemen-
te, einschließlich photovoltaische 
Zellen (auch zu Modulen zusam
mengebaut oder in Tafeln aufge
macht); Leuchtdioden 
andere Halbleiterelemente 
gefaßte (montierte) piezoelektrische 
Kristalle 
Teile 
Elektronische integrierte Schaltun
gen und zusammengesetzte elektro
nische Mikroschaltungen : 
monolithische integrierte Schaltun
gen: 

B 

B 
B 

B 
B 

digitale .............................................. B 
sonstige .... "....................................... B 
hybride integrierte Schaltungen ...... B 
andere ............................................... B 
Teile ........................................... .'...... B 
Elektrische Maschinen und Appara
te mit eigener Funktion, in diesem 
Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 
Teilchenbeschleuniger ...................... \ B 
Signalgeneratoren ............................ B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

1,0% 
0,0% 

6,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

9,0% 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

1,0% 
0,0% 

5,8% 
0,0% 

0,0% 
0;0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

6,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-. Cl' 
~ 
Cl' 

0-
('J) 
>; 

t:d 
!]. 
Pl 

(]q 
('J) 

~ 

-.0 
N 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8543 30 

8543 80 
8543 80 A 

8543 80 B 
8543 90 
8544 

8544 10 
8544 11 
8544 19 
8544 20 

8544 30 

8544 40 

8544 41 
8544 49 
8544 50 

Warenbezeichnung 

Maschinen und Apparate für die 
Galvanotechnik, Elektrolyse oder 
Elektrophorese .. , .............................. I B 
andere Maschinen und Apparate: 
Maschinen und Apparate zur elek
trischen Reizung von Nerven 
(T.E.N.S.) ......................................... 1 B 
andere ............................................... B 
Teile .................................................. B 
Isolierte (einschließlich lackierte 
oder eloxierte) Drähte, Kabel (ein
schließlich Koaxialkabel) und ande-
re isolierte elektrische Leiter, auch 
mit Anschlußstücken; Lichtleitkabel 
aus einzeln ummantelten optischen 
Fasern, auch elektrische Leiter 
enthaltend oder mit Anschlußstük
ken versehen: 
Draht für Wicklungen: 
aus Kupfer ........................................ 1 B 
sonstige ............................................. B 
Koaxialkabel und andere koaxiale 
elektrische Leiter .............................. I B 
Zündkabels ätze und andere Kabel
sätze, wie sie für Fahrzeuge ver-
wendet werden ................................. I B 
andere elektrische Leiter, für eine 
Spannung von 80 V oder weniger: 
mit Anschlußstücken ........................ 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere elektrische Leiter, für eine 
Spannung von mehr als 80 V bis 
einschließlich 1000 V: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

9,0% 

9,0% 
9,0% 
9,0% 

8,0% 
8,0% 

9,0% 

9,0% 

9,0% 
9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 

0,0% 9) 
6,0% 
6,0% 

5,3% 
5,3% 

6,0% 

6,0% 

6,0% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" N 
N 

-'" ~ '" 0.. 
o ... 
t:l:I n. 
~ 

(lQ 
o 
::J 
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· I 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Ursprüng- I d 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- An ere 

Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 
U/B an ungs- B 1 . h . e astungen rec te 

8544 51 I mit Anschlußstücken "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I B 9,0% 6,0% 
8544 59 ~_~~~!~e ei'~k~;i~~h~"'L~i'~~;:"'iü~"'~i~~ B 

9,0% 6,0% 
Ol:AA t.('\ 
O..J" V\J 

Spannung von mehr als 1000 V .. " I B 9,Oglu 6,0% 
8544 70 I Lichtleitkabel """""""""""""""""" B 6,0% max 686,00 5,5% max 686,00 
8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, 

Lampenkohlen, Batteriekohlen und 
andere Waren aus Graphit oder 
anderem Kohlenstoff, auch in Ver-
bindung mit Metall, wie sie für 
elektrotechnische Zwecke verwen-
det werden: -'" .j:>. 

8545 10 Kohleelektroden : '" 
8545 11 wie sie für Öfen verwendet werden B 6,0% 5,0% P-

n> 

8545 19 sonstige .............................................. B 14,0% 9,1% 
.... 
ttI 

8545 20 Kohlebürsten .................................... B 8,0% 5,3% ~. 

8545 90 andere ....................... " ...................... B 8,0% 5,3% Pi'" 
aq 

8546 Elektrische Isolatoren Stoffen 
n> 

aus ::s 
aller Art: 

8546 10 aus Glas """"""'''''''''''''''''''''''''''''''' B 6,0% 4,5% 
8546 20 aus keramischen Stoffen .: ............... B 11,0% 7,2% 
8546 90 andere .... " ......................................... B 6,0% 5,5% 
8547 Isolierteile für elektrische Maschi-

nen, Apparate, Geräte oder Installa-
tionen, ganz aus Isolierstoffen oder 
nur mit in der Masse eingelassenen 
einfachen Metallteilen zum Befesti-
gen (zB Hülsen mit Innengewinde), 
ausgenommen Isolatoren der Num-
mer 8546; Isolierrohre und Verbin-
dungsstücke hiefür, aus unedlen 
Metallen, mit Innenisolierung: 

8547 10 I Isolierteile aus keramischen Stoffen I B 7,0% 7,0% 
\.0 
N 
V> 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

8547 20 Isolierteile aus Kunststoffen ............ B 
8547 90 andere ............................................... B 
8548 00 Elektrische Teile von Maschinen 

oder Apparaten, in diesem Kapitel 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen ......................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

9,0% 6,0% 
4,0% 4,0% 

10,0% 6,6% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-J:J 
N 

""" 

-'" """ '" p.. 

~ 
c:I 
~. 
;;;-
~ 
;:l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8601 

8601 10 

8601 20 

8602 

8602 10 
8602 90 
8603 

8603 10 

8603 90 
8604 00 

8605 00 

Warenbezeichnung 

I 
Lokomotiven aller Art, die die I 
Antriebsenergie aus dem Stromnetz 
oder aus elektrischen Akkumuiato-
ren beziehen: 
mh aus dem Stromnetz bezogener 
Antriebsenergie ................................. I B 
mit aus elektrischen Akkumulatoren 

.b "b' In ezogener Antne senergle .............. I '-' 

Andere Lokomotiven; Lokomotiv
tender: 

~~~:!:l~~~~i.~~~~ .. ~.~~~~~~~~~ .. :::::::: I ~ 
Eisenbahn- oder Straßenbahntrieb
wagen, ausgenommen solche der 
Nummer 8604: 
mit aus dem Stromnetz bezogener 
Antriebsenergie ................................. 1 B 
andere ....................................... "...... B 
Eisenbahn- und· Straßenbahnin
standhaltungsfahrzeuge oder Ser
vicefahrzeuge, auch mit eigenem 
Antrieb (zB Werkstattwagen, Kran
wagen, Gleisstopfwagen, Gleisricht
maschinen, Prüfwagen, Gleisinspek
tionswagen, Draisinen) ""'''''''''''''''' I B 
Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen 
für die Personenbeförderung, ohne 
eigenen Antrieb; Gepäckswagen, 
Postwagen und andere Eisenbahn
oder Straßenbahnwagen für Spezial
zwecke, ohne eigenen Antrieb 
(ausgenommen solche der Num-
mer 8604) .................................. , ...... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

Kapitel 86: 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 

4,7% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

....-
0"
.j:>. 
0"-

0.. 
~ 
tp 
~, 
i» 
~ 
::s 

-D 
~ 
U1 
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\0 

l!rsprüng,- I Andere 
N 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0-.' 

Tarif Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. UlB oder in Schilling für. 100 kg handlungs- B f 

rechte e astungen 

8606 I Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen 
für die Güterbeförderung, ohne 
eigenen Antrieb: 

8606 10 I Kesselwag~n u. dgL : ..... : .................. I B 7,0% 4,7% 
8606 20 Wagen mIt Wärmelsoherung und 

Kühlwagen, andere als solche der 
Unternummer 8606 10 .................... I B 7,0% 4,7% 

8606 30 I Selbstentladewagen, ausgenommen 
solcher der Unternummer 8606 10 
oder 8606 20 .................................... B 7,0% 4,7% 

8606 90 I andere: , 
8606 91 gedeckte und geschlossene ............. B 7,0% 4,7% 

..... 
0-. 

8606 92 offene, mit nicht abnehmbaren, 
~ 
0-. 

mehr als 60 cm hohen Wänden ..... B 7,0% 4,7% 0-
n> 

8606 99 I ~e~::i~~~. 's'~hi~~~~f~h;~~~~~'~; ........ B 7,0% 4,7% 
..... 
t:d 

8607 n> 

~ 8607 10 Drehgestelle, Bissel-Schwenkgestel- ~ 
le, Achsen und Räder, Teile davon: ::l 

8607 11 I Triebdrehgestelle und Bissel-Trieb-
.schwenkgestelle ... ... ...... ... ................. I B 6,0% 4,0% 

8607 12 I andere Drehgestelle und Bissel-
Schwenkgestelle ................ , ... ........... I B 6,0% 4,0% 

8607 19 sonstige, einschließlich Teile ........... B 6,0% 4,0% 
8607 20 Bremsen und Teile davon: 
8607 21 ~~~~~~f~~~~.~.~~~ .. ~.~~.~~~~~ .. ~.~~~~.1 ~ 6,0% 4,0% 
8607 29 6,0% 4,0% 
8607 30 Zughaken und andere Kupplungs-

vorrichtungen sowie Puffer,. Teile 
davon ................................................ B 6,0% 4,0% 

8607 90 I andere: 
8607 91 von Lokomotiven ............................. B 7,0% 5,0% 
8607 99 sonstige ............................................. B 7,0% 5,0% 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8608 00 

8609 00 

Warenbezeichnung 

Ortsfestes Gleismaterial; mechani
sche (einschließlich elektromechani
sche) Signal-, Sicherungs-, Kontroll
oder Steuergeräte für Schienen- und 
ähnliche Wege, Straßen, Binnen
wasserwege, Parkeinrichtungen, 
Hafenanlagen oder Flugplätze; 
Teile dieser Waren ... .............. ...... ... I B 
Warenbehälter (Container), ein
schließlich solcher für den Trans
port von Flüssigkeiten, speziell für 
eine oder mehrere Beförderungs-
arten gebaut und ausgestattet ......... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,7% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgabe~ und 
Belastungen 

....
'" ~ '" 
~ ... 
t:C 
~. 
W 

(1Q 
C"I 
;::l 

~ 
N 
....... 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

8701 I Traktoren (Zugmaschinen), andere 
als solche der Nummer 8709: 

8701 10 Einachstraktoren : 
8701 10 A :~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 8701 10 B 
8701 20 Zugmaschinen für Sattelanhänger: 
8701 20 A :~~:r~" ::: :::::: :::::: :::::::::: :::: ::::::: ::::: :::::: I ~ 8701 20 B 
8701 30 Raupenzugmaschinen : 
8701 30 A neue: 
8701 30 Al mit einem höchstzulässigen Gesamt-

gewicht von mehr als 5000 kg ....... B 
8701 30 A2 sonstige ............................................. B 
8701 30 B andere ............................................... B 
8701 90 andere: 
8701 90 A neue: 
8701 90 Al Straßenzugmaschinen ' ...................... B 
8701 90 A2 andere Traktoren (ausgenommen 

Straßenzugmaschinen) mit emem 
höchstzulässigem Gesamtgewicht 
von mehr als 3700 kg ..................... I B 

8701 90 A3 I andere Traktoren (ausgenommen 
Straßenzugmaschinen) mit emem 
höchstzulässigem Gesamtgewicht 

I ~~h7,::~~;:;:::i:7i;~;,~~g I : 8701 90 B 
8702 

von 10 oder mehr Personen, ein-
schließlich des Fahrzeuglenkers: 

8702 10 I mit Kolbenverbrennungsmotoren 
mit Kompressionszündung (Diesel-
oder Halbdieselmotoren) : 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
UlB oder in Schilling für 100 kg 

Kapitel 87: 

20,0% 12,2% 
28,0% 12,2% 

20,0% 16,0% 
28,0% 16,0% 

4,0% 0,0% 11) 
12,0% 0,0% 1') 
14,0% 0,0% 11) 

27,0% 13,5% 

9,0% 0,0% 8) 

30,0% 0,0% 8) 
32,0% 15,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

'-D 
tv 
00 

.... 
0"-
~ 
0"-

0-
~ . .... 
t:ij 
~ 

~ 
O"Q 
~. 

::s 
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Tarif 
Nr./ONr. 

8702 ,10 A 

8702 10 Al 
8702 10 A2 
8702 10 B 

8702 10 B1 
8702 10 B2 
8702 90 
8702 90 A 

. 8702 90 Al 
8702 90 A2 
8702 90 B 

8702 90 B1 
8702 90 B2 
8703 

8703 10 

870310 A 
8703 10 B 
8703 20 

Warenbezeichnung. 

mit einem Hubraum von mehr als 
2500 ccm : 

::~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
mit einem Hubraum von 2 500 ccm 
oder weniger: 

:~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere: 
mit einem Hubraum von mehr als 
2800 ccm : 
neue 
andere 
mit einem Hubraum von 2 800 'ccm 
oder weniger: 
neue 
andere .......................................... , ... . 
Kraftwagen und andere Kraftfahr
zeuge, die hauptsächlich für die 
Beförderung von Personen gebaut 
sind (andere als solche der Num
mer 8702), einschließlich Kombina
tionskraftwagen und Rennwagen: 
Fahrzeuge, besonders für das Fah
ren auf Schnee gebaut; Fahrzeuge, 
besonders für die Beförderung von 
Personen auf Golfplätzen gebaut 
und ähnliche Fahrzeuge: 

B 
B 

B 
B 

::~:r~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere Fahrzeuge mit Hubkolben
verbrennungsmotoren mit Funken
zündung: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

1029,00 
1029,00 

1440,00 
1440,00 

1029,00 
1029,00 

1440,00 
1440,00 

29,0% 
41,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
, oder in Schilling für 100 kg 

16,0% 
16,0% 

10,0% 
10,0% 

16,0% 
16,0% 

10,0% 
10,0% 

24,0% 
24,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-cr-. 
~ 
cr-. 
p.. 
(1) ... 
i:I:I 
~. 
~ 

()'q-
(1) 
;:l 

'oJ:) 
N 
'oJ:) 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
929 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

8536 90 
8537 

8537 10 

8537 10 A 

8537 10 B 
8537 20 

.8538 

8538 10 

8538 90 
8539 

Warenbezeichnung 

andere Geräte .................................. I B 
Tafeln, Konsolen, Pulte, Schränke 
und andere Träger (einschließlich 
solche für numerische Steuerungen), 
mit mehreren Geräten der Num
mer 8535 oder 8536 ausgerüstet, 
zum elektrischen Schalten, Steuern 
oder für die Stromverteilung, ein
schließlich solcher auch mit Instru
menten oder Apparaten des Kapi
tels 90 ausgestattet, ausgenommen 
Vermittlungs einrichtungen der 
Nummer 8517: 
für eine Spannung von 1000 V oder 
welliger: 
mit einem Stückgewicht von 100 kg 
oder mehr 
andere 
für eine Spannung von mehr als 
1000 V 
Teile, ausschließlich oder hauptsäch
lich für Geräte der Nummer 8535, 
8536 oder 8537 geeignet: 
Tafeln, Konsolen, Pulte, Schränke 
und andere Träger für Waren der 
Nummer 8537, nicht mit ihren 

B 
B 

B 

Geräten ausgerüstet ......................... 1 B 
andere ............................................... B 
Elektrische Glühlampen, Entla
dungslampen und -röhren, ein
schließlich innenverspiegelte Schein
werferlampen und Ultraviolett- oder 
Infrarotlampen und -röhren; Bogen
lampen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

24,0% 

6,0% 
22,0% 

7,0% 

22,0% 
22,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

12,0% 

4,0% 
13,0% 

4,7% 

13,0% 
13,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" -00 

-C' 
.j>.. 
C' 

P-
r!> ..., 
1:0 
~. 
~ 

()'q 
r!> 
::I 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8539 10 

8539 20 

8539 21 

8539 22 

8539 29 
8539 30 

8539 31 

8539 39 
8539 40 

8539 90 
8540 

8540 10 

8540 11 
8540 12 

Warenbezeichrtung 

innenverspiegelte Scheinwerferlam-
pen .................................................... ! B 
andere Glühlampen und -röhren, 
ausgenommen Ultraviolett- oder 
Infrarotlampen und -röhren: 
Wolframhalogenlampen und -röh
ren 
andere, mit einer Leistung von 
lOO W oder weniger und für eine 
Spannung von mehr als 100 V ...... 
sonstige 
Entladungslampen und -röhren, aus
genommen Ultraviolettlampen und 
-röhren: 
Leuchtstofflampen und -röhren, mit 

B 

B 
B 

Glühkathode ..................................... " B 
sonstige 
Ultraviolett- oder Infrarotlampen 
und -röhren; Bogenlampen ............ . 
Teile 
Elektronenröhren mit Glühkathode, 
Kaltkathode oder Photokathode 
(zB Vakuumröhren, Röhren mit 
Dampf- oder Gasfüllung, Quecksil
berdampfgleichrichterlampen und 
-röhren, Kathodenstrahlröhren, 
Fernsehbildaufnahmeröhren) : 
Kathodenstrahl-Fernsehbildröhren, 
einschließlich Kathodenstrahlröhren 
für Videomonitoren : 
für mehrfarbiges Bild 
für schwarz-weißes oder anderes 
einfarbiges Bild 

B 

B 
B 

U 

U 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

17,0% 

1150,00 

1150,00 
1150,00 

700,00 
700,00 

980,00 
6,0% 

25,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

11,0% 

766,70 

766,70 
766,70 

466,70 
466,70 

653,40 
4,0% 

15,8% 

9,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
a-
.j:>. 
a--

~ ... 
Cd 
r!. 
f.> 

C7J 
::l 

'-CI ...... 
'-CI 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8704 32 

8704 32 A 
8704 32 B 
8704 90 
8704 90 A 
8704 90 B 
8705 

8705 10 
8705 10 A 
8705 10 B 
8705 20 
8705 20 A 
8705 20 B 
8705 30 
8705 30 A 
8705 30 B 
8705 40 
8705 40 A 
8705 40 B 
8705 90 
8705 90 A 
8705 90 B 

Warenbezeichnung 

mit einem höchstzulässigen Gesamt
gewicht von mehr als 5 t: 

~~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
andere: 

~~~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I : 
Spezialkraftfahrzeuge, andere als 
solche, die hauptsächlich für die 
Beförderung von Personen oder 
Waren gebaut sind (zB Abschlepp
wagen, Kranwagen, Feuerlöschwa
gen, 'Betonmischwagen, Straßen
kehrwagen, Spreng- und Beriese
lungswagen, Werkstattwagen und 
Römgenwagen) : 
Kranwagen: 
neue 
andere 
Tiefbohrfahrzeuge mit Derrickkran: 
neue 
andere 
Feuerlöschwagen : 
neue 
andere 
Betonmischwagen : 
neue 
andere 
andere: 
neue 
andere 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

12,0% 
17,0% 

13,0% 
18,0% 

7,0% 
10,0% 

7,0% 
10,0% 

7,0% 
10,0% 

7,0% 
·10,0% 

7,0% 
10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

12,0% 
12,0% 

10,0% 
10,0% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

4,7% 
4,7% . 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" V.l 
N 

..... 
0"-
~ 
0"-

0-
(1) .... 
l:Ii 
(1) 

~ 
()'Q 

(1) 

::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8706 00 

8706 00 A 
8706 00 B 
8707 

8707 iO 
8707 90 
8708 

8708 10 
8708 20 

8708 21 
8708 29 
8708 30 

8708 31 
8708 39 
8708 40 
8708 50 

8708 60 

8708 70 

8708 70 A 
8708 70 B' 
8708 80 

Warenbezeichnung 

Fahrgestelle (Chassis) mit Motor, 
für Kraftfahrzeuge der Num
mern 8701 bis 8705: 

::~:r~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Karosserien (einschließlich Führer
häuser) für Kraftfahrzeuge der 
Nummern 8701 bis 8705: 
für Fahrzeuge der Num;er 8703 .. I B 
andere ............................... : ........ ,.: .... I B 
Teile und Zubehör, für Kraftfahr
zeuge der Nummern 8701 bis 8705: 
Stoßstangen und Teile davon ......... I B 
andere Teile und Zubehör für 
Karosserien (einschließlich Führer
häuser) : 
Sicherheitsgurte ................................ I B 
sonstige ............................................... B 
Bremsen und Servobremsen . sowie 
Teile davon: 
montierte Bremsbeläge .................... / B 
sonstige .............. :............................... B 
Schaltgetriebe .......... ......................... B 
Antriebsachsen mit Differential, 
auch mit anderen Kraftübertra
gungsvorrichtungen ausgerüstet ....... 1 B 
Achsen, andere als Antriebsachsen, 
und Teile davon ........ ~' ..................... I B 
Räder ~owie' teile' 'und" Zubehör 
davon: 
bereifte Räder 
andere 
Stoßdämpfer 

B 
B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

10,0% 
14,0% 

9,0% 
10,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 
4,0% 

7,0% 

7,0% 

20,0% 
4,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

10,0% 
10,0% 

6,0% 
, , nl 
0,070 

5,0% 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 
4,0% 

5,0% 

5,0% 

12,8% 
4,0% 
5,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.... 
<:1' 
~ 
<:1' 

0-
o ... 
t:.:I 
~. 
ii> 
~ 
::l 

~ 
t.» 
t.» 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8708 90 
8708 91 
8708 92 
8708 93 
8708 94 

8708 99 
8709 

8709 10 
8709 11 
8709 19 
8709 90 
8710 00 

8711 

8711 10 

8711 20 

Warenbezeichnung 

andere Teile und anderes Zubehör: 

~~~~ff~Ö;i~"~~d"A~~~~fi~~h~~':::::: 1 ~ 
Kupplungen und Teile davon ......... B 
Lenkräder, Lenksäulen und Lenk-
gehäuse ............................................. / B 
sonstige ............................................. B 
Werkskarren, mit eigenem Antrieb, 
ohne Hebe- oder Arbeitsvorrichtun
gen, wie sie in Fabriken, Lager
häusern, Hafenanlagen oder auf 
Flugplätzen zum Befördern von 
Waren auf kurzen Strecken ver
wendet werden; Zugkarren, wie sie 
auf Bahnsteigen verwendet werden; 
Teile davon: 
Karren: 
elektrische ...................................... "'1 B 
sonstige ............................................. B 
Teile .................................................. B 
Panzerkampfwagen und andere 
gepanzerte Kampffahrzeuge, moto
risiert, auch bewaffnet; Teile davon I B 
Motorräder (einschließlich Motor
fahrräder) und Fahrräder mit Hilfs
motor, auch mit Beiwagen; Beiwa
gen: 
mit Hubkolbenverbrennungsmoto
ren mit einem Hubraum von so 
ccm oder weniger ........... ...... ........... I B 
mit Hubkolbenverbrennungsm<?to
ren mit einem Hubraum von mehr 
als so ccm, aber nicht mehr als 250 
ccm B 

Ausgangszollsatz in' % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
7,0% 

18,0% 

4,0% 
7,0% 

8,0% 
8,0% 
8,0% 

8,0% 

29,0% 

29,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 
5,0% 

11,6% 

4,0% 
5,0% 

5,3% 
5,3% 
5,3% 

5,3% 

14,5% 

14,5% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-D ...., 
~ 

-er-
~ er-
0-
(I) ... 
0:; 
(1)-

~ 
~ 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8711 30 

8711 40 

8711 50 

8711 90 
8712 00 

8713 

8713 10 
8713 90 
8714 

8714 10 

8714 11 
8714 19 
8714 20 

8714 90 
8714 91 

Warenbezeichnung 

mit Hubkolben:verbrennungsmoto-
1;"en mit einem Hubraum von mehr 
als. 250 ccm, aber nicht mehr als 500 
ccm 
mit Hubkolbenverbrennungsmoto
ren mit einem Hubraum von mehr 
als 500 ccm, aber nicht mehr als 800 

B 

cem .. , ......... ~ ..... : .... ,., ......... , ............ :., ..... I B 
mit Hubkolbenverbrennungsmoto
ren mit einem Hubraum von mehr 
als 800 ccm ...................................... I B 
andere ............................................... B 
Zweirädrige Fahrräder und andere 
Fahrräder (einschließlich Lieferdrei-
räder), nicht nIotorisiert .................. I U 
Rollstühle und ähnliche Fahrzeuge, 
für Kranke und Körperbehinderte, 
auch mit . Motor oder anderem 
mechanischen Antrieb: 

~~d:r:~.~~.~~.i~.~.~~~ .. ~~~.i.~~ .. :::::::::::: I ~ 
Teile und Zubehör von Fahrzeugen 
der Nummern 8711 bis 8713: 
von Moto1;"rädern (einschließlich 
Motorfahrrädern) : . 

;~~:~g~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
von Fahrstühlen und ähnlichen 
Fahrzeugen, für Kranke und· KÖr-
perbehinderte .................................... I B 
andere: 
Rahmen und Gabeln sowie Teile 
davon B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in, Schilling für 100 kg 

U/B 

800,00 

800,00 

800,00 
7,0% 

34,0% 

5,0% 
4,0% 

14,0% 
13,0% 

9,0% 

16,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

533,40 

533,40 

533,40 
6,4% 

17,0% 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

9,1% 
8,5% 

0,0% 9) 

10,4% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
0"
~ 
0"-

p... 
~ 
b:l 
~. 
p;-
~ 
::l 

'-0 

"" VI 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8714 92 
8714 93 

8714 94 

8714 95 
8714 96 

8714 99 
8715 00 
8716 

8716 10 

8716 20 

8716 30 

8716 31 

8716 39 
8716 40 

8716 80 
8716 90 
8716 90 A 
8716 90 B 

Warenbezeichnung 

Felgen und Speichen ....................... I B 
Radnaben, andere als Freilaufnaben 
mit Rücktrittbremse; Freilaufketten-
räder ................................................. I B 
Bremsen, einschließlich Freilaufna
ben mit Rücktrittbremse sowie Teile 

~~;t~f .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Pedale und Tretkurbelantriebe 
sowie Teile davon ........................ "'1 B 

~i:SJ~~~~~~"~~d"T~;i~"d~~~'~'::::::: ~ 
Anhänger und Sattelanhänger; 
andere Fahrzeuge ohne mechani
schen Antrieb; Teile davon: 
Anhänger und Sattelanhänger für 
Wohn- oder Campingzwecke ......... I B 
Selbstlade- oder Selbstentladeanhän
ger und -sattelanhänger für land-
wirtschaftliche Zwecke .. .................. I B 
andere Anhänger und Sattelanhän
ger für die Beförderung von Waren: 
Tankanhänger und Tanksattelan-

::~~~:e"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 
andere Anhänger und Sattelanhän-
ger ....................... , ............................. 1 B 
andere Fahrzeuge ...... ...................... B 
Teile: 

~~d:!~e .~~~~.~ .. ~~~.~.~~~.i.~~~.~~~.~~~ .. 1 ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

15,0% 

15,0% 

17,0% 
17,0% 

15,0% 
15,0% 

7,0% 

11,0% 

11,0% 

ti,O% 
11,0% 

11,0% 
7,0% 

20,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

9,7% 

9,7% 

11,0% 
11,0% 

9,7% 
9,7% 
4,7% 

7,2% 

7,2% 

7,2% 
7,2% 

7,2% 
4,7% 

10,0% 
4,0% 

Ursprüng
liche Ver

. handlungs
rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-D 
.." 
0'-

..... 
0'
.j>. 
0'-

0-o ..., 
t:::O o 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

8801 

8801 10 
8801 90 
8802 

8802 10 
8802 11 

8802 12 

8802 20 

8802 30 

8802 40 

8802 50 

8803 

8803 10 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

U/B 
- -- - - --- ---

I 
Ballons und Luftschiffe; segelflug-I 

_ zeuge, Hängegleiter und andere 
Luftfahrzeuge ohne eigenen 
Antrieb: 

~~~:~~u~~~~~~ .. ~~.~ .. ~.~.~~.~~~~~~.~~.::: I ~ 
Andere Luftfahrzeuge (zB Hub
schrauber, Flugzeuge); Raumfahr
zeuge (einschließlich Satelliten) und 
ihre Träger für den Raumstart: 
Hubschrauber: 
mit einem Leergewicht von 2000 kg 
oder weniger ................ .................... I B 
mit einem Leergewicht von mehr als 
2000 kg ............................................. I B 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeu-
ge, mit einem Leergewicht von 
2000 kg oder weniger ...... ............... I B 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeu-
ge, mit einem Leergewicht von mehr 
als 2000 kg bis einschließlich 
15000 kg ......................................... I B 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeu-
ge, mit einem Leergewicht von mehr 
als 15 000 kg .................................... I B 
RaumJahrzeuge (einschließlich Sa
telliten) und ihre Träger für den 
Raumstart ......................................... I B 
Teile von Waren der Nummer 8801 
oder 88Q2: 
Propeller und Rotoren sowie Teile 
davon .................................................. I B 

Kapitel 88: 

0,0% 
7,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
6,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

....... 
a-
.f>. 
a--

~ .., 
Oj 
0> 

W 
C1Q 
0> 
::l 

'-0 
'-" 
'l 
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'-D 

ursprüng-I A d 
t.;> 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
00 

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes liche Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl ga en un 

U/B an ungs- B I 
rechte e astungen 

8803 20 I Fahrgestelle und Teile davon ......... I B 0,0% 0,0% 
8803 30 andere Teile von Flugzeugen und 

Hubschraubern ................................. 1 B 0,0% 0,0% 
8803 90 I ~~~:~~i;~~··(~i~~·~hii~ßii~h··i~~kb~~~ B 

0,0% 0,0% 
8804 00 

Fallschirme) und rotierende Fall-
schirme; Teile und Zubehör davon I B 13,0% 6,5% 

8805 I Startvorrichtungen für Luftfahrzeu-
ge; Apparate und Vorrichtungen für 
Decklandungen von Luftfahrzeugen 
und ähnliche Apparate und Vor- .... 
richtungen; Flugsimulatoren; Teile '" *'" dieser Waren: '" 

8805 10 I Startvorrichtungen für Luftfahrzeu- Q.. 
(I) 

ge und Teile davon; Apparate und 
.... 
OJ 

Vorrichtungen für Decklandungen (I) 

von Luftfahrzeugen und ähnliche ~ 
O"'l 

Apparate und Vorrichtungen sowie 
(I) 

::s 
Teile davon ...................................... B 6,0% 4,0% 

8805 20 I Flugsimulatoren und Teile davon .. B 6,0% 4,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. 

8901 

8901 10 

8901 20 
8901 30 

8901 90 

8902 00 

8903 

8903 10 
8903 90 
8903 91 
8903 92 

8903 99 
8904 00 

Warenbezeichnung 

Passagi~rschiffe, Aus,tlugsschiffe, I 
FährschIffe, FrachtschIffe, Last
kähne und ähnliche Schiffe für die 
Beförderung von Personen oder 
Waren: 
Passagierschiffe, Ausflugsschiffe und 
ähnliche Schiffe, hauptsächlich für 
die Beförderung von Per~onen 

~~n~~h~~~~~~~~~~~ .. ~.l.l.~~. ~~ .. :: ::: ::::: I ~ 
Kühlschiffe, ausgenommen solche 
der Unternummer 8901 20 ............. I B 
andere Schiffe für die Beförderung 
von Waren und andere Schiffe für 
die gleichzeitige Beförderung von 
Personen und Waren .......... ...... ...... I B 
Fischereischiffe ; schwimmende 
Fabriken und andere Schiffe, für 
die Verarbeitung oder Konservie
rung von Fischereierzeugnissen ...... I B 
Yachten und andere Boote für 
Vergnügungs- und Sportzwecke ; 
Ruderboote und Kanus: 
aufblasbare Boote ............................ I B 
andere: 
Segelboote, auch mit Hilfsmotor ... I B 
Motorboote, ausgenommen Außen-
bordmotorboote ................. : .... ~ ........ I B 

~~h~~~;e;· ·~~d "S'~h~b~~hiff~' .::::::::: ::: ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
öder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 89: 

6,0% 
6,0% 

6,0% 

6,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 
6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 
4,7% 
4;0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a-. 
.j>
a-. 
0-
n> ..., 
Cd 
!:!. 
~ 
~ 
J:j 

'-0 ..... 
'-0 
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8905 

Tarif 
Nr./UNr. 

8905 10 
8905 20 

8905 90 
8906 00 

8907 

8907 10 
8907 90 
8908 00 

Warenbezeichnung 

Leuchtschiffe, . FeuerIöschschiffe, 
Schwimmbagger, Schwimmkrane 
und andere . Schiffe, deren Fahrei
genschaft im Vergleich zu ihrem 
Hauptverwendungszweck von 
untergeordneter Bedeutung ist; 
Schwimmdocks; schwimmende 
oder unter Wasser absenkbare 
Bohr- oder Förderplattformen: 
Schwimmbagger ............................... I B 
schwimmende oder unter Wasser 
absenkbare Bohr- oder Förderplatt-
formen .............................................. j B 
andere ............................................... B 
Andere Schiffe, einschließlich 
Kriegsschiffe und Rettungsschiffe, 
ausgenommen Ruderboote .............. I B 
Andere schwimmende Konstruktio
nen (zB Flöße, Schwimmtanks, 
Senkkästen, Landungsbrücken, 
Bojen und Baken): 
aufblasbare Flöße ............................. j B 
andere ............................................... B 
Schiffe und andere schwimmende 
Konstruktionen, zum Abwracken .. I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

6,0% 

0,0% 
6,0% 

7,0% 

5,0% 
5,0% 

0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

0,0% 
4,0% 

4,7% 

3,5% 
3,5% 

0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

~ 
~ 
o 

..... 
'" ~ 
'" P-
~ 
0:; 
~. 
;;;-
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9001 

9001 10 

9001 20 

9001 30 
9001 40 
9001 50 
9001 90 
9002 

9002 10 
9002 11 

9002 19 
9002 20 
9002 90 

Warenbezeichnung 

I 
Optische Fasern und optische Faser-I 

:~n~~~ 1e:is~~;~~::~~~e1: a;~~:.~ 
und Platten aus polarisierenden 
Stoffen; Linsen (einschließlich Kon
taktlinsen), Prismen, Spiegel und 
andere. optisth~ . Elemente, aus 
Stoffen aller Art, nicht gefaßt, 
ausgenommen nicht optisch bear
beitete Elemente aus Glas: 
optische 0 Fasern, optische Faserbün
del und -kabel ..... : .. """".:"""""""" 
Folien und Platten aus polarIsieren
den Stoffen . 
Kontaktlinsen 
Brillengläser aus Glas 
Brillengläser aus anderen Stoffen .:. 
andere 
Linsen, Prismen, Spiegel und andere 
optische Elemente, aus Stoffen aller 
Art, gefaßt, für Instrumente oder 
Apparate, ausgenqmmen' nicht 
optisch bearbeitete Elemente aus 
Glas: . 
Objektive: 
für Kameras, Projektoren oder für 
photog~aphische 0 oderkil1~mato!?r\l
phische V ei:größerUngs~"oder Ver
kleinerungsilPpar;lte 
sonstige 
Filter 
andere 

AusgangszoJlsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

o U/B 

Kapitel 90: 

B 0,0% 

B 4,0% 
B 4,0% 
B 686,00 
B 8,0% 
B 4,0% 

U 10,0% 
U 10,0% 
B 6,0% 
B 6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
Ursprüng- Andere liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-0"-

0,0% 
.j:>. 
0"-

0-
('1) 

1,4% 10) 
.... 
tp 

1,4% 10) ~. 
~ 

o 240,10 10) aq 
('1) 

2,8% 10) = 
1,4% 10) 

8,0% 
8,0% 

06,0% 
6,0% 

~ 
.j:>. -
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9003 

Tarif 
Nr.lUNr. 

9003 10 
9003 11 
9003 19 
9003 90 
9004 

9004 10 
9004 90 
9005 

9005 10 
9005 80 
9005 80 A 
9005 80 B 
9005 90 

9006 

Warenbezeichnung 

Fassungen für Brillen, Schutzbrillen 
oder ähnliche Waren; Teile davon: 
Fassungen: 
aus Kunststoffen ........ ........ ...... ........I B 
aus anderen Stoffen .......... ............... B 
Teile .................................................. B 
Brillen, Schutzbrillen und ähnliche 
Waren, zur Korrektur und zum 
Schutz der Augen oder für andere 
Zwecke: 
Sonnenbrillen ........................ ............ I B 
andere , .............. ,............................... B 
Ferngläser, Fernrohre, astronomi
sche Fernrohre, optische Teleskope 
und Gestelle dafür; andere astrono
mische Instrumente und Gestelle 
dafür, ausgenommen jedoch Instru
mente, Apparate und Geräte für die 
Radioastronomie: 
binokulare Ferngläser ...... ...... .......... I B 
andere Instrumente: 

:~~~;eo~~~~.~.~ .. ~~~.~.~~~~~ .. ::::::::::::::::: I ~ 
Teile und Zubehör (einschließlich 
Gestelle) ............................................ I B 
Photographische (andere als kine
matographische) Aufnahmeappara-
te; photographische Blitzlichtgeräte 
und Photoblitzlichtlampen, andere 
als Entladungslampen der Num
mer 8539: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
9,0% 
9,0% 

20,0% 
20,0% 

14,0% 

0,0% 
15,0% 

15,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,1 % 10) 
3,1% 10) 
3,1% 10) 

7,0% 10) 
7,0% 10) 

9,1% 

'0,0% 
9,7% 

9,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" .j:>. 
N 

-er-
.j:>. 
er-

~ 
O:l 
:!. 

~ 
::I. 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

9006 10 

9006 20 

9006 30 

9006 40 
9006 SO 
9006 51 

9006 52 

9006 53 

9006 59 
9006 60 

9006 61 
9006 62 
9006 69 
9006 90 
9006 91 

Warenbezeichnung 

Aufnahmeapparate, wie sie für die 
Herstellung von Druckplatten oder 
Druckzylindern verwendet werden I B 
Aüfnahmeapparate, vlie sie für die 
Aufnahme von Dokumenten auf 
Mikrofilm, Mikrofiche oder ande
ren Mikroträgern verwendet wer-
den ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I B 
Aufnahmeapparate, für die Unter
wasser- oder Luftbildphotographie 
oder für die medizinische oder 
chirurgische Untersuchung innerer 
Organe oder für gerichtsmedizini
sche oder kriminaltechnische Labo-

ratorien besonders gebaut """""""'1 B 
Sofortbildkameras .... ,....................... B 
andere Aufnahmeapparate : 
Spiegelreflexkameras für Rollfilme 
mit einer Breite von 35 mm oder 
weniger ............................................. I B 
andere, für Rollfilme mit einer 
Breite von weniger als 35 mm ....... I B 
andere, für Rollfilme mit einer 
Breite von 35 mm ............................ 1 B 
sonstige ........... :................................. B 
photographische Blitzlichtgeräte 
und Photoblitzlichtlampen: 
Elektronenblitzgeräte ....................... I U 

~~~~~f;:tl.~.~.~.~~: .. ~.l.i.~~.~.~~~ .. ~:.~~~:. ~ 
Teile und Zubehör: 
für photographische Aufnahmeappa-
rate B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

3,0% 

2205,00 

3150,00 
3150,00 

2,0% 

2,0% 

2,0% 
2,0% 

5,0% 
1400,00 

5,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,0% 

1470,00 

2100,00 
2100,00 

2,0% 

2,0% 

2,0% 
2,0% 

4,0% 
933,40 

4,0% 

5,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" • '" p.. 
ro .... 
c:I 
ro 

! 
ro ::s 

~ • <.;> 
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'" 
1!rsprüng- I Andere 

-I>-

Ausgangszollsatz in % des Wertes -I>-

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes lIche Ver-
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 h e astungen rec te 

9006 99 I ~i::t~=t~~;~~'hi~~h~""A~f~'~h~'~~;~ I B 
5,0% 4,0% 

9007 
parate und Projektoren, auch mit 
eingebauten Tonaufnahme- oder 
Tonwi~dergabegeräten : 

9007 10 I Aufna~meapp~rate: 
9007 11 für Filme mit emer Breite von 

weniger als 16 mm oder für Dop-
pel-8 mm-Filme ................................ B 3000,00 2000,00 

9007 19 

I f;:j~~~::·~;~~~····~·:~~~···~~~;~~···~~~ 
B 6,0% 4,0% 

9007 20 
9007 21 -0' 

weniger als 16 mm .......................... B 8,0% 5,3% 
4>-
0' 

, 9007 29 sonstige ............................................. B 980,00 653,40 p.. 
(1) 

9007 90 Teile und Zubehör: 
... 
t::O 

9007 91 für Aufnahmeapparate ..................... B 9,0% 6,0% ~. 

9007. 92 für Projektoren ..... , .......................... B 8,0% 5,3% ~ 
l7Q 

9008 Stehbildprojektoren; photographi-
(1) 
;:l 

sche (andere als kinematographi-
sche) Vergrößerungs- und Verklei-
nerungsapparate : 

9008 10 I Projektoren für Di~posi.tive ..... : ...... I B 0,0% 0,0% . 
9008 20 Lesegeräte für Mikrofilm, Mikro-

fiche oder andere Mikroträger, auch 
für die Herstellung von Kopien 

I !~~:~e~~~hbiid;;;j~·k;~~~~··::::::::::::: I ~ 0,0% 0,0% 
9008 30 0,0% 0,0% 
9008 40 photographische (andere als kine-

matographische) Vergrößerungs-
und Verkleinerungsapparate ........... I B 4,0% 4,0% 

9008 90 I Teile und Zubehör .......................... B 2,0% 2,0% 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

9009 Photokopierapparate mit optischem 
System oder für das Kontaktver-
fahren sowie Thermokopiergeräte: 

9üü9 10 elektrostatische Photokopiergeräte: 
9009 11 mit direkter Wiedergabe des Origi-

nalbildes arbeitend (direktes Ver-
fahren) .............................................. 

9009 12 mit Wiedergabe des Originalbildes 
über einen Zwischenträger arbeitend 
(indirektes Verfahren) ..................... 

9009 20 andere Photokopiergeräte: 
9009 21 mit optischem System ...................... 
9009 22 für das Kontaktverfahren ................ 
9009 30 Thermokopiergeräte ........................ 
9009 90 Teile und Zubehör .......................... 
9010 Apparate und Ausrüstungen für 

photographische oder kinematogra-
phische Laboratorien (einschließlich 
Apparate für die Projektion von 
Schaltbildern auf sensibilisierte 
Halbleitermaterialien), m anderen 
Nummern dieses Kapitels nicht 
genannt oder inbegriffen; Negativ-
betrachter; Projektionsschirme und 
Projektionswände : 

9010 10 Apparate und Ausrüstungen für die 
selbsttätige Entwicklung von photo-
graphisehen oder kinematographi-
schen Filmen oder von photogra-
phischem Papier in Rollen sowie 
Apparate und Ausrüstungen, die 
automatisch von entwickelten Fil-
men Abzüge auf photographischem 
Papier in Rollen herstellen ............. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 2100,00 1400,00 

B 2100,00 1400,00 

B 2100,00 1400,00 
B 6,0% 4,0% 
B 5,0% 3,3% 
B 2100,00 1400,00 

B 0,0% 0,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-

...... 
a-
.j>. 
a--

~ .... 
txi 
!:!. 
~ 
~ 
::l 

~ 
.j>. 
V1 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

9010 20 

9010 30 

9010 90 
9010 90 A 

9010 90 B 
9011 

9011 10 
9011 20 

90Ü 80 
9011 90 
9012 

9012 10 

9012 90 
9013 

Warenbezeichnung 

andere Apparate und Ausrüstungen 
für photographische oder kinemato
graphische Laboratorien; Negativ-
betrachter .......................................... I B 
Projektionsschirme und Projektions-
wände ............................................... I B 
Teile und Zubehör: 
für Apparate und Ausrüstungen 
der Unternummer 9010 10 oder 
9010 20 ............................................. 1 B 
andere ............................................... B 
Optische Mikroskope, einschließlich 
solche für die Mikrophotographie, 
Mikrokinematographie oder Mikro
projektion: 
Stereomikroskope ............................. I B 
andere Mikroskope, für die Mikro
photographie, Mikrokinematogra-
phie oder Mikroprojektion ............. 1 B 
an~ere Mikroskope ..... ... ... ...... ...... ... B 
Teile und Zubehör .......................... B 
Andere als optische Mikroskope; 
Diffraktographen: 
andere als optische Mikroskope; 
Di~fraktographen ......... ........ .... ... ..... I B 
Teile und Zubehör .......................... B 
Flüssigkristallanzeigen, die keine in 
anderen Nummern genauer erfaßten 
Waren darstellen ; Vorrichtungen 
zur Erzeugung von Laserstrahlen, 
ausgenommen Laserdioden; andere 
optische Instrumente, Apparate und 
Geräte, in diesem Kapitel anderwei-
tig weder genannt noch inbegriffen: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 

6,0% 

0,0% 
6,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 

4,0% 

0,0% 
4,0% 

7,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" .j:o. 
a-

-a-
.j:o. 
a-
P-g 
t;d 
~. 
W 
~ 
::l 
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Tarif Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
l!rsprüng- I Andere 

Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liehe Ver- Ab aben und 
Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- y UlB h Be astungen ree te 

9013 10 I Zielfernrohre für Waffen; Perisko-
pe; Fernrohre als Teile für Maschi-
nen, Instrumente oder Apparate 
dieses Kapitels oder des i\.bschnittes 
XVI bestimmt . ... .............................. I B 6,0% 5,0% 

9013 20 I Vorrichtungen zur Erzeugung von 
Laserstrahlen, ausgenommen Laser-
dioden ............................................... I B 6,0% 5,0% 

9013 80 I andere Geräte, Apparate und Instru-
mente ................................................ B 6,0% 5,0% 

9013 90 I Teile und Zubehör .......................... B 6,0% 5,0% 
9014 Kompasse, - einschließlich Navigati-

.... 
a-. 

onskompasse; andere N avigations-
~ 
a-. 

instrumente und -apparate: p... 
("I) 

9014 10 I Kompasse, einschließlich Navigati-
..., 
t1j 

onskompasse ..................................... B 6,0% 4,0% !!. 
9014 20 I Instrumente und Apparate für die ~ crq 

Luft- oder Weltraumnavigation 
("1). 
::: 

(ausgenommen Kompasse) .............. B 6,0% 4,0% 
9014 80 I ~:~l:r:~~s~~~eeh~; ~~~ .. ~~~.~~~~~ .. : B 6,0% 4,0% 
9014 90 B 6,0% 4,0% 
9015 , Instrumente, Apparate und Geräte 

für die Geodäsie, Topographie, 
Feld- und Höhenvermessung, Pho-
togrammetrie, Hydrographie, Ozea-
nographie, Hydrologie, Meteorolo-
gie oder Geophysik, ausgenommen 
Kompasse; Entfernungsmesser: 

9015 10 Entfernungsmesser ........................... B 6,0% 5,0% 
9015 20 Theodolite und Tachymeter ........... B 6,0% 5,0% 
9015 30 Nivellierinstrumente ......................... B 6,0% 5,0% 
9015 40 Instrumente und Geräte für die 

Photogrammetrie ............................. B 0,0% 0,0% 
'" ~ '.J 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9015 80 

9015 90 
9016 00 

9017 

9017 10 

9017 20 

9017 30 

9017 80 
9017 90 
9018 

Warenbezeichnung 

andere Instrumente, Apparate und 
Ge~äte ............................................... 1 B 
TeJ!e und Zubehör .......................... B 
Waagen mit einer Empfindlichkeit 
von 50 mg oder weniger, auch mit 
Gewichten .. .... ....... ... ........... ...... ........ I B 
Zeichen-, Anreiß- oder Rechenin
strumente (zB Zeichenmaschinen, 
Pantographen, Winkelmesser, Reiß
zeuge, Rechenschieber und Rechen
scheiben); Instrumente für die 
Längenmessung mit der Hand (zB 
Maßstäbe und Maßbänder, Mikro
meter und Schiebelehren und ande-
re Lehren), in diesem Kapitel 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 
Zeichentische und Zeichenmaschi-
nen, auch automatische .... ............... I B 
andere Zeichen-, Anreiß- oder 
Recheninstrumente ........................... I B 
Mikrometer, Schiebelehren und 
andere Lehren ................................ "1 B 
andere Instrumente .......................... B 
Teile und Zubehör .......................... B 
Instrumente, Apparate und Geräte, 
für medizinische, chirurgische, 
zahnmedizinische oder veterinärme
dizinische Verwendung, einschließ
lich Szintigraphen und andere 
elektromedizinische Apparate sowie 
Apparate zur Prüfung des Sehver
mögens: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 
6,0% 

7,0% 

6,0% 

25,0% 

8,0% 
23,0% 

9,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 
4,0% 

5,0% 

4,0% 

12,5% 

5,3% 
11,5% 
6,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-.0 
~ 
00 

-'" ~ 
'" P-
r!> ... 
t:d 
r!> =.: 

~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9018 10 

9018 11 
9018 19 
9018 20 

9018 30 

9018 31 
9018 32 

9018 39 
9018 40 

9018 41 

9018 49 
9018 50 

9018 90 

9019 

Warenbezeichnung 

Elektro-Diagnoseapparate (ein-
schließlich der Apparate zur funk-
tionellen Prüfung oder zur Kon-
trolle der physiologischen Parame-
ter) : 
Elektrokardiographen ............... ....... I B 
sonstige ............. :................................ B 
Ultraviolett- oder Infrarotbestrah-
hmgsgeräte .......................... .'............ I B 
Injektionsspritzen, Nadeln, Katb,e-
ter, Kanülen u. dgl.: 
Spritzen, auch mit Nadeln .............. B 
Hohlnadeln aus Metall und chirur-
gische Nähnadeln ............................ B 
sonstige ............................................. B 
andere Instrumente, Apparate und 
Geräte für zahnmedizinische Zwek-
ke: 
Dentalbohrmaschinen, auch mit 
anderer zahnmedizinischer Ausrü-
stung auf einem gemeinsamen Sok-

:~~s~i~~':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
andere Instrumente, Apparate und 
Geräte für die Augenheilkunde ...... I B 
andere Instrumente, Apparate, 'und 
Geräte ....................................... : ....... I B 
Apparate und Geräte für die 
Mechanotherapie; Massageapparate 
und -geräte; Apparate und Geräte 
für Psychotechnik, Ozontherapie, 
Sauerstoff therapie, Aerosoltherapie 

I 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

7,0% 
6,0% 

'6,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

5,0% 

5,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

'0,0% 9) 

0,0% 9) 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

0,0% 9) 

0,0% 9) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

..... 
'" .j>.. 

'" 0-
(1) ... 
t:D 
(1) 

~ 
(1Q 

(1) 

i:l 

~ 
.j>.. 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

9019 ., und künstliche Beatmung sowIe 
(Fortsetzung) andere Apparate und Geräte für 

die Atmungstherapie : 
9019 10 Apparate und Geräte für die 

Mechanotherapie; Massageapparate 
und -geräte; Apparate und Geräte 
für die Psychotechnik ..................... 

9019 20 Apparate und Geräte für Ozon-
therapie, Sauerstoff therapie, Aero-
soltherapie und künstliche Beat-
mung sowie andere Apparate und 
Geräte für die Atmungstherapie ..... 

9020 00 Andere Atmungsgeräte und Gas-
masken, ausgenommen Schutzmas-
ken, die weder mechanische Teile 
noch auswechselbare Filter aufwei-
sen ..................................................... 

9021 Orthopädische Apparate und V or-
richtungen, einschließlich Krücken, 
medizinisch-chirurgische Gürtel und 
Bänder; Schienen und andere Vor-
richtungen zur Behandlung von 
Knochenbrüchen; künstliche Kör-
perteile; Schwerhörigengeräte und 
andere Apparate und Vorrichtun-
gen, die zur Behebung von Funk-
tionsschäden oder Gebrechen in der 
Hand oder am Körper getragen 
oder in diesen eingepflanzt werden: 

9021 10 künstliche Gelenke und andere 
Apparate und Vorrichtungen für 
die Orthopädie oder Behandlung 
von Knochenbrüchen: 

I 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 6,0% 0,0% 9) 

B 6,0% 0,0% 9) 

B 6,0% 4,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'" \J1 
o 

..... 
'" .j>. 

'" P
(1) ..... 
to 
!:l. 
~ 

(]'(I 
(1) 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

9021 11 künstliche Gelenke .......................... 
9021 19 sonstige ............................................. 
9021 20 künstliche Zähne und Zahnprothe-

sen: 
9021 21 künstliche Zähne .............................. 
9021 29 sonstige ............................................. 
9021 30 andere künstliche Körperteile ......... 
9021 40 Schwerhörigengeräte, ausgenommen 

Teile und Zubehör .......................... 
9021 SO Herzschrittmacher, ausgenommen 

Teile und Zubehör .......................... 
9021 90 andere ............................................... 
9022 Röntgenapparate oder Apparate, die 

Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen 
verwenden, auch für medizinische, 
chirurgische, zahnmedizinische oder 
veterinärmedizinische Zwecke, ein-
schließlich der Apparate für die 
Strahlenphotographie oder die 
Strahlentherapie, Röntgenröhren 
und andere Vorrichtungen zur 
Erzeugung von Röntgenstrahlen, 
Hochspannungsgeneratoren, Steuer-
pulte und Bedienungstische, Bild-
schirme, Tische, Sessel u. dgl., für 
die Untersuchung und Behandlung: 

9022 10 Röntgenapparate, auch für medizi-
nische, chirurgische, zahnmedizini-
sche oder veterinärmedizinische 
Verwendung, einschließlich Appara-
te für die Röntgenphotographie 
oder die Strahlentherapie: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 5,0% 0,0% 9) 

B 5,0% 0,0% 9) 

B 6 "O~ ,u IU 0,0% 9) 

B 6,0% 0,0% 9) 

B 5,0% 0,0% 9) 

B 5,0% 0,0% 9) 

B 5,0% 0,0% 9) 
B 4,0% 0,0% 9) 

Ursprung- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

-Cl' 
.j>. 
Cl' 

0... 
(b 

" 
t:l:j 
(b 

~ 
~ 
::l 

'" U1 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
951 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. 

9022 11 

9022 19 
9022 20 

9022 21 

9022 29 
9022 30 
9022 90 

9023 00 

9024 

9024 10 

9024 80 

Warenbezeichnung 

für medizinische, chirurgische, 
zahnmedizinische oder veterinärme-
dizinische Zwecke .... ...... ....... .......... I B 
für andere Zwecke .......................... B 
Apparate, die Alpha-, Beta- oder 
Gammastrahlen verwenden, auch 
für medizinische, chirurgische, 
zahnärztliche oder veterinärmedizi
nische Zwecke, einschließlich Appa
rate für die Strahlenphotographie 
oder die Strahlentherapie: 
für medizinische, chirurgische, 
zahnmedizinische oder veterinärme-
dizinische Zwecke ........................... 1 B 
für andere Zwecke ............ .............. B 
Röntgenröhren ...................... ........... B 
andere, einschließlich Teile und 
Zubehör ............................................ I B 
Instrumente, Apparate und Modelle 
für Vorführzwecke (zB in Schulen 
oder . Ausstellungen), für andere 
Zwecke nicht verwendbar ............... I B 
Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Prüfen der Härte, Zugfestig
keit, Druckfestigkeit, Elastizität 
oder anderer mechanischer Eigen
schaften von Materialien (zB Metal
len, Holz, Spinnstoffen, Papier und 
Kunststoffen) : 
Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Prüfen von Metallen .... ...... ..... I B 
andere Maschinen, Apparate und 
Geräte B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 
0,0% 

5,0% 

5,0% 

6,0% 

6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

0,0% 9) 
1,7% '0) 
0,0% 

1,7% '0) 

1,7% '0) 

2,1% '0) 

2,1% 10) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-C! 
Ul 
N 

-'" .j>. 

. '" 
Po ... 
tx:I o 
~ 

I]Q 
o 
;:t 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9024 90 
9025 

9025 10 

9025 11 

9025 11 A 
9025 11 B 
9025 19 
9025 20 

9025 80 
9025 90 
9026 

9026 10 

Warenbezeichnung 

Teile und Zubehör .......................... I B 
Dichtemesser, Aräometer, Senkwaa
gen und ähnliche schwimmende 
Instrumente, Thermometer, Pyro
meter, Barometer, Hygrometer und 
Psychrometer, auch mit Registrier
vorrichtung, auch miteinander kom
biniert: 
Thermometer, 'nicht mit anderen 
Instrumenten kombiniert: 
mit Flussigkeitsfüllung, direkt ables
bar: 
Fieberthermometer ...... , ................. "'1 B 
andere ............................................... B 
sonstige ............................................. B 
Barometer, nicht mit anderen 
Instrumenten kombiniert ................. 1 B 
an~ere Instrumente .......................... B 
TeIle und Zubehör .......................... B 
Instrumente und Apparate zum 
Messen oder Kontrollieren von 
Durchfluß, Standhöhe, Druck oder 
von anderen veränderlichen Größen 
von Flüssigkeiten oder Gasen (zB 
Durchflußmengenmesser, Standan
zeiger, Manometer und Wärme
mengenmesser), ausgenommen 
Instrumente und Apparate der 
Nummer 9014,9015, 9028 oder 
9032: 
zum Messen oder Kontrollieren von 
Durchfluß oder Standhöhe von 
Flüssigkeiten ..................................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

6,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

6,0% 
6,0% 
7,0% 

8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

2,1% 10) 

0,0% 9) 
2,1% '0) 
2,1% 10) 

2,1 % 10) 
2,1 % 10) 
2,4% 10) 

2,8% 10) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

>-" 

'" ~ 
'" 
~ ... 
tc 
!]., 
W 

C1J 
::l 

~ 
\Jl ...., 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9026 20 

9026 80 
9026 90 
9027 

9027 10 
9027 20 

9027 30 

9027 40 
9027 50 

9027 80 
9027 90 

Warenbezeiehnung 

zum Messen oder Kontrollieren des 
Druckes .... " .... "" ... "" .... " .... "."." .. :.. B 
andere Instrumente oder Apparate B 
Teile und Zubehör ..................... "". B 
Instrumente, Apparate und Geräte 
für physikalische oder chemische 
Untersuchungen (zB Polarimeter, 
Refraktometer, Spektrometer und 
Gas- oder Rauchanalysenapparate ); 
Instrumente, Apparate und Geräte 
zum Messen oder Prüfen der 
Viskosität, Porosität, Dehnung, 
Oberflächenspannung u. dgl.; In
strumente und Apparate für kalori
metrische, akustische oder photo
metrische Messungen (einschließlich 
Belichtungsmesser); Mikrotome: 
Gas- oder Rauchanalysenapparate . I B 
Chromatographen und Elektropho-
reseinstrumente " ............................... I B 
Spektrometer, Spektrophotometer 
und Spektrographen, die optische 
Strahlungen (Ultraviolett-Strahlen, 
sichtbares Licht, Infrarot-Strahlen) 
verwenden .............. , ............. , ........... 1 B 
Belichtungsmesser ......... , ........... "..... B 
andere Instrumente und Apparate, 
die optische Strahlungen (Ultra
violett-Strahlen, sichtbares Licht, 
Infrarot-Strahlen) verwenden ........ "1 B 
andere Instrumente und Apparate. B 
Mikrotome; Teile und Zubehör ..... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 
6,0% 
7,0% 

7,0% 

6,0% 

6,0% 
9,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,1 % '0) 
2,1% '0) 
2,4% '0) 

2,4% '0) 

2,1% '0) 

)'~\ 

~+ 
: ~>:? 

2j% '0) 
3,1% '0) 

2,1 % '0) 
2,1 % '0) 
2,1 % '0) 

Ursprüng-, 
liehe Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-0 
U1 
~ 

-C1' 
~ 
C1' 

0-
(1) ... 
td 
(1) 

~ 
~ = 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
954 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



9028 

, Tarif 
Nr.lUNr. 

9028 10 
9028 20 
9028 30 
9028 90 
9029 

9029 10 

9029 20 

9029 90 
9030 

9030 10 

Warenbezeichnung 

Verbrauchs- oder Produktionszähler 
für Gas, Flüssigkeiten und Elektrizi
tät, einschließlich derartiger Prüf
und Eichzähler für diese Geräte: 
Gaszähler .......................................... I B 
Flüssigkeitszähler ...... ............ ...... ..... B 
Elektrizitätszähler ............................ B 
Teile und Zubehör .......................... B 
Andere Zähler (Tourenzahl er, Pro
duktionszähler, Taxameter, Kilome
terzähler, Schrittzähler u. dgl.); 
Tachometer und andere Geschwin
digkeitsmesser, ausgenommen sol
che der Nummer 9014 oder 9015; 
Stroboskope: 
Tourenzähler, Produktionszähler, 
Taxameter, Kilometerzähler, 
Schrittzähler u. dgl. ..... ............ ........ I B 
Tachometer und andere Geschwin-
digkeitsmesser; Stroboskope ........... 1 B 
Teile und Zubehör .......................... B 
Oszilloskope, Spektralanalysengerä-
te und andere Instrumente, Appa
rate und Geräte zum Messen oder 
Kontrollieren elektrischer Größen, 
ausgenommen Zähler der Num
mer 9028; Instrumente und Appa
rate zum Messen oder zum Nach
weis von Alpha-, Beta-, Gamma-, 
Röntgen-, kosmischen oder anderen 
ionisierenden Strahlen: 
Instrumente und Apparate zum 
Messen oder zum Nachweis von 
ionisierenden Strahlen ..................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

5,0% 
6,0% 

18,0% 
4,0% 

6,0% 

6,0% 
7,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

1,7% 10) 
2,1% 10) 
6,3% 10) 
1,4% 10) 

2,1% 10) 

2,1 % 10) 
2,4% 10) 

2,4% 10) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-er-. 
.j:>. 
er-. 
p.; 
(1) ... 
tl:I 
~. 
f;) 

C1<I 
(1) 

=:s 

\0 
lJ1 
\J1 
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~ 

l!rsprüng- I Andere' 
1Jl 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Cf'-

Tarif Gebundener Zollsatz in % des Wertes hche Ver-
NrJUNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl Abgaben und 

U/B an ungs- B 1 ht e asrungen rec e 

9030 20 I Kathodenstrahloszilloskope und 
. Kathodenstrahloszillographen ... ...... I B 7,0% 2,4% 10) 

9030 30 I andere Instrumente und Apparate 
zum Messen oder Kontrollieren der 
Spannung, der Stromstärke, des 
Widerstandes oder der Leistung, 
ohne Registriervorrichtung: 

9030 31 I Multimeter ....... ....... ... ......... ......... ..... I B 7,0% 2,4% 10) 
9030 39 :~~~!~e I~~.~~~~~~~ ... ~~d".Ä~~~;~~~., B 

7,0% 2,4% 10) 
9030 40 

besonders für die Fernmeldetechnik 
gebaut (zB Nebensprechmesser, -Cf'-..,.. 
Verstärkungsgradmesser, Verzer- Cf'-

rungsmesser und Gerkuschspan- 0-
(1) 

nungsmesser) ................. , .................. B 7,0% 1,4% 10) 
..., 
b;j 

9030 80 andere Instrumente und Apparate: ~. 

9030 81 mit Registriervorrichtung ................. B 7,0% 2,4% 10) j.;) 
~ 

9030 89 sonstige ............................................. B 7,0% 2,4% 10) 
(1) 
;:l 

9030 90 Teile und Zubehör .......................... B 7,0% 2,4% 10) 

9031 Instrumente, Apparate,. Geräte und 
.\ 

Maschinen zum Messen oder Kon- ::I\:' 

trollieren, in diesem Kapitel ander- j'f 

weitig weder genannt noch inbe-
griffen; Profilprojektoren: 

'1'Y 9031 10 I Maschinen zum Auswuchten 
mechanischer Teile. . ......................... B 7,0% 2';4% 10) 

9031 20 I Prüfstände ., ...................................... B 7,0% 2,4% 10) 
9031 30 Profilprojektoren .............................. B 6,0% 2,1% 10) 

9031 40 andere optische Instrumente, Appa-
rate und Geräte ............... , ............... I B 6,0% 2,1% 10) 

9031 80 I andere' Instrumente, Apparate, 
Geräte und Maschinen .................... I B 6,0% 2,.1 % 10) 

9031 90 I Teile und Zubehör .......................... B 6,0% 2;1 % 10) 
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Tarif Warenbezeichnung Nr.lUNr. 
,. - ., 

9032 Instrumente, Appimite und Geräte 
zum selbsttätigen Regeln oder Kon-
trollieren: 

9032 10 Thermostate ...................................... ß 
9032 20 Druckrege1- und -kontroiiapparate B 
9032 80 andere Instrumente, Apparate tmd 

Geräte: 
9032 81 hydraulische oder pnel.f~~ti~ch~ ...... B 
9032 89 

.. - . \ ,., "\:'" .). 

B sonstige ......... , .......... .'., .......... , ..... ~: ........ 
9032 90 Teile und Zubehör ........ ,: .... :.· .......... B 
9033 00 Teile und Zubehör von Maschinen, 

Apparaten, Geräten und Instrumen-' 
ten des Kapitels 90, ip. diesem 
Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen .... , ......... , ................ B 

., 

, " . 

.. - .. , .. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg UlB 

9,0% 3,1% 10) 
'7 f'lOI. 
~ ,V IU 2,4% 10) 

6,0% 2,1% 10) 
6,0% 2,1% 10) 
7,0% 2,4% 10) 

'. 

7,0% 4',7% 

'-

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-a--
~ 
a--
P
o ,.., 
~ 
~. 
r;;

C]Q 
o 
::s 

'-0 
IJ> 
'-l 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

9101 I Armbanduhren, Taschenuhren und 
ähnliche Uhren (einschließlich 
Stoppuhren vom gleichen Typ), mit 
einem Gehäuse aus Edelmetall oder 
Edelmetallplattierung : 

9101 10 I Armbanduhren, mit Batterie- oder 
Akkumulatorbetrieb, auch mit 
Stoppeinrichtung : 

9101 11 I nur mit mechanischer Anzeige ....... B 
9101 12 nur mit opto-elektronischer Anzei-

ge ....................................... , .............. B 
9101 19 I :~~~!!e fu:~b~~d~h~~~':"'~~~h'''~i~ B 
9101 20 

Stoppeinrichtung : 
9101 21 mit Automatikaufzug ....................... B 
9101 29 sonstige ............................................. B 
9101 90 andere Uhren: 
9101 91 mit Batterie- oder Akkumulatorbe-

trieb ................................................... B 
9101 99 I :::~~:d~h·;~~: .. T~~~h~~~h~~·~ .. ~~d B 
9102 

ähnliche Uhren (einschließlich 
Stoppuhren vom gleichen Typ), 
ausgenommen solche der Num-I 
mer 9101: 

9102 10 I Armbanduhren, mit Batterie- oder 
Akkumulatorbetrieb, auch mit 
Stoppeinrichtung : 

9102 11 I nur mit mechanischer Anzeige ....... I B 
9102 12 nur mit opto-elektronischer Anzei-

I ;;n~~i~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 9102 19 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg 
U/B 

Kapitel 91: 

4,0% 4,0% 

4,0% 4,0% 
4,0% 4,0% 

4,0% 4,0% 
L 

4,0% 4,0% 

4,0% 4,0% 
4,0% 4,0% 

0\ 

); 

~ ; (' 

4,0% 4,0% 

5,0% 5,0% 
4,0% 4,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs- Belastungen rechte 

'Cl 
V> 
00 

...... 

'" .j>. 

'" 0-
(1) ..., 
t:O 
!!. 
~ aq 
(1) 

::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9102 20 

9102 21 
9102 29 
9102 90 
9102 91 

9102 99 
9103 

9103 10 

9103 90 
9104 00 

9105 

9105 10 
9105 11 

9105 19 
9105 20 
9105 21 

9105 29 
9105 90 
9105 91 

9105 99 

Warenbezeichnung 

andere Armbanduhren,. auch mit 
Stoppeinrichtung : , 
mit Automatikaufzug ...... ...... ... ... ..... I B 
sonstige , .................. ,......................... B 
ander~ Uhren: 
mit Batterie- oder Akkumulatorbe-

~~~ti~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Uhren mit Kleinuhrwerk, ausge
nommen solche der Num
mern 9101, 9102 und 9104: 
mit Batterie- oder Akkumulatorbe-
trieb ................................................... 1 B 
andere ............................................... B 
Armaturenbrettuhren und ähnliche 
Uhren für Land-, Luft-, Raum- oder 
Wasserfahrzeuge ....... ... ... ......... ... ..... I U 
Andere Uhren mit anderen als' 
Kleinuhrwerken : 
Wecker: 
mit Batterie-, Akkumulator- oder 
Netzbetrieb .............................. : ........ 1 B 
sonstige ............................... :............. B 
Wanduhren: 
mit Batterie-, Akkumulatör- oder 
Netzbetrieb ............................ , .......... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere: 
mit Batterie-, Akkumulator- oder 

~~:~f::r~~.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ .. 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

3,0% 
3,0% 

5,0% 

8,0% 
4,0% 

4,0% 
8,0% 

4,0% 
6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0~ 

.;\fi 

,-
3,Ö% 
3;b% 

4,5% 

6,0% 
4,0% 

4,0% 
5,3% 

4,0% 
5,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
0"
-l=>-
0"-

0.
(1) .... 
t:O 
(1) 

~ 
~ 
::J 

~ 
\J1 
~ 
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9106 

Tarif 
Nr./UNr. 

9106 10 

9106 20 
9106 90 
9107 00 

9108 

9108 10 

9108 11 

9108 12 

9108 19 
9108 20 
9108 90 
9108 91 

9108 99 
9109 

9109 10 

9109 11 
9109 19 
9109 90 

Warenbezeichnung 

Zeitkontrollapparate und Zeitmesser 
mit Uhrwerk oder Synchronmotor 
(zB Zeitkontrolluhren, Zeit- und 
Datumstempeluhren) : 
Zeitkontrolluhren, Zeit- und 
Datumstempeluhren ......... ................1 B 
Parkuhren ........ ....................... .......... B 
andere ............................................... B 
Zeitschalter und andere Zeitauslö
ser, mit Uhrwerk oder Synchron-
motor ................................................ I B 
Kleinuhrwerke, vollständig und 
zusammengebaut: 
mit Batterie- oder Akkumulatorbe
trieb: 
nur mit mechanischer Anzeige oder 
einer Einrichtung zur Aufnahme 
einer mechanischen Anzeige ........... I B 
nur mit opto-elektronischer Anzei-

;~n~~i~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ 
mit Automatikaufzug ........ ............... B 
andere: 
mit einer größten Abmessung von 
33,8 mm oder weniger .................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
Andere Uhrwerke, vollständig und 
zusammengebaut: 
mit Batterie-, Akkumulator- oder 
Netzbetrieb : 
für Wecker ....................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

6,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

7,0% 
7,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% . 
5,0% 
5,0% 

5,0% 

4,0% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,0% 
4,0% 

5,0% 
5,0% 
5,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-C 

'" o 

-'" ~ 
'" 0-
n> ..., 
t:O 
~. 

~ ::s 
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Tarif 
Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zolls atz in % des Wertes 

l!rsprüng- I Andere 
Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg liche Ver- Ab aben und 

Nr./UNr. oder in Schilling für 100 kg handlungs- B Y U/B rechte e astungen 

9110 I Vollständige Uhrwerke, nicht 
zusammengebaut oder teilweise 
zusammengebaut (Bausätze); un-
vollständige Uhrwerke, zusammen-
gebaut; Rohwerke von Uhren: 

9110 10 I Kleinuhrwerke: 
9110 11 vollständige Uhrwerke, nicht zusam-

mengebaut oder . teilweise zusam-
mengebaut (Bausätze) ..................... I B 0,0% 0,0% 

9110 12 I nicht vollständig zusammengebaute 
Uhrwerke .......................................... B 0,0% 0,0% 

9110 19 I Rohwerke von Uhren ..................... B 0,0% 0,0% -a-. 

9110 90 ~et:~s~····f~;····Uh;~~····d~;····N~~~ B 5,0% 4,0% 
.j>. 
a-. 

9111 0-
0 

mer 9101 oder 9102, und Teile 
... 
b;j 

davon: ~. 

9111 10 I Gehäuse aus Edelmetall oder Edel- ~ 
(Jq 

metallplattierung ............................... B 5,0% 3,5% 
0 
;:t 

9111 20 I Gehäuse aus unedlen Metallen, 
auch vergoldet oder versilbert ........ B 0,0% 0,0% 

9111 80 I andere Gehäuse ............................... B 0,0% 0,0% 
9111 90 ~:~~~~~ .. "f~;" ';~d~;~" 'üh;~~'" ~~d B 0,0% 0,0% 
9112 

ähnliche' Gehäuse für andere 
Waren dieses Kapitels; Teile davon: 

9112 10 Metallgehäuse .................................. B 4,0% 4,0% 
9112 80 andere Gehäuse ............................... B 8,0% 5,3% 
9112 90 Teile .................................................. B 4,0% 4,0% 
9113 Uhrarmbänder und Teile davon: 
9113 10 aus Edelmetall oder Edelmetallplat-

tierung ............................................... I B 9,0% 6,0% 
9113 20 I aus unedlen Metallen, auch vergol-

det oder versilbert ........................... I B 10,0% 6,6% 
'" a-. 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
961 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Ausgangszollsatz in % des Wertes Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9113 90 I andere ............................................... B 12,0% 
9114 i Andere Uhren teile : 
9114 10 Federn, einschließlich Unruhfedern B 2,0% 
9114 20 Lagersteine ....................................... B 2,0% 
9114 30 Zifferblätter ...................................... B 2,0% 
9114 40 Platinen' und Brücken ...................... B 2,0% 
9114 90 andere ............................................... B 2,0% 

Ursprüng-
Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver-

oder in Schilling für 100 kg handlungs-
rechte 

7,9% 

2,0% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-.0 a-. 
N 

.... 
a-. 
""" a-. 

~ 
t:d 
~. 

{ 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9201 

9201 10 
9201 20 
9201 90 
9202 

9202 10 
9202 90 
9203 00 

9204 

9204 10 

9204 20 
9205 

9205 10 
9205 90 
9206 00 

9207 

Warenbezeichnung 

Klaviere, einschließlich selbsttätige 
Klaviere; Cembalos und andere 
Saiteninstrumente mit Klaviatur: 
Pianinos 
Flügel 
andere 
Andere Saiteninstrumente (zB Gitar
ren, Geigen und Harfen): 
Streichinstrumente 
andere 
Pfeifenorgeln mit Klaviatur; Har
monien und ähnliche Instrumente 
mit Klaviatur und freischwingenden 
Metallzungen 
Akkordeons und ähnliche Instru- ,. 
mente; Mundharmonikas: 

B 
B 
B 

B 
B 

B 

Akkordeons und ähnliche 
mente 
Mundharmonikas 

Instru- r 
,B 

Andere Blasinstrumente (zB Klari
netten, Trompeten und Dudelsäk
ke): 
Blechblasinstrumente . 

B 

B 
andere . ~'............................................. I' B 
Schlaginstrumente (zB Trommeln, 
Xylophone, Becken, Kastagnetten 

I' und Rumbakugeln) .................. ........ I B 
! Musikinstrumente, bei denen der 
r on elektrisch erzeugt wird oder 
elektrisch verstärkt werden muß (zB 
Orgeln, Gitarren und Akkordeons): 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 92: 

Cl"lf'\ I"H''\ 
JVU,UU 

500,00 
0,0% 

7,0% 
12,0% 

7,0% 

3,0% 
5,0% 

12;0% 
12,0% 

5,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

333,40 
333,40 

0,0% 

4,7% 
7,9% 

4,7% 

3,0% 
5,0% 

7,9% 
,;"90/6 

4,,5% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- 'Abgaben und 

rechte : Belastungen 

.~j 

-G"-
-I>
G"-

o
(1) 

'" t::I:j 
(1) 

! 
(1) 

::s' 

~, 
w' 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9207 10 

9207 90 
9208 

9208 10 
9208 90 
9209 

9209 10 

9209 20 
9209 30 
9209 90 
9209 91 
9209 92 

9209 93 

920994 

9209 99 

. Warenbezeichnung 

,", 

; Tasteninstrumente,· ausgenoinin~n 

~e~:d~.~.~.~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::.::':':: 1 ~ 
Spieldosen, Orchestrien, Drehor

,. geln, mechanische 'singehde" Vögel; 
singende Sägen und "andere Musik-

. instrumente, in anderen NUIflinern 
dieses Kapitels' nicht erfaßt; Lock
pfeifen "aller"Art;$ignalpfeifert, 
Signalhörner und andere Mundblas
instrumente für Signalzwecke : 

;~~~;:s.~~ .. ::::::::::::::::::·::::::::;::::::::·:,::':::.1 ~ 
Teile (zB Musikwerke für Spieldo
sen) und Zubehör (zB Karten; 
Scheiben und Walzen für mechani
sche Instrumente)' von Musikinstrü
menten ; Metronome, Stimmgabeln 
undStimmpfeifen aller Art:: 
Metronome, Stimmgabeln und 
Stimmpfeifen .......•... : .... : .......... : .. ::.;.L .. 

Mechaniken für Spieldosen ........ : ... 
Saiten für MusikinstruIflente' , , .. :: .. : .. 
andere:"·' 
Teile und Zubehör von Klavieren. 
Teile und Zubehör von.:·Musik
instrumenten der Nummer 9202' : ... 
Teile und Zubehör von Musik
instrumenten der Nummer 9203 .... 
Teile und' Zubehör von Musik~'" 
instrumenten der Nummer 9207 
sonstige 

B 
B 
B 

B 

B 

B 

B 
B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

5,0% 
5,0% 

10,0% 
10,0% 

6,0% 
0,0% 
3,0% 

0,0% 

5,0% 

4,0% 

5,0% 
3,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,5% 
4,5% 

6,6% 
6,6% 

4,0% 
0,0% 
3,0% 

0,0% 

3,5% 

3,5% 

3,5% 
3,0% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 

,. Belastungen 

-..0 

'" -l>-

.... 
'" ~ 
'" p... 
", 

"' td 
~. 
r;> 

Cl'l 
", 
~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9301 00 

9302 00 

9303 

9303 10 
9303 20 

9303 30 
9303 90 
9304 00 

9305 

9305 10 

Warenbezeichnung 

I ~':E~!~;7 a~~~~~y'~~!~!.~~~~~ I B 
Revolver und Pistolen, ausgenom-' 
men solche der Nummer 9303 oder 
9304 .""."""""""""." .. """.""""""" I B 
Andere Feuerwaffen und ähnliche 
Vorrichtungen, deren Wirkungswei
se auf der Zündung einer Treib
ladung beruht (zB Sportgewehre 
und Sportflinten, Vorderlader, 
Leuchtpistolen und andere Vorrich
tungen, die nur Leuchtsignale 
abfeuern, Schreckschußpistolen und 
-revolver, Viehschlachtapparate und 
Kanonen zum Schießen von Fang
leinen): 
Vorderlader """""""""."""".".""." I B 
andere Sportschrot- und Jagdschrot
gewehre, einschließlich der kombi
nierten Gewehre mit mindestens 
einem glatten Lauf "".""""""""."" B 
andere Sport- und Jagdgewehre "" B 
andere """""".""""." .... " ..... """""" B 
Andere Waffen (zB Gewehre und 
Pistolen, die mit Feder-, Luft- oder 
Gasdruck arbeiten, Schlagstöcke), 
ausgenommen solche der Num
mer 9307 "." ... "."""""""""""""""" I B 
Teile und Zubehör von Waren der 
Nummern 9301 bis 9304: 
von Revolvern oder Pistolen """"" I B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/E 

Kapitel 93: 

7,0% 

7,0% 

6,0% 

10,0% 
7,0% 
6,0% 

6,0% 

0,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

3,5% 

4,7% 

4,5% 

6,6% 
4,7% 
4,0% 

4,5% 

0,0% 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-'" -I>-

'" 
~ .... 
bj 
~, 
~ 
~ ::s 

-.0 

'" \Jl 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

9305 20 

9305 21 
9305 29 
9305 90 
9306 

9306 10 

9306 20 

9306 21 
9306.29 
9306 30 
9306 90 
9307 00 

Warenbezeichnung 

von Kugel- oder Schrotgewehr.eri 
der Nummer 9303: 
glatte Läufe ...................................... 1 B 
sonstige ............................................. B 
andere ............................................... i B 

I I Bomben, Granaten, Torpedos; 
Minen, Raketen und ähnliche 
Kriegsmunition und Teile davon; 
Patronen und andere Munition und 
Geschosse sowie deren Teile, ~in
schließlich Schro~ und Patrpp,C!.n. 
·pfropfen: 
Patronen und Teile davon für 
Bolzensetzwerkzeuge oder ähnliche 
Werkzeuge oder für Viehschlacht. 
apparate ................................... : ..... : .. 
Schrotpatronen und Teile davon; 
Geschosse für Luftdruckwaffen; 

Waren 

B 

B 
B 
.B 
B 

B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

0,0% 
0,0% 
0,0% ' 

7,0% 

6,0% 
6,0% 
6,0% 
7,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

4,7% 

4,0% 
4,0% 
4,0% 
4,7% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

'-D 
CJ'. 
CJ'. 

..... 
CJ'. 
.jl>. 
CJ'. 

0-
n> .... 
to 
!!. 
i:> 

aQ 
n> ::s 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

9401 I Sitzmöbel (ausgenommen Waren I 
der Nummer 9402), einschließlich 
solcher, die in Liegemöbel umge
wandelt werden können, und Teile 
davon: 

9401 10 I Sitze, wie sie In Luftfahrzeugen 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg 
U/B oder in Schilling für 100 kg 

--

Kapitel 94: 

verwendet werden ............................ I B 25,0% I. 14,71Jfo 
9401 20 I Sitze, wie sie in Kraftfahrzeugen 

verwendet werden ............................ B 25,0% 15,3% 
9401 30 I Drehstühle mit verstellbarer Sitzhö- . 

UrspfÜng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

he ...................................................... B 25,0% 15,3% ~ 
9401 40 I Sitzmöbel, die in Betten umgewan- "'-

delt werden können, ausgenommen ~ 
Gartenmöbel oder Campingeinrich- ~ 
tungen ............................................... B 27,0% 16,3% ~ 

9401 50 I Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbwei- Jq 
pe, B.ambus oder ähnlichen .St9ffen. B 25,0% 12,5% I) g 

9401 60 andere Sitzmöbel, mit Holzgestell : 
9401 61 gepolstert .......................... , ............ ~ .. I B 27,0% 13,5% I) 
9401 69 sonstige :............................................ B 27,0% 13,5% I) 
9401 70 andere Sitzmöbel, mit Metallgestell: 
940171 gepolstert .................................. ;....... B 25,0% 15,3% 
9401 79 sonstige ............................................. B 25,0% 15,3% 
940( 80 ~~dere Sitzmöbel .............................B 25,0% 15;3%\0 
9401 90 Teile .................................................. B 7,0% 4,7% 1) 
9402 Medizinische, chirurgische, zahnme

dizinische oder veterinärmedizini
sche Möbel (zB Ope~ationstisch~, 
Untersuchungstische und. Spitalsbet
ten mit mechanischen V orrichtun
gen, zahnärztliche Behandlungs-
stühle) ; ~tühle für Fr!seursalons I I I '-Cl . 

und ähnliche Stühle, dle .. sowohl • _ ~ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9402 
(Fortsetzung) 

9402 10 

9402 90 
9403 
9403 10 

9403 20 
9403 30 

9403 40 

9403 50 

9403 60 
9403 70 
9403 80 

9403 80 A 

9403 80 B 
9403 90 
9404 

Warenbezeichnung 

Schwenk- als auch Kipp- und 
Hebevorrichtungen besitzen; Teile 
dieser Waren: 
zahnärztliche Behandlungsstühle, 
Stühle für Friseursalons und ähn-

~~~:r;t~.~~~.:.~~~~~.~.~~~~ .. :::::::::::::::: I ~ 
Andere Möbel und Teile davon: 
Metallmöbel, wie sie in Büros 
verWendet werden .. ... ....... ................ I B 
andere Metallmöbel ...................... ;.. B 
Holzmöbel; wie sie in Büros 
verwendet werden .... ........ ... ...... ....... I B 
Holzmöbel, wie sie in Küchen 
verwendet werden ....... .".................... I B 
Holzmöbel, wie sie in Schlafräumen 
verwendet werden . ... .... ....... ... ..........1 B 
andere Holzmöbel ........... ............ .... B 
Kunststoffmöbel ............................... B 
Möbel aus anderen Stoffen, ein
schließlich Stuhlrohr, Korbweide, 
Bambus oder ähnlichen Stoffen: 
aus Stuhlrohr, Korbweide, Bambus 
oder ähnlichen Stoffen ... ..... ....... ... ..1 B 
andere ............................................... B 
Teile .................................................. B 
Betteinsätze; Bettwaren und ähnli
che Waren (zB Matratzen, Stepp
decken, Tuchenten, Polster, Sitzkis
sen), mit Federkernen oder gepol
stert oder mit Füllungen aus Stoffen 
aHer Art, einschließlich Zeilkau
tschuk oder Zellkunststoff, auch 
überzogen: 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

5,0% 
6,0% 

14,0% 
14,0% 

27,0% 

27,0% 

27,0% 
27,0% 
14,0% 

8,0% 
14,0% 
23,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 9) 
0,0% 9) 

9,1% 
9,1% 

13,5% ') 

13,5% ') 

13,5% I) 
13,5% ') 
9,1% 

5,3% ') 
9,1% ') 

11,5% ') 

Ursprüng- I Andere 
liche Ver- Abgaben und 
handlungs- Belastungen 

rechte 

-.() 

'" ' 00 

...... 

'" ~ 
'" P-o .... 
Cd 
~. 
j;l 

~ 
::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9404 10 
9404 20 
9404 21 

9404 29 
9404 30 
9404 90 
9405 

9405 10 

9405 10 A 
9405 10 B 
9405 20 

9405 30 

9405 40 

9405 40 A 
9405 40 B 
9405 50 

Warenbezeichnung 

Betteinsätze .... ;,' ................................ I B 
Matratzen: 
aus Zellkautschuk oder Zellkunst-
stoff, auch ü~er~?gen ...................... I B 
aus anderen ::itolten ......................... I B 
Schlafsäcke .............. ;........................B 
andere ........................ ::..................... B 
Beleuchtungskörper (einschließlich 
Scheinwerfer) und Teile davon, 
anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen; Reklameleuchten, 
Leuchtschilder; . beleuchtete Na
mensschilder u. dgl., mit fest mon
tierter Lichtquelle,. sowie anderwei-
tig weder genannte noch inbe
griffene Teile davon: 
Luster und andere elektrische Dek
ken- oder Wandleuchten, . ausge" 
nommen s6lchefür 'öffentliche 
Plätze oder Verkehrswege: 
Scheinwerfer ... :.: ............................... , B 
andere ...... :.: .............. :, ... : .. :.:............. B 
elektrische Tisch-, Schreibtisch-, 
Nachtkästchen- oder Stehleuchten . I B 
Beleuchtungssatie;'wie . sie' . 'auf 
Weihnachtsbäumen 'verwendet wer-
den .................................................... I B 
andere elektrische Beleuchtungskör
per: 
Scheinwerfer ..................................... , B 
andere .............................................. : .. B 
nichtelektrische . Beleuchtungskör~ 
per B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

7,0% 

.7,0%. 
7,0% 
8,0% 
8,0% 

6,0% 
10,0% 

10,0% 

13,0% 

6,0% 
10,0%" 

'10,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 

4,7% 
5,0% 
5,3% 
5,3% 

5,0% 
9,0% 

6,6% 

8,5% 

6,0% 
6,6% 

6,6% 

·1 

,. 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0"-
.j>.. 
0"-

0-
.0 .... 
~ 
0 

~ 
(]<:I 
0 
::l 

~ 
0"-
'>J) 
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Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

9405 60 Reklameleuchten, Leuchtschilder, 
beleuchtete Namensschilder u. dgl. B 

9405 90 Teile: 
9405 91 aus Glas ... : ........................................ B 
9405 92 aus Kunststoffen .............................. B 
9405 99 sonstige ................. ,' ........................... B 
9406 00 Vorgefertigte Gebäude .................... B 

, 

., 

, 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

10,0% 6,6% 

18,0% 11,6% 
10,0% 6,6% 
10,0% 6,6% 
9,0% 6,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

'-0 
'..J 
o 

...... 
c;.. 
+ c;.. 

P
o ... 
~ 
o 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9501 00 

9502 

9502 10 
9502 90 
9502 91 

9502 99 
9503 

9503 10 

9503 20 

9503 30 

9503 30 A 
9503 30 B 
9503 40 

9503 41 
9503 49 

Warenbezeichnung 

I 
Spielfahrzeuge zum Besteigen und 
Fortbewegen durch Kinder geeignet 
(zR Dreiräder, P,...oller oder Tretau-
tos); Puppenwagen .......................... I B 
Puppen, die ausschließlich mensch
liche Wesen darstellen: 
Puppen, auch bekleidet ............ ....... I B 
Teile und Zubehör: 
Bekleidung und Bekleidungszube-

~:~~t;:eh~~.~ .. ~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~.~ I ~. 
Anderes Spielzeug; maßstabsgetreu 
verkleinerte Modelle und ähnliche 
Modelle für Spiel oder Unterhal
tung, auch mit Antrieb; Puzzles 
aller Art: 
elektrische Eisenbahnen, einschließ
lich Schienen, Signale und anderes 
Zubehör ............................................ I B 
maßstabsgetreu verkleinerte Mo
delle, in Bausätzen, auch mit 
Antrieb, ausgenommen solche der 
Unternummer 9503 10 .................... I B 
andere Bausätze und Baukasten
spielzeuge : 
aus Kunststoffen .............................. I B 
andere ............................................... B 
Tiere und Darstellungen nicht
menschlicher Geschöpfe, zum Spie
len: 

;:~~~;~e~~~.~.~~~~.~~~.~~~ .. :::::::::::::::::::: I ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B -

Kapitel 95: 

10,0% 

10,0% 

8,0% 
8,0% 

10,0% 

15,0% 

15,0% 
15,0% 

12,0% 
13,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 12) 

6,6% 

0,0% 12) 
0,0% 12) 

0,0% 12) 

0,0% 12) 

9,7% 
0,0% 12) 

7,9% 
0,0% 12) 

Ursprüng-
liche Ver-
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-
+-
0-

p... 

~ 
t1:l 
!]. 
~ 
~ 
::l 

-.0 
'.J 
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Tarif 
Nr.lUNr. 

9503 50 

9503 60 
9503 60 A 
9503 60 B 
9503 70 

9503 80 

9503 80 A 
9503 80 B 
9503 90 
9503 90 A 
9503 90 B 
9503 90 BI 
9503 90 B2 

9503 90 B3 
9504 

9504 10 

9504 10 A 
9504 10 B 
9504 20 

Warenbezeichnung 

Mu~i~pielzeug (Instrumente oder 
Apparate) 
Puzzles: 
aus Holz 
al1dere 
anderes Spielzeug, in Zusammen
stellungen' oder a uf Verkaufs kartons 
u. dgl. aufgemacht . 
anderes Spielzeug und Modelle, mit 
eingebautem Motor: 
avs Kunststoffen 

'andere 
andere: 
Spielzeugwaffen 
andere: 
aus Kunststoffen 
Miniaturmodelle, im Kokillenguß-
verfahren hergestellt, aus Metall .. .. 
andere ............................................. .. 
Gesellschaftsspiele, einschließlich 
mechanisch oder anders betriebene 
Spiele, Kegeltische; Billards, Spe
zialtische für Spielkasinos, sowie 
automatische Kegelbahnen und 

. Bowlingbahnen: . 
Videospiele, für die Verwendung 
mit einem Fernsehempfangsgerät: 

B 

B 
.B 

B 

B 
B 

B 

B 

B 
B 

Teile und Zubehör .......................... 1 B 

~7It::1ti~·~h~··~~d .. d~;~~··Z~b~h~;'·:::: ~ 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

, UIB 

19,0% 

15,0% 
15,0% 

15,0% 

15,0% 
15,0% 

15,0% 

15,0% 

15,0% 
15,0% 

6,0% 
12,0% 
6,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 12) 

0,0% 12) 
9,7% 

9,7% 

9,7% 
0,0% 12) 

0,0% 12) 

9,7% 

9,7% 
0,0% 12) 

0,0% 12) 
0,0% 12) 
0,0% 12) 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

\l) 
'I 
N 

..... 
a-
~ 
a-
0-
(1) 
>1 

Cd 
(1) 

;-: 
(fq 

(1) 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9504 30 

9504 40 
9504 90 
9505 

9505 10 
9505 10 A 
9505 10 B 
9505 90 
9506 

9506 10 

, 
9506 11 
9506 12 
9506 19 
9506 20 

9506 21 
9506 29 

Warenbezeichnung 

andere Spiele, die durch Geld- oder 
Spielmarkeneinwurf in Gang gesetzt 
werden, ausgenommen Kegelbah-
nen und Bowlingbahnen ..... .... ........ I B 
Spielkarten ........................................ I B 
andere ................................. ~............. B 
Fest-, Faschings- oder andere Unter-
haltungsartikel, einschließlich Zau-
ber- und Scherzartikel: 
Weihnachts artikel : 
aus Glas ............................................ B 
andere ............... -................................ B 
andere ................................................. B 
Geräte und Ausrüstungen für Gym-
nastik, Athletik, andere Sportarten 
( einschließlich Tischtennis) und 
Freiluftspiele, nicht m anderen 
Nummern dieses Kapitels genannt 
oder inbegriffen; 
'und Planschbecken: 

Schwimmbecken 

Schi und andere Ausrüstungsgegen-
stände zum Schifahren, für den 
Wintersport: 
Schi ................................................... 1 B 
Schibindungen .... ........ ...... ...... ... ... .... B 
sonstige ............................................. B 
Wasserschi, Surfbretter, Segelbretter 
und andere Ausrüstungsgegenstände 
für den Wassersport: 
Segelbretter ....................................... B 
sonstige ............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

12,0% 
14,0% 
9,0% 

13,0% 
13,0% 
7,0% 

7,0% 
11,0% 
7,0% 

7,0% 
7,0% 

1 ! 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 12) 
9,i% 
0,0% 12) 

0,0% 12) 
8,5% 
4,7% 

4,7% 
7,2% 
4,7% 

4,7% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

...... 
er--
4>-
er--
0.-
n .... 
0:; 
~. 
~ 

(1q 
n 
J:l 

'-0 
'-I ...., 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9506 30 

9506 31 
9506 32 
9506 39 
9506 40 

9506 50 

9506 51 

9506 59 
9506 60 

9506 61 
9506 62 
9506 69 
9506 70 

9506 90 
9506 91 

9506 99 
9507 

Warenbezeichnung 

Golfschläger und andere Ausrü
stungsgegenstände für den Golf
sport: 
Golfschläger, vollständig ...... ...... .....1 B 
Golfbälle ............ .............. ............ ..... B 
sonstige ............................................. B 
Geräte und Ausrüstungsgegenstände 
für Tischtennis .. .................... ...... ..... I B 
Tennisschläger, Federballschläger 
oder ähnliche Schläger, auch nicht 
bespannt: 
Tennisschläger, auch nicht 
bespannt 
sonstige 
Bälle, andere als Golfbälle und 
Tischtennisbälle : 
Tennisbälle 
aufblasbare Bälle 
sonstige 
Schlittschuhe und Rollschuhe, em
schließlich Schuhe mit fest ange
brachten Schlittschuhen oder Roll-

B 
B 

B 
B 
B 

schuhen ............................................. I B 
andere: 
Geräte und Ausrüstungen für Gym-
nastik und Athletik ...... .............. ...... I B 
sonstige ............................................. B' 
Angelruten, Angelhaken und andere 
Angelgeräte; kleine Fangnetze 
(Handnetze) aller Art; Lockgeräte 
(andere als solche der Num-
mer 9208 oder 9705) und ähnliche 
Jagdgeräte: 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

9,0% 
7,0% 
7,0% 

12,0% 

7,0% 
7,0% 

0,0% 
7,0% 
7,0% 

8,0% 

8,0% 
8,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

6,0% 
4,7% 
4,7% 

7,9% 

5,0% 
4,7% 

0,0% 
.4,7% 

4,7% 

5,3% 

5,3% 
5,3% 

Ursprüng- I Andere 
liehe Ver- Abgaben und 
handlungs- Belastungen 

rechte 

'-D 
'I 
.j>. 

.-
a-
.j>. 
a-
P-
('b .... 
I:d 
Sl. 
~ crq 
('b 
:;:I 
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Tarif Warenbezeichnung Nr./UNr. 

9507 10 Angelruten ........................................ B 
9507 20 Angelhaken, auch mit Vorfach ...... B 
9507 30 Angelrollen ....................................... B 
9507 90 andere ............................................... B 
9508 00 Ringelspiele, Luftschaukeln, Schieß-

buden und andere Anlagen für 
Jahrmärkte und Vergnügungsparks; 
Zirkusse, Tierschauen und Wander-
bühnen .............................................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

12,0% 7,9% 
945,00 630,00 
12,0% 7,9% 
12,O~b 7,9% 

4,0% 3,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver- Abgaben und handlungs-
rechte Belastungen 

-C' 
-I>
C' 

Q.. 
<1> .... 
t;O 
<1> 

~ 
~ 
::l 

'" 'I 
VI 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9601 

9601 10 

9601 90 
9601 90 A 

9601 90 B 
9602 00 

9603 

Warenbezeichnung 

Elfenbein, Bein, Schildpatt, Horn, 
Geweihe, Korallen, Perlmutter und 
andere tierische Schnitzstoffe, bear
beitet, und Waren aus diesen 
Stoffen (einschließlich durch For
men erhaltene Waren): 
. bearbeitetes Elfenbein und Waren 
aus Elfenbein .................................... I B 
andere: 
Platten, Blätter, Streifen und. Rohre, 
aus Schildpatt ................................... I B 
andere ............................................... B 
Pflanzliche oder mineralische 
Schnitzstoffe, bearbeitet, und 
Waren aus diesen Stoffen; 
geforinte oder geschnitzte Waren 
aus Wachsen, Stearin, natürlichen 
Gummen oder Harzen, Modellier
massen und andere geformte oder 
geschnitzte Waren, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen; 
bearbeitete, nichtgehärtete Gelatine 
(ausgenommen Gelatine der Num
mer 3503) und Waren aus nicht-
gehärteter Gelatine ...... ............ ........ I B 
Besen, Bürsten und Pinsel (ein
schließlich solcher, die Teile von 
Maschinen, Apparaten oder Fahr
zeugen darstellen), mechanische, 
nicht motorbetriebene Teppichkeh-
rer zum Handgebrauch; Mops und 
Staubwedel; Pinselköpfeund ähn-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 96: 

7,0% 

0,0% 
7,0% 

7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100,kg' 

4,7% ') 

0,0% ')' 
4;7% '): 

4,7% 

Ursprüng-
liehe Ver-
handlungs-

rechte 

, :,,;. 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

~ 
'-l 

'" 

-'" .j>. 

'" 0-
n ... 
tp 
Sl!. 

~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9603 
(Fortsetzung) 

9603 10 

9603 20 

9603 21 

9603 29 
9603 30 

9603 40 

9603 50 

9603 90 
9604 00 

Warenbezeichnung 

liche Waren zur Herstellung von 
Pinseln und ähnlichen Waren; Farb
tupfer und Farbroller; Wischer aus 
Weichkautschuk oder ähnlichen 
geschmeidigen Stoffen: 
Besen und Bürsten, aus Reisig oder 
anderen pflanzlichen Stoffen, 
zusammengebunden, auch mit Grif-
fen oder Stielen ........ ...... ...... ........... I B 
Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbür
sten, Nagelbürsten, Wimpernpinsel 
und andere Bürsten und Pinsel zur 
Körperpflege, einschließlich solcher, 
die Teile von Apparaten darstellen: 
Zahnbürsten, einschließlich Gebiß-
bürsten .............................................. 1 B 
sonstige .............................................. B 
Bürsten und Pinsel für Kunstmaler, 
zum Schreiben, und ähnliche Bür~ 
sten und Pinsel, zum Auftragen von 
kosmetischen Erzeugnissen .. .... ....... I B 
Bürsten und Pinsel, zum Auftragen 
von Anstrichfarben, Malerfarben, 
Lacken oder ähnlichen Er~eugnis
sen (ausgenommen solche der 
Unternummer 9603 30); Farbtupfer 

; und Farbroller ....... ...... ...... ....... .... .... I B 
andere Bürsten, die Teile von 
Maschinen, Apparaten oder Fahr-
zeugen darstellen ··························· .. 0 01 B 
andere ............................................... B 
Handsiebe . ... ... ......... ......................... B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UlB 

5,0% 

13,0% 
13;0% 

13,0% 

13,0% 

1~,0% 
12,0% 
7,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

4,0% 

8,5% 
8,5% 

8,5% 

8,5% 

8,5% 
7,9% 
4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

-0-. 
.j:>-
0-. 

Q.. 
(b 
>; 

td 
~. 
i;> 

(Jq 
(b 
;:l 

-.0 
'J 
'J 

\ 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9605 00 

9606 

9606 10 

9606 20 
9606 21 

9606 22 

9606 29 
9606 30 

9607 
9607 10 
9607 11 

9607 19 
9607 20 
9608 

Warenbezeichnung 

Reisezl,lsammenstellungen von 
:Waren (Necessaires) für die Kör-
perpflege, für Näharbeiten oder für 
das Reinigen von Schuhen oder 
Kleidern ............................................ I B 

I Knöpfe, Preßverschlüsse, Schnapp-
verschlüsse und Druckknöpfe, 
Knopfformen und andere Teile 
dieser Waren; Knopfrohlinge: 

· Preßverschlüsse, Schnappverschlüsse 
und Druckknöpfe, SOWIe Teile 

; davon' ................................................ B 
Knöpfe: 
aus Kunststoffen, nicht mit Spinn-
stofferzeugnissen überzogen ........... B 
aus unedlen Metallen, nicht mit 
Spinnstofferzeugnissen überzogen .. B 
sonstige ............................................. B 
Knopfformen und andere Teile von 

· Knöpfen; Knopfrohlinge ................ : I B 
Reißverschlüsse und Teile davon: 
Reißverschlüsse: 
mit Häkchen (Zähnen) aus unedlen 
Metallen' ................ : ........................... B 

· sonstige ............................................. B 
Teile .................................................. B 
Kugels~hreiber; Schreiber und Mar-

'kierstifte, mit Filzspitze oder ande-
rer poröser Spitze; Füllfedern und 
andere Füllhalter; Durchschreib-
'stifte; Füllstifte (Dreh- und Druck-
stifte) ; Federhalter, Bleistifthalter 
und ähnliche Halter; Teile (ein-

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

UIB 

7,0% 

7,0% 

9,0% 

7,0% 
9,0% 

9,0% 

14,0% 
14,0% 
14,0% 

Gebundener Zolls atz in % des ·Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

5,0% 

5,0% 

6,0% 

5,0% 
6,0% 

6,0% 

9,1% 
.9,\% 
9,1% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

I Andere 
f\bgaben und 
: Belastungen 

'-D 
'J 
00: 

...... 

'" ~ 
'" ~ 
l"I> ... 
t;1;j 
!!. 
$ 
(b 

::s 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9608 
(Fortsetzung) 

9608 10 
9608 20 

9608 30 
9608 31 
9608 39 
9608 40 
9608 50 

9608 60 

9608 90 
9608 91 

9608 99 
9609 

9609 10 

9609 10 A 

9609 10 B 

Warenbezeichnung 

schließlich· Schutzkappen und 
Klipse) für die vorstehend genann
ten Waren, ausgenommen jene der 
Nummer 9'609: 
Kugelschreiber ..................................1 B 
Schreiber und Markierstifte, mit 
Filzspitze oder anderer poröser 
Spitze ................................................ I B 
Füllfedern und andere Füllhalter : 
zum Zeichnen mit Tusche .. ............1 B 

~~~ts~~1~e ·(D;~h~ .. ~~d·D·~~~k~tii~~) .. :: ~ 
Zusammenstellungen von Waren 
aus zwei oder mehr der vorstehen-
den Unternummern ........................... 1 B 
Ersatzminen für Kugelschreiber, mit 
Kugel und Tintenbehälter ............... I B 
andere: 
Schreibfedern. und Schreibfederspit-

:;~sti~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~ 
Bleistifte (ausgenommen solche der 
Nummer 9608), Minen, Pastellstifte, 
Zeichenkohle, Schreib- oder Zei
chenkreide und Schneiderkreide: 
Bleistifte, deren Minen in einem 
festen Schutzmantel eingeschlossen 
sind: 
Bleistifte für ein Jahreskontingent 
von 12 t. Das Kontingent jahr 
beginnt am 1. September eines 
jeden Jahres ...................................... 1 B 
andere ....... : .................... :.................. B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

28,0% 

28,0% 

23,0% 
23,0% 
12,0% 

26,0% 

12,0% 

5,0% 
12,0% 

1176,00 
15,0% 

Gebundener Zollsatz . in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

14,6% 

14,6% 

14,6% 
14,6% 
7,9% 

14,6% 

7,9% 

3,5% 
7,9% 

784,00 
9,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.
'" ~ 
'" 0-
(1) .., 
td 
(1) 

~ aq 
(1) 

::l 

'-Cl 
'J 
'-Cl 
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'" 
Ursprung- I And 

00 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 0 

Tarif Gebundener Zolls atz in % des Wertes liche Ver- Ab b ere d 
Nr./UNr. Warenbezeichnung oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg h dl ga en un 

U/B an ungs- B I 
rechte e astungen 

9609 20 I ~f:r~ ~~~ .. ~~~~~.~~~~~ .. ~~~.~ .. ~~~~~~~~~~ .. B 15,0% 9,7% 
9609 90 B 14,0% 9,1% 
9610 00 Schiefertafeln und Tafeln, zum 

Schreiben oder Zeichnen, auch 
gerahmt ............................................. I B 6,0% 4,0% 

9611 00 I Datum-, Siegel- oder Nummern-
stempel und ähnliche Waren (ein-
schließlich Vorrichtungen zum 
Drucken oder Prägen von Etiket-
ten), für den Handgebrauch; 
Zusammensetz stempel zum Hand- -gebrauch und Handdruckereien, die: a-
solche Stempel enthalten ................. B 10,0% 6,6% 

.j>.. 

a-

9612 I Farbbänder für Schreibmaschinen P-o 
und ähnliche Farbbänder, mit Tinte 

.... 
tx:I 

oder anderen Stoffen für Abdrucke !:!. 
präpariert, auch auf Spulen oder in ~ crq 

Kassetten; Stempelkissen, auch 
0 
;:l 

getränkt, auch in Schachteln: 
9612 10 I Farbbänder .. , ... ........... .... ... ... ... ......... I B 14,0% 9,1% 
9612 20 Stempelkissen ................................... B 7,0% 4,7% 
9613 Feuerzeuge und Anzünder (aus-

genommen solche der Num-
mer 3603), auch mechanisch oder 
elektrisch, und Teile davon, aus-
genommen Feuersteine und Dochte: 

9613 10 I Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung, 
nicht nachfüllbar .............................. I B 25,0% I 15,8% 

9613 20 I Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung, 
nachfüllbar ........................................ B 25,0% 15,8% 

9613 30 I Tischfeuerzeuge ............................... B 25,0% 15,8% 
9613 80 ~~~:r~ .. ~~~~~~~~~~ .. ~~.~ .. ~~~~~~~ .. : B 25,0% 15,8% 
9613 90 B 25,0% 15,8% 
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Tarif 
-Nr./UNr. 

9614 

9614 10 

9614 20 
9614 90 
9615 

9615 10 

9615 11 

9615 19 
9615 90 
9616 

9616 10 

9616 20 

. Warenbezeichnung 

Tabakspfeifen (einschließlich Pfei
fenköpfe) und Zigarren- oder Ziga
rettenspitze, sowie Teile davon: 
Pfeifenrohformen a).lS Holz oder 
Wurzelholz ....................................... 1 B 

~!~!~~ ~~.~.~.~~~~~~~~:.~~ .. :::::::::::::;:: ~ 
Kämme, Haarspangen und ähnliche 
Waren; Haarnadeln; Frisiernadeln, 
Haarklammern, Lockenwickler und 
ähnliche Ware;n, ausgenommen sol
che der N umme"r 8516, sowie Teile 
davon, 
Kämme, Haarspangen und ähnliche 
Wareh_: 
aus Hartkautschuk oder Kunststof-

:~~~;~~::::::::.:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: I' ~ 
Parfümzerstäuher und ähnliche Zer
stäuber für Toilettezwecke, sowie 
Zerstäubervorrichtungen und Zer
stäuberköpk dafür; Puderquasten 
und Kissen zum Auftragen von 
Kosmetik- oder Toilettezubereitun
gen: 
Parfümzerstäuber und ähnliche Zer
stäuber für Toilettezwecke, sowie 
Zerstäubervorrichtungen und Zer-

'stäuberköpfe· dafür .............. ;............ I B 
Puderquasten und Kissen zum 
Auftragen von Kosmetik- oder 
Toilettezubereitungen ...................... I B 

Ausgangszollsatz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B ' 

0,0% 
10,0% 
9,0% 

7,0% 
7,0% 

10,0% 

8,0% 

7,0% 

Gebundener Zolls atz in % des Wenes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
6,6% 
6,0% 

4,7% 
4,7% 
6,6% 

5,3% 

4,7% 

Ursprüng
liche Ver
handlungs-

rechte 

Andere 
Abgaben und 
Belastungen 

.-
c:;.. 
..j>.. 
c:;.. 

P
(\) ... 
t:d 
~. 
;;;

l7CI 
(\) 

i:l 

~ 
00 

1646 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
981 von 1166

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

9617 00 Vakuumisolierflaschen und andere 
Behälter mit Vakuumisolierung, mit 
Gehäuse; Teile davon, ausgenom-
men Glaskolben ............................... 

9618 00 Schneiderpuppen und andere 
Modellfiguren; automatisch oder 
anders sich bewegende Figuren 
und Ausstellungsstücke, für Schau-. 
fenster ............................................... 

I 

Ausgangszollsatz in % des Wertes Gebundener Zollsatz in % des Wertes oder in Schilling für 100 kg oder in Schilling für 100 kg U/B 

B 9,0% 8,0% 

B 6,0% 4,0% 

Ursprüng- Andere liche Ver-
handlungs- Ab~aben und 

rechte Be astungen 

-..0 
00 
N 

..... 
'" -l>-

'" 0-o ... 
t:I:l 
o 
~ 
~ 
::l 
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Tarif 
Nr./UNr. 

9701 

9701 10 
9701 90 
9702 00 

Warenbezeichnung 

--

I 
Gemälde~ Zei~hnungen und Bilder, I 
vollständig mit der Hand ausge
führt, ausgenommen Zeichnungen 
der Nummer 4906 und andere 
handbemalte oder handverzierte 
gewerbliche Waren; Kollagen und 
ähnliche Bildwerke: 

~:~:!d~~.~~~~.~.~~~~~~.~.~.~ .. ~.i.I.~~.~ .. I.~ 
Originalstiche, Originalschnitte und 

---- ._.---I--Ol'iginallithographien _ ....................... I B 
9703 00 

9704 00 

9705 00 

9706 00 

Originalwerke der Bildhauerkunst, 
aus Stoffen aller Art . ............ ..... ...... I B 
Brief- oder Stempelmarken, Frei
stempelabdrucke, Ersttagsbriefe, mit 
Marken bedruckte Korrespon
denzkarten oder -briefe (Ganzsa
chen) u. dgl., entwertet oder, falls 
nicht entwertet, im Bestimmungs
land weder gültig noch zum'Umlauf 
vorgesehen ............. ...... ............... ...... I B 
Sammlungen und Sammlungsstütke 
von zoologischem, botanischem, 
mineralogischem, anatomischem, 
historischem, archäologischem, palä
ontologischem, ethnographischem 
ode~ n~mismatischem Wert ............ I B 
AntiqUItäten, mehr als 100 Jahre alt B 

Ausgangszollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

U/B 

Kapitel 97: 

0,0% 
8,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

Gebundener Zollsatz in % des Wertes 
oder in Schilling für 100 kg 

0,0% 
4,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

Ursprüng- Andere liehe Ver-
handlungs- Abgaben und 

rechte Belastungen 

...... 
a-
.j>
a--
P
n> .... 
t:d 
!!. 
;;;

crq 
n> 
p. 

'-.0 
00 
\.;> 
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984 1646 der Beilagen 

Anlage I zur LIST.E XXXII - ÖSTERREICH 

Nummern und Unternummern, bei denen für bestimmte Waren GATT-Zugeständnisse unter besonderen 
Bedingungen gewährt werden. 

Die Anwendung dieser Zollsätze unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 

Tarif Nr./UNr. 

0101 

0102 

0103 

0104 

0207 22 

0207 42 

0409 

0602 99 A 

0701 10 

0712 90 D 

Warenbezeichnung 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ........... ; ...... ; .. ; ... . 
Gegen eine Bestätigung· des Bundesministers für Land-~ und 

. Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr·. zur 
Förderung der inländischen Viehzucht. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere .. i ....•.••.••.••.•...•.• 

Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land-. und 
Forstwirtschaft, über die', Notwendigkeit der Einfuhr, zur 
Förderung der inländischen Viehzucht. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ........................ . 
GegenoeineBestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Viehzucht. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ........................ . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
'Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Viehzucht. . 

Truthühner, nicht in Stücke zerteilt, gefroren ........................... . 
*) Bemerkung: Dieser Vertrags satz kommt nur auf nicht 
subventionierte Einfuhren, die den Schwellenpreis nicht unter-

. schreiten, zur Anwendung. 

Truthühner, zerteilt'sowie Innereien und anderer Schlachtanfilll, 
gefroreri ................ ::· ..... i .......••..•..•..•....••..•.. ••.. : •••••.... : ..... : ............... : .. 

*) Bemerkung: Dieser Vertragssatz kommt nur auf nicht 
subventioniert;e Einfuhren, die den Schwellenpreis ilichtunter-
schreiten; ~ur Anwendling:' . .. .' 

< •• ". • ,: ,(:.:,0'" 

Natürlicher Honig' gegent. eine vom Bundesminister für . Land
und Forstwirtschaft ausgestellte Bestätigung über die V erarbei-. 

• ' tung zu Back-, Süß- oder Arzrieiwaren ......... : .. ~.: ... : ....... .': .......... : 
Vor Eneilung einer Be~tätigung ist da~ Einvernehmen .mitdem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen. 

. .. ~ .".' '. 

Forstpflanzen .................................................................................. . 
Gegen. eine Bestätigung des Bundesriünisters für Land- und 
Forstwirtschaft über' dje Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung' der inländischen Produktion. . 

Saatkartoffeln ................................................................................ . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesn:linisters für Lanct- und 
Forstwirtscha{t über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ........................................................................ . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers .für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Lalldwirtschaft. 

Zollsatz in % 
des Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 

frei 

150,~ *) 

150,- *) 

200,-

frei 

frei 

frei 
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Tarif NrJUNr. 

0804 20 B 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 10 

1006 40 

1209 11 

1209 19 C 

1209 21 C 

1209 22 C 

1209 23 C 

1209 24 C 

1 

16t6 der Beilagen 

I 

wLenbezeiChnUng 

1 

Waren dieser Unternumrrler zur Vera;beitung zu Kaffee-Ersatz, 
Fruchtgelees oder Konfitrren ...................................................... . 

Samen zur Aussaat ..... : .................................................................. . 
Gegen eine Bestätigung I des Bundesministers für Land- und 
F~rstwirtschaft . ü~er. dt Notwe?digkeit der Einfuhr zur 
Forderung der mlandlsclren Landwirtschaft. . 

Samen zur Aussaat ........ l .................................................. : ............ . 
Gegen eine Bestätigung I des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisc~en Landwirtschaft. 

! Sarnen zur Aussaat ...... ..:- .................. ; .............................. ; ............. . 
Gegen eine Bestätigungl des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die NotWendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisclen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ...................................................................... .. 
Gegen eine Bestätigun~ des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisc~en Landwirtschaft. 

Sanlen zur Aussaat ..... ..l ............................................................... . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisc~en Landwirtschaft. 

Gebrochener Reis zuJ Herstellung von Bier der Num-
mer 2203 00 ................ ) .............................................................. .. 

'1 Sarnen zur Aussaat ...... : ................................................................ . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über qie Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

I 
Samen zur Aussaat ...... ! ................................................................ .. 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Ll.nd- und 
Forstwirtschaft über 1ie Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisTen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ....................................................................... . 
Gegen eine Bestätigunk des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisdhen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ..... J..., ............................................................ .. 
Gegen eine Bestätigun~ des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über liie Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländisJhen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat .... .l. ................................................................ . 
Gegen eine BestätiguJg des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über ~die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

I . 

Sa.men zur Aussaat ..... 1 ....................................................... · .. · .. ·· .. ·· 

Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über !die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

985 

Zollsatz in % 
des Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
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986 

Tarif Nr./UNr. 

1209 25 C 

1209 26 C 

1209 29 C 

1209 30 C 

1209 91 C 

1209 99 Cl 

1209 99 C3 

1507 10 B 

1507 90 B 

1508 10 B 

1508 90 B 

1509 10 B 

1509 90 B 

1510 00 B 

1511 10 B 

1511 90 B 

1512 11 B 

1512 19 B 

1512 21 B 

1512 29 B 

1513 11 B 

1513 19 B 

1513 21 B 

, 1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Samen zur Aussaat ................................. ; ............................. " ...... . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministe~s für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ...... :~ ................................................................ . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die. Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft~ . 

Samen zur Aussaat ......... : ............................ ".,,,,, ....................... : ... . 
Gegen eine Bestätigung :des Bundesministers für. Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 'zur 
Förderung der inländischc::n Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ...................................................................... :,. 
Gegen ei~e Bestätigung 'des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die:' Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat " ........ , ............................................................ . 
Gegen eine Bestätigung . des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die. Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung', der inländischen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ....................................................................... . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Samen zur Aussaat ........... "" .... " .................................................. . 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur V erarbeitun~ ~u Margarine 

Waren zur Verarbeitung. zu Margarine 
. ~ ,.' . 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren Zur Verarbeitung zu Margarine 

...................................... : 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ................................... ". 

Kokosöl (Kopraöl), flüssig, zur Verarbeitung zu Margarine .~ .. 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ..................... : ............... . 

Babassuöl zur Verarbeitung 'zu Margarine .............................. ". 

Zollsatz in % 
des Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

. frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

21,

frei 

frei 
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Tarif Nr./UNr. 

1513 21 B 

1513 29 B 

1514 10 B 

1514 90 B 

1515 19 A 

1515 19 B2 

1515 21 B 

1515 29 B 

1515 30 B2 

1515 40 A 

1515 40 B2 

1515 50 B 

1515 90 A2 

1515 90 A3b 

1515 90 B2 

1516 10 B2 

1516 20 B2 

1516 20 B3 

1516 20 B4b 

1~16 20 C2 

1517 90 BI 

1517 90 B3 

2710 00 

3501 10 

3803 00 

3803 00 

5007 

8407 

I 

16~6 der Beilagen 
j 

I . 
W ~renbezeichnung 

I 

I ..' 
Palrnkernöl, flüssig, zur 1 erarbeitung zu Marg:tiine •. : ............ . 

Waren zur Verarbeitung :zu Margarine .................................... .. 

Waren zur Verarbeitung izu Margarine .................................... .. 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine .................................... .. 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

W V b
· 1 .. 

aren zur erar eltungl zu Margarme 

Waren zur Verarbeitung I zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung: zu Margarine ..................................... .. 

Waren zur Verarbeitungl zu Margarine 

Waren zur Verarbeitung! zu Margarine 
.1 

Waren zur V erarbeitun~ zu Margarine 

Waren zur V erarbeitun~ zu Margarine 

Waren zur VerarbeitunJ zu Margarine 

Waren zur VerarbeitunJ zu Margarine 

Wa.ren zur Verarbeituni zu Margarine 

Waren zur Verarbeitun~ zu Margarine 

Waren zur Verarbeiturii zu Margarine ..................................... . 

W.lren zur Verarbeituni zu Margarine 
. I . . 

Waren zur Verarbeitung zu Margarine 

Waren zur V erarbeitun~ zu Margarine .................................... .. 

Waren dieser NummeJ zur Verarbeitung du;ch' D·estillation. 
oder Raffination ......... .1.. .................... : ... , ...... : ... ; ............................. .. 
Gegen eine Bestätigungl des Bundesministers. für wirtschaftliche 
Angelegenheiten. I 

Kas~i~ zur Herstellungl von Kunsth~rn, K~ltleim,gestrichenen 
Papieren oder Pappen, jSperrholz oder ähnlichem Lagenholz .. 

Tallöl zur Verarbeitung zu Waren dei Nummer 3808' ........... .. 
I 

Tallöl zur Verarbeitun~ zu Kaltasphalt, für ein Jahreskontingent 
von 100 Tonnen ....... ..1. ........ ; ....... ; ......... : ..... : ................... :; ............ . 
Das Kontingent jahr bebnnt am 1. Jänner eines jeden Jahres. 

Waren dieser N uIIrmerj zur V erarbeitu~g zu Stickereien .......... 

Wenn es die wirtschafHichen Verhältnisse erfordern, kann der 
Zoll vom Bundesmi~ister für Finanzen unter bestimmten 
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung 
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen. 

I 

987 

Zolls atz in % 
des Wertes oder in 
Schilling für 1.00 kg 

21,

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
., 

frei 

frei 

15% 

28,

frei 

frei' 

15% 
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988 

Tarif Nr./UNr. 

8408 

8409 

8703 

8708 

1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der 
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten 
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung 
einer Begünstigu.l).g ist das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen. 

Wenn es' die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der 
Zoll vorn Bundesminister für Finanzen uO:ter bestimmten 
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung 
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen. 

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der' 
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten 
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden:. Vor Erteilung 
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche. Angelegenheiten herzustellen. 

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der 
Zoll vo~ Bundesminister für Finanzen unter bestimmten 
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung 
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen. 

Zollsatz in % 
des Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 
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I 
I 

1 

1 

1646 der Beilagen 
I 

Anlage 11 zur LISTE XXXII.- ÖSTERREICH 
• I . 

989 

Für alle pharmazeutischen Erzeugnisse, wie ~ie im GATT-Dokument Ll7430 und seinen Anhängen 
definiert sind, werden die Zölle in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des entsprechenden 

Diskussionsprotokolls und deh darin festgelegten Verfahren beseitigt. 

I . 
. . ·,1. ...., 
Anlage IIIzur LIS1fE XXXII ,",",:. OSTERREICH 

_ . i . 

enthält die vom Ubereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrz~ugen erfaßten Waren. 
Die Zölle für diese Positionen werden beseitigt. '. 

Die endgültige Aufnahme dieser Konzessionen in die Liste. XXXII -. Österreich wird, soweit erforderlich, 
unter Berücksichtigung der nationale~ Tarifsprache erfolgen .. 

, .' 1 ...•. .... 

HS Code aus 

3917 21 

3917 22 

3917 23 

3917 29 

3917 31 

3917 33 

3917 39 

3917 40 

3926 90 

4008 29 

4009 50 

4011 30 

4012 10 

4012 20 

4016 10 

4016 93 

4016 99 

4017 00 

4504 90 

4823 90 

6812 90 

6813 10 

6813 90 

7007 21 

'1 War~ribezeichnung . 

N~cht ,b~egsa!TIe Rohre uidSchläuch~,aus rqlymerenvon Ethylen, mit: Fit~i~gs 
NICht biegsame Röhre und Schläuch~, aus Polymeren von Propylen, mit Fittings 

Nicht biegsame Rohr~u1d Schläuch~,'~us PoIYffi:eren'yon Vinylchlorid, mit Fittings 

Nicht biegsame Rohre uhd Schläuche~ äus sonstigen Kunststoffen, mit Fittings 
. I 

Biegsäme Rohre und schläuche, aus Kunststoffen, mit einem Minimalberstdruck von' 
27,6 MPa, mit Fittings I 

Biegsame Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen, weder verstärkt noch mit anderen 
Stoffen verbunden, mit Fittings· . . 

I 

Biegsame Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen, verstärkt oder mit anderen Stoffen 
verbunden, mit Fittings I 

Fittings für Rohre und lchläuche, aus Kunststoffen 

Andere Waren aus Kunststoffen 

Profile, auf Größen zuieschnitten, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, nicht aus 

Zellkautschuk I .. 
Rohre und Schläuche, aus vulkamslertem Weichkautschuk, mit Fittings, für Gas
oder Flüssigkeitsleitungeh geeignet 

I 
Luftreifen aus Kautschu~, neu 

I 
Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert 

I 

Luftreifen aus Kautschuk, gebraucht 
I -

Andere Waren aus vulk~nisiertem Zellkautschuk 

Dichtungen aus vulkanitertem Weichkautschuk, nicht aus Zellkautschuk 
I 

Andere Waren aus vul~anisiertem Weichkautschuk, nicht aus Zellkautschuk 
I. . 

Rohre und Schläuche, ~us Hartkautschuk, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeits-
leitungen geeignet I 

Dichtungen aus Preßko~k 
Dichtungen aus Papier IOder Pappe 

Andere Waren aus ASbfst 

Bremsbeläge und Bremsklötze, nicht montiert, aus Reibungsbelägen auf der 
Grundlage von Asbest bder anderen mineralischen Stoffen 

Andere Waren, nicht Imontiert, für Kupplungen und dergleichen, aus Reibungs
belägen auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen 

I 

Windschutzscheiben au,s mehrschichtigem Sicherheitsglas (Verbundglas) 

I 
I 
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HS Code aus 

7304 31 

7304 39 

7304 41 

7304 49 

7304 51 

7304 59 

7304 90 

7306 30 

7306 40 

7306 50 

7306 60 

7312 10 

7312 90 

7322 90 

7324 10 

7324 90 

7326 20 

7413 00 

7608 10 

7608 20 

8108 90 

8302 10 

8302 20 

8302 42 

1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus 
Gußeisen) oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für 
Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus 
Gußeisen) oder nicht legiertem Stahl, anders als kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit 
Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, . nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, ·aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen 
oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet' 

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem· Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, anders als 
kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen 
geeignet 

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl als 
rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und 
Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl als 
rostfreiem Stahl, anders als kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und 
Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, nahtlos, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus 
Gußeisen) oder Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, geschweißt, mitkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem 
Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, mit Fittings, 
für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderelTblegiertenStahl als 
rostfreiem Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Rohre, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl, mit 
Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet 

Litzen, Seile und Kabel, aus Eisen oder Stahl, mit Fittings, ausgenommen isolierte 
Erzeugnisse für die Elektrotechnik 

Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, mit Fittings, ausgenommen 
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik 

Warmlufterzeuger und -verteiler, nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem 
Ventilator oder Gebläse, aus Eisen oder Stahl, ausgenommen Teile davon 

Abwaschbecken und Waschbecken, aus rostfreiem Stahl 

Andere Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel, aus Eisen oder Stahl 

Waren aus Eisen- oder Stahldraht 

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, mit Fittings, ausgenommen 
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik 

Rohre aus nicht legiertem Aluminium, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen· 
geeignet 

Rohre aus Aluminiumlegierungen, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen 
geeignet 

Rohre aus Titan, mit Fittings, für Gas- und FlÜssigkeitsleitungen geeignet 

Scharniere aus unedlen Metallen 

Laufrollen oder Laufräder, mit Befestigungsvorrichtungen aus unedlen Metallen 

Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel geeignet 
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HS Code aus 

8302 49 

8302 60 

8307 10 

8307 90 

8407 10 

8408 90 

8409 10 

8411 11 

8411 12 

8411 21 

8411 22 

8411 81 

8411 82 

8411 91 

8411 99 

8412 10 

8412 21 

8412 29 

8412 31 

8412 39 

8412 80 

8412 90 

8413 19 

8413 20 

8413 30 

8413 50 

8413 60 

8413 70 

I 

I 

I , 

1616 der Beilagen 
! 

i Warenbezeic:hnung 

Sonstige Beschläge und Jhnliche Waren, aus unedlen Metallen 

Automatische Türschließ~r aus unedlen Metallen 

Schläuche aus Eisen ode} Stahl, mit Fittings 

Schläuche aus a~deren ubedlen Metallen als Eisen oder Stahl, mit Fittings 
I 

KollbenverbrennungsmotJren mit Funkenzündung, für Luftfahrzeuge 

991 

Kolbenverbrennungsmot6ren mit Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdiesel
motoren), für Luftfahrze~ge 

Teile, ausschließlich oaer hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren für 
Luftfahrzeuge der Unterrummer 8407 10 oder 8408 90 geeignet 

Turbo-Strahltriebwerke ~it einer Schubkraft von 25 kN oder weniger 

Turbo-Strahltriebwerke Jnit einer Schubkraft von mehr als 25 kN 
I 

Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von 1 100 kW oder weniger 
I 

Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von mehr als 1 100 kW 
I 

Andere Gasturbinen als lrurbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke, mit 
einer Leistung von 5 000 kW oder weniger . 

I 
I 

Andere Gasturbinen als lTurbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke, mit 
einer Leistung von mehr als 5 000 kW 

Teile für Turbo-Strahltleb~erke oder Turbo-Propellertriebwerke 
I 

Teile für andere Gasturbinen als Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertrieb-
werke I . 

Strahltriebwerke, ausge~ommen Turbo-Strahltriebwerke 

Hydraulische Motoren Ilund Kraftmaschinen, mit geradliniger Arbeitsweise (Arbeits
zylinder) 

Hydraulische Motoren lund Kraftmaschinen, mit nicht geradliniger Arbeitsweise 

Pneumatische Motoreh und Kraftmaschinen, mit geradliniger Arbeitsweise 
(Arbeitszylinder) I . 

Pneumatische Motoren I und Kraftmaschinen, mit nicht geradliniger Arbeitsweise 

Andere nichtelektrische Motoren und Kraftmaschinen als Strahltriebwerke oder 
hydraulische oder pneJmatische Motoren und Kraftmaschinen 

I . 
Teile für Strahltriebwjerke oder hydraulische, pneumatische oder andere nicht 
elektrische Motoren und Kraftmaschinen 

I . 

Pumpen für Flüssigkeiten, mit Flüssigkeitszähler oder -messer oder zur Aufnahme 
I 

solcher gebaut I 

Handpumpen fÜr Flüssigkeiten, weder mit Flüssigkeitszähler oder -messer 
ausgestattet noch zur Aufnahme solcher gebaut 

! 

Treibstoff-, Schmiermittel- oder Kühlmittelpumpen, für Kolbenverbrennungsmotoren 
I 

Andere stoßweise arbbitende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten als solche der 
Unternummer 8413 19l 841320 oder 8413 30 

I 
Andere rotierende V~rdrängerpumpen für Flüssigkeiten als solche der Unter-
nummer 8413 19, 841320 oder 8413 30 

I 

Andere Zentrifugalpurhpen für Flüssigkeiten als solche der Unternummer 8413 19, 
841320 oder 8413 301 
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HS Code aus 

8413 81 

8413 91 

8414 10 

8414 20 

8414 30 

8414 51 

8414 59 

8414 80 

8414 90 

8415 81 

8415 82 

8415 83 

8415 90 

8418 10 

8418 30 

8418 40 

8418 61 

8418 69 

8419 50 

8419 81 

8419 ~O 

8421 19 

8421 21 

8421 23 

8421 29 

8421 31 

1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Pumpen für Flüssigkeiten als solche der Unternummer 8413 19, 8413 20, 
841330, 8413 sei, 841360 oder 8413 70 

Teile für Pumpen für Flüssigkeiten 

Vakuumpumpen 

Luftpumpen für Hand- oder Fußbetrieb 

Luft- oder andere Gaskompressoren, wIe sIe bei Kälteerzeugungsmaschinen 
verwendet werden 

Venülatoren mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder 
wenIger 

Sonstige Ventilatoren als solche der Unternummer 8414 51 

Andere Luftpumpen, Luft- oder Gaskompressoren 

Teile für Luft- und Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren und 
Ventilatoren 

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen 
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich 
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, mit 
Kälteerzeugungsvorrichtung und Ventil zum Umkehren des Kühl-/Heizkreislaufes 

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen' Ventilator und Vorrichtungen 
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich 
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, mit 
Kälteerzeugungsvorrichtung aber ohne Ventil zum Umkehren des Kühl-/Heiz
kreislaufes 

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen 
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich 
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, ohne 
Kälteerzeugungsvorrichtung 

Teile für Klimageräte de~"unternummer 8415 81, 841582 oder 8415 83 

Kombinierte Kühl- und Tiefkühlschränke, mit getrennten Außentüren 

Tiefkühltruhen mit einem Rauminhalt von 800 I oder weniger 

Tiefkühlschränke mit einem Rauminhalt von 900 I oder weniger 

. Kompressor-Kälteerzeugungsvorrichtungen, mit einem Kondensator m Form emes 
Wärmeaustauschers (Kompressionswärmepumpen) 

Andere Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeugung als 
Haushaltskühlschränke oder Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur 
Kälteerzeugung der Unternummer 8418 10, 8418 30, 841840 oder 8418 61 

Wärmeaustauscher 

Apparate für: die Zubereitung von heißel1.. Getränken oder zum Kochen oder 
Erwärmen von Speisen .. 

. Teile für Wärmeaustauscher der Unternummer 841950 

Zentrifugen 

Apparate zum Filtern oder Reinigen von Wasser 

Olfilter und Treibstoffilter, für Kolbenverbrennungsmotoren 

Apparate zum Filtern oder Reinigen von anderen Flüssigkeiten als von Wasser oder, 
Getränken, ausgenommen solche der Unternummer 8421 23 

Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren 
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HS Code aus 

8421 39 

8424 10 

8425 11 

8425 19 

8425 31 

8425 39 

8425'42 

8425 49 

8426 99 

8428 10 

8428 20 

842833 

8428 39 

8,428 90 

8471 10 

8471 20 

8471 91 

8471 92 

8471 93 

8479 89 

8479 90 

8483 10 

8483 30 

8483 40 

8483 50 

8483 60 

i 

I 
16t6 der Beilagen 

I Warenbezeichnung 
I 

I 

993 

Andere Apparate zum filtern oqer Reinigen von Gasen als -Luftansaugfilter für 
Kolbenverbrennungsmotdren 

Feuerlöschgeräte, auch ~it Füllung 

Flaschenzüge mit ElektrJmotor 
. 1 .. ; . .', 

Flaschenzüge mit anderem Antrieb aJs mit Elektromotor 
! 

Andere Zugwinden ~nd 'Spille, mit Elektromotor 

Andere Zugwinden und Spille, mit anderem Antrieb als Elektromotor 

Hubwinden, hydraulisch! betrieben 

Andere. Hubwinden als' hydraulisch betriebene 

Andere Krane . .' I" ". 

PersOnen- und Lastenaufzüge . 
I 

Pneumatisch~ Stetigförd~rer 

Stetigförderer für Ware.h aller Art, ~i~ Förderband ". '. I . . ..... . 
Andere Stetigförderer fi;ir Waren all~r;.ArtaJs solche. mit Förderband 

Andere Maschinen und I Geräte zum Heben; . Verladen, Entladen oder Fördern 

Analog-Maschinen oden 1
1 

Hybrid-Maschinen 

Digital-Maschinen, die. in einem. gemeinsamen Gehäuserriindestens eine Zentral
ei~,~eit sowie ei~e ~in-Iund ~usgabeein~eit, letzter~ auch' k~mbin~ert, enthalten 

Dlgltal-Zentralemhelten~ allem oder mlt den übngen Te1len emes Systems zur 
Abfertigung gestellt, auth mit einer oder zwei der folgenden Arten von Einheiten in 
einem Gehäuse vereint:1 Speichereinheit, Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit 

Ein- und Ausgabeeinheiten, allein oder mit den übrigen Teilen eines Systems zur 
Abfertigung gestellt, aUfh mit Speichereinheiten in einem Gehäuse vereint 

Speichereinheiten allein! oder mit den übrigen Teilen eines Systems zur Abfertigung 
gestellt I 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener Funktion, im Kapitel 84 
anderweitig weder genannt noch inbegriffen: Anlasser für Motoren, nicht elektrisch; 
Vorrichtungen zum E!instellen der Flugzeugpropeller, nicht elektrisch; Servovor
richtungen, nicht elektrisch; Scheibenwischer, nicht elektrisch; hydropneumatische 
Energiespeicher; pneurhatische Anlasser für Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propel
lerwerke u.nd andere IG~sturbinen;. Toilette-Einhei:en, ausschließlich für Luftfahr
zeuge besummt; mech,amsche Vornchtungen für dle Schubumkehr; Luftbefeuchter 
und Luftentfeuchter I . 

Teile für Maschinen! Apparate und mechanische' Geräte, wie sie unter der 
Unternummer 8479 891 angeführt sind 

Wellen (einschließlich INockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln 
. I . 
lagergehäuse ohne ein.gebaute Wälzlager; Gleitlager und Lagerschalen 

I 

Getriebe auch.in Forr von Wechsel!?etrieben oder anderen, regelbaren Getrieben, 
einschließlich Drehmomentwandler ; Kugelrollspindeln 

I 

Schwungräder und 
Flaschenzüge 

Riemen- oder Seilscheiben, einschließlich Rollenblöcke für 
I' . 

Schaltkupplungen 
Kardangelenke) 

un~ andere Wellenkupplungen (einschließlich Kreuz- oder 

I 
I 
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994 

HS Code aus 

8483 90 

8484 10 

8484 90 

8501 20 

8501 31 

8501 32 

8501 33 

8501 34 

8501 40 

8501 51 

8501 52 

8501 53 

8501 61 

8501 62 

8501 63 

8502 11 

8502 12 

8502 13 

8502 20 

8502 30 

8502 40 

8504 10 

8504 31 

8504 32 

8504 33 

8504 40 

1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Teile für Waren der Unternummer 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50 oder 
848360 

Metalloplastische Dichtungen 

Sätze oder Zusammenstellungen von Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaf
fenheit, in Beuteln, Säckchen oder ähnlichen Umschließungen 

Allstrommotoren (Universalmotoren), mit einer Leistung von mehr als 735 W bis 
einschließlich 150 kW 

Gleichstrommotoren, mit einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich 
750 W; Gleichstromgeneratoren mit einer Leistung von 750 W oder weniger 

Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 
750 W bis einschließlich 75 kW 

Andere Gleichstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, mit einer 
Leistung von mehr als 75kW bis einschließlich 150 kW; Gleichstromgeneratoren, 
mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis einschließlich 375 kW 

Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 375 kW 

Andere Einphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, mit 
einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich 150 kW 

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, 
mit einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich 750 W 

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, 
mit einer Leistung von mehr ,als 750 W bis einschließlich 75 kW 

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, 
mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis einschließlich 150 kW 

Wechselstromgeneratoren, mit einer Leistung von 75 k V A oder weniger 

Wechselstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis einschließlich 
375 kVA 

Wechselstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 
einschließlich 750 kVA 

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszün
dung; mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger 

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszün
dung, mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis einschließlich 375 kVA 

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszün
dung, mit einer Leistung von mehr als 375 kVA 

Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung 

Andere Stromerzeugungsaggregate 

Rotierende Umformer. 

Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder -röhren 

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von 
1 k V A oder weniger 

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von 
mehr als 1 kVA bis einschließlich 16 kVA 

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von 
mehr als 16 kVA bis einschließlich 500 kVA 

Ruhende Umformer 
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HS Code aus 

8504 50 

8507 10 

8507 20 

8507 30 

8507 40 

8507 80 

8507 90 

8511 10 

8511 20 

8511 30 

8511 40 

8511 50 

8511 80 

8516 80 

8518 10 

8518 21 

8518 22 

8518 29 

8518 30 

8518 40 

8518 50 

8520 90 

8521 10 

8522 90 

8525 10 

8525 20 

8526 10 

8526 91 

8526 92 

8527 90 

I 

I 
I 

1[646 der Beilagen 995 

Warenbezeichnung 

I Andere Drosselspulen ,und andere Selbstinduktionsspulen als Vorschaltgeräte für 
Entladungslampen oden -röhren 

Bleiakkumulatoren, wie sie zum Starten von Kolbenverbrennungsmotoren verwendet 
werden 

Andere Bleiakkumulatqren 

Nickel-Cadmium-Akkutnulatoren 

Nickel-Eisen-Akkumuldtoren 

Andere AkkumulatoreJ 
I 

Teile für Akkumulatoren . 

Zündkerzen . I 
Magnetzünder; LIchtmagnetzünder; Schwungmagnetzünder 

Verteiler; Zündspulen I 

Anlasser und Anlasser~Lichtmaschinen 
Andere Lichtmaschin~n, wie sie zusammen mit Verbrennungsmotoren mit 

I 

Funkenzündung oder ~ompressionszündung verwendet werden 

Andere elektrische ZJnd- und Startvorrichtungen, wie sie für oder zusammen mit 
V erbrennun~smotoren I mit Funkenzündung o~er .Kompressionsz~ndung verwendet 
werden, sowie Lade- und Rückstromschalter, wie sie zusammen mit solchen Motoren 
verwendet werden I 

Elektrische Heizwider~tände nur ausgerüstet mit einfachen Trägern aus Isolierstoffen 
und elektrischen An~chlußstücken, zur Verhinderung von Vereisung oder zur 
Enteisung I 

Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür 

Einzellautsprecher in pehäusen 

Zwei oder mehr Lautsprecher in einem gemeinsamen Gehäuse 

Lautsprecher, nicht iJ Gehäusen eingebaut 

.Kopfhörer, Ohrhörer I und Mikrophon-Hörer-Kombinationen 

Elektrische Tonfrequ~nzverstärker 

Elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen . . 

Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, ohne emgebaute TonwIeder-
gabevorrichtung [ . 

Videomagnetbandgerkte zur Bild- oder Bild- und Tonaufzeichnung oder 
-wiedergabe, auch mit eingebautem Videosignalempfangsteil (Tuner) 

I . 
Teile und Zubehör für Geräte der Unternummer 8521 10 

Sendegeräte für Fun~telephonie oder Funktelegraphie, ohne eingebautes Empfangs-
gerät I 

Sendegeräte für Funktelephonie oder Funktelegraphie, mit eingebautem Empfangs-
.. I 

gerat I 

Radargeräte I 

F Im " I un aVlgauonsgeräue 

Funkfernsteuergerät~ 
Empfangsgeräte füJ Funktelephonie oder Funktelegraphie, ausgenommen für 

. Rundfunk I 
I 
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996 

HS Code aus 

8529 10 

8529 90 

8531 10 

8531 2Q 

8531 80 

8539 10 

8543 80 

8343 90 

8544 30 

8801 10 

8801 90 

8802 11 

8802 12 

8802 20 

8802 30 

8802 40 

8803 10 

8803 20 

8803 30 

8803 90 

8805 20 

9001 90 

9002 90 

9014 10 

9014 20 

9014. 90 

902000 

9025 11 

1646 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Antennen und Antennenreflektoren aller Art, ausschließlich oder hauptsächlich für 
Geräte der Nummern 8525 bis 8527 geeignet 

Baugruppen und Teile von Baugruppe~ für Geräte der Nummer 8526, bestehend aus 
zwei oder mehr miteinander verbundenen Einzelteilen, sofern sIe speziell für den 
Einbau in Zivijluftfahrzeuge bestimmt sind 

• 1"' -. . . . 

Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte 

. Anzeigetafeln mit Flüssigkri~allanzeige (LCD):oder Lel,lc/ltdiodenanzeige.{LED) 

Andere akustische oder visuelle dektrikhe'Signalgedte'alssolche der Unter
n~ll1mer 8~,3,1 ~Q oder 8531 20 

Innenverspiegelte Scheinwerferlampen 
'. , 

: Flugschreiber;elektrischeSyrtchros und Umsetzer; Entfroster !lnd Klarsichtgeräte, 
mit elektrischen Heizwiderstähden, für Luftfahrzeuge' 

Baugruppen und Teile von Baugruppen für Flugschreiber, bestehend aus zwei oder 
mehr miteinander verbundenen Einzelteilen 

Zündkabelsätze und andere Kabelsätze, wie sie für Luftfahrzeuge verwendet werden 

Segelflugzeuge und Hängegieiter 

Ballons und Luftschiffe; andere Luftfahrzeuge ohne eigenen Antrieb als Segelflug
zeuge und Hängegleiter 

Hubschrauber mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weniger 

Hubschrauber mit einem Leergewicht von mehr als 2 000 kg 

Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder 
wenIger 

"Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2 000 kg bis 
einschließlich 15 000 kg 

Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 15 000 kg 

Propeller und Rotoren sowie Teile davon 

Fahrgestelle und Teile davon 

Andere Teile von Flugzeugen oder Hubschraubern als solche der Unternum
mer 8803 10 oder 8803 20 

Andere Teile von Waren der Nummer 8801 oder 8802 

Flugsimulatoren und Teile davon 

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen aller Art, nicht 
gefaßt, ausgenommen nicht optisch bearbeitete Elemente aus Glas . 

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente als Objektive oder Filter, aus 
Stoffen aller Art, gefaßt, für Instrumente oder Apparate, ausgenommen nicht optisch 
bearbeitete Elemente aus Glas 

Kompasse, einschließlich Navigationskompasse 

Instrumente und Apparate für die Luftraumnavigation (ausgenommen Kompasse) 

Teile und Zubehör für Kompasse, einschließlich Navigationskompasse, sowie für 
Instrumente und Apparate für die Luftraumnavigation (ausgenommen Kompasse) 

Atmungsgeräte und Gasmasken, ausgenommen Schutzmasken die weder mechani
sche Teile noch auswechselbare Filter aufweisen, ausgenommen deren Teile 

Thermometer und Pyrometer, mit Flüssigkeitsfüllung, direkt ablesbar, nicht mit 
anderen Instrumenten kombiniert 
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HS Code aus 

9025 19 

9025 20 

9025 80 

9025 90 

9026 10 

9026 20 

9026 80 

9026 90 

9029 10 

9029 20 

9029 90 

9030 10 

9030 20 

9030 31 

9030 39 

9030 40 

9030 81 

9030 89 

9030 90 

9031 80 

9031 90 

9032 10 

9032 20 

9032 81 

J646 der Beilagen 

I 

997 

Warenbezeichnung 

Andere Thermometer Jnd Pyrometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert 
. I. . 

B,uometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert 
I 

Andere elektrische oder elektronische Instrumente der Nummer 9025 

Teile und Zubehör für Instrumente der Unternummer 9025 11, 9025 19, 9025 20 
oder 9025 80 .i . 
Instrumente undApp~rate zum Messen oder Kontrollieren von Durchfluß oder 
St.andhöhe von Flüssigkeiten 

. . I 

Instrumente und Ap~arate zum Messen oder Kontrollieren des Druckes von 
Flüssigkeiten oder Gasen . 

Andere Instrumente u~d Apparate zum Messen oder Kontrollieren veränderlicher 
Größen von Flüssigkeiten oder Gasen als solche, der Unternummer 9026 10 oder 
902620 

I 

Teile von Instrumentdn und Apparaten der Unternummer 9026 10, 
9026 80 I . 
Tourenzähler, elektrisch oder elektronisch 

J '. 

902620 oder 

Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser 
I . '. . 

Teile' und Zubehör für Tourenzähler, Tachometer und andere Geschwindigkeits-
messer I 
Instrumente. und Ap~a,rate zum Messen oder zum Nachweis' von ionisierenden 
Strahlen , 

KathodenstrahloszilloJkope und Kathodenstrahloszillographen 

Multimeter zum MeJsen oder Kontrollieren der Spannung, der Stromstärke, des 
Widerstandes oder d,r Leistung, ohne Registriervorrichtung 

Andere Instrumente ~nd Apparate zum Messen' oder Kontrollieren der Spannung, 
der Stromstärke, des Widerstandes oder der Leistung, ohne Registriervorrichtung, als 
solche der Unternumfner 9030 10, 9030 20 oder 9030 31 

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren elektrischer 
Größen, besonders für die Fernmeldetechnik gebaut, als solche der Unter
nummer 9030 10, 903020, 9030 31 oder 9030 39 

Andere Instrumente I und Apparate zum Messen' oder Kontrollieren elektrischer 
Größen, mit Registribrvorrichtung, als solche der, Unternummer 9030 10, 903020 
oder 9030 40 I 
Andere Instrumente I und Apparate zum Messen oder Kontrollieren elektrischer 
Größen, ohne Registriervorrichtung, als solche der Unternummer 9030 10, 9030 20, 
9030 31 oder 9030 4b 

Teile und Zubehör! für Instrumente und Apparate der Unternummer 9030 10, 
9030 20, 9030 31, 9q30 39, 9030 40, 9030 81 oder 9030 89 

Andere Instrumente lund Apparate zum Messen oder Kontrollieren als solche. der 
Nummer 9030 I . 

Teile und Zubehör Eür Instrumente und Apparate der Untern~mmer 9031 80 

Thermostate I 
Druckregel- und -kontrollapparate 

Hydraulische oder !pneumatische Instrumente, Apparate und Geräte zum selbst
tätigen Regeln oder Kontrollieren 
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HS Code aus 

9032 89 

9032 90 

9104 00 

9109 19 

9109 90 

9401 10 

9403 20 

9403 70 

9405 10 

9405 60 

9405 92 

9405 99 

1646 'der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Instrum~~te, App.aF.ate. und Geräte., zum selbsttätigen Regeln oder 
Kontrollieren ' ':".' . 

Teile und Zubehör für Instrumente, Apparate und Geräte zum selbsttätigen Regeln 
oder Kontrollieren der Nummer 9032 

Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren für Luftfahrzeuge 

Uhrwerke ,mit einer Breite oder einem Durchm~sser von 50 mm oder weniger, 
vollständig oder zusammengebaut, mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb, 
andere als solche für Wecker 

Uhrwerke mit einer Breite oder einem Durchmesser von 50 mm oder weniger, 
vollständig oder zusammengebaut, ohne Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb, 
andere als solche für Wecker 

Sitze 'ausgenommen solche rrlit einem Oberzug~ aus Leder 

Andere Metallmöbel, ausgen9mmen Sitze 

Kunststoffmöbel, ausgenommen Sitze 

Decken~ od~r Wandleuchten, aus unedlen Me~llen oder aus Ku~sJ~offen 
Reklameleuchten; Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus 
unedlen Metallen oder aus Kunststoffen 

Teile aus Kunststoffen für Waren der Unternummer 9405 10 oder 9405 60 

Teile aus unedlen Metallen für Waren der Unternummer 9405 10 oder 9405 60 
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16~6 der Beilagen 

I 

LISTE XXXII - ÖSTERREICH 
I 

,Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 
I 

TEIL 11 + PRÄFERENZTARIF 

I Fällt leer . alls 

LISTE :x1cIl - ÖSTERREICH 
I . 

. Diese Liste ist nur 1 in englischer Sprache authentisch 

TEIL III - NICHrtARIFLICHE ZUGESTÄNDNISSE 
I 
i Fällt leer aus 

LISTE xlII -ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nu~ in englischer Sprache authentisch 

TEIL IV --LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN: VERPFLICHTUNGEN 
ZUR BESCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN 
(Artikel 3 des Üb~reinkommens über Landwirtschaft) 

. I _ 

ABSCHNITT 11- INTERNE STUTZUNGEN: 
Gesamt-l\MS - Verpflichtungen 

GESAMTES AUSGANGS-AMS 
in Millionen öS 

29 196 

I 
I 

Jälirliche und endgültige 
gebimdene Verpflichtungen 

1995-2000 
in Millionen öS 

1995: 28223 
1996: 27250 
1997: 26276 
1998: 25303 
1999: 24330 
2000: 23 357 

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

Tabelle 4 ") 
Hilfstabelle 4 13) 
Tabelle 6 ") 
Hilfstabelle 6 ") 
Anlage zu Hilfstabelle 6 13) 
Daten für Hilfstabelle 6 13) 
Hilfstabelle 7 13) 
Hilfstabelle 8 ") 
Hilfstabelle 1 0 ") 

999 
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LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL IV - LANDWIRTSCHAfTLICHE WAREN: VERPFLICHTUNGEN ZUR BESCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN 

(Artikel 3 des. Übereinkommens über Landwirtschaft) 

ABSCHNITT 11 - EXPORTSUBVENTIONEN 

Budgetäre Ausgaben und Mengen - Verpflichtungen zum Abbau 

Ausgangs- Jährliche und Jährliche und 
Warenbezeichnung und höhe der endgültige Ausgangs- endgültige 

Tarif Nrn.lUNm. auf der Budgetaus- Kalender-/ anderes Ausgaben- Kalender-/ anderes mengenmäßige Relevante Hilfstabellen und 
Jahr herangezogen verpflichtungen menge Jahr herangezogen Quellenangaben sechsstelIigen HS-Ebene gaben in in Tonnen Verpflichtung 

Millionen öS 1995-2000 in Tonnen in Millionen öS 

Weizen und Weizenmehl Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr HiIfstabelle 11 14) 
1001 10, 1001 90, 1 945 1995: 1 828 578 720 1995: 558 465 Quellenangabe: Bundes-
1101 00, 1103 11, 1996: 1 712 1996: 538210 budget; Jahresbericht 
aus 1103 19, 1103 21, 1997: 1 595 1997: 517954 des Getreidewinschafts-
aus 1104 19, 1998: 1 478 1998: 497699 fonds, Jahre 1985/86-
aus 1104 29, 1999: 1 362 1999: 477 444 1989/90 
aus 1104 30, 2000: 1 245 2000: 457 189 
aus 1107 10, 
aus 1107 20, 1108 11, 
110900 , : ,~ . 
und Verarbeitungspro- . 

dukte aus diesen Grund-
stoffen 

... 

14) Dokumente AGST / AUT 

-o 
o 
o 

-CJ'. 
.j>. 
.CJ'. 

0-
ro 
':1 

O:i 
ro 

! 
ro 
::l 
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Warenbezeichnung und 
Tarif Nrn./UNrn. auf der 

sechsstelligen HS-Ebene 

Grobgetreide 
1002 00, 1003 00, 
100400, 1005 10, 
1005 90, 1007 00, 
1008 10, 100820, 
1008 90, 1102 10, 
110220, 110290, 
1103 12, 1103 13, 
aus 1103 19, 110329, 
1104 11, 1104 12, 
aus 1104 19, 110421, 
11 04 22, 11 04 23, 
aus 1104 29, 
aus 1104 30, 
aus 1107 10, 
aus 1107 20, 1108 12, 
aus 1108 19 
und Verarbeitungspro
dukte aus diesen Grund
stoffen 

Ausgangs
höhe der 

Budgetaus
gaben in 

Millionen öS 

1 176 

Kalender-/ anderes 
Jahr herangezogen 

Wirtschaftsjahr 

Jährliche und 
endgültige 
Ausgaben

verpflichtungen 
1995-2000 

in Millionen öS 

i0Q.::. 
J.//.J. 

1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 

1511 
1 359 
1 208 
1 056 

904 
752 

Ausgangs
menge 

in Tonnen 

444624 

Kalender-/ anderes 
Jahr herangezogen 

Wirtschaftsjahr 

Jährliche und 
endgültige 

mengenmäßige 
Verpflichtung 

in Tonnen 

1995: 536786 
1996: 499680 
1997: 462 573 
1998: 425 466 
1999: 388 360 
2000: 3~ 1 253 

. ~, •. " ',_ ,_,_ ", •• ,,"?' . c· ·I',...~~ .. ,~ ... , ',-

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Bundes
budget; Jahresbericht 
des Getreidewirtschafts
fonds, Jahre 1985/86-
1991/92 

Das Wirtschaftsjahr für Weizen und Weizenmehl und Grobgetreide, ausgenommen Mais, erstreckt sich vom' 1. Juli bis 30. Juni; für Mais läuft das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 

Butter und Butteröl Finanzjahr Finap.zjah).: Hilfstabelle 11 14) 
aus 0405 00 167 1995: 157 3403 1995: 3284 Quellenangabe: Bundes-
und Verarbeitungspro- 1996: 147 1996: 3 165 budget; Außenhandeis-
dukte aus diesen Grund- 1997: 137 1997: ... 3045 statistik des Bundesmini-
stoffen 1998: 127 1998: 2926 steriums für Land-und 

1999: 117 1999: 2 807 Forstwirtschaft 
2000: 107 2000: 2688 

-0"-
.j:>. 
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Ausgangs- Jährliche und 

Warenbezeichnung und höhe der Kalender-I anderes 
endgültige 

Tarif Nm./UNm" auf der Budgetaus- Ausgaben-
Jahr herangezogen verpflichtungen sechsstelligen HS-Ebene gaben in 

Millionen öS 1995-2000 
in Millionen öS 

Magermilchpulver Finanzjahr 
aus 0402 10 436 1995": 414 
und Verarbeitungspro- 1996: 387 
dukte aus diesem Grund- 1997: 360 
stoff 1998: 333 

1999: 306 
2000: 278 

Käse Finanzjahr 
aus 0406 10 1 678 1995: 1 577 
aus 0406 20 1996.: 1 476 
aus 0406 30 1997: 1 375 
aus 0406 40 1998: 1 275 
aus 0406 90 1999: 1 174 
und Verarbeitungspro- 2000: 1 073 
dukte aus diesen Grund-" 
stoffen 

Andere Milchprodukte Finanzjahr 
aus 0401-0406 483 1995: 454 
und Verarbeitungspro-. 1996: 425 
dukte aus diesen Grund- 1997: 396 
stoffen 1998: 367 

1999: 338 
2000: 309 

Finanzjahr: vom 1. Jänner bis 31. Dez"ember 

Jährliche und 
Ausgangs- endgültige Kalender-I anderes mengenmäßige menge Jahr herangezogen in Tonnen Verpflichtung 

in Tonnen 

Finanzjahr 
12989 1995: 14 519 

1996: 13667 
1997: 12 815 
1998: 11 963 
1999: 11 112 
2000: 10261 

Finanzjahr 
36399 1995: 35 125 

1996: 33 851 
1997: 32577 
1998: 31 303 
1999: 30029 
2000: 28755 

Finanzjahr 
15 511 1995: 14968 

1996: 14425 
1997: 13 882 
1998: 13 339 

, 1999: 12796 
2000: 12253 

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Bundes-
budget; Außenhandeis-
statistik des Bundesmini-
steriums für Land- und 
Forstwirtschaft 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Bundes-
budget; Außenhandels-
statistik (ÖSTAT) 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe:" Bundes-
budget; Außenhandeis-
statistik des Bundesmini-
steriums für Land- und 
Forstwirtschaft 
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Jährliche und Ausgangs-
Warenbezeichnung und höhe der endgültige Ausgangs-

Tarif Nrn.lUNrn, auf der Budgetaus- Kalender-/ anderes Ausgaben- Kalender-/ anderes 
Jahr herangezogen verpflichtungen menge Jahr herangezogen 

sechsstelligen HS-Ebene gaben in 1995-2000 in Tonnen 
Millionen öS in Millionen öS 

Rindfleisch Kalenderjahr Kalenderjahr 
0102 10 1 889 1995: 2 161 80864 
0102 90 1996: 1 970 
0201 10 1997: 1 780 
0201 20 1998: 1 590 
0201 30 1999: 1 399 
0202 10 2000: 1 209 
0202 (20) 
020230 
0202 10 
020620 
0210 20 
aus 0210 90 
aus 1601 00 
aus 1602 10 
aus 1602 20 
aus 160249 
1602 50 
aus 1602 90 
aus 190220 
aus 2104 20 

, 

Jährliche und 
endgültige 

mengenmäßige 
Verpflichtung 

in Tonnen 

1995: 90054 
i996: 84820 
1997: 79586 
1998: 74356 
1999: 69 117 
2000: 63882 

':1, , 
• j 

, 

. 
Relevante Hilfstabellen und 

Quellenangaben 

HiIfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Budget 
des BUlides 

___ .I 
der UHU 

Länder; Jahresbericht 
der Vieh- urid- Fleisch-
kommission,' ,,' . Jah-
re 1986-1992' 

I 
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Ausgangs- Jährliche und 
endgültige Warenbezeichnung und höhe der Kalender-I anderes Ausgaben- Ausgangs-

Tarif Nrn./UNrn. auf der Budgetaus- Jahr herangezogen verpflichtungen menge 
sechsstelligen HS-Ebene . gaben in 1995-2000 in Tonnen 

Millismen öS in Millionen öS 

Schweinefleisch Kalenderjahr 
0103 10 47,918 1995: 45,042 3339 
010390 1996: 42,168 
0203 (10) 1997: 39,293 
0203 (20) 1998: 36,418 
0206 30 1999: 33,543 
0206 (40) 2000: 30,667 
aus 0209 00 
0210 (10) 
aus 0210 90 
aus 1601 00 
aus 1602 10 
aus 160220 
1602 (40) 
aus 1602 90 
aus 190220 
aus 2104 20 

Schaffleisch Kalenderjahr -
aus 0104 10 1,751 1995: 1,646 162 
0204 (20) 1996: 1,541 
0204 (40) 1997: 1,436 
aus 0206 80 1998: 1,331 
aus 0206 90 1999: 1,226 

2000: 1,121 

.. 

. Jährliche und 

Kalender-I anderes . endgültige 

Jahr herangezogen mengenmäßige 
Verpflichtung 

in Tonnen 

Kalenderjahr 
1995: 3222 
1996: 3 105 
1997: 2988 
1998: 2871 
1999: 2754 
2000: 2637 

Kalenderjahr , 
1995: 156 
1996: 150 
1997: 144 
1998: 138 
1999: 132 
2000: 128 

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Budget 
des Bundes und der 
Länder; Jahresbericht 
der Vieh- und Fleisch-
kommission, Jah-
re 1986-1990 

Hilfstabelle 11 14) 
Quellenangabe: Budget 
des Bundes und der 
Länder; Jahresbericht 
der Vieh- und Fleisch-
kommission, Jah-
re 1986-1990 
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Warenbezeichnung und 
Tarif Nrn.lUNrn. auf der 

sechsstelligen HS-Ebene 

Pferde, lebend 
0101 (10) 

Wein 
aus 2204 21 
aus 2204 29 

Früchte 
aus 0808 10 

Ausgangs
höhe der 

Budgetaus-
. gaben in 

Millionen öS 

6,375 

19,10 

5,27 

Kalender-/ anderes 
Jahr herangezogen 

Kalenderjahr 

Kalenderjahr 

Kalenderjahr 

Jährliche und 
endgültige 
Ausgaben

verpflichtungen 
1995-2000 

in Millionen öS 

'1995: 
1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 

5,992 
5,610 
5,227 
4,845 
4,462 
4,080 

1995: 18,48 
1996: 17,23 
1997: 16,00 
1998: 14,72 
1999: 13,47 
2000: 12,22 

1995: 
1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 

8,89 
7,79 
6,68 
5,57 
4,47 
3,37 

Ausgangs
menge 

in Tonnen 

(Stück) 
3068 

61 961 

2076 

Kalender-/ anderes 
Jahr herangezogen 

Kalenderjahr 

Kalenderjahr 

Kalenderjahr 

Jährliche und 
endgültige 

mengenmäßige . 
Verpflichtung . 

in Tonnen 
\ -: 

'.' (Stück) 
• f9'95: 2.961 
1996: 

'1'997: 
1998: 
1999: 

, '2000: 

2'854 
2'747 
264Q 
2533 
2424 

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

'Hilfstabelle 11 14) 
. Quellenangabe: Budget 
des Bundes und der 
Liirider; Jahresbericht 
de~ : V{eh- und Fleisch
kommission, Jah-
re 1986-1990 

...... 
C"-

""" C"-

o... 
(in Hektoliter) 
1995: 96012 
1996: 86599 

Hilfstabelle 11 14) g 

! 1 1997 : 77 187 

Quellenangabe: Bundes- ~ 
budget; Außenhandels- ~ 
statistik (ÖSTAT: Jah- ~ 

::l 
re 1986-1992) 1998: 67774 

1999: 58 362 
2000: 48 949 

' .. ,. 
i "\ ,~ ':'. i I"," 

; ':.:""':.: j ,',11', ~_;: I \ :.~ .;:_~( 

"c',') 

Hilfstabelle 11 14) 
1995: 5 440 Quellenangabe: Bundes-

...... 1996: " A..680 .. budget;Richtlinien des 
1997: 3 920 Bundesministeriums für 

, 119~.8': .·/.~.iJ60. Land- und Forstwirt
,1999,. i. i')'~OO schaft 
i 200q:t 638 

".;'; (. ...... 
o 
o 
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Ausgangs- Jährliche und 
endgültige Warenbezeichnung und höhe der Kalender-/ anderes Ausgaben-Tarif Nrn./UNrn. auf der Budgetaus- Jahr herangezogen verpflichtungen sechsstelligen HS-Ebene gaben in 1995-2000 Millionen öS in Millionen öS 

Gemüse Kalenderjahr 
aus 0704 90 6,73 1995: 6,32 
aus 0706 90 1996: 5,92 

1997: 5,51 
1998: 5,11 
1999: 4,71 
2000: 4,30 

Kalenderjahr: vom 1. Jänner bis 31. Dezember. 

Jährliche und 
Ausgangs- Kalender-/ anderes endgültige 

menge Jahr herangezogen mengenmäßige 
in Tonnen Verpflichtung 

in Tonnen 

Kalenderjahr 
7612 1995: 7 345 

1996: 7079 
1997: 6 813 
1998: 6546 
1999: 6280 
2000: 6013 

Relevante Hilfstabellen und 
Quellenangaben 

Hilfstabelle t"1 14) 
Quellenangabe: Budget-
ausgaben des Landes 
Steiermark 
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LISTE XXXII - ÖSTERREICH 

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch 

TEIL IV - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN:. VERPFLICHTUNGEN ZUR BESCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN 

(Artikel 3 des Übereinkommens über Landwirtschaft) 

ABSCHNITT 11 - EXPORTSUBVENTIONEN 

Verpflichtungen zum Abbau von Exportsubventionen 

Fällt leer aus 

...... 
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ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN 

ÖSTERREICH 

Liste spezifischer Bindungen (Verpflichtungsliste ) 

GATS/SC/7 

(authentisch nur in englischer Sprache) 

In dieser Liste bedeutet "aus" in Verbindung mit einer CPC-Nummer, daß die genannte Dienstleistung nur einen Teil der von der betreffenden CPC-Nummer 
erfaßten Aktivitäten darstellt 

Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 

SektorlSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

I. HORIZONTALE VERPFLICHTUNGEN' 

Für alle in dieser Liste ange
führten Sektoren 

Liegenschaften 

3) keine 

Auslandsinvestitionen 

3) keine 

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

qegenschaf.ten 

3) Für Erwex:l:!, I\auf, Mie~e. od~r Pacht von 
,Liegenschafwndurch al,lsländische natürliche und 
juristische . rersonen ist eine; Bewilligung ,der 
zuständigen Landesbehörden unter Berlicks~chti
gung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kul
tureller Gesichtspunkte erforderlich.' . 

Auslandsmve'stitionen 

3) Zweigni~4erlassungen ~usiä~qisch~r AGs und 
,GmbHsunterliegen der Bewilligungspflicht durch 
das für den jeweiligen Geschäftszweig zuständige 
Bundesministerium; die Bewilligung liegt im 
Ermessen der zuständigen Behörde, 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektorlSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

Anwesenheit natürlicher Personen 

4) Keine Bindung mit Ausnahme von Maßnahmen 
hinsichtlich Einreise, vorübergehenden Aufenthal
tes und der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit >r) 
natürlicher Personen der unten genannten Grup
pen ohne Erfordernis der wirtschaftlichen Bedarfs
prüfung, wobei alle übrigen österreichischen 
Rechtsvorschriften hinsichtlich Einreise, vorüber
gehenden Aufenthaltes und der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit weiterhin gelten: 

(i) Einreise, vorübergehender Aufenthalt und 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit natürlicher 
Personen unten genannter Gruppen als 
innerbetrieblich Entsandte **), vorausgesetzt 
der Dienstleistungserbringer ist eine juristische 

Beschränkungen der Iriländ~rbehandlung , 

Anwesenheit natürlicher Personen 

4) Keine Bindung mit Ausnahme von Maßnahmen 
betreffend die in der MarktzutrittssDalte genann-
ten Gruppen natürlicher Personen:' -

Dienstleistungserbr-inger sind im Falle der Dienst
leistungserbringung innerhalb Österreichs zur 
Einhaltung der österreichischen , Arbeitsv~rschrif
ten (Arbeitszeitregelungen, Bestimmungen betref
fend Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), 
Sozialversicherungsvorschriften sowie der gesetz
lich, kollektivvertraglich oder behördlich festge
setzten Mindestlöhne verpflichtet. 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

*) Die genaue Dauer des "vorübergehenden Aufenthaltes" und die Voraussetzung für die "Aufnahme einer Erwerbstätigkeit" sind in den einschlägigen österreichischen Gesetzen 
und Verordnungen festgelegt. 
, ",,), Ein "innerbetrieblich Entsandter" ist eine natürliche Persbn,die für eine im Hoheitsgebiet eines WTO-Mitglieds niedergelassene juristische Person (mit Ausnahme 

-a-. 
,I>
a-. 

~ 
'"' t:d 
~. 
W 
~ 
::s 

gemeinnütziger Vereinigungen) tätig ist und im Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung im Wege geschäftlicher Anwesenheit zeitlich beschränkt in das österreichische 
Hoheitsgebiet entsandt wird; die betreffenden juristischen Personen müssen ihren;Hauptsitz im Hoheitsgebiet eines WTO-Mitglieds außerhalb Österreichs haben, und die Entsendung 
muß zu einer Niederlassung (Vertretungsbüro, Zweigstelle, Tochterunternehmen) dieser juristischen Person erfolgen, welche im österreichischen Hoheitsgebiet gleichartige' C; 
Dienstleistungen tatsächlich erbringt. ~ 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektorlSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

Person und die betreffenden natürlichen 
Personen sind seit zumindest einem Jahr vor 
der Einreise dessen Arbeitnehmer oder Teil
haber: 

a) Personen in leitender Stellung innerhalb 
einer juristischen Person, deren Hauptauf
gabe die Leitung der Niederlassung ist und 
die unmittelbar dem Vorstand oder der 
Hauptversammlun'g des Unternehmens 
oder einem gleichwertigen Organ unter
stehen und außerdem: 

die Niederlassung oder eine Abteilung 
oder Untereinheit der Niederlassung 
leiten; 
die Tätigkeit anderer aufsichtsführender 
gehobener oder leitender Angestellter 
überwachen und beaufsichtigen; 
die Befugnis haben, Personal einzu
stellen und zu entlassen bzw. Ein
stellung, Entlassung oder andere Persoc 

nalangelegenheiten zu veranlassen. 

b) Personen mit Tätigkeit innerhalb einer 
juristischen Person und außergewöhnli
chen, für die Dienstleistung, Forschungs
einrichtungen, Techniken oder Geschäfts
führung der Niederlassung wesentlichen 
Kenntnissen. Die Beurteilung solcher 
Kenntnisse erfolgt unter Bedachtnahme 
nicht nur auf mit der ·Niederlassung 
zusammenhängende Kenntnisse, sondern 
auch auf die Höhe des Ausbildungsstandes 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsanen: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektorlSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

in einer Arbeits- oder Gewerbstätigkeit, die 
besondere technische Kenntnisse voraus
setzt, einschließlich der Zugehörigkeit 7,U 

einem zugelassenen Beruf. 

(ii) Einreise, vorübergehender Aufenthalt und 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit natürlicher 
Personen folgender Gruppen: 

a) Personen ohne Wohnsitz in Österreich, die 
als Vertreter eines Dienstleistungserbringers 
Einreise und zeitlich beschränkten Aufent
halt zur Anbahnung des Verkaufs von 
Dienstleistungen oder zum Abschluß von 
Verträgen über den Verkauf von Dienst
leistungen für diesen Dienstleistungserbrin
ger anstreben, wobei diese Vertreter keine 
unmittelbaren Verkäufe an die Allgemein
heit tätigen oder selbst Dienstleistungen 
erbringen. 

b) Personen in leitender Stellung wie oben 
unt~r (i) (a) innerhalb einer juristischen 

,Person, die für die Errichtung einer 
Niederlassung eines Dienstleistungserbrin
gers aus einem . Mitglied in Österreich 
verantwortlich sind, wenn: 

die Vertreter keine unmittelbaren Ver
käufe tätigen oder Dienstleistungen 
erbringen und 
der ·Dienstleistungserbringer semen 
Hauptsitz im Hoheitsgebiet eines 
WTO-Mitglieds außerhalb Österreichs 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektorlSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

hat und über kein Vertretungsbüro, 
Zweigstelle oder T ochterunternehmen 
in Österreich verfügt. 

Verpflichtungen hinischtlich der Freizügigkeit des 
Personals gelten nicht, wenn deren Ziel oder 
Auswirkung die Störung oder sonstige Beein
flussung von Arbeitskämpfen oder Tarifpartner
verhandlungen ist. 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

Ansässigkeitserfordernis 

4) Geschäftsführer von Zweigstellen und juristi~ 
sehe Personen müssen ihren gewöhnlichen Aufent
halt in Österreich haben; gewerberechtliche 
Geschäftsführer juristischer Personen oder Zweig
stellen müssen ihren Wohnsitz in Österreich 
haben. 

Beihilfen nnd Steuerbegünstigungen 

3) keine 

4) keine Bindung 

1) 3) 4) Die Beh~ndlung, die T 6chte~unterii.ehmen 
von Unternehmen aus Drittstaaten, welChe gemäß 
dem Recht eines EWR~Mitgliedssi:aateserrichte~ 
wUrden und die ihren satztmgsgemäßen Sitz,ihre 
Hauptverwaltung oder ihre Hi.uptriiederlassu'ng in 
einem EWR~Mitgli~d$st:l.:l.t ha9C':n,g~währt, ,w:ird, 
muß nicht auf Zw~igstellen oder Vertretungen von 
Unternehmen aus Drittstaaten, die in einem EWR
Mitgliedsstaat niedergelassen· .sind,·· . ausgedehnt 
werden. I 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 

SektorlSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungep der Inländerbehandlung 

Tochterunternehmen von Unternehmen aus Dritt
staaten, welche gemäß dem Recht eines EWR
Mitgliedsstaates errichtet wurden und die lediglich 
ihren satzungsgemäßen . Sitz in einem EWR
Mitgliedsstaat haben, ohne daß nachgewiesen 
werden kann, daß sie mit der Wirtschaft eines 
EWR-Mitgliedsstaates in dauerhafter und tatsäch
licher Verbindung stehen, kann· eine weniger 
günstige Behandlung gewährt werden. 

;!i 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inapspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwes~nheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

11. SEKTORENBEZOGENE VERPFLICHTUNGEN 

1. GESCHAFTSDIENST-
LEISTUNGEN 

A. Freie Berufe 

a) Rechtsberatung . über Hei- I 1) keine 
matstaatsrecht und internatio-
nales Recht, ausgenommen 
EWR/EG-Recht (aus 861) 

2). keine' 

3) keine Bindung 

4) keine Bindung außer der folgenden: 
Rechtsberater können sich auf Ersuchen eines 
Klienten zeitlich beschränkt zur Erbringung einer 
gen au umgrenzten Dienstleistung in Österreich 
aufhalten 

b)/c) Rechnungswesen, Wirt- I 1) keine 
schaftsprüfung, Buchhaltung 
und Steuerberatung (862, 863) 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) Ausländische Rechtsberate~ müssen ·Mitgliede~ 
ihrer nationalen Rechtsanwaltskammer sein; ihr 
Berufstitel hat einen Hinweis auf den- Zulassungs
ort ihres Heimatstaates zu enthalten 

2) keine 

3) keine Bindung 

4) keine Bindung außer den Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten; 
siehe Eintragung unter 1) 

.. 

1) keine Vertretung gegenüber zuständigen 
Behörden; keine Wirtschaftsprüfungstätigkeiten, 
wie sie in einschlägigen österreichischen Gesetzen 
(Aktiengesetz, Börsengesetz, Bankwesen usw.) 
vorgesehen sind 

2) keine 12) keine 

3) D~r Gesellschafteranteil nach ausländischem 3) keine 
Recht befugter Wirtschaftstteuhänder am Vermö-
gen und am Ergebnis österreichischer juristischer 
Personen darf 25% nicht übersteigen; dies gilt nur 
für Nicht-Mitglieder der österreichischen Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland' 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor Beschränkungen. des. Marktzutrittes Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) keine Bindung außer der i~ 'Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
zusätzlich zu den horizontalen Verpflichtungen Marktzutrittsspalte erwähnten; 
können sich Wirtschaftstreuhänder auf Ersuchen siehe Eintragung unter 1) 
eines Klienten zeitlich beschränkt für die Er-
bringung einer gen au umgrenzten Dienstleistung 
in Österreich aufhalten; in der Regel müssen 
Wirtschaftstreuhänder jedoch ihren beruflichen 
Hauptsitz (Niederlassung) in Österreich haben 

d) Architekturdienstleistungen 11) keine 
(8671) 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 
Niederlassung erforderlich 

, e) technische Dienstleistungen I 1) keine 
(8672) 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer ,der in:Teil I erwähnten; 
Niederlassung erford~,rlich, 

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die 
Einreichung von Plänen bei den zuständigen 
Behörden' ist die Zusammenarbeit mit einem 
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienst
leistungen erforderlich 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer, den ,in Teil I und 
'Marktzutrittsspalte erwähnten; 
siehe Eintragung, unter 1) .. ,,'" 

In der 

1) keine fü~reirie Plan~ngsdienstl~i~tungen; für die 
Einreichung von Plänen bei den zuständigen 
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem 
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienst
leistungen erforderlich 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer,4etl in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten; . 
siehe Eint~agung' unter 1) " ' 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Person:en 

SektorlSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

f) integrierte technische 1 1) keine 
Dienstleistungen (8673) 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 
Niederlassung erforderlich 

g) Stadt- und Landschaftspla- 1 1) keine 
nung (8674) 

2) keine 

3) keine 

4) -keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 
NiederlasSung erforderlich 

h) medizinische ~nd zahnärzt- 11) keine Bindung ,,) 
liche Dienstleistungen (9312) 

2) keine 

3) 4) keine Bindung 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die 
Einreichung von Plänen bei den zuständigen 
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem 
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienst
leistungen erforderlich 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten; 
Siehe Eintragung unter 1) 

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die 
Einreichung von Plänen bei den zuständigen 
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem 
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienst
leistungen erforderlich 

2) keine 

3) keine 

4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten; 
siehe Eintragung unter 1) 

1) keine Bindung *) 

2) keine 

3) 4) keine Bindung 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsanen: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor 

i) tierärztliche Dienstleistun
gen (932) 

j) Dienstleistungen von: 
Hebammen 
Krankenschwestern 
Physiotherapeuten 
Ergotherapeuten 
Logopäden 
Diätassistenten urid er
nährungsmedizinischen 
Beratern (aus 93191) 

Psychologen und Psycho
therapeuten 

k) sonstige: 
(aus 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) keine Bindung ,,) 
. . . . " ,,; :.~ ; . :. . \ :: 

2) keirie 

3) 4) Keine Bindung 

1) keine Bindung ,:-) 
2) keine 
3) Zugang nur für natürliche Personen 
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 
natürliche Personen aus einem wrO-Mitglied 
können sich unter der Voraussetzung dreijähriger 
Berufserfahrung in Österreich niederlassen 

'C' " : '.. ,~, ,- 1 j; '. i; . ! ~ (~r' 

1) kein~ Bih~hin~ "f" 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 'keine Bindung ,,) 

2) keine 

3) 4) keine Bindung 

1) keine Bindung ,,) 
2) keine 
3)' kei~e 
4} keine Bindung außer den' in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalteerviähnten " 

1) keine Birtdurtg ,,) . 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 
" ", . Innenarchitektur 

87907) 
4), keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; I '4) kei~e~indung aüßerden in Teil I und inder 
NIederlassung erforderlich Marktzutnttsspalte erwähnten 

B. Datenverarbeitungs- und 
verwandte Dien,stleis~ungel1 

a) Beratung für d~n Anschluß '11) 2) 3) keine' 
von Datenverarbeitungsanla-' 
gen (8410) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine' 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberS~hreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) .4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor 

b) Programmentwicklung 
(842) 

c) Datenverarbeitung (843) 

d) Datenbanken (844) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

. 4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 14) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

e) sonstige (845, 8491) 1) 2) 3) keine I 1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 1.4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

C. Forschung und Entwicklung 

a) naturwissenschaftliche For- I 1) 2) 3) keine 
schung und Entwicklung (851)' 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

b) sozial- und geisteswissen- I 1) 2) 3) keine 
schaftliche Forschung und 
Entwicklung (852) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

c) fachübergreifende For- I 1) 2) 3) keine 
schung und Entwicklung (853) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

.1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

.1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten. 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Sektor/Suhsektor Beschränkungen des Marktzutrittes Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) keine Bindung 

2) 3) keine 

4). keine Bindung auße: der in Teil I erwähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und in der 
Niederlassung erforderlIch Marktzutnttsspalte erwähnten 

b) auf Honorar- oder Ver- 11) keine Bindung 
tragsbasis (8220) 

2) 3) keine 

1) keine Bindung 

2) 3) keine 

4). keine Bindung auße: der in Teil I erwähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und in der 
Niederlassung erforderlIch Marktzutnttsspalte erwähnten 

E. Miete und Pacht ohne 
Bedienungspersonal 

a) von Schiffen (83103) 1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erWähnten 

b) von Luftfahrzeugen (83104) 11) 2) 3) keine 

c) von sonstigen Verkehrsmit
teln (83101, 83102,; 83105) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

d) von. sonstigen Maschi~en 11) 2) 3) keine 
und Geräten (518, 83106-
83109) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbriniungsarte~ : 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche An~e~~nhei~ (Nied~rlas~~ng) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor 

F. sonstige Gesch~ftsdienstlei
stungen 

a) Werbung (871) 

Besyhränkungen des Marktzutrittes 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer d~r in Teil I erwähnten 

b) Markt- und Meinungsfor- I 1) 2) 3) keine 
schung (864) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 
.(\. !; 

c) Unternehmensberatung I 1) 2) 3) keine 
(865) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

d) der Unternehmensheratung I 1) 2) 3) keine 
verwandte Dienstleistungen 
(866) 

Beschränk~~g~n, der Inländ,er~ehan~lung 

1) 2) 3) keine 

4) keine BIndung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 
(" I,:, 

1),2) 3) keine 

,4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

'I) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten I' 4) keine Bindung außer der in Teil'! erwähnten 

e) technische PIüfung' und 
Untersuchung (8676) 

f) g) h) Beratung hinsichtlich 
Forstwirtschaft;' Landwirt
schaft, Jagdwesen, Fischerei 
und Bergbau 

1) 2) 3) keine : 1) 2) 3) keine 

'4), keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; I; 4) keine ~in~hmg' auß~r d~nill Teip 1!nd in der 
Niederlassung erforderlich . Marktzutnttsspalte erwähnten 

1) 2) 3) keine : 1) 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; 1 4) kein~ ~indung außer ~en i~,Teil I und in der 
Niederlassung erforderlich Marktzutnttsspalte erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 1) 2) 3) keine i) Auftragsfertigung (884, 885j 
ausgenommen: 88412, 88442) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähntenj'IA) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Niederlassung erforderlich ' Marktzutrittsspalte erwähnten 

I) Ermittlungs- und Sicher- I 1) 2) 3) keine 
heitsdienstleistungen (873) 

m) wissenschaftliche und tech
nische Beratung hinsichtlich 
technischer Dienstleistungen 
(8675) 

n) Wartung und Reparatur 
von Geräten (663, 8861-
8866j ausgenommen: Schiffe, 
Luftfahrzeuge und sonstige 
Beförderungsmittel, Feuerwaf
fen und Schießbedarf) 

0) Gebäudereinigung (874) 

p) Foto- und Filmdienstleistun
gen (875) 

4) keine Bindung außer der in Teil Ieiwähntenj: 
Niederlassung erforderlich 
1) 2) 3) keine 

. , 
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähntenj' 
Niederlassung erforderlich 
1) 2) 3) keine 

, ~ I i 

4) keine Bindung ~~ßer der in Teil"I erwähnten 

1) Keine Bindung 'f) 
2) 3) keine 
4) Keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

q) Verpackungsdienstleistun- 11) 2) 3) keine . 
gen (876) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

'4) keine .Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten 
1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte erwähnten 
1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I e~ähnten 

1) Keine Bindung ,,) 
2) 3) keine 
4) Keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in TeilI erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

r) Druck- und Verlagsdienst- 1 1) 2) 3) keine 
leistungen (88442) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

s) Veranstaltungsdienstleistun-
gen: 

Organisation von Aus- 1 1) 2) 3) keine 
stellungen (aus 87909) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

t) sonstige: 
übersetzungs- und Dol- 1 1) 2) 3) keine 
metschdienste (87905) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

- Inkassoinstitute (87902) 1 1) 2) 3) keine 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; 14) keine~indung außer den in Teil I und in ·der 
NIederlassung erforderhch Marktzutnttsspalte erwähnten 

2. KOMMUNIKATIONS
DIENSTLEISTUNGEN 

B. Botendienste (aus 7512; nur 11) 2) 3) keine 
Sonderzustellungen) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsanen: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) ge~chäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 

! 
4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor BescJll.änkungen des Marktzutrittes 

C. Fernmeldedienstleistungen 

Beschränkungen der Inländerbehandlung Zusätzliche 
Verpflichtungen 

Die Errichtung und. der Betrieb von Fernmeldenetzen sowie die 
Monopol ausgenommen. 

Erbrignung von ~prachteleph~nie-, Telegraphie und Telexdienstleistungen sind als öffentliches 

Mehrwertdienste einschließ-
lich: 

elektronischer Post 
Sprachspeicherdienst 
direkter Informations- und 
Daten(bank)abfrage 
Datenverarbeitung 
elektronischeri Datenaus-
tausches 
Code- und Protokollum-
setzung 
paket- und leitungsvermit
telnden Datenservices 

1) 2) 3) keine i 1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten : 4) keine Bindun~ außer der in Teil I erwähnten 

mobiler Funkdienst über Satel- I 1) keine Bindung 1) keine Bindung 
liten 

3. BAU- UND VERWAND
TE PLANUNGSDIENST
LEISTUNG 

A. Hoclibau (512) 

2) keine 2) keine 

3) 4) keine Bindung 3) 4) keine Bindung 

1) keine Bindung '~) : 1) keine Bindung '~) 

2) 3) keine 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße: der in Teil I erwähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und inder 
Niederlassung erforderlich Marktzutrittsspalte erwähnten 
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Dienstleistungserbringungsanen: 
1) gn,nzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme' im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) , 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor 

B. Tiefbau (513) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) keine Bindung '~) 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I envähnten; 
Niederlassung erforderlich 

C. Bauinstallation, Montage 11) keine Bindung *) 
(514, 516) 

D., Ausbaugewerb~ (517), 

E. sonstige: 
Bauvorbereitung am Bau
platz und einschlägige 
Baugewerbe (511, 515) 

2) 3) keine 
.4) keine Bindung außer der in Teil I envähnten'; 
Niederlassung erforderlich 

1) keine Bindung *) 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I envähnten; 
Niederlassung erforderlich 

1) keine Bindung *) 

2) 3) keine 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) keine Bindung '~) 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer den in Teil I und 
Marktzutrittsspalte envähnten 

1) keine Bindung ,,) 

2) 3) keine 

in der 

4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte envähnten 

1) keine Bindung ,,) 
2) 3) keine 
4) keine Bindung außer den in Teil I und in der 
Marktzutrittsspalte envähnten 

1) keine Bindung '~) 

2) 3) keine 

4), keine Bindung auße~ der in Teil I envähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und in der 
Nlederl assunl! erforderlich : Marktzutnttssoalte envähnten 

4. VERTRIEBSDIENSTLEISTUNGEN 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

(ausgenommen pyrotechnische Waren, entzündliche Gegenstände und Explosivstoffe; Feuenvaffen, Schießbedarf und Kriegsgerät, Tabak und Tabakwaren, 
Arzneimittel, medizinische und chirurgische Geräte, Giftstoffe, bestimmte medizinische Stoffe und Gegenstände für den medizinischen Gebrauch) 

A. Kommissionäre (612) 1) 2) 3) keine 1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten ,,"4) keine Bindung außer der in Teil Ienvähnten 

B. Großhandel (622) 1) 2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I enväh~ten 

"I) 2) 3) keine 
4) keine Bindung außer der in Teil I envähnten 
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Dienstleistungserbringungsarten: '.r: 

1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor 

C. Einzelhandel (631, 632, 
6111,6113,6121) 

D. Franchising (8929) 

5. AUSBILDUNGS- UND 
ERZIEHUNGSDIENST -
LEISTUNGEN 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) 2) 3) keil}e 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

A./B. Kindergärten, Pflicht-lI) 2) 3) keine 
schulen, Höhere Schulen 
(921, 922) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

D. Erwachsenenbildung (9240, 11) 2) 3) keil}e , , 
ausgenommen Erwachsenen-
bildung durch Hörfunk und 
Fernsehen) 

,6. UMWELTDIENST -
LEISTUNGEN 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

A. Abwasserentsorgung (9401) I 1) keine Bindung '~) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

B. Abfallentsorgung (9402) 1) keine Bindung '~) , 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

' .. 1 > 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 
I ~ . ,j ;":. 

4) keine Bindung auß'eiderin Teill'ervJähiuert 

i) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer dt;r in Te~l I enväh,I}t~n, 

1) 2) 3) kein~ 

4) keine Bindung außer der in Teil I erw:ähnten 

1) 2), 3) keine 
, I 

. , ' ~ .. 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnt~n 

1) keine Bindung '~) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) keine Bindung'~) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung atiße~ 'd~;' l~Teil I erwähnt~'n 

",;,) 

, "Ic,' 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektoriSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes Beschränkungen der Inländerbehandlung 

C. Hygiene- und Reinigungs- 11) keine Bindung '}) 
dienstleistungen (9403) 

1) keine Bindung '}) 

D. sonstige: 
Abgasreinigung (9404) 
Lärmschutz (9405) 
Natur- und Land-
schaftsschutz (9406) 
sonstige Umwelt-
schutzdienstleistungen 
(9409) 

2) 3) keine 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; 14) keine ~indutig außer der in Teil I und in der 
NIederlassung erforderhch Marktzutnttsspalte erwähnten 

1) keine Bindung '}) 1) keine Bindung '}) 

·2) 3) keine 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße~ der in Teil I e~ähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und in der 
NIederlassung erforderhch Marktzutnttsspalte erwahnten 

7. FINANZDIENSTLEISTUNGEN '}) 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

'e) Anders als auf Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen finden auf die in einem EWR-Mitgliedsstaat direkt niedergelassenen Zweigniederlassungen von 
Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz außerhalb des EWR, außer in bestimmten beschränkten Fällen, nicht die auf. EWR-Ebene harmonisierten 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften Anwendung, die es solchen Tochtergesellschaften ermöglichen, von den Erleichterungen bei der Begründung neuer 
Niederlassungen und der Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen im gesamten EWR zu profitieren. Somit wird solchen Zweigniederlassungen eine 
Zulassung zum Geschäftsbetrieb auf dem Gebiet eines EWR-Mitgliedsstaates unter gleichwertigen Bedingungen wie jenen, die für inländische Finanzdienstlei
stungsunternehmen dieses EWR-Mitgliedsstaates gelten, erteilt, und es kann von ihnen verlangt werden, eine Reihe von spezifischen aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen zu erfüllen, wie etwa, im Fall von Bank- und Wertpapierdienstleistungen, eine gesonderte Kapitalausstattung und andere Solvabilitätserfordernisse 
sowie die Verpflichtung betreffend Berichte über und Veröffentlichungen von Rechnungslegungen oder wie etwa, im Fall von Versicherungsdienstleistungen, 
spezifische Verpflichtungen zur Garantie- und Depotstellung, eine gesonderte Kapitalausstattung oder die Belegenheit von Vermögenswerten zur Bedeckung 
technischer Verbindlichkeiten und mindestens eines Drittels der Solvabilitätsspanne in· Österreich. Die aus dieser Verpflichtungsliste ersichtlichen Beschränkungen 
können nur im Zusammenhang mit der direkten Begründung einer geschäftlichen Anwesenheit (Niederlassl,lng) von einem EWR-Drittstaat aus oder mit der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung von einem EWR-Drittstaat aus angewendet werden; somit kann Österreich diese Beschränkungen, einschließlich 
jener betreffend die Niederlassung, auf Tochtergesellschaften von Drittstaatsunternehmen, die in einem anderen EWR-Staat niedergelassen sind, nicht anwenden, 
außer wenn diese Beschränkungen dem österreichischen Gesetz entsprechend auch auf Gesellschaften oder Staatsangehörige anderer EWR-Mitgliedsstaaten 
angewendet werden können. 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

I 

SektoriSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

Diese Verpf1ichtu~gsliste steht der Anwendung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen nicht entgegen, mit Maßgabe der in Punkt 2. (a) des Finanzdienstleistungsanhanges 
spezifizierten Bedingungen, wie etwa auf dem Gebiet der Wertpapierdienstleistungen, nichtdiskriminierende Vorschriften betreffend die Organisation der 
Wertpapiermärkte und Handelsregeln betreffend den Handel mit Wertpapieren. 

Die Marktzulassung für neue Finanzdienstleistungen oder -produkte kann von dem Bestehen und der Einhaltung der Bestimmungen einer Aufsichtsgesetzgebung 
abhängig gemacht werden, die darauf gerichtet ist, die in Punkt 2. (a) des Finanzdienstleistungsanhanges dargestellten Ziele zu erreichen. 

Die den Regeln im EWR entsprechende Behandlung von Dienstleistungserbringern aus Drittstaaten, die in einem anderen EWR-Mitgliedsstaat niedergelassen sind, 
kann verweigert werden, wenn österreichischen Finanzdienstleistungserbringern in diesem Drittstaat eine weniger günstige Behandlung zuteil wird als 
Finanzdienstleistungserbringern eines anderen EWR-Mitgliedsstaates. . 

Versicherung und versiche-
rungsbezogene Dienstleistun-
gen, wie im "Anhang über 
Finanzdienstleistungen " 
[Paragraphen 5. (a) (i)-5. (a) 
(iv)] definiert 

Die Konzessionserteilung an ausländische Versicherer (Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen) unterliegt der Bedingung, daß das andere Land seinerseits 
österreichischen Versicherern Wettbewerbsmöglichkeiten, tatsächlichen Marktzutritt und Inländerbehandlung bietet, die den von Österreich gebotenen gleichwertig 
sind (Reziprozität). 

Jedoch wird das Erfordernis der Gegenseitigkeit während des im "Zweiten Anhang über Finanzdienstleistung" und "im Beschluß über Finanzdienstleistungen" 
genannten Zeitraumes gegenüber WTO-Mitgliedern nicht angewendet werden. 

Verpflichtungen im Hinblick auf Versicherung und versicherungsbezogene Dienstleistungen werden in übereinstimmung mit dem "Anhang über 
Finanzdienstleistungen" und der "Vereinbarung über Verpflichtungen im Bereich der Finanzdienstleistungen" eingegangen, mit den folgenden Beschränkungen 
für den Marktzutritt und die Inländerbehandlung. 

1) 2) nur die in Punkt B.3 und 4 der "Verein
barung" bezeichneten Transaktionen sind gedeckt. 

Werbetätigkeit und Vermittlung für einen nicht 
niedergelassenen Versicherer (mit Ausnahme von 
Rückversicherung und RetrozessiOn) sind verboten. 

1) 2) eine erhöhte Prämiensteuer fällt für 
Versicherungsverträge (ausgenommen Rückversi
cherungs- und Retrozessionsverträge) mit nicht 
niedergelassenen Versicherern an; die erhöhte 
Prämiensteuer wird auf den Abschluß eines 
Vertrages durch einen in Österreich wohnhaften 
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. Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektoriSubsektor 

Das Bankgeschäft und andere 
Finanzdienstleistungen, wie im 
"Anhang über Finanzdienstlei
stungen" [Paragraph 5. (a) 
(v)-5. (a) (xvi)] definiert 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

Die Pflicht-Haftpflichtversicherung für Luftfahr
zeuge darf nur mit niedergelassenen Versicherern 
abgeschlossen werden. 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

Versicherungsnehmer mit einem nicht niederge
lassenen Versicherer, entweder direkt bei der 
Niederlassung des Dienstleistungserbringers außer
halb Österreichs oder im Korrespondenzweg, 
angewendet. 

3) Österreich schreibt generell und nicht diskrimi-I 3) keine 
nierend für in Österreich inkorporierte Versiche
rungsunternehmen eine bestimmte Rechtsform vor 
(Aktiengesellschaft ; Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit); ausländische Versicherer, die in 
Österreich eine Zweigniederlassung errichten, 
müssen in ihrem Sitzstaat . eine vergleichbare 
Rechtsform aufweisen. 

Repräsentanzen und Agenturen von Versicherern 
dürfen keine Versicherungsverträge abschließen. 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten' 14) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

. Die Vorstandsmitglieder einer Zweigniederlassung 
• eines ausländischen Versicherers müssen ihren 
Wohnsitz in Österreich haben. 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

Die Konzessiortserteihirig an Zweigstellen oder Tochterkreditinstitute ausländischer Kreditinstitute 'unterliegt der Bedingung, daß das andere Land seinerseits 
österreichischen Banken Wettbewerbsmöglichkeiten, tatsächlichen Marktzutritt und Inländerbehandlung bietet, die .den von. Österreich gebotener). gleichwertig sind 
(Reziprozität). , 

Darüber hinaus kann die Konzession versagt werden, wenn die geplanten Bankgeschäfte nicht dem volkswirtschaftlichen Interesse entsprechen. 

Jedoch wird das Erfordernis der Gegenseitigkeit und das Erfordernis der Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses während des im "Zweiten Anhang über 
Finanzdienstleistungen" und im "Beschluß über Finanzdienstleistungen" genannten Zeitraumes gegenüber WTO-Mitgliedern nicht angewendet werden. 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzübers"hreitende Erbringung 2) 'Inanspru"hnahme im Ausland 

SektoriSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes 

3) ges"häftliche Anwesenheit (Niederlassung) 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

Verpflichtungen 'im Hinblick auf Bankgeschäfte und andere Finanzdienstleistungen werden in übereinstimmung mit dem "Anhang über Finanzdienstleistungen" und 
der " Vereinbarung über Verpflichtungen im Bereich der Finanzdienstleistungen " eingegangen, mit den folgenden Beschränkungen für den Marktzutritt und die 
Inländerbehandlung, wobei die meisten Eintragungen auf den folgenden Seiten keine Beschränkungen darstellen, sondern lediglich der Transparenz dienen. 

Monopole oder ausschließliche Rechte, wie sie in . 
Punkt B.I der "Vereinbarung" erwähnt sind: 

Das Schuldenmanagement des Bundes, die bank
technische Behandlung der Ansuchen, um 
Haftungsübernahme des Bundes für Ausfuhrge
schäfte, die Erledigung des Zahlungsverkehrs für 
den' Bund' sowie die Verteilung von Bundes
subventionsgeldern ist Spezialbanken oder speziel
len Rechtsträgern vorbehalten. 

1) keine 11) keine 
nl,lr die in Punkt B.3 der Verei,nbarung bezeich-
neten Transaktionen sind ,gede,ckt. 

, 2) keine " 12) keine 

3) Die Gründung und ,die Rechtsform einer 3) keine 
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung sind erforderlich. 

Die Konzessionserteilung an Zweigstellen oder 
Tochterkreditinstitute von ausländischen Kredit
instituten kann von einer Prüfung, ob sie dem 
'!"olkswirtschaftlichen Interesse entspricht, abhängig 
gemacht werden. 

Nur Mitglieder der Wiener, Börse können den 
Handel mit an der Wiener Börse notierten 
Weripapieren betreiben. Für die Erlangung der 
Mitgliedschaft ist ein Ansuchen an die Wiener 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektoriSubsektor 

2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

Börse und die Konzession zum Betrieb gewisser 
Bankgeschäfte erforderlich (§ 15 Abs. 1 Börse
gesetz). 

Für den Valuten- und Devisenhandel ist gemäß 
dem österreichischen Fremdwährungsrecht die 
Bewilligung der Oesterreichischen Nationalbank 
und gemäß der Gewerbeordnung (§ 243 e) die 
Bewilligung des Bundesministeriums für wirtschaft
liche Angelegenheiten erforderlich. 

Die Ausgabe von Pfandbriefen und .Kommunal
briefen kann nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen des Pfandbriefgesetzes oder des 
Hypothekenbankgesetzes betrieben werden 
(Pfandbriefgesetz, Hypothekenbankgesetz und 
§ 1 Abs. 1 Z 9 Bankwesengesetz). 

Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds kann nur 
im Rahmen des Investmentfondsgesetzes betrieben 
werden (Investmentfondsgesetz und § 1 Abs. 1 
Z 13 Bankwesengesetz). 

Als Depotbanken für Investmentfonds (§ 23 Abs. 1 
Investmentfondsgesetz) können nur jene Banken 
fungieren, die auch zur Ausübung des Depotge
schäftes berechtigt sind (§ 1 Abs. 1 Z 5 Bank
wesengesetz ). 

Das Pensionskassengeschäft kann nur von Aktien
gesellschaften, die ausschließlich für diesen Zweck 
gegründet wurden, betrieben werden (§ 1 Abs. 3 
und § 6 Abs. 1 Pensionskassengesetz). 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 

SektorlSubsektor 

8. GESUNDHEITSDIENST
LEISTUNGEN UND 
SOZIALE DIENST
LEISTUNGEN 

A. Krankenanstalten (9311) 

2) Inanspruchnahme iin Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) keine Bindung '}) 

2) keine 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

Zumindest ein Geschäftsleiter eines Kreditinstitutes 
muß seinen Wohnsitz in Österreich haben und 
gute Kenntnisse der deutschen Sprache aufweisen 
(§ 5 Abs. 1, § 10 und § 11 Bankvresengesetz). 

1) keine Bindung '}) 

2) keine 

3) Beschränkung der Bettenzahl; die Bewilligung I §) keine 
ist an eine Bedarfsprüfung gemäß dem innerstaat-
lichen Krankenanstaltenplan gebunden; bei der 
Bewilligung von Krankenanstalten wird im Ein-
zelfall auf die Bevölkerungsdichte, schon bestehen-
de Einrichtungen, die örtlichen Gegebenheiten, die 
Verkehrsanbindung sowie die Entfernung zu 
anderen Krankenanstalten abgestellt. 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 14) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

B. sonstige Gesundheitsdienst- I 1) keine Bindung *) 1) keine Bindung '}) 
leistungen durch örtliche 
Gesundheitseinrichtungen wie. 
Kurhotels und Heilbäder 
(93193) 

2) 3) keine 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 
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Dienstleistungserbringungsarten: -o 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassupg) , 4) Anwesenheit natürlicher Personen ' ~ 

SektoriSubsektor Beschränkungen des Marktzutrittes Beschränkungen der Inländerbehandlung 

C. Soziale Dienste (933) 1) keine Bil)dung '~) 1) keine Bindung *) 

2) 3) keine 2) 3) keine 

4). keine Bindung auße~ der in Teil I erwähnten; 14) keine ~indung außer den in Teil I und in der 
Niederlassung erforderlich Marktzutnttsspalte erwähnten 

9. FREMDENVERKEHRS
UND REISEDIENST -
LEISTUNGEN 

A. Hotels; Restaurants ein-. I 1) keine Bindung *) 
schließlich Catering (641-
643) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

B. Reisebüros undReiseveran-11) 2) 3), keine 
stalter (7471) 

C. Fremdenführer (7472) 

10. FREIZEIT, KULTUR, 
SPORT (ausgenommen audio
visuelle Dienstleistungen) 

4) keine Bindung außer,der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine J3indung außer der in Teil I erwähnten 

A. Unterhaltungsdienstleistun- I 1) 2) 3) keine 
gen einschließlich Theater, 
Musikgruppen und Zirkus 
(9619) I 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) keine Bindung 'f) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keille 

,. 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 

-0"-
.j>. 

'.0"-

P
(1) ..., 
0; 
(1) 

~ 
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(1) 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1)· grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) ges~häftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit naturlicher Personen 

SektoriSubsektor 

B. Nachrichtenagenturen 
(962) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

C. Büchereien, Archive, 11) 2) 3) keine 
Museen und sonstige kultu-
relle Dienstleistungen (963) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

D. sport und sonstige Freizeit-Il) 2) 3) keine 
dienstleistungen, ausgenommen 
Schischulen, Schi- und Berg-
führer, Glücksspiel und Wett-
büros (964) 

11. VERKEHRSDIENST-. 
LEIS1UNGEN 

A. Seeverkehr 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten. 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

a)/b) Personen- und Güter- 1 1) 2) keine 1 1) 2) keine 
beförderung (7211, 7212) 

3) zur Führung der österreichischenFlagge ist die 1 3) keine 
Errichtung eines eingetragenen Unternehmens 
erforderlich; Erfordernisse der Staatsbürgerschaft, 
des Wohnsitzes bzw. Sitzes und des Eigentums 
laut Seeschiffahrtsgesetz 1981 (zB: der öster-
reichische Eigentumsanteil muß 75% übersteigen); 
Ausnahmen vom Staatsbürgerschaftserfordernis bei 
Vorliegen besonderen volkswirtschaftlichen Inter-
esses möglich 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor 

C. Luftverkehrsdienstleistungen 
gemäß Definitionen im Luft
verkehrsanhang 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) 2) 3) keine Reparatur und Wartung 
von Luftfahrzeugen 

4) keine Bindung außer der iri Teil I erwähnten 

Verkauf lind Vermarktung 11) 2) 3) keine 
von Luftverkehrsdienstlei-
stungen 

~ , " r r 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

computergesteuerte I 1) 2) 3) keine 
Buchungssysteme (CRS) 

D .. Weltraumverkehr (733) 

F. Straßenverkehr 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

a) Wartung und Reparatur 11) 2) 3) keine" 
von Straßenbeförd~rungsmit-
teIn (6112, 8867) 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 3) für den Vertrieb von Luftverkehrsdienst
leistungen von Mutterluftfahrtunternehmen über 
computergesteuerie Buchlingssysteme: keine Bin
dung 

2) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 3) hinsichtlich der Verpflichtung von Mut
terluftfahrtunternehmen oder teilnehmenden Luft
fahrtunternehrnen in bezug auf ein computerge
steuertes Buchungssystein, das von einem Luft
fahrtunternehmen eines oder mehrerer Drittstaaten 
kontrolliert wird: keine Bindung·! 

2) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer de~ in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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Dienstleistungserbringungsarten: 
1) grenzüberschreitende Erbringung 2) Inanspruchnahme im Ausland 3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung) 4) Anwesenheit natürlicher Personen 

SektorlSubsektor 

H. Verkehrshilfsdienstleistun
gen 

b) Lagerha!tung (742) 

Beschränkungen des Marktzutrittes 

1) keine Bindung *) 

Beschränkungen der Inländerbehandlung 

.,1) keine Bindung *) , .. J ~' .. 

2) 3) keine 12) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten I· 4) keine Bindung außer d/:1r in Teil I erwähnten 

c) Spedition (748) 

12. SONSTIGE DIENST
LEISTUNGEN 

- Friseure (97021) 

1) 2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

1) keine Bindung '~) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Schönheitspflege, . Hand-lI) keine Bindung 'f) 
und Fußpflege (97022) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

sonstige Schönheitspfle'ge- 11) keine Bindung 'f) 
dienstleistungen (9702» 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

J 
1) 2) 3) keine 

4) keine' Bindung außer der i~ Teil I erwälirtten 

1) keine Bindung 'f) 

2), 3) keine 

4) keine Bindung ~uß~~ der in Teil I erwähnten 

1) keine Bindung'~)" 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten· 

1) keine Bindung ,,) 

2) 3) keine 

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten 

Zusätzliche 
Verpflichtungen 
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SektorlSubsektor 

(1) 

Straßenverkehr 
(Personen und Güter) 

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL 

ÖSTERREICH 
Endgültige Liste der Art. 11 (MFN)-Ausnahmen 

GATS/ELI7 

Beschreibung der Maßnahme und ihrer 
Unvereinbarkeit mit Art. II 

(2) 

Die Erlaubnis, unter der Voraus
setzung gegenseitigen Marktzutrit
tes Verkehrsdienstleistungen durch 
außer halb Österreichs zugelassene 
Fahrzeuge zu erbringen, um Trans
porte von Gütern und/oder Perso
nen in, nach, von Österreich oder 
im Transit durch Österreich durch
zuführen, üblicherweise auf Grund 
bilateraler Abkommen. 

Die Mehrwertsteuerbefreiung ist 
beschränkt auf von ausländischen 
Unternehmern betriebenen Perso
nenfernverkehr mit in Ländern der 
Spalte (3) zugelassenen Kraftfahr
zeugen 

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung unter 
bestimmten Bedingungen auf 
Grund von Abkommen auf in 
Ländern der Spalte (3) zugelassene 
Fahrzeuge beschränkt 

(authentisch nur in englischer Sprache) 

Länder, gegenüber welchen die 
Maßnahme angewendet wird 

(3) 

Alle Länder, mit denen bilaterale 
Straßenverkehrsabkommen oder 
andere Vereinbarungen bezüglich 
Straßenverkehr bestehen oder ange
strebt werden (gegenwärtig rund 
40 Länder). 

Nachfolgestaaten Jugoslawiens, 
Polen, Schweiz, Nachfolgestaaten 
der UdSSR (ausgenommen balti
sche Staaten, Aserbaidschan, Geor
gien, Moldawien, Usbekistan), 
Tschechische Republik, Slowaki
sche Republik, Ungarn 

Australien, Bulgarien, Nachfolge
staaten Jugoslawiens, Kambodscha, 
Kuba, Malta, Marokko, Rumänien, 
Schweiz, Nachfolgestaaten der 
UdSSR (ausgenommen baltische 
Staaten, Aserbaidschan, Georgien, 
Moldawien, Usbekistan), Tschechi
sche Republik, Slowakische Repu
blik 

Beabsichtigte Dauer Rechtfertigung der Ausnahme 

(4) (5) 

Unbestimmt; die Aus- Bedachtnahme auf die regionale 
nahme gilt für Besonderheit der Erbringung von 
bestehende und neue ,Straßenverkehrsdienstleistungen und 
Maßnahmen den Schutz des Straßennetzes, der 

Unbestimmt 

Unbestimmt 

Gesundheit und der Umwelt 

Gegenseitigkeit; Erleichterung der 
Entwiicklung des internationalen Rei
sever~ehrs 

,JJ 

Gegenseitigkeit; Erleichterung der· 
Entwicklung des internationalen Rei
severkehrs und/oder des internatio
nilien Straßengüterverkehrs 
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Sektor ISubsektor 

(1) 

Binnenschiffahrt 
(Personen und Güter) 

Audiovisuelle Dienst- . 
leistungen 

Audiovisuelle Dienst
leistungen 

Beschreibung der Maßnahme und ihrer 
Unvereinbarkeit mit Art. II 

(2) 

Kraftfahrzeugsteuerbefreitmg· unter 
bestimmten Bedirigungen " auf 
Grund' von Gegensdtigkeitserklä
rungen auf in' 'deri' 'Ländern' der 
Spaite (3) zugelassene Fahrzeuge 
beschränkt 

Kraftfahrzeugst~uerbefteiung' Unter 
bestimmten Bedingungen . auf 
Grund ta·tsächlicher i' Gegen$eitig
keit auf in den' 1änderp. "det 
Spalte (3) zugelassene; Fahrzeuge 
beschränkt 

Bestimmte Verkehrsrechte..· sind 
Schiffen der in Spalte (3). apgeführ
ten Länder vorbe;iJ.alten ,. (Staats.
bürge17schaftserfordemis:;,:;fü~( ,,·den 
Eigner) '.' 'I',' 

~ , ;. 

Anerkennung von Urkundenl,lnd 
Bescheinigungen ,von Ländern der 
Spalte (3) 

Länder, gegenüber .welchen die, 
Maßnahine a:ngewe~~etwird 

(3) 

Poleri, Ungarn 

"." 

Bulgarien, Israel, Mona~o, SanMa~ 
riJ;lO, Türkei, Ungarn, Vatikanstadt, 
USA 

i;' 

Bulgarien, Ungarn, Nachfolgestaa
ten Jugoslawiens, Rumänien, 
Tschechische Republik, Slowaki
~(.:h~ '!: ,Republik, Nachfolgestaaten 
der UdSSR,' Niederlande, ERD 

Gewährung unbeschränkter Inlän" 'Mitgliedsstaaten des - Europarates . 
derbehandlung für audiovisuelle und Unterzeichnerstaaten der 
Werke gemäß bi- oder plurilatera- Europäischen Kulturkoiwention 
len Koproduktioi'Isabkommen des Eurbparates; alle Länder, mit 

Bevorzugte Behandlung audi9vi- , 
sueller Werke europäisch~n 
Ursprungs hinsichtlich des Zugan
ges zur Sendezeit 

denen die kulturelle Zusammenar- . 
b,eit ergr~bens'Yert ers,cheint 

EUropäische Ländet ' 
; :'! l, 

i ',(" 

Beabsichtigte Dauer 

(4) 

Unbestimmt 

Rechtfertigung der Ausnahme 

(5) 

Gegenseitigkeit; Erleichterung der 
Entwicklung des internationalen Rei
severkehrs und/oder des internatio
nalen Straßengüterverkehrs 

Unbestimmt I Gegenseitigkeit; Erleichterung der 
Entwicklung des internationalen Rei
sever~ehrs und/oder des internatio
nalen (Straßengüterverkehrs 

Unbestimmt;. die Aus-I His.torische Entwicklung; besondere 
nahme gilt für regIOnale Aspekte 
bestehende und neue 
Maßnahmen 

Unbestimmt; die Aus
nahme gilt für 
bestehende und neue 
Maßnahmen 

Unbestimmt; die Aus
nahme gilt für 
bestehende und neue 
-Maßllahmen 

Förderung· kultureller Bindungen und 
Schutz des gemeinsamen Kulturerbes 

Förderung kultureller Bindungen und 
Schutz des gemeinsamen Kulturerbes 
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SektorlSubsektor 

(1) 

Audiovisuelle Dienst
leistungen 

Alle Sektoren 

Computergesteuerte 
Buchungssysteme 
sowie . Vertrieb und 
Verkauf von Luftver
kehrsdienstleistungen 

Beschreibung der Maßnahme und ihrer 
Unvereinbarkeit mit Art. II 

(2) 

Gewährung der Vorteile auf Grund 
von Unterstützungsprogrammen 
wie MEDIA und EURlMAGES 
für audiovisuelle Werke 
Anbieter audiovisueller 
europäischen Ursprungs 

und an 
Werke 

Länder, gegenüber welchen die 
Maßnahme angewendet wird 

(3) 

Europäische Länder 

Ausnahme vom Sichtvermerkserfor- I Schweiz 
dernis für die Einreise und den 
Aufenthalt und sonstige Maßnah-
men auf Grund von bi- oder 
multilateralen Vereinbarungen zwi- 11" 

schen Österreich und der Schweiz 
mit dem Ziel der Freizügigkeit für 
sämtliche Gruppen natürlicher Per-
sonen, die Dienstleistungen er-

"bringen 

Bestimmung des Art. 7 der EG
Verordnung 2299/89 in der gelten

"den Fassung (EG-VO 3089/93), 
wonach die Verpflichtungen von 
Systemverkäufern von computerge
steuerten Buchungssystemen oder 
Mutte:rluftfahrtunternehmen und 
teilnehmenden Luftfahrtunterneh
men nicht gelten, wenn im 
Ursprungsland des Mutterluftfahrt
unternehmens oder des Systemver
käufers keine der Verordnung 
vergleichbare "Behandlung gewährt 
wird 

Alle Länder in denen ein System
verkäufer oder ein Mutterluftfahrt
unternehmen von computergesteu
erten Buchungssystemen seinen Sitz 
hat 

Beabsichtigte Dauer Rechtfertigung der Ausnahme 

(4) (5) 

Unbestimmt; die Aus-I Förderung kultureller Bindungen und 
nahme gilt für. Schutz des gemeinsamen Kulturerbes 
bestehende und neue 
Maßnahmen 

Unbestimmt 

Unbestimmt 

Regelung der Einreise nach Öster
"reich durch Maßnahmen auf Grund 
althergebrachter Bindungen ui1d 

" möglicher weitergehender Liberalisie
; rung zwischen Österreich und der 
. Schweiz 

Die Rechtfertigung der Ausnahme 
i ergibt sich aus dem Mangel an 
multiWteral vereinbarten Regeln für 

. den i .::GBetrieb computergesteuerter 
Bu~lf1!t\gssysteme . 
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SektoriSubsektor 

(1) 

Konzessionserteilung 
für Zweigstellen oder 
Tochterunternehmen 
ausländischer Erbrin
ger von Finanzdienst-
leistungen . 

Beschreibung der Maßnahme und ihrer 
Unvereinbarkeit mi~ Art. II 

(2) 

Ausnahme vom Erfordernis der 
Prüfung des volkswirtschaftlichen 
In~eresses, gebunden in der äster
reichischen Verpflichtungsliste *), 
für Länder der Spalte (3) 

'. 

Länder, gegenüber welchen die 
Maßnahme angewendet wird 

(3) 

Die Liste der Länder ist Gegen
stand weiterer Erwägungen 

*) Diese Maßnahme wird während der ersten 6 Monate nach Inkrafttreten der WTO nicht angewendet. 

Beabsichtigte Dauer 

(4) 

Unbestimmt 

Rechtfertigung der Ausnahme 

(5) 

Gegenseitigkeit; von Ländern, die 
nicht in der Spalte (3) genannt sind, 
wird angenommen, daß ihr Angebot 
betreffend Wettbewerbsmäglichkei
ten und tatsächlichen Marktzutritt 
für -Österreichische Dienstleistungser
bringer nicht jenem Österreichs ent
spricht 
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1646 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

ABKOMMEN 
ZUR ERRICHTUNG DER" WELTHANDELSORGANISATION 

(WTO-ABKOMMEN) 

mit Anhängen samt Schlußakte und Beschlüssen über Verhandlungen 
über die Freizügigkeit natürlicher Personen, über Finanzdienstleistungen, 
über Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen sowie über 
Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste, österreichischen Konzes
sionslisten für landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte, 
österreichischer Verpflichtungsliste betreffend Dienstleistungen, Liste der 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung am Dienstleistungssektor und 
Ministerbeschlüssen über organisatorische und finanzielle Auswirkungen 
der Durchführung des Abkommens zur Errichtung der Welthandels
organisation und über die Einsetzung des Vorbereitungskomitees für die 

Welthandelsorganisation 

ERLÄUTERUNGEN 

DRUCK DER ÖSTERREICHISCHEN STAATSDRUCKEREI 
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1646 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Erläuterungen zum 

WTO-ABKOMMEN 
SAMT SCHLUSSAKTE, ANHÄNGEN, BESCHLÜSSEN UND ERKLÄRUNGEN 

DER MINISTER SOWIE ÖSTERREICHISCHEN KONZESSIONSLISTEN BETREFFEND 
LANDWIRTSCHAFTLICHE UND NICHTLANDwiRTSCHAFTLICHE PRODUKTE UND 
ÖSTERREICHISCHE VERPFLICHTUNGSLISTEN BETREFFEND DIENSTLEISTUNGEN 

12 
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1042 1646 der Beilagen 

VORBLATT 

Problemstellung: 

Nach langwierigen V ~rhandlungen konnte zwischen allen wichtigen Handelsnationen Einvernehmen 
über die Schaffung der WTO(Welthandelsorganisation) erzielt werden. 

Es muß damit' gerechnet werden,' daß das Abkommen am 1. Jänner 1995 in Kraft tritt. Österreich 
sollte im Gleichklang mit seinen wichtigsten Handelspartnern mit Datum des Inkrafttretens Mitglied der 
WTO sein, da sonst di~ Gefahr schwerer wirtschaftlicher Nachteile für Österreich (Verlust der 
Meistbegünstigurig bei Handelspartnern, mit denen keine Freihandelsvereinbarungen bestehen) sowie von 
Schwierigkeiten beim EU-Beitritt besteht. 

Problemlösung : 

Abschlu'ß des innersta~atlichen Ratifikationsverfahrens vor dem 1. Jänner 1995, damit Österreich von 
Anfang an alle Rechte eines wTO~Mitglieds hat und gerade in der wichtigen Anlaufphase in den 
verschiedenen WTO-Gremien Sitzuild Stimme hat. 

Altemativlösungen: 

Keine. 

Kosten: 

Es muß mit zusätzlichen Kosten' auf . Grund eines voraussichtlich höheren Mitgliedsbeitrags 
gegen,über dem bisherigen,GATT~Mitgliedsbeitrag, auf Grund eines wesentlich erhöhten Verwaltungs
aufwandes (Personal~ und 'Sachaufwand) und des Entgangs von Zolleinnahmen durch die umfan,g~ei~h~n 
Zöllsenkungengerechnet werden. Konkrete Angaben über die Höhe der Kosten sind nicht möglich.' ' 

'".' 

EU-Konformität: 

Die EU hat'mehtfach'ihr'ilmeresse aniein:emtasch~~ I~krafttret~~ des,WTO-Abkommen~ b~ek~l1det. 
Das WTO-Abkommen ist';;iuchv6h'de'n<Mitgiiedsstaaten der EU zu ratifizieren. Im F~lleeirie~EU~ 
Beitritts darf Österreich keine von 'der'EU'a:bweichenden multilateralen Handelsverpflichtungeu' ha~e'r{, da 
dies mit der Gemeinsamen Handelspolitik 'üiwbrernbar wäre. . ., 
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Erläuterungen 

INHALT 

Allgemeiner Teil 

Entstehungsgeschichte des WTO-Abkommens 

Ziele de~ GAIT-UR 

Aufbau des WTO-Abkommens 

Institutioneller Rahmen des WTO-Abkommens 

Wirtschaftpolitische Gesichtspunkte 

Rechtliche Gesichtspunkte 

Finanzielle Auswirkungen des WTO-Abkommens 

. Marrakesch-Erklärung 
- englisches Origirial 
- übersetzung 

Beschluß über Annahme des und Beitritt zum 
WTO-Abkommen 

- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß über Handel und Umwelt 
englisches Original 

- übersetzung 

Besonderer Teil 

Schlußakte 

WTO-Abkommen 

Beschluß über Maßnahmen zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder 

- englisches Original 
- übersetzung 

Erklärung über den Beitrag der WTO für eine 
kohärentere Gestaltung der Weltwirtschaftspoli
tik 

- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß über Notifizierungsverfahren 
- englisches Original 
- übersetzung 

Erklärung über die Beziehungen zwischen der 
WTO und dem internationalen Währungsfonds 

- englisches Original 
- übersetzung 

GAIT 1994 

Vereinbarung zu Artikel II Absatz 1 lit. b 

Vereinbarung zu Artikel XVII 

Vereinbarung :über Zahlhngsbilanzbestimm~ngen. 

Vereinbarung über Artikel XXN 

Vereinbarung über Artikel XXV 

Vereinbarung über At1ikel XXVIII. 
. . . 

Marrakesch-Protokoll 

übereinkommen Landwirtschaft 

Beschluß über mögliche negative Auswirkungen 
des Reformprogramms auf Entwicklungsländer 

- englisches Original 
- übersetzung 

übereinkommen sanitäre und phytosanitäre Maß
nahmen 

übereinkommen Textilien und Bekleidung 

Beschluß über Notifizierung der ersten Einbezie
hung gemäß Artikel 2 Absatz 6 des überein
kommens über Textilien und Bekleidung 

- englisches Original 
- übersetzung 

übereinkommen technische Handdshemmnisse 

Beschluß über einen Vereinbarungsvorschlag für 
ein WTO-ISO-N ormeninformationssystem 

- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß zur überprüfung der Mitteilungen des 
ISO /IEC-Informationszentrums 

- englisches Original 
- übersetzung 

Erläuterungen zu den Beschlüssen 

übereinkommen handelsbezogene Investitionsmaß-
nahmen . 

übereinkommen Artikel VI (Antidumping) 

Beschluß über Umgehungsbekämpfung 
- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß zur überprüfung des Artikel 17 Absatz 6 
- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß über Streitbeilegung gemäß dem über
einkommen 

englisches Original 
- übersetzung 
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übereinkommen Artikel VII (Zollwert) 

Beschluß betreffend Fälle, in denen die Zoll
behörden Zweifel an der Richtigkeit des Wertes 
haben 

- englisches Original 
- übersetzung 

Beschluß betreffend Mind~stwerte 
- englisches Original 
- übersetzung 

übereinkommen Kontrolle vor dem Versand 

übereinkommen U rsprung~regeln 

übereinkommen Lizenzver{ahren 

übereinkommen Subventionen und Ausgleichs'-
maßnahmen ,: .·c 

übereinkommen -Schutzma'ßnahmen . -

Beschluß über bestimmte Streitbeilegungsverfahren 
im Rahmen des GATS 
e~glisches Original 

- übersetzung 

Beschluß über den Handel mit Di~nstleistungen 
und die Umwelt 
englisches Original 

- übersetzung 

Beschluß über Dienstleistungen freier Berufe, 
- englisches Original 
- übersetzung 

Vereinbarung über Verpflichtungen auf dem 
Sektor der Finanzdienstleistimgen 
englisches Original 

- übersetzung 

Allgemeines Abkommen :i.iber den Handel mit Abkommen über TRIPS 
Dienstleistungen (GA TS) 

Beschluß über institutionelle Regelungen für das 
GATS 

englisches Original 
- übersetzung 

Ver~inbarung Regeln und Verfahren zur Streitbei
legung 

Handelspolitischer Prüfungsmechanismus 

I. ALLGEMEINER TEIL 

1. Enstehungsgeschichte des WTO-Abkommens 

Das seit 1. Jänner 1948 pro~isorisch angewandte 
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 
und seine späteren Nebenabkommen bilden die 
einzige bindende Ordnung für den Welthandel. 
Der Originaltext des GATT 1947 wurde am 
30. Oktober 1947 im Ratssaal des "Palais, des 
Nations" in Genf unterzeichnet. 

Das GATT 1947 überwand den Bilateralismus 
und Protektionismus der - Vorkriegszeit, der 
mitsamt den ökonomischen Auswirkungen den 
Ausbruch und die Folgen des Zweiten Weltkrieges 
mitverursacht hatte. 

Gemeinsam mit dem Internationalen Währungs
fonds und der Weltbank bildete' das GATT 1947 
jenes Netz internationaler Organisationen, die 
durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung zu erhöhter wirtschaftlicher Effizienz 
und optimalen Einsatz der Ressourcen führen 
sollte. Dabei ging man davon aus, daß diese Ziele 
am Besten durch multilaterale Handelsverhandlun
gen zu erzielen wären. Die geplante Einrichtung 
der ITO (Internationale Handelsorganisation), die 
den rechtlichen und institutionellen Rahmen des 
GATT hätte darstellen sollen, konnte damals nicht 
realisiert werden, was zur Folge hatte, daß das 
GATT 1947 hauptsächlich auf dem Konsens der 
Vertragsparteien basierte. 

In sieben Handelsverhandlungsrunden wurde das 
Hauptziel des GATT, nämlich der Abbau des 
Zollschutzes und anderer handelsbeschränkender 
Maßnahmen, weitestgehend erreicht. Weiters 
gelang es, verschiedene Nebenabkommen abzu
schließen. Auch die Entwicklungsländer wurden 
zusehends in dieses Weltwirtschafts system inte
griert. 

Trotz dieser unzweifelhaften Erfolge verlor das 
GATT nach dem Abschluß der Tokyo-Runde an 
regulativer Kraft. Die Gründe dafür waren 
teilweise externer Natur, aber auch in den 
immanenten Schwächen des GATT 1947 zu 
suchen. 

Die Uruguay-Runde wurde daher am 20. Sep
tember 1986 in Punta del Este mit dem ehrgeizigen 
Ziel gestartet, nicht nur bisher nicht oder nur 
ungenügend umfaßte Bereiche (Landwirtschaft, 
Textilien, Dienstleistungen usw.) in das Regelungs
werk miteinzubeziehen, sondern das GATT auch 
institutionell zu stärken. 

2. Ziele der GA TT-Uruguay-Runde und des WTO
Abkommens 

Das Ziel der Verhandlungen der GA TT'
Uruguay-Runde bestand in der Anpassung des 
multilateralen Handelssystems an die seit der 
"Tokyo-Runde" geänderten weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. 
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Die zunehmende Globalisierung der Wirtschafts
aktivitäten machte es notwendig, daß das weit
gehend auf den industriellen und gewerblichen 
Warenhandel beschränkte multilaterale Regelwerk 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
(GATT) auf andere Bereiche des Handels aus
gedehnt wird. 

Zusätzlich war beabsichtigt, das System:' des 
GATT, das von den Vertragsparteien nur 
provisorisch angewendet wird, völkerrechtlich und 
institutionell stärker zu' verankern. 

Die allgemeinen Zielsetzungen des WTO
Abkommens, seiner in den Anhängen genannten 
Abkommen, Vereinbarungen und seines Prüfungs
mechanismus können wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

Steigerung des Lebensstandards, 
Sicherstellung der Vollbeschäftigung, 
Erhöhung der Realeinkommen und der 
Nachfrage, 
Ausdehnung der Produktion und des Han
dels von/mit Waren und Dienstleistungen, 
Optimale Nutzung der Ressourcen unter 
Bedachtnahmeauf das Ziel einer nachhalti
gen Entwicklung, 
Stärkung der Rolle der Entwicklungsländer 
und der am wenigsten entwickelten Länder 
im internationalen Handel, unter Berück
sichtigung der besonderen wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

Die erwähnten Ziele sollen durch Senkung der 
Zölle, den Abbau von anderen Handelsbarrieren 
und diskriminierenden Praktiken im internationalen 
Handel sowie die Schaffung eines integrierten 
multilateralen Handelssystems einschließlich st~af
fer Streitschlichtungsregelungen für den Waren
handel, Dienstleistungshandel und den Schutz 
handelsbezogener Aspekte der Rechte des g~isti
gen Eigentums erreicht werden. 

3. Aufbau der Schlußakte und des WTO
Abkommens und wichtigste Neuerungen 

Die Schlußakte ist das offizielle Abschlußproto
koll der Ergebnisse der Uruguay-Runde: Die Texte 
der Verhandlungsergebnisse sind der Schlußakte 
angeschlossen. Durch die Unterzeichnung der 
Schlußakte verpflichteten sich die Vertreter der 
Staaten, die an den multilateralen Handelsver
handlungen im Rahmen der Uruguay-Runde 
teilgenommen haben, 

das Abkommen zur Errichtung der Welthan
delsorganisation (WTO-Abkommen) ihren 

,. jeweils zuständigen Behörden zur Prüfung 
vorzulegen, um die Genehmigung dieses 
Abkommens zu erlangen; 
die Erklärungen und Beschlüsse der Minister 
anzunehmen. 

Zwar in Punkt 1 der Schlußakte erwähnt, aber 
entsprechend dem Wunsch sämtlicher Verhand-

lungspartner nicht von der Annahme erfaßt, ist die 
Vereinbarung über Verpflichtungen auf dem 
Sektor der Finanzdienst!eistungen. . 

Die Struktur des nO-Abkommens ist. so 
gestaltet, daß sämtliche Rechte und Pflichten ~uf 
multilateraler Basis von allen Vertragsparteien nur 
zur Gänze, "im Paket" angenommen. werden 
können. Sie ist daher folgendermaßen aufgebaut: 

Das WTO-Abkommen bildet das Hauptabkom
men, dem sämtliche anderen multilateralen Han
delsabkommen (Multilateral Trade Agreements), 
die von sämtlichen Mitgliedern anzunehmen sind, 
in Anhängen angeschlossen sind, die einen 
integrierenden Bestandteil . des WTO-Abkommens 
bilden. 

Dieses Hauptabkommen enthält die grundlegen
den institutionellen Regelungen sowie allgemeine 
Bestimmungen, die auf die Rechte und Pflichten 
aus allen Ab- und Übereinkommen der Anhänge 
anzuwenden sind. 

Anhang I enthält die materiellen, substantiellen 
Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten im 
internationalen Handelsverkehr und ist weiter in 
die drei Bereiche Handel mit Waren (Anhang 1 A, 
ua. GATT 1994), Handel mit Dienstleistungen 
(Anhang 1 B, GATS) und handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 
(Anhang 1 C, TRIPS-Abkommen) untergliedert. 
Zum Anhang 1 A gehört auch das Protokoll von 
Marrakesch zum Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommen 1994, dem die Konzessionslisten aller 
Verhandlungsteilnehmei anzuschließen sind. . Die 
österreichischen Konzessionen für landwirtschaft
liche und nichtlandwirtschaftliche ·Waren wird dem 
Parlament vorgelegt. 

Anhang 2 enthält die. Vereinbarung über Regeln 
und Verfahren zur Streitbeilegung (das Streitbeile
gungsverfahren) (Understanding on Rules and 
Procedures Goveming the Settlement of Dispu
tes-"Dispute Settlement Understanding" oder 
"DSU") und Anhang 3 den Handelspolitischen 
Prüfungs mechanismus ..• ("Trade Policy Review 
Mechanism" oder "TPRM"). 

Schließlich sind in einem Anhang 4 die soge
nannten "Plurilateralen" Handelsübereinkommen 
(Plurilateral Trade Agreements) angeführt. Diese 
sind - im Gegensatz zu den Multilateralen 
Handelsübereinkommen der vorhergehenden 
Anhänge - nicht für alle Mitglieder, sondern 
nur 'für jene verbindlich, die sie angenommen 
haben. 

Neben dem WTO-Abkommen und den Ab- und 
Übereinkommen in seinen Anhängen zählen auch 
eine Reihe von Beschlüssen der Minister (Mini
sterial Decisions) zu den Verhandlungsergebnissen 
der Uruguay-Runde. Diese bilden gemäß Punkt 1 
der Schlußakte (Final Act) einen integrierenden 
Bestandteil derselben, sind jedoch nicht Bestandteil 
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des WTO-Abkommens und wurden daher auch 
getrennt von· diesem in einem anderen völker
rechtlichen Verfahren von der Ministerkonferenz 
in Marrakesch angenommen. Zum Großteil 
beziehen sie sich aber auf einzelne Abkommen, 
übereinkommen oder Bestimmungen des WTO
Abkommens und stehen somit in einem untrenn
baren Zusammenhang mit diesen. 

Einige dieser Ministerbeschlüsse sind gesetzes
bzw. sogar verfassungsändernd und bedürfen daher 
wie das wrO-Abkommen der parlamentarischen 
Genehmigung des Nationalrates. Dazu wird auf 
die. Ausführungen im AlJgemeinen Teil zu den 
rechtlichen Gesichtspunkten so:o/ie·. im Besonderen 
Teil hingewiesen. In letzterem sind .die Entschei
dungen zumeist' i.m Rahmen de~ Abkomm:en und 
.übe~einkommen, auf die sie sich beziehen und die 
si~e~gänzen, bepalldeit. ..' '... .. . 

, 'Die frarizösis<;:h- und :~panischsprachige T~xt
fassung des vorliegenden Vertragswerkes sowie die 
voIJ. den anderen-Mitgliedern jeweils vorgelegten 
Konzes810nslisten betreffiind' den Handel mit 
Waren und Listen betreffend den Handel mit 
Dienstleistungen werden; wegen 'ihres großen 
Umfangs dem Nationalrat 'nicht vorgelegt, im 
BundesmiIlisterium für wirtschaftliche Angelegen
heitenwird je~öch Gelegenheit' zur Einsichtnahme 
in; diese 'Texte geboteJ,l. 

4. Institutioneller Rahmen 'de's Abkommens 

. Oie Org~J,lstruktur der WTO übernimmt 
wichtige Institutionen de~ GA TI 1947. und. der 
übereinkommen der TokYo-Runde und gibt ihnen 
eine ausdrückliche rechtliche Verankerung und 
eine klare hierarchische Gliederung. Oberstes und 
zentrales politisches Organ ist die Ministerkonfe
renz (Ministerial Conference), die der Versamm
lung der VERTRAGS PARTEIEN entspricht. Sie 
tritt mindestens ein Mal alle zwei Jahre zu einer 
Tagung zusammen. 

Dem bisherigen Konzept der Aufgabenteilung 
zwischen VERTRAGSPARTEIEN 'und GATT
Rat entspreche~d werden die Aufgaben . der 
Ministerkonferenz zwischen deren Tagungen von 
einem Organ ständiger Vertreter, dem Allgemeinen 
Rat (General Council) wahrgenommen. Dieser 
kann daher - ebenso wie, die Ministerkonferenz 
- Entscheidungen in allen im WTO-Abkommen 
und in sämtlichen Multil~teralen Handelsabkom
men geregelten Bereichen treffen. Aus der obersten 
Entscheidungsgewalt der.' Ministerkonferenz läßt 
.s.ich. jedoch ableit~!)-~daß ,diese sich einzelne 
'E;ntscheidungen 'selbst .vorbehalien kann, soweit 
diese nicht bereits ausdrücklich dem Allgemeinen 
Rat zugeordnet sind. 

Eine derart ausdrückliche Zuordnung findet sich 
insbesondere für die Bereiche der Sireitbeilegung 
und des Handelspolitischen Prüfungsmechanismus. 
Der Allgemeine Rat ist nämlich auch mit der 

Ausübung der Funktionen' des Streitbeilegungsor
gans (Dispute Settlement Body-DSB) und des' 
Handelspoltischen Prüfungsorgans (Trade 'Policy 
Review Body-TPRB) betraut. 

Als neue Organe werden dem Allgemeinen Rat 
- entsprechend den drei in den Anhängen zum 
WTO-Abkommen geregelten Bereichen der Han
delspolitik - drei Räte untergeordnet, denen die 
wesentlichen Verwaltungs-, überwachungs- und 
Kontrollaufgaben für den jeweiligen Bereich 
zukommen. Es sind dies der Rat für den Handel 
mit Waren (Council for Trade in Goods), der Rat 
für den Handel mit Dienstleistungen (Council for 
Trade in Services) und der Rat für TRIPS (Council 
for TRIPS). Diese . Räte können bei Bedarf 
nachgeordnete Organe (subsidiary bodies) ein
richten. 

bem Rat für den HindeI mit Waren sindweiter~ 
eine Reihe von Organen unterge~rdnet, die n:ach 
einzelnen Übereinkommen. des Anhangs 1 A einge
richtet sind und besondere Aufgaben nach diesen 
Ab~ommeIJ.und . übereinkommen wahrzunehmen 
haben (zB Komitee· für . Landwirtscha,ftoder 
Textilaufsichtsorgan). Zu einem Teil handelt es 
sich' dabei um die übernahme von Einrichtungen, 
die bereits in den' entsprechenden Abkommen der 
Tokyo-Runde vorgesehen waren, in das System der 
WTO (zB Komitee fÜiAntidumpingptaktiken oder 
Komitee für Subventionen und Ausgleichsrnaßnah
men). 

Nach dem allgemeinen Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen (GATS) sowie nach 
einer Reihe von Beschlüssen und Erklärungen der 
Minister (Ministerial Decisiöns und Declatatioris) 
wird die Einrichtung bestimmter nachgeordneter 
Organe durch den Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen ausdrücklich vorgesehen. 

Von den zumeist als "Komitees" bezeichneten 
Unterorganen des Rates für den Handel mit 
Waren ist eine andere Gruppe von Komitees zu 
unterscheiden, die unmittelbar der Ministerkonfe
renz bzw. dem Allgemeinen Rat unterstellt sind;. Es 
handelt sich zunächst um drei Organe, die, gemäß 
dem WTO-Abkommen jedenfalls einzurichten sind, 
nämlich das aus dem System des GATT 1947 
übernommene Komitee für Handel und Entwick
lung (Commitee on Trade and Development), 
. sowie die Komitees für Zahlungsbilanzbeschrän
kungen (Committee on Balance-of-Payments 
Restrictions) und für Budget~ Finanzen und 
Verwaltung (Committee on Budget, Finance and 
Administration).' Bei Bedarf . können weitete 
derartige Komitees eingerichtet werden. In einem 
eigenen Beschluß der Minister wurde in diesem 
Zusammenhang festgelegt, daß auf diese Weise ein 
Komitee für Handel und Umwelt (Commitee on 
Trade and Environment) eingerichtet wird. 

Während die dargestellten Organe die Verwal
tung' überwachung und Kontrolle nach. den 
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Multilateralen Handelsübereinkommen wahrzuneh
men haben, kommen die entsprechenden Aufgaben 
nach den Plurilateralen Handelsübereinkommen 
eigenen, in diesen übereihkomrrien. vorgesehenen 
Organen zu. 

, :\ " F. , 

. -Die Geschäftsführung für sämtliche Organe im 
Rahmen' des wrO-Systems obliegt dem Sekreta:.. 
riat (Secretariat) der wro ,unter der Leitung ,des 
Generaldirektors (Director-General). ,Diese· Ein
richtungen werden aus. dem. bestehenden GATT
System übernommen. Im Rahmen der übergangs~ 
bestimmungen· (Artikel XVI·. Absatz 2, WTO
Abkommen) ist ausdrücklich vorgesehen, daß das 
Sekretariat des GATT 1947 soweit möglich ·zu'm 
Sekretariat der. wro, werdeh soll und der 
Generaldirektor und das Sekretariat ,~des 
GATT 1947 bis zur Bestellung eines' 'ueuen 
Generaldirektors seine Funktionen auch 1m Rah
men der WTO weiter ausüben s~lIe. . 

5. W lrtSchaftspolitische ,Gesi~htsp~te 
a) Politische Gesichtspunkte einschließlich irifegra-
tionspolitische Gesichtspunkte ' 

Für die Staaten, die das Abkommen ratifiziert 
haben, werden die mit diesem Abkommen ein
zugehenden Verpflichtungen erst durchei,nen 
entsprechenden Beschluß der vereinbarten Imple
mentierungskonferenz völkerrechtlich wirksam. 
Diese Konferenz wird nicht nur den Zeitpunkt, 
sondern auch die Modalitäten von deren Inkraft
treten festlegen. 

Es muß gewährleistet sein, daß Österreich 
gleichzeitig mit _seinen Haupthandelspartnern Mit
glied der wro sein wird und zwar zu dem 
Zeitpunkt, der für das Inkrafttreten der WTO im 
Rahmen der Implementierungskonferenz festgelegt 
werden wird. 

Das wrO-Abkommen ist ein vom GATT, das 
nunmehr als "GATT 1947" bezeichnet wird, 
verschiedener selbständiger völkerrechtlicher Ver
trag. Beide sind daher rechtlich voneinander 
unabhängig und werden voraussichtlich - zumin
dest zum Teil - unterschiedliche Kreise von 
Vertragsparteien haben. Daraus ergibt sich, daß ein 
Staat oder anderes Völkerrechtssubjekt, das nur 
Mitglied eines der beiden Abkommen ist, aus
schließlich Rechte und Pflichten gegenüber den 
Parteien dieses Abkommens geltend machen kann, 
nicht jedoch auch gegenüber Parteien des anderen. 
Andererseits sind gegenüber einem solchen Staat 
oder anderem Völkerrechtssubjekt auch nur, die 
Parteien, die dem selben· Abkommen angehören, 
berechtigt und verpflichtet. 

Da nicht alle Vertragsparteien des bisherigen 
Abkommens, also des GATT 1947, sofort Mit
glieder der wro sein werden, werden beide 
Abkommen eine Zeit lang nebeneinander bestehen 
bleiben. Dabei beabsichtigen die wichtigsten 

Verhandlungspartner der. Uruguay-Runde, ua. 
auch die EU und die USA, gleichzeitig mit oder 
unmittelbar nach dem Inkrafttreten des wro
Abkommens aus dem,-GA TT 1947: aus,zutreten, so 
daß ihre VerpflichtJ.mg.en im Bereich, des·,;il)ter~ 
nationalen Handelsverkehrs sich ausschließlich ,aus 
den neuen. Regelungen .ergeben, 

Nimmt Österreich das WTO-Abkommen erst zu 
einem späteren Datiunais jenem des festgesetiten 
Inkrafttretens an,sb' ) bleibt es bis zu dieser 
Ann'ahme lediglich Verfragspartei d~s GA TI 1947 
undkailn Rechte und pflichten ausschließlich aus 
diesem Abkomrrienurili' gegenüber' dessen Ve~
tragsparteien geltend machen;, Im Hinblick auf die 
erWahrite Absicht bedeutender' nichtpräferentieller 
HandeJspartner,. Wie "etwa den USA,' -sofort 
Mitglied der wro' zU werden, uhd gleichzeitig 
aus dem GATT 1947 auszutreten, könnte' dies 
schwerwiegende Nacht~P.e für ÖstC[rrekh nac9 sich 
ziehen, da diese Handelspartnerihmgegenüber die 
handelspolitischen Vorteile aus dem wrO-Abkomc 

men und seinen Anhäng,en nicht anwenden müßten 
und 'ihm insbesondere, in keinem vom wro~ 
Abkommenerfaßten Bereich zur. Meistbegünsti
gung verpflichtet wären. Österreich könnte somit 
unter diesen Voraussetzungen durch völkerrecht
lieh. zulässige hand,elsbeschränkende Maßnahmen 
wichtiger Handelspartner' in .seinen Exportmögllch
keiten auf das Schwerste beeinträchtigt werden. 
Eine Mitgliedschaft Österreichs in der WTO von 
Anbeginn an ist auch deshalb wünschenswert, 
damit Österreich sofort an dem neuen Arbeits
programm der wro (zB Handel und Umwelt, 
Handel und internatiorial anerkannte Arbeitsnor
men) voll mitwirken kann. 

Durch den Beitritt Österreichs zur EU wird die 
Handelspolitik der EU - wie sie im Rahmen der 
wro zur Anwendung gelangen wird - zu 
übernehmen sein. Da es nicht nur zweckmäßig 
sondern erforderlich ist, das Funktionieren der 
allgemeinen Handelspolitik weiterhin zu gewähr
leisten, ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
Österreich zum Zeitpunkt des Beitrittes zur EU 
auch bereits seine Mitgliedschaft zur wro erklärt 
haben wird. 

Die Frage einer - zumindest vorübergehenden 
..:...- gleichzeitigen Mitgliedschaft im GATT 1947 
wird noch gesondert zu prüfen sein. Bei dieser 
Entscheidung sollte in' erster Linie das Verhalten 
der Haupthandelspartner, insbesondere der EU, 
maßgebend sein. Zu bedenken ist jedoch, daß 
einerseits bei' einer Mitgliedschaft in bei den 
Abkommen sämtliche Vorteile im Güterhandelsbe
reich auf Basis der Meistbegünstigung aus dem 
wrO-Abkommen und seinen Anhängen auch an 
Vertragsparteien des GATT 1947 weitergegeben 
werden müßten, die nicht Mitglieder der wro 
sind, und andererseits im Fall des Austritts aus dem 
GATT 1947 die Vertragsparteien nur dieses 
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Abkommens Österreich gegenüber keine Verpflich
tungen aus diesem mehr hätten. 

b) Wirtschaftliche Auswirkungen 

Durch die im Rahmen der GATI-Uruguay
Runde erzielten Ergebnisse ist nach OECD
Schätzungen bis z~m Jahr 2002 mit einem 
Wohlfahrts gewinn von 270 Milliarden US-1}ollar 
zu rechnen. Auf die EFrA-Länder würden dabei 
38 Milliarden US-Dollar (entspricht 6% des BIP) 
entfallen. In einer Schätzung des GATI-Sekreta
riats wird von einer Zunahme des Welthandels um 
12% bis zum Jahr 2005 gesprochen. Als stark 
exportorientiertes Land wird Österreich davon 
unmittelbar profitieren. 

In den Verhandlungen über den Marktzutritt für 
industriell gewerbliche Wat;en konnten weitgehende 
Zollsenkungen sowie Vereinbarungen über Zoll
freiheit bzw. Zollharmonisierung erreicht werden. 

Durch das Meistbegünstigungsprinzip profitiert 
Österreich von allen Zollsenkungen, die sich 
andere GA TI -Staaten wechselseitig eingeräumt 
haben. Die USA (Exporte 1993 15,4 Milliarden 
Schilling) bieten eine durchschnittliche Zollsenkung 
von rund 50% an, bei Japan (Exporte 1993 
7,17 Milliarden Schilling) beträgt das Angebot 
60%, bei der EU (Exporte 1993 297,2 Milliarden 
Schilling) rund 37%. Bei der EU gelten allerdings 
für einen Großteil der österreichischen Exporte die 
Bestimmungen des EWR-Vertrages und der Frei
handelsabkommen, wodurch die Bestimmungen des 
GA TI überlagert werden. 

Durch bilaterale Verhandlungen mit einer Reihe 
von Ländern konnten zusätzlich Verbesserungen 
des Marktzutritts für österreichische Exporte 
erreicht werden, so durch Konzessionen Japans 
bei Schuhen und Lederwaren (Export 1993 mehr 
als 12,6 Millionen Schilling) und der USA bei 
Möbelbeschlägen: (Exportwert . 1993 366,5 Mil
lionen Schilling): 

Grundsätzlich reduziert jede Zollsenkung, die an 
den inländischen Konsumenten weitergegeben 
wird, den Preis importierter Waren und wirkt so 
dämpfend auf das inländische Preisniveau. Öster
reichische Unternehmen haben dadurch verbesserte 
Ausfuhrmöglichkeiten, da der Schutzeffekt auf den 
Exportmärkten verringert wird. 

Durch das Übereinkommen über die Landwirt
schaft wird auch der Agrarbereich marktwirtschaft
lichen Verhältnisseq angenähert. Die österreichi
sche Landwirtschaft kommt dadurch in erhöhten 
Anpassungsdruck, der jedoch durch eine über
gangsperiode sowie Ausnahmen von der Reduk
tionsverpflichtung für Stützungsmaßnahmen (zB 
Stützungen für Forschung, Marketing und Wer
bung, Strukturanpassung, Umweltprogramme) 
gemildert wird. 

Mit dem Abkommen über Textilien und 
Bekleidung wird der Textil- und Bekleidungssek
tor in das GA TI 1994 überführt. Das seit 1973 
bestehende Multifaserabkommen und die derzeit 
zulässigen mengenmäßigen Beschränkungen laufen 
aus. 

Das österreichische Textil- und Bekleidungsim
portregime ist im internationalen Vergleich relativ 
liberal, so daß das vereinbarte Integrations- und 
Liberalisierungsausmaß für Österreich keine grö
ßeren Probleme erwarten läßt. An positiven 
Auswirkungen sind der verbesserte Textilmuster
schutz durch das TRIPS-Abkommen, zumindest 
kleine Marktzutrittsverbesserungen in den Haupt
exportiändern sowie Preisvorteile für den inländi-
schen Konsumenten zu nennen. . 

Das nun vorliegende Übereinkommen. über 
handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMS) 
ist für Österreich, das seit kurzem mehr Auslands
investitionen tätigt als empfängt (ästerreichische 
Direktinvestitionen im Ausland 1992/1993 
36,9 Milliarden Schilling, ausländische Direktinve
stitionen in Österreich 1992/1993 21,S Milliarden 
Schilling) von zunehmendem Interesse. 

Von den Verbesserungen, die sich aus dem 
Abkommen über handelsbezogene Aspekte von 
Rechten des geistigen Eigentums (TRIPS) ergeben 
werden (Präventivwirkung sowie Erleichterung der 
Durchsetzung von Rechten durch Schaffung von 
Straf tatbeständen), werden exportorientierte Unter
nehmen der pharmazeutischen und chemischen 
Industrie sowie der Textil-, Nahrungsmittel-, 
Maschinen- und Software industrie profitieren. 

Der ständig steigenden Bedeutung des Dienst
leistungssektors sowohl für die nationalen V olks
wirtschaften als auch für den internationalen 
Handel wurpe durch das Allgemeine Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) 
Rechnung getragen. 

National sind im Dienstleistungssektor bereits 
mehr als 50% der Arbeitskräfte beschäftigt, der 
internationale Handel mit Dienstleistungen wächst 
wesentlich stärker als der Handel mit Waren. 

Nach Schätzungen des GATI-Sekretariates 
exportierte Österreich im Jahre 1992 Dienst
leistungen im Wert von 30 Milliarden US-Dollar, 
dem standen Importe im Wert von 19,8 Milliarden 
US-Dollar gegenüber. Unter den Dienstleistungs
exporteuren lag Österreich 1992 an zehnter Stelle, 
unter den Warenexporteuren belegte es Rang 22. 

Die von Bundesminister Dr. Schüssel in 
Marrakesch am 14. April 1994 anläßlich der 
Tagung des Handelsverhandlungskomitees (TNC) 
auf Ministerebene abgebene Erklärung liegt den 
Erläuterungen in der englischen Originalfassung 
bei. 
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6. Rechtliche Gesichtspunkte 

Gesetz- und verfassungsändernde Bestimmungen: 

Das Abkommen mit seinen Anhängen 1 bis 3 ist 
ein gesetzändernderbzw. gesetzesergänzender 
Staatsvertrag und bedarf daher der Genehmigung 
des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 1 B
VG. Es hat nicht politischen Charakter. 

Folgende Bestimmungen sind überdies verfas
sungsändernd und bedürfen daher der Genehmi
gung des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 3 
in Verbindung mit Artikel 44 Absatz 1 und 2 B
VG: 

Artikel N Absatz 1 zweiter und dritter Satz, 
Absatz 2 zweiter Satz, Absatz 3 erster Satz, 
Absatz 5 fünfter Satz; Artikel IX Absatz 2, 
Absatz 3 erster Satz und lit. i, Absatz 4 erster 
und letzter Satz; Artikel X Absatz 4, Absatz 5 
letzter. Satz, Absatz 8, Absatz 9; Artikel XII 
Absatz 2 des wrO-Abkommens; 

Artikel XXVII, Artikel XXVIII Absatz 1, 3 lit. a 
und b, 4 lit. bund lit. d Satz 2, 3 und 4 sowie 
Absatz 5 des GA TI 1994; 

Punkt 4 erster und letzter Satz und Punkt 6 des 
Protokolls von Marrakesch zum GA TI 1994; 

Artikel 19 des übereinkommens über die Land
wirtschaft; 

Artikel 11 Absatz 1 und Punkt 2 des Annex B des 
übereinkommens über die Anwendung sanitärer 
und phytosanitärer Maßnahmen; 

Artikel 2 Absatz 12, Artikel 5 Absatz 9, Artikel 12 
Absatz 8 vierter Satz, Artikel 13 Absatz 1 letzter 
Halbsatz sowie Artikel 14 Absatz 1 und Anhang 2 
Absatz 3 letzter Satz des übereinkommens über 
technische Handelshemmnisse ; 

Artikel 4 Absatz 1 lit. ii und Artikel 16 Absatz 1 
dritter Satz des übereinkommen zur Durchführung 
des Artikel VI des GA TI 1994; 

Artikel 4 Absatz 10, Artikel 7 Absatz 9 und 10, 
Artikel 8 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 2 und 
Artikel 24 Absatz 1 dritter Satz des überein
kommens über Subventionen und Ausgleichsmaß--
nahmen; 

Artikel X Absatz 2 und 3, Artikel XXI Absatz 1 
lit. a, Artikel XXI Absatz 3 lit. a und b, Absatz 4 
lit.a und b, Artikel XXI Absatz 5, Artikel XXIII 
Absatz 2 und Absatz 3 dritter Satz, Artikel XXIII 
Absatz 3 zweiter Satz des Allgemeinen Abkom
mens über den Handel mit Dienstleistungen; 

der Zweite Anhang über Finanzdienstleistungen 
und Punkt 3 des Anhanges über Verhandlungen 
über Seeverkehrs dienstleistungen des Allgemeinen 
Abkommens über den Handel mit Dienstleistun
gen; 

Artikel 68 zweiter Satz des übereinkommens über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums, einschließlich Handel mit nachgemach-
ten Waren; . 

Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 7 letzter Satz, 
Artikel 8 Absatz 9, Anlage 4 Punkt 3 Satz 3 und 4, 
Artikel 16 Absatz 1, Absatz 4 Satz 1 bis 3, 
Artikel 17 Absatz 14 Satz 1, Artikel 21 Absatz 3 
und Absatz 5 Satz 1, Artikel 22 Absatz 6 Satz 1 
und 2, Absatz 7 Satz 4, 5 und 6, Absatz 9 Satz 2 
und 3, Artikel 25 Absatz 3 zweiter Satz und 
Artikel 25 Absatz 4 der Vereinbarung über Regeln 
und Verfahren zur Streitbeilegung (DSU); 

Da das Abkommen auch Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, 
bedarf es gemäß Artikel 50 Absatz 1 zweiter Satz 
der Zustimmung des Bundesrates. 

Daneben sind auch folgende Ministerbeschlüsse 
gesetzes ändernd und bedürfen daher ebenfalls der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß Artikel 50 
Absatz 1B-VG: 

1. die Schlußakte; 
2. der Beschluß über Verhandlurtgen über die 

Freizügigkeit natürlicher Personen; 
3. Finanzdienstleistungen ; 
4. der Beschluß über Verhandlungen· über 

Seetransportdienstleistungen ; sowie 
5. der Beschluß über Fernmeldegrunddienste. 

Diese Ministerbeschlüsse enthalten überdies 
verfassungsändernde Bestimmungen, so daß sie 
auch der Genehmigung des Nationalrates im 
Verfahren nach Artikel 50 Absatz 3 in Verbin
dung mit Artikel 44 Absatz 1 B-VG bedürfen. Da 
die Schlußakte unter Punkt 1 sowie die Beschlüsse 
unter den Punkten 2 und 6 eine Übertragung von 
Hoheitsrechten der Länder erfordern, ist überdies 
Artikel 44 Absatz 2 B-VG anzuwenden. 

Die unter Punkt 1 und 2 genannten Beschlüsse 
regeln auch Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereichs der Länder, so daß eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel· 50 
Absatz 1 zweiter Satz B-VG erforderlich ist_ 

Es handelt sich im einzelnen um folgende 
Verfassungsbestimmungen der genannten Minister
beschlüsse : 

Punkt 3 der Schlußakte; 

Punkt 4 des Beschlusses über Verhandlungen über 
die Freizügigkeit natürlicher Personen; 

Punkt 1 des Beschlusses über Finanzdienstleistun
gen; 

Punkt 5 und 6 des Beschlusses über Verhandlun
gen über Seeverkehqdienstleistungen; 

Punkt 6 des Beschlusses über Verhandlungen über 
Fernmeldegrunddienste. 
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Die näheren Ausführungen zum verfassungsän
dernden Charakter dieser Bestimmungen finden 
sich im Besonderen Teil. 

Die Schlußakte regelt auch Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches der Länder, so 
daß eine Zustimmung des Bundesrates gemäß 
Artikel 50 Absatz I' zweiter Satz erforderlich ist. 

Weite Teile des Abkommens und seiner 
Anhänge sind unmittelbar anwendbar. überdies 
wird das Abkommen im Zusammenhang mit 
bestehenden sowie noch zu erlassenden flankieren
dengesetzlichen Regelungen einer Anwendung im 
innerstaatlichen Bereich zugänglich sein. Daher ist 
eine Beschlußfassung des' Nationalrates gemäß 
Artikel 50 Absatz 2 B-VG betreffend die Erlas
Si.mg von Erfüllungsgesetzen nicht erforderlich. 

Anläßlich der Genehmigung des vorliegenden 
Vertrages sollte der Nationalrat gemäß Artikel 49 
Absatz 2 B-VG beschließen, daß die französisch
undspanischsprachige Textfassung des vorliegen
den Vertragswerkes sowie die von den anderen 
Vertragsparteien jeweils vorgelegten Konzessions
listen betreffend den Handel mit Waren und Listen 
betreffend den Handel mit Dienstleistungen 
dadurch kundgemacht werden, daß im Bundes
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Gelegenheit zur Einsichtnahme geboten wird. 

Weiters konnten die Minister in Marrakesch 
noch Einvernehmen über nachstehende Beschlüsse 
und Deklarationen erreichen: 

Marrakesch-Erklärung vom 15. April 1994 
(Beschlüsse vom 14. April 1994) 
Annahme des und Beitritt zum Abkommen 
über die Errichtung der Welthandelsorgani
sation 
Handel und UII1welt 
Organisatorische und finanzielle Auswirkun
gen der Durchführung des Abkommens 'zur 
Errichtung der Welthandelsorganisation 
Beschluß über die Einsetzung des V orberei
tungskomitees für die Welthandelsorganisa
tion. 

Die Deklaration und die zwei erstgenannten 
Beschlüsse sind in Österreich nicht gesetzändernd. 
In der Marrakesch-Erklärung vom 15. April 1994 
verbürgen sich die Minister, mit sofortiger 
Wirkung auch bis zum Inkrafttreten der WTO 
keine Handelsmaßnahmen zu treffen, die die 
Ergebnisse der Verhandlungen im Rahmen der 
Uruguay-Runde oder ihrer Durchführung aus
höhlen oder nachteilig beeinflussen würden. 
Weiters verpflichten sich die Minister bestrebt zu 
sein, alle zur Ratifizierung des WTO"Abkommens 
erforderlichen Schritte zu vollenden, damit es am 
1. Jänner 1995 oder sobald wie möglich danach in 
Kraft treten kann. Der Text dieser Beschlüsse und 
der Marrakesch-Erklärung ist im Anschluß an den 
Allgemeinen Teil der Erläuterungen im englischen 

Original und in deutscher übersetzung wieder
gegeben. 

Die Beschlüsse über organisatorische und 
finanzielle Auswirkungen der Durchführung des 
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorga
nisation und über die Einsetzung des V orberei
tungskomitees für die Welthandels organisation sind 
in Österreich gesetzändernd. Durch den Beschluß 
über die Einsetzung des Vorbereitungskomitees 
wird bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
WTO ein Vorbereitungskomitee eingesetzt. Dieses 
Vorbereitungskomitee bekommt ua. die Aufgabe 
übertragen, die organisatorischen Änderungen, 
finanziellen Erfordernisse und Arbeitsbedingungen 
des Personals, die im Zusammenhang mit der 
Errichtung der WTO notwendig sind, zu prüfen, 
Empfehlungen vorzubereiten und, soweit erforder
lich, Beschlüsse für die notwendigen Anpassungen 
zu fassen. Die Arbeiten des Vorbereitungskomitees, 
die in beidenoben erwähnten Beschlüssen näher 
geregelt werden, können daher Auswirkungen auf 
finanzielle Verpflichtungen Östereichs haben. Im 
Hinblick auf die Erfordernis der doppelten gesetz
lichen Bedingtheit von finanziellen Verpflichtun
gen, die nicht nur durch einen Ansatz im 
Bundesfinanzgesetz, sondern auch inhaltlich in 
einem anderen Bundesgesetz gedeckt sein müssen, 
sind diese Beschlüsse gesetzändernd. 

Neben der Vorbereitung der organisatorischen 
und finanziellen Anpassungen, die für den über
gang vom GATT 1947 zur WTO erforderlich sind, 
gehören auch institutiorielle und rechtliche Ange
legenheiten, wie zB Fragen des Amtssitzabkom
mens, Ausarbeitung von Empfehlungen betreffend 
die Zusammenarbeit mit anderen internationalen 
Organisationen, zu den Aufgaben des V orberei
tungskomitees. Das Vorbereitungskomitee wird 
auch die Implementierungskonferenz vorbereiten 
und einberufen. 

7. ,Finanzielle Auswirkungen des WTO-Abkom
mens: 

a) Beitrag zum WTO-Haushalt (direktrechtliche 
Verpflichtungen) , 

Unmittelbare budgetäre Auswirkungen ergeben 
sich durch die Leistung des Mitgliedsbeitrags an die 
WTO. Dieser Mitgliedsbeitrag wird für das 
GATT 1947 auf Basis der Außenhandelsstatistik 
der, WTO-Mitgliedsstaaten der letzten drei ver
fügbaren Jahre gerechnet. Für das Jahr 1994 wird 
Österreich Beitragszahlungen von rund 1,3 Mil
lionen Schweizer Franken an das GATT 1947 
entrichten müssen. Dies entspricht einem Anteil 
von 1,44% der gesamten Mitgliedsbeiträge. Im 
Abkommen' Zur Errichtung der WTO ist unter 
Artikel VII Punkt 2 festgehalten, daß die Finanz
regelungen tunliehst nach den Regelungen des 
GATT 1947 auszurichten sind. Wegen des erwei
terten Aufgabenkreises der WTO gegenüber dem 
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GA TI muß für die WTO mit einem wesentlich 
höheren Budget und damit auch mit einem höheren 
Beitrag Österreichs gerechnet werden. 

b) Budgetäre Auswirkungen· (Einnahmenentgang, 
Einsparungen) 

Durch die. umfangreichen Zollsenkungen muß 
mit einem Einnahmenentgang gerechnet werden, 
der aber teilweise durch die zu erwartende 
Erhöhung des Welthandels aufgewogep wird .. 

Einsparungen' sind 'beispielsweise auf Grund 
verstärkter Subventiörisdisziplinen zuetwartet:J..' . 

c)Personalund Sachaufwand 

.' pas' WTQ-AbkogIme~ sieht im Vergleic4 t 'Km 
"GAU 47" für einige Bereiche neue Rahm,en~ 
bedillgungen vor; ,die im einzelnen zu finanzieÜen 
Mehraufweridung~n, führen v.;er4en. . ,.!~ 1 ' 

, :-

Die Durchführung' dbW'rÖ-Übereinkorrltnens 
wird eine Fülle von zusätzlichen; 'Arbelteri" im 
Zusammenhang niit' dem weshtlich weiter, gei;e~ 
gelten StreitbeilegungsVerfali.ren wie auch' ih~be:' 
sonde:':e in deri neu geregeItenßereichen~ciB 
Dienstleistungen," sanitären und' "phytosanitär<:ti 
Abkommen und. TRIPS, erfordern~ 'So werden 
beispielsweise neue Organe geschaffen,' in ,denen 
eine Vertretung Österreichs erforderlich ist; und 
zusätzliche" umfangreiche ,Notifikations-, Aus
kunfts-,, und Konsultationsverpflichtungen einge
führt. Um eine effiziente Wahrnehmung der 

MARRAKESH DECLARATIONOF 15 APRIL 
1994 

Ministers, 
Representing the 124 Governments and: the 

European Communities participating in the. Uru~ 
guay Round of Multilateral Trade Negotiations, 
on the occasion of the final session of the Trade 
Negotiatio~s Com{uittee at Ministerial level he'ld at 
Marrakesh, M orocco from 12 to 15 April 1994, 

Recalling the Miu'isterial Declaiation adopted' at 
Punta. dei Este, Uruguay on 20 September 19

c
86 to 

launch die Uruguay Round of Multilateral Trade 
Negotiations,' ,., . 

Recalling the piogress achieved at the Ministeri~1 
meetings held at Montreal,Canada and Brllssels, 
Belgium in December . oE '1988 and 1.990 
respectively, , " 

Noting that the· negotJatJons were substantiaUy 
'concluded on 15' December 1993, 

Determined to build upon the 'success ofthe 
Uruguay Routid through the participation ·of their 
economies in the world trading system, based upon 
open, market-oriented policies and the commit
ments set out in the Uruguay Round Agreements 
and Decisions" .. 

Interessen der österreichischen Wirtschaft zu 
gewährleisten, werden in den zuständigen Verwal
tungsdienststellen ausreichende budgetäre und 
personelle Vorkehrungen zu treffen sein, 

Weiters' wird mit 'einemSachaufWand zur 
Einholung einschlägiger Expertengutachten, Stel
lungnahrrienvon Univeisitätsinstitixten, usw. für dIe 
oben genannten Bereic~e zu rechne!1 sein. Derzeit 
kann nicht genau beziffert weiden, wie h9ch der 
j~hrliche Aufwand sein :wird," . 

" Dies gilt :mch i~ F~Üe eines Beihitts , Ö~terr:eichs 
zur: EU, weil auch ,:,dann eine. entsprechend,e 
Vertretung. der spezifisch ösü~rreichis'chenhandels
PQ\iti,schen Inter~sseI!. im Rahmen. der~ zusi~\nd;igeri 
EU-~nd wt()-Gr~nli~~ notwendig: sein wjrd;'\1pd 
bestimmte" Rechte und Pflichten weiterhin von den 
EU -Mitgliedstaa.ten ,s~lbst wahrzJinepmen.. sein 
werden,.,'die.auch als selche Mitglieder der::WXO 
s,ein werden. " , 'f: . 

'. ,Zus~el1fassend.'. is!, festzuhalten, ,.daß e~ne 
vol],ständige 'Q~antifizi~rung der budge~ären Aus" 
wirkungen. desWTO:Abkomme.ns,Z4l!l,' jet;~ige!1 
Zeitpunkt nicht möglich ist. ' 

Zum einen werden "die,Mitglieqsbeiträge ,auf 
Basis, :,desA\1ß,enha:J:tdelsvolumen Je~tge~tzt '\llld 
zum anderen mÜssen hinsichtlich der Umsetzung 
von Teilbereichen desWTO-Abkommens erst' die 
organisatorischenM aßn'ahmen getroffen werden. 

r :., 

. . ~ : CÜ~i~rsetzung)" ,~ . . 

MARRAKE'SCH-ERK,LÄRUNG VOM t'5. April 
, i994 

Die Minister, 
als Vertreter von 124 Regierungen und der 

Europäischen Gemeinschaften; die an den Multila
teralen' Handelsverhandlungen, der Uruguay~Runde 
teilgenommen haben, haben·' anlä:ß1ich der 
Abschlußtagung des Handelsverhandhingskomitees 
auf Ministerebene vom 12. bis 15. April '1994 in 
Marrakesch, Marokko; 

im Bewußtsein der Ministererklärung vom 
20'.' Septe!Jlbyr 1986 i;": Punta d'd Este, Uruguay, 
die. Uruguay-RundeMultilateraler, Handeliver-
handlungen einzuleiten; , , 

im Bewußtsein, dese;zielten Fortschritts bei d~n 
Ministertagungen . in' Montreal, ,', Kanada, und 
Brüssel,.Belgien, im De,zember 1988 bzw. }989;, 

in Kenntnis; daß die Verhandlungen m,aterifdl 
am l~. Dez~mber1993;ahgeschlossen wurden;" 

entschlossen, auf den Erfolg derUruguay~Runde 
durch die Teilnahme' ihrer Wirtschaften am 
Welthandelssystem zu bauen, das sich auf 'offene, 
marktorientierte Politiken sowie auf die in den 
Abkommen und Beschlüssen en~haltenen Verpflich-
tungen stützt; 
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Have today adopted the following 

DECLARA TION: 

1. Ministers salute the historie achievement 
represented by the conclusion of the Round, 
which they believe will strengthen the world 

. economy and lead to more trade, investment, 
employment and income growth throughout 
the world. In particular, they welcome: 

the stronger and ~Iearer legal framework 
they have adoptea' for- the conduct of 
international trade, including a more 
effective and reliable dispute settlement 
mechanism, 

the global reduction by 40 per cent of 
, 'tariffs and wider market-opening agree

ments on goods, and the increased 
predictability and security represented by 
a major expansion in the scope of tariff 
commitments, and 
the establishment of a multilateral frame
work of disciplines for trade in services 
and for the proteetion of trade-related 
. intellectual property rights, as weIl as the 
reinforced multilateral trade provisions in 
agriculture and in textiles and clothing. 

2. Ministers affirm that the establishment of the 
World Trade Organization (WTO) ushers in 
a new era of global economic co operation, 
reflecting the Widespread desire to operate in 
a fairer and more open multilateral trading 
system for the benefit and welfare of their 

, peoples: Ministers express their determination 
to resist protectionistpressures of all kinds. 
They believethat the i:radeliberallzation and 
strertgthened rules' achieved in the Uruguay 
Round will lead to a progressively more open 
world trading environment. Ministers under
take, with immediate effect and until the 
entry into force of the: WTO, not to take any 
trade measures that would undermine or 
adversely affect the results of the Uruguay 
Round negotiations or their implementation. 

3. Ministers confirm theii resolution to strlve for 
greaier global coherence' of policies in the 
'fiel~s of trade, money and finance, including 
cooperation between the WTO, the IMF and 
theWorld Bankfor that purpose: 

haben folgende 

ERKLÄRUNG 

angenommen: 
1. Die Minister begrüßen die historische Errun

genschaft des Abschlusses' der Uruguay
Runde, die ihrer Meinung nach die Weltwirt
schaft stärken wird, und überall zu mehr 
Handel, Investitionen, Beschäftigung und 
Einkommenszuwachs führt. Insbesondere 
begrüßen sie: 

den stärkeren und klareren rechtlichen 
Rahmen, den sie für die Abwicklung des 
internationalen Handels angenommen 
haben, einschließlich eines effizienteren 
und verläßlicheren Stteitbeilegungsverfah
rens, 
die globale Senkung der 'Zölle um 
40 Prozent und die Abkommen EUr eine 
breitere Marktöffnungfür Waren; die 
erhöhte Voraussagbarkeit und Sicherheit 
durch eine größere Ausweitung des 
Umfangs der Zollbindungen, und 
die Erstellung eines multilateralen Rah
mens von Disziplinen für den Handel mit 
Dienstleistungen und für den Schutz von 
handelsbezogenen Rechten des geistigen 
Eigentums, wie auch multilaterale Bestim
mungen für den Handel mit landwirt
schaftlichen Waren sowie mit Textilien 
und Bekleidung. 

2. Die Minister bekräftigen, daß die Errichtung 
der Welthandelsorganisation (WTO) eine 

" neue Ära der globalen wirtschaftlichen 
'Zusammenarbeit einleitet; ,die den weitver
'breiteten Wunsch enthält, in einem gerech

" teren und offeneren milltilateralen Handels-
system zum Nutzen und Wohlergehen ihrer 
Bevölkerung zu handeln. Die Minister 
bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, 
dem protektionistischen Druck aller Art zu 
widerstehen. Sie sind der Meinung, daß die 
Handelsliberalisierung und die in der Uru
guay-Runde erzielten verstärkten Regelungen 
fortschreitend zu einem offeneren Welthan-

" deIsumfeld führen werden. Die Minister 
verbürgen sich, mit sofortiger Wirkung und 
bis zum Inkrafttreten des WTO-Abkommens 

,keine Handelsrnaßnahmen zu treffen, die die 
Ergebnisse der Verhandlungen im Rahmen 
-der Uruguay-Runde oder ihrer Durchführung 
aushöhlen öder nachteilig beeinflussen wür

,'den. 
'3. Die Minister bestätigen ihre Entschlossenheit, 

sich um eine größere globale Kohärenz der 
Politik auf den Gebieten' des Handels, der 
Währungs- und Finanzangelegenheiten zu 
bemühen, einschließlich einer zweckdienli
chen Zusammenarbeit zwischen der WTO, 
dem IMF und der Weltbank. 
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4. Ministers welcome the fact that participation 
in the Uruguay Round was considerably 
wider than in any previous multilateral trade 
negotiation and, in particular, that developing 
countries played a notably active role in it. 
This has marked a historic step towards a 
more balanced and integrated global. trade 
partnership. Ministers note that during the 
period these negotiations were underway 
significant measures of economic reform and 
autonomous trade liberalization were imple
mented in many developing countries and 
formerly centrally planned economies. 

5. Ministers recaU that the results of the 
negotiations embody provisions . conferring 
differential and more favourable treatment 
for developing economies,. including special 
attention to the particular situation of least
developed countl~ies. Ministers recognize the 
importance of the implementation of these 
provisions for the least-developed countries 
and declare their intention to continue to 
assist and facilitate the expansion of their 
trade and investment opportunities. They 
agree to keep under regular review by the 
Ministe,rial Conference and the appropriate 
organs of the WTO the impact of the results 
of the Round on the least-developed countnes 
as weil as on the net-food importing 
developing countries, with a view to fostering 
positive measures toenable them to achieve 
their development objectives. Ministers recog
nize the need for strengthening the capability 
of the GA TI and the WTO to provide 
increased technical assistance in their areas of 
competence, and in particular to substantially 

. expand its' provision to the least-developed 
countries. 

6. Ministers declare that their signature öf the 
"Final Act Embodying the Results ofthe 
Uruguay Round of Multilateral Trade 
.Negotiations" and their adoption of asso

. ciated Ministerial Decisions initiates the 
transition from the GATT to the WTO. 
They have in pariicular established a 
Freparatory Committeeto lay the ground 
for the entry into force of the WTO 
Agreement and commit themselves to seek 
to complete all steps necessary to ratify the 
WlO Agreement so that it can enter into 
force by 1 January 1995 or as early as 
possible thereafter. Ministers have further
more adopted aDecision on Trade and 
Environment. 

4. Die Minister begrüßen die Tatsache, daß die 
Teilnahme an der Uruguay-Runde beträcht
lich . umfangreicher war als in irgendeiner 
früheren multilateralen Handelsverhandlung, 
und im besonderen haben Entwicklungs
länder eine bemerkenswert aktive Rolle in 
ihr gespielt. Dies \ bedeutet einen historischen 
Schritt zu einer ausgewogeI}eren und inte
griertenglobalen .Partnerschaft. Die Minister 
nehmen zur Kenntnis, daB. im Verlaufe 
dieser V ~rhandlungen beqeutsame Maßnah
men einer wirtschaftlichen Reform und 
autonomer Handelsliberalisierung in vielen 
Entwicklungsländern und Ländern mit ehe
mals zentraler Planwirtschaft get~offen wur
den.,; 

5. Die Minister' erinnern daran, daß die 
V erhandlungsergebnisse Bestimm~ngen ent
halten, die differenzierte und günstigere 
Behandlung den.' Entwicklungsländern zuteil 
werden lassen, einschließlich besondere Auf
merksamkeit der ,speziellen Situation der am 
wenigsten entwickelten Länder. Die Minister 
anerkennen die Bedeutung der Durchführung 
dieser Bestimmungen für die am wenigsten 
entwickelten Länder und erklären ihre 
Absicht, die Unterstützung fortzusetzen und 
die Ausweitung ihrer Handels- und Investi
tionsmöglichkejten zu erleichtern. Sie stim
men überein, die Auswirkungen der Ergeb
nisse der Runde auf die am wenigsten 
entwickelten Länder. und auf die Netto

. Nahrungsmittel . einführenden Entwicklungs
länder regelmäßig durch die Ministerkonfe
renz und die z1,lständigen Organe, der WTO 
zu überprüfen, um positive Maßnahmen zu 
begünstigen, die. sie in die Lage versetzen 
würde, ihre Entwicklungsziele zu erreichen. 
Die. Minister anerkennen' die Notwendigkeit, 
zur Stärkungde~ Tätigkeit des GA TI und 
der' WTQ . ierhö~ten technischen Beistand in 
ihren Zuständig~eitsbereichen zu gewähren 
und insbesonder~. ihre Vorkehrung zugunsten 
der am wenigsten entwickelten Länder 
wesentlich auszuweiten.. . 

6. Die. Minister erklären, daß ihre Unterschrift 
der "Schlußakte über die Ergeb~isse der 
Multilaten~len. Handelsverhandlungen der 
Uruguay-Runde" . und . ihre AnI:1ahme der 
damit verbundenen Beschlüsse der Minister 
den übergang vom GA TI zur WTO 
einleitet. Sie haben insbesondere ein V orbe
reitungskomitee eingesetzt, um den Grund
stein für das Inkrafttreten des WTO
Abkommens zu legen; sie verpflichten sich, 
bestrebt zu sein, alle zur Ratifizierung des 
WTOcAbkommens erforderlichen Schritte zu 
vollenden, damit es am 1. Jänner 1995 oder 
sobald wie möglich danach in' Kraft treten 
kann. Die Minister haben weiters einen 
Beschluß über Handel und Umwelt gefaßt. 
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7. Ministers express their sineere gratitude to 
His, Majesty King Hassan H for his personal 
eontribution to the sueeess of this Ministerial 
Meeting, ,and to his ,Government and the 
peopleof Moroeeo fqr their warm hospitality 
,and . the, e~cellent 6.~ganiiationtheyhave 
provided. ,The fact tn,at ihis final Ministerial 
Meeting ofthe Uniguay Round has been 

" hdd at Marrakesh isäIl additional manifesta-
, , ",., c_ • • • • 1". - ," ., - , 

tiün ofMoi:oeeo's c~mmitment to an open 
wQHd ", tradirig , systeih" and', W, its' fulle~t 
iiitegrati6n,to ,the globaieco~oinY. , ' '" 

· ''8. Witliihe adoption indsignatureof the ,Final 
Act and the opening for aceeptahtebfthe 

,':' WTO Agre~lJlent, Mtnistel's,:#cla!e~tht;,w()rk 
'C' " ,q( th~ ,T ra;de ,N egoti~.tiQns . C()mmitte,e: tp, b~ 
" . <'complete,a;ng the Urngu,ayRound JQrm;tlly 

<:o,nc~ll<ied: ,I) .,r' , '; • ' 
(., 

,'''',. 

ACCEPTANCE OF AND ACCESSION, TO 
n-iE AGREEMENT, ESTABÜSHING THE 

WORLD TRADE ORGANIZATION 

Decision of i 4 April 1994 
, 

l'v1inisters, ': 

'Noting that AnicIes XI and 'XIVof the 
Agreement Establishing the World Trade Organi
zation (hereinafter referred to as "WTO Agree
ment") piovide thatonly contracting parties to the 
GA TI 194'7 as of the entry intoforce of the WTO 
Agreement for which schedules' of con,cessioris and 
commitme~tsare annexed 'to GATT 1994 and for 
which schedules of specific commitments ,a.re 
annexed to the General Agreement on Irade in 
SeITices (hereinafter referr~"d, to as "qi\TS~') may 
accel.'lt the wrO Agreemeti.t; ,", ,'J' " 

Noting further that paragraph: 5 of the Final Act 
Embödyingthe Results of theUruguayRound of 
Multihlteral 'Irade Negötiations (hereinafter 
referr~d toas "Final Act" °and '~Utuguay Round" 
respectively) provides' thai' the' schedules of 
participants which' are not cöntratting parties to 
GATT 1947 as oErhe date of the Final Act are not 
definitive, and shall' be subsequently completed for 
the purpose of their accession to GA TI 1947 and 
their aeceptance of the WTO Agreement; 

Having regard to paragraph 1 'of the Decision 
on Measures in Favour' of Least-beveloped 
Countries whieh provides that the least-developed 
countries shall be given an addition~1 time of one 
year from 15 April 1994 to sub mit their schedules 
as required in Article XI of the WTO Agreement; 

Recognizing that eertain participants in the 
Uruguay Round which had applied GATT 1947 
on a de fa.cta basis and became contracting parties 
under Article XXVI:5(c) of the GATT 1947 were 

7, Die Minister bringen ihre aufrichtige Dank
barkeit Seiner Majestät König Hassan 11. für 
seinen persönlichen Beitrag zum Erfolg dieser 
Ministertagung zum Ausdru<;k, sowie seiner 
Regierung und der Bevölkerung. Die Tat
'sache, daß diese Schluß-Mihistertagung der 

, ,Uruguay-Runde in Marrakesch abgehalten 
, , worden iSI:, bedeutet eine iusätzliche, Manife

station der Verpflichtung Marokkös}üi ein 
• ,; offenes' ,,' Welthandelssystem' ~. u~d fÜr, ;':eine 

, ,,';:gänzliChe Inie'grierun~, in di,~'W/ ~Itwirischaf{ 

8. Mit der Annahme und Unterzeichn\:ib.g'd~J:. 
Schlußakte und der Auflegung des WTO

"', , • Abkommens .,zur Annahme erklären die 
, "':,Minister die, ArbeitdesHandds~erhanqlullgs~ 

"komitees.für abgeschlossen1,lnd gieUruguay~ 
"j",Runde f()rmell für beendet.., ' 

(ühersetzu~g) ,,' 

ANNAHME DES UND. :BEITRITT ZUM 
Air KOMMEN ÜBER DIE. ERRICHTUNG DER 

, , WELTHANDELSORGANISA nON 

Beschluß vom 14. April 1994 

Dil;!, Minister, 

in Kenntnis, daß nach Artikel XI urid XIV des 
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorga
nisation (im folgenden "WTO-Abkommen" 
genannt) nur Vertragsparteien des GATT 1947, 
für"welche Listen von Zugeständnissen und 
Verpflichtungen dem GATT 1994, und Listen von 
spezifischen Bindungen dem Allgemeinen Abkom
men für den Handel mit Dienstleistungen (im 
folgenden "GATS" genannt) beigefügt sind,zum 
Zeitpunkt des Inkrafttreten~ des,WTO-Abkom
mens das WTO-Abkommenannehmen kÖflIien; 
"'. \, ';,. - .. -' '. . . 

in weiterer Kenntnis, daß nach. Absatz 5 der 
Schlußakte 'über die, Ergebnisse Multilateraler 
Hahdelsverhandlungen der, Utuguay-Runde (im 
folgenden "Schlußakte" bzw, ;,Uruguay-Runde" 
genannt) die Listen von Teilnehmern, die keine 

-Veruagsparteien des GA TI 1947 sind, zum Zeit
punkt der Schlußakte nicht endgültig sind, jedoch 
in der Folge zum Zwecke ihres Beitritts zum 
GATT 1947, und ihrer Annahme des WTO
Abkommens abgeschlossen werden; 

, . 
im Hinblick auf Absatz 1 des Beschlusses über 

Maßnahmen zugunsten der am wenigsten entwik
kelten Länder, wonach, eine zusätzliche Zeitspanne 
von einem Jahr ab 15, April 1994 zur Vorlage ihrer 
Listen nach Artikel XI des WTO-Abkommens 
eingeräumt wird; 

in der Erkenntnis, daß bestimmte Teilnehmer an 
der Uruguay-Runde, die das GATI 1947 auf De
facto-Basis angewendet hatten und Vertragspartei
en nach Artikel XXVI Absatz 5 lit. c des 
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not in a position to sub mit schedules to GATT 
1994 and the GATS; 

Recognizing further that some States or separate 
customs territories which were not participants in 
the Uruguay Round may become contracting 
parties to GA TI 1947 before the entry into force 
of the WTO Agreement and that States or customs 
territories should be given the opportunity to 
negotiate schedules to GA TI 1994 and the GATS 
so as to enable them to accept the WTO 
Agreement; 

Taking into account that some States or separate 
customs territories which cannot complete the 
process of accession to GA TI 1947 before the 
entry into force of the WTO Agreement or which 
do not intend to become contracting parties to 
GA TI 1947 may wish to initiate the process of 
their accession to the WTO before the entry into 
force of the WTO Agreement; 

Recognizing that the WTO Agreement does not 
distinguish in any way between WTO Members 
which accepted that Agreement in accordance with 
itsArtides XI and XIV and WTO Members which 
acceded to it in accordance with its Artide XII and 
wishing to ensure that the procedures foraccession 
of the States and separate CUStoms territories which 
have not become contracting parties to the GA TI 
1947 as of the date of entry into force of the WTO 
Agreement are such as to avoid any unnecessary 
dis advantage or delay for these States and separate 
customs territories; 

Decide that: 
L (a) Any Signatory of the Final Act 

. to which paragraph 5 of the Final Act 
applies, or 
to whichparagraph 1 of the Decision 
on Measures in Favour of Least
Developed Countriesapplies, or. 

which - became a contracting ;party 
under Artide XXVI:5(c) öfthe 
GA TI 1947 before 15 April 1994 and 
was not in a position to establish a 
schedule to GATT 1994 and the 
GATS for indusion in the Final Act, 
and . 

any State or s:eparate customs territory-

which be comes a contrad:ing party' to 
the GATT 1947 between 15 Apri11994 
and the date of entry into forceof the 
WTOAgreement 

may sub mit to the Preparatory Committee 
·for its examination and approval a 
schedule of concessions and" commit-

GATT 1947 wurden, nicht in der Lage waren, 
Listen zum GATT 1994 und zum GATS vorzu
legen; 

in der weiteren Erkenntnis, daß eInIge Staaten 
oder gesonderte Zollgebiete, die keine Teilnehmer 
an der Uruguay-Runde waren, vor dem Inkraft
treten des WTO-Abkommens Vertragsparteien 
zum GATT 1947 werden können; und, daß 
Staaten oder gesonderten Zollgebieten die Mög
lichkeit gegeben werden sollte, Listen zum 
GATT 1994 und zum· GATS zu verhandeln, um 
sie in die Lage zu versetzen, das WTO-Abkommen 
anzunehmen; 

unter Berücksichtigung, daß einige Staaten oder 
gesonderte Zollgebiete, die das Beitrittsverfahren . 
zum GATT 1947 vor dem Inkrafttreten des WTO
Abkommens nicht abschließen können, oder die 
nicht die Absicht haben, Vertragsparteien des 
GA TI 1947 zu werden, ihr Beitrittsverfahren zur 
WTO vor dem Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens einleiten können; 

in der Erkenntnis, daß das WTO-Abkommen in 
keiner Weise zwischen WTO-Mitgliedern unter~ 
scheidet, - die dieses Abkommen nach seinen 
Artikeln XI und XIV angenommen haben und 
WTO-Mitgliedern, die ihm nach seinem Ar
tikel XII beigetreten sind und die die Sicher
steIlung wünschen, daß die Verfahren. für den 
Beitritt von Staaten und gesonderten Zollgebieten, 
die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO
Abkommens keine Vertragsparteien zum 
GATT 1947 geworden sind, so beschaffen sind, 
um jeden unnötigen Nachteil oder Verzögerung 
für diese Staaten und gesonderten Zollgebiete zu 
vermeiden; . 

beschließen, daß: 
L a) jeder Unterzeichner der' Schlußakte 

auf welchen Absatz 5 det Schlußakte 
Anwenaung findet,. oder .. 
auf _ welchen Absatz 1 des Beschlusses 
üher Maßnahmen zugunsten der am 

. wenigsten entwickelten LänderAnwen
dung findet, oder 
der eine Vertragspartei nach. Ar
tikel XXVI Absatz 5 lit. c des 
GATT 1947 vor dem 15, April 1994 

-geworden ist und nicht in· der Lage 
war, . eine Liste zum GATT 1994 und 
GATS zur Einbeziehung in die Schluß
akte zu erstellen, sowie 

jeder Staat oder jedes gesonderte Zöll-
gebiet .. 

der/d'a:s. eine Vertragspartei . ZUm 
GATT1947 zwischen 15. April 1994 
und dem' Inkrafttreten des WTO-
Abkommens geworden ist, . 

kann dem Vorbereitungskomitee eine 
Liste von Zugeständnissen und Verpflich
tungen zUm GATT 1994 ,und eine .Liste 
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ments to GA TI 1994 and a schedule of 
specific commitments to the GATS. 

(b) The WTO Agreement shall be open for 
acceptance in accordance with Ar
tide XIV of that Agreement by contract
ing parties to GA TI 1947 the schedules 
of which have been so submitted and 
approved before the entry into force of 
the_ WTO Agreement. 

(c) The provisions of subparagraphs (a) and 
(b) of this paragraph shall be without 
prejudice to the right of the least
developed countties 10 sub mit their 
schedules within one year from 15 April 
1994. 

2. (a) Any State or separate customs territory 
may request the Preparatory Committee 
10 propose for approval by the Ministerial 
Conference of the WTO the terms of its 
accession . to the WTO Agreement in 
accordance with Artide XII of that 
Agreement. If such arequest· is made by 
aState or separate customs territory 
which is in _ the process of acceding to 
GATI 1947, the Preparatory Committee 
shaU, 10 the extent practicable, examine 
the request jointly with the W orking 
Party established by the CONfRACT
IN<:; PARTIES to GATI 1947 to 
examine the accession of that State or 
separate customs territory. 

(b) The Preparatory Committee shall sub mit 
to the Ministerial Conference areport on 
its examination of the request. The report 
may indude a protocol of accession, 
in du ding a scheduleof concessions and 
commitments to GATI 1994 and a 
schedule of specific commitments for the 
GATS, for approval by the Ministerial 
Conference. The report of the Prepara-
10ry Committee shall be taken into 
account by the Ministerial Conference in 
its consideration of any application by the 
State or separate customs territory con
cerned to accede to the WTO Agreement. 

TRADE AND ENVIRONMENT 

Decision of 14 April 1994 

Ministers, meeting on the occasion of signing the 
Final Act embodying the results of the Uruguay 
Round of Multilateral Trade Negotiations at 
Marrakesh on 15 April 1994, 

Recalling the preamble of the Agreement 
establishing the World Trade Organization 
(WTO), which states that member's "relations in 

von spezifischen Bindungen zum GATS 
zu seiner Prüfung vorlegen. 

b) Das WTO-Abkommen steht zur Annahme 
nach Artikel XIV dieses Abkommens 
durch die Vertragsparteien des 
GATI 1947 offen, deren Listen vorge
legt und vor dem Inkrafttreten des WTO
Abkommens genehmigt worden sind. 

c) Die Bestimmungen der lit. a und b dieses 
Absatzes gelten ungeachtet des Rechts der 
am wenigsten entwickelten Länder, ihre 
Listen innerhalb eines Jahres ab 15. April 
1994 vorzulegen. 

2. a) Jeder Staat oder gesondertes Zollgebiet 
kann das Vorbereitungs komitee ersuchen, 
der Ministerkonferenz der WTO die 
Beitrittsbedingungen nach Artikel XII 
dieses Abkommens zur Genehmigung 
vorzuschlagen. Wenn ein solches Ersu
chen von einem Staat oder gesonderten 
Zollgebiet gestellt wird, der! das sich im 
Zuge des Beitritts zum GATI 1947 
befindet, wird das Vorbereitungskomitee 
soweit möglich das Ersuchen gemeinsam 
mit der Arbeitsgruppe prüfen, die von den 
VERTRAGSPARTEIEN des 
GA TI 1947 zur Prüfung des Beitritts 
jenes Staates oder gesonderten Zollge
biets eingesetzt worden ist. 

b) Das Vorbereitungskomitee legt der Mini
sterkonferenz einen Bericht über das 
Prüfungsersuchen vor. Der Bericht kann 
ein Beitrittsprotokoll, einschließlich einer 
Liste von Zugeständnissen und Verpflich
tungen zum GA TI 1994 und einer Liste 
von spezifischen Bindungen für das 
GATS, zur Genehmigung durch die 
Ministerkonferenz umfassen. Der Bericht 
des Vorbereitungskomitees wird von der 
Ministerkonferenz bei seiner Prüfung 
jedes Beitrittsantrags zum WTO-Abkom
men des betreffenden Staates oder geson
derten Zollgebiets berücksichtigt. 

(Übersetzung) 

HANDEL UND UMWELT 

Beschluß vom 14. April 1994 

Die Minister, anläßlich der Unterzeichnung der 
Schlußakte über die Ergebnisse der Multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde in 
Marrakesch am 15. April 1994; 

in Erinnerung an die Präambel des Abkommens 
zur Errichtung der Welthandelsorganisation 
(WTO), die feststellt, daß die Mitglieder »ihre 
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the field of trade and economic endeavour should 
be conducted with a view to raising standards of 
living, ensuring full employment and a large and 
steadily growing volume of real income and 
effective demand, and expanding the production 
of and trade in goods ahd services, while allowing 
for the optimal use of the world's resources in 
accordance with the objective of sustainable 
development, seeking both to protect and preserve 
the environment and to enhance the me ans for 
doing so in a mann er consistent with their 
respective needs and concerns at different levels 
of economic development," 

Noting: 
the Rio Declaration on Environment and 
Development, Agenda 21, and its follow-up 
in GAIT, as reflected in the statement of the 
Chairman of the Council of Representatives 
to the CONTRACTING PARTIES at their 
48th Session in December 1992, as weil as 
the work of the Group on Environmental 
Measures and International Trade, the 
Committee on Trade and Development, 
and the Council of Representatives; 
the work Plogramme envisaged in the 
Decision on T rade in Services and the 

. Environment; and 
the relevant provisions of the Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Proper
ty Rights, 

Considering that there should not be, nor need 
be, any policy contradiction between upholding 
and safeguarding an open, non-discriminatory and 
equitable multilateral trading system on the one 
hand, and acting. for the protection of the 
environment, and the promotion of sustainable 
development on the other, 

Desiring to coordinate the policies in the field of 
trade and environment, and this without exceeding 
the competence of the multilateral trading system, 
which is limited to trade policies and those trade
related aspects of environmental policies which 
may result in significant trade effects for its 
members, 

Decide: 
to direct the first meeting of the General 
Council of the WTO to establish a 
Committee on T rade and Environment open 
to all members of die WTO to report to the 
first biennial meeting of the Ministerial 
Conference after the entry into force of the 
WTO when the work and terms of reference 
of the Committee will be reviewed, in the 
light of recommendations of the Committee, 

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auf die 
Erhöhung des Lebensstandards, auf die Verwirkli
chung der Vollbeschäftigung, auf ein hohes und 
ständig steigendes Niveau des Realeinkommens 
und der wirksamen Nachfrage sowie auf die 
Steigerung der Produktion und des Handels mit 
Waren und Dienstleistungen gerichtet sein sollen, 
gleichzeitig aber die optimale Nutzung der Hilfs
quellen der Welt im Einklang mit dem Ziel einer 
dauerhaften Entwicklung gestatten sollen, die den 
Schutz und die Erhaltung der Umwelt und zu 
diesem Zweck den verstärkten Einsatz von Mitteln 
umfaßt, die mit den ihrem jeweiligen wirtschaft
lichen Entwicklungsstand entsprechenden Bedürf
nissen und Bestrebungen vereinbar sind", 

in Kenntnis: 
der Rio-Deklaration über Umwelt und 
Entwicklung, Agenda 21, und ihrer Weiter
verfolgung im GAIT, wie sie in der 
Feststellung des Vorsitzenden des Rates der 
Vertreter der VERTRAGSPARTEIEN bei 
ihrer 48. Tag).lng im Dezember 1992 enthal
ten ist, und der Arbeit der Gruppe über 
Umweltmaßnahmen und internationalen 
Handel, des Komitees für Handel und 
Entwicklung, und des Rates der Vertreter; 
des im Beschluß über den Handel mit 
Dienstleistungen und Entwicklung beabsich
tigten Arbeitsprogramms; und 
der einschlägigen Bestimmungen des Abkom
mens über handelsbezogene Aspekte der 
Rechte des geistigen Eigentums; 

in der Erwägnng, daß weder ein Widerspruch 
bestehen soll, noch notwendig ist, zwischen der 
Aufrechterhaltung und der Wahrung eines offenen, 
nichtdiskriminierenden und gerechten multilatera
len Handelssystems einerseits und Maßnahmen 
zum Schutze der Umwelt und der Förderung einer 
dauerhaften Entwicklung andererseits; 

in dem Wunsch, die Politik auf dem Gebiet des 
Handels und der Umwelt zu koordinieren, und 
dies ohne Überschreitung der Zuständigkeit des 
multilateralen Handelssystems, das auf die Han
delspolitik und jene handelsbezogenen Aspekte der 
Umweltpolitik, die bedeutende Auswirkungen auf 
den Handel der Mitglieder zur Folge haben 
können, beschränkt ist; 

beschließen: 
die erste Tagung des Allgemeinen Rates der 
WTO zu beauftragen, ein allen Mitgliedern 
der WTO offen stehendes Komitee für 
Handel und Umwelt einzusetzen, das der 
ersten Zweijahrestagung der Ministerkonfe
renz nach dem Inkrafttreten der WTO 
berichtet, wenn die Arbeiten und das 
Mandat des Komitees im Lichte der 
Empfehlungen des Komitees überprüft wer
den; 
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that the TNC Decision of 15 December 
1993 which reads, in part, as folIows: 

,,(a) to identify the relationship between trade 
measures and environmental measures, in 
order to promote sustainable develop
mentj 

(b) to make appropriate recommendations on 
whether any modifications of the provi
sions of the multilateral trading system 
are required, compatiblewith the open, 
equitable and non-discriminatciry nature 
of the system, as regards, in particular: 

the need for ruks to enhance positive 
interaction between trade and envir
onmental measures, for the promotion 
of sustainable .' development,. with 
special consideration to the needs of 
developing countries, in particular 
those oE the least developed among 
themj and 

the .avoidance ,of protectionist trade 
,measures, and. the adherence to 

effective multilateral disciplines to 
ensure responsiveness of the multi
lateral. trading. system to envii-onmen
talobjectives set forth in Agenda 21 
and the Rio Dedaration, in particular 
Principle 12j and 

-, surveillance oL,trade I:Ileasures used 
forenvi:rönmental purpOStlS,o{- trade

. related ,. aspects~f. .' environmental 
measures which.have significant trade 

·effects, and oLetfectiveimpkmenta
tion of the multilateral, disciplines 
gQverning those,;meas.ures," 

•. consti't\Jctes,along'.;;With ·the preamular 
,langl1age ·.above, th~,·, terr:IlS of· .rfderence 

';of .the; ,.Commit.t~e' ,.OR: Trade and 
. 'Environment, "j , 

that, . within these terms of reference, and 
with the aim of making international trade 
andenviromnental' policies mutually suppor
tive, the,Committee will initially address the 
followingmatters, in relation to which any 
relevant issiJe may. be ,raised: 

the relationship between the provisions of 
the multilateral trading system and trade 
.measur,es· for ,envirohmental purposes, 
including those pursuant to multilateral 
environmental agreementj 
the relationship between environmental 
po li ci es relevant to tradeand environ
mental measures with significant trade 

, effects and the provisions of the multi
lateral trading system; 

daß der Beschluß des Handelsverhandlungs
komitees (TNC) vom 15, Dezember 1993, 
welches auszugsweise wie folgt lautet: 

"a) das Verhältnis zwischen Handelsrnaßnah -
men und Umweltmaßnahmen zur Förde
rung emer dauerhaften Entwicklung 
festzustellen; 

.b) angemessene Empfehlungen zu erstatten, 
ob Änderungen der Bestimmungen des 
multilateralen Handelssystems erforder
lich sind, die mit dem offenen, gerechten 
und nichtdiskriminierenden System ver
einbar sind, insbesondere im Hinblick 
auf: 

' .. ':' 

'. '> ~-' 

r: ~ 

die Notwendigkeit für Regeln zwecks 
Steigerung der positivenWechselwit
kungen zwischen Handels- und 
Umweltmaßnahmen, für die Förde
rung einer dauerhaften Entwicklung 
mit besonderer Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer, 
im besonderen der am wenigsten 
entwickelten unter. ihnen; und 
die Vermeidung protektionistischer 
Maßnahmen, und die Befolgung 
wirksamer multilateraler Disziplinen, 
um . die Bereitsch.aft zur Verantwor
tung des multilateralen Handelssy
stems gegenüber Umweltzielsetzun
gen wie sie in der Agenda 21 und in 
der Rio-Deklaration, insbesondere im 
Grundsatz 12 festgelegt ist, sicherzu-
stelleri; und 
die überwachung der für Umwelt
zwecke verwenc{eten Handelsrnaßnah -
men, handelsbezQgener, Aspekte von 
Umweltmaßnahmen ,mit bedeutenden 
Auswirkungen auf den Handel, und 
einer wirksamen Durchführung der 
diemultilatetalen Disziplinen bestim

, menden· Maßnahmen;" 
. ,"". und entsprechend dem .Wortlaut der 
',' i';,;, Präambel, das . Manqa,t für, das Komitee 

für Handel und Entwicklung darstellt; 
,":' 

- daß, im Rahmen dieses Mandats und: in der 
Absicht, daß· sich internationaler Handel und 

.'umweltpolitik gegenseitig unterstützen, das 
• Komitee zunächst folgende' Angelegenheiten 
behandelt, wobei jede einschlägige Frage zur 

,;Sprache gebracht werden kann: . 
das. Verhältnis zwischen Bestimmungen 
des multilateralen Handelssystems und 
Handelsrnaßnahmen für, Umweltzwecke, 
einschließlich solcher gemäß multilatera
ler Umweltübereinkommen; 
das Verhältnis zwischen Umweltpolitik, 
die Handels- und Umweltmaßnahmen 
mit bedeutenden Handelsauswirkungen 
betrifft, und den Bestimmungen des 
multilateralen Handelssystems ; 
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the relationship between the provisions of 
the multilateral trading system and: 

(a) charges and taxes for environmental 
purposes, 

(b) requirements for environmental pur
poses relating to products, including 
standards and technical regulations, 
packaging, labelling and recycling; 

the provisions of the multilateral trading 
system with respect to the transparency 
of trade measures used for environmental 
purposes and environmental measures 
and . requirements which have significant 
trade effects; 

the relationship between the dispute 
settlement mechanisms in the multilateral 
trading system and those found in 
multilateral environmental agreements; 
the effect of environmental measures on 
market access, especiaIly in relation to 
developing countries, in particular to the 
least developed among them, and envlr
onmental benefits of removing trade 
restrictions and distortions; 

the issue of exports of domestically 
prohibited goods, 

that the Committee on Trade and Environ
ment will consider the work programme 
envisaged in the Decision on T rade in 
Services and the Environment and the 
relevant provisions of the Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Proper
ty Rights as an integral part of its work, 
within the above terms of reference, 

that, pending the first meeting of the General 
Council of the wro, the work of the 
Committee on Trade and Environment 
should be carried out by a Sub-Committee 
of the Preparatory Committee of the W orld 
Trade Organization (pcwrO), open to all 
members of ihe pcwro, 
to invite the Sub-Committee of the Pre
paratory Committee, and the Committee on 
Trade and Environment when it is estab
lished, to provide input to the relevant bodies 
in respect of appropriate arrangements for 
relations with inter-governmental and non
governmental organizations referred to in 
Article V of the WTO. 

das Verhältnis zwischen den Bestimmun
gen des multilateralen Handelssystems 
und: 
a) . Steuern und sonstigen Abgaben für 

. Umweltzwecke, 
b) Erfordernissen für Umweltzwecke in 

bezug auf Waren, einschließlich 
Normen und technische Vorschriften, 
Verpackung, Etikettierung und Recy
cling; . 

die Bestimmungen des multilateralen 
Handelssystems 1m Hinblick auf .die 
Transparenz. der für Umweltzwecke 
getroffenen Maßnahmen und Umwelt
maßnahmen und Erfordernisse mit 
bedeutenden., Auswirkungen auf den 
Handel; 

-' das Verhältnis zwischen Sireitbeilegungs
verfahren des multilateralen Handelssy
stems und· jener der multilateralen 
Umweltübereinkommen; 
die Auswirkung von Umweltmaßnahmen 
auf den Marktzutritt, insbesondere in 
bezug auf Entwicklungsländer, vor allem 
auf die am wenigsten entwickelten unter 
ihnen, und Vorteile für die Umwelt durch 
Beseitigung von Handelshemmnissen und 
Handelsverzerrungen ; 
die Frage von Ausfuhren von auf dem 
heimischen Markt verbotenen Waren; 

daß das Komitee für Handel und Umwelt 
das im Beschluß über den Handel mit 
Dienstleistungen und die Umwelt vorgese
hene Arbeitsprogramm und die einschlägigen 
Bestimmungen des Abkommens über han
deIsbezogene Aspekte der Rechte des 
geIstigen Eigentums als integrierender 
Bestandteil seiner Arbeit im Rahmen seines 
Mandats prüft; 
daß vorbehaltlich der ersten Tagung des 
Allgemeinen Rates der wro die Tätigkeit 
des Komitees für Handel und Umwelt durch 
eine Untergruppe des Vorbereitungskomitees 
der Welthandelsorganisation (PcwrO) 
durchgeführt wird, die allen Mitgliedern der 
pcwro offen steht; 
die Untergruppe des V otbereitungskomitees 
und das Komitee für Handel und Umwelt 
nach seiner Einsetzung einzuladen, einen 
Beitrag zu den,. einschlägigen Organen im 
Hinblick auf geeignete Vorkehrungen für die 
Beziehungen mit zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen gemäß Arti
kel V der wro zur Verfügung zu stellen. 
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11. BESONDERER TEIL 

SCHLUSSAKTE ÜBER DIE ERGEBNISSE 
DER MULTILATERALEN HANDELSVER
HANDLUNGEN DER URUGUAY-RUNDE 

In der Schlußakte wird noch einmal der Wunsch 
bekräftigt, daß das WTO~Abkommen von allen 
Teilnehmern an den Multilateralen Handelsver
handlungen der Uruguay~Runde angenommen 
wird und möglichst bereits am 1. Jänner 1995 
oder ehestmöglich danach in !(raft tritt. Zahlreiche 
Minister haben sich anläßlich der Ministertagung 
in Marrakesch für ein InIITafttreten des WTO
Abkommens zum l.Jänner 1995 ausgesprochen. In 
der Schlußakte wird noch einmal darauf hinge
wiesen, daß spätestens gegen Ende des Jahres 1994 
eine Tagung vorgesehen ist, um über die 
internationale Durchführung der Ergebnisse, ein
schließlich den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, zu 
beschließen. 

Es wird auch noch einmal bekräftigt, daß das 
WTO-Abkommen als Ganzes zur Annahme 
aufliegt. 

Die Schlußakte· selbst ist gesetz- und sogar 
verfassungs ändernd. Punkt 3 der Schlußakte sieht 
vor, daß im Zuge einer Implementierungskonferenz 
spätestens vor Ende des Jahres 1994 der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Abkommens zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation beschlossen wird. 
Dabei handelt es sich um übertragung ho
heitlicher Entscheidungsbefugnisse an ein zwi
schenstaatliches Organ, mit welchen auch in die 
Rechte und Pflichten der Länder eingegriffen 
·werden kann. Diese Zuständigkeit kann in 
Artikel 9 Absatz 2 B-VG keine Deckung finden. 
Die Bestimmung ist daher als verfassungsändernd 
zu genehmigen. Die Erklärungen und Beschlüsse 
der Minister sind, sofern sie nicht gesetzändernd 
sind, den Erläuterungen im englischen Original 
und in deutscher übersetzung angeschlossen. 

Die bereits erwähnte Vereinbarung über Ver
pflichtungen auf dem Sektor der Finanzdienst
leistungen ist in Österreich weder gesetzändernd 
noch gesetzesergänzend, es handelt sich vielmehr 
um die Festlegung von Rahmenbedingungen, die 
bei der Erstellung der Verpflichtungslisten für 
Finanzdienstleistungen einzelner Mitglieder, näm
lich der OECD-Staaten einschließlich Österreichs, 
berücksichtigt wurden. Diese Vereinbarung entfal
tet - gemäß der übereinstimmenden Auffassung 
aller Verhandlungspartner - keine völkerrecht
liche Verbindlichkeit. Völkerrechtliche Verpflich
tungen ergeben sich ausschließlich aus den 
Konzessionslisten, die das Ergebnis des V erhand~ 
lungsprozesses darstellen. 

Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Texten der 
Schlußakte (WTO-Abkommen samt Anhängen, 
Ministerbeschlüsse und -erklärungen) war diese 
Vereinbarung auch nicht Gegenstand der völker-

rechtlichen Annahme. Man konnte sich nicht 
einmal darauf einigen, im Text der Schlußakte 
ausdrücklich festzulegen, daß die Verhandlungs
partner diesen Text zur Kenntnis nehmen. Der 
Text dieser Vereinbarung ist den Erläuterungen 
über Dienstleistungen im englischen Original und 
in deutscher übersetzung angeschlossen. 

ZUM·ABKOMMEN ZUR ERRICHTUNG DER 
WELTHANDELSORGANISATIQN (AGREE-. 

MENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE 
WTO) - WTO-ABKOMMEN 

Allgemeines 

Das WTO-Abkommen ist das Hauptabkommen 
im Rahmen der Ergebnisse der GATT-Uruguay
Runde und bildet den institutionellen Rahmen für 
die Handelsbeziehungen zwischen den Mitglie
dern. Es schafft zusammen mit den weiteren 
Multilateralen Handelsabkommen (Multilateral 
Trade Agreements) in seinen Anhängen gegenüber 
der derzeitigen Rechtslage ein wesentlich umfas
senderes und wesentlich strafferes Regelungssystem 
für die wichtigsten Bereiche des internationalen 
Handels. 

Das derzeitige System nach dem Allgemeinen 
Zoll~ und Handelsabkommen, . dem GATT 
(GATT 1947), ist durch folgende Grundzüge 
charakterisiert: 

Geltung nur für den Bereich des Handels mit 
Waren; zwischenstaatlicher Charakter mit 
wenigen institutionellen Bestimmungen: als 
organisatorische Einrichtungen sind nur die 
gemeinsam handelnden VERTRAGSPAR" 
TEIEN (CONTRACTING PARTIES) im 
Sinne einer "Generalversammlung" sowie ein 
Generalsekretär vorgesehen; 
nur in sehr groben Grundzügen geregeltes 
Streitbeilegungsverfahren; 
lediglich provisorische Anwendung zwischen 
den VERTRAGSPARTEIEN. 

Die weitere Entwicklung führte .zu. emer 
gewohnheitsrechtlichen Herausbildung neuer 
Organisationsstrukturen und zur Verhandlung 
von zusätzlichen übereinkommen zur Auslegung 
einzelner Bestimmungen des GATT 1947 sowie 
zur Regelung neuer Bereiche des Handels mit 
Waren. 

1960· wurde ein GATT-Rat (GATT-Council) 
eingerichtet, der Vertretern aller Vertragsparteien 
offenstand und die laufenden Verwaltungsgeschäf
te zwischen den Versammlungen der VERTRAGS
PARTEIEN führte. Dieser traf eine . Reihe 
wichtiger Entscheidungen. überdies entwickelte 
sich das GATT -Sekretariat zu einer zentralen 
Verwaltungs- und Dokumentationseinrichtung und 
stellte die notwendige Infrastruktur für die 
Verhandlungs- und Beratungstätigkeit zur Verfü-
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gung. Schließlich wurde zur überwachung der 
1965 in das GATT .1947 eingefügten Bestimmun
gen über Entwicklungsländer ein eigener Ausschuß 
für Handel und Entwicklung (Committee on Trade 
and Development) geschaffen. 

Eine wesentliche Ausweitung der Rechte und 
Pflichten im Bereich des Warenverkehrs ergab sich 
aus den multilateralen übereinkommen der Tokyo
Runde. In diesen Wurde weiters -das Streitbeile
gungsverfahren etwas eingehender geregelt. 
Schließlich wUrde das Sekretariat ausdrücklich 
rechtlich verankert, und es wurden weitere 
Organe im Rahmen der Vollziehung einzelner 
übereinkommen geschaffen (zB das Komitee für 
Antidumpingpraktikengemäß dem übereinkom
men Zur Durchführung von Artikel VI - Anti
dumpingkodex) . 

Den übereinkommen im Rahmen der Tokyo
Runde sind jedoch nicht sämtliche Vertragsparteien 
des GATT 1947 beigetreten. Daraus ergeben sich 
sehr unterschiedliche Mitgliederkreise im Vergleich 
dieser übereinkommen untereinander und gegen-
über dem GATT 1947. . 

Bedeutende Autoren (vgl. zB Köck - Fischer, 
Internationale Organisationen, Prugg Verlag Eisen
stadt, zweite Auflage, 1986, mit weiteren Literatur
hinweisen) vertreten die Auffassung, daß das 
·GATT bereits in seiner derzeitigen organ{sat~ri::' 
sehen Struktur sämtliche Merkmale einer inter
nationale~ Organisation aufweist. 

Das WTO-Abkommen mit seinen Anhängen 
bringt folgende wesentliche Neuerungen: 

Schaffung einer neuen Internationalen Orga
nisation, der WTO, mit eigener Rechts
persönlichkeit und klaren Organstrukturen; 
Ausweitung des Regelungsbereiches auf nun 
insgesamt drei Hauptgebiete des internatio
nalen Handels: neben dem Handel mit 
Waren werden auch der Handel mit Dienst
leistungen und die handelsbezogenen Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) emer 
Regelung unterworfen; 
wesentlich verbesserte Möglichkeiten der 
Rechtsdurchsetzung und Kontrolle durch 
eingehend und straff geregeltes Streitbeile
gungsverfahrens und einen handelspolitischen 
Prüfungsmechanismus; _ , 
eine rechtstechnische Struktur der Abkom
men, die sicherstellt, daß sämtliche Rechte 
und Pflichten auf multilateraler Basis von 
allen Vertragspartnern zur Gänze "im Paket" 
angenommen werden müssen. 

Verfassungsbestimmungen im WTO-Abkommen 

Das WTO-Abkommen enthält die folgenden 
Verfassungs bestimmungen: 

Artikel N Absatz 1 zweiter und dritter Satz, 
Absatz 2 zweiter Satz, Absatz 3 erster Satz, 
Absatz 5 fünfter Satz; Artikel IX Absatz 2, 

Abs~tz 3 erster Satz und lit. i, Absatz 4 erster 
und letzter Satz; Artikel X Absatz 4, Absatz 5 
letzter Satz, Absatz 8, Absatz 9; Artikel XII 
Absatz 2: Gemäß diesen Bestimmungen kommen 
zwischenstaatlichen Organen hoheitliche .Entschei
dungsbefugnisse zu, mit welchen sie in manchen 
Bereichen auch in die Rechte und Pflichten der 
Länder eingreifen köhne~. Diese Zuständigkeiten 
können in Artikel 9 Absatz 2 B-VG keine Deckung 
finden. In gleicher Weise können auch Beschlüsse 
eines zwischenstaatlichen Organes zur Entbindung 
von Verpflichtungen' aus dem - gegenständlichen 
Abkommen bzw. einem multilateralen Handelsab
kommen, die materiell eine Vertragsäilderung 
darstellen, die hoheitlichen Befugnisse der· Länder 
berühren. Die genannten Bestimmungen -sind daher 
als verfassungsändernd zu genehmigen. -

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Zur Präambel: 

Hervorzuheben ist, - daß auch Aspekte des 
Umweltschutzes erwähnt werden. Dies entspricht 
der Weiterführung des bei der UNCED-Tagung 
1992 in Rio de Janeiro begonnenen Prozesses der 
Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen 
Handel und Umwelt. _ Eine stärkere Einbeziehung . 
derartiger Fragen im Rahmen der Uruguay-Runde 
scheiterte am Widerstand der Entwicklungsländer. 
Es wurde jedoch bereits bei der Tagung in 
Marrakesch eine MinistererkIärung beschlossen, 
die ua. die Einsetzung eines eigenen Komitees zur 
Behandlung des Verhältnisses zwischen Handel 
und Umwelt im Rahmen der WTO vorbereiten 
soll. 

Zu Artikel I: 

Durch diese Bestimmung wird ·die WTO als 
Internationale Organisation eingerichtet: 

Zu Artikel 11: 

Diese Bestimmung legt das Verhältnis des 
WTO-Abkommens zu den Abkommen und über
einkommen in den Anhängen fest und trifft dabei 
die grundlegende Unterscheidung zwischen den 
Multilateralen Handelsabkommen in den Anhän
gen 1 bis 3 und den Plurilateralen Handelsab
kommen in Anhang 4. 

In Absatz 4 wird im Hinblick _ auf Anhang 1 A 
eme rechtliche Unterscheidung zwischen 
"GATT 1947" und "GATT 1994" getroffen. 
Dadurch wird klar hervorgehoben, daß es sich 
um zwei "erschiedene und voneinander klar 
getrennte völkerrechtliche Vertragsinstrumente mit 
einem unterschiedlichen Kreis von Vertragsparteien 
handelt. Trotz dieser völkerrechtlichen Unterschei
dung darf nicht übersehen werden, daß nach dem 
Willen der Vertragsparteien letztlich das 
GATT 1947 samt den in seinem Rahmen beschlos
senen Rechtsinstrumenten, dem Großteil seiner 
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institutionellen Strukturen und Verfahrenspraktiken 
letztlich vollständig in das als Nachfolgeabkommen 
anzusehende wrO-Abkommen einschließlich des 
GATT 1994 integriert werden soll. Ziel ist es, daß 
alle Verharidlungspartner der UR schließlich 
wrO-Mitglieder werden, so daß das GATT 1947 
nur noch eine bestimmte Zeit lang neben dem 
wrO-Abkommen besteht. 

Gegenüber dieser klaren rechtlichen Unterschei
dung sind die Unterschiede zwischen den beiden 
Abkommen in funktioneller und inhaltlicher Hin
sicht von ewas geringerer Bedeutung. Während das 
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, bisher 
nur "GATT" und nun "GATT 1947" genannt, 
samt seiner' sekundäirechtlic.hen. Fortbildung; das 
zentrale Abkommen im Bereich des internationalen 
Handels bildete und so.Johl die wesentlichen 
materiellen Bestimm\jngen ai,s a~ch' den - wenn 
auch bescheidenen,~ institutionellen Rahmen für 
die Handelsbeziehungen i-irischenden Vertrags:" 
paiteiert enthielt; ist dasnede "GATT 1994" riur 
mehr ein' Bestandteil- eineS, viel umfassenderen 
Vertrags;erkes im Rahmen des ,wrOcAbkom
mens_ Es' ist in diesem Zusaminenhang lediglich 
eines ---'-- w.ennauch ein' s'ehr wichtiges ~ von 
mehreren übereinkommen über den Handel mit 
Waren. 

Zu Artikel III: 
Zu den AufgabeI\ derWTO zählt riicht~ur die 

Verwaltung des bestehenden, sondern auch die 
Bereitstellung eines . Verhandlungsforums zur 
Schaffung neuen Rechts. Die wro stellt ganz 
allgemein das Forum für . die Abwicklung der 
Handelsbeziehungen ihrer Mitglieder dar. Da ihr 
SOinit eine zentrale Rolle ih der internationalen 
Handelspolitik zukommt, ist im Interesse einer 
verstärkten Abstimmung der internationalen Wirt
schaftspolitik eine Zusammenarbeit mit dem 
InternationalenWährungsfond und der Internatio
nalen Bank für Wiederaufbau u,nd Entwicklung 
vorgesehen. 

Zu den Artikeln IV und VI:' 
In diesen Bestimmungen ist die Organstruktur 

der wro eingehend geregelt. Diese wurde bereits 
im Allgemeinen Teil dargestellt; 

Artikel IV AbsatZ 1 bis 7 sowie Artikel VI 
Absatz 2 sind; verfassungsändernd, weil sie 
Beschlußkompetenzen, die auch die Angelegen
heiten aus dem selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder betreffen; auf zwischenstaatliche Organe 
übertragen, eine solche übertragung von Hoheits
rechten der Länder aber durch Artikel 9 Absatz 2 
B~VG nicht gedeckt ist: 

Zu Artikel V: 
Aus dem schon erwähnten Grund . der besseren 

Abstimmung der internationalen Wirtschaftspolitik 
wird eine Zusammenarbeit der wro mit anderen 
zwischenstaatlichen sowie mit nichtstaatlichen 
Organisationen vorgesehen. 

Zu Artikel VII: 
Diese Bestimmung enthält die grundlegenden 

Regelungen über Budget und Finanzen der wrO. 
Die zentrale Entscheidungsgewalt über den
jeweiligen jährlichen Kostenvoranschlag und über 
die sonstigen Regelungen im Finanzbereich, eine 
schließlich der Höhe der Mitgliedsbeiträge, kommt 
dem Allgemeinen Rat zu. 

Zu Artikel VIII: 
,In dieser Bestimmung wird die Rechtspersön~ 

lichkeit der wro ausdrücklich verankert. Sowohl 
der wro als auch ihren Vertretern sowie den 
Vertretern aller Mitglieder sind die erforderlichen 
völkerrechtlichen .Privilegien und Immunitäten 
einzuräumen. 

Zu Artikel IX: 
Diese Bestimmung· entspricht Im wesentlichen 

Artikel XXV des GATT 1947, 

• Absatz 1 erithält Bestimmungen über das Stimm
recht "'in den Organen der WTO und die 
allgemeine Regel über die erforderliche' Abstim
mungsmehrheit. Demnach soll in 'jedem Fan ~ 
entsprechend der bisherigeri GATT~Praxis - eine 
Entscheidung im Korisensweg angestrebt werden._ 
Kommt ein Konsens nicht zustande, so kommt es 
zu einer Abstimmung'; bei' der; ,'sofern . nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist" die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen maßgeblich 
ist. Schon in den nächsten Absätzen und im 
folgenden Artikel X über Vertragsänderungen 
findert sich Bestimmungen, die wesentlich stren
gere Mehrheitserfordernisse vorsehen. 

Absatz 2 regelt die Möglichkeit einer authenti
schen Auslegung durch die obersten wrO-Organe. 
Eine solche Auslegung darf jedoch keinesfalls zu 
einer Umgehung der Änderungsbestimmungen des 
Artikels X führen. 

In den Absätzen 3 und 4 ist -ebenso wie in 
ArtikelXXV des GATT 1947 ....:... die Gewährung 
von.i\usnahmegenehmigungen (Waivers) für ein
zelne, Mitglieder bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände vorgesehen. Die erforderlichen Mehr
heiten werden dabei gegenüber der bisherigen 
Bestimmung deutlich erhöht. Für die Gewährung 
einer Ausnahmegenehmigung hinsichtlich einer 
Verpflichtung, die für einen übergangszeitraum 
gilt ,oder einem Zeitraum. für eine stufenweise 
Durchführung unterliegt und die das Mitglied im 
Rahmen des maßgeblichen Zeitraums nicht erfüllt 
hat, ist sogar Konsens aller Mitglieder erforderlich. 
, Für jede Ausnahmegenehmigung ist nun ein 
bestimmtes Enddatum vorzusehen. Weiters ist eine 
jährliche überprüfung vorgeschrieben. ' 

Zu Artikel X: 
Diese Bestimmung über Vertragsänderungen 

(Amendments) entspricht Artikel XXX des 
GATT, sieht aber neu gestaltete und für einzelne 
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Gruppen von Bestimmungen äußerst aufwendige 
Entscheidungsverfahren vor. 

Einzelne Regelungen des WTO-Abkomrnens, 
. des GATT 1994, des GATS und des, Abkommens 
über TRIPS,. insbesondere jene~ .ü.ber. die Meistbe~ 
günstigung" sowie sämtliche, Regelungen 'des in 
Annex 2 enthaltenen . DSU. können mir 'bei 
Annahme der Änderung durch· sämtliche Mitglie
der geändert werden. 

Im übrigen ist für Änderungen Von Regelungen 
über die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
gemäß dem wrO-Abkotnmen und den Multilate~ 
ralen Handelsabkommen' des Anhangs'lein 
aufwendigeres Verfahren, vorgesehen. als für die 
Anderung .'anderer Bestimmungen.·Für die, Ände
rung des Anhangs 3 über den Handelspolitischen 
Prüfungsmechanismus genügt em einfacher 
Beschluß der Ministerkonferenz. 

Schließlich enthitlten die' Absätze 9 und' 10 
Sonderbestimmungen über die Anderung der Liste 
und der Bestimmungen der Plurilateralen Bandels
übereinkommen. Die Aufnahme neuer Plurilate
raler ,übereinkommen in den Anhang 4 unterliegt 
besonders strengen. Anforderungen, da viele 
Verhandlungspartner die, Unterscheidung. ' zwi
schen multi- und plurilateral aufgeben und 
sämtliche Handelsab- und -übereinkommen in die 
multilaterale Disziplin einbeziehen wollen, 

Zu den Artikeln XI und XII: 
Artikel XI regelt den Status eines Gründungsmit

gliedes (original Member) der WTO. Für diese 
Kategorie von Mitgliedern erübrigt sich ein 
formelles Beitrittsverfahren (Accession) gemäß 
Artikel XII samt Beitrittsbeschluß des zuständigen 
WTO-Organs. Im Zusammenhang mit den drei 
Voraussetzungen für diesen Mitgliedsstatus, nämlich 

VERTRAGSPARTEI des GATT 1947; 
Annahme des WTO-Abkommens und der 
Multilateralen Handelsabkommen in den 
Anhängen 1 bis 3 und 
Anschluß aller Verpflichtungslisten zum 
GATT 1994 und zum GATS sind im 
Rahmen anderer Dokumente der Uruguay
Runde (insbesondere des Beschlusses über 
Maßnahmen zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder) gewisse Erleichterun
gen vorgesehen. Dies betrifft in erster Linie 
die Entwicklungsländer. . 

Gemäß Artikel XII Abs~tz 2 ist die Entschei
dung über einen Beitritt von Staaten oder 
gesonderten Zollgebieten, die keine Gründungsmit
glieder sind, von der Ministerkonferenz bzw. vom 
Allgemeinen Rat mit Zweidrittelmehrheit aller 
WTO-Mitglieder zu treffen. 

Zu Artikel XIII: 
Diese Bestimmung über Nichtanwendung (Non

Application) entspricht Artikel XXXV des 
GATT 1947. Das Instrument der Nichtanwen
dung zwischen zwei Staaten wird beibehalten, 

unterliegt aber einer, vorherigen Notifikations
pflicht. Zwischen zwei Mitgliedern, die VER
TRAGSPARTElEN des GATT. 1947 waren,darf 
jedoch nurein~ ber.eits bestehende' Nichtanwen" 
dung weiter aufrechterhalten, werd,en:. ,Zur Aus~ 
legung der Bestimmung über, die Nichtanwendung 
des GATT 1994 wurde zusätzlich im Rahmen der 
Uruguay-Runde eine gesonderte Vereinbarung 
geschlossen, .' die im Rahmen der. En,tscheidu.qg des 
GATT Rates am ., . übernommen wu;de. .. 

Zu Artikel XIV: 
Für' das Inkrifttrgten des • WTO-Ahkommens 

einschließlich der Anhänge 1 bis 3 i~t, d.urch einen 
Beschluß der. Itnplementienlngskonferenz ein 
besonderes DatUm Jestzulegeh. • DenGründungs~ 
initgliedern wird dabei' eine Annahmefrist bis zwei 
Jahre nach' diesem Datum eirigeräumt,. , . 

Zubeachtenistjecibch, daß gemäß Absat~2ein 
Mitglied sämtliche Fristen auch bei ~i~er. spätereh 
Annahme so einzuhalten hat :l;ls o\:> es bereits mit 
dem ursprünglichen 'lnkrafttreiensciatum MitgIi"ed 
geworden ,wäre und daB bis zur Annahme noch 
keine Verpflichtungen der anderen Mitglieder im 
Verhältnis zum betroffenen Völkerrechtssubjekt 
bestehen, da gemäß Artikel n Absatz l' die 
Regelungen des WTO-Abkommens nur zwischen 
den Mitgliedern anzuwenden sind. 

Zu Artikel XV: 
Entsprechend dem "Paketcharaktei säfntlicher 

Multilateraler Handelsabkommen kann auch ein 
Rücktritt nur für das WTO-Abkommen und die 
Abkommen der Anhänge l' bis 3 in ihrer 
Gesamtheit erklärt werden. Gesonderte Rücktritts
möglichkeiten bestehen nur für die .Plurilateralen 
Handelsübereinkommen. 

Zu Artikel XVI: 
Die Absatz 1 und 2 dienen dem reibungslosen 

übergang vom System des GATT 1947 zu jenem 
der WTO und sollen die Kontinuität bei der 
Durchführung der Regelungen für den internatio
nalen Handel gewährleisten. 

Wie bereits ausgeführt wurde eine Reihe von 
Bestimmungen des GATT 1947 in leicht modifi
zierter Form und mit ausgedehntem Geltungsbe
reich in das WTO-Abkommen übernommen. Da 
diese Bestimmungen des GATT 1947 im 
Anhang 1 A aber in ihrer bisherigen Form auch 
Bestandteil des GATT 1994 sind, mußte eine 
Kollisionsregelung für mögliche Widersprüche 
zwischen derartigen Bestimmungen des WTO
Abkommens und des GATT ·1994 geschaffen 
werden. Absatz 3 sieht für diesen Fall vor, daß 
die Regelungen des WTO-Abkommens vorgehen. 

Zu den erläuternden Bemerkungen: 

Diese KlarsteIlung hinsichtlich gesonderter Zoll
gebiete (separate cllstoms territories), die Mitglieder 
der WTO sind, wurde auf Grund eines ausdrück
lichen Wunsches Hongkongs aufgenommen. 
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DECISION ON MEASURES IN FAVOUR OF 
LEAST-DEVELOPED COUNTRIES 

Ministers, 

Recognizing the plight of the least-developed 
countries and the need to ensure their effective 
participation in the wodd trading system, and to 
take further measures to improve their trading 
opportumtles; 

Recognizing the specific needs of the least
developed countries in the area of market access 
where continued preferential access remains an 
essential means . for improving their trading 
opportunities; 

Reaffinning their commitment to implement 
fully the provisions concerning the ·Ieast-developed 
countries contained in paragraphs 2 (d), 6 and 8 of 
the Decision of 28 November 1979 on Differential 
and More Favourable Treatment, Reciprocity and 
Fuller Participation. of Developing Countries ; 

Having regard to the commitment of the 
participants as set out in Section B (vii) of Part I 
of the Punta del Este Ministerial Declaration; 

1. Decide that, if not already provided for in the 
instruments negotiatedin the course of the 
Uruguay Round, notw'ithstanding their accep
tance of these instruments, the least-devel
oped countries, and for so long as they 
remain in that category, while complying with 
the general rules set out in the aforesaid 
instruments, will only be required to under
take commitments and concessions to the 
extent consistent with their individual devel
opment, financial and. trade needs, or their 
administrative and institutional capabilities. 
The least-developed countries shall be given 
additionai time of one year. from 15 April 
1994 to submit their schedules as required in 
Article XI of the Agreement· Establishing the 
Wodd Trade Organization. 

2. Agree that: 
(i) Expeditious implementation of all special 

and differential measures taken in favour 
of least;developed countries including 
those taken within the context of the 
lJruguay Round shall be ensured 
through, inter alia, regular reviews. 

(ii) To the extent possible, MFN concessions 
on tariff and non-tariff measurs agreed 
in the Uruguay Round on products of 
export interest to the least-developed 
countries may be implemented autono-

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER MASSNAHMEN 
ZUGUNSTEN DER AM WENIGSTEN 

ENTWICKELTEN LÄNDER 

Die Minister, 

in der Erkenntnis der Notlage der am wenigsten 
entwickelten Länder und der Notwendigkeit ihrer 
erfolgreichen Teilnahme am Welthandelssystem 
und zur Vornahme zusätzlicher Maßnahmen zur 
Verbesserung der Handelsmäglichkeiten; 

in der Erkenntnis d~r besonderen Erfordernisse 
der am wenigsten entwickelten Länder beim 
Marktzutritt, wobei zur . Verbesserung ihrer 
Handelsmäglichkeiten weiterhin der begünstigte 
Marktzutritt ein wichtiges Mittel darstellt; 

in der Bestätigung ihrer Verpflichtung zur 
vollständigen Umsetzung der die am wenigsten 
entwickelten Länder betreffenden Bestimmungen 
der Absätze 2 lit. d, 6 und 8 des am 28. November 
1979 . .getroffenen Beschlusses über differenzierte 
und günstigere Behandlung, Gegenseitigkeit und 
verstärkte Teilnahme der Entwicklungsländer; 

im Hinblick auf die im Abschnitt B, vii) des 
Teils I der Ministererklärung von Punta del Este 
beschriebenen Verpflichtung der Teilnehmer; 

1. beschließen, daß die am wenigsten entwik
kelten Länder bei einem Verbleib in dieser 
Kategorie bei gleichzeitiger Einhaltung der in 
den vorgenannten Dokumenten beschriebe
nen allgemeinen Regeln nur in dem Maße 

. Verpflichtungen und Zugeständnisse eingehen 
müssen, wie· sie mit ihrer eigenen Entwick
lung, den Finanz- und Handelsbedürfnissen 
sowie ihren verwaltungstechnischen und 
institutionellen FähigKeiten vereinbar sind, 
sofern dies noch nicht in den während der 
Uruguay-Runde ausgehandelten Instrumenten 
vorgesehen ist und ungeachtet der Annahme 
dieser Instrumente. Den am wenigsten 
entwickelten Ländern wird ein~ zusätzliche 
Frist von einem Jahr vom 15. April 1994 an 
zur Vorlage ihrer Listen gemäß Artikel XI 
des Abkommens zur Errichtung der Welthan
delsorganisation eingeräumt. 

2. vereinbaren: 
i) daß eine zügige Umsetzung aller zugun

sten der am wenigsten entwickelten 
Länder getroffenen besonderen. und 
differenzierten Maßnahmen, einschließ
lich der im Rahmen der Uruguay-Runde 
getroffenen Maßnahmen, unter anderem 
durch regelmäßige Überprüfungen, 
sichergestellt wird. 

ii) Soweit möglich können die in der 
Uruguay-Runde vereinbarten Meistbe
günstigungszugeständnisse bei zoll- und 
nichttariflichen Maßnahmen für Waren 
von Ausfuhrinteresse für die am wenig-
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mously, in advance and without staging. 
Consideration shall be given to further 
improve GSP and other schemes for 
products of particular export interest to 
least-developed couhtries. 

(iii) The rules set· out in the various 
agreements and instruments and the 
transitional provisions in the Uruguay 
Round should be applied in a flexible 
and supportive manner for· the least
developed countries. To this effect, 
sympathetic consideration shall be given 
to specific and motivated concerns raised 
by the least-developed countries in the 
appropriate Councils and Committees. 

(iv) In the application of import relief 
measures and other measures referred 
to in paragraph 3.(c) of Article XXXVII 
of GATT 1947 and the corresponding 
provision of GATT 1994, special con
sideration shall be given to the export 
interests of least-developed countries. 

(v) Least-developed countries shall be 
accorded substantially increased techni
cal assistance in the development, 
strengthening . and diversification of their 
production and export bases including 
those of services, as weil as in trade 
promotion, to enable them to maximize 
the benefits from liberalized access to 
markets. 

3. Agree to keep under review the specific needs 
of the least-developed countries and to 
continue 10 seek the adoption of posi-tive 
measures which facilitate the expansion of 
tradip.g opportunities in favour of these 
countries. 

DECLARA TION ON THE CONTRIBUTION 
OF THE WORLD TRADE ORGANIZA TION 

TO ACHIEVING GREATER COHERENCE IN 
GLOBAL ECONOMIC POLICYMAKING 

1. Ministers recognize that the gIobalization of 
the world economy has led to ever-growing 
interactions between the economic policies 
pursued by individual countries, including 
interactions between the structural, macro
economlC, trade, financial and development 
aspects of economic policymaking. The task 

sten entwickelten' Länder autonom, im 
voraus und ohne Stufen vollzogen 
werden. Eine weitere Verbesserung des 
Allgemeinen' Präferenzsystems und ande
rer Programme für Waren von besonde
rem Ausfuhrinteresse für die am wenig
sten entwickelten Länder wird erwogen. 

iii) Die in den verschiedenen Abkommen 
und Instrumenten sowie in den über
gangsbestimmungen der Uruguay-Runde 
beschriebenen Regeln sollen für die am 
wenigsten entwickelten Länder in einer 
flexiblen und unterstützenden Weise 
Anwendung finden. Dementsprechend 
wird -den besonderen von den am 
wenigsten entwickelten Ländern ange
sprochenen Belangen in den zuständigen 
Räten und Komitees wohlwollende 
Beachtung geschenkt. 

iv) Bei der Anwendung von Einfuhrerleich
terungsmaßnahmen und anderen Maß
nahmen gemäß Artikel XXXVII 
Absatz 3 lit. c des GATT 1947 und der 
entsprechenden Bestimmung des 
GATT 1994 wird den Ausfuhrinteressen 
der am wenigsten entwickelten Länder 
besondere Beachtung geschenkt. 

v) Zur Entwicklung, Stärkung und Diver
sifizierung ihrer Erzeugung und Aus
fuhrgrundlagen, . einschließlich der 
Dienstleistungen sowie zur Handelsför
derung, wird den am wenigsten entwik
kelten Ländern ein erheblich größeres 
Maß an technischer Hilfe gewährt, um 
für sie den größten Nutzen aus dem 
liberalisierten Marktzutritt zu ermögli
chen. 

3.. vereinbaren, daß die besonderen Bedürfnisse 
der am wenigsten entwickelten Länder einer 
ständigen überprüfung unterzogen werden, 
und weiterhin der Versuch der Annahme von 
Maßnahmen zur Erleichterung· der Auswei
tung von Handelsmöglichkeiten zugunsten 
dieser Länder unternommen wird. 

(Übersetzung) 

ERKLÄRUNG ZUM BEITRAG DER 
WELTHANDELSORGANISATION FÜR 
EINE KOHÄRENTERE GESTALTUNG 

DER WELTWIRTSCHAFTSPOLITIK 

1. Die Minister anerkennen, daß die Glo
balisierung der Weltwirtschaft immer engere 
Wechselwirkungen zwischen den Wirtschafts
politiken der einzelnen Länder zur Folge hat. 
Hierin eingeschlossen sind Wechselwirkungen 
zwischen den strukturellen, makroökonomi
schen, handelspolitischen, finanziellen und 
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of achieving harmony between these policies 
falls primarily on governments at the national 
level, but their coherence internationally is an 
important and valuable element in increasing 
the effectiveness of these policies at national 
level. The Agreements reached in the 
Uruguay Round show that all the participat
ing governments recognize the contribution 
that liberal trading policies can make to the 
healthy growth and development of their own 
economies and of the .world economy as a 
whole. 

2. Successful cooperation in each area of 
economic policy contributes to progress in 
other areas. Greater exchange rate stability, 
based on more orderly underlying economic 
and financial conditions, should contribute 
towards the expansion of trade, sustainable 
growth and development, and the correction 
of external imbalances. There is also a need 
for an adequate and timely flow of 
concessional and non~concessional financial 
and real investment resources to developing 
countries and for further efforts to address 
debt problems, to help ensure economic 
growth and development. Trade liberaliza
tion forms an increasingly important compo
nent in the success of the adjustment 
programmes that many countries are under
taking, often involving significant transitional 
social costs. In this connection, Ministers note 
the role of the W orld Bank and the IMF in 
supporting adjustment to trade liberalization, 
including support to net food-importing 
developing . countries facing short-term costs 
arising from agricultural trade reforms. 

3. The positive outcome 'of the Uruguay Round 
is' a major contribution towards more 
coherent and complementary international 
economic policies. The results of the 
Uruguay Round ensure an expansion of 
market access to the benefit of all countries, 
as weil as a framework of strengthened 
multilateral disciplines for trade. They also 
guarantee that trade policy will be conducted 
in a more transparent mann er and whith 
greater awareness of the benefits for domestic 
competitiveness of an open trading environ
ment. The strengthened multilateral trading 
system emerging from the Uruguay Round 
has ihe capacity to provide an improved 

entwicklungspolitischen Aspekten der Gestal
tung der Wirtschaftspolitik. Die Aufgabe, 
einen Einklang dieser Politiken zu erzielen, 
obliegt hauptsächlich den nationalen Regie
rungen. Jedoch ist ihre Kohärenz auf 
internationaler Ebene ein wichtiges. und 
wertvolles Element für eine größere Wirk
samkeit der Politiken auf nationaler Ebene. 
Die während der Uruguay-Runde erzielten 
übereinkommen zeigen, daß alle teilnehmen
den Regierungen den möglichen Beitrag 
liberaler Handelspolitiken zu einem gesun
den Wachstum und zur Entwicklung der 
eigenen Volkswirtschaften und der Weltwirt
schaft als Ganzes anerkennen. 

. 2 .. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit in allen 
Bereichen der Wirtschaftspolitik führt in 
anderen Bereichen zum Fortschritt. Eine 
größere Wechselkursstabilität, die auf geord
neteren grundlegenden wirtschaftlichen und 
finanziellen Bedingungen beruht, sollte zur 
Ausweitung des Handels, zu anhaltendem 
Wachstum und Entwicklung sowie zur 
Beseitigung von außenwirtschaftlichen 
Ungleichgewichten führen. Darüber hinaus 
besteht die Notwendigkeit einer angemesse
nen und rechtzeitigen Bereitstellung von 
begünstigten und nichtbegünstigten und 
echten Investitionsmitteln an die Entwick
lungsländer und weiterer Bemühungen zur 
Behandlung des Schuldenproblems, um Wirt
schaftswachstum und Entwicklung zu sichern. 
Handelsliberalisierung stellt einen immer 
wichtigeren Teil für den Erfolg der von 
vielen Ländern durchgeführten Anpassungs
programme . dar, die oft mit erheblichen 
vorübergehenden sozialen Kosten verbunden 
sind. In diesem Zusammenhang weisen die 
Minister auf die Rolle der Weltbank und des 
IMF hin bei der Unterstützung des Anpas
sungsprozesses an die Handelsliberalisierung, 
einschließlich' der Unterstützung. für die 
Entwicklungsländer, die auf Grund ihrer 
Netto-Nahrungsmitteleinfuhren als Folge von 
Handelsreformen in der Landwirtschaft, mit 
kurzfristigen Kosten konfrontiert sind. 

3. Das positive Ergebnis der Uruguay-Runde 
stellt einen wichtigen Beitrag für das Errei
chen von kohärenteren und sich ergänzenden 
Wirtschaftspolitiken dar. Durch die Ergeb
nisse der Uruguay~Runde wird eine Aus
weitung des Markzutritts zum Nutzen aller 
Länder sowie ein Rahmen wirksamerer 
multilateraler Disziplinen für den Handel 
sichergestellt. Darüber hinaus wird gewähr
leistet, daß die Handelspolitik in transparen
terer Art und Weise durchgefühit wird und 
im stärkeren Bewußtsein der Vorteile für die 
Wettbewerbsfähigkeit im Inland bei offenen 
Handelsbedingungen. Das aus der Uruguay
Runde hervorgegangene gestärkte multilate-
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forum for liberalization, to contribute to 
more effective surveillance, and to ensure 
strict observance of multilaterally agreed rules 
and disciplines. These improvements mean 
that trade policy can in the futureplay a 
more substantial role in ensuring the 
coherence of global economic policymaking. 

4. Ministers, recognize, however, that difficulties 
. the origins of whith lie oUtside the trade field 

cannot he redressed through rrieasures·· taken 
in the trade field aJone. This underscores the 
importance of' eHorts to improve, other 

. elements 'of global economic policyinaking 
. tö compleinent' thc dfectiveimplemehtation 
of the results achievedin the lJtuguay 
:Round.' 

5.Theinterlinkages betweert the different 
aspects of· economic: policyrequire that the 
international ,irtstitutions with' responsibilities 
in eachöf these areas follow consistent and 

'ITlUtually suppcirtive policies.' The :World 
. Trade Otganizatiort shöuld therefore' pursue 
and develop cooperation with the interna
tional organizations tesponsible' for monetary 

., arid finantial' 'matters;while' respectirtg the 
mandate; die confidentiitlity requirements and 
the necessaryautonomy in decision~inaking 
procedures of eachinstitution, and 'avoiding 
the imposition on governments of' cross
conditionality or additional conditiorts. Min
isters furthetinvite the Directot-Geiieral of 
the WTO to review with the Managing 
Director of ·the International Monetary Fund 
and the President of the W orld Bal1k, the 
implications of the WTO's responsibilitles for 
its cooperation with the Bretton ' Woods 
institutions,as weil as the forms such 
cooperation might take, with a VleW to 
achieving greater coherence In global eco
nomic policymaking. 

DECISION ON NOTIFICATION 
PROCEDURES 

Ministers dedde to recommend adoption by the 
Ministerial Conference of the decision on 
improvement and review of' notification proce
dures set out below. 

rale Handelssystem kann als ein verbessertes 
Forum zur Liberalisierung dienen, einen 
Beitrag zur wirkungsvolleren überwachung 

· leisten und die gen aue 'Befolgung der im 
multilateralen Rahmen vereinbarten Regeln 
und, Disziplinen sicherstellel1. Auf Grund 
dieser Verbesserungen kann die Handels
politik künftig eine wichtigere.· Rolle, bei der 
Sicherstellungder Kohärenz in der Gestal
tungvon WeltWirtschaftspolitik spielen. 

4. Die Ministeraiierkenilen jedöch;daß' Abhilfe 
für Probleme, deren Ursprung außerhalb des 
Handels liegt, nicht allein durch handels
politische Maßnahmen möglich ist. Hiedurch 
wird die Bedeutung der Bemühungen zur 

, Verbesserung anderer Elemente 'der Gestal
turtg der Wdtwirtschaftspolitik zup' Ergän
zung derwirhamen Dutchführtihgderin der 
· U ruguay-'Runde 'erreichtel1 Ergebnisse unter-
, 'strichen,' ' ' 

5. Auf Grunddel' Verflechtungen zwischen den 
verschiedenen· Bereichen der Wirtschaftspoli
tik ist ein Verfolgen 'konsequenter und 
gegenseitig unterStützender Politiken durch 

'die 'internationalen Institutiohenmit den 
Zuständigkeiten in den jeweiligen Bereichen 
erforderlich: Dahei sollte die ,Welthandels

'organisation eine Zusammenarbeit: mit den 
, füt 'monetäre lind finanzielle, Angelegenheiten 
.' zuständigehinternationalen 'Organisationen 
verfolgen.' und entwickeln, während sie 
gleichzeitig das Mandat, die Vertraulithkeits-
· erfordernisse und die notwendige' Selbstän
digkeit der Entscheidungsprozesse'der jewei
ligen Institutionen berücksichtigt und auf 
Querbedingtheiten und zusätzliche Bedingun
gen für die Regierungen verzichtet. Darüber 
hinaus laden die Minister den Generaldirek
tor der Welthandelsorganisation (WTO) ein, 
gemeinsam mit dem Generaldirektor (Mana
ging Director) des Internationalen Währungs
fonds und dem Präsidenten der Weltbank die 
Auswirkungen der Zuständigkeiten der WTO 
auf ihre Zusammenarbeit mit den Bretton
Woods-Institutionen sowie jedwede Form 
dieser Zusammenarbeit zu überprüfen, mit 
der Absicht, eine größere Kohärenz in der 
Gestaltung der Weltwirtschaftspolitik zu 
erreichen: 

'(Übersetzung) 

'BESCHLUSS ÜBER' 
NOTIFIZIERUNGSVERFAHREN 

Die Minister beschließen, der Ministerkonferenz 
die Annahme des' ,Beschlusses zur Ve~besserung 
und überprüfung der nachstehend beschriebenen 

. N otifizierungSverfahren zu empfehlen. 
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Members. 

Desiring to improve the operation of notification 
procedures under the Agreement Establishing the 
World Trade Organization (hereinafter referred to 
as the "WTO Agreement"), and thereby to 
contribute to the transparency of Members trade 
policies and to the effectiveness of surveillance 
arrangements established to that end; 

Recalling obligations under the WTO Agree
ment to publish and notify, including obligations 
assumed under the terms of specific protocols of 
accession, waivers, and other agreements ente red 
into by Members; 

Agree as folIows: 

I. General obligation to notify 

Members affirm their commitment to obligations 
under the Multilateral Trade Agreements and, 
where applicable, the Plurilateral Trade Agree
ments, regarding publication and notification. 

Members recall their undertakings set out in the 
Understanding Regarding Notification, Consula
tion, Dispute Settlement and Surveillance adopted 
on 28 November 1979 (BISD 2651210). With 
regard to their undertaking therein to notify, to the 
maximum extent possible, their adoption of trade 
measures affecting the operation of GA TI 1994, 
such notification itself being without prejudice to 
views on the consistency of measures with or their 
relevance to rights and obligations under the 
Multilateral Trade Agreements and, where applic
able, the Plurilateral Trade Agreements, Members 
agree to be guided, as appropriate, by the annexed 
list of measures. Members therefore agree that the 
introduction or modification of such measures is 
subject to the notification requirements of the 1979 
Understanding: 

11. Central registry of notificatioris 

A central registry of notifications shall be 
established under the -responsibility of the Secretar
iat. While Members will continue to follow existing 
notification procedures, the Secretariat shall ensure 
that the central registry records such elements of 
theinformation providedon the measure by the 
MemQer concerned as its pUrpOSe, its trade 
coverage, and the requirement _ under which it has 
been notified. The centralregistry shaiI cross
reference its records of notifications by Member 
and obligation. 

Die Mitglieder; 

In dem Wunsch, eine Verbesserung der Arbeits
weise der N otifizierungsverfahren gemäß dem 
Abkommen über die Errichtung der Welthandels
organisation (im folgenden "WTO-Abkommen" 
genannt) zu erreichen und somit zur Transparenz 
der Handelspolitik der Mitglieder und Effizienz 
der zu diesem Zweck eingerichteten überwa
chungsverfahren beizutragen; 

im Bewußtsein der Verpflichtungen Zur Bekannt
machung und Notifiziening nach dem WTO
Abkommen, einschließlich der Verpflichtungen 
nach den Bestimmungen bestimmter Beitrittspro
tokolle, Ausnahmegenehmigungen sowie anderer 
von den Mitgliedern getroffenen Vereinbarungen; 

kommen ~ie folgt überein: 

I. Allgemeine Notifizierungspflicht 

Die Mitglieder bekräftigen ihre Verpflichtung 
zur Bekanntmachung und Notifizierung nach den 
Multilateralen Handelsabkommen und gegebenen
falls den Plurilateralen Handelsübereinkommen. 

Die Mitglieder erinnern an ihre Verpflichtungen, 
die in der am 28. November 1979 (BI5D 2651210) 
angenommenen Vereinbarung über Notifikationen, 
Konsultationen, Streitbeilegung und überwa
chung '}) beschrieben sind. Bezüglich der hierin 
enthaltenen Verpflichtung zur bestmöglichen 
N otifizierung der Annahtne von Handelsrnaßnah -
men, die sich auf die Durchführung des 
GA TI 1994 auswirken, wobei diese Notifikation 
als solche die Standpunkte bezüglich der Verein
barkeit oder des Zusammenhangs dieser Maß
nahmen mit den Rechten und Pflichten aus den 
Multilateralen Handelsabkommen sowie gegebe~ 
nenfalls aus den Plurilateralen Handelsüberein
kommen in keiner Weise präjudiziert, vereinbaren 
die Mitglieder, sich in angemessener. Weise von der 
beigefügten Maßnahmenliste leiten zu lassen. 
Daher vereinbaren die Mitglieder, daß die Ein
führung und Änderung _ dieser Maßnahmen den in 
der V c::reinbarung aus dem Jahre 1979 enthaltenen 
N otifizierungserfordernissen -unterliegt. 

11. -Zentrales Notiflkationsregister 

Die- Erstellung eines zentralen Notifikations
registers liegt in der Zuständigkeit des Sekretariats. 
Während die Mitglieder weiterhin nach den 
bestehenden N otifizierungsverfahren vorgehen, 
stellt das Sekretariat sicher, daß die vom 
betreffenden Mitglied zur Verfügung gestellten 
Informationen über die Maßnahme bezüglich des 
Zwecks, des Handelsumfangs und des entspre
chenden Notifizierungserfordernisses in das Zen
tralregister aufgenommen werden. Das Zentralregi
ster wird in seinen Aufzeichnungen der Notifika-

*) In Österreich im BGBl. Nr. 237/1981 publiziert. 
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The central registry shall inform each Member 
annually of the regular notification obligations to 
which that Member will be expected to respond in 
the course of the following year. 

The central registry shall draw the attention of 
individual Members to regular notification require
ments which remain unfulfilled. 

Information in the central registry regarding 
individual notifications shall be made available on 
request to any Member entitled io receive the 
notification concerned. 

III. Review of notification obligations and 
procedures 

The Council for Trade iil Goods will undertake 
a review of notification obligations and procedures 
und er the Agreements in Annex 1 A of theWTO 
Agreement. The review will be carried out by a 
working group, membership in which will be open 
to all Members. The group will be established 
immediately after the date of entry into force of 
the WTO Agreement. 

The terms of reference of the working group 
will be: 

to undertake a thorough review ofall 
existing notification obligations of Members 
established under the Agreements in 
.Annex 1 Aof the WTO Agreement,with a 
, view to simplifying, standardizing and 
consolidating these obligations to the great
est extent practicable, as weil as to improving 
compliance with these obligations, be:l.l:ing in 
mind the overall objective of improving the 
transparency of the trade policies of 
Members and . the effectiveness of surveil
lance arrangements established to this end, 
and also bearing in mind the possible need of 
some developing country Members for 
assistance in meeting their notification 
obligations; 

to make recommendations to the Council for 
Trade in Goods not later than two years 
after the entry into force of the WTO 
Agreement. 

tionen Querverweise nach Mitglied und Verpflich
tung enthalten. 

Das Zentralregister informiert jedes Mitglied 
jährlich über die ordnungsgemäßen Notifizierungs
verpflichtungen, auf die das Mitglied im Verlauf 
des folgenden Jahres reagieren soll. 

Das Zentralregister macht die einzelnen Mit
glieder auf die ordnungsgemäßen Notifizierungs
verpflichtungen aufmerksam, die sie bisher nicht 
erfüllt haben. 

Die im Zentralregister vorhandenen Informatio
nen über einzelne Notifikationen werden über 
Ersuchen jedem Mitglied zur Verfügung gestellt, 
das berechtigt ist, die betreffende Notifikation zu 
erhalten. 

III. Überprüfung der Notifizierungsverpflichtt18gen 
und Notifizierungsverfahren 

Der Rat für den Handel initWaren wird eine 
Überprüfung . der Notifizü:rungsverpflichtungen 
und -verfahren gemäß den Abkommen/Überein
kommen im Anhang 1 Ades WTO-Abkommens 
vornehmen. Die Überprüfung erfolgt durch. eine 
Arbeitsgruppe, der alle Mitglieder angehören 
können. Die EinsetZung der Arbeitsgruppe erfolgt 
unmittelbar nach dem Tag des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens. 

Die Arbeitsgruppe hat folgenden Auftrag: 

die Durchfühn~ng einer eingehenden über
prüfung aller für die Mitglieder bestehenden 
N otifizierungsverpflichtungen gemäß den 
Abkommen/Übereinkommen im 
Anhang 1 Ades WTO-Abkommens soweit 
durchführbar, im Hinblick auf eine Verein
fachung' Standardisierung und Bereinigung 
der Verpflichtungen sowie. auf eine Ver
besserung der Einhaltung der Verpflichtun
gen unter Berücksichtigung der Gesamtziel
setzung offenerer Handelspolitikeri der 
Mitglieder und der Effizienz der zu diesem 
Zweck eingerichteten überwachungsverfah-

. ren und ebenfalls unter Berücksichtigung der 
allfälligen N otwendigkeit, Entwicklungsland
Mitgliedern bei der Erfüllung der Notifizie
rungsverpflichtungen Unterstützungzukom
men zu lassen; 
die Ausarbeitung von Empfehlungen an den 
Rat für den Handel mit Waren vor dem 
Ablauf von zwei Jahren nach dem Inkraft
treten des WTO-Abkomtnens. 
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ANNEX 

INDICATIVE LIST 1) OF NOTIFIABLE 
MEASUR?S 

Tariffs (including ,range arid ~cope of bindings, 
GSP provisions,' rates applied 'ta members of free
trade areas/customs unions, other preferen'ces). 

, :'-1 

Tariff quotas', ~nd surcharges 'i, ' 

Q).lari~i~aiive',: ;~est~is{ions," 3~cl~djng~ ~oluntarY 
export restrairits arid ordeily marketin,g ,arran,ge~ 
ments affecting imports 

Öt!~er • n'~~~t~;iff ine;sures ~~~h" ~s" Ücefl4n~. aq.q 
mi~~g~equlrerrie~ts;:,:ariabl~, i~yi~~ '" ; 

.. 1: "', ~.: ". 

R~'l~s oE origin i:: 

Govetnment pr~~rement 

Technical barriers 

Safeguard actions 

Anti-dumping actions 

Count'ervailing actions 

Export taxes 

E~port subsidies, tax exemptions and concess~onary 
export financing , 

Free-trade zones, including in-bond manufacturing 

Export restrictions, including voluntary export 
restraints and orderly marketing arrangements, 

()ther g9ver~~ent 'assistanc~:'ind4ding s':1bsidies, 
taxex~mptiQns' '" " ' ,,' 

Role of state:.ttading enterprises 
" ' 

Foreign ,exchange qmtrols, related to Imports and 
exports 

Government-n'landated countertrade 

Any other :measure covered, by the Multilateral 
Trade Agreements in Annex 1 A to the wro 
Agreement 

1) This 'list' does not' alter existing notification 
requirements in the Multilateral Trade Agreements in 
Annex 1 A to the wro Agreement or, where applicable, 
the Plurilateral Trade' Agreements in Annex 4 of the 
wro Agreement. 

ANHANG 

LISTE NOTIFIZIERUNGSPFLICHTIGER 
MASSNAHMEN 1) 

Zölle (einschließlich Höhe und' Umfang 'der 
Bindungen, Bestimmungen des Allgemeinen Präfe
renzsystems, Anwendungszälle für Mirglieder von 
Freihandeiszonen/Zollunionen, andere Präfer,en-
zen) ';- " 

.' ;,,: 

Zbllkontingente und Zusatzabgaben : 

Mepgeilmäßigb 'Besch~~~.f~u~geri; ,,'einschli~ßli~h 
freiwillige Ausflihrbeschränktirigeri' 'un'cl ' Ab,saI?
marktabsprachen, die Einfuhren beeinflussen' ' , 

.Sönsti~~ nichttar;flit;he,· r0aß~ah,~e~ i,~ie'" I.den
ziqungs- und ", Mischungseffordern,is~e;; bewegliche 
Abgaben ", 0' "" " , " ' , 

Zollivert ' 

U rspru:ngsregeln' 

Öffentliches Beschaffuhgswesen' 

Technische Handelshemmnisse 
'.;"' ,. 

Schutzmaßriahmen 

Antidumpingmaßnahmen ' 

Ausgleichsmaßn,ihmen 

Ausfuhrsteuern 

Ausfuhrsubventionen, Steuerbefreiungen 
begünstigte Ausfuhrfinanzierung 

und 

Zollfreizonen, einschließlich Herstellung unter 
Zollverschluß 

Ausfuhrbeschränkungen, einschließlich freiwillige 
Ausfuhrbeschränkungen und, Absatzmarktabspra
chen 

Sonsiige staatliche ,Unterstützung, .einschließlich 
Subventionen, Steuerbefreiungen 

Rolle, 'der staatlichen Handelsunternehmen 

Ein- lirid ausfuhrbezog'~rie Devisenkontrolle 

Geg~~~eschäfte im staatlichen Auftrag 

Alle sonstigen durch die, Multilateralen Handels
abkommen im Anhang 1 Ades wrO-Abkommens 
erfaßten Maßnahmen 

1) Diese Liste stellt keine Anderung der bestehenden 
NotifiiXerungserfordemisse der Multilateralen Handels
abkommen im Anhang 1 Ades wrO-Abkommens oder 
gegebenenfalls der Plurilateralen Handelsübereinkommen 
im Anhang 4 des wrO-Abkommens dar. 
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DECLARATION ON THE RELATIONS HIP 
OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION 
WITH THE INTERNATIONAL MONETARY 

FUND 

Ministers, 

Noting the dose relationship between the 
CONTRACTING PARTIES to the GATT 1947 
and the International Monetary Fund, and the 
provisions of the GATT 1947 governing that 
relations hip, in particular Artide XV of the GATT 
1947; 

Recognizing the des ire of participants to base the 
relations hip of the World Trade Organization with 
the International Monetary Fund, with regard to 

the areas covered by the Multilateral Trade 
Agreements in Annex 1A of the WTO Agree
ment, on the provisions that have governed the 
relations hip of the CONTRACTING PARTIES to 

the GATT 1947 with the International Monetary 
Fund; 

Hereby reaffrrm that, unless otherwise provided 
for in the Final Act, the relationship of the WTO 
with the International Monetary Fund, with regard 
to the areas covered by the Multilateral Trade 
Agreements in Annex 1 A of the WTO Agreement, 
will be based on the provisions that have governed 
the relationship of the CONTRACTING PAR
TIES to the GATT 1947 with the International 
Monetary Fund. 

ANHANG 1 

ANHANG 1 A: MULTILATERALE ABKOM
MEN ÜBER DEN HANDEL MIT WAREN 

Der Handel mit Waren war einer der 
traditionellen Bereiche des "GATT 1947~'. Die 
entsprechenden Bestimmungen blIden einen we
sentlichen Bestandteil des "GATT 1994". 

Mehrere Bestimmungen in übereinkommen 
dieses Anhanges (Artikel 19 des übereinkommens 
über die Landwirtschaft, Artikel 11 Absatz 1 des 

. übereinkommens über sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen und Artikel 14 Absatz 1 des über
einkommens über technische Handelshemmnisse) 
enthalten etwa folgende Formulierung: "Str:eitfälle 
zwischen den Mitgliedernbetreffelld das ~unktio

. nieren' des übereinkommens fallen unter die 
Bestimmungen des Artikel XXIII· des 
GATT 1994, ergänzt· durch die Vereinbarung 
über Streitbeilegung" und verweisen somit auch in 
bezug auf Rechtsbereiche, die neben Kompetenzen 
des Bundes auch, Kompetenzen der Länder 
einschließen können, auf Artikel XXIII' des 

. (Übersetzung) 

ERKLÄRUNG ÜBER DIE BEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN DER WEL THANDELS

ORGANISATION UND DEM 
INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS 

Die Minister, 

in Kenntnis der engen Beziehungen zwischen 
den VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 und 
dem Internationalen Währungsfonds sowie der 
diese Beziehung regelnden Bestimmungen des 
GATT 1947, insbesondere des Artikels XV des 
GATT 1947; 

in Anerkennung des Wunsches der Teilnehmer, 
die Beziehungen zwischen der Welthandelsorgani
sation und dem Internationalen Währungsfonds in 
bezug auf die von den Multilateralen Handelsab
kommen im Anhang 1 Ades WTO-Abkommens 
auf die Bereiche, die die Beziehungen zwischen 
den VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 mit 
dem Internationalen Währungsfonds geregelt 
haben, zu stützen; 

kommen hiermit überein, sofern die Schlußakte 
nichts Gegenteiliges vorsieht, die Beziehungen 
zwischen der WTO und dem Internationalen 
Währungsfonds in bezug auf die von den 
Multilateralen Handelsabkommen im Anhang 1 A 
des WTO-Abkommens erfaßten Bereiche auf die 
Bestimmungen zu stützen, die die Beziehungen 
zwischen den VERTRAGSPARTEIEN des 
GATT 1947 mit dem Internationalen Währungs
fonds geregelt haben. 

GATT 1994. Im Hinblick darauf, daß Absatz 2 
dieser Bestimmung (der seinerseits durch Artikel 9 
Absatz 2 B-VG gedeckt ist) zur Fassung rechtges
taltender Beschlüsse ermächtigt, finden die gegen
ständlichen - auch eine Anwendung im Bereich 
von Landeskompetenzen ermöglichenden '- Ver
weisungen in Artikel 9 Absatz 2 B-VG keine 
Deckung und sind daher als verfassungsändernd 
zu genehmigen. Im übrigen ist auch die in diesen 
Bestimmungen verwiesene Vereinbarung über· die 
Streitbeilegung in einigen ihrer Teile verfassung
sändernd. Auch aus diesem· Grund sind diese 
. Verweisungsbestimmungen im Verfassungsrang zu 
genehmigen. 

ALLGEMEINES 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 1994 

D~s Allgem~ine. Zolle .'und Handelsabko~men 
1994 (kurz "GATT 1994") setzt sich :zusa'mmen 
aus: 

a) dem "GATT 1947", 
b) all jenen Rechtsinstrumenten, die unter dem 

"GATT 1947" vor Inkrafttreten des WTO
Abkommens in Kraft getreten sind, 
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c) emer Reihe von zusätzlichen Vereinbarun
gen, 

d) dem Protokoll von Marrakesch. 

Inhaltlich ist das GATI 1947 das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen vom 30. Oktober 
1947 in seiner durch nachfolgende Rechtsinstru
mente berichtigten, geänderten und ergänzten 
Fassung ("as rectified, amended or modified by 
the terms of legal instruments before· the date of 
entry into force of the WTO Agreement" - vgl. 
Anhang '1 A Punkt 1 (a) zum WTO-Abkommen). 
Dazu kommt eine Reihe von weiteren Rechts
instrumenten, die das GA TI 1947 vor Inkraft
treten des WTO-Abkommens ergänzen. Es sind 
dies Beitrittsprotokolle, die bisherigen Verpflich
tungslisten der Vertragsparteien sowie zahlreiche 
Beschlüssen ("decisions") der Vertragsparteien, die 
in Punkt 1 (b) des Anhangs 1 Azurn WTO
Abkommen aufgezählt sind, insbesondere die dort 
genannten Ausnahmegenehmigungen (Waivers). All 
die genannten Vorschriften bilden zugleich den 
wesentlichen inhaltlichen Kern des GA TI 1994. 
Dieses wird darüber hinaus ergänzt durch Verein
barungen zur Interpretation einzelner Artikel des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, die im 
Rahmen der Uruguay~Runde beschlossen wurden, 
sowie durch das Protokoll von Marrakesch samt 
den angeschlossenen neuen VerpfIichtungslisten. 

Artikel XXVII des GATI ermächtigt Mitglieder 
unter gewissen Voraussetzungen zu einer jeder
zeitigen Änderung oder Zurücknahme von Bin
dungen in Listen und damit zu einer Änderung des 
Abkommens, die nicht der Genehmigung des 
Nationalrates unterliegt. Diese Bestimmung· ist 
daher als verfassungsändernd zu genehmigen. 

Artikel XXVII Absatz 1, 3 lit. a und b, 4 Satz 3 
und 4, 5 ermächtigt die Mitglieder Zur Änderung 
oder Zurücknahme von Bindungen und damit zu 
einer Änderung des Abkommens, die nicht der 
Genehmigung des Nationalrates unterliegt. Diese 
Bestimmungen sind daher als verfassungsändernd 
zu genehmigen. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES ARTIKELS 11 ABSATZ 1 LIT. B DES 

ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeiner Teil 

Dem Wesen nach i~t diese Vereinbarung die 
Legalinterpretation des Absatzes 1 b des bestehen
den Artikel II des GA TI 1947 durch das 
GATI 1994. Der Artikel II des GATI konkreti
siert im' wesentlichen das in Artikel I festgelegte 
Prinzip der multilateralen, allgemeinen Meistbe
günstigung durch Aufnahme der gebundenen 
Zollsätze in Konzessionslisten, die entsprechend 

dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung für alle 
Vertragsparteien gelten. 

Die nunmehrige Auslegung des Artikel II 
Absatz 1 b bestimmt, daß in diesen Zollkonzes
sionslisten neben den Vertragszollsätzen auch die 
sonstigen zur Anwendung gelangenden anderen 
Abgaben und Belastungen (other duties and 
charges; zB Stempelgebühren beim Import, 
Zuschläge zum Zoll, sonstige Bearbeitungsbeiträ
ge) betragsmäßig anzuführen sind. Obwohl die 
übereinkunft bedauerlicherweise keine Definition 
für "other duties and charges" anbietet, ist in 
Artikel II Absatz 2 festgelegt, daß Steuern, Aus
gleichszölle und Antidumpingzölle sowie Gebühren 
für erbrachte Dienstleistungen weiterhin von der 
Bindungsverpflichtung ausgenommen sind. 

Die Auslegung des Artikel II b bezweckt eine 
bessere Transparenz und Sicherheit bei der 
Anwendung von bestehenden Zollzuschlägen und 
Abgaben. Voraussetzung ist jedoch, daß diese 
"other duties and charges" bereits bei der 
erstmaligen Bindung des Vertragszollsatzes effek
tiv waren. 

Da Österreich bei der Transponierung des 
österreichischen Zolltarifes und der GA TI
Liste :XXXIII in das Harmonisierte System bereits 
alle damals vorhandenen Zollzuschläge in ein
heitlichen Zolls ätzen zusammengefaßt hat, ist 
davon auszugehen, daß aus der Neuinterpretation 
des Artikel II b für Österreich keine Probleme 
erwachsen werden. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

. Absatz 1 führt als Grund für die Auslegung des 
Artikel II 1 b die Gewährleistung größerer Trans
parenzan und normiert, daß jegliche "andere 
Abgabe oder Belastung" bei der jeweiligen 
gebundenen Zollposition der Konzessionslisten 
des GA TI' 1994 angeführt werden muß. Die 
Aufnahme in die VerpfIichtungsliste ändert jedoch 
nichts am rechtlichen Charakter der Abgabe. 

Als Stichtag für die Bindung der "anderen 
Abgabe oder Belastung" nach Artikel II b des 
GATI 1994 wird im zweiten Absatz (15. April 
1994 Unterzeichnung der WTO-Abkommen) fest
gelegt. Dieses Datum ersetzt gemäß Absatz 8 
dieser übereinkunft die Entscheidung des GATI
Rates vom 26. März 1980. Darüber hinaus soll 
auch der Zeitpunkt der Bindung der bezughaben
den Zollposition weiterhin in der Spalte 6 der 
Konzessionsliste aufgenommen bleiben, da dieses 
Datum für jede Neuverhandlung der Konzession 
relevant bleibt. 

Im vierten Absatz wird bestimmt, daß die 
Abgabe nicht höher sein darf als sie e~ zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Bindung der Zollposition 
war. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 
der WTO bzw. nach Hinterlegung der entspre-
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chenden Liste zum "GATT 1994" wird jedes 
Mitglied legitimiert, das Bestehen einer "sonstigen 
Abgabe oder Belastung" anzufechten, falls Zweifel 
am Bestand oder an der Höhe der Abgabe zum 
Zeitpunkt der seinerzeitigen Einführung bestehen. 

Absatz 5 besagt allgemein, daß das Recht zur 
Anfechtung allen Mitgliedern auch dann zusteht, 
wenn eine sonstige Unvereinbarkeit mit den 
Rechten und Pflichten aus dem GATT 1994 einer 
Aufnahme in die Konzessionsliste entgegensteht. 

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII 
über Konsultationen und den Schutz von Konzes
sionen sowie das Streitbeilegungsverfahren sind 
nach Absatz 6 ebenfalls für die Fälle dieser 
Vereinbarung anwendbar. 

Absatz 7. bestimmt schließlich, daß irrtümlich 
nicht oder zu niedrig aufgenommene Abgaben nur 
innerhalb von sechs Monaten nach der Hinter
legung der entsprechenden Liste oder sechs 
Monate nach Inkrafttreten der WTO hinzugefügt 
oder korrigiert werden dürfen. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
VON ARTIKEL XVII DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeines 

Artikel XVII regelt den staatlichen Handel unter 
Beachtung der Grundsätze der Nichtdiskriminie
rung, der kommerziellen Verhaltensweise . sowie 
der Notifikations- und Informationspflicht. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Die bestehenden Regelungen werden dahin
gehend modifiziert, daß mit Schaffung der WTO 
den Notifikations- und Informationspflichten 
nunmehr an den Rat für den Handel mit Waren, 
der als eines der drei neuen Organe des 
"Allgemeinen Rates" geschaffen wird, nachgekom
men werden muß. Diesem wird eine "Arbeits
gruppe" unterstellt, dem die Koordination der 
Aktivitäten der Mitglieder obliegt. Eine Mitglied
schaft in dieser AG steht allen Mitgliedern offen. 
In diesem Zusammenhang hat jedes Mitglied die 
Möglichkeit, eine Gegen-Notifikation an den Rat 
für den Handel mit Waren zu richten, sofern es 
Grund zur Annahme hat, daß ein anderes Mitglied 
seine Notifikationspflicht nicht angemessen erfüllt 
hat. Dieser Sachverhalt wird in der Folge von einer 
Arbeitsgruppe überprüft werden. 

Ferner werden zur Verbesserung der Trans
parenz der Aktivitäten der Mitglieder Form und 
Inhalt der oben zitierten Verpflichtungen konkre
tisiert. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE 
ZAHLUNGSBILANZBESTIMMUNGEN 

DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeines 

Die Vereinbarung dient der näheren Erläuterung 
bereits bestehender GATT-Bestimmungen, die 
Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungsbilanzgrün
den betreffen. 

Zeitpläne für den Abbau von Einfuhrbeschrän
kungen sind unverzüglich öffentlich bekanntzuma
chen. Bei der Wahl von Maßnahmen sind solche 
heranzuziehen, die die den Handel am wenigsten 
beeinträchtigende Wirkung haben, wobei preis-

. bezogenen Maßnahmen der Vorzug gegenüber 
Mengenbeschränkungen zu geben ist. Ziel der 
Bewirtschaftung muß die Steuerung der allgemei
nen Höhe der Einfuhren sein, wobei unentbehr
liche Waren ausgenommen werden können. Für 
eine Ware sollte jedoch nur eine Art von 
beschränkenden Einfuhrmaßnahmen angewendet 
werden. Bei der Vollziehung darf ein nicht
automatisches Bewilligungsverfahren nur angewen
det werden, wenn dies unvermeidlich ist. 

In der Vereinbarung sind Konsultationen 
vorgeschrieben, die im Rahmen des Komitees für 
Zahlungsbilanzbeschränkungen durchzuführen 
sind. Für die am wenigsten entwickelten Mitglieds
länder, und in bestimmten Fällen für Entwicklungs
land-Mitglieder, ist ein vereinfachtes Konsultations
verfahren vorgesehen. 

Weiters enthält die Vereinbarung eine Notifika
tionsverpflichtung gegenüber dem Allgemeinen Rat 
sowie Vorschriften betreffend die Notifikationen 
der Mitglieder und die Berichte des Komitees. 

I 

I 
Zu einzelnen Bestimmungen: 

I 

Die Vereinbaning erläutert die Artikel XII 
("Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbi
lanz") und XVIII (,;Staatlic~e Unterstützung der 
wirtschaftlichen Entwicklung") Abschnitt B des 
GATT 1994 sowie die Erklärung betreffend 
Handelsmaßnahmen zum Schutz der Zahlungs
bilanz, BGBI. Nr. 237/1981. ! 

Eine Änderung der Rechte 'und Pflichten der 
Mitglieder ist nicht beabsichtigt; 

I 

Absatz 1 bekräftigt die' Verpflichtung der 
Mitglieder, Zeitpläne für die Beseitigung von 
Einfuhrbeschränkungen aus I Zahlungsbilanzgrün
den öffentlich bekanntzumathen. Unterbleibt die 
Verlautbarung, so ist dies zu' rechtfertigen. 

Absatz 2 bekräftigt die i Verpflichtung der 
Mitglieder, vorzugsweise den Handel am wenig
sten beeinträchtigende Maßrl.ahmen zu ergreifen. 
Dies sind sogenannte preisbezogene Maßnahmen, 
zB Einfuhr-Zusatzabgaben, Einfuhrdepot-Erforder-
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nisse oder gleichwertige Handelsrnaßnahmen mit 
Auswirkung auf den Preis. 

Gemäß Absatz 3 ist die Anwendung von 
Einfuhrbeschränkungen nach Möglichkeit zu ver
meiden. Unter bestimmten Bedingungen und unter 
Einhaltung vorgegebener Verfahrensbestimmungen 
sind Ausnahmen zulässig. Für ein und dieselbe 
Ware sollte nur eine Art von beschränkenden 
Einfuhrmaßnahmen angewendet werden. 

Gemäß Absatz 4 sind nur Maßnahmen zur 
Steuerung der allgemeinen Höhe der Einfuhren 
und nur im notwendigen Ausmaß zulässig.' Die 
Vollziehung hat auf transparente Weise zu 
erfolgen. Für bestimmte unentbehrliche Waren 
(zB solche, die der Befriedigung von Grund
bedürfnissen dienen sowie Investitionsgüter oder 
Betriebsmittel) kann die Anwendung der Maß
nahmen ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
Bei der Vollziehung von mengenmäßigen 
Beschränkungen sind nicht-automatische Bewilli
gungsverfahren zu vermeiden bzw. fortschreitend 
aufzuheben. 

Gemäß Absatz 5 führt das Komitee für 
Zahlungsbilanzbeschränkungen (Komitee) Konsul
tationen zur überprüfung aller Einfuhrbeschrän
kungsmaßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen 
durch.. Im Komitee können alle Mitglieder 
mitarbeiten. Für Konsultationen sind die fest
gelegten Verfahrensbestimmungen (BISD, 
18. Ergänzung, Seiten 48 bis 53) heranzuziehen: 

Gemäß Absatz 6 muß ein Mitglied, das neue 
Beschränkungen anwendet oder bestehende' ver
schärft, innerhalb von vier Monaten ab Anwen
dung mit dem Komitee in Konsultationen ein
treten. Geht die Initiative zu Konsultationen nicht 
vom Mitglied aus, so lädt der Vorsitzende des 
Komitees zu Konsultationen ein. Zu prüfen sind 
ua, die Einführung neuer Arten von Maßnahmen 
sowie die Verschärfung bestehender Maßnahmen 
oder die Erweiterung des' betroffenen Waren
kreises. 

Gemäß Absatz 7 prüft das. Komitee regelmäßig 
wiederkehrend alle Beschränkungen. Die Zeitein
teilung für die Prüfungen kann unter bestimmten 
Bedingungen geändert werden., 

Gemäß Absatz' 8 ist für die am wenigsten 
entwickelten Mitgliedsländer ein vereinfachtes 
Konsultationsverfahren vorgesehen, ebenso für 
Entwicklungsland-Mitglieder, wenn sie Liberalisie
rungsbemühungen in Abstimmung mit dem Komi
tee verfolgen oder wenn die handelspolitische 
Prüfung für dasselbe Kalenderjahr anberaumt ist. 

Gemäß Absatz 9 sind Einführung oder Ände
rungen von beschränkenden Einfuhrmaßnahmen 
oder die Änderung des Zeitplanes für deren 
Beseitigung dem Allgemeinen Rat detailliert zu 
notifizieren. Zur Prüfung dUrch die Mitglieder 
wird dem WTO-Sekretariat jährlich eine konsoli-

dierte Notifikation, die alle relevanten Sachverhalte 
enthält, zur Verfügung gestellt. 

Gemäß Absatz 10 prüft das Komitee die 
Notifikationen auf Antrag eines Mitglieds. Zu 
prüfen sind bestimmte Kernpunkte einer Notifika
tion und die Frage der Notwendigkeit der 
Durchführung von Konsultationen. Dem Komitee 
können im voraus Fragen zur Prüfung unterbreitet 
werden; das Recht, im Laufe von Konsultationen 
Klarstellung zu suchen geht dadurch nicht· 
verloren. 

Gemäß Absatz 11 ist vom konsultierenden 
Mitglied ein Basisdokument für die Konsultatio
nen vorzubereiten. Dieses enthält relevante Infor
mationen, insbesondere betreffend die Zahlungs
bilanzlage, eine Beschreibung der angewendeten 
Beschränkungen, gesetzte Liberalisierungsschritte, 
einen Plan zur Lockerung und Beseitigung 
verbleibender Beschränkungen. 

Gemäß Absatz 12 erarbeitet das WTO-Sekreta
riat zur Erleichterung der Konsultationen im 
Komitee ein Hintergrunddokument. Auf Verlan
gen unterstützt das WTO-Sekretariat Entwick
lungsland-Mitglieder bei der Erstellung von 
Dokumenten für Konsultationen. 

Gemäß Absatz 13 berichtet das Komitee dem 
Allgemeinen Rat über seine Konsultationen. Der 
Bericht soll begründete Schlußfolgerungen und 
Empfehlungsvorschläge enthalten. Rechte und 
Verpflichtungen von Mitgliedern sind im Lichte 
von Empfehlungen des Allgemeinen . Rats zu 
beurteilen. Liegen keine Vorschläge für Empfeh
lungen des Allgemeinen Rates vor, so soll der 
Bericht des Komitees die im Komitee geäußerten 
Meinungen festhalten. Im Falle vereinfachter 
Konsultationen sind im Bericht die Hauptpunkte 
der Erörterung· zusammenzufassen. 

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG 
DES' ARTIKELS XXIV DES A.LLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeines 

Artikel XXIV des GATT 1947 regelt die Aus
nahmen von der allgemeinen Meistbegünstigung, 
insgewndere die Grundsätze für die Anerkennung 
von Zollunionen und Freihandelszonen. . 

Diese Regelungen bringen die durchaus positive 
Grundhaltung des GA TI zu regionalen wirtschaft
lichen 'Integrationsräumen zum Ausdruck, die ihrer 
Rechtsnatur nach jedoch eine Durchbrechung des 
tragenden GA TI -Prinzips der allgemeinen Meist
begünstigung darstellen. Da die handelsschaffenden 
Effekte der Bildung von Zollunionen undF-\,eihan
deisräumen im Außenverhältnis auch Verzerrungen 
der Handelsströme bzw. Umlenkungseffekte bewir
ken können, wurden bereits durch das GA TI 1947 
genaue Verfahrensvorschriften für die Anerken
nung geschaffen. 
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Die Anwendung und Auslegung dieser Verfah
rensvorschriften zur Prüfung der Voraussetzungen 
zur Errichtung von Zollup.ionen und Freihandels
zonen waren immer wieder Anlaß zu 'Kritik, 
insbesondere durch japan, die einzige führende 
Handelsgroßmachi,die nicht in, ein Präf~renzab" 
kommen eingebunden ist, japan ist mit seinem 
Versuch, den Artikel XXIV' z~ st~affen, na:tllq~e~ 
in~ßsowohlmit der EU,al~ auch mit denEFfA~ 
Staaten in 'l(onflikt gerate~. Die', fU; selb#-'eine 
Staatengemeinschaft und Zollunion, hat 'ril~h\ i.1ur 
mit einer Reihe von Staaten Freihandelsabkommen 
geschlossen" S0udern ,unterhält auch-mit derilLome-
Suaawn präferentielle Beziehungen:, :;.:;: . 

·'Di~s~Inle~~s,s~~~geg~llsitt~~z.kisc,hen .4~,; ~ti 
ü~d:japan,h:lbend~z.~ gdührt,'tiaß'qie All~l~gung 
des 'A.rtikelXXJV des GATT 1'994 keine :wes~i'tt" 
li~hneuen Akientegesetzt' h.~t. ,Auch ditiu 1st 
mit ",' Ihrer' Forderu~g ~ach ,Durchsetzul}g : der 
GAlT-Regeln in Bundesstaaten - mit Bli~krich~ 
tung auf die USA--", nicht volldurchgedtungen. 

Im 'Hinbli~k auf di~ nach einem Beitritt ~~r EU 
Zll führenden Verhandhingen über die Anp~ssun~ 
gen von bestehenden GAlT -Bindungen ' wird 
insbesondere der Auslegung des Artikel XXN 
Absatz 6 zentrale Bedeutung zukommen. Die 
Verhandlungen über die Anpassung von Konzes
sionensind allerdings erst nach ,dem Beitr-itt zu 
führen, und Zwar bereits durch die EU-Kommis
sion selbst.· 

Österreich hat bekanntlich bei der Ers~ellung 
seiner, Angebotslisten für" die U ruguay"Runde 
darauf geachtet, daß, es zu ,keinen großen 
Abweichungenv,on den EU-Angeboten k.nm .. ;: 

Zu ~inzelnen Bestinimungen: 

In der Präambel der 'veteibarung "iiradie 
Be,deutung von Zollunionen und Freihandelszonen 
fu,rdie Ausweitung des Welthandels hervorg.ehoben 
und die V Qiteile der Zollunionen hetausgeSVi#len. 
Gleichzeitig wird äat~uf hingewiesen, diß'die 
Benachteiligung außenstehender Handelspartner 
vermieden werden soll. Schließlich wird die 
Überzeugung ausgedrückt,' daß sowohl blei der 
überprüfung von nach Artikel XXNbereits 
noiifizierten Abkommen als auch bei der Beurtei
lung neuer und erweiterter Abkommen d;e RoHe 
des Rates für deri Handel mit Waren gestärkt 
werden sollte, Die Notwendigkeit, die Verpflich
tungen nach Artikel XXN Absatz 12 einer all
gemein akzeptablen Auslegung zuzuführen" wurde 
ebenfalls anerkannt. 

Im Absatz 1 der Vereinbarung wird die Prüfung 
nach den Kriterien der Absätze 5, 6, 7 und 8' des 
Artikel XXN gesondert hervorgehoben. 

Absatz 2 befaßt sich mit der Bewertung der 
Zölle und Abgaben nach Artikel XXN Absatz 5 
lit, a, die im Fall einer Zollunion zu keiner höheren 

Gesamtbelastung der übrige!]l ..,-'- außenstehenden 
- Mitglieder führen dürfen.1 Diese Bewertung ist 
grundsätzlich auf eine Gfsamtbewe~ung der 
gewogenen Zollsätzezu stütz~n. DabeI soll das 
WTO-Sekretariat ~;ts. Mitt~ll.a.us . den zur V erfü ~ 
gung. ,gestellten. EIIlfuhrstat1sflk.:~n , erre~hne~ ,u!l.d 
dabeI nach, der Me,thode vorgehen, dle. fur dIe 

. I 1 .. 1, i .' - '. 1, 

Bewertung, der Angybote währ~nd der' Uruguay, 
Runde venirendet wurde. Gr~ndsätzlichist bei, der ,.,," ' . r "" ,', ," '" 
Bewertung von deli "angewaitdtt;ri Zöllen auszu-
gehen; :allerdings können in' ~ie Gesamtbewer:iung 
zusätzlich noch, 'andere Kriter:ienhinzugezogeri 
werden, ,ins.bes<mdere· wennleiir~' 9u~ntifi~ierung 
der tatsäclilIchen"Belastung schwleng IsL ',' " 
. ',' ,:.. ,,':' ;, ";' ,.L ::< ,,;', " ',",'; 
,Ah,satz 3 bes,agt"daß .diel "angemessen!,!" Z~it~ 
spa~ne~ zur l\üfiing den, Zei~rauQ1~e;r: letften 
~ehn j ~hre', nicht' überschreiten soll, , Wenn ein 
Mitgliedss~aat, .eine~· '(ängeref.'Zeiu:au91. :f~r ~ötig 
er:achtet, s()h~t erdI~se A~s!cht, g~genüb~r d~m 
Ratfü-r den BandeI mitWal1enzubegrü:nqep. .. 

Die'" folgenden "d~ei Abs~tze behandeln ',das 
Verfahren zur Erhöhung voh bereits gebun:denen 

Zoll~ä~en:, ',' J: , .'.: ,: 
'HmsichtlIch des' Verfahrens zur Rucknahme 

oder Anpassung von' Zollzu~eständnissen ist der 
Artikel.xXVI~I des GAlT 1[994 ,und de~sen. Aus
legung 1m v:orlIegenden Abkolllmenheranzuziehen: 
Generell sollen die V erh~ndlungen im guten 

, ' " " I" ' 
Glauben eingeleitet werdenlunä darauf abzielen, 
gegenseitig zufriedenstellende :Übereinkünfte zu 
erzielen: ,Zollzug~st.ändnis~e Iso lien ,vor allem bei 
der. gleichen Zolh~:l1e errelc~t-..v:erd~n, a.ber auch 
Zollanpassungen ur, andere~, BereIchen können 
angeboten werden. Falls innerhalb angemessener 
Frist k.eine ,Einigung erzielt rerden,kann, ist :die 
Zollunlqn dennoch berecl\tlgt, Zugeständmsse 
abzuändern oder zurückzunehrrien. Das betroffene 
Mitglied kann dann nach, Artikel XXVIII ebenfalls 
einseitig, gleichwen;ige Kon~es~ionen ,Z~ri}ckneh
men., Auchnaci} GA TI 199t besteht ;für GATT
Mitgli~der selbst dann keinf, yerpflichtung zum 
All;sgl~Ich gegenüb~r den. TfII~ehmerIl der Z?ll
umon, wenn aus der BIldung eirier' ZollUnIon 

N~t~eri gezogen ~erden. i".· .. "' .• ' 
DIe Absätze 7 biS 11 befassen sIch naher mIt der 

Prüfung von Zollunionen un~ Freihandelszonen. 

Alle Notifikationen ~ach Ahikel XXIV Absatz 7 
lit. a werden durch eine Arbditsgruppe geprüft, die 
dem Rat für den Handel mit IW aren berichtet. Der 
Rat kann ihm geeignet erscheinende Empfehlungen 
aussprechen. Die Arbeitsgruppe wird sinngemäß 
bei der Prüfung von vorläufigen Vereinbarungen 
tätig. Dabei besteht auch aie Pflicht, allfällige 
Anderungen der Vereinbatung dem Rat zu 
notifizieren. 

Gemäß Absatz 11 besteht. für Zollunionen und 
Freihandelszonen weiterhin die Berichtspflicht, wie 
dies bereits das GAlT 194 7 ~otgesehen hatte. Die 
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Änderungen der Abkommen sollen laufend berich
tet werden. 

Absatz 12 legt fest, daß zur Streitbeilegung die 
V erfah~en nach Artikel XXII und XXIII 
GA TI 1994 sowie das Streitbeilegungsverfahren 
herangezogen werden können. 

Zu Artikel XXIV Absatz 12 erläutert Absatz 13 
der Vereinbarung, daß jedes Mitglied die Verant
wortung für die Einhaltung aller Bestimmungen des 
GA TI 1994 durch regionale, und lokale Behörden 
trägt. 

Absatz 14 läßt die Anrufung von Artikel XXII 
und XXIII des GATT 1994 sowie des Streitbeile
gurigsverfahrens bei Verstößen regionaler Behör
den zu. Das Mitglied wird weiters verpflichtet, die 
Einhaltung der Entscheidung des Schlichtungsor
gans durch angemessene Maßnahmen sicherzu
stellen. Die Bestimmungen über Ausgleich und 
Aussetzung von Konzessionen finden dann Anwen
dung, wenn diese Einhaltung nicht durchgesetzt 
werden kann. 

Absatz 15 enthält, eine abschließende "Good 
will-Klausel" mit einem Konsultationsangebot. 

VEREINBARUNG BETREFFEND 
AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN VON 

'vERPFLICHTUNGEN NACH DEM 
ALLGEMEINEN ZOLL- UND HANDELSAB

KOMMEN 1994 

Allgemeines 

Artikel XXV regelt, daß bei Vorliegen "außer
gewöhnlicher Umstände" einzelne Mitglieder von 
Verpflichtungen des WTO-Abkommens oder eines 
Multilateralen Übereinkommens ausgenommen 
werden können. 

Die Ausnahmegenehmigungen, die von den 
VERTRAGSPARTEIEN beschlossen und im 
Zuge des Verhandlungsabschlusses bestätigt, wur
den, werden ebenso wie das GATT 1947 in der 
geltenden Fassung vom GATT 1994 umfaßt. 

Zu einzelnen Bes~ungen: 

Durch diese Vereinbarung werden die Kriterien 
des Verfahrens für Ansuchen um Ausnahmegeneh
migungen einheitlich festgelegt und durch Arti
kel IX WTO zu einer Grundregel dieser Verein
barung. 

Zur Zeit des Inkrafttretens der WTO in Kraft 
befindliche Ausnahmegenehmigungen werden späc 

testens zwei Jahre nach Inkrafttreten der WTO 
außer Geltung gesetzt, sofern sie nicht gemäß dem 
Verfahren der Vereinbarung und des Artikel IX 
WTO verlängert werden. 

Die Prüfung des dem Ansuchen zugrunde
liegenden Sachverhaltes erfolgt durch die Mini
sterkonferenz, sofern es sich um ein Ansuchen' 

handelt, das die WTO betrifft. Bei Ansuchen, die 
ein Multilaterales Übereinkommen betreffen, 
erfolgt die Prüfung entweder durch den Rat für 
den Handel mit Waren, den Rat für Dienst
leistungen oder den Rat für TRIPS. Die erforder
lichen Mehrheiten werden dabei gegenüber der 
bisherigen Bestimmung deutlich erhöht. 

In allen Fällen steht eine Begutachtungsfrist von 
90 Tagen zur Verfügung. 

Voraussetzung für eine positive Entscheidung 
durch die Ministerkonferenz ist der Konsens, 
sofern dieser nicht erzielt werden kann, werden 
Beschlüsse - auch des Allgemeinen Rates - mit 
der Mehrheit der abgegebenen, Stimmen befaßt, 
sofern im vorliegenden Abkommen oder ein
schlägigen multilateralen Handelsabkommen 
nichts anderes vorgesehen ist. 

Sollte ein Mitglied der Auffassung sein, daß ihm 
eine auf Grund der vom GA TI 1994 umfaßten 
Übereinkommen zustehende Begünstigung auf 
Grund der Verhaltensweise eines anderen Mit
gliedes bzw. eines bestimmten Sachverhaltes nicht 
gewährt wird, sind die Bestimmungen des Arti
kel XXIII GA TI 1994 ergänzt auf das Streitbei
legungsverfahren anzuwenden. 

VEREINBARUNG Ü~ER DIE AUSLEGUNG 
VON ARTIKEL XXVIII DES ALLGEMEINEN 

ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 1994 

Allgemeines 

Artikel XXVIII regelt die Verfahren, die bei der 
Kündigung von GA TI-V ertragszöllen einzuhalten 
sind: Die bestehenden Bestimmungen von Arti
kel XXVIII bleiben vollinhaltlich aufrecht,durch 
diese-Vereinbarung sollen die Rechte der von der 
Kündigung eines GA TI -Vertrags zolls betroffenen 
Vertragsparteien ausgeweitet, werden, um eine 
Verschlechterung des allgemeinen Niveaus, der 
Zuge~,tändnisse zu vermeiden. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 
Ein Verhandlungsrechtbei den zu kündigen-

;,den Positionen hat nicht nur das Mitglied, 
qas über ein ursprüngliches Verhandlungs
recht verfügt oder Hauptlieferant ist, sondern 
auch jenes Mitglied mit dem höchsten Anteil 

"der Ausfuhren bei dieser Position. ' 
Für die Festlegung der Mitglieder mit einem 

"Hauptlieferinteresse oder wesentlichen Lie
ferinteresse' wird nur mehr der Handel 
herangezogen, der auf Meistbegünstigungs-

'basis erfolgte. Der Handel, der unter 
präferentiellen Regelungen, insbesondere 
Freihandelsvereinbarungen, erfolgte, wird 
nicht berücksichtigt. 
Bei Zollzugeständnissen für neue Waren, für 
die noch keine Statistiken über den Handel 
während der letzten drei Jahre vorliegen, 
sind bei der Feststellung von Hauptlieferin-
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teressen bzw. wesentlichen Lieferinteressen 
und bei der Berechnung der Ausgleichszuge
ständnisse zusätzliche Kriterien heranzuzie
hen, wie die Investitionen und Erzeugungs
kapazität in dem Exportland und Schätzun
gen über zu~ünftige' Entwicklungen des 
Handels mit diesem Produkt. " 
Wenn ein unbeschränktes Zollzugeständnis 
in ein Zollkontingent umgewandelt werden 
soll, ist bei der Festsetzung· der Höhe des 
Kontingents nicht nur das Handelsvolumen 
der letzten. drei Jahre heranzuziehen, die 
Möglichkeiten des zukünftigen Wachstums 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 

Durch diese Bestimmungen werden die Rechte 
kleiner Staaten, die bisher wegen der geringen 
Exportmengen nur selten Verhandlungs- bzw. 
Konsultationsrechte haben, gestärkt. 

PROTOKOLL VON MARRAKESCH ZUM 
ALLGEMEINEN ZOLL- UND 
HANDELSABKOMMEN 1994 

Ein für den Welthandel mit Waren sehr 
bedeutender Bestandteil der Schlußakte der 
Uruguay-Runde (wie auch der sieben bisherigen 
Welthandelsrunden) ist das Protokoll, dem die 
Konzessionslisten der Verhandlungsteilnehmer 
anzuschließen sind. Diese Listen (für Österreich 
die Liste XXXII) werden für das jeweilige 
Mitglied mit dem Tag des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens wirksam. Neben seiner Funk
tion als rechtlicher Mantel rur die nationalen 
Konzessionslisten enthält das Protokoll 'auch 
Bestimmungen über die Durchführung der. in der 
Uruguay-Runde vereinbarten Zollsenkungen; Diese 
sind grundsätzlich in fünf gleichen Stufen vorZu
nehmen, deren erste mit dem Inkrafttretendes 
WTO-Abkommens und deren letzte vier- Jahre 
später in Wirksamkeit zu setzen ist. Sonder
regelungen, wie sie für sektorielle Maßnahmen 
vorgesehen sind (etwa pharmazeutische Produkte, 
Papier und Pappe, Stahl), sind in den Listen 
besonders anzuführen.' Dies gilt' auch für den 
Agrarsekt'or, für den grundsätzlich ein Abbau
rhythmus von sechs Jahren vorgesehen ist.Bruch
teile von Zollsätzen sind auf die erste Dezimalstelle 
abzurunden. 

Die Durchführung der in den Listen enthaltenen 
Konzessionen und Verpflichtungen, unterliegt der 
multilateralen überprüfung durch die Mitglieder 
der WTO. Zollkonzessionen können - nach 
vorhergehender Notifikatio!1 und allfälligen Kon
sultationen bei einzeInen Waren solange 
suspendiert werden, als deren Hauptlieferanten 
ihre Konzessionslisten dem Protokoll von Marra
kesch noch nicht angeschlossen haben. - Dem 
Zeitpunkt dieses Protokolls (15. April 1994) 
kommt entscheidende Bedeutung für die, Aus
legung einiger Bestimmungen des Artikel 11 des 
GA TI' 1994 (maßgebende Zeitpunkte für die 

Anwend~ng von. andere? A~gaben un.~Belastun
gen SOWIe für dIe AuswIrkungen von Anderungen 
d~r Währun~sparitäten) zu. I FÜr f~nf Mitglieder 
(Agypten, NIcaragua, Peru, Südafnka und Uru
guay) ist eine Sonderbestimljlung vorgesehen, die 
ansonsten erforderliche Kündigungsverhandlungen 
entbehrlich macht. I . ' 

Punkt 4 des Protokolls von Marrakesch zum 
GA TI 1994 ermächtigt Mitglieder unter bestimm
ten Voraussetzungen, Zugest~ndnisse in den dem 
Protokoll angeschlossenen Listen g:mz oder teil
weise während eines gewisseili Zeitraumes zurück
zuhalten oder zurückzunell.men. Die dadurch 
bewirkten Anderungen des ~rotokolls llnterliegen 
nicht der Genehmigung def Nationalrates. Die 
genannten BestimmuI1gen werden daher aJs verfas
sungsändernd zu genehmigen[ sein. -, -, 

Punkt 6 enthält -~ine Vbrweisungauf eine 
Bestimmung, 'die verfassungs~ndernd zu genehmi
gen ist. Sie ist daher ebenfalls verfassungs ändernd 

zu g.eriehmigen. .. I . . 
DIe KonzesslOnshsten können In enghscher, 

französischer oder spanischeJ Sprache als auth~n
tisch erklärt werden. Für dsterreich ist dies die 
englische Sprache. I _ . . 

Die Liste XXXII mit ~en österreichischen 
Konzessionen, die' dem :tv1arrakesch~Protokoll 
angeschlossen ist, umfaßt nachstehende Teile: 
Teil I: Zollzugeständnisse : I 

Abschnitt I: Landwirtschaftliche Waren 
Abschnitt 11:. -Nichtld.ndwirtschaftliche 

warenl ' 
Te!III: P~äferen~t~rif -.. _ 
TeIl 111: Nlchttanfhche ZugestäI1dmsse 
Teil IV: Verpflichtungen betreffend, den Abbau 
- - - der internen Stützudgen und der Export- ' 

subventionen für A~rarprodukte 
,I _ 

Bei landwirtschaftlichen W ~ren entspre<:hend der 
Definition im Arihang 1 des Wbereinkommens über 
die Landwirtschaft muß jeaer Zollsatz inder 
Liste XxXII um mindestens 15%, im Durchschnitt 
36% gesenkt werden, sowie [alle Zollinien in der 
Liste XXXII am Ende des Durchführungszeit
raums gebunden werden. Ffrr Waren, die tarifi
ziert wurden (siehe dazu dibErläuterungen zum 
Üb.ereinkommen über die Laddwirtschaft), sind pie 
Tarifäquivalente die Ausgarlgs~ölle, die für di~ 
Senkung heranzuziehen sind'l D,ie österreichischen 
Angebote am Agrarsektor wurden in, einer 
innerösterreichischen Arbeitsgruppe, an der Ver
treter ,der' zuständigen Ministerien' und der 
Interessenyertretunge'n '. teilriahineiJ.~' , akkordiert~ 
Dur~h -überdutchSchnittli~h~1 Zollsenku:ng~~ 'fü't 
tropIsche' Produkte und eInIge andereP6s1t1onen; 
bei denen geringes Schutzinteresse - Österreichs 
besteht, konnte bei besonde~s sensiblen Produk
ten, insbesondere des Fl~isch-, Milch- und 
Getreidesektors sowie des I landwirtschaftlichen 
Verarbeitungssektors unter Eif\haitungdec VW7 
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gabe einer durchschnittlichen Zollsenkung von 36% 
eine geringere Zollsenkung vorgesehen werden. Bei 
den Produkten des Tabak- und Alkoholmonopols 
erfolgte keine Tarifizierung, da Staatshandelsunter
nehmen . vom GATT anerkannte Einrichtungen 
sind. Bei diesen Positionen wurde der Ausgangszoll 
nur um 15% gesenkt. 

Für tarifizierte landwirtschaftliche Waren müs
sen neben der Zollreduktion GATT -Zollkontingen
te zur Aufrechterhaltung des Marktzutritts vorge
sehen werden. Die diesbezüglichen österreichischen 
Konzessionen sind ebenfalls im Teil I Abschnitt I.B 
der Liste XXXII enthalten. In diese Liste wurden 
die derzeit bestehenden· Zollkohtingente, zB für 
Rindfleisch der UNrn. 020120 und 0201 30, für 
bestimmte Futtermittel der UNr. 2309' aufgenbm:c 

men: 

Die V eq,flicht,mge~ betreffe.~d den Abbau der 
internen Stützungen stellen .. dasGesamte Aggre
gierte Stützungs maß (AMS)zahlenmäßigdar und 
geben das Ausmaß der jähr)ichen Reduktion an. 
Die Exportsubyentionen sind nach Produkten un4 
Produktgruppen gegliedert und sehen, die Red~k7 
tionsv~rpflichtungen . der M~ngen und der bud~ 
getären Ausgaben in jährli~hen Schritten über 
einen . Zeitraum von sechs Jahren . vor. Die 
Grunqlagen • ftir~ di~ . B~rechnung' der internen 
StütZungeIl. und der, Export51.1bventionen fü,r 
Agrarprodukte unterlagen strengen Kriterien 
(siehe .dazu,Erläuterungen .zum übereinkorrimen 
über: di~ Landwirtschaft). 

Für nichtlandwirtschaftliche Waren k6rlnte 
gegenüber dem ursprünglichen Verhandlungsziel, 
das in Montreal ·mit· 33% ~ereinba:rt wurde, im 
Verlauf der Verhandlungen' Einvernehmen über 
weitergehende Zollsenkung~n . erreicht werden, 
insbesondere dur:ch Vereinbarungen über die 
Zollfreiheit bzw. Zollharmonisierung für 
bestimmte Sektoren. 

Zwischen den Verhandlungspartnern bestand 
Einvernehmen, daß bei jedem Sektor alle wichti
gen Export- und Importländer teilnehmen sollen. 
Österreich hat nach innerstaatlicher .Akkordietung 
der zuständigen Ministerien und Interessenvertre
tungen in seine Angebotsliste (Teil I, AbschnittII) 
Vereinbarungen über Zollfr~iheit. bzw. Zollharmo-

. nisierung für. nachstehende Sektoren aufgenom-
men:. 

Pharmazeutische Produkte 
Chemische Produkte 
.landwirtschaftliche Geräte mit Ausnahme von 
Rasenmähern . 

. medizinische ~nd ~isse~schaftliche Ge;äte 
B~~maschinen mit einigen Ausnahmen 
Papier und Pappe . 
Stahl . 
Spielzeug 

Die durchschnittliche handelsgewogene Zollsen
kung in den österreichischen Konzessionslisten 

unter Einbeziehung aller sektoralen Vereinbarun
gen entspricht dem Montrealziel. Bei der Entschei
dung über die Teilnahme an einzelnen sektoralen 
Vereinbarungen und bei der Erstellung der 
Senkungsangebote bei anderen Positionen wurde 
auch die Vorgangsweise der EU berücksichtigt; 
insbesonders wurde eine Unterschreitung der EU~ 
Außenzölle nach Möglichkeit vermieden. . 

Österreich hat 'mit einer Reihe von Ländern 
(insbesondere mit den USA, Japan, K;anada, Korea, 
Brasilien, Neuseeland) bilaterale Marktzutrittsver
handlungen geführt. und dab,ei zusätzliche Ver
besserungen der Marktzutrittsbedingungert für 
österreichische Exporte erreicht. Hervorzuheben 
in diesem Zusammenhang sind .die' Konzessionen 
]<tpans· bei Schuhen' und Lederwaren und die 
Konzession dei USA bei . Möbelbeschlägen. 

. -:, 
··'.,;ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE 

LANDWIRTSCHAFT . 

-. Allgemeiner :T~il 
••• .J 

.. Den seit den.achtziger· Jahren andauernde 
Wettlauf im Bereich der. Subventionierung der 
Landw.irtschaft hat zu.' starken . Verzerrungen auf' 
den Weltagrarmärkten geführt und das Zurück_ 
greifen ·auf protektionistische Maßnahmen .ver
stärkt: .. ·.' 

'. 'Ang~si~hts" dieserE;';twickl~ng~ri 'h~ben . 'di~ 
Veriragsparteien in Punta del Este anfaßlich der 
Einleitung der. 8. multilateralen Handelsve~hand~ 
lungswnde im Rahmen . des GATT in. einer 
Erkläning beschlossen, eine Grundlage für' eirien 
Refoi~prozeß .. des' Handels mit landwirtschaft
lichen'r Produkten zu schaffen und bei der 
Halb:zeitprüfung der multilateralen Handel~er~ 
handh.ingen im Rahmen der Uruguay-Runde,die 
im April 1989 stattgefund~n hat, das Ziel .dieser 
Refcmn' festgelegt. Das Zielbesteht darin, ein faires 
und m~rktorientiertes landwirtschaftliches HandeIs
system' zu schaffen und einen Reformprozeß durch 
Verhandlungen über Verpflichtungen betreffend 
die StÜtzungen und den Außenschutz und dur'ch 
verstärkte und durchführungswirksamere GA TT~ 
Regeln und -Vorschriften einzuleiten. 

Das übereinkommen über die Landwirtschaft 
beinhaltet solche GATT-Regeln und -Vorschriften 
betreffend die Verpflichtung zur Senkung' der 
inländischen Stützungen und der Ausfuhrsubven
tione'n ~sowie zur Verbesserurrg des Maiktzutriites 
inrierHalb des Durchführungszeitraumes von' sechs 
Jahren ab Inkrafttretendes GATT 1994: Das 
übereinkommen übet die Landwirtschaft sieht 
aber '. auch . vor, daß die im' Rahmen des 
Reformprogramms vorzunehmenden V erPflichtllll ~ 
gen' von den Vertragsparteien unter Bedachtnahme 
auf nicht handelsbezogene Belange, einschließlich 
der Nahrungsmittelsicherheit und dem Erfordernis, 
die Umwelt zu schützen sowie Unter Berück
sichtigung. der Tatsache, daß die besondere und 
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differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer 
Bestandteil des übereinkommens über die Land
wirtschaft bildet, umzusetzen sind. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Zur Präambel: 

In der Präambel werden die Ziele des Überein
kommens über die Landwirtschaft dargelegt. 
Demnach soll das übereinkommen eine Grund
lage zur Einleitung eines Reformprogramms für 
den Handel mit landwirtschaftlichen Waren .in 
übereinstimmung mit den Zielsetzungen der 
Verhandlungen der Erklärung von Punta dei Este 
geschaffen werden. Das im Rahmen der Uruguay
Runde vereinbarte langfristige Ziel besteht darin, 
ein faires und marktorientiertes landwirtschaftliches 
Handelssystem zu schaffen, und einen Reform
prozeß durch Verhandlungen über Verpflichtungen 
betreffend Stützung und Schutz und durch 
verstärkte und durchführungswirksamere GA TI
Regeln und Vorschriften einzuleiten. Dieses Ziel 
soll durch eine wesentljche schrittweise Senkung 
landwirtschaftlicher Stützungen und Schutzmaß
nahmen innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes 
erreicht werden und entsprechende bindende 
Verpflichtungen in den Bereichen Marktzutritt, 
Inlandsstützungen und Ausfuhrwettbewerb, wie sie 
im übereinkommen über die Landwirtschaft 
normiert sind, eingegangen werden. Somit soll 
eine Korrektur herbeigeführt sowie Beschränkun
gen und Verzerrungen auf den Weltmärkten 
vermieden werden. Die Verpflichtungen im 
Rahmen des Agrarreformprogramms sind von 
allen Mitgliedern auf angemessene Art und Weise 
vorzunehmen. Dabei ist auf nichthandelsbezogene 
Faktoren sowie auf eine besondere und differen
-zierte Behandlung der Entwicklungsländer Bedacht 
zu nehmen, wobei auch mögliche negative Aus
wirkungen der Durchführung des Reformpro
gramms auf die am wenigsten entwickelten Länder 
und die Nettonahrungsmittelimporteure unter den 
Entwicklungsländern zu berücksichtigen sind~ 

Teil I 

Zu Artikel 1: 

Im Artikel 1 werden alle grundlegenden Begriffe 
des übereinkommens über die Landwirtschaft 
definiert. Hieb ei handelt es sich um folgende 
Begriffe: das aggregierte Stützungsmaß (Abkür~ 
zung: AMS), das landwirtschaftliche Grundpro
dukt, die Budgetausgaben, das äquivalente Stüt
zungsmaß, die Ausfuhrsubventionen, der Durch
führungszeitraum, die Marktzutrittszugeständnisse, 
das gesamte aggregierte Stützungs maß (Abkür
zung: Gesamt-AMS) und schließlich das Jahr 
(Kalender-, Finanz- oder Wirtschaftsjahr). 

Zu Artikel 2: 

Im Artikel 2 wird der Warenkreis definiert, auf 
welchen das übereinkomme~ über die Landwirt
schaft Anwendung findet. E~ handelt sich hiebei 
um j~nen Warenkreis,. derl i~ Anhang 1 zum 
überemkommen über dIe LandWIrtschaft angeführt 
ist. 

Teil 11 

Zu Artikel 3: 

Gemäß Artikel 3 . werden die Verpflichtungen 
zur Senkung der inländiscnen Stützungen (das 
Senkungsausmaß .beträgt 20%1 uI).d ist innerhalb des 
DurchführungszeItraumes vcrn. sechs Jahren ab 
Inkrafttreten des GA TI 199t zu reduzieren) und 
der Ausfuhrsubventionen (das Senkungs ausmaß 
beträgt hinsichtlich der exp6rtierten Menge 21 % 
und der Budgetausgaben 36%1 und ist innerhalb des 
Durchführungszeitraumes von' sechs Jahren ab 
I?~afttr~ten des ~A TI. 199~ ?u ~rreichen), wie 
sIe Im Ted IV der LIsten Jede~ MItgliedes angeführt 
wurden, Bestandteil des GA Tjf 1994. Des weiteren 
normiert der Artikel 3, daß ein Mitglied keine 
inländischen Stützungen zhgunsten heimischer 
Erzeuger gewähren darf, I die über den im 
Abschnitt 1 des Teils IV seiner Liste genannten 
jährlichen Stützungsbeträge ~imiusgehen. HinsiCht
lich der Exportsubvention~n, und exportierten 
Mengen wird normiert, diß vorbehaltlich der 
A.bsätze 2 lit. b (sogenannt~Flexibilitätsklausel) 
und 4 (Ausnahmebestimmungen für Entwicklungs
länder) des Artikel 9 ein Mitglied keine Export
subventionen gewähren darf loder Mengen expor
tieren darf, die über die jährlichen Budgetausgaben 
und Mengen, wie sie im Ab~chnitt 2 des Teils IV 
seiner Liste für landwirtschiftliche Waren ange
führt sind, hinausgehen. Dirüber hinaus dürfen 
keine neuen Exportsubventi~nen für Waren, die 
nicht im Abschnitt 2 des Tbils IV in den Listen 
angeführt sind, eingeführt wJrden. 

Teil III 

Zu Artikel 4: 

Dieser Artikel betrifft die Zugeständnisse im 
Be. reich des Marktzutrittes'l Sie betreffen sen-.· 
kungen (im Durchschnitt um 36%, jedoch 
mindestens um 15%) von Zöll~n und Bindungen 
derselben. Hinsichtlich weiteier Konzessionen wird 
im Artikel 4 auf die Listkn verwiesen. Diese 
w~ite~en Konzessi~nen, diel in' d~n ~isten der 
MItglieder aufschemen, betniffen dIe Emräumung 
von Zollkontingenten zur Aufrechterhaltung des 
laufenden Marktzutrittes bzv{. zur Eröffnung eines 
Mindestmarktzutrittes für Waren, die Gegenstand 
der Umwandlung der nicht~arifarischen Maßnah
men in Zölle waren. Im Artikel 4 wird weiters 
ausdrücklich normiert, daß Idie Mitglieder nicht
tarifarische. Maßn.ahmen, die lin Zölle umg~wandelt 
wurden, DIcht WIeder anwend~n oder emführen. 
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Nichttarifarische Maßnahmen können lediglich auf 
Grund von Artikel 5, der die SchutzklauseI 
normiert und auf Grund von Anhang 5, der in 
bestimmten Fällen eine Ausnahme vom Prinzip der 
Umwandlung aller nichttarifarischen Maßnahmen 
in Zölle vorsieht, aufrechterhalten bleiben. 

Zu Artikel 5: 

Dieser normiert eine preis- und mengenbezogene 
spezielle SchutzklauseI für Produkte, für welche 
die nichttarifarischen Maßnahmen in Zölle umge
wandelt wurden. Der Artikel normiert auch die 
Mengen- und Preisniveaus, die die SchutzklauseI 
auslösen und die Einhebung eines Zusatzzolles 
rechtfertigen. 

Die Bestimmungen über die SchutzklauseI gelten 
für die Dauer des Durchführungszeitraumes, das 
heißt sechs Jahre ab Beginn des Inkrafttretens des 
GAlT 1994. 

Teil IV 

Zu Artikel 6: 

Im Artikel 6 wird normiert, daß die Reduktions
verpflichtungen betreffend die inländischen Stüt
zungen, wie sie im Teil IV der Liste eines jeden 
Mitglieds angeführt sind, auf die preisbezogenen 
bzw. handelsbezogenen Stützungen bezogen sind. 
Im Teil IV der Liste Österreichs wurde der 
Gesamtwert der preis- bzw. handelsbezogenen 
inländischen Stützungen, die im Durchschnitt in 
den Jahren 1986 bis 1988 gewährt und mittels 
aggregierten Stützungsmaß quantifiziert wurden, 
angeführt. Weiters wurden die jährlichen Sen
kungsschritte, die zu einer 20prozentigen linearen 
Reduktion dieser inländischen Stützungen inner
halb des Durchführungszeitraumes von sechs 
Jahren· ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
führen, angeführt. 

Darüber hinaus werden im Artikel 6 nachste
hende inländische Stützungen von den Senkungs
verpflichtungen ausgenommen: Staatliche Maß
nahmen zugunsten der landwirtschaftlichen Ein
wicklung in Entwicklungsländern, produktionsein
schränkende Direktzahlungen, wenn sie sich 
beziehen auf: Eine im voraus fixierte Fläche und 
Ertragshöhe oder 85% oder weniger des in der 
Basisperiode 1986-1988 bestehenden Produkti
onsniveaus oder im tierischen Bereich eine im 
voraus fixierte Stückanzahl an Vieh und Maß
nahmen, die den Kriterien, die im Anhang 2 zum 
Übereinkommen über die Landwirtschaft aufge
listet sind, entsprechen. Weiters sind von der 
Senkungsverpflichtung Maßnahmen ausgeschlos
sen, welche als nicht handelsverzerrend eingestuft 
werden. Als solche Maßnahmen gelten jene 
internen Stützungsmaßnahmen, die neben den im 
Anhang 2 zum Übereinkommen über die Land
wirtschaft folgenden Kriterien entsprechen: Die 
eingesetzten Mittel müssen aus Steuermitteln und 

über die öffentliche Verwaltung zur Verfügung 
stehen; sie dürfen keine Konsumententransfers 
beinhalten und sie dürfen keinen direkten preis
stützenden Effekt für landwirtschaftliche Erzeuger 
bewirken. Weiters sind produktspezifische inländi
sche Stützungsmaßnahmen von Senkungsverpflich
tungen ausgenommen, wenn ihre Höhe 5% des 
Gesamtwertes der Produktion des betroffenen 
landwirtschaftlichen Produktes nicht übersteigt 
oder nichtproduktspezifische inländische Stützun
gen von den Senkungsverpflichtungen ausgenom
men, wenn ihre Höhe 5% des Gesamtwertes der 
landwirtschaftlichen Produktion eines Mitgliedes 
nicht übersteigt. 

Zu Artikel 7: 

Dieser normiert die Disziplinen betreffend die 
inländischen Stütiungen. Demnach werden die 
Mitglieder verpflichtet, nur jene inländischen 
Stützungen, die den Kriterien des Anhangs 2 zum 
Übereinkommen über die Landwirtschaft entspre
chen, in Konformität mit diesem Anhang aufrecht 
zu erhalten. Alle inländischen Stützungen, die nicht 
den Kriterien des obzitierten Anhangs 2 entspre
chen, müssen in die Berechnung bzw. Darstellung 
des laufenden Gesamt-AMS aufgenommen werden. 
Hinsichtlich inländischer Stützungen, für welche 
gemäß Teil IV der Liste eines Mitgliedes keine 
Verpflichtung zur Senkung des Gesamt-AMS 
eingegangen wurde, darf die Höhe dieser 
Stützung das im Artikel 6, Absatz 4 genannte de 
minimis-Niveau nicht überschreiten. 

Teil V 

Zu Artikel 8:· 

In diesem Artikel verpflichtet sich jedes Mitglied, 
keine Ausfuhrsubventionen zu gewähren, die nicht 
im Einklang mit dem Übereinkommen über die 
Landwirtschaft und mit den Verpflichtungen, die in 

. der Liste dieses Mitglieds im einzelnen angeführt 
sind, zu gewähren. Das bedeutet, daß für 
Produkte, die in der Liste eines Mitgliedes nicht 
genannt sind, Ausfuhrsubventionen nicht zulässig 
sind. 

Zu Artikel 9: 

In diesem Artikel werden zunächst alle Aus
fuhrsubventionen, die den Senkungsverpflichtungen 
unterliegen, taxativ aufgezählt. Des weiteren wird 
normiert, daß mit Ausnahme der in Artikel 9, 
Absatz 2 lit. b vorgesehenen Flexibilitätsklausel, die 
in den Listen eines jeden Mitgliedes waren- oder 
warengruppenweise angeführten jährlichen Sen
kungsschritte bezüglich Mengen und Budgetausga
ben Plafonds darstellen. Die sogenannte Flexibili
tätsklausel bedeutet, daß die in den Listen eines 
jeden Mitgliedes vorgesehenen Höchstgrenzen 
bezüglich der jährlich zu exportierenden Mengen 
oder der jährlich für Exporte aufzuwendenden 
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'Budgetmittel überschritten werden können. Diese 
Flexibilitätsmöglichkeiten 'können vom 2. bis zum 
5. Jahr des Durchführungszeitraumes unter stren
gen Voraussetzungen in Anspruch genommen 
werden. Für Entwicklungslandmitglieder normiert 
der Artikel 9 Ausnahmemöglichkeiten. 

Zu Artikel 10: 

In diesem Artikel werden Vorkehrungen getrof
fen, damit Umgehungen der Verpflichtungen im 
Bereich der Ausfuhrsubventionen verhindert wer
den. Die' Ausfuhrsubventionen, die' nicht im 
Artikel 9 Absatz 1 taxativ aufgezählt sind, dürfen 
nicht derart angewandt werden, daß die Verpflich
tungen im Bereich der Ausfuhrsubventionen 
umgangen werden. Auch nichtkommerzielle Trans
aktionen dürfen nic;ht zur Umgehung' ,solcher 
Verpflichtungen benützt werden. Weiters ""erden 
jene Mitglieder, die behaupten, eine über das 
Senkungsverpflich,tungsausmaß hinausgehende 
Menge nicht subventioniert zu haben, verpflichtet, 
nachzuweisen, daß für ,die betroffene Ausfuhrmen
ge keine Ausfuhrsubvention gewährt wurde. Dieser 
Artikel enthält ebenfalls eine Verpflichtung für 
Mitglieder, international abgestimmte Vorschriften 
in bezug auf Exportkredite, Exportkreditgarantien 
und Versicherungsprogramme zu erarbeiten und 
bei Vorliegen solcher Vorschriften, Exportkredite, 
Exportkreditgarantien oder Versicherungspro
gramme auf der Grundlage dieser Vorschriften 
bereitzustellen. Hinsichtlich der internationalen 
Nahrungsmittelhilfe werden in diesem Artikel 
ebenfalls die Bedingungen für eine solche ange
führt. 

Zu Artikel 11: 

Artikel 11 normiert, daß, die pro Einheit 
gewährte Subvention eines verarbeiteten laridwirt
schaftlichen Rohstoffes die pro Einheit gewährte 
Ausfuhrsubvention, die bei der Ausfuhr des 
Rohstoffes selbst bezahlt würde, nicht überschrei
ten darf. 

Teil VI 

Zu' Artikel 12: 

Dieser betrifft Vorschriften über Ausfuhrverbote 
und Ausfuhrbeschränkungen. Demnach 'können 
Maßnahmen bezügli!;h Ausfuhrverbote oder Aus
fuhrbeschränkungen nur in Konformität mit 
Absatz 2 lit. a des Artikel XI des GA TI 1994 
eingeführt werden, 'wobei Bedacht auf die Aus
wirkungen solcher Maßnahmen auf die Nahrungs
mittelversorgung des einführenden Mitgliedes zu 
nehmen ist. Des weiteren müssen solche Maß
nahmen zeitgerecht dem Komitee für Landwirt
schaft bekanntgegeben werden. 

Teil VII 

Zu Artikel 13: 

Dieser normiert, daß ungea'chtet der Bestimmun
gen des GA TI 1994 und des Übereinkommens 
über die Subventionen und A-usgleichsmaßnahmen 
die inländischen Stützungsmaßnahmen und Aus
fuhrsubventionen im Rahmen des GA TI für die 
Dauer von neun Jahren ~b Inkrafttreten des 
GATI 1994 nicht angefochren werden können, 
unter der Voraussetzung, daß bestimmte Bedin
gungen erfüllt werden. Demnach sind inländische 
Stützungen, die tatsächlich d~nBestimmungen des 
Anhangs 2 dieses Ohereink6mmens entsprechen, 
nicht anfechtbar; weiters sihd nicht anfechtbar:
inländische Stützungen, die den Bestimmungen des 
Artikel 6 dieses Übereinkdmmens entsprechen, 
einschließlich Direktzahlungen, die den Vorschrif
ten des Absatzes 5 des 6bgenannten Artikels 
entsprechen und die inländi~chen Stützungen mit 
geringen Werten (de minimis-Niveaus), wie es im 
Absatz 2 des Artikel 6 definiert ist. Dies unter der 
Voraussetzung, daß die ~eweils obgenannten 
waren~ezogenen Stützungeni d~s warenbezog~ne 
Stützfllveau des, VermarktuJ;lgsJahres 1992 flicht 
überschreiten. Die Ausfuhrsubventionen müssen' 
den Bestimmungen des Te~ls V dieses" Überein
kommens, so wie sie in der Liste eines jeden 
Mitgliedes aufscheinen, ents8rechen. 

I 

Teil VIII 
I 

Zu Artikel 14: 
I 

Gemäß diesem Artikel kbmmen die Vertrags-
parteien überein, dem Übereinkommen über 
sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen Wirksam
keit zu verleihen bzw. Folger zU,leisten. 

Teil IX 

Zu Artikel 15: 

Dieser Artikel ~ieht Jine besondere und 
differenzierte Behandlung, der Entwicklungsland~ 
Mitglieder in _ bezug auf I Zugeständnisse und 
Verpfiichtungen, wie sie in den Listen dieser 
Mitglieder enthalten sind, v~r. Des weiteren haben 
die Entwicklungsländer die !y1öglichkeit, Senkungs
verpflichtungen über einen Zeitraum bis zu zehn 
Jahren zu erfüllen. Die am weJ;ligsten entwickelten 
Länder unter den EntwicJ!dungsland-Mitgliedern 
sind von den senklmgsverpf1lichtungen ausgenom
men. 

Teil X 

Zu Artikel 16: 

Dieser verpflichtet die ehtwickelten Mitglieds
länder, dem in Marrakeschl getroffenen Beschluß 
der Minister über Maßnahmen bezüglich möglicher 
negativer Auswirkungen des iReformprogramms auf 
die am wenigsten entwickelten Länder und auf 
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Entwicklungsländer mit Einfuhren riachzukommen 
und entsprechende Maßnahmen zu treffen; Dem 
Komitee für Landwirtschaft obliegt es dabei, in 
geeigneter Weise die Befolgung des <Artikel 16 zu 
überwachen .. 

Teil XI ' . 'i .~~ 

Z~ Artikel 17 :' 

Mit Artikel 17· wird das Komitee für Landwitt
schaft errichtet. 

Zu Artikel 18; 

. Dieser normiert die ÜherprÜfu~g der Durch:' 
fqhrung yon Verpflichtungeq. Demnadi obliegt die 
überprüf~rig der. Fortschritte bei der Durchfüh
l:1lng der, im Rahmen des Reformprogramms der 
Uruguay-Runde _ ausgehan4elten Verpflichtungen 
deIl\KqJ?itee für. Landwirt,Schaft. Die überprü
fung soll. in noch vom wrO-Sekretariat fest
zulegenden Angelegenheiten. und zeitlichen Inter~ 
vallen mittels Notifikationen der Vertragsparteien 
sowie auf der Grundlage einer noch vom WTO
Sekretariat festzulegenden Dokumentation erfol
gen. Auf jeden Fall muß jede neue inländische 
Stützungsmaßnahme oder Abänderung der inländi-

. schen Stützung, für . welche eine Ausnahme 
gefordert wird, binnen kürzester Zeit notifiziert 
werden. Des weiteren sollen jährlich Konsultatio
nen im Rahmen des Komitees für Landwirtschaft 
stattfinden. 

Zu Artikel 19: 

In diesem Artikel wird normiert, daß die 
Bestimmungen des Artikel XXII und XXIII des 
GA TI 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über 
Streitbeilegung für die Konsultationen und Streit
beilegung im Rahmen dieses übereinkommens zur 
Anwendung kommen. 

Teil XII 

Zu Artikel 20: 

Dieser betrifft Bestimmungen zur Fortsetzung 
des Reformprozesses. Demnach verpflichten sich 
die Mitglieder, Verhandlungen zur Fortführung 
des Reformprozesses ein Jahr vor dem Ende des 
Durchführungszeitraumes unter Bedachtnahme auf 
die Ergebnisse und die Auswirkungen des 
Reformprozesses auf den Welthandel mit agrari
schen Produkten sowie unter Bedachtnahme auf 
nicht handels bezogene Anliegen, einzuleiten. 

Teil XIII: 

Zu Artikel 21: 

Demnach finden die Bestimmungen des 
GA TI 1994 und anderer multilateraler Handels
abkommen und übereinkommen des Anhangs 1 A 
zum WTO-übereinkommen unter dem Vorbehalt 

der Bestimmungen des Übereinkommens über die 
Landwirtschaft Anwendung. Des weiteren wird 
normiert, daß die Anhänge zum übereinkommen 
über die Landwirtschaft Bestandteil dieses über~ 
einkommens sind: .' 

Zu den-Anhängen: 

Zuj\nhang 1: 

, Dieser' enthält die' Prod~kte, aufweIche: -aas 
übereinkommen über dieLa:nd\virts~haft Anwen
dungfindet. 

Zu Anhang 2: 

. Die~er bei~haltetdie Kriteri~n fü~die Au~n~h~e 
von .Senkungsverpflichtungen im -:6ereich der 
inländi~chen Stützungen. Es handelt sich.hiebei 
um inländische Stützungsm;tßnahmen, welche. -als 
nicht. handelsverzerrendeingestuft -werden. und 
folgenden' Kriterien entsprechen: -

a) Die eingesetzten Mittel müssen aus .Steuer
mitteln über die öffentliche Verwaltung zur 
Verfügung stehen; sie dürfen keine Konsu
mententransfers . beinhalten und 

b) sie dürfen keinen direkten preisstützenden 
Effekt für landwirtschaftliche Erzeuger 
bewirken. 

Des weiteren müssen diese . inländischen Stüt
zungen Kriterien und Bedingungen (wie im 
Anhang 2 angeführt sind) den nachstehenden 
Programmen entsprechen: 

Staatliche Dienstleistungsprogramme, darunter 
allgemeine Dienstleistungen, öffentliche Lagerhai" 
tung zum Zwecke der Nahrungsmittelsicherheit, 
inländische Nahrungsmittelhilfe, Direktzahlungen 
an Erzeuger, entkoppelte Einkommensstützungen, 
Finanzierungsbeteiligung der öffentlichen Hand an 
Programmen zur Einkommenssicherung und einem 
Sicherheitsnetz für Einkommen, Zahlungen für 
Hilfsmaßnahmen bei Naturereignissen, strUkturelle 
Anpassungshilfen in Form von Pensionsprogram
men für Erzeuger, strukturelle Anpassungshilfen 
durch Programme zur Stillegung von Ressourcen, 
strukturelle Anpassungshilfen durch Investitions
zuschüsse, Zahlungen im Rahmen von Umwelt
programmen, Zahlungen im Rahmen regionaler 
Hilfsprogramme. 

Zu Anhang 3: 

Dieser beinhaltet die Angaben zur Berechnung 
des aggregierten Stützungsmaßes (AMS) für 
inländische Stützungen. Demnach ist für jedes 
landwirtschaftliche Grundprodukt, für welches 
Marktpreisstützungen, nicht von der Senkungsver
pflichtung ausgenommene Direktzahlungen oder 
andere Subventionen gewährt werden, ein aggre
giertes Stützungsmaß zu errechnen. Das produkt
spezifische aggregierte Stützungsmaß soll für die 

. Basisperiode 1986-1989 errechnet werden. Das 
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aggregierte Stützungsmaß besteht aus Marktpreis
stützungen, aus nicht von der Reduktionsverpflich
tung ausgenommenen Direktzahlungen und andere 
Subventionen. Die Marktpreisstützungen für die 
Basisperiode 1986-1988 sind Stützungen, durch 
die die Differenz zwischen einem verwalteten 
Inlandspreis und' einem niedrigeren festen aus
ländischen Referenzpreis aus öffentlichen Mitteln 
oder aus Mitteln der Konsumenten abgedeckt 
werden. Für Österreich entspricht der jeweilige 
feste ausländische Referenzpreis dem von der 
OECD in den Länderberichten für die Erniittlung 
der Erzeugersubventionsäquivalente (PSE) verwen
deten Referenzpreis. Der Inlandspreis ist. der 
jeweilige Erzeugerpreis (Durchschnitt 1986-
1988). Weiters sind im AMS Direktzahlungen, 
die nicht von den SenkungSverpflichtungen aus~ 
genommen sind, zu berücksichtigen. Diese',Maß
nahmen sind im Handhiefür im Basiszeitraum 
1986/1988 aufgewendeter, Budgetausgahen zu 
bemessen. Spezifische vom Erzeuger bezahlte 
landwirtschaftliche Abschöpfurigen oder Gebühren 
sind vom AMS abzuziehen. Zu vermerken' wäre, 
daß in die Berechnung des AMS Stützungen, die 
auf nationaler' und, 'regionaler Ebene gewährt 
werden, berücksichtigt werden. 

Zu Anhang 4: 

'''Dieser • beinhaltet die' . AngaBen zur; Berechnung 
des äquivalenten Stützungsmaßes.Das äquivalente 
Stützungsmaß wird für alle landwirtschaftlichen 
Grundprodukte errechnet, für welche eineMarkt~ 
preisstützung zwar besteht, diese aber nicht nach 
den Kriterien zur, Berechnung des AMS ermittelt 
werden kann .. Das äquivalente Stützungsmaß ' ist 
ebenfalls produktweise zu ermitteln; gemäß 
Anhang 4 sind die äquivalenten Marktpr~isstüt
zungsmaße unter Heranziehung des angewendeten 
amtlich geregelten Preises und der zum Erhalt 
dieses Preises berechtigten Produktionsmenge,' oder 
wo dies nicht praktikabel ist, auf der Grundlage 
von budgetären 'Ausgaben, die zur Aufrech'terhal~ 
tung des Erzeugerpreises aufgewendet wurden, zu 
ermitteln. . , .' 

Zu Anhang 5: 

Anhang 5 sieht 
Verpflichtung. zur 

eine Ausnahme von" der 
Umwandlung der nichttari~ 

farischen Maßnahmen in Zölle (Tarifikation), die 
im Artikel 5 Absatz 2 vorgesehen ist, vor. In zwei 

,Fällen kann die Ausnahme zur Tarifikation in 
Anspruch genommen werden. Zum einen können 
Waren nicht tarifiziert werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: Die Einfuhren der 
bezeichneten Waren betragen weniger als 3% des 
Inlandsverbrauches der Basisperiode 1986-1988; 
für die Exporte dieser Produkte dürfen in der 
Basisperiode 1986-1988 keine Subventionen 
gewährt worden sein; darüber hinaus, müssen 
effektive Maßnahmen zur Einschränkung der 
Produktion dieser landwirtschaftlichen Rohstoffe 
gesetzt worden sein. Für die in Rede stehend~n 
Produkte' ist ein Mindestmarkt,z~tritt in der Höhe 
von ~'4% des' in de~, Basispetiode 1986-1988 
registrierten lrilandsverbrauches im ersten J~hr des 
Durchführungsieitraums zu eröffnen: In' jedem 
weiteren Jahr des Dtirchführungszeitraums ist der 
Mindestmarktzutritt'um 0,8%' des' Inlandsverbrau~ 
ches, der in der Ba~isperiode 1986-1988 bestari~ 
den hat, 'zu erweitern. 

Eine Ausnahme zur.Tarifikati()ngerriäß Artikel 4 
Absatz 2 kahn auch in Anspruch genommen 
werden, wenn es sich hiebei um 'ein b:ndviirtschaft
liehes Grundprodukt , handelt, I das das Haupt
produkt in der traditionellen Ernährurig eines 
Entwicklungsland~Mitglieds darstellt:' 

Anhang 5 beinhaltet ebenfalls' Bestimmungen 
über die Neuverhandlung der im Anhang,5 
normierten Ausnahmebestimmung. 

Zur Beilage zum Anhang 5: I 

I 

Dieser beinhaltet Richtlinien für die Berechnung 
von Tarifäquivalenten. Demnach wird das Tarif

'äquivalent auf der Grundlage der tatsächlichen 
Differenz zwischen den in den ~Jahren 1986/1988 
registrierten durchschnittlichen Inlandspreisen und 
den durchschnittlichen ausländischen preisen 
errechnet. In der Beilage zum Anhang 5 werden 
auch die inländischen und ausländischen Preise 
definiert und es wird normiert, auf welcher Ebene 
der Nomenklatur des: "Harmonisierten Zolltarif
systems.': das Tarifäquivalent 'errechn~t ,werden 
kann, und wie vorzugehen ist, um Qualitätsunter. 
schiede zu berücksichtigen. 
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DECISION ON MEASURES CONCERNING 
THE POSSlBLE NEGATIVE EFFECTS OF 

THE REFORM PROGRAMME ON LEAST
DEVELOPED AND NET FOOD-IMPORTING 

DEVELOPING COUNTRIES 

1. Ministers recognize that the progressive 
implementation of the results of the Uruguay 
Round as a whole will generate increasing 
opportunities for trade expansion and eco
nomic growth to the benefit cf all partici
pants. 

2. Ministers' recognize that during' the reform 
programme leading togreater liberalization 
of trade in agriculture least-developed and net 
food-importing developing countries may 
experience negative effects in terms of the 
availability of adequate supplies of basic 
foodstuffs from external sources on reason
able terms and conditions, including short
term difficulties in financing normal levels of 
commercial imports of basic foodstuffs. 

3. Ministers accordingly agree to establish 
appropriate mechanisms to ensure that the 
implementation of the results of the Uruguay, 
Round on trade in agriculturedoes not 
adversely affect the availability of food aid at 
a level which is sufficient to continue to 
provide assistance in meeting the food needs 
of developing countries, especially least
developed 'and net food-importing develop
ing countries. To this end Ministers agree: 

(i) to review the level of food aid 
established periodically by the Commit
tee on Food Aid und er the Food Aid 
Convention 1986 and to initiate negotia
tions in the appropriate forum to 
establish a level of food aid commit
ments sufficient to meet the legitimate 
needs of developing countries during the 
reform programme; 

(ii) to adopt guidelines to ensure that an 
increasing proportion of basic foodstuffs 
is provided to least-developed and net 
food-importing developing countries in 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER MASSNAHMEN ÜBER 
DIE MÖGLICHEN NEGATIVEN 

AUSWIRKUNGEN DES 
REFORM PROGRAMMS AUF DIE AM 

WENIGSTEN ENTWICKELTEN LÄNDER 
UND AUF ENTWICKLUNGSLÄNDER MIT 
NETTO-NAHRUNGSMITTELEINFUHREN 

1. Die Minister anerkennen, daß die fortschrei
tende Durchführung der Ergebnisse der 
Uruguay-Runde als Ganzes mehr Möglich
keiten zur Handelsausweitung und zum 
Wirtschaftswachstum' zugunstenaller Teil
nehmer zur Folge hat. 

2. Die Minister anerkennen, daß bei der 
Durchführung des Reformprogramms, das 
eine größere Handelsliberalisierung in der 
Landwirtschaft zur Folge hat, für die am 
wenigsten entwickelten Länder und die 
Entwicklungsländer mit N etto-N ahrungsmit
teleinfuhren negative Folgen bezüglich der 
Verfügbarkeit einerangemessenert Versor
gung mit Grundnahrungsmitteln aus ausländi
schen Versorgungsquellen zu angemessenen 
Bedingungen, einschließlich kurzfristiger Pro
bleme bei der Finanzierung normaler Mengen 
kommerzieller Grundnahru~gsmitteleinfuh
ren, entstehen können. 

3. Die Minister vereinbaren dementsprechend, 
daß durch die Einrichtung angemessener 
Mechanismen sichergestellt wird, daß die 
Durchführung der Ergebnisse der Uruguay
Runde für den Handel mit landwirtschaft
lichen Waren keine nachteiligen Auswirkun
gen auf die Verfügbarkeit vqn Nahrungs
mittelhilfe in ausreichender Menge hat, um 
weiterhin Unterstützung bei der Deckung des 
Nahrungsmittelbedarfes der Entwicklungslän
der, insbesondere der am wenigsten entwik
kelten Länder und der Entwicklungsländer 
mit N etto-Nahrungsmitteleinfuhren, zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck vereinbaren 
die Minister: 

i) die Höhe der regelmäßig vom Nah
rungsmittelhilfe-Komitee, das durch das 
N ahrungsmittelhilfe-Übereinkommen 
1986 eingesetzt wurde, zu überprüfen, 
und in Verhandlungen im zuständigen 
Organ einzutreten, um das Ausmaß der 
Nahrungsmittelhilfezusagen festzulegen, 
das zur Deckung der berechtigten 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
während der Dauer des Reformpro
gramms ausreichend ist; 

ii) die Annahme von Richtlinien zur Sicher
steIlung, daß ein zunehmender Anteil an 
Grundnahrungsmitteln den am wenigsten 
entwickelten Ländern und· den Entwick-

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)1084 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 1085 

fully grant form and/or on appropriate 
concessional terms in line with Article IV 
of the Food Aid Convention 1986; 

(iii) to give fuH consideration in the context 
of their aid programmes to requests for 
the provision· of technical and financial 
assistance to' least-devdoped and net 
food-importing developing countries to 
improve their:agricultural productivity 
and· infrastructure. 

4. Ministers further agree to ensure that any 
agreement rdating to agricultural"export 
credits makes appropriate provlSlon for 
differential treatment in favour oL least
developed ·and net food-importing devdop
ing countries. 

5. Ministers recognize that as a result of the 
Uruguay Round certain devdoping countries 
may experience short-term difficulties in 
financing normal levds of commercial 
imports and that these countries may be 
digible to draw on the resources of 
international financial institutions under 
existing facilities, 9r suchfacilities as may be 
established, in the context of adjustment 
programmes, in order to address such 
financing difficulties. In this regard Ministers 
take note of paragraph 37 of the report of the 
Director-General to the CONTRACTING 
PARTIES to GATT 1947 on his corisulta
tions with the Managing Director 9f the 
International Monetary Fund and the .. Pre
sident of the Wodd Bank (MTN.C;NG/ 
NG14/W /35). . . 

6. the provisions of this Decision will be subject 
to regular review by the Ministerial. Con
ference, and the follow-up to this De,cision 
shall be monitored, as appropriate, ~y the 
Committee on Agriculture. 

lungsländern mit Netto-Nahrungsmittd
einfuhren als voller Zuschuß und/oder 
zu angemessenen begünstigten Bedin
gungen in übereinstimmung mit Arti
kd IV des NahrungsmitH:lhilfe-überein
kommens zur Verfügung gestellt wird; 

iii), im Rahmen der Hilfsprogramme die 
Ersuchen der am wenigsten' entwik
kdten Länder und der Entwicklungs
länder mit Netto-Nahrungsmittdeinfuh
ren um technische und finanzielle Unter
Stützung zur Verbessetung der' landwirt
schaftlichen, Produktivität und Infra
struktur von zu berücksichtigen. 

4. Die Minister vereinbaren darüber hinaus, daß 
in jedem Abkommen zu l~ndwirtschaftlichen 
Ausfuhrkrediten angemessene V orsorge zur 

. differen~ierten Behandlung :zugunsten: der am 
wenigsten entwickdten Länder und der 
Entwicklungsländer mit N.etto-Nahrungsmit
tdeinfuhren getroffen wird.: 

5. Die Minister anerkennen, ~daß als. Ergebnis 
der Uruguay-Runde für bestimmte Entwick
lungsländer kurzfristige Probleme .bei der 
Finanzierung der normalen . Mengen an 
kommerziellen Einfuhren entstehen können 
und daß diese Länder zUr Bewältigung der 
Finanzierungsprobleme zur Inanspruchnahme 
von Gddmitteln von den internationalen 
Finanzinstitutionen gemäß den bestehenden 
Möglichkeiten oder den im Zusammenhang 
mit den Anpassungsprogrammen noch zu 
schaffenden Möglichkeiten berechtigt sind. 
,In dieser Hinsicht nehmen die Minister 

. Absatz 37 des Berichts des Generaldirektors 
~n die VERTRAGSPARTEIEN ' des 
GATT 1947 über seine K,onsultationen mit 
dem Generaldirektor des Internationalen 
Währungsfonds und dem, Präsidenten der 
Wdtbank zur Kenntnis (MTN.GNG/NG14/ 
W/35). 

6. Die Bestimmungen dieses Beschlusses unter
liegen einer regdmäßigen überprüfung durch 
die Ministerkonferenz, und der Folgebeschluß 
wird entsprechend vom Komitee für Land
wirtschaft überWacht. 
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER SANITÄRE UND 
PHYTOSANITÄRE MASSNAHMEN 

Allgemeines 

1. Das übereinkommen über sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen ist ein gesetzes
ergänzender Staatsvertrag. Es bedarf daher 
der Behandlung gemäß Artikel 50 Absatz 1 
B-VG. Punkt 2 des Annex B bindet den 
innerstaatlichen Gesetzgeber (urid zwar 
sowohl den Bundesgesetzgeber .wie auch 
allenfalls den Landesgesetzgeber) hinsichtlich 
der Festlegung von Inkrafttretensbestim
mungen bestimmter Rechtsvorschriften. 
Diese Bindung des innerstaatlichen Gesetz
gebers ist als verfassungsändernd zu geneh
migen. Es hat nicht politischen Charakter und 
ist emer unmittelbaren Anwendung im 
innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich. 
Da sich auch keine Derogationsprobleme 
ergeben, kann das übereinkommen generell 
in die österreichische Rechtsordnung über
nommen werden. 

2. Das übereinkommen bezieht sich auf alle 
sanitären und phytosanitären Maßnahmen 
(Maßnahmen zum Schutz des Lebens und 
der Gesundheit von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen), die den internationalen Handel 
direkt oder indirekt beeinflussen können, 
somit vor allem auf tierseuchenrechtliche 
Maßnahmen im Hinblick auf den grenzüber
schreitenden Vi~h- und Fleischverkehr sowie 
auf lebensmittelrechtliche Maßnahmen zur 
Hintanhaltung von schädlichen N ah~ngs
mittelzusätzen und bedenklichen Rückstän
den von Tierarzneimitteln oder Schädlingsbe
kämpfungsmitteln usw., weiters auf, Maß
nahmen zum Schutz der Pflanzen vor 
Krankheiten und Schädlingen. 

3. Das übereinkommen regelt im wesentlichen 
folgendes: , 
Die Mitglieder dürfen alle sanitären und 
phytosanitären Maßnahmen setzen, die ZUm 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen erforderlich 
und mit der Zielsetzung des übereinkommens 
vereinbar sind (dh. keine willkürliche oder 
verschleierte Beschränkung des internationa
len Handels darstellen). 
Weiters muß sich jede sanitäre und phytosa
nitäre Maßn~hme auf wissenschaftliche 
Grundsätze bzw. generell auf vorhandene 
wissenschaftliche Daten und Unterlagen 
stützen können. 
Im Interesse der Harmonisierung solcher 
Maßnahmen sollen Mitglieder diese in über
einstimmung mit internationalen Normen, 
Richtlinien und Empfehlungen setzen, sofern 
solche vorhanden sind. Mitgliedsstaaten 
dürfen aber auch Maßnahmen anwenden, 
die einen höheren Schutz als die internatio-

nalen Standards gewährleisten, sofern es 
dafür eine wissenschaftliche Rechtfertigung 
gibt oder sofern dies auf. Grun~ einer 
erfolgten Risikobewertung Im Emzelfall 
erforderlich ist. Bei der Festlegungdes 
Schutzniveaus, das einem Mitgliedstaat ang~
messen erscheint; um das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen,' Tieren 'oder 
'Pflanzen auf seinem Territorium zu schüt
zen, sollen Mitgliedstaaten auch .das Ziel im 

·.Auge haben, negative, Auswirkungen auf den 
Handel zu minimieren. 
Ein Mitglied' soll auch' andersartige sanitäre 
und phytosanitäre Maßnahmen eiries an~eren 
Mitgliedes als seine eigenen akze~tle~en, 
sofern dieser andere (ausführende) Mltghed
staat nachweist, daß auch. durch' . diese 
(andersartigen) Maßnahmen das angen:es
sene Schutz niveau des Einfuhrstaates erreicht 
wird. 
Zur Handhabung und Fortentwicklung· des 
übereinkommens wird ein Komitee für 
Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen ein
gerichtet (SPS-Komitee), das im Hinblick ~uf 
die angestrebte Harmonisierung und Normie
rung solcher Maßnahmen engen Kontakt ~it 
allen einschlägigen internationalen Orgamsa
tionen halten soll. 

4. Finanzielle Auswirkungen: 
In Ergänzung zu den bereits im allge~ein~n 
Teil der Erläuterungen angeführten Hmwelse 
auf die finanziellen Auswirkungen wird sich 
mit Inkrafttreten des übereinkommens insbe
sondere im Hinblick auf die in Artikel 7 des 
übereinkommens enthaltenen beträchtlich 
erweiterten Publikations- und Notifizierungs
pflichten, die vorgesehene Einrichtung einer 
AuskunftssteIle, das Erfordernis zur Führung 
umfangreicher wissenschaftlicher Dokumen
tationen und zur Abgabe von Stellungnahmen 
in Schiedsgerichtsverfahren sowie die Ver
pflichtung zur entsprechenden Mitarbeit im 
Komitee für sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen ein person:eller Mehraufwand 
ergeben. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Z~ Artikel 1: 

Dieser umschreibt den Anwendungsbereich 
(siehe Erläuterungen Allgemeine~ Teil) u~d 
verweist auf die in Anhang Adleses überem
kommens enthaltenen Begriffsbestimmungen. 

Zu Artikel 2: 

Dieser beschreibt die bereits im Allgemeirien Teil 
der Erläuterungen genannten grundlegenden Rech
te und' Verpflichtungen der Vertragsparteien. Es 
wird auch festgehalten, daß sanitäre und phytosa
nitäre Maßnahmen, die diesem übereinkommen 
entsprechen, mit der allgemeinen Ausnahme des 
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Artikels XX lit. b des· GAlT 1994 (bzw. 
GAlT 1947) in Einklang stehen. Das gegenständ
liche übereinkommen kann somit auch als eine Art 
Durchführungsbestimmung oder ausführliche Inter
pretation zu Artikel XX lit. b des Allgemeinen 
2011- und Handelsabkommens angesehen werden, 
'der festlegt, daß keine Bestimmung des GAlT so 
ausgelegt werden darf, daß sie ein Mitglieddaran 
hindern würde, Maßnahmen zum Schutz des 
Lebens oder der. Gesundheit von Menschen oder 
Tieren oder zum Pflanzenschutz zu beschließen 
oder durchzuführen, vorausgesetzt, daß derartige 
Maßnahmen nicht in einer Weise angewendet 
werden, die sich als eine willkürliche. und 
ungerechtfertigte. Diskriminierung zwischen Län
dern mit gleichartigen Verhältnissen oder eine 
verschleierte Beschränkung des . internationalen 
Handels erweisen würde. 

Zu Artikel 3: 

biese Bestimmung stellt die'auf dem Geblet der 
sanitären und phytosanitären Maßnahmen 
bestehenden internationalen, Normen, Richtlinien 
und Empfehlungen als anzustrebende Richtschnur 
für solche Maßnahmen in den Vordergrund. 
Gemeint sind damit insbesof\dere die Nprmen, 
Richtlinien und Empfehlungen" 4ie i~;B~rt;ich der 
Nahrungsmittt;lsicherheit .von der internationalen 
Codex Alirru';ntarius' Com.mission, im Bereich_ der 
Tiergesundheitvom ~nternationalen Tiersellchen
amt. in Paris (OIE), ul,ld im Bereich der Pfl~nzen
gesundheit im Rahmen der Internationalen,pflan
zenschutzkonvention . entwickelt. worden'. sind, 
allenltiIsauch. Nor~~n, Ri~htiin,ien und ErI)pfeh
lungen anderer 'einschlägig ~ätiger internaüonaler 
O~galfisationen: 1 Vop.besonder~r ;Bedeutung. ist, 
daß . ein Mitglied' auch, Maßnahmen beschließen 
oder,heibehalten kanI1:.dieeinen höheren sa;itären 
und,phyto~~nitären ,Schutz. e.rziele~ '(als dur~h die 
inte~nationale~ " . St~p.dards ,gewährleistet· ;:wird), 
soferp,di~~e Milßl1ahmt;,wissen~chaftlich gerecht
f~rtigt'\Veid~n kanIl.·()der.das,.Ergebnis; einer 
angemessenen Risikobewertung im Sinn,e, des 
Artikels 5 darstellt. Grundsätzlich sind daher auch 
alle anderen ,angemessenen ,saflitären und phytosa
nitären Maßna.hmen mit diesem übereinkommen 
vereinbar. 

Zu Artikel 4: 

Der hier festgehalti.~ne Grundsatz'd/::r Aqui~alenz 
bedeutet, daß ein ausführendes Mitglied, ;l.Uch 
andere sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen 
anwenden darf als das einführende Mitglied,sofern 
das. ausführende Mitglied objektiv darlegen kann, 
daß seine Maßnahmen mit denen des einführenden 
Mitgliedes gleichwertig sind und das einführende 
Mitglied Gelegenheit zu entsprechenden Inspektio
nen oder überprüfungen erhält. 

Zu Artikel 5: 

Diese Bestimmung enthält nähere Kriterien für 
die Mitglieder zur Bewertung der Risken für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen sowie zur Festlegung eines ange
messenen sanitären oder phytosanitären Schutz
niveaus .. Dabei< sind. -'-- sofern vorhanden -
Risikobewertungstechniken . einschlägiger interna
tionalerOtganisationen zu beriicksichtigen und 
willkürliche oder ungerechtfertigte Unterschiede 
bei diesem Schutz für. verschiedene Anwendungs
fälle zu vermeiden, '. wenn die'se Unterschiede zu 
einer Diskriminierung oder zu 'einer verschleierten 
Beschränkung des internationalen Handels führen. 

. Sofern ' vorhandene~ wissenschaftliches Material 
u~gen,üge~dist, kann ein Mitgliedstaat y()rüber
gehend aucliailf der Basisverfügbarereinschlä
giger sonstiger Informationen', die . notwendigen 
Maßnahinen treffeQ. Wenn ein . Mitglie'd der 
Auffassung' ist, eine bestimmte sanitäre oder 
phytosanitäreMaßnahme behindere seine Aus
f~hren, k~nri er eine entsprechende Erklärung der 
Einfuhrstaaten über. die, Gründe für diese, Maß
nahmen verlangen. 

Zu Artikel 6: 

. Mitglieder sollen. ~icherstellen, daß ih;e ~~nitären 
ul1dphytosanitären Maßnahmen an die jeweiligen 
regionalen Gegebenheiten des Gebietes (der 
Gebiete), aus dem eine Ware,stammtund ·für das 
die, W,are besti~llInt ,ist, angepaßtsind .. , 

B~qaupteteiriausführendes Mitglied; daß 
Gebiete' innerhalb" seines Territoriums' schädlings
Oger : krankheits frei sill'd, oder geringen Schädlings
oder Krankheitsbe'fall aufweisen; so hat 'es diesen 
Umstand objektiv zu: beweisen: bzw. 'dem ein
führeJ;lden Mitgliedentsprechen~e'KoiJ.ircilleh. und 
Inspektionen zu' gewahren. '. .. . '. 

-", ,: 

<-lin'Ittteresse derDdtwendig~h Transparenz der 
iil'dbh "einzelnen . 'Mitgliedstaaten 'bestehenden 
saniiärenuhd. pl1ytbsanitärerr"Vorschrifien und 
Maßnahmen' werden die b~reits' bestehenden 
Püblikations" "und" N otifikati6nspfliChteri weiter 
ausgebaut, diese werdehin' Anha:ng~B'näher 
ausgeführt. Zu dieseinZweck soll jedes Mitglied 
eine AU$kunhssielleeinrichten, ,die für 'die Beant
wortung .. , einschlägiger' Anfragen und'; ffir die 
übetmittlung a'llerauf Grund' dieSesüberein
kommens notwendigen Informationeilund Unter
lagen zuständig ist:" • 

Für . sanitäre und phytosanitäre Vorschriften 
nicht innerhalb bereits bestehender internationaler 
Normen, Empfehlungen und Rich~linien wird ein 
besonderes Notifikationsverfahren im Wege des 
WTO-Sekretariateseingeführt, das über das bereits 
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bisher bestehende GA TI -Informationsverfahren 
beträchtlich hinausgeht. 

Zu Artikel 8: 

Hier wird festgelegt, daß Mitglieder bei ihren 
Kontroll-, ·Inspektions- und Genehmigungsverfah
ren gemäß den in Anhang C festgelegten Rege
lungen vorzugehen haben, wobei insbesondere 
folgende Grunds1!tze zu beachten sind: 

keine Diskriminierung eingeführter Waren 
durch ungebührliche Verfahrensverzögerun
gen, 
zügige Abwicklung jeglicher Kontroll-, über
prüfungs- und Zulassungsverfahren und 
Pflicht zur vollständigen Information eines 
Antragstellers über einzelne Verfahrens
schritte, 
Beschränkung auf notwendige Information, 
die für das Verfahren angemessenen bzw. 
erforderlichen Informationen, 
Gewährleistung der Vertraulichkeit für ein
geführte Waren in gleicher Weise wie für 
inländische Waren, 
Einhebung von tatsächlichen Kosten der 
Dienstleistung (Gebühr), 
Möglichkeit eines angemessenen Beschwer
de- bzw. Rechtsschutzverfahrens. 

Diese Grundsätze entsprechen denösterreichi
schen Verfahrensvorschriften. 

Zu den Artikeln 9 und 10: 

Diese Bestimmungen sehen eine besondere 
Rücksichtnahme der Entwicklungsland-Mitglieder 
vor, sei es durch . Gewährung von technischer 
Wirtschaftshilfe oder durch Beratung bei not
wendigen Investitionen oder bei der Etablierung 
geeigneter Vorschriften zur Erreichung eines 
angemessenen sanitären und phytosanitären 
Schutzniveaus. Bei der Vorbereitung und Anwen
dung bestimmter sanitärer oder phytosanitärer 
Vorschriften und Maßnahmen können in begrün
deten Einzelfällen und unter Mitwirkung des 
Komitees für sanitäre und phytosanitäre Maß
nahmen auf Verlangen begrenzte vorübergehende 
Ausnahmen von den Verpflichtungen dieses über
einkommens gewährt werden. 

Zu Artikel 11: 

Bei einem Streitfall finden die diesbezüglichen 
GAlT-Bestimmungen (Artikel XXII und XXIII 
des GATI 1994) bzw. die im Rahmen der 
Uruguay-Runde entwickelten Bestimmungen der 
" Vereinbarung über Streitbeilegung" Anwendung. 
Sofern dabei wissenschaftliche oder technische 
Fragen zu klären sind, müssen dem Untersu
chungsausschuß nach Konsultation der Streitpar
leien geeignete Experten oder ein Expertengre
mium beigezogen oder der Ratschlag einschlägiger 
internationaler Organisationen eingeholt werden. 

Zu Artikel 12: 

Zur besseren Administrierung und Durchführung 
des übereinkommens wird ein eigenes Konsulta
tionsforum, das Komitee für sanitäre und phytosa
nitäre Maßnahmen (SPS-Komitee) eingerichtet. 

Das SPS-Komitee faßt seine Beschlüsse durch 
Konsens und hat vor allem folgende Aufgaben: 

Verbindungsdienst zu allen internationalen 
einschlägig tätigen Organisationen, insbeson
dere zur Codex Alimentarius Commission, 
zum Internationalen Tierseuchenamt und 
zum Sekretariat der internationalen Pflan
zenschutzkonvention. 
Erstellung eines Registers jener internationa
len Normen, Richtlinien und Empfehlungen 
auf dem sanitären und phytosanitären Sektor, 
die von größerer Auswirkung auf den 
internationalen Handel sind, mit dem Ziel, 
die Mitgliedstaaten zur Anwendung dieser 
internationalen Standards zu ermutigen. 
Wenn ein Mitglied eine internationale Norm, 
Richtlinie oder Empfehlung nicht anwendet, 
soll es auch dem SPS-Komitee gegenüber 
eine entsprechende Erklärung bzw. Begrün
dung abgeben. Das Komitee kann die 
Angelegenheit auf Initiative eines Mitglieds 
auf fachlicher. Ebene in Zusammenarbeit mit 
einschlägigen internationalen Organisationen 
weiter verfolgen . 

. Drei Jahre nach Inkrafttreten des wro
übereinkommens -.,.. später je nach Not
wendigkeit - überprüft das SPS-Komitee 
das Funktionieren dieses übereinkommens 
und schlägt der wro allenfalls angezeigte 
Änderungen des Vertragstextes vor. 

Zu Artikel 13: 

Dieser Artikel verpflichtet die Mitglieder, 
positive Schritte zur Durchführung desüberein
kommens zu setzen und auf geeignete Art 
sicherzustellen, daß auch nichtstaatliche Körper
schaften auf ihren Territorien den Bestimmungen 
des übereinkommens entsprechen. 

Zu Artikel 14: 

Diese Schlußbestimmung sieht für die am 
wenigsten entwickelten Mitgliedsländer die Mög
lichkeit vor, um einen fünf jährigen Aufschub der 
Anwendung von die Einfuhr betreffenden sanitären 
und phytosanitären Maßnahmen anzusuchen. 

Andere Entwicklungsländer können in bestimm
ten Fällen um einen zweijährigen Aufschub 
ansuchen, insbesondere wenn die Anwendung der 
Maßnahmen auf Grund mangelnden technischen 
Fachwissens, technische Infrastruktur oder Res
sourcen unmöglich ist. 
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER TEXTILIEN UND 
BEKLEIDUNG 

Allgemeines 

Gemäß dem Mandat der Ministererklärung von 
Punta del Este strebt dieses übereinkommen die 
fortschreitende und abschließend volle Integration 
des Textil- und Bekleidungssektors in das 
GATT 1994 an. Das übereinkommen soll an die 
Stelle des Abkommens über den Internationalen 
Handel mit Textilien (Multifaserabkommen), 
BGBI. Nr. 623/1974 in der geltenden Fassung, 
treten, das für den sensiblen Bereich des Textil
handels abweichend von den allgemeinen 

o GATT-Regeln _ ein zunächst zeitlich beschränk
tes Sonderregime geschaffen hat, das seit 1978 
wiederholt verlängert wurde. 

Die Rückführung des Textilhandels in die 
allgemeine GATT-Disziplin bildete denn auch 
eine der wichtigsten Forderungen der Entwick
lungsländer in den Verhandlungen der Uruguay
Runde. Insbesondere die großen Industriestaaten 
waren aber nur bereit, ihre Märkte im Rahmen 
einer übergangsregelung voll zu öffnen, so daß 
sich das Verhandlungsergebnis als eine Kompro
mißlösung zwischen gegensätzlichen Interessen 
darstellt. 

Die wesentlichen Inhalte dieses übereinkomm-
mens sind: 

Die volle Integration des Textilsektors in das 
GATT 1994 wird erst am Ende ewes 
10jährigen übergangszeitraums erreicht 
sein. Eine Verlängerung des übereinkom -
mens (und damit der übergangszeit) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die mit Inkrafttreten des Abkommens über 
die Welthandels organisation bestehenden 
Beschränkungen, ob auf Grundlage des 
Multifaserabkommens oder nicht, bleiben 
aufrecht; sie sind aber fortschreitend. abzu
bauen, wobei die wirklich sensiblen Textil
waren praktisch erst nach zehn Jahren dem 
GATT unterstellt ;erden müssen. 
Während des übergangszeitraums können 
auch neue Beschränkungen unter Anrufung 
des besonderen Schutzmechanismus des 
übereinkommens eingeführt werden. Die 
Voraussetzungen für neue Beschränkungen 
entsprechen 1m wesentlichen jenen des 
Multifaserabkommens. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Die Präambel erinnert an das Mandat der 
Ministererklärung von Punta de! Este, die den 
Verhandlern eine übereinkunft zum Ziel gesetzt 
hat, die den Textil- und Bekleidungssektor 
schließlich in das GATT zu integrieren erlaubt; 
gestärkte GATT -Regeln und eine verbesserte 
GATT -Disziplin sollen hiefür die Grundlage 
bilden. Ferner ruft die Präambel den Beschluß 

des Handelsverhandlungskomitees vom April 1989 
in Erinnerung, wonach die Einbeziehung des 
Textil- und Bekleidungssektors in das 
GATT 1994 mit Abschluß der Uruguay-Runde 
ihren Anfang nehmen und fortlaufend verstärkt 
werden soll.· Schließlich wird auf die Vereinbarung 
einer besonderen Behandlung der am wenigsten 
entwickelten Mitgliedsländer Bezug genommen. 

Zu Artikel 1: 

Artikel 1 hält fest, daß die Bestimmungen dieses 
übereinkommens während eines übergangszeit
raumsbis zur vollen Integration des Textil- und 
Bekleidungssektors in das GATT 1994 von den 
Mitgliedern anzuwenden sind. 

(Absatz 2) Die Mitglieder kommen überein, daß 
die Importländer hei der Festlegung der Marktzu
trittsmöglichkeiten für weniger bedeutende bzw. 
neu auftretende Lieferländer kommerziell sinnvolle 
Zuwachsraten anwenden. 

(Absätze 3 und 4) Besondere Berücksichtigung 
finden soll auch die Lage jener Mitglieder, die den 
Protokollen über die Verlängerung des Multifaser
abkommens (MFA) nicht beigetreten sind, sowie 
die Interessen der baumwollerzeugenden Liefer
länder. 

Absatz 5 verpflichtet die Mitglieder, zur Anpas
sung ihrer Industrie und für verstärkten Wett
bewerb auf ihren Märkten zu sorgen. 

Zu Artikel 2: 

(Absätze 1 bis 5) Alle im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des WTO-Abkommens bestehenden 
mengenmäßigen Beschränkungen auf Grundlage 
bilateraler Vereinbarungen nach dem MFA oder 
anderer gemäß den Artikel 7 oder 8 des MFA 
notifizierter Maßnahmen sind innerhalb von 
60 Tagen nach Inkrafttreten dem nach Artikel 8 
dieses übereinkommens zu errichtenden Textilauf
sichtsorgan (Textiles Monitoring Body -:- TMB) 
im Detail zu notifizieren, . das hierüber die 
Mitgliedstaaten infotmiert. All diese Beschränkun
gen sollen, soweit sie zwischen Vertragsparteien 
des GATT 1947 bestehen, künftig von den 
Bestimmungen dieses übereinkommens geleitet 
werden. 

Mengenmäßige Beschränkungen, die nicht inner
halb von 60 Tagen notifiziert werden, treten außer 
Kraft. Neue Beschränkungen sollen nur mehr nach 
den Bestimmungen dieses übereinkommens bzw. 
des GATT 1994 möglich sein. 

Einseitige Maßnahmen gemäß Artikel 3 des 
MFA - Österreich hat keine derartigen Maß
nahmen getroffen und sie kommen in der Praxis 
selten vor - können bis längstens 12 Monate 
aufrechterhalten werden, wenn sie vom über
wachungsorgan (TSB) nach dem MFA einer 
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Überprüfung unterzogen worden sind bzw. nach 
Prüfung durch das TMB. 

Die Absätze 6 bis 11 legen die Modalitäten der 
fortschreitenden Integration des Textil- und 
Bekleidungssektors in das GATT 1994 fest. 

Bereits mit Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
hat jedes Mitglied mindestens 16% des Gesamt
volumens seiner Textil- und Bekleidungsimporte im 
Jahr 1990 (nach HS-Tariflinien oder nach 
Kategorien) in das GATT 1994 zu integrieren, 
dh. für diese Waren sollen künftighin die 
allgemeinen Bestimmungen des GATT 1994 und 
nicht die besondere übergangsregelung dieses 
übereinkommens zur Anwendung kommen. Die 
solcherart in das GATT 1994 zu integrierenden 
Waren sollen Kammzüge und Garne, Gewebe, 
konfektionierte Textilwaren und Bekleidung 
umfassen und sind gemäß dem Ministerbeschluß 
vom 15. April 1994 bis 1. Oktober 1994 dem 
GATT -Sekretariat zu notifizieren, soweit das 
Mitglied überhaupt Beschränkungen aufrechthält. 
Desgleichen haben Mitglieder, die sich das Recht 
auf Anwendung des besonderen Schutzmechanis
mus nach Artikel 6 Absatz 1 vorbehalten haben, 
die dem GATT 1994 zu unterwerfenden Waren
gruppen dem TMB innerhalb von 60 Tagen nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens anzuzeigen. 

Die verbleibenden, noch nicht integrierten 
Waren sind in nachstehenden 3 Stufen in das 
GATT 1994 einzugliedern: 

Nach drei Jahren mindestens weitere 17% des 
Gesamtvolumens der Importe 1990 des Mitglieds 
und nach sieben Jahren weitere 18%. Nach Ablauf 
von zehn Jahren soll der gesamte Textil- und 
Bekleidungssektor den Regeln des GATT 1994 
unterworfen und alle Beschränkungen nach diesem 
übereinkommen aufgehoben sein. 

Die entsprechenden Integnl.tionsprogramme sind 
dem TMB 12 Monate im voraus zu notifizieren. 

Mitglieder, die keine Beschränkungen anwenden 
und ihren Verzicht auf die Anrufung des 
besonderen Schutzmechanismus nach Artikel 6 
Absatz 1 notifiziert haben, geben damit zu 
verstehen, daß sie ihren Textil- und Bekleidungs
sektor in das GATT 1994 integriert haben. 

Die Absätze 12 bis 16 und 18 stellen Regeln 
uber die jährliche Ausweitung der beschränkten 
Importmengen ,auf. Ausgehend von den mengen
mäßigen Beschränkungen gemäß den bilateralen 
übereinkommeri nach, dem MFA oder anderer 
nach dem MFA notifizienerMaßhahinen sind die 
Beschränkuhgen (Quoten) während' der ersten drei 
Jahre (1. Stufe) jährlich um die bisher angewandte 
Wachstumsrate, multipliziert mit einem Faktor von 
1,16, anzuheben. Iri der zweiten Stufe (4.-7. Jahr) 
sind die Wachstumsraten der 1. Stufe um den 
Faktor 1,25 zu erhöhen, In der 3. Stufe 

(8.-10. Jahr) erhöhen sich die Wachstumsraten 
der 2. Stufe um den Faktor 1,27. Gemäß Artikel 2 
Absatz 8 c soll die Textil- und Bekleidungsindustrie 
zehn Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens 
über die Welthandels organisation (World Trade 
Organization - WTO) voll in das GATT 1994 
integriert und alle Beschränkungen nach diesem 
übereinkommen abgeschafft sein. 

Die Flexibilitätsbestimmungen hinsichtlich der 
unter Beschränkung stehenden Waren (Möglichkeit 
der übertragung von Mengen' in eine andere 
Warengruppe oder in das folgende Quotenjahr, 
Vorgriff auf das folgende Quotenjahr) bleiben 
gemäß den bilateralen Abkommen nach dem MFA<> 
aufrecht, doch sollen mengenmäßige Beschränkun
gen hinsichtlich der kumulierten Anwendung von 
übertragungen und Vorgriff künftig entfallen. 

(Absatz 17) Die zur Durchführung der Bestim
mungen dieses Artikels erforderlichen administra
tiven Vorkehrungen sind Gegenstand von Vereine 
barungen der Mitgliedstaaten. 

Ein verbesserter Marktzugang soll jenen Lie
ferländern gewährt werden, deren Quoten höch
stens 1,2% der gesamten beschränkten Import
mengen eines Mitgliedstaats mit Stand vom 
31. Dezember 1991 erreichen. Dies soll durch 
Vorziehung einer Stufe von Zuwachsraten oder 
durch vereinbarte gleichwertige Verbesserungen· 
erreicht werden. 

Die Absätze 19 und 20 nehmen Bezug auf Fälle 
der Anwendung der generellen SchutzklauseI nach 
Artikel XIX GATT 1994 durch Importländer 
hinsichtlich Erzeugnissen, die während des voran
gehenden Jahres in das GATT integriert wurden. 
Wendet das Importland mengenmäßige Beschrän
kungen an, kann das Exportland, das im 
vorangehenden Jahr einer Beschränkung unterlag, 
die Eirträumung einer Länderquote . verlangen, die 
sich üblicherweise an den Liefermengen der letzten 
drei repräsentativen Jahre bemißt. 

(Absatz 21) über Ersuchen eines Mitglieds hat 
das TMB jede Angelegenheit betreffend. die 
Durdi.führung der Bestimmungen dieses Artikels 
einer überprüfung zu unterziehen. 

Zu Artikel 3: 

Die Formulierung dieses Artikels spiegelt das 
Bemühen der Verhandler wider, den Mitgliedern 
die Beibehaltung bestehender Beschränkungen. für 
Textil- und Bekleidungswaren während des über
gangszeitraums auch dann zu ermöglichen, wenn 
sie außerhalb des MFA und entgegen den GATT
Bestimmungen verfügt wurden, sei es,' daß' die 
Mitglieder dem MFA nicht beigetreten sind oder 
sich anderer als MFA- oder GATT-konformer 
Restriktionen bedient haben. 

Demnach sind innerhalb von 60 Tagen nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens bestehende 
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Beschränkungen für Textil- und Bekleidungswaren, 
die nicht nach dem MFA verfügt wurden und von 
den Bestimmungen des Artikel 2 erfaßt sind, ohne 
Rücksicht auf. ihre GA TI -Konformität denl TMB 
zu notifizieren. 

Gemäß Absatz 2 sind bestehende Beschränkun
gen, soweit sie sich nich~ du~ch eine Bestiwmung 
des GA TI 1994 rechtfertigen lassen, ' 

...:- innerhalb: eines: Jahres ,mit dem GATI1994 
,in Einklang. zu'bringen:oder.:l 

,·~:·.gemäß einemc;Prograrnm, ,das. dem',TMB 
i 'innerhaIKvon'sechs! Monaten vorzulegen is't; 

"', ·,schritiweise .. während· der lOjährigerh:überc 

j',,' gangsz~it'vollständig abzubauen. )" , 

." M1tglieder,sdlIe'ri "~~iIi;TMB_ '~u~hMitteil,~~g~n 
zukomII\en lassen, Aie, ~ii, ·.andere WTO~<?igane 
ergingen' hinsichtlich neuer Beschränkungen' oder 
Änderimgen 'bestehender: Beschrankungen' für 
Textil" und 'Bekleidungswaren,die nach:~'den 
Bestimmungen des.GATI.1994 getroffen.Wtirden'. 

Jedem Mitglied steht es frei, dem J'~TMB 
DarsteUungenaus' seiner Sicht hinsichtlich· der 
Berechtigung' von Beschränkungen gemäß} -dem 
GA TI 1994 oder hinsichtlich nicht notifizierter 
Beschränkungen zu übermitteln. 

Zu Artikel 4: 

(Absat~ '1) Beschri~k~~gen; auf die im Artikel 2 
Bezug genommen wird (auf Grundlage des MFA 
verfügt) oder die gemäß Artikel 6 angewandt 
werden (auf Grund des besonderen Schutzmecha
nismus für die Db-ergangszeit), sollen von den 
Exportländern verwaltet werden. Die Importländer 
sind nicht verpflichtet, die die jeweiligen Beschränc 

. kungen übersteigenden Liefermengen aufzurreh-
men. 

'(Absätze 2 u'nd' 3) Durch Änderungid'im 
Ve'rwaltungsbrauch, in den Regeln und Veifahxen 
sowie der Kategorisierung von Textile:, und 
Bekleidungswaren soll das' Gleichgewicht' von 
Rechien' und Pflichten zwischen, den Mitgliedern 
nicht' gestört 'oder die volle Ausnützung der 
Marktzutrittsmöglichkeiten behindert werdeh.:Die~ 
ses Gleichgewicht soll auch gewahrt bleiben'; wenn 
eine Ware, die nur einen Teil der Beschränkung. 
bildet, voll in das GA TI integriert wird. 

Gemäß Absatz 4 istfür den Fall der Einführung 
solcher Änderungen ein detaillierter Informations
und Konsultationsmechanismus vorgesehen;J Kön
nen sich Mitglieder nicht einigen, kann die 
Angelegenheit vor das TMB gebracht werden. 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel regelt die Verpflichtungen der 
Mitglieder zur Bekämpfung von, Umgehungen 
dieses Übereinkommens bzw. der Textilhandels
regime der Mitglieder durch Umlandungen, 
Umleitungen, falsche Deklarierung des Ursprungs-

landes bzw, -ortes und Fälschung öffentlicher 
Urkunden (Absatz 1). Die Mitglieder sollten für 
die erforderlichen gesetzlichen Vorkehrungen bzw. 
Verwalt:ungsverfahren Sorge tragen, um Maß
nahmen gegen solche Umgehungshahdlungen 
setzen zu können. Sie' kommen übetein, daß sie 
im ,Rahmen ihrer: nationalen Gesetze und Ver
fahren ~mfassel1d zu~~mmenarbeiten :wer.den, um 
die aus' den. U~gt;h~ngshandlungen.,entste_henden 
Pr.obleme.in· dell Gr,-iff ,zu bekomD?en. 

- (Absatz 2) Ist :e~n' Mitglied <!er Meirltlng? daß 
dieses 'übereinkorrunen durch die' ". dargestelltcn 
Handhingen " ü~gari~en . wird' tindkeineöa~r 
lln,zulänglich'e:cMaßnahmen vO~'eihem ',ande~en 
Mitglied dagegen· 'getroffen" w{;rden';'; können 
unveriugli&' Konsultationen ;'erlangt, biw} "~i~ 
Aii'gelegenheit dem' TMB vorge\egi weiden. . 

:';(Ab~at~ 3}Die )vÜtglieder' ;kpmIt),e~ <üb~rein, 
LJl11gehungspraktiken auf ihr,em! Staatsgebiet ,zu 
verhindern und ~ ,Vl!tersuchungen hierü.berso-yrie 
gesetzliche bzw,administrative Maß,nahmen .dage~ 
gen. im Rahmen. ihrer inl1j.ndischenRychtsvQr
schriften vorzunehmep. Sie stimmen einer ,umfas~ 
senden Zusammenarbeit zu, die -:-. jeweils. in 
übereinstimmung mit, den. inländischen Rechtsvor
schriften und Verfahren - Untersuchungen von 
Umgehungspraktikenund den Austausch von 
Dokumenten und sonstiger Information umfassen 
soll; über Ersuchen soll auch d~rBesuch von 
Betriebsanlagen ermöglicht werden, 

(Absatz 6) Können falsche Erklärungen hinsicht
lich 'des ~ Faseranteils, der Mengen und der 
Beschreibung oder Klassifizierung , von Waren 
zum Zweck der Umgehung, dieses ,Abkommens 
nachgewiesen werden, so sollten' .angemessene 
Maßnahmen gegen . die betroffenen Exporteure 
oder Importeure gesetzt werden. Ist ein' Mitglied 
der Meinung, daß ein anderes Mitglied keine oder 
nur unzureichende Maßnahmen gegen $olche 
Umgehungshandlungensetzt, kann es Konsultatio
nen verlangen bzw.die Angelegenneit an das TMB 
herantrllgen. 

Zu Artikel 6: 

Dieser' Artikel .hält fest, daß ein' besonderer 
Schutzmechanisinus während der 10jährigen über
gangszeit diese's Übereinkommens zugunsten der 
Importländer bestehen soll. Die Voraussetzungen 
für die Anrufung des. besonderen Schutzmechanis
mus (Übergangsschutzklausel) sind' . weitgehend 
identisch mit jenen, die für Beschränkungen !lach 
dem . Multifaserabkommen erforderlich ' sind 
(Absäq;e 2 bisS). Desgleichen lehnen sich auch 
die Konsultadons~ und Informationsvorschriften 
zum Großteil an jime des MFA an (Absätze 7 bis 
11). 

(Absatz 1) Der besondere Schutzmechanismus 
dieses Artikels kommt auf die im Anhang zu 
diesem übereinkommen angeführten Textil- und 
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Bekleidungserzeugnisse zur Anwendung mit Aus
nahme jener Waren, die' bereits nach dem 
Verfahren des Artikel 2 in das GA TI 1994 
integriert wurden. Mitglieder, die keine Beschrän
kungen (auf Grundlage, des GA TI) gemäß 
Artikel 2 aufrecht halten, haben dem TMB 
innerhalb von 60 Tagen anzuzeigen, ob sie das 
Recht auf Anwendung des besonderen Schutz
mechanismus in, Anspruch nehmen oder nicht. 
Dieses Recht soll so spärlich wie möglich im 
Einklang mit den Zielen des Integrationsprozesses 
in Anspruch. genommen werden. 

(Absatz 2) Eine, Schutzmaßnahme setzt eine 
formelle Feststellung durch ein Mitglied voraus, 
daß ein bestimmtes Textil- oder Bekleidungser
zeugnis in solch erhöhten Mengen in sein Gebiet 
eingeführt wird, daß dadurch eine ernsthafte 
Schädigung . oder konkret drohende Schädigung 
eines inländischen Wirtschaftszweiges erfolgt, der 
ähnliche oder unmittelbar konkurrierende Erzeug
nisse herstellt. Für die Schädigung bzw. drohende 
Schädigung müssen nachweislich die erhöhten 
Importmengen und nicht andere Umstände, wie 
technologische Veränderungen oder Änderungen 
in Verbrauchergewohnheiten, ursächlich sein. 

(Absatz 3). Bei Feststellung der Schadigung bzw. 
der konkret drohenden Schädigung sollen die 
Auswirkungen dieser Importe auf den Zustand 
des einzelnen Wirtschaftszweiges untersucht wer
den, wie er aus Veränderungen von einschlägigen 
Wirtschilftsindikatoren wie Ausstoß, Produktivität, 
Kapazitätsauslastung, Lagerbestand, Marktan~eil, 
Exporte, Löhne, Beschäftigung, inländische Preise, 
Gewinne und Investitionen sich darstellt; keiner 
dieser Indikatoren kann allein oder il1 Verbindung 
mit anderen Faktoren notwendigerweise eme 
entscheidende Richtschnur bilden. 

(Absatz4) Jede Schutzmaßnahme nach diesem 
Artikel soll sich nur gegen die' Importe eines 
Mitglieds bzw. von Mitgliedern richten, auf die die 
ernsthafte Schädigung oder kOI).kret drohende 
Schädigung zurückgeführt wird. Grundlage "für 
eine solche Entscheidung bilden ein tatsächlicher 
oder unmittelbar bevorstehender steiler und 
erheblicher Anstieg der' Einfuhren von einem 
Mitglied oder einzelnen Mitgliedern,. ein Vergleich 
mit deri Einfuhren aus anderen Quellen, der 
Marktanteil sowie die inländischen und Import
preise auf vergleichbarer Handelsstufe. Eine solche 
Schutzmaßnahme darf nicht gegen Erzeugnisse von 
Mitgliedern ,angewandt werden, die bereits 
Beschränkungen nach diesem übereinkommen 
unterliegen. 

(Absatz 6) Bei Anwendung der übergangs
schutzklausel sollen die Interessen bestimmter 
Exportländer in besonderer Weise Berücksichti
gung finden: 

Den am wenigsten entwickelten Mitglieds
ländern soll eine wesentlich günstigere 
Behandlung zuteil werden; 
Mitglieder, deren Textil- und Bekleidungsge
samtexporte im Verhältnis zu den Gesamtex
porten anderer Mitglieder gering sind und 
auf die nur ein geringer Anteil an den 
Gesamtimporten der Ware im Importland 
entfällt; 
die Wolle erzeugenden Entwicklungsländer 
hinsichtlich Wollerzeugnissen (Venlrbei
tungsprodukte) ; 
die Verarbeitung und anschließende Wieder
einfuhr von Textil- und Bekleidungswaren 
(Veredlungsverkehr) soll zugunsten ,von 
Mitgliedern gefördert werden, für die die 
Verarbeitung und der anschließende Reex
port von Textilien einen we,sentlichen Teil 
der gesamten Textil- und Bekleidungsaus
fuhren darstellt. 

(Absatz 7) Mitglieder, die eine Schutzmaßnahme 
gegen Exporte eines anderen Mitglieds ergreifen 
wollen; haben dieses um Konsultationen zu 
ersuchen und zwar unter übermittlung sachdienli
cher Mitteilungen über Tatsachen betreffend die in 
den Absätzen 3 und 4 erwähnten Umstände, die 
die Grundlage für die Feststellung einer ernsthaften 
Schädigung bzw.konkret drohender Schädigung 
und die Anrufung der Schutzmaßnahme bilden. 
Weiters ist ein Vorschlag über die Höhe der 
Beschränkung zu unterbreiten. Alle diese Daten 
sind auch 'an den Vorsitzenden des TMB zu 
übermitteln. Die Mitglieder sollen auf die Konsul
tationsersuchen umgehend eingehen; Konsultatio
nen sollten üblicherweise innerhalb von 60 Tagen 
abge-s"hlossen werden. 

(Absätze 8 und 9) Besteht Einverständnis, daß 
eine ~eschränkung berechtigt ist, so sollder.en 
Höhe nicht niedriger festgesetzt werden als die 
Höhe ,der tatsächlichen Ausfuhren bzw. Einfuhren 
in d~r Zeitspanne zwischen dem 14. bis ein
schlid~lich 3. Monat vor Zustellung des Konsulta
tionser~uchens. Einzelheiten der einvernehmlich 
festgelegten. Beschränkungsmaßnahme sind dem 
TMB bekanntzugeben, das eine Feststellung 
treffen soll, ob das übereinkommen in Einklang 
mit diesem Artikel steht. 

(Absatz 10) Wurde jedoch innerhalb der 
60 Tage keine Einigung zwischen den Mitgliedern 
erzielt, . so kann das ersuchende Mitglied die 
Beschränkung während der folgenden 30 Tage 
anwenden und gleichzeitig die'Angelegenheit an 
das TMB verweisen. Jedem betroffenen Mitglied 
steht es frei, die Angelegenheit schon vor Ablauf 
der 60-Tage-Frist vor das TMB zu bringen. Dieses 
wird umgehend eine Untersuchung der Angelegen
heit anstellen und geeignete Empfehlungen inner
halb von 30 Tagen an die Mitglieder richten. 
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(Absatz 11) In außergewöhnlichen und kriti
scven Umständen, wo eine Verzögerung einen 
schwer behebbaren Schaden verursachen würde, 
kann eine Maßnahme gemäß Absatz 10 vorläufig 
unter der Bedingung getroffen werden, daß das 
Konsultationsersuchen und die Benachrichtigung 
des TMB innerhalb von fünf Arbeitstagen nach 
Verfügung der Maßnahme erfolgen. Kann zwi
schen den betroffenen Mitgliedern kein Einver
nehmen erzielt werden, soll das TMB die 
Angelegenheit umgehend untersuchen und inner
halb von 30 Tag~n geeignete Empfehlungen 
erlassen. 

(Absatz '12) Schutzmaßnahmen nach diesem 
Artikel können entweder bis zu drei Jahreri ohne 
Verlängerung aufrechterhalten werden oder bis die 
Ware in das GATT 1994 integriert wird, welcher 
Zeitpunkt immer früher eintritt. 

(Absätze 13 und 14) Sollte die Beschränkungs
maßnahme länger als ein Jahr in Kraft bleiben, ist 
eine jährliche Wachstumsrate der beschränkten 
Mengen von mindestens 6% vorzusehen, es sei 
denn, eine Abweichung kann gegenüber dem TMB 
anderWeitig begründet werden. Detaillierte Flexibi
litätsbestimmungen regeln das Ausmaß eines 
Vorgriffs oder eines übertrags in das folgende 
Jahr sowie eines übertrags auf eine andere 
Warengruppe. 

(Absatz 15) Wird eine Schutzmaßnahme nach 
diesem Artikel auf ein Textilerzeugnis angewandt, 
das bereits früher einer Beschränkung nach dem 
MFA während des Zwölf-Monate-Zeitraums vor 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens oder gemäß 
den Bestimmungen der Artikel 2 oder 6 unterlag, 
so soll die Höhe der neuen Beschränkung' nicht 
niedriger festgesetzt werden als die tatsächlichen 
Importe (oder Exporte des Lieferlandes) während 
der vorangehenden 12 Monate (berechnet- nach 
Absatz 8), außer die neue Beschränkung tritt 
innerhalb eines Jahres 

a) vom Zeitpunkt der Notifikation (der vor" 
zeitigen Aufhebung einer früheren Beschrän
kung) gemäß Artikel 2 Absatz 15 ode~ 

b) .. vom Zeitpunkt der Aufhebung einet nach 
diesem Artikel· oder dem MFA verfügten 
früheren Beschränkung 

in Kraft, in welchem Fall sich die Mindesthöhe der 
neuen Beschränkung entweder 

nach der Höhe der Beschränkung während 
der letzten 12 Monate des früheren 
Beschränkungszeitraums oder 
nach den tatsächlichen Importen _ -(oder 
Exporten des Lieferlandes) 

bemißt; je nachdem, welcher Wert höher ist: 

(Absatz 16) Beschließt ein Mitglied, daß keine 
Beschränkung gemäß Artikel 2 aufrecht hält, 
Beschränkungen nach diesem Artikel durchzufüh
ren; so soll es den feststehenden Unterteilungen des 
Zolltarifs und den auf Handelsbräuchen beruhen-

den Mengeneinheiten Rechnung tragen und eine 
übermäßige Kategorisierung vermeiden. 

Zu Artikel 7: 

Dieser Artikel erinnert die Mitglieder unter 
Hinweis auf die von ihnen in der Uruguay-Ruride 
übernommenen besonderen Verpflichtungen (hin
sichtlich Zollsenkungen, Abbau nichttariflicher 
Hemmnisse), daß sie die Ergebnisse der Uru
guay-Runde innerstaatlich so umzusetzen haben; 
daß 

a) ein verbesserter Marktzugang für T extil- 'urid 
Bekleidungserzeugnisse erreicht wird, 

b) faire und gerechte Bedingungen im Textil
und Bekleidungshandel; in Bereichen _ wie 
Dumping und Antidumpingbestimmungen 
und -verfahren; Subventionen und Aus
gleichszöHe sowie Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums herrschen und 

c) eine Diskriininierung von Textil-und 
Bekleidungsimporten durch allgemeine han
delspolitische Maßnahmen vermieden wer
den. 

(Absatz 2) über die zur Umsetzung der 
Ergebnisse ,. der Uruguay-Runde erforderlichen 
Maßnahmen mit Bezug auf die Durchführung 
dieses Abkommens· sollen die Mitglieder dem TMB 
zumindest in Form einer zusammenfassenden 
Darstellung Mitteilung machen. }:dem Mitglied 
steht es frei, Gegendarstellungen abzugeben. 

(Absatz 3) Ist ein Mitglied der Ansicht, -daß ein 
anderes Mitglied den Verpflichtungen aus . der 
Uruguay-Runde nicht nachgekommen ist und das 
Gleichgewicht von Rechten und Pflichten nach 
diesem übereinkommen gestört ist, so kann es die 
Angelegenheit vor das einschlägige WTO~Organ 
bringen und das TMB hierüber informieren. 

Zu Artikel 8: 

.. Durch diesen Artikel wird das Textilaufsichts-
organ (Textiles Monitoring Body TMB) 
errichtet, damit dieser 

die Durchführung dieses 'übereinkommens 
-überwacht, -
alle Maßnahmen überprüft, insbesondere auf 
ihre übereinstimmung mit den Bestimmun
gen dieses übereinkommens, sowie 
die Handlungen vornimmt, die dieses über
einkommen im einzelnen dem TMB über
trägt. 

Das TMB besteht aus einem Vorsitzenden und 
zehn Mitgliedern. -Diese w-erden von Mitgliedern 
ernannt, die der Rat' für den Handel mit Waren 
bestimmt, und üben ihr Amt weisungsfrei aus. 

(Absatz 2) Das TMB legt sich seine eigene 
Geschäftsordnung zu. Es besteht jedoch Einver
nehmen, daß für einen Konsens innerhalb des 
TMB nicht die Zustimmung oder Mitwirkung von 
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Mitgliedern erforderlich ist, die von Mitgliedern 
ernannt wurden, die an einer vom TMB zu 
überprüfenden Streitfrage beteiligt sind. 

(Absatz 3) Das TMB ist ein ständiges Organ 
und soll nach Bedarf zusammentreten. Es stützt 
sich in seiner Tätigkeit auf Mitteilungen und 
Auskünfte, die von den Mitgliedern nach den 
einschlägigen Artikeln dieses übereinkommens 
bereitgestellt werden, ergänzt durch zusätzliche 
Auskünfte- oder notwendige EiJ?zelheiten, die das 
TMB anzufordern. für' nö~ig hält, sowie auf 
Mitteilungen an und' Berichte von anderenWTO-
Organen: . 

(Absatz 5) -Kann in den bilateralen Konsultatio
nengemäß -diesem übereinkommen keine ein
vernehmliche Lösung'erzielt werden, soll das TMB 
über Ersuchen einer Partei .~Empfehlungen an -die 
betroffenen Mitglieder richten. 

. (Absatz 6) 'über' Ersuchen ~ines' Mitgliedstaates 
überprüft das TMB umgehend jede besondere 
Angelegenheit, die dieser als nachteilig für seine 
Interessen ansieht und wo .. Kon~ultationen zu 
keiner zufriecienstellenden Lö~ung geführt. haben. 
Das TMB. karm . hiezu . ihm geeignet erscheinende 
Bemerkungen .. ma<;:hen. 

.. -(A!?sati 8) . "Wann' im.tm;r 'dasTMB . aflfgefordert 
ist, Empfehlungen' oder Feststelhulgen'zutrdfen, 
soll dies nach MöglichkeitinnerhaJb von 30 Tagen 
geschehen. 

(Absatz 9) Die Mitglieder sollen. bestrebt .sein, 
die Empfehlungen des TMB zur 'Gänze anzlineh
men, das' die Durchführung der Empfehlungen 
überwacht. . 

(Absatz 1 0) Wenn em Mitglied sich nicht 
befähigt _sieht, den Empfehlungen des. TMB zu 
folgen, wird er' dem TMB die Gründe innerhalb 
eines Monats darlegen. Nach Abwägung dieser 
Gründe soll das TMB weitere Empfehlungen 

geben. Bleibt die . Angelegenheit weiterhin unge
löst, kann jede Partei sie vor das Streitbeilegungs
organ bringen. 

(Absatz 11) Vor dem Ende jeder Stufe des 
Integrationsprozesses ist eine größere Prüfung der 
Durchführung dieses übereinkommens durch den 
Rat für den Handel mit Waren vorzunehmen, 
dem 'hiezu ein' umfassender Bericht des TMB 
übermittelt werden süll, vornehmlich unter Berück
sichtigung von Frage,n beireffend den Integratlons
prozeß, die" übergang~s~!1Utzkl;LUsel sowie" di~ 
Anvieridung der. CATT-Regeln 'und Disziplinen; 
WIe sie in den Artikeln-2, 3, 6und7 dar~elegt 
werdeJi. 

: !, 

(Ab~atz 12) Der R;it für .denHandel mit Warev. 
soll im. , Lichte seiner PrüJung im I$:.onsens die"ihm 
angemessen erscheinenden Entscheidungen treffen; 
um sicherzustellen, daß das in diesem überein
kommen verankerte Gleichgewicht von Rechten 

. und Pflichten nicht beeinträchtigt wird. Für die 
Lösung von Streitfällen, die sich hinsichtlich 
Fragen ergeben- 'können, ~ -' auf- die - in Artikel 7 
Bezug genommen wird, kann das Streitbeilegungs
organ eine Anderung zu Artikel 2 Absatz 14 für 
die nachfolgende: Stufe hinsichtlich eines.Mitgli~ds 
geJ:.l~4migel1,'" ,das'; s{!ipe, ,Verpfli~l:J..tungen, ' na§n 
diesem :.übereinkommen . nicht erfüllt. ." 

Zu Artikel 9: 

Dieser Artikel wiederholt; daß dieses überein~ 
kommen und alle darauf beruhenden Beschrän
kungen mit dem ersten Tag des 12LMonaisn~ch 
Inkrafttreten desWTO-Abkommens enden, zu 
welch~m Datum der Textil- und Bek)eidungssektor 
in das GA TI. 1994 integriert sein soll. Es soll.keine 
Verli\,ngerung dieses übereinkommens geben.. '.' 
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DECISION ON NOTIFICA TION OF FIRST 
INTEGRATION UNDER ARTICLE 2.6 OF 
THE AGREEMENT ON TEXTILES AND 

CLOTHING 

Ministers agree that the participants maintaining 
restrietions falling under paragraph 1 of Article 2 
of the Agreement on Textiles and Clothing shaH 
notify fuH details of the actions t9 be taken 
pursuant to paragraph 6 .of Article 2 of that 
Agreement to the GATT Secretariat not later 
than 1 October 1994. The GA TI Secretariat shaH 
promptly circulate these notifications to theother 
participants for information. These notifications 
will be made available to the Textiles Monitoring 
Body, when established, for the purposes of 
paragraph 21 of Article 2 of the Agreement on 
Textiles and Clothing. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER TECHNISCHE 
HANDELSHEMMNISSE 

Allgemeines 

Das übereinkommen über Technische Handels
hemmnisse stellt die revidierte Fassung des gleich
namigen übereinkommens von 1979 (BGBI 325/ 
1980) dar. Nachstehende Bestimmungen dieses 
übereinkommens sind verfassungs ändernd zu 
beschließen: 

Artikel 2 Absatz 12 und Artikel 5 Absatz 9: 

Diese Bestimmungen binden den innerstaatlichen 
Gesetzgeber (und zwar sowohl den Bundesgesetz
geber wie auch allenfalls den Landesgesetzgeber) 
hinsichtlich der Festlegung von Inkrafttretensbe
stimmungen bestimmter RechtsVorschriften. Diese 
Bindung des innerstaatlichen Gesetzgebers ist als 
verfassungsändernd zu genehmigen. 

Artikel 12 Absatz 8 vierter Satz: 

Die Gewährung von Ausnahmen durch das 
Komitee für technische Handelshemmnisse stellt 
eine Änderung des übereinkommens dar. Da 
durch die . darin enthaltene Ermächtigung zur 
Vertragsänderung in manchen Bereichen auch in 
die Rechte und Pflichten der Länder eingegriffen 
werden kann, findet diese Bestimmung keine Dek
kung in Artikel 9 Absatz 2 B-VG. Diese Bestim
mung ist daher als verfassungsändernd zu 
genehmigen. 

Artikel 13 Absatz 1 letzter Halbsatz : 

Gemäß dieser Bestimmung können dem Komitee 
für technische Handelshemmnisse weitere Aufga
ben von den Mitgliedern übertragen werden. Da 

(übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER NOTIFIZIERUNG DER 
ERSTEN EINBEZIEHUNG GEMÄSS 

ARTIKEL 2 ABSATZ 6 DES 
ÜBEREINKOMMENS ÜBER 

TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG 

Die Minister vereinbaren, daß Teilnehmer, die 
Beschränkungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des 
übereinkommens über Textilien und Bekleidung 
aufrechterhalten, dem GATT-Sekretariat bis späte
stens (Oktober 1994 ausführliche Angaben zu 
den gemäß Artikel 2 Absatz 6 dieses überein
kommens zu treffenden Maßnahmen notifizieren. 
Das GATT-Sekretariat verteilt Notifikationen 
unverzüglich an die Teilnehmer zu Informations
zwecken. Die Notifikationen werden dem Tex
tilaufsichtsorgan (TMB) nach dessen Einsetzung im 
Rahmen des Artikels 2 Absatz 21 des überein
kommens über Textilien und Bekleidung zur 
Verfügung gestellt. 

diese Bestimmung nicht näher determiniert ist und 
insbesondere offenläßt, welche Aufgalien dem 
Komitee übertragen werden können und wie weit 
etwaige Befugnisse des Komitees in diesem 
Zusammenhang gehen können, ist die Bestim
mung im Hinblick auf Artikel 18 Absatz 1 B-VG 
als verfassungsändernd zu genehmigen. 

Anhang 2 Absatz 3 letzter Satz: 

Mit dieser Bestimmung werden Organe der 
Verwaltung weisungsfrei gestellt. Dies steht im 
Wi<;lerspruch zu Artikel 20 Absatz 1 B-VG, 
wonach Organe . der Verwaltung, soweit verfas
sungsrechtlich nichts anderes bestimmt ist, an die 
Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebun
den und diesen für ihre amtliche Tätigkeit 
verantwortlich sind. 

Zum Zweck und Inhalt des übereinkommens 
über Technische Handelshemmnisse im allgemei
nen: 

In allen Staaten werden technische Vorschriften 
und Normen von verschiedenen staatlichen, halb
staatlichen und privaten Stellen erlassen. Diese 
dienen keinen handelspolitischen Zwecken, son
dern beispielsweise· der Vereinheitlichung der 
Produktion, dem Schutz der Konsumenten, der 
Einhaltung von Sicherheitsbedingungen, Umwelt
schutz und anderen mehr. Durch das Bestehen 
unterschiedlicher technischer V orschriften und 
Normen, insbesondere wenn diese zu sehr auf die 
heimischen Produktionsverhältnisse des Import
landes abgestellt sind, können ungebührliche 
Beeinträchtigungen des internationalen Handels
verkehrs entstehen. 

Handelshemmende Auswirkungen können aber 
auch durch Verfahren zur Konformitätsbewertung 
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von Waren mif technischen Vorschriften oder 
Normen (Prüfungsverfahren) dadurch bewirkt 
werden, daß für importierte Waren bei solchen 
Verfahren ungünstigere Bedingungen bestehen als 
für heimische Erzeugnisse. . 

Das Übereinkommen unterscheidet zwischen 
technischen Vorschriften und Normen, die zusam
men mit anderen im Übereinkommen verwendeten 
Begriffen in Anhang 1 definiert sind. Die Defini
tionen werden in Erläuterungen, die in den Text 
eingearbeitet wurden, näher begründet. Der im 
übereinkommen von 1979 enthaltene Begriff 
"technische Spezifikationen" wurde im revidierten 
Übereinkommen nicht beibehalten. Bei "techni
schen Vorschriften" handelt es sich um ein 
Dokument, das Merkmale einer Ware oder ihre 
dazugehörigen Verfahren und Erzeugungsmetho
den festlegt, einschließlich der anwendbaren V er
waltungsbestimmungen, die zwingend einzuhalten 
sind. Eine "Norm" ist hingegen ein von einer 
anerkannten Stelle (Normenorganisation) zuge
lassenes Dokument, das Regeln, Richtlinien oder 
Merkmale für Waren oder zugehörige Verfahren 
und Erzeugungsmethoden festlegt, deren Einhal
tung nicht zwingend vorgeschrieben ist. In beiden 
Fällen fallen darunter unter anderem auch 
Terminologie und Bildzeichen sowie Verpak
kungs-, Kennzeichnungs- oder Beschriftungserfor
dernisse. Durch das "Verfahren Zur Feststellung 
der Konformität" wird nachgewiesen, daß die 
entsprechenden Erfordernisse bezüglich techni
scher Vorschriften oder Normen erfüllt sind. 

Das übereinkommen verfolgt ua. das Ziel, eine 
Harmonisierung der technischen Vorschriften und 
Normen herbeizuführen und diehandelshemmen
den Auswirkungen unterschiedlicher Normen und 
Prüfungsverfahren hintanzuhalten. Zugleich soll 
eine größtmögliche Transparenz hinsichtlich 
bestehender und geplanter Normen und Prüfungs
verfahren erreicht werden. 

Durch das gegenständliche Übereinkommen 
werden Verhaltensregeln aufgestellt, welche die 
Erreichung dieser Ziele ermöglichen sollen, ohne in 
technische Fragen, die mit der Erlassung von 
technischen Normen zusammenhängen, einzugrei
fen. Die Zuständigkeit und der Aufgabenkreis der 
bestehenden Normenorganisationen werden nicht 
beeinträchtigt. Das Übereinkommen enthält viel
mehr Bestimmungen, die eine Zusammenarbeit der 
Mitglieder in den internationalen Normenorgani
sationen verstärken soll. 

Im Bereich des Prüfungswesens ist sicherzu
stellen, daß Prüfungssysteme bzw. der Nachweis 
der Konformität mit technischen V orschriften und 
Normen keine unnötigen Handelshemmnisse für 
den zwischenstaatlichen Handelsverkehr darstellen. 
Ausländische Lieferer dürfen keinen ungünstigeren 
Prüfungs bedingungen unterworfen werden als sie 

für Lieferer gleichartiger Erzeugnisse heimischen 
Ursprungs bestehen. 

Die wichtigsten im übereinkommen enthaltenen 
Grundsätze sind folgende: 

Anwendung bestehender oder vor der Voll
endung stehender internationaler Normen als 
Grundlage für nationale technische V or
schriften und Normen in weitestmöglichem 
Ausmaß; 
Publikations-, Notifikations- und Konsulta
tionspflicht vor Erlassung neuer Normen; 
soweit möglich, Anerkennung von Prüfungs
verfahren und Garantien seitens ausländi
scher Stellen; 
die Anwendung der jeweils am wenigsten 
handelsbeschränkenden Vorgangsweise bei 
technischen Vorschriften. 

Das übereinkommenumfaßt alle Erzeugnisse 
des industriellen, gewerblichen und des Landwirt
schaftsbereiches mit Ausnahme der durch das neue 
Übereinkommen über sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen erfaßten Waren. Es enthält eine 
Anzahl von zwingenden Bestimmungen, und zwar 
insbesondere in jenen Abschnitten, deren Ziele die 
Verhinderung der Errichtung von Handelshemm
nissen darstellen und in bezug auf die Gleichbe
handlung eingeführter Waren mit gleichartigen 
Waren heimischen Ursprungs. Solche zwingenden 
Bestimmungen sind an die Behörden der Zentral
regierungen der Mitgliedsländer gerichtet. Die 
Mitglieder haben sicherzustellen, daß lokale 
Regierungsstellen und nichtstaatliche Stellen die 
Verpflichtungen hinsichtlich der Ausarbeitung, 
Annahme und Anwendung technischer V orschrif
ten einhalten. Hinsichtlich der Ausarbeitung, 
Annahme und Anwendung von Normen haben 
die Mitglieder sicherzustellen, daß ihre zentralen 
Normenbehördeil einen als Anhang 3 des über
einkommens neu vereinbarten "Kodex des guten 
Verhaltens" annehmen und einhalten. Dessen 
materielle Bestimmungen orientieren sich an den 
Verpflichtungen hinsichtlich technischer Vorschrif
te~, während die formellen Bestimmungen eine 
verbesserte Transparenz und Koordination der 
Tätigkeit der im Gebiet des jeweiligen Mitglieds 
vorhandenen Normenorganisationen zum Gegen
stand hat. 

Das übereinkommen enthält weiters Bestim
mungen, durch die bei seiner Anwendung die 
Berücksichtigung anderer berechtigter Zielsetzun
gen, wie nationale Sicherheit, Verhinderung 
irreführender Praktiken, Schutz der Gesundheit 
oder Sicherheit von Menschen, des Lebens oder 
der Gesundheit von Tieren und Pflanzen oder der 
Umwelt gewährleistet werden kann. Von der 
verpflichtenden Anwendung internationaler Nor
men kann abgesehen werden, wenn diese wegen 
grundlegender klimatischer oder geographischer 
Gegebenheiten oder grundlegender technologischer 
Probleme unwirksam oder ungeeignet sind. 
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In emem eIgenen ausführlichen Abschnitt sind 
Bestimmungen über differenzierende und günsti
gere Behandlung der Entwicklungsländer enthal
ten. Dadurch werden Vorkehrungen, getroffen, 
diesen Ländern auf dem Gebiet des Normenwe
sens, das in technischer Hinsicht naturgemäß 
besondere Anforderungen stellt, die benötigte 
technische Hilfestellung zu bieten sowie zeitlich 
begrenzte Ausnahmen zu gewähren. 

Für Streitfälle ist kein eigenes Verfahren mehr 
vorgesehen, sondern kann das Streitbeilegungsver
fahren der wro in Anspruch genommen werden. 
Danach ist zuerst ein bilaterales Konsultations
verfahren vorgesehen. Wenn im Zuge solcher 
Konsultationen keine befriedigende Lösung gefun
den werden kann, kann die Einsetzung' eines 
Untersuchungsausschusses (Panel) verlangt wer
den. Dieser kann eine technische Sachverständi
gengruppe einsetzen, weIche nach dem in 
Anhang 2 festgelegten Verfahren vorzugehen' hat. 

Das Übereinkommen sieht die Errichtung eines 
Komitees für technische ,Handels hemmnisse vor, 
das aus den Vertretern der Mitglieder besteht. 
Dieses Komitee soll jährlich zumindest einmal, bei 
Bedarf aber auch öfter, zusammentreten. Außer
dem sieht das Übereinkommen vor, daß jedes 
Mitglied eme oder mehrere Auskunftsstellen 
etri!::htet, die ,imstande sind, alle sinnvollen 
Anfragen bezüglich bestehender oder vorgeschla
gener Normen und Prüfungsverfahren zu beant
worten. Für die Wahrnehmung aller dieser 
Aufgaben wurden bereits nach dem überein
kommen von 1979 die entsprechenden V orkehrun
gen getroffen. 

Die, wesentlichen Neuerungen des revidierten 
übereinkommens über technische Handelsliemm
nisse lassen sich, soweit nicht bereits angeführt, wie 
folgt zusammenfassen: Durch die erweiterte 
Definition von technischen Vorschriften' und 
Normen sind nunmehr auch Verfahren' und 
Erzeugungsrriethoden sowie Verpackungs- und 
Kennzelchnungsvorschriften ua, vom Anwendungs
bereich des übereinkommens erfaßt. Die insbe
sondere in Artikel 2 enthaltenen Verpflichiu'ngen 
werden' materieli und prozedural verstärkt," etwa 
durch die Verpflichtung technische V orschiiften 
aufzugeben, wenn ihre Ziele in weniger handeIs
beschränkender Weise erreicht ,werden können 
oder daß ein Mitglied eine Rechtfertigung für 
technische Vorschriften verlangen kann, die eine 
bedeutende Auswirkung auf seinen Handel haben 
könnte. Ausnahmen müssen nunmehr notwendig 
sein, um die demonstrativ angeführten "berech
tigten Zielsetzungen" zu erfüllen. Die Festlegung 
erfolgt unter Berücksichtung der Risken einer 
Nichterfüllung. Die Mitglieder haben die Ein
haltung der Verpflichtungen aus Artikel 2 des 
übereinkommens durch lokale Regierungsstellen 
und nichtstaatliche Stellen in verstärktem Maße zu 
gewährleisten und auch dafür zu sorgen, daß ihre 

Normenorganisationen den neuen Verhaltensko
dex über die Ausarbeitung, Annahme und Anwen
dung von Normen annehmen und einhalten. Durch 
die Integration des Übereinkommens in das wro
Abkommen ergeben sich Veränderungen insbeson
dere hinsichtlich der Streitbeilegung sowie der 
Schlußbestimmungen. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Artikel 1 umschreibt den Anwendungsbereich 
des vorliegenden übereinkommens. Alle Waren, 
sowohl industrielle als auch landwirtschaftliche 
Produkte, fallen unter die Bestimmungen des 
übereinkommens. Ausgenommen sind sanitäre 
und phytosanitäre Maßnahmen, wie sie in 
Anhang A des übereinkommens über die Anwen
dung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen 
beschrieben sind. 

Artikel 2 bis 4 regeln die Ausarbeitung, 
Annahme und Anwendung von technischen 
Vorschriften sowie von Normen durch Stellen 
der Zentralregierung, "lokale Regierungsstellen und 
nichtstaatliche Stellen. Hinsichtlich von technischen 
Vorschriften gilt die Verpflichtung Zur Gleichbe
handlung von aus dem Gebiet eines Mitglieds 
eingeführten Waren mit gleichartigen Waren 
inländischen Ursprungs oder mit Ursprung in 
einem Drittland. Technische Vorschriften und 
Normen durfen nicht in der Absicht erstellt 
werden, Hindernisse für den internationalen 
Handel zu schaffen., Technische Vorschriften 
dürfen nicht handelsbeschränkender sein als 
notwendig, um bestimmte berechtigte Zielsetzun
gen zu erfüllen unter Berücksichtigung der Risken 
einer Nichterfüllung, für deren Feststellung ua. die 
verfügbaren wissenschaftlichen und technischen 
Informationen, 'verwandte Erzeugungstechnologie 
oder der' beabsichtigte Endverbrauch in Frage 
kommen. Als berechtigte Zielsetzungen: gelten ua. 
Erfordernisse nationaler Sicherheit, Verhinderung 
irreführender Praktiken, Schutz der Gesundheit 
oder Sicherheit der Menschen, des Lebens oder der 
Gesundheit von Tieren; Pflanzen oder der Umwelt. 
Technische Vorschriften dürfen nicht beibehalten 
werden, wenn ihre Zielsetzungen in welliger 
handelsbeschränkender Weise erreicht werden 
können. 

Nach Möglichkeit sollen best~hende internatio
nale Normen die Grundlage für die entsprechen
den nationalen Vorschriften und Normen bilden, 
es sei denn, daß die internationalen Normen 
ungeeignet oder unwirksam sind, zB wegen 
grundlegender klimatischer oder geographischer 
Gegebenheiten oder grundlegender technologischer 
Probleme. Wenn die Ausarbeitung, Annahme oder 
Anwendung einer technischen Vorschrift bedeu
tende Auswirkungen auf den Handel eines anderen 
Mitglieds haben könnte, ist auf dessen Verlangen 
die Rechtfertigung dafür zu erläutern. Steht die 
technische Vorschrift in übereinstimmung mit, den 
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entsprechenden internationalen Normen, so besteht 
die nicht widerlegbare Vermutung; daß sie kein 
Hindernis für den internationalen Hand.el darstellt. 

Die', Absicht, neue technische Vorschriften zu 
erlassen bzw, "on' bestehenaen einschlägigen 
internatiü:nalen Normen wesentlich . abzuweichen; 
ist' zu einem', angemesseh~n frühen. Zeitpunkt 
bekanntzugeben .. Anderen "Mirgliedern ist, 'ausrei
chend Zeit für Stellungnahmen .einzuräumen'. Auf 
Ersuchen sind Konsultatione,n abzuhalten:" In 
Fällen, iIl;. denen dringendeI'robleme der Sicher
heit, der, Gesundheit oder des Umweltschutzes 
auftreten oder" aufzutreten. drohen, kann,.die 
Inforrnations- ,.und., Konsultationspflichtauch im 
nachhinein erfüllt, werden. ,Die Mitglieder' treffen 
die,·ihnen 'zl,lr Verfügung stehenden geeigneten 
Maßnahmen, damit auch die lokalen Regierungs
stellen und nichtstaatlichen Stellen die Bestimmun
gendes Artikel 2 einhalten., 

Die Mitglieder haben sicherzustellen, daß ihre 
zentralen Normenbehörden dem in Anhang 3 des 
übereinkommens enthaltenen "Kodex des guten 
Verhaltens über die Ausarbeitung, Annahme und 
Anwendung von Normen" annehmen und ein
halten, während hinsichtlich der Einhaltung des 
Kodex durch lokale, staatliche und nichtstaatliche 
Normenorganisationen nur "verfügbare zielführen
de Maßnahmen" zu treffen sind. Der Verhaltens
kodex weist teilweise analoge Bestimmungen zu 
den Regelungen für technische Vorschriften al!f, 
regelt jedoch darüber hinaus die Tätigkeit von 
Normenorganisationen. 

Artikel 5, 6, 7 und 8 regeln die überprüfung der 
Konformität von Waren mit technischen V or
schriften und Normen durch die zentralen 
Behörden, lokale Regierungsstellen und nicht
staatliche Stellen. Inländische und ausländische 
Waren müssen unter gleichen Bedingungen zu 
überprüfungen zugelassen werden. Wo ein 
positiver Nachweis hinsichtlich der Konformität 
verlangt wird, gelten hinsichtlich der Grundlagen 
des Prüfungsverfahrens dieselben Grundsätzen wie 
hinsichtlich der Ausarbeitung, Annahme und 
Anwendung technischer Vorschriften gemäß Arti
kel 2. Nach Möglichkeit sind die Ergebnisse von 
Konformitätsbewertungen in' anderen Mitgliedslän
dern anzuerkennen. Verhandlungen zum Abschluß 
von übereinkommen über die gegenseitige Aner
kennung von Prüfungsverfahren (Verfahren zur 
Konformitätsbewertung) werden angeregt. Die 
Mitglieder treffen die ihnen zur Verfügung 
stehenden angemessenen Maßnahmen, damit auch 
Stellen lokaler Regierungen und nichtstaatliche 
Stellen die Bestimmungen der Artikel 5 und 6 
einhalten. 

Artikel 9 sieht vor, daß die Mitglieder nach 
Möglichkeit internationale Systeme zur Feststel
lung der übereinstimmung ausarbeiten bzw. sich 

an solchen beteiligen. Dabei sind die~Verpflichturi
gen aus Artikel 5 und' 6 einzuhalten. 

. . '. .. 
ArtikeU 0 verpflichtet jedes Mitglied eine Aus

kunftss.telle zu unterhalten, die in, de~ Lageist; alle 
Anfragen, von ;meies~iert~~ parteien a~deier 
Mitglj~der aus de'rn Anwen<;lungsbereich'. dieses 
übereinkommens zu beantwort.en ,so",ie' die 
entsprechenden Dokumente zur Verfügung zu 
stellen. 

Arti'kel 11 verpflichtet jedes' Mitglied, ander<: 
Mitglieder, insbesondere Entwickluhgsländer;"·bei 
der Ausarbeitung technischer Vorschriften und 
Nöimen in' technischer Hinsiditzu ' gegen'seitig 
vereiiibarten Bedingungen zii initerstützen. " 

~ .- :: '. : ~: 

Artikel 12 ermöglicht eine differenzierte und 
gÜnstigere Behandlung "der ", Entwicklungsländer, 
insbesondere der ;am wenigsten ," entwickelten 
Entwicklungsland-Mitglieder. . Durch technische 
Vorschriften, "Normen und Prüfungsverfahren 
sollen keine unnötigen Hemmnisse für die Aus
fuhren aus Entwicklungsländern geschaffen wer
den. Entwicklungsland-Mitglieder sind nicht ver
pflichtet, internationale Normen anzunehmen, 
wenn diese nicht mit ihren Entwicklungs-, 
Finanz- und Handelsbedürfnissen vereinbar sind. 
Auf Ersuchen kann das Komitee für technische 
Handelshemmnisse zeitlich begrenzte Ausnahmen 
von den Verpflichtungen aus dem übereinkommen 
gewähren. 

Artikel 13 bestimmt, daß ein Komitee für 
technische Handelshemmnisse errichtet wird, um 
den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, über 
die Durchführung des übereinkommens oder die 
Förderung seiner Ziele zu beraten und um die im 
übereinkommen vorgesehenen oder sonstige Auf
gaben zu erfüllen. 

Artikel 14 regelt die Streitbeilegung und verweist 
dabei auf das Streitbeilegungsverfahren im Rahmen 
der WTO. Der dort vorgesehene Untersuchungs
ausschuß (Panel) kann eine technische Sachver
ständigengruppe einsetzen. Das Verfahren für 
technische Sachverständigengruppen ist 1m 
Anhang 2 festgelegt. 

Artikel 15 enthält Schlußbestimmungen, die 
besagen, daß jedes Mitglied unverzüglich nach 
dem das WTO-Abkommen für dieses Mitglied in 
Kraft getreten ist, das Komitee über, alle Maß
nahmen zur Durchführung dieses übereinkom
mens informieren wird. Jede spätere Änderung 
dieser Maßnahmen ist dem Komitee mitzuteilen, 

Das Komitee hat jährlich die Durchführung und 
die Auswirkungen dieses übereinkommens zu 
überprüfen. Zusätzlich hat das Komitee spätestens 
drei Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens und am Ende jeder ~achfolgenden Drei
jahresperiode die Durchführung und Wirksamkeit 
des übereinkommens zu überprüfen, einschließlich 
der Bestimmungen über die Transparenz. Sofern 
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dies. zur Sicherstellung des gegenseItIgen wirt
schaftlichen Vorteils und des Gleichgewichts der 
Rechte und. Pflichten der Mitglieder erforderlich 
ist, kann das Komitee Anpassungen der Rechte und 
Pflichten aus dem übereinkommen empfehlen und, 
falls zweckmäßig, dem Rat für den Handel mit 
Waren Änderungen des Textes des übereinkom
mens vorschlagen. 

Das übereinkommen enthält drei Anhänge, 
welche integrierender Bestandteil des überein
kommens sind. :'J--•. L" 

Anhang 1 enthält. Definitionen der ei~~elnen 
Begriffe für die Zwecke des übereinkommens samt 
Erläuterungen. . ... 

Anhang 2 . enthält Bestimmungen über., die 
Zusammensetzung, und Arbeitsweise der ,techni
schen Sachv'erständigengruppen,· die in 'einem 
Streitverfahren gemäß Artikel 14 .2 eingesetzt 

. werden' können. 

r" ;"\ 

DECISION ON PROPOSED 
UNDERSTANDING ON WTO-ISO 

STANDARDS INFORMATION SYSTEM 
J 

Ministers decide to recommend th:ü' the 
Secretariat of the World Trade Organi~a:tion 
reach an understanding with the International 
Organization for Standardization ("ISO") to 
establish an information system under which: 

1. ISONET members shall transmit to the -ISOI 
IEC Information Centre in Geneva' the 
notifications referred to in paragraphs :C and 
J of the Code of Good Practice for· the 
Preparation, Adoption and Applicat{on of 
Standards in Annex 3 to the Agreement' on 
Technical Barriers to Trade, in the manner 
indicated there; 

2. the following (alpha)numeric classification 
systems shall be used in the work pro
grammes referred to in paragraph J:, '. 
(a) a standards dassification system which 
. would allow standardizing bodies to. give 

for each standard mentioned in the 'wörk 
programme an (alpha)numeric indication 

: of the' subj ect matter; 
(b) a stage code system which would allow 

standardiZing bodies to give for each 
standard mentioned in the work pro
gramme an (alpha)numeric indication of 
the stage of development of the standard; 
for this purpose, at least five stages of 

Anhang 3 enthält einen Kodex des guten 
Verhaltens für die Ausarbeitung, Annahme und 
Anwendung von Normen, der durch jede Norme
norganisation, die im Gebiet eines Mitglieds der 
WTO tätig ist, angenommen werden soll. Dies ist 
dem ISO/IEC-Informationszentrum in Genf zu 
notifizieren. Die materiellen Bestimmungen orien
tierensich an den Verpflichtungen von' Mitgliedern 
für technische Vorschriften. Weitere Bestimmungen 
betreffen die Harmonisierung von Normen auf 
möglichst breiter Grundlage. Alle sechs Monate hat 
die Normenorgimisation ein Arbeitsprogramm zu 
veröffentlichen, in welchem die laufend· ausgear" 
beiteten und bereits angenommenen Normen sowie 
Hinweise auf die als ' Grundlage' dienenden 
internationalen Normen angegeben sind, Eine 
Mitgliedschaft hei ISO NET soll angestrebt werden. 

Da es sich um die Revision emes bestehenden 
übereinkommens handelt, ist kein zusätzlicher 
V erwaltungs~ oder Sachaufwand erfoJ:d~rlich:, 

, (Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER EINEN 
VEREINBARUNGSVORSCHLAG FÜR EIN 
WTO-ISO-NORMENINFORMA TIONSSY

STEM 

Die Minister beschließen zu empfehlen, daß das 
Sekretariat der Welthandelsörganisation mit dem 
Internationalen Normenausschuß (,;ISO") eine 
Vereinbarung über die Errichtung eines Informa
tionssystems erzielt, in dem: 

1. die ISONET-Mitglieder dem ISOIIEC Infor
mationszentrum in Genf die in den Absätzen 
C und J des Kodex des guten Verhaltens 
beschriebenen Notifizierungen zur· Vorberei
tung, Annahme und Anwendung der Normen 
gemäß Anhang 3 des übereinkommens über 
technische Handelshemmnisse in der dort 
angegebenen Weise übermitteln; 

2. das folgende (alpha)numerische Klassifika
tionssystem . in den iI? Absatz J beschriebenen 
Arbeitsprogrammen benutzt wird: 
a) ein Normenklassifikationssystem, das den 

Normungsorganen eine (alpha)numerische 
Angabe des Gegenstandes für jede,im 
Arbeitsprogramm beschriebene Norm 
ermöglicht; 

b) ein Stufenkodierungssystem, das den 
Normungsorganen eine 
(alpha)numerische Angabe der Entwick
lungsstufe der Norm für jede im Arbeits
programm beschriebene Norm ermög
licht; zu diesem Zweck erfolgt eine 
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development should be distinguished: 
(1) the stage at which the decision to 
develop a standard has been taken, but 
technical work has not yet begun; (2) the 
stage at which technical work has be gun, 
but the period for the submission of 
comments has not yet started; (3) the 
stage at which the period for the 
submission of comments has started, but 
has not yet been completed; (4) ,the stage 
at which the period' for the submission öf 
comments has been completed, but the 
standard has not yet been adopted; and 
(5) the stage at which the standard has 
been adopted; 

(c) an identification system covermg all 
international standards which would 
allow siandardizing bodies to give for 
each standard mentioned in the work 
programme an (alpha)numeric indication 
of the international standard(s) used as a 
basis; 

3. the ISO/IEC Information Centre shall 
promptly convey to the Secretariat copies of 
any notifications referred to in paragraph C 
of the Code of Good Practice; 

4. the ISO/IEC Information Centre shall 
regularly publish the information received in 
the notifications made to it under para
graphs C and J of the Code of Good 
Practice; this publication, for which a 
reasonable fee may be charged, shall be 
available to ISONET members and through 
the Secretariat to the Members of the wro. 

DECISION ON REVIEW OF THE ISO/IEC 
INFORMATION CENTRE PUBLICA TION 

Ministers decide that in conformity with 
paragraph 1 of Article 13 of the Agreement on 
Technical Barriers to Trade in Annex lA of the 
Agreement Establishing the World Trade Organi
zation, the Committee on Technical Barriers to . 
Trade established thereunder shall, without 
prejudice to provisions on consultation and dispute 
settlement, at least once a year review the 
publication provided by the ISOIIEC Information 
Centre on information received according to the 
Code of Good Practice for the Preparation, 
Adoption and Application of Standards in 
Annex 3 of the Agreement, for the purpose of 

Unterscheidung von mindestens fünf 
Entwicklungsstufen: 1. die Phase, in der 
die Entscheidung zur Entwicklung der 
Norm getroffen, die technische Arbeit 
jedoch noch nicht begonnen worden ist; 
2. die Phase, in der die technische Arbeit 
bereits begonnen w.orden ist, aber die Frist 
zur Vorlage von Stellungnahmen noch 
nicht begonnen hat; 3. die Phase, in der 
die Frist z.ur Vorlage von Stellungnahmen 
begonnen hat, aber noch nicht abgelaufen 
ist; 4. die Phase, in der die Frist zur 
Vorlage von Stellungnahmen abgelaufen 
ist, die Norm jedoch noch nicht ange
nommen worden iS,t;und;;. der Zeitpunkt 
der Normenannahme. 

c) ein Kennzeichnungssystem für alle inter
nationalen Normen, das den Normungs
organen eine (alpha)numerische Angabe 
der als Grundlage dienenden internatio
nalen Norm(en) für jede im Arbeits
programm beschriebene Norm ermög
licht; 

3. das ISOIIEC-Informationszentrum dem 
Sekretariat umgehend Kopien ,aller im 
Absatz C des Kodex des guten Verhaltens 
beschriebenen Notifizierungen übermittelt; 

4. das ISOIIEC-lnformationszentrum regelmä
ßigdie von ihm in r denr;.J o,tifiiierungen 

'gemäß Absätzen C und J des Koqex des 
guten Verhaltens erhaltenen Informationen 
bekanntmacht; die Bekanntmachung, für die 
eine angemessene Gebühr erhoben werden 
kann, steht ISO-Mitgliedern und durch das 
Sekretariat den wrO-Mitgliedern zur Ver
fügung. 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ZUR ÜBERPRÜFUNG DER 
MITTEILUNGEN DES 

ISO/IEC-INFORMA TIONSZENTRUMS. 

Die Minister beschließen, daß in Übereinstim
mung. mit Artikel 13 Absatz 1 des Übereinkom
mens über technische Handelshemmnisse im 
Anhang 1A des Abkommens zur Errichtung. der 
Welthandelsorganisation das demgemäß eingesetz
te Komitee für technische Handelshemmnisse 
mindestens einmal jährlich, unbeschadet der 
Bestimmungen über Konsultationen und Streitbei-. 
legung, eine Überprüfung der von dem ISO/IEC
Informationszentrum bereitgestellten Informatio
nen vornimmt, die von ihm gemäß dem Kodex 
des guten Verhaltens für die Vorbereitung, 
Annahme und Anwendung der Normen 1m 
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affording Members opportunity of discussing any 
matters relating to the operation of that Code. 

In order to facilitate this discussion, the 
Secretariat shall provide alist by Member of all 
standardizing bodies that have accepted the Code, 
as weil as a list of those standardizing bodies that 
have accepted or withdrawn irom the Code since 
the prev'ious r~view: " ' 

The Secretariat'shalV'aIso distribute promptly to 

thcMembers copies of the notifications it receives 
from Jhe ISO/IEe Information Centre. 

Erläuterungenzu den Beschlüssen 

Beschluß über eÜlen Vereinbarungsvorschlag für ein 
WTO-ISO-Normeninformationssystem 

Auf Grund dieses ministeriellen Beschlusses soll 
das Sekretariat der WTO mit der internationalen 
Organisation für Standardisierung (ISO)· eine 
Übereinkunft über die Errichtung eines Informa
tionssystems treffen, im Rahmen dessen die 
Mitglieder ,vOIJ-' ISONET die in 'paragr~phC und 
J des Verlialtenskodex für die Ausarbeitung, 
Annahme und Anwendung von Normen, der in 
Anhang 3 zum Übereinkommen für technische 
Handelshemmnisse enthalten ist, erwähnten Noti
fikationen dem ISO/IEC Informationszentt'~m in 
Genf übermitteln sollen., Weiters soll in dem 
vorgesehenen Arbeitsprogramm ein NormenkIassi
fikationssystem Verwendung finden, das den 
Normenorganisationen eine (alpha)numerische 
Bezeichnung jedes Gegenstandes erlaubt, weiter 
ein Phasencodesystem, das eine (alpha)numerische 
Erfassung des Entwicklungsstands der Norm 
ermöglicht, wobei wenigstens 5 Stadien unter
schieden ·werden sollen, und ein Identifikations
system, das alle internationalen Normen erfaßt, 
wodurch die NormenOrganisatiön jeder im Arbeits
programm erwähnten Norm einen 
(alpha)numerischen Hinweis auf den (die) als 
Grundlage verwendeten internationalen" Stan
dard(s) geben kann. 

Die vom ISO/IEC Informationszentrum: auf 
Grund des Verhaltens kodex erhaltenen Notifika
tionen sind dem WTO-Sekretariat in Kopie zu 
übermitteln, welches die Information den Mitglie
dern der WTO zugänglich :zu machen hat. . 

Auf diese Weise soll die Anwendung des 
Verhaltenskodex (siehe dazu die Erläuterungen 
zum Übereinkommen über technische Handels
hemmnisse) in Zusammenarbeit mit der internatio
nalen Organisation für Standardisierung wirksamer 
und transparenter gemacht werden. 

Anhang 3 des Übereinkommens erhalten wurden, 
um den Mitgliedern die Möglichkeit zur Erörte
rung aller sich auf die Arbeitsweise des Kodex 
beziehenden Angelegenheiten zu gewähren. 

Zur Erleichterung dieser Erörterung stellt das 
Sekretariat eine nach Mitgliedern unterteilte Liste 
aller Normungsorgane, die den Kodex angenom
men haben, sowie eine Liste ~aller Normungs
organe, die den Kodex angenommen, haben und 
seit der letzten Überprilfung zurückgetreten sind, 
~ur Verfügung. ' , ' ' 

Das Sekretariat verteilt an" die, Mitglieder 
umgehend Kopien der vom ISO/IEC"Info'rma
tionszentrum erhaltenen Notifikationen.' 

Beschluß zur Überprüfung der Mitteilung des ISO/ 
IEC Informationszentrums ' 

In dieser ministeriellen Entschließung wird dem 
im Rahmen des übereinkommens über technische 
Handelshemmnisse eingerichteten Ausschuß die 
Aufgabe übertragen, wenigstens einmal jährlich 
die Veröffentlichung der auf Grund des Verhal
tenskodex über Ausarbeitung, Annahme und 
Anwendung von Normen in Anhang 3 des über
einkommens erhaltenen Informationen zu prüfen. 
Das WTO-Sekretariat hat zU diesem Zweck 
aktuelle Informationen vorzubereiten. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
HANDELSBEZOGENE . 

INVESTITIONSMASSNAHMEN 

Allgemeines 

Das Übereinkommen über handelsbezogene 
Investitionsmaßliahmen hat zum Ziel, durch 
geeignete Regelungen handelsbeschränkende und 
handelsverzerrende Auswirkungen von Investitions
maßnahmen zu verhindern. Es regelt somit einen 
Sektor, der im 'internationalen Handel immer mehr 
an Bedeutung gewinnt und neben den Dienst
leistungen und den handelsbezogenen Aspekten 
von Rechten an geistigem Eigentum zu den 
sogenannten neuen Bereichen im WTO-Abkom
men zählt. Auch für Österreich, das in zuneh
mendem Maße Auslandsinvestitionen tätigt, ist die 
Liberalisierung von handelsbezogenen Investitions
maßnahmen von Interesse. Es ist jedoch zu 
betonen, daß das vorliegende Übereinkommen 
weit hinter den ursprünglichen Vorstellungen 
zurückbleibt, und nur als ein erster Schritt eines 
längerfristigen Rechtsbildungsprozesses anzusehen 
ist. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Artikel 1 über den Anwendungsbereich 
bestimmt, daß das Übereinkommen nur auf den 
internationalen Handel mit Waren Anwendung 
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findet und somit den Handel mit Dienstleistungen 
nicht berührt. 

Artikel 2 enthält. ein generelles Verbot von 
handelspolitischen Maßnahmen, die Investitionen 
derart beeinflussen, daß sie einen Verstoß gegen 
das im Artikel III des GA TI 1994 enthaltene 
Gebot der Inländergleichbehandlung oder gegen 
das im Artikel XI des GAlT 1994 enthaltene 
Verbot mengenmäßiger Beschränkungen darstellen. 
Eine Liste im Anhang zum Übereinkommen enthält 
eine demonstrative Aufzählung von unzulässigen 
Maßnahmen: So stellen Bestimmungen, die ein 
Unternehmen zur Verwendung von heimischen 
Vorprödukten verpflichten, sowie Vorschriften, die 
die Einfuhrmöglichkeiten eines Unternehmens auf 
die Menge oder den Wert der heimischen 
Produkte, die das Unternehmen exportiert, 
beschränken einen Verstoß gegen Artikel III 
Absatz 4 des GA TI 1994 dar. Weiters führt die 
Liste Import- und Exportbeschränkungen sowie 
Beschränkungen des Zugangs zu Devisen als 
Verstoß gegen Artikel XI Absatz 1 des 
GA TI 1994 an. 

Gemäß Artikel 3 sin:d die im GA TI 1994 
enthaltenen Ausnahmen auch auf dieses Überein
kommen anzuwenden. 

Artikel 4 erlaubt Entwicklungsland-Mitgliedern 
im Einklang mit den relevanten Bestimmungen des 
GA TI 1994 temporäre Abweichungen von den 
Verpflichtungen aus Artikel 2. 

Artikel 5 enthält eine Verpflichtung zur Notifi
kation aller handelsbezogenen Investitionsmaßnah
men, die nicht mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens im Einklang stehen. Diese Maß
nahmen sind in weiterer Folge binnen zwei Jahren 
abzubauen. Für diesen Zeitraum gelten Übergangs
bestimmungen. Für Entwicklungsländer bzw. am 
wenigsten entwickelte Länder gelten Fristen von 
fünf bzw. sieben Jahren, die auf Ersuchen 
verlängert werden können. 

Artikel 6 bekräftigt die Verpflichtung der 
Mitglieder zur Wahrung der Transparenz gemäß 
Artikel X des GATI 1994. Sie sind zur Veröffent
lichung von Informationen im Zusammenhang mit 
handelsbezogenen Investitionsmaßnahmen ver~ 
pflichtet, sofern die Bekanntgabe nicht gegen das 
öffentliche Interesse wäre oder legitime Handels
interessen öffentlicher oder privater Unternehmen 
schädigen würde. 

Gemäß Artikel 7 ist ein Komitee für handeIs
bezogene Investitionsmaßnahmen einzurichten, das 
seine Aufgaben vom Rat für den Handel mit 
Waren übertragen bekommt. Es ßoll als Konsulta
tionsforum dienen und die Durchführung dieses 
Übereinkommens überwachen. 

Nach Artikel 8 findet das integrierte Streitbeile
gungssystem der WTO auch auf das Überein-

kommen über handelsbezogene Investitionsmaß
nahmen Anwendung. 

Artikel 9 sieht eine Überprüfung der Wirksam
keitdes Übereinkommens durch den Rat für den 
Handel mit Waren spätestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der WTO vor. Der Rat kann der 
Ministerkonferenz allfällige Änderungen der 
Bestimmungen vorschlagen," sowie· Überlegungen 
hinsichtlich einer Ergänzung des übereinkommens 
durch Bestimmungen über Investitions- und Wett
bewerbspolitik anstellen. 

Im Anhang zum" ····übereinkommen ist eme 
erläu~ernde Liste zu TRIMs angeschlossen. 

ÜBEREINKOMMEN ZUR 
DURCHFÜHRUNG DES ARTIKELS VI 

DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Allgemeines 

Das Übereinkommen beruht im wesentlichen auf 
den selben Grundsätzen wie das im Rahmen' der 
Tokyo-Runde abgeschlossene Übereinkommen zur 
Durchführung von ~ Artikel VI des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (auch "Antidum
pingkodex", in der Folge kurz "Kodex" genannt), 

. BGBL Nr; 327/1980 (RV 239BlgNR. XV. GP). 
Im Interesse einer verbesserten internationalen 
Handelsdisziplin und insbesondere der Vermei
dung' von unilateralen Sanktionsmaßnahmen ein
zelner Staaten wurden sowohl die Bestimmungen 
über' die zu prüfenden materiellen V oraussetzun
gen als auch das Verfahren bei Antidumping
Untersuchungen wesentlich eingehender geregelt. 
Weiters wurde eine Reihe von Vorschriften im 
Interesse einer besseren Transparenz eingeführt. 

Antidumpingzölle werden in vielen Fällen 
dadurch umgangen, daß bei Waren, die leicht aus 
ihren Teilen zusammengebaut werden können,. nur 
Teile importiert werden und die Zusammensetzung 
bereits im Einfuhrstaat erfolgt. Im Antidumping
recht . der EU ist daher eine Bestimmung Zur 
Verhinderung derartiger Umgehungen enthalten. 
Diese wurde von einem Schiedsgericht im Rahmen 
des GA TI in einem von Japan eingeleiteten 
Verfahren als nicht GA TI -konform beurteilt. Die 
EU akzeptierte diesen Schiedsspruch nur unter der 
Bedingung, daß" das Problem im Zuge der 
Verhandlungen der GATT-Uruguay-Runde einer 
befriedigenden Lösung zugeführt wird. Ursprüng
lich sollte - auch auf Wunsch der USA - eine 
entsprechende Regelung in den Text des Multila
teralen Übereinkommens selbst aufgenommen 
werden. Darüber konnte jedoch in den Verhand
lungen keine Einigung erzielt werden. Man 
beschränkte sich daher auf einen Ministerbeschluß 
(DECISION ON ANTI-CIRCUMVENTTON), 
diese Angelegenheit dem durch das Lberein
kommen eingerichteten Komitee zur Ausarbeitung 
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einer Lösung zu übertragen. Die EU wendet di<! 
entsprechende Bestimmung derzeit nicht an. 

Da die Regelungen des Übereinkommens keiner 
weiteren gesetzlichen Durchführung mehrbedür
fen, kann das bisherige Antidumpinggesetz, BGBl. 
Nr. 97 /1985 in der geltenden Fassung, das den 
Anforderungeri des neuen Übereinkommens nicht 
mehr ,entspricht, auf Bestimmungen über· die 
zuständigen Behörden und die Art der vorgeschrie
benen Kundmachungen beschränkt werden. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

In Artikel 2 über die Feststellung des Dumpings, 
der in seinem wesentlichen Inhalt Artikel 2 des 
Kodex entspticht, finden sich in Ab'satz 2 sehr 
kasuistische Regelungen über die Faktoren, di~ bei 
der Bestimmung, des Nbr-malwertes' zu beachten, 
und die Berechnungsmethoden, . die dabeiimzu
wenden sind. 

Absatz 4.1 enthält nun genaue Bestimm\lngen 
über ,eine Währungsumrechnung. Dabei sQjl den 
Exporteuren eine Mindestfrist von 60 Tage~ zur 
Anpassung der Ausfuhrpreise eingeräumt werden. 

Weiters werden in Absatz 4.2 zweigrundsätz~ 
liehe Modelle' zur Berechnung' der DU!UPlngspahne 
zu't-Wahl ge-steJlt;\,jöb'ei 'z\visch~n; di-eseri1nach1 'dem 
Prinzip eines richtigen Vergleichs eritschieden 
weiden muß. Dieser kann entWeder in der 
Gegenüberstellung eines gewogenen durchschnittli~ 
chen 'normalen Wertes und eines gev,:.ogenen 
Preisdurchschnitts 'aller vergleichbaren Ausfuhrge~ 
schäfte oder' in einer Gegeriüberstellung' zwischen 
einern normalen;. auf . eirier 'gewogenen d\irch~ 
schnittlichen Grundlage" errechneteriWert" und 
Preisen von einzelnen Ausfuhrgeschäften 'oUrch" 
geführt wer~en, 

Innetstaatlichwird di~ Berechriungsmeth~{fr ib: 
einer Verordnung f~stzulegen s'ein. . r' ", ," 

'C"!. " •. ;>:":; 

,.Be,i 'der 'Feststell~ng "der ," Schädigung g~mäß 
Artikel 3, der ~ im' 'wesentlichen Artikel 3 ~ des 
Kodex; entspricht" wird; nUn· .in Absatz 3 der'Fall 
berücksichtigt, daß Einfuhren aus mehreren 
Ländern' gleichzeitig Antidumpinguntersuchungen 
unterliegen. Unter diesen Umständen dürfen, die 
Auswirkungen' solcher Einfuhren nur dann zhsam
menfassend beurteilt- werden; wenn weder' die 
Dumpingspanne noch der Umfang' der Einfwhren 
--: bezogen auf jedes einzelne Land - gering oder 
unbeachtlich sind, und die zusammenfassende 
Beurteilung aus' wirtschaftlichen Gründen',' ange
messen ist. 

Weiters wird in Absatz, 5 wesentlich stärker als 
nach der geltenden Rechtslage betont, daß 
zwischen dem festgestellten Dumping und der 
festgestellten Schädigung ein kausaler Zusam~en
hang bestehen muß. 

In Absatz 7 werden eingehende Kriterien für die 
Beurteilung festgelegt, ob eine materielle Schädi
gung droht. Grundsatz ist, daß das Eintreten von 
Umständen, unter denen das Dumping eine 
Schädigung verursachen würde, klar vorauszuse
hen sein und unmittelbar bevorstehen muß. 

Artikel 4, der den Begriff "inländischer Wirt
scha:ft;szweig" (domestic ind,ustry) definiert, ent
spricht Artikel 4 des Kodek., A~satz 1 ii) ist als 
verfassungsändernd, ,zu genehmigen, ,da sie die 
Teilung des Staatsgebietesunteraußergewöhn
lichen Umständen In zwei oder mehrere Märkte 
v,o.rsieht. Dies steht ~icht im Einklang mit Artikel 4 
Absatz 1 B-VG, wonach das, Bundesgebiet ein 
einheitliches Währungs-, Wirtschafts- und Zoll
gebiet bildet, ' 

'N eii ist eine Fußnote zu dieser Bestimmung 
(Fußnote 11 ),in der näher definiert wird, unter 
welchen Voraussetzungen Erzeuger als mit den 
Exporteuren oder 'Importeuren 'als "geschäftlich 
verbunden" anzusehen sind. Dies ist bei eiri~ oder 
wechselseitigen' Koritrollmöglichkeiten eier Fall, 
wenn die kontrollierende Person gesetzlich oder 
betrieblich in der Lage ist, Zwang auszuüben oder 
Weisungen zu erteilen., 

Viele Neuerungen bringt ArtikelS über die 
Einleit"mg des , Verfahrens und di~, amchließende 
Prüfung gegenÜber der 'entsprechenden, Bestim
mung des Kodex: 

In Absatz 2 werden nun genaue Anfoideru~gen 
an den Inhalt eines Antrages auf Einleitung einer 
Unt~~~}~Hhung ,gestellt. ' , ' 

,Da eine Aritidumping-Uritersuchurig' stets im 
Interesse ; eines '. betroffenen Wirischaftszweiges 
durchgeführt wird; muß festStehen, daß dieser 
den"Antrag 'zur" Einleitung eines entsprechenden 
Verfahrens auchunterstützr: Absatz 4 stellt daher 
klar, daß auch diese Frage von 'deriBehörden' zu 
prGfen ist,uiid schreibt Mindestvoraussetzungen 
vor, bei deren' Erfüllung von der' erforderlichen 
lJnters~ürlUng "ausgegangen werd~n kann., Die 
un~er.stützel1den: "Erzeuger n;tüssen, über ei'nen 
b(!stimmten Prozentsatz der gesamten ErzeuguQ,g 
der' gleichartigen VOIl1 inländisch~n, Wirtschafts-
zweig erzeugten Ware verfügen. ,,' ." . 

.' . . . '. . - ~ " 

In Absatz 8 werden Mindesterfordernisse hin
sichtlich Dümpitigspimne und Schädigung fest
gelegt. Werden diese nicht· erfüllt, so ist das 
Verfahren unverzüglich einzustellen. ,In diesem 
Sinn wird die Dumpingspanne als geringfügig 
b~trachtet, wenn' sie unter zwei Prozent' des 
Ausfuhrpreises beträgt: Der Umfang der Dumping~ 
einfuhren wird üblicherweise als geringfügig 
eingestuft, wenn' der Umfang der Dumpingein
fuhren aus einem bestimmten Land unter drei 
Prozent der Einfuhren einer gleichartigen Ware in 
das einführende Mitglied beträgt, wobei jedoch 
auch geringere Anteile einzelner Länder darm zu 
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berücksichtigen sind, wenn aus mehreren Ländern 
zusammen mehr als sieben Prozent eingeführt 
werden. 

In Absatz 10 wird - unter Beibehaltung der 
Regelfrist von einem Jahr eine absolute 
Höchstfrist für die Untersuchungen von 
18 Monaten festgelegt. 

Artikel 6 über die Beweise (evidence) ist viel 
stärker als die entsprechende Bestimmung des 
Kodex vom Grundsatz der Transparenz und des 
Parteiengehörs geprägt. 

Dies kommt bereits in Absatz 1 deutlich zum 
Ausdruck, in dem das Einholen von Auskünften 
und Beweismitteln von den interessierten Parteien 
näher geregelt wird. Exporteure und ausländische 
Erzeuger sind mittels eines Fragebogens zu 
befragen, für dessen Beantwortung eine Mindest
frist von 30 Tagen eingeräumt werden muß. 

Beweismittel, die nicht vertraulich zu behandeln 
sind, 'sind unverzüglich allen anderen betroffenen 
Parteien zur Verfügung zu stellen. Ebenso ist der 
Text des Antrages auf Einleitung der Untersuchung 
jedenfalls allen bekannten Exporteuren und den 
Regierungen der ausführenden Mitglieder und auf 
Ersuchen auch anderen betroffenen Parteien 
~ugänglich zu machen. 

Absatz 3 enthält neue Bestimmungen über 
mündliche Informationen. Diese müssen in Schrift
form nachgereicht werden, sonst werden sie nicht 
berücksichtigt. 

Absatz 7 muß - im Gegensatz zu Artikel 6 
Absatz 5 des Kodex - nicht als verfassungs
ändernd beschlossen werden. Derartige Unter
suchungen österreichischerBehörden im Ausland 
und ausländischer Behörden im Inland sind 
nunmehr durch Artikel 9 Absatz 2 B-VG gedeckt. 

Auch in dieser Bestimmung wurde der Grund
satz verstärkter Transparenz festgelegt, indem alle 
Untersuchungsergebnisse - unter Wahrung der 
Vertraulichkeit - allen untersuchten Unternehmen 
zugänglich zu machen sind. Detaillierte Regelun
gen über das Vorgehen bei Untersuchungen im 
Ausland sind in einem neuen Anhang I enthalten. 

Absatz 8 trifft Regelungen für den Fall, daß eine 
~nteressierte Partei die Mitarbeit im Verfahren 
verweIgert. Die Behörde hat unter solchen 
Umständen ihre Feststellungen auf Grund der 
verfügbaren Tatsachen zu treffen. Anhang II trifft 
Regelungen über die "besten verfügbaren Anga
ben" in diesem Fall. 

Absatz 10 sieht für den Fall, daß es undurch
führbar ist, für jeden bekannten Exporteur oder 
betroffenen Erzeuger eine individuelle Dumping
spanne zu ermitteln, ein vereinfachtes Verfahren 
vor. In diesem kann die Untersuchung auf eine 
bestimmte Anzahl von interessierten Parteien oder 
Warenmustern nach statistisch gültigen Auswahl-

kriterien beschränkt werden. Dabei soll möglichst 
im Einvernehmen mit den Betroffenen vorgegangen 
und für ursprünglich nicht ausgewählte Exporteure 
oder Erzeuger, die entsprechende Nachweise 
vorlegen, trotzdem eine, individuelle Dumping
spanne festgesetzt werden, sofern dies die Behörde 
nicht übermäßig belastet. 

Im Absatz 11 wird der Begriff der "interessierten 
Parteien" näher definiert. Die ausdrücklich aufge
zählten Gruppen von Hauptbetroffenen stellen 
dabei keine erschöpfende Liste dar. 

Neu ist auch die im Absatz 12 festgelegte 
Möglichkeit für gewerbliche Verbraucher und 
Konsumentenorganisationen, für das V erfahren 
wesentliche Auskünfte zu erteilen. Gemäß dem 
letzten Satz von Absatz 11 können diese darüber 
hinaus als interessierte Parteien stärker in das 
Verfahren eingebunden werden. 

In Artikel 7 über vorläufige Maßnahmen 
(Provisional Measures), der Artikel 10 des Kodex 
entspricht, werden nun in Absatz 1 die V oraus
setzungen für die Anwendung solcher Maßnahmen 
genauer geregelt. 

In Absatz 3 wird das Datum festgelegt, an dem 
vorläufige Maßnahmen frühestens angewendet 
werden dürfen. Dieses liegt 60 Tage nach Ein
leitung der Untersuchung. 

Gemäß einer neuen Regelung in Absatz 4 wird 
eine längere als die übliche Dauer von vier bzw. 
sechs Monaten von vorläufigen Maßnahmen 
zugelassen, wenn die Behörden die Möglichkeit 
einer Anwendung von Antidumpingzöllen prüfen, 
die niedriger sind als die Dumpingspanne. 

In Artikel 8 über Verpflichtungen bezüglich der 
Preise (Price Undertakings), der Artikel 7 des 
Kodex entspricht, wird in Absatz 1 letzter Satz 
festgelegt, daß es wünschenswert ist, daß die 
Preiserhöhung niedriger als die Dumpingspanne ist. 

Gemäß Absatz 2 dürfen Preisverpflichtungen 
erst verlangt oder angenommen werden, nachdem 
eine bejahende vorläufige Feststellung eines Dum
pings und einer daraus verursachten Schädigung 
getroffen wurde. 

In Absatz 3 zweiter Satz ist im Interesse der 
Transparenz festgelegt, daß im Fall der Nicht
annahme einer Preisverpflichtung dem Exporteur 
die Gründe hiefür bekanntgegeben werden müssen. 
Nach Möglichkeit muß ihm auch Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden. 

In Artikel 9 über die Festsetzung und Erhebung 
von' Antidumpingzöllen, der Artikel 8 des Kodex 
entspricht, sind in Absatz 3 wesentlich verfeinerte 
Regelungen über die Rückzahlung von zu hoch 
erhobenen Zöllen festgelegt. 

Sonderregelungen für die Festlegung von Anti
dumpingzöllen für Exporteure und Erzeuger, die in 
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emer eingeschränkten. Untersuchung gemäß Arti
kel 6 Absatz 10 nicht einbezogen wurden, trifft 
Absatz 4. Dabei dürfen bestimmte Durchschnitts
sätze nicht überstiegen werden. 

In Artikel 10 über die Rückwirkung (retroacti
vity) , der Artikel 11 des Kodex entspricht, sind in 
Absatz 6 klarer gegliederte und formulierte 
Bestimmungen über das "sporadische" Dumping 
enthalten. 

In Absatz 7 wird den Behörden die Möglichkeit 
eingeräumt, Maßnahmen zur Sicherung der Ein
hebung rückwirkender Antidumpingzölle zu ergrei
fen. 

Absatz 8 begrenzt den zeitlichen Anwendungs
bereich rückwirkender Zölle auf Waren, die 
frühestens am Tag der Einleitung der Unter
suchung zum freien Verkehr abgefertigt wurden. 

Artikel 11 faßt Regelungen aus den Artikeln 7 
und 9 des Kodex zusammen und regelt die 
Geltungsdauer von Antidumpingzöllen und Preis
verpflichtungen wesentlich straffer als bisher. 
Weiters sind besondere Überprüfungen (Review) 
vorgesehen. 

Absatz 3 beschränkt die Dauer von Antidum
pingzöllen grundsätzlich auf fünf Jahre. Eine 
Ausnahme ist nur möglich, wenn eine über
prüfung der Zölle vor Ablauf dieser Frist 
eingeleitet wurde. 

Artikel 12 enthält weitgehend neue Bestimmun
gen über die öffentliche Bekanntmachung und 
Erklärung der Feststellung. 

Absatz 1 schreibt eine Bekanntmachung der 
Einleitung eines Verfahrens gegenüber allen 
bekannten interessierten Parteien vor. 

In einem eigenen Unterabsatz 1.1 wird der 
Inhalt einer solchen Bekan!ltmachung sehr einge
hend geregelt. 

Absatz 2 bestimmt, daß Verpflichtungen zur 
öffentlichen Bekanntmachung in folgenden Fällen 
bestehen: 

endgültige oder vorläufige Feststellung, 
bejahend oder verneinend; 
Übernahme oder Erlöschen einer Preisvet
pflichtung und 
Aufhebung eines endgültigen Antidumping
zolls. 

Die weiteren Unterabsätze dieser Bestimmung 
enthalten detaillierte inhaltliche Anforderungen an 
diese Bekanntmachungen. 

In allen Fällen von Bekanntmachungen können 
die wesentlichen Erklärungen auch in einem 
gesonderten Bericht (separate report) enthalten 
sem. 

Schließlich sieht Äbsatz 3 vor, daß die Rege
lungen über Bekanntmachungen auch auf Über" 

prüfungen und auf Entscheidungen über die 
rückwirkende Festsetzung von Zöllen anzuwenden 
sind. 

Artikel 13 enthält eine gegenüber dem" Kodex 
neue Bestimmung über eine gerichtliche über
prüfung (Judicial Review) und verpflichtet die 
Mitglieder, unabhängige gerichtsförmige Instanzen 
Zur überprüfung von Entscheidungen in Anti
dumpingverfahren einzurichten. Da es fraglich ist, 
ob die eingeschränkte Prüfungskompetenz der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts dem Erfor
dernis einer "prompt review" in inhaltlicher und 
zeitlicher Hinsicht entspricht, werden nach öster
reichisehern Recht die unabhängigen Verwaltungs
senate in den Ländern mit dieser Aufgabe. zu 
betrauen sein. 

Artikel 16 enthält die institutionellen Bestim
mungen. Seine ersten vier Absätze entsprechen 
Artikel 14 des Kodex. 

Ebenso wie nach diesem wird für die wesentli
chen Verwaltungs- und übe~achungsaufgaben 
nach dem übereinkommen ein Komitee für 
Antidumpingpraktiken (Committee on Antidump~ 
ing Practices) eingerichtet. . 

Absatz 1 dritter Satz muß als Verfassungsbe
stimmung beschlossen werden. Die Bestimmung 
sieht vor, daß dem Komitee für Antidumping
praktiken zusätzlich zu den ihm auf Grund des 
übereinkommens zukommenden Aufgaben weitere 
Aufgaben durch die Mitglieder übertragen werden 
können. Auch diese Bestimmung ist nicht näher 
dahingehend determiniert, welche Aufgaben dem 
Komitee zusätzlich übertragen werden können und 
wie weit die Befugnisse des Komitees in diesem 
Zusammenhang gehen können. Diese Bestimmung 
ist daher im Hinblick auf Artikel 18 B-VG als 
verfassungsändernd zu genehmigen. Da dem 
Komitee nur staatliche Hoheitsrechte '. übertragen 
werden können, die innerstaatlich in die Kompe
tenz des Bundes fallen, ist diese übertragung durch 
Artikel 9 Absatz 2 B-VG gedeckt. 

Gemäß Absatz 5 müssen dem Komitee die 
Behörden, die zur Einleitung und Durchführung 
einer Untersuchung zuständig sind, sowie die 
maßgeblichen innerstaatlichen Verfahren notifi
ziert werden. 

Artikel 17 über Konsultationen und Streitbeile
gung entspricht im wesentlichen Artikel 15 des 
Kodex mit den im Hinblick auf das neue 
Streitbeilegungsverfahren notwendigen Ergänzun
gen. 

Absatz 6 (ii) enthält Regeln über die Auslegung 
des übereinkommens im Rahmen eines Streitbeile
gungsverfahrens. Demnach ist bei mehreren Aus
legungsmöglichkeiten eine Übereinstimmung der 
von den Behörden gesetzten Maßnahme mit dem 
übereinkommen dann anzunehmen, wenn sie sich 
auf eine der zulässigen Auslegungen stützt .. Diese 
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Bestimmung war in den Verhandlungen lange 
umstritten. Vor allem Entwicklungsländer befürch
teten, daß die gewählte Formulierung unilaterales 
Vorgehen begünstigen könnte.' , 

. AlsKo~promiß' ~rde in' ;d.ie 'Texte der 
Schlußakte ein Ministerbeschluß (DECISION 
ON REVIEW OF ,AR1'ICLE17.6 OF THE 
AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF 
ARTICL.E VI OF, GA1T 1994) aufgenommen, 
nach dem diese Bestimmung nach drei Jahren 
überpruft wetdensolL Der Text dieses',Beschlusses 
im englischen Original und in 'deutscher über
setzung ist den Erläuterilngen angeschlossen. 

. ,," I : ~ 

DECISION ON ANTI-CIRCUMVENTION 

Ministers, 

Noting that while the problem of circumvention 
of anti-dumping duty measures formed part of the 
negotiations which preceded the Agreement on 
Implemen,tation of Ariicle VI of. GATT 1994, 

-n<;go\ia~o.rt:r~R~;uIP,I?~~ ~o agreeon sp~cific t~xt-! 

Mindfulof the desirability of the applicability of 
uniform rules in this area as soon as possible, 

1 L': 

I)ecrde \;ö rder tliis'maiter totHe' Cominihee '6n 
'Anti-Dumpihg' P'r;ctic~s ,establisI1'ed 'under th~t 
Agreemeiit'foi 'resolutiön: "~, " , , ,,'" 

(', 

.,' , ' 

" . .' , . ," 

, "DECISION,ONRE'VIEW,OFARTIC;L~,lM: 
"",,~,!r(,~OF-THE'AGREEMEN:r ON ";,;". 

(:' 

IMPLEMENT A TION OF ARTICLE VI 
,OFTHE G.ENERAL AGREEMENT ON, 

.·TARIfFSAND .TRAD~ 199t, 
'. I" 1.- ," 

: Ministersdedde 'as'follows: . ,', .. ,": 
The"s,tandard'Df review in P!tra:graph 6 ,0f 

,Article)7 slf the>Agreern,ent on:. Impkmen.~atipn 
of Article VI of GA TI 1994 shalL be reviewed 
af~er a pe;io{ of tl).!:~e,y~ars:~ith",a ~iew-to 
considering the question of whether it is capable of 
general application. 

Artikel 18 enthält - ebenso wie Artikel 16 des 
Kodex - eine Reihe verschiedener Schlußbe
stimmungen. 

,Absatz 3 ~nthält Übergangsbestimmungen. , Die 
Regelu~gen des neuen Übereinkommens sind nur 
auf Verfahren anzuwenden,- die frühestens am Tag 
seines Inkrafttretens eingeieitet wurden, wob~i der 
Tag der AntragsteIlung maßgeblich ist. überdies 
wird festgelegt, daß auch bestehende' Antidumping
maßn'ahinen einem überprüfurig.sverfa:hien zu 
unterwerfen sind. " " 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER 
UMGEHUNGSBEKÄMPFUNG 

Die Minister, 

in Kenntnis, daß das Problem der Umgehung 
von Antidumpingzollmaßnahmen Teil der dem 
übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI 
des. GAT;f 1 ??4, vor:a!1geg~ngenen Verh'lndlungen 

'war, die Verqandler,sich jedqch auf keinen 
bestilpql~enText'einigen,~?~~ten; ',-, /; " , 

im Bewußtsein, daß es wünschenswert wäre, 
einheitliche Regeln so bald, wie möglich anzu
wenden; 

.' _, .:. ," - . . ,r, .. ';',;-',;' 

beschließen diese Angelegenheit !""n~as gemäß 
diesem Übereinkommen,ejngesetzte I5.omitee für 
Antidumpipgpraktiken zur" B~schJußfassvng.~u 
überweisen. -','" , 

"':.', .. -

l.-

"BEscFiLÜS~ZUR YBERPIÜ1FtjNG PES 
AR11KELSÜ'ABSATZ6DES .', 

ÜBEREiNKÖM~ENS ZUR DURCHFÜH-" 
RUNG , _ 

DES ARTIKELS VI DES ALLGEMEINEN"'
ZOLL- .uND H.ANDELSABKO.MW:NS 1994 

Die Miillster heschließ~~ f?lgeQdes;"" 

DaLi~ Ar:tikell?'Ab;atz6 des' übereinkom
menswr-Durchführung des Artikels VI ,de,s 
GATT 1994 ,', enthal~e!1e ,-Qberptiifullgsverfahren 
wird"nach Ablauf von drei ,Jahren,irn,JIinblick 
auf die Frage der möglichen allgemeinen Anwen
,dung einer überprüfung unterzogen. 
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DECLARA TION ON DISPUTE 
SETTLEMENT PURSUANT TO THE 

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF 
ARTICLE VI OF THE GENERAL 

, AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 
1994 OR PART V 

OF THE AGREEMENT ONSUBSIDIES 
AND COUNTERVAILING MEASURES 

, . . 
Ministers recognize, with respect to, ,dispute 

settlement pursuant to the Agreement on Imple
mentation of Article VI of GATT 1994 or Part V 
of the Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures, the need for the consistent resolution of 
disputes arising from anti-dumping and counter
vailing duty measures, 

ÜBEREINKOMMEN ZUR 
DURCHFÜHRUNG DES ARTIKELS VII 

DES ALLGEMEINEN 
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994 

Zum Übereinkommen: 

. Das übereinkommen zur Durchführung des 
Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens 1994 (Zollwert-Kodex) weist gegen
über dem im BG BI. N r. 31/1981 enthaltenen 
Staatsvertrag in der gleichen Angelegenheit ledig
lich formale Anderungen, wie die Verwendung der 
Begriffe GATT 1994 und Mitglieder (anstelle von 
Vertragsparteien), auf. Eine inhaltliche Anderung 
ist nicht erfolgt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
daß eine getrennte Annahme auch dieses überein
kommens nicht mehr möglich ist, da es Teil des 
WTO-Abkommens der Uruguay-Runde ist. 

Zu den Beschlüssen: 

Der Ministerbeschluß betreffend Fälle, in denen 
die Zollverwaltungen Zweifel an der Richtigkeit 
oder Genauigkeit der Werterklärung haben, trägt 
den vielfach von Entwicklungsländern vorgetrage
nen Bedenken über die Anwendbarkeit des 
Zollwert-Kodex bei Fehldeklarationen Rechnung. 
Die. darin vorgesehene Vorgangsweise entspricht 

(übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER STREITBEILEGUNG 
GEMÄSS DEM ÜBEREINl\.OMMEN ZUR 

DURCHFÜHRUNG DES ARTIKELS VI DES 
ALLGEMEINEN ZOLL- üND 

HANDELSABKOMMENS 1994 ODER. TEIL V 
DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER . , 

SÜSVENTIONEN UND' 
, AUSGLEICHSMASSNAHMEN' 

,Die Ministet: ,erkennen' die Notwendigkeit einer 
. übereinstimmenden Lösun.g für, Streitfälle" aus 
Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmenin bezug 
auf die Streitbeilegung gemäß dem übereinkom
men zur Durchführung des Artikels VI des 
GATT1994 oder des Teils V des übereinkom
mens über Subventionen und Ausgleichsmaßnah
men. 

den allgemeinen' Grundsätzen des österreichischen 
Abgabenverfahrensrechtes. 'Auch wird festgehalten, 
daß die gegenseitige einvernehmliche Unterstüt
zung der Mitglieder bei der Anwendung des 
Übereinkommens dessen Sinn entspricht. 

Ein weiterer Ministerbeschluß bezieht sich auf 
die den· Entwicklungsländern einzuräumenden 
Rechte, bei der Annahme des Zollwert-Kodex 
(nunmehr - wie ausgeführt '- im Rahmen der 
Annahme der gesamten Schlußakte der Uruguay
Runde) Vorbehalte in bezug auf die Anwendung 
von Mindestzollwerten einzulegen. Das GATT
Zollwertkomitee wird derartigen Anträgen eine 
wohlwollende Behandlung zukommen lassen. 
Ebenso wird den Entwicklungsländern in der 
Frage der, Bewertung von Einfuhren durch Allein
vertreter und -konzessionäre entgegengekommen. 

Die österreichische Zollverwaltung ist durch 
beide Ministerbeschlüsse lediglich indirekt ange
sprochen. Eine entsprechende Beschlußfassung 
durch das GATT-Zollwertkomitee ist als sicher 
anzunehmen. Beide Beschlüsse werden sodann als 
Auslegungshilfe zum Zollwert-Kodex· angewendet 
werden. Der Text dieser Beschlüsse im englischen 
Original und in deutscher übersetzung ist den 
Erläuterungen' angeschlossen. 

13 
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DECISION REGARDING CASES WHERE 
CUSTOMS ADMINISTRATIONS HA VE 

REASONS TO DOUBT THE TRUTH OR 
ACCURACY OF THE DECLARED VALUE 

Ministers invite the Committee on Customs 
Valuation established u~der the Agreement on 
Implementation of Artidi: VII of GATT 1994 to 
take the following decision: 

Tbe Committee on Customs Valuation, 

Reaffirming that the trans action value is the 
priinary basis of valuation under the Agreement on 
Implementation of Article VII of GATT 1994 
(hereinafter referred to as the "Agreement"); 

Recognizing that the customs administration may 
have to address cases where it has reason to doubt 
the truth or acci.Jracy of the particulars or of 
documents produced by traders in support of a 
declared value; 

Emphasizing that in so doing the customs 
administration should not prejudice the legitimate 
commerciaJ' interests of traders j 

Taking mto account Article 17 of the Agree
ment" paragraph 6 of Annex 111 to the Agreement, 
and the relevant decisions of the Technical 
Committee on Customs Valuation; 

Decides as follows: 
1. When a declaration has been presented and 

where the customs administration has reason 
to doubt the truth or accuracy of the 
particulars or of documents produced in 
support of this declaration, the customs 
administration may ask the importer to 
provide further explanation,incIuding docu
ments or other evidence, that the declared 
value represents the total imouni: actually 
paid or payable for the imported goods, 
adjusted in accordance with the provisions of 
Article 8. H, after receiving further informa
tion' or in the absence of a- response, the 
customs administration still has reasonable 
doubts about the truth or accuracy of the 
dedared value, it may, bearing in mind the 
provisions of Article 11, be deemed that the 
customs value of the imported goods cannot 
be deiermiried under the provisions of 
ArticIe' 1. Before taking a final decision, the 
customs administration shall' communicate to 
the importer, in writing if requested, its 
grounds for doubting the truth or accuracy of 
the particulars or documents produced and 
the importer shall be given a reasonable 
opportunity to respond. When a final decision 

(übersetzung) 

BESCHLUSS BETREFFEND FÄLLE, IN 
DENEN DIE ZOLLBEHÖRDEN 

BEGRÜNDETE ZWEIFEL AN DER 
RICHTIGKEIT UND GENAUIGKEIT DES 

ERKLÄRTEN WERTES HABEN 

Die Minister laden das Komitee für den Zollwert 
ein, welches nach' dem Übereinkommen zur Durch
führung des Artikels VII des GATT 1994 eingesetzt 
wurde, den folgenden Beschluß zu fassen: 

Das Komitee für den Zollwert, 

bekräftigt, daß der Transaktionswert die erste 
Bewertungsgrundlage im Sinne des Übereinkom
mens zur Durchführung des Artikels VII des 
GATT 1994 (im folgenden "Abkommen" 
genannt) ist; 

in der Erkenntnis, daß die Zollverwaltung mit 
Fällen befaßt werden könnte, in denen begründete 
Zweifel an der Richtigkeit oder Genauigkeit der 
von den Händlern vorgelegten Angaben oder 
Dokumente zum Nachweis emes von ihnen 
erklärten Wertes bestehen; 

stellen, mit Nachdruck, fest, daß durch diesen 
Schritt die Zollverwaltung die berechtigten wirt
schaftlichen Interessen der Händler nicht benach
teiligen soll; 

unter Berücksichtigung des Artikels 17 des Über
einkommens, des Absatzes 6 des Anhangs IU des 
Übereinkommens und der einschlägigen Beschlüsse 
des Technischen Komitees für den Zollwert; 

beschließt wie 'folgt: 
1. Wenn eine Erklärung abgegeben wurde und 

die Zollverwaltung begründete Zweifel an der 
Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben 
oder Dokumente hat, welche zum Nachweis 
dieser Erklärung vorgelegt wurden, kann die 
Zollverwaltung den Importeur ersuchen, 
weitere Erläuterungen abzugeben, einschließ
lich Dokumente und anderer Beweismittel, 
daß der erklärte Wert den tatsächlichen 
vollständigen bezahlten oder zu zahlenden 
Betrag der eingeführten Ware darstellt, 
berichtigt gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 8, Wenn nach Erhalt weiterer Infor
mationen oder in Ermangelung einer Antwort 
die Zollverwaltung noch immer begründete 
Zweifel an der Richtigkeit oder Genauigkeit 
des erklärten Wertes hat, kann sie unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Artikels 11 annehmen, daß der Zollwert der 
eingeführten Waren nicht gemäß Artikel 1 
ermittelt werden kann. Die Zollverwaltung 
wird vor einer endgültigen Entscheidung dem 
Importeur auf Antrag die Gründe schriftlich 
mitteilen, welche zum Zweifel an der Rich
tigkeit oder Genauigkeit der vorgelegten 
Angaben oder Dokumente, geführt haben 
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is made, the customs administration shall 
communicate to the importer in writing its 
decision and the grounds therefor. 

2. It is entirely appropriate in applying the 
Agreement for one Member to assist another 
Member on !p.utually agreed terms. 

DECISION ON TEXTS RELATING TO 
MINIMUM VALUES AND IMPORTS BY 

SOLE AGENTS, SOLE DISTRIBUTORS AND 
SOLE CONCESSIONAIRES 

Ministers decide to refer the following texts to 
the Committee on Customs Valuation established 
under the Agreement on Implementation of 
Article VII of GATT 1994, for adoption. 

I. 

Where a developing country makes a reservation 
to retain officially established minimum values within 
the terms of paragraph 2 of Annex IIi and shows 
good cause, the Committee shall give the request for 
the reservation sympathetic consideration. 

Where a reservation is consented to, the terms 
and conditions referred to in paragraph 2 of 
Annex III shall take full account of the develop
ment, financial arid trade needs of the developing 
country concerned. 

11. 

1. A nu mb er of developing countries have a 
concern that problems may exist in the 
valuation of imports. by sole agents, sole 
distributors and sole concessionaires. Under 
paragraph 1 of-Article 20, developing country 
Members have aperiod of delay of up to five 
years prior to the application of the Agree
ment. In this context, developing country 
Members availing themselves of this provision 
could use the period to conduct appropriate 
studies and to take such other actions as are 
necessary to facilitate application. 

2. In consideration. of this, the Committee 
recommends that the Customs Co-operation 
Council assist developing country Members, 
in accordance with the provIsIons of 
Annex 11, to formulate and conductstudies 
in areas identified as being of potential 
concern, including those relating to importa
tions by sole agents, sole distributors and sole 
conceSSlOnalres. 

und der Importeur wird eine angemessene 
Gelegenheit zur Äußerung erhalten. Im Falle 
einer endgültigen Entscheidung wird der 
Importeur von ·der Zollverwaltung über die 
Entscheidung und die entsprechende Begrün
dung schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

2. Es ist durchaus angemessen, wenn ein 
Mitglied pei der Durchführung des überein
kommens :einem anderen Mitglied im beid
seitigen Einvernehmen Beistand leistet. 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS. ÜBER TEXTE BETREFFEND 
MINDESTWERTE UND EINFUHREN 
DURCH ALLIEINVERTRETER UND 

ALLEINKOZESSIONÄRE 

Die Minister beschließen, die folgenden Texte an 
das Komitee für Zollwert, welches unter dem 
übereinkommen zur Durchführung des Arti
kels VII des GATT 1994 gegründet wurde, zur 
Annahme zu überweisen. 

I. 

Falls sich ein Entwicklungsland vorbehält, den 
amtlich festgelegten Mindestwert im. Sinne des 
Anhangs 111 Absatz 2 beizubehalten und wichtige 
Gründe dafür vorbringt, wird das Komitee den 
Antrag wohlwollend prüfen. 

Falls einem Vorbehalt zugestimmt wird, werden 
die Bestimmungen und Bedingungen nach An
hang III Absatz 2 die Entwicklungs-,' Finanz- und 
Handelsbedürfnisse des betreffenden Entwicklungs
landes voll berücksichtigt. 

11. 

1. Viele Entwicklungsländer sind besorgt, daß 
Probleme bei der Bewertung der Einfuhren von 
Alleinvertretern und Alleinkonzessionären auf
treten kö~nten. Gemäß Artikel 20 Absatz 1 
können . Entwicklungsland~Mitglieder die 
Anwendung des Abkommens bis zu fünf 
Jahren aufschieben. In diesem Zusammenhang 
könnten Entwicklungsland-Mitglieder, die von 
dieser Bestimmung Gebrauch machen, diese 
Zeitspanne nützen, um angemessene Unter
suchungen anzustellen und andere Maßnahmen 
treffen, welche die Anwendung erleichtern. 

2. Das Komitee empfiehlt unter diesen Umstän
den, daß der Rat für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens den Entwick
lungsland-Mitgliedern gemäß den Bestimmun
gen des Anhangs II bei der Ausarbeitung und 
Durchführung von Studien auf möglichen 
Problembereichen beisteht, einschließlich der 
Bereiche betreffend Einfuhren durch Allein
vertreter und Alleinkonzessionäre. 
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER KONTROLLE 
VOR DEM VERSAND 

. Allgemeines 

Das Übereinkommen soll sicherstellen, daß die 
von privaten Finnen im Auftrag von Entwicklungs
ländern normalerweise auf dem Territorium des 
Exportstaates vorgenommene überprüfung, ob die 
Lieferung in quantitativer, qualitativer und preis
licher Hinsicht mit der Bestellung übereinstimmt, 
nicht zu unnötigen Verzögerungen, ungleicher 
Behandlungen urid damit Störungen des interna
tionalen Handelsverkehrs führt. 

Der übeipriifung sollen auch' Entwicklungshilfe
lieferungen ;(ohne direkten ZahlungsVerkehr zwi~ 
schenSende~ und EmpfängerlaAd)unterliegetJ.; 
auch hier soll überfakturierung vetIIlieden werden: 
Das internationale R:ihmenabkommen legt Rechte 
und Pflichten sowohl. für das beauftragende als 
allch für das exportierende WTO~Mitglied f(:st, 
\yobei die Grundsätze und VerPUichtungen des 
GA TI 1994 inklUSive seines Streitbeilegungsverc 
fahrens 'zur Anwendung zu kommen haben.' 

. Potentiell ist 1 %. des österreichischen Außenhan
dels ror aI1ern.mit.Entwicklungsländern Afrikas, 
Lateinamerikas .und Asiens von.diesem überprü
f~ngs~erf~h~en ·b~tronen. Wenngleich . dies vom 
Volumen her relativ gering erscheint, ist die 
Bedeutung für die betroffenen Firmen sehr groß. 
Da sich nur eine relativ geringe·. Anzahl öster
reichische~ Exporteure 'auf die genannten schwie
rigen Exportmärkte Afrikas wagt und auch große 
asiatische Entwicklungsländer wie Malaysia und 
Indonesien von diesem System Gebrauch machen; 
war die ästerreichische Verhandlungs delegation in 
Genf von Anfang aktiv, um eine zufriedenstellende 
internationale Lösung in der Uruguay-Runde zu 
erreichen. Es sollte sowohl der Willkür von 
überprüfungsfirmen als auch kurzfristige Änderun
gen durch den beauftragenden Staat hintangehalten 
werden; wobei' die einzelne Exportfirmaauch 
gegenüber den international tätigen überprüfungs
firmen und deren Möglichkeiten, zB weltweiter 
Vergleich von Preisen durch Informationssamm
lung und Zugriff auf Datenbanken, geschützt 
werden soll. Gleichzeitig ist sicherzustellen, daß 
der Besteller in Entwicklungsländern tatsächlich die 
von ihm bestellte Ware geliefert erhält. Da die 
Zollverwaltungen in den meisten Entwicklungslän
dern in technischer und personeller Hinsicht mit 
einet. ordnungsgemäßen überprüfung deI' Import
ware überfordert sind und darüber hinaus eine 
allfällige Zurückweisung an der Grenze des 
Entwicklungslandes für den Exporteur unverhält
nismäßige Köstenschaffen würde, greifen Ent
wicklungsländer auf die Dienstleistung von inter
national tätigen Prüfeinrichtungen (überprufungs
firmen) zurück. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 
Artikel 1 - Anwendungsbereich, Begriffsbestim
mungen 

Absatz 1 legt fest, daß alle Kontrolltätigkeitert 
auf dem Gebiet eines Mitgliedes vom überein
kommen erfaßt sind, gleich ob sie auf vertraglicher 
Basis oder auf Mandatsbasis abgewickelt werden. 

Absatz 2 definiert ein "Benutzermitglied" und 
stellt klar, daß die Beauftragung in Porm von 
Vertrag oder Mandat direkt durch eine Regierung 
oder durch eine der Regierung zuzurechnende 
Institution erfolgen kann. 

Absatz 3 definiert, daß sich der überprÜfungs
prozeß auf die auszuliefernden Güter hinsichtlich 
ihrer Qualität, ihrer Quantität, ihres Preises 
einschließlich des zugrunde gelegten Wechsel
kurses und der 'vereinbarten Finanzregelungen 
sowie der zolltarifarischen Einreihung. der Waren 
bezieht. 

Absatz 4 definiert eine. Stelle für die Kontrolle 
vor dem . Versand als eine Stelle, die yon einem 
Mitglied mit der Kontrolle vor dem Versand 
beauftragt wird. In einer Fußnote wird klargestellt, 
daß kein Mitglied aus diesem übereinkommen 
verpflichtet sein kann, staatliche Organe eines 
anderen Staates zur Vornahme von überprüfungen 
auf seinem staatlichen Territorium zuzulassen. 
Damit ist eindeutig, daß solche überprüfungen im 
Auftrag einer ausländischen Regierung nur von 
privaten· Firmen, nicht jedoch von Staatsorganen, 
durchgeführt werden dürfen. 

Artikel 2 - Verpflichtungen der Benutzermit
glieder 

Dieser Artikel regelt die Verpflichtungen, die 
eine Regierung treffen, die eine Prüfeinrichtung 
mit der Vornahme der überprüfung vor Abferti
gung betraut. Da es sich bei diesem überein
kommen um ein zwischenstaatliches übereinkom
men handelt, haben sich die Verpflichtungen an die 
beauftragende Regierung zu richten, die ihrerseitS 
Sorge zu tragen hat, daß die mit der überprüfung 
betraute Einrichtung bei der Durchführung und in 
ihrer inneren Organisation die im übereinkommen 
grundgelegten Prinzipien und Verfahrensregeln 
einhält. Eine direkte Verpflichtung der Prüfeinrich
tungen ist wegen des zwischenstaatlichen Charak
ters des übereinkommens nicht möglich. 

Absatz 1 legt den Grundsatz der Nichtdiskrimi
nierung fest, postuliert die Zugrundelegung 
objektiver Kriterien uhd hält die Korttröllstellen 
an, sicherzustellen;, daß die in ihrem Auftrag 
tätigen Kontrollotgane bei den Prüfungshandlun
gen nicht unterschiedlich handeln, dh. gleiche 

. Maßstäbe anlegen. 

Absatz 2 verweist ausdrücklich auf den in 
Artikel III Absatz 4 des GATI 1994 niedergeleg
ten Grundsatz der Inländergleichbehandlung der 
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hinsichtlich aller Gesetze, Regeln und Vorschriften, 
zur Anwendung zu kommen hat. 

Absatz 3 bestimmt als Ort der Kontrolle sowie 
Ort der Herausgabe ,eines Schlußberichtes oder 
eines Ablehnungsbescheides normalerweise das 
Zollgebiet, aus .dem die.. Waren ausgeführt 
werden, außer die -heiden Beteiligten einigen sich 
darauf, daß der Ort der Herstellung auf Grund der 
Natur des zu prüfenden Produktes der geeignetere 
ist. Daraus ergibt sich die Verpflichtung. der 
Prüffirinen, . in Österreich eine Niederlassung zu 
unterhalten.' , . .. , 

. Absatz 4 legt fest, daß bei Kontrollen hinsicht
lieh, Menge und Qualität in erster Linie die vom 
Verkäufer und Käufer im Ka1.)fvertrag, beschriebe
nen Normen zur An~endung zu kommen haben: 
Nur wenn diese fehlen, ist auf die einschlägigen 
internationalen Normen ~uriickzugreifen.· Eine 
internationale Norm ist eine von einer Regierungs
stelle oder Nichtregierungsstelle erarbeitete Norm, 
wenn die Mitgliedschaft zu dieser Einrichtung allen 
Mitgliedern der WTO offensteht und deren 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Normung anerkannt 
ist. 

Absatz 5 betont den Grundsatz der Transparenz 
bei der Durchführung von Kontrollen vor dem 
Versand. . 

Absatz 6 regelt die Informationspflicht der 
Versandkontrollstellen, die dem Exporteur bei 
Kontaktnahme eine' Liste mit allen für ihn 
notwendigen Auskünfte zu übergeben haben. 
Darüber hinaus ist die Versandkontrollstelle 
verpflichtet, die tatsächlichen Auskünfte auf 
Anfrage hin zur Verfügung zu stellen. Diese 
Auskunft hat Hinweise auf die die Kontrolle vor 
dem Versand betreffenden Gesetze und Verord
nungen des Benutzermitglieds zu umfassen und 
unter anderem Verfahren und Kriterien für die 
Kontrolle sowie Kriterien für die Preis- und 
Wechselkursüberprüfung, eine Aufzählung der 
Rechte des Exporteurs gegenüber den Versandkon
trollsteIlen und Hinweise auf das gemäß Absatz 21 
vorgesehene Beschwerdeverfahren. 

Zusätzliche Verfahrenserfordernisse oder Ände
rungen der geltenden Verfahren dürfen nur dann 
zur Anwendung kommen, wenn der Exporteur 
zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Kontrolle 
davon informiert wird. In Dringlichkeitsfällen 
gemäß Artikel XX und XXI des GA TI 1994 
dürfen jedoch zusätzliche Erfordernisse oder 
Änderungen auch vor Information des Exporteurs 
angewendet werden. Die von der Versandkontroll
steIle gewährte Hilfe entbindet den Exporteur nicht 
von der Verpflichtung, die Einfuhrbestimmungen 
des Benutzermitglieds einzuhalten. 

Gemäß Absatz 7 haben Benutzermitglieder 
sicherzustellen, daß der Exporteur die im 
Absatz 6 genannten Auskünfte auf geeignete Art 

und Weise erhält un<l daß die Versandkontroll
ämter auch als Auskunftsstellen für die genannten 
Auskünfte dienen. 

Absatz 8 verpflichtet' 'Benutzermitglieder, alle 
relevanten Gesetze und Verordnungen ra~ch und 
derart zu veröffentlichen, daß andere Regierungen 
und Handelstreibende sich damit vertraut machen 
können. 

Schutz'von vertraulichen Geschäftsmiheilungen: : .. ' 
. 'j 

Die Absätze ,9: bis 13 zielen aufden Schutz vQn 
vertraulichen I~formationen 'lln(iGeschäftsgeheim'~ 
nissen ab. Erfaßt davon sind Auskünfte, die noch 
nicht ve+öffentl~cht bzw: Dritten nichtilJlgemein 
zugänglich sind .oder nic4tauf sonstige A,rt ,bw;i~s 
in der' Öffendic~keit . sind: .bieBeriutzenp.iigIi~der 
haben sicheriti~tellen, daß die Versimdkontröll
stellen diese Gf,Ul1dsätze einhalten. 

Absatz 10 verpflichtet die Benutzermitglieder, 
auf Anfrage hiri anderen Mitgliedern mitzüteilen, 
welche Maßnahmen sie gesetzt haben, damit die 
Versandkontrollstellen den oben genannten Ver
pf�ichtungen nachkommen. Diese Auskunftspflicht 
geht jedoch nicht soweit, daß dadurch vertrauliche 
Mitteilungen über das Prüfverfahren preisgegeben 
werden müßten, die seihe Wirksamkeit mindern 
oder die legitimen wirtschaftlichen Interessen von 
öffentlichen oder privaten Unternehmen verletzen 
würden. . 

Absatz 11 legt fest, daß die Yersandkontroll
stellen die ihnen zugängliche vertrauliche Informa
tion nicht mit Dritten, mit Ausnahme der sie 
beauftragenden Regierung, teilen dürfen.' Dieser 
ausnahmsweise Informationsfluß ist aber auf die 
normalerweise für Akkreditive oder andereZah
lungsmodaIitäten, für Zwecke des Zolls, der 
Einfuhrlizenzverfahren oder der Währungskontrol
le notwendigen Informationen zu beschränken. 

Absatz 12 regelt ausdrücklich, daß gewisse 
Mitteilungen vom Exporteur nicht verlangt wer
den dürfen. Diese sind: 

Herstellungsdaten betreffend patentierte, 
lizenzierte oder geheimgehaltene Verfahren 
oder Verfahren, für welche ein Patent 
angemeldet ist; 
unveröffentlichte technische Daten mit Aus
nahme derer, die notwendig sind, um die 
übereinstimmung mit technischen V orschrif
ten und Normen zu untermauern; 
interne Preise einschließlich· Herstellungsko
sten; 
Gewinnspannen; 
Vertrags bedingungen zwischen dem Expor
teur und seinen Lieferanten, außer es ist der 
Versandkontrollstelle nicht möglich, ohne 
diese Information die geforderte Kontrolle 
vorzunehmen. 
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Gemäß Absatz 13 steht es dem Exporteur jedoch 
frei, die genannten Mitteilungen freiwillig zur 
Verfügung zu stellen, wenn dies seine Argumenta
tion stärkt. 

Absatz 14 hält fest, daß eine Versandkontroll
steIle nicht an Unternehmen direkt oder indirekt 
beteiligt sein darf, für die vertrauliche Infor
mationen, die einer VersandkontrollsteIle im Zuge 
ihrer Tätigkeit zur Kenntnis kommen, von Vorteil 
wären. 

Verzögerungen durch die Notwendigkeit der 
Vornahme einerPcüfung: 

Diese wichtige Quelle von Konflikten oder auch 
wirtschaftlichen Nachteilen regeln die Absätze 15 
bis 19. 

Absatz 15 hält fest, daß nicht nur unnötige 
Verzögerungen zu vermeiden sind, sondern sich 
die VersandkontrollsteIle an vereinbarte Kontroll
termine halten muß, außer beide Seiten einigen sich 
auf einen neuen Termin oder die Kontrolle wird 
durch den Exporteur oder durch höhere Gewalt 
verhindert. 

Gemäß Absatz 16 haben die Benutzermitglieder 
sicherzustellen, daß eine Versandkontrollstelle 
binnen fünf Tagen nach Erhalt aller notwendigen 
Unterlagen entweder einen Schlußbericht über die 
Feststellungen oder eine gen aue schriftliche 
Erläuterung der Gründe für den Ablehnungsbe-

. scheid Zur Verfügung stellt. Dem Exporteur ist die 
Möglichkeit einzuräumen, seine Ansichten auch 
schriftlich darzulegen, um. möglichst bald einen 
Termin für eine neuerliche Kontrolle vereinbaren 
zu können. 

Absatz 17 räumt dem Exporteur die Möglichkeit 
einer vorläufigen Prüfung des Preises, des Wechsel
kurses auf der Basis des Vertrages zwischen 
Exporteur und Importeur, einer Pro-forma-Rech
nung oder einem Antrag auf Eirtfuhrbewilligung, 
ein. Mit diesem Instrument sollen sowohl Verzö
gerungen vermieden als auch dem Exporteur die 
Möglichkeit eingeräumt werden,· auf der Basis 
einer vorläufigen Prüfung den Produktionsprozeß 
zu beginnen oder fortzusetzen. . Dies ist insbe
sondere dann von Bedeutung, wenn ein Produkt 
eine Individualanfertigung nach den Spezifikatio
nen des Käufers ist, so daß das Endprodukt nur für 
den Besteller, nicht jedoch für einen Dritten von 
Interesse, dh. verkaufbar, ist. 

Stimmt das Endprodukt mit den Spezifikationen 
überein, hat das Benutzermitglied sicherzustellen, 
daß der der vorläufigen Prüfung zugrunde gelegte 
Preis oder Wechselkurs auch tatsächlich anerkannt 
wird. Die Informationspflicht der Versandkontroll
stelle hinsichtlich eines positiven oder negativen 
Ausganges ist der in Absatz 16 dargestellten 
nachgebildet. 

Gemäß Absatz 18 sind Versandkontrollstellen, 
um Verzögerungen im Zahlungsverkehr zu 
vermeiden, angehalten, ihren Prüfbericht so rasch 
als möglich dem Exporteur oder dem von ihm 
bestellten Vertreter zu übermitteln. 

Gemäß Absatz 19 sind Schreibfehler so rasch als 
möglich zu beheben. 

Absatz 20 - Preispcüfung 

Da es Hauptziel der Kontrolle vor dem Versand 
ist, sowohl über- als auch Unterfakturierung oder 
Betrug zu vermeiden, sind die in diesem Absatz 
niedergelegten Richtlinien das Kernstück des 
übereinkommens. 

Versandkontrollstellen dürfen den zwischen 
Exporteur und Importeur vertraglich festgelegten 
Preis nur dann zurückweisen, wenn das Prüfungs
verfahren, das zur Feststellung des unbefriedigen
den Preises geführt hat, die nachfolgenden 
Kriterien erfüllt: 

Der Vergleichspreis für die überprüfung hat 
der Ausfuhrpreis von gleichen oder gleich
artigen Waren aus dem selben Ausfuhrland 
etwa zur selben Zeit und unter vergleich
baren Wettbewerbs- und Verkaufsbedingun-

. gen in übereinstimmungen mit gängigen 
Geschäftspraktiken nettO anwendbarer Stan
dardpreisnachlässe zu sein. Bei diesem Ver
gleich sind die zutreffenden wirtschaftlichen 
Bedingungen des Einfuhrlandes bzw. des
jenigen Landes, das für Preisvergleichszwek
ke herangezogen wird, zu berücksichtigen. 
Die Versandkontrollstelle darf nicht willkür
lich den niedrigsten Preis zugrunde legen, 
der irgendeinem anderen Land angeboten 
wird. In jedem Stadium des Verfahrens ist 
dem Exporteur die Möglichkeit einzuräu
men, seine Preis gestaltung zu erklären. 
Bei der überprüfung des Preises hat die 
Versandkontrollstelle die speziellen Bedin
gungen des Vertrages sowie allgemein 
anwendbare Anpassungsfaktoren, die sich 
auf das Geschäft beziehen, zu berücksich: 
tigen.· 

Solche Faktoren sind unter anderem: 
der Umfang des Geschäftes, die Lieferbedingungen 
und Lieferfristen, spezielle Qualitäts- oder Design
anforderungen, spezielle Verschiffungs- oder 
Verpackungsvorschriften, die Größe des Auftra
ges' jahreszeitlich bedingte Einflüsse, Lizenzen 
oder Gebühren für Rechte an geistigem Eigentum 
sowie Dienstleistungen, die zwar Teil des Ver
trages, jedoch üblicherweise nicht gesondert 
ausgewiesen sind. Unter letzteren versteht man 
beispielweise Beratungsdienste und Planungsleistun
gen im Vertragsabschlußstadium, damit verbun
dene Reisekosten und Materialaufwand oder auch 
technische Unterstützung in der Anfangsphase. 
Anzusetzen ist auch die Entwicklung der 
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Geschäftsbeziehung zwischen Exporteur und 
Importeur, so daß es sowohl zulässig erscheint, 
mit der Dauer der Geschäftsbeziehung niedrigere 
Preise als am Beginn zu verrechnen als auch 
niedrigere Einstiegspreise zur Markterschließung, 
die sich im Laufe der Zeit erhöhen können, zu 
berechnen.· 

Die überprüfung der Beförderungskosten hat 
sich nur auf den vertraglich vereinbarten Preis und 
auf die vertraglich gewählte Beförderungsart im 
Ausfuhrland zu beschränken. Es zählt daher nicht 
zu den Aufgaben von VersandkontrollsteIlen, eine 
andere als im Vertrag niedergelegte Transportart 
vorzuschlagen .. 

Ausdrücklich ausgeschlossen als Vergleichsbasis 
für den Verkaufspreis sind: 

der Verkaufspreis für 1m Einfuhrland 
produzierte Güter; 
der Ausfuhrpreis eines anderen Ausfuhrlan
des; 
die Erzeugungskosten; 
willkürliche oder fiktive Preise oder Werte. 

Beschwerdeverfahren : 

Absatz 21 - Berufungsverfahren 

Um eine Regelung von allenfalls auftretenden 
Konflikten bereits auf der Ebene des Exporteurs 
und der VersandkontrollsteIle zu bewältigen, sind 
Versandkontrollstellen angehalten, ein Verfahren 
einzurichten, in dem zumindest ein Beamter der 
VersandkontrollsteIle als AnlaufsteIle für Beschwer
den der Exporteure dient. Ein ausdrücklich zu 
diesem Zwecke eingesetzter Bediensteter der 

. Versandkontrollstelle hat während . der üblichen 
Geschäftszeiten dem Exporteur zur Verfügung zu 
stehen. Der Exporteur ist berechtigt, in Schriftform 
die relevanten Fakten des betroffenen Geschäftes, 
seine Beschwerde sowie eine mögliche Lösung 
darzulegen. Der Bedienstete sollte nach Erhalt aller 
notwendigen Unterlagen das Vorbringen wohl
wollend prüfen und so rasch wie möglich 
entscheiden. 

Absatz 22 - Derogation (De-minimis-Regel) 

Das Benutzermitglied hat Sendungen, die unter 
einem von ihm festzusetzenden Mindestwert 
liegen, von der überprüfung im Interesse der 
Einfachheit und der Kostenersparnis auszunehmen. 

Teillieferungen sind von von dieser Ausnahme 
nicht umfaßt. 

Tendenziell sinkt der Mindestwert, er liegt, 
obgleich länderweise verschieden, bei etwa 
5 000 US-Dollar. 

Artikel 3 - Verpflichtungen der Ausfuhrmitglieder 

Dieser Artikel normiert als Verpflichtung der 
Ausfuhrmitglieder, ihre die überprüfung betreffen-

den Gesetze und Verordnungen ebenfalls nicht
diskriminierend anzuwenden, die Transparenz 
durch Veröffentlichung der Gesetze und Verord
nungen zu wahren und den Benutzermitgliedern 
auf ihr Verlangen hin technische Hilfe zur 
Verwirklichung der Ziele des übereinkommens 
zu gememsam vereinbarten Bedingungen zu 
gewähren. 

Artikel ~ - Unabhängiges Überprüfungsverfahren 

Können Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Exporteur und einer Versandkontrollstelle nicht 
nach dem oben dargestellten internen Berufungs
verfahren der Versandkontrollstelle geregelt wer
den, sind die Interessenvertretung der Exporteure 
und die der Versandkontrollstellenaufgefordert, 
ein unabhängiges Verfahren zur Konfliktregelung 
aufzubauen. Diese den Interessensvertretungen 
übertragene Aufgabe unterstreicht, daß es sich bei 
Meinungsverschiedenheiten bzw. Streitfällen zwi
schen Exporteuren und VersandkontrollsteIlen um 
solche privatrechtlicher Natur handelt. Diese sind 
nicht mit grundsätzlichen Meinungsverschieden
heiten über die Anwendung und/oder Interpreta
tion des Abkommens zwischen den WTO-Mitglie
dern zu verwechseln. Für. letzteren Fall sehen die 
Artikel 7 bzw. Artikel 8 dieses Abkommens die 
Inanspruchnahme des allgemeinen GATT-Konsul
tations- bzw. Streitbeilegungsverfahrens in der 
Fassung der Uruguay-Runde vor. 

Das privatrechtliche Streitbeilegungsverfahren 
soll von einer von den Interessensvertretungen der 
Exporteure und der VersandkontrollsteIlen getra
genen unabhängigen Stelle durchgeführt werden . 
Diese Stelle mit Sitz in London hat eine in drei 
Kategorien unterteilte Expertenliste zu erstellen, in 
die Repräsentanten der Interessenvertreter der 
VersandkontrollsteIlen und der Exporteure aufzu
nehmen sind. Ergänzend zu den beiden eben 
genannten Kategorien hat auch die unabhängige 
Stelle selbst "unabhängige Handelsexperten" in die 
dritte· Kategorie zu nominieren, die im Falle der 
Errichtung eines aus drei Personen bestehenden 
Untersuchungsausschusses den Vorsitz zu führen 
haben. Bei der Erstellung der Liste ist darauf zu 
achten, daß durch ihre geographische Verteilung 
ein rasches Zusammentreten aller Experten möglich 
ist. 

Die Liste selbst ist binnen zwei Monaten nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens aufzustellen, 
jährlich zu erneuern und muß öffentlich zugänglich 
sein. Sie ist dem WTO-Sekretariat zu notifizieren, 
das sie den Mitgliedern zur Kenntnis bringen wird. 

Die unabhängige Stelle ist auf Ansuchen eines 
Exporteurs oder einer VersandkontrollsteIle ver
pflichtet, auf der Basis der oben genannten Liste 
einen Untersuchungsausschuß, bestehend aus drei 
Mitgliedern, je eines aus jeder der drei Kategorien, 
zu nominieren. Bei deren Auswahl ist darauf zu 
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achten, daß unnötige Kosten und Verzögerungen 
vermieden werden. Der unabhängige Experte, der 
auch ex officio den Vorsitz führt, kann nicht 
abgelehnt werden. Es liegt in seinem Ermessen, die 
zur Streitbeilegung notwendigen Maßnahmen zu 
treffen. Insbesondere hat er zu entscheiden, ob ein 
persönliches Zusammentreffen der Mitglieder des 
Ausschusses notwendig und zweckmäßig ist. Der 
Ort des allfälligen Zusammentreffens ist unter 
Bedachtnahme auf den Ort der Kontrolle vor dem 
Versand unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 
festzulegen. Wenn die Streitparteien übereinstim
men, kann auch nur ein unabhängiger Experte von 
der dritten Kategorie der Liste gewählt werden. 

Ziel dieses Verfahrens ist es, zu überprüfen, ob 
die beiden Parteien die in diesem übereinkommen 
festgelegten Bestimmungen eingehalten haben. Die 
Entscheidung hat binnen acht Arbeitstagen -
außer man einigt sich auf einen längeren Zeitraum 
- zu erfolgen. . 

Der einzeln tätige unabhängige Handelsexperte 
oder der dreiköpfige Ausschuß hat in Abhängigkeit 
vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten auf die 
Parteien aufzuteilen. Entscheidungen des Aus
schusses oder. des ,unabhängigen Handelsexperten 
sind für beide Streitparteien bindend. 

Artikel 5 - Notifikationen 

Die Mitglieder der WTO sind verpflichtet, deren 
Sekretariat Kopien aller relevanten Gesetze und 
Regelungen, die bereits vor dem Inkrafttreten der 
WTO Geltung hatten oder die nach deren 
Inkraftsetzung Gesetzeskraft erlangen, zu übermit
teln, damit diese ihre Mitglieder informieren kann. 
Vor der Publizierung der einschlägigen Bestim
mungen dürfen diese nicht angewendet werden. 

Artikel 6 - Überprüfung 

Die Ministerkonferenz der WTO ist aufgerufen, 
am Ende des zweiten Jahres nach Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens und in der Folge jedes dritte 
Jahr die Bestimmungen, deren Durchführung und 
die Funktionsweise des übereinkommens im Lichte 
der gewonnenen Erfahrung zu überprüfen. Die 
Ministerkonferenz ist befugt, im Lichte dieser 
überprüfung Abänderungen des übereinkommens 
zu beschließen. Auf die allgemeinen Konsultations
und Streitbeilegungsverfahren des GA TI 1994 in 
Artikel 7 und 8 wurde bereits oben hingewiesen. 

Artikel 9 - Schlußbestimmungen 

Die Mitglieder der WTO sind verpflichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zur Durchführung 
dieses übereinkommens zu ergreifen und haben 
sicherzustellen, daß die entsprechenden Gesetze 
und Vorschriften mit den Bestimmungen dieses 
übereinkommens nicht in Widerspruch stehen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
URSPRUNGSREGELN 

Allgemeines 

Dieses übereinkommen stellt einen wesentlichen 
Schritt zur Harmonisierung der Ursprungsregeln 
auf internationaler Ebene dar. Als Ursprungsregeln 
definiert das übereinkommen alle Gesetze, Ver
ordnungen und allgemeine administrative V or
schriften, die zur Ermittlung des· Ursprungslandes 
von Waren dienen; dies allerdings nur, sofern sie 
für nichtpräferentielle Zwecke angewendet werden. 
(über Ursprungsregeln für präferentielle Zwecke 
wurde eine "Gemeinsame Erklärung" verabschie
det, die später behandelt wird.) Als handels
politische Instrumente nichtpräferentieller Natur 
werden etwa die Gewährung der Meistbegünsti
gung nach allen in Betracht kommenden Bestim
mungen des GATI 1994, Antidumping- und 
Ausgleichszölle, Schutzmaßnahmen, Ursprungs
kennzeichnungserfordernisse, diskriminierende 
mengenmäßige Beschränkungen und Zollkontin
gente, öffentliches Beschaffungswesen und Han
delsstatistik verstanden. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Inhaltliches Kernstück des übereinkommens ist 
das Arbeitsprograrrim für die Harmonisierung der 
Ursprungsregeln, bei dessen Verwirklichung die 
WTO mit dem Rat für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens (Brüsseler Zollrat, 
Customs Co-operation Council - CCC) gemein
sam vorgehen wird. Die Grundsätze für dieses 
Arbeitsprogramm, dessen Ziel die Erarbeitung 
detaillierter Ursprungs regeln für Waren ist, sind 
die gleichmäßige Anwendung der Regeln für alle 
oben genannten Zwecke, ihre Verständlichkeit und 
Vorhersehbarkeit, die Vermeidung von handels
störenden Auswirkungen, die Konsistenz und 
Kohärenz der Regeln sowie ihre positive Formulie
rung. 

In organisatorischer Hinsicht wird neben einem 
in der WTO eingesetzten "Komitee für Ursprungs
regeln" im CCC ein "Technisches Komitee für 
Ursprungsregeln" für die Durchführung des 
Arbeitsprogramms errichtet - eine Konstruktion; 
die sich auf dem Zollwertsektor für die Zusam
menarbeit der beiden Organisationen bereits 
bewährt hat. 

Aufgabe des Technischen Komitees. wird es 
zunächst sein, möglichst detaillierte Ursprungsre
geln für Waren auszuarbeiten, die zur Gänze in 
einem einzigen Land erzeugt wurden, sowie 
geringfügige Be- oder Verarbeitungsvorgänge fest
zulegen, die keine Ursprungsbegründung bewirken. 
Für den weiten Bereich der Verarbeitungsprodukte 
soll jenes Land als Ursprungsland angesehen 
werden, in dem die letzte wesentliche Be- oder 

. Verarbeitung stattgefunden hat. Dieses Basiskrite
rium wird nach dem Wechsel der tarifarischen 
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Einreihung nach der Nomenklatur des Harmoni
sierten Systems (Ausgangsmaterialien, di!; keine 
Ursprungserzeugnisse sind, müssen in eine andere 
HS-Nummer einzureihen' sein als das fertige 
'Erzeugnis), definiert, wobei, Regeln, für einzelne 
Waren oder Warensektoren auszuarbeiten sind. 
Wenn" die. ,ausschließliche "Heranziehung der 
Nomenklatur des Harmonisierten Systems für die 
Beurteilung ,der, wesentlichen., Be" oder Verarbei
tung.nicht ausreicht, wird 'das Technische Komitee 

, auch . zusätzliche . Kriterien heranziehen, wie . das 
Prozentsatzkriterium, oder'das,< .Erfordernis 
bestimmter '. Bec ,öder Verarbeitu~gsvOJ'gänge, und 
zwar entweder ergänzend oder ausschließliGh. 

.Das Technisch~., Kö~itee k~nn' zu seinen 
:ragunge~ '., :V~rireter',v~I1.' ,Orga:iii~':'\tion~n 'de's 
interp.ationale-?-)-Iaridels m~t: b,eraiender ,Funktion 

. zllziehen .. Es wird auch, nach der Erfüllung &s 
'{\rbeitsprqg~amnls best~hen,;bleiben::'~[l(;l fÜr alle 
,Fragen t,echRischer Na~ur, dieITIi~.ci~n Ursprungs
regeln':\lnd ':mi,t ihre,r Yollzie~\lng'zusamlJlenhän
,gen, zuständi~sell1:;;'," '", .,;:' '" ", 

Das Arbeitsprogramm, mit dessen DUrchführung 
so rasch als möglich nach d~m Inkrafttreten der 
WTO zu beginnen 'sein wird, 'soll innerhalb von 
drei Jahren: ,abgeschlossen "werden. Für. die V or-
gangswei,se,de,r !'v1;tgjiedt:r v.riih~c;lld, di(':se,r üb,er
g~ngsperipde,.aber au,ch,~\ir difl ansc~lleß~nd,e Zeit 
. sind' kopkrete . Regeln ("Disziplinen")' vorgegeb~n, 
die unter anderem allgemeine Zugänglichkeit und 
Gestaltung vorschreiben,. Hinsichtlich der präferen
tiellen U rspr\lpgsregeln , können . die: Mitglieder 
allerdings' w.eiterhill aU,tonom vorgehen, da das 
Arbeitsprogramm und da.lllit ,die . Zielsetzung der 

:,Harmonisierung die, präferentiellen Ursprungsre-
geln nicht einschließt. 

,ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
EINFUHRLIZENZVERFAHREN' 

Allgemeines 

Das ,Übereinkom:men entspricht im' wesentlichen 
dem gleichnamigen Übereinkommen aus· der 
Tokyo-Runde, das aUGh als "Einfuhrlizenzkodex" 
(in: der Folge kUrz "Kodex") : bezeichnet wird. 

',Es ist. im 
Nr. 330/1980 
XV. GP). 

Bundesgesetzblatt' '!mter . BGBL 
verlautbart (RV Nr, 243,BlgNR 

Die wesentlichen Ziele 'des'neuen Überein
kommens entsprechen jenen., des Kodex. Einige 
Neuerungen ergeben sich durch straffere Verfah
rensbestimmungen" insbesondere genauere .,' Rege
lungen üb.efFristen, und verstärkte Berücksichti
gung des Gedankens der Transparenz, der, vor 
allem .in umfassenden Notifikationspflichten seinen 
Ausdruck findet. Eine Anpassung des Außenhan
delsgesetzes 1994 ist nicht erforderlich, da dieses 
auf internationale.· Verpflichtungen Österreichs 

verweist und keine . davon .abweichenden . Rege
lungen vorschreibt. 

Zu. einzelnen: Bestinimungen: .' 

"'. In 'der' Pr#~bel~i~d'':det':s~h6~e~äh~t'e 
. Grundsatz . der' TransparenZ .. b~sonder~h~ryprge
hoben. Weitel's wird ..... als . zusätzliches .' Prinzip 
genan~t; . daß::die,njchiau~omatische.n . Einfuh.r1i-
2erizverfahr~Jj ," nicht' 'beiast~nder'al~ Eur die 

. Venyaltung " Mr bytrdfenden " Maßiiahrij'eripo,i-
w:endi~ sein ~Q\len. .> '. .. ,,",' ....... '", 

Artikel 1, ,der die· allgeineinen:Bestimmungeh 
enthä!t;und' Artikel 1" des' Kodex ;ehts~ritht,enth[lt 
in Absatz 4 ,genaue Veröffentlichungs«?rfordernisse 
Ube/'die.v ~rfahren urid 'die; \Tbraussetzu'hge~ für 
A)~' ;','pe*ä~n1? einer ;,f.\rifihr~~~lll,ig\i,rir,9,ie 
eIitspr{!chend~r) . V eröfferi~lchun~~n ~ ,sbl1ell"~ach 
MöglitpKeii' mihdestens"21 Tage'yorlnktafttreten 
'dei Maßnahtit'6J 'erfolgen, ' , '; ",; ~, ; 

Genauere Vorschriften über die F.risten für. die 

:Ä~:i~n~Yii&:~~?es .~~:z:ktr~~hf·' ~:~~~älhö:1e~~ 
''ari 'die sich' el'n' Ant'ra'gs'tbllef. 'wenden" m'~ß' ' + 
'U'nbesch'adet d~r allgenibhen' Regelung, d:ißdi6s 
nach Möglichkeit überhaupt nureipe Behörddein 
sollte -, auf höchstenS dreihesthränkt.; 

Artikel 3 über nicht~u,ts>w,a~i~~~,e;"E~~fl:1h~I~?;~nz
verfahren entspricht im wesentlichen Artiken' (fes 
Kodex. ' 

.)~ Absatz:{ wird' der: ~rUnds:iti~u~ der 
Präambel wiederholt,' daß" nichtautomatis6he 

'Lizenzverfahrert ve:rWa:ltungsmäßig; nicht bel~sten
der "sein . düifen als,.' für' die Verwaltung 'der 
entSPrechenden Maßnahme unbedirn~t notwendig. 
. .;. ~. ~.' \, -.'. ~ ,-, 

Absatz' 3 legt besondere Veröffentlichungserfor
dernisse über die Grundlagen für die Erteilung und 
Verteilung der Bewilligung im Fall von Lize)1z
verfahren fest, die nicht' der V erwaliung von 
,mengenmäßigen Beschr;inkungendienyI};:. i 

,: EbensÖ'müsJen: gemäß~Absati4" Irtforhlationen 
'tibet die MÖglichkeit' vah Ausnihriien' 6der 
, Abwe1chungen r. von Bewilligungsv'orausse'tzung-en 
'veröfferitliclit 'o/erden. " .. ' .;;.. 

. Absatz 5.lit.;;b bestimmt, daß, alle Veröffentli
,cnungen ,in, einer Weise erfolgen ;rtIÜssenj" daß die 
,betroffenen Regierungen und der HarideL'ree::htzei
,tigi davon Kenntnis bekommen. Lit. .. dund lit.f 
legen nun für bestimmteNerfahrensschritte . genaue 
Fristen fest. 

Artikel 4, der AttikeY4;;Absatz?1 --des ;cKodex 
entspricht, sieht wie di~ser als Einrichtung .zur 
Verwaltun'g und. < überwachllilg des übeteinkom -

. inens eih Komitee 'vor, 

. Artikel 5 sie'htim Interesse der Transparei1Z 
zahlreiche .Notifik~tionspflichten . gegenüber dem 
Komitee·vor;·,' ,;,' ,., ,;. '. ,', .' .. "c, .' 
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Gemäß Absatz 1 müssen sowohl die Einführung 
neuer als auch die Änderung bestehender Ein
fuhrlizenzverfahren innerhalb von 60 Tagen nach 
ihrer innerstaatlichen Bekanntmachung notifiziert 
werden. 

Absatz 2 enthält die inhaltlichen Erfordernisse 
solcher Notifikationen. Es muß unter anderem eine 
K~mtaktstelle für Auskünfte über die Bewilligungs
voraussetzungen angegeben werden. 

Gemäß Absatz 4 müssen dem', Komitee die 
innerstaatlichen Veröffentlichungen, die die Infor
mationen ge'mäß Artikel 1 Absatz 4 enthalten,' 
notifiziert werden. 

Sofern ein Mitglied seinen Notifikationsver
pflichtungen nicht nachkommt, kann gemäß 
Absatz 5 auch ein anderes Mitglied die erforder-
liche Notifikation vornehmen. . 

Artikel 6 über Konsultationen und Streitbeile
gung entspricht Artikel 4 Absatz 2 des Kodex mit 
den im Hinblick auf das neue Streitbeilegungsver
fahren notwendigen Anpassungen. 

Artikel 7 über die überprüfung baut auf der 
Bestimmung des Artikel 5 Absatz 5' des Kodex auf 
und trifft für das überprüfungsverfahren wesent
lich eingehendere Regelungen. 

Gemäß AQsatz'2 hat das Sekretariat zu diesem 
Zweck -hauptsächlich auf Grund der eingelang
ten Notifikationen und der Antworten im Rahmen 
eines Fragebogens über Einfuhrlizenzverfahren -
einen Bericht an das Komitee zu erstatten. 

Absatz 3 verpflichtet die Mitglieder zur mög
lichst raschen und vollständigen Beantwortung des 
genannten Fragebogens. Innerhalb eines über
prüfungszeitraums hat das Komitee dem Rat für 
den Handel mit Waren über die: Entwicklungen 
während des Überprüfungszeitraums zu berichten. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER SUBVENTIONEN 
UND' AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

Allgemeines 

Der im Rahmen der Uruguay-Runde beschlos
sene Text des übereinkommens über Subventionen 
und Ausgleichsrnaßnahmen ist eine überarbeitung 
und Ausweitung des übereinkommens zur Aus
legung und Anwendung der Artikel VI, XVI und 
XXIII des GA TI, das in der T okyo-Runde 
beschlossen wurde und auch "Subventionskodex" 
(inder Folge kurz "Kodex") genannt wird. Es ist 
unter BGBI. Nr. 327/1980 im Bundesgesetzblatt 
verlautbart (RV' 238 BlgNR xY. CP). .' . 

Bei dem neuenübereinkommen wu~den die 
Bestimmungen über Subventionen ~ese~tlich aus
geweitet und präzisiert (Teile I bis N des 
übereinkommens). 

Es wird eine klare Unterteilung der Subven
tionen, iJ.:l. drei, Kateg<;Jrien vorgeno~men, nämlich 

in verbotene (prohibited), anfechtbare (actionable) 
und nichtanfechtbare (non actionable) Subventio
nen. Dieser Dreiteilung entspricht ein abgestuftes 
Instrumentarium von Streitbeilegungs- und Abhilfe
maßnahmen. 

Die verbotenen und die nichtanfechtbaren 
Subventionen werden genau definiert. Beihilfen, 
die demnach nicht in eine 'dieser beiden Gruppen 
fallen, sind anfechtbar, dh. nicht rechtmäßig, wenn 
sie nachteilige Auswirkungen auf die Interessen 
anderer Mitglieder verursachen, so daß gegen sie 
auf Ersuchen eines solchen Mitgliedes Abhilfe, 
maßnahmen ergriffen werden können. 

Neu eingeführt wird in diesem Zusammenhang 
weiters das Konzept der Besonderheit (specificity). 
Verboten oder anfechtbar sind nämlich jedenfalls 
nur Subventionen, die spezifisch sind, dh. daß sie 
ausdrücklich oder in ihren Wirkungen nur 
bestimmten Unternehmen oder Unternehmensgrup
pen zugute kommen. 

Durch dieses neue Konzept wird eine wesent
liche Lücke im Kodex beseitigt. In diesem wurde 
zwischen - abgesehen von geringfügigen Aus
nahmen im Grundstoffbereich verbotenen 
Ausfuhrsubventionen und anderen Subventionen 
unterschieden, die zwar nicht verboten sind, bei 
denen aber nachteilige Auswirkungen auf den 
normalen Wettbewerb zu vermeiden waren. 

Während der Begriff der Ausfuhrsubvention 
schon bisher aüsreichend bestimmt war und kaum 
zu unterschiedlichen Auslegungen führte, wurde 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine 
andere Subvention nachteilige Auswirkungen auf 
den normalelf Wettbewerb' und schädigende 
Wirkungen auf einen anderen Vertragsstaat hat, 
in den dazu bisher durchgeführten Streitbeile
gungsverfahren in sehr unterschiedlicher Weise 
interpretiert. Daher konnte eine größere Zahl 
derartiger Verfahren gar nicht abgeschlossen 
werden. ' 

Es bestand somit von. Beginn der Verhandlungen 
der Uruguay-Runde an grundsätzlich Einverneh
men über die Notwendigkeit einer überarbeitung 
des Kodex. Im Verlauf der Verhandlungen stellte 
sich insbesondere eine präzise Abgrenzung zwi
schen anfechtbaren und nichtanfechtbaren Sub
;ventionen als sehr schwierig heraus. 

Wie schon nach dem Kodex besteht in überein
stimmung mit Artikel VI des GATT 1994 weiter
hin die Möglichkeit,den nachteiligen Auswirkun~ 
gen von Subventionen a\Jf die Wirtschaft eines 
anderen Mitgliedes auch durch' die Erhebung von 
Ausgleichszöllen entgegenzuwirken: Die entsprec 
chenden Regelungen finden sich in Teil V. Solche 
Ausgleichszölle sind nur im Fall von verbotenen 
oder anfechtbaren Subventionen. zulässig. Eine 
Untersuchung zur Festsetzung der Zölle darf 
dabei neben einem Konsultations- und Streitbeile-
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gungsverfahren gemäß Artikel 4 oder 7 durch-
- geführt werden. Es darf jedoch letztlich nur eine 

Form der Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, 
also entweder Gegenmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 4 bzw. 7 oder ein Ausgleichszoll. 

Die Verpflichtung zur Notifikation v;on Sub
ventionen, die bereits durch Artikel XVI des 
GA TI und durch den Kodex gegeben ist, wird 
bekräftigt und genauer definiert. Die Notifikatio
nen jedes Mitglieds müssen bis spätestens 30. Juni 
vorliegen; es wird genau festgelegt, welche Maß
nahmen. zu notifizieren sind und welche Infor
mationen zu jeder einzelnen Maßnahme zu geben 
sind .. Diese Bestimmungen bedeuten eine wesent
liche Ausweitung der bestehenden Verpflichtung. 

Die Ausarbeitung und rechtzeitige Fertigstellung 
dieser Notifikationen wird eine intensive Zusam
menarbeit aller betroffenen Stellen in Österreich 
erfordern und einen erheblichen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand bedeuten. 

Bisher wurde innerstaatlich die Durchführung 
von Ausgleichszollverfahren durch das Antidum
pinggesetz, BGBI. Nr. 97/1985 in der geltenden 
Fassung geregelt. Da die Regelungen des nunmehr 
vorliegenden übereinkommens keiner weiteren 
gesetzlichen Durchführung mehr bedürfen, und 
die Regelungen über Ausgleichszölle im Anti
dumpinggesetz 1984 den Anforderungen des 
neuen übereinkommens nicht mehr entsprechen, 
sind die Regelungen auf die Bestimmung der 
zuständigen Behörden und die Art der vorgeschrie
benen Kundmachungen zu beschränken. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Teil I enthält allgemeine Begriffsbestimmungen 
von Subventionen im Sinne dieses übereinkom
mens. 

Artikel 1 bestimmt, daß jede Zuführung von 
finanziellen Mitteln, sei es durch direkte oder 
potentielle Zahlungen (zB Kreditgarantien) oder 
durch Verzicht auf Einnahmen oder jede andere 
Form der Stützung der Einnahmen, durch die ein 
Vorteil geschaffen wird, als Subvention im Sinne 
dieses übereinkommens anzusehen ist. 

Artikel 2 definiert die Kriterien, nach denen eine 
Subvention als spezifisch anzusehen ist. Es wird 
insbesondere betont, daß Subventionen, die nach 
von den zuständigen Behörden festzulegenden 
objektiven Kriterien für alle, die diese Kriterien 
erfüllen, allgemein zugänglich. sind, nicht spezifisch 
sind. In begründeten Zweifelsfällen sind weitere 
Kriterien heranzuziehen,. bevor eine endgültige 
Entscheidung getroffen werden kann, ob eine 
Subvention spezifisch ist öder nicht. 

Subventionen, die auf Unternehmen in einer 
bestimmten Region begrenzt sind, sind spezifisch. 
Eine allgemein angewandte Steuererleichterung ist 

jedoch im Sinne dieses übereinkommens nicht 
spezifisch (Artikel 2 Absatz 2) 

Teil II betrifft verbotene Subventionen. 

Gemäß Artikel 3 sind dies zum einen . wie 
bisher - Ausfuhrsubventionen, .also solche, deren 
Gewährung von einer Ausfuhrleistung abhängig 
gemacht wird ("contingent upon export perfor
mance"), und zum anderen Subventionen, deren 
Gewährung von der bevorzugten Verwendung 
inländischer Waren abhängt' ("contingent upon 
the useof domestk over imported goods"). 

Anhang I bestimmt den Begriff der Ausfuhrsub
vention näher durch eine Liste von Beispielen. 
Ausnahmen vom Verbot dieser Subventionen 
bestehen im Rahmen· der· Sonderregdungen im 
übereinkommen über Landwirtschaft sowie für 
bestimmte, in einem Anhang VII aufgezählte 
Entwicklungsländer. Für andere Entwicklungslän
der und für Staaten im übergang von der' Plan- zur 
Marktwirtschaft bestehen befristete Ausnahmen. 
Vom Verbot von Subventionen zur bevorzugten 
Verwendung inländischer Waren sind überhaupt 
nur befristete Ausnahmen zulässig. 

Artikel 4 regelt die Abhilfemaßnahmen (reme
dies) gegen verbotene Subventionen. Demnach hat 
ein Mitglied,. das die Gewährung einer derartigen 
verbotenen Subvention durch ein anderes Mitglied 
vermutet, zuerst. bilaterale' Konsultationen zu 
verlangen. Ist es bei diesen Konsultationen nicht 
möglich, eine einvernehmliche Lpsung zu errei
chen, so ist das Streitbeilegungsorgan zu befassen. 
Das Streitbeilegungsverfahren ist beschleunigt 
durchzuführen; die Fristen sind auf· die Hälfte 
verkürzt. 

Stellt sich heraus, daß die gewährte Subvention 
verboten ist, so ist sie, sofern es nicht zu einer 
anderweitigen einvernehmlichen Lösung kommt, 
unverzüglich zurückzunehmen. Offen gelassen 
wurde dabei die Frage, ob die Rücknahme mit 
sofortiger Wirkung oder rückwirkend zu erfolgen 
hat, wobei in diesem Fall alle bereits gewährten 
finanziellen Zuwendungen zurückzuerstatten 
wären. Vor allem die EU trat dafür ein, einen 
Ausdruck zu wählen, der beide Möglichkeiten 
einschließt. Dies wird im englischen Text durch das 
Verb " to withdraw" und im französischen durch 
das V erb "retirer" wiedergegeben. Es wird 
insbesondere von der Art der Subvention ein
schließlich des Umfanges der bereits gewährten 
Leistungen abhängen, welche Atislegungsmöglich
keit im Einzelfall gewählt w\rd. .Der Ents.chei~ 
dungspraxis in den StreitbeilegungsVerfahren wird 
hier eine besondere' Bedeutung zukommen. 

Wird der Empfehlung des Streitbeilegungsorgans 
innerhalb der maßgeblichen Frist nicht gefolgt, so 
kann das Mitglied, das das Verfahren eingeleitet 
hat, um die Genehmigung von Gegenmaßnahmen 
ansuchen. Diese müssen unter Berücksichtigung 
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der Tatsache, daß es sich um eine verbotene 
Subvention handelt, verhältnismäßig sein. 

Artikel 4 Absatz 10, Artikel 7 Absatz 9 und 10, 
Artikel 8 Absatz' 5, sehen die Unt:erwe'rfung ~on 
Streitigkeit'en "unt~i 'ein' System dervölkerrechtli" 
ehen Sdiiedsgeriehtsb;:irkeii vor,' Da 'es "nicht 
ausgeschlossen '; werden" ;kann, daß die durch 
Beschlusse: desStr~itbeilegungsorgaIls 'erzeugten 
BiMüngswlrkiJngen' auch Rechte und Pflichten 
dd- Ufriderbetreffeii kOIlnen; ist'füi dieüber~ 
tragung 'solCher ;HoheitsBdugnissbaribiIlinter~ 
nationales Schiedsgericht eine Deckung in Artikel 9 
A.psa~z) .:B~V~ nicht~u.li':1den. Di~se Best~mm,un
g.e.n ,Sll1q ·d~4~r. ,Jii~'~ed:l.ssul1gsänd5fnd. '~~, .. gyneh~ 
1I1~~en;., '" '",' ';.co.".·".. ; .... ~ '. 

Teil n(~ bezieht' sich 'auf anfeth'tbare S"ubv'el1-
tionen. :,,' 

Altikel 5 enthält eive,.\T erpflichtung der Mit
glieder,. keine ,Subventionen zu. gewähren,die 
nachteilige Auswirkungen ("adverse: effects',') auf 
ein anderes Mitglied,haben. Als solche nachteilige 
Auswirkungt;J;l. werden. angesehen: 

eine5chädiguIJ.g (irijury) eines inländischen 
Wirtschaftszweiges im betroffenen Mitglied; 

. die Zunichtemachung oder Schmälerung von 
Vorteilen, die dem anderen Mitglied unmit
telbar" odermittelba'r aus dem GA TI 1994 
erwachsen oder 
eine ernsthafte Schädigung der Interessen dbs 
betroffenen Mitgliedes. 

Dieser Artikel findet keine Anwendung auf 
bestimmte Stützungsmaßnahmen gemäß Artikel 13 
des übereinkommens über Landwirtschaft. 

Diese Bestimmung entspricht Artikel 8 Absatz 3 
des Kodex. 

Artikel 6 des neuen übereinko~men~ definiert 
darüber . hin~us gena~, unter wel~hen"" Yi:>raus~ 
setzung~n. jedeIlf::llls -von. einer ernsthaften 'Schädi: 
gung ("serious prejudice") auszugenen ist. Die dort 
genannten Kriterien sind gemäß Artikel 31 vore'rst 
provisorisch für· fünf Jahre anzuwenden und sind 
vor Ablauf dieser Frist einer überprüfung durch 
das Komitee zu unterziehen. 

Artikel 7 sieht ein ähnliches Streitbeilegungsver
fahren vor wie Artikel 4. Dieses i~t jedoch nicht 
beschleunigt durchzuführen, sondern es geIten die 
normalen Fristen des DSU. Für den Fall, daß im 
Verfahren nachteilige Auswirkungen der Subven
tion im Sinne der Artikel 5 und 6 auf ein' anderes 
Mitglied festgestellt werden, ist in erster Linie nur 
die Beseitigung dieser Auswirkungen aufzuerlegen. 
Gegenmaßnahmen für den Fall, daß die Entschei
dung im Streitbeilegungsverfahren nicht rechtzeitig 
befolgt wird, müssen im Verhältnis zu Art und 
Ausmaß der nachteiligen Wirkungen der Subven
tion angemessen sein. Dies läßt nur gelindere 
Maßnahmen zu als gegen verbotene Subventionen. 

Teil IV befaßt sich mit nichtanfechtbaren Sub
ventionen. 

Gemäß Artikel 8 sind dies 'einerseits SubveIl~ 
tionen, diepach der Definition von ArtikeL2 nicht 
sp~zifischsind, und ander~rseits spez,ifische Suq
venti~nen,di~ bestimmt~, in '.' l\rtiklf1 8' 'Absatz f 
sehr detailliert ,festgelegte ,.Kriterien 'erfüll~n:,E:s. 
handelt sich d<ib'ei e10Va um Subve~tionen zur 
Förderung der Forsch~ng,'r;egio.n,~l~ ,B~J~i!fe.n ,n~c~ 
bestimqltenKriteri~11 ul1d Beihil~enzur AI1P~s~ung 
an neueUmweltstan'dards.;.,_:" .. ", 

, , .--

J ede~ P~~graniin;:' cliü; 'h;{ter' die'.' B~si:lip.rriungen 
von Absati 2. fällt, muß l1otifizieri.w~rdel1. 

, '. '.J' '" '!~, " \. ." 

" Unabhängii ,yeti ihrergrundsättlich~n re,chtli
~hen Zulässi~k~itkönneI1auch . ~oICne Subventib~ 
rien Gegenstandvori k~hsultationeri seirt, wenn ein 
anderes Mit!~-lied "det l\~ffass\lng' ist,Claß, si~ 
ernsthafte na2hteilige Auswirkungen" ("serious 
adverse effects") auf einen inländischen Wirtl 
schaftszweig in diesem Mitglied, haben. Das 
entsprechende .v erfahren· ist iri Artikel 9 über: 
Konsultationen und genehmigte' Abhilfemaßnah
men ("authorized remedies") geregelt. 

_ Führen die Konsultationen innerhalb vOll 
60 Tagen zu keiner einvernehmlichen Lösung,s,.o 
kann das Komitee befaßt werden. Da die Subven
tion keine rechtswidrige Maßnahme darstellt,. hat 
man in diesem Fall ein "politisches" Organ und 
nicht das zur Prüfung von Rechtsfragen vorgese
hene Streitbeilegungsorgan zur Konfliktbereini" 
gung eingesetzt. Auch im Fall von nichtanfechtbac 

ren Subventionen kann jedoch das Mitglied, das 
diese gewährt,' vom Komitee zu Änderungen des 
Subventionsprogramms verpflichtet werden, wenn 
schwere nachteilige Auswirkungen auf ein anderes 
Mitglied festgestellt - werden. überdies kann dis 
von den Aus~irkungen der Subvention betroffene 
Mitglied vom Komitee sogar zu angemessenen 
Gegenmaßnahmen. ermächtigt werden; wenn die 
geforderte Änderung nicht rechtzeitig durchgeführ:t 
wird. . 

Grenzfälle, die in Fußnote 35 behandelt werden, 
stellen Subventionen dar, bei denen nicht von 
vornherein feststeht, ob sie' spezifisch sind oder 
nicht, oder die nicht gemäß Artikel 8 Absatz 2 
notifiziert wurden, Im ersten Fall darf eine 
Untersuchung zur Klärung der Besonderheit 
(specificity) durchgeführt werden. Erst deren 
Ergebnis entscheidet, ob die Subvention anfecht
bar ist oder nicht. Bei nicht gehörig notifizierten 
Subventionsprogrammen dürfen sowohl ein Ver
fahren gemäß Artikel 7 als auch eine Untersuchung 
gemäß Teil V durchgeführt werden. Diese Ver
fahren sind jedoch sofort einzustellen und die 
Subvention ist als nicht anfechtbar zu behandeln, 
wenn ihre übereinstimmung mit den Kriterien von 
Artikel 8 Absatz 2 festgestellt wird. 
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Auch die Bestimmungen dieses Teils N sind 
gemäß Artikel 31 für fünf Jahre nur provisorisch 
anzuwenden und vor Ablauf dieser Frist einer 
Überprüfung durch das Komitee zu unterziehen. 

Teil V des Abkommens, der die Regelungen 
über Ausgleichszölle enthält, entspricht Teil 1 des 
Kodex. Im Interesse einer verstärkten Handels
disziplin und insbesondere zur Vermeidung 
unilateraler Maßnahmen durch einzelne Staaten 
wurden sowohl die inhaltlichen Voraussetzungen 
als auch das Verfahren für die Verhängung von 
Ausgleichszöllen wesentlich eingehender geregelt. 
Der in sämtlichen Übereinkommen der Uruguay
Runde besonders betonte Grundgedanke der 
Transparenz kommt in vielen neuen Regelungen 
zum Ausdruck. Im Interesse aller am Verfahren 
Beteiligten wurden Vorschriften über verbesserte 
Informations- und Stellungnahmerechte im Sinne 
eines weitreichenden "Parteiengehörs" und gen au
ere Regelungen über Verfahrens fristen aufgenom
men. 

Man war bestrebt, das Verfahren so weit wie 
möglich jenem für die Verhängung von Anti
dumpingzöllen anzugleichen. In vielen Fällen 
bestanden jedoch die Verhandlungspartner auf 
unterschiedlichen Regelungen, weil sie dies wegen 
des unterschiedlichen wirtschaftlichen Hintergrun
des der beiden Rechtsinstrumente für gerechtfertigt 
hielten. Die erzielte Harmonisierung blieb daher 
hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. 

In einer eigenen Ministererklärung (DECLA
RATION ON DISPUTE SETTLEMENT PUR
SUANT TO THE AGREEMENT ON IMPLE
MENTATION OF ARTICLE VI OF THE 
GATT 1994 OR PART V OF THE 'AGREE
MENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAI
LING MEASURES) wird der Wunsch zum 
Ausdruck gebracht, daß in Streitbeilegungsverfah
ren konsistente Lösungen in Antidumping- und 
Ausgleichszollangelegenheiten gefunden werden. 

In der Folge wird nur auf einige Bestimmungen 
besonders eingegangen und im übrigen auf die 
Ausführungen zum Übereinkommen über die 
Durchführung von Artikel VI des GATT 1994 
hingewiesen. . 

Artikel 12 Absatz 6, der Artikel 2 Absatz 8 des 
Kodex entspricht, muß nun nicht mehr als 
Verfassungsbestimmung beschlossen werden. Das 
Tätigwerden österreichischer Organe im Ausland 
und ausländischer Organe im Inland ist nämlich 
durch Artikel 9 Absatz 2 B-VG gedeckt. 

Absatz 9 definiert den Begriff " interessierte 
Parteien" in ähnlicher Weise wie Artikel6 
Absatz 11 des Übereinkommens zur Durchfüh
rung des Artikels VI des GATT 1994. Die 
Aufzählung ist ebenfalls nicht erschöpfend. 

Absatz 10 regelt ebenso wie Artikel 6 
Absatz 12 des übereinkommens zur Durchfüh-

rung des Artikels VI des GATT 1994 - die 
Einbeziehung von gewerblichen Verbrauchern 
und Konsumentenorganisationen. 

Artikel 14 enthält neue Regelungen über die 
Berechnung der Höhe der Subvention, ausgedrückt 
durch den Vorteil für den Empfänger. Eine 
entsprechende Berechnungsmethode muß in den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen 
sein. Sie muß transparent sein und ausreichend 
erklärt werden. Die näheren Regelungen für 
Österreich werden durch Verordnung festzulegen 
sem. 

Artikel 15 über die Feststellung der Schädigung, 
der in seinem Kern Artikel 6 des Kodex entspricht, 
trifft in Absatz 3 eine neue Regelung für den Fall, 
daß Waren aus mehreren Ländern gleichzeitig 
Ausgleichsuntersuchungen unterliegen. Eine zusam
menfassende Beurteilung der Auswirkungen ist -
ähnlich wie im Antidumpingverfahren - nur dann 
zulässig, wenn im Hinblick auf jeden Einfuhrstaat 
sowohl die Subventionshöhe als auch das Ein
fuhrvolumen nicht bloß geringfügig sind und die 
Untersuchung der Gesamtauswirkungen im Hin
blick auf die Wettbewerbssituation angemessen ist. 

Artikel 16 über die Definition des inländischen 
Wirtschaftszweiges, der Artikel 6 Absatz 5 bis 9 
des Kodex entspricht. Diese Bestimmung ist als 
verfassungsändernd zu genehmigen, da sie die 
Teilung. des Staatsgebietes unter außergewöhn
lichen Umständen in zwei oder mehrere Märkte 
vorsieht. Dies steht nicht im Einklang mit Artikel 4 
Absatz 1 B-VG, wonach das Bundesgebiet ein 
einheitliches Währungs-, ·Wirtschafts- und Zoll
gebiet bildet. 

Artikel 17 über vorläufige Maßnahmen, der 
Artikel 5 Absatz 1 bis 4 des Kodex entspricht, 
enthält eine neue Regelung in Absatz 3 über das 
früheste zulässige Datum der Anwendung solcher 
Maßnahmen.' Dieses liegt - wie im Antidumping
verfahren - 60 Tage nach Einleitung der Unter
suchung. 

In Artikel 19 über die Festsetzung und Erhe
bung von Ausgleichszöllen, der im wesentlichen 
Artikel 4 des Kodex entspricht, wird im. letzten 
Satz von Absatz 2 noch einmal betont, daß 
möglichst die Vorbringen sämtlicher interessierter 
Parteien, einschließlich der gewerblichen Verbrau
cher und der Konsumentenorganisationen,' berück
sichtigt werden sollen. . 

Durch den letzten Satz des Absatz 3 wird 
Exporteuren; die nicht in die Untersuchung 
einbezogen: waren, das Recht auf eine ·beschleu
nigte Überprufung mit dem Ziel einer unverzüg-' 
lichen Festsetzung eines individuellen Ausgleichs
zolles eingeräumt. 

Artikel 21, der Artikel 4 Absatz 9 des Kodex 
weiterentwickelt, regelt die Dauer von Ausgleichs-
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zöllen und enthält neue Regelungen über Über
prüfungen ("reviews") dieser Maßnahmen. 

Absatz 2 räumt den interessierten Parteien das 
Recht ein, eine Überprüfung zu verlangen. In 
dieser soll geprüft werden, ob der Ausgleichszoll 
weiterhin notwendig ist, um die Subventionierung 
auszugleichen, und ob die Gefahr einer Schädigung 
besteht, wenn der Zoll aufgehoben oder abge
ändert wird. Ist dies nicht der Fall, so ist der Zoll 
unverzüglich aufzuheben. 

Absatz 3 bestimmt, daß ein· Ausgleichszoll 
grundsätzlich nicht länger als fünf Jahre aufrecht
erhalten werden darf, es sei denn, daß vor diesem 
Datum ein Überprüfungsverfahren eingeleitet wird, 
in dem sich die Notwendigkeit der weiteren 
Beibehaltung des Zolls herausstellt. 

Absatz 5 stellt klar, daß die Bestimmungen über 
Dauer und Überprüfung in gleicher Weise für 
freiwillige Verpflichtungen gemäß Artikel J 8 geI
ten. 

Artikel 22 enthält sehr detaillierte Bekanntma
chungspflichten. 

Vor allem die Absätze 2 und 4 bis 7 enthalten 
neue Regelungen gegenüber dem Kodex. 

Solche Bekanntmachungen sind jedenfalls m 
folgenden Fällen erforderlich: 

Einleitung einer Untersuchung; 
vorläufige Feststellung; 
Beendigung oder Aussetzung eines Verfah
rens durch Festlegung eines Ausgleichszolls 
oder Annahme ·einer Verpflichtung; 
Überprüfung (review) und 
Entscheidung über eine Rückwirkung. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachungen ist im 
Interesse einer größtmöglichen Transparenz sehr 
detailliert festgelegt. 

Artikel 23 enthält - wie die neuen Regelungen 
für das Antidumpingverfahren - die Bestimmung, 
daß Staaten, die in ihrer innerstaatlichen Rechts
ordnung Verfahren Zur Festlegung von Ausgleichs
zöllen vorsehen, unabhängige gerichtsförmige 
Behörden zur Überprüfung . der entsprechenden 
Entscheidungen einrichten müssen. Im Hinblick auf 
den Ausdruck "prompt review" werden als Über
prüfungsbehörden nach österreichischem Recht 
auch in diesem Fall die unabhängigen Verwal
tungssenate in den Ländern vorzusehen sein. 

Teil VI des Übereinkmnmens enthält in seinem 
Artikel 24 die institutionellen Bestimmungen. 
Ebenso wie schon im Kodex wird zur Verwaltung 
und Überwachung der Übereinkommensbestim
mungen ein Komitee (Committee on Subsidies 
and Countervailing Measures) eingesetzt. Neu ist 
eine ständige Expertengruppe (Permanent Group 
of Experts), die insbesondere auf Antrag einer 
Sondergruppe (panel) in einem Verfahren gemäß 
Artikel 4 ein bindendes Gutachten zu der Frage 

abgeben kann, ob eme verbotene Subvention 
vorliegt oder nicht. 

Artikel 24 Absatz 1 dritter Satz sieht vor, daß 
dem Komitee für Subventionen und Ausgleichs
rnaßnahmen zusätzliche zu den ihm auf Grund des 
Übereinkommens zukommenden Aufgaben, weite
re Aufgaben durch die Mitglieder übertragen 
werden können. Da diese Bestimmung nicht näher 
determiniert ist und insbesondere offenläßt, welche 
Aufgaben dem Komitee übertragen werden können 
und wie weit etwaige Befugnisse des Komitees in 
diesem Zusammenhang gehen können, ist die 
Bestimmung im Hinblick auf Artikel 18 Absatz 1 
B-VG als verfassungsändernd zu genehmigen. 

Teil VII regelt Bekanntmachungen (notifica
tions) und die Überwachung (surveillance). 

Artikel 25 enthält sehr detaillierte Notifikations
pflichten, die sämtliche spezifischen Subventionen 
und die wesentlichen Informationen über Aus
gleichszölle und die dafür vorgesehenen Verfahren 
betreffen. 

Zu den Subventionen sind sehr detaillierte 
Informationen bekanntzugeben. Ein Mitglied, das 
der Auffassung ist, daß ein anderes seinen 
Notifikationspflichten hinsichtlich einer bestimm
ten Subvention nicht nachgekommen ist, kann das 
Komitee befassen und diesem die entsprechende 
Subvention selbst zur Kenntnis bringen, wenn sie 
vom Mitglied, das sie gewährt, trotz Aufforderung 
nicht notifiziert wird. 

Artikel 26 betrifft die Überwachung der Notifi
kationen durch das Komitee. Eine entsprechende 
Überprüfung ist in regelmäßigen Abständen durch
zuführen. Alle drei Jahre ist eine außerordentliche 
Tagung (special session) zum Zweck einer gründ
lichen Prüfung sämtlicher notifizierter Subventio
nen abzuhalten. 

Der in Teil VIII enthaltene Artikel 27 enthält 
Sonderbestimmungen für Entwicklungsland-Mit
glieder. Diesen werden insbesondere im Hinblick 
auf verbotene und anfechtbare Subventionen 
Ausnahmebestimmungen und großzügige Über
gangsbestimmungen gewährt. 

Teil IX enthält Übergangsbestimmungen für 
andere Mitglieder. 

Gemäß Artikel 28 müssen alle bestehenden 
Subventionsprogramme, die mit den Bestimmun
gen des Übereinkommens unvereinbar sind, dem 
Komitee innerhalb von 90 Tagen nach Inkraft
treten des WTO-Abkommens notifiziert und 
spätestens drei Jahre nach diesem Datu~ mit 
diesen Bestimmungen in Einklang gebracht werden. 
Bis dahin sind sie nicht als verbotene Subventionen 
zu behandeln. 

Großzügigere Übergangsbestimmungen enthält 
Artikel 29 für Mitglieder im Übergang von der 
Plan- zur Marktwirtschaft hinsichtlich jener Sub-
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ventionsprogramme, die für diese Umgestaltung 
notwendig sind. 

Teil X mit Artikel 30 bestimmt, daß auf 
Streitbeilegungsverfahren Artikel XXII und XXIII 
des GATT 1994 im Zusammenhang mit dem DSU 
anzuwenden sind, sofern das übereinkommen 
selbst nichts anderes ausdrücklich vorsieht. In 
diesem' Zusammenhang ist auf die sehr ausführli
chen Sonderregelungen insbesondere der Artikel 4 
und 7 hinzuweisen. 

Teil XI enthält verschiedenartige Schlußbe
stimmungen. Artikel 31 regelt die schon erwähnte 
vorläufige Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 und 
Teil IV. 

Artikel 32 bestimmt unter anderem, daß die 
Bestimmungen dieses übereinkommens nur auf 
Untersuchungen und überprüfungen anzuwenden 
sind, die frühestens am Tag des Inkrafttretens des 
WTO-Abkommens eingeleitet wurden, wobei der 
Tag des Antrages maßgeblich ist (Absatz 3). 

Weiters ist in Absatz 7 vorgesehen, daß das 
Komitee eine jährliche überprüfung der Durch
führung des übereinkommens vornehmen und 
darüber dem Rat für den Handel mit Waren 
berichten soll. 

Das übereinkommen enthält sieben Anhänge, 
die gemäß Absatz 8 einen integrierenden Bestand
teil davon bilden. 

Annex I enthält die schon erwähnten Beispiele 
von Ausfuhrsu"bventionen. 

Annex 11 enthält ergänzend dazu Richtlinien für 
die Berücksichtigung von bestimmten steuerlichen 
Maßnahmen bei Betriebsmitteln, die im Erzeu
gungsvorgang verbraucht werden. 

Annex III setzt Richtlinien für die Feststellung 
von ersatzweisen Steuerrückvergütungssystemen als 
Ausfuhrsubventionen fest. 

Annex IV betrifft die Berechnung der gesamten 
wertmäßigen Subventionierung im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 a. ' 

Annex V regelt Verfahren zur Entwicklung von 
Informationen über das Vorliegen einer ernsthaften 
Schädigung. 

Annex VI enthält Regelungen für Untersuchun
gen an Ort und Stelle, die jenen in Annex I des 
übereinkommens zur Durchführung von Arti
kel VI des GATT 1994 entsprechen. 

Annex VII zählt jene Entwicklungsland-Mitglie
der auf, die verbotene Subventionen weiterhin 
gewähren dürfen. 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Allgemeines 

Die Anwendung von Schutzmaßnahmen nach 
Artikel XIX GATT wurde immer heftiger kriti
siert, da zum einen Schutzmaßnahmen nicht mehr 
zeitlich begrenzt waren, sondern auf Dauer in 
Kraft belassen wurden; zum anderen die Kriterien 
- insbesondere die Bestimmung der zugefügten 
oder drohenden Schädigung für inländische 
Erzeuger - unklar waren, so daß es immer 
wieder zu Konflikten kam. 

Im Verhandlungsprozeß .gab es weiters eine 
heftige Auseinandersetzung, ob Schutzmaßnahmen 
nur gegenüber demjenigen Exportland anwendbar 
sein sollten, aus dem die schädigenden bzw. zu 
schädigen drohende Importe kommen (selektive 
Anwendung) oder unabhängig von der »Schadens
quelle" gegenüber allen Staaten (erga omnes). Da 
Maßnahmen nach Artikel XIX des GATT jedoch 
im Unterschied zu Antisubventions- oder Anti
dumpingmaßnahmen von einem lauteren Wett
bewerb ausgehen, so daß Schutzmaßnahmen von 
Regierungen getroffen werden, weil eine Industrie 
sich dem internationalen Wettbewerb nicht mehr 
ungeschützt stellen kann, entspricht die Anwen
dung gegenüber allen Staaten dem Zweck der 
Schutzmaßnahme, nämlich der Erleichterung der 
Strukturanpassung zur Wiedererlangung der Wett
bewerbsfähigkeit. Die im vorliegenden übereine 
kommen getroffene Lösung geht grundsätzlich von 
einer Anwendung gegenüber allen Staaten aus 
(Artikel 2 Absatz 2), sieht jedoch die Möglichkeit 
der Kontingentdifferenzierung (»quota modula
tion") vor (Artikel 5 Absatz 2 lit. b). 

Auf Grund der oben erwähnten Schwierigkeiten 
bei der Anwendung des Artikels XIX des GATT 
und seiner mangelnden Effizienz wurden von den 
Vertragsparteien immer mehr nicht-tarifarische 
Schutzmaßnahmen, sogenannte »Grauzonen-Maß
nahmen" (Selbstbeschränkungsabkommen uä.) 
angewendet. In bilateralen Verhandlungen konn
ten insbesondere größere Staaten ihre wirtschaft
liche Stärke in konkrete Verhandlungserfolge 
umsetzen. 

Die Einigung auf das vorliegende Abkommen 
erfolgte unter dem Verständnis, daß im Gegenzug 
für die Straffung des Artikels XIX des GATT alle 
bestehenden Grauzonen-Maßnahmen auslaufen 
müssen, keine neuen mehr ergriffen werden 
dürfen (Artikel 11) und insbesondere auf einseitige 
(unilaterale) Maßnahmen unter Mißachtung der in 
diesem Abkommen niedergelegten Verfahrens
schritte nicht mehr zurückgegriffen weiden darf. 
Genaue Regelungen über die zeitliche Begrenzung 
von Schutzmaßnahmen und die Zulässigkeit ihrer 
Wiederholbarkeit nach einem zeitlich befristeten 
Aussetzen (Artikel 7) sollen sicherstellen, daß der 
Zweck der Maßnahme, nämlich die strukturelle 
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Anpassung des' nicht mehr wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftszweiges, erreicht wird. Zur Erleichte
rung der Erreichung dieses Zieles ist während der 
ersten drei,Jahre der Ergreifung von Artikel-XIX
Schutzmaßnahmen die Aussetzung von im wesent
lichen gleichwertigen Zugeständnissen (Artikel 8 
Absatz 3) untersagt. 

Die in Artikel 11 festgelegten Fristen und 
Verfahren zum Auslaufen bestehender Schutz
maßnahmen, inklusive der ,Möglichkeit, eine 
einzige notifizierte und von beiden Seiten akzep
tierte Schutzmaßnahme'bis 'längstens 31. Dezember 
1999 in Kraft zu lassen, sollen sicherstellen, daß 
das neue Abkommen, tatsächlich umgesetzt wird: 

; In d~r' ,P~äambd '. des übereinkommens vJ-ird 
untc:!rstrichen;" daß die, ,Wiedeieiiichtüng der 
multilateralen Kontrolle über Sch~tzmaßnahmen 
und das Auslaufen von' gleichwertigen Maßnah
men, die der' multilateralen Kontrolle stets 
entzogen waren, da~ Ziel dieses Überei~kommens 
ist. Die Wichtigkeit' von Strukturallpassungsmaß
nahmen, die Notwendigkeit, den Wettbewerb in 
den internationalen Märkten zu fördern und nicht 
zu behindern,' sowie das GesamtzieL der Stärkung 
des internationalen Hand~lssystems werde~ aner-
kannt. .' .' 

Vertragstechnis(j;h. werden die' Bestimmungen. des 
Artikel XIX ,des GATT 1994, präzisiert', bzw. 
ergänzt. 

Zu I!inzelnen Bestimmungen: 
". .•••• . _I." _ ,\',. 

Artikel 1. -... Allgememe' Bestimmungen 

"Artik~f.(. st~ll(kIaE:d~ß'das ci,er~irikommen 
Regel~ ,tur di{/Änfenq~ng. der Sch~~~maßri~hn)~n 
imf'?{{ine des' Artikds XIX d(!~,,'.G,ATf)'1~~ 
aU ste t. '". .,;' 

Artikel 2' - Bedingungen .. 

,Gemäß'AnikeV2] dürfen' Schutznt'aßnahmerümir 
dann " ergriffen werden, wenn . das in diesem 
pb~~~inK~~Ijlej{fes'tgel~~t~ Verfah.f~~ eillgeh.~I~en 
'WIrd. w eite~s ist 'in diesem Verfahren 'zu' beweIsen, 
daß,,~in,eW~re in ,-.d~~a~'erhphtef.~e#g~n·~ 
gemessenabsolutoderini V ergleicb:zui inländi
s~h.ef.1.' Er?~U:güng ,~,' und unf~( derartigen 
Bedingurige'ri -' in aas ,G:ebie~; des'~ .Jv1itgliedes 
importiert wird, daß dädiü:ch einen' .inländischen 
Wirtschaftszw:~ig, de~ gle{chartige o~~ru~mittelbar 
konkurriereride Waren herstellt, eine. ernsthafte 
Scll~digung"<zugefügt'~ird 'oder:?~geftigt zu 
'o/.-er4~rt drqht. ." ,:. ' ' .. "., ' 

In der Fußnote zu' Artikel 2 wird auf die 
spezielle Situation einer Zollunion eingegangen, 
die wegen', der weltweiten Zunahme 'von unter
schiedlich tiefen Integrationsformen von besonde
rer Bedeutung ist. Wird· eine Schutzmaßnahme für 
die Gesamtheit' einer Zollunion ergriffen, so 
'müssen die' genannten Bedingungen, 111 der 

gesamten Union erfüllt sein. Wird die Schutz
maßnahme nur· im Interesse eines Mitgliedstaates 
der Zollunion ergriffen, .so müssen diese Bedin
gungen in diesem vorliegen. Die Maßnahme ist auf 
diesen Mitgliedstaat zu beschränken. Ausdrücklich 
angemerkt wird, daß· das Verhältnis zwischen 
Artikel XIX und Artikel XXIV Absatz 8 
GA TI 1994, der eine Zollunion bzw. ein Freihan
delsabkommen definiert, unberührt bleibt. 

Neu ist .. die KlarsteIlung in Absatz 2, daß 
Schutzmaßpahmenunabhä,ngig. vom Importland 
anzuJV'enden sind. J)iese,' Bestimmung, , ist, in 
Zusammenhang mit ArtikeLS (2 a) zu lesen, in 
dem die oben erwähnte Kontingentdifferenzierung 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. 
.- ., 

Weiters wiq:\ im Vergleich zu ArtikeL XIX 
Absatz 1 lit. a des GA rr 1994 nicht mehr auf 
"inländische Erzeuger" sondern auf einen "inlän
dischen Wirtschaftszweig" abgestellt. Dadurch soll 
vermieden . werden, daß ... Maß.nahmen: nur . im 
Interesse· weniger U ntet:n'ehmen r oder gar nur 
eines Unternehmens zur Anwendung kommen. 
Präzisiert wird ferner, daß die Zunahme der 
'importe . absolute oder 'im Vergleich' an der 
inländischen Erzeuglingz.u messen ist. 

Artikel,3 ,~' UnteJ;'s~ch~ng .,; 

Artikel 3 sowie der 'f()lgende Anikel4. (Fest
stellung einer ernsthaften Schädigung oder ihre 
Drohung) tragenden in. der Vergangenheit häufig 
!aufgetretenen Schwierigkeiten durch die Nichtein
haltung von·· Verfahrensregeln oder Unklarheiten 
bei der Interpretation von"wesentlichen Begriffen, 
Rechnung.... ; : .• ,(', 

., Absatz 1 steilt' 0a.r; (faß bei ger Ünt~rsuchung 
ein bereits im ~orhinein festg~legtes 'und im Sinne 
Von ,Artikel X des' GATIi994 veröffentlichtes 
-.verfahren· eihzuhaltell' ist.'· .;.: 

.. . . ' - . . 

,} Dabei. müssen folgeIldl'! Element.e erfüllt Seiil:: 
J. eineangeme.ss.ene öffentli<::h~ Mitteilung an 

alle imeressierten Par:t;eien,,~., : : 
.2.purchfüh~ng öffen~licJH~r Anhö,rungenoder 

:eines anderen Verfahrens, das ,Importeuren 
und Expörteur.enso~-je interessierten Dritten 
die Möglichkeit gibt, ihre, Beweise ,und 
Rechtsansichten - inkillsive der Möglich
keit' der Stellungnahme'zu" den Äußerungen 
der Gegenpaheien ':"'darztilegen.Hierzu 
zählt üntetandererii auch die MÖglichkeit 
det Darstellung, ob die An:v\Tend]lug einer 

. Schu'tzmaßnahme llTI öffentlichen Interesse 
Ii~gt oder nicht. 

Auf ,Basis dieses Verfahrens hat die für die 
Durchfühning zuständige Behörde einen Bericht, 
der ihre Rechtsstellungen und begründete Schluß
folgerungen in sachlicher und rechtlicher Sicht 
'enthält, zu veröffentlichen:. 
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Absatz 2 garantiert die vertrauliche Behandlung 
von Informationen und weist gleichzeitig auf die 
Möglichkeit von nicht-vertraulichen Zusammenfas
sungen von vertraulichen Informationen für den 
Verfahrens gebrauch hin. Wenn eine solche Zusam
menfassung nicht möglich ist, sind die dafür 
ausschlaggebenden Gründe darzulegen. Ist die 
zuständige Behörde von der Notwendigkeit der 
vertraulichen Behandlung nicht überzeugt, und 
weigert sich die sich darauf berufende Partei 
dennoch, die Informationen offenzulegen, so' steht 
es der Behörde frei, diese Informationen nicht zu 
beachten, außer deren Richtigkeit kalln durch 
andere Quellen bewiesen werden. 

Damit geht Artikel,2 über die Bestimmungen des 
Artikels XIX Absatz 2 des GA TI 1994 hinaus, der 
im .. wesentlichen eine so frühzeitig wie mögliche 
schriftliche Mitteilung im voraus forderte, ohne ein 
detailliertes Verfahren vorzuschreiben. 

Artikel 4 - Feststellung der ernsthaften Schädi
gung oder der drohenden ernsthaften Schädigung 

Eine "ernsthafte Schädigung" liegt nur dann vor, 
wenn eine bedeutsame, den gesamten inländischen 
Wirtschafts zweig betreffende Beeinträchtigung 
vorliegt. Damit soll in Präzisierung von Ar
tikel XIX Absatz 1 lit. a des GA TI 1994 klarge
stellt werden, daß die Beeiriträchtigung mir von 
Teilen eines Wirtschafts zweiges oder etwa nur 
eines Unternehmens nicht genügen. 

Die "drohende ernsthafte Schädigung" ihrerseits 
muß im Sinne der in Artikel 2 aufgeführten 
konstitutiven . Elemente klar bevorstehen. Die 
Feststellung .des Bestehens einer solchen ernst
haften Bedrohung muß auf Tatsachen und nicht 
etwa nur auf unerwiesenen Behauptungen, Mut
maßungen oder vagen Möglichkeiten beruhen. 

"Inländischer Wirtschaftszweig" seinerseits 
bedeutet, daß die Gesamtheit der Erzeuger der 
gleichartigen oder unmittelbar konkurrierenden 
Waren auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedes 
gemeint ist. Alternativ können auch diejenigen 
Hersteller herangezogen werden, deren gemein
same Produktion von gleichartigen oder unmittel
bar konkurrierenden Waren einen erheblichen 
Anteil der gesamten inländischen Erzeugung eben 
dieser Ware ausmacht. 

Absatz 2 beinhaltet weitere Anleitungen für die 
zuständige Behörde zur Feststellung von ernst
hafter Schädigung oder drohender ernsthafter 
Schädigung. Heranzuziehen sind alle objektiven 
und meßbaren Faktoren, die eine Auswirkung auf 
die betroffenen Wirtschafts zweige haben. Dies sind 
inbesondere, aber nicht ausschließlich, das Ausmaß 
der Zunahme der Einfuhren in absoluten und 
relativen Zahlen, deren absolute Höhe; der 
Marktanteil der erhöhten Einfuhren; Veränderun
gen der Verkaufsmenge, Produktion, Produktivität; 
Kapazitätsauslastung; Gewinne und Verluste sowie 

die Beschäftigungslage. Dies bedeutet, daß sowohl 
betriebs- als auch volkswirtschaftliche Faktoren, 
angewandt auf die konkret betroffenen Wirt
schaftszweige, in Betracht zu ziehen sind. 

Absatz 2 lit. b stellt klar, daß alle au'fgeiählten 
Kriterien mir dann von Bedeutungsind, wenn der 
ursächliche Zusammenhang zwischen' Einfuhrzu
nahme der betroffenen Ware' und der ernsthaften 
Schädigung oder . der drohenden ernsthaften 
Schädigung zu beweisen iSL Sind gleichzeitig' mit 
den erhöhten Einfuhren auch andere Faktoren für 
die Schädigung des inländischen Wirtschaftszwei
ges verantwortlich, so darf die Schädigung nicht 
den erhöhten Einfuhren zugeschrieben werden. 
Mit dieser Bestimmung wird insbesondere klarge
stellt, daßScnutzmaßnahmen gemäß Artikel XIX 
des GA TI 1994 im Falle des lauteren Wettbewerbs 
(dh. es liegt' weder Dumping noch verbotene 
Subventloniening vor) zur Anwendung kommen. 
Sind andere Faktoren für die erhöhte Einfuhr 
mitverantwortlich, zB ein _ technologischer V or
sprung des oder der ausländischen Hersteller, so ist 
der Freiheit des Warenverkehrs vor der y-erhän
gung von Schutzmaßnahmen der V orwg zu geben. 
Dies entspricht dem GA TI -Grundsatz der Freiheit 
des Warenverkehrs sowie dem darauf aufbauenden 
Grundsatz, daß diejenigen notwendigen Maß
nahmen.,zu ergreifen sind, die den Jreien.Waren
verkehr am wenigsten beeinträchtigen. 

Mit all diesen Kriterien, deren Erfüllung die 
zuständige Behörde gemäß Absatz 2 lit. c einer 
genauen Analyse zu unterziehen und ihr Zutreffen 
in einem zu veröffentlichenden Bericht aufzuzeigen 
hat, betritt das Abkommen im Yergleich zum 
ursprünglichen Artikel XIX des GATI 1994 Neu
land. . Es setzt einen wesentlichen Schritt in 
Richtung Verrechtlichung und damit 'N achprüfbar
keit unter öffet:J.tlicher und letztlich multilateraler 
Kontrolle. 

ArtikelS - Anwendung von Schutzmaßnahmen 

Absatz 1 stellt eingangs nochmals die Grund-· 
bedingungen für die Zulässigkeit der Ergreifung 
von Schutz maßnahmen klar: 

1. Die Maßnahmen müssen "notwendig" (erfor
derlich) sein, dh. im GA TI -rechtlichen Sinn, 
daß keine anderen ebenso wirksamen Instru
mente zur Verfügung stehen. 

2. Die Maßnahmen können sowohl vorbeugend 
(zur Verhinderung von ernsthafter Schädi
gung) als auch kurativ (zu deren Abhilfe) 
ergriffen werden. 

3. Die Maßnahmen haben der Strukturanpas
sung zu dienen. Dieser letzte Punkt ist 
wiederum im Lichte des Grundgedankens 
des Artikels XIX GATT 1994 zu sehen, der 
- wie erwähnt - von lauterem Wettbewerb 
ausgeht. Dies bedeutet, daß die Bedrohung 
oder die Schädigung eines Wirtschaftszweiges 
durch Faktoren ausgelöst wird, die im 
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Wirtschaftszweig selbst zu suchen und nicht 
importiert sind. Die Behebung der der 
Schädigung zugrundeliegenden Ursachen ist 
nur .durch Strukturanpassung möglich. 

Weiters wird klargestellt, daß es nicht das Ziel 
von Schutzmaßnahmen ist, den Handelsverkehr als 
solchen zu beschränken, sondern dem betroffenen 
Wirtschaftszweig einen zeitlich begrenzten Schutz 
zur Durchführung der Strukturanpassung zu 
gewähren. Daher wird der Zweig zwar gegen 
den bedrohlichen Anstieg der Einfuhren geschützt; 
bei der Ergreifung von mengenmäßigenBeschrän
kungen ist die Höhe der Einfuhren jedoch auf dem 
Durchschnittsniveau der letzten' drei repräsentati
ven Jahre, für die Statistiken vorliegen, zu halten, 
außer es wird eindeutig nachgewiesen, daß ein 
anderes' Niveau Zur' Schadensverri:J.eidung oder 
-behebung notwendig ist. Die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, die geeignetste Maßnahme Zur Errei
chung dieser Ziele - und darunter ist die den 
Handelsverkehr und die Handelsströme am 
wenigsten beeinträchtigende zu verstehen ...::... zu 
wählen. 

Absatz 2 regelt das Verfahren, das bei der 
Verteilung von Kontingenten zur Anwendung zu 
kommen hat. Zum einen sollte das die Kontingen
tierung zur Anwendung bringende Mitglied das 
Einverständnis' hinsichtlich der Zuteilung der 
Anteile mit allen anderen Mitgliedern, die em 
wesentliches Interesse an der Lieferung der 
betreffenden Waren haben, suchen. Sollte dies 
billigerweise nicht machbar sein, so muß dieses 
Mitglied den anderen Mitgliedern mit einem 
wesentlichen Interesse an der Lieferung der Ware 
Zuteilungen innerhalb des Kontingentes geben, 
wobei entweder. die Gesamtmenge oder der 
Gesamtwert der Ware während eines repräsen
tativen Zeitraums unter Berücksichtigung besonde
rer Faktoren, die den Handel mit dieser Ware 
beeinflussen oder beeinflußt haben, in Betracht zu 
ziehen sind. 

Absatz 2 lit. b führt das letztlich ais Komprorniß 
zwischen den Anhängern der allgemeinen Anwen
dung von Schutzmaßnahmen (dh. un~bhängig von 
der Quelle der Marktstörung bzw. der Störung 
eines Wirtschaftszweiges) und denen der selektiven 
Anwendung (vor allem die EU) das Prinzip der 
"Kontingentdifferenzierung" , unter bestimmten 
Bedingungen ein. . 

Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden 
Denkrichtungen hat nicht nur die Arbeitender 
Verhandlungsgruppe über die SchutzklauseI in der 
Uruguay-Runde lange blockiert, sondern war auch 
der Stolperstein für den Abschluß eines Schutz
maßnahmenabkommens in der Tokio-Runde. Der 
Konflikt basiert auf der nun bereits mehrfach 
angesprochenen Grundphilosophie der Artikel
XIX-Maßnahmen, die trotz des Vorliegens eines 
lauteren Wettbewerbs zum Schutze eines betroffe- . 

nen Wirtschaftszweiges ergriffen werden können. 
Aus eben diesem Grunde argumentieren die 
Anhänger der allgemeinen Anwendung der Schutz
klausel, daß kein Lieferant, der einen besonders 
hohen Importanteil erzielt, für seine wie auch 
immer zustande gekommene Effizienz und Wett
bewerbsfähigkeit "bestraft" ",erden dürfe. Die 
Anhänger der' selektiven Anwendung von Schutz
maßnahmen argumentieren jedoch genau umge
kehrt, daß die allgemeine Verhängung von 
Schutzmaßnahmen jene Lieferanten unnotwendi
gerweise benachteilige, die nicht individuell für den 
Importanstieg oder für dessen Drohung verant
wortlich sind. 

Die speziellen Bedingungen zur Anwendung. des 
Prinzips der Kontingentdifferenzierung sind: 

a) Ausreichende vorhergehende Konsultationen 
im' Komitee für Schutzmaßnahmen mit 
denjenigen Mitgliedern, die ein wesentliches 
Lieferinteresse haben, wobei diesen alle 
relevanten . Informationen (Beweismaterial 
fÜr die ernsthafte Schädigung, gen aue 
Beschreibung des betroffenen Produktes 
oder der vorgeschlagenen Maßnahme, vor
geschlagenes Datum des Inkrafttretens, vor
aussichtliche Dauer, Abbauzeitplan für die 
zunehmende Liberalisierung) beinhalten muß 
(Artikel 12 Absätze 2 und 3). 

b) Ziel der Konsultationen hat auch die 
Beibehaltung des im wesentlichen gleichen 
Niveaus von Zugeständnissen unter dem 
GA TI 1994 zu sein, wobei allenfalls eine 
Einigung über einen Ausgleich von Zuge
ständnissen zu erzielen ist (Artikel 8 
Absatz 1). 

c) Dem Komitee für Schutzmaßnahmen muß 
klar aufgezeigt werden, daß die Einfuhren 
aus bestimmten Mitgliedsstaaten im Verhält
nis zu den Gesamteinfuhren innerhalb der 
repräsentativen Referenzperiod~ in unver
hältnismäßigem Ausmaß angestiegen sind, 
sowie, daß die Gründe für die Abweichung 
von der oben unter Absatz 2 lit. a beschrie
benen Kontingentaufteilung gerechtfertigt 
sind. Die Bedingungen einer solchen Abwei
chung haben für alle Lieferanten der 
betreffenden Ware gleich zu sein. 

d) Das Verfahren der Kontingentdifferenzie
rung ist auf vier Jahre beschränkt. 

e) Kontingentdifferenzierung ist nur bei tat
sächlich erlittener ernsthafter Schädigung, 
nkht jedoch bei drohender ernsthafter 
Schädigung, zulässig. 

Mit diesen besonderen Auflagen sowie der 
besonderen Rolle der multilateralen überwachung 
in Form des Komitees für Schutzmaßnahmen soll 
der Ausnahmecharakter der Kontingentdifferenzie
rung unterstrichen und der Grundsatz der all
gemeinen Anwendung (erga omnes) beibehalten 
werden. 

1646 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)1124 von 1166

www.parlament.gv.at



1646 der Beilagen 1125 

Artikel 6 - Vorläufige Schutzmaßnahmen 

Ebenso wie die oben dargestellte Kontingentdif
ferenzierung ist die vorläufige Anwendung von 
Schutzmaßnahmen in Fällen besonderer Dring
lichkeit an besondere Bedingungen geknüpft. Zum 
einen sind. das Verfahren gemäß den Artikeln 2 bis 
7 und die Notifikations- und Konsultationsver
pflichtungen des Artikels 12 einzuhalten. Dies 
heißt, daß eine Verhängung von vorläufigen 
Schutzmaßnahmen nur erlaubt ist, wenn ohne 
deren Anwendung eine nur schwer gut zu 
machende Schädigung aufträte sowie der Zusam
menhang· zwischen Importartstieg und drohender 
Schädigung bzw. Schädigung klar nachgewiesen 
werden kann. Im Unterschied zu allgemeinen 
Schutzmaßnahmen dürfen vorläufige nur in der 
Form von Zollerhöhungen, nicht jedoch von 
mengenmäßigen Beschränkungen im· Sinne des 
Artikels 5 Absatz 1, ergriffen werden. Sie sind mit 
200 Tagen begrenzt, wobei dieser Zeitraum im 
Falle einer nachfolgenden Verhängung von regu
lären Schutzmaßnahmen in die Dauer einer 
solchen oder auch deren Verlängerung mitein
zurechnen ist. Zu unrecht bezahlte erhöhte 
Zollabgaben sind zurückzuzahlen, wenn nach 
Durchführung des Verfahrens keine Einführung 
einer regulären Schutzmaßnahme erfolgt. 

Die Einschränkung der vorläufigen Schutzmaß
nahme auf Zollerhöhungen, die Rückzahlungs
pflicht von geleisteten Zollabgaben bei Nichtein
führung einer regulären Schutzmaßnahme und ihre 
Beschränkung auf· 200 Tage sind wesentliche 
Neuerungen dieses Abkommens. 

Artikel 7 - Dauer und Überprüfung von Schutz
maßnahmen 

Absatz lIegt fest, daß Schutzmaßnahmen nur 
für die Zeit, die für die Vermeidung oder zur 
Abhilfe bei einer ernsthaften Schädigung oder zur 
Erleichterung der Anpassung notwendig ist, 
ergriffen werden dürfen. Dieser Zeitraum ist 
grundsätzlich mit vier Jahren begrenzt. 

Absatz 2 läßt unter Einhaltung des dargestellten 
Verfahrens sowie der Ausgleichs-, Notifikations
und Konsultationsverpflichtungen notwendige Ver
längerungen von Schutzmaßnahmen dann zu, 
wenn nicht nur die Notwendigkeit ihres Weiterbe
stehens zur Vermeidung einer ernsthaften Schädi
gung oder zur Abhilfe nachgewiesen wird, sondern 
auch der Anpassungsprozeß des Wirtschaftszwei
ges. Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
Schutzmaßnahmen nicht zu protektionistischen 
Zwecken, die letzIich der Strukturversteinerung 
dienen, mißbraucht, sondern zur tatsächlichen 
Beseitigung von Strukturschwächen genutzt wer
den. 

Absatz 3 führt eine absolute Obergrenze von 
acht Jahren für vorläufige und reguläre Schutz
maßnahmen sowie deren Verlängerung ein. 

Absatz 4 trägt wiederum dem Gedanken der 
Strukturanpassung insofern Rechnung, als vorge
sehen ist, daß bei Schutzmaßnahmen, die länger als 
ein Jahr dauern, eine fortschreitende Liberalisie
rung in regelmäßigen Abständen während der 
Dauer der Anwendung· vorzusehen ist. Dadurch 
soll der sich im Restrukturierungs-· urid Anpas-. 
sungsprozeß befindliche Wirtschaftszweig schritt
weise und kontinuierlich wieder an die normale 
(ungeschützte) Wettbewerbssituation herangeführt 
werden. 

übersteigt die Dauer der Anwendung einer 
Schutzmaßnahme drei Jahre, so ist spätestens zur 
Hälfte ihrer Anwendung eine überprüfung ihrer 
Notwendigkeit durchzuführen, wobei das anwen
dende Mitglied als Ergebnis dieser überprüfung 
die Maßnahme zurückziehen oder die Liberalisie
rungsgeschwindigkeit erhöhen soll, so dies ange
messen ist. 

Ausdrücklich klargestellt wird, daß im Falle einer 
Verlängerung einer regulären Schutz maßnahme . 
diese· nicht einschränkender sein darf, als sie am 
Ende des Anfangszeitraums, dh. unter Berück
sichtigung der bereits erfolgten Liberalisierung, war 
und daß auch im Verlängerungsfall die Liberalisie
rung fortzusetzen ist. 

Absatz 5 verhindert, daß Schutzmaßnahmen in 
Kettenform ergriffen werden, und dadurch das im 
Absatz 3 mit acht Jahren festgelegte Limit für eine 
durchgehende Anwendung einer Schutzmaßnahme 
unterlaufen wird. -

Für eine Ware, die bereits früher Gegensta~d 
einer Schutzmaßnahme war, darf für den Zeitraum 
der Dauer der ursprünglichen Schutzmaßnahme 
keine neue eingeführt werden. Die schutzmaßnah
menfreie Zeit muß dabei zumindest zwei Jahre 
betragen. 

Zwei Beispiele zur Verdeutlichung: 
1. Wurden im Hinblick auf eine Ware Schutz

maßnahmen von einer sechsjährigenDauer 
ergriff~n, so darf während sechs Jahren nach 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens keine 
neue Schutzmaßnahme für das gleiche 
Produkt ergriffen werden. 

2. War für eine Ware. eine init einem Jahr 
begrenzte Schutzmaßnahme ergriffen wor
den, so darf eine neuerliche Schutzrrtaß
nahme erst nach einer zweijährigen Atem
pause bei Erfüllen aller Bedingungen 
ergriffen werden. 

Artikel 9· Absatz 2 . erleichtert für Entwicklungs
länder die neuerliche Anwendung von Schutz
maßnahmen, indem die Zeit der ursprünglichen 
Anwendung einer Schutzmaßnahme halbiert, der 
zweijährige Mindestwartezeitraum jedoch beibe
halten wird. 

Hinsichtlich Schutzmaßnahmen, die nach Arti
kel XIX des GATI 1947 vor Inkrafttreten des 
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wrO-Abkommens eingeleitet wurden und noch in 
Kraft sind, sieht Artikel 10 des Abkommens eine 
Sonderregelung vor. 

Absatz 6 ermöglicht eine Ausnahme von der 
Regelung des Absatzes 5 . für Schutzmaßnahmen, 
die mit maximal 180 Tagen begrenzt sind, und 
zwar unter den Voraussetzungen, daß wenigstens 
ein Jahr seit der Ergreifung von Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich der Einfuhr dieses Erzeugnisses ver
strichen ist und kumulativ, daß eine solche 
Schutzmaßnahme nicht mehr als zweimal inner
halb der letzten fünf Jahre, die der Ergreifung der 
Schutzmaßnahme unmittelbar vorausgehen, zur 
Anwendung gekommen ist. Diese Sonderregelung 
trägt besonders sensiblen Produkten Rechnung und 
wurde vor allem deshalb in das Abkommen 
aufgenommen, weil nach Ablauf der übergangs
frist von zehn Jahren auch landwirtschaftliche 
Produkte den normalen R,egeln des GATT 1994 
unterliegen' werden . und gerade pei diesen 
Prqdukten kurzfristige Schutzmaßnahmen eine 
besondere Rolle spielen könnten. 

Während der übergangsfrist kommen die. im 
übereinkommen über Textilien und Bekleidung 
(Artikel 6 ) sowie die . im übe~einkommen über 
Landwirtschaft (Artikel 5) vorgesehenen Sonder
schutzklauseln zur Anwendung: 

Artikel 8 .:..... Umfang der Zugestä~dnisse und 
anderer Verpflichtungen 

Absatz 1 ist Ausdruck des Grundprinzips' des 
GATT, daß einmal eingegangene Verpflichtungen 
trotz der Ergreifung von Schutzmaßnahmen in 
ihrer Gesamtheit beibehalten werden sollen. Da 
Schutzmaßnahmen im Falle des lauteren Wettbe
werbs ergriffen werden, besteht auch keine 
Veranlassung, ein anderes. Mitglied für sein 
Verhalten zu bestrafen, dh. in seinen Rechten zu 
beschneiden. Daher· muß ein Mitglied, ·das die 
Ergreifung von Schutzmaßnahmen oder ihre 
Ausdehnung vorschlägt, in Konsultationen mit 
anderen Mitgliedern danach trachten, daß eine im 
wesentlichen gleiche Höhe von Zugeständnissen 
und anderen Verpflichtungen, wie sie im 
GATT 1994 eingegangen wurden, beibehalten 
werden. Um dies zu erreichen, können sich die 
Mitglieder auf geeignete Ausgleichsmaßnahmen 
betreffend die negativen Auswirkungen auf ihren 
Handel einigen. 

Absatz 2 sieht für diese vorhergehenden Kon
sultationen mit Mitgliedern, die ein wesentliches 
Exportinteresse haben (Artikel 12 Absatz 3) einen 
Zeitraum von 30 Tagen vor. Sollte eine Einigung 
innerhalb' dieser Frist nicht möglich sein, so steht es 
den von der Maßnahme betroffenen exportieren
den Mitgliedern frei, nicht später als 90 Tage, 
nachdem die Schutz maßnahmen zur Anwendung 
gekommen sind, im wesentlichen gleichwertige 
Zugeständnisse oder andere Verpflichtungen aus 

dem GATT 1994 gegenüber demjenigen Mitglied, 
das die Schutzmaßnahmen ergreift, auszusetzen, 
außer der Rat für den Handel mit Waren billigt 
diese Vorgangsweise nicht. Die obgenannte Frist 
von 90 Tagen beginnt 30 Tage nach Erhalt einer 
schriftlichen Benachrichtigung durch den Rat für 
den Handel mit Waren über eine Aussetzung zu 
laufen. 

Absatz 3 sieht in Abweichung von den beiden 
vorhergehenden Absätzen vor, daß während der 
ersten drei Jahre der Anwendung der Schutz

. maßnahme, die wegen eines absoluten Anstieges 
der Einfuhren und in übereinstimmung mit dem 
Verfahren dieses übereinkommens ergriffen wird, 
das Recht der Aussetzung von Zugeständnissen 
nicht ausgeübt werden darf. Diese Regelung ist neu 
und soll als Anreiz für Mitglieder dienen, zulässige 
Schutzmaßnahmen nach dem GATT 1994 und 
nicht Grauzonenmaßnahmen zu ergreifen. 

Diese Bestimmung will' sicherstellen;. daß ein 
Mitglied der wro, das sich dem übereinkommen 
über Schutzmaßnahmen unterwerfen'will und die 
qarin vorgesehenen Verfahren zu Vorschriften 
einhält, nicht durch die Verpflichtung der Kom
pensierung von Nachteilen, die durch die Ergrei
fung der Schutzmaßnahme entstehen oder entste
hen könnten, abgeschreckt wird, das' Verfahren 
einzuhalten. Eben dies war in der Vergangenheit 
der Fall, und die Vertragsparteieri griffen verstärkt 
zu einseitigen Maßnahmen oder zu den im 
Artikel 11 dieses übereinkommens beschriebenen 
Grauzonenmaßnahmen. Der Verzicht auf diese 
c;rauzonenmaßnahmen und die eben dargestellte 
Flexibilität bei der Ausgleichsverpflichtung sowie 
die Flexibilität des Artikels 7 Absatz 6 waren 
wesentliche Elemente bei der Einigung über das 
übereinkommen. 

Artikel 9 - Entwicklungsland-Mitglieder 

Absatz 1 räumt in Anerkennung der Sonderbe
handlung der Entwicklungsländer diesen einen 
Mindestimportanteil von individuell 3% oder 
kollektiv 9% ein, wenn in letzterem Fall jedes 
Entwicklungsland für sich unter der Drei-Prozent
Marke bleibt. In diesen Fällen dürfen gegenüber 
Importen aus Entwicklungsländern 'keine Schutz
maßnahmen ergriffen werden. 

Dieser Bestimmung wird so>ITohl im Zusammen
hang mit dem Industrialisierungsprozeß der 
Entwicklungsländer, als auch nach Ablauf der 
übergangszeiträume für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse sowie Textilien und Bekleidung, eine 
besondere Rolle zukommen. 

ArtikellO - Bereits bestehende Artikel-XIX
Maßnahmen 

Um sicherzustellen, daß alle Schutzmaßnahmen 
mittelfristig dem neuen übereinkommen unterstellt 
werden, sind die Mitglieder verpflichtet, Schutz-
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maßnahmen nach Artikel XIX des GATT 1947, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO~ 
Abkommens in Kraft sind, spätestens acht Jahre 
nach ihr~r erstmaligen Anwendung oder fünf Jahre 
nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens außeJ;" 
Kraft zu setzen, wobei ,jeweils der spätere der 
beiden Zeitpunkte zur Anwendung kommt. 

Geht man von einer Inkraftsetzung des WTO~ 
Abkommens, im Jahre 1995' aus, so ist dadurch 
sichergestellt, daß spätestens. bis, zum J~hre 2002 
die Regeln und Disziplinen des übereinkommens 
über Schutzmaßnahmen gelten. 

Artikel 11 Verbot: und Beseitigung von 
bestiDllllten Maßnahmen. 

Absatz Ilit>a bestä'tigt 'nochmals die Noi~ 
wendigkeit der' Pbereinstimmung der Ergreifung 
von Schutzmaßnahmen mit den' Bestimmungen 
dieses überkommens, womit in' erster Linie die 
Ergreifung von, einseitigen Maßnahmen unter 
Verletzung der vorgesehenen Verfahrensvorschrif
ten gemeint, ist. 

Absatz 1 lit. b weitet dieses Verbot insofern aus, 
als er das Anstreben, die Einführung oder die 
Beibehaltung von freiwilligen Exportbeschränkun
gen, Absatzmarktabsprachen oder "ähnlichen 
export- oder importseitigen Maßnahmen" verbie
tet. Ausdrücklich ausgenommen davon sind 
Importkontingente, die in übereinstimmung mit 
dem GA TI 1994 oder diesem übereinkommen, in 
gegenseitigem Einverständnis der beiden Mitglie
der, vom exportierenden Mitglied verwaltet 
werden. Fußnote 4 nennt Beispiele für "ähnliche 
Maßnahmen ", wie Ausfuhreinschränkungsmaßnah
men, überwachungssysteme betreffend Einfuhr
preise oder Ausfuhrpreise, Ausfuhr- oder Ein
fuhrüberwachung, zwingende Einfuhrkartelle und 
nichtauto~atische Ausfuhr- oder Einfuhrlizenzie
rungssysteme, die einen Schutz bieten. Erfaßt von 
diesen Verboten sind nicht nur Maßnahmen, die 
von einem Mitglied getroffen werden, sondern 
auch solche, die auf Abkommen, Übereinkünften 
oder Absprachen von zwei oder mehr Mitgliedern 
beruhen. In übereinstimmung mit Absatz 2 des 
Artikels 11 sind all diese Maßnahmen, die mit 
Inkrafttreten des WTO-Abkommens angewandt 
werden, gemäß einem Zeitplan, der binnen 
180 Tagen nach Inkrafttreten des WTO-Abkom
mens dem Komitee über Schutz maßnahmen zu 
unterbreiten ist, zu beseitigen. 

Die übergangszeit für alle Maßnahmen beträgt 
vier Jahre ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
mit Ausnahme einer einzigen, genau spezifizierten 
Maßnahme pro importierendem Mitglied. Die 
Dauer dieser Sonderausnahme ist mit 
31. Dezember 1999 begrenzt. 

An diese Spezialausnahme werden die besonde
ren Anforderungen der einvernehmlichen Fest
legung zwischen den betroffenen Mitgliedern, ihre 

Notifizierung an das, Komitee für Schutzmaßnah
men und deren überprüfung und Armahme durch 
das Komitee binnen 90 Tagen ab Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens geknüpft. Solche Ausnahmen 
sind in einem Anhang zum, übereinkommen 
anzuführen. Bisher haben nur die, EU und Japan 
eine solche' Maßnahme betreffendPersonenkrane 
wägen, ' Geländefahrzeuge,leichte 'kommerzielle 
Fahrzeuge und leichte LKW bis zu 5 t'sowieall 
diese Fahrzeuge in Teilen gemeldet. ' 

Absatz 3 'führt die " neue, Verpflichtui)g: fÜ; 
Mitglieder ein, 'Maßna~mtCn; ,di~riicht,dtiich 
Regierungsbehörden, ,~son,der.n 'durch" öffentliche 
und privatk, Unternehmen ergriffen werden,. uu<i 
die de~en ,in Absatz 1 gleichwertig sind"weder,zu 
ermutigen, ;{odi zu unt~rstützen. Um die Effizie'nz 
dieser BestlIl).'m)lng zu steigern,isc'in Artikel i.2 
Absatz 9,yorg~seher, ;daß jedes Mitglied dem 
Komitee für Schutzmaßnahmen solche Maßnah
men, die ,nicht von Regierungsstellen in ,einem 
anderen Mitglied ergriffen werden, notifizieren 
kann. Gemeint sind damit Abkommen zwischen 
Unternehmen, Berufsvereinigungen, Interessensver
tretungen usw. 

Absatz. 1 li~. c des Artikels 11 stellt kl~r; daß 
dieses übereinkommen nicht anwendbar ist auf 
Maßnahmen, die unter dem GA TI 1994, jedoch 
außerhalb des Artikel XIX, anderer in Anhang 1 A 
aufgezählter multilateraler Handelsabkommen oder 
beruhend auf Protokollen, übereinkommen und 
Abkommen im Rahmen des GA TI 1994, getroffen 
werden. 

Artikel 12 - Notifikationen und Konsultationen 

Dieser Artikel sieht ein zweistufiges Verfahren, 
nämlich das der Notifikation, gefolgt von dem der 
Konsultation, zwecks V orhersehbarkeit und Streit
vermeidung vor. Sobald ein Mitglied eine Unter
suchung im Hinblick auf eine ernsthafte oder 
drohende Schädigung sowie die zugrundeliegenden 
Gründe beginnt, ist es gemäß Absatz 1 verpflichtet, 
dies dem Komitee für Schutzmaßnahmen zu 
notifizieren. Diese Verpflichtung gilt auch hinsicht
lich der Feststellung betreffend eine ernsthafte oder 
drohende Schädigung, hervorgerufen <lurch 
erhöhte Einfuhren sowie betreffend die Ents~hei~ 
dung, Schutzmaßnahmen anzuwenden oder zu 
verlängern. 

Absatz 2 umschreibt den Umfang der Notifika
tion an das Komitee für Schutzmaßnahmen. 
Mitglieder haben dem Komitee alle einschlägigen 
Informationen zu übermitteln, die folgendes 
umfassen: 

Beweise für die ernsthafte Schädigung oder 
drohende Schädigung, hervorgerufen durch gestei
gerte Einfuhren; eine genaue Beschreibung der 
betroffenen Ware, sowie die vorgeschlagene Maß
nahme, das vorgeschlagene Datum ihrer Einfüh
rung, ihre voraussichtliche Dauer und einen 
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Zeitplan für ihren schrittweisen Abbau. Handelt es 
sich um die Verlängerung einer Maßnahme, so ist 
der Nachweis zu führen, daß der betroffene 
Wirtschaftszweig sich im Anpassungsprozeß befin
det. Sowohl der Rat für den Handel mit Waren als 
auch das Komitee für Schutzmaßnahmen können 
Zusatzinformationen verlangen, die sie für not
wendig erachten. 

Die bereits oben bei Artikel 5 Absatz 2 lit. b 
beschriebene Verpflichtung zu vorhergehenden 
Konsultationen im Hinblick auf eine Ausgleichs
verpflichtung; wird in Absatz 3 festgelegt. 

Absatz 4 stellt klar, daß die Pflicht zur 
Notifikation vor Inkraftsetzen von Maßnahmen 
besteht. Konsultationen beginnen sofort nach 
Inkraftsetzung. Dies gilt auch für vorläufige 
Schutzmaßnahmen nach Artikel 6. 

Gemäß Absatz 5 sind zur Wahrung des Grund
prinzips des GATI, nämlich der Transparenz 
sämtlicher Ergebnisse von überprüfungen nach 
Artikel 7 Absatz 4, Einigungen über Kompensatio
nen gemäß Artikel 8 Absatz 1 sowie vorgeschlage
ne Aufhebungen von Eingeständnissen oder 
anderen Verpflichtungen gemäß Artikel 7 
Absatz 2 sofort dem Rat für den Handel mit 
Waren zu notifizieren. 

Da diese Transparenzverpflichtung nicht nur für 
das konkrete Verfahren, sondern allgemein gilt, 
sind gemäß Absatz 6 alle Gesetze, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften, die Schutzmaßnah
men betreffen, sowie deren allfällige Änderungen, 
dem Komitee für Schutzmaßnahmen zu notifizie
ren. 

Dies gilt gemäß Absatz 7 binnen 60 Tagen auch 
für Schutzmaßnahmen, die bereits vor dem 
Inkrafttreten des nO-Abkommens angewandt 
wurden. 

Absatz 8 sieht die Möglichkeit vor, daß ein 
Mitglied dem Komitee für Schutzmaßnahmen alle 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschrif
ten und andere Maßnahmen, die von diesem 
übereinkommen erfaßt sind und vom anderen 
Mitglied nicht im Sinne dieses übereinkommens 
notifiziert wurden, seinerseits notifizieren kann 
("cross-notification"). Dadurch soll einerseits die 
Wirksamkeit des übereinkommens erhöht, andec 
rerseits die V orhersehbarkeit in den Handels
beziehungen gesichert werden. 

Absatz 9 sieht die gleiche Möglichkeit für 
Maßnahmen, die nicht von Regierungsstellen 
ergriffen werden (Artikel 11 Absatz 3), vor. 

In prozeduraler Hinsicht ist gemäß Absatz '1 0 
die Notifikation an den Rat für den Handel mit 
Waren im Wege des Komitees für Schutzmaßnah
men durchzuführen, 

Absatz 11 enthält die übliche SicherheitsklauseI, 
die vor der Offenlegung vertraulicher Informatio-

nen, deren Geheimhaltung im öffentlichen oder 
privaten Interesse liegt, schützt. 

Artikel 13 - Überwachung 

Ein Komitee für Schutzmaßnahmen, das für alle 
Mitglieder offen ist, wird unter dem Rat für den 
Handel mit Waren eingerichtet. 

Die Rolle des Komitees ist trotz Unterordnung 
unter den Rat für den Handel mit Waren, die sich 
in einer Berichtspflicht ausdrückt, durchaus aktiv 
zu verstehen, kann es doch auf Veranlassung eines 
betroffenen Mitgliedes 

über die Einhaltung der Verfahrensvorschrif
ten dieses übereinkommens befinden, 
Mitglieder bei Konsultationen unterstützen, 
bereits vor Inkrafttreten der WTO bestehen
de (Artikel 10) sowie vorläufige Schutz
maßnahmen überprüfen sowie über deren 
Auslaufen wachen, 
im Falle der Aussetzung von Zugeständnissen 
und anderen Verpflichtungen über deren 
grundsätzliche Entsprechung mit dem über
einkommen befinden, 
Notifikationen nicht nur erhalten, sondern 
auch überprüfen sowie 
jede andere Funktion unter dem überein
kommen übernehmen, die ihm der Rat für 
den Handel mit Waren überträgt. 

Im Zuge dieser überwachungsfunktion hat das 
Komitee neben den weitgehenden Berichtspflichten 
an den Rat für den Handel mit Waren das Recht, 
diesem Verbesserungsvorschläge zur Durchführung 
des übereinkommens zu unterbreiten. Die erwähn
te überwachungsfunktion wird vom Sekretariat 
durch einen jährlichen Tatsachenbericht, basierend 
auf die Notifikationen und anderer verläßlicher 
Informationen, unterstützt. 

Artikel 14 - Streitbeilegung 

Der im Rahmen der Uruguay~Runde vereinbarte 
Streitbeilegungsmechanismus sowie die Ar
tikel XXII und XXIII des GATI 1994 sind 
hinsichtlich der Konsultationen und des Streitbei
I~gungsverfahrens auch auf dieses übereirikommen 
anwendbar. 

ANHANG 1 B: 

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN 
HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN (GATS) 

Allgemeines 

Mit der Einbeziehung des Dienstleistungshandels 
in das multilaterale Handelssystem wurde in der 
GATI-Uruguay-Runde (UR) neues Terrain betre
ten. Der Grund für die Aufnahme der Dienst
leistungen bzw, des Dienstleistungshandels als 
Verhandlungs gegenstand der UR liegt in der 
wachsenden Bedeutung, die dem Dienstleistungs-
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sektor für das nationale Wirtschaftswachstum und 
die Beschäftigung sowie für die globale Entwick
lung und den internationalen Handel zukommt. 

In den achtziger Jahren waren die Dienst
leistungen, insbesondere Banken-, Versicherungs-, 
Transport- und Fernmeldedienstleistungen, der 
wachstumsstärkste Bereich des Welthandels. 1992 
erbrachten die Dienstleistungen ein weltweites 
Handelsvolumen von 960 Milliarden US-Dollar. 

/ Das Mandat laut Ministererklärung von Punta 
del Este an die Verhandler im Dienstleistungsbe-
reich lautete: " 

"Entwicklung eines multilateralen Rahmens von 
Prinzipien und Regeln, mit dem Ziel der Aus
weitung und progressiven weiteren Liberalisierung 
des Dienstleistungshandels unter transparenten 
Bedingungen, als Mittel zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums aller Handelspartner" . 

Das Ergebnis der Verhandlungen im Bereich der 
Dienstleistungen bildet das "Allgemeine Abkom
men über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS)". Das Abkommen ruht auf drei Pfeilern: 

1. dem Rahmenabkommen, das die grundlegen
den Verpflichtungen enthält, die auf alle 
WTO-Mitglieder Anwendung finden werden; 

2. diversen Anhängen, in welchen den besonde
ren Gegebenheiten in einzelnen Dienstlei
stungssektoren Rechnung getragen wird; 

3. den nationalen Listen spezifischer Bindungen 
(Verpflichtungslisten), welche für jene Sekto
ren, die darin genannt sind, die Bindungen 
(Verpflichtungen) der Mitglieder hinsichtlich 
des Marktzutrittes und der Inländerbehand~ 
lung enthalten. Die in den Listen eingetrage~ 
nen Beschränkungen werden in Zukunft 
Gegenstand eines fortschreitenden Liberalisie
rungsprozesses sein. 

Die Verhandlungen im Dienstleistungsbe~eich 
gestalteten sich von Anbeginn schwierig. Starke 
nationale Interessensgegensätze wirkten sich zeit
weilig äußerst hemmend auf den Verhandlungs
fortschritt aus. In einigen wichtigen Sektoren bzw. 
Gebieten finden unmittelbar nach Unterzeichnung 
der WTO weitere Verhandlungen statt. Sie 
betreffen den Umfang der Liberalisierungsver
pflichtungen für die Fernmeldegrunddienste, den 
Seeverkehr und die Freizügigkeit natürlicher 
Personen. Für diese Verhandlungen sind bereits 
mit Abschluß der UR konkrete Mandate und ein 
zeitlicher und organisatorischer Rahmen in Form 
von Beschlüssen, die mit der Unterzeichnung der 
Schlußakte angenommen wurden, festgelegt wor
den. Eine Sonderstellung nehmen die Finanzdienst
leistungen ein. In diesem Bereich können bis sechs 
Monate nach Inkrafttreten der WTO Verpflich
tungen modifiziert odq zurückgenommen werden, 
da es nicht möglich war, mit Abschluß der UR ein 
ausgewogenes Verhandlungsergebnis zu erzielen. 

"Andererseits galt es, technische Schwierigkeiten 
zu überwinden, da die aus dem GATT bekannten 
und erprobten Konzepte betreffend den Waren
handel nicht ohne weiteres auf den Handel mit 
Dienstleistungen übertragbar waren. Während 
beim Warenhandel die Maßnahmen an der 
Grenze, wie Zölle und mengenmäßige Beschrän
kungen, im Vordergrund stehen, wird der Handel 
mit Dienstleistungen durch eine Vielzahl von 
sektorspezifischen, oft nicht diskriminierenden 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften, welche den 
kontrollierten Zugang zu einzel~en Berufen oder 
Dienstleistungsbranchen regeln, erschwert. Dieser 
Umstand wird vom GATS anerkannt, indem es 
bestimmt, daß derartige Regelungen dem freien 
Dienstleistungshandel nicht widersprechen, wenn 
bestimmte Grundvoraussetzungen, die im Artikel ~ 
VI des Abkommens genannt werden, erfüllt sind. 

Die grundlegenden Disziplinen und "Regeln, 
welche zukünftig auf den Dienstleistungshandel 
im Rahmen der WTO Anwendung finden werden, 
sind jenen des GATT nachempfunden. 

Die Meistbegünstigungsbestimmung legt fest, 
daß die WTO-Mitglieder Dienstleistungen und 
Dienstleistungserbringern hinsichtlich aller den 
Dienstleistungsbereich betreffenden Maßnahmen 
die gleich günstige Behandlung gewähren müssen, 
die sie irgend einem arideren Land einräumen. 
Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten nur für 
jene Maßnahmen, die in entsprechenden nationalen 
Ausnahmelisten eingetragen sind. 

Ferner gilt grundsätzlich, daß ausländische 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer im 
Hinblick auf sämtliche Maßnahmen den Dienstlei
stungsbereich betreffend inländischen Dienstleistun
gen und Dienstleistungserbringern gleichzustellen 
sind (Diskriminierungsverbot). Es wird anerkannt, 
daß formale Gleichbehandlung zwischen Inländern 
und Ausländern de facto zu einer Diskriminierung 
führen bzw. formale Ungleichbehandlung sehr 
wohl mit dem Prinzip der Gleichbehandlung in 
Einklang stehen kann. Maßgeblich für die 
Beurteilung, ob eine Maßnahme als diskriminie
rend einzustufen ist oder nicht, ist, ob sich durch 
die Anwendung der Maßnahme die Wettbewerbs
möglichkeiten für ausländische Anbieter im Ver
gleich zu inländischen Anbietern verschlechtern. 
Auch eine Durchbrechung der Inländerbehandlung 
durch die Eintragung von Beschränkungen in die 
jeweiligen nationalen Verpflichtungs listen ist zuläs
Slg. 

Freier Marktzutritt im Sinne des GATS wird 
dann angenommen, wenn keine Beschränkungen -
qualitativer oder quantitativer Art (zB Bedarfs
prüfungen, Beschränkungen hinsichtlich der 
Rechtsform der Niederlassung) bestehen. Für die 
Aufrechterhaltung derartiger Beschränkungen ist 
ebenfalls eine Eintragung in die entsprechenden 
nationalen Verpflichtungs listen erforderlich. 
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Von den GATS-Disziplinen ist von vornherein 
kein Dienstleistungssektor ausgenommen. Für 
einige Bereiche wurden jedoch Sonderregelungen 
in Form von Anhängen getroffen, die teilweise auf 
eine eingeschränkte Anwendbarkeit des GATS 
hinauslaufen. Dies trifft beispielsweise auf den 
Sektor Luftverkehr zu. Für andere Bereiche, die 
nicht von Sonderregelungen erfaßt sind, sieht das 
GATS hinsichtlich der Anwendbarkeit der wesent
lichen Bestimmungen des Abkommens individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten vor. So kann das Dis
kriminierungsverbot und die Verpflichtung des 
Marktzutrittes für bestimmte Sektoren dadurch 
umgangen werden, daß der betreffende Sektor 
nicht in die nationale Verpflichtungsliste aufge
nommen wird. Alternativ dazu besteht ferner die 
Möglichkeit, den Sektor in die Liste aufzunehmen 
und gleichzeitig Einschränkungen des Diskriminie
rungsverbotes und/oder des Marktzutrittes in der 
Liste vorzusehen. Die VerpfIichtung der unbeding
ten Meistbegünstigung kann durch die Anmeldung 
entsprechender Ausnahmen relativiert werden. 
Dazu ist festzuhalten, daß die Anmeldung von 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung, außer es 
handelt sich um Sektoren, für die Sonderrege
lungen bestehen, nur bis zum 15. Dezember 1993 
möglich war. Nach Inkrafttreten der WTO ist für 
derartige Ausnahmen die Zustimmung von 3/4 der 
WTO-Mitglieder erforderlich. 

Durch die Schaffung der WTO wurde ein erster 
Schritt bzw. die Basis für die künftige Liberalisie
rung des Handels mit Dienstleistungen gesetzt. Das 
GA TS in der vorliegenden Form bildet den 
Rahmen und gleichzeitig den Ausgangspunkt für 
weitere multilaterale Marktöffnungen im Dienstlei
stungsbereich. Erstmals in der Geschichte des 
internationalen Handels gibt es klare Zuständig
keiten und durchsetzbare Regeln für den Handel 
mit Dienstleistungen sowie institutionelle V orkeh
rungen, die es erlauben, allenfalls auftretende 
Probleme auf multilateraler Ebene rechtlich 
verbindlich zu lösen. 

Folgende Bestimmungen des Abkommens sind 
verfassungs ändernd : 

Artikel X Absatz 2 und 3: 

Absatz 2 dieser Bestimmung räumt Mitgliedern 
die Möglichkeit ein, in Listen festgelegte spezifi
sche Bindungen zu ändern oder zurückzunehmen. 
Da diese Listen einen integrierenden Vertrags be
standteil bilden, stellt diese Zuständigkeit eine 
Änderung des Abkommens dar, die nicht der 
Genehmigung des Nationalrates unterliegt. Diese 
Bestimmung und die entsprechende Aufhebungsbe
stimmung in Absatz 3 sind daher als verfassungs
ändernd . zu genehmigen. 

Artikel XXI Absatz 1 lit. a: 

Diese Bestimmung räumt Mitgliedern die 
Möglichkeit der Änderung oder Zurücknahme 

von Bindungen in den Listen ein. Da diese Listen 
einen integrierenden VertragsbestandteiI bilden, 
ermöglicht diese Zuständigkeit eine Änderung des 
Abkommens, die nicht der Genehmigung des 
Nationalrates unterliegt. Diese Bestimmung ist 
daher als verfassungs ändernd zu genehmigen. 

Artikel XXI Absatz 3 lit. a und b, Absatz 4 Ut. a 
und b: 

Diese Bestimmungen sehen die Unterwerfung 
von Streitigkeiten betreffend die Listenänderung 
unter ein System der völkerrechtlichen Schiedsge
richtsbai-keit vor. Da es gerade im Bereich der 

. Dienstleistungen nicht ausgeschlossen werden 
kann, daß Österreich Listenänderungen in Berei
chen vornimmt, die nach der bundesverfassungs
rechtlichen Kompetenzverteilung in die Zuständig
keit der Länder fallen, und solche Änderungen in 
weiterer Folge nach Maßgabe der gegenständlichen 
Bestimmung einer schiedsgerichtlichen überprü
fung unterliegen können, ist für die übertragung 
solcher Hoheitsbefugnisse an ein internationales 
Schiedsgericht eine Deckung in Artikel 9 Absatz 2 
B-VG nicht zu finden. Diese Bestimmungen sind 
daher als verfassungsändernd zu genehmigen. 

Artikel XXI Absatz 5! 

Diese Bestimmung überträgt dem Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen die Befugnis zur 
Festlegung des Verfahrens zur Listenänderung. 
Da diese Verfahren auch die Zust.ändigkeiten der 
Länder berühren, bietet Artikel 9 Absatz 2 B-VG 
keine hinreichende Deckung. Diese Bestimmung ist 
daher als verfassungsändernd zu genehmigen. 

Artikel XXIII Absatz 2 und Absatz 3 dritter Satz: 

Diese Bestimmungen erweitern den Anwen
dungsbereich einer Bestimmung, welche als verfas
sungsändernd zu genehmigen ist. Schon aus diesem 
Grund sind sie als VerfassUngsbestimmungen zu 
genehmigen. Artikel XXIII Absatz 2 ermächtigt 
überdies das Streitbeilegungsorgan, die.Aussetzung 
spezifischer Bindungen zwischen den Mitgliedern 
zu verfügen. Da dadurch auch Rechte und 
Pflichten der Länder betroffen sein könnten, ist 
diese Bestimmung auch im Hinblick auf Artikel 9. 
Absatz 2 B-VG als verfassungsändernd zu geneh
mlgen. 

Artikel XXIII Absatz 3 zweiter Satz: 

Auch diese Bestimmung sieht für Mitglieder die 
Möglichkeit vor, nach einem entsprechenden 
Beschluß des Streitbeilegungsorgans im Zuge der 
Herstellung eines Ausgleiches Maßnahmen zu 
ändern oder zurückzunehmen. Da auch derartige 
Beschlüsse hoheitliche Befugnisse der Länder 
berühren können, die in weiterer Folge eine 
Änderung des Abkommens nach sich ziehen 
können, die nicht der Genehmigung des National-
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rates unterliegt, ist diese Bestimmung als verfas
sungsändernd zu genehmigen. 

Zweiter Anhang über Finanzdienstleistungen: 

Gemliß ,diesem Anhang ko~~tden Mitglied~~n 
die Befugnis zu, spezifische. Bindungen betreffend 
Finanzdiensdeistungen auch !lach. Inkrafttreten des 
wrO-Abkommens abzuänäern oder' zurückZuneh
men. Da diese Listenänderungen eine ErgänzJrig 
bzw., eine' einseitige, Anderung·:des, Abkommens 
durch; ·einen Vertragspartner'darstellen, welche 
nicht ,der Genehmigung des Nationalrates unter
liegen, ,ist. dieser Anhang sohinals verfassungs
ändernd zu.genehmigen. :0;"01 

Punkt 3 des Anhanges über Verhandlungen über 
Seeverkehrsdienstleistimgen:. , .. , 

, A4chdi~se. Besti;;;m~~giäu~t ei!iirrI Mitglie~ 
dieMßglichkeit, .ein, 'Bindungen :einseitig -.~~ 
verbess~rn,j z1,l ~ndetn' oder zurückzunehm~i1. 
Diesstelli eine, Äiideiungdes AhKo~~ens da;, 
welche. niCpt: der, '<:;epeh.mig1,lng, durchcicp 
N~tiori:llpti}~niedie~ .und .it1,lch cl~rch: Artikel,!) 
Absati'.r.B-VG· '(arg,: ;,zlVj~cherist:).atlis~e Ei~
richtungen und ihre Organe") nicht gedeckt' ist. 
Diese Bestimmung ist daher als verfassuIlgsändernd 
zu genehmigen. ' .", , .. ' - . . -'. 
><"i . . ," .. ," :1.';-' ".{~- •. -.,,- •. ~;, "'!"':~(''''-,:'/"1 ~:<"l'-: 

',' Dariebep.·eriih~lten', folgende ''M,inister.beschlüsse, 
die sichiüf das Abkofumen beziehen, verfasslirigs-
ändernde Bestimmungen: . . . 

Beschluß über' Verhandlungen über die 
Freizügigkeit natürliche:r Per~onen . - . 
~es~~luß über fina~z~ie~stl~~~tU:ngen _~~~ 
Beschluß über Verhandlungen'über Seevet
kehrs dienstleistungen 
Beschluß über Verhan.dlungen über Fern:
meldegrunddienste 

Im einzelnen wird zu diesen 
ausgeführt: 

Beschlüss~n 

Beschluß über Verhandiungen" Über, die. FreizÜg~g
keit natürlich~r Pe'rson~n:: .,'. . .•.. ~ 

Dieser Beschluß ist, von' gesetzänderndem 
,Charakter" wobei Punkt 4 eine .verrassungsändern
de Bestimmung enthält. Darin 'wird bestimmt, daß 
das Ergebnis künftiger Verharidlurigen über 
Bindungen einschließlich des Datums des Inkraft
tretens ohne weiteres in die dem Allgemeinen 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
als Anhänge beigefügten Listen aufgenommen 
wird. Da nicht: sichergestellt ist, daß für solche 
Verttagsäridenmgen in jedem Fall eine Genehm:i
gungdutchden Nationalrat 'inBetracht komint, ist 
Pun~t4 als verfassungsändern4 zu genehdiigen: . 

Beschluß über FiD.anzdienstleistungen: , 

Dieser Beschluß hat gesetz ändernden Charakter, 
wobei Punkt 1 eine verfassungs ändernde Bestini-

mung enthält. Den Mitgliedem kommt. die 
Kompetenz zu, Bindungen des Abkommens über 
den Handel mit Dienstleistungen auf dem Sektor 
der. Finan'zdienstleistungen einseitig. zu verbessern, 
abzuändern, ,zurückzunehmen oder nicht. anzu
wenden. Die dadurch ,bewirkte' Änderung des 
Abkommens' unterliegtinicht :dei Genehmigung 
durch den Nationalrat, weshalb diese Bf;:stimmung 
als verfassungsändernd 'zu', genehmigen ist. 

.':'; 

Beschluß . über VerhandltulgenÜber' 'Seeverliehr~-
. dienstl~istUO.g~n: ,{'~, I" i· < 

. . . ". -: .", I J -~ : l , .. - . . , f ' . : ' 

• ;. Dibs~;~M~hluß h~\~es~~zii~d,eihden 'Char,akter, 
"'6bel"Punk.t's. . zwei.!c'r Sat!', uijd . Punkt. ii"v,e,rfas
:su'ngs-anaeJpde.··Besti'mn:lililgen",ertth'al~eri:'fltihkt,'5 
'i~eiter Satz"eröffnef" den Mitglieäerri die Mög'
lich~eii,,' Bi~1l~~gen . ~~s 'Abk,omme~sülfer 'den 
Haridel' mit Dienstleisiurigen auf' dem. Sektor de'r 
Seev~rkehrsdi~nstleisturigeI).·zu~erbe;s~rri; '~bz~'
ändern ,o'ile! zurüdkiun~hin:~n. Die' dadur2h 
bewirkte'Anderungcles Abk6mrnel1s Untedi~it 
riicht der,GbehmigU~g dllrch denN~bonalra.t, 
wesh~lb diese: Bestimmtrigals, verfasshrigsärtdetrid 
zu genehmigen ,ist. I~Punki:6 .",ird bestimrrit, daß 
'das _ Ergebnis . k~nftiger ". y ~rhalldlUI;lg~~ .· .. übe~ 
Bindungen einschließl!~r ß~~ P:L~~rr~;d~~.I~a!t
tretens ohne weiteres"'inchc" deift"Allgerriemen 
Abkommen über'deh 'Handelm:it Dienstle'istungen 
als ,Anhänge beigefügten' Listen aufgenommen 
wird. Da nicht sichergestellt ist,daß fürs9lche 
Vertragsäriderungen in jedem Fall. eine Genehrrii
gungdurch,denNationalrat :in Betracht kommt,ist 
Punh6als i verfassungs ändernd zu genehmigen .. 

Beschluß ',über Verhandlungen über Femmelde
gruitddiensie'; . 

Dieser ~'B~schlußist von, gesetz~ndernde~ 
Charakter, wobei Punkt 6 eineverfassungsändein
·de i Bestimmung . enthält : Darin wird ,bestimmt,. daß 
das Ergebnis künftiger Verhandlungen .. , über 
Bindungen einschließlich .. des Datums des Inkraf~
tretens ohne weiteres in cl~e' dem Allgemeinen 
Abkommen über den : Handel mit Dienstleistungen 
als, Anhänge: beigefügten Listen aufgenommen 
wird., Da nicht: sichergestellt ist, daß. für, solche 
Vertragsänderungen in jedem Pall eine Genehmi
gung durch. den Nationalrat in. Betracht kommt,. ist 
Punkt, 6 als verfassungsändernd zu genehmigen;, 

Zu einz~ltien Bestimmungen 'des. Abkcinunells,: i.i-

Zur Präambel: 

Die" Präambel enthält die allgemeinen Ziel
setzungen des GATS .. 
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Zu Teil I: Geltungsbereich und Begriffsbestim" 
mungen 

Zu Artikel I: Geltungsbereich und Begriffsbestim
mungen' 

Artikel I bestimmt den Anwendungsbereich des 
GATS bzw. was unt,er dem Begriff "Handel mit 
Dienstleistungen" zu subsumieren ist.- Der Handel 
mit Dienstleistungen umfaßt den grenzüberschrei
tenden Dienstleistungsverkehr, den Konsum bzw. 
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im 
Auslimd, die Anwesenheit (Niederl~ssung) von 

- ausländischen Dienstleistungserbringern sowie die 
Anwesenheit von ausländischen natürlichen Perso
nen zum Zwecke der' Dienstleistungserbringung, 

Der Begriff "Dienstleistungen" selbst wird nicht 
definiert. Zusätzlich wird bestimmt, daß sämtliche 
Maßnahmen auf der Ebene des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden im selbständigen und 
übertragenen Wirkungsbereich, die den Handel mit 
Dienstleistungen berühren, vom GATS erfaßt sind. 

Dienstleistungen, die durch die öffentliche Hand 
erbracht werden, sind grundsätzlich vo'm GATS 
ausgenommen. 

Weitere Begriffsbestimmungen sind in Arti
kel XXVIII des Abkommens enthalten. Diese 
Bestimmung definiert die im Artikel I verwendeten 
Begriffe. 

Zu Teil 11: Allgemeine Verpflichtungen und 
Disziplinen 

Zu Artikel 11: Meistbegünstigung 

Die Bestimmung über die Meistbegünstigung ist 
eine der Schlüsselbestimmungen des GATS. Sie 
verpflichtet die Mitglieder, Dienstleistungserbringer 
und Dienstleistungen anderer Mitglieder hinsicht
lich sämtlicher Maßnahmen nicht ungünstiger zu 
behandeln ak solche aus irgend einem anderen 
Land. . Es wird allerdings anerkannt, daß die 
Meistbegünstigung nicht in allen Fällen opportun 
ist. Bis zum 15. Dezember 1993 konnten Aus~ 
nahmen vom Prinzip der Meistbegünstigung 
geltend gemacht werden. Die Bedingungen (Über
prüfung nach fünf Jahren, grundsätzliche zeitliche 
Beschränkung auf zehn Jahre) für die- Ausnahmen 
sind in einem eigenen Anhang festgelegt. Für 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung nach dem 
Inkrafttreten der WTO kommt Artikel IX 
Absatz 3 (Ausnahmegenehmigung) ,des WTO
Abkommens zur Anwendung. Für einzelne Sekto
ren wie LuftVerkehr, Fernmeldegrunddienste, See
verkehr, Finanzdienstleistungen:. und Vorteile, die 
fur Grenzregionen gewährt werden, gibt es 
Sondertegelungen: 

Bezüglich der Anwendbarkeit des Abkommens, 
insbesondere der Bestimmung über die Meistbe
günstigung, auf Integrationsabkommen wird auf 
die Erläuterungen zu Artikel V und Vb~ verwiesen. 

Zu Artikel III und III bis : Transparenz; Offenle
gung vertraulicher Informationen 

Die Bestimmung über die Transparenz beinhaltet 
die Verpflichtung zur Veräffentlichungvon dienst
leistungsrelevanten Gesetzen und Regelungen 
sowie eine Informationspflicht an den "Rat für 
den Handel mit Dienstleistungen". Jedes Mitglied 
ist ferner verpflichtet, eine Informationsstelle für 
etwaige Anfragen einzurichten. Vertrauliche Infor
mationen müssen nicht veröffentlicht werden. 

Zu Artikel IV: Stärkere • Beteiligung der Entwick
lungsländer 

Die stärkere Teilnahme von Entwicklungslän
dern am weltweiten Dienstleistungshandel soll 
durch zu verhandelnde einschlägige Verpflichtun
gen der Mitglieder über den verbesserten Zugang 
zu Technologien, Vertriebskanälen und Informa
tionssystemen sowie durch Marktzutrittsverpflich
tungen in Bereichen, die für die Entwicklungs
länder von besonderem Interesse sind, erreicht 
werden. Die Industrieländer haben eigene Kontakt
stellen, die den besonderen Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer Rechnung tragen, einzurich
ten. Diese KontaktsteIlen sind gemäß Artikel XXV 
auch Dienstleistungserbringern aus Reformstaaten 
zugänglich. 

Zu Artikel V und V M
': wirtschaftliche Integration; 

Vereinbarungen über die Integration der Arbeits
märkte 

'Das Gegenstück zum Artikel XXIV des GATT 
stellt im GATS 'der Artikel V dar. Abkommen 
(Vereinbarungen) zur Liberalisierung des Dienst
leistungshandels sind dann vom GATS - insbe
sondere der Meistbegünstigung - ausgenommen, 
wenn deren inhaltlicher' Geltungsbereich den 
Dienstleistungshandel umfassend abdeckt und die 
Abkommen mittelfristig den Abbau annähernd 
sämtlicher Diskriminierungen und das Verbot 
neuer Diskriminierungen vorsehen. 

, Absatz 4 bestimmt, 'daß durch Integrationsab~ 
kommen der Handel zwischen den Mitgliedsstaa
ten derartiger Abkommen erleichtert werden sollte, 
wobei aber gegenüber Drittstaaten das ursprüng
liche Liberalisierungsniveau bei einzelnen Dienst
leistungssektoren oder Subsektoren nicht unter
schritten werden sollte. 

Gemäß Absatz 7 sind Integrationsabkommen 
sowie jede ErWeiterung und Abänderung der 
Abkommen an den Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen zu notifizieren. Vom Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen oder einer. eigens von 
diesem eingerichteten Arbeitsgruppe werden", neue 
Abkommen sowie Anpassungen und Erweiterungen 
be'stehender Abkommen einer Prüfung unterzogen. 

Bei der Beurteilung, ob ein derartiges Abkom
men die Bedingungen des Ausnah!lletatbestandes 
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erfüllt,· wird auch auf das Verhältnis des 
Abkommens zu einem umfassenderen Prozeß der 
wirtschaftlichen Integration oder der Handels
liberalisierung abgestellt. Dieser Aspekt ist für 
Österreich im Hinblick auf den Europäischen 
Integrationsprozeß und die allfällige Ausweitung 
der. bestehenden Freihandelsabkommen (im Falle 
eines EG~Beitrittes der Europaabkommen) mit den 
zentral- und osteuropäischen Ländern auf den 
Dienstleistungshandel von besonderer Bedeutung. 

Gemäß Artikel V bi, sind ferner Vereinbarungen, 
die Maßnahmen zur Integration der Arbeitsmärkie 

. vorsehen, von der Meistbegünstigung ausgenom
men (Beispiel: nord. Arbeitsmarkt). 

Zu Artikel VI: Innerstaatliche Regelungen 

Im Dienstleistungsbereich spielen innerstaatliche 
Regelungen und Maßnahmen eine weitaus größere 
Rolle als Maßnahmen an der Grenze. Artikel VI' 
sieht vor, daß die innerstaatlichen Regelungen 
angemessen, objektiv und unparteiisch anzuwenden 
sind. Entscheidungen der Verwaltungsbehärden 
sollen auf Antrag eines betroffenen Dienstleistungs
erbringers nachprüfbar sein, und geeignete Rechts
mittel sollen zur Verfügung stehen. 

Befähigungsvoraussetzungen, technische Nor
men sowie Bewilligungsverfahren für die Dienstlei
stungserbringung sollen, obwohl die Entwicklung 
von einschlägigen Disziplinen erst in Zukunft 
erfolgen wird, so gestaltet sein, daß dadurch 
Verpflichtungen in den nationalen Listen nicht 
zunichte gemacht oder geschmälert werden. Bei 
der Beurteilung, ob bestimmte Maßnahmen, 
Erfordernisse oder Verfahren geeignet sind, die 
nationalen Verpflichtungen zu unterlaufen, wird 
auf die berechtigten Erwartungen des betroffenen 
Mitglieds sowie Kriterien wie Objektivität, T rans
parenz, Notwendigkeit und das Ausmaß der 
handels beschränkenden Wirkung abgestellt. 

Bezüglich der Bereiche bzw. Sektoren, für die 
Verpflichtungen in den nationalen Listen' einge
gangen wurden, ist ferner für entsprechende 
Verfahren zur Verifizierung von Befähigungen 
vorzusorgen. 

Zu Artikel VII: Anerkennung 

Die Anerkennung von Befähigungen, Diplomen 
und Qualifikationen soll über entsprechende 
Instrumente (zB Anerkennungsvereinbarungen, 
Harmonisierung) gefördert werden. Auch die 
autonome Anerkennung durch die Mitglieder, ist 
möglich. 

Interessierten Mitgliedern soll, um Diskriininie
rungen zu vermeiden, der Beitritt zu oder die 
Neuverhandlung von derartigen Instrumenten 
ermöglicht werden. 

. Für bestehende Anerkennungsinstrumente sowie 
die Verhandlung von neuen besteht eine Notifika-

tionspflicht an den Rat für den Handel mit 
Dienstleistungen. 

Zu Artikel VIII: Monopole und alleinige Er
bringung von Dienstleistungen 

Die . Mitglieder haben sicherzustellen, daß 
Dienstleistungsmonopole und Träger von c::xklusi
ven Rechten ihre Stellung nicht mißbrauchen bzw. 
in einer Weise handeln, die mit Artikel II oder den 
nationalen Verpflichtungen unvereinbar ist. Die 
Gewährung neuer Monopolrechte ist dem Rat für 
den Handel mit Dienstleistungen mitzuteilen . 

Zu Artikel IX:. Gescbäftspraktiken 

Restriktive .. Geschäftspraktiken, die den Handel 
mit Dienstleistungen behindern, können von' den 
Mitgliedern im Wege von KorisultatiOnen erörtert 
werden. 

Zu Artikel X: Notstandsmaßnahmen 

Über die Einführung einer nichtdiskriminieren
den Schutzklauselbestimmung sollen multilaterale 
Verhandlungen geführt werden, deren Ergebnisse 
spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der WTO 
wirksam werden sollen. Während der Zeit der 
Verhandlungen kommt anstatt der dreijährigen 
Stillhaltezeit für die Rücknahme von Verpflichtun
gen (siehe Artikel XXI) eine einjährige Stillhalte
frist zur Anwendung. 

. Zu Artikel XI und XII: Zahlungen und Transfers; 
Beschränkungen zum Scbutze der Zahlungsbilanz 

Transfers und Zahlungen sollen, sofern sie im 
Zusammenhang mit laufenden Transaktionen im 
Bereich der spezifischen, nationalen Verpflichtun
gen stehen, grundsätzlich unbeschränkt ermöglicht 
werden. 

Beschränkungen des Dienstleistungshandels auf 
Grund von Zahlungsbilanzschwierigkeiten sind 
unter bestimmten, gen au definierten V oraussetzun
gen zulässig, . 

Zu Artikel XIII: Öffentliches Bescbaffungswesen 

Die wesentlichen Bestimmungen des GATS 
(Meistbegünstigung, Inländerbehandlung und 
Marktzutritt) finden auf die Beschaffungen von 
öffentlichen Auftraggebern keine Anwendung. 

Zu Artikel XIV und XIV bi.: Allgemeine Aus
nahmen; Ausnahmen aus Sicherbeitsgründen 

Die Bestimmungen über die allgemeinen Aus
nahmen und die Ausnahmen aus Sicherheitsgrün
den sind den GA TI -Artikeln XX und XXI 
nachgebildet. Die Maßnahmen dürfen nicht unge
rechtfertigt diskriminieren, keine versteckte 
Beschränkung des Dienstleistungshandels darstel
len und müssen zur Erreichung der verfolgten Ziele 
notwendig sein. 
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Auf die Erläuterungen zum "Beschluß über den 
Handel mit Dienstleistungen und die Umwelt" wird 
verwIesen. 

: Die' "allgemeine '.' Ausnahmebestimmung enthält 
f~rnerei}1:e Klarst~llung hinsichtlich'der Anwen<;l
barkeit.von Artikel xvn 'und II betreffend solche 
MaßnahITt~it! ." ~el~he<die' • gerechte ;~ncl .. · effektiv~ 
direkte -, .Bege4erung~ sowie, !. dIe ,Ei!1.:4eb~mg·, von 
direkten Steuern zum Gegenstand ,.haben, und 
betreff~nd Maßnahmen auf der Grundlage' ,:on 
Döppelöesteuerurigsabkonünen 'zur· Vermeidung 
der Dopp<;!p!<§t~ueruPK.··' , " • c' " " 

Zti;Ai:tikeIXV: Sriby~titionen '.' . , 
Disziplinen betreffend ,die handel~erzerrende 

Wirkung von Subventio'neri'im Dle~~'i:leistungsb~:' 
r~ich solkn in .. Z ukünft jn einem )nultilateralen 
Verhandlungsprozeß . en1;W)ckelt werden.. Derzeit 
sind Transparenz-, und X<.onsultationsverpflichtun~ 
gen einzuhalten. . . . c' 

Zu Teil I1I: Spezüische Bfu:dungen 

Zu'Artikei XVI: Mark:tzutritt 
, .. ' ".' -. , -

~ .. ' .' 

Die länderspezifischen Bindungen (Verpflich
tungen) bezüglich Marktzutritt in den nationalen 
Verpflichtungslisten werden' auf Meistbegüristi
gungsbasis e'ingegangen. Bei Nichtvorliegen von 
im Absatz 2 abschließend aufgezählten Beschrän
kungen wird freier Marktzutritt im Sinne des 
GA TS angenommen. Es handelt sich hiebei um 
quantitative und qualitative Beschränkungsmaßnah
men wie beispielsweise Kontingente,·· Bedarfsprü
fungen, Beschränkungen hinsichtlich. der Rechts-

. form der Niederlassun'g oder Beteiligungsbeschrän
kungen für ausländisches Kapital. Durch' ent
sprechende Eintragung von Beschränkungen in 
der nationalen Verpflichtungsliste ist es möglich, 
Maßnahmen, die dem freien' Marktzutritt wider
sprechen, weiterhin aufrechtzuerhalt~~n. '. . ... 

Zu Artikel XVII: Inländerbehandlung ; 

Die' VerpfÜchtung betreffend I~länderbehand
lung besagt, daß ausläl1dische Dienstleistungen und 
Dienstleistungserbringer hinsichtlich aller den 
Dienstleistungshandel betreffenden Maßnahmen 
inländischen Dienstleistungen und Dienstleistungs
erbringern gleichzustellen sind, sofern in den 
nationalen Verpflithtungslisten nicht entsprechen
de Einschränkungen eingetragen sind. 

Es wird anerkannt, daß die formale Gleichbe
handlung zwischen Inländern und Ausländern 
de facto zu einer Diskriminierung führen kann 
und daß andererseits formale Ungleichbehandlung 
sehr wohl mit dem Prinzip der Gleichbehandlung 
in Einklang stehen kann. Maßgeblich für die 
Beurteilung, ob eine Maßnahme als diskriminierend 
einzustufen ist oder nicht, ist, ob durch die 
Anwendung der Maßnahme die Wettbewerbsmög-

lichkeiten für ausländische Anbieter im Vergleich 
zu inländischen Anbietern verschlechtert werden. 

~u . Artikel XVIIi: Zusätzliche Bindul,1gen . 

. , .•.. Im . Rahmen c, des Artikel: XVIII wird die 
Möglichkeit·· einger~umt,atichBindung~n' hf FOfln 
von Zugeständnisseri hirisichtli'ch'solcher Maß" 
nahmen ein~)1gehen; die vOlj Art*eIXVI 1j,. XVII 
/1i<;ht erfaßuinci.. . , , .c, • 

i i J . ", i ~ .' ~ . 

~.J.l Teil}V :F9rt:schreiten~,e t~Qerjllisie~ng 
Zil Artikel XIX: V~rh:1Ddl~ngen~Überspe~ifisch~...
B'indiingen 0 

.0::"1. .. ,' '. "." ." _ , . .. 

1-' .Artikel· XIX bildet, di~Grundlage ,für die weitere 
Liberalisierung: des. Di.enstJeistungshandels ,nach 
Il}Ju-afttreten der WTO. 0., 

Zu Artikel XX: :Listen der spezifischen Bindungen 

Artikel XX enthält die . gnindsätzHchert techni
schen' Vorgaben für die Erstellung der nationalen 
Bindungslistert (Verpflichtungslisten) und bestimmt, 
d,aß die Listen einen integrierenden Bestandteil des 
GATS bilden. 

Zu Artikel XXI: Änderung der Listen 

In den nationalen Listen enthaltene Verpflich
tungen können frühestens drei Jahre nach' deren 
Inkrafttreten gekündigt oder geändert werden. Bei 
der Kündigung oder Änderung sind entsprechende 
Verfahren einzuhalten und Kompensationen anzu
bieten. Im Falle eines nationalen Notstandes kann, 
wegen des Fehlens einer SchutzkrauseI (siehe 
Artikel X), innerhalb der ersten drei Jahre nach 
Inkrafttreten der WTO eine Ktindigung von 
Verpflichtungen ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Verpflichtung erfolgen. 

Zu Teil V: 0 Institutionelle Bestimmung~n 

Zu Artikel XXII: Konsultationen ; " . 

Als erster· Schritt 0 zur KonfliktVerhütung. sind 
bilaterale Konsultationen vorgesehen, wobei die 
Regeln des DSU Anwendung finden. . 

Falls in den bilateralen Konsultationen keine 
befriedigende Lösung der Angelegenheit erzielt 
werden kann, besteht die Möglichkeit der Anru
fung des Rates für den Handel mit Dienst
leistungen oder des Streitbeilegungsorgans. 

Streitfälle im Zusammenhang mit der Doppel
besteuerung sollen grundsätZlich in den in 
internationalen Abkommen vorgesehenen Gremien 
gelöst werden. 

Zu . A.rtikel XXIII: Streitbeilegung und Durchfüh
rung: 

Ist ein Mitglied der Auffassung, daß ein Verstoß 
gegen Verpflichtungen des Abkommens vorliegt, so 
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steht diesem prinzipiell de~ Streitbeilegungsmecha
nismus des DSU zur Verfügung. 

Gemäß Absatz 2 kann das Streitbeilegungsorgan 
unter bestimmten Bedingungen ein Mitglied 
ermächtigen, Verpflichtungen gegenüber anderen 
Mitgliedern auszusetzen, wobei Artikel 22 des 
DSU zur Anwendung gelangt. 

Absatz 3 regelt den Fall der "non violation". 
Wird vom Streitbeilegungsorgan festgestellt,daß 
ein berechtigterweise zu erwartender Vorteil auf 
Grund einer spezifischen Verpflichtung durch 
Maßnahmen, die mit dem Abkommen in Einklang 
stehen, vereitelt wird, so ist das betroffene Mitglied 
berechtigt, unter Einhaltung von Absatz 2 des 
Artikels XXI, entsprechende Anpassungen in seiner 
Verpflichtungsliste vorzunehmen. Die Anpassung 
kann auch in einer Änderung oder Rücknahme der 
beanstandeten Maßnahme bestehen. Wird zwi
schen den Mitgliedern keine Einigung, über die 
Anpassung erzielt, so gelangt Artikel 22. des DSU 
zur Anwendung. 

Weitere Klarstellungen betreffend Konsultatio
nen und Streitschlichtung sind im "Anhang über 
Finanzdienstleistungen", im "Anhang über Luftver
kehrsdienstleistungen" sowie im "Beschluß über 
bestimmte Streitbeilegungsverfahren im Rahmen 
des GATS" enthalten. 

Zu Artikel XXIV: Rat für den Haudei mit 
Dienstleistungen 

Dem "Allgemeinen Rat der WTO ist unter 
anderem ein Rat für den Handel mit Dienst
leistungen untergeordnet. Er ist für die Durch
führung des GATS zuständig und kann Unter
organe einrichten. 

Weitere Klarstellungen über die Institutionen des 
GATS sind im "Beschluß über institutionelle 
Regelungen für das GATS" enthalten. 

Zu Artikel XXV: Technische Zusammenarbeit 

Diese Bestimmung enthält Vorkehrungen über 
die technische Hilfeleistung an Entwicklungsländer. 

Zu Artikel XXVI: Beziehung zu anderen inter~ 
natioualen Organisationen 

Der Allgemeine Rat wird mit internationalen 
Organisationen, die sich mit Dienstleistungen 
befassen, entsprechende Vereinbarungen über die 
Zusammenarbeit treffen. Artikel V des WTO
Abkommens, der Vorkehrungen über die Zusam
menarbeit mit Nichtregierungsstellen trifft, gilt 
auch für den Dienstleistungsbereich. 

Zu' Teil VI: Sthlußbestimmungen 

Zu Artikel XXVII: Zurücknahme von Handelsvor
teilen 

Die sich aus dem GATS ergebenden Vorteile 
können von einem Mitglied gegenüber Dienst
leistungen und Dienstleistungserbringern ausgesetzt 

werden, wenn der Ursprung der Dienstleistungen 
oder des Dienstleistungserbringers außerhalb des 
territorialen Anwendungsbereiches der WTO liegt. 
Prinzipiell gilt dies auch für Dienstleistung oder 
Dienstleistungserbringer, die ihren Ursprung in 
einem Staatsgebiet haben, gegenüber welchem das 
GATS von diesem Mitglied nicht angewendet 
wird; allerdings ist diese Bestimmung in Verbin
dung mit Artikel XIII des WTO-Abkommens zu 
interpretieren. 

Für den Seeverkehr bestehen Sonderregelungen. 

Zu Artikel XXVIII: Begriffsbestimmungen 

Artikel XXVIII enthält die einschlägigen 
Begriffsbestimmungen des GATS. 

Zu Artikel XXIX: Anhänge 

Artikel XXIX bestimmt, daß die Anhänge einen 
integrierenden Bestandteil des GATS bilden. 

Zu den Anhängen und Beschlüssen sowie zur 
Vereinbarung über Verpflichtungen auf dem Sektor 
der Finanzdienstleistungen : 

Sämtliche Beschlüsse und die "Vereinbarung 
über Verpflichtungen auf dem Sektor der Finanz
dienstleistungen" sind, anders als die Anhänge zum 
GATS, nicht Bestandteile des Anhangs 1 B zum 
WTO-Abkommen. Der Zweck der Beschlüsse über 
Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste, See
verkehrsdienstleistungen und die Freizügigkeit 
natürlicher Personen besteht primär darin, den 
Teilnehmerstaaten an der UR noch vor Inkraft
treten der WTO ein Verhandlungs forum für 
Nachverhandlung zu bieten. . 

Zum Anhang zu Art.-II-Ausnahmen: 

Siehe Erläuterungen zu Artike~ 11. 

Zum Anhang über die Freizügigkeit uatürlicher 
Personen, die Dienstleistungen im Rahmen des 
Abkommens erbringen: 

Dieser Anhang bestimmt den Personenkreis, für 
den im Rahmen der Teile III und IV des GATS 
einschlägige Verpflichtungen hinsichtlich der Freie 
zügigkeit von Personen ausztiverhandeln sind. 

Der Personenkreis umfaßt selbständige Dienst
leistungserbringer und Beschäftigte von Dienstlei
stungserbringern. Die Verpflichtungen der einzel
nen Mitglieder bezüglich der Freizügigkeit von 
Dienstleistungserbringern und deren Beschäftigten 
sind aus den nationalen Verpflichtungslisien 
ersichtlich. überdies gilt auch für den Bereich der 
Freizügigkeit von natürlichen Personen' die' Meist
begünstigungsverpflichning . des Abkommens (ver
gleiche Erläuterungen zu Artikel 11). 

Im Anhang wird ausdrücklich festgehalten, daß 
das GATS auf Maßnahmen betreffend den Zugang 
zum Arbeitsmarkt, den Erwerb der Staatsbürger
schaft, die dauernde Wohnsitznahme und eine auf 
Dauer ausgelegte Erwerbstätigkeit keine Anwen-
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dung findet. Im Rahmen des GATS eingegangene 
Verpflichtungen beziehen sich nur auf den 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen zum 
Zwecke der Erbririgung von Dienstleistungen. 

Zusätzlich wird im Anhang ausdrücklich 
bestimmt, daß Maßnahmen, welche die Einreise 
und den vorübergehenden Aufenthalt regeln sowie 
solche, die Zum Schutz der Unverletzlichkeit der 
Grenzen und der ordnungsgemäßen Einreise 
ergriffen werden, zulässig sind, sofern dadurch 
die spezifischen Verpflichtungen nicht unterlaufen 
werden. 

Zum Anhang über Luftverkehrsdienstleistungen: 

Auf Grund dieses Anhangs sind sogenannte 
Verkehrsrechte und damit im Zusammenhang 
stehende Dienstleistungen ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich des GA TS - einschließlich 
der Streitbeilegung - ausgenommen. Das GA TS 
findet ausschließlich auf die im Anhang genannten 
Dienstleistungen Anwendung. 

Zum Anhang über Finanzdienstleistungen: 

Der Anhang über Finanzdienstleistungen (Ban
ken, Wertpapiere und Versicherungen) enthält 
Sonderregelungen für diesen Bereich. Den Mitglie
dern wird eingeräumt, aufsichtsrechtliche Maß
nahmen ("prudential measures") zum Schutz der 
Investoren, Sparer und Versicherungsnehmer sowie 
zur Sicherstellung der Stabilität des Finanzsystems 
zu ergreifen. 

Außerdem ist im Anhang definiert, welche 
Finanzdienstleistungen vom Abkommen erfaßt 
sind sowie was unter dem Begriff "Dienst
leistungen, die durch die öffentliche Hand 
erbracht werden", im Finanzdienstleistungsbereich 
zu verstehen ist. 

Zum zweiten Anhang über Finanzdienstleistungen: 

Dieser Anhang bestimmt, daß im Finanzdienst
leistungsbereich innerhalb von 60 Tagen, vier 
Monate nach Inkrafttreten der WTO, Verpflich
tungen ganz oder teilweise zurückgenommen oder 
geändert werden können bzw. daß Ausnahmen von 
der Meistbegünstigung angemeldet werden können, 
ohne daß dabei das Verfahren gemäß Artikel IX 
Absatz 3 (Ausnahmegenehmigung) des WTO
Abkommens bzw. des Artikels XXI des GATS 
eingehalten werden muß. 

Der zweite Anhang über Finanzdienstleistungen 
ist in Verbindung mit dem "Beschluß über 
Finanzdienstleistungen", welche den Anhang prä
zisiert, zu lesen. Dieser Beschluß bestimmt zusätz
lich zum zweiten Anhang über Finanzdienst
leistungen, daß die Verpflichtungen im Finanz
dienstleistungsbereich, sofern solche eingegangen 
wurden, zum selben Zeitpunkt in Kraft treten wie 
das WTO-Abkommen, und daß für solche 
Verpflichtungen die Meistbegünstigung zu gelten 
hat. überdies enthält der Beschluß eine Festlegung 

hinsichtlich der Nicht;nwendung des Erfordernis
ses der Gegenseitigkeit während der ersten sechs 
Monate nach Inkrafttreten der WTO. 

Die Nachverhandlungen im Finanzdienstlei
stungsbereich nach dem Inkrafttreten der WTO 
werden vom Komitee für den Handel mit 
Finanzdienstleistungen überwacht, das vier 
Monate nach Inkrafttreten des GATS einen 
Bericht an den Rat für den Handel mit Dienst
leistungen zu erstatten hat. 

Zum Anhang über Verhandlungen über Seever
kehrsdienstleistungen : 

Dieser Anhang ist in Verbindung mit dem 
"Beschluß über Verhandlungen über Seeverkehrs
dienstleistungen" zu lesen. Der Beschluß enthält 
das Mandat für die Verhandlungen über die 
Liberalisierung des Seeverkehrs. Zu diesem Zweck 
wird eine eigene Verhandlungs gruppe für Seever
kehrsdienstleistungen eingerichtet, die spätestens 
bis zum Juni 1996 einen Abschlußbericht vor
zulegen haben wird. Die aus den Verhandlungen 
resultierenden Verpflichtungen sollen in die 
nationalen Verpflichtungslisten Eingang finden. 

Gemäß dem "Beschluß über Verhandlungen 
über Seeverkehrsdienstleistungen" werden bis zum 
Abschluß der Verhandlungen die Meistbegünsti
gungsverpflichtung und der "Anhang zu Artikel-II
Ausnahmen" suspendiert. Ferner können mit Ende 
der Verhandlungen in den nationalen Listen 
eingetragene Verpflichtungen hinsichtlich des 
Marktzutrittes und der Inländerbehandlung ein
seitig und ohne Kompensation zurückgenommen 
oder geändert werden. 

Zum Anhang über Fernmeldewesen: 

Der Anhang über Fernmeldewesen bestimmt, 
daß ausländischen Dienstleistungserbringern der' 
Zugang und die Nutzung von nationalen Fern
meldenetzen und -dienstleistungen in nichtdiskrimi
nierender Weise gewährt werden muß. Allfällige 
innerstaatliche Bedingungen für die Nutzung und 
den Zugang zu öffentlichen Netzen und Dienst
leistungen müssen bestimmte, im Anhang genannte 
Kriterien erfüllen. 

Zum Anhang über Verhandlungen über Fernmelde
grunddienste : 

Dieser Anhang ist in Verbindung mit dem 
"Beschluß über Verhandlungen über Fernmelde-. 
grunddienste" zu lesen. Der Beschluß enthält das 
Mandat für die Verhandlungen über die Libe
ralisierung des Handels mit Fernmeldegrunddien
steno Zu diesem Zweck wurde eine eigene 
Verhandlungs gruppe für Fernmeldegrunddienste 
eingerichtet, die spätestens bis zum 30. April 1996 
einen Bericht vorzulegen haben wird. Die aus den 
Verhandlungen resultierenden Verpflichtungen 
sollen Eingang in die nationalen Verpflichtungsli
sten finden. 
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Der Anhang selbst bestimmt, daß die Meistbe
günstigungsverpflichtung und der "Anhang zu Art.
lI-Ausnahmen" für den Bereich der Fernmelde
grunddienste grundsätzlich erst nach Inkraftset
zung allfälliger Verhandlungsergebnisse bzw. zum 
Zeitpunkt des Abschlußberichtes der "V erhand
lungsgruppe für Fernmeldegrunddienste" in Kraft 
treten. 

Zum Beschluß über institutionelle Regelungen für 
das GATS: 

Die Ministerbeschluß enthält eine Empfehlung 
an den Rat für den Handel mit Dienstleistungen, 
anläßlich seiner ersten Tagung eine Entscheidung 
hinsichtlich seiner Unterorgane zu treffen, wobei in 
der Empfehlung der Minister an den Rat die 
grundsätzlichen Verantwortlichkeiten möglicher 
Unterorgane festgehalten sind. Anläßlich seiner 
ersten Tagung wird der Rat als ersten konkreten 
institutionellen Schritt ein Komitee für den Handel 
mit Finanzdienstleistungen einzurichten haben. 

Zum Beschluß über bestimmte Streitbeilegungsver
fahren im Rahmen des GATS: 

Der Ministerbeschluß enthält eine Empfehlung 
an den Rat für den Handel mit Dienstleistungen, 
anläßlich seiner ersten Tagung eine grundsätzliche 
Entscheidung über die organisatorischen Vorkeh
rungen im Hinblick auf die Einrichtung von 
Untersuchungsausschüssen zu treffen. 

Zum Beschluß über den Handel mit Dienst
leistungen und die Umwelt: 

Die Ministerbeschluß enthält die Empfehlung an 
den Rat für den Handel mit Dienstleistungen, 
an läßlich seiner ersten Tagung das Komitee über 
Handel und Umwelt mit der Untersuchung der 
Wechselbeziehungen zwischen dem Dienstlei
stungshandel und der Umwelt, einschließlich der 
nachhaltigen Entwicklung, zu betrauen. 

Ein Bericht des Komitees soll anläßlich der 
ersten Ministerkonferenz nach Inkrafttreten des 
WTO-Abkommens vorgelegt werden. 

Zum Beschluß über' Verhandlungen über die 
Freizügigkeit natürlicher Personen: 

Siehe auch Erläuterungen zum "Anhang über die 
Freizügigkeit natürlicher Personen, die Dienst
leistungen im Rahmen des Abkommens erbringen". 

Der Ministerbeschluß enthält ein Mandat zur 
Fortführung der Liberalisierungsverhandlungen im 
Bereich der Freizügigkeit natürlicher Personen. Für 
die Verhandlungen wurde eine Verhandlungsgrup
pe für die Freizügigkeit von natürlichen Personen 
errichtet, die periodisch an den Rat für den Handel 
mit Dienstleistungen zu berichten haben wird. Die 
Verhandlungen sollen sechs Monate nach Inkraft
treten des WTO-Abkommens abgeschlossen wer
den, und die daraus resultierenden Verpflichtungen 

sollen Eingang m die nationalen Verpflichtungsli
sten finden. 

Zum Beschluß über Finanzdienstleistungen: 

Siehe Erläuterungen zum "zweiten Anhang über 
Finanzdienstleistungen ". 

Zum Beschluß über Verhandlungen, über Seever
kehrsdienstleistungen : 

Siehe Erläuterungen zum "Anhang über V er
handlungen über Seeverkehrsdienstleistungen". 

Zum Beschluß über Verhandlungen über Fem
meldegrunddienste : 

Siehe Erläuterungen zum "Anhang über Ver
handlungen über Fernmeldegrunddienste". 

Zum Beschluß über Dienstleistungen freier Berufe: 

Siehe auch Erläuterungen zu Artikel VI. Der 
Ministerbeschluß enthält eine Empfehlung an den 
Rat für den Handel mit Dienstleistungen; anläßlich 
seiner ersten Tagung eine Arbeitsgruppe für 
Dienstleistungen freier Berufe einzurichten. 

Das Mandat der Arbeitsgruppe besteht in der 
Entwicklung multilateraler Disziplinen für Befähi
gungen (Qualifikationen), technische Normen und 
Bewilligungsvoraussetzungen für den Bereich der 
freien Berufe. Als prioritärer Sektor wird das 
Wirtschaftstreuhandwesen genannt. 

Zur Vereinbarung 'über Verpflichtungen auf dem 
Sektor der Finanzdienstleistungen: 

Die "Vereinbarung über Verpflichtungen auf 
dem Sektor der Finanzdienstleistungen", in der 
Folge " Vereinbarung" genannt, welche in V erbin
dung mit dem "Anhang über Finanzdienstleistun
gen" zu lesen ist, erlaubt es den Mitgliedern, in 
diesem Bereich Verpflichtungen betreffend den 
Marktzutritt und die Inländerbehandlung alternativ 
zu der im Teil III des Abkommens vorgesehenen 
Vorgangsweise (Technik) einzugehen. Österreich 
hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Im 
Finanzdienstleistungsteil der österreichischen Ver
pflichtungsliste wird auf die Vereinbarung verwie
sen. Die Vereinbarung hat selbst keine völker
rechtliche Verbindlichkeit. 

Die Vereinbarung enthält für den Finanzdienst
leistungsbereich Vorschläge für mögliche Ver
pflichtungen hinsichtlich "standstill" , der Monopol
rechte, der Beschaffung von Finanzdienstleistungen 
durch öffentliche Stellen, des grenzüberschreiten
den Handels, der Niederlassung, der Informations
verarbeitung und des Informationstransfers, der 
Freizügigkeit natürlicher Personen sowie hinsicht· 
lieh der Inländerbehandlung (Diskriminierungsver
bot). Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine 
Bemühensverpflichtung zur Beseitigung von an sich 
nichtdiskriminierenden Maßnahmen, die aber 
dennoch geeignet sind, ausländische Erbringer 
von Finanzdienstleistungen zu benachteiligen. 
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Die Verpflichtungen, wie sie in der Vereinba
rung vorgesehen sind, stellen Maximalverpflichtun
gen dar, die durch entsprechende Eintragungen in 
der nationalen Verpflichtungs liste eingeschränkt 
werden können. 

Die Beschlüsse sowie die Vereinbarungen sind, 
soweit sie nicht gesetzändernd oder gesetzes
ergänzend sind, den Erläuterungen zum Abkom
men im englischen Original und in deutscher 
übersetzung angeschlossen. 

Zur Österreichischen Liste Spezifischer Bindungen 
bzw. Verpflichtungen (Verpflichtungsliste): 

Das GATS kennt zwei Arten von Bindungen 
bzw. Verpflichtungen: 

1. allgemeine Verpflichtungen, von denen einige 
für sämtliche Dienstleistungssektoren gelten 
(zB die Meistbegünstigung), andere hingegen 
nur für Sektoren, für die in den nationalen 
Listen Bindungen eingegangen werden (zB 
Zahlungen und Transfers), und 

2. spezifische Bindungen hinsichtlich einzelner 
Dienstleistungssektoren, die bestimmte Zusi
cherungen an die wrO-Mitglieder darstellen 
und die als Ergebnis der bilateralen Markt
zutrittsverhandlungen ihren Niederschlag in 
den nationalen Verpflichtungs listen finden. 

Die nationalen Verpflichtungs listen enthalten 
folgende Informationen: 

1. Informationen über Beschränkungen des 
Marktzutrittes, die von den Mitgliedern 
allenfalls aufrechterhalten werden (Arti
kel XVI). 

2. Informationen über Beschränkungen der 
Inländerbehandlung, die von den· Mitgliedern 
allenfalls aufrechterhalten werden (Arti
kel XVII). 

3. Informationen über allfällige zusätzliche 
Verpflichtungen bzw. Bindungen hinsichtlich 
Maßnahmen, die den Handel mit Dienst
leistungen berühren, aber weder in den 
Anwendungsbereich des Artikels XVI noch 
des Artikels XVII fallen. 

Bei der Erbringung von Dienstleistungen durch 
Ausländer werden vier verschiedene Arten 
("modes") unterschieden. Maßgeblich für die 
Unterscheidung ist die Form der territorialen 
Anwesenheit . des Dienstleistungserbringers bzw. 
des Dienstleistungskonsumenten zum Zeitpunkt 
der Erbringung der Dienstleistung: 

Dienstleistungserbringungsart 1 (mode 1): Grenz
überschreitende Dienstleistungserbringung: 

Der ausländische Erbringer der Dienstleistung 
hält sich nicht im Empfangsstaat der Dienstleistung 
auf. Beispiel: übermittlung von Plänen oder 
Programmen per Post oder Telefax. 

Dienstleistungserbringungsart 2 (mode 2): Inan
spruchnahme (Konsum) der Dienstleistung im 
Ausland: 

Der ausländische Erbringer der Dienstleistung 
hält sich nicht im Empfangsstaat der Dienstleistung 
auf; die Dienstleistung wird entweder direkt an den 
Konsumenten oder an der Ware, die sich im Besitz 
des Konsumenten befindet, im Ausland erbracht. 
Beispiel: Tourismus; Reparatur von Geräten im 
Ausland. 

Dienstleistungserbringungsart 3 (mode 3): Ge-
schäftliche Anwesenheit (Niederlassung): 

Der ausländische Erbringer der Dienstleistung ist 
im Empfangsstaat in Form einer juristischen 
Person, Zweigstelle oder Repräsentanz nieder
gelassen bzw. anwesend. Beispiel: Gründung eines 
T ochterunternehmens durch ausländische Dienst
leistungserbringer im Empfangsstaat der Dienst
leistung. Der Begriff der juristischen Person ist im 
Abkommen weiter gefaßt als in der österreichi
schen Rechtssprache und umfaßt ua. auch Einzel
unternehmen, Genossenschaften und Personenge
sellschaften. 

Dienstleistungserbringungsart 4 (mode 4): Anwe
senheit natürlicher Personen: 

Der ausländische Dienstleistungserbringer bzw. 
dessen Arbeitnehmer halten sich im Empfangsstaat 
der Dienstleistung als natürliche Personen auf. 
Beispiel: Zeitlich beschränkter Aufenthalt von 
"innerbetrieblich Entsandten" zum Zwecke der 
Dienstleistungserbringung im Empfangsstaat. 

Die Bedingungen des Marktzutrittes und der 
Inländerbehandlung sind in der Verpflichtungsliste 
·für die einzelnen Sektoren getrennt nach den 
Dienstleistungserbringungsarten angeführt. 

Alle möglichen Formen von Marktzutrittsbe
schränkungen sind in Artikel XVI des Abkommens 
abschließend aufgezählt. Sollte keine der in 
Artikel XVI angeführten Besehränkungen auf den 
Sektor zutreffen, so wird freier Marktzutritt im 
Sinne des GATS angenommen. 

Für die Inländerbehandlung enthält das GATS 
keine abschließende Aufzählung der möglichen 
Beschränkungen: Es ist im Einzelfall zu beurteilen, 
ob innerstaatliche Maßnahmen bestehen, die 
zwischen ausländischen und inländischen Dienst
leistungserbringern oder Dienstleistungen diskrimi
meren. 

Zu den Eintragungen inder österreichisehen 'Liste 
und deren Bedeutung: . 

keine: Der Begriff "keine" in Verbindung mit 
der Dienstleistungserbringungsart, aus
gedrückt durch die Ziffern 1, 2, 3, 4, 
besagt, daß voller Marktzutritt bzw . 

. - volle Inländerbehandlung besteht. 
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keine 
Bindung: 

Der Begriff "keine Bindung" in V er
bindung mit der Dienstleistungserbrin
gungsart, ausgedrückt durch die Zif
fern 1, 2, 3,,4, besagt, daß Mq.ß
nahmen aufrechterhalten oder neu 
eingeführt wetd~nkönnen, die trii! 

'dem Grundsai:i des' frelencMarkti.ti,~ 
trittes oder der völlen lrilanderbeharia~ 

:Iiuigunvereinbar' sind. " "", 
, . ",' . ; :.1 

keine Der Begriff "keine Bindung ,~" : 'irr 
Bindung :~ : Verbindung ,.Ilüt, ,~er.; . PienstieisuIngs~ 

erbrln~uilgs3,rt r:b,~sagt?,. daß 'ej~~ 
Verpfhchtung techmsch nIcht möglich 
ist; - für ': die. Dienstleistungserbringung 

: ist die Anwesenheit einer natürlichen 
- Person erforderlich., -,', 

-_! '):. 
Beschränkungen des freien -Marktzutrittesund 

der vollen .. Inländerbehandlung siqd sektorweise 
oder horizontal für die jeweilige Dienstleistung..s" 
erbringungsart . in der Verpflichtungsliste beschrie!. 
ben .. , 

• . I • , , 

Die österreichi~che Verpflichtungsliste ist in nvcei 
Teile gegliedert. Der horizontale Teil (Teil I) 
enthält Beschränkungen, die für alle Dienstlei
stungssektoren gelten. Im sektorbezogenen Teil 

- (Teil II) sind hingegen ,die ausschließlich für die in 
diesem Teil genannten Sektoren wirks~men Markt
zutritts~ und Inländerbehandlungsbedingungen 
bzw. Beschränkungen, falls solche bestehen, 
sektorenweise eingetragen. Bei' der Dienstleistungs~ 
erbringungsart 4 (Anwesenheit natürlicher Perso
nen) wird in Teil II auf den Teil I verwiesen. Dies 
bedeutet, daß in Teil II jene Verpflichtungen zum 
Tragen kommen, die in Teil I erwähnt sind. 

Bei der Beschreibung der Dienstleistungssektorcen 
bzw. -aktivitäten wird in der Regel auf die 
"ServicesSectoral Classification List" des GA TI
Sekretariats, MTN.GNS/W 1120' vom 10. Juli 
1991, und die. "UN-Provisional Central Produtt 
CIassification (CPC)", StatisticalPapers Series'M 
No. 77, 1991~ Bezug genommen bzw. verwiesen:' 
Die bei den Dokumente liegen mir in englischer 
Sprache vor und sind der Regierungsvorlage nü;ht 
angeschlossen. Sie liegen im' Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zur Einsichtnahnie 
auf. Die "Services Sectoral Classification List" des 
GA TI -Sekretariats enthält folgende Sektoren, die 
wiederum in Subsektoren untergliedert werden: 

Geschäftsdienstleistungen, Kommunikations-
dienstleistungen, Bau- und verwandte Planungs
dienstleistungen, Vertriebsdienstleistungen, Ausbil
dungs- und Erziehungsdienstleistungen, Umwelt
dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesund
heitsdienstleistungen und soziale Dienstleistungen, 
Fremdenverkehrs- und Reisedienstleistungen, Frei
zeit-, Kultur- und Sportdienstleistungen, Verkehrs
dienstleistungen, sonstige Dienstleistungen. 

Die derzeit vorliegende Klassifikationsliste bildet 
einen Anhaltspunkt für die vom Abkommen 
erfaßten Dienstleistungen; sie wird . laufend an die, 
Erfordernisse des Abkomin~nsangepaßt werden. 

.. ,;Aus" in . ,Verbindung , mit ,einerCPC-Nummer 
bedeutet, daß nur "ein, Teil der, unter:' .der 
betreffenden. CPC~N ummer: ; genannten Aktivitäten 
von der,' österreichischen ; Verpflichtuhgsliste, erfaßt 
ist. " ),-

;- :: .<: . ,< •• {'. ~ ~ • ,n" 

Die Ö~t~r;~ichische,'\r ~rp~ichtungsÜs~\ enrhält.:ini 
Teil I folgende sektorenübergreifende bzw. hori
zO,ntaleBeschränkungyn; . gültig .. f\ir aUei in Teil II 
genannten Dienstleistungssektoren,:, _ , .,' , ' . 

,1.· Der: ,.LiegenschaÜserwerb , einschließlich ,Pacht 
und Miete durch, ,Auslinderunterliegt der 
Bewilligungspflicht durch die ,Länder:;, 

2. Die E~richtung' vpn Zweigstellenc ausländi
scher, AktiengesellschafteIl • u.nd _ Gesellschaften 
mit ,beschränkter Haftung bedarf,' einer 
Bewilligung durch da~ zuständige· Bundes
ministerium, 

3. Die Anwesenheit (Freizügigkeit) natürlicher 
Personen wird in der Qsterreichischen Ver
pflichtungsliste auf leitende Angestellte, Spe
zialisten, Personen, ,die. ,pienstleis.tungsge
schäfte anbahnen, und Personen, die für die 
Errichtung einer Niederlassung eines aus
ländischen Unternehmens in Österreich ver
antwortlich sind, eingeschränkt. Leitende 
Angestellte und, Spezialisten müssen innerbe
trieblich entsandt sein, dh.der ausländische 
Dienstleistungserbringer muß in Österreich in 
Form ,eines Vertretungsbüros; einer', Zweig
stelle oder eines. T ochterunternehmens nie
dergelassen sein .. 
Alle übrigen Regelungen betreffend Einreise, 
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit .bleiben von 
d~röst~rreichischen Binduijg unberührt. 
überdies können sich natürliche:Personen, 
die 'Dienstleistungen im Rahmen', des GATS 
erbringen, in Österreich ,nur zeitlich 
beschränkt aufhalten. 
Für die Erbringung einer Dienstleistung durch 
ausländische Dienstleistungserbringerim 
grenzüberschreitenden DieRstieistungsVer
kehr, außer die Dienstleistung kann ohne 
die Anwesenheit ausländischer natürlicher 
Personen in Österreich erbracht werden 
(vergleiche Dienstleistungserbringungsart 1), 
wurde in der österreichischen Verpflichtungs
liste grundsätzlich keine Bindung eingegan
gen. 
Die derzeitige im § 51 GewO 1994 enthalte
ne Regelung für gewerbliche Dienstleistungen 
im typischen grenzüberschreitenden Dienst
leistungsverkehr kann im wesentlichen auf
rechterhalten werden. Das in dieser Bestim
mung vorgesehene Erfordernis der G~gensei-
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tigkeit kommt allerdings nicht mehr zum 
Tragen, da es mit dem Prinzip der Meistbe
günstigung nicht vereinbar ist. 

4. Geschäftsführer und gewerberechtliche 
Geschäftsführer von ausländischen Nieder
lassungen in Österreich müssen in Österreich 
ihren Wohnsitz haben. 

5. Bei der Gewährung von Beihilfen an aus
ländische natürliche Personen geht Österreich 
keine Bindung ein. 

6. Die EWR-Behandlung wird in Österreich nur 
Tochterunternehmen aus Drittstaaten ver
bindlich gewährt, die in emem EWR
Mitgliedsstaat rechtmäßig niedergelassen 
sind, sofern sie in tatsächlicher und dauer
hafter Verbindung zur Wirtschaft emes 
EWR-Mitgliedssiaates stehen. 

Der Wert der in Teil II (sektorbezogene 
Verpflichtungen) eingegangenen Bindungen hängt 
einerseits von den im Teil I angeführten Beschrän
kungen und andererseits von den sektorbezogenen 
Eintragungen bei den einzelnen Dienstleistungs
erbringungsarten in diesem Teil selbst ab. 

Die in TeilII enthaltenen sektorbezogenen 
Beschränkungen entsprechen grundsätzlich der 
bestehenden österreichischen Gesetzeslage. Nur 
teilweise wurde· im Teil 11 liberaler gebunden, als 
es der bestehenden österreichischen Gesetzeslage 
entspricht. Dies trifft beispielsweise auf Dienstlei
stungsaktivitäten, die von Wirtschaftstreuhändern 
und Ziviltechnikern ausgeübt werden, und· die 
Vermietung von Luftfahrzeugen zu. Die Liberali
sierung für die beiden genannten Berufsgruppen 
und die Vermietung von Luftfahrzeugen besteht 
darin, daß die Berufsausübung nicht mehr von der 
österreichischen Staatsbürgerschaft abhängig 
gemacht werden kann. 

Das Erfordernis der Gegenseitigkeit für die 
gewerbliche Berufsausübung durch Ausländer, wie 
es in der österreichischen Gewerbeordnung, BGBI. 
Nr. 194/1994, festgelegt ist, kommt nicht mehr 
zum Tragen. Das GATS ist ein multilateraler 
Staatsvertrag, der. ua. auf dem Prinzip der 
unbedingten Meistbegünstigung beruht. Die Prü
fung der Gegenseitigkeit, wie in der österreichi
schen Gewerbeordnung vorgesehen, wäre mit 
diesem Prinzip unvereinbar; auch andere Mitglie
der mit ähnlichen gesetzlichen Regelungen wie 
Österreich haben dies zur Kenntnis genommen ~nd 
werden die Prüfung der Gegenseitigkeit gegenüber 
Mitgliedern der wro nicht mehr zur Anwendung 
bringen. 

Bei den Fina~zdienstleistungen wird während 
der ersten sechs Monate nach .Inkrafttreten des 
wrO-Übereinkommens auf das Erfo;dernis der 
Gegenseitigkeit und der Prüfung des volkswirt
schaftliChen Interesses verzichtet, wobei nach 

Ablauf der sechs Monate dieses Zugeständnis in 
Abhängigkeit von den Verhandlungen in diesem 
Bereich zurückgenommen werden kann. 

Außerdem wurde bei den Finanzdienstleistungen 
von der Möglichkeit der Übernahme von Ver
pflichtungen gemäß der "Vereinbarung über 
Verpflichtungen auf dem Sektor der Finanzdienst
leistungen" Gebrauch gemacht. In den Fällen, in 
denen die V ereinbarung Verpflichtungen vorsieht, 
die über das von Österreich beabsichtigte Libe
ralisierungsniveau hinausgehen, wird dies durch 
entsprechende Derogationen in der Verpflichtungs
liste zum Ausdruck gebracht. 

Der Umfang der in Teil 11 der österreichischen 
Verpflichtungsliste enthaltenen Sektoren bzw. 
Subsektoren entspricht jenem der Verpflichtungsli
sten anderer vergleichbarer wrO-Mitglieder. 
Einige sensible Sektoren wie beispielsweise die 
Überlassung von Arbeitskräften oder Straßenver
kehrsdienstleistungen wurden nicht in die öster
reichische Verpflichtungsliste aufgenommen. 

Zur österreichisehen Art.-I1-Ausnahmeliste: 

Die österreichische An.-ll -Ausnahmeliste enthält 
jene Maßnahmen, die von der unbedingten 
Meistbegünstigungsverpflichtung des GA TS aus
genommen sind. Es handelt sich hiebei um 
folgende Ausnahmen: 

Maßnahmen hinsichtlich des Marktzutrittes 
ausländischer Erbringer von Straßenverkehrs
dienstleistungen. 
Maßnahmen hinsichtlich der Best.euerung 
(Kraftfahrzeugsteuer, Mehrwertsteuer) von 
ausländischen Erbringern von Straßenver
kehrsdienstleistungen. 
Maßnahmen hinsichtlich des Marktzutrittes 
von ausländischen Erbringern von Binnen
schiffahrtsdienstleistungen. 
Maßnahmen hinsichtlich der Inländerbehand
lung, der Förderung und anderer Vorteile 
sowie des Zuganges zur Fernsehsendezeit für 
ausländische Erbringer audiovisueller Dienst
leistungen bzw. ausländische audiovisuelle 
Werke. 
Maßnahmen hinsichtlich der Freizügigkeit 
zugunsten schweizerischer Staatsbürger. 
Maßnahmen hinsichtlich der Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit computergesteuerten 
Buchungssystemen im Luftverkehr. 
Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses 
bei der Konzessionserteilung für T ochter
unternehmen und Zweigstellen ausländischer 
Erbringer von Finanzdienstleistungen. Auf 
diese Maßnahme wird während der ersten 
sechs Monate .nach Inkrafttreten der wro 
verzichtet, dh. die Ausnahme kommt für 
diese Zeit nicht zum Tragen. 
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DECISION ON INSTITUTIONAL 
ARRANGEMENTS FOR THE GENERAL 
AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES 

Ministers decide to recommend that the Council 
for Trade in Services at its firstmeetingadopt the 
decision on subsidiary bodies set out below. 

The . Council for T rade in Services, 

Acting pursuant to Article XXIV with a view to 
facilitating the operation and furthering the 
objectives of the General Agreement on Trade in 
Services, 

Decides as follows: 
1. Any subsidiary bodies that the Council may 

establish shall report to the Council annually 
or more often as necessary. Each such body 
shall establish its own rules of procedure, and 
may set up its own subsidiary bodies as 
appropriate. 

2. Any sectoral committee shall carry out 
responsibilities as assigned to' it by the 
Council, and shall afford "Members thc 
opportumty to consult on any matters 
relating to trade in serVices in the sector 
concerned and the operation of the sectoral 
annex to which it may pertain. Such 
responsibilities shall include: 
(a) to keep under continuous review and 

surveillance the application of the Agree
ment with respect to the sector con
cerned; 

(b) to formulate proposals or recommenda
tions for consideration by the Council in 
connection withany matter relating to 
trade in the sector concerned; 

(c) jf there is an annex pertaining to the 
sector, to consider proposals for amend
ment of thatsectoral annex, and to make 
appropriate recommendations to the 

'Council; 
(d) to providea forumfor technical discus

sions, to conduct studies onmeasures of 
. Members and to conduct examinations of 
any other techriical matters affecting trade 
in services in the sector concerned; 

(e)" to prövide technical assistance to devel
oping country' Members and developing 
countries negotiatingaccession to the 
Agreement Establishing the W orld T rade 
Organization in respect of the application 
of obligations or other matters affecting 
trade in services in the sector concerned; 
and 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER INSTITUTIONELLE 
REGELUNGEN FÜR DAS ALLGEMEINE 
ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT 

DIENSTLEISTUNGEN' 

Die Minister beschließen, dem Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen zu, empfehlen, bei 
seiner ersten Tagung den folgenden Beschluß über 
Unterorgane zu fassen. 

Der' Rat für den Handel mit D'ienstieistungen, 

in ÜbereinstiIllDlUJig mit Artikel XXIV im 
Hinblick auf' die Erleichterung der Wirksamkeit 
des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen und die Förderung seiner Ziel
setzungen, ' 

beschließt folgendes: 
1. Alle vom Rat gegebenenfalls eingesetzten 

Unterorgane berichten dem Rat jährlich oder 
erforderlichenfalls auch häufiger. Jedes dieser 
Organe wird seine eigenen Verfahrensregeln 
festsetzen und nach Bedarf seine eigenen 
Unterorgane einsetzen: 

2. Die sektoralen Komitees führen'· die ihnen 
vom Rat zugeteilten Aufgaben durch und 
bieten den Mitgliedern die Möglithkeit, alle 
Fragen, die' den Handel mit Dienstleistungen 
auf dem betreffenden Gebiet und die Wirk
samkeitdes zugehörigen ·sektoralen Anhangs 
betreffen, zu beraten. Diese . Aufgaben 
umfassen: 
a) die Anwendung des Abkommens 1m 

betreffenden Sektor ständig zu überprü
fen und zu überwachen; 

b) Vorschläge oder Empfehlungen 1m 
Zusammenhang mit allen Fragen in dem 
betreffenden Sektor zur Prüfung durch 
denRatauszuarbeiten;"' 

c) . Vorschläge fÜr eine Änderung des den 
Sektor betreffenden Anhangs zu. prüfen 
und dem Rat entsprechende' Empfehlun
gen vorzulegen, falls ein solcher. Anhang 
vorhanden ist; . 

d) ein Forum für technische Erörterungen zu 
bieten, Studien. über Maßnahmen der 
Mitglieder durchzuführen undalleson
stigen technischen Fragen . beziiglich des 
Handels ~it Dienstleistungen in. dem 
betreffenden Sektor zu prüfen; . 

e) Entwicklungsland-Mitgliedern und Ent
. witkIimgsl:fndern, die: über' einen Beitritt 
zum' . Kbk6mmen zur Errithtung dei 
WTO verhandeln; in bezug auf die 

. Anwendung von Verpflichtungen oder 
sonstige Fragen bezüglich' des Handels 
mit Dienstleistungen in dem betreffenden 
Sektor technische Hilfe zu leisten; und 
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(f) to cüüperate with any üther subsidiary 
büdies established under the General 

. Agreement ün T rade in Services ür any 
internatiünal ürganizatiüns activein any 
sector cüncerned. 

3. There is hereby establi~hed a Cümmittee ün 
Trade in FinantialS2fvlces which will have 
the respünsibilities Iisted in paragraph 2. 

- ,-':..,., 

"l>EcIsION ON;CERTAINDISPUTE 
SETTLEMENT PROCEDURES FOR THE", 
GENERAL,AGREEMENT ON TRABE IN 
",,' ,. 'SERVICES' .. 

""'-' .. :-

. ,Milii,st~;s '4~cid~' t{iepp~ciend . tha,t. ~he C6~~cil 
für T rade in SerVices 'at iis' first meeting adopt.the 
decisiün set üut belüw. . , -

, 'TheCouncil'fbr:T rade" iD.' Services, ;' • 
. . ,~.". ' .- . - ~ " ,~ .. ;' , 

, Takinginto, accounfthe ,specificriature, üf the 
obligations and specific'cümmitmentS üf the 
Agreement, ano': cif:.trade in sen'ices, .with respect 
tü dispute settlement under, Artides XXII, and 
XXIII, 

" Decidesas füIlüws: 
1. 4. r:üste~. üf panelistsshall be· e~tablished to 

,', : assi~t,inthe selection üfpanelist~, 

2. To. thise:nd"Member~may sugg~st names üf 
individuals" püssessing the .qualificatiüns 

,r.efe.rred '. tü. in paragr~ph 3. für :incluslün ün 
. the : r~ster", alld shallprüvide a 'curriculum 
vitae' üL thei! qualificatiüns in~luding, if 
,applicable,. indicatiünüf sectür7specificexper-
tise: ' 

3.: .P~~els, shall be cümpüsed üE >l"~ll~ualified 
güv~rIUIiental, and/ ür nün-güvernmental indi
vidu~ls whü haye .experience in)ssues .related 
tü the General Agreement ün Trade in 
Services and/ür trade in services, including 
assüciated regulatory mauers. Panelists shall 
serve in their individual capacities and nüt as 
representatives üf any güvernment ür ürgani-
satiün. ,.,; ,:., " , c _' ,~ , 

4. Panels, für disputes re~arding sectüral matters 
shall have the necessary expertise relevant " tO 
the specific services sectors which the dispute . . 

, ::cüncerns·. 

f) mit anderen auf Grund dieses Abküm
mens eingesetzten Unterürganen üder in 
einem der betreffenden Sektüren tätigen 
internatiünalen Organisatiünenzusam
menzuarbeiten. 

3. Hiemit wird ein Kümitee für den Handel mit 
Finanzdienstleistungen eingesetzt, das die 1m 
Absatz 2 angeführten Aufgaben hat. 

'. . -, : 

BESCHLUSS ÜBER' im STIMMTE , ' 
STREITBEILEGUNGSVERFAHREN IM 

RAHMEN,DES ALLGEMEINEN. 
ABKOMMENS OBER DEN HANDEL MIT 

.' DIENSTLEISTUNGEN,·, 
, 1 

'n'Die Minist~r be§chli~ßen Zll empfehlen; d~ßder 
Rat für den Handd mit DienstIeistlingen bel seIner 
ersten Tagung den nachstehenden Beschluß 

".',''j)er Rat fÜr, d~n'l1andel mJ(Dienstlei~t~gen, 
:t'; , 

, :, unter Berücksichtigung ,der spezifischen 'Art der 
Verpflichtungen und, der spezifischen Bindungen 
des Abkümmens und des' Handels ,triit. gienst
leistungen in bezug auf Streitbeilegung nach den 
Artikeln XXII und XXIII, 

; ·beschließt fülgendes: 
: 1. Zur Erleichterung' der Au~wahl der. Mitglie
:-;. der des ,UntersuchuAgsausschusses . "fird ein 
,,' Verzeichnis der_1v1itglied~r: des Untersu

, T chungsausschusses. ;!-ngelegt. , 
;,2. Zu dieseIp. Z;weckkönnen .die Mitglieder die 
,',' Nam~n natürlicher Persünen yürschlagen, die 
, die im Absa,tz 3 genannten Qualifikatiünen 

besitzen und in das Verzeiduiis aufgenüm-
,}', men ,werden "sül1e~;, sie legen weiters einen 

Lebenslauf mit Angaben, üper der~n Qualifi
katiünen und gegebene-\1fallsauch .. deren 
spezifische Fachkenntnisse auf dem Sektor 
vür, 

, f' 

Die UntersuchJ,ings~usschüsse setzen sich aus 
hüchqualifizierten, Persünen, die Regierungs-
ämter bekleiden und/üder ,anderen Persünen, 
die Erfahrunge!'linFragep ' .. bezüglich des 
Allgemeinen Abkümmens über den Handel 
mit Dienstleistungenund/üder den Handel 
mit Dienstleistungen einschließlich damit 
zusammenhängender Ausführungsangelegen-

,(: '. heitel). besit~~-\1, zusamm~n, Die Mitglieder 
des' Uritersuchungsausschusses" haben ' als 
Privatpersünen zu handeln, nicht aber als 
Vertretervün ,R.egierungen ,oder Organisatiü-
nen. '. 

4. Die Untersuchungsausschüsse für Streitfälle 
über sektorale Fragen müssen das erfürder
liche Fachwissen in den betreffenden spezifi
schen Dienstleistungssektoren besitzen. 
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5. The Secretariat shall maintain the roster and 
shall develop procedures for its administration 
in consultation with the Chairman of the 
Council. 

DECISION ON TRADE IN SERVICES AND 
THE ENVIRONMENT 

Ministers decide to recommend that the Council 
for Trade in Services at its first meeting adopt the 
decision set out below. 

The Council for T rade in Services, 

Acknowledging that measures necessary to 
protect the environment may conflict with the 
provisions of the Agreement; and 

Noting that since measures necessary to protect 
the environment typically have as their objective 
the protection of human, animal or plant life or 
health, it is not clear that there is a need to provide 
for more than is contained in paragraph (b) of 
Article XN; 

Decides as folIows: 
1. In order to determine whether any modifica

tion of Article XN üf the Agreement is 
required to take account of such measures, to 
request the Committee on T rade and 
Environment to examine and report, with 
recommendations if any, on the relationship 
between services trade and theenvironment 
including the issue of sustainabledevelop
ment. The Cominittee shall also examine the 
relevance of inter-governmental agreements 
on the environment and their relationship tö 
the Agreement. 

2. The Committee shall report the results of its 
work to the first biennial meeting of the 
Ministerial Conference after the entry into 
force of the Agreement Establishing the 
World Trade Organization. 

DECISION ON PROFESSIONAL SERVICES 

Ministers decide to recommend that the Council 
for T rade in Services at its first meeting adopt the 
decision set out below. 

The Council for Tradein Services, 

5. Das Sekretariat führt das Verzeichnis und 
entwickelt Verfahren für dessen Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Rates. 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER DEN HANDEL MIT 
DIENSTLEISTUNGEN UND DIE UMWELT 

Die Minister beschließen, dem Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen zu empfehlen, bei 
seiner ersten Tagung den folgenden Beschluß zu 
fassen: . 

Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen, 

in Anerkennung, daß für den Umweltschutz 
erforderliche Maßnahmen mit den Bestimmungen 
des Abkommens im ,Widerspruch stehen können; 
und 

in Kenntnis, daß die für den Umweltschutz 
erforderlichen Maßnahmen ihrer Bestimmung nach 
den Schutz des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen zum Ziel haben 
und es daher nicht feststeht, ob . weitergehende 
Maßnahmen als die im Artikel XN lit. b ange
führten vorzusehen sind; 

beschließt folgendes: 
1. Um zu bestimmen, ob zur Berücksichtigung 

dieser Maßnahmen eine Änderung des 
Artikels XN des Abkommens erforderlich 
ist, das Komitee für Handel und Umwelt zu 
ersuchen, die Beziehungen zwischen dem 
Handel mit Diens~leistungen und der 
Umwelt einschließlich der Frage einer nach
haltigen Entwicklung zu prüfen, darüber zu 
berichten sowie gegebenenfalls Empfehlungen 
auszusprechen. Das Komitee prüft ferner die 
Bedeutung zwischenstaatlicher Vereinbarun
gen über die Umwelt und deren Beziehung 
zum Abkommen. 

2. Das Komitee berichtet an die erste zwei
jährliche Ministerkonferenz nach Inkrafttre
ten des Abkommens zur Errichtung der 
WTO über die Ergebnisse seiner Arbeit. 

(Übersetzung) 

BESCHLUSS ÜBER DIENSTLEISTUNGEN 
FREIER BERUFE 

Die Minister beschließen, dem Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen zu empfehlen, bei 
seiner ersten Tagung den folgenden Beschluß zu 
fassen. 

Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen, 
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Recognizing the impact of regulatory measures 
relating to professional qualifications, technical 
standards and licensing on the expansion of trade 
in professional services; 

Desiring to establish multilateral disciplines with 
a view to ensuring that, when specific commitments 
are undertaken, such regulatory measures do not 
constitute unnecessary barriers to the supply of 
professional services; 

Decides as folIows: 
1. The work programme foreseen in para

graph 4 of Article VI on Domestic Regula
tion should be put into effect immediately. To 
this end, a W orking Party on Professional 
Services shall be established to examine and 
report, with recommendations, on the 
disciplines necessary to ensure that measures 
relating 10 qualification requirements and 
procedures, technical standards and licensing 
requirements in the field of professional 
services do not constitute unnecessary 
barriers to trade. 

2. As a matter of priority, the Working Party 
shall make recommendations for the dabora
tion of multilateral disciplines in the accoun
tancy sector, so as to give operational effect 
to 'specific commitments. In making these 
recommendations, the W orking Party shall 
concentrate on: 
(a) developing multilateral disciplines relating 

to market access so as to ensure that 
domestic regulatory requirements are: 
(i) based on objective and transparent 
criteria, such as competence and the 
ability to supply the service; (ii) not 
more burdensome than necessary to 

ensure the quality of the service, thereby 
facilitating the effective liberalization of 
accountancy services; 

(b) the use of international standards and, in 
doing so, it shall encourage the coopera
tion with the relevant international 
organizations as defined under para
graph 5 (b) of Article VI, so as to give 
full effect 10 paragraph 5 of Article VII; 

(c) facilitating the effective application of 
paragraph 6 of Article VI of the Agree
ment by establishing guidelines for the 
recognition of qualifications. 

In elaborating these disciplines, the W orking 
Party shall take account of the importance of 
the governmental and non-governmental 
bodies regulating professional services. 

in Kenntnis der Auswirkungen von Regelungen 
für die Qualifikationen und technisches Fachwissen 
sowie die Zulassung zur Berufsausübung auf die 
Ausweitung des Handels mit Dienstleistungen 
freier Berufe; 

in dem Wunsch, multilaterale Disziplinen ein
zuführen, um zu gewährleisten, daß bei über
nahme spezifischer Bindungen solche Regelungen 
keine unnötigen Hemmnisse für die Erbringung 
von Dienstleistungen freier Berufe darstellen; 

beschließt folgendes: 
1. Das in Artikel IV Absatz 4 über innerstaat

liche Regelungen vorgesehene Arbeitspro
gramm sollte unverzüglich umgesetzt wer
den. Zu diesem Zweck wird eine Arbeits
gruppe für Dienstleistungen freier Berufe 
eingesetzt, die die Disziplinen prüft, die 
erforderlich sind, um sicherzustellen', daß 
Maßnahmen bezüglich Qualifikationsvoraus
setzungen und -verfahren, technischer Nor
men und Zulassungsbedingungen auf dem 
Gebiet der Dienstleistungen freier Berufe 
keine unnötigen Hemmnisse für den Handel 
darstellen; die Arbeitsgruppe erstattet darüber 
Bericht und spricht Empfehlungen aus. 

2. Die Arbeitsgruppe gibt vorrangig Empfehlun
gen für die Ausarbeitung multilateraler 
Disziplinen im Sektor des Wirtschaftstreu
handwesens, so daß spezifische Bindungen 
wirksam werden können. Im Zusammenhang 
mit diesen Empfehlungen konzentriert sich 
die Arbeitsgruppe auf folgende Punkte: 
a) Entwicklung multilateraler Disziplinen 

bezüglich Marktzutrittes, um sicherzu
stellen, daß die innerstaatlichen Regelun
gen i) auf objektiven und transparenten 
Kriterien beruhen, wie zB Kompetenz 
und die Fähigkeit, die Leistung zu 
erbringen, und ii) nicht belastender sind, 
als notwendig ist, um die Qualität der 
Leistung sicherzustellen, und damit die 
tatsächliche Liberalisierung der Dienst
leistungen im Bereich des Wirtschafts
treuhandwesens zu erleichtern; 

b) Anwendung internationaler Normen; 
dabei soll die Arbeitsgruppe die Zusam
menarbeit mit den einschlägigen interna
tionalen Organisationen im Sinne des 
Artikels VI Absatz 5 lit. b fördern, um 
Artikel VII Absatz 5 voll zur Geltung zu 
bringen; 

c) Erleichterung der effektiven Anwendung 
des Artikels VI Absatz 6 des Abkommens 
durch Erstellung von Richtlinien für die 
Anerkennung von Qualifikationen. 

Bei der Ausarbeitung dieser Disziplinen 
berücksichtigt die Arbeitsgruppe die Bedeu
tung der staatlichen und sonstigen Organe zur 
Regulierung der Dienstleistungen freier Berufe. 
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UNDERSTANDING ON COMMITMENTS IN 
FINANCIAL SERVICES 

Participants inthe Uruguay Round have been 
enabled to take on specific commitments with 
respect to financial services under the General 
Agreement on Trade in . Services (hereinafter 
referred to as the "Agreement") on the basis of 
an alternative approach to that coveredby the 
provisions of Part III of the Agreement. It was 
agreed that this approach could be applied subject 
to the following understanding: 

(i) it does not conflict with the provIsIons of 
the Agreement; 

(ii) it does not prejudice the right of any 
Member to schedule its specific commit
ments in accordance with the approach 
under Part III of the Agreement; 

(iii) resulting specific commitments shall apply 
on a most-favoured-nation basis; 

(iv) no presumption has been created as to the 
degree of liberalization to which a Member 
is committing itself under the Agreement. 

Interested Members, on the basis of negotiations, 
and subject to conditions and qualifications where 
specified, have inscribed in their schedule specific 
commitments conforming t0 the approach set out 
below. 

A. Standstill 

Any conditions, limitations and qualifications to 
the commitments noted below shall be limited to 
existing non-conforming measures. 

B. Market Access 

Monopoly Rights 

1. In addition to Article VIII of the Agreement, 
the following shall apply: 
Each Member shall list in its schedule 
pertaInIng to financial services eXlstIng 
monopoly rights and shall endeavour to 

eliminate them or reduce their scope. 
Notwithstanding subparagraph 1 (b) of the 
Annex on Financial Services, this paragraph 
applies to the activities referred to in 
sub paragraph 1 (b) (iii) of the Annex. 

(Übersetzung) 

VEREINBARUNG ÜBER 
VERPFLICHTUNGEN AUF DEM SEKTOR 

DER FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

Den Teilnehmern der Uruguay-Runde ist die 
Möglichkeit eingeräumt worden, spezifische Bin
dungen bezüglich Finanzdienstleistungen im Rah
men des Allgemeinen Abkommens über den 
Handel mit Dienstleistungen (im folgenden 
»Abkommen" genannt) als Alternative zu den in 
Teil III des Abkommens vorgesehenen Regelungen 
zu übernehmen. Es wurde· Einvernehmen darüber 
erzielt, daß diese Vorgangsweise vorbehaltlich der 
nachstehenden Vereinbarung angewendet werden 
kann: 

i) sie steht nicht im Widerspruch zu den 
Abkommensbestimmungen; 

ii) sie präjudiziert nicht das Recht eines 
Mitglieds, seine spezifischen Bindungen 
nach der im TeilIII des Abkommens 
vorgesehenen Vorgangsweise in seine Liste 
aufzunehmen; 

iii) die sich ergebenden spezifischen Bindungen 
gelten auf Grundlage der Meistbegünsti
gung (MFN); 

iv) es wird keine Vorgabe hinsichtlich des 
Grades der Liberalisierung gegeben, zu dem 
sich ein Mitglied nach dem Abkommen 
verpflichtet. 

Interessierte Mitglieder haben auf Grund von 
Verhandlungen und vorbehaltlich der gegebenen
falls im einzelnen angeführten Bedingungen und 
Vorbehalte spezifische Bindungen gemäß der 
nachstehenden Vorgangsweise In ihre Listen 
aufgenommen . 

. A. Stillhalteregelung 

Alle Bedingungen, Beschränkungen und V orbe
halte in bezug auf die nachstehenden Bindungen 
sind auf bestehende, mit dieser Regelung nicht zu 
vereinbarende Maßnahmen beschränkt. 

B. Marktzu~tt 

Monopolrechte 

1. Zusätzlich zu Artikel VIII des Abkommens 
gilt folgendes: 
Jedes Mitglied führt in seiner Liste bezüglich 
der Finanzdienstleistungen bestehende Mono
polrechte an und bemüht sich, diese abzu
schaffen oder ihren Geltungsbereich einzu
schränken. Ungeachtet des Absatzes 1 lit. b 
des Anhangs über Finanzdienstleistungen gilt 
dieser Absatz für die in Absatz 1 lit. b iii) des 
Anhangs genannten Tätigkeiten. 
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,Financial Services purchased by 
PublicEntities:; 

2, 'Ncitwithstanding Article XIII 6f the Agree
ment,each Member 'shall ensure that 
finanbal service suppIlers, of" any' other 
Member esta~lished in its, territciry are 
accorded rriost-favoured ~nation' treatment 
and national treatment as ,', regards the 
purchase or acquisition of financial services 
by public' entities of the Member in its 

': territQry. 

Cross~'b6idet Trade' 

3. Each member ~hall permit:"non~resident 
suppliers of financial services to supply, as 
a principal, through an intermediary 01' as an 
intermediary, and und er terms and condi
tions that accord national treatment, the 
following services:' ' 
(a) insuranceof risks relating tri: 

(i) maritime shipping and commercial 
aviation and space launching and 
fn!ight (includirig satellites), with 
such insurance to cover any or all 
of the following: the goods being 
transported, the vehicle transporting 
the goods and any liability arising 
therefrom; and -

(ii) goods in international transit; 

(b) reinsurance and retrocession and the 
services auxiliary to insurance as referred 
to insubparagraph 5 (a) (iv) of theAnnex; 

(c) provIsIOn and transfer of financial 
information and financial data proces
sing as referred to in subpara
graph 5 (a) (xv) of the Annex and 
advisory and other auxiliary services, 
excluding intermediation, relating to 
banking and other financial services as 
referred to in subparagraph 5 (a) (xvi) of 
the Annex. 

4. Each Member shall permit its residents to 
purchase in the territory of any other 
Member the financial services indicated in: 

(a) subparagraph 3 (a); 
(b) subparagraph 3 (b); and 
(c) subparagraphs 5 (a) (v) to (xvi) of the 

Annex. 

Commercial Presence 

5. Each Member shall grant financial service 
suppliers of any other Member the right to 

establish or expand within its, territory, 
including through the acquisition of existing 
enterprises, a commercial presence. 

Finanzdienstleistungen, die:von öf
f.entlichen Stellen erworben werden 

2. Ungeachtet der Bestimmungen des Arti
kels XIII'des'Abkönimens stellt jedes Mit
glied sicher, daß- den Erbringern von 
Finanzdienstleistungen eiries' anderen Mit
glieds; die in seinem Gebiet niedergelassen 
sind, Meistbegünstigung und Inländerbe
handlung hinsichtlich des Kaufs oder des 
Erwerbs von Firianzdienstleisiui1g~n durch 
öffentliche Stellen des Mitglied~, in . seinem 

. Gebiet gt;währt werden,. 

"Grenzüberschreiten:d~r Handel 

3. Jedes Mitglied gestattet nichtansässigen 
Erbringern von Finanzdienstleistungen, als 
Eigenhändler, durch einen Vermittler ,oder 
als Vermittler und unter Bedingup.gen, die 
Inländerbehandlung gewähren, folgende 
Leistungen zu erbringen: 
a) Versicherung von Risiken im Zusam

menhang mit 
i) Seeverkehr, Luftverkehr, Raumfahrt 

und' Frachtbeförderung zu gewerb
lichen Zwecken (einschließlich 
Satelliten), wobei die Versicherung 
einen der folgenden Bereiche oder 
alle diese Bereiche abdeckt: die 
beförderten Waren, das Beförde
rungsmittel und die gesamte damit 
verbundene Haftung, und 

ii) Waren im internationalen Transit
verkehr; 

b) Rückversicherung und Retrozession und 
die Versicherimgsnebenleistungen gemäß 
Absatz 5 lit."a iv) des Anhangs; 

c) Bereitstellung und übermittlung von 
Finanzinformationen und Verarbeitung 
von Finanzdaten gemäß Absatz 5 
Iit. a xv) des Anhangs sowie Beratungs
und andere Nebenleistungen, ausschließ
lich Vermittlungsdienste, in bezug auf 
Bank- und andere Finanzdienstleistungen 
gemäß Absatz 5 lit. a xvi) des Anhangs, 

4. Jedes Mitglied gestattet seinen Gebietsansäs
sigen, im Hoheitsgebiet anderer Mitglieder 
die in den nachstehenden Absätzen ange
führten Finanzdienstleistungen zu erwerben: 
a) Absatz 3 lit. a; 
b) Absatz 3 lit. b; und 
c) Absatz 5 lit. a v) bis xvi) des Anhangs. 

Geschäftliche Anwesenheit 

5, Jedes Mitglied gewährt den Erbringern von 
Finanzdienstleistungen anderer Mitglieder das 
Recht, in seinem Hoheitsgebiet eine geschäft
liche Anwesenheit zu begründen oder zu 
erweitern, und zwar auch durch den Erwerb 
bestehender Unternehmen. 
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6. A Member may impose terms, conditions 
and procedures for authorization ofthe 
establishment and expansion of a commer
cial presence in so far as they do not 
circumvent the Member's obligation under 
paragraph 5 and they are consistent with the 
other obligations of the Agreement. 

New Financial Services 

7. A Member shall permit financial service 
suppliers of any other Member established in 
its territory to offer in its territory any new 
financial service. 

T rah s f e'rS 0 f I n f 0 r m a t ion -a n d Pro
cessing of Information 

8. No Member shall take measures that 
prevent transfers of information or the 
processing of fin~ncial information, -includ
ing transfers of data by electronic means, or 
that, subject to importation rules consistent 
with international agreeqlents, prevent 
transfers of equipment, where such transfers 
of information, processing of financial 
information or transfers of equipment are 

-. necessary JOl: _ the,conduct .eif the ordinary 
business of .a financial . service supplier. 
Nothing in this paragraph restricts the right 
of a Member to protect personal data, 
personal privacy and the confidentiality of 
individual records and accounts so long as 
such right is not used to circumvent the 
provisions of the Agreement. 

Temporary Entry of Personnel 

9. (a) Each Member shall permit temporary 
entry into its territory of the following 
personnel of a financiaJ service supplier 
of any other Member that is establishing 
or has established a commercial presence 
in the territory of the Member: 

(i) senior managerial personnel posses
sing proprietary information essen
tial to the establishment, control and 
operation of the services of the 
financial service supplier; and 

(ii) specialists in the operation of the 
financial service supplier. 

6. Ein Mitglied kann für die Erlaubnis, eine 
geschäftliche Anwesenheit zu begründen 
oder zu erweitern, Bedingungen und Zulas
sungsverfahren festlegen, soweit diese nicht 
die Verpflichtung des Mitglieds gemäß 
Absatz 5 umgehen und soweit sie mit den 
sonstigen in diesem Abkommen vorgesehe
nen Verpflichtungen vereinbar sind. 

Neue Finanzdienstleistungen 

7. Ein Mitglied gestattet den Erbringern . von 
Finanzdienstleistungen anderer Mitglieder, 
die in seinem Hoheitsgebiet niedergelassen 
sind, in seinem Hoheitsgebiet alle neuen 
Finanzdienstleistungen anzubieten. 

Übermittlung urid Verarbeitung von 
,I n f or ma tio n en 

8. Kein Mitglied trifft. Maßn-ah~en, 'die die 
Übermittlung von Informationen oder die 
Verarbeitung von Finanzinformationen, ein
schließlich der, ekktroriisc~en ,Datenüber
mittlung, verhindern, oder die - vorbehalt
lich ,der mit in~ernationalen Abkommen 
vereinbarten EinJuhr~egeiungen - die über
mittlung von. Geräten verhindern, wenn 
diese' Übermittlung von Informationen, die 

_ Verarbeitung .finanzieller., . Informationen 
oder die Übe~ittlung, ~on Geräten für die 
Abwicklung der ordentlichen Geschäftstätig
keit eines Erbringers von. Finanzdienstlei
stungen erforderlich sind. Dieser Absatz 
beschränkt nicht das Recht eines Mitglieds, 
person~nbezogene Daten, die persönliche 
Privatsphäre und die Vertraulichkeit persön
licher A4fzeichnungen und Geschäftsbücher 
zu schützen, soweit dieses Recht nicht dazu 
ausgeübt wird, die Bestimmungen dieses 
Abkommens zu umgehen. 

Vorübergehende Einreise'von Per-
.' so n al 

9. a) Jedes Mitglied gestattet die vorüber
gehende Einreise des nachstehend ange
führten Personals eines Erbringers von 
Finanzdienstleistungen eines anderen 
Mitglieds, der iri dem Gebiet des 
Mitglieds eine geschäftlicher Anwesen
heit begründet oder begründet hat, in 
sein Gebiet: 

i) leitendes Personal, das' eigentums
rechtlich geschützte Informationen 
besitzt, die für die Errichtung, die 
Kontrolle und die Abwicklung der 
Tätigkeiten des Erbringers von 
Finanzdienstleistungen von wesent
licher Bedeutung sind, und 

ii) Fachkräfte für die Abwicklung des 
Betriebs des Erbringersvon Finanz
dienstleistungen. 
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(b) Each Member shall permit, subject to the 
availability of qualified personnel in its 
territory, temporary entry into its 
territory of the following personnel 
associated with a commercial presence 
of a financial service supplier. of any 
other Member: 

(i) specialists in computer services, 
telecommunication services and 
accounts of the financial service 
supplier; and 

(ii) actuarial and legal specialists. 

Non-discriminatory Mea·sures 

10. Each Member shall endeavour to remove or 
to limit any significant adverse eHects on 
financial service suppliers of any other 
Member of: 

(a) non-discriminatory measures that prevent 
financial service suppliers from oHering 
in the Member's territory, in the form 
determined by the Member, all the 
financial services permitted by the 

. Member; 

(b) non-discriminatory measures that limit 
the expansion of the activities of 
financial service suppliers into the entire 
territory of the Member; 

(c) measures of a Member, when such a 
Member applies the same measures to 
the supply of both banking and securities 
services, and a financial service supplier 
of any other Member concentrates its 
activities in the provision of securities 
services; and 

(d) other measures that, although respecting 
the provisions of the Agreement, affect 
adversely the ability of financial service 
suppliers of any other Member to 
operate, compete or enter the Mem
ber's market; 

provided that any action taken under this 
paragraph would not unfairly discriminate 
against financial service suppliers of the 
Member taking such action. 

11. With respect to the non-discriminatory 
measures referred to in subpara
graphs 10 (a) and (b), a Member shall 
endeavour not to limit or restrict the 
present degree of market opportunities nor 

b) Jedes Mitglied gestattet nach Maßgabe 
der Verfügbarkeit qualifizierten Perso
nals auf seinem Gebiet die vorüber
gehende Einreise des nachstehend ange
führten Personals, das mit der Begrün
dung einer geschäftlichen Anwesenheit 
eines Erbringers von Finanzdienstleistun
gen eines anderen Mitglieds befaßt ist: 

i) Fachkräfte für Computerdienstlei
stungen, für den Fernmeldeverkehr 
und das Rechnungswesen des Er
bringers von Finanzdienstleistungen; 
und 

ii) versicherungsmathematische 
juristische Fachkräfte. 

und 

Nichtdiskriminierende Maßnahmen 

10. Jedes Mitglied bemüht sich um die Beseiti
gung oder Begrenzung bedeutender nach
teiliger Auswirkungen der nachstehenden 
Maßnahmen auf die Erbringer von Finanz
dienstleistungen eines anderen Mitglieds: 
a) Nichtdiskriminierende Maßnahmen, die 

die Erbringer von Finanzdienscleistungen 
daran hindern, in dem Gebiet des 
Mitglieds und in der von diesem 

.bestimmten Form alle von dem Mitglied 
zugelassenen Finanzdienstleistungen 
anzubieten; 

b) nichtdiskriminierende Maßnahmen, die 
die Ausweitung der Tätigkeiten von 
Erbringern von Finanzdienstleistungen 

. über das gesamte Gebiet des Mitglieds 
beschränken; 

c) Maßnahmen eines Mitglieds, wenn 
dieses Mitglied dieselben Maßnahmen 
auf die Erbringung sowohl von Bank- als 
auch von Wertpapierdienstleistungen 
anwendet und ein Erbringer von Finanz
dienstleistungen eines anderen Mitglieds 
seine Tätigkeit auf die Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen konzentriert; 
und 

d) andere Maßnahmen, die diesem Abkom
men zwar nicht zuwiderlaufen, die aber 
die Fähigkeit von Erbringern von 
Finanzdienstleistungen eines anderen 
Mitglieds beeinträchtigen, sich auf dem 
Markt des Mitglieds zu betätigen, wett
bewerbsfähig zu sein oder dort Fuß zu 
fassen. 

Dies gilt mit der Maßgabe, daß auf Grund 
dieses Absatzes getroffene Maßnahmen die 
Erbringer von Finanzdienstleistungen des 
Mitglieds, das diese Maßnahmen trifft, 
nicht ungerecht diskriminieren. 

11. Bezüglich der nichtdiskriminierenden Maß
nahmen nach Absatz 10 lit. a und b bemüht 
sich ein Mitglied, den derzeitigen Umfang 
der Betätigungsmöglichkeiten und Handels
vorteile, in deren Genuß die Erbringer von 
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the benefits already enjoyed by financial 
service suppliers of all other Members as a 
class in the territory of the Member, 
provided that this commitment does not 
result in unfair discrimination against 
financial service suppliers of the Member 
applying such measures.-

C. National Treatment 

1. Und~r terms and co~ditions that accord 
national treatment, each Member shall grant 
to financial service suppliers of any other 
Member established in its territory access to 
payment and clearing systems opera ted by 
public entities, and to official funding and 
refinancing facilities available in the normal 
course of ordinary business. This paragraph 
is not intended to confer access to the 
Member's lender of last resort facilities. 

2.When membership or partIClpation iIi, or 
access to, any self-regulatory body, securities 
or futures exchange or market, clearing 
agency, . or any other organization or 
association, is required by a Member in 
order for financi~t! service suppliers of any 
other Member to supply financial services on 
an equal basis with financial service suppliers 
of the Member, or when the Member 
provides directly or indirectly such entities, 
privileges or advantages in supplying 
financial services, the Member shall ensure 
that such entities accord national treatment 
to financial service suppliers of any other 
Member resident in the territory of the 
Member. 

. D. Definitions 

For the purposes of this approach: 
1. A non-resident supplier of financial services 

is a financial service supplier of a Member 
which supplies a financial service into the 
territory of another Member from an 
establishment located in the territory of 
another Member, regardless of whether such 
a financial service supplier has or has not a 
commercial presence in the territory of the 
Member in which the financial service is 
supplied. 

Finanzdienstleistungen aller übrigen Mitglie
der als Gesamtheit in dem Hoheitsgebiet des 
Mitglieds kommen, nicht zu begrenzen oder 
einzuschränken, vorausgesetzt, daß diese 
Verpflichtung nicht zu einer ungerechten 
Diskriminierung der Erbringer von Finanz
dienstleistungen des Mitglieds führt; das 
diese Maßnahmen anwendet. 

C. Inländerbehandlung 

1. Unter den für die Inländerbehandlung 
gelte'!nden Bedingungen gewähr;t jedes Mit
glied den Erbringern von Finanzdienstlei
stungen eines anderen Mitglieds mit Nie
derlassungen in seinem Gebiet Zugang zu 
den von staatlichen Stellen betriebenen 
Zahlungs- und Clearingsystemen und zu 
den offiziellen Finanzierungs- und Refinan
zierungsmöglichkeiten, die im Rahmen des 
üblichen Ablaufs der ordentlichen Geschäfts
tätigkeit zur Verfügung stehen. Dieser 
Absatz soll keinen Zugang zu den Zentral
bankfazilitäten des Mitglieds verschaffen. 

2. Wenn die Mitgliedschaft oder Beteiligung 
bei einer Selbstverwaltungskörperschaft, 
einer Wertpapier~ oder Terminbörse oder 
einem solchen Markt, einer Clearingstelle 
oder einer sonstigen Organisation oder 
Vereinigung oder der Zugang zu diesen 
Einrichtungen von einem Mitglied gefordert 
wird, um es den Erbringern von Finanz
dienstleistungen eines anderen Mitglieds zu 
ermöglichen, Finanzdienstleistungen gleich
berechtigt mit den Erbringern von Finanz
dienstleistungen des Mitglieds· zu erbringen, 
oder wenn das Mitglied unmittelbar oder 
mittelbar solchen Einrichtungen Vorrechte 
oder Vorteile bei der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen einräumt, muß das 
Mitglied sicherstellen, daß diese Einrichtun
gen den Erbringern von Finanzdienstleistun
gen eines anderen Mitglieds, die in dem 
Gebiet des Mitglieds ansässig sind, Inländer
behandlung gewähren. 

D. Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Regelung gilt folgendes: 
1. Ein nichtansässiger Erbringer von Finanz

dienstleistungen ist ein Erbringer von 
Finanzdienstleistungen eines Mitglieds, der 
eine Finanzdienstleistung im Gebiet eines 
anderen Mitglieds von einer im Gebiet eines 
anderen Mitglieds gelegenen Niederlassung 
aus erbringt, ohne Rücksicht darauf, ob 
dieser Erbringer von Finanzdienstleistungen 
eine geschäftliche Anwesenheit. in dem 
Gebiet des Mitglieds hat, in dem die 
Finanzdienstleistung bereitgestellt wird. 
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2. "Commercial presence" me ans an 'enterprise 
within a Member's territory for the supply of 
financial services and' includes wholly-or 
partly-owned subsidiaries, joint ventures, 
partnerships, sole proprietorships, franchis
ing operations, branches, agencies, represen
tative offices or other organizations. 

3. A new financial service is .a. serv.ice of a 
financial nature, including servi,ces related to 
existing and newproducts ortherriarmer in 
wh ich a product. is delivered, that is not 
supplied' by any financial service supplier in 
the territoryof a particular· Member , but 
which is supplied in the territory of another 
Member. 

ANHANG 1 C 

ABKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE 
ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN 

EIGENTUMS 

Allgemeines 

Durch die mißbräuchliche Nutzung von Rechten 
des geistigen Eigentums und durch mangelnde 
Möglichkeiten in vielen Staaten, den Schutz dieser 
Rechte durchzusetzen, entstehen große wirtschaft
liche Schäden. Zahlreiche Vertragsparteien des 
GA TI drängten daher darauf, daß in den 
multilateralen Handelsverhandlungen der Uru
guay-Runde auch ein Vertragswerk geschaffen 
wird, daß einerseits in allen Mitgliedsstaaten ein 
gewisses Mindestniveau an Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums sichert, anderseits auch all
gemein anerkannte Rahmenbedingungen für die 
Durchsetzung der bestehenden Rechte. Durch das 
jetzt vorliegende Abkommen werden die Anwend
barkeit der Grundprinzipien des GA TI 1994 und 
der einschlägigen internationalen übereinkommen 
im Bereich der Rechte an geistigem Eigentum 
verankert. 

Das Abkommen ist in sieben Teile gegliedert: 

Teil I enthält allgemeine Bestimmungen, wie.zB 
die Abgrenzung der Verpflichtungen, die Bezie
hung dieses Abkommen zu anderen, bereits 
bestehenden internationalen übereinkommen im 
Bereich der Rechte des geistigen Eigentums, und 
Verpflichtungen zur Einhaltung gewisser Grund
prinzipien, wie die Inländerbehandlung und die 
Meistbegünstigung. 

2. "Geschäftliche Anwesenheit" bedeutet ein 
Unternehmen im Gebiet eines Mitglieds für 
die Erbringung von Finanzdienstleistungen 
und umfaßt ganz oder" teilweise im Eigen
tum des Erbringers stehende Tochtergesell
schaften, Gemeinschaftsunternehmen, Perso
nengesellschaften, Einzelunternehmen, Fran
chise-Unternehmen, Zweigstellen, Agentu
ren, V ertretüngen' und' sonstige 
Einrichtungen. . , 

3. Eine neue Finanzdienstleistung ,ist eine 
Lei~tung finanzieller' Art,' einschließlich 
Leistungen im Zusammenhang mit bestehen
den und neuen Produkten oder mit der Art 
des Vertriebs des Produktes, die von keinem 
Erbringer von Finanzdienstleistungen in dem 
Hoheitsgebiet eines bestimmten Mitglieds 
erbracht wird, die aber in dem Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitglieds erbracht wird. 

Teil 11" legt die Mindestschutzstandards für 
verschiedene Bereiche, bei denen ein Schutz der 
Rechte vorgesehen ist, fest. 

.. Teil III regelt die Durchsetzung des Schutzes 
dieser Rech,te. Bei den Verhandlungen über diesen 
Teil konnte Einvernehmen hergestellt werden, daß 
zwar ein gewisses einheitliches Schutzniveau in 
allen Mitgliedsstaaten erreicht werden muß, daß 
aber die Bestimmungen genügend flexibel sein 
sollten, um sich den teilweise sehr unterschiedli
chen nationalen Rechtssystemen anzupassen. 

Teil IV regelt den Erwerb und die Aufrecht
erhaltung der Rechte des geistigen Eigentums. 

Teil V befaßt sich mit Streitverhütung und' 
Streitbeilegung. 

Teil VI enthält übergangsvereinbarungen. 

Teil VII enthält die institutionellen Regelungen 
und die Schlußbestimmungen. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens werden 
erst ein Jahr nach Inkrafttreten der wro 
anwendbar. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Artikel 1: Wesen und' Umfang der Pflichten 

Jedes Mitglied hat die Bestimmungen des 
Abkommens in Kraft zu setzen, wobei das 
Verfahren zur Umsetzung von den Mitgliedern 
frei gewählt werden kann. Nationale Rechte 
können einen weiteren Schutz vorsehen, allerdings 
nur soweit er nicht den Bestimmungen des 
Abkommens zuwiderläuft. Unter geistigen Eigen
tumsrechten werden alle in Teil II Abschnitt 1 bis 
7 aufgezählten Schutzrechte verstanden. 

Die Inländerbehandlung ist zu gewährleisten. 
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Artikel 2: Übereinkünfte über geistiges Eigentum 

Sämtliche Verpflichtungen, ,die aus den 
bestehenden, multilateralen übereinkommen auf 
dem Gebiet des, geistigen Eigentums bestehen, 
bleiben weiterhin ,verbindlich. ' 

Artikel 3: Inländerbehandlung 

Kein Mitgliedstaat gewährt Angehörigen emes, 
anderen Mitgliedstaates weniger Rechte als den 
eigenen Staatsangehörigen! 

, " 

Artikel 4: Meistbegünstigung 

Die, den Angehörigen ein~s', Mitgliedslandes 
eingeräumten Rechte müssen im selbe~ Ausmaß 
auch' Angehörigen eines anderen Mitglie~slandes 
offenstehen. Ausnahmen von diesem Prinzip sind 
nur in sehr beschränktem Umfang zulässig. 

Artikel 5: Multilaterale Vereinbarungen über den 
Erwerb, C)deLdie Aufrechterhaltung des Schutzes 

Artikel 3 und 4 werden a~f solche V erfah~~n 
nicht angewendet, die in von der WIPÖ 
veiwa'ltetert-, ' nütltiläteialen Verträgen' über den 
Erw~rb: '::iin'd~" di~: : Aufrechterhaltung" 'geistig~'r 
Elgeritumsrechte vorgesehen sind. " " 

Artikel ,6 : "Erschöpfung, 

t~ F~n~, a~r ' S'tr~itbeileg).lng" wird: y~rbehaltli~h 
der B~s,ti'mrrilll~gen: 'über, Gleichbehandlung u~d 
Meistbegünstigühg ,das' Prqblein a~i:Erschöpfu,ng 
geistiger' Eigentumsrechte "VOll diesem' 'Abkommen 
nicht berührt. ' , , , 

Artikel 7:: ZielS~tziJngen ' '. 

$ch~& 'und D~rchs~~~!Ja~~eitgei~~ger Eig~ft 
turnsrechte haben zur Förderung von InIlpvatit:m, 
Te~hhblogietransfer, uridder wechselseitigen Vor
'teile von 'Erzeugernuricl Anweriderri beizutragdfl 

. ':<h'; 

Den sozialen und wirts,chaftlichen Aspekten, wie 
auch einer Aus'gi'Wogen&'ett "dei 'Rechte und 
Pflich~l1jsn:l:ab;e.i ,Rp:,\tJ;\-\lIlgz,u tragen. ,; j, 

Artikel 8 : Grundsätze, 
, , , " ~ ",',,:-' " : ,"1 

Im Rahmen der Bestimmungen des Abkommeqs 
können Mitgliedstaatep Richtlinien zum Schu~~ 
der öffentlichen Gesundheit, und 'Ernährung 
erlassen sowie, zur Förderung ihrer ,wirtschaft-
lichen und, technologischen Entwicklung. " 

TEIL II Artikel 9 ',bis 14 wurden vom BMJ 
bearbeitet. 

ABSCHNITT 2: MARKEN 

Artikel 15: Gegenstand des Schutzes 

Der Artikel enthält Bestimmungen über die 
Arten, schützbarer Zeichen sowie die V oraus
setzungcnfür eine Markenregistrierung. Der 
Gebrauch der Marke imAnmeldezeitpunkt ist 
nicht zwingend vorgeschrieben. Beim Gebrauchs
zwang ist eine mindestens dreijährige Schonfrist 
einzuräumen. 'Ein Widerspruchsverfahren kann 
vorgesehen werden. 

Artikel i6: Rechte aus' d~r Marke , 

Däs Recht des Markeninhabers ist', ein Aus
schluß-bzw.' AusschHeßlichkeitsrecht, wobei Prio
ritäts'rechte/ gewahrt bleiben müsseh.Bei der 
Beurteilung, "ob eine Marke als' berüh~t anzu
sehen ist, sind die Verkehrs auffassung einschließ
lieh der durch Werbung erzielten Bekanntheit der 
Marke zu berücksichtigen. 

Ist eine Schädigung des Inhabers einer berühm
ten Marke zu befürchten, dann erfaßt das 
Ausschlußrecht auch Marken, die für nicht
ähnliche Waren oder Dienstlei'stungen eingetragen 
sind. 

Artikel 17: Ausnahmen, , ' ; ,-, .. ,~.; ?~.;-> _.:'-:·t"·:~:.;/'!~: .',' .~:-:':-' 

i,..Uiller ',BerückSichtigung der oerechtigtennnter
essen des MarkenirihaoeFs und Dritter kann jeder 
Mitgliedstaat den Schutzumfang einer Marke zB 
durch Zulassung des fairen Gebrauches beschrei
bender Bestandteile beschränken. 

~t~~i 18: S~,hutzdauer, - , 

"DleUnt~rgienze . 'für' die Schut~'d'aüer;· ein'~r 
Markewirdtitriit jeweils :sieben Janren 'festgesetzt. 
Erneuerung~n 'können unbeg~enzt erfolgen.: ' 
. : '. . , ), ;.1 .: ,-; ;- ;, '- - ' . ~ 

J\rtikel, 1,9: Erfordernis-, der ,B_e"ut~ung: ' 

I~t der' G~brauch ;'ei~er Marke "zu;:'Alifretht~ 
eth~it~ri~ lhie~' Besülnd~s erfötd~Hi~h,,: iS'O '~tdit 
dem ';'Mafke'riinhaber ,- eiile 'ID:indestetls :dreijährige 
Schoiiffi~tili:'; Eine Marke,., witdrtiHft i~döscht~ .. : " .; " _ .. r,: .. , , ". (;" ,_ '_. . __ :' '. _,' " ~ ":" ,' .. -' 
wenn 'de.r, Innaber deren Nichtgebraüch techtferti~ 
'g~~ ,~~~n: , ,:';u> :)" ,,) ': ' : 

',Der Gebratich der" Marke kann auch, mit 
Zustimmung, des Inhabers',dur~h; Dritte, erfolgen.: 

Ariik~i: da :'Sonstige Erford~~~se" 
Der Gebrauch der Marke darf nicht durch 

ungerechtfertigte ' zusätzliche' , Erfordernisse 
erschwert werden. 

Artikel 21: Lizenzen und rechtsgeschäftliehe Üher~ 
,tragungen 

Jeder Mitgliedst~at' kann Vorschriften', über die 
Einräumung von Lizenzen und die' übertragung 
von Marken erlassen. Zwangslizenzen sind aller
dings nicht zulässig..-
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Eine Marke kann mit oder ohne zugehöriges 
Unternehmen übertragen werden. 

ABSCHNITf 3: GEOGRAPHISCHE ANGA
BEN 

Artikel 22: Schutz geographischer Angaben 

Unter geographischen Angaben werden solche 
Angaben verstanden, die eine Ware als aus dem 
Gebiet, einer Region oder eines Ortes eines 
Mitgliedstaates herrührend kennzeichnen, wobei 
damit ein besonderer Ruf, eine besondere Qualität 
oder andere aus dem geographischen Ursprung 
herrührende Besonderheiten verbunden sind. 

Jeder Mitgliedstaat hat zum Schutz dieser 
Angaben entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

Artikel 23: Zusätzlicher Schutz für geographische 
Angaben für Weine und Spirituosen 

Der Gebrauch geographischer Angaben für 
Weine und Spirituosen aus einem anderen als 
dem angegebenen Gebiet ist selbst dann nicht 
zulässig, wenn die wahre Herkunft auch angege
ben ist oder Bezeichnungen wie "in der Art von 
... ", "vom Typ ... ", "im Stile von ... " usw. Die 
Registrierung derartiger Bezeichnungen als Marke 
ist entweder von Amts wegen oder auf Antrag 
Dritter zurückzuweisen bzw. für ungültig zu 
erklären. Um den Schutz geographischer Angaben 
für Weine zu erleichtern wird der Rat für 
handelsrelevante geistige Eigentumsrechte Ver
handlungen zur Errichtung eines multilateralen 
Systems der Mitteilung und R~gistrierung geogra-
phischer Angaben für Weine aufnehmen. . 

Artikel 24: Internationale Verhandlungen; Aus
nahmen 

Die Mitgliedstaaten kommen überein, in Ver
handlungen über die Anhebung des Schutzes 
individueller geographischer Angaben einzutreten. 
Darüber hinaus enthält Artikel 24 bereits Grund
aussagen, wie der Schutz geographischer Angaben 
zu verstehen bzw. umzusetzen ist. Die Anwendung 
der Bestimmungen des Abschnittes 3 werden 
laufend vom Rat für handelsrelevante Eigentums
rechte zu überprüfen sein, wobei eine erste 
Prüfung zwei Jahre nach Inkrafttreten des Über
einkommens über die Errichtung der WTO zu 
erfolgen hat. 

ABSCHNITT 4: GEWERBLICHE MUSTER 

Artikel 25: Schutzvoraussetzungen 

Neuen oder ursprünglichen Mustern ist Schutz 
zu gewähren. Muster, die technisch oder funk
tional bedingt sind, können vom Schutz aus
geschlossen werden. 

Textilen Mustern werden Sonderbedingungen 
eingeräumt. Diese Verpflichtung können die 

Mitgliedstaaten im Wege 
Geschmacksmustergesetzes oder 
rechts erfüllen. 

Artikel 26: Schutz 

emes 
des 

eIgenen 
Urheber-

Der Musterschutz gewährt seinem Inhaber ein 
Ausschlußrecht gegenüber Dritten. Mitgliedstaaten 
können allerdings dieses Ausschlußrecht unter 
Abwägung der Interessen aller Betroffenen ein
schränken. Die Schutzdauer hat mindestens zehn 
Jahre zu betragen. 

ABSCHNITT 5: PATENTE 

Artikel 27: .Patentierbare Gegenstände 

Grundsätzlich sind Patente für Erfindungen auf 
dem gesamten Gebiet der Technik (Gegenstände 
oder Verfahren), die neu sind, über entsprechende 
Erfindungshöhe verfügen und industriell anwend
bar sind, zu erteilen. 

Patentschutz kann ausgeschlossen werden für 
Erfindungen, deren wirtschaftliche Verwertung aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung oder Moral zu 
verhindern ist, oder um menschliches oder 
tierisches Leben, Pflanzen oder die Gesundheit 
zu schützen oder um ernsthafte Schäden für die 
Umwelt hintanzuhalten. Daß die Verwertung 
durch nationale Rechtsvorschriften verboten ist, 
rechtfertigt die Schutzverweigerung allerdings 
nicht. Neben der Aufzählung weiterer möglicher 
Erfindungen, die vom Patentschutz ausgeschlossen 
werden, enthält dieser Artikel den Auftrag an die 
Mitgliedstaaten, Sortenschutz durch Patente oder 
eigenständige Rechtsinstrumente zu gewähren. 

Vier Jahre nach Inkrafttreten des Über~in
kommens zur Errichtung der WTO sind diese 
Vorschriften zu überprüfen. 

Artikel 28: Rechte aus dem Patent 

Neben der Beschreibung der Möglichkeiten zur 
Verwertung des Patentrechtes wird auch das Recht 
zur Übertragung, der Rechtsübergang im. Wege 
der Gesamtrechtsfolge sowie das Recht zur 
Lizenzeinräumung ausdrücklich angeführt. 

Artikel 29: Bedingungen für Patentanmelder 

Der Anmelder hat die Erfindung so vollständig 
und deutlich zu offenbaren, daß danach die 
Ausführung durch einen Fachmann möglich ist. 
Das nationale Recht kann auch vorschreiben, daß 
der Erfinder die ihm bekannte bestmögliche 
Ausführungsart anzugeben hat sowie allfällige 
bereits bestehende entsprechende ausländische 
Anmeldungen oder Erteilungen. 
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Artikel 30: Ausnahmen von den Rechten aus. dem 
Patent 

Unter Berücksichtigung der berechtigten· Inter
essen des Patentinhabers und Dritter kann das 
ausschließliche Recht des Patentinhabers 
beschränkt werden, vorausgesetzt, daß die übliche 
Verwertung des Patents hiedurch nicht unverhält
nismäßig behindert wird. 

Artikel 31: Sonstige Benützung ohne Zustimmung 
des Rechtsinhabers 

Wo das nationale Recht den Gebrauch des 
Patentes zB durch die Regierung oder durch von 
der Regierung hiezu ermächtigte Dritte vorsieht, 
sind gewisse Grundsätze einzuhalten wie Abwä
gung individueller wesentlicher Gesichtspunkte. 

Weitere Voraussetzungen sind ua. ergebnisloser 
Versuch zur Erlangung einer Lizenz, Notstand, 
umgehende Information des Patentinhabers, inhalt
liche und zeitliche Begrenzung des Gebrauches auf 
den Notfall, nicht ausschließlicher Gebrauch, 
grundsätzliche Nichtübertragbarkeit. 

Artikel 32: Widerruf/V erfall 

Gegen jede Entscheidung, die den Widerruf 
oder die Nichtigerklärung eines Patentes enthält, 
ist ein Rechtsmittel vorzusehen. 

Artikel. H: Schutzdauer 

00 Die Schutzdauer eines Patentes beträgt 20 Jahre 
ab Einreichungstag. 

Artikel 34: Verfahrenspatente ; Beweislast '. 

Im Verletzungs streit betreffend ein Verfahrens
patent hat der Belangte zu beweisen, daß das VOll 

ihm verwendete Verfahren zur Herstellung emes 
bestimmten Produktes verschieden von dem 
patentgeschützten ist. 

Dieser Artikel enthält auch die gesetzliche 
Vermutung, daß unter bestimmten Voraussetzun-' 
gen Produkte als gemäß einem patentierten 
Verfahren hergestellt angesehen werden. . 

Beim Beweis des Gegenteils muß die Wahrung 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen berück
sichtigt werden. 

ABSCHNITT 6: LAYOUT 
(TOPOGRAPHIEN) 
SCHALTKREISE 

DESIGNS 
INTEGRIERTER 

Artikel 35: Verhältnis zum IPIC-Vertrag 

Die Mitgliedstaaten gewähren Schutz für 
Topographien gemäß dem Vertrag über den 
Schutz integrierter Schaltkreise. 

Artikel 36: Schutzumfang. 

Jede Art des Inverkehrbringens 
integrierter Schaltkreise, auch als 
anderer Produkte, ist ungesetzlich. 

geschützter 
Bestandteil 

Artikel 37: Handlungen, die keiner Zustimmung 
des Rechtsinhabers bedürfen 

Artikel 36 ist auf gutgläubige Benützer geschütz
ter Topographien nicht anwendbar. Wenn dem 
Benützer bekannt wird, daß er in bestehende 
Rechte eingreift, hat er für die Weiterbenützung 
entsprechende Zahlungen an den Schutzrechtsin
haber zu leisten. 

Die Bestimmungen des Artikel 31 gelten sinnge
mäß auch für Topographien. 

Artikel 38: Schutzdauer 

Die Schutzdauer beträgt grundsätzlich zehn 
Jahre. Darüber hinaus kann der Ablauf nach 
15 Jahren ab der Schaffung der Topographie 
vorgesehen werden. 

ABSCHNITT 7: DER SCHUTZ NICHT 
OFFENGELEGTER INFORMATIONEN 

Artikel 39: 

Die Mitgliedstaaten haben, als eine weitere 
Maßnahme gegen unlauteren Wettbewerb, nun
mehr auch den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
zu gewährleisten .. 

Besondere Maßnahmen zur Geheimhaltung sind 
dort vorzusehen, wo medizinisch-pharmazeutische 
oder landwirtschaftlich-chemische Produkte staat
lichen Zulassungsverfahren unterliegen. 

ABSCHNITT 8: BEKÄMPFUNG WETT
BEWERBSWIDRIGER PRAKTIKEN IN VER
TRAGLICHEN LIZENZEN 

Artikel 40: 

Die Mitglieder können geeignete Maßnahmen 
treffen, um die Bedingungen bei der Lizenzvergabe 
so zu gestalten, daß sie _ keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb haben. 

Wenn der Verdacht· grenzüberschreitender 
Verstöße besteht, können Konsultationen zwi
schen den betroffenen Mitgliedern abgehalten 
werden. 

Die Artikel 41 bis 43 wurden vom BMJ 
bearbeitet. 

Artikel 44: Gerichtliche ~ordnungen 

Im Falle der Verletzung geistiger Eigentums
rechte haben die Gerichte die Befugnis zur 
Erlassung einstweiliger Verfügungen. 

Im Falle der Benützung ohne Zustimmung des 
Eigentümers gemäß Teil II kann die Zulässigkeit 
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von Rechtsmitteln auf die Entscheidungen bezüg
lich der Höhe der Entschädigungszahlung 
beschränkt werden. 

Artikel 45: Schadenersatz 

Dem in seinen Rechten Verletzten steht auch 
Schadenersatz, einschließlich des Ersatzes der 
Verfahrens- und Vertretungskosten, gegebenen
fallsauch des entgangenen Gewinns, zu. 

Artikel 46: Sonstige Abhilfemaßnahmen 

Die Gerichte haben das Recht, in Verletzungs
fällen die Beseitigung und Vernichtung von Waren 
wie auch die Beseitigung dafür verwendeter 
Werkzeuge und Hilfsmittel anzuordnen. Eine 
Interessensabwägung hat in jedem Fall stattzufin
den. Im Falle der Markenpiraterie wird eine bloße 
Entfernung der widerrechtlich angebrachten Mar
ken als grundsätzlich nicht ausreichend erachtet, 
um danach die Waren in den geschäftlichen 
Verkehr überzuführen. 

Artikel 47: Recht auf Auskunft 

Die Gerichte können, wenn es die Ernsthaftig
keit der Verletzungshandlung erforderlich macht, 
vom Verletz er Auskunft über dritte Personen, die 
an den Verletzungshandlungen beteiligt sind, 
verlangen. 

Artikel 48: Entschädigung des Antragsgegners 

Wenn ein Eingriff in gewerbliche Schutzrechte 
fälschlich behauptet wurde und dem Belangten 
dadurch Schäden entstanden sind, so hat das 
Gericht den Antragsteller zu einer Entschädigungs
leistung an den Belangten zu verurteilen. 

Amtshaftung bzw.· Organhaftpflicht können 
nicht geltend gemacht werden, wenn die gesetzten 
Maßnahmen gutgläubig erfolgten. 

Artikel 49: Verwaltungsrechtliche Verfahren 

Auch für Verwaltungsverfahren gelten die 
Grundsätze des Teils III Abschnitt 2. 

ABSCHNITT 9: EINSTWEILIGE MASSNAH
MEN 

Artikel 50: 

Die Gerichte haben das Recht, alle Vorkehrun
gen zu veranlassen, um eine Verletzung geistiger 
Eigentumsrechte zu unterbinden. 

Das Recht des Antragstellers muß hiezu 
ausreichend nachgewiesen sein,es kann auch eine 
Sicherheitsleistung vom Antragsteller verlangt 
werden, um mißbräuchliche Anträge zu verhin
dern. 

Bei Gefahr in Verzug können alle Maßnahmen 
auch ohne Anhörung des Belangten ergriffen 

werden, doch ist dieser spätestens nach Durch
führung dieser Maßnahmen zu verständigen. über 
Antrag des Belangten können die verhängten 
Maßnahmen aufgehoben werden, wenn nicht 
innerhalb einer bestimmten Frist in der Sache 
selbst entschieden wird. 

Die im § 50 enthaltenen Grundsätze gelten für 
Gerichts- und Verwaltungsverfahren. 

ABSCHNITT 10: BESONDERE ERFORDER
NISSE IM HINBLICK AUF MASSNAHMEN 
AN DEN GRENZEN 

Artikel 51: Aussetzung der Freigabe durch die 
Zollbehörden 

Wenn bei der Einfuhr von Waren der 
begründete Verdacht besteht, daß es sich hiebei 
um Fälle von Marken- oder Produktpiraterie 
handelt, sind über Antrag diese Waren an der 
Grenze zurückzubehalten. 

Dies gilt sinngemäß auch für die Ausfuhr von 
derartigen Waren. 

Artikel 52: Antrag 

Der Antragsteller hat die beabsichtigte Einfuhr 
von nachgeahmten Waren entsprechend glaubhaft 
zu machen und diese Waren auch so hinreichend 
zu beschreiben, daß sie von den Zollbehörden 
erkannt werden können. Der Antragsteller ist 
darüber zu unterrichten, ob dem Antrag stattgege
ben wird. 

Artikel 53: Kaution oder entsprechende Sicher
heitsleistung 

Wenn vom Antragsteller Sicherheiten verlangt 
werden, dürfen sie jedoch nicht den Zugang zu 
den im Abschnitt 4 vorgesehenen Rechten verhin~ 
dem. 

Wird über einen Antrag gemäß Abschnitt 4 nicht 
innerhalb der im Artikel 55 vorgesehenen Frist 
ordnungsgemäß entschieden, kann der Belangte bei 
Vorliegen der sonstigen . Voraussetzungen für die 
Einfuhr und gegen Stellung einer Sicherheit die 
Freigabe seiner Waren verlangen. 

Artikel 54: Mitteilung der Aussetzung 

Sowohl der Importeur wie auch der Antrag
steller sind umgehend von der Aufschiebung der 
Abfertigung zu unterrichten. 

Artikel 55: Dauer de~ Aussetzung 

Wird innerhalb einer Frist von höchstens zehn 
Werktagen ab Verständigung des Antragstellers 
kein ordentliches Verfahren eingeleitet oder 
weraendie vorläufigen Maßnahmen seitens der 
zuständigen Stellen nicht verlängert, haben die 
Zollbehörden die zurückgehaltenen Waren frei
zugeben, sofern die sonstigen Vorschriften erfüllt 
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sind. Diese Frist kann erforderlichenfalls verlängert 
werden. 

Wenn ein ordentliches Verfahren eingeleitet 
wurde, sind. auf. Antrag ,des Belangten d'ie 
getroffenen Maßnahmen zuügeryrüf~~. Auf d~,s, 
Verfahren sind die BestimrilUngeri' des Artikels '50' 
Z 6 anzu;wenden. 

Artikel 56: Entschädigung des Importeurs und des 
Eigentümeh' der 'Waren ,'}.:: .. ,. ,; '; ")]\ 

Iin'F&liei~ a~/ fäls~hlich:en ",zJ~b~;ithng d~; 
Waren hat der Antragsteller' allen ' Gesch~digt~~' 
einen;entsprechenden Eisatzzu:leisten. ' : ;'d, 

" :) 'S 
~ke157 : Recht . ?tuf, ,Besichtigung un!1, Auskunft 

_ . • " , " r . ,t·.. . -, _. , . , 

Sowohl ' dem> Rechtsinhaber ,wie auch dem: 
Importel,lf ist; ausreichend Gelegenheit zu geben/ 
die zurückgehaltenen Waren. tmtersuchen zu: 
lassen, um die jeweiligen. Ansprüche gen au ·zu 
formulieren, 

Artikel 58: Vorgehen von Amts wegen ':-".' 

Wo offizielle Stellen bei Vorliegen glaubhafter 
Beweise für eine Verletzung geistiger Eigentums
rechte von Amts wegen einzuschreiten haben,. 
können . sie jederzeit. vorn Rechtsinhaber alle 
eifor~erlicllen A~skürifie einhQlen.'·· . 

Alle Beteiligten sind umgehend von der Aufhe
bung zu informieren. 

Artikel 59: Abhilfemaßnahmen 

Unbeschidet sonstiger, dem An:tragsteller u~~ 
dem Belangten zustehenden Rechte haben die 
zuständigen Stellen das Recht, die Vernichtting 
oder Herausgabe der nachgeahmten Waren in' 
übereinstimmung mit den' Vorschriften des Arti.
kels 46 anzuordnen.",,· 

_ Artikel 60: Einfuhren von ge~gen Mengen 

. Die :Mitgliedstaaten können davöriabsehen,· die 
im Abschnitt 4 enthaltenen' Bestimmungen aüf 
geringe Warenmengen; die nich~gewerbsmäßig 
von Reisenden in ihrem Reisegepäck mitgeführt 
werden oder auf geringfügige Warensendungen 
anzuwenden. 

ABSCHNITT 11: STRAFVERFAHREN 

Artikel 61: 

Bei vorsätzlicher, gewerbsmäßiger Marken- oder 
Produktpiraterie sind in den nationalen Rechten 
sowohl Geld- als auch Haftstrafen vorzusehen, um 
eine entsprechende abschreckende Wirkung zu 
erzielen. Als weitere geeignete Maßnahmen 
werden die Beschlagnahme, der Verfall und die 
Zerstörung der nachgeahmten Waren sowie der 
zur Herstellung verwendeten Werkzeuge ange
sehen. 

Strafverfahren können auch bei anderen Verlet
zungen geIstiger Eigentumsrechte vorgesehen 
werden, wenn die Verletzungshandlungenvorsätz
lich erfolgten. 

, :pie' Mitgliedstaateri :kÖnnen;. " inüb(m~instiin
mungo: mit~, den . :in ,,' diesen}' ,'übereinkommen 
enth'altenen· Bestimmungen,. bestimnite Verfahren 
und': Formvorschriften" für'·' den Erwerb:! und' . die 
AufrechterhaJtimg geistiger . Eigenturnsrechte vor~ 
sehen, Sie> haben sich dabei'a:ndenBeS'tithmiingert 
des Artikek41 Z 2 und 3 zu orientie-reneWo der 
Rethtserwerb. eine Erteiluhg: ·oder.Registrierung 
voraussetzt, ·is.t sicherzustellen, ·daß das 'Erteiiungs'
bzw. Registrierungsverfahren • innerhalb • einer 
angemessenen Frist beendet ist, damit die Schutz
dauer nicht ungerechtfertigt. verkürzt ,'wird:. 

. Artikel 4 der PVüist auch auf Dienstleistungs
marken . anzuwenden. 

TEIL V: . STREITVERHÜTUNG UND ..:BEILE
GUNG 

Artikel 63: Transparenz 

Zur Streitverhütung legt Artikel 63 den Mitglie
dern' des Abkommens die Verpflichtung .. auf, 
V ors'chriften auf dem Gebiet dt:;r gel,StIgen 
Eigentumsrechte, die Gegenstand dieses, Abkom
mens sind, sowie z~ischenstaatliche Abkommen 
auf diesem Gebiet zu veröffentlichen (Absatz 1) 
uhd an den" Rat für handelsbezogeriegeistige 
Eigentumsrechte (Rat für TRIPS) zu notifizie~en 
(Absatz 2), um dessen Kontrolle der Durchführung 
dieses Abkommens zu unterstützen. 

Zur E~tia~t1ing der MitgÜeder~on de~ g~nd
Sätzliclien, " Verpflichtung zur Notifikation'iritt 
jedoch der Rat für TRIPS in Konsultationen mii 
der Weltorganisation für gelstlges Eigentum 
(WIPO) . betreffend die Ertichtung eines gemein
samen Registers der jeweiligen zu notifizierenderi 
Rechtsvorschriften der Mitglieder ein. Eine solche 
Vorgangsweise ist vorn Rat für TRIPS' auch 
hinsichtlich der Notifikationen nach Artikel 6 der 
PVü zu erwägen. 

Auf schriftliches Ersuchen eines Mitglieds des 
Abkommens hat jedes andere Mitglied Auskürifte 
über bestehende Rechtsvorschriften oder entspre-' 
chende Abkommen zu geben (Absatz 3). 

Diese Verpflichtung besteht jedoch dann nicht 
(Absatz 4), wenn vertrauliche Informationen zu 
offenbaren wären, welche die Rechtsdurchsetzung 
behinderten, dem öffentlichen Interesse entgegen-
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stünden oder gerechtfertigte Geschäftsinteressen 
von einzelnen öffentlichen oder privaten Unter
nehmen gefährdeten. 

Artikel 64: Streitbeilegung 

Betreffend Streitbeilegung wird auf die Bestim
mungen der Artikel XXII und XXIII GATT 1994, 
ergänzt durch die Vereinbarung über Streitbeile
gung, verwiesen, die auch auf Konsultationen und 
Streitbeilegungen nach diesem Abkommen ange
wendet werden. 

Das verbesserte Streitbeilegungssystem der 
WTO (World Trade Organization) ist ein Meilen
stein zur Bewahrung des multilateralen Handels
systems. 

Die WTO stellt den institutionellen Rahmen des 
GATT dar und macht es von einer de facto zu 
einer de iure internationalen Organisation. Zu den 
Aufgaben der WTO zählen neben der Durch
setzung, Verwaltung, Durchführung und Förde
rung der Ziele und Aufgaben der Abkommen, 
insbesondere die Strei~regelung. 

Als Streitregelungsorgan dient der Allgemeine 
Rat, der neben der Ministerkonferenz, die 
zumindest einmal in zwei Jahren zusammentritt, 
zur regelmäßigen überwachung der Implementie
rung des Abkommens eingerichtet ist. 

Durch dieses integrierte, einheitliche Streitbeile
gungsverfahren für alle Bereiche, also auch für 
handels bezogene geistige Eigentumsrechte, soll die 
Einheitlichkeit der, Rechtsprechung und die Ver
hinderung von Streitigkeiten über die Zuständig
keit des für die Lösung des Konflikts berechtigten 
Gremiums ~ewä~rleistet werden. 

(V gl. allgemeine Erläuterungen Zur Streitbeile
gung bzw. Vereinbarung über Streitbeilegung.) 

TEIL VI: ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 65: Übergangsbestimmungen 

Vor Ablauf einer allgemeinen Frist von einem 
Jahr ab dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens 
ist kein Mitglied zur Anwendung der Bestimmun
gen dieses Abkommens verpflichtet (Absatz 1). 

Für Entwicklungsländer wird diese Frist um 
weitere vier Jahre verlängert, ausgenommen die 
Anwendung der Artikel 3, 4 und 5 des Teils I 
(Absatz 2). 

Diese Fristverlängerung kann 
europäischen Nachfolgestaaten 
genommen werden (Absatz 3). 

auch von ost
In Anspruch 

Insoweit Entwicklungsländer durch dieses 
Abkommen verpflichtet werden, den Patentschutz 
auf Gegenstände auszudehnen; die auf ihrem 
Staatsgebiet vor dem Inkrafttreten dieses Abkom
mens gemäß Absatz 2 nicht patentierbar gewesen 
sind, können diese Mitglieder die Anwendung der 

Bestimmungen betreffend Patente im Abschnitt 5 
des Teils II dieses Abkommens um zusätzliche fünf 
Jahre verzögern (Absatz 4). 

Während einer in Anspruch genommenen über
gangsperiode sind Änderungen in der Rechtslage 
und Praxis eines Mitgliedes nur in übereinstim
mung mit dem Stand der Bestimmungen in diesem 
Abkommen durchzuführen. 

Artikel 66: Am wenigsten entwickelte Länder 'als 
Mitgliedstaaten 

Für am wenigsten entwickelte Länder werden 
die in Artikel 65 festgelegten übergangsfristen auf 
einen Zeitraum von zehn Jahren erstreckt, der auf 
gehörig begründeten Antrag des betroffenen 
Mitgliedes vom Rat verlängert werden kann. 

Artikel 67: Technische Zusammenarbeit 

Um die Durchführung dieses Abkommens zu 
erleichtern, haben die Mitglieder eine technische 
und finanzielle Zusammenarbeit, einschließlich der 
Hilfe bei der Vorbereitung der nationalen Gesetz
gebung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes und dessen Durchsetzung sowie die 
Ausbildung des Personals, zwischen Industrielän
dern und Entwicklungsländern bzw. am wenigsten 
entwickelten Ländern vereinbart. 

TEIL VII: INSTITUTIONELLE REGELUN
GEN; SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 68: Rat für handelsbezogene Aspekte der 
Rechte an geistigem Eigentum 

Der Rat für handelsrelevante geistige Eigen
tumsrechte hat die Aufgabe, die Wirksamkeit 
dieses Abkommens sowie die übereinstimmung 
nationaler Rechtsvorschriften mit einzelnen Bestim
mungen zu überwachen und soll auch' eine 
Anlaufstelle für die Mitgliedstaaten bei auftreten
den handelsrelevanten Fragen des geistigen Eigen
tums sein. Auch die Aufnahme von Konsultationen 
mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) ist vorgesehen. Der zweite Satz von 
Artikel 68 sieht vor, daß dem Rat für handels
bezogene Aspekte der Rechte des gelstlgen 
Eigentums zusätzliche zu den ihm auf Grund des 
Abkommens zukommenden Aufgaben weitere 
Aufgaben durch die Mitglieder übertragen werden 
können. Da diese Bestimmung nicht näher 
determiniert, um welche Aufgaben es sich dabei 
handelt und wie weit die dem Rat zu über
tragenden Befugnisse reichen können, ist diese 
Bestimmung als verfassungsändernd zu genehmi
gen. 

Artikel. 69: Internationale Zusammenarbeit 

Die Mitgliedstaaten stimmen überein, zur 
Unterbindung des Handels mit nachgeahmten 
Waren in umfassender Weise zusammenzuarbeiten. 
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Artikel 70: Schutz bestehender Gegenstände 

Diesem Abkommen kommt keine Rückwirkung 
zu. Für bereits bestehende urheberrechtlich zu 
beurteilende Werke ist ausschließlich die Berner 
übereinkunft maßgeblich. Außerdem können die 
Mitgliedstaaten übergangsbestimmungen erlassen. 
Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkom
mens anhängige Registrierungsverfahren sind die 
Bestimmungen des Abkommens hinsichtlich erwei
terter Schutzmöglichkeiten anzuwenden. Für jene 
Mitgliedstaaten, deren Rechtsordnung im Zeit~ 
punkt des Inkrafttretens des Abkommens über die 
Errichtung der WTO' noch keinen Patentschutz für 
pharmazeutische oder landwirtschaftlich-chemische 
Produkte kennt, werden Sondervorschriften erlas
sen. 

Artikel 71: Überprüfung und Änderungen 

Der Rat für handelsrelevante geistige Eigen
tumsrechte hat die Umsetzung dieses Abkommens 
nach Ablauf der in Artikel 65 Z 2 genannten 
übergangsfrist regelmäßig zu überprüfen. . 

Änderungen, die eine Anhebung des Schutzes 
geistiger Eigentumsrechte in Einklang rriit 
bestehenden, anderen multilateralen Abkommen 
bedeuten und von allen WTO-Mitgliedern aner
kannt werden, sind im' Rahmen der Ministerkon
ferenz zu behandeln .. 

Artikel 72: Vorbehalte 

Ohne . Zustimmung aller Mitgliedstaaten sind 
Vorbehalte zu einzelneri Bestimmungen nicht 
zulässig. 

Artikel 73: Ausnahmen aus Sicherheits gründen 

Keine Bestimmung des Abkommens ist so 
auszulegen, daß sie grundlegenden nationalen 
Sicherheitsinteressen zuwiderläuft oder einen 
Mitgliedstaat daran hindert, seine Verpflichtungen 
nach der Charta der Vereinten Nationen für die 
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und 
der Sicherheit zu erfüllen. 

ANHANG 2 

VEREINBARUNG ÜBER REGELN UND 
VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG .' 

Allgemeines . 

Der als Anhang 2 zum WTO-Abkommert 
eingeführte· neue' Streitbeilegungsmechanismus 
(Understanding on Rules arid Procedures Gover
ning TheSettlement of Disputes, kurz DStJ 
genannt) ist als Multilaterales Handelsüberein
kommen im Sinne von Artikel I Absatz 2 des 
WTO-Abkommens für alle Mitglieder verbindlich. 
Er wird gemäß Artikel III Absatz 3 des WTO
Abkommens von der wro verwaltet und ist 
institutionell in die WTO eingebunden, inde~ 

gemäß Artikel IV Absatz 3 des WTO-Abkommens 
der Allgemeine Rat auch als Streitbeilegungsorgan 
(Dispute Settlement Body, DSB) fungiert. 

Zur systematischen Einordnung des DSU im 
Rahmen der WTO wird auf die Ausführungen im 
Allgemeinen Teil, insbesondere zum Aufbau des 
Abkommens und zum institutionellen Rahmen, 
hingewiesen. 

Das Streitbeilegungsverfahreri derWTO zeich
net sich durch eine wesentliche Verrechtlichung, 
Straffung und Vereinheitlichung im Vergleich zu 
den bisherigen Streitbeilegungsverfahren unter dem 
GATT 1947 und den übereinkommender Tokyo
Runde aus. 

Das bisherige Streitschlichtungssystem im 
GATT-Bereich basierte auf den Bestimmungen 
der Artikel XXII und XXIII des GATT 1947, die 
in der Praxis durch gewohnheitsrechtliche.Rechts
fortbildung sowie durch Beschlüsse der VER
TRAGSPARTElEN weiterentwickelt wurden. 
Dazu kamen in der Tokyo-Runde formal unab
hängige Streitbeilegungsbestimmungen in einzelnen 
übereinkommen. Diese enthalten zwar zum Teil 
bereits detaillierte Regelungen, können aber die 
durch den unterschiedlichen Teilnehmerkreis und 
die Befassung verschiedener Organe die im System 
dieser Verträge vorgegebene Mehrgeleisigkeit und 
Zersplitterung nicht überwinden. • . 

Primär waren politische Organe - wie die 
VERTRAGSPARTEIEN unter dem GATT 1947 
- für die institutionalisierte kollektive überwa
chung und die Herbeiführung eines Interessensaus
gleichs zuständig. Parallel zu den schrittweisen 
Bemühungen zur überwindung der institutionellen 
Schwächen des GATT 1947 entwickelte sich das 
GATT-spezifische Streitbeilegungsverfahren, Es 
umfaßt neben Konsultations- und Vermittlungsver
fahren insbesondere das "Panel-Verfahren", ein aus 
der Praxis des GATT entstandenes Verfahren 
eigener Art, bei derri Untersuchungsausschüsse 
(panels) zur Ermittlung der Tatsachen- und 
Rechtslage eingesetzt werden, sowie 'alternativ 
dazu dasSchiedsverfahren .. 

Sukzessive Verbesserungen des' . Verfahrens 
fanden durch den im Rahmen der GATT
Uruguay-Runde für deren Dauer verabschiedeten 
Beschluß (Improvementsto the GATT Dispute 
Settlement Rules and Procedures, L/6489 vom 
12. April 1989) zur Stärkung und Straffung des 
Streitbeilegungsverfahrens ihren vorläufigen Höhe
punkt. Sie enthalten die Verankerurig' des Rechts 
auf ein: Panel, so daß das Panel~Verfahren zum 
obligatorischen Streitbeilegungsverfahren wird, die 
Straffung des Panel:-Verfahrens durch Fristen 
sowie den Ausbau der überprüfung der Durch
führung von Empfehlungen eines Panels. 

Für Streitigkeiten, die vor dem Inkrafttreten der 
WTOanhängig gemacht wurden,., wird das 
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bisherige Verfahren (einschließlich des Beschlusses 
vom 12. April 1989) weiterhin zur Anwendung 
kommen (vgl. Artikel}. Absatz 11 des· DSU). 

Der'rieu~ . integriert~. Streitbeilegungs~echanis
mus derWTO baut auf, den. Erfahrungen mit dem 
best~henden;' Systerri ~uf' und verstärkt . dessen 
Konzeption wesentlich: zB durch eine ..:.-. wegen 
des. I\onsep.serforder!1isses.für eine. gegenteilige 
. Entscheidung·, -, nahe~ugat:antierte .Annahme von 
.Empfehh,ngen .und Entschließungen , eines Unter
suchungsausschusses ,·(panel) oder des ,neu einge
richteten Berufungsorgans ' ;(Appelate'cBody,. AB) 
und eine weitere wesentliche Verstärkung der 
Über-wachuhgder Umsetzung von Entscheidungen. 

~:A~~h"wei~~rhU; 'welid'~~--;nehr~r~. !.Yerfahre~-
typen,. fii:' .)lie·St:eitbeil,crg~ng zur; V erfJg'un~ 
gestellt, die teilweise gleichzeitig pd,er, 1llt~rnativ 
und teilweise nacheiriander' angewendetwerdeh 
könneno-Im ZentI'Um steht, dasPanel~Verfahren, in 
dem die!;wesentlichenVerfahrensschritte vor einem 
Untersuchungs ausschuß (panel) durchgefÜhrt wer:
den. Dieses Verfahren kann jetzt überdies in einem 
Verfahreri vor dem:"als;,zweiteInstllnz'" heu 
eingdüb:ri~n BetuflUtgsorgan(AB) riiunderr.· " 

'0> 
, " Daneben stehen, den ' Parteien abe; auch 
beso~dere KonsultationsverfahTen, wie Gute;Dien
ste (good offices), Streitschlichtung (~0'nc1l1ation) 

, ; und' Vermittlung: (rrrediüion);sowie ''Schiemver-. 
:fahren zur Verfügung. Zu beachten ist dabei,daß 
Schiedsverfahrennicht nurak: selbständige Ver
,fahren ,·.eine ,Alternative zum Panel-Verfahren 
'darstellen,sondern' 'daß' solche Verfahren i' für 
einzdneVerfahrensschritte'(zB überprüfung ;der 
Arigemessenheit .. ,von Gegenmaßnahmen) einen 
integrierenden, Bestandteil des' Pariel-Verfahrens 
selbst bilden. 

Die Bedeutung des neuen Strei{beilegiingsver
fahrens für Österreich als stark außenh:irideis
abhängigen Kleiflstaat js~ sehr hoch einzüs4hätzen. 
Pie damit verbundene wesentliche. Verbesserung 
der PUJchsetzbarkeit von Rechten' imdPflichteh 
im Rahmen der. WJ'O wird einen,verstärkten 
Anreiz' zu abkommenskonforme~ V ~rhalte~ für 
alle WTO-Mitgliederbieten. Ohne '. eih"derart 
gestärktes rc~'chtsförmiges : Verfahren wäre ein 

'überhandnehi-neh ,unilateraler Maß"nahmen:l:u 
'befürchten, 'das"im' Hinblick auf d~s urigünstige 
Kriifteverhältnisirri internationalen; H\l:ndel;" dis 
Wirtscliaftsgroßrriächte bevorzugt, zu :einer erheb
'lichen Beeinträchtigung der österreichischen Wirt-
schaftsinteressen führen "könnte: .. 

Zu e,inzelnen Bestimmungen: . 
> ' • , " .'-

Artikel l' regelt deli Anwendungsbereich: Darin 
wird das DSU grundsätzlich für alle Streitigkeiten 
im Rahmender WTO für anwendbar erklärt. Dies 
bezieht sicninsbesondere auf das WTO-Abkorri
men und die Multilateralen Handelsabkommen der 
Anhänge 1 und 2 zu, diesem Abkommen. Nicht 

erfaßt ist der Handelspolitische Prüfungsmechanis
mus ·(TPRM). Die erfaßten Abkommen sind in 
einer Anlage 1 noch einmal ausdrücklich aufge
zählt. 

: '.Durch diese sehr umfassende Anwendung des 
:'DSU ergibt sich eine bedeutende Vereinheitlichung 
des Streitbeilegungsmechanismus in orgil'Disatori
s,cher wie in. verfahren~rechtlicher Hinsicht . 

! :Ausnahmen, von ,diesem : Grundsatz der :.Eiri:
,heitlichkeif des' Streitheilegungsverfahre'ns' Btellen 
die in eirier -Aiilage2' I enthalienen'BestiiIimungen 
:einzelner Abkommen Urid Übereinkommeri aus den 
Anhängeri 1 Abis' 1 ( C zum:. wrO-Abkommeri' dar, 
die besondere 'oder"iuSätzlicht Sireitbeilegungs
iegelungen' enthalttni Diesen, ist 'gefrtäß Artikel'! 
Absatz 2det· Notrang vor; ; den "allgemeinen 
;ßegelung;en <le.s PSU iein?-~räurn~I1' . '. , ,-' 

~,:-; In Anlage. 1 , ;sÜid ...• Übeidi6s'die Phirilateralen 
'Handelsübereirikomm'en ;'bei-ücksichiigt. \ Betreffend 
djeser istvorijeneh 'Mitgliedern cdei"WTOi' die sie 
a.hgenoinmen haben, eitle" g;"esoiiderteEhiScheidung 
'lioer die Anwendbatkeit aesDSU'zu >treffen. 
Entsprechende Querveiweise"'sirid' irri' ,'Überein
kommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
(Agreement' on ,G.ov~rnment Procurement) berei~s 
enthalten. ., _ .. , . 

., 'Schlleßlic!{' is'i'j 'i'i{' Absatz,i '2 ~itne~iestelIt, --daß 
-zum 'ersteh 'Mal auch e'ii'l"eiilh~idiclie:rSit!:itbeile
gungsmechanisinusfür Fäll~ zur Verfügung steht, 
die den Anwendungsbereich zweier oder mehrerer 
'übereinkommen im 'Rahineii der WiO' betreffen, 
'öies wird dilrch-die: hbfizontale Anwendung des 
DSU, mit derii"eineiiih.eitliches Verfahren und 
'einheitliche .Orgine· 'für" alle ,diese Bereiche 
'~ingerichtei' \verden, 'ermöglicht. ' . 
- :..~! 

,c;; Aus Artikel 2, ergibt sich, daß . zwar ; formell 
,weiterhin ein politisches Organ,. riamlich der 
Allgemeine Rat, als SJreitbeiiegungsorgan (DSB) 
·lierr des Streitbeilegungsverfahrens . bleibt. Aus 
zahlreichen anderen Bestimmungen geht jedoch 

,der Charakter:. eines' rechtlichen Verfahrens sehr 
. deutlich hervor. Hin~~weisen 'ist hier etwa,auf das 
Recht auf· die Einrichtung eines;U~tersuchungs
ausschusses, die' fast· ,garantierte Annahme der 
~Bßrichte der. Untersuchungsa4sschü~se und. des 
: Eerufurigsorgans. durch das' DSB,. der: gerichtshof-
ähnlicheqharakter. und die auf. Rechtsfragen 
eingeschränkte überprüfungskompetenz des Beru

Jungsorgans sowie, auf die . Genehmigung von 
Gegenmaßnahmen im Fall, in ,dem- den Eni.pfeh
'lpngen oder Entschließungel),in den"angenom
menen Berichten nicht in ,angemessener Frist 
gefolgt wird. 

. Artikel 2 Absatz 1 ist .verfassungsändernd zu 
genehmigen, da mit, dieser Bestimmung einem 
·zwischenstaatlichen Streitbeilegungsorgan hoheitli
che Bdugnisse überuagen werden, die zumindest 

izum Teil auch Befugnisse der Länder betreffen 
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können. Da dies von der Ermächtigung des 
Artikel 9 Absatz 2 B-VG nicht umfaßt ist, ist 
diese Bestimmung daher als verfassungs ändernd zu 
genehmigen. 

In Artikel 3 kommt die starke Verrechtlichung 
des Verfahrens zum Ausdruck, indem der Primat 
des Rechts klar betont wird. 

In Absatz 2 ist festgelegt, daß das Streitbeile
gungssystem der WTO zur Erhaltung der Rechte 
und Pflichten der Mitglieder nach den erfaßten 
Abkommen durch die Klärung der Bestimmungen 
dieser Abkommen in übereinstimmung mit den 
üblichen Auslegungsregeln des Völkerrechts dient. 
Insofern stellt dieses System ein wesentliches 
Element zur Erzielung von Sicherheit und V orher
sehbarkeit im multilateralen Handelssystem dar. 

Obwohl - entsprechend der bisherigen Praxis 
- eine einvernehmliche Konfliktlösung in jedem 
Fall bevorzugt wird, ist das Ziel des Verfahrens ein 
normenkonformes Ergebnis und nicht ein bloßer 
Interessensausgleich. Selbst die einvernehmliche 
Lösung muß aber jedenfalls mit den erfaßten 
Abkommen vereinbar sein. 

Absatz 7 enthält eine "Hierarchie" der anzu
strebenden Verfahrensergebnisse. Diese sieht 
folgendermaßen aus: 

der Vorzug ist, wie schon erwähnt, einer 
abkommenskonformen einvernehmlichen 
Lösung (mutually acceptable solution) zu 
geben; 
in zweiter Linie soll es Ziel des Verfahrens 
sein, daß eine Maßnahme, die mit eine~ 
erfaßten Abkommen unvereinbar ist, zurück
gezogen wird (vgl. auch Artikel 22 Absatz 1 
DSU). Einen Sonderfall stellen nur die 
"Nichtverletzungsverfahren" {vgl. die Aus
führungen zu Artikel 26) dar, bei denen das 
Verfahren keinen ausschließlich rechtlichen 
Charakter hat, da es dabei nicht um ein 
rechtsverletzendes Verhalten eines Mitgliedes 
geht. 
nur sofern die Beseitigung der abkommens
widrigen Maßnahme nicht möglich ist, kann 
ein Ausgleich (compensation) gesucht wer
den (Artikel 22 DSU), und 
als letzte Möglichkeit steht die vom DSB 
ermächtigte Aussetzung der Anwendung von 
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtun
gen unter den erfaßten Abkommen (suspen
sion of concessions or other obligations) auf 
diskriminierender Grundlage gegenüber dem 
anderen Mitglied zur Verfügung (vgl. 
Artikel 22 DSU). 

Gemäß dieser Bestimmung haben die Mitglieder 
die Möglichkeit, die Anwendung von Zugeständ
nissen oder anderen Verpflichtungen vorbehaltlich 
der Genehmigung des Streitbeilegungsorgans aus
zusetzen. Auch in diesem Fall geht die Befugnis 
des Streitbeilegungsorgans über die Ermächtigung 

des Artikel 9 Absatz 2· B-VG hinaus. Die auf 
Grund einer solchen Genehmigung vorgenommene 
einseitige Änderung vertraglicher Verpflichtungen 
durch· ein Mitglied unterliegt nicht der parlamen
tarischen Genehmigung des Nationalrates. Diese 
Bestimmung wird daher als verfassungsändernd zu 
genehmigen sein. 

Artikel 4 enthält weiterhin den Grundsatz, daß 
im Falle eines Konflikts als erster Schritt 
Konsultationen zwischen den betroffenen Mitglie
dern aufzunehmen . sind und regelt das dabei 
einzuhaltende Verfahren. 

Artikel 5 betrifft die schon erwähnten besonde
ren Konsultationsverfahl'en der Guten Dienste, der 
Streitschlichtu~g und der Vermittlung, die von den 
Parteien auf freiwilliger Basis in Anspruch 
genommen werden können. 

Artikel 6 behandelt die Einsetzung von Unter
suchungsausschüssen (panels) und die dabei maß
geblichen Fristen. 

Artikel 7 regelt das Mandat dieser Untersu
chungsausschüsse und Artikel 8 deren Zusammen
setzung einschließlich der Anforderungen an die 
Mitglieder hinsichtlich Qualifikation und Unab
hängigkeit. 

Artikel 8 Absatz 9, Anlage 4 Punkt 3 Satz 3 und 
4 sind verfassungs ändernd zu genehmigen. Mit 
diesen Bestimmungen werden Organe der Verwal
tung von Weisungen der vorgesetzten Organe des 
Bundes und der Länder freigestellt. Dies steht im 
Widerspruch zu Artikel 20 Absatz 1 B-VG, 
wonach Organe der Verwaltung, soweit verfas:
sungsrechtlich nichts anderes bestimmt ist, an die 
Weisungen d~r ihnen vorgesetzten Organe gebun
den und diesen für ihre amtliche Tätigkeit 
verantwortlich sind. 

Artikel 9 trifft besondere Verfahrensregeln für 
den Fall mehrerer Beschwerdeführer und Arti
kellO für Nebenbeteiligte, das sind Mitglieder mit 
einem wesentlichen Interesse an der Angelegenheit. 

Artikel 11 umschreibt die Funktion der Unter
suchungsausschüsse. Nach dem Wortlaut dieser 
Bestimmung haben sie zwar gegenüber dem DSB 
nur unterstützende Aufgaben, da die Annahme 
ihrer Berichte aber - wie erwähnt :...- nahezu 
garantiert ist, kommt ihnen in der Praxis auf 
Grund ihrer umfassenden Kompetenz sowohl zur 
Tatsachenfeststellung als auch zur rechtlichen 
Beurteilung die zentrale Rolle im Verfahren zu. 

Artikel 12 regelt das Verfahren vor dem 
Untersuchungsausschuß, wobei auf die im Regel
fall anzuwendenden Arbeitsverfahren· (working 
procedures) gemäß Anlage 3 verwiesen wird. 
Wesentlich dabei sind straffe Fristvorgaben für 
sämtliche Verfahrensschritte sowie ein weitreichen
des Parteiengehär. 
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Um ihren umfassenden Aufgaben im Bereich der 
Tatsachen- und Rechtsfeststellung entsprechend 
nachkommen zu können, sichert Artikel 13 den 
Untersuchungsausschüssen ein weitreichendes Aus
kunftsrecht. 

Artikel 14 legt die grundsätzliche Vertraulich
keit des Verfahrens fest. 

Artikel15 sieht ein Stadium der Zwischen
prüfung (interim review stage) vor, in dem der 
Untersuchungsausschuß den Parteien erste Berichte 
über seine Feststellungen vorzulegen hat, zu denen 
diese dann Stellung nehmen können. Dabei werden 
vorerst die Tatsachenfeststellungen (Sachverhalt 
und Beweisführung) zur Stellungnahme vorgelegt, 
danach ein Berichtsentwurf, der auch die rechtliche 
Würdigung und die Schlußfolgerungen des Unter
suchungsausschusses enthält. 

Artikel 16 regelt die schon mehrmals erwähnte 
Annahme der Berichte der Untersuchungsaus
schüsse durch das DSB. Eine Verweigerung der 
Annahme ist nur bei Ko~sens möglich. 

Artikel 17 betrifft das neue Berufungsverfahren 
(appellate Review). Für dieses gelten folgende 
Grundsätze: 

es wird erstmals ein Instanzenzug eingerich
tet; 
zu diesem Zweck wird em Ständiges 
Berufungsorgan eingesetzt; 
es ist ein gerichtshofähnliches Organ; 
seine Prüfungskompetenz ist auf Rechts
fragen beschränkt und 
die Annahme seiner Berichte, die endgültig 
verbindlich sind, durch das DSB, ist in 
gleicher Weise garantiert, wie jene der 
Berichte dei Untersuchungsausschüsse. 

Artikel 18 über "Verbindungen zum Untersu
chungsausschuß oder Berufungsorgan" regelt unter 
anderem die Vertraulichkeit von Stellungnahmen 
an diese Organe. 

Artikel 19 über Empfehlungen des Untersu
chungsausschusses und des Berufungsorgans 
betont die Notwendigkeit eines normenkonformen 
Ergebnisses des Streitbeilegungsverfahrens. Bei 
einer Maßnahme, die als mit einem Überein
kommen unvereinbar beurteilt worden ist, soll 
demnach deren Anpassung an die maßgeblichen 
Regelungen empfohlen werden. 

Artikel 20 enthält einen klaren Zeitrahmen für 
die Gesamtverfahrensdauer, welcher durch die in 
Anlage 3 für einzelne Verfahrensschritte vorgese
henen Zeitvorgaben ergänzt wird. Dadurch soll 
das Verfahren wesentlich gestrafft und einer 
Verfahrensverschleppung vorgebeugt werden. 

Artikel 21 stellt eine wichtige Bestimmung im 
Sinne der Stärkung der multilateralen Handels
disziplin dar. Jede Entscheidung in einem Streit
beilegungsverfahren wäre nämlich ohne Wirkung, 

wenn ihre Befolgung nicht durchgesetzt werden 
könnte. In Absatz t. wird demgemäß die Bedeu
tung der unverzüglichen Erfüllung der Empfehlun
gen und Entschließungen des DSB zur Sicher
steIlung einer wirksamen Lösung von Streitigkeiten 
hervorgehoben. Gemäß Absatz 3 hat eine solche 
Erfüllung durch das Mitglied, an das die 
Empfehlung oder, Entschließung gerichtet ist, 
zumindest innerhalb eines angemessenen Zeit
raums ("reasonable period of time") zu erfolgen. 
Dieser ist mangels anderweitiger Einigung d,er 
Streitparteien durch ein Schiedsgericht zu bestim
men. Die laufende Überwachung der Durchfüh
rung der Empfehlungen und Entscheidungen 
obliegt gemäß Absatz 6 ~dem DSB. 

Artikel 22 regelt die rechtlichen Konsequenzen 
im Fall, daß den Empfehlungen oder Entschlie
ßungen des DSB nicht innerhalb des angemessenen 
Zeitraums gemäß Artikel 21 nachgekommen wird. 

Absatz 1 stellt zunächst klar, daß die in einem 
solchen Fall zulässigen Ausgleichs- oder Gegen
maßnahmen die volle Erfüllung einer Empfehlung 
zur Anpassung einer rechtswidrigen Maßnahme an 
die maßgeblichen Bestimmungen eines oder 
mehrerer erfaßter Abkommen nicht ersetzen 
können. Sie sind daher gemäß Absatz 8 auch nur 
temporär bis zu einem entsprechenden abkom
menskonformen Verhalten zulässig. 

Sofern der rechtswidrige Zustand nicht inner
halb des "angemessenen Zeitraums" (siehe Arti
kel 21) beseitigt wurde, können vor einer Entschei
dung über Gegenmaßnahmen auf Antrag der 
beschwerdeführenden Partei gemäß Absatz 2 
zunächst Verliandlungen über Ausgleichsmaßnah -
men, durchgeführt werden. Sofern in diesen 
innerhalb von 20 Tagen kein beiderseits annehm
barer Ausgleich erzielt werden kann, besteht ein 
nahezu garantiertes Recht der beschwerdeführen
den Partei, durch das DSB eine Ermächtigung zu 
Gegenmaßnahmen zu erhalten. Ein entsprechender 
Antrag kann nämlich gemäß Absatz 6 vom DSB 
nur mit Konsens zurückgewiesen werden. 

Gemäß Absatz 2 letzter Satz ist unter einer 
solchen Gegenmaßnahme die Aussetzung der 
Anwendung von Zugeständnissen oder anderen 
Verpflichtungen aus erfaßten Abkommen zu 
verstehen: 

Absatz 3 ermöglicht dabei erstmals die Ermäch
tigung zu Gegenmaßnahmen in einem anderen 
Sektor als jenem, dem der Streitgegenstand 
angehörte, sofern im selben Sektor kein Ausgleich 
erzielt werden kann. Dadurch soll sichergestellt 
werden, daß bei Nichterfüllung einer Entscheidung 
in einem Streitbeilegungsverfahren das Gleich
gewicht der Rechte und Pflichten im Rahmen des 
WTO-Abkommens in jedem Fall aufrechterhalten 
werden kann. 
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Gemäß Absatz 4 sollen die zu genehmigenden 
Gegenmaßnahmen dem Ausmaß der durch die 
Nichtbefolgung der Empfehlungen oder Entschlie
ßungen bzw. durch die Nichtherstellung des 
rechts konformen Zustands erlittenen Einbußen 
entsprechen. 

Wird entweder die Angemessenheit der Gegen
maßnahmen oder die Einhaltung der Grundsätze 
für die Ermächtigung zu Maßnahmen in einem 
anderen Sektor von der betroffenen Partei in 
Zweifel gezogen, so ist die Angelegenheit gemäß 
Absatz 6 in einem Schiedsverfahren zu regeln. Das 
Schiedsverfahren ist dabei gemäß Absatz 7 auf die 
überprüfung der Auswirkungen der Gegenmaß
nahmen und sofern behauptet wird, daß sektor
übergreifende Gegenmaßnahmen nicht gemäß 
Absatz 3 festgesetzt wurden, auf die überprüfung 
der korrekten Anwendung dieser Bestimmung 
beschränkt. Nicht seiner Entscheidungsgewalt 
unterliegt dagegen eine Beurteilung der Art der 
auszusetzenden Zugeständnisse oder Verpflichtun
gen. Der Schiedsspruch ist für die Parteien 
endgültig verbindlich. 

Absatz 9 bestimmt, daß auch Maßnahmen von 
regionalen oder lokalen Regierungsstellen (zB 
Bundesländern) oder Behörden im Gebiet eines 
Mitgliedes Gegenstand eines Streitbeilegungsver
fahrens unter dem DSU bilden können; Davon 
sind insbesondere Maßnahmen der Länder betrof
fen, zB die Gewährung von verbotenen Sub
ventionen im Sinne des übereinkommens über 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen oder 
Maßnahmen, im Dienstleistungsbereich, die nicht 
mit dem GATS vereinbar sind. Hinsichtlich solcher 
Maßnahmen sind die WTO-Mitglieder verpflichtet, 
alle ihnen zur Verfügung stehenden angemessenen 
Maßnahmen ("reasonable measures available to it") 
zu ergreifen, um die Einhaltung des rechts
konformen Zustandes sicherzustellen. Andernfalls 
finden die Bestimmungen über Ausgleich und 
Aussetzung von Zugeständnissen auf dieses Mit-. 
glied Anwendung. Dies bedeutet, daß auch für die 
Einhaltung von Verpflichtungen aus den erfaßten 
Abkommen, die in die Kompetenz der Länder 
fallen, auf internationaler Ebene nur der Bund zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Ein direktes 
Durchgriffsrecht der WTO-Organe gegenüber den 
Ländern besteht somit nicht. 

Artikel 16 Absatz 1, Absatz 4 Satz 1 bis 3, 
Artikel 17 Absatz 14 Satz 1, Artikel 21 Absatz 3 
und Absatz 5 Satz 1, Artikel 22 Absatz 6 Satz 1 
und 2, Absatz 7 Satz 4, 5. und 6, Absatz 9 Satz 2 
und 3 sind verfassungsändernd zu genehmigen. 

Diese Bestimmungen übertragen einem zwi
schenstaatlichen Streitbeilegungsorgan Entschei
dungsbefugnisse, die auch Länderkompetenzen 
betreffen können. Da Artikel 9 Absatz 2 B-VG 
hiefür keine rechtliche Deckung bietet, sind diese 

Bestimmungen als verfassungsändernd zu geneh
migen. 

Im Sinne der Stärkung des multilateralen 
Systems bestimmt Artikel 23, daß die WTO
Mitglieder zur Feststellung der Unvereinbarkeit 
einer Maßnahme mit Bestimmungen der erfaßten 
Abkommen oder der sonstigen Beeinträchtigung 
von darin garantierten Rechten jedenfalls den im 
DSU vorgesehenen Verfahren zu folgen haben. 

Artikel 24 enthält besondere Verfahrensvor
schriften für die am wenigsten entwickelten 
Entwicklungsland -Mitglieder (LDCs). 

Artikel 25 sieht als Alternative zum Panel
Verfahren ein Schiedsverfahren vor. Dafür sind 
eine entsprechende Einigung der betroffenen 
Streitparteien sowie ein klar umschriebener Streit
gegenstand Voraussetzung. 

Im Artikel 25 Absatz 3 zweiter Satz verpflichten 
sich die Mitglieder, sich als Parteien eines etwaigen 
Schiedsverfahrens dem Schiedsspruch zu unter
werfen. Auch hierin könnte . eine Verpflichtung 
liegen, dje durch Artikel 9 Absatz 2 BNG nicht 
gedeckt ist, so daß diese Bestimmung als 
verfassungs ändernd zu genehmigen ist. Artikel 25 
Absatz 4 enthält eine Verweisung auf eine 
Bestimmung, die als verfassungs ändernd zu 
genehmigen ist, und erweitert damit deren 
Anwendungsbereich. Sie ist daher ebenfalls als 
verfassungsändernd zu genehmigen. 

Artikel 26 sieht ein Verfahren für sogenannte 
"Nichtverletzungsbeschwerden" ("non-violation 
complaints") im Sinne von Artikel XXIII 
Absatz 1 lit. bund c des GATT 1994 vor. In 
diesen Fällen besteht keine Pflicht zur Rücknahme 
einer Maßnahme, die Vorteile eines anderen 
Mitgliedes zunichte macht oder schmälert oder 
d.ie Erreichung von Zielsetzungen eines erfaßten 
Abkommens behindert. In Anwendungsfällen des 
Artikel XXIII Absatz 1 lit. b des . GATT 1994 
beziehen sich Empfehlungen daher nur darauf, 
daß eine beiderseits zufriedenstellende Anpassung 
anzustreben ist. 

In einem, auf Wunsch einer Partei anschließend 
durchzuführenden Schiedsverfahren, in dem das 
Ausmaß der erlittenen Einbußen bestimmt. wird, 
können Empfehlungen. ergehen, auf welchen 
Wegen eine solche Anpassung herbeigeführt 
werden könnte j diese sind jedoch für diePaneien 
nicht bindend. 

Bei Anwendungsfällen des Artikel XXIII Arti
kel 1 lit. c des GATT 1994 ist das Verfahren 
gemäß dem DSU nur bis zur Verteilung des 
Berichts des Unterausschusses an die Mitglieder 
der WTO anzuwenden. 

Für die Annahme, überwachung und Implemen
tierung der Empfehlungen und Entschließungen 
werden jedoch die Regeln und Verfahren einer 
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Entscheidung von 1989 (BISD 365/61-67) ange.
wendet. 

In Artikel 27 wird schließlich die unterstüt~ende 
Funktion des Sekretariates in allen Streitbeile-
gungsverfahren festgelegt. ' 

Ein Ministerbeschluß . (Ministerial Decision on 
the ApplicationandReview of the Understanding 
on Rulesand.·Procedures governing the Settlement 
of Disputes) sieht vor, daß die Bestimm1,lngen des 
DSU vier Jabre nach Inkrafttreten des WTO
Abkommens einer generellen Überprüfung' und 
Bewertung' durch die Ministerkonferenz unter
zogen werden sollen .. Diese hat. dann über die 
W eiteranwendung, Modifizierung. oder 'Außet
kraftsetzung. der , Regelungen ,des ,DSU zu 
. entscheiden ... 

ANHANG 3 

HANDELSPOLITISCHER 
PRÜFuNGSMECHANISMUS 

(TRADE POLICY REVIEW MECHANISM) 

Allgemeines 

Der handelspolitische Prüfungsmechanismus 
wurde bereits 1988 mit Beschluß der Ministerkon
ferenz von Montreal anläßlich des Midterm 
Review der Uruguay-Runde· vorläufig zur weite
ren Verbesserung der überwachungsfunktion des 
GA TI eingerichtet und durch den nunmehr 
vorliegenden Anhang 3 in den Text der Schluß
akte aufgenommen. 

In diesem Rahmen haben die vier größten 
Handelspartner (USA, EU, Japan und Kanada) 
alle zwei Jahre, die nächsten 16 führenden 
Nationen (darunter Österreich bis zum EU
Beitritt) alle vier Jahre und die übrigen Mitglieder 
alle sechs Jahre einen Bericht über ihre Handels
politik zu erstellen, der gemeinsam mit Beiträgen 
des Sekretariats die Grundlage der Diskussionen 
bildet. Für die am wenigsten entwickelten Länder 
kann auch eine längere Periode vorgesehen 
werden. Österreich ist bereits 1990 das erste Mal 
geprüft worden. Dazu war ein umfangreicher 
Beitrag der Bundesregierung erstellt worden, der 
sorgfältige Vorarbeiten der zuständigen Bundes
ministerien erforderte. Neben ständigen Kontakten 
und Besuchen von Beamten des GA TI -Sekretariats 
waren auch diverse Stellen, die nicht dem 
Bundesbereich angehören, wie die Interessensver
tretungen oder das WIFO einzubinden. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Im Teil A werden die Ziele des handelspoliti
schen Prüfungsmechanismus angeführt: 

Die Prüfung soll zur besseren Beachtung der 
Regeln und Disziplinen der multilateralen bzw. 

plurilateralen Abkommen beitragen, ., und dUi'Ch 
größere Transparenz zu einem besseren V erständ
nis der Handelspolitik und -praxis sowie Zu einem 
reibungs ärmeren Ablauf des Welthandels führen. 
Obwohl der Einfluß der Wirtschaftspolitik und der 
Praxis des geprüften ,Landes. auf das multilaterale 
Handelssystem sehr wohl im Votdergruncl der 
Prüfung steht, ist es nicht· Ziel der. überprüfung, 
bestimmte Verpflichtungen des Abkommens durch
zusetzen ,oder der Streitbeilegung zu· dienen. . 

... Die überprüfung soll von den wirtschaftspoliti
schen Bedürfnissen des geprüften, Mitgliedes 
ausgehen und' das gesamte außenwirtschaftliche 
Umfeld ausleuchten. 

In Anerkennung'der Bedeutung. für das 
multilaterale Handelssystem . ist. der. T~il.-B ,.ein 
programmatischer Aufruf an alle Mitglieder zur 
freiwilligen Offenlegung der politischen Erttschei
dungsstrukturen bei handelspolitischen . Vorgängen. 

Der Teil eist prozedutalen Fragen gewidmet. 

Die handelspolitischen Prüfungen, werden durch 
das handelspolitische überprüfungsorgan (Trade 
Policy Review Body - TPRB) vorgenommen. Die 
Häufigkeit der Prüfung richtet sich nach dem 
Anteil am Welthandel. 

Bei Zusammenschlüssen mehrerer Staaten zu 
einer Organisation mit gemeinsamer Außenwirt
schaftspolitik wird auch der weiter bestehende 
Einfluß einzelner Staaten geprüft. Wenn Änderun
gen der Wirtschaftspolitik eines Mitgliedes andere 
Mitglieder entscheidend beeinflussen, kann das 
überprüfungs organ nach Kontaktnahme mit dem 
entsprechenden Mitglied eine vorzeitige Prüfung 
verlang·en. 

Die Prüfung orientiert sich an den In Teil A 
angeführten Zielen. 

Das überprüfungsqrgan legt dazu einen all
gemein gültigen Plan für die Prüfung vor und 
erstellt in Zusammenarbeit mit den zu prüfenden 
Mitgliedern Detailpläne für jedes Jahr. 

Nach Kontaktnahme mit dem zu prüfenden 
Land werden vom Vorsitzenden des überprü
fungsorgans Berichterstatter ernannt, die die 
Diskussionen im TPRB einleiten. 

Der TPRB stützt sich bei seiner Arbeit auf einen 
umfassenden Bericht, der durch das geprüfte 
Mitglied erstellt wird, und auf einen ergänzenden 
Bericht des Sekretariates. Diese beiden Berichte 
und das Protokoll der Prüfungssitzung des TPRB 
werden kurz nachher veröffentlicht und der 
Ministerkonferenz zur Kenntnis gebracht. 

Teil D beschäftigt sich mit der Form der 
Länderberichte. 

In Teil E wird Zur Erleichterung der beteiligten 
Verwaltungen bestimmt, daß beim Zusammentref
fen von Konsultationen nach den Zahlungsbilanz-
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bestimmungen des GATT 1994 und des GATS 
eine Verschiebung des handelspolitischen Prü
fungsmechanismus um längstens 12 Monate zuläs
sig ist. 

Gemäß Teil F wird der TPRB fünf Jahre nach 
Inkrafttretendes Abkommens über die Errichtung 
der wro der Ministerkonferenz eine Bilanz über 
das Funktionieren des handelspolitischen Prüfungs~ 
mechanismus vorlegen. Weitere Berichte sind nach 

(Beilage zu den Erläuterungen) 

REDE VON BUNDESMINISTER 
DR. SCHÜSSEL ANLÄSSLICH DER 

MINISTERTAGUNG INMARRAKESCH 

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen. 

First of all I would like to thank His Majesty thc 
King for oHering Marrakesh as the site of the 
conduding and culminating event of the Uruguay
Round. The perfect organiiation ofthis meeting in 
the splendid historicaf city of Marrakesh ahd the 
hospitality of the Moroc~an people form a perfect 
setting for this conference of truly global 
significance. 

We are about to sign the Final Act of the ni.o~t 
ambiiious roünd of multilateral tra'de negotiations 
ever conducted. Let me stress that Austria 
attributes. the highest significance to the results 
achieved, which will be beneficial for all 
participating countries in terms of improved trad,~ 
opportllnities, stimulation' of growth 'and die 
creation of new jobs. . ... 

In our view there are four major accomplish
ments which we can be proud of. 

First, we have succeeded in . substantially 
liberalising market access and in strengthening 
the legal framework. Thus we will be able to 
operate under conditions of higher effectiveness. 
The open and non-discriminatory multilateral 
trading system is more transparent, predictabk 
and eHective and will lead us to avoid 
unilateralism. The enhanced confidence init 
should enable us to fully implement the commit
ments we are going to sign tomorrow. 

We welcome the indusion of the standstill 
commitment in the Marrakesh declaration. 

Second, we have finally completed the original 
concept of the founding fathers of the GATT by 
creating the World Trade Organization at a time 
where the prospects for its worldwide acceptance 
are better than ever before. 

Third, important sectors which until now have 
remained outside the scope of GATT have finally 
been brollght under multilateral discipline. This ist 
the case for services. TRIMS and TRIPS. Allstria, 

Bedarf oder über Wunsch der Ministerkonferenz 
vorzulegen. 

Teil G bestimmt, daß ein jährlicher Bericht über 
die Entwicklungen des Welthandels, die geeignet 
sind, das Welthandelssystem zu beeinflussen, 
ebenfalls durch den TPRB zU erstellen ist. Dieser 
Bericht wird durch den Jahresbericht des General
direktors über die wesentlichen Aktivitäten der 
wro abgerundet. 

one of the most important providers of services in 
the world, attributes particular importance to the 
General Agreement on Trade in Services. The 
initial 'package of liberalisation commitrnents 
attached to it constitlltes an important' first step 
in this area which will lead to further meaSllres of 
liberalisation. 

Fourth, agriculture will be progressively brought 
under the ambit of the multilateral wrO-rules. 
The liberali~ation in' d~is s~nsitive sector . will have 
far-reachingrepercussionson the world food 
markets and significantly reduce existing dis tor
tions and price disparities. 

We also welcome the reintegration of the textile 
and clothing sector into the GATT. 

Tliining now. to the nevi' work-programme 
ahead of uso I should like to refer to three main 
areas: 

enhanced integration of developing countries 
the interrelationship between environment 
and trade and . 
the questlon of social standards and 
international trade. 

We welcome the sustained efforts by many 
developing countries to .liberalise trade. A nllmber 
of them have emerged dllring the last years as 
major trading partners" many others will do so in 
the years to come. It is particularly encouraging 
that many of them have recently joined the GATT 
and others submitted application for membership. 
They will find in the wro an institution which 
will facilitatetheir full integration in an open, non
discriminatory a'nd equitable multilateral trading 
system. I trust that this will help them in achieving 
sustainable growth and development. 

As we all know, environmental degradation does 
not stop at national borders. Therefore, the 
dialogue on trade and environment has to be 
conducted at an international level. Austriaflllly 
endorses the balanced work-programme for the 
Committee on Tradeand Environment. We believe 
that it will enable the WTO to elaborate 
intern~tional solutions for reconciling liberal 
international trade with the goals of environmen
tal protection. Coordination, cooperation and 
compatibility of economic development and 
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environmental objectives are far advanced in a 
number of countries including my own. We are 
fuHy convinced that adequate environmental 
policies are aprerequisite for worldwide sustaina
ble development. 

Mr. Chairman. 

In our view trade andeconomic policy cannot 
be considered without regard to the social context. 
Therefore webelieve that the WTO should not 
hesitate to look into such questions as child 
exploitation, forced labour or the denial to workers 
of free speech or free association and their 
interrelationship with trade. In the view of my 
government this interrelationship should be closely 
looked at by the WTO in cooperation with ILO 
and other organizations. In doing so, special 
attention should be paid to possible abuses of 
social concerns for protectionist purposes. Such 

abuses should be strictly avoided. Practical 
solutions which facilitate the realisation of both 
goals, namely free trade and social justice, will 
benefit mankind as a whole. Such solutions will 
have to pay special attention to the needs of 
developing countries. 

In concluding, I would like to thank you, Mr. 
Chairman, for the guidance which you and your 
predecessors offered to us in the difficult years of 
negotiations. 

I would also like to pay tribute to the former 
Director General Mr. Arthur Dunkel. In particular, 
I would like to highlight the outstanding 
performance of our Director General, Mr. Peter 
Sutherland, who gavelled down the final phase of 
the negotiations in a most exemplary mann er. 

Thank you. 
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Die Bundesregierung hat beschlossen, dem Nationalrat vorzuschlagen, anläßlich der Genehmigung 
des wrO-Abkommens gemäß Artikel 49 Absatz 2 B-VG zu beschließen, daß die authentische 
französisch- und spanischsprachige Textfassung des vorliegenden Vertragswerkessowie die von den 
anderen Vertragsparteien jeweils vorgelegten Konzessionslisten betreffend den Handel mit Waren und 
Listen betreffend den Handel mit Dienstleistungen dadurch kundgemacht werden, daß im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Gelegenheit zur Einsichtnahme geboten wird. 

Daran anknüpfend wurde im Sinne des § 23 Absatz 2 GOG-NR aus Gründen der Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit der Verwaltung von der Vervielbltigung und Verteilung dieser Teile der Vorlage sowie 
der authentischen englischsprachigen Textfassung Abstand genommen. Die gesamte Vorlage liegt in der 
Parlamentsdirektion zur Einsicht auf. 

i,J·r- ',;.!, 
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1646 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

ABKOMMEN 
ZUR ERRICHTUNG DER WELTHANDELsORGANISATION 

(WTO-ABKOMMEN) 

mit Anhängen samt Schlußakte und Beschlüssen über Verhandlungen 
über die Freizügigkeit natürlicher Personen, über Finanzdienstleistungen, 
über Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen sowie über 
Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste, österreichischen Konzes
sionslisten für landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte, 
österreichischer Verpflichtungsliste betreffend Dienstleistungen, Liste der 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung am Dienstleistungssektor und 
Ministerbeschlüssen über organisatorische und finanzielle Auswirkungen 
der Durchführung des Abkommens zur Errichtung der Welthandels
organisation und über die Einsetzung des Vorbereitungskomitees für die 

Welthandelsorganisation 

DRUCK DER ÖSTERREICHISCHEN STAATSDRUCKEREI 
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